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I. Hauptstück
Jagdrecht und Jagdausübungsrecht

§ 1
Begriff des Jagdrechtes

(1) Das Jagdrecht besteht in der ausschließlichen Befugnis, innerhalb eines bestimmten Jagdgebietes unter Be-
achtung der gesetzlichen Bestimmungen das Wild zu hegen, ihm nachzustellen, es zu fangen, zu erlegen und sich
anzueignen; es umfasst ferner die ausschließliche Befugnis, sich verendetes Wild, Fallwild, Abwurfstangen und die
Eier des Federwildes anzueignen.

(2) Das Jagdrecht ist untrennbar mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden. Es steht daher der jeweiligen
Grundeigentümerin oder dem jeweiligen Grundeigentümer zu und kann als selbständiges Recht nicht begründet wer-
den.

§ 2
Ausübung des Jagdrechtes

(1) Das Jagdrecht wird entweder als Eigenjagd oder Genossenschaftsjagd ausgeübt.
(2) Jagdausübungsberechtigt im Sinne dieses Gesetzes sind
1. in Eigenjagdgebieten (§ 5) und Jagdgehegen (§ 11 Abs. 2) die Grundeigentümerin oder der Grund ei gentümer,
2. in Genossenschaftsjagdgebieten (§ 10) die Jagdgenossenschaften (§ 22).
(3) Die Ausübung des Jagdrechtes in seiner Gesamtheit kann nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes

im Wege der Verpachtung (§§ 17, 37ff, 42f, 44, 54 und 60) und im Wege der Bestellung einer Jagdverwalterin oder
eines Jagdverwalters (§§ 45 und 61) an dritte Personen übertragen werden.

(4) Personen, die nur auf Grund und im Rahmen einer Jagderlaubnis oder auf Grund eines Abschuss auftrages (Ab-
schussbeauftragte) jagen, sind nicht jagdausübungsberechtigt im Sinne dieses Gesetzes.

§ 3
Wild

(1) Wild im Sinne dieses Gesetzes ist:
1. Haarwild:

Rot-, Reh-, Dam-, Muffel-, Schwarz-, Sika-, Gams- und Elchwild (Schalenwild); 
Feldhase, Wildkaninchen;
Braunbär, Waschbär, Luchs, Marderhund, Dachs, Wolf, Fuchs, Baum- oder Edelmarder, Stein- oder Hausmarder,
Iltisse, großes Wiesel oder Hermelin, kleines Wiesel, Fischotter, Wildkatze (Raubwild);

2. Federwild:
Trappen, Auerwild, Birkwild, Haselwild, Rebhuhn, Fasane, Wachtel, Wildtruthuhn, Wildtauben, Schnepfen,
Wildgänse, Wildenten, Brachvögel, Reiher, Schwarzstorch, Löffler, Rallen, Kormoran, Tag- und Nachtgreifvögel,
Kolkrabe, Eichelhäher, Aaskrähe und Elster.

(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung auf Haarwild im Sinne des Abs. 1, wenn es in
gemäß Abs. 3 bewilligten Gehegen gehalten wird.

(3) Das Halten von Haarwild nach Abs. 2 bedarf einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Eine Bewil-
ligung ist zu erteilen, wenn

1. das Haarwild im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes ausschließlich zur Gewinnung von
Fleisch1 auf landwirtschaftlich genutzten Flächen - Schwarzwild auch auf Waldflächen - von nicht mehr als 20
Hektar je Betrieb innerhalb von Einfriedungen gehalten wird, die sein Auswechseln in die freie Wildbahn und
ein Einwechseln von Schalenwild in die eingefriedete Fläche verhindern,

2. das Gelände hiefür geeignet ist und
3. tierschutzrechtliche und veterinärpolizeiliche Bedenken nicht entgegenstehen.
(4) Für die Auflassung der Tierhaltung gilt § 12. Die Einfriedung ist innerhalb eines Jahres zu entfernen,

1. nachdem diese Tierhaltung aufgegeben wurde oder
2. wenn sie nach Ablauf einer veterinärpolizeilich angeordneten Sperre nicht wieder aufgenommen wurde.
(5) Kommt die verpflichtete Person ihrer Pflicht gemäß Abs. 4 nicht nach, ist ihr die Entfernung der Einfriedung

bescheidmäßig durch die Bezirksverwaltungsbehörde aufzutragen.
(6) Die Landesregierung hat die zur Fleischgewinnung geeigneten Wildarten nach Anhörung des Burgenländischen

Landesjagdverbandes durch Verordnung 2 zu bestimmen.
1 S. §§ 1 - 7 der Jagdverordnung (OZ 010))2 S. § 2 der Jagdverordnung (OZ 010)
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§ 4
Grundsätze eines geordneten Jagdbetriebes

(1) Die Jagd ist weidgerecht unter Beachtung der Grundsätze eines geordneten Jagdbetriebes auszuüben. Dabei
sind auch die Interessen des Naturschutzes wahrzunehmen. Es ist verboten, den Bestand einer Wildart zu gefähr-
den.

(2) Ein geordneter Jagdbetrieb ist gegeben, wenn durch die Jagdausübung einschließlich der Hege ein der Größe
und Beschaffenheit des Jagdgebietes unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes und der Erfor-
dernisse der Land- und Forstwirtschaft angepasster artenreicher und gesunder Wildstand erzielt und erhalten wird.
Er umfasst weiters eine ordnungsgemäße Ausübung des Jagdschutzes.

(3) Die Hege umfasst die Pflicht, das Wild zu betreuen sowie seine Lebensgrundlagen zu sichern, etwa durch
Schaffung von Daueräsungsflächen, Deckungsflächen, Verbissgehölzen, Hecken, Remisen.

(4) Im Widerstreit mit den jagdlichen Interessen kommt im Zweifelsfall den berechtigten Interessen der Land- und
Forstwirtschaft der Vorrang zu.

§ 5
Eigenjagdgebiet

(1) Die Befugnis zur Eigenjagd, das ist die grundsätzliche freie Verfügung über die Form der Ausübung eines
Jagdrechtes, steht der Eigentümerin oder dem Eigentümer einer zusammenhängenden Grundfläche von mindestens
300 Hektar zu, welche eine für die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung und insbesondere Breite
besitzt (Eigenjagdgebiet). Hiebei macht es keinen Unterschied, ob diese Grundfläche in einer Gemeinde liegt oder
sich auf das Gebiet mehrerer Gemeinden erstreckt. Auch macht es keinen Unterschied, ob die Eigentümerin oder
der Eigentümer eine physische oder juristische, eine einzelne Person oder eine Mehrheit von Personen ist. Im letzteren
Falle muss jedoch der Besitz räumlich ungeteilt sein.

(2) Wenn der Eigentümerin oder dem Eigentümer einer zusammenhängenden Grundfläche, die eine für die zweck-
mäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung und insbesondere Breite besitzt, aber weniger als 300 ha umfasst,
in der abgelaufenen Jagdperiode das Eigenjagdrecht anerkannt worden war, bleibt es ihr oder ihm und der Rechts-
nachfolgerin oder dem Rechtsnachfolger auch für die Zukunft gewahrt, vorausgesetzt, dass in der Zwischenzeit nicht
wesentliche Teile der Grundfläche veräußert worden sind und die Restfläche samt den etwa in der Zwischenzeit von
der Eigentümerin oder dem Eigentümer erworbenen Grundstücken das Mindestausmaß von 115 ha Jagdfläche er-
reicht.

(3) Eine durch eine Zusammenlegung landwirtschaftlicher Grundstücke oder durch eine Flurbereinigung verur-
sachte Veränderung des Besitzstandes gilt nicht als Veräußerung im Sinne des Abs. 2.

(4) Die Befugnis zur Eigenjagd wird auch der Eigentümerin oder dem Eigentümer einer an der Landesgrenze ge-
legenen Grundfläche, die das nach Abs. 1 und 2 erforderliche Mindestausmaß nicht erreicht, dann eingeräumt, wenn
diese Grundfläche mit einem in den Ländern Niederösterreich oder Steiermark gelegenen, derselben Eigentümerin
oder demselben Eigentümer gehörigen Eigenjagdgebiete zusammenhängt und wenn außerdem durch die in den er-
wähnten Nachbarländern geltenden Landesjagdgesetze den Eigentümerinnen und Eigentümern von im Burgenland
liegenden Eigenjagdgebieten die gleiche Begünstigung hinsichtlich ihrer in diesen Ländern gelegenen Grundflächen,
die mit ihren Eigenjagdgebieten im Burgenland zusammenhängen, zugestanden ist. Auf den im Burgenland gelegenen
Gebietsteilen gelten in jagdrechtlicher Hinsicht die Vorschriften dieses Gesetzes.

(5) Unter Jagdflächen im Sinne dieses Gesetzes sind jeweils nur die Flächen zu verstehen, auf denen die Jagd nicht
ruht.

§ 6
Zusammenhang von Grundflächen

(1) Als zusammenhängend im Sinne des § 5 ist eine Grundfläche dann zu betrachten, wenn die einzelnen Grund-
stücke untereinander in einer solchen Verbindung stehen, dass man von einem Grundteil zum anderen, wenn auch
mit Überwindung größerer Schwierigkeiten, gelangen kann, ohne fremden Grund zu betreten; dabei hat die größere
oder geringere Schwierigkeit des Gelangens von einem Grundstück zum anderen (Felsen, Gewässer, künstliche Ab-
schließungen und dergleichen) außer Betracht zu bleiben. Der jagdrechtliche Zusammenhang von Grundstücken ist
auch dann gegeben, wenn sie nur in einem Punkt zusammenstoßen.

(2) Werden jedoch Teile einer Grundfläche bloß durch den Längenzug von Grundstücken, die zwischen fremden
Gründen liegen, verbunden, so wird dadurch der für die Bildung eines Eigenjagdgebietes erforderliche Zusammen-
hang nur dann hergestellt, wenn die die Verbindung bildenden Grundstücke infolge ihrer Breite und übrigen Gestal-
tung für die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignet sind.

(3) Wege, Straßen, Triften, Bahnkörper, natürliche und künstliche Wasserläufe sowie ähnlich gestaltete stehende
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Gewässer, welche die Grundflächen durchschneiden, bilden keine Unterbrechung des Zusammenhanges und stellen
mit ihrem durch fremde Grundstücke führenden Längenzuge den für Eigenjagdgebiete erforderlichen Zusammenhang
nicht her. Inseln sind als mit Ufergrundstücken zusammenhängend zu betrachten.

§ 7
Teilung des Eigenjagdgebietes

(1) Geht im Laufe der Jagdperiode ein Grundbesitz, welcher für diese Periode als Eigenjagdgebiet im Sinne des
§ 5 angemeldet und anerkannt war, in einzelnen Teilen auf mehrere Eigentümerinnen oder Eigentümer über, so bleibt
hinsichtlich jener Teile dieses Besitzes die Befugnis zur Eigenjagd aufrecht, welche noch immer den Erfordernissen
des § 5 Abs. 1 entsprechen.

(2) Jene Teile des geteilten Grundeigentums hingegen, welche diesen Erfordernissen nicht mehr entsprechen, sowie
jene als Eigenjagdgebiete anerkannten Grundflächen überhaupt, welche im Laufe der Jagdperiode das für Eigen-
jagdgebiete vorgeschriebene Ausmaß oder den erforderlichen Zusammenhang verloren haben, hat die Bezirksver-
waltungsbehörde über Antrag des Jagdausschusses oder der Jagdpächterin oder des Jagdpächters für die restliche
Dauer der Jagdperiode dem Genossenschaftsjagdgebiet zuzuweisen, vorbehaltlich eines etwa im Sinne des § 17 ein-
tretenden Vorpachtrechtes. Für die dem Genossenschaftsjagdgebiet zugewiesenen Flächen ist der Pachtbetrag nach
dem des betreffenden Genossenschaftsjagdgebietes zu bemessen.

§ 8
Entstehung eines neuen Eigenjagdgebietes

(1) Entsteht erst im Laufe der Jagdperiode ein Gebiet der in den §§ 5 und 11 bezeichneten Art, so tritt die Befugnis
zur Eigenjagd auf diesem Gebiet erst mit der nächsten Jagdperiode ein, wenn es gemäß § 14 angemeldet und als Ei-
genjagdgebiet festgestellt wurde.

(2) Gehören jedoch die Teile dieses Eigenjagdgebietes zu verschiedenen Genossenschaftsjagdgebieten mit ver-
schieden ablaufenden Jagdperioden, so ist der Anspruch auf das Eigenjagdrecht bei Feststellung der Jagdgebiete
jeder Gemeinde, in der Teile des Eigenjagdgebietes liegen, im Wege der vorgeschriebenen Anmeldung geltend zu
machen. Das Eigenjagdrecht kann jedoch erst dann ausgeübt werden, wenn die Anmeldung und Feststellung auch
für jene Grundstücke erfolgt ist, hinsichtlich deren die Jagdperiode zuletzt abläuft. Inzwischen bleiben die einzelnen
Teile dieses neu entstandenen Eigenjagdgebietes den betreffenden Genossenschaftsjagden einverleibt.

§ 9
Jagdrecht der Gemeinden und agrarischen Gemeinschaften

(1) Einer Gemeinde steht das Eigenjagdrecht (§ 5) nur hinsichtlich der zum Gemeindevermögen gehörigen Grund-
stücke zu, unbeschadet ob sie im eigenen oder fremden Gemeindegebiet liegen.

(2) Auf agrargemeinschaftlichen Grundstücken steht das Eigenjagdrecht der Gemeinschaft zu.
(3) Die in den Abs. 1 und 2 erwähnten Eigenjagdrechte sind nach den Bestimmungen des § 62 auszuüben.

§ 10
Genossenschaftsjagdgebiet

(1) Die im Bereich einer Katastralgemeinde gelegenen Grundstücke, die nicht als Eigenjagdgebiet anerkannt sind,
bilden das Genossenschaftsjagdgebiet.

(2) Als Genossenschaftsjagdgebiet im Sinne dieses Gesetzes ist auch ein gemeinschaftliches Genossenschafts-
jagdgebiet (§ 16 Abs. 1 und 2) sowie jeder selbständige Teil eines Genossenschaftsjagdgebietes (§ 16 Abs. 3) anzu-
sehen.

(3) Ein Jagdeinschluss, hinsichtlich dessen ein Vorpachtrecht gemäß § 17 Abs. 2 ausgeübt wurde, gehört gleichwohl
zum Genossenschaftsjagdgebiet.

§ 11
Wildgehege

(1) Wildgehege sind Jagd-, Schau- oder Zuchtgehege. Sie dürfen nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbe-
hörde angelegt werden. Die Bewilligung zur Anlage von Jagdgehegen ist spätestens im ersten Halbjahr des vorletzten
Jagdjahres der laufenden Jagdperiode zu beantragen und wird mit Beginn der folgenden Jagdperiode wirksam.

(2) Jagdgehege sind der Wildhege gewidmete und hiefür geeignete zusammenhängende Grundflächen von min-
destens 300 ha - wenn sie in der abgelaufenen Jagdperiode als Eigenjagdgebiete gemäß § 5 Abs. 2 anerkannt waren,
von mindestens 115 ha Jagdfläche - , die gegen das Aus- und Einwechseln von Schalenwild abgeschlossen sind. Der
Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Jagdgeheges steht die Befugnis zur Eigenjagd zu.
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(3) Die Bewilligung für Jagdgehege ist nur zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 vorliegen und durch
das Unterbinden des Wildwechsels keine nachteiligen Folgen für die Hege in den umliegenden Jagdgebieten zu er-
warten sind und die Begehbarkeit des Geheges auf Wegen im bisherigen Umfang gewährleistet ist. Die Bewilligung
ist zu widerrufen, wenn sich nachträglich nachteilige Folgen für die Wildhege herausstellen.

(4) Gegen jeden Wildwechsel abgeschlossene Grundflächen, die auch ein geringeres Ausmaß als das in Abs. 2 an-
geführte aufweisen können und auf denen von der Grundeigentümerin oder dem Grundeigentümer Wild zum Zwecke
der Schau oder Zucht gehalten wird, sind Schau- oder Zuchtgehege.

(5) Die Bewilligung für Schaugehege ist zu erteilen, wenn diese für die Allgemeinheit zugänglich sind, der Haltung
vorwiegend heimischer Wildarten dienen, einen diesen Wildarten angepassten Lebensraum aufweisen, über ausrei-
chende natürliche und künstliche Futterstellen verfügen und die Tierhaltung im Sinne tierschutzrechtlicher und ve-
terinärpolizeilicher Vorschriften ermöglichen. Soweit es wegen des Ausmaßes des Geheges erforderlich ist, haben
sie über gut begehbare markierte Wege, Rastplätze mit Bänken und Tischen sowie über ausreichende sanitäre Anlagen
und Parkplätze zu verfügen.

(6) Die Bewilligung für Zuchtgehege ist zu erteilen, wenn in ihnen die Zucht hochwertigen Wildes oder vom Aus-
sterben bedrohter Wildarten für Zwecke der Wildforschung oder zur Abgabe an Wildgehege und in die freie Wildbahn
möglich ist. Sie müssen Isolierungsgehege oder -ställe aufweisen und die Tierhaltung im Sinne tierschutzrechtlicher
und veterinärpolizeilicher Vorschriften ermöglichen.

(7) Zuchtgehege können von der Eigentümerin oder dem Eigentümer gesperrt werden, wenn dies aus Gründen
des Zuchterfolges, der Sicherheit von Personen oder für wissenschaftliche Zwecke erforderlich ist. Die Sperre bedarf
einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Ist eine Sperre während bestimmter Zeiträume regelmäßig er-
forderlich, kann die Bewilligung zur Sperre zugleich mit der Bewilligung der Zuchtgehege erteilt werden.

(8) Schau- und Zuchtgehege müssen unter ständiger tierärztlicher Kontrolle gehalten werden. In einem Gehegebuch
sind die Ergebnisse der tierärztlichen Untersuchungen, alle Todes- und Krankheitsfälle sowie die Zu- und Abgänge
einzutragen. Das Gehegebuch ist der Bezirksverwaltungsbehörde stets zur Verfügung zu halten.

(9) Der Eigentümerin oder dem Eigentümer eines Schau- oder Zuchtgeheges steht ein Aneignungsrecht am gehal-
tenen Wild zu.

(10) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für Wildgehege die Wildarten, die darin gehalten werden dürfen sowie
die Höchstanzahl an Wild der jeweils gehaltenen Wildarten zu bestimmen. Hiebei ist auf die biologischen Eigenheiten
der gehaltenen Wildarten sowie darauf Bedacht zu nehmen, dass Wald durch das gehaltene Wild in seinem Bestande
nicht gefährdet wird.

(11) Liegen Wildgehege innerhalb von Flächen, für welche die Befugnis zur Eigenjagd beansprucht wird, so sind
die außerhalb der Wildgehege liegenden Flächen für sich allein auf das Vorliegen der Voraussetzungen nach §§ 5, 6,
7, 17 und 19 zu prüfen.

§ 12
Auflassung von Wildgehegen

(1) Entspricht ein Wildgehege nicht mehr den Erfordernissen des § 11 oder wird das Wildgehege aufgelassen, so
hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Bewilligung zu widerrufen und allenfalls erforderliche Anordnungen im
Sinne der Abs. 2 und 3 zu erlassen. Die Auflassung eines Wildgeheges ist der Bezirksverwaltungsbehörde mindestens
vier Wochen vorher schriftlich anzuzeigen.

(2) Einfriedungen von Flächen, für die die Bewilligung als Wildgehege widerrufen wurde oder die bei der Jagd-
gebietsfeststellung nicht als Wildgehege anerkannt wurden, sind zu entfernen, sofern diese Einfriedungen nicht auf
Grund anderer gesetzlicher Vorschriften zulässig sind.

(3) Vor dem Entfernen der Einfriedungen ist durch die bisherige Betreiberin oder den bisherigen Betreiber des Ge-
heges sicherzustellen, dass die darin allenfalls gehaltenen landfremden oder in den benachbarten Jagdgebieten nicht
vorkommenden Wildarten nicht in die freie Wildbahn gelangen. Andere Wildarten, deren gänzliche Entfernung nicht
beabsichtigt ist, dürfen auf der Fläche aufzulassender Wildgehege nur in einer solchen Anzahl belassen werden, die
der Wilddichte der angrenzenden Jagdgebiete entspricht.

(4) Entspricht ein aufgelassenes Wildgehege den Voraussetzungen des § 5, so ist es für die restliche Dauer der
Jagdperiode als Eigenjagdgebiet anzuerkennen; anderenfalls sind die Flächen dem Genossenschaftsjagdgebiet zu-
zuweisen, wenn nicht ein Vorpachtrecht (§ 17) festgestellt wird.

(5) Für die dem Genossenschaftsjagdgebiet zugewiesenen Flächen ist der Pachtbetrag nach dem Hektarsatz des
betreffenden Genossenschaftsjagdgebietes zu bemessen.
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§ 13
Jagdperiode und Jagdjahr

(1) Die Jagdperiode beträgt acht Jahre.
(2) Das Jagdjahr läuft vom 1. Feber bis 31. Jänner.

II. Hauptstück
Bildung von Jagdgebieten

§ 14
Feststellung der Eigenjagd- und Genossenschaftsjagdgebiete

(1) Die Jagdgebiete werden von der Bezirksverwaltungsbehörde für die kommende Jagdperiode festgestellt.
(2) Grundeigentümerinnen oder Grundeigentümer haben ihren Anspruch auf Anerkennung der Befugnis zur Ei-

genjagd (§§ 5 und 11 Abs. 2) für die kommende Jagdperiode binnen sechs Wochen nach dem 1. Februar des vorletzten
Jagdjahres der laufenden Jagdperiode anzumelden. Die Anmeldung hat die beanspruchten Vorpachtrechte zu ent-
halten. Dem Antrag sind beizulegen:

1. Ein Grundstücksverzeichnis, aus dem alle Grundstücke mit ihrer Bezeichnung und Größe ersichtlich sind;
2. Grundbuchsauszüge, die nicht älter als drei Monate sind;
3. einen Katasterplan, aus dem die zur Eigenjagd beantragten Grundstücke ersichtlich sind.
(3) War die Befugnis zur Eigenjagd in der laufenden Jagdperiode anerkannt, hat die Bezirksverwaltungsbehörde die

eigenjagdberechtigte Person vor Beginn der Frist nach Abs. 2 nachweislich auf die Anmeldung ihrer Eigenjagdbefugnis
hinzuweisen. Sofern keine Änderungen am Eigenjagdgebiet eingetreten sind, genügt für die kommende Jagdperiode der
Hinweis auf die zuletzt erfolgte Anerkennung des Eigenjagdgebietes. Es ist jedoch nachzuweisen, dass am Eigenjagd-
gebiet keine Änderungen eingetreten sind.

(4) Nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbehörde auszusprechen,
1. welche Grundstücke als Eigenjagdgebiete (§ 5) anerkannt werden, welches Flächenausmaß die einzelnen Gebiete

aufweisen und wem das Eigenjagdrecht darauf zusteht;
2. dass die sonach verbleibenden Grundstücke mit ihrer ziffernmäßig anzugebenden Gesamtfläche das Genossen-

schaftsjagdgebiet bilden;
3. auf welchen Grundflächen die Jagd gemäß § 21 Abs. 1 ruht, getrennt nach Eigen- und Genossenschaftsjagdge-

bieten mit der jeweils ziffernmäßig anzugebenden Gesamtfläche;
4. für welche Flächen Vorpachtrechte (§ 17) eingeräumt, und welche Genossenschaftsjagdgebiete vereinigt oder

zerlegt werden (§§ 16 und 20).
(5) Jagdgebiete, die innerhalb der in Abs. 2 festgelegten Fristen nicht angemeldet oder trotz Anmeldung nicht als

Eigenjagdgebiete festgestellt wurden, gehören für die nächste Jagdperiode zum Genossenschaftsjagdgebiet.

§ 15
Schongebiete

Schongebiete sind zusammenhängende Teile der Eigen- oder Genossenschaftsjagdgebiete, auf denen Hasen, Fasane
und Rebhühner in den letzten beiden Jagdjahren der jeweiligen Jagdperiode nicht bejagt werden dürfen. Die Schon-
gebiete haben 20 v.H. der jeweiligen Jagdfläche zu betragen und sind in den Pachtverträgen festzulegen. Schongebiete
können von der Verpächterin oder dem Verpächter bis zum Beginn des vorletzten Jahres der Jagdperiode auf andere
Gebiete verlegt werden; hievon sind die Bezirksverwaltungsbehörde und die Pächterin oder der Pächter unverzüglich
zu verständigen.

§ 16
Vereinigung und Zerlegung von Genossenschaftsjagdgebieten

(1) Wenn zwei oder mehrere Jagdausschüsse vor dem 1. Februar des vorletzten Jagdjahres der laufenden Jagdpe-
riode beschließen, dass die benachbarten Genossenschaftsjagdgebiete oder Teile derselben zu einem gemeinschaft-
lichen Jagdgebiet zu vereinigen sind, kann die Bezirksverwaltungsbehörde diese Vereinigung dann verfügen, wenn
sie im Interesse eines zweckmäßigen einheitlichen Jagdbetriebes gelegen ist.

(2) Umfasst ein Genossenschaftsjagdgebiet weniger als 115 ha Jagdfläche und wird es nicht nach den Bestimmun-
gen des vorhergehenden Absatzes mit einem anderen Genossenschaftsjagdgebiet vereinigt, hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde dieses Genossenschaftsjagdgebiet mit einem benachbarten Genossenschaftsjagdgebiet zu vereinigen,
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wenn eine solche Vereinigung möglich und mit Rücksicht auf eine zweckmäßige Jagdbewirtschaftung angezeigt ist.
(3) Wenn der Jagdausschuss die Zerlegung eines Genossenschaftsjagdgebietes in mehrere selbständige Genossen-

schaftsjagdgebiete vor dem 1. Februar des vorletzten Jagdjahres der laufenden Jagdperiode beschließt, hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde diese Zerlegung dann zu verfügen, wenn sie im Interesse der Jagdwirtschaft sowie der
Land- und Forstwirtschaft gelegen und durch die Gestaltung des Geländes gerechtfertigt ist, doch darf die Fläche
keines dieser selbständigen Genossenschaftsjagdgebiete weniger als 500 ha betragen.

§ 17
Vorpachtrecht

(1) Anlässlich der Feststellung der Jagdgebiete hat die Bezirksverwaltungsbehörde auch die auf Grund der fol-
genden Bestimmungen wirksam werdenden Vorpachtrechte festzustellen. 

(2) Die oder der Eigenjagdberechtigte hat das Recht, die Jagd auf einem Jagdeinschluss vor allen anderen zu pach-
ten.

(3) Ein Jagdeinschluss ist gegeben, wenn ein das Ausmaß von 115 ha Jagdfläche nicht erreichender Teil eines Ge-
nossenschaftsjagdgebietes entweder von einem oder mehreren Eigenjagdgebieten dem ganzen Umfange nach so
umschlossen wird, dass die umschließenden Teile eine für die zweckmäßige Ausübung der Jagd geeignete Gestaltung
und insbesondere Breite haben, oder wenn ein solcher Teil von einem oder mehreren Jagdgebieten dieser Gestaltung
teilweise eingeschlossen wird und im Übrigen an ein oder mehrere Genossenschaftsjagdgebiete oder an ein fremdes
Staatsgebiet angrenzt.

(4) Wird von der oder dem Eigenjagdberechtigten ein Vorpachtrecht begehrt, so kann der Jagdausschuss beantragen,
dass bei Feststellung des Vorpachtrechtes (Abs. 1) möglichst gleich große und möglichst gleichwertige Grundflächen
des Eigenjagdgebietes für die Dauer der folgenden Jagdperiode dem Genossenschaftsjagdgebiet angeschlossen wer-
den (Flächentausch).

(5) Der Jagdausschuss hat den Antrag auf Flächentausch innerhalb von drei Wochen nach Bekanntgabe der Gel-
tendmachung des Vorpachtrechtes zu stellen. Die oder der Eigenjagdberechtigte kann innerhalb von weiteren drei
Wochen nach Bekanntgabe des Antrages auf Flächentausch auf sein Vorpachtrecht verzichten.

(6) Bleibt beim Flächentausch ein Flächenunterschied bestehen, so gilt Abs. 10 sinngemäß.
(7) Würde durch die Ausübung des Vorpachtrechtes gemäß Abs. 3 das Genossenschaftsjagdgebiet unter 115 ha

Jagdfläche sinken, so kann das Vorpachtrecht nicht beansprucht werden.
(8) Werden Vorpachtrechte im Sinne des Abs. 3 von mehreren Eigenjagdberechtigten beansprucht, so steht dieses

Recht zunächst jener oder jenem Jagdberechtigten zu, deren oder dessen Jagdgebiet in längster Ausdehnung an-
grenzt.

(9) Würde durch gleichzeitige Ausübung mehrerer Vorpachtrechte im Sinne des Abs. 3 das Genossenschaftsjagd-
gebiet unter 115 ha Jagdfläche sinken, hat die Bezirksverwaltungsbehörde festzustellen, welcher eigenjagdberech-
tigten Person im Interesse eines geordneten Jagdbetriebes die Ausübung von Vorpachtrechten einzuräumen ist.

(10) Hat der Jagdausschuss auf einen Flächentausch verzichtet, so hat der Jagdausschuss mit der oder dem Eigen-
jagdberechtigten einen Pachtvertrag abzuschließen und diesen der Bezirksverwaltungsbehörde zur Genehmigung
vorzulegen. Kommt ein solcher binnen vier Wochen nach Rechtskraft eines Bescheides gemäß Abs. 1 nicht zustande,
so hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag der oder des Vorpachtberechtigten den Inhalt des Vertrages fest-
zusetzen und insbesondere den Pachtbetrag zu bemessen. Der Pachtbetrag ist nach Anhörung des Jagdausschusses
unter angemessener Berücksichtigung der Pachtbeträge zu ermitteln, die in der Regel für Genossenschaftsjagden er-
zielt werden, die in der Nähe gelegen sind und im wesentlichen gleiche oder ähnliche jagdliche Verhältnisse aufwei-
sen. Ist der Pachtbetrag für das Eigenjagdgebiet höher, richtet sich der Pachtbetrag für den Jagdeinschluss nach
diesem. Der rechtskräftige Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde ersetzt in diesem Falle den Abschluss des Pacht-
vertrages.

(11) Ist eine Einigung über einen Flächentausch nicht zustande gekommen, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde
die Verfügung unter Berücksichtigung der Grundsätze eines geordneten Jagdbetriebes zu treffen.

(12) Macht die oder der Eigenjagdberechtigte von dem Vorpachtrecht auf einen Jagdeinschluss keinen Gebrauch,
so ist sie oder er verpflichtet, der dort zur Ausübung der Jagd berechtigten Person sowie den in deren Jagdbetrieb
verwendeten oder zugelassenen Personen den Zutritt dorthin zu gestatten. Diese Verpflichtung trifft die Eigentüme-
rinnen oder die Eigentümer aller den Jagdeinschluss umschließenden Eigenjagdgebiete, falls keiner von diesen vom
Vorpachtrecht Gebrauch macht. Für die Benützung der Verbindungsstrecke sind die Vorschriften des § 96 (Jagdnot-
weg) maßgebend, insoferne nicht zwischen den Beteiligten im Wege eines Übereinkommens eine andere Regelung
getroffen wurde. Im Streitfalle entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde im Sinne dieser Vorschriften.
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§ 18
Änderungen im Vorpachtrecht

Entfallen bei einem Eigenjagdgebiet, dessen Eigentümerin oder Eigentümer das Vorpachtrecht gemäß § 17 Abs.
1 ausgeübt hat, die Voraussetzungen für die Geltendmachung des Vorpachtrechtes, hat die Bezirksverwaltungsbehörde
den Pachtvertrag für aufgelöst zu erklären und die Grundflächen, auf denen das Vorpachtrecht anerkannt war, für
die restliche Dauer der Jagdperiode dem Genossenschaftsjagdgebiet zuzuweisen.

§ 19
Abrundung von Jagdgebieten

(1) Den Jagdausübungsberechtigten benachbarter Jagdgebiete steht es frei, im Einvernehmen mit den beteiligten
Jagdausschüssen bzw. Eigenjagdberechtigten auf die Dauer der Jagdrechtsausübung wirksame Vereinbarungen über
geringfügige Bereinigungen der Jagdgebietsgrenzen mit dem Ziele der Erleichterung der Jagdausübung zu treffen.

(2) Wenn jedoch die Grenzen anstoßender Jagdgebiete so ungünstig verlaufen, dass sich daraus eine wesentliche,
den jagdlichen Interessen entgegenstehende Erschwerung des Jagdbetriebes ergibt, hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde von Amts wegen oder auf Antrag eines beteiligten Jagdausschusses oder einer oder eines Eigenjagdberechtigten
die Abrundung der Jagdgebiete zu verfügen, insofern eine solche nicht durch Vereinigung von Genossenschaftsjagd-
gebieten im Sinne des § 16 Abs. 1 und 2 erfolgt. Sie hat zu diesem Zweck nach Möglichkeit zunächst einzelne jagd-
lich gleichwertige Grundflächen aneinander angrenzender Jagdgebiete auszutauschen (Flächentausch). Sind solche
Möglichkeiten nicht gegeben, hat die Bezirksverwaltungsbehörde Grundflächen von einem Jagdgebiet abzutrennen
und einem anderen Jagdgebiet anzugliedern. Hiedurch darf das Flächenausmaß keines der betroffenen Jagdgebiete
unter 115 ha Jagdfläche sinken.

(3) Für die Ausübung des Jagdrechtes auf den im Zuge der Abrundung von einem Eigen- oder Genossenschafts-
jagdgebiet abgetrennten und einem Eigenjagdgebiet angegliederten Grundflächen ist ein Entgelt zu entrichten, dessen
Festsetzung in Ermangelung eines Übereinkommens der Beteiligten durch die Bezirksverwaltungsbehörde unter
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 17 Abs. 10 zu erfolgen hat.

(4) Für die Ausübung des Jagdrechtes auf einer von einem Genossenschaftsjagdgebiet abgetrennten und einem
anderen Genossenschaftsjagdgebiet angegliederte Grundfläche finden die für die Jagdausübung auf einem gemein-
schaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet geltenden Bestimmungen Anwendung.

(5) Wenn im Wege der Abrundung Grundflächen von einem Eigenjagdgebiet abgetrennt und einem Genossen-
schaftsjagdgebiet angegliedert werden, hat die oder der Eigenjagdberechtigte Anspruch auf jenen Anteil am Pacht-
betrag der Genossenschaftsjagd, der sich nach den Bestimmungen des § 52 für die von ihrem oder seinem
Eigenjagdgebiet abgetrennten und dem Genossenschaftsjagdgebiet angegliederten Grundflächen ergibt.

(6) Eine Abrundung von Jagdgebieten gemäß Abs. 2 kann von Amts wegen oder auf Antrag jederzeit während des
Laufes der Jagdperiode verfügt werden. Die Abrundung wird jedoch frühestens mit Beginn des nächsten Jagdjahres
wirksam.

§ 20
Dauer der Wirksamkeit der Vereinigung, Zerlegung und

Abrundung von Jagdgebieten
Die nach Maßgabe der Bestimmungen der §§ 16 und 19 Abs. 2 bis 5 getroffenen Verfügungen bleiben so lange

aufrecht, bis sie von der Bezirksverwaltungsbehörde aufgehoben oder abgeändert werden. Die Aufhebung oder Ab-
änderung erfolgt nach Anhörung der beteiligten Jagdausschüsse bzw. Eigenjagdberechtigten von Amts wegen oder
über Antrag mindestens eines der Beteiligten dann, wenn die Voraussetzungen für die Vereinigung, Zerlegung bzw.
Abrundung der Jagdgebiete weggefallen sind oder sich wesentlich geändert haben. Die auf eine Aufhebung oder
Abänderung verfügter Vereinigungen oder Zerlegungen gerichteten Anträge sind im ersten Halbjahr des vorletzten
Jagdjahres der laufenden Jagdperiode bei der Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Anträge auf Aufhebung
oder Abänderung von verfügten Abrundungen können jederzeit während des Laufes der Jagdperiode an die Bezirks-
verwaltungsbehörde gestellt werden. Die Aufhebung oder Abänderung der Abrundung wird jedoch frühestens mit
Beginn des nächsten Jagdjahres wirksam.

§ 21
Ruhen der Jagd

(1) Auf Friedhöfen, in Häusern und Gehöften samt den dazugehörigen umfriedeten Höfen und Hausgärten, auf
Flächen, für die eine Bewilligung gemäß § 3 Abs. 3 und § 11 Abs. 5 und 6 erteilt wurde, auf öffentlichen Anlagen,
auf umzäunten Sportanlagen und auf Golfplätzen ruht die Jagd.
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(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat ferner das Ruhen der Jagd von Amts wegen oder über Antrag der Eigen-
tümerin oder des Eigentümers solcher Grundflächen zu verfügen, die durch eine feste Einfriedung (Gitter, Zaun,
Mauer usw.) dauernd derart umschlossen sind, dass der Zutritt fremden Personen ohne Beschädigung oder Überset-
zung der Einfriedung auf einem anderen Weg als durch die an der Einfriedung angebrachten schließbaren Türen und
Tore unmöglich ist. Die Verfügung wird ab dem folgenden Jagdjahr wirksam und bleibt so lange aufrecht, bis sie
eingeschränkt oder aufgehoben wird.

(3) Auf Grundflächen, die durch landesübliche Zäune gegen den Eintritt oder Austritt des Weideviehes verhagt
sind, findet diese Bestimmung keine Anwendung.

(4) Auf den in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Grundflächen darf das Wild nur mit Zustimmung der Grundeigen-
tümerin oder des Grundeigentümers getrieben oder erlegt werden. Auch dürfen keine Herstellungen angebracht wer-
den, die das etwa einwechselnde Wild hindern, wieder auszuwechseln.

(5) Der oder dem Jagdausübungsberechtigten steht die Befugnis zu, sich das Wild, das sich auf den in den Abs. 1
und 2 bezeichneten Grundflächen gefangen hat oder dort gefallen oder verendet ist, sowie etwa dort aufgefundene
Abwurfstangen und Eier des Federwildes anzueignen.

III. Hauptstück
Verwaltung der Genossenschaftsjagd

§ 22
Jagdgenossenschaft

Die Eigentümerinnen oder Eigentümer jener Grundstücke, welche zu einem nach den Bestimmungen des § 14
Abs. 4 Z 2 festgestellten Genossenschaftsjagdgebiet gehören, bilden eine Jagdgenossenschaft. Diese ist eine Kör-
perschaft öffentlichen Rechts und nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zur Ausübung der Jagd auf dem Ge-
nossenschaftsjagdgebiet (Genossenschaftsjagd) befugt.

§ 23
Jagdausschuss

(1) Die Jagdgenossenschaft verwaltet das ihr zustehende Jagdausübungsrecht durch einen Ausschuss (Jagdaus-
schuss).

(2) Der Jagdausschuss besteht aus der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, im Verhinderungsfall aus deren
oder dessen Stellvertretung, und aus sechs von der Jagdgenossenschaft aus ihrer Mitte mit Stimmenmehrheit ge-
wählten Mitgliedern und eben so vielen Ersatzmitgliedern. Die Funktion des Jagdausschusses beginnt mit seiner
konstituierenden Sitzung (§ 31 Abs. 1) und dauert so lange, bis sich der neue Jagdausschuss konstituiert hat oder bis
feststeht, dass die Mitglieder des Gemeinderates die Funktion des Jagdausschusses auszuüben haben (§ 27 Abs. 4).

(3) Zu Mitgliedern eines Jagdausschusses eines gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebietes    (§ 16 Abs. 1
und 2) sind außer den gewählten Mitgliedern und Ersatzmitgliedern die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, im
Verhinderungsfall deren oder dessen Stellvertretung, jener Gemeinden berufen, in deren Bereich die das Genossen-
schaftsjagdgebiet bildenden Grundstücke liegen.

(4) Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte mit Stimmenmehrheit die Obfrau oder den Obmann und deren oder des-
sen Stellvertretung. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

§ 24
Wahl des Jagdausschusses

(1) Wahlberechtigt 1 zur Wahl des Jagdausschusses sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft, insofern auf ihren
Grundstücken die Jagd gemäß § 21 Abs. 1 und 2 nicht ruht. Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind die Eigentüme-
rinnen oder Eigentümer jener Grundstücke, welche zu einem Genossenschaftsjagdgebiet gehören.

(2) Die Stimmen sind nach dem Flächenausmaß der den einzelnen Mitgliedern der Jagdgenossenschaft gehörigen
Grundstücke zu berechnen, und zwar derart, dass auf eine Grundfläche bis zu 2 ha eine Stimme, auf eine Grundfläche
von mehr als 2 bis 5 ha zwei Stimmen, auf eine Grundfläche von mehr als 5 bis 10 ha vier Stimmen, auf eine Grund-
fläche von mehr als 10 bis 15 ha sechs Stimmen und so fort bis zu 50 ha auf je weitere 5 ha zwei Stimmen mehr ent-
fallen. Kein Mitglied der Jagdgenossenschaft kann, auch wenn die ihm gehörige Grundfläche das Ausmaß von 50
ha übersteigt, mehr als 20 Stimmen auf sich vereinigen.

(3) Wählbar 2 in den Jagdausschuss sind jene Mitglieder der Jagdgenossenschaft, die das 18. Lebensjahr vor dem
1. Jänner des Jahres, in dem die Jagdausschusswahl stattfindet, vollendet haben und die keine gerichtlichen Verur-
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teilungen aufweisen, die einen Wahlausschließungsgrund im Sinne des § 18 Gemeindewahlordnung 1992 3, LGBl.
Nr. 54, in der jeweils geltenden Fassung, darstellen würden. Dies gilt auch bei nichteigenberechtigten Personen für
deren gesetzliche Vertreterinnen oder Vertreter, bei juristischen Personen, Personengesellschaften des Handelsrechtes
sowie bei Miteigentümerinnen oder Miteigentümern für deren bevollmächtigte Vertreterinnen oder Vertreter.

1 S. § 8 der Jagdverordnung (OZ 010)2  S. § 9 der Jagdverordnung (OZ 010)3 Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist. (Näheres s. § 22 Landtagswahlordnung LGBl. Nr. 4/1996, zuletzt
geändert durch LGBl. Nr. 18/2008).

§ 25
Wahlkommissionen

(1) Zur Durchführung der Wahl sind Wahlkommissionen * berufen. Für jedes selbständige Genossenschaftsjagd-
gebiet ist eine Wahlkommission zu bilden, bestehend aus der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister als Vorsitz
und vier weiteren Mitgliedern, die zum Jagdausschuss wählbar sein müssen. Die Wahlkommission für die Wahl des
Jagdausschusses eines gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebietes (§ 16 Abs. 1 und 2) besteht aus den Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern jener Gemeinden, in deren Bereich die das Genossenschaftsjagdgebiet bildenden
Grundstücke liegen, und aus vier weiteren Mitgliedern, die zum Jagdausschuss wählbar sein müssen. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister jener Gemeinde, deren Grundstücke den größten Teil des gemeinschaftlichen Ge-
nossenschaftsjagdgebietes bilden, hat den Vorsitz zu führen. Die Mitglieder der Wahlkommission, die nicht kraft
ihres Amtes als Bürgermeisterin oder Bürgermeister Mitglieder sind, werden von der Bezirksverwaltungsbehörde
(in den Städten mit eigenem Statut von der Landesregierung) auf Vorschlag der bei der vorhergehenden Landwirt-
schaftskammerwahl wahlwerbenden Gruppen im Verhältnis der Stärke dieser Gruppe in der Gemeinde bestellt. Für
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die weiteren Mitglieder sind Ersatzmitglieder zu bestellen.

(2) Die Tätigkeit der Wahlkommission endet im Zeitpunkt des ersten Zusammentrittes der an ihre Stelle tretenden
neu bestellten Wahlkommission.

* S. §§ 10 und 11 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 26

Wahlliste
(1) Zum Zwecke der Wahl des Jagdausschusses hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister binnen vier Wochen

nach erfolgter jeweiliger Feststellung des Jagdgebietes alle wahlberechtigten Mitglieder der Jagdgenossenschaft in
einer Wahlliste 1 zur Wahl des Jagdausschusses zu verzeichnen.

(2) Ist das im Bereich einer Gemeinde gelegene Genossenschaftsjagdgebiet in mehrere selbständige Genossen-
schaftsjagdgebiete zerlegt worden (§ 16 Abs. 3), so ist für jeden dieser Teile von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister eine gesonderte Wahlliste anzulegen.

(3) Sind benachbarte Genossenschaftsjagdgebiete oder Teile derselben zu einem gemeinschaftlichen Genossen-
schaftsgebiet vereinigt worden (§ 16 Abs. 1 und 2), so ist für jeden dieser Teile von der zuständigen Bürgermeisterin
oder dem zuständigen Bürgermeister eine gesonderte Wahlliste (Teilwahlliste) anzulegen.

(4) Die Wahlliste (Teilwahlliste) ist binnen einer Woche nach Ablauf der in Abs. 1 bestimmten Frist durch zwei
Wochen während der Amtsstunden im Gemeindeamt der Gemeinde aufzulegen, deren Bürgermeisterin oder Bür-
germeister für die Anlegung der Wahlliste (Teilwahlliste) zuständig war. Die Auflegung ist von der Bürgermeisterin
oder dem Bürgermeister an der Amtstafel der Gemeinde öffentlich kundzumachen. Innerhalb der Auflagefrist können
alle, die entweder in die Liste eingetragen sind oder für sich das Wahlrecht in die Jagdgenossenschaft in Anspruch
nehmen, unter Angabe des Namens und der Wohnanschrift gegen die Wahlliste wegen Aufnahme vermeintlich nicht
Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter Einspruch erheben. 2

(5) Über die Einsprüche entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde, in den Städten mit eigenem Statut die Lan-
desregierung. 

1 S. §§ 12 und 13 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. §§ 14 und 15 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 27

Kundmachung; Wahlvorschläge
(1) Binnen einer Woche nach Abschluss der Wahlliste (Gesamtwahlliste) ist die Wahl des Jagdausschusses durch

Kundmachung, in der alle näheren Umstände über die Wahl enthalten sind, von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister auszuschreiben.1 Bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet hat die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister jener Gemeinde, deren Grundstücke den größten Teil des Genossenschaftsjagdgebietes bilden,
die Wahllisten der einzelnen Teile einzuholen und sodann die Wahl auszuschreiben. Zwischen Ausschreibung und
Durchführung hat ein Zeitraum von wenigstens vier Wochen zu liegen.

(2) Gruppen von Wählerinnen oder Wählern, die sich an der Wahlwerbung beteiligen, haben ihre Wahlvorschläge
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spätestens am achten Tage vor dem Wahltag schriftlich bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
einzureichen.2 Bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet ist der Wahlvorschlag bei jener Bürger-
meisterin oder jenem Bürgermeister einzubringen, die oder der die Wahl ausgeschrieben hat. Der Wahlvorschlag hat
die unterscheidende Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe, das Verzeichnis der Wahlwerbenden, die Zustimmung
der Wahlwerbenden zur Aufnahme in den Wahlvorschlag und eine zustellungsbevollmächtigte Vertretung zu ent-
halten.

(3) Die Überprüfung der Wahlvorschläge erfolgt durch die Wahlkommission.
(4) Wurde kein Wahlvorschlag eingebracht, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Falle sowie dann, wenn

für die Wahl des Jagdausschusses weniger als 30 v.H. der Gesamtstimmenanzahl des Genossenschaftsjagdgebietes
abgegeben wurde, haben die Mitglieder des Gemeinderates die Funktion des Jagdausschusses auszuüben. Bei einem
gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet haben in diesem Fall sämtliche Mitglieder der Gemeinderäte jener
Gemeinden, die das gemeinschaftliche Genossenschaftsjagdgebiet bilden, die Funktion des Jagdausschusses auszu-
üben. Die Bestimmungen der §§ 23 Abs. 4, 31 und 32 finden sinngemäß Anwendung, § 32 jedoch mit der Maßgabe,
dass die Mitglieder des Gemeinderates, die die Funktion des Jagdausschusses ausüben, nicht Mitglieder der Jagd-
genossenschaft sein müssen.

(5) Jede wahlwerbende Gruppe, deren Wahlvorschlag zugelassen wurde, kann zwei Wahlzeuginnen oder Wahl-
zeugen zur Wahlhandlung entsenden.

1 S. § 16 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. §§ 17 und 18 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 28
Abstimmungsverfahren

(1) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission eröffnet und leitet die Wahlhandlung 1 und sorgt für Ruhe und
Ordnung.

(2) Zur Wahl des Jagdausschusses sind als Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt:
1. Alle natürlichen Personen, die spätestens am Tag vor der Jagdausschusswahl das 18. Lebensjahr vollendet haben;
2. die gesetzliche Vertretung von Personen, die die Voraussetzung nach Z. 1 nicht erfüllen;
3. Personen, die als Sachwalterinnen oder Sachwalter gemäß § 273 ABGB 2 für Mitglieder einer Jagdgenossenschaft

bestellt sind;
4. durch schriftliche Vollmacht ausgewiesene Bevollmächtigte juristischer Personen oder von Personengesellschaf-

ten des Handelsrechtes;
5. durch schriftliche Vollmacht ausgewiesene Bevollmächtigte von Miteigentumsgemeinschaften, sofern sie nicht

zur gesetzlichen Vertretung der übrigen Miteigentümer befugt sind.
(3) Eine Vollmacht nach Abs. 2 kann auch mündlich vor der Wahlkommission erteilt werden. Blinde, schwer seh-

behinderte oder gebrechliche Wählerinnen und Wähler dürfen sich von einer Begleitperson, die sie selbst auswählen
können, führen und sich von dieser bei der Wahlhandlung helfen lassen.

(4) Die Anzahl der auf die zugelassenen Wahlvorschläge entfallenden Mitglieder des Jagdausschusses wird nach
den Grundsätzen der Verhältniswahl ermittelt.

(5) Das Wahlergebnis ist vom Vorsitz der Wahlkommission zu verlautbaren.
1 S. § 20 der Jagdverordnung (OZ 010) 2 S. OZ 180

§ 29
Wahlanfechtung

(1) Das Wahlergebnis kann von den zustellbevollmächtigten Vertreterinnen oder Vertretern jedes Wahlvorschlages
sowie von jedem wahlberechtigten Mitglied der Jagdgenossenschaft sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der
Ermittlung, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Ergebnis von Einfluss
waren, angefochten werden.*

(2) Die Beschwerden sind innerhalb von zwei Wochen nach Verlautbarung des Wahlergebnisses bei der Bürger-
meisterin oder dem Bürgermeister schriftlich einzubringen. Über die Beschwerde entscheidet die Bezirksverwal-
tungsbehörde, in den Städten mit eigenem Statut die Landesregierung.

(3) [Entf.]

* S. § 29 der Jagdverordnung (OZ 010)
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§ 30
Wahlordnung

Die näheren Bestimmungen über die Vorbereitung und Durchführung der Wahl und das Wahlverfahren, insbeson-
dere über die Bildung der Wahlkommissionen, die Anlage der Wahlliste, das Einspruchsverfahren gegen die Wahlliste,
die Ausschreibung der Wahl, die Wahlvorschläge, das Abstimmungsverfahren, das Ermittlungsverfahren und die
Anfechtung der Wahl werden durch die von der Landesregierung im Verordnungswege zu erlassende Wahlordnung
für den Jagdausschuss * getroffen.

* S. die diesbezüglichen Regelungen der §§ 8 - 30 und 32 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 31
Geschäftsführung des Jagdausschusses

(1) Wurde ein Jagdausschuss rechtsgültig gewählt, so ist die erste Sitzung von der Bürgermeisterin oder dem Bür-
germeister, bei gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebieten von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
des größten Genossenschaftsjagdgebietes, binnen acht Tagen nach Ablauf der Anfechtungsfrist oder nach Einlangen
der endgültigen Entscheidung einzuberufen. Diese Sitzung ist spätestens innerhalb von weiteren acht Tagen abzu-
halten. Bei der ersten Sitzung sind jedenfalls die Obfrau oder der Obmann und deren oder dessen Stellvertretung zu
wählen. Weiters ist für Kassenführung und Schriftführung jeweils eine Person zu bestellen, die nicht dem Jagdaus-
schuss angehören muss. Die näheren Bestimmungen über die Wahl der Obfrau oder des Obmannes und deren oder
dessen Stellvertretung werden durch Verordnung der Landesregierung getroffen.*

(2) Die Wahl der Obfrau oder des Obmannes und deren oder dessen Stellvertretung kann von den Mitgliedern des
Jagdausschusses wegen behaupteter Unrichtigkeit der Ermittlung als auch wegen angblich gesetzwidriger Vorgänge
im Wahlverfahren, die auf das Ergebnis von Einfluss waren, angefochten werden. § 29 Abs. 2 gelten sinngemäß.
Eine etwaige Anfechtung der Wahl hat keine aufschiebende Wirkung und steht daher auch dem Antritt des Amtes
nicht entgegen.

(3) Die Obfrau oder der Obmann und deren oder dessen Stellvertretung können vom Jagdausschuss abgewählt
werden. Ein solcher Beschluss bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder des Jagd-
ausschusses.

(4) Die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses hat die Jagdgenossenschaft nach außen zu vertreten, die
Geschäfte des Jagdausschusses zu besorgen und dessen Beschlüsse durchzuführen. Urkunden, durch welche Ver-
bindlichkeiten gegen dritte Personen begründet werden sollen, sind von der Obfrau oder vom Obmann und einem
Ausschussmitglied, das möglichst einer anderen wahlwerbenden Gruppe anzugehören hat, zu unterfertigen. Die Ob-
frau oder der Obmann wird im Falle der Verhinderung durch die Obfraustellvertreterin oder den Obmannstellvertreter
vertreten. Ist auch die Obfraustellvertreterin oder der Obmannstellvertreter verhindert, hat das an Jahren älteste Mit-
glied des Jagdausschusses deren oder dessen Vertretung zu übernehmen.

(5) Zur Gültigkeit eines Beschlusses des Jagdausschusses ist es erforderlich, dass die Mitglieder des Jagdausschus-
ses von der Obfrau oder dem Obmann unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände spätestens am dritten Tag
vor der Sitzung gegen Nachweis schriftlich eingeladen wurden und außer dem Vorsitz mindestens die Hälfte der
Mitglieder des Ausschusses an der Beschlussfassung teilnahm. Die Einladung ist an der Amtstafel der Gemeinde
kundzumachen. Den Vorsitz bei den Sitzungen führt die Obfrau oder der Obmann, bei der ersten Sitzung bis zu
deren oder dessen Wahl die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (Abs. 1).

(6) Die Obfrau oder der Obmann hat den Jagdausschuss innerhalb von acht Tagen einzuberufen, wenn es minde-
stens ein Drittel der Ausschussmitglieder unter Bekanntgabe mindestens eines Verhandlungsgegenstandes verlangt.
Diese Sitzung ist spätestens innerhalb von weiteren acht Tagen abzuhalten.

(7) Die Mitglieder des Jagdausschusses haben an den Sitzungen teilzunehmen. Ist ein gewähltes Mitglied an der
Teilnahme verhindert, so hat es dies der Obfrau oder dem Obmann mitzuteilen und kann eine Ersatzperson seiner
wahlwerbenden Gruppe unter Hinweis auf die Tagesordnung mit der Vertretung betrauen.

(8) Ein Mitglied des Jagdausschusses ist von der Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen, wenn es durch
die Beschlussfassung von einer Verpflichtung befreit oder wenn ihm ein Vorteil zugewendet werden soll oder wenn
die Beschlussfassung die Vornahme eines Rechtsgeschäftes oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreites
zwischen ihm und der Jagdgenossenschaft betrifft. Das gleiche gilt, wenn sich die Beschlussfassung des Jagdaus-
schusses hinsichtlich dieser Angelegenheiten auf die Ehegattin oder den Ehegatten oder auf die eingetragene Partnerin
oder den eingetragenen Partner eines Jagdausschussmitgliedes oder auf Verwandte oder Verschwägerte bis ein-
schließlich des zweiten Grades bezieht.

(9) Den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft ist die Teilnahme an den Sitzungen des Jagdausschusses gestattet.
Bei der Verpachtung der Genossenschaftsjagd ist über Verlangen eines Mitgliedes des Jagdausschusses geheim ab-
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zustimmen.
(10) Die Beschlüsse des Jagdausschusses, ausgenommen die Beschlüsse nach Abs. 3 und §§ 42 Abs. 2 und 52 Abs.

6, werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Obfrau oder des Obmannes den
Ausschlag. Über die Beratung und Abstimmung des Jagdausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen, die auch
den Ort und das Datum der Sitzung sowie die Namen der Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer und die Verhand-
lungsgegenstände zu enthalten hat. Sie ist vom Vorsitz, der Schriftführerin oder dem Schriftführer und zwei weiteren
Jagdausschussmitgliedern, die an der Sitzung teilgenommen haben und die möglichst verschiedenen wahlwerbenden
Gruppen anzugehören haben, zu unterfertigen und durch sechs Jahre nach Ablauf der Jagdperiode aufzubewahren.
Die Beschlüsse sind unverzüglich an der Amtstafel der Gemeinde zwei Wochen hindurch kundzumachen.

(11) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat Beschlüsse des Jagdausschusses, die gegen Gesetze verstoßen, aufzuhe-
ben. Die Aufhebung eines Beschlusses des Jagdausschusses ist nicht mehr zulässig, wenn seit der Beschlussfassung
mehr als drei Jahre verstrichen sind. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann ferner Maßnahmen, zu deren Durchfüh-
rung die Obfrau oder der Obmann oder der Jagdausschuss berufen sind, auf Kosten der Jagdgenossenschaft selbst
durchführen, wenn diese Maßnahmen trotz Aufforderung binnen einer angemessenen Frist vom Jagdausschuss nicht
durchgeführt wurden und der Jagdgenossenschaft ansonsten Nachteile erwachsen würden. Hiebei kann von der Be-
zirksverwaltungsbehörde auch eine geeignete Verwalterin oder ein geeigneter Verwalter bestellt werden.

* S. § 31 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 32
Endigen der Funktion; Ersatzmitglieder

(1) Das Amt eines Mitgliedes oder eines Ersatzmitgliedes des Jagdausschusses erlischt
1. durch Tod;
2. durch schriftliche Verzichtserklärung gegenüber der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses;
3. durch Verlust der Mitgliedschaft in der Jagdgenossenschaft;
4. durch Aberkennung seitens der Bezirksverwaltungsbehörde (Abs. 2).
(2) Ein Mitglied oder Ersatzmitglied des Jagdausschusses ist von der Bezirksverwaltungsbehörde von Amts wegen

oder über Antrag der Obfrau oder des Obmannes des Amtes mit Bescheid für verlustig zu erklären,
1. wenn es sich ohne ausreichenden Entschuldigungsgrund trotz schriftlicher Aufforderung weigert, sein Amt aus-

zuüben. Als eine solche Weigerung gilt ein zweimaliges, aufeinanderfolgendes, unentschuldigtes Fernbleiben
von ordnungsgemäß einberufenen Jagdausschusssitzungen;

2. wenn ein Umstand eintritt oder nachträglich bekannt wird, welcher die Wählbarkeit in den Jagdausschuss aus-
geschlossen hätte.

(3) An Stelle eines ausgeschiedenen Mitgliedes des Jagdausschusses hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Vor-
schlag der oder des Zustellungsbevollmächtigten jener wahlwerbenden Gruppe, der das ausgeschiedene Mitglied
angehörte, aus der Reihe der Ersatzmitglieder ein Mitglied zu berufen.

(4) Wenn die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses ihren oder seinen Obliegenheiten nicht nachkommt, hat
die Bezirksverwaltungsbehörde diese oder diesen mit Bescheid des Amtes als Obfrau oder Obmann zu entheben und
die Wahl einer neuen Obfrau oder eines neuen Obmannes zu veranlassen.

IV. Hauptstück
Verwertung der Genossenschaftsjagd

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 33
Art der Verwertung

(1) Die Genossenschaftsjagd ist mit den aus den §§ 17 Abs. 10 und 45 sich ergebenden Ausnahmen
1. im Wege der öffentlichen Versteigerung (§ 37 ff),
2. im Wege des freien Übereinkommens (§ 42) oder
3. durch Verlängerung des bestehenden Jagdpachtverhältnisses (§ 44) zu Gunsten der Grundeigentümerinnen und

Grundeigentümer ungeteilt zu verpachten.
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(2) Die Verpachtung hat, abgesehen von den Fällen der §§ 41 Abs. 4 und 42 Abs. 3, für die Dauer der Jagdperiode zu er -
folgen.

(3) Den einzelnen Mitgliedern der Jagdgenossenschaft steht in dieser ihrer Eigenschaft die Ausübung der Jagd auf
dem Genossenschaftsjagdgebiet nicht zu.

§ 34
Eignung zur Pacht

Zur Pachtung einer Genossenschaftsjagd sind nur zugelassen:
1. eine einzelne physische Person oder
2. zwei oder mehrere physische Personen, wenn sie gemeinsam pachten (Jagdgesellschaft § 36)
3. juristische Personen.

§ 35
Einzelpersonen

(1) Zur Pachtung sind Personen nur zuzulassen, wenn
1. ihnen die Ausstellung einer Jagdkarte nicht zu verweigern ist (§ 67),
2. sie in den vorangegangenen zehn Jagdjahren mindestens drei Jahre im Besitze einer burgenländischen Jahres-

jagdkarte oder im Besitze einer in einem anderen Bundesland, in dem zur Erlangung der ersten Jagdkarte eine
Eignungsprüfung vorgesehen ist, ausgestellten Jagdkarte waren,

3. sie das 19. Lebensjahr vollendet haben.
(2) Personen, die in der letzten Jagdperiode als Jagdpächterin oder Jagdpächter vertragsbrüchig geworden sind

oder den gesetzlichen Vorschriften oder behördlichen Anordnungen hinsichtlich der Jagdausübung als Jagdpächterin
oder Jagdpächter wiederholt nicht entsprochen haben, können für einen angemessenen Zeitraum, jedoch längstens
für die Dauer einer Jagdperiode, von der Pachtung einer Genossenschaftsjagd ausgeschlossen werden.

(3) Gemeinden, agrarische Gemeinschaften oder eine Mehrheit von Personen ohne Gesellschaftsvertrag sind unter
der Voraussetzung, dass ihnen die Befugnis zur Eigenjagd zusteht, nur zur Pachtung eines Jagdeinschlusses nach
Maßgabe der Bestimmungen des § 17 Abs. 2 zugelassen.

(4) Liegt der Hauptwohnsitz der Pächterin oder des Pächters nicht im Verwaltungsbezirk oder in einem angren-
zenden Verwaltungsbezirk, so ist von der Pächterin oder dem Pächter eine im Verwaltungsbezirk oder einem an-
grenzenden Verwaltungsbezirk wohnhafte Person als Vertretung zu bestellen und diese der Obfrau oder dem Obmann
des Jagdausschusses und der Bezirksverwaltungsbehörde binnen vier Wochen nach Beginn des Pachtverhältnisses
anzuzeigen.

§ 36
Jagdgesellschaft, juristische Person; Jagdleitung

(1) Wenn zwei oder mehrere physische Personen beabsichtigen, ein bestimmtes Jagdgebiet gemeinsam zu pachten,
so haben sie schriftlich einen Gesellschaftsvertrag abzuschließen (Jagdgesellschaft). Die §§ 35 Abs. 2 und 63 Abs. 4
gelten für die Jagdgesellschafterinnen und Jagdgesellschafter sinngemäß.

(2) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haben die Jagd unter einheitlicher Leitung auszuüben und zu diesem Zweck
aus ihrer Mitte eine Jagdleiterin oder einen Jagdleiter zu bestellen, die oder der die Eignung zur Pachtung einer Ge-
nossenschaftsjagd gemäß § 35 Abs. 1 besitzt. Die übrigen Mitglieder müssen die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1
Z 1 erbringen.

(3) Der Gesellschaftsvertrag hat sämtliche Mitglieder der Jagdgesellschaft mit Namen, Geburtsdaten, Beruf und
Wohnsitz, die bestellte Jagdleiterin oder den bestellten Jagdleiter sowie das Jagdgebiet zu enthalten. Im Gesell-
schaftsvertrag muss die Verpflichtung vorgesehen werden, Mitglieder aus der Jagdgesellschaft auszuschließen, denen
die Jagdkarte rechtskräftig verweigert oder entzogen worden ist oder die nicht im Besitz einer gültigen Jagdkarte
sind.

(4) Zum Abschluss des Pachtvertrages namens der Mitglieder der Jagdgesellschaft kann jedes Mitglied bevoll-
mächtigt werden. Dieses Mitglied hat sich der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses gegenüber vor Beginn
der öffentlichen Versteigerung, bei einer Verpachtung im Wege des freien Übereinkommens vor Eingehen in die
Vertragsverhandlungen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht sowie des Gesellschaftsvertrages auszuweisen.

(5) Auf jede Jagdgesellschafterin oder jeden Jagdgesellschafter müssen mindestens 115 ha Jagdfläche entfallen.
(6) Der Gesellschaftsvertrag ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat

binnen acht Wochen nach Einlangen der Anzeige die Bildung der Jagdgesellschaft zu versagen, wenn
1. die Jagdgesellschaft oder eines ihrer Mitglieder nicht die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt, oder
2. die Jagdleiterin oder der Jagdleiter nicht die Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 und 2 erfüllt, oder
3. der Gesellschaftsvertrag nicht die Voraussetzungen des Abs. 3 erfüllt, oder
4. die in Abs. 5 genannte Höchstzahl an Gesellschaftsmitgliedern überschritten wird.
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(7) Die Erbinnen und Erben eines Mitgliedes der Jagdgesellschaft haben keinen Anspruch auf Eintritt in den Jagd-
pachtvertrag.

(8) Jede Aufnahme einer Jagdgesellschafterin oder eines Jagdgesellschafters ist an die Zustimmung des Jagdaus-
schusses gebunden. Sie ist überdies der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbehörde
hat die Aufnahme binnen acht Wochen zu versagen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 6 sinngemäß vorliegen.

(9) Der Ausschluss eines Gesellschaftsmitgliedes bedarf der Zustimmung des Jagdausschusses und ist der Be-
zirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Wenn die Jagdleiterin oder der Jagdleiter ausscheidet und kein anderes den
Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 entsprechendes Mitglied zur Jagdleiterin oder zum Jagdleiter bestellt wird, oder
wenn die verbleibenden Mitglieder infolge des Ausscheidens eines oder mehrerer Mitglieder aus der Jagdgesellschaft
den Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 nicht mehr entsprechen, hat die Bezirksverwaltungsbehörde das Pachtverhältnis
aufzulösen. Mit Zustimmung des Jagdausschusses kann das Pachtverhältnis mit einem verbleibenden Mitglied der
Jagdgesellschaft bis zur Aufnahme eines oder mehrerer neuer Mitglieder drei Monate hindurch fortgesetzt werden.

(10) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haften rücksichtlich aller, während der Zeit ihrer Mitgliedschaft aus der
Jagdpachtung gegenüber der Jagdgenossenschaft hervorgehenden Verbindlichkeiten, insbesondere auch für den Jagd-
und Wildschaden, zur ungeteilten Hand. In gleicher Weise haften die Mitglieder der Jagdgesellschaft auch für Geld-
strafen, die der Jagdleiterin oder dem Jagdleiter wegen Nichterfüllung einer die Jagdgesellschaft als Jagdpächterin
oder Jagdpächter treffenden Handlungs- oder Unterlassungspflicht auferlegt werden.

(11) Die Mitglieder der Jagdgesellschaft haben, sofern die Jagdleiterin oder der Jagdleiter nicht in dem Verwal-
tungsbezirk, in dem das Jagdgebiet gelegen ist, oder in einem angrenzenden Verwaltungsbezirk den Hauptwohnsitz
hat, eine in diesem Verwaltungsbezirk oder angrenzenden Verwaltungsbezirk wohnhafte zur gemeinsamen Vertretung
befugte Person zu bestellen und diese der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses und der Bezirksverwal-
tungsbehörde bekannt zu geben.

(12) Juristische Personen sind zur Pachtung eines Genossenschaftsjagdgebietes zuzulassen, wenn sie eine Person
mit der Jagdleitung betrauen, die die Voraussetzungen nach § 35 Abs. 1 und 2 erfüllt und die in allen Belangen der
ordentlichen Jagdbetriebsführung vertretungsbefugt ist. Abs. 11 ist sinngemäß anzuwenden.

2. Abschnitt
Öffentliche Versteigerung

§ 37
Versteigerungsbedingungen 1

(1) Im Wege der öffentlichen Versteigerung ist die Genossenschaftsjagd an diejenige Person zu verpachten, die das
höchste Anbot stellt, wobei jedoch Anbote solcher Bieterinnen und Bieter, die nach den Bestimmungen der §§ 34, 35
und 36 zur Pachtung nicht zugelassen sind, außer Betracht zu bleiben haben.

(2) Zu diesem Zwecke hat der Jagdausschuss im vorletzten Halbjahr der laufenden Jagdperiode die Pachtbedin-
gungen auf Grund des von der Landesregierung vorgeschriebenen Musters  zu entwerfen. In diesen Bedingungen
ist zu bestimmen, dass der bei der Versteigerung erzielte Pachtbetrag sich entsprechend dem Flächenausmaß erhöht
oder vermindert, wenn infolge der endgültigen Entscheidung über etwa noch anhängige Beschwerden  oder im Sinne
sonstiger Bestimmungen dieses Gesetzes oder infolge Änderung der Gemeindegrenzen ein Zuwachs oder Abfall an
dem Jagdgebiete eintritt; ferner ist ausdrücklich auf die im § 38 angeführten Verbote hinzuweisen.

(3) Der Entwurf der Versteigerungsbedingungen ist der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen, die ihn vom Stand-
punkt der Zweckmäßigkeit und gesetzlichen Zulässigkeit zu prüfen, nötigenfalls zu berichtigen und zu ergänzen und
der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses zur weiteren Veranlassung zurückzustellen hat.

1 S. §§ 33 - 35 der Jagdverordnung (OZ 010)2 Anlage 7 auf Seite 128

§ 38
Verbotene Vereinbarungen

Vereinbarungen, durch die
1. das Genossenschaftsjagdgebiet zum Zwecke der Jagdausübung der Fläche nach aufgeteilt wird oder
2. zugunsten einer oder eines oder mehrerer Mitbietender vor oder bei der Versteigerung Begünstigungen verspro-

chen werden, die nicht in den Versteigerungsbedingungen aufgenommen sind, insbesondere solche, durch die
auf den Pachtbetrag oder auf den Ersatz des Jagd- und Wildschadens ganz oder teilweise verzichtet wird,

sind verboten und rechtsunwirksam.
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§ 39
Kundmachung der Versteigerung

(1) Die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses hat innerhalb von vier Wochen nach Zustellung der von der
Bezirksverwaltungsbehörde genehmigten Pachtbedingungen die Versteigerung anzuberaumen. Der Zeitraum zwi-
schen der Anberaumung der Versteigerung und dem Versteigerungstermin muss mindestens vier Wochen betragen.
Die Kundmachung des Versteigerungstermines hat sofort durch Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinde und der
Bezirksverwaltungsbehörde sowie durch Einschaltung im Landesamtsblatt für das Burgenland zu erfolgen.

(2) Die Ausschreibung hat Ort und Zeit der Versteigerung, die Verpachtungsbedingungen, den Ausrufpreis, das zu
erlegende Leggeld (Vadium) und die Dauer der Verpachtung anzugeben sowie die wesentlichen Angaben über die
zu versteigernde Jagd, insbesondere das Ausmaß des Jagdgebietes, der vorhandenen Wald- und Wasserflächen und
der Schongebiete, die im Jagdgebiet als Stand- und Wechselwild vorkommenden Wildarten und den durchschnittli-
chen Jahresabschuss der letzten Jagdperiode zu enthalten.

§ 40
Vorgang bei der Versteigerung

(1) Die Versteigerung der Genossenschaftsjagd ist durch die Obfrau oder den Obmann des Jagdausschusses oder
durch eine von der Obfrau oder vom Obmann beauftragte Person in der Regel in der Gemeinde, in der das Jagdgebiet
gelegen ist, vorzunehmen. Die Versteigerung hat zu der in der Kundmachung festgesetzten Stunde und an dem be-
stimmten Ort zu beginnen und ist unter Beiziehung jeweils einer mit der Schriftführung und der Ausrufung betrauten
Person vorzunehmen.

(2) Als Bieterin oder Bieter ist nur zuzulassen, wer das Leggeld ordnungsgemäß erlegt hat. Personen, die als Bieterin
oder Bieter auftreten, müssen nachweisen, dass sie den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 entsprechen. Mitbietende
Jagdgesellschaften haben den Nachweis zu erbringen, dass die Mitglieder die im § 36 Abs. 2 geforderten Vorausset-
zungen erbringen.

(3) Die Schriftführerin oder der Schriftführer hat zunächst die festgelegten und von der Bezirksverwaltungsbehörde
überprüften und genehmigten Versteigerungsbedingungen zu verlesen und hierauf die Namen der nach Abs. 2 zuge-
lassenen Bieterinnen und Bieter in die Versteigerungsniederschrift einzutragen.

(4) Hierauf ist ohne Verzug mit der Versteigerung zu beginnen. Wird nach dem Ausruf des in den Pachtbedingungen
bestimmten Ausrufpreises ein Angebot gemacht, das dem Ausrufpreis entspricht bzw. werden in der Folge höhere
Anbote gestellt, so hat die Ausruferin oder der Ausrufer jedes dieser Anbote dreimal mit dem Beisatz „zum ersten
Mal“, „zum zweiten Mal“ und, wenn eine Überbietung des Anbotes nicht erfolgt, mit dem Ruf „zum dritten Mal“
deutlich zu wiederholen. Diese Wiederholung hat ohne jede Übereilung und insbesondere der letzte Ruf nach einer
längeren, mindestens zehn Minuten währenden Pause zu erfolgen. Nach dem letzten Ruf bestätigt die Ausruferin
oder der Ausrufer den Schluss der Versteigerung durch Schlag mit dem Hammer.

(5) Wenn ein Anbot von mehreren Bietenden gleichzeitig derart gestellt wird, dass das erste Anbot nicht mehr fest-
gestellt werden kann und dieses Anbot nicht mehr übersteigert wird, dann entscheidet das Los darüber, welcher von
jenen Bietenden, die gleichzeitig dasselbe Anbot gestellt haben, als Ersteherin oder Ersteher zu gelten hat.

(6) Wird jedoch das in den Pachtbedingungen festgelegte Mindestanbot (Ausrufpreis) nicht erreicht und meldet
sich trotz dreimaligen Ausrufes desselben keine Bieterin und kein Bieter, so ist die Versteigerung als ergebnislos ab-
zubrechen.

(7) Die Schriftführerin oder der Schriftführer hat das Ergebnis der Versteigerung in die Versteigerungsniederschrift
einzutragen und zu diesem Zweck sämtliche Anbote und die Namen der Bietenden, von denen sie gestellt wurden,
vorzumerken.

(8) Nach Abschluss des Versteigerungsverfahrens gemäß den vorstehenden Bestimmungen sind die erlegten Leg-
gelder jenen Bietenden, die die Jagd nicht ersteigert haben, gegen Bestätigung in der Versteigerungsniederschrift zu-
rückzustellen. Die Versteigerungsniederschrift ist sodann von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu verlesen
und von sämtlichen Bieterinnen und Bietern, von der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses bzw. von der
Leiterin oder dem Leiter der Versteigerung und von der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu unterfertigen.

(9) Das von der Ersteherin oder dem Ersteher erlegte Leggeld haftet für den fristgerechten Ersatz der Kosten der
Versteigerung sowie für den rechtzeitigen Erlag des ersten Pachtbetrages und der Kaution.

(10) Die Ersteherin oder der Ersteher erhält das von ihr oder ihm erlegte Leggeld nach fristgerechtem Ersatz der
der Jagdgenossenschaft durch die Versteigerung erwachsenden Kosten und nach fristgerechtem Erlag des ersten
Pachtbetrages zurück, sofern es nicht mit Zustimmung der Ersteherin oder des Erstehers auf diese Kosten angerechnet
wird.

(11) Die Landesregierung hat durch Verordnung Muster  für die Versteigerungsbedingungen 1, für die Kundma-
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chung der Versteigerung 2, für die Versteigerungsniederschrift 3 und die näheren Bestimmungen des Verfahrens 4

festzusetzen.
1 Anlage 7 auf Seite 1282 Anlage 8 auf Seite 1313 Anlage 9 auf Seite 1324 S. §§ 33 - 35 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 41
Anzeige der erfolgten Versteigerung

(1) Die im Wege der öffentlichen Versteigerung vorgenommene Verpachtung ist von der Obfrau oder dem Obmann
des Jagdausschusses innerhalb von vier Wochen nach dem Tag der Zuschlagerteilung der Bezirksverwaltungsbehörde
anzuzeigen. Der Anzeige sind anzuschließen:

die Versteigerungsbedingungen,
die Nachweise der Kundmachungen gemäß § 39 und
die Versteigerungsniederschrift.
(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat binnen acht Wochen ab Einlangen der Anzeige (Abs. 1) den erfolgten Zu-

schlag außer Kraft zu setzen und eine neuerliche Versteigerung anzuordnen, wenn bei der Versteigerung die Bestim-
mungen dieses Gesetzes oder einer aufgrund der Bestimmungen dieses Gesetzes erlassenen Verordnung nicht
eingehalten wurden.

(3) Setzt die Bezirksverwaltungsbehörde den Zuschlag deshalb außer Kraft, weil die oder der Erstehende den Vor-
aussetzungen des § 35, oder, wenn die Ersteherin oder der Ersteher eine Jagdgesellschaft oder eine juristische Person
ist, jenen des § 36 nicht entspricht, so kann sie nach Anhörung des Jagdausschusses den Zuschlag jener geeigneten
Bieterin oder jenem geeigneten Bieter erteilen, die oder der das nächsthöchste Anbot gestellt hat, vorausgesetzt, dass
diese Person die Pachtung noch anstrebt.

(4) Hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Erteilung des Zuschlages gemäß Abs. 2 außer Kraft gesetzt und den Zu-
schlag einer anderen Bieterin oder einem anderen Bieter erteilt und wird dagegen Beschwerde beim Landesverwal-
tungsgericht erhoben, so ist, wenn der Beschwerde Folge gegeben wird, eine neuerliche Versteigerung unter
Außerkraftsetzung der vorgenommenen Verpachtung für die restliche Pachtdauer anzuordnen, sofern die Genossen-
schaftsjagd nicht einer Bieterin oder einem Bieter, die oder der Beschwerde erhoben hat, zugeschlagen wird. In diesen
Fällen gilt jene Person als Ersteherin oder Ersteher bzw. Bieterin oder Bieter, welcher der Zuschlag von der Bezirks-
verwaltungsbehörde erteilt wurde, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die Beschwerde als Pächterin oder Pächter
der Genossenschaftsjagd. Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen einen Bescheid kann dann ausge-
schlossen werden, wenn die vorzeitige Vollstreckung aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten
ist und nach Abwägung aller berührten Interessen, insbesondere des seuchenhygienischen Interesses mit dem Vollzug
oder mit der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten Berechtigung für die anderen Parteien kein unverhältnismäßiger
Nachteil verbunden wäre. Sofern hinsichtlich des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung in einer gesonderten
Entscheidung abgesprochen wird, kommt einer dagegen erhobenen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zu.

(5) Wird bei der ersten Versteigerung einer Genossenschaftsjagd der Ausrufpreis nicht erreicht, so hat die Bezirks-
verwaltungsbehörde eine neuerliche Versteigerung anzuordnen, für welche sie nach Befragung des Jagdausschusses
den Ausrufpreis festsetzt. Falls auch diese Versteigerung erfolglos ist, ist im Sinne des § 45 vorzugehen.

3. Abschnitt
Verpachtung im Wege des freien Übereinkommens

§ 42
Beschlussfassung durch den Jagdausschuss

(1) Eine Genossenschaftsjagd kann auch ohne Vornahme einer öffentlichen Versteigerung im Wege eines freien
Übereinkommens verpachtet werden, wenn der Jagdausschuss dies beschließt und eine derartige Verpachtung weder
dem Interesse der Land- und Forstwirtschaft noch jenem der Jagdwirtschaft widerspricht.

(2) Ein solcher Beschluss des Jagdausschusses ist im vorletzten Halbjahr der laufenden Jagdperiode zu fassen. Er
bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder des Jagdausschusses. Der Beschluss hat
zumindest den Namen der Pächterin oder des Pächters, die Höhe des Pachtbetrages und die für die freihändige Ver-
pachtung maßgebenden Gründe zu enthalten. Der Beschluss ist sofort durch vier Wochen an den Amtstafeln der Ge-
meinde anzuschlagen und überdies unverzüglich ortsüblich mit dem Beifügen zu verlautbaren, dass ein Widerspruch
dagegen von den Mitgliedern der Jagdgenossenschaft binnen vier Wochen, gerechnet vom Tage des Anschlages an
der Amtstafel beim Gemeindeamt schriftlich eingebracht oder zu Protokoll gegeben werden kann. Der Beschluss
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des Jagdausschusses tritt außer Kraft und das Genossenschaftsjagdgebiet ist im Wege der öffentlichen Versteigerung
zu verpachten, wenn die Widerspruch erhebenden Mitglieder der Jagdgenossenschaft über das Eigentum von mehr
als der Hälfte der im Genossenschaftsjagdgebiet gelegenen Grundfläche verfügen. Das Außerkrafttreten des Be-
schlusses ist gleichfalls ortsüblich kundzumachen.

(3) Eine Verpachtung im Wege des freien Übereinkommens für die restliche Dauer der Jagdperiode ist auch dann
zulässig, wenn das Pachtverhältnis im Laufe der Jagdperiode kraft Gesetzes erloschen ist oder rechtskräftig aufgelöst
wurde. Der diesbezügliche Beschluss des Jagdausschusses ist binnen acht Wochen nach Rechtskraft des Bescheides,
mit dem das Erlöschen festgestellt oder das Pachtverhältnis aufgelöst wurde, zu fassen.

§ 43
Anzeige der Verpachtung

(1) Die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses hat den Beschluss über die im Wege des freien Überein-
kommens erfolgte Verpachtung nach Ablauf der in § 42 Abs. 2 angeführten Frist mit allen Unterlagen unverzüglich
der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat binnen acht Wochen ab Einlangen der Anzeige den Be schluss gemäß Abs. 1
aufzuheben, wenn er nicht den Bestimmungen dieses Gesetzes, insbesondere des § 42 Abs. 1 und 2, entspricht. Sie hat,
wenn Widersprüche gegen den Beschluss erhoben wurden, gegebenenfalls auch auszusprechen, dass keine Aufhe-
bungsgründe vorliegen. Diese Entscheidung ist den Wi der spruch erhebenden Parteien zuzustellen.

(3) Hat die Bezirksverwaltungsbehörde innerhalb der in Abs. 2 genannten Frist den Beschluss nicht aufgehoben
oder erklärt, dass keine Aufhebungsgründe vorliegen, hat die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses die
Kundmachung des Beschlusses durch zwei Wochen an der Amtstafel der Gemeinde mit der Beifügung zu veranlas-
sen, dass die Bezirksverwaltungsbehörde keinen Grund zur Aufhebung des Beschlusses erblickt hat.

(4) Der Jagdausschuss kann binnen acht Wochen nach Rechtskraft des Bescheides, mit dem der Beschluss des
Jagdausschusses aufgehoben wurde, eine weitere Verpachtung im Wege des freien Über einkommens vornehmen.
Hiebei sind die Abs. 1 bis 3 anzuwenden. Wird auch dieser Beschluss aufgehoben, ist die Jagd öffentlich zu verstei-
gern.

(5) Bei einer Verpachtung für die restliche Dauer der Jagdperiode (§ 42 Abs. 3) finden die Abs. 1 bis 3 keine An-
wendung, wenn der vereinbarte Pachtbetrag nicht geringer ist als der im vorhergegangenen Pachtverhältnis erzielte.

4. Abschnitt
Verlängerung des Jagdpachtverhältnisses

§ 44
Verfahren

Wenn die Neuverpachtung einer Genossenschaftsjagd im Laufe einer Jagdperiode für deren restliche, drei Jahre
nicht übersteigende Dauer erfolgt ist, kann der Jagdausschuss das bestehende Jagdpachtverhältnis unter allfälliger
Neuvereinbarung des Pachtbetrages für die folgende Jagdperiode verlängern. Der Beschluss des Jagdausschusses
ist im vorletzten Halbjahr der Jagdperiode zu fassen und bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln sämt-
licher Mitglieder. Die Verlängerung ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

5. Abschnitt
Verwertung der unverpachteten Genossenschaftsjagd

§ 45
Genossenschaftsjagdverwaltung

(1) Kann eine Genossenschaftsjagd weder durch öffentliche Versteigerung (§§ 37 ff), noch im Wege des freien Über-
einkommens (§ 42 f), noch durch Verlängerung des bestehenden Jagdpachtverhältnisses (§ 44) verpachtet werden, so
ist zur Ausübung der Jagd und zur Betreuung des Genossenschaftsjagdgebietes, sofern nicht auf ihm Vorpachtrechte
(§ 17) festgestellt sind, eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder ein Genossenschaftsjagdverwalter zu bestellen.

(2) Die öffentliche Versteigerung des Genossenschaftsjagdgebietes ist jedoch spätestens innerhalb dreier Monate
nach Beginn der Jagdperiode neuerlich vorzunehmen und, wenn sie auch jetzt erfolglos geblieben ist, in der Folgezeit
dann zu wiederholen, wenn sich begründete Aussichten für eine erfolgreiche Versteigerung ergeben.
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§ 46
Bestellung der Genossenschaftsjagdverwalterin oder des

Genossenschaftsjagdverwalters
(1) Die Genossenschaftsjagdverwalterin oder der Genossenschaftsjagdverwalter ist durch den Jagdausschuss zu

bestellen; die Bestellung ist der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Entspricht die Genossen-
schaftsjagdverwalterin oder der Genossenschaftsjagdverwalter nicht den Anforderungen gemäß Abs. 3, ist die Be-
stellung zu untersagen.

(2) Unterlässt der Jagdausschuss die Bestellung innerhalb einer von der Bezirksverwaltungsbehörde festzusetzen-
den angemessenen Frist, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Genossenschaftsjagdverwalterin oder den Ge-
nossenschaftsjagdverwalter zu bestellen.

(3) Als Genossenschaftsjagdverwalterin oder Genossenschaftsjagdverwalter können nur solche Personen bestellt
werden, welche von der Erlangung einer Jagdkarte nicht ausgeschlossen sind (§ 67), nach ihrer bisherigen Betätigung
die Gewähr für eine den Interessen der Jagdwirtschaft entsprechende Jagdausübung bieten und die Voraussetzungen
für die Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher (§ 75) erfüllen. Werden diese Voraussetzungen für die Be-
stätigung als Jagdschutzorgan nicht erfüllt, kann sie oder er dennoch als Genossenschaftsjagdverwalterin oder Ge-
nossenschaftsjagdverwalter bestellt werden, wenn gleichzeitig eine geeignete Person als Jagdschutzorgan bestellt
wird.

(4) Wenn die Genossenschaftsjagdverwalterin oder der Genossenschaftsjagdverwalter in der Folge den gesetzlichen
Anforderungen oder den ihr oder ihm obliegenden Verpflichtungen nicht entspricht, hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde über Antrag des Jagdausschusses oder von Amts wegen die Bestellung einer anderen Person als Genossen-
schaftsjagdverwalterin oder Genossenschaftsjagdverwalter zu veranlassen, insofern sich nicht die Möglichkeit einer
Versteigerung des Genossenschaftsjagdgebietes ergibt (§ 45 Abs. 2).

§ 47
Kosten der Genossenschaftsjagdverwalterin oder des

Genossenschaftsjagdverwalters
(1) Die mit der Verwaltung der Genossenschaftsjagd durch eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder einen Ge-

nossenschaftsjagdverwalter verbundenen Kosten einschließlich des Ersatzes von Jagd- und Wildschäden sind von
der Jagdgenossenschaft zu tragen, welcher auch die sich ergebenden Einnahmen zufließen. Mit Schluss jedes Jagd-
jahres ist die Abrechnung vorzunehmen und von dem Jagdausschuss innerhalb des Monats Feber in ortsüblicher
Weise kundzumachen.

(2) Auf die Verteilung eines allfälligen Reingewinnes finden die Bestimmungen des § 52 sinngemäß Anwendung.
(3) Der zur Deckung eines etwaigen Abganges erforderliche Betrag ist durch den Jagdausschuss unter Zugrunde-

legung des in § 52 Abs. 1 bezeichneten Schlüssels auf die einzelnen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer
aufzuteilen, die die Zahlung binnen zweier Wochen nach Rechtskraft des Zahlungsauftrages zu Handen der Obfrau
oder des Obmannes des Jagdausschusses zu leisten haben, sofern der Abgang nicht von der früheren Pächterin oder
dem früheren Pächter zu ersetzen ist.

(4) Der Jagdausschuss ist berechtigt, auch vor der Vornahme der endgültigen Abrechnung auf Grund einer einst-
weiligen, im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufzulegenden Abrechnung, deren Auflage ortsüblich kundzu-
machen ist, die zur Deckung von Kosten erforderlichen Beträge in der im Abs. 3 bezeichneten Weise von den
Mitgliedern der Jagdgenossenschaft einzuheben.

(5) Beschwerden gegen die von dem Jagdausschuss vorgenommene Abrechnung oder gegen einen Zahlungsauftrag
sind binnen vier Wochen nach der Kundmachung bzw. Zustellung bei der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses
einzubringen und von diesem ohne Verzug an die Bezirksverwaltungsbehörde zu leiten, welche hierüber entscheidet. (6)
Rückständige Beträge (Abs. 3 und 4) können im Verwaltungswege eingebracht werden.

6. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen für alle Arten der Verpachtungen

§ 48
Kostenersatz

Die Pächterin oder der Pächter hat der Jagdgenossenschaft binnen zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der An-
zeige der Verpachtung die durch die Verpachtung erwachsenen Kosten zu ersetzen.
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§ 49
Kaution

(1) Die Pächterin oder der Pächter hat bei der Bezirksverwaltungsbehörde eine Kaution in der Höhe eines Jahres-
pachtbetrages spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Jagdperiode, wenn aber die Anzeige der Ver-
pachtung später erfolgt ist, innerhalb von zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Anzeige zu erlegen.

(2) Die Kaution ist durch eine Sparurkunde (Einlagebuch) eines Kreditinstitutes zu erlegen, das einen Sitz in einem
EU- oder EWR-Mitgliedstaat hat. Gleichzeitig mit dem Kautionserlag hat die Erlegerin oder der Erleger der Be-
zirksverwaltungsbehörde eine eigenhändig unterfertigte unwiderrufliche Erklärung vorzulegen, in der die ausdrück-
liche Zustimmung erteilt wird, dass über den Kautionsbetrag ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörde verfügen
darf. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Sparurkunde bei dem Kreditinstitut zu ihrer ausschließlichen Verwen-
dung sperren zu lassen. Der Sparurkunde ist eine Bürgschaft eines solchen Kreditinstitutes gleichzuhalten, in der es
sich zur Haftung als Bürge und Zahler verpflichtet.

(3) Die Kaution haftet für Kosten, die anlässlich von Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Verpachtung
der Genossenschaftsjagd aufgelaufen sind und zu deren Tragung die Pächterin oder der Pächter verhalten ist, für
Geldstrafen, zu denen die Jagdpächterin oder der Jagdpächter zufolge des bestehenden Pachtverhältnisses verurteilt
wurde, für den Pachtbetrag und die Verzugszinsen bei einer verspäteten Entrichtung des Pachtbetrages und für die
Erfüllung aller sonstigen der Pächterin oder dem Pächter aus dem Pachtvertrag oder aus diesem Gesetz obliegenden
Verbindlichkeiten.

(4) Sofern die Erlegerin oder der Erleger der Inanspruchnahme der Kaution nicht zustimmt, hat die Bezirksver-
waltungsbehörde die Inanspruchnahme der Kaution mit Bescheid zu verfügen.

(5) Sinkt die Kaution infolge ihrer Verwendung oder aus anderen Gründen, wie z.B. durch die Erhöhung des Pacht-
betrages infolge einer Wertsicherung, unter den Betrag des jährlichen Pachtbetrages, so hat sie die Pächterin oder
der Pächter binnen zweier Wochen nach Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die Höhe des je-
weiligen Jahrespachtbetrages zu ergänzen. Kommt die Pächterin oder der Pächter diesem Auftrag nicht fristgerecht
nach, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde dieser oder diesem mit Bescheid die Zahlung binnen zweier Wochen
unter Androhung der zwangsweisen Einbringung, erforderlichenfalls auch unter Androhung der Auflösung des Pacht-
verhältnisses  (§ 58 Z 4) aufzutragen.

(6) Bei einer Wertsicherung des Pachtbetrages ist die Kaution erst dann zu ergänzen, wenn sie unter 95 v.H. des
Pachtbetrages sinkt.

(7) Die Kaution ist der Pächterin oder dem Pächter vier Wochen nach Ablauf der Pachtzeit zurückzustellen, wenn
diese oder dieser seine Verpflichtungen (Abs. 3) erfüllt hat und kein Haftungsgrund gemäß Abs. 3 vorliegt.

§ 50
Erlag des Pachtbetrages

(1) Der erste Pachtbetrag ist binnen zweier Wochen nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung und jeder folgende
spätestens vier Wochen vor Beginn des Jagdjahres beim Jagdausschuss zu erlegen. Ab dem Fälligkeitstag können
Verzugszinsen verrechnet werden, sofern nicht die Kaution in Anspruch genommen wird.

(2) Wird der Pachtbetrag zur festgesetzten Zeit nicht oder nicht zur Gänze erlegt, so hat die Obfrau oder der
Obmann des Jagdausschusses die Anzeige hierüber an die Bezirksverwaltungsbehörde zu erstatten, welche der Päch-
terin oder dem Pächter die Zahlung binnen zweier Wochen mit Bescheid aufzutragen hat. Kommt die Pächterin oder
der Pächter dem Zahlungsauftrag nicht fristgerecht nach, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Inanspruchnahme
der Kaution zu verfügen.

(3) Die oder der im Sinne der §§ 41 Abs. 4 und 43 Abs. 2 in das Pachtverhältnis eingetretene Pächterin oder Pächter
hat den auf die Zeit der einstweiligen Jagdpachtung entfallenden Pachtbetrag, falls er nicht bereits entrichtet wurde,
binnen zweier Wochen nach Rechtskraft des Bescheides, mit dem das Pachtverhältnis aufgelöst wird, zu erlegen.

§ 51
Erlag des Pachtbetrages für ein gemeinschaftliches

Genossenschaftsjagdgebiet
(1) Der Pachtbetrag für ein gemeinschaftliches Genossenschaftsjagdgebiet (§ 16 Abs. 1 und 2) ist an den für dieses

Gebiet gewählten Jagdausschuss abzuführen.
(2) Sofern es zu keinem einstimmigen Beschluss des Jagdausschusses über eine andere Verwendung des Pachtbe-

trages im Sinne des § 52 Abs. 6 und 7 kommt, sind die auf die einzelnen vereinigten Genossenschaftsjagdgebiete
entfallenden Teilbeträge von der Bezirksverwaltungsbehörde nach dem Schlüssel festzulegen, der gemäß § 52 Abs.
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1 für die Verteilung des Pachtbetrages unter die Eigentümerinnen und Eigentümer der das Genossenschaftsjagdgebiet
bildenden Grundstücke anzuwenden ist.

§ 52
Verwendung des Pachtbetrages

(1) Der Pachtbetrag einschließlich eines im Sinne des § 19 Abs. 3 etwa entrichteten Entgeltes ist abzüglich der die
Jagdgenossenschaft belastenden Kosten auf alle Eigentümerinnen und Eigentümer der das Genossenschaftsjagdgebiet
bildenden Grundstücke unter Zugrundlegung des Flächenausmaßes der Grundstücke aufzuteilen. Dabei haben jene
Grundstücke außer Betracht zu bleiben, auf denen die Jagd ruht (§ 21 Abs. 1 und 2).

(2) Der auf einen Jagdeinschluss (§ 17 Abs.3) entfallende Pachtbetrag ist nur unter die Eigentümerinnen und Ei-
gentümer jener Grundstücke, die den Jagdeinschluss bilden, zu verteilen.

(3) Innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Erlag des jährlichen Pachtbetrages hat der Jagdausschuss ein
Verzeichnis der auf die einzelnen Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer nach dem zugrundegelegten Maßstab (Abs.
1) entfallenden Anteile durch zwei Wochen im Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist
mit dem Beifügen kundzumachen, dass Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile innerhalb zweier Wochen,
von dem Anschlag der Kundmachung an gerechnet, schriftlich bei der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses
einzubringen sind. Eingebrachte Beschwerden sind von der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses ohne
Verzug der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen, die hierüber entscheidet. Die Gemeinde hat dem Jagdausschuss
in die zur Berechnung der Pachtbetragsanteile erforderlichen Unterlagen Einsicht zu gewähren.

(4) [Entf.]
(5) Nach rechtskräftiger Bestimmung der Anteile hat die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses in ortsüb-

licher Weise kundzumachen, dass die Grundbesitzerinnen und Grundbesitzer ihre Anteile binnen einer kalendermäßig
festzusetzenden Frist von sechs Monaten beheben können. Anteilsbeträge, die binnen dieser Frist nicht behoben wer-
den, verfallen zu Gunsten der Jagdgenossenschaft.

(6) Entgegen der vorstehenden Bestimmungen kann der Jagdausschuss eine andere Verwendung des Pachtbetrages
beschließen, wenn die vorgesehene Verwendung im allgemeinen Interesse der Land- und Forstwirtschaft oder der
Lebensraumverbesserung gelegen ist, insbesondere, wenn der Pachtbetrag für den Ausbau des land- und forstwirt-
schaftlichen Wegenetzes, zur Schaffung von Windschutzanlagen, Hecken und dergleichen verwendet wird. Ein sol-
cher Beschluss ist innerhalb der im Abs. 3 genannten Frist zu fassen und bedarf der Zustimmung von mindestens
zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder des Jagdausschusses. Der Beschluss ist unverzüglich zwei Wochen hindurch zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen und an den Amtstafeln der Gemeinde anzuschlagen. Er tritt nur dann in Kraft, wenn
nicht mehr als 35 v.H. der sonst Bezugsberechtigten - nach der Fläche gerechnet - dagegen Widerspruch erhebt. Dar-
auf ist in der Verlautbarung hinzuweisen.

(7) Bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet hat der Jagdausschuss einen Beschluss im Sinne des
Abs. 6 für jeden zu einer Gemeinde gehörenden Teil des gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebietes gesondert
zu fassen, falls nicht sämtliche Mitglieder des Jagdausschusses der anderen als der im Abs. 1 genannten Verwendung
des Pachtbetrages zustimmen.

(8) Die Aufteilung oder andere Verwendung des Pachtbetrages darf erst nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der
Verpachtung bzw. nach Ablauf des Jagdjahres erfolgen.

§ 53
Besondere Kostendeckung bei verpachteten

Genossenschaftsjagden
Die Bestimmungen des § 47 Abs. 3 bis 6 sind in allen Fällen anzuwenden, in denen der Jagdgenossenschaft bei

der Verwaltung der Genossenschaftsjagd Kosten erwachsen, die durch die Einnahmen nicht gedeckt sind.

§ 54
Unterverpachtung; Weiterverpachtung

(1) Die Unterverpachtung eines Genossenschaftsjagdgebietes, das ist die entgeltliche Überlassung der der Pächterin
oder dem Pächter aus dem Pachtvertrag zustehenden Rechte durch diesen an eine dritte Person derart, dass die Jagd-
genossenschaft zu dieser in keine unmittelbare Rechtsbeziehung tritt und die erste Pächterin oder der erste Pächter
(Hauptpächterin/Hauptpächter) nach wie vor der Jagdgenossenschaft gegenüber haftet, sowie die Weiterverpachtung
eines Genossenschaftsjagdgebietes an eine dritte Person für die restliche Dauer der Jagdperiode derart, dass die erste
Pächterin oder der erste Pächter als solche oder solcher ausscheidet und die neue Pächterin oder der neue Pächter in
das Pachtverhältnis zur Genossenschaft eintritt, sind nur mit Zustimmung des Jagdausschusses zulässig. Sie sind
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der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Unter- oder Weiterverpachtung
zu untersagen, wenn Interessen der Jagd oder der Landeskultur entgegenstehen.

(2) Die Unterverpachtung ist außerdem an die Voraussetzung geknüpft, dass sie in dem zwischen der Jagdgenos-
senschaft und der Hauptpächterin oder dem Hauptpächter abgeschlossen und bestätigten Jagdpachtvertrag vorgesehen
wurde.

§ 55
Ausfertigung des Pachtvertrages

(1) Nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung ist zu deren Beurkundung unter Verwendung des von der Landes-
regierung im Verordnungswege festzusetzenden Vertragsmusters * ein schriftlicher Pachtvertrag zu errichten. Dieser
Pachtvertrag hat das Gebiet, auf das sich die Pachtung bezieht, unter Angabe des Ausmaßes zu bezeichnen, die
Grundstücke, die das Schongebiet (§ 15) bilden, die Vertragsparteien, und, falls die Pächterin eine Jagdgesellschaft
ist, sämtliche Gesellschafterinnen und Gesellschafter und die Jagdleiterin oder den Jagdleiter mit Namen und Haupt-
wohnsitz anzuführen und die Pachtdauer, den jährlichen Pachtbetrag sowie allfällige weitere Vereinbarungen der
Vertragsparteien anzugeben. Dem Vordruck des Pachtvertrages ist eine Anlage beizugeben, in der alle für die Jagd-
ausübung maßgebenden wesentlichen Bestimmungen dieses Gesetzes enthalten sind.

(2) In den Pachtvertrag ist jedenfalls die Bestimmung aufzunehmen, dass die Jagdpächterin oder der Jagdpächter
verpflichtet ist, bei Ablauf des Pachtverhältnisses das Jagdgebiet mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechen-
den Wildbestand der Jagdgenossenschaft zu übergeben.

(3) Der Pachtvertrag ist der Obfrau oder dem Obmann und einem Mitglied des Jagdausschusses, das womöglich
einer anderen Wahlpartei anzugehören hat, sowie von der Pächterin oder dem Pächter, bei Jagdgesellschaften von allen
Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, zu unterfertigen und sodann der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Pachtvertrag zu überprüfen und, wenn er keine gesetzwidrigen Ver-
einbarungen enthält, diesen Umstand auf der Vertragsausfertigung zu bestätigen.

* Anlage 10 auf Seite 134

§ 56
Änderung des Pachtvertrages

(1) Jede Änderung des Pachtvertrages ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbe-
hörde hat die Änderung innerhalb von acht Wochen zu untersagen, wenn sie gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes
oder einer dazu erlassenen Verordnung verstößt.

(2) Eine die Ermäßigung des Pachtbetrages beinhaltende Änderung des Jagdpachtvertrages ist außer den im § 37
Abs. 2 bereits vorgesehenen Fällen nur dann nicht zu untersagen, wenn der Ertrag der Jagd durch Wildverluste, die
durch Naturkatastrophen, Wildseuchen oder durch eine auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes getroffene be-
hördliche Verfügung, die nicht durch ein Verschulden der Jagdpächterin oder des Jagdpächters veranlasst wurde, eine
erhebliche Verminderung erfahren hat. In solchen Fällen kann die Bezirksverwaltungsbehörde den Pachtbetrag mit
Ausschluss des Rechtsweges zu den ordentlichen Gerichten für einzelne Jagdjahre oder für die Dauer der restlichen
Jagdperiode angemessen ermäßigen, auch wenn eine Einigung zwischen dem Jagdausschuss und der Jagdpächterin
oder dem Jagdpächter nicht zu Stande gekommen ist. Wird jedoch der Pachtbetrag um mehr als ein Viertel unter die
Höhe des durchschnittlichen Pachtbetrages im Hegering herabgesetzt, steht es dem Jagdausschuss frei, vom Pachtvertrag
zurückzutreten.

§ 57
Auswirkung des Todes der Pächterin oder des Pächters auf den Pachtvertrag

(1) Nach dem Tod der Einzelpächterin oder des Einzelpächters eines Genossenschaftsjagdgebietes wird das Pacht-
verhältnis mit dem ruhenden Nachlass und nach dessen Einantwortung mit den Erbinnen und Erben (Legatarinnen und
Legataren) fortgesetzt, wenn sich der Jagdausschuss nicht innerhalb zweier Wochen nach Kenntnis der Einantwortung
dagegen ausspricht. Das Pachtverhältnis erlischt auch, wenn die Vertretung des Nachlasses innerhalb von drei Monaten
nach dem Tod der Pächterin oder des Pächters oder wenn die Erbinnen und Erben (Legatarinnen und Legatare) innerhalb
von zwei Wochen nach der Einantwortung der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses erklären, das Pachtver-
hältnis nicht fortsetzen zu wollen. Ist mehreren Erbinnen oder Erben die Besorgung und Verwaltung der Verlassenschaft
überlassen oder ist der Nachlass mehreren Erbinnen und Erben eingeantwortet worden, so erlischt das Pachtverhältnis
gegenüber jenen, die erklärt haben, das Pachtverhältnis nicht fortzusetzen.

(2) Die Erbinnen und Erben (Legatarinnen und Legatare) eines Mitgliedes der Jagdgesellschaft haben keinen An-
spruch auf Eintritt in die Jagdgesellschaft.
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(3) Es dürfen nur so viele Erbinnen und Erben (Legatarinnen und Legatare) in das Pachtverhältnis eintreten, dass auf
jede oder jeden mindestens 115 ha des Genossenschaftsjagdgebietes entfallen. Sind so viele Erbinnen und Erben (Lega-
tarinnen und Legatare) vorhanden, dass diese Mindestfläche unterschritten würde, hat die Bezirksverwaltungsbehörde
festzusetzen, welche Erbinnen und Erben (Legatarinnen und Legatare) in das Pachtverhältnis eintreten, wobei in erster
Linie jene zuzulassen sind, die die größere Erfahrung auf dem Gebiete des Jagdwesens aufweisen und die am ehesten die
Gewähr dafür bieten, dass sie den ihnen aus der Jagdpachtung erwachsenden Obliegenheiten nachzukommen vermögen.

(4) Besitzen die Erbinnen und Erben (Legatarinnen und Legatare) nicht die Fähigkeit zur Pacht, so darf das gepach-
tete Jagdrecht nur durch Bestellung einer oder eines von ihnen namhaft gemachten Jagdverwalterin oder Jagdverwalters
ausgeübt werden. Die Bestellung hat durch die Bezirksverwaltungsbehörde zu erfolgen. Die Bestimmungen des § 46
Abs. 2 * sind anzuwenden. Wenn die Jagdverwalterin oder der Jagdverwalter in der Folge den gesetzlichen Anforde-
rungen nicht mehr entspricht, haben die Erbinnen und Erben eine andere Person mit der Jagdverwaltung zu betrauen
und namhaft zu machen.

Anm.: Das Zitat hätte richtig zu lauten: „§ 46 Abs. 3“

§ 58
Auflösung des Pachtvertrages

Die Verpachtung einer Genossenschaftsjagd ist von der Bezirksverwaltungsbehörde aufzulösen, wenn die Pächterin
oder der Pächter

1. das Jagdausübungsrecht für eine andere Person gepachtet hat („Strohmann“);
2. als Einzelpächterin oder Einzelpächter die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdkarte verloren hat (§ 67);
3. die Fähigkeit zur Jagdpachtung verloren hat (§§ 35 und 36);
4. die Kaution oder deren Ergänzung (§ 49) oder den Pachtbetrag trotz wiederholter Aufforderung durch die Be-

zirksverwaltungsbehörde nicht oder nicht zur Gänze erlegt hat (§ 50);
5. den Vorschriften über die Jagdaufsicht (§ 73) ungeachtet wiederholter Aufforderung durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde nicht entsprochen hat;
6. trotz wiederholter behördlicher Abmahnung Jagdgäste einladet, die sich auf dem Jagdgebiet Übertretungen dieses

Gesetzes zuschulden kommen lassen;
7. trotz schriftlicher Mahnung durch die geschädigte Person mit der Bezahlung des von der Schiedskommission rechts-

kräftig festgestellten Wildschadens länger als drei Monate nach Fälligkeit in Verzug ist;
8. den Abschuss von Niederwild und die Überlassung von Ansitzen und Ständen entgegen § 101 Abs. 1 Z 17 gegen

Entgelt vergibt;
9. eine sonstige für die Interessen der Jagdgenossenschaft wesentliche Vereinbarung des Pachtvertrages nicht erfüllt hat. 
Die Auflösung gemäß Z 1 kann nur über Antrag der Verpächterin oder des Verpächters, die Auflösung gemäß Z 2 bis

9 kann über Antrag der Verpächterin oder des Verpächters oder von Amts wegen erfolgen.

§ 59
Verfügung hinsichtlich der frei werdenden Genossenschaftsjagd

(1) Die nach den Bestimmungen der §§ 36 Abs. 6, 57 und 58 frei werdenden Genossenschaftsjagden sind durch
den Jagdausschuss unverzüglich auf die restliche Dauer der Jagdperiode zu verpachten.

(2) Bis zur rechtskräftigen Neuverpachtung gemäß Abs. 1 ist eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder ein Ge-
nossenschaftsjagdverwalter gemäß § 46 zu bestellen.

(3) Wird der Pachtvertrag aus einem Verschulden der Pächterin oder des Pächters aufgelöst, so haftet sie oder er
in den Fällen des Abs. 1 für die bis zur Neuverpachtung auflaufenden Kosten sowie für den etwaigen Ausfall am
Pachtbetrag. Die frühere Pächterin oder der frühere Pächter haftet für den Ausfall am Pachtbetrag dann nicht, wenn
die Verpachtung auf die restliche Dauer der Jagdperiode im Wege des freien Übereinkommens erfolgt.

V. Hauptstück
Ausübung und Verwertung der Eigenjagd

§ 60
Verpachtung der Eigenjagd

(1) Die Verpachtung eines Eigenjagdgebietes oder eines Teiles eines solchen ist von der zur Eigenjagd berechtigten
Person unter Bezeichnung des Pachtgebietes und Angabe des Namens und der Anschrift der Pächterin oder des Päch-
ters bzw. der Mitglieder der pachtenden Jagdgesellschaft und des Pachtbetrages binnen acht Tagen nach Abschluss
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des Pachtvertrages der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen und der Pachtvertrag vorzulegen. Die Pächterin oder
der Pächter (die Jagdleiterin oder der Jagdleiter der Jagdgesellschaft) hat die Unter- oder Weiterverpachtung (§ 54)
eines Eigenjagdgebietes binnen einer Woche nach Abschluss des Vertrages der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.
Hiebei ist die Zustimmung der oder des Eigenjagdberechtigten nachzuweisen.

(2) Die im Sinne der §§ 34, 35 und 36 von der Pachtung eines Genossenschaftsjagdgebietes ausgeschlossenen
Personen sind auch zur Pachtung von Eigenjagden nicht zuzulassen.

(3) Die Verpachtung hat auf die Dauer einer Jagdperiode oder für den Rest einer Jagdperiode zu erfolgen. Aus-
nahmen hievon kann die Bezirksverwaltungsbehörde über begründeten Antrag der oder des Eigenjagdberechtigten
bewilligen, wenn eine längere Dauer der Verpachtung des Eigenjagdgebietes im Interesse der Jagd oder der Landes-
kultur liegt.

(4) Die Verpachtung von Teilen eines Eigenjagdgebietes ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sowohl der
verpachtete als auch der in die Verpachtung nicht einbezogene Gebietsteil mindestens 300 ha umfasst und diese Teile
auch sonst den Erfordernissen eines Eigenjagdgebietes entsprechen.

(5) Die Bestimmungen der §§ 36, 38 Z 1, 58 Z 1 bis 3, 5, 6 und 8 und 93 Abs. 2 finden auch auf das hinsichtlich
einer Eigenjagd bestehende Pachtverhältnis sinngemäß Anwendung.

(6) Die oder der Eigenjagdberechtigte hat die Auflösung des Pachtverhältnisses der Bezirksverwaltungsbehörde
binnen zweier Wochen anzuzeigen.

§ 61
Ausübung der unverpachteten Eigenjagd

Ist die Eigentümerin oder der Eigentümer eines unverpachteten Eigenjagdgebietes von der Erlangung einer Jagd-
karte ausgeschlossen (§ 67), eine juristische Person, oder steht das Eigenjagdrecht einer Mehrheit von Personen zu,
so ist eine Jagdverwalterin oder ein Jagdverwalter, die oder der den Erfordernissen des § 46 Abs. 3 entspricht, zu
bestellen und der Bezirksverwaltungsbehörde namhaft zu machen. Kommt die oder der Eigenjagdberechtigte dieser
Verpflichtung binnen einer kalendermäßig festzusetzenden Frist nicht nach, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde
ihm den Auftrag zu erteilen, das Eigenjagdgebiet innerhalb einer zu bestimmenden weiteren Frist zu verpachten (§
60) und, wenn sie oder er diesem Auftrag nicht entspricht, eine Jagdaufseherin oder einen Jagdaufseher für Rechnung
der oder des Eigenjagdberechtigten zur Verwaltung des Eigenjagdgebietes zu bestellen.

§ 62
Verwertung der Eigenjagd der Gemeinden

und agrarischen Gemeinschaften
(1) Den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinde oder agrarischen Gemeinschaft steht in dieser Eigenschaft kein

Recht zur Ausübung der Eigenjagd zu.
(2) Sowohl die Gemeinde, als auch die agrarische Gemeinschaft haben die ihnen nach § 9 zustehende Befugnis

zur Eigenjagd im Sinne der Bestimmungen des § 60 zu verpachten oder im Sinne des § 61 durch eine Jagdverwalterin
oder einen Jagdverwalter, der den Erfordernissen des § 46 Abs. 2* entspricht, ausüben zu lassen. Auch im Übrigen
finden die angeführten Bestimmungen für die Ausübung dieses Eigenjagdrechtes sinngemäß Anwendung.

Anm.: Das Zitat hätte richtig zu lauten: „§ 46 Abs. 3“

VI. Hauptstück
Erlangung der Berechtigung zum Jagen

1. Abschnitt
Jagdkarten, Jagdgastkarten und Jagderlaubnis

Allgemeine Bestimmungen

§ 63
Voraussetzungen für das Jagen

(1) Wer jagt, hat
1. eine auf seinen Namen lautende, mit Lichtbild versehene gültige burgenländische Jagdkarte oder
2. eine burgenländische Jagdgastkarte in Verbindung mit einer gültigen Jagdkarte eines anderen Bundeslandes oder

eines anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaates 
mit sich zu führen und diese auf Verlangen der Jagdaufsicht oder den Organen der öffentlichen Sicherheit vorzu-
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weisen.
(2) Jagdkarten und Jagdgastkarten sind nicht übertragbar und geben keine Berechtigung, ohne Zustimmung der

oder des Jagdausübungsberechtigten zu jagen.
(3) Die oder der Jagdausübungsberechtigte (Jagdleiterin oder Jagdleiter oder Mitglied der Jagdgesellschaft) oder

die von dieser oder diesem ermächtigte Person darf nur solchen Personen das Jagen gestatten, die im Besitze einer
gültigen Jagdkarte (Jagdgastkarte) sind.

(4) Jagdpächterinnen und Jagdpächter und Eigenjagdberechtigte, die das Eigenjagdgebiet nicht verpachtet und
keine Jagdverwalterin oder keinen Jagdverwalter im Sinne des § 61 bestellt haben, haben sich innerhalb von drei
Monaten nach Beginn des Jagdjahres eine Jagdkarte zu lösen.

§ 64
Jagdkarte

(1) Die Jagdkarte hat Gültigkeit für das Bundesland Burgenland. Sie ist gültig, wenn sie für das laufende Jagdjahr
den Nachweis über die Bezahlung der Jagdkartenabgabe 1, 2 und über den Bestand einer Jagdhaftpflichtversicherung
enthält. Sie behält ihre Gültigkeit, wenn Jagdkartenabgabe und Beitrag für die Jagdhaftpflichtversicherung im jeweils
nachfolgenden Jagdjahr bezahlt werden.

(2) Die Mindestversicherungssumme für die Jagdhaftpflichtversicherung wird unter Bedachtnahme auf die schutz-
würdigen Interessen der durch einen Jagdunfall betroffenen Personen, auf die wirtschaftlichen Verhältnisse und auf
die durch die Jagdausübung möglicherweise entstehenden Schäden - mit Ausnahme der Jagd- und Wildschäden -
durch Verordnung 3 der Landesregierung bestimmt.

(3) Voraussetzung für das Erlangen der Jagdkarte ist
1. das Nichtvorliegen eines Verweigerungsgrundes (§ 67),
2. die jagdliche Eignung der Bewerberin oder des Bewerbers.
(4) Bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte hat die Bewerberin oder der Bewerber den Nachweis der jagd-

lichen Eignung durch die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor einer bei der Bezirksverwaltungsbehörde einzu-
richtenden Prüfungskommission zu erbringen (Jagdprüfung).

(5) Der Nachweis der jagdlichen Eignung gilt auch als erbracht, wenn die Bewerberin oder der Bewerber im
Besitze einer gültigen Jagdkarte für ein anderes Bundesland ist oder in den der Bewerbung vorausgegangenen 20
Jahren wenigstens einmal im Besitz einer Jagdkarte für das Burgenland oder für ein anderes Bundesland war. Er-
folgreich abgelegte Prüfungen an der Universität für Bodenkultur oder der erfolgreiche Abschluss einer öffentlichen
oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule ersetzen die Jagdprüfung voll oder zum Teil, wenn die Landes-
regierung nach Anhörung des Burgenländischen Landesjagdverbandes durch Verordnung feststellt, dass diese Prü-
fungen auf Grund der Studien(Lehr)pläne den in § 66 angeführten Prüfungsstoff voll oder zum Teil umfassen.

(6) Von Ausländerinnen und Ausländern aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder des Europäischen Wirt-
schaftsraumes kann der Nachweis der jagdlichen Eignung auch durch Vorlage eines Nachweises (in beglaubigter
Übersetzung) erbracht werden, der zur Jagdausübung in seinem Wohnsitzstaat berechtigt. Von österreichischen
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern, die einen Wohnsitz ausschließlich in einem solchen Mitgliedstaat haben, kann
der Nachweis der jagdlichen Eignung auch durch Vorlage eines Nachweises (in beglaubigter Übersetzung) erbracht
werden, der zur Jagdausübung im Staat ihres Wohnsitzes berechtigt. Für die übrigen Ausländerinnen und Ausländer
gilt der Nachweis der jagdlichen Eignung erbracht, wenn sie in den letzten 20 Jahren wenigstens einmal im Besitze
einer gültigen Jagdkarte eines anderen Staates waren, in dem vor Ausstellung der ersten Jagdkarte die erfolgreiche
Ablegung einer gleichartigen jagdlichen Eignungsprüfung vorgeschrieben ist.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat eine Jagdkarte auszustellen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 3 vorliegen
und die Jagdkartenwerberin oder der Jagdkartenwerber die Entrichtung der Jagdkartenabgabe und den Bestand einer
Jagdhaftpflichtversicherung nachweist. Die Jagdhaftpflichtversicherung wird durch Bezahlung des Beitrages an den
Burgenländischen Landesjagdverband (Verbandsbeitrages) nachgewiesen. Zur Ausstellung der Jagdkarte ist jene
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, in deren Bereich die Antragstellerin oder der Antragsteller den Hauptwohnsitz
hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller den Hauptwohnsitz außerhalb des Burgenlandes, so kann der
Antrag bei jeder Bezirksverwaltungsbehörde im Burgenland eingebracht werden.

(8) Der Verlust einer Jagdkarte ist unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen, die die Jagdkarte aus-
gestellt hat. Die Behörde hat die Jagdkarte für ungültig zu erklären. Die Kosten sind von der Verlustträgerin oder
dem Verlustträger einzubringen.

(9) Eine Jagdkarte wird auch dann ungültig, wenn die behördlichen Eintragungen, Unterschriften oder Stempel
unkenntlich geworden sind, das Lichtbild fehlt oder die Inhaberin oder den Inhaber nicht mehr einwandfrei erkennen
lässt.
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(10) Ungültig gewordene Jagdkarten sind unverzüglich der Ausstellungsbehörde vorzulegen.
1 S. § 71 Jagdgesetz und die §§ 121 - 123 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. auch die Verordnung OZ 0153 S. § 36 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 65
Jagdgastkarten 

(1) Jagdgastkarten * können ausgegeben werden
1. an Jagdgäste, die eine Jagdkarte eines anderen Bundeslandes besitzen,
2. an Staatsangehörige eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates, die ihren Hauptwohnsitz ausschließlich im Ausland

haben, wenn sie im Besitz einer gültigen Jagdkarte eines EU- oder EWR-Mitgliedstaates sind, 
wenn das Bestehen einer Jagdhaftpflichtversicherung nachgewiesen wird.
(2) Jagdgastkarten werden vom Burgenländischen Landesjagdverband auf Antrag der oder des Jagdausübungsbe-

rechtigten auf dessen Namen unter Vermerk des Ausstellungstages ausgefolgt. Die oder der Jagdausübungsberechtigte
hat darin den Vor- und Zunamen sowie den Hauptwohnsitz des Jagdgastes und den Tag der Ausfolgung der Karte an
den Jagdgast, bei Jagdgastkarten mit einer Gültigkeitsdauer von 24 Stunden auch die Uhrzeit der Ausfolgung, zu
vermerken und vom Jagdgast eigenhändig unterschreiben zu lassen.

(3) Die Jagdgastkarte hat eine Gültigkeitsdauer von 24 Stunden ab dem Zeitpunkt der Ausstellung durch die Jagd-
ausübungsberechtigte oder den Jagdausübungsberechtigten oder von einem Monat, gerechnet vom Tag der Ausfol-
gung an den Jagdgast, und gilt für das gesamte Land Burgenland.

(4) Die oder der Jagdausübungsberechtigte kann Jagdgastkarten in beliebiger Anzahl lösen, er kann aber von den
Karten nur während der laufenden Jagdperiode Gebrauch machen.

(5) Die Abgabe für die Jagdgastkarte fließt dem Burgenländischen Landesjagdverband zu.
(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Ausstellung von Jagdgastkarten für längstens drei Jahre zu verbieten

oder bereits ausgestellten Jagdgastkarten ohne Rückersatz der hiefür entrichteten Jagdkartenabgabe einzuziehen,
wenn die oder der Jagdausübungsberechtigte wegen Übertretung der vorstehenden Vorschriften bestraft wurde.

* S. die Anlagen 13 und 14 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 66
Jagdprüfung

(1) Zur Jagdprüfung dürfen nur Personen zugelassen werden,
1. die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber vom vollendeten 16. bis zum

vollendeten 18. Lebensjahr dürfen zur Prüfung nur zugelassen werden, wenn sie die Zustimmung der gesetzlichen
Vertretung und eine nach den waffenrechtlichen Vorschriften erforderliche Ausnahmebewilligung zum Besitz
von Jagdwaffen und Jagdmunition nachweisen;

2. bei denen keine Gründe für die Verweigerung der Jagdkarte gemäß § 67 vorliegen;
3. die eine Bestätigung über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses vorlegen. Diese Voraussetzung entfällt für Per-

sonen, die nachweisen, dass sie bereits auf Grund einer beruflichen Ausbildung ausreichende Kenntnisse in
Erster Hilfe haben;

4. die die Prüfungsgebühr (Abs. 8) entrichtet haben.
(2) Über das Ansuchen auf Zulassung entscheidet die nach dem Hauptwohnsitz der Prüfungswerberin oder des

Prüfungswerbers zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, wenn der Hauptwohnsitz außerhalb des Bundeslandes
Burgenland liegt, die Bezirksverwaltungsbehörde, bei der die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber zur Able-
gung der Jagdprüfung angesucht hat.

(3) Die Prüfung findet vor einer Prüfungskommission statt, die aus der vorsitzenden Bezirkshauptfrau oder dem
vorsitzenden Bezirkshauptmann oder deren oder dessen Stellvertretung und der Bezirksjägermeisterin oder dem Be-
zirksjägermeister oder deren oder dessen Stellvertretung sowie einem weiteren fachkundigen Mitglied oder deren
oder dessen Ersatz als Prüfungskommissärinnen und Prüfungskommissären besteht. In den Städten mit eigenem Statut
Eisenstadt und Rust steht die Funktion des Vorsitzes der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder einer oder
einem von ihr oder ihm bestellten rechtskundigen Beamtin oder Beamten zu. Das weitere fachkundige Mitglied der
Prüfungskommission und dessen Ersatz werden von der Bezirkshauptfrau oder dem Bezirkshauptmann, in Städten
mit eigenem Statut von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister, nach Anhörung des Bezirksjagdbeirates auf die
Dauer von fünf Jahren berufen. Zum fachkundigen Mitglied (Ersatzmitglied) darf nur bestellt werden, wer die Vor-
aussetzungen für die Bestellung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter erbringt.

(4) Die Prüfung ist nicht öffentlich; alle Prüflinge können jedoch eine Vertrauensperson beiziehen. Die Prüfung
besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber hat zu-
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nächst im mündlichen Teil der Prüfung die zur ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd unerlässlichen Kenntnisse in
folgenden Prüfungsgegenständen nachzuweisen:

1. die für die Ausübung der Jagd maßgebenden Rechtsvorschriften einschließlich der grundlegenden Bestimmungen
des Natur-, Tier- und Umweltschutzrechtes sowie des Forstrechtes und Waffenrechtes,

2. die Handhabung der gebräuchlichen Jagdwaffen und Munition sowie die hiebei zu beobachtenden Vorsichts-
maßregeln,

3. die Erkennungsmerkmale und Lebensweise des heimischen Wildes,
4. den Jagdbetrieb (Wildhege, Wildkunde), die Wildökologie und Lebensraumgestaltung,
5. die wichtigsten Jagdfachausdrücke und Jagdgebräuche,
6. die Jagdhundehaltung und Jagdhundeführung,
7. die Behandlung des erlegten Wildes.
(5) Im praktischen Teil der Prüfung hat die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber an Hand von Waffen und

von Munition, die üblicherweise bei der Jagd verwendet werden, nachzuweisen, dass sie oder er mit deren Handha-
bung hinreichend vertraut ist und die notwendige Schießfertigkeit besitzt. Die praktische Prüfung im Schießen ist
erst nach bestandenem mündlichen Teil der Prüfung und auf einer behördlich genehmigten Schießstätte vorzuneh-
men.

(6) Das Prüfungsergebnis hat auf „geeignet“ oder „nicht geeignet“ zu lauten. Es ist von der Vorsitzenden oder dem
Vorsitzenden der Prüfungswerberin oder dem Prüfungswerber mündlich mitzuteilen und schriftlich zu bescheinigen.
Für den die Eignung der Prüfungswerberin oder des Prüfungswerbers feststellenden Beschluss ist Stimmenmehrheit
erforderlich.

(7) Die Prüfung ist vor jener Prüfungskommission zu wiederholen, welche die Nichteignung ausgesprochen hat.
Die Wiederholungsprüfung hat den gesamten in Abs. 4 angeführten Prüfungsstoff zu umfassen, wenn die Prüfungs-
werberin oder der Prüfungswerber im mündlichen Teil der Prüfung nicht entsprochen hat. Hat die Prüfungswerberin
oder der Prüfungswerber nur im praktischen Teil der Prüfung nicht entsprochen, hat sich die Wiederholungsprüfung
nur auf diesen Teil zu beschränken, wenn die Prüfung innerhalb eines Jahres wiederholt wird. Die Wiederholung
einer Prüfung ist frühestens nach drei Monaten und nur dreimal zulässig.

(8) Sämtlichen Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt für jede geprüfte Prüfungswerberin und jeden ge-
prüften Prüfungswerber eine Aufwandsentschädigung, die von der Landesregierung mit Verordnung 1 festzusetzen
ist.

(9) Die Landesregierung hat durch Verordnung 2 die näheren Bestimmungen über die einem Ansuchen um Zulas-
sung zur Prüfung anzuschließenden Unterlagen, den Prüfungsstoff, den Vorgang bei der Abnahme der Prüfung und
die zu verwendenden Drucksorten zu erlassen.

1 S. § 50 Abs. 2 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. §§ 39 - 44, 49 Abs. 1 und 50 Abs. 2 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 67
Verweigerung der Jagdkarte

(1) Die Ausstellung der Jagdkarte ist Personen zu verweigern,
1. denen eine der im § 64 geforderten Voraussetzungen fehlt;
2. denen der Besitz von Waffen nach den waffenrechtlichen Vorschriften verboten wurde;
3. die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben;
4. die nach Vollendung des 16. und vor Vollendung des 18. Lebensjahres die Zustimmung der gesetzlichen Vertre-

tung nicht nachweisen;
5. die durch ein körperliches Gebrechen unfähig sind, mit Jagdwaffen sachgemäß umzugehen;
6. die dem Missbrauch eines berauschenden Mittels oder Suchtmittels ergeben sind;
7. die an einer psychischen Krankheit leiden oder geistig behindert sind;
8. die wegen eines Verbrechens verurteilt worden sind, solange die Verurteilung nicht getilgt ist;
9. die wegen eines Vergehens gegen Leib und Leben, begangen durch unvorsichtigen Umgang mit Waffen, Munition

und Sprengstoffen, gegen die Sittlichkeit oder wegen eines mit Bereicherungsvorsatz begangenen Vergehens
gegen fremdes Vermögen rechtskräftig verurteilt worden sind, für längstens drei Jahre, gerechnet von dem Tag,
an dem die Tilgungsfrist beginnt;

10. die gemäß § 184 Abs. 1 Z 3 bis 7, 9 und 10 oder wiederholt gemäß § 184 Abs. 2 oder mehr als zwei mal wegen
anderer Übertretungen dieses Gesetzes bestraft wurden, auf die Dauer von längstens drei Jahren ab Rechtskraft
der letzten Bestrafung. Bestrafungen nach dem Jagdgesetz eines anderen Bundeslandes sind Bestrafungen nach
diesem Gesetz gleichzuhalten, wenn die Tatbestände im Wesentlichen gleich sind.
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11. die wegen Tierquälerei gemäß § 222 StGB *, BGBl Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
I Nr. 15/2003, oder wegen Übertretung einer Natur- oder Tierschutzbestimmung bestraft wurden, wenn die Über-
tretung in verabscheuungswürdiger Weise (z.B. Abschuss oder Fangen von nach naturschutzrechtlichen Bestim-
mungen geschützten Tieren) begangen wurde oder die wiederholt wegen Übertretung einer Natur- und
Tierschutzbestimmung bestraft wurden, die mit der Jagdausübung im Zusammenhang steht, auf die Dauer von
längstens drei Jahren ab Rechtskraft der letzten Bestrafung;

12. denen die Jagdkarte entzogen wurde, für die Dauer der Entziehung;
13. die nach ihrem bisherigen Verhalten keine Gewähr für eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Ausübung

der Jagd bieten, für längstens drei Jahre.
(2) Die Verweigerung ist auf mindestens ein Jahr auszusprechen.
* S. StGB (OZ 182)

§ 68
Entziehung der Jagdkarte

Wenn Umstände, derentwegen die Ausstellung einer Jagdkarte zu verweigern ist, erst nach Ausstellung der Karte
eintreten oder der Behörde bekannt werden, hat die Ausstellungsbehörde die Karte zu entziehen. Für die Dauer des
Entzuges ist § 67 sinngemäß anzuwenden. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Jagdkartenabgabe besteht nicht.

§ 69
Jagderlaubnis

(1) Wer nicht in Begleitung der oder des Jagdausübungsberechtigten (§ 63 Abs. 3) oder dessen Jagdschutzorganes jagt,
muss neben der Jagdkarte eine auf seinen Namen lautende, von der oder dem Jagdausübungsberechtigten erteilte schrift-
liche Bewilligung mit sich führen (Jagderlaubnisschein). Für die Teilnahme an Gesellschaftsjagden ist ein Jagderlaub-
nisschein nicht erforderlich. § 63 Abs. 1 gilt sinngemäß.

(2) Die Ausgabe von Jagderlaubnisscheinen mit einer Gültigkeitsdauer bis zu einer Woche ist an keine Genehmi-
gung gebunden.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über Antrag der oder des Jagdausübungsberechtigten so viele Jagderlaub-
nisscheine mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als einer Woche auszustellen, als unter Berücksichtigung der Größe
und des Wildstandes des Jagdgebietes angemessen sind. Als angemessen ist anzusehen, wenn auf je 115 Hektar
Jagdfläche zusätzlich zur Zahl der Jagdpächterinnen und Jagdpächter (Jagdgesellschafterinnen und Jagdgesellschaf-
ter) ein Jagderlaubnisschein ausgegeben wird. Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat bei Ausfolgung des Schei-
nes Namen und ordentlichen Hauptwohnsitz der Empfängerin oder des Empfängers und den Tag der Ausfolgung zu
vermerken.

(4) Die Pächterin oder der Pächter eines Genossenschaftsjagdgebietes hat der Bezirksverwaltungsbehörde bis zum
Ende des Jagdjahres alle ausgegebenen Jagderlaubnisscheine unter Angabe des Namens und ordentlichen Haupt-
wohnsitzes der Empfängerin oder des Empfängers, des Jagdgebietes und der Gültigkeitsdauer der Jagderlaubnis zu
melden. Die oder der in einem Eigenjagdgebiet Jagdausübungsberechtigte hat solche Meldungen nur hinsichtlich
der Jagderlaubnisscheine mit einer Gültigkeitsdauer von über einer Woche zu erstatten.

(5) Für Jagdgebiete, für die eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder ein Genossenschaftsjagdverwalter (§ 45)
zu bestellen ist, dürfen Jagderlaubnisscheine ausgegeben werden, deren Gültigkeit mit Ende der Funktion der Ver-
walterin oder des Verwalters endet.

(6) Für die Ausstellung der Jagderlaubnisscheine sind einheitliche, fortlaufend nummerierte Vordrucke zu verwen-
den (§ 72).

2. Abschnitt
Beizjagd

§ 70
Voraussetzungen für die Beizjagd

(1) Die Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd) darf nur ausgeübt werden, wenn eine solche Berechtigung in der Jagdkarte
vermerkt ist.

(2) Voraussetzung für das Anbringen des Vermerkes gemäß Abs. 1 ist die Eignung zu dieser Jagd. Diese ist bei der
erstmaligen Bewerbung um den Vermerk durch Ablegen einer Prüfung vor einer beim Amt der Burgenländischen
Landesregierung einzurichtenden Prüfungskommission nachzuweisen. Diese Prüfungskommission besteht aus einer
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oder einem rechtskundigen Bediensteten des Amtes der Landesregierung als Vorsitz, aus je einer oder einem Sach-
verständigen auf dem Gebiete der Beizjagd und des Naturschutzes sowie einer beisitzenden Vertreterin oder einem
beisitzenden Vertreter des Landesjagdverbandes. Die Bestellung der Mitglieder und Ersatzmitglieder erfolgt durch
die Landesregierung auf die Dauer von fünf Jahren. Den Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt je Prüfling
eine Aufwandsentschädigung, die aus den Prüfungsgebühren zu ersetzen ist. Die Prüfungsgebühr ist durch Verord-
nung der Landesregierung festzusetzen.

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung * die näheren Bestimmungen über die Prüfung zu regeln, und zwar
1. den Prüfungsstoff, der die geschichtliche Entwicklung der Beizjagd, die Greifvogelkunde und den Greifvogel-

schutz sowie die Kenntnis über Halten, Pflege und Abtragen von Beizvögeln zu umfassen hat;
2. die Ausschreibung der Prüfungstermine, die Durchführung der Prüfung, die Qualifikation und das auszustellende

Prüfungszeugnis und
3. die Höhe der Prüfungsgebühr und der Aufwandsentschädigung für die Prüferinnen und Prüfer.
(4) Die Wiederholung der Prüfung ist frühestens nach drei Monaten und zwar nur dreimal zulässig.
(5) Für das Anbringen des Vermerkes gemäß Abs. 1 gilt § 64 Abs. 7 sinngemäß. Der Vermerk ist zu streichen,

wenn die Eignung zur Beizjagd nicht mehr vorliegt.
* S. §§ 45 - 48 und § 49 Abs. 2 sowie § 50 Abs. 3 der Jagdverordnung (OZ 010)

3. Abschnitt
Abgaben und Vordrucke

§ 71
Jagdkartenabgabe

(1) Die Höhe der Jagdkartenabgabe ist durch Verordnung * der Landesregierung unter Berücksichtigung der Le-
benshaltungskosten ausgehend von folgenden Abgabenhöhen zum 1. Jänner 2004 festzusetzen:

1. Jagdkarte 44,70 Euro
2. Jagdgastkarte für

a) einen Tag 14,00 Euro
b) einen Monat 27,00 Euro

3. Berechtigung zur Beizjagd 71,25 Euro.
(2) Die Jagdkartenabgabe ist vom Burgenländischen Landesjagdverband einzuheben. Zu diesem Zwecke hat der

Landesjagdverband den Inhaberinnen und Inhabern einer gültigen Jagdkarte vor Ablauf des Jagdjahres einen Ein-
zahlungsschein für die Jagdkartenabgabe zuzusenden.

(3) Der Ertrag der Jagdkartenabgabe gemäß Abs. 1 Z 1 und 3 ist vierteljährlich dem Land abzuführen.
(4) Der Landesjagdverband hat den Bezirksverwaltungsbehörden wöchentlich die Namen der Personen mitzuteilen,

die Jagdkartenabgabe und Jagdhaftpflichtversicherung bezahlt haben (§ 64 Abs. 1, zweiter Satz).
* Verordnung  (OZ 015)

§ 72
Jagdkartenvordrucke

Die Landesregierung hat Form und Inhalt der zu verwendenden Vordrucke für die Jagdkarten, Jagdgastkarten und
Jagderlaubnisscheine mit Verordnung * zu regeln.

* S. § 37 der Jagdverordnung (OZ 010) sowie deren Anlagen 12 - 16  auf den Seiten 142 - 146

VII. Hauptstück
Jagdschutz und Jagdschutzorgane

§ 73
Jagdschutz

(1) Der Jagdschutz bezweckt die Abwehr von Verletzungen der zum Schutz des Wildes und der Jagd erlassenen
gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Anordnungen. Er umfasst auch das Recht und die Pflicht zur Betreuung
des Wildes und Hintanhaltung seiner Schädigung durch Wilddiebstahl, Raubwild und Raubzeug. Unter Raubzeug
sind sonstige dem gehegten Wild schädliche Tiere, insbesondere wildernde Hunde und umherstreifende Katzen zu
verstehen.



35

001
§§ 74 - 75JAGDGESETZ

(2) Die zur Ausübung des Jagdschutzes berufenen Organe sind demnach insbesondere ermächtigt und verpflichtet,
in ihrem dienstlichen Wirkungskreis

1. Personen, die des Wilddiebstahls verdächtig sind oder jagdrechtlichen Vorschriften zuwiderhandeln, anzuhalten,
ihre Identität festzustellen und ihnen gefangenes oder erlegtes Wild, Eier des Federwildes, Abwurfstangen, Waf-
fen, Fanggeräte sowie Hunde und Frettchen abzunehmen;

2. wildernde Hunde, wozu auch Hunde zu rechnen sind, welche sich der Einwirkung ihrer Halterinnen und Halter
entzogen haben und im Jagdgebiet umherstreifen, sowie Katzen, welche in einer Entfernung von mehr als 200 m
von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden in Feld oder Wald umherstreunen, zu töten. Das Recht zur Tötung von Hunden
besteht nicht gegenüber Jagd-, Blinden-, Polizei- und Hirtenhunden, wenn sie als solche erkennbar sind, für die
ihnen zukommenden Aufgaben verwendet werden und sich vorübergehend der Einwirkung ihrer Besitzerinnen
und Besitzer entzogen haben;

3. die Interessen des Naturschutzes wahrzunehmen.
(3) Jagdausübungsberechtigte und mit deren Ermächtigung Jagdgäste sind zum Abschuss von Raubzeug in gleicher

Weise wie die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher berechtigt.
(4) Den Eigentümerinnen und Eigentümern der gemäß Abs. 2 Z 2 getöteten Hunde und Katzen gebührt kein Scha-

denersatz. Jeder Abschuss eines Hundes ist der Besitzerin oder dem Besitzer, oder wenn diese oder dieser nicht be-
kannt ist, dem Gemeindeamt, in dessen Gemeindebereich der Hund abgeschossen wurde, innerhalb einer Woche zu
melden.

§ 74
Jagdschutzorgane

(1) Zur Ausübung des Jagdschutzes sind die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher (Jagdhüterinnen oder Jagdhüter
und Revierjägerinnen oder Revierjäger) berufen.

(2) Die Eigentümerinnen und Eigentümer von nicht verpachteten Eigenjagdgebieten, die Pächterinnen und Pächter
von Eigen- und Genossenschaftsjagdgebieten sowie die Jagdausschüsse von Genossenschaftsjagdgebieten, für welche
eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder ein Genossenschaftsjagdverwalter bestellt wurde, haben zur Besorgung
des Dienstes nach Abs. 1 bei einem Jagdgebiet bis zu 500 ha eine oder einen, bei einem Jagdgebiet bis zu 1000 ha
zwei und bei einem Jagdgebiet von über 1000 ha drei Jagdhüterinnen oder Jagdhüter zu bestellen und für den Wach-
dienst zum Schutze der Jagd durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde bestätigen zu lassen.

(3) Jagdausübungsberechtigte können, wenn sie den Erfordernissen des § 75 entsprechen, selbst als Jagdaufsehe-
rinnen oder Jagdaufseher bestätigt werden. Die oder der Jagdausübungsberechtigte kann jedoch nur unter der Vor-
aussetzung auf den Stand der nach Abs. 2 in entsprechender Zahl für das Jagdgebiet zu bestellenden
Jagdaufseherinnen oder Jagdaufseher zählen, wenn er die Gewähr dafür bietet, dass sie oder er das Jagdgebiet selbst
ausreichend und dauernd beaufsichtigen wird.

(4) Mit Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde können Jagdgebiete durch gemeinsame Jagd aufseherinnen
oder Jagdaufseher beaufsichtigt werden, sofern dadurch eine regelmäßige und ausreichende Ausübung des Jagd-
schutzes in diesen Jagdgebieten gewährleistet ist.

(5) Für Jagdgebiete, die vorwiegend aus Waldungen bestehen und ein Ausmaß von mehr als 1500 ha haben, sowie
für sonstige Jagdgebiete, die ohne Rücksicht auf die Kulturgattung ein Ausmaß von mehr als 2500 ha umfassen, ist
zur Besorgung der Aufgaben nach § 73 Abs. 1 wenigstens eine Revierjägerin oder ein Revierjäger zu bestellen.

§ 75
Voraussetzungen für die Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher

(1) Als Jagdhüterin oder Jagdhüter ist nur zu bestätigen, wer
1. die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt;
2. das 21. Lebensjahr vollendet hat;
3. eine gültige Jagdkarte besitzt;
4. über die zur Wahrnehmung der Rechte und Pflichten einer Jagdaufseherin oder eines Jagdaufsehers erforderlichen

körperlichen und geistigen Eigenschaften verfügt und vertrauenswürdig ist;
5. die Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter auf Grund des § 78 oder früherer burgenländischer jagdrecht-

licher Bestimmungen mit Erfolg abgelegt hat.
(2) Als Revierjägerin oder Revierjäger ist nur zu bestätigen, wer die Voraussetzungen des Abs. 1 Z 1 bis 4 erfüllt,

die Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger (§ 79) mit Erfolg abgelegt hat und hauptberuflich im Jagd-
schutzdienst verwendet werden soll.

(3) Die Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher ist Personen zu verweigern,
1. die wegen eines Verbrechens oder wegen eines Vergehens im Sinne des § 67 Abs. 1 Z 9 oder 11 verurteilt worden
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sind, solange die Verurteilung nicht getilgt ist;
2. denen wegen einer anderen strafbaren Handlung die Jagdkarte verweigert oder entzogen wurde, für die Dauer

von drei Jahren nach Erlangen oder Wiedererlangen der Voraussetzungen für die Ausstellung einer Jagdkarte.

§ 76
Bestätigung und Angelobung der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher

(1) Die Jagdausübungsberechtigten sind verpflichtet, der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich das Jagd-
gebiet oder ein Teil davon liegt, Name, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift der bestellten Jagdschutzorgane, das Ge-
biet, in dem der Jagdschutzdienst ausgeübt werden soll, und die Art der Ausübung des Jagdschutzdienstes (§ 74 Abs.
1) schriftlich mitzuteilen.

(2) Die Bestellung eines Jagdschutzorganes bedarf der Bestätigung der Bezirksverwaltungsbehörde. Unbeschadet
der Voraussetzungen der §§ 74 und 75 ist die Bestellung von Jagdschutzorganen nur dann zu bestätigen, wenn diese
Gewähr dafür bieten, dass sie in dem Jagdgebiet, für das sie bestellt wurden, den Jagdschutz ausreichend ausüben
werden. Ohne Anrechnung auf den Stand der nach § 74 Abs. 2 erforderlichen Anzahl können zusätzliche Jagdschutz-
organe, höchstens jedoch die doppelte Anzahl, bestellt und bestätigt werden, auch wenn sie nicht ständig den Jagd-
schutz ausüben können.

(3) Das bestätigte Jagdschutzorgan ist von der Bezirksverwaltungsbehörde auf die gewissenhafte Erfüllung seiner
Pflichten anzugeloben. Nach der Angelobung ist ihm von der Bezirksverwaltungsbehörde ein Dienstausweis 1, aus
dem seine Identität und seine Eigenschaft als Jagdschutzorgan hervorgehen, auszustellen sowie ein Dienstabzeichen
2 gegen Kostenersatz auszufolgen. In dem Dienstausweis ist auch anzuführen, für welches Gebiet das Jagdschutzorgan
bestellt wurde und dass es berechtigt ist, das Dienstabzeichen zu tragen.

(4) Das Dienstabzeichen hat das Landeswappen und einen Hinweis auf die Eigenschaft der Trägerin oder des Trä-
gers zu enthalten. Die Landesregierung hat die näheren Bestimmungen über den Dienstausweis, das Dienstabzeichen
und die Angelobungsformel durch Verordnung zu erlassen.

(5) Die bestätigten und angelobten Jagdschutzorgane sind verpflichtet, bei Ausübung ihres Dienstes das Dienst-
abzeichen sichtbar zu tragen und ihren Dienstausweis mit sich zu führen. Der Dienstausweis ist auf Verlangen - bei
Gefahr im Verzug erst nach deren Beseitigung - vorzuweisen.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für alle von ihr bestätigten und angelobten Jagdschutzorgane einen Vormerk
zu führen. Die Jagdausübungsberechtigten sind verpflichtet, jede Änderung im Stand ihrer Jagdschutzorgane der
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

(7) Jagdschutzorgane müssen während des gesamten Jagdjahres im Besitze einer Jagdkarte sein.
1 S. § 68 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. § 69 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 77
Widerruf der Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher

Wenn Umstände, derentwegen die Bestätigung gemäß § 75 Abs. 1 bis 3 zu verweigern gewesen wäre, nachträglich
eintreten oder der Behörde bekannt werden, hat sie die Bestätigung zu widerrufen und den Dienstausweis sowie das
Dienstabzeichen einzuziehen.

§ 78
Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter

(1) Über das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter entscheidet die nach dem
ordentlichen Wohnsitz der Prüfungswerberin oder des Prüfungswerbers zuständige Bezirksverwaltungsbehörde,
wenn aber der ordentliche Wohnsitz außerhalb des Bundeslandes Burgenland liegt, die Bezirksverwaltungsbehörde,
bei der die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber zur Ablegung angesucht hat.

(2) Zur Ablegung dieser Prüfung sind nur solche Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber zuzulassen, welche
1. den Erfordernissen des § 75 Abs. 1 Z 1 bis 4 entsprechen;
2. von der Bestellung als Jagdhüterin oder Jagdhüter gemäß § 75 Abs. 3 nicht ausgeschlossen sind;
3. entweder eine mindestens einjährige praktische Verwendung im Jagddienst oder eine mindestens dreijährige

praktische Betätigung in allen im Laufe des Jagdjahres sich ergebenden Erfordernissen des Jagdbetriebes und
der Wildhege nachweisen; diese Nachweise sind durch Dienstzeugnisse der oder des Jagsausübungsberechtigten
zu erbringen. In den Dienstzeugnissen ist nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Art der jagdlichen Betätigung
der Prüfungswerberin oder des Prüfungswerbers zu bestätigen.

(3) Die Prüfung ist am Sitz jener Behörde, die die Prüfungswerberin oder den Prüfungswerber zur Prüfung zuge-
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lassen hat, vor einer Prüfungskommission abzulegen.
Die Prüfungskommission besteht aus

1. dem Vorsitz
a) der Bezirkshauptfrau oder dem Bezirkshauptmann oder der Stellvertretung oder
b) in Städten mit eigenem Statut aus der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister oder einer oder einem rechts-

kundigen Bediensteten des Magistrates
2. der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister oder der Stellvertretung und
3. einem weiteren fachkundigen Mitglied des Bezirksjagdbeirates oder dessen Ersatzmitglied. 
Das weitere fachkundige Mitglied der Prüfungskommission und dessen Ersatzmitglied werden von der Bezirkshaupt-

frau oder dem Bezirkshauptmann - in Städten mit eigenem Statut von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister -
nach Anhörung des Landesjagdverbandes auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Den Mitgliedern der Prüfungskom-
mission gebührt je Prüfling eine Aufwandsentschädigung, die aus den Prüfungsgebühren zu ersetzen ist.

(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung 1 die näheren Vorschriften über die Prüfung zu regeln, und zwar
1. über den Prüfungsstoff;
2. über die Ausschreibung der Prüfungstermine, die Durchführung der Prüfung, die Qualifikation und das auszu-

stellende Prüfungszeugnis;
3. über die Höhe der Prüfungsgebühr und der Aufwandsentschädigung für die Prüferinnen und Prüfer, weiters
4. dass die Ausbildung für einen Beruf die Jagdhüterinnen- und Jagdhüterprüfung ersetzt, wenn im Zuge dieser

Ausbildung auf den in Abs. 5 angeführten Gebieten die bei der Jagdhüterinnen- und Jagdhüterprüfung nachzu-
weisenden Kenntnisse vermittelt werden.

(5) Der Prüfungsstoff hat zu umfassen:
1. die jagdrechtlichen Vorschriften sowie die grundlegenden Bestimmungen des Natur-, Tier- und Umweltschutz-

rechtes, des Forst- und Waffenrechtes; 2
2. die jagdbaren sowie die durch die Naturschutzgesetzgebung geschützten, für die Ausübung der Jagd in Betracht

kommenden Tiere und ihre Lebensweise, den Jagdbetrieb (Wildhege, Wildkunde), die Wildökologie und Le-
bensraumgestaltung, die weidgerechten Jagdarten, die Behandlung des erlegten Wildes, die Jagdhundehaltung
und Jagdhundeführung, die Reviereinrichtungen, die wichtigsten Jagdfachausdrücke und Jagdgebräuche;

3. die gebräuchlichen Jagdwaffen und Jagdmunition, deren Behandlung, Handhabung und Wirkung.
(6) Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber, die bereits in einem anderen Bundesland als Jagdaufseherinnen

oder Jagdaufseher bestellt waren, haben lediglich die Kenntnis der im Abs. 5 Z 1 angeführten Vorschriften nachzu-
weisen.

(7) Die Wiederholung der Prüfung ist frühestens nach drei Monaten und nur zweimal zulässig.
1 S. §§ 51 - 58 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. OZ 040 - 042, 100 - 106, 120 - 142

§ 79
Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger

(1) Über das Ansuchen um Zulassung zur Revierjägerinnen- oder Revierjägerprüfung entscheidet die Landesre-
gierung.

(2) Zur Ablegung dieser Prüfung können nur solche Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die
1. den Erfordernissen des § 75 Abs. 1 Z 1 bis 4 entsprechen,
2. von der Bestellung als Jagdhüterin oder Jagdhüter gemäß § 75 Abs. 3 nicht ausgeschlossen sind,
3. eine zweijährige Verwendung in einem Jagdbetrieb unter Leitung einer Revierjägerin oder eines Revierjägers

oder eine fünfjährige Verwendung als Jagdhüterin oder Jagdhüter nachweisen, und
4. den Nachweis erbringen, dass sie in lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei jagdlichen Unfällen unterwiesen

worden sind. Durch Verordnung 1 der Landesregierung sind dem jeweiligen Stand der medizinischen Wissen-
schaft entsprechend die näheren Bestimmungen über diesen Nachweis und die Art dieser Unterweisung festzu-
setzen.

(3) Die Prüfung ist schriftlich und mündlich am Sitz der Landesregierung vor einer Prüfungskommission abzulegen.
Die Prüfungskommission besteht aus einer oder einem von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen Be-
diensteten dieser Behörde oder deren oder dessen Stellvertretung, die oder der den Vorsitz führt und aus zwei weiteren
fachkundigen Mitgliedern oder deren Ersatzmitgliedern. Die zwei weiteren fachkundigen Mitglieder der Prüfungs-
kommission und deren Ersatzmitglieder werden von der Landesregierung nach Anhörung des Landesjagdverbandes
auf die Dauer von fünf Jahren berufen. Den Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt je Prüfling eine Auf-
wandsentschädigung, die aus den Prüfungsgebühren zu ersetzen ist.

(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Vorschriften über 
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1. den Prüfungsstoff, der die jagdgeschichtliche Entwicklung, das jagdliche Brauchtum einschließlich der Weid-
mannsprache, die Wildkunde über die in Österreich heimischen Wildarten, den Jagdbetrieb (Wildhege), die Wild-
ökologie und Lebensraumgestaltung, die Maßnahmen gegen die häufigsten Wildseuchen, die Jagdkunde, die
Waffenkunde, alle die Jagd regelnden Vorschriften und die grundlegenden Bestimmungen des Natur-, Tier- und
Umweltschutzrechts, des Forst- und Waffenrechts,

2. die Dauer der schriftlichen und mündlichen Prüfung, 
3. die Ausschreibung der Prüfungstermine, die Durchführung der Prüfung, die Qualifikation und das auszustellende

Prüfungszeugnis und 
4. die Höhe der Prüfungsgebühr und der Aufwandsentschädigung für die Prüferinnen und Prüfer 

zu regeln.
(5) Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber, die in einem anderen Bundesland mindestens zwei Jahre als Re-

vierjägerinnen oder Revierjäger tätig waren, haben lediglich die Kenntnisse des burgenländischen Jagd-, Natur- und
Tierschutzrechtes sowie die landesrechtlichen Vorschriften über den Umweltschutz nachzuweisen.

(6) Die Revierjagdprüfung darf nur einmal nach Ablauf von sechs Monaten wiederholt werden. Bei zweimaligem
Nichtbestehen kann die Bewerberin oder der Bewerber nur nach Nachweisung einer neuerlichen zweijährigen Ver-
wendung in einem Jagdbetrieb unter Leitung einer Revierjägerin oder eines Revierjägers oder einer neuerlichen
fünfjährigen Verwendung als Jagdhüterin oder Jagdhüter zur Prüfung zugelassen werden.

1 S. §§ 72 - 75 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. §§ 59 - 66 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 80
Stellung und Befugnisse der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher

(1) Die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher sind in Ausübung ihres Dienstes, wenn sie das vorgeschriebene Dienst-
abzeichen sichtbar tragen, als Organe der öffentlichen Aufsicht anzusehen und genießen den besonderen Schutz,
den das Strafgesetzbuch Beamtinnen und Beamten (§ 74 Z 4 StGB) 1 einräumt.

(2) Die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher sind in Ausübung ihres Dienstes berechtigt, Personen, die von ihnen
bei einem Eingriff in fremdes Jagdrecht (§§ 137 bis 139 StGB)2 oder bei einer Übertretung dieses Gesetzes, des Na-
turschutzgesetzes oder des Tierschutzgesetzes betreten werden, zum Zwecke ihrer Vorführung vor die Behörde, wel-
cher das weitere Verfahren bezüglich der festgenommenen Personen nach Maßgabe des Falles zukommt,
festzunehmen, wenn

1. die oder der Betretene dem anhaltenden Organ unbekannt ist, sich nicht ausweist und die Identität auch sonst
nicht sofort feststellbar ist, oder

2. begründeter Verdacht besteht, dass die Person sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde, oder
3. die oder der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wieder-

holen sucht.
Die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher können unter den Voraussetzungen des § 37a des Verwaltungsstrafgesetzes

1991 3 von einer Festnahme absehen.
(3) Wenn sich Personen, die nach Abs. 2 festgenommen werden können, der Festnahme durch die Flucht entziehen,

sind die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher berechtigt, diese Personen auch über ihr Aufsichtsgebiet hinaus zu verfolgen
und außerhalb dessen im Geltungsbereiche dieses Gesetzes festzunehmen.

(4) Die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher sind ferner berechtigt, die Kleidung und Behältnisse (Rucksäcke,
Fahrzeuge u.dgl.) von Personen, die bei einem Eingriff in fremdes Jagdrecht betreten wurden oder die eines solchen
Eingriffes dringend verdächtig erscheinen, zu durchsuchen.  Bei den Durchsuchungen ist § 121 Abs. 3 StPO 1975,
BGBl. Nr. 631, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 109/2007, sinngemäß anzuwenden.

(5) Den gemäß Abs. 2 und 4 betretenen Personen können die von der strafbaren Handlung herrührenden sowie zur
Verübung derselben bestimmten Sachen abgenommen (beschlagnahmt)5 werden.

(6) Die durch die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher festgenommenen Personen sowie die be schlag nahmten Sa-
chen sind sofort der Behörde zu übergeben. Wenn der Grund zur Festnahme schon vor Übergabe an die Behörde
entfällt, ist die festgenommene Person freizulassen. Ebenso sind abgenommene Sachen zurückzugeben, wenn der
Grund zur Abnahme der Sachen vor deren Übergabe an die Behörde entfällt. Bei Festnahme und Vorführung ist mit
möglichster Schonung der Person und der Ehre der oder des Festgenommenen vorzugehen.

1  S. OZ 1822  S. OZ 1823  S. OZ 185 4 S  OZ 1835 S. OZ 185 
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§ 81
Waffengebrauch der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher

(1) Die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher sind - unbeschadet der waffenrechtlichen Vorschriften -  befugt, in
Ausübung ihres Dienstes ein Jagdgewehr und eine Faustfeuerwaffe zu tragen und von diesen Waffen Gebrauch zu
machen, wenn ein rechtswidriger Angriff auf Leib und Leben ihrer eigenen oder einer anderen Person unternommen
wird oder unmittelbar droht oder wenn eine mit einer Schusswaffe versehene Person, die beim verbotswidrigen
Durchstreifen des Jagdgebietes betreten wird, die Waffe nach Aufforderung nicht sofort ablegt oder die abgelegte
Waffe ohne Erlaubnis der Jagdaufseherin oder des Jagdaufsehers wieder aufnimmt.

(2) Der Gebrauch der Waffe ist jedoch nur insoweit zulässig, als er zur Abwehr des unternommenen oder drohenden
Angriffes notwendig ist. Stehen verschiedene Waffen zur Verfügung, so darf nur von der am wenigsten gefährlichen,
nach der jeweiligen Lage noch geeignet erscheinenden Waffe Gebrauch gemacht werden.

VIII. Hauptstück
Schonvorschriften

1. Abschnitt

§ 82
Schonzeiten

(1) Die Landesregierung hat für nachstehend angeführte Wildarten unter Berücksichtigung ihrer biologischen Ei-
genheiten und unter Bedachtnahme auf eine nachhaltige Hege sowie auf die Erfordernisse der Land- und Forstwirt-
schaft und des Naturschutzes gegebenenfalls getrennt nach Alter und Geschlecht durch Verordnung 1 Zeiträume
festzusetzen, während der sie weder verfolgt noch gefangen noch erlegt werden dürfen: Rotwild, Damwild, Sikawild,
Rehwild, Gamswild, Muffelwild, Schwarzwild, Feldhase, Dachs, Edelmarder, Steppeniltis, Auerhahn, Birkhahn,
Haselhahn, Fasane, Rebhuhn, Wachtel, Wildtauben, Schnepfen, Wildgänse - ausgenommen Zwerggans, Nonnengans,
Rothalsgans und Rostgans -, Wildenten - ausgenommen Moorente, Weißkopfente und Ruderente -, Fischreiher, Wild-
truthuhn, Blässhuhn, Eichelhäher, Aaskrähe und Elster.

(2) Keine Schonzeit genießen: wildes Kaninchen, Fuchs, Waldiltis, Steinmarder, kleines und großes Wiesel, Mar-
derhund und Waschbär.

(3) Wild, für das im Abs. 1 keine Schonzeit vorgesehen ist und das auch nicht unter den nicht geschonten Wildarten
(Abs. 2) angeführt ist, ist ganzjährig zu schonen. Die Landesregierung hat durch Verordnung 2 auch für einzelne der
im Abs. 1 genannten Wildarten eine ganzjährige Schonzeit anzuordnen, wenn dies mit Rücksicht auf das seltene
Vorkommen oder mit Rücksicht auf die Bestandesgefährdung dieser Art notwendig ist.

(4) Die Landesregierung hat, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, nach Einholung von Gutachten
aus den Fachgebieten Jagd und Naturschutz für ganzjährig geschontes Federwild sowie für die Haarwildarten Wolf,
Bär, Fischotter, Wildkatze und Luchs mit Bescheid Ausnahmen von den Schonvorschriften zu bewilligen, wenn dies

1. im Interesse der Volksgesundheit, der öffentlichen Sicherheit oder der Sicherheit der Luftfahrt liegt;
2. zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern

oder zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt erforderlich ist;
3. Forschungs- und Unterrichtszwecken, der Aufstockung von Wildbeständen, der Wiederansiedlung oder Aufzucht

im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen dient;
4. dazu dient, um unter strenger Kontrolle selektiv und in beschränktem Ausmaß (Abs. 5) die Entnahme oder Hal-

tung einer begrenzten Anzahl von Wildstücken zu ermöglichen.
Die Ausnahmebewilligung ist unter der Voraussetzung zu erteilen, dass die Populationen der angeführten Wildarten

in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz dieser Ausnahmebewilligung ohne Beeinträchtigung in ihrem günstigen
Erhaltungszustand verweilen.

(5) Im Bescheid gemäß Abs. 4
1. ist die Anzahl der zu fangenden, zu haltenden oder zu tötenden Wildstücke unter Bedachtnahme auf den jewei-

ligen Wildstand auf das unbedingt erforderliche Ausmaß zu beschränken;
2. ist die Fang- oder Tötungsart festzulegen; bei Ausnahmen gemäß Abs. 4 Z 4 sind sofort tötende Fallen (§ 99

Abs. 3) jedenfalls verboten;
3. sind Kontrollmaßnahmen und erforderlichenfalls zeitliche und örtliche Beschränkungen des Fangens, Haltens

oder Tötens der Wildstücke vorzusehen.
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(6) Bei Federwild ist verboten
1. das absichtliche Zerstören oder Beschädigen von Nestern und Eiern und das Entfernen von Nestern;
2. das absichtliche Stören, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit;
3. das Sammeln der Eier in der Natur und der Besitz dieser Eier, auch in leerem Zustand.
(7) Die Bestimmungen über die Schonzeiten finden auf das in Wildgehegen gehaltene Wild keine Anwendung.
1 S. § 76 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S. § 77 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 83
Verlängerung der Schonzeit; Einstellung des Abschusses

(1) Bei schwerer Gefährdung der Wildbestände durch Wildverluste, die durch außergewöhnliche Witterungsver-
hältnisse, Naturkatastrophen, Wildseuchen und dergleichen verursacht werden, hat die Landesregierung für das ganze
Land, für einzelne Verwaltungsbezirke oder für einzelne Jagdgebiete die Schonzeiten zu verlängern oder auch die
Jagd auf bestimmte Wildarten vollkommen einzustellen.

(2) Sinkt der Bestand einer Wildart durch übermäßigen Abschuss oder unwirtschaftliche Jagdausübung unter das
den Revierverhältnissen entsprechende Mindestausmaß bedeutend herab, hat die Bezirksverwaltungsbehörde den
Abschuss dieser Wildart in dem Jagdgebiet auf eine angemessene Dauer einzuschränken oder gänzlich einzustellen.

§ 84
Verkürzung der Schonzeit

(1) Die Landesregierung hat einen späteren Beginn oder früheren Schluss der Schonzeiten bestimmter Wildgat-
tungen für einzelne oder für alle Jagdgebiete eines Verwaltungsbezirkes zu verfügen, wenn dies mit Rücksicht auf
die örtlichen und klimatischen Verhältnisse gerechtfertigt erscheint. Diese Ausnahmen dürfen jedoch nur für das je-
weils laufende Jagdjahr zugestanden werden.

(2) Die Landesregierung hat ferner die für eine bestimmte Wildart festgesetzte Schonzeit in einzelnen oder allen
Jagdgebieten eines Verwaltungsbezirkes auf eine angemessene Dauer außer Wirksamkeit zu setzen, wenn dies zur
Erhaltung der Gesundheit, zur Artverbesserung des Wildes oder im Interesse der Land- und Forstwirtschaft geboten
ist. Dies gilt nicht für die in § 82 Abs. 4 genannten Wildarten.

2. Abschnitt
Verkehrsbeschränkungen

§ 85
Beschränkung des Verkehrs mit geschontem Wild und mit Eiern;

Verkaufserlaubnisse
(1) Ganzjährig geschontes Wild darf nicht gehalten, zum Verkauf angeboten, entgeltlich oder unentgeltlich in Ver-

kehr gebracht, versendet oder erworben werden. Dies gilt nicht für solches Wild,
1. das vor dem 1.1.1982 in die Gewahrsame der Halterin oder des Halters gelangt ist oder von diesen Tieren nach-

weislich abstammt;
2. das aus einem Schau- oder Zuchtgehege (§ 11) oder aus Tierschutzhäusern stammt;
3. für das eine Genehmigung nach § 82 Abs. 4 erteilt wurde.
(2) Teile ganzjährig geschonter Tiere (Präparate von Wild, Decken, Felle, Eier u.dgl.) dürfen nicht verkauft, zum

Verkauf bereitgehalten oder mit Ausnahme des Abs. 3 sonst in Verkehr gebracht oder erworben werden. Dies gilt
nicht für Teile solcher Tiere, wenn der Nachweis erbracht wurde, dass sie von in Abs. 1 genannten Tieren stammen.

(3) Die oder der Jagdausübungsberechtigte darf ganzjährig geschonte, tot oder verletzt aufgefundene Tiere behalten
oder an Schulen, Museen oder wissenschaftliche Institute abgeben. Der Fund ist der Bezirksverwaltungsbehörde je-
doch innerhalb einer Woche zu melden.

(4) Wer Tiere oder Teile von Tieren (Abs. 1 oder 2) besitzt oder innehat, hat deren Herkunft der Bezirksverwaltungs-
behörde und den Jagdschutzorganen über Verlangen nachzuweisen. Die Bezirksverwaltungsbehörde ist berechtigt, in
Betriebsräumen von Tierpräparatorinnen und Tierpräparatoren Einschau zu nehmen. Die Einschau ist während der Ge-
schäfts- oder Betriebsstunden oder während die Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind, wenn jedoch begründeter-
weise anzunehmen ist, dass auch zu anderer Zeit in diesen Räumen gearbeitet wird, auch zu dieser Zeit, zulässig.

(5) Hinsichtlich der Vogelarten Graugans, Pfeifente, Krickente, Spießente, Tafelente, Reiherente, Eiderente, Al-
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penschneehuhn, Auerhuhn und Blässhuhn ist der Verkauf von toten Vögeln und von deren ohne weiteres erkennbaren
Teilen, sofern diese Vögel rechtmäßig erlegt wurden, erlaubt.

(6) Eier des Federwildes dürfen nur zum Zwecke der künstlichen Aufzucht in Verkehr gesetzt werden.
(7) Für die in Verkehr gesetzten Eier ist der von der Landesregierung im Verordnungsweg * näher zu regelnde

Nachweis der Herkunft und des Aufzuchtzweckes erforderlich. Der Nachweis der Herkunft und des Aufzuchtzweckes
hat zu enthalten: Name und Wohnort der Eigentümerin oder des Eigentümers des Federwildes, Standort des Betriebes,
in dem das Federwild gehalten wird, Art des Federwildes, Tag, an dem die Eier in Verkehr gesetzt wurden, Name
und Wohnort der Empfängerin oder des Empfängers, Ort und Zweck der Aufzucht.

* S. §§ 84 und 88  der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 86

Halten von Greifvögeln; Kennzeichnung
(1) Personen, die Greifvögel gemäß § 85 Abs. 1 halten, sind verpflichtet, Zahl, Art, Alter, Geschlecht und Herkunft

derselben sowie den Zweck des Haltens binnen zweier Wochen nach dem Erwerb der Bezirksverwaltungsbehörde
anzuzeigen.

(2) Änderungen des Haltungszweckes sind binnen zweier Wochen nach der Änderung der Bezirksverwaltungsbe-
hörde anzuzeigen. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann die Änderung des Haltungszweckes untersagen, wenn diese
den Grundsätzen des Tier- oder Naturschutzes widerspricht.

(3) Nachzüchtungen von Greifvögeln sind innerhalb von zwei Wochen nach dem Ausschlüpfen, der Verlust von
Greifvögeln (Verenden oder Verstoßen) ist innerhalb von zwei Wochen der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

(4) Gehaltene Greifvögel sind innerhalb der in den Abs. 2 und 3 genannten Fristen zu kennzeichnen. Die Landes-
regierung hat durch Verordnung * Vorschriften über die Art der Kennzeichnung zu erlassen.

* S. §§ 79 - 83 der Jagdverordnung (OZ 010)

IX. Hauptstück
Vorschriften für die Jagdbetriebsführung

1. Abschnitt
Jagdwirtschaftliche Planung

§ 87
Abschussplan

(1) Der Abschuss von Schalenwild (mit Ausnahme des Schwarzwildes) sowie von Auer-, Birk-, Hasel- und Trapp-
hahnen ist nur auf Grund eines von der Bezirksverwaltungsbehörde genehmigten Abschussplanes oder einer Ab-
schussverfügung gemäß § 108 zulässig. Diese Bestimmungen finden auf das in Wildgehegen gehaltene Schalenwild
keine Anwendung.

(2) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat den Abschussplan bis spätestens 15. März jedes Jagdjahres der Be-
zirksverwaltungsbehörde vorzulegen. Für angrenzende Jagdgebiete derselben Jagdpächterin oder desselben Jagd-
pächters ist nur ein Abschussplan vorzulegen.

(3) Der Abschussplan hat jedenfalls zu enthalten:
1. Die Gesamtfläche des Jagdgebietes;
2. den im Vorjahr durchgeführten Abschuss und das Fallwild; dies kann entfallen, wenn ein Wechsel bei der oder

dem Jagdausübungsberechtigten aufgetreten ist;
3. den Antrag für den im laufenden Jagdjahr geplanten Abschuss;
4. eine Aufgliederung des zum Abschuss beantragten Schalenwildes in männliche und weibliche Stücke, ausge-

nommen die im Laufe des Jagdjahres gesetzten Kälber, Kitze und Lämmer (Nachwuchsstücke);
5. eine Aufteilung der Trophäen tragenden Wildstücke mit Ausnahme der Muffelschafe in Alters klassen.
(4) Vor Entscheidung über den Abschussplan hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Verpächterin oder den Ver-

pächter, die Burgenländische Landwirtschaftskammer, den Bezirksjagdbeirat und die Hegeringleiterin oder den He-
geringleiter zu hören; in Jagdgebieten mit Waldbeständen hat sie zusätzlich ein forstliches Gutachten darüber
einzuholen, ob auf Grund des beantragten Abschusses eine Gefährdung des Waldes (§ 108 Abs. 3) zu vermeiden ist.

(5) Lässt der Abschussplan im Aufbau der Altersklassen und des Geschlechtsverhältnisses einen qualitativ guten,
der Größe und den Äsungsverhältnissen des Jagdgebietes angepassten und den Interessen der Land- und Forstwirtschaft
nicht widersprechenden Wildstand erwarten, so ist er zu genehmigen.

(6) Wird der Abschussplan nicht rechtzeitig oder mangelhaft verfasst vorgelegt, oder widersprechen seine Angaben



21. Erg.
42

001
§ 88 JAGDGESETZ

den Zielsetzungen des Abs. 5, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Abschussplan unter Bedachtnahme auf
Abs. 5 zu verfügen.

(7) In Gebieten, in denen eine Hege des abschussplanpflichtigen Schalenwildes im Hinblick auf die Interessen der
Land- und Forstwirtschaft nicht vertretbar ist, hat die Bezirksverwaltungsbehörde über Antrag der oder des Jagd-
ausübungsberechtigten oder von Amts wegen ohne Rücksicht auf den Wildstand Abschüsse in jenem Ausmaß zu
genehmigen oder zu verfügen, die eine Ausbreitung oder Vermehrung der betreffenden Wildart hintanhalten oder
eine wirksame Verminderung des Wildbestandes ermöglichen.

(8) Für Gebiete gemäß Abs. 7 sowie für Jagdgebiete, die wegen ihres geringen Flächenausmaßes bei Schalenwild
einen biologisch richtigen Altersklassenaufbau und die Regulierung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses
nicht zulassen, kann der Abschuss bestimmter Wildstücke für mehrere aneinandergrenzende Jagdgebiete mit der
Auflage bewilligt oder verfügt werden, dass die Erfüllung des Abschusses in einem dieser Jagdgebiete den Abschuss
in den anderen Jagdgebieten ausschließt.

(9) Im Verfahren betreffend den Abschussplan kommt den Jagdausübungsberechtigten und den Verpächterinnen
und Verpächtern Parteistellung zu. Die aufschiebende Wirkung einer Beschwerde gegen die Genehmigung des Ab-
schussplanes oder gegen die Verfügung des Abschusses kann dann ausgeschlossen werden, wenn die vorzeitige Voll-
streckung aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses geboten ist und nach Abwägung aller berührten
Interessen, insbesondere des seuchenhygienischen Interesses mit dem Vollzug oder mit der Ausübung der mit Be-
scheid eingeräumten Berechtigung für die anderen Parteien kein unverhältnismäßiger Nachteil verbunden wäre. So-
fern hinsichtlich des Ausschlusses der aufschiebenden Wirkung in einer gesonderten Entscheidung abgesprochen
wird, kommt einer dagegen erhobenen Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zu.

(10) Bei Feststellung einer mit den Interessen der Land- oder Forstwirtschaft in Widerspruch stehenden Wilddichte
oder bei einer unnatürlichen Wildstandstruktur oder zur Prüfung der Einhaltung des genehmigten Abschussplanes hat
die Bezirksverwaltungsbehörde für einzelne oder sämtliche Jagdgebiete eines politischen Bezirkes die jagdausübungs-
berechtigte Person zu verpflichten, in geeignet erscheinender Weise innerhalb einer zu bestimmenden Frist den Ab-
schuss von Wildstücken nachzuweisen.

(11) Die Landesregierung hat durch Verordnung * nähere Vorschriften über den Abschussplan, insbesondere über
dessen Erstellung, Vorlage, Genehmigung und Durchführung zu erlassen. Sie hat dabei die Richtlinien darauf abzu-
stellen, dass eine volkswirtschaftlich untragbare Vermehrung des Wildstandes, wie auch eine die Erhaltung des Wild-
standes gefährdende Verminderung vermieden wird.

(12) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag oder von Amts wegen den von ihr genehmigten oder verfügten
Abschuss einzuschränken oder zu erweitern, wenn dies infolge eines nachträglich festgestellten geringeren oder grö-
ßeren Wildstandes zur Sicherung einer im Abs. 5 entsprechenden Abschussregelung erforderlich ist. Für das Verfahren
gelten die Bestimmungen des Abs. 4 sinngemäß.

* S. §§ 86 - 88 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 88  
Sonderbestimmungen zum Schutz von Weinbaukulturen 

(1) Zur Abwehr erheblicher Schäden in Weinbaukulturen hat die Landesregierung, sofern die Maß-nahmen nach
§ 6 Bgld. Pflanzenschutzgesetz 2003, LGBl. Nr. 47/2004, in der geltenden Fassung, und den dazu ergangenen Ver-
ordnungen nicht die erwünschten Ergebnisse erzielen, abweichend von § 16 Abs. 1 lit. b Burgenländisches Natur-
schutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, in der geltenden Fassung, nach Einholung eines
Fachgutachtens aus dem Fachgebiet Naturschutz den selektiven Abschuss von Staren zu Vergrämungszwecken in
gefährdeten Gemeinden mit Verordnung, deren Geltungsdauer auf zwei Jahre zu beschränken ist, zuzulassen. 

(2) Die Verordnung hat zu enthalten: 
1. die gefährdeten Gemeinden, 
2. das Verbot des Abschusses während der Brut- und Aufzuchtzeit und 
3. die Einschränkung des Abschusses 

a) auf einen Zeitraum frühestens ab dem 15. Juli, längstens bis 31. Oktober und der weiteren zeitlichen Ein-
schränkung von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung, 

b) nur auf den unmittelbaren Bereich der Weinbaufluren (Weinbaugesetz 2001, LGBl. Nr. 61/2002, in der jeweils
geltenden Fassung) in diesen Gemeinden, 

c) nur mit Jagdwaffen, wobei insbesondere Sprengstoffe und halbautomatische oder automatische Waffen, deren
Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen kann, nicht verwendet werden dürfen und 

d) selektiv nur auf so viele Stare, als dies zum wirksamen Fernhalten eines Stareschwarmes von den Weinbau-
kulturen erforderlich ist. 
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(3) Die in einer Verordnung gemäß Abs. 2 festgelegten Gemeinden können mit der Vornahme der Maßnahmen 
1. die Jagdausübungsberechtigten (§ 2 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3); 
2. die Jagdschutzorgane (§ 74); 
3. mit Zustimmung der Jagdausübungsberechtigten die Feldschutzorgane (§ 7 Feldschutzgesetz, LGBl. Nr. 15/1989,

in der geltenden Fassung), wenn sie über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis verfügen, 
beauftragen. Die Beauftragung hat auch die Verpflichtung zur Führung von Aufzeichnungen über die getätigten Ab-
schüsse zu enthalten. 

(4) Die Beauftragung darf nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: 
1. der Reifegrad der Weintrauben hat einen für den Star nutzbaren Status erreicht und 
2. andere Maßnahmen, die nach § 6 Bgld. Pflanzenschutzgesetz 2003 und den dazu ergangenen Verordnungen ange-

ordnet wurden, zeitigen keine ausreichende Wirkung, um erhebliche Schäden an den Weinbaukulturen abzuwenden. 
(5) Die gemäß Abs. 3 beauftragten Personen haben der Gemeinde jeweils bis 15. November des lau-fenden Jahres

die Abschusszahlen zu melden. 
(6) Die Gemeinde hat eine Zusammenfassung der in ihrem Bereich von den beauftragten Personen erstatteten Mel-

dungen in eine Liste, die das Meldedatum, den Meldezeitraum, die Anzahl der gemeldeten Abschüsse und die Namen
der Meldeverpflichteten enthält, einzutragen und diese Zusammenfassung der Landesregierung bis 31. Dezember des
laufenden Jahres zu übermitteln.

§ 89
Sonderbestimmungen für Zugvögel

(1) Zu den Zugvögeln zählendes Wild ist auf seinem Rückzug zu den Nistplätzen zu schonen.
(2) Waldschnepfen dürfen vom 1. März bis 15. April nach der Jagdart „Schnepfenstrich“ bejagt werden.

§ 90
Durchführung des Abschussplanes

(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat den bewilligten oder verfügten Abschussplan in Zahl und Gliederung
einzuhalten. Jede Unterschreitung des Abschusses ist in der Abschussliste zu begründen.

(2) Auf den bewilligten Abschussplan oder auf die Abschussverfügung ist jedes im Jagdgebiet ab Beginn des Jagd-
jahres erlegte oder gefallene Wildstück ohne Rücksicht auf dessen Verwertbarkeit anzurechnen.

(3) Kümmerndes und krankgeschossenes Wild darf unbeschadet der Bestimmungen des Tierseuchengesetzes über
den genehmigten Abschussplan selbst während der Schonzeit erlegt werden, wenn dies zur Gesunderhaltung des
Bestandes oder zur Behebung von Qualen des Wildes unerlässlich ist. Die Erlegung ist unverzüglich nach dem Ab-
schuss unter Darlegung der hiefür maßgebenden Gründe der Hegeringleiterin oder dem Hegeringleiter bekannt zu
geben und ihr oder ihm auf Verlangen vorzulegen. Für verletzte Stücke ist ein tierärztliches Gutachten über die Art
und Ursache der Verletzung der Anzeige anzuschließen.

§ 91
Abschussliste

(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, das während des Jagdjahres in seinem Jagdgebiet erlegte,
verendet oder gefallene Wild aller Art in einer für jedes Jagdgebiet gesondert ge führten Abschussliste 1 unverzüglich
zu verzeichnen. Angeschossenes Wild, das in einem fremden Jagdgebiet zur Strecke gekommen ist, ist in der Ab-
schussliste für jenes Jagdgebiet zu verzeichnen, dessen Jagdausübungsberechtigten das Wildstück, bei Trophäenträgern
die Trophäe, zufällt. Bei jedem abschussplanpflichtigen Wildstück ist ferner der Tag der Erlegung, das Gewicht, aus-
genommen beim Auer- und Trappwild, bei Trophäenträgern die Altersklasse, Name und Anschrift der Erlegerin oder
des Erlegers sowie Art der Verwertung bzw. die Unverwertbarkeit des Wildstückes zu vermerken.

(2) Zur Führung der Abschussliste ist ausschließlich der durch Verordnung festgelegte Vordruck 2 zu verwenden.
(3) Die Abschussliste hat während des Jagdjahres bei der oder dem Jagdausübungsberechtigten, falls sich deren

oder dessen Wohnsitz außerhalb des Verwaltungsbezirkes befindet, in dem das Jagdgebiet gelegen ist, bei der oder
dem für dieses Jagdgebiet bestellten Jagdaufseherin oder Jagdaufseher aufzuliegen. Die Bezirksverwaltungsbehörde
ist berechtigt, durch ihre Amtsorgane jederzeit in die Ab schuss liste Einsicht nehmen zu lassen. Zur Einsichtnahme
in die Abschussliste sind ferner die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister und die Hegeringleiterin
oder der Hegeringleiter berechtigt.

(4) Die Abschussliste ist mit Ablauf des Jagdjahres abzuschließen. Bis spätestens 15. Feber jeden Jahres ist der
Bezirksverwaltungsbehörde die Abschussliste in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.

1 S. § 89 der Jagdverordnung (OZ 010)2 Anlage 26 auf Seite 159
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§ 92
Hegeschau

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat zur Besprechung der jagdwirtschaftlichen Situation und zur Überprüfung
der getätigten Abschüsse von Amts wegen oder auf Antrag des Bgld. Landesjagdverbandes durch Verordnung die
Durchführung einer öffentlichen Hegeschau * anzuordnen. Die Hegeschau ist vom Bgld. Landesjagdverband zu ver-
anstalten und kann den ganzen Verwaltungsbezirk oder auch nur Teile davon umfassen. Zur Hegeschau sind die Päch-
terinnen und Pächter in geeigneter Form einzuladen.

(2) Die Erlegerinnen und Erleger trophäentragender Schalenwildstücke, mit Ausnahme von Schwarzwild, Muf-
felschafen und Gamskitzen, haben die Trophäen, bei Rot- und Rehwild auch den linken Unterkieferast, zur Hegeschau
vorzulegen. Zu diesem Zweck haben sie die Trophäen und den Unterkieferast während des laufenden und des ihm
folgenden Jagdjahres aufzubewahren. Hat die Erlegerin oder der Erleger eines Wildstückes, dessen Trophäe vorla-
gepflichtig ist, keinen Wohnsitz im Inland und besteht die Absicht, eine solche Trophäe ins Ausland zu verbringen,
ist sie vorher der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister oder der von ihr oder ihm nominierten Ver-
tretung vorzulegen und zu beurteilen.

(3) Bei der Hegeschau ist der Gesamtabschuss nach Geschlechtergruppen und Altersklassen sowohl in den einzel-
nen Jagdgebieten als auch innerhalb des gesamten Bereiches nach biologischen und jagdwirtschaftlichen Gesichts-
punkten durch den Bgld. Landesjagdverband zu beurteilen und ist insbesondere auch die Wildschadensituation zu
besprechen. Die vorgelegten Trophäen sind dauerhaft zu kennzeichnen.

* S. § 90 der Jagdverordnung (OZ 010)

2. Abschnitt
Jagdbewirtschaftung

§ 93
Pflegliche und nachhaltige Jagdbewirtschaftung

(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, für eine pflegliche und nachhaltige Jagdwirtschaft
Sorge zu tragen. Es ist verboten, eine Wildart durch unsachgemäße Jagdausübung in ihrem Bestande zu gefährden.

(2) Die Jagdpächterin oder der Jagdpächter hat bei Ablauf des Pachtverhältnisses das Jagdgebiet mit einem den
örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand der Verpächterin oder dem Verpächter zu übergeben.

§ 94
Wildfütterung

(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, während der Notzeit für eine angemessene Fütterung
des Wildes zu sorgen. Die Bezirksverwaltungsbehörde kann jedoch für bestimmte Zeiträume und für einzelne Jagd-
gebiete die Fütterung untersagen, wenn durch die Fütterung Gefahren für land- und forstwirtschaftliche Kulturen zu
befürchten sind.

(2) Kommt die oder der Jagdausübungsberechtigte trotz Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde der
ihr oder ihm obliegenden Fütterungspflicht nicht oder nicht ausreichend nach, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde
die Fütterung auf seine Kosten zu veranlassen. In Genossenschaftsjagdgebieten kann die Kaution für diese Kosten
in Anspruch genommen werden.

(3) Das Verabreichen von Futter und Salz an Wild ist verboten
1. ohne Zustimmung der oder des benachbarten Jagdausübungsberechtigten innerhalb einer Entfernung von 100 m

von der Grenze des Jagdgebietes, sofern es sich nicht um eine Staatsgrenze oder eine Grenze zu einem anderen
Bundesland handelt, in dem keine gleichlautende Bestimmung besteht und keine Gegenseitigkeit vereinbart ist;

2. in Jagdgebieten, in denen Rot- und Rehwild vorkommen, im Hochwald unter 50 Jahren und im Niederwald unter
20 Jahren, ausgenommen Kirrplätze für Schwarzwild.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat Ausnahmen von den Verboten nach Abs. 3 zu bewilligen, wenn ansonsten
die Jagdausübung infolge der Form und der Geländegestaltung des Jagdgebietes wesentlich erschwert würde.

(5) Künstlich angelegte Äsungsflächen (Wildäcker) werden zur Futterstelle im Sinne des Abs. 3, wenn diese über den
Zeitpunkt hinaus bestehen bleiben, zu dem eine ordentliche Landwirtin oder ein ordentlicher Landwirt die Ernte einbringt.

(6) In Jagdgebieten, in denen das Rebhuhn und der Fasan Standwild sind, ist die oder der Jagdausübungsberechtigte
verpflichtet, für ein Flächenausmaß von je 100 ha des Jagdgebietes mindestens eine natürliche oder künstliche Fut-
terstelle zu errichten. Derartige Futterstellen müssen den Bestimmungen des Abs. 3 entsprechen.
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§ 95
Jagdeinrichtungen

(1) Der oder dem Jagdausübungsberechtigten ist die Errichtung von Anlagen für den Jagdbetrieb, wie von Futterstellen,
ständigen Ansitzen, Jagdhütten, Jagdsteigen, Wildzäunen und dergleichen sowie von Anlagen gemäß § 4 Abs. 3 nur mit
Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers gestattet. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat jedoch
auch ohne diese Zustimmung die Bewilligung zur Errichtung solcher Jagdeinrichtungen mit Ausnahme von Wildzäunen
unbeschadet der nach anderen gesetzlichen Vorschriften etwa sonst noch erforderlichen Genehmigungen dann zu erteilen,
wenn der Grundeigentümerin oder dem Grundeigentümer der Sachlage nach die Duldung der Anlage zugemutet werden
kann. Diese Anlagen sind der Jagdnachfolgerin oder dem Jagdnachfolger auf Verlangen gegen angemessene Entschädi-
gung zu überlassen. Bezüglich des Gegenstandes, des Umfanges und der Ermittlung der Entschädigung an die Grundei-
gentümerin oder den Grundeigentümer für die Duldung der Jagdeinrichtungen und für die Überlassung der
Jagdeinrichtungen an die Jagdnachfolgerin oder den Jagdnachfolger gelten sinngemäß die Bestimmungen des Eisen-
bahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010 *.

(2) Die Benützung nichtöffentlicher Wege mit Fahrzeugen zum Zwecke der Wildbringung und der Wildfütterung
ist gestattet, wenn öffentliche Wege nicht zu Verfügung stehen. Die Halterin oder der Halter nichtöffentlicher Wege
ist nicht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich die Wege in einem für diese Benützung geeigneten Zustand befinden.
Sie oder er kann für Schäden, die von der oder dem Jagdausübungsberechtigten oder den in ihrem oder seinem Jagd-
betrieb tätigen Personen verursacht wurden, eine Entschädigung beanspruchen, die im Streitfall von der Bezirksver-
waltungsbehörde festzusetzen ist.

(3) Herstellungen, die einwechselndes Wild behindern wieder auszuwechseln (Einsprünge), dürfen nicht errichtet
werden. Ebenso ist die Errichtung von Zäunen für jagdliche Zwecke, die nicht zur Anlage von Wildgehegen dienen,
und von anderen Hindernissen für den Wildwechsel verboten.

* OZ 181
§ 96

Jagdnotweg
Wenn die oder der Jagdausübungsberechtigte und die von ihr oder ihm im Jagdbetrieb verwendeten oder zugelassenen

Personen ein Jagdgebiet nicht auf einem öffentlichen oder zum allgemeinen Gebrauch bestimmten Weg oder nur auf
einem unverhältnismäßig langen oder beschwerlichen Umweg erreichen können, hat die Bezirksverwaltungsbehörde
- mangels eines Übereinkommens der beteiligten Jagdausübungsberechtigten - einen Weg (Jagdnotweg) zu bestimmen,
auf welchem diesen Personen das Durchqueren des fremden Jagdgebietes gestattet ist. Bei Benützung des Jagdnotweges
dürfen Schusswaffen nur ungeladen, Hunde nur an der Leine und Beizvögel nur gesichert mitgeführt werden. Die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer des Grundstückes, über das der Jagdnotweg führt, kann eine angemessene Entschä-
digung beanspruchen, die im Streitfall von der Bezirksverwaltungsbehörde festzusetzen ist.

§ 97
Wildfolge

(1) Krankgeschossenes oder auch nur vermutlich getroffenes Wild, das in ein fremdes Jagdgebiet überwechselt,
oder Federwild, das dorthin abstreicht, darf dort vom Schützen nicht weiter bejagt werden; seine Verfolgung, Erle-
gung und Besitznahme bleibt der oder dem Jagdausübungsberechtigten, in deren oder dessen Jagdgebiet sich das
Wild befindet, vorbehalten.

(2) Die Schützin oder der Schütze hat die Anschussstelle, die Fluchtrichtung und nach Möglichkeit auch die Stelle,
an der das Wild über die Grenze geflüchtet ist, erkenntlich zu machen. Die oder der Jagdausübungsberechtigte (§ 63
Abs. 3) ist verpflichtet, für die eheste Verständigung der Jagdnachbarin oder des Jagdnachbarn Sorge zu tragen und
sich selbst oder eine mit den Vorgängen vertraute Person für die Nachsuche zur Verfügung zu stellen.

(3) Die Bestimmungen über die Wildfolge können durch die Beteiligten vertragsmäßig abgeändert werden (Wild-
folgevertrag). Wurde die Wildfolge lediglich grundsätzlich und ohne besondere Regelung eingeräumt, so gilt im
Zweifelsfalle folgendes:

1. verendet krankgeschossenes Wild nicht in Sichtweite der Schützin oder des Schützen, so ist nach den Vorschriften
des Abs. 2 vorzugehen;

2. verendet Schalenwild in Sichtweite, so hat die Erlegerin oder der Erleger das Wild auf der Stelle aufzubrechen, zu
versorgen und die verfügungsberechtigte Person ohne Verzug zu benachrichtigen. Bei Gefahr des Verderbs oder
des Verlustes des erlegten Wildes hat die Erlegerin oder der Erleger für eine zweckmäßige und sichere Verwahrung
oder allenfalls dafür Sorge zu tragen, dass die Jagdnachbarin oder der Jagdnachbar darüber verfügen kann;

3. anderes in Sichtweite verendetes Wild ist zu bergen. Die Jagdnachbarin oder der Jagdnachbar ist ehestens von
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der Erlegung in Kenntnis zu setzen, das erlegte Wild ist ihr oder ihm zur Verfügung zu halten;
4. beim Überschreiten der Grenze darf eine Langwaffe nicht mitgeführt werden;
5. wird die Nachsuche auf Schalenwild von der Schützin oder vom Schützen mit Erfolg durchgeführt und das Wild

zustandegebracht, so bleibt der oder dem Jagdausübungsberechtigten des Gebietes, in dem das Wild gefallen
ist, der Anspruch auf das Wildbret gewahrt, das Recht auf die Trophäe steht der Schützin oder dem Schützen zu;

6. hinsichtlich der Ausübung der Wildfolge in Gebieten, auf denen die Jagd ruht (§ 21), finden die Bestimmungen
des § 21 Abs. 4 und 5 Anwendung;

7. das Wild ist auf den Abschussplan derjenigen oder desjenigen Jagdausübungsberechtigten anzurechnen, der oder
dem das Wildstück, bei Trophäenträgern die Trophäe, zufällt. Das gefundene, nicht mehr verwertbare Wildstück
ohne Trophäe ist auf den Abschussplan der oder des Jagdausübungsberechtigten anzurechnen, in deren oder dessen
Jagdgebiet das Wild angeschossen wurde. Ist diese oder dieser Jagdausübungsberechtigte nicht feststellbar, so ist
das Wildstück auf den Abschussplan derjenigen oder desjenigen anzurechnen, in deren oder dessen Jagdgebiet das
Wildstück gefunden wurde.

§ 98
Jagdhunde

Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat dafür zu sorgen, dass eine der Größe und Beschaffenheit des Reviers ent-
sprechende Anzahl von Jagdhunden gehalten wird, mindestens jedoch so viele, als gemäß § 74 für das betreffende Jagd-
gebiet Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher zu bestellen sind. Die Jagdhunde können auch von den Jagdaufseherinnen
und Jagdaufsehern, die für das betreffende Jagdgebiet bestellt sind, gehalten werden. Die Jagdhunde müssen nach ihrer
Rasse und Gebrauchsfähigkeit zur Verwendung im Jagdgebiete entsprechend den dort herrschenden Kultur- und Wild-
bestandsverhältnissen geeignet sein. Für Jagdgebiete bis 1500 ha ist mindestens ein auf Schweiß geprüfter Jagdhund und
für Jagdgebiete über 1500 ha sind mindestens zwei auf Schweiß geprüfte Jagdhunde zu halten. Ein und derselbe Jagdhund
ist in jedem Revier anzuerkennen, in dem die Hundebesitzerin oder der Hundebesitzer Eigentümerin oder Eigentümer,
Pächterin oder Pächter oder Jagdaufseherin oder Jagdaufseher ist. Die Landesregierung hat durch Verordnung * zu regeln,
welche Eigenschaften und Voraussetzungen brauchbare Jagdhunde aufweisen müssen und wie diese nachzuweisen sind.

* S. §§ 91 - 93 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 99

Fangen von Wild;
Verbot des Gifteinsatzes im Jagdbetrieb

(1) Die Verwendung von Fallen im Jagdbetrieb, ausgenommen von solchen gemäß Abs. 2, ist verboten.
(2) Im Jagdbetrieb dürfen unbeschadet des Abs. 3 nur solche Vorrichtungen verwendet werden, die sich in ein-

wandfreiem Zustand befinden und die durch die Einrichtung die Gewähr dafür bieten, dass das Tier unversehrt ge-
fangen wird (Lebendfangfallen).

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf zum Fangen von Haarraubwild für die Zeit von November bis einschließ-
lich Februar für einen örtlich begrenzten Bereich die Verwendung von sofort tötenden Fallen (Prügelfallen, Sche-
renfallen, Abzugeisen) höchstens für die Dauer der Jagdperiode bewilligen, wenn öffentliche Interessen an der
Aufstellung solcher Fallen, insbesondere die Bekämpfung von Tierseuchen oder die übermäßige Vermehrung einer
Tierart, andere öffentliche Interessen, insbesondere solche des Tier- und Artenschutzes, überwiegen.

(4) Eine Bewilligung für Abzugeisen gemäß Abs. 3 darf nur unter den Voraussetzungen erteilt werden, dass
1. die Fallen von befähigten Personen aufgestellt werden; die Befähigung ist durch eine Bestätigung des Landesjagd-

verbandes über den erfolgreichen Abschluss eines Kurses für Fallenstellerinnen und Fallensteller nachzuweisen;
2. die Fallen mit einer Prüfnummer des Landesjagdverbandes versehen werden;
3. gewährleistet ist, dass die Fallen täglich kontrolliert werden.
(5) Jedes Abzugeisen ist vor dem erstmaligen Aufstellen in der jeweiligen Jagdperiode dem vom Landesjagdverband

namhaft gemachten Organ vorzuweisen, der es auf seine Eignung zu überprüfen hat. Der Landesjagdverband hat geeignete
Abzugeisen mit einer Prüfungsnummer zu versehen. Diese Prüfnummer sowie Name und Anschrift der zur Aufstellung
berechtigten Person sind unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben, in deren örtlichen Wirkungs-
bereich die Falle aufgestellt werden soll.

(6) Die Verwendung von Gift im Jagdbetrieb ist verboten.
(7) Die Landesregierung hat mit Verordnung * Bestimmungen über die Dauer, die Lehrinhalte und die Prüfung

der vom Landesjagdverband abzuhaltenden Kurse für Fallenstellerinnen und Fallensteller sowie über die Prüfung
der Fallen und ihre Kennzeichnung mit Prüfnummern zu erlassen.

* S. § 94 der Jagdverordnung (OZ 010)
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§ 100
Vorkehrungen gegen Wildkrankheiten

Wahrnehmungen über das Auftreten einer Wildkrankheit sind von der oder dem Jagdausübungsberechtigten sowie
von allen in ihrem oder seinem Jagdgebiet verwendeten oder zugelassenen Personen unbeschadet der Bestimmungen
des Tierseuchengesetzes * unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

* OZ 080
§ 101

Verbote sachlicher Art
(1) Verboten ist

1. die Jagd mit
a) Waffen, die für die jagdliche Verwendung nicht bestimmt sind (z.B. Luftdruckwaffen, Armbrüste, Bögen);
b) Faustfeuerwaffen, ausgenommen für Fangschüsse;
c) halbautomatischen oder automatischen Waffen, die mehr als zwei Patronen in das Magazin aufnehmen kön-

nen;
d) Waffen mit Schalldämpfern oder Abschraubstutzen oder mit Gewehren, deren ursprüngliche Form so verändert

wurde, dass sie als Gewehre unkenntlich sind;
e) Waffen und Munition, die sich nicht in einwandfreiem Zustand befinden.

2. auf Schalenwild mit Kugelpatronen zu schießen, die keine der Stärke des Wildes entsprechende, ausreichend
schnell tötende Wirkung erwarten lassen;

3. Schalenwild mit Vollmantelgeschossen, Schrot, Posten oder gehacktem Blei oder mit Büchsenpatronen, deren
Hülsen kürzer als 40 mm sind, zu beschießen;

4. während der Nachtzeit zu jagen, das ist in der Zeit von 90 Minuten nach Sonnenuntergang bis 90 Minuten vor
Sonnenaufgang; ausgenommen von diesem Verbot ist die Jagd auf Schwarz- und Raubwild, Raubzeug, Auer-
hähne, Wildgänse, Wildenten und Schnepfen;

5. Fanggeräte so aufzustellen, dass sie Menschen oder Nutztiere gefährden;
6. unter Verwendung von Restlichtverstärkern, Infrarot- oder elektronischen Zielgeräten (ausgenommen Leuch-

tabsehen), Sprengstoffen, Gasen, elektrischem Strom oder von Betäubungs- und Lähmungsmitteln zu jagen;
7. beim Fangen oder Erlegen von Wild

a) künstliche Lichtquellen, Spiegel oder Vorrichtungen zur Beleuchtung der Ziele;
b) Schlingen, Netze, Leimruten, Haken, als Lockvögel benutzte geblendete oder verstümmelte lebende Vögel,

betäubende Köder, Tonbandgeräte oder elektronische Tonwiedergabegeräte zu verwenden;
8. Personen unter 14 Jahren zur Treibjagd zu verwenden;
9. die Treib-, Drück- und Suchjagd auf Waldschnepfen im Frühjahr auszuüben;

10. Wild zu Einsprüngen anzulocken oder Wild zu Anlockungszwecken in umzäunten Flächen zu halten;
11. ohne Genehmigung der Landesregierung (§ 109 Abs. 5) nicht heimisches Wild auszusetzen;
12. Hochstände und Ansitze in einer geringeren Entfernung als 100 m von der Jagdgebietsgrenze ohne Zu stimmung

der oder des benachbarten Jagdausübungsberechtigten zu errichten und zu unterhalten, sofern es sich nicht um
eine Grenze zu einem anderen Bundesland handelt, in dem keine gleichlautende Bestimmung besteht und keine
Gegenseitigkeit vereinbart ist;

13. Wild aus Kraftfahrzeugen oder Luftfahrzeugen zu beschießen;
14. Federwild aus Booten mit einer Antriebsgeschwindigkeit von mehr als 5 km/Stunde zu verfolgen oder zu be-

schießen;
15. eingefangenes oder aufgezogenes Wild später als zwei Wochen vor Beginn der gesetzlichen Schuss zeit auszu-

setzen, beim Fasan zwei Wochen vor Beginn der Schusszeit des Hahnes;
16. bei Treib-, Drück-, Streif- und Lappjagden auf Niederwild, Schalenwild, ausgenommen Schwarzwild, zu be-

schießen;
17. den Abschuss von Niederwild und die Überlassung von Ansitzen und Ständen gegen Entgelt zu vergeben, aus-

genommen bei Treib-, Drück- und Riegeljagden - bei diesen darf auch Niederwild bejagt werden - sowie bei
Schalenwild in Jagdgehegen.

(2) Die Landesregierung kann im Verordnungswege * die für die Bejagung erforderlichen Mindestwerte der Auf-
treffenergie der Jagdmunition bestimmen und die Verwendung von Narkosewaffen oder Narkosemitteln in Wildge-
hegen oder sonst im Interesse der Jagdwirtschaft oder für Zwecke der Wissenschaft zulassen.

* S. §§ 95 - 96 der Jagdverordnung (OZ 010)
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§ 102
Wildschutzgebiete

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann über Antrag der oder des Jagdausübungsberechtigten im Bereich von
Fütterungsanlagen und dazugehörigen Einstandsgebieten sowie im Bereich von Setz-, Brut- und Nistplätzen für vom
Aussterben bedrohte Wildarten nach Anhörung des Jagdausschusses bei Genossenschaftsjagden bzw. der oder des
Eigenjagdberechtigten, der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters und der Burgenländischen Land-
wirtschaftskammer die zeitlich und örtlich auf das notwendige Ausmaß zu beschränkende Sperre von Grundflächen
verfügen, wenn dies zum Schutz der Lebensgrundlagen des Wildes und zur Vermeidung von Wildschäden als Folge
der Beunruhigung des Wildes durch den Menschen unerlässlich ist.

(2) Wildschutzgebiete dürfen außerhalb der zur allgemeinen Benützung bestimmten Straßen und Wege einschließlich
der örtlich üblichen Wanderwege nicht betreten oder befahren werden. Von diesem Verbot ausgenommen sind Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümer, Nutzungsberechtigte, Jagdausübungsberechtigte und deren Beauftragte.

(3) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat Wildschutzgebiete mit Hinweistafeln ausreichend zu kennzeichnen
und die Hinweistafeln, auf denen die zeitliche Begrenzung der Sperre ersichtlich sein muss, nach Beendigung der
Sperre unverzüglich zu entfernen. Das Bestehen von Wildschutzgebieten ist außer im Landesamtsblatt für Burgenland
auch an den Amtstafeln der Bezirksverwaltungsbehörde und der betroffenen Gemeinde unter genauer Anführung
der zeitlichen und örtlichen Begrenzung der Sperre kundzumachen.

(4) Die Landesregierung hat durch Verordnung* Größe, Form und Ausgestaltung der Hinweistafeln festzulegen.
* S. §§ 97 und 98 der Jagdverordnung (OZ 010) sowie Anlage 27 auf Seite 163

§ 103
Örtliche Beschränkungen bei der Ausübung der Jagd

(1) An Orten, an denen die Jagd die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von Men-
schen gefährden würde, darf nicht gejagt werden, auch wenn an diesen Orten die Jagd nicht gemäß § 21 dauernd
ruht.

(2) In der nächsten Umgebung (bis 100 m) von Ortschaften, von Heil- und Erholungsstätten und von einzelnen
Wohn- und Wirtschaftsgebäuden darf das Wild zwar aufgesucht und getrieben, nicht aber beschossen werden.

3. Abschnitt
Hegeringe

§ 104
Bildung

Angrenzende Jagdgebiete, die ähnliche Lebensräume aufweisen und möglichst durch natürliche Grenzen von an-
deren Jagdgebieten abgeschlossen sind, sind in dem Umfang, als dies eine nachhaltige Jagdbewirtschaftung erfordert,
zu einem Hegering zusammenzufassen. Die Bildung der Hegeringe hat nach Anhörung des Landesjagdverbandes
und des Bezirksjagdbeirates durch die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, wenn sich der Hegering aber
über mehrere Verwaltungsbezirke erstrecken soll, durch die Landesregierung zu erfolgen.

§ 105
Hegeringleitung

Für jeden Hegering sind nach Maßgabe der Bestimmungen des § 135 eine Hegeringleiterin oder ein Hegeringleiter
und bei Bedarf zwei Vertrauenspersonen zu bestellen.

4. Abschnitt
Vorschriften für jagdfremde Personen

§ 106
Unbefugtes Durchstreifen von Jagdgebieten

(1) Es ist der Allgemeinheit verboten, ein Jagdgebiet abseits von öffentlichen Straßen und Wegen oder solchen
Wegen, die allgemein als Verbindung zwischen Ortschaften, Gehöften und einzelstehenden Baulichkeiten benützt
werden, ohne Bewilligung der oder des Jagdausübungsberechtigten mit einem Gewehr, mit Fallen oder anderen Ge-
räten, die zum Fangen und Töten von Wild gewöhnlich verwendet werden, zu durchstreifen, es läge denn die Be-
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rechtigung oder Verpflichtung hiezu in einer amtlichen Stellung oder amtlichen Ermächtigung.
(2) Wird eine Person wider dieses Verbot betreten, so hat sie die im Abs. 1 bezeichneten, von den Jagdaufseherinnen

und Jagdaufsehern oder von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes abgeforderten Gegenstände ohne Weige-
rung abzugeben. Die abgenommenen Gegenstände sind unverzüglich an die Bezirksverwaltungsbehörde abzuliefern.

(3) Für die Dauer von Treib-, Drück- und Lappjagden dürfen jagdfremde Personen das bejagte Gebiet abseits von
Wegen gemäß Abs. 1 nicht betreten. Personen, die in bejagten Gebieten angetroffen werden, haben diese über Auf-
forderung unverzüglich zu verlassen. Der Aufenthalt in diesen Gebieten zur Verrichtung land- und forstwirtschaft-
licher Arbeit ist gestattet. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind verpflichtet, die Beobachtung dieser
Bestimmungen zu überwachen und wahrgenommene Übertretungen der Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis
zu bringen

§ 107
Töten, Fangen und Beunruhigen des Wildes

durch jagdfremde Personen
(1) Jagdfremden Personen, das sind solche Personen, die von der oder dem Jagdausübungsberechtigten zur Ausübung

der Jagd weder zugelassen sind noch verwendet werden, ist jede Verfolgung oder Beunruhigung des Wildes - unbeschadet
des § 110 Abs. 4 - verboten. Insbesondere ist es untersagt, Hunde und Katzen (§ 73 Abs. 2 Z 2) im Jagdgebiet herumstreifen
zu lassen. Auch ist es untersagt, Jungwild zu berühren oder aufzunehmen oder Wild durch Aufstöbern, Fotografieren, Fil-
men oder ähnliche Handlungen zu stören.

(2) Kommt lebendes oder verendetes Wild in den Besitz jagdfremder Personen, so haben diese der Jagdausübungsbe-
rechtigten oder dem Jagdausübungsberechtigten, ihrer oder seiner Jagdaufsicht oder der nächsten Polizeiinspektion un-
verzüglich davon Mitteilung zu machen. Dieses Wild ist der oder dem Jagdausübungsberechtigten oder der Aufseherin
oder dem Aufseher zur Verfügung zu stellen.

(3) Künstliche Aufzuchtstationen für Federwild (Fasanerien) jagdfremder Personen bedürfen einer Bewilligung
der Bezirksverwaltungsbehörde. Diese ist nach Anhörung der Burgenländischen Landwirtschaftskammer und des
Burgenländischen Landesjagdverbandes zu erteilen, wenn dadurch Interessen der Landwirtschaft oder der Jagdwirt-
schaft nicht beeinträchtigt werden.

(4) Sind Hasen oder wilde Kaninchen in eine Baumschule oder Intensivobstanlage trotz eines hasendichten Zaunes
(§ 115 Abs. 2) eingedrungen, so hat die Besitzerin oder der Besitzer der Baumschule oder der Obstanlage die oder
den Jagdausübungsberechtigten unverzüglich davon mit der Aufforderung zu verständigen, die eingedrungenen
Wildstücke zu erlegen. Kommt die oder der Jagdausübungsberechtigte dieser Aufforderung innerhalb von 48 Stunden
nicht nach, ist die Besitzerin oder der Besitzer der Baumschule oder Obstanlage berechtigt, diese Wildstücke selbst
auch während der Schonzeit zu erlegen. Einer Jagdkarte bedarf es hiezu nicht; die erlegten Wildstücke sind jedoch
der oder dem Jagdausübungsberechtigten unverzüglich abzuliefern.

(5) Zum Schutze des Eigentums ist den Besitzerinnen und Besitzern von Häusern, Gehöften und dazugehörenden
Höfen und Hausgärten gestattet, dort Füchse, Steinmarder, Iltisse oder Wiesel zu fangen, zu töten und sich anzueignen.
Unter den Voraussetzungen des § 82 Abs. 4 und 5 ist es ihnen gestattet, dort Habichte, Bussarde, Sperber, Elstern und
Aaskrähen zu fangen, zu töten und sich anzueignen.

(6) Das Ankirren von Wild jedweder Art sowie das Betreten von Hochständen, Ansitzen und Futterstellen ist jagd-
fremden Personen verboten.

(7) Inwieweit den Fischereiberechtigten das Recht zum Fangen oder Töten von fischereischädlichem Wild zusteht,
regeln die Vorschriften über die Fischerei (Fischereigesetz LGBl. Nr. 1/1949, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 94/2002) *.

* OZ 020

X. Hauptstück
Jagd- und Wildschäden

1. Abschnitt
Schadensverhütung

§ 108
Maßnahmen zum Schutz der Kulturen

(1) Wenn sich in einem Jagdgebiet die Verminderung einer Wildart im Interesse der durch sie geschädigten Land-
und Forstwirtschaft als notwendig herausstellt, hat die Bezirksverwaltungsbehörde diese nötigenfalls ziffernmäßig
festzusetzende und innerhalb einer angemessenen Frist durchzuführende Verminderung von Amts wegen oder über
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Antrag der oder des Jagdausübungsberechtigten, des Jagdausschusses, der Leiterin oder des Leiters des Forstauf-
sichtsdienstes beim Amt der Burgenländischen Landesregierung oder der Burgenländischen Landwirtschaftskammer
anzuordnen. Diese Verminderung ist im Bedarfsfall selbst während der Schonzeit durchzuführen.

(2) Werden die behördlichen Anordnungen (Abs. 1) nicht oder nicht in entsprechender Weise befolgt, hat die Be-
zirksverwaltungsbehörde auf Kosten der oder des Jagdausübungsberechtigten sachverständige oder vertrauenswürdige
Personen mit der Ausführung der Anordnung zu betrauen. Diese Personen dürfen sich das erlegte Wild oder Teile
desselben, insbesondere auch die Trophäen, nicht aneignen.

(3) Liegt eine Gefährdung des Waldes durch Wild vor (Abs. 4), so hat die Bezirksverwaltungsbehörde der oder
dem Jagdausübungsberechtigten die erforderlichen Maßnahmen (Abs. 5) vorzuschreiben. Dabei ist der Grundsatz
der Verhältnismäßigkeit der anzuwendenden Mittel zu wahren und darauf Bedacht zu nehmen, dass die widmungs-
gemäße Bewirtschaftung und Benützung der Grundstücke nicht unmöglich gemacht wird.

(4) Eine Gefährdung des Waldes liegt vor, wenn die Einwirkungen des Wildes durch Verbiss, Verfegen oder Schälen
1. in den Beständen ausgedehnte Blößen verursachen oder die gesunde Bestandesentwicklung unmöglich machen

oder wesentlich verschlechtern;
2. die Aufforstung oder Naturverjüngung auf aufforstungsbedürftigen Flächen innerhalb der aus den forstrechtlichen

Bestimmungen sich ergebenden Fristen oder die Aufforstung bei Neubewaldungen innerhalb einer nach den
standortlichen Gegebenheiten angemessenen Frist gefährden;

3. Naturverjüngungen in Naturverjüngungsbeständen nicht aufkommen lassen.
(5) Neben den Maßnahmen nach Abs. 1, 2 und 6 kommen als Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdung des Waldes

in Betracht:
1. das Austreiben des zu Schaden gehenden Wildes aus dem Schadensgebiet;
2. der Abschuss von weiblichem Rot-, Reh- und Muffelwild, von Rotwildkälbern, Rehkitzen und Lämmern;
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährung des Wildes.
(6) Erleidet ein landwirtschaftlicher Betrieb auch nach Durchführung der im Abs. 1 und 2 genannten Maßnahmen

an jungen, höchstens drei Jahre alten Weingärten oder Ananaserdbeerenkulturen oder höchstens zehn Jahre alten
Forstkulturen schwere Wildschäden, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde über Antrag der oder des Geschädigten
nach Anhören des Bezirksjagdbeirates die oder den Jagdausübungsberechtigten zu verhalten, zum Schutze dieser
Kulturen Zäune, Gitter und dergleichen zu errichten (Flächenschutz) oder einen Einzelpflanzenschutz durch geeignete
Schutzmittel durchzuführen.

(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über Antrag der oder des Jagdausübungsberechtigten nach Anhören des Be-
zirksjagdbeirates die Grundbesitzerin oder den Grundbesitzer zu verhalten, die Anbringung der in Abs. 6 bezeichneten
Vorkehrungen zu dulden. Die Bearbeitung der Kulturen darf dadurch nicht beeinträchtigt werden.

§ 109
Jagdliche Beschränkung im Interesse der Landeskultur

(1) Vom Beginn des Frühjahres bis nach beendeter Ernte darf, vorbehaltlich einer besonderen Erlaubnis der Grund-
besitzerin oder des Grundbesitzers, auf bebauten Feldern nicht gejagt werden.

(2) Ausgenommen von diesem Verbot sind Felder, welche mit Kartoffeln oder mit Reihensaaten von Mais, Rüben,
Kraut oder mit anderen in weiten Abständen gedrillten Feldfrüchten bestellt sind.

(3) Auf Grundstücken, welche mit Weidevieh betrieben sind, darf während der Zeit der Weideausübung mit Hunden
nur insoweit gejagt werden, als das Weidevieh hiedurch nicht gefährdet wird.

(4) Das Aussetzen von Wild in Gebieten, in denen es nicht heimisch ist, bedarf der Genehmigung der Landesre-
gierung. Die Landesregierung hat vor ihrer Entscheidung die Burgenländische Landwirtschaftskammer, den Bur-
genländischen Landesjagdverband und die Gemeinde zu hören. Die Genehmigung darf nur erteilt werden, wenn
durch das Aussetzen keine Beeinträchtigung der bestehenden Tier- und Pflanzengemeinschaften und keine Schädi-
gung der Interessen der Land- und Forstwirtschaft zu erwarten ist.

§ 110
Abhalten und Vertreiben des Wildes von Kulturflächen

(1) Sowohl die oder der Jagdausübungsberechtigte, als auch die Grundbesitzerin oder der Grundbesitzer sind
befugt, das die Kulturen gefährdende oder schädigende Wild von diesen abzuhalten und zu diesem Zweck Zäune,
Gitter, Mauern und dergleichen zu errichten, wobei die Verwendung von Stacheldraht verboten ist.

(2) Die von den Jagdausübungsberechtigten zur Fernhaltung des Wildes getroffenen Vorkehrungen müssen derart
beschaffen sein, dass die Grundbesitzerin oder der Grundbesitzer in der Bewirtschaftung und Benützung seines
Grundes nicht behindert wird. Die oder der Jagdausübungsberechtigte bleibt jedoch für den Wildschaden, welcher
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trotz der von ihr oder ihm zur Abhaltung des Wildes getroffenen Vorkehrungen entstanden ist, haftbar, wenn sie oder
er nicht beweist, dass der Zweck dieser Vorkehrungen durch ein Verschulden der geschädigten Person vereitelt wor-
den ist.

(3) Herstellungen zum Schutz von Kulturflächen gegen eindringendes Wild dürfen nicht zum Fangen des Wildes
und an Gewässern nicht so eingerichtet sein, dass das Wild bei Hochwasser dadurch gefährdet ist. Sie sind zu ent-
fernen, wenn der Grund für ihre Errichtung weggefallen ist oder wenn sie ihre Fähigkeit Wild abzuhalten verloren
haben.

(4) Alle sind befugt, das Wild von ihren Grundstücken durch hiezu bestimmte Personen, durch Klappern, Aufstellen
von Wildscheuchen, Nachtfeuer und sonstige geeignete Vorkehrungen, jedoch nicht unter Benützung von Hunden
fernzuhalten und daraus zu vertreiben. Im Weingartengebiet ist die Hüterin oder der Hüter berechtigt, das Wild auch
durch blinde Schreckschüsse zu verscheuchen.

2. Abschnitt
Schadenersatzpflicht

§ 111
Haftung für Jagd- und Wildschäden

(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet,
1. den bei Ausübung der Jagd von ihr oder ihm selbst, von seinen Jagdgästen, Jagdaufseherinnen oder Jagdaufsehern

und Treiberinnen und Treibern sowie durch die Jagdhunde dieser Personen an Grund und Boden und an den
noch nicht eingebrachten Erzeugnissen dieses Bodens verursachten Schaden (Jagdschaden);

2. den innerhalb ihres oder seines Jagdgebietes vom Wild an Grund und Boden und an den noch nicht eingebrachten
Erzeugnissen verursachten Schaden (Wildschaden), sofern dieser nicht auf Grundstücken eingetreten ist, auf denen
nach den Bestimmungen des § 21 Abs. 1 und 2 die Jagd ruht, oder sofern dieser nicht von ganzjährig geschonten
Wildarten verursacht wurde, 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu ersetzen.
(2) Im Wege eines zwischen der oder dem Jagdausübungsberechtigten und den einzelnen Grundbesitzerinnen und

Grundbesitzern unmittelbar abgeschlossenen Übereinkommens können über den Ersatz der Jagd- und Wildschäden
von den Bestimmungen dieses Gesetzes abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Die auf eine solche Verein-
barung gestützten Ansprüche sind im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen.

§ 112
Schäden durch Wechselwild

Schäden, welche durch Wechselwild verursacht werden, sind von der oder dem Jagdausübungsberechtigten jenes
Jagdgebietes zu ersetzen, in dem der Schaden verursacht wurde.

§ 113
Schäden durch aus Gehegen ausgebrochenes Wild

Schäden, welche an Grund und Boden, an land- und forstwirtschaftlichen Kulturen, an noch nicht eingebrachten
Erzeugnissen oder an Haustieren durch aus Wildgehegen oder Gehegen gemäß § 3 Abs. 2 ausgebrochenem Wild ver-
ursacht werden, sind von der oder dem Jagdausübungsberechtigten jenes Jagdgebietes zu ersetzen, in dem der Schaden
entstanden ist.

§ 114
Rückgriffsrecht der Verpflichteten oder des Verpflichteten

(1) Den zum Ersatz von Jagdschäden (§ 111 Abs. 1 Z 1) Verpflichteten steht es frei, gegen die unmittelbar Schuld-
tragenden im ordentlichen Rechtsweg Rückgriff zu nehmen.

(2) Für die im § 113 bezeichneten Schadenersätze bleibt der oder dem Jagdausübungsberechtigten der im ordent-
lichen Rechtsweg geltend zu machende Rückgriff gegen die Eigentümerin oder den Eigentümer der Gehege vorbe-
halten.

§ 115
Wildschäden an gartenmäßig bewirtschafteten

Grundstücken und sonstigen wertvollen Anpflanzungen
(1) Wildschäden in Obst-, Gemüse- und Ziergärten, Baumschulen, Rebschulen, Christbaumkulturen und Forstgärten,

auf denen die Jagd nicht ohnedies gemäß § 21 Abs. 1 und 2 ruht, und an einzelstehenden Bäumen sind nur dann zu
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ersetzen, wenn erwiesen ist, dass die Besitzerin oder der Besitzer vergeblich solche Vorkehrungen getroffen hat, durch
die eine ordentliche Landwirtin oder ein ordentlicher Landwirt derartige Anpflanzungen zu schützen pflegt.

(2) Als solche Vorkehrungen sind entweder das Einfrieden des Grundstückes mit einem hasendichten, mindestens
120 cm hohen Zaun, oder das Umkleiden der Stämme mit Baumkörben, Stroh, Schilf und dergleichen, bei Baum-
formen jedoch, bei denen auch das Astwerk durch Wild gefährdet ist, die Umwehrung des ganzen Baumes oder der
ordnungsgemäße Anstrich mit amtlich anerkannten Wildverbissmitteln anzusehen. Die Umwehrung muss so ange-
bracht sein, dass das Wild nicht an die gefährdeten Baumteile gelangen kann. Baum- und Rebschulen sowie Inten-
sivobstanlagen sind durch eine hasendichte, mindestens 120 cm hohe Einfriedung zu schützen.

(3) Die Besitzerin oder der Besitzer ist zum Ausschaufeln der Einfriedungen und Baumumkleidungen bei hohem
Schnee nicht verpflichtet; bei einem bedrohlichen Anhäufen der Schneelage jedoch ist die oder der Jagdausübungs-
berechtigte oder die Jagdaufsicht rechtzeitig darauf aufmerksam zu machen.

(4) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat der Besitzerin oder dem Besitzer einer Baumschule oder Intensiv-
obstanlage die Wildschäden zu ersetzen, die dadurch entstanden sind, dass die oder der Jagdausübungsberechtigte der
Aufforderung der Besitzerin oder des Besitzers, eingedrungene Hasen oder Kaninchen zu erlegen (§ 107 Abs. 4) nicht
oder nicht rechtzeitig nachgekommen ist.

§ 116
Ermittlung des Jagd- und Wildschadens

(1) Bei der Ermittlung von Jagd- und Wildschäden sind, wenn eine Vereinbarung zwischen der geschädigten Person
und der oder dem Jagdausübungsberechtigten nicht zustande kommt, der Schadensberechnung der ortsübliche Markt-
preis der beschädigten oder vernichteten Erzeugnisse zu Grunde zu legen.

(2) Wenn Jagd- oder Wildschaden an noch nicht erntereifen Erzeugnissen verursacht wird, ist der Schaden in dem
Umfange zu ersetzen, in welchem er sich zur Zeit der Ernte darstellt; der Aufwand, der der oder dem Geschädigten
bis zur Einbringung der Ernte erwachsen wäre, ist dabei in Abzug zu bringen. Auch ist bei der Schadensermittlung
darauf Rücksicht zu nehmen, ob der Schaden nach den Grundsätzen einer ordentlichen Wirtschaftsführung durch
Wiederanbau auch anderer Kulturarten in demselben Jahr hätte ausgeglichen oder vermindert werden können.

(3) Wildschaden an erntereifen oder schon geernteten, aber noch nicht eingebrachten Erzeugnissen ist nicht zu er-
setzen, wenn zu der Zeit, als der Schaden entstand, die Erzeugnisse bei ordentlicher Wirtschaftsführung bereits hätten
eingebracht werden können, oder wenn, sofern es sich um Erzeugnisse handelt, die auch im Freien aufbewahrt
werden können, solche Vorkehrungen unterlassen wurden, durch die eine ordentliche Landwirtin oder ein ordentlicher
Landwirt diese Erzeugnisse vor Wildschaden zu bewahren pflegt.

(4) Jagd- und Wildschäden im Wald (an Stämmen, Pflanzungen, natürlichen Verjüngungen, Vorkulturen usw.) sind
nach forstwirtschaftlichen Grundsätzen zu bewerten, wobei Einzelstammschädigung oder Bestandesschädigung zu
unterscheiden ist. Die Landesregierung kann durch Verordnung * Richtlinien für die Feststellungs- und Berech-
nungsmethoden erlassen.

(5) In allen Fällen ist bei der Feststellung der Höhe des Schadens auch eine allfällige Minderung der künftigen Er-
tragsfähigkeit zu berücksichtigen.

* S. §§ 99 - 105 der Jagdverordnung (OZ 010)

3. Abschnitt
Verfahren

§ 117
Schlichtungsorgane

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nach Anhörung der Bgld. Landwirtschaftskammer und des Bgld. Landes-
jagdverbandes für die Dauer der Jagdperiode die erforderliche Anzahl von fachlich geeigneten Schlichtungsorganen
für die Feststellung von Schäden in der Landwirtschaft und im Wald zu bestellen und auf die gewissenhafte Erfüllung
ihrer Aufgaben anzugeloben. Erforderlichenfalls sind für verschiedene landwirtschaftliche Betriebszweige Schlich-
tungsorgane zu bestellen.

(2) Namen und Anschriften der Schlichtungsorgane sind getrennt nach Betriebszweigen den Gemeinden bekannt
zu geben.

§ 118
Geltendmachung des Schadens

(1) Jagd- oder Wildschäden sind von der geschädigten Person binnen zwei Wochen - bei Wald binnen vier Wochen
- , nachdem ihr der Schaden bekannt wurde, bei der oder dem Jagdausübungsberechtigten oder deren oder dessen
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Bevollmächtigten nachweislich geltend zu machen. Kommt binnen zwei Wochen nach Geltendmachung ein Vergleich
über den Schadenersatz nicht zu Stande, ist hierüber vorerst in einem Schlichtungsverfahren abzusprechen.

(2) Die geschädigte Person hat spätestens binnen drei Wochen ab Geltendmachung des Schadens ein örtlich und
sachlich zuständiges Schlichtungsorgan nachweislich zu verständigen. Das Schlichtungsorgan hat unverzüglich, spä-
testens innerhalb von zwei Wochen ab Verständigung durch die Geschädigte oder den Geschädigten den Schaden zu
besichtigen, einen Befund hierüber aufzunehmen und die Höhe des Schadens - ausgenommen im Falle des § 116
Abs. 2 - zu schätzen. Der Befund hat auch die ziffernmäßige Schadensforderung der oder des Geschädigten und das
ziffernmäßige Angebot der oder des Jagdausübungsberechtigten zu enthalten. Zur Schadensermittlung hat er die ge-
schädigte Person und die oder den Jagdausübungsberechtigten einzuladen.

(3) Unterlässt die geschädigte Person die rechtzeitige ziffernmäßige Geltendmachung des Schadens nach Abs. 1
und 2 oder die rechtzeitige Mitteilung des Erntezeitpunktes, so erlischt ihr Entschädigungsanspruch, sofern sie nicht
nachzuweisen vermag, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis ohne eigenes Verschulden
an der rechtzeitigen Geltendmachung des Anspruches gehindert war. Nach Ablauf von sechs Monaten - bei Wald-
schäden von zwölf Monaten - nach Eintritt des Schadens kann ein Ersatz nicht mehr geltend gemacht werden.

(4) In den Fällen des § 116 Abs. 2 ist die Schadenshöhe, sofern bei der Erstbesichtigung ein Jagd- oder Wildschaden
festgestellt wurde, unmittelbar vor oder bei der Ernte festzustellen. Dazu hat die oder der Geschädigte das Schlich-
tungsorgan rechtzeitig spätestens eine Woche vor dem voraussichtlichen Erntezeitpunkt nachweislich zu verständigen.

(5) Schließen die geschädigte Person und die oder der Jagsausübungsberechtigte aufgrund der Schätzung des
Schlichtungsorganes einen Vergleich über die Schadenshöhe und die Kostentragung (§ 120), so ist der Vergleich
vom Schlichtungsorgan niederschriftlich festzuhalten. Der Vergleichsbetrag ist binnen vierzehn Tagen zu bezahlen.
Der von den Parteien unterfertigte Vergleich stellt einen Exekutionstitel gemäß § 1 Exekutionsordnung, RGBl. Nr.
79/1896, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 113/2003, dar.

§ 119
Bezirksschiedskommission

(1) Wird zwischen der geschädigten Person und der oder dem Jagdausübungsberechtigten kein Vergleich geschlossen
(§ 118 Abs. 5) so hat das Schlichtungsorgan in einer Niederschrift die für das Scheitern des Vergleiches maßgebenden
Gründe festzuhalten. Die Niederschrift ist vom Schlichtungsorgan mit seinem Befund und seiner Schadensschätzung
der örtlich zuständigen Bezirksschiedskommission zu übermitteln, die sodann über den Anspruch auf Ersatz der Jagd-
und Wildschäden zu entscheiden hat.

(2) Die Landesregierung hat für den Wirkungsbereich jeder Bezirksverwaltungsbehörde für die Dauer der Jagdpe-
riode eine Bezirksschiedskommission zu bilden. Sie ist am Sitze der Bezirksverwaltungsbehörde einzurichten und
nach der Bezirksverwaltungsbehörde zu benennen, für deren Wirkungsbereich sie gebildet wird. Die Bezirksschieds-
kommission besteht aus einer oder einem von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen Bediensteten als
Vorsitzende oder Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern, die von der Landesregierung nach Anhörung der Land-
wirtschaftskammer und des Landesjagdverbandes bestellt werden. Auf die gleiche Weise ist für den Vorsitz eine Stell-
vertretung und für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, das bei Verhinderung des Mitgliedes an seine Stelle
tritt. Die Bestellung der Mitglieder (Ersatzmitglieder) kann zurückgenommen werden, wenn sie ihre Obliegenheiten
nicht in einer den Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechenden Weise versehen.

(3) Die Bezirksschiedskommission ist vom Vorsitz acht Tage vorher zur Sitzung einzuberufen. Sie ist bei Anwe-
senheit der oder des Vorsitzenden oder der Stellvertretung und der zwei weiteren Mitglieder (Ersatzmitglieder) be-
schlussfähig. Die Bezirksschiedskommission entscheidet mit Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit gibt die
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag.

(4) Gegen die Entscheidung der Bezirksschiedskommission ist Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zu-
lässig.

(5) [Entf.].

§ 120
Aufteilung der Kosten des Verfahrens

(1) Kosten, die einer Partei aus ihrer eigenen Teilnahme sowie aus jener einer Vertretung, allenfalls eines Rechts-
beistandes, erwachsen, hat die Partei zu tragen (Parteikosten).

(2) Hinsichtlich der Tragung aller übrigen Kosten, die aus dem Verfahren über Schadenersatzansprüche erwachsen
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(Amtskosten *), gelten folgende Bestimmungen:
1. Wer zur Leistung eines Schadenersatzes verpflichtet wird, hat - vorbehaltlich der Bestimmungen in Z 2 und 3 -

diese Kosten zu tragen.
2. Wird das Begehren der Anspruch erhebenden Partei gänzlich abgewiesen, so hat sie diese Kosten zu tragen,

sofern die Gegnerin oder der Gegner nicht einer anderen Kostenentscheidung zustimmt.
3. Wird der den Anspruch erhebenden Partei ein Ersatz zuerkannt, der nicht höher ist als der bei dem Versuch einer

gütlichen Vereinbarung oder eines Vergleiches von der Gegnerin oder vom Gegner fruchtlos angebotene Betrag,
so ist ihr auf Verlangen der Gegnerin oder des Gegners der Ersatz dieser Kosten ganz oder zu einem angemes-
senen Teil aufzuerlegen.

(3) Wurde zwischen der geschädigten Person und der oder dem Jagdausübungsberechtigtem kein Vergleich gemäß
§ 118 Abs. 5 geschlossen, hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag des Schlichtungsorganes die ihm zukom-
menden Kosten des Schlichtungsverfahrens vorschussweise auszubezahlen.

* Die Amtskosten sind die Kommissionsgebühren sowie Barauslagen (s. Kommissionsgebühren-Verordnung OZ 165)

§ 121
Verfahrensvorschriften, Gebühren und Tarife

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind im Verfahren über Ansprüche auf Ersatz von Jagd-
und Wildschäden die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 51, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 161/20131 , anzuwenden.

(2) Das Schlichtungsorgan, die Mitglieder der Bezirksschiedskommission sowie die den Verhandlungen beigezo-
genen Schriftführerinnen und Schriftführer haben Anspruch auf Ersatz der notwendigen Reisekosten sowie auf eine
Aufwandsentschädigung (Sitzungsgeld). Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird von der Landesregierung mit
Verordnung 2 bestimmt, wobei die Entschädigung für die Vorsitzenden und die Berichterstatterin oder den Bericht-
erstatter für jeden Sitzungstag 73 Euro, für die übrigen Mitglieder der Bezirksschiedskommission und die beigezo-
gene Schriftführerin oder den beigezogenen Schriftführer 51 Euro nicht überschreiten darf.

1 OZ 184
2 S. § 106 der Jagdverordnung (OZ 010)

XI. Hauptstück
Interessenvertretung der Jägerinnen und Jäger

1. Abschnitt
Burgenländischer Landesjagdverband und Organe

§ 122
Burgenländischer Landesjagdverband

(1) Zur Vertretung der Interessen der im Burgenland die Jagd ausübenden Personen, zur Förderung der Jagd und
der Jagdwirtschaft, zur Pflege des Weidwerkes, zur Erhaltung und Förderung der bodenständigen jagdlichen Sitten
und Gebräuche wird der Burgenländische Landesjagdverband (im folgenden Landesjagdverband genannt) am Sitze
der Landesregierung errichtet.

(2) Der Landesjagdverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes. Der Wirkungsbereich des Landesjagd-
verbandes erstreckt sich auf das gesamte Landesgebiet, das in Jagdbezirke gegliedert ist. Die Jagdbezirke entsprechen
den politischen Bezirken, wobei jedoch der politische Bezirk Eisenstadt-Umgebung und die Freistädte Eisenstadt
und Rust zu einem Jagdbezirk (Jagdbezirk Eisenstadt) zusammengefasst sind.

(3) Im Landesjagdverband werden alle Inhaberinnen und Inhaber einer nach diesem Gesetz ausgestellten Jagd-
karte zusammengefasst. Diese Pflichtmitgliedschaft beginnt mit der Ausfertigung der Jagdkarte. Die Mitglied-
schaft erlischt drei Monate nach Ablauf der Gültigkeit der Jagdkarte, durch Entzug der Jagdkarte (§ 68) oder
durch Tod.

(4) Der Landesjagdverband ist berechtigt, Personen, die seine Bestrebungen unterstützen und sich Verdienste um
den Landesjagdverband erworben haben und die nicht von Gesetzes wegen bereits ordentliche Mitglieder sind, als
Ehrenmitglieder aufzunehmen. Den Ehrenmitgliedern steht kein aktives Wahlrecht zu; ihnen erwachsen aus den Be-
stimmungen dieses Gesetzes keine Pflichten gegenüber dem Landesjagdverband.

(5) Der Landesjagdverband ist berechtigt, das Landeswappen zu führen.
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§ 123
Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder

(1) Alle Mitglieder des Landesjagdverbandes sind berechtigt, seine Einrichtungen unter den von ihm festgesetzten
Bedingungen zu benützen und das Mitgliedsabzeichen zu tragen.

(2) Alle Mitglieder sind verpflichtet, den Verband bei Durchführung seiner Aufgaben zu unterstützen, das Ansehen
der Jägerinnen- und Jägerschaft stets zu wahren, sich jederzeit dem bodenständigen Brauchtum einer Weidfrau oder
eines Weidmannes entsprechend zu verhalten und die Interessen des Naturschutzes wahrzunehmen. Die im § 122
Abs. 3 genannten Verbandsmitglieder sind ferner zur Leistung außerordentlicher Umlagen in dem vom Landesjagdtag
festgesetzten Ausmaß verpflichtet.

(3) Rückständige außerordentliche Umlagen können im Verwaltungswege eingebracht werden.
(4) Auf Rückerstattung bereits entrichteter Beitragsleistungen besteht im Falle des Erlöschens der Mitgliedschaft

kein Rechtsanspruch.

§ 124
Aufgaben des Landesjagdverbandes

(1) Zur Erfüllung der im § 122 Abs. 1 bezeichneten Aufgaben obliegt dem Landesjagdverband insbesondere,
1. die Jagdprüfungswerberinnen und Jagdprüfungswerber und die Bewerberinnen und Bewerber zur Prüfung als

Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher auszubilden und die Verbandsmitglieder, insbesondere die Jungjägerinnen
und Jungjäger, in allen Belangen der Jagd sowie des Natur- und Tierschutzes weiterzubilden;

2. die Interessen der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher wahrzunehmen;
3. Personen zu ehren, die sich um die Jagd im Burgenland besondere Verdienste erworben haben;
4. die Jagdhundezucht und -führung zu unterstützen und die Verbreitung brauchbarer Jagdhunde zu fördern;
5. Jagdtage, Jagdausstellungen, Preis- und Übungsschießen und Hundeprüfungen zu veranstalten, Hegeschauen zu

beantragen und zu veranstalten sowie das jagdliche Brauchtum zu pflegen und das jagdliche Schrifttum zu för-
dern;

6. bei der Durchführung behördlicher Maßnahmen zur Hintanhaltung von Wildkrankheiten mitzuwirken;
7. Disziplinarverfahren gegen Verbandsmitglieder durchzuführen.
(2) Ferner obliegt dem Landesjagdverband die Führung von Zusammenstellungen und Nachweisen, die der jagdlichen

Verwaltung dienen. Der Landesjagdverband hat alljährlich der Landesregierung einen „Jagdlichen Bericht“ über die jagd-
lichen Zustände, Wildverhältnisse, Einwirkungen der Umwelt und über die Erfolge der Hege im abgelaufenen Jagdwirt-
schaftsjahr vorzulegen.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Einrichtung, die Aufgaben und die Tätigkeit der Organe des Landesjagd-
verbandes sowie über die Aufgaben seiner Geschäftsstelle enthalten die Satzungen * des Landesjagdverbandes.

(4) Die nach § 125 Abs. 4 erforderliche Genehmigung der Satzungen und deren Abänderung dürfen nur versagt
werden, wenn die Satzungen gesetzwidrige Bestimmungen enthalten oder offensichtlich eine dem Gesetz entspre-
chende Verbandstätigkeit nicht gewährleisten.

(5) Die Satzungen sind im Landesamtsblatt für das Burgenland kundzumachen.
* OZ 200

§ 125
Stellung des Landesjagdverbandes zu den Behörden

(1) Der Landesjagdverband untersteht der Aufsicht der Landesregierung.
(2) Die Aufsichtsbehörde kann jederzeit die Gebarung des Landesjagdverbandes überprüfen. Alle Wahlergebnisse, der

Tätigkeitsbericht des Vorstandes und die Prüfungsberichte der Rechnungsprüfung sind unverzüglich der Aufsichtsbehörde
vorzulegen.

(3) Die Aufsichtsbehörde hat Beschlüsse und Maßnahmen von Organen des Landesjagdverbandes, durch die Ge-
setze und Verordnungen, die Satzungen oder öffentliche Interessen verletzt werden, aufzuheben. Dies gilt nicht für
Beschlüsse, die den Bestimmungen des § 68 AVG 1991 unterliegen. Die Aufhebung von Beschlüssen ist nicht mehr
zulässig, wenn seit der Beschlussfassung mehr als drei Jahre verstrichen sind.

(4) Die im § 127 Abs. 3 Z 1 und 2 genannten Beschlüsse der Vollversammlung bedürfen der Genehmigung der
Landesregierung.

(5) Die Landesregierung ist befugt, zu den Vollversammlungen des Landesjagdverbandes (Landesjagdtag) Vertre-
terinnen und Vertreter zu entsenden. Zu diesem Zweck hat der Landesjagdverband der Landesregierung von der Ab-
haltung der Vollversammlung gleichzeitig mit deren Einberufung Mitteilung zu machen. Die Vertreterinnen und
Vertreter der Landesregierung müssen in der Vollversammlung jederzeit gehört werden.
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(6) Der Landesjagdverband hat innerhalb seines Wirkungsbereiches dem Amte der Landesregierung und den Be-
zirksverwaltungsbehörden auf Verlangen Auskünfte zu erteilen, gutachterliche Äußerungen abzugeben und diese
Behörden in Jagdangelegenheiten zu unterstützen.

(7) Gesetzes- und Verordnungsentwürfe, die Angelegenheiten der Jagd berühren, sind dem Landesjagdverband
unter Einräumung einer angemessenen Frist zur Begutachtung zu übermitteln.

(8) Die Behörden haben dem Landesjagdverband die für die jagdliche Verwaltung erforderlichen Unterlagen, ins-
besondere die Feststellungsbescheide (§ 14), die rechtswirksamen Anzeigen der Verpachtung im Wege der öffentli-
chen Versteigerung (§ 41), der Verpachtungen im Wege des freien Über einkommens (§ 43), der Verlängerung eines
Jagdpachtverhältnisses (§ 44), ferner die Verpachtungen von Eigenjagdgebieten (§ 60), Bescheide über die Verwei-
gerung und den Entzug von Jagdkarten (§§ 67 und 68) sowie je ein Exemplar der genehmigten Abschusspläne und
der Abschusslisten zur Verfügung zu stellen.

§ 126
Organe des Landesjagdverbandes

Die Organe des Landesjagdverbandes sind
1. die Vollversammlung (Landesjagdtag),
2. der Ausschuss,
3. der Vorstand,
4. die oder der Verbandsvorsitzende, mit dem Titel Landesjägermeisterin oder Landesjägermeister,
5. der Finanzkontrollausschuss,
6. der Ehrensenat und die Vertretung der Anklage vor diesem (Verbandsanwältin oder Verbandsanwalt),
7. in den Jagdbezirken die Bezirksversammlung (Bezirksjagdtag), die Delegierten, die Bezirksjägermeisterin oder

der Bezirksjägermeister und die Hegeringleiterin oder der Hegeringleiter.

§ 127
Vollversammlung (Landesjagdtag)

(1) Die Vollversammlung (der Landesjagdtag) besteht aus den Delegierten (§ 133). An der Vollversammlung neh-
men mit beratender Stimme die Mitglieder des Vorstandes und des Ausschusses, die Referentinnen und Referenten
(§ 128 Abs. 3 Z 10), der Vorsitz des Finanzkontrollausschusses und der Vorsitz des Ehrensenates teil.

(2) Die Vollversammlung hat aus der Mitte der Verbandsmitglieder auf die Dauer von fünf Jahren zu wählen
1. den Vorsitz (Landesjägermeisterin oder Landesjägermeister) und die Stellvertretung,
2. zwei weitere Vorstandsmitglieder sowie für jedes Vorstandsmitglied ein Ersatzmitglied,
3. je acht Ausschussmitglieder und Ersatzmitglieder, wobei auf die Fachgebiete der Jagd und auf die jagdliche Ei-

genart der Jagdgebiete des Landes Bedacht zu nehmen ist,
4. je drei Mitglieder und Ersatzmitglieder des Finanzkontrollausschusses,
5. die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Ehrensenates ,
6. die Anklagevertretung (Verbandsanwältin oder Verbandsanwalt) und zwei Ersatzmitglieder.
(3) Der Vollversammlung obliegt ferner

1. die Beschlussfassung über den Jahresvoranschlag und Rechnungsabschluss, über den Verbandsbeitrag und au-
ßerordentliche Umlagen sowie über Verfügungen, die das Verbandsvermögen betreffen, soweit sie nicht bereits
im genehmigten Jahresvoranschlag vorgesehen sind;

2. die Beschlussfassung über die Satzungen 2, die Geschäftsordnung 3 und die Dienstordnung der Bediensteten des
Landesjagdverbandes;

3. die Beschlussfassung über Anträge, die von Verbandsmitgliedern gemäß der Geschäftsordnung rechtzeitig ein-
gebracht werden;

4. die Überwachung der Geschäftsführung der Verbandsorgane;
5. die Beschlussfassung über die Entlastung der Verbandsorgane auf Grund des Tätigkeitsberichtes;
6. die Genehmigung des jährlichen „Jagdlichen Berichtes“;
7. die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Personen, die sich in hervorragender Weise um die Jagd im Burgenland

verdient gemacht haben;
8. die Beschlussfassung über die Verleihung der Funktion einer Ehrenlandesjägermeisterin oder eines Ehrenlan-

desjägermeisters oder einer Ehrenbezirksjägermeisterin oder eines Ehrenbezirksjäger meis ters auf Grund eines
Antrages des Verbandsausschusses.

(4) Die Vollversammlung ist vom Verbandsvorsitz oder im Falle der Verhinderung von der Stellvertretung einzu-
berufen. Die Einberufung hat schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens zwei Wochen vorher zu



21. Erg.
57

001
§§ 128 - 129JAGDGESETZ

erfolgen.
(5) Die Vollversammlung ist alljährlich mindestens einmal einzuberufen. Sie muss außerdem dann einberufen wer-

den, wenn dies von der Landesregierung verlangt oder von mindestens einem Drittel der Delegierten oder zumindest
von drei Bezirksjägermeisterinnen oder Bezirksjägermeistern schriftlich unter Angabe der Verhandlungsgegenstände
beantragt wird.

(6) Über jede Vollversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom Vorsitz zu unterfertigen. Die Nieder-
schrift ist von der nächsten Vollversammlung zu genehmigen.

(7) Zu einem Beschluss der Vollversammlung sind die Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Delegierten
und die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abge-
lehnt.

1 S. § 118 Abs. 2 der Jagdverordnung (OZ 010)2 S OZ 2003 S OZ 210
§ 128

Ausschuss
(1) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorstand, den Bezirksjägermeisterinnen und Bezirksjägermeistern und acht

weiteren Mitgliedern zusammen. Scheidet eines der acht Mitglieder vor Ablauf der Funktionsperiode aus, rückt das
jeweilige Ersatzmitglied nach. Im Falle der Verhinderung hat das Ausschussmitglied sein Ersatzmitglied zu entsen-
den.

(2) Den Ausschusssitzungen können die Referentinnen und Referenten mit beratender Stimme beigezogen werden.
(3) Dem Ausschuss obliegt die Beratung und Beschlussfassung in nachstehenden Angelegenheiten:

1. die Erstellung einer Geschäftsordnung * für die Tätigkeit der Organe und der Geschäftsstellen des Landesjagd-
verbandes;

2. die Bestellung der Bediensteten der Landesgeschäftsstelle;
3. die Genehmigung von Geschäften, die über den Rahmen der laufenden Gebarung hinausgehen;
4. die Einholung von Berichten des Vorstandes;
5. die Erstellung des Voranschlages für das kommende und die Verfassung des Rechnungsabschlusses für das ver-

gangene Geschäftsjahr und deren Vorlage an die Vollversammlung zur Beschluss fassung;
6. die Festlegung von Reise- und Aufwandsentschädigungen für die in Verbandsangelegenheiten tätigen Personen;
7. die Antragstellung an die Vollversammlung über die Höhe des Verbandsbeitrages, über die Einhebung außeror-

dentlicher Umlagen und über Verfügungen über das Verbandsvermögen;
8. die Durchführung der erforderlichen Vorbereitungen für die Abhaltung der Vollversammlung und die Bestim-

mungen des Zeitpunktes;
9. die Erstellung der Wahlvorschläge für die Wahl der Verbandsorgane, ausgenommen Hegeringleiterinnen und

Hegeringleiter;
10. die Bestellung von Referentinnen und Referenten im Rahmen der jagdlichen Verwaltung für ein zel ne Sachgebiete,

wie Schalen-, Niederwild, Schießwesen, Naturschutz;
11. die Zuerkennung jagdlicher Ehrenzeichen an verdiente Verbandsmitglieder.

(4) Die Sitzungen des Ausschusses sind vom Verbandsvorsitz nach Bedarf, mindestens aber zweimal in jedem
Jahr sowie dann einzuberufen, wenn dies von drei Bezirksjägermeisterinnen oder Bezirksjägermeistern oder von
drei Ausschussmitgliedern verlangt wird. Die Einberufung hat schriftlich unter Bekanntgabe der Verhandlungsge-
genstände mindestens zwei Wochen vorher zu erfolgen.

(5) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit des Verbandsvorsitzes oder der Stellvertretung und von acht Ausschuss-
mitgliedern beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst, bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.

(6) Der für eine Funktionsperiode gewählte Ausschuss hat seine Tätigkeit bis zur erfolgten Neuwahl auszuüben.
* S. OZ 210

§ 129
Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus dem Verbandsvorsitz (Landesjägermeisterin oder Landesjägermeister), der Stellver-
tretung und zwei weiteren Mitgliedern. Die oder der leitende Angestellte der Landesgeschäftsstelle und die Ver-
bandsanwältin oder der Verbandsanwalt gehören dem Vorstand mit beratender Stimme an. Im Falle der Verhinderung
hat jedes Vorstandsmitglied sein Ersatzmitglied zu entsenden.

(2) Dem Vorstand obliegt insbesondere
1. die Vorbereitung sämtlicher Obliegenheiten des Ausschusses sowie die Führung der laufenden Geschäfte des
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Landesjagdverbandes im Rahmen des Voranschlages und der Beschlüsse des Ausschusses;
2. die Erstattung von Anträgen und Stellungnahmen an die Behörden, insbesondere zu Gesetz- und Verordnungs-

entwürfen;
3. die Erstellung einer Dienstordnung  für die Bediensteten der Landesgeschäftsstelle;
4. die Bestellung und Abberufung der Hegeringleiterinnen und Hegeringleiter und Vertrauenspersonen.
5. [Entf.)]
(3) Die Vorstandssitzungen sind nach Bedarf, jedenfalls aber dann einzuberufen, wenn mindestens zwei stimmbe-

rechtigte Vorstandsmitglieder dies verlangen. Die Einberufung hat unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände
mindestens zwei Wochen vorher zu erfolgen.

(4) Der Vorstand ist bei Anwesenheit des Vorsitzes und zweier stimmberechtigter Vorstandsmitglieder beschluss-
fähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der oder des Vorsitzenden.

(5) Sind die oder der Verbandsvorsitzende oder deren oder dessen Stellvertretung oder die beiden anderen Mit-
glieder aus dem Vorstand vor Ablauf ihrer Funktionsperiode ausgeschieden, so ist für deren restliche Dauer binnen
einem Monat eine Ersatzwahl vorzunehmen. Wenn jedoch nur eines der beiden anderen Vorstandsmitglieder aus-
scheidet, so hat die Ersatzwahl bei der nächsten Vollversammlung zu erfolgen.

(6) Der für eine Funktionsperiode gewählte Vorstand hat seine Tätigkeit bis zur erfolgten Neuwahl auszuüben.

§ 130
Verbandsvorsitz (Landesjägermeisterin oder Landesjägermeister)

(1) Der Verbandsvorsitz (Landesjägermeisterin oder Landesjägermeister) vertritt den Landesjagdverband nach
außen. Er überwacht die Besorgung sämtlicher zum Wirkungsbereich des Landesjagdverbandes gehörigen Angele-
genheiten gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie der Geschäftsordnung; er beruft die Vollversammlung
sowie die Sitzungen des Vorstandes, des Ausschusses und die Besprechungen der Bezirksjägermeisterinnen und Be-
zirksjägermeister und Referentinnen und Referenten ein, führt in ihnen den Vorsitz und beurkundet deren Beschlüsse.
Er vollzieht die Beschlüsse der Vollversammlung, des Vorstandes und des Ausschusses. In dringenden Fällen trifft
er Entscheidungen nach § 129 Abs. 2 Z 1 und 2 gegen nachträgliche Berichterstattung an den Vorstand.

(2) Während der Dauer einer zeitweiligen Verhinderung der oder des Verbandsvorsitzenden sind deren oder dessen
Funktionen von der Stellvertretung, falls aber auch diese verhindert ist, von dem an Jahren ältesten Vorstandsmitglied
auszuüben.

(3) Dem Verbandsvorsitz obliegt die Vorschreibung der Jagdabgabe (§ 188 Abs. 4).

§ 131
Finanzkontrollausschuss

(1) Der Finanzkontrollausschuss besteht aus drei Mitgliedern, die aus ihrer Mitte für die Dauer der Funktionspe-
riode eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden wählen. Im Falle ihrer oder seiner Verhinderung ist ein anderes Mit-
glied für die Dauer der Verhinderung mit dem Vorsitz zu betrauen. Für jedes ausgeschiedene Mitglied hat ein
Ersatzmitglied nachzurücken.

(2) Die Mitglieder des Finanzkontrollausschusses dürfen keinem andern Organ des Landesjagdverbandes ange-
hören und haben über die für ihre Funktion erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen zu verfügen.

(3) Dem Finanzkontrollausschuss obliegt die Überprüfung der Finanzgebarung des Landesjagdverbandes und
seiner Einrichtungen.

(4) Die Überprüfung hat sich nicht nur auf ziffernmäßige Richtigkeit der vorgenommenen Buchungen und der
ihnen zugrundeliegenden Belege, sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung sowie
auf deren Übereinstimmung mit den bestehenden Vorschriften und den Beschlüssen der Vollversammlung zu er-
strecken.

(5) Die Mitglieder des Finanzkontrollausschusses sind berechtigt, jederzeit Bucheinsicht zu nehmen und die Vorlage
sämtlicher Rechnungsbelege zu verlangen. Der Vorstand und der Ausschuss sind dem Finanzkontrollausschuss ge-
genüber zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit die Auskunftserteilung mit der Tätigkeit des Finanzkontrollaus-
schusses im Zusammenhang steht.

(6) Das Ergebnis der Überprüfung ist vom Finanzkontrollausschuss dem Vorstand und Ausschuss schriftlich zur
Kenntnis zu bringen und der Vollversammlung zu berichten.

(7) Zur Beschlussfähigkeit des Finanzkontrollausschusses ist die Anwesenheit aller drei Mitglieder erforderlich.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.
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§ 132
Bezirksjagdtag

(1) Dem Bezirksjagdtag eines Jagdbezirkes gehören alle Mitglieder des Burgenländischen Landesjagdverbandes
an, die

1. ihre Mitgliedschaft vom Besitz einer Jagdkarte ableiten, die von einer im Jagdbezirk gelegenen Bezirksverwal-
tungsbehörde ausgestellt wurde oder

2. im Jagdbezirk das Jagdausübungsrecht besitzen oder
3. im Jagdbezirk den Jagdschutz ausüben.
(2) Dem Bezirksjagdtag obliegt

1. die Wahl der Delegierten und deren Ersatz;
2. die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters,
3. die Aufklärung und Unterrichtung der Verbandsmitglieder über alle in den Aufgabenkreis des Landesjagdver-

bandes fallenden Angelegenheiten.
(3) Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister hat den Bezirksjagdtag mindestens einmal jährlich

unter Bekanntgabe der Tagesordnung schriftlich einzuberufen. Die Einberufung hat spätestens eine Woche vorher
zu erfolgen.

(4) Zu einem Beschluss des Bezirksjagdtages ist die Anwesenheit eines Viertels der Mitglieder des Jagdbezirkes
(Abs. 1) erforderlich. Wird bei Beginn des Bezirksjagdtages diese Anzahl nicht erreicht, so hat nach Ablauf einer
halben Stunde der Bezirksjagdtag stattzufinden, der ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig ist.

(5) Für Beschlüsse ist die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Bei Stimmengleichheit kommt ein Beschluss
nicht zustande.

(6) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist befugt, zum Bezirksjagdtag eine Vertretung zu entsenden. Die Bezirksjä-
germeisterin oder der Bezirksjägermeister hat zu diesem Zweck der Bezirksverwaltungsbehörde die Abhaltung des
Bezirksjagdtages gleichzeitig mit dessen Einberufung mitzuteilen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bezirksver-
waltungsbehörde müssen beim Bezirksjagdtag jederzeit gehört werden.

§ 133
Delegierte

(1) Die Delegierten und ihre Ersatzpersonen werden vom Bezirksjagdtag aus seiner Mitte nach den Grundsätzen
des Verhältniswahlrechtes auf die Dauer von fünf Jahren gewählt.

(2) In Jagdbezirken bis zu 100 Mitgliedern sind drei Delegierte, für je weitere 100 Mitglieder ist je eine weitere
Delegierte oder ein weiterer Delegierter zu wählen. Für die Ermittlung der Delegiertenzahl eines Jagdbezirkes sind
jene Mitglieder heranzuziehen, die dem Bezirksjagdtag dieses Jagdbezirkes am 31. Dezember des dem Wahljahr
vorangegangenen Jahres angehört haben.

(3) Die Delegierten haben aus ihrer Mitte die Bezirksjägermeisterin oder den Bezirksjägermeister und die Stell-
vertretung zu wählen. Sie vertreten den Jagdbezirk beim Landesjagdtag (§ 127 Abs. 1).

§ 134
Bezirksjägermeisterin oder Bezirksjägermeister

(1) Der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister obliegt neben der Besorgung der ihr oder ihm in die-
sem Gesetz ausdrücklich übertragenen Aufgaben der Vollzug der Beschlüsse des Bezirksjagdtages, die Erstattung
von Tätigkeitsberichten an den Bezirksjagdtag, die Besorgung der ihr oder ihm vom Landesjagdverband übertragenen
Aufgaben und die Führung der Bezirksgeschäftsstelle.

(2) Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister ist berechtigt, die im Bereich des Jagdbezirkes gele-
genen Jagdgebiete ohne Jagdwaffen zu kontrollieren, jederzeit in die Abschusspläne und Abschusslisten Einsicht zu
nehmen und die im laufenden Jagdjahr erbeuteten Trophäen zu besichtigen. Die Jagdausübungsberechtigten sind
verpflichtet, der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister die Ausübung dieser ihrer oder seiner Berech-
tigungen zu gewährleisten. Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister hat mit den Hegeringleiterinnen
und Hegeringleitern, den Revierinhaberinnen und Revierinhabern und den Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern
mindestens einmal im Jagdjahr Besprechungen über sie betreffende jagdliche Angelegenheiten abzuhalten.

(3) Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister beruft den Bezirksjagdtag ein und führt dort, ausge-
nommen bei der Wahl der Delegierten, den Vorsitz.

(4) Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister wird im Falle der Verhinderung durch die Stellvertre-
terin oder den Stellvertreter vertreten.



21. Erg.
60

001
§§ 135 - 137 JAGDGESETZ

§ 135
Hegeringleitung

(1) Für jeden Hegering sind nach Anhörung der Revierinhaberinnen und Revierinhaber des Hegeringes und des
Bezirksjagdbeirates durch den Vorstand des Burgenländischen Landesjagdverbandes eine Hegeringleiterin oder
ein Hegeringleiter und bei Bedarf zu deren oder dessen Unterstützung zwei Vertrauenspersonen gegen jederzeitigen
Widerruf höchstens für die Dauer der Jagdperiode zu bestellen. Zu Hegeringleiterinnen oder Hegeringleitern und
Vertrauenspersonen dürfen nur solche Inhaberinnen und Inhaber von Jagdkarten bestellt werden, die die Voraus-
setzungen für ein Jagdschutzorgan erbringen und die mit den jagdlichen Verhältnissen in ihrem Hegering vertraut
sind. Die Bestellung der Hegeringleiterinnen und Hegeringleiter ist der zuständigen Be zirksverwaltungs behörde
mitzuteilen.

(2) Die Hegeringleiterin oder der Hegeringleiter hat die zu ihrem oder seinen Hegering gehörenden Jagdaus-
übungsberechtigten im Hinblick auf die im § 4 genannten Pflichten zu beraten und aufzuklären, die Wildstands-
verhältnisse und die Einhaltung der Abschusspläne zu beobachten, bei der Aufstellung der Abschusspläne (§ 87
Abs. 3) mitzuwirken und die Einhaltung der Bestimmungen über die Wild fütterung zu überwachen.

(3) Die Hegeringleiterin oder der Hegeringleiter hat zur Wahrnehmung ihrer oder seiner Obliegenheiten bei Bedarf,
jedoch mindestens dreimal pro Kalenderjahr, alle Jagdausübungsberechtigten und Jagdaufsichtsorgane ihres oder
seines Hegeringes zu einer Hegeringsitzung unter seinem Vorsitz schriftlich einzuladen. Werden Beschlüsse über
die weidgerechte Ausübung der Jagd und die Jagdbewirtschaftung gefasst, so sind sie für die Jagdausübungsberech-
tigten nur bindend, wenn ihnen drei Viertel der Jagdausübungsberechtigten zugestimmt haben und die Flächen dieser
Jagdausübungsberechtigten mindestens drei Viertel der Fläche des Hegeringes umfassen. Die Nichteinhaltung solcher
Beschlüsse ist vom Ehrensenat zu ahnden.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde ist berechtigt, zur Hegeringsitzung Vertreterinnen oder Vertreter zu entsenden.
Ebenso können die Mitglieder des Bezirksjagdbeirates der Hegeringsitzung mit beratender Stimme beiwohnen. Die
Hegeringleiterin oder der Hegeringleiter hat zu diesem Zweck der Bezirksverwaltungsbehörde und den Mitgliedern
des Jagdbeirates die Abhaltung der Hegeringsitzung gleichzeitig mit deren Einberufung mitzuteilen. Die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Bezirksverwaltungsbehörde und die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister
müssen bei der Hegeringsitzung jederzeit gehört werden.

(5) Die Hegeringleiterinnen und die Hegeringleiter sind berechtigt, die dem Hegering angehörigen Jagdgebiete
ohne Jagdwaffen zu kontrollieren. Weiters sind sie berechtigt, in die Abschusspläne und Abschusslisten jederzeit
Einsicht zu nehmen und die im laufenden Jagdjahr erbeuteten Trophäen zu besichtigen. Über Wahrnehmungen haben
sie der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister zu berichten.

§ 136
Landesgeschäftsstelle; Bezirksgeschäftsstellen

(1) Die Geschäfte des Landesjagdverbandes werden durch die Landesgeschäftsstelle besorgt. Sie ist von der Lan-
desjägermeisterin oder dem Landesjägermeister zu leiten. Ihr örtlicher Wirkungsbereich erstreckt sich auf das ganze
Burgenland.

(2) Zur Unterstützung der Landesgeschäftsstelle ist vom Vorstand für den Bereich jedes Jagdbezirkes eine Be-
zirksgeschäftsstelle zu errichten. Die Leitung obliegt der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister.

(3) Die Bezirksgeschäftsstelle ist für alle Mitglieder des Bezirksjagdtages zuständig.

2. Abschnitt
Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk

§ 137
Wahlrecht und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt zur Wahl der Delegierten und Ersatzpersonen eines Jagdbezirkes sind alle Mitglieder des Bur-
genländischen Landesjagdverbandes, die dem Bezirksjagdtag dieses Jagdbezirkes zum Zeitpunkt der Wahlausschrei-
bung angehören. Das Wahlrecht darf nur in einem Jagdbezirk ausgeübt werden.

(2) Wählbar als Delegierte oder Delegierter eines Jagdbezirkes sind alle, die zum Zeitpunkt der Wahlausschreibung
die Voraussetzungen als Mitglied des Bezirksjagdtages dieses Jagdbezirkes erfüllen und in den dem Tag der Wahl-
ausschreibung vorangegangenen fünf Jahren laufend im Besitz einer gültigen burgenländischen Jagdkarte waren.
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§ 138
Wahl der Delegierten; Wahlausschreibung

(1) Die Delegierten und die Ersatzpersonen (§ 133 Abs. 1) sind vom Bezirksjagdtag zu wählen.
(2) Die Wahl ist vom Vorstand des Landesjagdverbandes nach Anhörung der zuständigen Wahlkommission, unter

Bekanntgabe des Wahltages spätestens acht Wochen vorher auszuschreiben und durch Anschlag an der Amtstafel
der Bezirksverwaltungsbehörde kundzumachen. In den Jagdzeitschriften ist die Ausschreibung zusätzlich zu ver-
lautbaren. In der Ausschreibung ist die Zahl der dem Jagdbezirk zustehenden Delegierten und die Zahl der für einen
Wahlvorschlag erforderlichen Unterschriften anzuführen.

§ 139
Wahlkommission

(1) Zur Leitung der Wahl, zur Entscheidung über das Wahlrecht und über die Wählbarkeit sowie zur Feststellung des
Wahlergebnisses ist eine Wahlkommission * zu bestellen. Diese besteht aus der Bezirkshauptfrau oder dem Bezirks-
hauptmann oder der von ihr oder ihm bestellten Stellvertretung als Vorsitzende oder Vorsitzenden und drei Mitgliedern,
die von der Bezirkshauptfrau oder dem Bezirkshauptmann auf Vorschlag des Vorstandes des Landesjagdverbandes zu
bestellen sind. Auf die gleiche Weise ist für jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, das bei Verhinderung des Mit-
gliedes an seine Stelle tritt. Im Jagdbezirk Eisenstadt obliegt die Aufgabe der oder des Vorsitzenden der Bezirkshauptfrau
oder dem Bezirkshauptmann des Bezirkes Eisenstadt-Umgebung bzw. deren oder dessen Stellvertretung. Die zu bestel-
lenden Mitglieder der Wahlkommission müssen Mitglieder des Landesjagdverbandes sein.

(2) Die Tätigkeit der Wahlkommission endet im Zeitpunkt des ersten Zusammentrittes der an ihre Stelle tretenden
neubestellten Wahlkommission.

(3) Beschlüsse der Wahlkommission werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die Wahlkommission ist bei Anwesenheit der oder des Vorsitzenden
und zweier Mitglieder (Ersatzmitglieder) beschlussfähig.

* S. § 107 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 140

Wahlzeuginnen und Wahlzeugen
Jede für die Wahl der Delegierten kandidierende wahlwerbende Gruppe hat das Recht auf Entsendung zweier

Wahlzeuginnen * oder Wahlzeugen *. Die Wahlzeuginnen und Wahlzeugen sind berechtigt, an den Sitzungen der
Wahlkommission ohne Stimmrecht teilzunehmen.

* S. § 111 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 141

Wahlliste
(1) Die Wahlkommission hat die Wahlberechtigten in einer Wahlliste zu verzeichnen und diese drei Wochen vor

der Wahl drei Tage hindurch zur Einsicht aufzulegen. Die Auflage der Wahlliste ist durch Anschlag an der Amtstafel
der Bezirksverwaltungsbehörde kundzumachen. Gegen die Wahlliste können Verbandsmitglieder während der Auf-
lagefrist Berichtigungsanträge einbringen, über die die Wahlkommission binnen dreier Arbeitstage zu entscheiden
hat.

(2) Wird nur ein Wahlvorschlag eingebracht, so entfällt die Auflage der Wahlliste.
* S. § 108 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 142
Wahlvorschläge

(1) Wahlvorschläge * sind spätestens vier Wochen vor der Wahl bei der Bezirksverwaltungsbehörde (im Jagdbezirk
Eisenstadt bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung) schriftlich einzubringen. Fällt das Ende dieser
Frist auf einen Sonn- und Feiertag, so ist der Arbeitstag danach als letzter Tag der Frist anzusehen. Sie müssen die
Unterschriften der im Jagdbezirk Wahlberechtigten im Ausmaß von mindestens 3 v.H. der in § 133 Abs. 2 letzter Satz
genannten Mitglieder des Bezirksjagdtages aufweisen. Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Bewerberinnen und
Bewerber als die doppelte Anzahl der zu wählenden Delegierten enthalten. Enthält ein Wahlvorschlag mehr Bewer-
berinnen und Bewerber, so gelten jene, die die doppelte Zahl der zu wählenden Delegierten übersteigen, als nicht an-
geführt. Jeder Wahlvorschlag ist nach dem Familiennamen der oder des an erster Stelle aufscheinenden Bewerberin
oder Bewerbers zu benennen. Die Wahlkommission hat über die Zulassung der Wahlvorschläge binnen dreier Ar-
beitstage zu entscheiden. Die zugelassenen Wahlvorschläge sind an der Amtstafel der Bezirksverwaltungsbehörde
(im Jagdbezirk Eisenstadt an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung) spätestens ab dem
siebenten Tag vor dem Wahltag kundzumachen. Wahlvorschläge können bis zur Zulassung zurückgezogen werden.

(2) Wahlwerberinnen und Wahlwerber, die auf mehreren Wahlvorschlägen enthalten sind, oder Wahlberechtigte,
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die mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet haben, sind von der Wahlkommission zur Erklärung aufzufordern, für
welchen Wahlvorschlag sie sich entscheiden. Unterbleibt eine solche Erklärung, wird der Name in allen Wahlvor-
schlägen gestrichen.

(3) Wurde nur ein Wahlvorschlag eingebracht, so gelten die auf diesem Wahlvorschlag aufscheinenden Bewerbe-
rinnen und Bewerber als Delegierte (Ersatzpersonen) gewählt.

* S. §110 der Jagdverordnung (OZ 010)
§ 143

Abstimmungsverfahren *
(1) Wahlort und Wahlzeit bestimmt die Wahlkommission. Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister

hat bei der Einberufung des Bezirksjagdtages die Wahlvorschläge sowie Wahlort und Wahlzeit mitzuteilen. Die Wahl
hat mittels Stimmzettel zu erfolgen; diese hat die Wahlkommission vorzubereiten.

(2) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Allen Wahlberechtigten steht nur eine Stimme zu.
* S. §§ 112 und 113  der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 144
Feststellung des Wahlergebnisses *

(1) Die Anzahl der auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Delegierten sind mittels der Wahlzahl,
die auf zwei Dezimalstellen zu berechnen ist, zu ermitteln. Die Wahlzahl wird wie folgt berechnet:

1. die Zahlen der für jede wahlwerbende Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen werden nach ihrer Größe geordnet
nebeneinandergeschrieben; unter jede dieser Zahlen wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, Viertel und nach Be-
darf auch ihr Fünftel usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn drei Delegierte zu wählen sind, die drittgrößte,
bei vier Delegierten die viertgrößte usw. der angeschriebenen Zahlen;

2. jeder wahlwerbenden Gruppe werden so viele Delegierte zugeschrieben, als die Wahlzahl in der Zahl der für sie
abgegebenen gültigen Stimmen enthalten ist;

3. haben nach dieser Berechnung mehrere wahlwerbende Gruppen den gleichen Anspruch auf einen Delegierten,
so entscheidet das Los.

(2) Die auf die wahlwerbende Gruppe entfallenden Delegiertenstellen sind den im Wahlvorschlag angegebenen
Bewerberinnen und Bewerbern nach der Reihenfolge ihrer Nennung zuzuteilen. Die übrigen im Wahlvorschlag ver-
zeichneten Personen gelten als Ersatzpersonen, die bei Ausfall oder Verhinderung einer oder eines Delegierten der
Reihe nach an deren oder dessen Stelle rücken.

(3) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat das Wahlergebnis mündlich zu verkünden.
* S. § 114 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 145
Anfechtung der Wahl der Delegierten

(1) Das Wahlergebnis kann von allen im Jagdbezirk wahlberechtigten Mitgliedern des Landesjagdverbandes und
von jeder wahlwerbenden Gruppe, die sich an der Wahl beteiligt hat, sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der
Ermittlung des Wahlergebnisses, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das
Wahlergebnis von Einfluss waren, mit Beschwerde angefochten werden.*

(2) Beschwerden sind innerhalb von acht Tagen nach Verkündung des Wahlergebnisses (§ 144 Abs. 3) schriftlich
bei der Bezirksverwaltungsbehörde (im Jagdbezirk Eisenstadt bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umge-
bung) einzubringen und binnen drei Tagen samt den dazugehörigen Wahlakten der Landesregierung vorzulegen, die
entscheidet.

* S. § 115 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 146
Delegiertenausweis

Wurde das Wahlergebnis nicht angefochten oder über eine Beschwerde rechtskräftig entschieden, so ist allen gewählten
Delegierten und Ersatzpersonen ein vom Vorsitz der Wahlkommission unterfertigter Ausweis auszuhändigen.*

* S. § 116 der Jagdverordnung (OZ 010) sowie Anlage 43 auf Seite 179

§ 147
Wahl der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters und der Stellvertretung

(1) Die Delegierten haben nach Verkündung ihrer Wahl unter Leitung der Wahlkommission in geheimer Wahl mit
einfacher Stimmenmehrheit die Bezirksjägermeisterin oder den Bezirksjägermeister und deren oder dessen Stell-
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vertretung zu wählen.* Bei Stimmengleichheit steht die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister jenem
Wahlvorschlag zu, der bei der Wahl die größte Stimmenanzahl erhalten hat; wenn auch hier Stimmengleichheit ge-
geben ist, entscheidet das Los.

(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat das Wahlergebnis mündlich zu verkünden.
* S. § 117 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 148
Anfechtung der Wahl der Bezirksjägermeisterin 

oder des Bezirksjägermeisters undder Stellvertretung
(1) Das Wahlergebnis kann von allen Delegierten sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der Ermittlung des

Wahlergebnisses, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Wahlergebnis
von Einfluss waren, mit Beschwerden angefochten werden.

(2) Beschwerden sind innerhalb von acht Tagen nach Verkündung des Wahlergebnisses (§ 147 Abs. 2) schriftlich
bei der Bezirksverwaltungsbehörde (im Jagdbezirk Eisenstadt bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umge-
bung) einzubringen und binnen drei Tagen samt den dazugehörigen Wahlakten der Landesregierung vorzulegen, die
entscheidet.

§ 149
Nähere Bestimmungen über die Wahlen

Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahlen sind durch Verordnung * der Landesregierung zu
erlassen.

* S. § 117 der Jagdverordnung (OZ 010)

3. Abschnitt
Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes

§ 150
Wahlrecht und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt zur Vornahme der in § 127 Abs. 2 angeführten Wahlen sind die in den Landesjagdtag entsendeten
Delegierten.

(2) Wählbar bei den gemäß § 127 Abs. 2 vorzunehmenden Wahlen sind alle gemäß § 137 Abs. 2 wählbaren Ver-
bandsmitglieder, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, gleichgültig welchem Bezirksjagdtag sie ange-
hören.

(3) Die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt und die Vertretung müssen rechtskundig sein, desgleichen die
oder der Vorsitzende des Ehrensenates  und deren Ersatzmitglieder.

§ 151
Wahlkommission

Zur Durchführung und Leitung der Wahlen, zur Entscheidung über das Wahlrecht und die Wählbarkeit sowie zur
Feststellung des Wahlergebnisses ist eine Wahlkommission zu bestellen. Diese besteht aus dem Vorstand oder der
Stellvertretung der für das Jagdwesen zuständigen Abteilung des Amtes der Landesregierung als Vorsitzende oder
Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern, die vom Vorsitz auf Vorschlag des Vorstandes des Landesjagdverbandes
zu bestellen sind. Die Bestimmungen der §§ 139 Abs. 2 und 3 und 140 gelten sinngemäß.

§ 152
Wahlvorschläge

(1) Für jeden Wahlgang hat der scheidende Ausschuss der Vollversammlung je einen gesonderten Wahlvorschlag
zu erstatten, und zwar für die Wahl

1. der Landesjägermeisterin oder des Landesjägermeisters,
2. der Stellvertreterin oder des Stellvertreters der Landesjägermeisterin oder des Landesjägermeisters,
3. von zwei Mitgliedern und vier Ersatzmitgliedern des Vorstandes,
4. von acht Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Ausschusses,
5. von drei Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Finanzkontrollausschusses,
6. von drei Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des Ehrensenates, wobei die oder der an erster Stelle genannte Kan-

didatin oder Kandidat als Vorsitz, die oder der an zweiter Stelle genannte als deren oder dessen Stellvertretung
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gewählt gilt,
7. [Entf.]
8. der Verbandsanwältin oder des Verbandsanwaltes und der zwei Ersatzmitglieder.
(2) Ein Drittel der Delegierten kann für alle oder für einzelne der in Abs. 1 genannten Organe eigene Wahlvorschläge

erstatten.
(3) Die Wahlvorschläge nach Abs. 1 und 2 sind spätestens vier Wochen vor der Wahl bei der Wahlkommission

gemäß § 151 schriftlich einzubringen. Fällt das Ende dieser Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, so ist der Arbeitstag
danach als letzter Tag der Frist anzusehen. Nicht rechtzeitig eingebrachte Wahlvorschläge sind von der Wahlkom-
mission als nicht zulässig zu bezeichnen. Zulässige Wahlvorschläge sind an der Amtstafel des Amtes der Landesre-
gierung spätestens ab dem dritten Tag vor dem Wahltag kundzumachen. Hiebei sind überzählige Bewerberinnen und
Bewerber für Organe gemäß Abs. 1 Z 3 bis 8 zu streichen.

(4) Wurde nur der Wahlvorschlag des scheidenden Ausschusses eingebracht, so gelten die auf diesen Wahlvorschlag
aufscheinenden Bewerberinnen und Bewerber als gewählt. Wurden weitere Wahlvorschläge nur für einzelne Organe
nach Abs. 1 erstattet, gelten Bewerberinnen und Bewerber, für deren Organ kein Wahlvorschlag erstattet wurde,
ebenfalls als gewählt.

§ 153
Abstimmungsverfahren

(1) Wurden von der Wahlkommission mehrere Wahlvorschläge * zugelassen, sind die Organe, für die mehrere
Wahlvorschläge erstattet wurden, anlässlich eines Landesjagdtages (§ 127 Abs. 1) in geheimer Wahl zu wählen.

(2) Wurden für alle Organe gemäß § 152 Abs.1 getrennte Wahlvorschläge erstattet, so ist über sie in einem Wahlgang
abzustimmen. Als gewählt gelten die Bewerberinnen und Bewerber des Wahlvorschlages, für den die absolute Mehrheit
der Delegiertenstimmen abgegeben wurde. Wird in diesem Wahlgang eine absolute Mehrheit nicht erreicht, wird im
folgenden Wahlgang nur über die zwei Wahlvorschläge abgestimmt, auf die die meisten Stimmen entfielen. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

(3) Wurden nur für einzelne Organe gemäß § 152 Abs. 1 getrennte Wahlvorschläge erstattet, so sind diese in ge-
trennten Wahlgängen zu wählen. Abs. 2 gilt sinngemäß.

* S. § 119 der Jagdverordnung (OZ 010)

§ 154
Feststellung des Wahlergebnisses

Das Wahlergebnis ist vom Vorsitz der Wahlkommission mündlich zu verkünden.

§ 155
Anfechtung der Wahlen

(1) Das Wahlergebnis kann von allen Delegierten sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der Ermittlung des
Wahlergebnisses, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Wahlergebnis
von Einfluss waren, mit Beschwerde angefochten werden.

(2) Beschwerden sind innerhalb von acht Tagen nach Verkündung des Wahlergebnisses (§ 154) schriftlich beim
Amt der Landesregierung einzubringen; darüber entscheidet die Landesregierung.

§ 156
Verlautbarung des Wahlergebnisses

Wurde das Wahlergebnis nicht angefochten oder über etwa erhobene Beschwerden rechtskräftig entschieden, so
hat die Landesjägermeisterin oder der Landesjägermeister das Wahlergebnis im Landesamtsblatt für das Burgenland
zu verlautbaren.

§ 157
Angelobung der Landesjägermeisterin oder des Landesjägermeisters und der Stellvertretung

Die Landesjägermeisterin oder der Landesjägermeister und die Stellvertretung sind nach rechtskräftiger Wahl
durch den Landeshauptmann, im Verhinderungsfall durch das für das Jagdwesen zuständige Mitglied der Landesre-
gierung auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzugeloben.

§ 158
Nähere Bestimmungen über die Wahlen

Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Wahlen sind durch Verordnung* der Landesregierung zu



21. Erg.
65

001
§§ 158 - 163JAGDGESETZ

erlassen.
* S. §§ 118 und 119 der Jagdverordnung (OZ 010)

4. Abschnitt
Disziplinarrecht

§ 159
Ahndung der Vergehen gegen die Standespflichten

(1) Vergehen von Personen gegen die Standespflichten, die zum Zeitpunkt des Begehens Verbandsmitglieder waren,
werden vom Ehrensenat mit Disziplinarstrafen geahndet, wenn die Vergehen nicht länger als fünf Jahre vom Zeitpunkt
der ersten Verfolgungshandlung (Ladung, Vernehmung usw.) zurückliegen.

(2) Der Verfolgung durch den Ehrensenat  steht der Umstand, dass dieselbe Handlung oder Unterlassung auch von
einem ordentlichen2 Gericht oder einer Verwaltungsbehörde zu bestrafen ist, nicht entgegen.(3) Die Standespflichten
werden verletzt, wenn ein Verbandsmitglied

1. gegen die Weidgerechtigkeit verstoßen hat. Ein solcher Verstoß ist anzunehmen bei Verletzung der §§ 137 bis
139 StGB * sowie folgender Bestimmungen dieses Gesetzes: §§ 21, 63 Abs. 1 und 3, 70 Abs. 1, 82 bis 85, 87
Abs. 1 in Verbindung mit § 184 Abs. 1 Z 10, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 102, 103 und 109;

2. auf andere Weise das Ansehen der Jägerschaft gröblich verletzt hat.
* OZ 182

§ 160
Disziplinarstrafen

Disziplinarstrafen sind die Ermahnung und die Geldbuße bis zu 3.600 Euro.

§ 161
Strafbemessung und Zusammentreffen von strafbaren Handlungen

(1) Grundlage für die Bemessung der Strafe ist die Schwere der Verletzung der Standespflicht und der Umstand,
inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat. Die nach dem VStG 1991 für die Strafbemessung
maßgebenden Gründe * gelten sinngemäß.

(2) Hat das Verbandsmitglied durch eine Tat oder durch mehrere selbständige Taten mehrere Standespflichtverlet-
zungen begangen und wird über diese Standespflichtverletzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu ver-
hängen, die nach der schwersten Standespflichtverletzung zu bemessen ist. Die weiteren Verletzungen der
Standespflichten sind als Erschwerungsgründe zu werten.

* S. VStG (OZ 185) 
§ 162

Verbindung des Disziplinarverfahrens gegen mehrere Beschuldigte
Sind an einer Standespflichtverletzung mehrere Verbandsmitglieder beteiligt, so ist das Disziplinarverfahren vor

dem Ehrensenat  für alle Beteiligten gemeinsam durchzuführen.
§ 163 * 

Ehrensenat 
(1) Der Ehrensenat besteht aus einem rechtskundigen Vorsitz und zwei Beisitzerinnen und Beisitzern. Im Falle

der Verhinderung eines Senatsmitgliedes hat ein Ersatzmitglied an dessen Stelle zu treten. Die Mitglieder des Eh-
rensenates sind in Ausübung ihres Amtes an keine Weisung gebunden. 

(2) Der Ehrensenat wird durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden einberufen und entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. Eine Stimmenthaltung ist unzulässig. Die oder der Vorsitzende hat die Stimme zuletzt abzugeben. 

(3) Die Mitglieder des Ehrensenates, die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt und deren Ersatzmitglieder
sind verpflichtet, über die in Ausübung ihrer Funktion zu ihrer Kenntnis gelangenden Tatsachen Stillschweigen zu
bewahren.

§ 164
Parteien

Parteien im Disziplinarverfahren sind die oder der Beschuldigte und die Verbandanwältin oder der Verbandsan-
walt.

§ 165
Verbandsanwältin; Verbandsanwalt

Die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt hat jedes Vergehen gegen die Standespflichten, das ihr oder ihm zur
Kenntnis gelangt, auf die Voraussetzungen für ein Disziplinarverfahren zu prüfen und sodann die Unterlagen mit den
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Anträgen dem Ehrensenat zu übermitteln. Die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt hat der Landesjägermeisterin
oder dem Landesjägermeister alle Anträge mitzuteilen.

§ 166
Verteidigung

(1) Die oder der Beschuldigte kann sich vor dem Ehrensenat  selbst verteidigen oder sich durch eine Rechtsanwältin
oder einen Rechtsanwalt, eine Verteidigerin oder einen Verteidiger in Strafsachen oder ein Verbandsmitglied vertei-
digen lassen.

(2) Die Bestellung einer Verteidigung schließt nicht aus, dass die oder der Beschuldigte im eigenen Namen Erklä-
rungen abgibt.

(3) Die Verteidigung ist über alle ihr in dieser Eigenschaft zukommenden Mitteilungen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

§ 167
Zustellungen

(1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen Handen zu erfolgen.
(2) Sofern die oder der Beschuldigte eine Verteidigung bestellt hat, sind sämtliche Schriftstücke auch der Vertei-

digerin oder dem Verteidiger zu eigenen Handen zuzustellen.

§ 168
[Entf.]

§ 169
Verfahren vor dem Ehrensenat

(1) Die oder der Vorsitzende des Ehrensenates hat nach Einlangen der Disziplinaranzeige den Ehrensenat zur Ent-
scheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarverfahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen sind von
der Landesgeschäftsstelle im Auftrag des Ehrensenates durchzuführen.

(2) Wurde das Verbandsmitglied wegen einer vor den ordentlichen Gerichten  oder verwaltungsbehördlich straf-
baren Handlung rechtskräftig verurteilt und erschöpft sich die Standespflichtverletzung in der Verwirklichung des
strafbaren Tatbestandes, so kann von der Durchführung eines Disziplinarverfahrens Abstand genommen werden,
wenn anzunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinarstrafe nicht erforderlich ist, um das Verbandsmitglied
von der Begehung weiterer Standespflichtverletzungen abzuhalten.

(3) Hat der Ehrensenat die Durchführung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, so ist dieser Beschluss dem be-
schuldigten Verbandsmitglied und der Verbandsanwältin oder dem Verbandsanwalt zuzustellen. Gegen die Einleitung
des Disziplinarverfahrens ist kein Rechtsmittel zulässig.

§ 170
Verhandlung; mündliche Verkündung der Disziplinarentscheidung

(1) Ist der Sachverhalt ausreichend geklärt, so hat der Ehrensenat die mündliche Verhandlung anzuberaumen (Ver-
handlungsbeschluss) und zu dieser die Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeuginnen und Zeugen und Sach-
verständigen zu laden. Die mündliche Verhandlung ist so anzuberaumen, dass zwischen ihr und der Zustellung des
Beschlusses ein Zeitraum von mindestens zwei Wochen liegt.

(2) Im Verhandlungsbeschluss sind die Anschuldigungspunkte bestimmt anzuführen. Gegen den Verhandlungsbe-
schluss ist kein Rechtsmittel zulässig.

(3) Im Verhandlungsbeschluss ist der oder dem Beschuldigten die Zusammensetzung des Senates bekannt zu geben.
Auf Verlangen dürfen bei der mündlichen Verhandlung bis zu drei Verbandsmitglieder als Vertrauenspersonen an-
wesend sein. Die mündliche Verhandlung ist ansonsten nicht öffentlich.

(4) Die Beratungen und Abstimmungen des Senates sind nicht öffentlich.
(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung des Verhandlungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist die

oder der Beschuldigte zu vernehmen.
(6) Nach der Vernehmung der oder des Beschuldigten sind die Beweise in der vom Vorsitz bestimmten Reihenfolge
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aufzunehmen. Die Parteien haben das Recht, Beweisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung dieser Anträge
hat der Vorsitz zu entscheiden; die übrigen Mitglieder des Senates haben jedoch das Recht, eine Beschlussfassung
des Senates über die Berücksichtigung der Beweisanträge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsitzes und
die des Senates ist ein gesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.

(7) Die oder der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an sie oder ihn gestellten Fragen nicht gezwungen wer-
den.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, so hat darüber der
Senat nach Beratung zu beschließen.

(9) Nach Schluss des Beweisverfahrens ist der Verbandsanwältin oder dem Verbandsanwalt das Wort zu erteilen.
Die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisführung zusammenzufassen
sowie die Anträge zu stellen und zu begründen.

(10) Nach der Verbandsanwältin oder dem Verbandsanwalt ist der oder dem Beschuldigten das Wort zu erteilen.
Findet die Verbandsanwältin oder der Verbandsanwalt hierauf etwas zu erwidern, so hat die oder der Beschuldigte
jedenfalls das Schlusswort.

(11) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat sich der Senat zur Beratung zurückzuziehen.
(12) Unmittelbar nach dem Beschluss des Senates ist die Entscheidung  samt den wesentlichen Gründen mündlich

zu verkünden.

§ 171
Unterbrechung oder Vertagung der Verhandlung

Der Vorsitz ist berechtigt, bei Vorliegen besonderer Gründe die mündliche Verhandlung zu unterbrechen oder zu
vertagen. Wurde die Verhandlung vertagt, so hat der Vorsitz bei der Wiederaufnahme der Verhandlung die wesent-
lichen Vorgänge der vertagten Verhandlung nach dem Protokoll und den sonst zu berücksichtigenden Akten mündlich
vorzutragen.

§ 172
Disziplinarentscheidung

(1) Der Ehrensenat hat bei der Beschlussfassung über seine Entscheidung  nur auf das Rücksicht zu nehmen, was
in der mündlichen Verhandlung hervorgekommen ist.

(2) Die Entscheidung des Ehrensenates 3 hat auf Schuldspruch oder Freispruch zu lauten und im Falle eines Schuld-
spruches die Strafe festzusetzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung ist den Parteien längstens innerhalb von vier Wochen zuzu-
stellen. Eine Zustellung kann unterbleiben, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten.

§ 173 
Beschwerderecht 

Gegen einen Bescheid des Ehrensenates können sowohl die oder der Beschuldigte als auch die Verbandsanwältin
oder der Verbandsanwalt Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht erheben.

§ 174
[Entf.]

§ 175
[Entf.]
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§ 176
Vollstreckung

(1) Der Vorsitz des Ehrensenates hat nach Rechtskraft der Disziplinarentscheidung den Vollzug der Disziplinarstrafe
zu veranlassen.

(2) Die Strafen sind in einen Standesausweis beim Landesjagdverband einzutragen. So lange die Eintragung be-
steht, ist die Abschrift der Disziplinarentscheidung aufzubewahren.

(3) Die Geldbuße und die Verfahrenskosten sind innerhalb von vier Wochen nach Rechtskraft der Disziplinarent-
scheidung von der oder dem Bestraften beim Landesjagdverband in Eisenstadt zu erlegen.

(4) Bei Nichteinhaltung der Erlagsfrist kann an die für die Ersatzpflichtige oder den Ersatzpflichtigen zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde das Ersuchen um Einbringung der Geldbuße und der Kosten gestellt werden.

(5) Bei der Hereinbringung einer Geldbuße ist auf die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit des Verbandsmitgliedes Bedacht zu nehmen.

(6) Der Ehrensenat darf die Abstattung einer Geldbuße in höchstens 36 Monatsraten bewilligen.
(7) Rechtskräftige Disziplinarentscheidungen gemäß § 160 sind der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde be-

kannt zu geben.
(8) Die eingegangenen Geldbußen sind für Zwecke des Landesjagdverbandes zu verwenden. Die näheren Bestim-

mungen darüber sind in den Satzungen des Landesjagdverbandes zu treffen.

§ 177
Kosten des Disziplinarverfahrens

(1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Reisegebühren und der Gebühren für Dolmetscherinnen oder
Dolmetscher, Sachverständige und Zeuginnen oder Zeugen sind vom Landesjagdverband zu tragen, wenn

1. das Verfahren eingestellt oder
2. die oder der Beschuldigte freigesprochen wird.
(2) Wird über die Beschuldigte oder den Beschuldigten vom Ehrensenat eine Disziplinarstrafe verhängt, so ist in

der Entscheidung auszusprechen, ob und inwieweit sie oder er mit Rücksicht auf den von ihr oder ihm verursachten
Verfahrensaufwand, ihre oder seine persönlichen Verhältnisse oder wirtschaftliche Leistungsfähigkeit die Kosten
des Verfahrens zu ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von der Verhängung einer Disziplinarstrafe ab-
gesehen wird. Die aus der Beiziehung einer Verteidigerin oder eines Verteidigers erwachsenden Kosten hat in allen
Fällen die oder der Beschuldigte zu tragen; ebenso die Kosten der Veröffentlichung rechtskräftiger Disziplinarent-
scheidungen .

(3) Hinsichtlich der Gebühren der Dolmetscherinnen und Dolmetscher, Sachverständigen und Zeuginnen oder
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Zeugen ist das Gebührenanspruchsgesetz 1975 *, BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 1/2004, sinngemäß anzuwenden.

(4) Die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer nicht aufzu-
erlegen, wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge gegeben oder die Strafe vom Landesverwaltungsgericht ab-
geändert wird.

(5) Wird einem Antrag der oder des Bestraften auf Wiederaufnahme des Verfahrens nicht stattgegeben, so gelten
hinsichtlich der Verpflichtung zur Tragung der Verfahrenskosten sinngemäß die vorhergehenden Bestimmungen.

(6) Von der Eintreibung des Kostenbeitrages ist abzusehen, wenn mit Grund angenommen werden kann, dass dies
erfolglos wäre.

* OZ 187 (Gebührenanspruchsgesetz)
§ 178

Personal- und Sachaufwand
(1) Für die Sacherfordernisse des Ehrensenates und für die Besorgung ihrer Kanzleigeschäfte hat die Landesge-

schäftsstelle aufzukommen.
(2) Die Leitung der Landesgeschäftsstelle hat für die Verhandlungen vor dem Ehrensenat geeignete Schriftführer-

innen oder Schriftführer beizustellen.

XII. Hauptstück
Behörden, Jagdgebiete, Jagdkataster und Jagdstatistik

§ 179
Jagdbeiräte

(1) Zur fachlichen Beratung der Verwaltungsbehörden in Angelegenheiten der Jagd sind Jagdbeiräte zu bestellen.
(2) Die bei jeder Bezirksverwaltungsbehörde zu bestellenden Jagdbeiräte (Bezirksjagdbeiräte) setzen sich aus der

Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister (Stellvertretung), dem Bediensteten des Forstfachdienstes und
vier Mitgliedern und ebenso vielen Ersatzmitgliedern zusammen. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder werden auf die
Dauer der Jagdperiode von der Bezirkshauptfrau oder dem Bezirkshauptmann (in Städten mit eigenem Statut von der
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister) berufen, wobei hinsichtlich zweier Mitglieder und deren Ersatzmitglieder
die Burgenländische Landwirtschaftskammer, hinsichtlich der übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder der Landes-
jagdverband ein Vorschlagsrecht hat. Die Einberufung des Bezirksjagdbeirates erfolgt durch die Bezirkshauptfrau oder
den Bezirkshauptmann (in Städten mit eigenem Statut durch die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister).

(3) Der beim Amt der Landesregierung zu bestellende Jagdbeirat (Landesjagdbeirat) besteht aus vier Mitgliedern
und ebenso vielen Ersatzmitgliedern, die von der Landesregierung bestellt werden. Je zwei Mitglieder werden auf
Vorschlag des Landesjagdverbandes und der Burgenländischen Landwirtschaftskammer durch die Landesregierung
auf die Dauer der Jagdperiode berufen. Die Einberufung des Landesjagdbeirates erfolgt durch das für das Jagdwesen
zuständige Mitglied der Landesregierung bzw. dessen Beauftragten.

(4) Die Jagdbeiräte sind in allen wichtigen Fragen, die Angelegenheiten der Jagd berühren, zu hören. Sie sind von
behördlichen Verfügungen, die wegen Gefahr im Verzug ohne Anhörung des Jagdbeirates getroffen wurden und
denen in jagdlicher Hinsicht größere Bedeutung zukommt, ehestens zu verständigen. Außerdem obliegt ihnen die
Unterstützung der Behörde in ihrer Aufsichtstätigkeit. Stellungnahmen und Äußerungen bei den Sitzungen bedürfen
der Stimmenmehrheit.

(5) Die Mitglieder der Jagdbeiräte und deren Ersatzmitglieder sind verpflichtet, bei Erfüllung ihrer Aufgaben mit
Gewissenhaftigkeit und Unparteilichkeit vorzugehen und über die in Ausübung ihrer Funktion zu ihrer Kenntnis ge-
langenden Tatsachen Stillschweigen zu bewahren.

§ 180
Jagdkataster und Jagdstatistik

Die Bezirksverwaltungsbehörden haben einen Jagdkataster über sämtliche Eigen- und Genossenschaftsjagdgebiete
zu führen und alljährlich jagdstatistische Daten zusammenzustellen, die die Jagdausübungsberechtigten beizubringen
haben. Der Jagdkataster ist getrennt für Genossenschafts- und Eigenjagdgebiete anzulegen und hat für jedes Jagd-
gebiet insbesondere das Flächenausmaß, die Schongebiete gemäß § 15, die Pächterinnen und Pächter, die Höhe des
Pachtbetrages, die Dauer der Pachtzeit, die Daten des Bescheides über die Genehmigung bzw. die Kenntnisnahme
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der Verpachtung, die Jagdschutzorgane und bei Eigenjagdgebieten überdies die Jagdausübungsberechtigte oder den
Jagdausübungsberechtigten zu enthalten. Jagdstatistische Daten sind über den Wildstand, den festgesetzten und tat-
sächlichen Abschuss, die Jagdkarten, die Jagdprüfungen und den Wildschaden zusammenzustellen. Die näheren Be-
stimmungen über die Einrichtung des Jagdkatasters und über die Zusammenstellung jagdstatistischer Daten hat die
Landesregierung durch Verordnung * zu treffen.

* S. § 120 der Jagdverordnung (OZ 010)

XIII. Hauptstück
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinden

§ 181
Anwendungsbereich

Die Ausübung des Eigenjagdrechtes (§ 62) und die Pachtung von Jagdeinschlüssen (§ 35 Abs. 3) durch die Ge-
meinde erfolgt im eigenen Wirkungsbereich.

XIV. Hauptstück
Übertretungen und Strafen

§ 182
Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften

(1) Die Genossenschaftsjagdverwalterinnen und -verwalter (§ 45) und die Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher
(§ 74) sind verpflichtet, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu überwachen und wahrgenommene
Übertretungen der Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis zu bringen.

(2) Die gleiche Verpflichtung obliegt insbesondere auch den Organen der Marktpolizei hinsichtlich des im § 85
Abs. 2 angeführten Verbotes.

§ 183
Mitwirkung der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben bei der Vollziehung der §§ 63 Abs. 1 und 3, 69 Abs. 1,
70 Abs. 1, 99 Abs. 1 und 6, 101 Abs. 1 Z 1 bis 6, 8, 12 bis 14, 103, 106 Abs. 1 und 2 und 107 Abs. 1 und 2 mitzuwirken
durch

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, und
3. Anwendung körperlichen Zwanges, soweit er gesetzlich vorgesehen ist.
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben den Jagdschutzorganen über deren Ersuchen zur Siche-

rung der Ausübung der Befugnisse gemäß den §§ 73 ff im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe
zu leisten.

§ 184
Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 360 Euro bis 3.600 Euro, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von vier Tagen bis sechs Wochen zu bestrafen, wer

1. Wildgehege ohne Bewilligung anlegt oder führt (§ 11 Abs. 1) oder sie bei Widerruf nicht oder nicht in vorge-
schriebener Frist auflässt (§ 12 Abs. 1);

2. bei Entfernung eines Wildgeheges nicht verhindert, dass dort gehaltene landfremde oder in benachbarten Jagd-
gebieten nicht vorkommende Wildarten in die freie Wildbahn gelangen (§ 12 Abs. 3);

3. Schongebiete entgegen dem Verbot des § 15 bejagt;
4. die Jagd ausübt, ohne im Besitz einer Jagdkarte zu sein (§ 63 Abs. 1);
5. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter (§ 63 Abs. 3) Personen, die keine gültige Jagdkarte

(Jagdgastkarte) besitzen, die Ausübung der Jagd gestattet;
6. die Beizjagd ohne Berechtigung ausübt (§ 70 Abs. 1);
7. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter eine Wildart in ihrem Bestande gefährdet (§ 93

Abs. 1);
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8. die Wildfolge auf fremdes Jagdgebiet ausdehnt (§ 97 Abs. 1), obwohl ihm die Grenzen des Jagdgebietes bekannt
sein mussten;

9. gegen die Bestimmungen über das Fangen und Vergiften von Wild (§ 99) verstößt;
10. gegen ein Verbot sachlicher Art gemäß § 101 Abs. 1 Z 1 bis 4, 6 bis 11 und 16 verstößt.

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe von 36 Euro bis 1.800 Euro, im Falle ihrer
Uneinbringlichkeit mit Freiheitsstrafe von 24 Stunden bis zu vier Wochen zu bestrafen, wer

1. Haarwild in Gehegen hält, ohne hiefür eine Bewilligung nach § 3 Abs. 3 erwirkt zu haben, oder darin Wildarten
hält, die nicht nach einer Verordnung gemäß § 3 Abs. 6 als zur Fleischgewinnung geeignet erklärt wurden;

2. Zuchtgehege ohne Bewilligung sperrt (§ 11 Abs. 7);
3. als Halterin oder Halter eines Wildgeheges gegen § 11 Abs. 10 verstößt;
4. die Jagd auf Flächen ausübt, auf denen die Jagd ruht (§ 21);
5. als Jagdleiterin oder Jagdleiter ohne Zustimmung des Jagdausschusses oder trotz Untersagung durch die Bezirks-

verwaltungsbehörde eine Vermehrung von Mitgliedern der Jagdgesellschaft vornimmt oder duldet (§ 36 Abs. 8)
oder ohne Zustimmung des Jagdausschusses ein Mitglied der Jagdgesellschaft ausschließt (§ 36 Abs. 9);

6. ohne Zustimmung des Jagdausschusses oder trotz Untersagung durch die Bezirksverwaltungsbehörde ein Ge-
nossenschaftsjagdgebiet unter- oder weiterverpachtet;

7. bei Ausübung der Jagd eine gültige Jagdkarte nicht mit sich führt oder den Jagdaufseherinnen oder Jagdaufsehern
oder den Organen der öffentlichen Sicherheit auf deren Verlangen nicht vorweist  (§ 63 Abs. 1);

8. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter einer Person das Jagen gestattet, die eine Jagdkarte
nicht mit sich führt (§ 63 Abs. 3) oder eine Jagdgastkarte entgegen dem § 65 ausfolgt;

9. entgegen der Bestimmung des § 69 ohne Jagderlaubnisschein jagt oder als Jagdausübungsberechtigte oder Jagd-
ausübungsberechtigter das Jagen ohne Jagderlaubnisschein gestattet;

10. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter Jagderlaubnisscheine mit einer Gültigkeitsdauer
von mehr als einer Woche ohne Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde ausstellt (§ 69 Abs. 2);

11. als gemäß § 74 Abs. 2 Verpflichtete oder Verpflichteter trotz behördlicher Aufforderung nicht Vorsorge für einen
ausreichenden Jagdschutz trifft (§ 74 Abs. 2 und 5);

12. als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher Dienst versieht, ohne im Besitz einer gültigen Jagdkarte zu sein (§ 76 Abs.
7), das Dienstabzeichen nicht sichtbar trägt oder sich über Verlangen nicht ausweist (§ 76 Abs. 5);

13. als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher seine Befugnisse nach §§ 80 und 81 überschreitet;
14. gegen die Vorschriften der §§ 82 bis 84 oder der auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verordnungen oder

Bescheide verstößt oder solche Verstöße ermöglicht;
15. ganzjährig geschonte Tiere entgegen den Bestimmungen des § 85 Abs. 1 und 2 erwirbt, hält, zum Verkauf anbietet,

entgeltlich oder unentgeltlich in Verkehr bringt oder versendet, oder wer Teile solcher Tiere verkauft, zum Verkauf
bereithält oder sonst in Verkehr bringt oder deren Herkunft gemäß § 85 Abs. 4 nicht nachweist;

16. als Tierpräparator die Einschau in seinen Betriebsräumen gemäß § 85 Abs. 4 verweigert;
17. die im Abschussplan (§ 87 Abs. 1) festgesetzte Abschusszahl überschreitet oder eine im Abschussplan nicht ge-

nehmigte Wildart erlegt;
18. den bewilligten oder verfügten Abschussplan ohne triftigen Grund in Zahl und Gliederung nicht einhält (§ 90

Abs. 1);
19. als Jagdpächterin oder Jagdpächter das Jagdgebiet bei Ablauf des Pachtverhältnisses nicht mit einem den örtlichen

Verhältnissen entsprechenden Wildbestand übergibt (§ 93 Abs. 2);
20. gegen die Bestimmungen über die Wildfütterung verstößt (§ 94);
21. in anderer Weise als gemäß Abs. 1 Z 8 gegen die Bestimmungen über die Wildfolge (§ 97) verstößt;
22. das Auftreten einer Wildkrankheit nicht meldet (§ 100);
23. gegen ein Verbot sachlicher Art gemäß § 101 Abs. 1 Z 5 und 12 bis 15 verstößt oder die örtlichen Beschränkungen

bei der Ausübung der Jagd (§ 103) nicht beachtet;
24. ein Jagdgebiet unbefugt mit einem Gewehr, mit Fallen oder anderen Geräten, die zum Fangen oder Töten von

Wild gewöhnlich verwendet werden, durchstreift (§ 106 Abs. 1 und 2) oder sich weigert, die Waffen und Geräte
den Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern oder den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes abzugeben;

25. eine jagdliche Beschränkung im Interesse der Landeskultur (§ 109) nicht beachtet.
(3) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis 1.100 Euro, im Falle ihrer Uneinbring-

lichkeit mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Wochen zu bestrafen, wer
1.  einer in diesem Gesetz verfügten Anzeige- oder Meldepflicht nicht oder nicht fristgerecht nachkommt;
2. verpflichtet ist, Listen oder sonstige Unterlagen zu führen oder der Behörde vorzulegen, diese Unterlagen nicht

oder nicht ordnungsgemäß führt oder der Behörde nicht oder nicht ordnungsgemäß oder nicht fristgerecht vor-
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legt;
3. Vereinbarungen entgegen § 38 trifft; 
4. ohne Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde ein Eigenjagdgebiet nicht auf die Dauer der Jagdperiode des

Genossenschaftsgebietes in derselben Gemeinde verpachtet (§ 60 Abs. 3);
5. bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 61 eine Jagdverwalterin oder einen Jagdverwalter nicht oder nicht frist-

gerecht bestellt oder das Eigenjagdgebiet nicht oder nicht fristgerecht verpachtet;
6. sich als nach § 63 Abs. 4 Verpflichtete oder Verpflichteter nicht innerhalb von drei Monaten nach Beginn des

Jagdjahres eine Jagdkarte löst;
7. als Halterin oder Halter von Greifvögeln die in § 86 vorgesehene Meldung nicht erstattet oder die Vögel nicht

oder nicht fristgerecht kennzeichnet;
8. trotz Untersagung den Haltungszweck von Greifvögeln ändert (§ 86 Abs. 2);
9. Eier von Federwild zu anderen als in § 85 Abs. 6 angeführten Zwecken in Verkehr setzt oder die Vorschriften des

§ 85 Abs. 7 und der auf Grund dieser Bestimmung erlassenen Verordnungen nicht einhält;
10. kümmerndes oder krankgeschossenes Wild ohne Notwendigkeit erlegt (§ 90 Abs. 3);
11. bei Anordnung der Bezirksverwaltungsbehörde Trophäen vom Schalenwild nicht oder nicht in der im § 92 Abs.

1 und 3 vorgeschriebenen Weise vorlegt;
12. eine Jagdeinrichtung ohne Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers (§ 95 Abs. 1) oder

Einsprünge (§ 95 Abs. 3) errichtet;
13. einen Jagdnotweg benützt, ohne die Schusswaffe ungeladen (gebrochen), Hunde an der Leine und Beizvögel

gesichert mitzuführen (§ 96);
14. als Jagdausübungsberechtigte oder Jagdausübungsberechtigter zu wenige oder nicht geeignete Jagdhunde hält

(§ 98);
15. Wildschutzgebiete entgegen den Bestimmungen des § 102 Abs. 2 betritt oder befährt;
16. für die Dauer einer Treib-, Drück- oder Lappjagd ein bejagtes Gebiet unbefugt betritt oder dieses über Auffor-

derung nicht unverzüglich verlässt (§ 106 Abs. 3);
17. als jagdfremde Person Wild verfolgt oder beunruhigt, insbesondere Hunde und Katzen im Jagdgebiet herum-

streifen lässt, Jungwild berührt oder aufnimmt (§ 107 Abs. 1);
18. gegen die Bestimmungen über das Halten von Wild außerhalb von Gehegen verstößt (§ 107 Abs. 3);
19. als jagdfremde Person Wild ankirrt (§ 107 Abs. 6);
20. sonstigen Geboten, Verboten oder Beschränkungen nach diesem Gesetz, einer Verordnung nach diesem Gesetz

sowie Auflagen, Bedingungen und Fristen in Bescheiden zuwider handelt.
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Burgenländischen Landesjagdverband von jeder rechtskräftigen Be-

strafung nach diesem Gesetz in Kenntnis zu setzen.
(6) Die Verfolgung wegen Übertretungen der §§ 54 Abs. 1, 82 bis 84, 85 Abs. 1 und 2, 87 Abs. 1, 90 Abs. 2 und 3

und 93 ist unzulässig, wenn gegen sie binnen einem Jahr von der Behörde keine Verfolgungshandlung vorgenommen
worden ist.

§ 185
Verfall von Gegenständen

(1) Bei Übertretungen der §§ 82, 85, 87 Abs. 1, in Verbindung mit § 184 Abs. 2 Z 17, 99, 101 Z 1 bis 4, 6 und 9
und 103 ist im Straferkenntnis der Verfall des Wildes, des Wildbrets, der Trophäe, der Tierteile und dergleichen, auf
die sich das strafbare Verhalten bezogen hat, auszusprechen.

(2) Kann das Wildbret nicht mehr für verfallen erklärt werden, ist an seiner Stelle der dem Wildbret entsprechende
Marktwert für verfallen zu erklären.

(3) Bei Übertretungen der §§ 97 Abs. 3 Z 4, 99 Abs. 1, 101 Z 1 bis 3 und 6, und 106 Abs. 2 ist auch auf den Verfall
der widerrechtlich mitgeführten, gebrauchten oder verbotenen Waffen und Geräte zu erkennen.

§ 186
Verwertung der als verfallen erklärten Gegenstände

(1) Verfallene Gegenstände, denen wissenschaftliche oder künstlerische Bedeutung zukommt, sind an das Bur-
genländische Landesmuseum abzugeben.

(2) Verfallen erklärte verbotene Schusswaffen sowie solche Gegenstände, die nach ihrer Beschaffenheit nur zur
Begehung von strafbaren Handlungen bestimmt sind, sind ebenfalls dem Landesmuseum zur Verfügung zu stellen
und, wenn dieses sie nicht übernimmt, zu vernichten.
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§ 187
Sondervorschriften über den Schadenersatz bei

Verletzungen des Jagdrechtes
Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung des Jagdrechtes abgeleitet werden, stehen bei unverpachteten Ei-

genjagden der oder dem Eigenjagdberechtigten, im Falle der Verpachtung der Eigenjagd aber der Pächterin oder
dem Pächter zu. Bei Genossenschaftsjagden stehen derartige Schadenersatzansprüche der Pächterin oder dem Pächter,
wenn aber die Genossenschaftsjagd durch eine Genossenschaftsjagdverwalterin oder einen Genossenschaftsjagd-
verwalter ausgeübt wird, der Jagdgenossenschaft zu. Solche Ersatzansprüche können nur im ordentlichen Rechtsweg
geltend gemacht werden.

XV. Hauptstück
Jagdabgabe

§ 188
Abgabenschuldnerin; Abgabenschuldner

(1) Die Ausübung des Jagdrechtes unterliegt der Jagdabgabe.
(2) Die Jagdabgabe ist bei verpachteten Jagden (einschließlich Jagdeinschlüssen) von der Jagdpächterin oder dem

Jagdpächter - im Falle der Unterverpachtung gemäß § 54 von der Pächterin oder dem Pächter -, bei nicht verpachteten
Eigenjagdgebieten von der oder dem Eigenjagdberechtigten zu entrichten.

(3) Die Jagdabgabe ist jährlich zu entrichten. Sie beträgt 2 v.H. des Jagdwertes (§ 189) des laufenden Jagdjahres.
(4) Die Jagdabgabe ist vom Burgenländischen Landesjagdverband jährlich zum Fälligkeitstermin vorzuschreiben

(§ 130 Abs. 3).
(5) Auf das Verfahren zur Vorschreibung, Einhebung und Einbringung der Jagdabgabe sind die für Landesabgaben

geltenden Bestimmungen der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl.
I Nr. 52/2009 *,  anzuwenden.

* OZ 163
§ 189

Jagdwert
(1) Bei verpachteten Jagden entspricht der Jagdwert dem Jahrespachtbetrag einschließlich des Wertes allenfalls

ausbedungener Nebenleistungen. Wurde bei der Verpachtung einer Eigenjagd eine Wildschadenspauschale ausbe-
dungen, so ist der Betrag der Pauschalsumme, der ein Drittel der Jagdpachtsumme übersteigt, dem Jagdwert zuzu-
rechnen.

(2) Der Jagdwert von nicht verpachteten Jagden ergibt sich aus der Vervielfachung des für den Bereich des politischen
Bezirkes ermittelten durchschnittlichen Jahrespachtbetrages pro Hektar für verpachtete Genossenschaftsjagdgebiete
mit der Hektaranzahl der nicht verpachteten Jagd. Die Genossenschaftsjagdgebiete der Freistädte Eisenstadt und Rust
sind für die Ermittlung des durchschnittlichen Hektarsatzes dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung zuzurechnen.

(3) Nebenleistungen sind alle Geld- und Sachleistungen der Pächterin oder des Pächters an die Verpächterin oder
den Verpächter, die nicht die Wildhege oder die Aufrechterhaltung des Jagdschutzes betreffen.

(4) Bei der Regelung des Jagdwertes hat die Umsatzsteuer außer Betracht zu bleiben.

§ 190
Auskunftspflicht

Die zur Leistung der Jagdabgabe Verpflichteten haben dem Landesjagdverband auf sein Verlangen alle mit der
Bemessung der Jagdabgabe zusammenhängenden Auskünfte zu erteilen.

§ 191
Verwendung der Jagdabgabe

(1) Der Landesjagdverband hat die aus der Jagdabgabe stammenden Mittel
1. zur Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumes des Wildes 1;
2. für Maßnahmen gegen den Straßentod des Wildes 2;
3. zur Erhaltung eines gesunden Wildstandes (ausgenommen Wildfütterung) 3;
4. für die jagdliche und forstliche Weiterbildung der Jugend und der Jägerinnen und Jäger 4

zu verwenden.
(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung 5 zu regeln, unter welchen Voraussetzungen die Mittel zu den unter
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Abs. 1 genannten Zwecken verwendet werden dürfen; hiebei ist insbesondere vorzusehen, dass sich die Empfängerin
oder der Empfänger von Mitteln an den Kosten für bestimmte Maßnahmen gemäß Abs. 1 zu beteiligen haben.

(3) Der Landesjagdverband hat der Landesregierung über die Verwendung der Mittel jedwede Auskunft zu erteilen
und in die Unterlagen Einsicht zu gewähren.

(4) Die bis zum Ende der Jagdperiode nicht verbrauchten Mittel sind dem Land abzuführen.
1 Hierunter fallen beispielsweise die Anlage oder Erhaltung von Wasserstellen, Feuchtbiotopen, Uferbegleitgehölzen, Bodenschutzanlagen, Wiesen-

einschlüssen, Daueräsungsflächen sowie Wald- und Strauchinseln (§ 122 Abs. 1 der Jagdverordnung (OZ 010)2 Hiezu zählen beispielsweise die Aufstellung von Wildwarneinrichtungen, Informationen der Verkehrsteilnehmer zur Vermeidung von Unfällen mit
Wild (§ 122 Abs. 2 der Jagdverordnung (OZ 010)3 Dazu gehören beispielsweise die Untersuchung von Wildtieren, die Bekämpfung von Wildseuchen und Wildkrankheiten (§ 122 Abs. 3 der Jagdver-
ordnung (OZ 010)4 Hiezu zählen wild- und waldpädagogische Führungen, Seminare, Schulungen und Informationsveranstaltungen (§ 122 Abs. 4 der Jagdverordnung
(OZ 010)5 S. § 123 der Jagdverordnung (OZ 010)

XVI. Hauptstück
Wirksamkeitsbeginn und außer Kraft tretende Vorschriften

§ 192
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2005 in Kraft.
(2) (Verfassungsbestimmung) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Bgld. Jagdgesetz 1988, LGBl. Nr. 11/1989,

zuletzt geändert mit Landesgesetz LGBl. Nr. 94/2002, außer Kraft.
(3) Die Änderungen des Inhaltsverzeichnisses und des § 188 Abs. 5, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 10,

treten am 1. Jänner 2010 in Kraft.
(4) Das Inhaltsverzeichnis, § 26 Abs. 5, § 31 Abs. 2, 8 und 11, § 37 Abs. 2, § 41 Abs. 4, § 43 Abs. 2, § 47 Abs. 5, § 50

Abs. 2, § 56 Abs. 2, § 87 Abs. 9, § 95 Abs. 1, § 119 Abs. 4, § 121 Abs. 1,§§ 126, 127 Abs. 1 und 2, § 129 Abs. 2 Z 4,
§ 130   Abs. 3, § 135 Abs. 3, § 141 Abs. 1, § 145 Abs. 2, § 148 Abs. 2,  § 150 Abs. 3, § 159 Abs. 1 und 2, §§ 162, 163,
166, 169 Abs. 2, die Überschrift zu § 170, § 170 Abs. 12, die Überschrift zu § 172, § 172 Abs. 1 bis 3, §§ 173, 176 Abs.
1 bis 3 und 7, § 177 Abs. 2  und 4, § 178 Abs. 1 und 2 und § 193 Abs. 8 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 79/2013
treten mit 1. Jänner 2014 in Kraft; gleichzeitig entfallen § 29 Abs. 3, § 52 Abs. 4, § 119 Abs. 5, § 129 Abs. 2 Z 5, § 152
Abs. 1 Z 7, §§ 168, 174 und 175.

XVII. Hauptstück
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 193
Funktionsperioden; Bescheide; Verfahren

(1) Die Funktionsperioden der Jagdausschüsse und der Organe des Landesjagdverbandes werden durch dieses Ge-
setz nicht berührt.

(2) Bescheide nach dem Jagdgesetz 1988 und Prüfungen nach dem Jagdgesetz 1988, nach dem Jagdgesetz, LGBl.
Nr. 30/1970, oder nach dem Jagdgesetz, LGBl. Nr. 2/1951, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bei den Schiedskommissionen anhängigen Verfahren
sind nach den Bestimmungen des Jagdgesetzes 1988 fortzuführen.

(4) Dieses Gesetz ist auf die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens anhängige Verfahren, ausgenommen Verfahren
gemäß Abs. 1 anzuwenden.

(5) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes ein Gehege führen, das in der Größe nicht den
Vorschriften des § 3 Abs. 2 und 3 bzw. des § 11 entspricht, dürfen dieses weiter führen; die übrigen die Gehege be-
treffenden Bestimmungen sind anzuwenden.

(6) Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes auf Grund des Bgld. Jagdgesetzes 1988 ausgegebene und noch nicht ge-
brauchte Jagdgastkarten können abweichend von § 65 Abs. 3 mit der nach § 65 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 1988 vor-
gesehen gewesenen Geltungsdauer (eintägig oder für einen Zeitraum von 14 Tagen) bis 31. Jänner 2007 weiter
verwendet werden.

(7) § 119 Abs. 5 in der Fassung der Novelle 37/2008 ist auf die im Zeitpunkt seines Inkrafttretens anhängigen
Verfahren anzuwenden.

(8) Am 31. Dezember 2013 bei einem ordentlichen Gericht anhängige Entschädigungsverfahren nach § 119 sind
nach den Vorschriften vor LGBl. Nr. 79/2013 zu beenden.
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JAGDVERORDNUNG (010) 
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 21. Februar 2005, mit der Bestimmungen des Bgld. Jagd-

gesetzes 2004 ausgeführt werden (Bgld. Jagdverordnung), LGBl. Nr. 23/2005, 2/2006, 7/2007, 58/2010
Auf Grund der §§ 3 Abs. 6, 30, 31 Abs. 1, 40 Abs. 11, 55 Abs. 1, 64 Abs. 2 und 5, 66 Abs. 8 und 9, 70 Abs. 2 und

3, 72,78 Abs. 4, 79 Abs. 2 und 4, 82 Abs. 1 und 3, 85 Abs. 7, 86 Abs. 4, 87 Abs. 11, 91 Abs. 2, 98, 99 Abs. 7, 101
Abs. 2, 102 Abs. 4, 116 Abs. 4, 121 Abs. 2, 149, 158, 180 und 191 Abs. 2 des Burgenländischen Jagdgesetzes 2004,
LGBl. Nr. 11/2005, wird verordnet:

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Abschnitt
Halten von Wild im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes

§   1  Halten von Wild zur Fleischgewinnung
§   2  Zugelassenes Wild
§   3  Einfriedung der Gehege
§   4  Schutz der Interessen der Jagd
§   5  Beschaffenheit der Gehege
§   6  Wilddichte
§   7  Überprüfungen

2. Abschnitt 
Wahl des Jagdausschusses

§   8  Wahlberechtigung
§   9  Wählbarkeit
§ 10 Wahlkommissionen
§ 11 Aufgaben der Wahlkommission
§ 12 Wahlliste
§ 13 Auflage der Wahlliste
§ 14 Einspruchsverfahren
§ 15 Entscheidung über Einsprüche; Abschluss der Wahlliste
§ 16 Wahlausschreibung
§ 17 Wahlvorschläge
§ 18 Zulassung von Wahlvorschlägen
§ 19 Wahlzeuginnen und Wahlzeugen
§ 20 Wahlhandlung; Leitung derWahl
§ 21 Wahlkuverts; Stimmzettel
§ 22 Ausübung des Wahlrechts
§ 23 Abstimmungsverfahren
§ 24 Gültige und ungültige Stimmen
§ 25 Unvorhergesehene Ereignisse
§ 26 Ermittlungsverfahren
§ 27 Niederschrift; Wahlakt
§ 28 Verlautbarung des Wahlergebnisses
§ 29 Anfechtung
§ 30 Ausschreibung einer neuen Wahl
§ 31 Wahl der Obfrau oder des Obmannes und deren oder dessen Stellvertretung des Jagdausschusses
§ 32 Drucksorten

3. Abschnitt 
Vorgang bei der Versteigerung von Genossenschaftsjagdgebieten

§ 33 Öffentliche Versteigerung von Genossenschaftsjagdgebieten; Versteigerungsbedingungen
§ 34 Kundmachungsformulare; Versteigerungsniederschrift
§ 35 Pachtverträge

4. Abschnitt 
Jagdhaftpflichtversicherung; Jagdkartenvordrucke

§ 36 Mindestversicherungssumme fur die Jagdhaftpflichtversicherung
§ 37 Form und Inhalt der zu verwendenden Vordrucke fur Jagdkarten, Jagdgastkarten und Jagderlaubnisscheine
§  38 Bedarfsdeckung

5. Abschnitt
Prüfung zum Nachweis derjagdlichen Eignung 

und zur Ausübung der Jagd mit Greifvogeln (Beizjagd)
§  39 Prüfung über die jagdliche Eignung; Prüfungskommission
§  40 Zulassung zur Prüfung
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§  41 Ansuchen um Zulassung zur Prüfung
§  42 Durchführung der Prüfung
§  43 Prüfungsstoff; Unterbleiben der Prüfung
§  44 Prüfungsergebnis; Zeugnis
§  45 Prüfung der Ausübung der Jagd mit Greifvogeln (Beizjagd); Prüfungskommission und Zulassung zur Prüfung
§  46 Durchführung der Prüfung
§  47 Prüfungsstoff
§  48 Prüfungsergebnis; Zeugnis
§  49 Prüfungsgebühr
§  50 Verwendung der Prüfungsgebühr

6. Abschnitt 
Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter;

Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger; 
Bestätigung, Angelobung und Kennzeichnung der Jagdaufseherin oder des Jagdaufsehers

§  51 Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter; Prüfungskommission
§  52 Zulassung zur Prüfung
§  53 Prüfungsstoff
§  54 Durchführung der Prüfung
§  55 Prüfungsergebnis
§  56 Zeugnis
§  57 Prüfungsgebühr
§  58 Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission
§  59 Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger
§  60 Zulassung zur Prüfung
§ 61 Prüfungskommission
§ 62 Prüfungsstoff
§ 63 Durchführung der Prüfung
§ 64 Prüfungsgebühr
§ 65 Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission
§ 66 Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter; Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger; Befreiungen

und Erleichterungen 
§ 67 Bestätigung und Angelobung der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher 
§ 68 Dienstausweis 
§ 69 Dienstabzeichen
§ 70 Verbot der Verwendung des Dienstabzeichens 
§ 71 Ablieferungspflicht von Dienstausweis und Dienstabzeichen

7. Abschnitt 
Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei jagdlichen Unfällen

§ 72 Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen
§ 73 Zugelassene Dienststellen; Inhalt der Bescheinigung
§ 74 Unterweisung
§ 75 Ersatz der Bescheinigung

8. Abschnitt 
Schonvorschriften

§ 76 Schonzeiten
§ 77 Ganzjährig geschontes Wild; Wild, das keine Schonzeit genießt
§ 78 Ausnahmen

9. Abschnitt
Kennzeichnung von Greifvögeln;

Nachweise beim Verkehr mit Eiern von Federwild
§ 79 Kennzeichnungspflicht 
§ 80 Register 
§ 81 Ringgrößen
§ 82 Nachschau-, Melde- und Rückgabepflichten
§ 83 Kostenersatz
§ 84 Nachweis von Herkunft und Aufzuchtzweck bei Eiern von Federwild
§ 85 Aufzeichnungen
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10. Abschnitt 
Abschussplan und Abschussliste; Hegeschau

§  86 Inhalt des Abschussplanes
§  87 Genehmigung des Abschussplanes
§  88 Erfüllung des Abschussplanes
§  89 Abschussliste; Abschussbuch
§  90 Hegeschau; Bewertungsrichtlinien für Trophäen

11. Abschnitt 
Jagdhunde; Fallen

§  91 Brauchbarkeit von Jagdhunden
§  92 Reinrassigkeit und Alter von Jagdhunden; Meldepflichten
§  93 Brauchbarkeitsprüfung
§  94 Kurs für Fallenstellerinnen und Fallensteller; Prüfung

12. Abschnitt
Auftreffenergie der Jagdmunition;

Verwendung von Narkosewaffen und Narkosemitteln
§  95 Mindestwerte für die Auftreffenergie 
§  96 Verwendung von Narkosewaffen und Narkosemitteln

13. Abschnitt 
Wildschutzgebiete

§  97 Hinweistafeln fur die Kennzeichnung 
§  98 Anbringung der Hinweistafeln

14. Abschnitt
Ermittlung von Wildschäden im Wald 

§  99 Bewertungsmethoden; Arten der Schäden
§  99a Grundsätze der Schadensaufnahme und Schadensbewertung
§  100 Verbissschäden
§  101 Bewertung der Verbissschäden
§  101a Schadenersatz wegen ausbleibender Naturverjüngung
§ 102 Schälschäden
§ 103 Erhebung, Einstufung und Bewertung von Schälschäden
§ 104 Fegeschäden
§ 105 Schadensbewertung an forstlichen Spezialkulturen

15. Abschnitt 
Schlichtungsorgane und Bezirksschiedskommission

§ 106 Reisekosten; Aufwandsentschädigung

16. Abschnitt 
Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk

§ 107 Wahlkommission
§ 108 Wahlliste
§ 109 Wahlausschreibung
§ 110 Wahlvorschläge
§ 111 Wahlzeuginnen und Wahlzeugen
§ 112 Wahlhandlung; Leitung der Wahl
§ 113 Wahlkuverts und Stimmzettel
§ 114 Ermittlungsverfahren
§ 115 Anfechtung der Wahl der Delegierten
§ 116 Delegiertenausweis
§ 117 Wahl der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters und der Stellvertretung

17. Abschnitt
Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes

§ 118 Wahlkommission 
§ 119 Wahlhandlung
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18. Abschnitt 
Jagdkataster und Jagdstatistik

§ 120 Inhalt des Jagdkatasters und der Jagdstatistik

19. Abschnitt 
Verwendung der Jagdabgabe

§ 121 Verwendungszweck 
§ 122 Inhalt der Maßnahmen 
§ 123 Fördervoraussetzungen

20. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 124 In-Kraft-Treten; Außer Kraft treten
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1. Abschnitt

§ 1
Halten von Wild zur Fleischgewinnung

Das Halten von Haarwild zur Gewinnung von Fleisch ist im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes
gestattet, wenn diese Tiere auf landwirtschaftlich genutzten Flächen - Schwarzwild auch auf Waldflächen - von nicht
mehr als 20 ha je Betrieb und innerhalb von Einfriedungen gehalten werden, die ein Auswechseln in die freie Wild-
bahn und ein Einwechseln von Schalenwild in die eingefriedete Fläche verhindern.

§ 2
Zugelassenes Wild

Zur Fleischgewinnung ist nur Dam-, Rot-, Muffel- und Schwarzwild zugelassen.

§ 3
Einfriedung der Gehege

Die Höhe der Einfriedung hat bei Dam-, Rot- und Muffelwild 2 m und bei Schwarzwild mindestens 1,50 m zu be-
tragen, wobei bei Schwarzwildgehegen das Gitter 50 cm in die Erde versenkt sein muss.

§ 4
Schutz der Interessen der Jagd

Durch die Errichtung des Geheges dürfen die Interessen der Jagd, insbesondere die jagdliche Nutzung, vorhandene
Wildwechsel, Äsungsflächen und Einstände des Wildes nicht erheblich beeinträchtigt werden.

§ 5
Beschaffenheit der Gehege

Die Gehege haben ausreichende natürliche Äsungs- und künstliche Fütterungsmöglichkeiten, eine ausreichende
Wasserversorgung sowie natürliche oder künstliche Deckungen aufzuweisen.

§ 6
Wilddichte

Als tragbare Wilddichte werden für 
1. Damwild höchstens 20 adulte Tiere pro ha
2. Muffelwild höchstens 15 adulte Tiere pro ha
3. Schwarzwild höchstens 5 adulte Tiere pro ha
4. Rotwild höchstens 10 adulte Tiere pro ha

festgelegt
§ 7

Überprüfungen
Das Gehege ist jährlich mindestens einmal veterinärpolizeilich überprüfen zu lassen.

2. Abschnitt
Wahl des Jagdausschusses

§ 8
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt zur Wahl des Jagdausschusses sind alle Mitglieder der Jagdgenossenschaft, insofern auf ihren
Grundstücken die Jagd gemäß § 21 Abs. 1 und 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 nicht ruht.

(2) Mitglieder der Jagdgenossenschaft sind die Eigentümerinnen und Eigentümer jener Grundstücke, welche zu
einem Genossenschaftsgebiet gehören.

§ 9
Wählbarkeit

Wählbar in den Jagdausschuss sind jene Mitglieder der Jagdgenossenschaft, die das 18. Lebensjahr vor dem 1.
Jänner des Jahres, in dem die Jagdausschusswahl stattfindet, vollendet haben und die keine gerichtlichen Verurtei-
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lungen aufweisen, die einen Wahlausschließungsgrund im Sinne des § 18 Gemeindewahlordnung 1992*, LGBl. Nr.
54, in der jeweils geltenden Fassung, darstellen würden.

Dies gilt auch bei nichteigenberechtigten Personen für deren gesetzliche Vertreterinnen und Vertreter, bei juristi-
schen Personen, Personengesellschaften des Handelsrechtes sowie bei Miteigentümerinnen und Miteigentümern für
deren bevollmächtigte Vertreterinnen und Vertreter.

* Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer durch ein inländisches Gericht wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Handlungen
zu einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt worden ist. (Näheres s. § 22 Landtagswahlordnung LGBl. Nr. 4/1996, zuletzt ge-
ändert durch LGBl. Nr. 18/2008).

§ 10
Wahlkommissionen

(1) Zur Durchführung der Wahl sind Wahlkommissionen berufen. Für jedes selbständige Genossenschaftsjagdgebiet
ist eine Wahlkommission zu bilden, bestehend aus der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister als Vorsitz und vier
weiteren Mitgliedern, die zum Jagdausschuss wählbar sein müssen. 

(2) Die Wahlkommission für die Wahl des Jagdausschusses eines  gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiets
(§ 16 Abs. 1 und 2 Bgld. Jagdgesetz 2004) besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern jener Gemeinden,
in deren Bereich die das Genossenschaftsjagdgebiet bildenden Grundstücke liegen, und aus vier weiteren Mitgliedern,
die zum Jagdausschuss wählbar sein müssen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister jener Gemeinde, deren
Grundstücke den größten Teil des gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiets bilden, hat den Vorsitz zu führen.

(3) Die Mitglieder der Wahlkommission, die nicht Kraft ihres Amts als Bürgermeisterin oder Bürgermeister Mit-
glieder sind, werden von der Bezirksverwaltungsbehörde (in Städten mit eigenem Statut von der Landesregierung)
auf Vorschlag der bei der vorangegangenen Landwirtschaftskammerwahl wahlwerbenden Gruppen im Verhältnis
der Stärke dieser Gruppe in der Gemeinde bestellt. Wenn nach dieser Berechnung zwei wahlwerbende Gruppen auf
ein Mitglied den gleichen Anspruch haben, entscheidet das Los. Für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die
weiteren Mitglieder sind Ersatzmitglieder zu bestellen.

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister (Abs. 1) oder die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister (Abs.
2) wird (werden) durch die Vizebürgermeisterin oder den Vizebürgermeister (die Vizebürgermeisterinnen oder Vi-
zebürgermeister) vertreten.

(5) Die Bildung der Wahlkommission hat spätestens vier Wochen nach erfolgter jeweiliger Feststellung des Jagd-
gebiets zu erfolgen. Die Tätigkeit der Wahlkommissionen endet im Zeitpunkt des ersten Zusammentretens der an
ihre Stelle tretenden neu bestellten Wahlkommissionen. 

(6) Die Mitglieder der Wahlkommissionen haben vor Antritt ihres Amts in die Hand der oder des Vorsitzenden das
Gelöbnis strenger Unparteilichkeit und gewissenhafter Erfüllung der mit ihrem Amt verbundenen Pflichten zu ge-
loben. 

(7) Zur Gültigkeit eines Beschlusses der Wahlkommission ist es erforderlich, dass die Mitglieder der Kommission
von der oder dem Vorsitzenden spätestens am dritten Tag vor der Sitzung gegen Nachweis schriftlich eingeladen
wurden und außer der oder dem Vorsitzenden mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnahmen. Für
den Wahltag selbst ist eine ausdrückliche Ladung nicht erforderlich. Zur Beschlussfassung ist die einfache Stim-
menmehrheit erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als angenommen, dem die oder der  Vorsitzende
beitritt.

§ 11
Aufgaben der Wahlkommission

Der Wahlkommission obliegt:
1. die Prüfung der Wahlvorschläge sowie die Entscheidung über die Wählbarkeit der wahlwerbenden Personen und

die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 18)
2. die Prüfung der Stimmzettel und die Entscheidung über deren Gültigkeit (§ 24 Abs. 2 bis 5, § 26 Abs. 2),
3. die Feststellung des endgültigen Abstimmungsergebnisses (§ 26 Abs. 2),
4. die Zuweisung der Mandate an die wahlwerbenden Gruppen (§ 26 Abs. 4 und 5),
5. die Durchführung der im § 20 Abs. 5, § 23 Abs. 2 und 4, § 25, § 26 Abs. 1 und 2, und § 27 angeführten Amts-

handlungen.

§ 12
Wahlliste

(1) Zum Zwecke der Wahl des Jagdausschusses hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister binnen vier Wochen
nach erfolgter jeweiliger Feststellung des Jagdgebiets alle wahlberechtigten Mitglieder der Jagdgenossenschaft in
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einer Wahlliste zur Wahl des Jagdausschusses zu verzeichnen. In der Wahlliste ist ferner ein etwa vorliegendes Mit-
eigentumsverhältnis und gegebenenfalls der Umstand, dass das Mitglied der Jagdgenossenschaft eine juristische
Person ist, zu vermerken. 

(2) Die Wahlliste ist derart anzufertigen, dass die wahlberechtigten Mitglieder der Jagdgenossenschaft in alphabe-
tischer Ordnung gereiht werden und neben jedem Namen die Größe der für das Wahlrecht maßgebenden Grundfläche
nach Hektaren angeführt und die hienach entfallende Stimmenanzahl ersichtlich gemacht wird.

(3)  Die Stimmen sind nach dem Flächenausmaß der den einzelnen Mitgliedern der Jagdgenossenschaft gehörigen
Grundstücke zu berechnen, und zwar derart, dass auf eine Grundfläche bis zu 2 ha eine Stimme, auf eine Grundfläche
von mehr als 2 bis 5 ha zwei Stimmen, auf eine Grundfläche von mehr als 5 bis 10 ha vier Stimmen, auf eine Grund-
fläche von mehr als 10 bis 15 ha sechs Stimmen und so fort bis zu 50 ha auf je weitere 5 ha zwei Stimmen mehr ent-
fallen. Kein Mitglied der Jagdgenossenschaft kann, auch wenn die ihm gehörige Grundfläche das Ausmaß von 50
ha übersteigt, mehr als zwanzig Stimmen auf sich vereinigen. Grundstücke, auf denen die Jagd gemäß § 21 Bgld.
Jagdgesetz 2004 ruht, bleiben bei der Berechnung des für die Stimmenanzahl maßgebenden Flächenausmaßes außer
Betracht.

(4) Ist das im Bereich einer Gemeinde gelegene Genossenschaftsjagdgebiet in mehrere selbständige Genossen-
schaftsjagdgebiete gemäß § 16 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004 zerlegt worden oder sind Teile dieses Genossenschafts-
jagdgebiets mit einem benachbarten Genossenschaftsjagdgebiet gemäß § 16 Abs. 1 und 2 Bgld. Jagdgesetz 2004
vereinigt worden, so ist für jeden dieser Teile von der zuständigen Bürgermeisterin oder dem zuständigen Bürger-
meister eine abgesonderte, den Bestimmungen der Abs. 2 und 3 entsprechende Wahlliste (Teilwahlliste) zu verfas-
sen.

(5) Die Teilwahllisten bei gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebieten sind unverzüglich an die Bürgermei-
sterin oder den Bürgermeister jener Gemeinde, deren Grundstücke den größten Teil des gemeinschaftlichen Genos-
senschaftsjagdgebiets bilden, weiterzuleiten. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat die Teilwahllisten der
anderen Gemeinden mit einer selbst angelegten Teilwahlliste zu einer Gesamtwahlliste, in der alle im gemeinschaft-
lichen Genossenschaftsjagdgebiet Wahlberechtigten enthalten sind, zu vereinigen.

§ 13
Auflage der Wahlliste

(1) Die nach den Bestimmungen des § 12 verfasste Wahlliste ist binnen einer Woche nach Ablauf der im § 12 Abs.
1 bestimmten Frist durch zwei Wochen während der Amtsstunden im Gemeindeamt der Gemeinde, deren Bürger-
meisterin oder Bürgermeister für die Anlegung der Wahlliste (Teilwahlliste) zuständig war, aufzulegen. Die Auflegung
der Wahlliste ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister an der Amtstafel öffentlich kundzumachen. In
dieser Kundmachung ist die Zeit der Auflegung der Wahlliste sowie die Frist, innerhalb welcher Einsprüche gegen
dieselbe eingebracht werden können (§ 14 Abs. 2), kalendermäßig anzugeben und anzuführen, dass jedes wahlbe-
rechtigte Mitglied der Jagdgenossenschaft während der Zeit der Auflegung in die Wahlliste Einsicht nehmen und
von ihr Abschriften sowie Vervielfältigungen herstellen kann.

(2) Bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet ist die Gesamtwahlliste in dem Gemeindeamt jener
Gemeinde aufzulegen, deren Grundstücke den größten Teil dieses gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiets
bilden. Die Kundmachung der Auflegung der Gesamtwahlliste hat unter Einhaltung der diesbezüglichen Vorschriften
des Abs. 1 in allen jenen Gemeinden zu erfolgen, deren Genossenschaftsjagdgebiete ganz oder teilweise zu dem ge-
meinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet vereinigt wurden.

§ 14
Einspruchsverfahren

(1) Vom ersten Tag der Auflegung der Wahlliste (Gesamtwahlliste) an dürfen Änderungen in derselben nur im
Wege des Einspruchsverfahrens vorgenommen werden; ausgenommen hievon sind Formgebrechen, wie z.B. Schreib-
fehler.

(2) Innerhalb der Auflagefrist können alle, die entweder in die Liste eingetragen sind oder für sich das Wahlrecht
in die Jagdgenossenschaft in Anspruch nehmen, unter Angabe des Namens und der Wohnanschrift gegen die Wahlliste
wegen Aufnahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter
sowie wegen unrichtiger Berechnung der auf das Flächenausmaß einer wahlberechtigten Person entfallenden Stim-
menanzahl (§ 12 Abs. 3) schriftlich oder mündlich bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister jener Gemeinde,
in deren Gemeindeamt die Wahlliste (Gesamtwahlliste) aufgelegt worden ist, Einspruch erheben.

(3) Jeder Einspruch darf sich nur auf eine einzelne Person beziehen und ist zu begründen.
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§ 15
Entscheidung über Einsprüche; Abschluss der Wahlliste

(1) Die Einsprüche sind von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister einzeln mit allen für die Entscheidung
erforderlichen Belegen unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.

(2) Personen, gegen deren Aufnahme in die Wahlliste (Gesamtwahlliste) Einspruch erhoben wurde, hat die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister sofort von dem eingelangten Einspruch mit einer zu eigenen Handen zuzustel-
lenden Aufforderung zu verständigen, allfällige Einwendungen gegen den Einspruch binnen einer Woche nach Erhalt
dieser Verständigung schriftlich bei der Bezirksverwaltungsbehörde vorzubringen, widrigenfalls ohne Berücksich-
tigung später eingebrachter Einwendungen über den erhobenen Einspruch entschieden werden würde.

(3) Über die Einsprüche hat die Bezirksverwaltungsbehörde nach Ablauf der im Abs. 2 festgesetzten Frist und
nach beschleunigter Durchführung eines zum Zwecke der Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes allfällig er-
forderlichen Ermittlungsverfahrens ungesäumt zu entscheiden. Diese Entscheidung ist derjenigen Person, die den
Einspruch erhoben hat, sowie der vom Einspruch betroffenen Person schriftlich zuzustellen und von der Bürgermei-
sterin oder dem Bürgermeister sofort in der Wahlliste (Gesamtwahlliste) ersichtlich zu machen. Außerdem hat die
Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Namen der durch die Entscheidung Betroffenen durch öffentlichen An-
schlag kundzumachen. Gegen die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde ist ein weiterer Einspruch nicht zu-
lässig.

(4) Bei Städten mit eigenem Statut entscheidet über Einsprüche gegen die Wahlliste die Landesregierung.
(5)  Nach Abschluss des Einspruchsverfahrens hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Wahlliste (Ge-

samtwahlliste) richtig zu stellen und abzuschließen, zu datieren, zu fertigen und mit dem Gemeindesiegel zu verse-
hen.

(6) An der Wahl dürfen nur Wahlberechtigte teilnehmen, deren Namen in der richtig gestellten und abgeschlossenen
Wahlliste (Gesamtwahlliste) enthalten sind.

(7) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat auf Verlangen einer wahlwerbenden Gruppe, die sich an der
Wahlwerbung beteiligen will, eine Ausfertigung der Wahlliste gegen Ersatz der Kosten auszufolgen.

§ 16
Wahlausschreibung

(1) Binnen einer Woche nach Abschluss der Wahlliste  (Gesamtwahlliste) hat die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister die Wahl des Jagdausschusses durch Kundmachung derart auszuschreiben, dass zwischen dem Tag der
Ausschreibung der Wahl (das ist der Tag des Anschlages der Wahlkundmachung an der Gemeindeamtstafel) und
dem Wahltag ein Zeitraum von mindestens vier Wochen gelegen ist. Die Verlautbarung der Wahlkundmachung hat
durch Anschlag an der Amtstafel jener Gemeinde, deren Grundstücke das Genossenschaftsjagdgebiet bilden, bei
einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet durch Anschlag an den Amtstafeln jener Gemeinden zu er-
folgen, deren Genossenschaftsjagdgebiete ganz oder teilweise zu dem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet
vereinigt worden sind.

(2) Die Wahlkundmachung hat zu enthalten:
1. den Wahltag, der auf einen Sonntag oder einen anderen öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist, und die für die

Stimmabgabe bestimmten Tagesstunden (Wahlzeit);
2. den Ort, an dem die Stimmabgabe zu erfolgen hat (Wahlort);
3. die Anordnung, dass Wahlvorschläge schriftlich bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister spätestens am

achten Tag vor dem Wahltag eingebracht sein müssen, widrigenfalls sie nicht berücksichtigt werden;
4. die Angabe, wo und wann die zur Wahlhandlung zugelassenen Wahlvorschläge zur Einsicht aufgelegt werden;
5. die Bestimmung, dass Stimmen nur für zugelassene Wahlvorschläge gültig abgegeben werden können;
6. den Tag der Verlautbarung der Wahlkundmachung.

§ 17
Wahlvorschläge

(1) Gruppen von Wählerinnen oder Wählern, die sich an der Wahlwerbung beteiligen, haben ihre Wahlvorschläge
spätestens am achten Tag vor dem Wahltag schriftlich bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister einzureichen.
Bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet ist der Wahlvorschlag bei jener Bürgermeisterin oder
jenem Bürgermeister einzubringen, die oder der die Wahl ausgeschrieben hat. Die Bürgermeisterin oder der Bürger-
meister hat den Empfang des Wahlvorschlages unter Angabe der Zeit der Empfangnahme zu bestätigen. Im Falle
der Verhinderung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters hat ihre oder seine Stellvertretung oder eine von
dieser oder diesem beauftragte Person einzuschreiten.
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(2) Der Wahlvorschlag muss enthalten:
1. die unterscheidende Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe;
2. ein Verzeichnis von höchstens 12 wahlwerbenden Personen in der beantragten, mit arabischen Ziffern bezeich-

neten Reihenfolge unter Angabe des Familien- und Vornamens, der Geburtsdaten und der Anschrift der wahl-
werbenden Personen;

3. die Zustimmung der wahlwerbenden Personen zur Aufnahme in den Wahlvorschlag und ihre Er klärung, sich
nicht auf dem Wahlvorschlag einer anderen wahlwerbenden Gruppe um die Wahl in den Jagdausschuss zu be-
werben;

4. die Anführung einer zustellungsbevollmächtigten Vertretung, anderenfalls die im Wahlvorschlag an erster Stelle
gereihte wahlwerbende Person als zustellungsbevollmächtigte Vertretung zu gelten hat.

(3) Wahlvorschläge ohne ausdrückliche Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe oder Wahlvorschläge, die die-
selben oder schwer unterscheidbare Bezeichnungen der wahlwerbenden Gruppen tragen, sind von der Wahlkom-
mission nach der jeweils an erster Stelle vorgeschlagenen wahlwerbenden Person zu benennen.

(4) Die Verbindung (Koppelung) von Wahlvorschlägen ist unzulässig.

§ 18
Zulassung von Wahlvorschlägen

(1) Die Wahlkommission hat zu überprüfen, ob die Wahlvorschläge den Vorschriften des § 17 entsprechen und ob
die vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewerber wählbar sind. Mangelhaft befundene Wahlvorschläge sind der je-
weils zustellungsbevollmächtigten Vertretung unverzüglich zur Behebung  der festgestellten Mängel, die binnen einer
Frist von längstens drei Tagen zu erfolgen hat, zurückzustellen.

(2) Nicht zuzulassen sind Wahlvorschläge, die verspätet oder vor Ausschreibung der Wahl überreicht wurden oder
keine einzige wählbare wahlwerbende Person enthalten, wenn das Berichtigungsverfahren im Sinne des Abs. 1 er-
folglos geblieben ist.

(3)  Wahlwerbende Personen, denen die Wählbarkeit fehlt, sind von der Wahlkommission aus dem zugelassenen
Wahlvorschlag zu streichen, ebenso sind die Namen jener Personen zu streichen, die ungeachtet des nach Abs. 1
durchgeführten Berichtigungsverfahrens so unvollständig bezeichnet sind, dass über ihre Identität Zweifel bestehen.
Erstattet die zustellungsbevollmächtigte Vertretung eines Wahlvorschlages keine Änderungsmeldung gemäß Abs.
5, so rücken die im Wahlvorschlag nachgereihten Personen an die Stelle der gestrichenen Personen vor.

(4) Weisen mehrere Wahlvorschläge den Namen derselben wahlwerbenden Person auf, so ist diese Person von der
Wahlkommission aufzufordern, binnen einer Frist von 48 Stunden bekannt zu geben, für welchen der Wahlvorschläge
sie sich entscheidet. Entscheidet sich die wahlwerbende Person für einen der Wahlvorschläge, so ist sie auf allen an-
deren Wahlvorschlägen zu streichen. Entscheidet sie sich jedoch für keinen der Wahlvorschläge, so ist sie auf allen
Wahlvorschlägen zu streichen.

(5) Änderungen im Wahlvorschlag oder dessen Zurückziehung sind von der zustellungsbevollmächtigten Vertretung des
Wahlvorschlages der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission spätestens bis zum Ablauf des vierten Tages vor dem
Wahltag mitzuteilen.

(6) Beschlüsse der Wahlkommission im Sinne der Abs. 1 bis 4 oder über die Zulassung von Wahlvorschlägen kön-
nen nur im Wege der Anfechtung der ganzen Wahl angefochten werden. 

(7) Wurde nur ein Wahlvorschlag eingereicht, so sind die im Wahlvorschlag genannten Bewerberinnen und Be-
werber in der darin angegebenen Reihenfolge als gewählt zu erklären, wenn mehr als 30 %  der Gesamtstimmenan-
zahl des Genossenschaftsjagdgebiets abgegeben wurden.

(8) Wurde kein Wahlvorschlag eingebracht, so hat die Wahl zu unterbleiben. In diesem Falle sowie dann, wenn für
die Wahl des Jagdausschusses weniger als 30 % der Gesamtstimmenanzahl des Genossenschaftsjagdgebiets abgegeben
wurde, haben die Mitglieder des Gemeinderates die Funktion des Jagdausschusses auszuüben. Bei einem gemein-
schaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet haben in diesem Fall sämtliche Mitglieder der Gemeinderäte jener Gemeinden,
die das gemeinschaftliche Genossenschaftsjagdgebiet bilden, die Funktion des Jagdausschusses auszuüben (§ 27 Abs.
4 Bgld. Jagdgesetz 2004).

§ 19
Wahlzeuginnen und Wahlzeugen

Jede wahlwerbende Gruppe, deren Wahlvorschlag zugelassen wurde, ist befugt, der Wahlkommission zwei Mit-
glieder der Jagdgenossenschaft als Wahlzeuginnen oder Wahlzeugen bekannt zu geben, denen das Recht zusteht,
die Wahlhandlung zu überwachen. Sie haben sich jeglicher Einflussnahme auf den Gang der Wahlhandlung zu ent-
halten und sich insbesondere an den Abstimmungen der Wahlkommission nicht zu beteiligen.
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§ 20
Wahlhandlung, Leitung der Wahl

(1) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Wahlhandlung die Ruhe
und Ordnung aufrechterhalten wird und die Bestimmungen dieser Wahlordnung eingehalten werden; ihren oder sei-
nen Anordnungen hat jedermann unbedingt Folge zu leisten.

(2) Die Wahlberechtigten haben, sofern sie nicht als Wahlzeuginnen oder Wahlzeugen in dem Wahllokal zu ver-
bleiben berechtigt sind, das Wahllokal sofort nach Abgabe ihrer Stimme zu verlassen. Um Störungen der Wahl zu
verhindern, kann die oder der Vorsitzende der Wahlkommission verfügen, dass die Wahlberechtigten nur einzeln in
das Wahllokal eingelassen werden.

(3) Die oder der Vorsitzende hat dafür Sorge zu tragen, dass eine, im Bedarfsfalle mehrere ausreichend beleuchtete
Wahlzellen vorhanden sind. Als Wahlzelle genügt jede Absonderungsvorrichtung im Wahllokal, die ein Beobachten
der Wählerin oder des Wählers bei der Stimmabgabe verhindert. Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und einem Stuhl
oder einem Stehpult zu versehen sowie mit dem erforderlichen Material für das Ausfüllen des Stimmzettels auszustatten.
In jeder Wahlzelle sind außerdem sämtliche zugelassenen Wahlvorschläge an gut sichtbarer Stelle anzuschlagen.

(4) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat zur festgesetzten Stunde die Wahlhandlung zu eröffnen und
der Wahlkommission die abgeschlossene Wahlliste, ein Abstimmungsverzeichnis, die leeren Wahlkuverts sowie
einen entsprechenden Vorrat an leeren Stimmzetteln zu übergeben.

(5) Unmittelbar vor Beginn der Stimmabgabe hat sich die Wahlkommission zu überzeugen, dass die Wahlurne
leer ist.

§ 21
Wahlkuverts; Stimmzettel

Die Wahlkuverts haben aus undurchsichtigem Papier zu bestehen. Zur Stimmabgabe dürfen nur die der Wählerin
oder dem Wähler von der Wahlkommission zur Verfügung gestellten amtlichen Wahlkuverts verwendet werden.

(2) Der Stimmzettel muss bei sonstiger Ungültigkeit aus weichem, weißlichen Papier sein und ein Ausmaß von
14 bis 16 cm in der Breite und 20 bis 22 cm in der Länge aufweisen. Der Stimmzettel kann durch Handschrift, Druck,
Maschinschrift oder durch sonstige Vervielfältigung beschriftet werden.

§ 22
Ausübung des Wahlrechts

(1) Das Wahlrecht ist von jenen Mitgliedern der Jagdgenossenschaft, die spätestens am Tag vor der Jagdausschuss-
wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben, persönlich auszuüben. Mitglieder der Jagdgenossenschaft, welche diese
Voraussetzungen nicht erfüllen, sowie solche, denen ein Sachwalter gemäß § 273 Allgemeines bürgerliches Gesetz-
buch (ABGB), JGS Nr. 946/811, zuletzt geändert mit Gesetz BGBl. I Nr. 77/2004,* bestellt wurde, haben das Wahl-
recht durch ihre gesetzliche Vertretung, juristische Personen und Personengesellschaften des Handelsrechtes durch
mit schriftlicher Vollmacht ausgewiesene Bevollmächtigte auszuüben.

(2) Miteigentumsgemeinschaften haben das Wahlrecht durch Bevollmächtigte auszuüben, die sich mit einer schrift-
lichen Vollmacht auszuweisen haben, sofern sie nicht zur gesetzlichen Vertretung der übrigen Miteigentümer befugt
sind. Für die Bestellung von Bevollmächtigten genügt einfache Stimmenmehrheit, die nach Anteilen gezählt wird.
Die Vollmacht kann auch mündlich vor der Wahlkommission abgegeben werden. Blinde, schwer sehbehinderte oder
gebrechliche Wählerinnen und Wähler dürfen sich von einer Geleitperson, die sie sich selbst auswählen können,
führen und sich von dieser bei der Wahlhandlung helfen lassen.

*  S OZ 180
§ 23

Abstimmungsverfahren
(1) Zuerst haben die wahlberechtigten Mitglieder der Wahlkommission und die Wahlzeuginnen und Wahlzeugen

und hierauf die Wählerinnen und Wähler in der Reihenfolge ihres Erscheinens die Stimme abzugeben.
(2) Die Wählerin oder der Wähler hat vor der Wahlkommission ihren oder seinen Namen zu nennen und erforder-

lichenfalls durch eine Urkunde, eine sonstige amtliche Bescheinigung oder durch mindes tens zwei Zeuginnen oder
Zeugen ihre oder seine Identität nachzuweisen.

(3) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen zum  Nachweis der Identität kommen insbesondere in Betracht:
amtliche Legitimationen jeder Art, Personalausweise, Tauf-, Geburts- und Trauscheine, Heiratsurkunden, Heimat-
rollenauszüge, Staatsbürgerschaftsnachweise, Anstellungsdekrete, Pässe, Grenzkarten, Jagdkarten, Eisenbahn-, Stra-
ßenbahn- und Autobuspermanenzkarten, Gewerbescheine, Lizenzen, Diplome, Immatrikulierungsscheine,
Meldungsbücher einer Hochschule, Hoch- und Mittelschulzeugnisse, Postausweiskarten u. dgl., überhaupt alle unter
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Beidruck eines Amtssiegels ausgefertigten Urkunden, die die Identität der Wählerin oder des Wählers erkennen las-
sen.

(4) Das von der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission hiezu bestimmte Mitglied der Wahlkommission hat
aus der Wahlliste die auf die Wählerin oder den Wähler entfallende Stimmenanzahl festzustellen. Die oder der Vor-
sitzende der Wahlkommission hat hierauf der Wählerin oder dem Wähler so viele leere Stimmzettel und Wahlkuverts
zu übergeben, als nach der Wahlliste auf die Wählerin oder den Wähler Stimmen entfallen. Die Wählerin oder der
Wähler hat sodann in der Wahlzelle – nach allfälliger handschriftlicher Ausfüllung der leeren Stimmzettel – in jedes
der ihr oder ihm übergebenen Wahlkuverts je einen Stimmzettel zu legen und nach Verlassen der Wahlzelle das
Wahlkuvert oder die Wahlkuverts der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission zu übergeben, die oder der sie
ungeöffnet in die Wahlurne zu legen hat.

(5) Der Name der Wählerin oder des Wählers, die oder der ihre oder seine Stimme (Stimmen) abgegeben hat, ist
von einer Beisitzerin oder einem Beisitzer in das Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender Zahl und unter Beiset-
zung der fortlaufenden Zahl des Wahlverzeichnisses und der Anzahl der auf die Wählerin oder den Wähler entfallenden
Stimmen einzutragen. Gleichzeitig wird ihr oder sein Name in der Wahlliste abgestrichen.

§ 24
Gültige und ungültige Stimmen

(1) Die Wählerin oder der Wähler kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen Wahlvorschläge abgeben,
und zwar durch Angabe der Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe oder durch Angabe eines oder mehrerer wahl-
werbender Personen des gleichen Wahlvorschlages. 

(2) Mehrere in einem Wahlkuvert enthaltene Stimmzettel zählen für einen gültigen Stimmzettel, wenn alle auf den
gleichen Wahlvorschlag oder auf Wahlwerberinnen oder Wahlwerber des gleichen Wahlvorschlages lauten, im Üb-
rigen aber den sonstigen Erfordernissen für einen gültigen Stimmzettel entsprechen.

(3) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn er nicht aus weichem, weißlichem Papier hergestellt ist oder ein kleineres
oder größeres Ausmaß als das in § 21 Abs. 2 festgesetzte aufweist, wenn er auf verschiedene Wahlvorschläge lautet,
wenn er nur andere als die in einem zugelassenen Wahlvorschlag angegebenen Wahlwerberinnen oder Wahlwerber
enthält, wenn er derart unvollkommen ausgefüllt ist, dass nicht mit Sicherheit festgestellt werden kann, für welchen
Wahlvorschlag sich die Wählerin oder der Wähler entschieden hat, oder wenn er leer ist. Leere Wahlkuverts zählen
ebenfalls als ungültige Stimmzettel.

(4) Enthält ein Wahlkuvert mehrere Stimmzettel, die auf verschiedene Wahlvorschläge oder auf Wahlwerberinnen
oder Wahlwerber verschiedener Wahlvorschläge lauten, so zählen sie als ein ungültiger Stimmzettel, falls sich ihre
Ungültigkeit nicht schon aus anderen Gründen ergibt.

(5) Streichungen machen den Stimmzettel nicht ungültig, wenn wenigstens der Name einer Wahlwerberin oder
eines Wahlwerbers oder ein Wahlvorschlag unzweideutig bezeichnet bleibt.

§ 25
Unvorhergesehene Ereignisse

(1) Treten Umstände ein, welche den Anfang, die Fortsetzung oder die Beendigung der Wahlhandlung behindern,
so kann die Wahlkommission die Wahlhandlung auf den nächsten Sonntag oder öffentlichen Ruhetag verschieben
oder verlängern. Jede Verschiebung oder Verlängerung ist sofort ortsüblich zu verlautbaren.

(2) Wurde die Abgabe der Stimmen bereits begonnen, so sind die Wahlakten und die Wahlurne mit den darin ent-
haltenen Stimmzetteln von der Wahlkommission bis zur Fortsetzung der Wahlhandlung zu versiegeln und sicher zu
verwahren.

§ 26
Ermittlungsverfahren

(1) Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Zeit abgelaufen ist und alle bis dahin im Wahllokal erschienenen
Wählerinnen und Wähler ihre Stimme (Stimmen) abgegeben haben, hat die Wahlkommission die Stimmabgabe für
beendet zu erklären. Das Wahllokal ist zu schließen. Außer den Mitgliedern der Wahlkommission und deren allfäl-
ligen Hilfsorganen dürfen nur die Wahlzeuginnen und Wahlzeugen im Wahllokal verbleiben. 

(2) Unmittelbar nach Beendigung der Stimmabgabe hat die Wahlkommission die in der Wahlurne befindlichen
Wahlkuverts gründlich zu mischen, sodann die Wahlurne zu entleeren und die Übereinstimmung der Anzahl der ab-
gegebenen Wahlkuverts mit der im Abstimmungsverzeichnis vermerkten Gesamtzahl der Stimmen, die den bei der
Wahl erschienenen Wählerinnen und Wählern zustanden, festzustellen. Die Wahlkommission hat sodann die von
den Wählern abgegebenen Wahlkuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu entnehmen, die Gültigkeit derselben zu prüfen,
die Anzahl der ungültigen Stimmzettel festzustellen, die ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Zahlen zu verse-
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hen, die gültigen Stimmzettel nach den Wahlvorschlägen zu ordnen und die Zahl der für jeden zugelassenen Wahl-
vorschlag gültig abgegebenen Stimmen festzustellen.

(3) Die Anzahl der auf die zugelassenen Wahlvorschläge entfallenden Mitglieder des Jagdausschusses ist auf Grund
der Wahlzahl zu ermitteln. Die Wahlzahl ist folgendermaßen zu berechnen: Die Summen der für jeden Wahlvorschlag
abgegebenen gültigen Stimmen werden nach ihrer Größe geordnet nebeneinander geschrieben, unter jeder dieser
Summen wird ihre Hälfte, unter diese ihr Drittel, Viertel und nach Bedarf auch ihr Fünftel und Sechstel geschrieben;
als Wahlzahl gilt die sechstgrößte der angeschriebenen Zahlen.

(4) Jedem Wahlvorschlag werden so viele Mitgliederstellen zugeteilt, als die Wahlzahl in der Summe der für ihn
abgegebenen Stimmen enthalten ist. Wenn nach dieser Berechnung mehrere Wahlvorschläge auf eine Mitgliederstelle
den gleichen Anspruch haben, so entscheidet zwischen ihnen das vom jüngsten Mitglied der Wahlkommission zu
ziehende Los.

(5) Den im Wahlvorschlag angegebenen Wahlwerberinnen und Wahlwerbern sind nach der Reihenfolge ihrer Nennung
die auf den Wahlvorschlag entfallenden Mitgliederstellen im Jagdausschuss zuzuteilen. 

(6) Die auf einem Wahlvorschlag den gewählten Mitgliedern des Jagdausschusses folgenden Wahlwerberinnen
oder Wahlwerber gelten als Ersatzmitglieder. An Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes hat die Bezirksverwaltungs-
behörde auf Vorschlag der oder des Zustellbevollmächtigten der wahlwerbenden Gruppe, der das ausgeschiedene
Mitglied angehörte, aus der Reihe der Ersatzmitglieder ein Mitglied zu berufen.

§ 27
Niederschrift, Wahlakt

(1) Über die Wahlhandlung (Stimmabgabe) und die Stimmzählung (Feststellung des Wahlergebnisses) hat die
Wahlkommission eine Niederschrift aufzunehmen, die von der oder dem Vorsitzenden und sämtlichen übrigen Mit-
gliedern der Wahlkommission zu unterfertigen ist. Wird die Niederschrift nicht von allen Mitgliedern der Wahlkom-
mission unterfertigt, so ist der Grund hiefür anzugeben.

(2) Die Wahlakten (Wahlkundmachung, Wählerliste, Abstimmungsverzeichnis, Stimmzettel, Vollmachten, Be-
rechnung des Wahlergebnisses und Niederschrift) sind in einen Umschlag zu legen, der in Gegenwart der Wahlkom-
mission zu versiegeln und sodann von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister in Verwahrung zu nehmen ist.

§ 28
Verlautbarung des Wahlergebnisses

(1) Die gewählten Mitglieder und Ersatzmitglieder des Jagdausschusses sind von der oder dem Vorsitzenden un-
mittelbar nach Feststellung des Wahlergebnisses durch die Wahlkommission von ihrer Wahl zu verständigen. Erklärt
die gewählte Person nicht binnen drei Tagen, dass sie die Wahl ablehnt, so gilt sie als angenommen.

(2) Lehnt die gewählte Person die Wahl ab, so tritt das nach der Vorschrift des § 26 Abs. 6 berufene Ersatzmitglied
an ihre Stelle.

(3) Das Wahlergebnis ist von der oder dem Vorsitzenden durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde, in der
das Genossenschaftsjagdgebiet liegt, bei einem gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebiet in jenen Gemeinden,
auf deren Gebiet sich das gemeinschaftliche Genossenschaftsjagdgebiet erstreckt, zu verlautbaren.

§ 29
Anfechtung

(1) Das Wahlergebnis kann von den zustellungsbevollmächtigten Vertreterinnen oder Vertretern jedes Wahlvor-
schlages sowie von jedem wahlberechtigten Mitglied der Jagdgenossenschaft sowohl wegen behaupteter Unrichtig-
keit der Ermittlung, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Ergebnis von
Einfluss waren, angefochten werden. 

(2) Die Beschwerden sind innerhalb von 2 Wochen nach Verlautbarung des Wahlergebnisses bei der Bürgermei-
sterin oder dem Bürgermeister schriftlich einzubringen. Über die Beschwerde entscheidet die Bezirksverwaltungs-
behörde, in den Städten mit eigenem Statut die Landesregierung. 

(3) Gegen die Entscheidung der Bezirksverwaltungsbehörde ist innerhalb von zwei Wochen die Berufung an die
Landesregierung zulässig. Die Berufung ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen.

§ 30
Ausschreibung einer neuen Wahl

(1) Binnen vier Wochen nach dem Eintritt der Rechtskraft des Bescheides, mit welchem die Wahl eines Jagdaus-
schusses als ungültig erklärt wurde, hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister eine neue Wahl des Jagdaus-
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schusses auszuschreiben.
(2) Ist eine Person als Mitglied oder Ersatzmitglied des Jagdausschusses gewählt worden, die zur Zeit der Wahl

nicht wählbar war, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde die Wahl dieses Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) auch dann,
wenn diese nicht angefochten wurde, für ungültig zu erklären. Gegen diesen Bescheid steht den betroffenen Personen
binnen zwei Wochen nach Zustellung die Berufung an die Landesregierung offen.

(3) Betrifft der im Abs. 2 bezogene Fall die Wahl des Jagdausschusses für ein in dem Gebiet einer Stadt mit eigenem
Statut gelegenes Genossenschaftsjagdgebiet, so stehen die in diesem Absatz bezeichneten amtswegigen Verfügungen
der Landesregierung zu.

§ 31
Wahl der Obfrau oder des Obmannes und 

deren oder dessen Stellvertretung des Jagdausschusses
(1) Wurde ein Jagdausschuss rechtsgültig gewählt, so ist die erste Sitzung von der Bürgermeisterin oder dem Bür-

germeister, bei gemeinschaftlichen Genossenschaftsjagdgebieten von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
des größten Genossenschaftsjagdgebiets, binnen acht Tagen nach Ablauf der Anfechtungsfrist oder nach Einlangen
der endgültigen Entscheidung gegen Nachweis schriftlich einzuberufen. Diese Sitzung ist spätestens innerhalb von
weiteren acht Tagen abzuhalten. Bei der ersten Sitzung sind jedenfalls die Obfrau oder der Obmann und deren oder
dessen Stellvertretung zu wählen.

(2) Die Wahl der Obfrau oder des Obmannes und deren oder dessen Stellvertretung hat die Bürgermeisterin oder
der Bürgermeister (Abs. 1) zu leiten. Die Wahl ist mit Stimmzetteln vorzunehmen. Leere Stimmzettel oder auf Namen
von Personen lautende Stimmzettel, die nicht dem Jagdausschuss angehören, sind ungültig.

(3) Zur Gültigkeit der Wahl der Obfrau oder des Obmannes und deren oder dessen Stellvertretung ist die Anwe-
senheit von wenigstens 5 Ausschussmitgliedern erforderlich. Sind weniger als 5 Ausschuss mit glieder zur Wahl er-
schienen, so hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Mitglieder des Jagdausschusses binnen vier Tagen
neuerlich zur Wahl der Obfrau oder des Obmannes des Jagdausschusses und deren oder dessen Stellvertretung des
Jagdausschusses einzuberufen, welche sodann ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen gültig vollzogen wird.
Zwischen dem Zeitpunkt der Einberufung und jenem der Sitzung darf jedoch ein Zeitraum von einer Woche nicht
unterschritten werden.

(4) Zuerst findet die Wahl der Obfrau oder des Obmannes des Jagdausschusses statt. Gewählt ist jenes Mitglied
des Jagdausschusses, auf das die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen entfällt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los. Das Los ist durch das an Jahren jüngste Mitglied des Jagdausschusses zu ziehen. Nach der Wahl
der Obfrau oder des Obmannes des Jagdausschusses wird auf die gleiche Weise deren oder dessen Stellvertretung
des Jagdausschusses gewählt.

(5) Über Beschwerden gegen die Wahl der Obfrau oder des Obmannes des Jagdausschusses oder deren oder dessen
Stellvertretung, die binnen zwei Wochen nach der Wahl bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister schriftlich
einzubringen sind, entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde. Gegen den Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde
kann binnen zweier Wochen nach Zustellung die Berufung an die Landesregierung eingebracht werden. Die Berufung
ist bei der Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen. Die Anfechtung der Wahl hat keine aufschiebende Wirkung.

(6) Werden Beschwerden gegen die Wahl der Obfrau oder des Obmannes eines Jagdausschusses  oder deren oder
dessen Stellvertretung für ein in dem Gebiet einer Stadt mit eigenem Statut gelegenes Genossenschaftsjagdgebiet
eingebracht, so hat die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister dieser Stadt die Beschwerden unter Anschluss aller
gegenständlichen Amtsschriften der Landesregierung zur Entscheidung vorzulegen, die hierüber entscheidet.

(7) Beschwerden gegen die Wahl der Obfrau oder des Obmannes eines Jagdausschusses oder deren oder dessen
Stellvertretung sowie Berufungen gegen den auf Grund einer solchen Beschwerde ergangenen Bescheid der Be-
zirksverwaltungsbehörde können nur von den Mitgliedern des Jagdausschusses eingebracht werden. Eine Anfechtung
der Wahl ist sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der Ermittlung, als auch wegen angeblicher gesetzwidriger
Vorgänge im Wahlverfahren, die auf das Ergebnis von Einfluss waren, zulässig.

§ 32
Drucksorten

Bei Durchführung der Wahl des Jagdausschusses sind ausschließlich die im Anhang (Anlagen 1 bis 6)*angeführten
Drucksorten zu verwenden.

* Seiten 119 - 127
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3. Abschnitt
Vorgang bei der Versteigerung von Genossenschaftsjagdgebieten

§ 33
Öffentliche Versteigerung von Genossenschaftsjagdgebieten; Versteigerungsbedingungen

(1) Der vom Jagdausschuss gemäß § 37 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 erstellte Entwurf der Versteigerungsbedingungen
(Anlage 7*) ist der Bezirksverwaltungsbehörde in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nach Überprüfung gemäß § 37 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004  eine Aus-
fertigung der Versteigerungsbedingungen der Obfrau oder dem Obmann des Jagdausschusses zurückzustellen. Die
zweite Ausfertigung verbleibt bei der Bezirksverwaltungsbehörde.

* Seite 128

§ 34
Kundmachungsformulare; Versteigerungsniederschrift

(1) Die Obfrau oder der Obmann des Jagdausschusses hat die Versteigerung unter Verwendung von Kundma-
chungsformularen nach dem Muster der Anlage 8 1 nach den Vorschriften des § 39 Bgld. Jagdgesetz 2004   kundzu-
machen.

(2) Für die Versteigerungsniederschrift ist das Muster der Anlage 9 2 zu verwenden.
1 Seite 131
2 Seite 132

§ 35
Pachtverträge

Zur Abfassung der nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung einer Genossenschaftsjagd oder nach Zuerkennung
eines Vorpachtrechtes auszufertigenden Pachtverträge sind die in der Anlage 10 1 oder 112 angeführten Vertragsmuster
zu verwenden.

1 Seite 134
2 Seite 139

4. Abschnitt
Jagdhaftpflichtversicherung; Jagdkartenvordrucke

§ 36
Mindestversicherungssumme für die Jagdhaftpflichtversicherung

Als Mindestversicherungssumme für die in den §§ 64 und 65 Bgld. Jagdgesetz 2004  vorgeschriebene Jagdhaft-
pflichtversicherung gilt jeweils 1,4 Millionen Euro für Personenschäden oder für Sachschäden oder für Personen-
und Sachschäden.

§ 37
Form und Inhalt der zu verwendenden Vordrucke für Jagdkarten, 

Jagdgastkarten und Jagderlaubnisscheine
Zur Ausstellung von Jagdkarten, Jagdgastkarten und Jagderlaubnisscheinen sind ausschließlich die vom Amt der

Burgenländischen Landesregierung aufgelegten, in der Anlage angeführten Vordrucke zu verwenden, und zwar:
Anlage 121 in weißer Farbe für die Jagdkarte;
Anlage 132 in grüner Farbe für die 24-stündige Jagdgastkarte;
Anlage 143 in gelber Farbe für die einmonatige Jagdgastkarte;
Anlage 154  in blauer Farbe für den Jagderlaubnisschein für eine Woche;
Anlage 165 in brauner Farbe für den eine Woche übersteigenden Jagderlaubnisschein.
1 Seite 142
2  Seite 143
3  Seite 144
4  Seite 145
5  Seite 146

§ 38
Bedarfsdeckung

Die Bezirksverwaltungsbehörden und der Landesjagdverband haben den erforderlichen Bedarf an diesen Druck-
sorten ausnahmslos beim Amt der Burgenländischen Landesregierung zu decken.
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5. Abschnitt
Prüfung zum Nachweis der jagdlichen Eignung und zur Ausübung 

der Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd)

§ 39
Prüfung über die jagdliche Eignung; Prüfungskommission

Die Prüfung zum Nachweis der jagdlichen Eignung bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte ist vor einer
bei der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 66 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004  einzurichtenden Prüfungskommission
abzulegen.

§ 40
Zulassung zur Prüfung

(1) Über das Ansuchen um Zulassung zur Jagdprüfung entscheidet die nach dem Hauptwohnsitz der Prüfungs-
werberin oder des Prüfungswerbers zuständige Bezirksverwaltungsbehörde; wenn der Hauptwohnsitz außerhalb des
Bundeslandes Burgenland liegt, die Bezirksverwaltungsbehörde, bei der die Prüfungswerberin oder der Prüfungs-
werber zur Ablegung der Jagdprüfung angesucht hat. Das Ansuchen ist abzuweisen, wenn Gründe für die Verwei-
gerung der Jagdkarte gemäß § 67 Bgld. Jagdgesetz 2004 vorliegen. 

(2) Zur Prüfung ist die Prüfungskommission zuständig, in deren Bereich die Prüfungswerberin oder der Prüfungs-
werber den Hauptwohnsitz hat. Hat die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber im Burgenland keinen Haupt-
wohnsitz, ist die Prüfung bei der Prüfungskommission jener Bezirksverwaltungsbehörde abzulegen, bei der die
Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber um Zulassung zur Jagdprüfung angesucht hat. 

(3) Die zur Prüfung zugelassenen Personen sind mindestens 4 Wochen vor dem angesetzten Prüfungstermin unter
Angabe des Prüfungsortes und der Prüfungszeit zur Prüfung zu laden. Prüfungswerberinnen oder Prüfungswerber, die
zur Prüfung nicht antreten, müssen, wenn sie die Prüfung zu einem späteren Termin ablegen wollen, vorher neuerlich
um Zulassung zur Prüfung ansuchen. 

(4) Für Ansuchen um Zulassung zur Prüfung kann das Formular nach dem Muster der Anlage 17 * verwendet wer-
den.

* Seite 147
§ 41

Ansuchen um Zulassung zur Prüfung
Dem Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind anzuschließen:

1. Meldezettel;
2. Geburtsurkunde;
3. ärztliche Bescheinigung darüber, dass der Prüfungswerber nicht durch ein körperliches Gebrechen unfähig ist, mit

einer Jagdwaffe sachgemäß umzugehen und nicht an einer psychischen Krankheit leidet oder geistig behindert ist;
4. Strafregisterbescheinigung;
5. Bestätigung über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses oder Nachweis, dass die Person bereits auf Grund einer

beruflichen Ausbildung ausreichende Kenntnisse in Erster Hilfe hat.

§ 42
Durchführung der Prüfung

(1) Die oder der Vorsitzende der Prüfungskommission leitet die Prüfung. Sie oder er hat dafür zu sorgen, dass die
Prüfung ordnungsgemäß durchgeführt wird. Prüfungswerberinnen oder Prüfungswerber, die sich ordnungswidrig
verhalten, kann die oder der Vorsitzende nach Ermahnung erforderlichenfalls von der Prüfung ausschließen.  

(2) Tritt eine Prüfungswerberin oder ein Prüfungswerber während der Prüfung zurück oder wird sie oder er von
der Prüfung ausgeschlossen, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Die eingezahlte Prüfungsgebühr wird nicht
rückerstattet.

§ 43
Prüfungsstoff; Unterbleiben der Prüfung

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich; jede Prüfungswerberin oder jeder Prüfungswerber kann jedoch eine Vertrau-
ensperson beiziehen. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

(2) Die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber hat zunächst im mündlichen Teil der Prüfung die zur ordnungs-
gemäßen Ausübung der Jagd unerlässlichen Kenntnisse in folgenden Prüfungsgegenständen nachzuweisen:
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1. die für die Ausübung der Jagd maßgebenden Rechtsvorschriften einschließlich der grundlegenden Bestimmungen
des Natur-, Tier- und Umweltschutzrechtes sowie des Forstrechtes und Waffenrechtes;

2. die Wildkunde und die Erkennungsmerkmale des heimischen Wildes;
3. den Jagdbetrieb (Wildhege, Wildkunde), die Wildökologie und Lebensraumgestaltung;
4. die Waffenkunde;
5. die wichtigsten Jagdfachausdrücke und Jagdgebräuche;
6. die Jagdhundehaltung und Jagdhundeführung;
7. das Erkennen von Auffälligkeiten am Wild hinsichtlich Tierkrankheiten;
8. die Behandlung des erlegten Wildes;
(3) Die Prüfung hat zu unterbleiben, wenn die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber nachweist, dass sie oder

er an der Universität für Bodenkultur in Wien die Prüfungen über die Lehrveranstaltungen
1. Forstrecht, Jagdrecht, Fischereirecht;
2. Grundlagen der Ökologie;
3. Wildökologie in der Forst- und Jagdwirtschaft (Wechselbeziehungen);
4. Übungen zu Jagdbetriebslehre;
5. Wildbiologie und Jagdbetrieb;
6. Wildbestimmungsübungen;
7. Jagdbetriebslehre
erfolgreich abgelegt hat:
Ebenso hat die Prüfung zu unterbleiben, wenn die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber nachweist, dass sie

oder er die Prüfung aus dem Gegenstand „Jagdwesen und Fischerei“ an einer Höheren Lehranstalt für Forstwirtschaft
erfolgreich abgelegt hat. 

(4) Der praktische Teil der Prüfung ist auf einer behördlich genehmigten Schießstätte vorzunehmen und umfasst
den Nachweis, dass die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber

1. mit dem Umgang mit Waffen und Munition, die üblicherweise bei der Jagd verwendet werden, hinreichend ver-
traut ist;

2. von 10 geworfenen Tontauben mindestens 2 getroffen hat;
3. von 5 auf eine Entfernung von 100 m abgegebenen Büchsenschüssen mit Patronen von mindestens 40 mm Hül-

senlänge (aufgelegt) auf die Rehbockscheibe 3 Treffer mindestens im Ring 8 erzielt hat.
Die praktische Prüfung ist erst nach erfolgreicher Ablegung der mündlichen Prüfung vorzunehmen.

§ 44
Prüfungsergebnis; Zeugnis

(1) Das Prüfungsergebnis hat auf „geeignet“ oder „nicht geeignet“ zu lauten. Für den die Eignung der Prüfungs-
werberin oder des Prüfungswerbers feststellenden Beschluss ist Stimmenmehrheit erforderlich.

(2) Die oder der Vorsitzende hat der Prüfungswerberin oder dem Prüfungswerber das Prüfungsergebnis mündlich
mitzuteilen und bei bestandener Prüfung ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 18 * auszustellen.

(3) Über den Verlauf der Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen. In der Prüfungsniederschrift sind jedenfalls
der Tag der Prüfung, die Zusammensetzung der Prüfungskommission, die Personaldaten der Prüfungswerberinnen
und Prüfungswerber und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterfertigen.

(4) Die Prüfung ist vor jener Prüfungskommission zu wiederholen, welche die Nichteignung ausgesprochen hat,
auch wenn der Hauptwohnsitz inzwischen verlegt wurde. Die Wiederholungsprüfung hat den gesamten in § 43 Abs.
2 angeführten Prüfungsstoff zu umfassen, wenn die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber im mündlichen Teil
der Prüfung nicht entsprochen hat. Hat die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber nur im praktischen Teil der
Prüfung nicht entsprochen, hat sich die Wiederholungsprüfung nur auf diesen Teil zu beschränken, wenn die Prüfung
innerhalb eines Jahres wiederholt wird; anderenfalls ist die gesamte Prüfung zu wiederholen.

(5) Die Wiederholung einer Prüfung ist frühestens nach 3 Monaten und nur dreimal zulässig.
* Seite 148

§ 45
Prüfung der Ausübung der Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd), 

Prüfungskommission und Zulassung zur Prüfung
(1) Die Prüfung zum Nachweis der Eignung zur Ausübung der Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd) ist bei erstmaliger

Bewerbung vor einer beim Amt der Burgenländischen Landesregierung gemäß § 70 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004
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einzurichtenden Prüfungskommission abzulegen.
(2) Über das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung entscheidet die Landesregierung. Das Ansuchen ist abzuweisen,

wenn die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber nicht im Besitz einer gültigen Jagdkarte für das Burgenland ist.
(3) Die zur Prüfung zugelassenen Personen sind mindestens 4 Wochen vor dem angesetzten Prüfungstermin unter

Angabe des Prüfungsortes und der Prüfungszeit zur Prüfung zu laden. Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber,
die zur Prüfung nicht antreten, müssen, wenn sie die Prüfung zu einem späteren Termin ablegen wollen, vorher neu-
erlich um Zulassung zur Prüfung ansuchen. 

(4) Für Ansuchen um Zulassung zur Prüfung kann das Formular nach dem Muster der Anlage 19 * verwendet werden.
* Seite 149

§ 46
Durchführung der Prüfung

Für die Durchführung der Prüfung gilt § 42 sinngemäß.

§ 47
Prüfungsstoff

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich; jede Prüfungswerberin und jeder Prüfungswerber kann jedoch eine Vertrau-
ensperson beiziehen. Die Prüfung besteht nur aus einem mündlichen Teil.

(2) Die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber hat die zur ordnungsgemäßen Ausübung der Beiz jagd uner-
lässlichen Kenntnisse in folgenden Prüfungsgegenständen nachzuweisen:

1. Grundzüge der geschichtlichen Entwicklung der Beizjagd;
2. Erkennungsmerkmale und Lebensweise der heimischen Greifvogelarten;
3. Halten, Pflege und Abtragen von Beizvögeln;
4. die wichtigsten Fachausdrücke und Bräuche der Beizjagd;
5. die Behandlung des erbeuteten Wildes;
6. die ökologische Bedeutung der Greifvögel im Naturhaushalt;
7. die Beizvogelbeschaffung.

§ 48
Prüfungsergebnis, Zeugnis

(1) Das Prüfungsergebnis hat auf „geeignet“ oder „nicht geeignet“ zu lauten. Für den die Eignung der Prüfungs-
werberin oder des Prüfungswerbers feststellenden Beschluss ist Stimmenmehrheit erforderlich.

(2) Die oder der Vorsitzende hat der Prüfungswerberin oder dem Prüfungswerber das Prüfungsergebnis mündlich
mitzuteilen und bei bestandener Prüfung ein Zeugnis nach dem Muster der Anlage 20 * auszustellen.

(3) Über den Verlauf der Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen. In der Prüfungsniederschrift sind jedenfalls
der Tag der Prüfung, die Zusammensetzung der Prüfungskommission, die Personaldaten der Prüfungswerberinnen
und Prüfungswerber und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterfertigen.

(4) Die Wiederholung der Prüfung ist frühestens nach drei Monaten und nur dreimal zulässig.
(5) Die Berechtigung zur Beizjagd ist nach bestandener Prüfung in der Jagdkarte zu vermerken.
* Seite 150

§ 49
Prüfungsgebühr

(1) Für die Abnahme der Prüfung gemäß § 39 hat jeder Prüfungswerber eine Prüfungsgebühr in der Höhe von 15
Euro zu entrichten.

(2) Für die Abnahme der Prüfung gemäß § 45 hat jede Prüfungswerberin oder jeder Prüfungswerber eine Prü-
fungsgebühr von 40,50 Euro zu entrichten.

§ 50
Verwendung der Prüfungsgebühr

(1) Die Prüfungsgebühr ist für die Aufwandsentschädigung gemäß Abs. 2 zu verwenden.
(2) Bei Prüfungen gemäß § 39 beträgt die Aufwandsentschädigung für die oder den Vorsitzenden 6 Euro und für

jedes weitere Mitglied 4,50 Euro je Prüfungskandidatin oder Prüfungskandidat.
(3) Bei Prüfungen gemäß § 45 beträgt die Aufwandsentschädigung für die oder den Vorsitzenden 12 Euro und für

jedes Mitglied  9,50 Euro je Prüfungskandidatin oder Prüfungskandidat.
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6. Abschnitt
Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter; 

Prüfung zur Revierjägerin  oder zum Revierjäger;
Bestätigung, Angelobung und Kennzeichnung der Jagdaufseherin  oder des Jagdaufsehers

§ 51
Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter; Prüfungskommission

Personen, die die Bestätigung und Angelobung als Jagdhüterin oder Jagdhüter (§ 75 Bgld. Jagdgesetz 2004) anstre-
ben, haben die Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter vor der gemäß § 78 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004 einzu-
richtenden Prüfungskommission abzulegen.

§ 52
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter sind nur solche Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber
zuzulassen, die die Voraussetzungen gemäß § 78 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 erfüllen.

(2) Über das Ansuchen um Zulassung zur Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter entscheidet die nach dem
Hauptwohnsitz der Prüfungswerberin oder des Prüfungswerbers zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, wenn der
Hauptwohnsitz außerhalb des Bundeslandes Burgenland liegt, die Bezirksverwaltungsbehörde, bei der die Prüfungs-
werberin oder der Prüfungswerber zur Ablegung angesucht hat.

(3) Dem Ansuchen um Zulassung zur Prüfung sind beizulegen:
1. Geburtsurkunde;
2. Meldezettel;
3. Staatsbürgerschaftsnachweis;
4. Strafregisterbescheinigung;
5. das im § 78 Abs. 2 Z 3 Bgld. Jagdgesetz 2004 erwähnte Dienstzeugnis.
(4) Die zur Prüfung zugelassenen Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber sind mindestens vier Wochen vor

dem angesetzten Prüfungstermin unter Angabe des Prüfungsortes zur Prüfung zu laden. Prüfungswerberinnen und
Prüfungswerber, die zur Prüfung nicht antreten, müssen, wenn sie die Prüfung zu einem späteren Termin ablegen
wollen, neuerlich um Zulassung zur Prüfung ansuchen.

§ 53
Prüfungsstoff

Die Prüfung erstreckt sich auf die ausreichende Kenntnis
1. der jagdrechtlichen Bestimmungen, insbesondere über die Rechte und Pflichten der Jagdaufseherinnen und Jagd-

aufseher, der grundlegenden Bestimmungen des Natur- und Tierschutzrechtes, des Waffen- und Forstrechtes
sowie des Umweltschutzrechtes;

2. der jagdbaren sowie der naturschutzrechtlich geschützten, für die Ausübung der Jagd in Betracht kommenden
Tiere und ihre Lebensweisen, der Lebensraumgestaltung, des Jagdbetriebes (Wildhege, Wildkunde), der weid-
männischen Jagd- und Fangarten, der Behandlung es erlegten Wildes, der Jagdhundehaltung und der Jagdhun-
deführung sowie der im Jagdbetrieb üblichen Fachausdrücke und Jagdgebräuche;

3. der gebräuchlichen Jagdwaffen und Jagdmunition, deren Behandlung, Handhabung und Wirkung.

§ 54
Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung besteht in der mündlichen Beantwortung von Prüfungsfragen, in der praktischen Lösung von Prü-
fungsaufgaben und einem praktischen Prüfungsteil auf einer behördlich genehmigten Schießstätte. Die Prüfung ist
öffentlich, die ersten beiden Prüfungsteile dürfen nicht länger als eine Stunde dauern.

(2) Der praktische Teil der Prüfung auf einer behördlich genehmigten Schießstätte umfasst den Nachweis, dass
die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber

1. mit dem Umgang mit Waffen und Munition, die üblicherweise bei der Jagd verwendet werden, hinreichend ver-
traut ist;

2. von zehn geworfenen Tontauben mindestens drei getroffen hat;
3. von fünf auf eine Entfernung von 100 m abgegebenen Büchsenschüssen mit Patronen von mindes tens 40 mm

Hülsenlänge (aufgelegt) auf die Rehbockscheibe drei Treffer mindestens im Ring neun erzielt hat.
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§ 55
Prüfungsergebnis

(1) Auf Grund des Ergebnisses der Prüfung wird die Prüfungswerberin oder der Prüfungswerber durch Beschluss
der Prüfungskommission als „befähigt“ oder „nicht befähigt“ erklärt. Für einen auf „befähigt" lautenden Beschluss
ist Stimmeneinhelligkeit notwendig.

(2) Das Ergebnis der Prüfung ist der Prüfungswerberin oder dem Prüfungswerber von der oder dem Vorsitzenden
bekannt zu geben. Wurde die Prüfung nicht bestanden, so ist dieses Ergebnis der Prüfungswerberin oder dem Prü-
fungswerber gegenüber mündlich zu begründen.

§ 56
Zeugnis

(1) Jene Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber, welche die Prüfung bestanden haben, erhalten ein nach dem
Muster der Anlage 21 * ausgefertigtes, von sämtlichen Mitgliedern der Prüfungskommission unterzeichnetes, mit
dem Amtssiegel der Behörde, welcher die oder der Vorsitzende angehört, versehenes Zeugnis.

(2) Über den Verlauf der Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen. In der Prüfungsniederschrift sind jedenfalls
der Tag der Prüfung, die Zusammensetzung der Prüfungskommission, die Personaldaten der Prüfungswerberinnen
und Prüfungswerber und das Ergebnis der Prüfung festzuhalten. Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterfertigen.

(3) Die Prüfung darf jeweils erst nach Ablauf von drei Monaten insgesamt aber nur zweimal wiederholt werden.
(4) Die Wiederholungsprüfung hat den gesamten Prüfungsstoff gemäß § 53 zu erfassen, wenn die Prüfungswerberin

oder der Prüfungswerber im mündlichen Teil der Prüfung nicht entsprochen hat. Hat die Prüfungswerberin oder der
Prüfungswerber nur im praktischen Teil nicht entsprochen, hat sich die Wiederholungsprüfung nur auf diesen Teil
zu beschränken, wenn die Prüfung innerhalb eines Jahres wiederholt wird; andernfalls ist die gesamte Prüfung zu
wiederholen.

* Seite 151

§ 57
Prüfungsgebühr

Für die Abnahme der Prüfung hat jeder Prüfungswerber eine Prüfungsgebühr in der Höhe von 18,50  Euro zu ent-
richten. Die Prüfungsgebühr ist für die den Mitgliedern der Prüfungskommission zustehende Aufwandsentschädigung
zu verwenden.

§ 58
Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission

Den Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwandsentschä-
digung beträgt für die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 7,50 Euro und für jedes weitere Mitglied der Prüfungs-
kommission 5,50 Euro je Prüfling.

§ 59
Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger

Über das Ansuchen um Zulassung zur Revierjägerinnen- oder Revierjägerprüfung entscheidet die Landesregie-
rung.

§ 60
Zulassung zur Prüfung

(1) Zur Ablegung dieser Prüfung können nur Personen zugelassen werden, die den Erfordernissen nach § 79 Abs.
2 Bgld. Jagdgesetz 2004 entsprechen.

(2) Dem Ansuchen sind die in § 52 Abs. 3 Ziffer 1 bis 4 genannten Unterlagen, ein Nachweis gemäß § 72 Abs. 1
und ein Dienstzeugnis über die mindestens zweijährige Verwendung in einem Jagdbetrieb unter Leitung einer Re-
vierjägerin oder eines Revierjägers (§ 79 Abs. 2 Z 3 des Bgld. Jagdgesetz 2004) oder ein Nachweis über eine min-
destens fünfjährige Verwendung als Jagdhüterin oder Jagdhüter beizulegen.    § 52 Abs. 4 gilt sinngemäß.

§ 61
Prüfungskommission

Die Prüfung ist am Sitz der Landesregierung vor einer Prüfungskommission abzulegen Die Prüfungskommission
besteht aus einer oder einem von der Landesregierung zu bestellenden rechtskundigen Bediensteten dieser Behörde
oder deren oder dessen Stellvertretung, die oder der den Vorsitz führt und aus zwei weiteren fachkundigen Mitgliedern
oder deren Ersatzmitgliedern. Die zwei weiteren fachkundigen Mitglieder der Prüfungskommission und deren Er-
satzmitglieder werden von der Landesregierung nach Anhörung des Landesjagdverbandes auf die Dauer von fünf
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Jahren berufen. Den Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt je Prüfling eine Aufwandsentschädigung, die aus
den Prüfungsgebühren zu ersetzen ist.

§ 62
Prüfungsstoff

Die Prüfungswerberin und der Prüfungswerber hat bei der Prüfung ausreichende Kenntnisse in folgenden Prü-
fungsgegenständen nachzuweisen:

1. jagdgeschichtliche Entwicklung;
2. jagdliches Brauchtum einschließlich der Weidmannssprache;
3. Wildkunde über die in Österreich heimischen Wildarten;
4. Jagdbetrieb (Wildhege);
5. Wildökologie und Lebensraumgestaltung;
6. Maßnahmen gegen die häufigsten Wildseuchen;
7. Jagdhundewesen;
8. Waffenkunde;
9. Burgenländisches Jagdrecht;

10. grundlegende Bestimmungen des Natur- und Tierschutzes;
11. Waffenrecht;
12. Forstrecht;
13. grundlegende Vorschriften über den Umweltschutz;
14. Erste Hilfe bei Unglücksfällen.

§ 63
Durchführung der Prüfung

(1) Die Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger ist schriftlich und mündlich abzulegen. Die Prüfungs-
werberin oder der Prüfungswerber hat zunächst eine einfache schriftliche Arbeit mit einem Thema aus der Verwaltung
eines Jagdrevieres zu wählen. Das Thema wird auf Vorschlag eines der beiden Mitglieder der Prüfungskommission
von der oder dem Vorsitzenden gestellt. Anschließend ist die mündliche Prüfung abzulegen. Diese ist öffentlich.

(2) Die mündliche Prüfung einer Prüfungswerberin oder eines Prüfungswerbers darf nicht länger als eine Stunde
dauern. Für die schriftliche Arbeit bei der Ablegung dieser Prüfung ist ein Zeitraum von 2 Stunden einzuräumen.

(3) Die Bestimmungen der §§ 55 und 56 gelten sinngemäß. Die Revierjagdprüfung darf jedoch nur einmal nach
Ablauf von sechs Monaten wiederholt werden. Bei zweimaligem Nichtbestehen kann die Bewerberin oder der Be-
werber nur nach Nachweisung einer neuerlichen zweijährigen Verwendung in einem Jagdbetrieb unter Leitung einer
Revierjägerin oder eines Revierjägers oder einer neuerlichen fünfjährigen Verwendung als Jagdhüterin oder Jagdhüter
zur Prüfung zugelassen werden.

(4) Das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger ist nach dem Muster
der Anlage 22 * auszufertigen.

* Seite 152

§ 64
Prüfungsgebühr

Für die Abnahme der Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger hat jede Prüfungswerberin und jeder Prü-
fungswerber eine Prüfungsgebühr in der Höhe von 29,50 Euro zu entrichten. Die Prüfungsgebühr ist für die den
Mitgliedern der Prüfungskommission zustehende Aufwandsentschädigung zu verwenden.

§ 65
Aufwandsentschädigung für die Prüfungskommission

Den Mitgliedern der Prüfungskommission gebührt eine Aufwandsentschädigung. Die Höhe der Aufwandsentschä-
digung beträgt für die oder den Vorsitzenden und jenes Mitglied der Prüfungskommission, das die schriftliche Arbeit
korrigiert, 11 Euro und für das andere Mitglied der Prüfungskommission 7,50 Euro je Prüfling.

§ 66
Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter;

Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger;
Befreiungen und Erleichterungen

(1) Von der Ablegung der Prüfung zur Jagdhüterin oder zum Jagdhüter und der Prüfung zur Revierjägerin oder
dem Revierjäger sind Personen befreit, die die Staatsprüfung für den höheren Forstdienst oder für den Försterdienst
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mit Erfolg abgelegt haben.
(2) Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber, die bereits in einem anderen Bundesland als Jagdaufseherinnen

oder Jagdaufseher bestellt (§ 78 Abs. 6  Bgld. Jagdgesetz 2004) oder mindestens zwei Jahre als Revierjägerin oder
Revierjäger tätig waren (§ 79 Abs. 5 Bgld. Jagdgesetz 2004), haben lediglich die Kenntnisse des burgenländischen
Jagd-, Natur- und Tierschutzrechtes sowie die landesrechtlichen Vorschriften über den Umweltschutz nachzuwei-
sen.

§ 67
Bestätigung und Angelobung der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher

Die Angelobung der Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher hat nach der in Anlage 23 * angeführten Gelöbnisformel
zu erfolgen.

* Seite 153
§ 68

Dienstausweis
(1) Die schriftliche Bestätigung der Angelobung ist in einen der angelobten Jagdaufseherin oder dem angelobten

Jagdaufseher auszufolgenden Ausweis einzutragen, in dem die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde die jeweils
gemäß § 76 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 erfolgte Bestellung zur Beaufsichtigung und zum Schutze der Jagd in
einem bestimmten Jagdgebiet zu bescheinigen hat.

(2) Zur Ausfertigung des im Abs. 1 erwähnten Ausweises ist ausschließlich der von dem Amt der Landesregierung
aufgelegte, in Anlage 24 * angeführte Vordruck zu verwenden.

* Seite 154
§ 69

Dienstabzeichen
(1) Die äußere Kennzeichnung der zur Beaufsichtigung und zum Jagdschutz bestellten, von der Bezirksverwal-

tungsbehörde bestätigten und angelobten Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher erfolgt durch ein Dienstabzeichen.
(2) Dieses ausschließlich vom Amt der Landesregierung im Wege der Bezirksverwaltungsbehörde zur Ausgabe ge-

langende Dienstabzeichen besteht aus Tombak, ist von länglicher runder Form, 8 cm hoch und 6 cm breit; in der Mitte
befindet sich das burgenländische Landeswappen, darüber die Aufschrift „Burgenland“, unten die Aufschrift „Jagd-
schutz“ und auf beiden Seiten eine Verzierung aus Eichenlaub.

§ 70
Verbot der Verwendung des Dienstabzeichens

Personen, die nicht als bestätigte und angelobte Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher im Dienst stehen, dürfen sich
des im § 76 Abs. 4 Bgld. Jagdgesetz 2004 vorgeschriebenen Dienstabzeichens nicht bedienen.

§ 71
Ablieferungspflicht von Dienstausweis und Dienstabzeichen

Bei Widerruf oder sonstigem Erlöschen der Bestätigung als Jagdaufseherin oder Jagdaufseher sind Dienstausweis
und Dienstabzeichen der Bezirksverwaltungsbehörde abzuliefern.

7. Abschnitt
Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei jagdlichen Unfällen

§ 72
Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnehmen

(1) Prüfungswerberinnen und Prüfungswerber, die die Prüfung zur Revierjägerin oder zum Revierjäger ablegen
wollen, haben den Nachweis zu erbringen, dass sie in lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei jagdlichen Unfällen
unterwiesen worden sind.

(2) Die Unterweisung hat folgende Sachgebiete zu umfassen:
Verhalten bei:

1. Blutungen; 
2. Lagerung Verletzter;
3. Schienung und Transport Verletzter; 
4. Schockbekämpfung;
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5. Atem- und Herzstillstand;
6. Bewusstlosigkeit.

§ 73
Zugelassene Dienststellen; Inhalt der Bescheinigung

(1) Der Nachweis über die Unterweisung in lebensrettenden Sofortmaßnahmen ist durch eine Bescheinigung einer
Dienststelle

1. des Österreichischen Roten Kreuzes;
2. des Arbeiter-Samariterbundes Österreichs;
3. des Hospitaldienstes des souveränen Malteser-Ritterordens;
4. einer Ärztekammer;
bei der die Unterweisung vorgenommen wurde, zu führen.
(2) Die Bescheinigung (Abs. 1) hat zu enthalten:

1. Vor- und Zuname sowie Geburtsdatum der oder des Unterwiesenen;
2. Name, Anschrift und Unterschrift der Person, die die Unterweisung durchgeführt hat;
3. die Bestätigung der im Abs. 1 genannten Organisation über die ordnungsgemäße Durchführung der Unterwei-

sung;
4. das Datum der Ausstellung.

§ 74
Unterweisung

Die Unterweisung ist grundsätzlich durch Ärztinnen oder Ärzte vorzunehmen.
Die im § 73 Abs. 1 genannten Organisationen haben, wenn ihnen Ärztinnen oder Ärzte für eine Unterweisung

nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, wegen der Namhaftmachung von Ärztinnen oder Ärzten mit
der örtlich zuständigen Ärztekammer das Einvernehmen zu pflegen. Stehen Ärztinnen oder Ärzte nicht zur Verfü-
gung, so kann die Unterweisung auch durch Personen, die den im § 73 Abs. 1 angeführten Organisationen angehören
und nicht Ärztinnen oder Ärzte sind, erfolgen, wenn sie hiezu besonders ausgebildet sind. Die besondere Ausbildung
solcher Personen hat nach den Richtlinien dieser Organisationen zu erfolgen.

§ 75
Ersatz der Bescheinigung

Die im § 73 Abs. 1 genannte Bescheinigung wird ersetzt durch:
1. das Doktorat der gesamten Heilkunde;
2. eine Bescheinigung der im § 73 Abs. 1 genannten Organisationen über eine abgeschlossene Ausbildung in Erste

Hilfe;
3. eine Bescheinigung eines Sozialversicherungsträgers über die Teilnahme an einem Kurs zur Ausbildung in Erste-

Hilfe-Leistung;
4. eine Bescheinigung einer öffentlichen Dienststelle, die gemäß § 120 des Kraftfahrgesetzes 1967, BGBl. Nr. 267,

zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 107/2004 zur Ausbildung von Kraftfahrern berechtigt ist, über
die Teilnahme an einem Kurs in Erste Hilfe;

5. die Berechtigung zur berufsmäßigen Ausübung des Krankenpflegefachdienstes, des medizinisch-technischen
Dienstes oder des Sanitätshilfsdienstes oder durch eine Bescheinigung über die Unterweisung in Erste Hilfe im
Rahmen der Ausbildung in diesen Berufen;

6. den Nachweis der abgeschlossenen Sanitätsgrundausbildung im Bundesheer;
7. eine Bescheinigung des österreichischen Zivilschutzverbandes über die Teilnahme an einem Lehrgang für Selbst-

schutz-Grundunterweisung;
8. den Nachweis der Absolvierung der Vorlesung „Erste Hilfe“ des 1. Studienabschnittes der Studienrichtung Me-

dizin;
9. den Nachweis über die Absolvierung des Lehrganges „Erste Hilfe im Feuerwehrdienst“ eines Landesfeuerwehr-

verbandes;
10. den Nachweis über die Absolvierung der Vorlesung „Erste Hilfe“ der Studienrichtung Pharmazie;
11. den Nachweis über die Absolvierung des Lehrganges „Erste Hilfe“ an den Bundesanstalten für Lei  beserziehung;
12. eine Bescheinigung über die Absolvierung des nach den Richtlinien des Österreichischen Roten Kreu zes ge-

führten Kurses für Erste Hilfe des Österreichischen Bundesheeres;
13. eine Bescheinigung des Johanniterordens über die Teilnahme an einem Kurs in Erste Hilfe.
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8. Abschnitt
Schonvorschriften

§ 76
Schonzeiten

(1) Folgende jagdbare Tiere dürfen während der nachstehend angeführten Schonzeiten weder verfolgt, noch ge-
fangen, noch erlegt werden:

1. Haarwild:

a) Rotwild:
Hirsche der Klassen I, II, III vom 1. Jänner bis 31. Juli
Schmaltiere des Rotwildes      vom 1. Jänner bis 31. Mai
Tiere und Nachwuchsstücke      vom 1. Jänner bis 31. Juli

b) Rehwild:
Rehböcke der Klasse I vom 1. November bis 30. April 
Rehböcke der Klasse II vom 1. November bis 15. April
Schmalgeißen vom 1. Jänner bis 15. April
Rehgeißen und Nachwuchsstücke vom 1. Jänner bis 31. August

c) Damwild:                  vom 1. Jänner bis 31. August
Schmaltiere des Damwildes      vom 1. Jänner bis 31. Mai

d) Muffelwild                vom 1. Jänner bis 30. April
e) Sikawild                  vom 1. Jänner bis 31. August
f) Gamswild                 vom 1. Jänner bis 31. Juli
g) Feldhase                  vom 1. Jänner bis 30. September
h) Baum- oder Edelmarder     vom 1. April bis 30. Juni
i) Dachs                     vom 16. März bis 31. Mai
j) Steppeniltis              vom 16. März bis 31. Mai

2. Federwild:
a) Rebhuhn                   vom 1. Dezember bis 15. September
b) Fasane:

Fasanhahn               vom 16. Jänner bis 30. September
Fasanhenne                      vom 1. Jänner bis 31. Oktober

c) Wachtel                   vom 1. Oktober bis 31. August
d) Wildtruthuhn:

Wildtruthahn                    vom 1. Jänner bis 30. April
und vom 1. Juni bis 31. Oktober

Wildtruthenne                   vom 1. Jänner bis 31. Oktober
e) Wildtauben:

Ringel- und Türkentaube        vom 16. April bis 30. Juni
Turteltaube                     vom 1. November bis 30. Juni

f) Schnepfen:
Waldschnepfe                    vom 1. Jänner bis 28. Feber und

vom 16. April bis 30. September
Bekassine vom 1. Dezember bis 15. August

g) Wildgänse:
Saatgans, Graugans, Kanadagans  vom 1. Feber bis 31. Juli

h) Wildenten:
Stockente, Krickente, Knäkente,
Pfeifente, Schnatterente, Spießente,
Löffelente, Tafelente, Reiherente 
und Schellente                  vom 1. Jänner bis 15. August

i) Rallen:
Blässhuhn                      vom 1. Jänner bis 15. August

(2) Für männliches Haarwild (Abs. 1 Z 1) gilt folgende Klasseneinteilung: 
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1. Rotwild 
a) Altersklasse I: Hirsche ab dem vollendeten 10. Lebensjahr; 
b) Altersklasse II: Hirsche im 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Lebensjahr. Als Krone gilt jedes Geweih mit mehr als zwei

Enden über dem Mittelspross, wobei die Endenanordnung gleichgültig ist. Als Ende zählt jede Stangenab-
zweigung ab 4 cm Länge, gemessen vom tiefsten Punkt der inneren Seitenlänge des jeweiligen Endes bis zu
dessen Spitze; 

c) Altersklasse III: Hirsche im 2., 3. und 4. Lebensjahr. 

2. Rehwild 
d) Altersklasse I: Böcke ab dem vollendeten 2. Lebensjahr; 
e) Altersklasse II: Böcke im 2. Lebensjahr. 

3. Damwild 
f) Altersklasse I: Hirsche ab dem vollendeten 8. Lebensjahr; 
g) Altersklasse II: Hirsche im 5., 6., 7. und 8. Lebensjahr; 
h) Altersklasse III: Hirsche im 2., 3. und 4. Lebensjahr. 

4. Muffelwild 
i) Altersklasse I: Widder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr; 
j) Altersklasse II: Widder im 2., 3. und 4. Lebensjahr.

(3) Der Anfangs- und Schlusstag der Schonzeit wird in diese eingerechnet.
(4) Außerhalb der Schonzeit darf die Jagd auf die im Abs. 1 angeführten Tiere im Rahmen der jagdgesetzlichen

Vorschriften ausgeübt werden.

§ 77
Ganzjährig geschontes Wild;

Wild, das keine Schonzeit genießt
(1) Folgende jagdbare Tiere dürfen während des ganzen Jahres weder verfolgt, noch gefangen, noch erlegt wer-

den:
1. Haarwild:

Schalenwild
a) Schwarzwild (führende Bache)
b) Elchwild

Raubwild
c) Braunbär
d) Luchs
e) Wolf
f) Fischotter
g) Wildkatze

Rotwild 
h) beidseitige Kronenhirsche der Altersklasse II (§ 76 Abs. 2 Z 1 lit. b) 
i) Kronenspießer, Hochgabler, Spießer mit einer Stangenlänge von mehr als 1,5-facher Lauscher-höhe (ab 35

cm) im 2. Lebensjahr (Schmalspießer) sowie alle mehr als 8-endigen Hirsche der Altersklasse III (§ 76 Abs.
2 Z 1 lit. c)

2. Federwild:
a) Trappen
b) Auerwild
c) Birkwild
d) Haselwild
e)  Hohltaube
f) Blässgans
g) Rothalsgans
h) Brachvögel
i) Reiher
j) Schwarzstorch
k) Löffler
l) Rallen (ausgenommen Blässhuhn)



101

010
§§ 78 - 81JAGDVERORDNUNG

m) Kormoran
n) Tag- und Nachtgreifvögel
o) Kolkrabe
p) Eichelhäher
q) Aaskrähe
r) Elster
s) Doppelschnepfe

(2) Keine Schonzeit genießen:
1. Schwarzwild (ausgenommen führende Bache)
2. Wildkaninchen
3. Waschbär
4. Marderhund
5. Fuchs
6. Stein- oder Hausmarder
7. Waldiltis
8. großes Wiesel oder Hermelin
9. kleines Wiesel

§ 78
Ausnahmen

Soweit Maßnahmen, die der Wildstandsregulierung in Naturschutzgebieten, Europaschutzgebieten, geschützten
Landschaftsteilen und Nationalparken im Sinne des Burgenländischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes,
LGBl. Nr. 27/1991 in der geltenden Fassung, dienen, betroffen sind, werden diese Maßnahmen durch diese Verord-
nung nicht berührt.

9. Abschnitt
Kennzeichnung von Greifvögeln; 

Nachweise beim Verkehr mit Eiern von Federwild

§ 79
Kennzeichnungspflicht

(1) Personen, die Greifvögel gemäß § 85 Abs. 1 Bgld. Jagdgesetz 2004 halten, sind verpflichtet, Zahl, Art, Alter,
Geschlecht und Herkunft derselben sowie den Zweck des Haltens binnen zweier Wochen nach dem Erwerb der Be-
zirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

(2) Greifvögel sind von der Halterin oder dem Halter binnen zweier Wochen nach dem Erwerb mit einem von der
Bezirksverwaltungsbehörde auszugebenden Markierungsring zu versehen. Der Ring muss eine außen lesbare Regi-
sternummer aufweisen und ist am linken Fang anzubringen.

(3) Die Registernummer setzt sich zusammen aus
1. dem Buchstaben B;
2. einer Ziffer zwischen 1 und 7 entsprechend der alphabetischen Reihenfolge der Bezirkshauptmannschaften, der

Ziffer 8 für den Magistrat der Freistadt Eisenstadt oder der Ziffer 9 für den Magistrat der Freistadt Rust;
3. der fortlaufenden Nummer im Register;
(4) Die Markierung ist nur vorzunehmen, wenn der Greifvogel nicht bereits mit einem Markierungsring eines an-

deren Landes oder einem Ring nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen, BGBl. Nr. 188/1982, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. Nr. 442/1994, gekennzeichnet ist.

§ 80
Register

Die Halterin oder der Halter hat die Greifvögel in einem Register zu verzeichnen, in dem neben der Vogelart und
dem Datum der Markierung auch die am Markierungsring angegebene Registernummer einzutragen ist.

§ 81
Ringgrößen

Als Richtwerte für die Ringgrößen gelten:
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Zwergfalken, Amerikanische Buntfalken 5 mm
Amerikanische Buntfalken, Kurzfangsperber, 6 mm
Turmfalken, Merline, Weihen, Rauhfußkauze, Steinkauze, 8 mm
Turmfalken, Baumfalken, Großfalken-Terzel (Wanderfalk,
Lanner, Saker etc.), Habicht-Terzel, Schleiereulen,
Waldkauze, Waldohreulen, 10 mm
Großfalken-Weibchen (Wanderfalk etc.), Habichtweibchen, 12 mm
Bussarde, Milane, Schlangenadler, 16 mm
Uhu, Bartkauze, Schneeeulen, 25 mm
Adler und Geier 30 mm

§ 82
Nachschau-, Melde- und Rückgabepflichten

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde kann jederzeit nach vorheriger Anmeldung durch eine mit schriftlicher Voll-
macht ausgewiesene beauftragte Person die Registrierung und die Anbringung des Markierungsringes überprüfen
lassen.

(2) Der Verlust oder die Beschädigung des Markierungsringes ist der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich
anzuzeigen. Dies gilt auch für den Fall des Verlustes eines Greifvogels durch Verstoßen.

(3) Die Halterin oder der Halter hat der Bezirksverwaltungsbehörde die Aufgabe der Greifvogelhaltung binnen
zwei Wochen anzuzeigen und den Markierungsring zurückzustellen. Innerhalb dieser Frist ist der Markierungsring
auch bei Verenden des Greifvogels zurückzustellen.

(4) Bei Aufgabe der Greifvogelhaltung und Überlassung eines Greifvogels an eine andere berechtigte Person
entfällt die Rückgabe des Markierungsringes. Die Überlassung des Greifvogels ist jedoch unter Angabe der Regi-
sternummer des Markierungsringes sowie des Namens und der Anschrift der neuen Halterin oder des neuen Halters
der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

§ 83
Kostenersatz

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Halterin oder dem Halter von Greifvögeln den Ersatz der Kosten für die
Beistellung der Markierungsringe vorzuschreiben.

§ 84
Nachweis von Herkunft und Aufzuchtzweck bei

Eiern von Federwild
(1) Der Nachweis der Herkunft und des Aufzuchtzweckes von in Verkehr gesetzten Eiern des Federwildes hat zu

enthalten: 
1. Name und Wohnort der Eigentümerin oder des Eigentümers des Federwildes, 
2. Standort des Betriebes, in dem das Federwild gehalten wird, 
3. Art des Federwildes, 
4. Tag, an dem die Eier in Verkehr gesetzt wurden, 
5. Name und Wohnort der Empfängerin oder des Empfängers, 
6. Ort und Zweck der Aufzucht.
(2) Als Aufzuchtszweck gilt die künstliche Nachzucht von Federwild für Bestandesaufstockung oder für wildbio-

logische Forschungsvorhaben.

§ 85
Aufzeichnungen

(1) Die Eigentümerin oder der Eigentümer des Federwildes hat über die Inverkehrsetzung von Eiern des Feder-
wildes Aufzeichnungen zu führen und hierüber dem Landesjagdverband jährlich Meldung zu erstatten.

(2) Über Verlangen ist Organen der Bezirksverwaltungsbehörde Einsicht in die Aufzeichnungen zu gewähren.



103

010
§§ 86 - 87JAGDVERORDNUNG

10. Abschnitt
Abschussplan und Abschussliste;

Hegeschau

§ 86
Inhalt des Abschussplanes

(1) Der von den Jagdausübungsberechtigten gemäß § 87 Bgld. Jagdgesetz 2004 zu erstellende Abschussplan ist
der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich das Jagdgebiet zur Gänze oder zum größten Teil liegt, in fünffacher
Ausfertigung bis spätestens 15. März jeden Jahres vorzulegen.

(2) Der Abschussplan ist hinsichtlich des Schalenwildes wie folgt aufzugliedern:
1. beim Rot- und Damwild in Hirsche, Tiere und Nachwuchsstücke,
2. beim Rehwild in Böcke, Geißen und Nachwuchsstücke,
3. beim Muffelwild in Widder, Schafe und Nachwuchsstücke.  
(3) Das der Abschussplanung unterliegende Wild, ausgenommen Nachwuchsstücke, ist in männliche und weibliche

Stücke aufzugliedern. Die Trophäen tragenden Wildstücke sind bei Rot- und Damwild in die Klassen I, II und III,
bei Reh- und Muffelwild, ausgenommen Muffelschafe, in die Klassen I und II im Sinn des § 76 Abs. 2 aufzuglie-
dern.

(4) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat zur Erstellung des Abschussplanes ausschließlich das in der Anlage
25 * angeführt Muster zu verwenden und in jeder der fünf Ausfertigungen des Abschussplanes die Richtigkeit der
darin enthaltenen Angaben durch eigenhändige Unterschrift zu bescheinigen.

* Seite 155
§ 87

Genehmigung des Abschussplanes
(1) Die Genehmigung des Abschussplanes ist in Anpassung an den gegebenen Wildstand, an den daraus zu erwar-

tenden Zuwachs und unter Rücksichtnahme auf den für das betreffende Jagdgebiet anzustrebenden Wildstand zu er-
teilen. Bei den der Genehmigung zugrunde zu legenden Erwägungen sind insbesondere auch das im Jagdgebiet
bestehende Geschlechterverhältnis sowie die dem Wildstand durch Wildseuchen, Naturkatastrophen oder sonstige
Ursachen bereits zugefügten oder drohenden Verluste zu berücksichtigen. Ist auf Grund eines forstlichen, landwirt-
schaftlichen oder jagdfachlichen Gutachtens eine Anpassung des Wildstandes oder ein Ausgleich des Geschlechter-
verhältnisses notwendig, ist dafür ein mehrjähriger Zeitraum vorzusehen. Anzustreben ist ein Geschlechterverhältnis
1:1 und ein biologisch günstiger Altersklassenaufbau.

(2) Beim Rotwild gilt als kleinste Planungseinheit der Hegering. Auf einen allenfalls den Hegering überschreitenden
Lebensraum des Rotwildes ist Bedacht zu nehmen. 

(3) Bei Vorliegen eines Geschlechterverhältnisses 1:1 und eines biologisch günstigen Altersklassenaufbaus sind
bei Rotwild folgende Hundertsätze zu bewilligen:

30 % Hirsche
30 % Tiere
40 % Nachwuchsstücke

Die Aufteilung der Hirsche in Altersklassen hat folgendermaßen zu erfolgen:
Altersklasse III: 50 %
Altersklasse II:  20 %
Altersklasse I:   30 %

Rundungen auf ganze Stücke sind vorzunehmen.
(4) Sind beim Rotwild die Voraussetzungen gemäß Abs. 3 nicht gegeben, so ist zur Herstellung eines ausgegliche-

nen Geschlechterverhältnisses der Ab- oder Zuschlag für den aus dem jeweiligen Tierbestand errechneten Abschuss
zu ermitteln. Um diese Stückzahl ist der Abschuss bei den Hirschen zu vermindern und bei den Tieren zu erhöhen
oder nur bei den Tieren zu erhöhen.

1. Bei Zielvorgaben, welche den Bestand vermehren sollen, ist der aus dem Tierbestand errechnete Abschuss dem
Geschlechterverhältnis entsprechend zu vermindern.

2. Bei Zielvorgaben, welche den Hirschbestand an den Tierbestand angleichen, ist der jährliche Hirschabschuss
in jenem Ausmaß zu verringern, welcher aus der Differenz der beiden Geschlechter geteilt durch den Aus-
gleichszeitraum resultiert.

3. Bei Zielvorgaben, welche einen Ausgleich des Geschlechterverhältnisses bei gleich bleibendem Bestand an-
streben, ist der jährliche Hirschabschuss in jenem Ausmaß zu verringern, welcher aus der halben Differenz der
beiden Geschlechter geteilt durch den Ausgleichszeitraum resultiert. Der Tierabschuss ist um dieses Ausmaß
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zu vermehren.
4. Bei Zielvorgaben, welche eine allgemeine Bestandesreduktion anstreben, ist der aus dem Tierbestand errechnete

Abschuss im notwendigen Ausmaß bei den Tieren zu vermehren.
(5) Zur Herstellung einer Abs. 3 entsprechenden Altersklassenstruktur bei den Hirschen ist der aus dem Tierbestand

errechnete Abschuss in jener Altersklasse zu vermindern oder ersatzlos zu streichen, in welcher Defizite im Bestand
auftreten.

(6)  Beim Rehwild sind bei ausgeglichenem Geschlechterverhältnis folgende Hundertsätze zu bewilligen: 
33 % Böcke
33 % Geißen
34 % Nachwuchsstücke

Rundungen auf ganze Stücke sind vorzunehmen.
Die Aufteilung der Rehböcke in Altersklassen hat folgendermaßen zu erfolgen:

Altersklasse II: mindestens 40 %
Altersklasse I:  höchstens 60 %

Sind beim Rehwild diese Voraussetzungen nicht gegeben, so ist zur Herstellung eines ausgeglichenen Geschlechter-
verhältnisses jener Ab- oder Zuschlag für den aus dem jeweiligen Geißenbestand errechneten Abschuss zu ermitteln.
Um diese Stückzahl ist der Abschuss beim männlichen Geschlecht zu vermindern und beim weiblichen Geschlecht zu
vermehren oder nur beim weiblichen Geschlecht zu vermehren.

(7) Für Damwild sind die Bestimmungen wie bei Rotwild, bei Muffelwild wie bei Rehwild sinngemäß anzuwenden.
(8) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat je eine mit der Genehmigungsklausel versehene Ausfertigung des Ab-

schussplanes an die Verpächterin oder den Verpächter, die zur Jagdausübung berechtigte Person, den Landesjagd-
verband und die Hegeringleiterin oder den Hegeringleiter zuzustellen.

(9) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat die genehmigten Abschusspläne in dem Jagdjahr, für das sie gültig sind,
und im darauf folgenden Jagdjahr aufzubewahren und auf Verlangen der Bezirksverwaltungsbehörde zur Einsichtnahme
vorzulegen.

§ 88
Erfüllung des Abschussplanes

(1) Der Abschussplan ist in Zahl und Gliederung zu erfüllen (§ 90 Abs. 1 Bgld. Jagdgesetz 2004).
(2)  Verantwortlich für die Erfüllung des Abschussplanes ist die jagdausübungsberechtigte Person, der es auch ob-

liegt, sowohl ihre Jagdaufseherinnen und Jagdaufseher, als auch ihre Jagdgäste dementsprechend zu unterrichten
und anzuweisen.

§ 89
Abschussliste, Abschussbuch

(1) Zur Führung der Abschussliste (§ 91 Bgld. Jagdgesetz 2004) ist ausschließlich das in Anlage 26 * angeführte
Muster zu verwenden. Zugleich mit der Abschussliste hat die jagdausübungsberechtigte Person eine Aufstellung
über den bezahlten Wildschaden des letzten Jagdjahres der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.

(2) Das während des Jagdjahres erlegte, verendete oder gefallene Niederwild ist unverzüglich in einem Abschuss-
buch zu verzeichnen; in die Abschussliste sind die Jahressummen einzutragen.

* Seite 159
§ 90

Hegeschau; Bewertungsrichtlinien für Trophäen 
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat zur Besprechung der jagdwirtschaftlichen Situation und zur Überprüfung der

getätigten Abschüsse von Amts wegen einmal pro Jahr oder auf Antrag des Landesjagdverbandes durch Verordnung
die Durchführung einer öffentlichen Hegeschau anzuordnen. Die Hegeschau ist vom Landesjagdverband zu veranstalten
und kann den ganzen Verwaltungsbezirk oder auch nur Teile davon umfassen. Zur Hegeschau sind die Pächterinnen
und Pächter in geeigneter Form einzuladen.

(2) Die Erlegerinnen und Erleger trophäentragender Schalenwildstücke, mit Ausnahme von Schwarzwild, Muf-
felschafen und Gamskitzen, haben die Trophäen, bei Rot- und Rehwild auch den linken Unterkieferast zur Hegeschau
vorzulegen. Zu diesem Zweck haben sie die Trophäen und den Unterkieferast während des laufenden und des ihm
folgenden Jagdjahres aufzubewahren. Hat die Erlegerin oder der Erleger eines Wildstückes, dessen Trophäe vorla-
gepflichtig ist, keinen Wohnsitz im Inland und besteht die Absicht, eine solche Trophäe ins Ausland zPu verbringen,
ist sie vorher der Bezirksjägermeisterin oder dem Bezirksjägermeister oder der von ihr oder ihm nominierten Vetre-
tung vorzulegen und zu beurteilen. Ebenso sind Stopfpräparate vorzulegen.
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(3) Bei der Hegeschau ist der Gesamtabschuss nach Geschlechtergruppen und Altersklassen sowohl in den einzelnen
Jagdgebieten als auch innerhalb des gesamten Bereiches nach biologischen und jagdwirtschaftlichen Gesichtspunkten
durch den Landesjagsverband zu beurteilen und ist insbesondere auch die Wildschadensituation zu besprechen. Die
vorgelegten Trophäen sind dauerhaft zu kennzeichnen.

(4) Für die Beurteilung gemäß Abs. 3 hat der Landesjagdverband Bewertungsrichtlinien für Trophäen * zu erlas-
sen.

(5) Nach Abschluss der Bewertung ist das Bewertungsergebnis der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.
* S. OZ 270

11. Abschnitt
Jagdhunde; Fallen

§ 91
Brauchbarkeit von Jagdhunden

Ein Jagdhund ist brauchbar, wenn er die im § 92 angeführten Voraussetzungen erfüllt und die im      § 93 angeführten
Eigenschaften bei einer Brauchbarkeitsprüfung nachweist.

§ 92
Reinrassigkeit und Alter von Jagdhunden; Meldepflichten

(1) Jagdhunde müssen
1. reinrassig sein; die Reinrassigkeit ist durch einen vom Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) oder vom

Federation Cynologique Internationale (FCI) anerkannten Abstammungsnachweis mit einer Eintragung in das
Österreichische Hundezuchtbuch zu belegen;

2. einer der nachstehend angeführten Jagdhundegruppen angehören:
a) Vorstehhunde
b) Schweißhunde
c) Stöberhunde
d) Erdhunde
e) Brackierhunde
f) Apportierhunde;

3. ein Mindestalter von 12 Monaten haben. Das Höchstalter wird durch die erforderliche Leistungsfähigkeit be-
grenzt.

(2) Die Revierinhaberin oder der Revierinhaber hat den Tod oder den Verlust der Leistungsfähigkeit eines Hundes,
zu dessen Halten sie oder er gemäß § 98 Bgld. Jagdgesetz 2004 verpflichtet ist, der Bezirksverwaltungsbehörde un-
verzüglich zu melden.

§ 93
Brauchbarkeitsprüfung

(1) Jagdhunde müssen jene Eigenschaften besitzen, die erforderlich sind, um einen ordnungsgemäßen Jagdbetrieb,
soweit ein solcher nur unter Heranziehung von Jagdhunden gewährleistet ist, sicherzustellen. Sie müssen daher be-
fähigt sein, in Befolgung der Befehle ihrer Führerin oder ihres Führers das Wild sicher aufzuspüren und das kranke,
angeschweißte oder erlegte Wild rasch zustande zu bringen. Die für das jeweilige Revier gemeldeten Jagdhunde (§
98 Bgld. Jagdgesetz 2004) müssen jederzeit verfügbar sein.

(2) Die Eigenschaften gemäß Abs. 1 sind durch eine einmalige Ablegung einer Brauchbarkeitsprüfung nachzu-
weisen. Diese Brauchbarkeitsprüfung muss durch fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer abgenommen werden
und sich inhaltlich auf den Nachweis der Eignung erstrecken.

(3) Erfolgreich abgelegte Brauchbarkeitsprüfungen, die vom Landesjagdverband auf Grund einer von ihm zu er-
lassenden Prüfungsordnung abgenommen werden, gelten als Nachweis der Eignung. Eine Eignung ist trotz der Prü-
fung nicht mehr gegeben, wenn der Jagdhund durch Verletzung, Krankheit oder hohes Alter die Leistungsfähigkeit
auf Dauer verloren hat.

(4) Leistungsprüfungen, die vom Österreichischen Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV) oder von einem vom
ÖJGV anerkannten Zucht- oder Jagdhundeprüfungsverein abgenommen wurden, sind von der Bezirksverwaltungs-
behörde als Nachweis der Eignung anzuerkennen. 

(5) Der Landesjagdverband hat für die Brauchbarkeitsprüfung eine Prüfungsordnung * zu erlassen, die der Ge-
nehmigung durch die Landesregierung bedarf.

* S. OZ 280
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§ 94
Kurs für Fallenstellerinnen und Fallensteller; Prüfung

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf zum Fangen von Haarraubwild für die Zeit von November bis einschließ-
lich Feber für einen örtlich begrenzten Bereich die Verwendung von sofort tötenden Fallen (Prügelfallen, Scheren-
fallen und Abzugeisen) höchstens für die Dauer der Jagdperiode bewilligen.

(2) Die Erteilung einer Bewilligung für Abzugeisen ist nur an solche Personen gestattet, die ihre Befähigung zur
Jagd mit Fallen durch eine Bestätigung des Landesjagdverbandes über den erfolgreichen Abschluss eines Kurses
für Fallenstellerinnen und Fallensteller nachweisen.

(3) Der Kurs für Fallenstellerinnen und Fallensteller hat mindestens sechs Stunden zu umfassen und hat aus einem
theoretischen und praktischen Teil zu bestehen. Die Teilnahme ist nur für Besitzerinnen oder Besitzer einer gültigen
Jagdkarte des Bundeslandes Burgenland möglich.

(4) Im theoretischen Teil sind Fallenkunde (Ausstattung, Funktion, Verwendungsmöglichkeit etc.) und die recht-
lichen Grundlagen für die Verwendung von Abzugeisen zu vermitteln. Der praktische Teil hat die Auswahl der Ab-
zugeisen für die zu fangenden Haarraubwildarten und das richtige Aufstellen von Abzugeisen und Warnzeichen zu
enthalten. Über die erfolgreiche abgelegte Prüfung nach Besuch des Kurses für Fallenstellerinnen und Fallensteller
ist vom Landesjagdverband eine Bestätigung auszustellen.

(5) Als Prüferinnen und Prüfer fungieren die Referentin oder der Referent des Landesjagdverbandes für Niederwild
oder eine von dieser Person beauftragte fachkundige Person, die eine burgenländische Jagdkarte innehat und die
Kursleiterin oder der Kursleiter.

(6) Für die Durchführung des Kurses für Fallenstellerinnen und Fallensteller und Abnahme der Prüfung ist eine
Gebühr zu entrichten, die vom Vorstand des Landesjagdverbandes festgelegt wird. Die Prüfung kann zweimal wie-
derholt werden.

(7) Abzugeisen sind vor dem erstmaligen Aufstellen in der jeweiligen Jagdperiode den vom Landesjagdverband
namhaft gemachten Organen zur Überprüfung vorzuweisen. Diese Organe haben nach Feststellung der Eignung an
einem der beiden Fangbügel eine Prüfnummer einzustanzen, die aus dem Buchstaben B für Burgenland, der Nummer
1 bis 7 für die Jagdbezirke Neusiedl, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf,
nach einem Trennstrich einer fortlaufenden Nummer als Besitzernummer und nach einem Schrägstrich der Jahreszahl
der Überprüfung besteht.

(8) Nicht mehr funktionsfähige Abzugeisen sind, wenn ihre Weiterverwendung beabsichtigt ist, innerhalb von zwei
Monaten wieder in Stand zu setzen und neuerlich zur Überprüfung vorzulegen. Entspricht das Abzugeisen noch
immer nicht den Anforderungen, hat der Landesjagdverband die eingestanzte Kennzahl zu entfernen. Hievon ist die
zuständige Bezirksverwaltungsbehörde zu verständigen. Die Weiterverwendung derartiger Abzugeisen ist verboten.

(9) Aufgestellte Abzugeisen sind nach oben zu verblenden (Greifvogelschutz).
(10) Auf das Vorhandensein von Abzugeisen ist durch Anbringen von Warnzeichen aufmerksam zu machen; diese

müssen leicht wahrnehmbar  und erkennbar sein und sind mit dem Entfernen der aufgestellten Fangeisen zu besei-
tigen.

(11) Bei Verwendung der Fallen ist die Art des Köders auf die zu fangende Tierart abzustellen.

12. Abschnitt
Auftreffenergie der Jagdmunition; 

Verwendung von Narkosewaffen und Narkosemitteln

§ 95
Mindestwerte für die Auftreffenergie

(1) Für die Munition zur Bejagung des Schalenwildes werden folgende Mindestwerte für die Auf treff energie auf
100 m (E 100) festgelegt: für Rehwild mindestens 1000 Joule, für Nachwuchsstücke von Rot-, Muffel-, Dam-, Sika-
und Schwarzwild mindestens 2000 Joule und für alles übrige Schalenwild mindestens 2500 Joule.

(2) Für die Abgabe von Fangschüssen mit Faustfeuerwaffen hat die Auftreffenergie (EO) mindestens 250 Joule
und der Kaliberdurchmesser mindestens 8,5 mm zu betragen.

§ 96
Verwendung von Narkosewaffen und Narkosemitteln

(1) Narkosewaffen und/oder Narkosemittel dürfen in Wildgehegen oder sonst im Interesse der Jagdwirtschaft oder
der Wissenschaft, insbesondere auch zur Bekämpfung von Wildkrankheiten, nur für Zwecke des Lebendfanges ein-
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zelner Wildstücke verwendet werden. Das Fleisch des auf diese Weise gefangenen Wildes darf nicht dem Verzehr
durch Menschen zugeführt werden. 

(2) Zur Anwendung von Narkosemitteln können auch die im Jagdbetrieb üblichen Schusswaffen benützt werden.
(3) Der Lebendfang von Wildstücken mit Narkosewaffen und/oder Narkosemitteln ist eine Woche vorher der Be-

zirksverwaltungsbehörde unter Bekanntgabe von Art, Stückzahl, Verwendungszweck und Übernehmerin oder Über-
nehmer zu melden. 

13. Abschnitt
Wildschutzgebiete

§ 97
Hinweistafeln für die Kennzeichnung

(1) Die Hinweistafeln für die Kennzeichnung der Wildschutzgebiete gemäß § 102 Bgld. Jagdgesetz 2004 sind
nach dem Muster der Anlage 27 * zu gestalten. Sie sind aus witterungsbeständigem Material mit den Ausmaßen von
50 x 25 Zentimeter herzustellen.

(2) Die Tafeln haben Angaben über die örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, die Ge schäfts zahl des Be-
scheides, mit dem das Wildschutzgebiet verfügt wurde, und die zeitliche Begrenzung der verfügten Sperre zu ent-
halten. Darüber hinaus ist durch die Aufschrift „Wildschutzgebiet“ auf den Zweck dieser Sperre hinzuweisen.

(3) Die oder der Jagdausübungsberechtigte ist verpflichtet, auf den Tafeln unauslöschbar und unverwischbar die
dem Abs. 2 entsprechenden Eintragungen vorzunehmen. Unvollständig beschriftete Tafeln stellen keinen verbindli-
chen Hinweis auf ein bestehendes Wildschutzgebiet dar.

* Seite 163
§ 98

Anbringung der Hinweistafeln
(1) Die oder der Jagdausübungsberechtigte hat Wildschutzgebiete ausreichend zu kennzeichnen, wobei die Tafeln

jedenfalls an jenen Stellen anzubringen sind, wo öffentliche Straßen und Wege, markierte Wege und Forststraßen,
Schiabfahrten und Langlaufloipen in das Wildschutzgebiet führen.

(2) Die Tafeln sind gut sichtbar, nicht höher als 3 m über dem Boden anzubringen. Es ist vorzusorgen, dass sie
durch Gras, Äste und Unterwuchs nicht verdeckt werden.

14. Abschnitt
Ermittlung von Wildschäden im Wald

§ 99
Bewertungsmethoden; Arten der Schäden

(1) Für die Ermittlung von Wildschäden im Wald sind nachfolgende Bewertungsmethoden anzuwenden:
Wildschäden sind 

1. im Hochwald und an Kernwüchsen im Mittelwald gemäß §§ 100 bis 104, 
2. auf Flächen gemäß § 115 Bgld. Jagdgesetz 2004 gemäß § 105 

zu bewerten.
(2) Wildschäden an zum forstlichen Bewuchs gehörenden, aber forstwirtschaftlich nicht zur Nutzung bestimmten

Sträuchern oder Bäumen des Nebenbestandes, sind nicht zu bewerten.
(3) Bei der Ermittlung von Wildschäden im Wald ist zunächst festzustellen, ob 
1. Verbiss-, Schäl- oder Fegeschäden vorliegen und 
2. eine Einzelpflanzen- oder Einzelstammschädigung oder eine Bestandesschädigung eingetreten ist.

(4) Eine Bestandesschädigung liegt vor, wenn eine Verminderung der Bestandesstabilität, zB durch Ausfall von
Mischbaumarten oder eine Verminderung der Pflanzenanzahl oder Stammzahl unterhalb 70 % der in den §§ 101
und 103 angegebenen maximal notwendigen Pflanzenanzahl beziehungsweise maximal zu bewertenden Stammzahl,
zu erwarten ist. 

(5) Kann die Bestandesschädigung (Abs. 4) durch forstliche  Maßnahmen verhindert werden und werden diese
forstlichen Maßnahmen als Teil der Wildschadensentschädigung bewertet, so ist keine Bestandesschädigung einge-
treten.

(6) Alle sonstigen Schäden sind als Einzelpflanzen- bzw. Einzelstammschädigungen anzusehen.



      Schädigungsgrad                       Wipfelknospe und/oder              Verbiss der Seitentriebe                                                           Teil des Leittriebes
I (schwach)                                 nicht verbissen                                mehr als 90 %
II (mittel)                                    fehlen                                              bis 90 %
III (stark = Totalschaden)           fehlen                                              mehr als 90 %

§ 99a
Grundsätze der Schadensaufnahme und Schadensbewertung

(1) Eine Vollaufnahme ist durchzuführen:
1. bei Verbiss- und Fegeschäden auf einer Beurteilungsfläche bis zu 1 000 m2, 
2. bei Schälschäden auf einer Beurteilungsfläche bis zu 5 000 m2.

(2) Bei allen das Ausmaß nach Abs. 1 übersteigenden Schadensflächen kann eine Stichprobenaufnahme erfolgen. 
(3) Bei der Stichprobenerhebung beträgt:
1. das Mindestausmaß einer Probefläche 100 m2 und 
2. die Anzahl der beprobten Flächen mindestens vier Probeflächen pro Hektar. Für jede Schadensfläche sind min-

destens acht Probeflächen anzulegen. Die Mittelpunkte oder die Eckpunkte der Probeflächen sind dauerhaft
zu kennzeichnen. 

(4) Bei sehr ungleichmäßiger Schadensverteilung auf der Schadensfläche sind Teilflächen mit annähernd gleich-
artigem Schadbild auszuscheiden. Für diese sind jeweils die Stichprobenergebnisse hochzurechnen. 

(5) Sind der Bewertung von Wildschäden nach dieser Verordnung die Entgelte für Lieferungen (zB Preise für
Forstpflanzen oder Holz) oder sonstige Leistungen (zB Fremdarbeiten) zugrunde zu legen, ist die auf das Entgelt
entfallende Umsatzsteuer

1. unberücksichtigt zu lassen, wenn der Geschädigte mit dem betroffenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb
umsatzsteuerrechtlich der Regelbesteuerung unterliegt, 

2. in allen übrigen Fällen, insbesondere bei land- und forstwirtschaftlicher Umsatzsteuerpauschalierung, als Be-
standteil des Entgeltes mitzuberücksichtigen. 

(6) Grundsätzlich sind bei der Bewertung von Wildschäden nach dieser Verordnung jene Arbeitskosten zu unter-
stellen, die bei Einsatz ortsüblicher familienfremder Arbeitskräfte anfallen. 

(7) Die Bewertung von Einzelpflanzen bzw. Einzelstammschädigungen hat nach den §§ 100 bis 105 zu erfolgen. 
(8) Bei einer Bestandesschädigung ist zu dem nach Abs. 7 ermittelten Schaden, mit Ausnahme der nach § 101

Abs. 7 hinzuzuzählenden Kosten, ein Zuschlag von 40 % zuzurechnen. 

§ 100
Verbissschäden

(1) Verbissschäden sind die durch das Abäsen der Höhentriebe oder Seitentriebe an Pflanzen des forstlichen Be-
wuchses verursachten Schäden. Als Abäsen des Triebes gilt bereits das Abäsen seiner Leitknospe.

(2) Bei Verbissschäden ist zu erheben:
1. die Anzahl der verbissenen Pflanzen je Baumart und der Schädigungsgrad;
2. die gesamte Pflanzenanzahl, bei Mischbeständen die Flächenanteile der jeweiligen Baumarten in Zehntel; 
3. das Ausmaß der Schadensfläche; 
4. die Standortsgüte; 
5. das Wuchsalter der Pflanzen;
6. der Zeitlohnindex;
7. bei stark geschädigten Pflanzen die bisher durchgeführten Pflege- und Schutzmaßnahmen und deren Kosten;
8. wenn eine Nachbesserung möglich ist, die Kosten der Nachbesserung, wenn eine Nachbesserung nicht möglich

ist, der Jetztwert der vergangenen Aufforstungskosten.
(3) Die gesamte Pflanzenanzahl pro ha ist die Summe aller geschädigten und ungeschädigten Pflanzen dividiert

durch die Gesamtfläche des geschädigten Bestandes in ha. 
(4) Folgende Schädigungsgrade sind zu unterscheiden:
1. Bei Nadelhölzern und Laubhölzern mit ausgeprägtem Leittrieb (alle außer Buche, Hainbuche, Eiche, Ulme und

Linde):

Bei vier- und mehrjährigen Nadelbaumpflanzen ist die Einschätzung der Seitentriebverluste auf die obersten 3
Quirl zu beschränken.
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             Schädigungsgrad                                                   Verbiss der Seitentriebe 
                                                                                         in der oberen Kronenhälfte
I (schwach)                                                               30 bis  60 %
II (mittel)                                                                   mehr als 60 bis 90 %
III (stark = Totalschaden)                                         mehr als 90 %
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2. Bei Buche, Hainbuche, Eiche, Ulme und Linde:

Als Totalschaden im Sinne der Z 1 und 2 gilt weiters, wenn die geschädigte Pflanze den Wachstumsanschluss an
schwach oder nicht verbissene Pflanzen nicht mehr erreichen kann. 

(5) Die Standortsgüte wird mit den Stufen "schlecht", "mittel" und "gut" festgelegt. Zu ihrer Ermittlung sind ver-
gleichbare Nachbarbestände heranzuziehen. Bei 40-jährigen und älteren Beständen von Fichten ist die Standortsgüte
in Abhängigkeit von Alter und Oberhöhe aus der Tabelle Anlage 28 * zu bestimmen. Als Oberhöhe gilt in einem
gleichaltrigen Bestand die Mittelhöhe der vorherrschenden Bäume. Bei Beständen von Fichten die jünger als 40
Jahre sind, ist die Standortsgüte anhand des fünfjährigen Höhenzuwachses oberhalb der Brusthöhe herrschender
Bäume aus der Tabelle Anlage 29 ** zu ermitteln. Sind vergleichbare Fichtenbestände nicht vorhanden, ist die Stand-
ortsgüte gutachtlich festzulegen. 

(6) Das Wuchsalter der Pflanzen ist gleich der Zahl der Jahre seit der Bestandesbegründung. Bei Naturverjüngungen
ist ein wirtschaftliches Alter anzunehmen, das dem Alter einer vergleichbaren Kultur entspricht. Naturverjüngungen
mit einem Alter von weniger als vier Jahren sind einer einjährigen Kultur gleichzuhalten. Bei annähernd gleichaltrigen
Beständen ist mit einem mittleren Wuchsalter des Bestandes zu rechnen, bei besonders ungleichaltrigen Beständen
können Altersgruppen gebildet werden.

(7) Der Zeitlohnindex resultiert aus der Division des aktuellen Zeitlohnes in Euro für Forstfacharbeiter in der Pri-
vatwirtschaft durch den Betrag von 10 Euro. 

* Seite 164
** Seite 165

§ 101
Bewertung der Verbissschäden

(1) Der Schaden ist mit Null zu bewerten, wenn noch 90 % der Zielbestockung in nach waldbaulichen Grundsätzen
maximal notwendiger Pflanzenzahl (Abs. 3), annähernd gleichmäßig über die Fläche verteilt, unbeschädigt geblieben
sind. Bei Mischbeständen ist dabei von den Flächenanteilen der jeweiligen Baumarten auszugehen.

(2) Der Bewertung sowie der Bestimmung der tatsächlich vorhandenen Pflanzenanzahl sind nur jene Pflanzen zu-
grunde zu legen, die mindestens ein Drittel der Oberhöhe der jeweiligen Baumart des Verjüngungsbestandes erreicht
haben. 

(3) Die nach waldbaulichen Grundsätzen maximal notwendige Pflanzenanzahl je Hektar beträgt bei:
1. Fichte und Tanne 2 500;
2. Lärche und Douglasie 2 000;
3. Kiefer und Laubholz 4 000.

(4) Bei anderen Baumarten ist die maximal notwendige Pflanzenanzahl nach forstfachlichen Gesichtspunkten gut-
achtlich festzulegen. 

(5) Bei Überbestockung (höhere Pflanzenanzahl als die nach waldbaulichen Grundsätzen maximal notwendige)
sind lineare Reduktionsfaktoren für die Pflanzen aller Schädigungsgrade in Anwendung zu bringen. Diese Redukti-
onsfaktoren ergeben sich für die einzelnen Baumarten aus der Division der maximal notwendigen Pflanzenanzahl
durch die tatsächlich vorhandene. Bei Mischbeständen sind dabei die Flächenanteile der jeweiligen Baumarten zu
berücksichtigen. 

(6) Die Schadenshöhe ist für die jeweiligen Schädigungsgrade durch Multiplikation des Grundwertes laut Tabellen
der Anlagen 30 bis 32 * mit der Anzahl der geschädigten Pflanzen sowie mit dem Zeitlohnindex zu ermitteln. Bei
überbestockten Beständen sind die Schadensbeträge für die einzelnen Schädigungsgrade mit dem Reduktionsfaktor
gemäß Abs. 4 zu reduzieren. 

(7) Bei Verbiss von Mischbaumarten mit dem Schädigungsgrad III (§ 100 Abs. 4) sind die nach Abs. 5 ermittelten
Werte mit folgenden Faktoren zu vervielfachen:

Fichte, Kiefer: 1,0
Lärche, Douglasie, Buche, Ahorn, Esche,

Erle, Vogelkirsche, Hainbuche: 1,5
Tanne, Eiche Ulme, Wildbirne, Wildapfel, Elsbeere, 
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Eberesche, Speierling, Mehlbeere: 2,0
Als Mischbaumart gilt eine Baumart, wenn ihr Anteil an der tatsächlichen Bestockung kleiner gleich 20 % ist.

(8) Im Falle eines Totalschadens (Schädigungsgrad "stark") sind die gesamten bis zum Bewertungstag für Pflege
und Schutz der geschädigten Pflanzen getätigten Aufwendungen und bei erforderlicher Nachbesserung die Nach-
besserungskosten, wenn die Nachbesserung nicht mehr aussichtsreich ist, der Jetztwert der auf die geschädigten
Pflanzen entfallenden Aufforstungskosten zuzuzählen. 

(9) Wird eine geschädigte Pflanze nach dem Schädigungsgrad "stark" bewertet, so ist diese dauerhaft zu markieren
und bei Verbissschadensbewertungen in Folgejahren nicht mehr zu berücksichtigen. 

* Seite 166 - 168
§ 101a

Schadenersatz wegen ausbleibender Naturverjüngung
(1) Ein Naturverjüngungsbestand ist dann gegeben, wenn er das Hiebsunreifealter gemäß Forstgesetz 1975, BGBl.

Nr. 440 in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 87/2005, überschritten hat. 
(2) Die ausbleibende Naturverjüngung in Naturverjüngungsbeständen ist mittels geeigneter Kontrollzäune nach-

zuweisen. Kontrollzäune sind dann geeignet, wenn 
1. sie ein Mindestausmaß von 9 m2 aufweisen, 
2. die dafür ausgewählte Fläche hinsichtlich der Verjüngungsbedingungen der Beurteilungsfläche entspricht und 
3. pro angefangene 10 ha Beurteilungsfläche mindestens ein Kontrollzaun vorhanden ist.

(3) Ein Schadenersatzanspruch gebührt dann, wenn sich innerhalb des Kontrollzaunes eine Verjüngung eingestellt
hat, die außerhalb des Zaunes eine bei wildschadensfreiem Wachstum ausreichende Verjüngung für die Schadens-
fläche erwarten ließe. 

(4) Die Schadenshöhe für die Schadensfläche ist in Abhängigkeit von der Standortsgüte (Tabelle Anlage 28 1 oder
Tabelle Anlage 29 2) durch Multiplikation des Grundwertes laut Tabelle Anlage 33 3 mit dem Zeitlohnindex sowie
mit der Schadensfläche in Hektar zu ermitteln. 

(5) Die Abgeltung eines Wildschadens wegen Ausbleiben der Naturverjüngung auf derselben Schadensfläche kann
pro Vegetationsperiode nur einmal geltend gemacht werden. 

1 Seite 164
2 Seite 165
3 Seite 169

§ 102
Schälschäden

(1) Schälschäden sind die durch Abreißen der Rinde und Bloßlegen des Holzes oder Bastes an Stämmen oder Wur-
zeln des forstlichen Bewuchses verursachten Schäden. Nicht als Schälschäden gelten Kratzwunden bis zu 1 cm
Breite, durch die das Holz nicht freigelegt wurde.

(2) Hat die geschädigte Pflanze zur Zeit der Verursachung des Schälschadens das Alter von 15 Jahren noch nicht
erreicht, ist der Schälschaden wie ein Fegeschaden zu bewerten. 

(3) In allen anderen Fällen ist der Schaden nach § 103 zu bewerten. 

§ 103
Erhebung, Einstufung und Bewertung von Schälschäden

(1) Es sind zu erheben:
1. das Wuchsalter;
2. die Standortsgüte;
3. die Stammzahl je Hektar und die Fläche des zu bewertenden Bestandes oder Bestandesteiles; bei Nadel-Laub-

Mischbeständen die Flächenanteile von Nadelholz und Laubholz in Zehntel;
4. die Baumzahl je Schädigungsgrad nach ausscheidendem Bestand und Endbestand getrennt; beim ausscheiden-

den Bestand genügt die Unterscheidung, ob ungeschädigt oder geschädigt (keine Bestimmung des Schädi-
gungsgrades);

5. der Blochholzerlös für Fichte, Güteklasse B, Stärkeklasse 2b frei Forststraße als Durchschnittswert der letzten
fünf Jahre. 

(2) Das Wuchsalter ist das tatsächliche Alter des Baumes. Dieses ist 
1. aus vorhandenen Unterlagen (Forsteinrichtung) oder 
2. mittels Zuwachsbohrer (Anzahl der gezählten Jahrringe zuzüglich des Wuchsalters bis zur Bohrhöhe) oder 
3. durch Zählung der Jahrringe an vergleichbaren Stockabschnitten 

zu ermitteln. 
(3) Hinsichtlich der Standortsgüte werden die Stufen schlecht, mittel und gut unterschieden. 
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Bei 40-jährigen und älteren Beständen ist die Standortsgüte in Abhängigkeit von Alter und Oberhöhe aus der Tabelle
Anlage 28 1 zu bestimmen. 
Als Oberhöhe gilt in einem gleichaltrigen Bestand die Mittelhöhe der vorherrschenden Bäume. 
Bei Beständen von Fichte, die jünger als 40 Jahre sind, ist die Standortsgüte anhand des fünfjährigen Höhenzuwach-
ses oberhalb der Brusthöhe vorherrschender Bäume aus der Tabelle Anlage 29 2 zu ermitteln. Bei anderen Baumarten
ist die Standortsgüte gutachtlich zu ermitteln.

(4) Die Stammzahl je Hektar ergibt sich aus der Division der Stammzahl auf der Schadensfläche durch das Flä-
chenausmaß in Hektar. Die maximal zu bewertende Stammzahl je Hektar ist für Nadelholz der Tabelle Anlage 34 3

und für Laubholz der Tabelle Anlage 35 4 zu entnehmen. 
(5) Jeder geschädigte Baum ist nach forstfachlichen Gesichtspunkten gutachtlich entweder dem Endbestand oder

dem ausscheidenden Bestand zuzuordnen. Im Endbestand ist von folgender Stammzahl je Hektar in ausreichender
räumlicher Verteilung auszugehen:

Nadelholz: 600
Laubholz: 300.

Die Bestimmung des Schädigungsgrades richtet sich nach der maximalen Schälwundenbreite. Bei mehreren Schäl-
wunden sind die Ausmaße der Schälwundenbreiten zu addieren, wobei überlappende Bereiche nicht addiert werden. 

Beim Nadelholz werden beim Endbestand folgende Schädigungsgrade unterschieden:
schwach: Breite bis 5 cm
mittel: Breite über 5 cm bis zum halben Stammumfang
stark: Breite größer als der halbe Stammumfang

Beim Laubholz werden beim Endbestand folgende Schädigungsgrade unterschieden: 
schwach: Breite bis 5 cm
stark: Breite über 5 cm
(6) Bei Nadel-Laub-Mischbeständen sind bei der 
1. maximal zu bewertenden Stammzahl je Hektar (Abs. 4), 
2. Bestimmung von Endbestand und ausscheidendem Bestand (Abs. 5) sowie
3. Berücksichtigung einer Bestockung (Abs. 7)

die Flächenanteile des Nadelholzes bzw. des Laubholzes zu berücksichtigen. 
(7) Je nach Höhe des Blochholzerlöses für Fichte, Güteklasse B, Stärkeklasse 2b und der Standortsgüte erfolgt die

Bewertung der Schälschäden mit Hilfe der Tabellen der Anlagen 36 bis 41 5. 
Liegt eine Überbestockung vor (tatsächliche Stammzahl je Hektar größer als die maximal zu bewertende Stammzahl
je Hektar), ist der Schadenswert des ausscheidenden Bestandes mit einem Faktor zu reduzieren, der sich aus der Di-
vision der maximal zu bewertenden Stämme je Hektar durch die tatsächliche Stammzahl je Hektar errechnet. 

(8) Treten neue Schälschäden auf bereits geschälten Stämmen des Endbestandes auf, ist der neue Schaden dann
zu bewerten, wenn der alte Schaden einen geringeren Schälgrad als den Schälgrad "stark" aufweist. Bei der Bestim-
mung des Schälgrades eines bereits geschälten Stammes ist der alte Schaden mit zu berücksichtigen. Bei der Be-
wertung des neuen Schadens ist der Tabellenwert des alten Schadens in Abzug zu bringen.

1 Seite 164
2 Seite 165
3 Seite 170
4 Seite 171
5 Seite 172 - 177

§ 104
Fegeschäden

(1) Fegeschäden sind die durch Abschlagen oder Abreiben der Rinde mit dem Geweih und durch Bloßlegen des
Holzes oder Bastes an Stämmen des forstlichen Bewuchses verursachten Schäden. Einem Fegeschaden ist das beim
Fegen bewirkte Herausziehen von Pflanzen des forstlichen Bewuchses gleichzuhalten.

(2) Fegeschäden an Bäumen bis zu 15 Jahren sind wie Verbissschäden im Schädigungsgrad "stark" und an Bäumen
von über 15 Jahren wie Schälschäden zu bewerten.

§ 105 
Schadensbewertung an forstlichen Spezialkulturen

(1) Bei forstlichen Spezialkulturen im Sinne des § 115 Bgld. Jagdgesetz 2004 sind die verursachten Wildschäden
nach den nachgewiesenen oder glaubhaft gemachten tatsächlichen Aufwänden, Ertragserwartungen und Schadens-
auswirkungen unter Zugrundelegung der zur Zeit der Schadensverursachung zutreffenden Werte zu bewerten. Ein
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Trittschaden, eine Gefahrenerhöhung oder der Wert einer besonderen Vorliebe bleiben bei der Schadensbewertung
außer Betracht. 

(2) Soweit der Wildschaden an forstlichen Spezialkulturen (Abs. 1) einen erwarteten Ertrag verzögert, ist er mit
dem höheren der beiden Werte 

1. Differenz der diskontierten Ertragswerte oder 
2. Verzinsung des Kostenwertes auf die Dauer der Verzögerung 

zu bewerten.
(3) Soweit der Wildschaden an forstlichen Spezialkulturen (Abs. 1) nicht behebbare Verschlechterungen bewirkt,

ist er mit dem höheren der beiden Werte 
1. diskontierter Wert des entfallenden Ertrages oder 
2. Wert des verlorenen Aufwandes und Verzinsung des Kostenwertes ab dem Zeitraum des jeweiligen Aufwandes

bis zum Zeitpunkt der Leistung des Wildschadenersatzes
zu bewerten.

(4) Bei der Bewertung von Wildschäden an Christbaumkulturen und Forstgärten sind solche Schäden nur dann zu
ersetzen, wenn erwiesen ist, dass der Besitzer vergeblich solche Vorkehrungen getroffen hat, durch die solche An-
pflanzungen bei ordentlicher Wirtschaftsführung geschützt zu werden pflegen (§ 115 Bgld. Jagdgesetz 2004).

15. Abschnitt
Schlichtungsorgane und Bezirksschiedskommission

§ 106
Reisekosten; Aufwandsentschädigung

(1) Die Schlichtungsorgane, die Mitglieder der Bezirksschiedskommissionen sowie die beigezogenen Sachver-
ständigen und Schriftführerinnen und Schriftführer dieser Kommissionen haben Anspruch auf Ersatz der Reisekosten,
wie sie den Bediensteten des Landes Burgenland zustehen.

(2) Dem Schlichtungsorgan steht als Aufwandsentschädigung zu:
1. für Mühewaltung pro Stunde 75 Euro,
2. für Zeitversäumnis pro Stunde 19 Euro.
(3) Den Mitgliedern der Bezirksschiedskommission sowie den Schriftführerinnen und Schriftführern   stehen fol-

gende Aufwandsentschädigungen zu:
1. bei einer Verhandlungsdauer bis zu zwei Stunden 14,5 Euro
2. bei einer Verhandlungsdauer über zwei Stunden 21,8 Euro
(4) Der oder dem Vorsitzenden (Stellvertreterin oder Stellvertreter) und den beigezogenen Sachverständigen der

Bezirksschiedskommission stehen folgende Aufwandsentschädigungen zu:
1. bei einer Verhandlungsdauer bis zu zwei Stunden 21,8 Euro
2. bei einer Verhandlungsdauer über zwei Stunden 32,7 Euro
(5) Als Amtskosten gemäß § 120 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 gelten die den Bezirksschiedskommissionen in

einem Verfahren über Schadenersatzansprüche erwachsenen Kosten gemäß Abs. 1, 3 und 4 sowie allfällige Baraus-
lagen einschließlich der gemäß § 120 Abs. 3 Bgld. Jagdgesetz 2004 vor schuss weise ausbezahlten Kosten des Schlich-
tungsverfahrens.

16. Abschnitt
Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk

§ 107
Wahlkommision

(1) Die Vorschläge für die nach § 139 Bgld. Jagdgesetz 2004 zu bestellende Wahlkommission sind jeweils in den
ersten vier Wochen jenes Jagdjahres, in dem die Delegierten zu wählen sind, erstmalig im Jahr 2007, zu erstatten.
Die Bestellung hat innerhalb von zwei Wochen nach Einbringung der Vorschläge zu erfolgen.

(2) Der Wahlkommission obliegt:
1. die Anlegung der Wahlliste, die Entscheidung über das Wahlrecht, die Auflage der Wahlliste und die Entscheidung

über Einwendungen gegen die Wahlliste,
2. die Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge und die Entscheidung über die Wählbarkeit,
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3. die Kundmachung der Wahlvorschläge,
4. die Festsetzung des genauen Zeitpunktes und des Ortes der Wahl,
5. die Leitung der Wahl, die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses,
6. die Leitung der Wahl der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters.
(3) Die Tätigkeit der Wahlkommission endet im Zeitpunkt des ersten Zusammentrittes der an ihre Stelle tretenden

neubestellten Wahlkommission.
(4) Die Wahlkommission wird von der oder dem Vorsitzenden einberufen. Beschlüsse der Wahlkommission werden

mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden.
Die Wahlkommission ist bei Anwesenheit der oder des Vorsitzenden undvon zwei Mitgliedern (Ersatzmitgliedern)
beschlussfähig.

§ 108
Wahlliste

(1) Die Wahlkommission hat die gemäß §§ 132 Abs. 1 und 137 Abs. 1 Bgld. Jagdgesetz 2004 Wahlberechtigten in
einer Wahlliste zu verzeichnen und diese spätestens drei Wochen vor der Wahl drei Tage hindurch in den Räumen der
Bezirkshauptmannschaft des Jagdbezirkes zur Einsicht aufzulegen. Die Auflage der Wahlliste ist durch Anschlag an
der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft kundzumachen.

(2) Gegen die Wahlliste kann jedes Verbandsmitglied während der Auflagefrist wegen der Aufnahme vermeintlich
nicht Wahlberechtigter oder der Nichtaufnahme vermeintlich Wahlberechtigter schriftlich Einwendungen erheben.
Jede Einwendung darf sich nur auf eine einzelne Person beziehen, ist zu begründen und bei der Bezirkshauptmann-
schaft des Jagdbezirkes einzubringen. Verspätet eingebrachte Einwendungen haben unberücksichtigt zu bleiben.

(3) Über die Einwendungen hat die Wahlkommission binnen dreier Arbeitstage endgültig zu entscheiden. Die Ent-
scheidung ist durch Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft drei Tage hindurch kundzumachen.

(4) Ist ein Mitglied in einem Jagdbezirk nur deshalb wahlberechtigt, weil es in einem Jagdbezirk das Jagdausübungs-
recht besitzt oder den Jagdschutz ausübt, so darf es in die Wahlliste dieses Jagdbezirkes nur dann eingetragen werden,
wenn es spätestens vier Wochen vor der Wahl sowohl gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde, die die Jagdkarte
ausgestellt hat, als auch gegenüber der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich es jagdausübungsberechtigt ist
oder den Jagdschutz ausübt, die Erklärung abgibt, dass es in jenem Jagdbezirk die Wahl ausüben will, in dem es jagd-
ausübungsberechtigt ist oder den Jagdschutz ausübt.

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben den Wahlkommissionen die für die Anlegung der Wahlliste erforder-
lichen Daten bekannt zu geben. 

§ 109
Wahlausschreibung

(1) Die Wahl ist vom Vorstand des Landesjagdverbandes nach Anhörung der zuständigen Wahlkommission unter Be-
kanntgabe des Wahltages spätestens acht Wochen vorher auszuschreiben und durch Anschlag an der Amtstafel der Be-
zirksverwaltungsbehörde kundzumachen. In den Jagdzeitschriften ist die Ausschreibung zusätzlich zu verlautbaren.

(2) Die Ausschreibung hat zu enthalten:
1. den Stichtag, das ist der Tag der Ausschreibung der Wahl;
2. den Wahltag, der auf einen Samstag, Sonntag oder anderen öffentlichen Ruhetag festzusetzen ist;
3. die Zahl der dem Jagdbezirk zustehenden Delegierten (§ 133 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004) und die Zahl der für

einen Wahlvorschlag erforderlichen Unterschriften;
4. die Anordnung, dass Wahlvorschläge spätestens vier Wochen vor der Wahl bei der Bezirksverwaltungsbehörde

(im Jagdbezirk Eisenstadt bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung) schriftlich einzubringen sind;
5. die Angabe, dass die zugelassenen Wahlvorschläge an der Amtstafel der Bezirksverwaltungsbehörde (im Jagd-

bezirk Eisenstadt an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung) spätestens ab dem sie-
benten Tag vor dem Wahltag kundgemacht werden.

§ 110
Wahlvorschläge

(1) Wahlvorschläge sind spätestens vier Wochen vor dem Wahltag bis 16 Uhr bei der Bezirksverwaltungsbehörde
(im Jagdbezirk Eisenstadt bei der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung) schriftlich einzubringen. Fällt
das Ende dieser Frist auf einen Sonn- oder Feiertag, so ist der Arbeitstag danach als letzter Tag der Frist anzusehen.
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf dem Wahlvorschlag den Tag und die Uhrzeit des Einlangens zu vermerken.

(2) Die Wahlvorschläge müssen die Unterschriften der im Jagdbezirk Wahlberechtigten im Ausmaß von mindestens
drei % der in § 133 Abs. 2 letzter Satz Bgld. Jagdgesetz 2004 genannten Mitglieder des Bezirksjagdtages aufweisen.
Die Wahlvorschläge dürfen nicht mehr Bewerberinnen und Bewerber als die doppelte Anzahl der zu wählenden De-
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legierten enthalten. Enthält ein Wahlvorschlag mehr Bewerberinnen und Bewerber, so gelten jene, die die doppelte
Zahl der zu wählenden Delegierten übersteigen, als nicht angeführt. Von jeder Bewerberin und jedem Bewerber sind
im Wahlvorschlag Familien- und Vornamen, Geburtsdaten und Anschrift anzugeben.

(3) Der Wahlvorschlag muss überdies die Zustimmung der Bewerberinnen und Bewerber und die Erklärung, sich
nicht auf einem Wahlvorschlag in einem anderen Jagdbezirk als Delegierte oder Delegierter zu bewerben, enthalten.

(4) Jeder Wahlvorschlag ist nach dem Familiennamen der an erster Stelle aufscheinenden Bewerberin oder des an
erster Stelle aufscheinenden Bewerbers zu benennen. Diese Person gilt auch als zustellungsbevollmächtigte Person.

(5) Die Wahlkommission hat jeden Wahlvorschlag sofort nach seinem Einlangen hinsichtlich der Wählbarkeit der
Bewerberinnen und Bewerber und des Wahlrechtes der unterzeichnenden Personen zu überprüfen und die Zustel-
lungsbevollmächtigten zur Beseitigung etwaiger Mängel binnen dreier Tage aufzufordern.

(6) Wahlwerberinnen und Wahlwerber, die auf mehreren Wahlvorschlägen enthalten sind, oder Wahlberechtigte,
die mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet haben, sind von der Wahlkommission zur Erklärung aufzufordern, für
welchen Wahlvorschlag sie sich entscheiden. Unterbleibt eine solche Erklärung, wird der Name in allen Wahlvor-
schlägen gestrichen.

(7) Die Wahlkommission hat über die Zulassung der Wahlvorschläge binnen dreier Arbeitstage nach Ablauf der
im Abs. 1 oder Abs. 5 festgesetzten Frist zu entscheiden. Die zugelassenen Wahlvorschläge sind an der Amtstafel
der Bezirksverwaltungsbehörde (im Jagdbezirk Eisenstadt an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-
Umgebung) spätestens ab dem siebenten Tag vor dem Wahltag kundzumachen. Wahlvorschläge können bis zur Zu-
lassung zurückgezogen werden.

(8) Beschlüsse der Wahlkommission über die Nichtzulassung eines Wahlvorschlages können nur im Wege der An-
fechtung der gesamten Wahl angefochten werden.

(9) Wurde nur ein Wahlvorschlag innerhalb der dafür vorgesehenen Zeit eingebracht, so hat das weitere Wahlver-
fahren zu entfallen und es gelten die auf diesem Wahlvorschlag aufscheinenden Bewerberinnen und Bewerber als
Delegierte (Ersatzmitglieder) gewählt.

§ 111
Wahlzeuginnen und Wahlzeugen

Die von den kandidierenden wahlwerbenden Gruppen gemäß § 140 Bgld. Jagdgesetz 2004 entsendeten Wahlzeu-
ginnen und Wahlzeugen sind von den wahlwerbenden Gruppen der oder dem Vorsitzenden der Wahlkommission
spätestens am vierten Tag vor der Wahl bekannt zu geben.

§ 112
Wahlhandlung; Leitung der Wahl

(1) Die Wahl hat im jeweiligen Jagdbezirk stattzufinden. Wahlort und Wahlzeit bestimmt die Wahlkommission. 
(2) Die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister hat bei der Einberufung des Bezirksjagdtages, an dem

die Delegiertenwahl stattfindet, die Wahlvorschläge sowie Wahlort und Wahlzeit mitzuteilen.
(3) Der Raum, in dem die Wahl stattfindet, muss hiefür geeignet und mit den erforderlichen Einrichtungsgegen-

ständen versehen sein. Hiezu gehören insbesondere ein Tisch für die Wahlbehörde, eine Wahlurne und zumindest
eine Wahlzelle.

(4) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat dafür Sorge zu tragen, dass bei der Wahlhandlung die Ruhe
und Ordnung aufrechterhalten wird und die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden; ihren oder seinen
Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten.

(5) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission eröffnet zur festgesetzten Stunde die Wahlhandlung und übergibt
der Wahlkommission die Wahlliste, das Abstimmungsverzeichnis, die leeren Wahlkuverts und die Stimmzettel.

(6) Unmittelbar vor Beginn der Stimmenabgabe hat sich die Wahlkommission zu überzeugen, dass die Wahlurne
leer ist. 

(7) Zuerst haben die wahlberechtigten Mitglieder der Wahlkommission und die Wahlzeuginnen und Wahlzeugen die
Stimme abzugeben. Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben. Jeder wahlberechtigten Person steht nur eine Stimme zu.

(8) Die Wählerin oder der Wähler hat vor der Wahlkommission ihren oder seinen Namen zu nennen und sofern
diese Person der Wahlkommission nicht bekannt ist, durch Vorweis ihrer oder seiner Jagdkarte oder eines Lichtbild-
ausweises ihre oder seine Identität nachzuweisen.

§ 113
Wahlkuverts und Stimmzettel

(1) Die Wahlkuverts haben aus undurchsichtigem Papier zu bestehen und haben einheitliche Größe, Form und
Farbe aufzuweisen.

(2) Die Wahl hat mit Stimmzettel zu erfolgen. Die Stimmzettel hat die Wahlkommission vorzubereiten. Die Stimm-
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zettel haben die wahlwerbenden Gruppen in der Reihenfolge, in der die Wahlvorschläge bei der Bezirkshauptmann-
schaft eingelangt sind, und Rubriken mit einem Kreis zu enthalten. Die Größe der Stimmzettel hat ungefähr 14 bis 16
cm in der Breite und 21 bis 23 cm in der Länge oder nach Notwendigkeit ein Vielfaches davon zu betragen. Für die
einzelnen Bezeichnungen der wahlwerbenden Gruppen sind die gleiche Größe der Rechtecke und der Buchstaben zu
verwenden. Zur Stimmenabgabe darf nur der von der Wahlkommission übergebene Stimmzettel verwendet werden
(Anlage 35 *).

(3) Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist, welche wahlwerbende Gruppe
die Wählerin oder der Wähler wählen wollte. Dies ist der Fall, wenn die Wählerin oder der Wähler in einem der
neben jeder Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe vorgedruckten Kreise ein liegendes Kreuz oder ein anderes
Zeichen mit Tinte, Farbstift oder Bleistift anbringt. Der Stimmzettel ist auch dann gültig ausgefüllt, wenn die Wahl
der wahlwerbenden Gruppe auf andere Weise wie z.B. durch Anhaken, Unterstreichen oder sonstige Kennzeichnung
einer wahlwerbenden Gruppe eindeutig zu erkennen ist.

(4) Der Stimmzettel ist ungültig ausgefüllt, wenn
1. er durch Abreißen eines Teiles derart beeinträchtigt ist, dass nicht mehr eindeutig hervorgeht, welche wahlwer-

bende Gruppe die Wählerin oder der Wähler wählen wollte oder
2. keine wahlwerbende Gruppe angezeichnet und auch kein Name einer Wahlwerberin oder eines Wahlwerbers

beigefügt ist oder
3. zwei oder mehrere wahlwerbende Gruppen angezeichnet wurden oder
4. aus dem von der Wählerin oder dem Wähler angebrachten Zeichen oder der sonstigen Kennzeichnung nicht ein-

deutig hervorgeht, welche wahlwerbende Gruppe sie oder er wählen wollte.
*  Seite 178 (Die Anlagenbezeichnung hat richtig „42“ zu lauten.)

§ 114
Ermittlungsverfahren

(1) Wenn die für die Wahlhandlung festgesetzte Zeit abgelaufen ist, hat die oder der Vorsitzende die Abstimmung
für beendet zu erklären.

(2) Die Anzahl der auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Delegierten ist mittels der Wahlzahl
(§ 144 Abs. 1 Bgld. Jagdgesetz 2004) zu ermitteln.

(3) Die auf die wahlwerbende Gruppe entfallenden Delegiertenstellen sind den im Wahlvorschlag angegebenen Bewer-
berinnen und Bewerbern nach der Reihenfolge ihrer Nennung zuzuteilen. Die übrigen im Wahlvorschlag verzeichneten
Personen gelten als Ersatzpersonen, die bei Ausfall oder Verhinderung einer oder eines Delegierten der Reihe nach an
deren oder dessen Stelle rücken.

(4) Erscheint eine Wahlwerberin oder ein Wahlwerber, die oder der in mehreren Wahlvorschlägen genannt ist, als
mehrfach gewählt, so hat diese Person über Aufforderung der Wahlkommission sofort zu erklären, für welchen Wahl-
vorschlag sie sich entscheidet; nach Abgabe ihrer Erklärung ist sie auf den anderen Listen zu streichen. Gibt die
Wahlwerberin oder der Wahlwerber keine Erklärung ab, so ist diese Person auf sämtlichen Listen zu streichen.

(5) Die oder der Vorsitzende der Wahlkommission hat das Wahlergebnis mündlich zu verkünden.
(6) Über den Wahlvorgang ist eine Niederschrift aufzunehmen. Diese hat

1. die Namen der Mitglieder der Wahlkommission,
2. den Beginn und das Ende der Wahlhandlung,
3. die Beschlüsse der Wahlkommission während des Wahlvorganges,
4. die Zahl der Abstimmenden,
5. die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen,
6. die Zahl der auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Stimmen,
7. die Zahl der auf die einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Delegierten,
8. die Namen der gewählten Delegierten,
zu enthalten.

§ 115
Anfechtung der Wahl der Delegierten

(1) Im Verfahren gemäß § 145 Bgld. Jagdgesetz 2004 (Wahlprüfungsverfahren) sind die Bestimmungen des AVG *,
BGBl. Nr. 51/1991, zuletzt geändert durch das Gesetz  BGBl. I Nr. 10/2004 anzuwenden.

(2) Auf Grund der Anfechtung ist die Wahl soweit für ungültig zu erklären, als Unrichtigkeiten der Ermittlung
festgestellt oder Bestimmungen über das Wahlverfahren verletzt wurden und durch diese Rechtswidrigkeit das Wahl-
ergebnis beeinflusst werden konnte.

* OZ 184
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§ 116
Delegiertenausweis

Allen gewählten Delegierten und Ersatzpersonen (§ 146 Bgld. Jagdgesetz 2004) ist ein vom Vorsitz der Wahlkom-
mission unterfertigter Ausweis gemäß dem Muster der Anlage 36 * auszuhändigen, der zur Stimmabgabe am Lan-
desjagdtag berechtigt.

* Seite 146
§ 117

Wahl der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters und der Stellvertretung
(1) Die Delegierten haben nach Verkündigung ihrer Wahl unter Leitung der Wahlkommission aus ihrer Mitte in

geheimer Wahl mit einfacher Stimmenmehrheit die Bezirksjägermeisterin oder den Bezirksjägermeister und deren
oder dessen Stellvertretung zu wählen.

(2) Kommt bei der ersten Abstimmung keine Stimmenmehrheit zustande, ist eine engere Wahl durchzuführen. Bei
dieser haben sich die Delegierten auf die beiden Personen zu beschränken, die bei der ersten Abstimmung die relativ
meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die engere Wahl einzubeziehen
ist. Jede Stimme, die bei der engeren Wahl für eine andere Person abgegeben wird, ist ungültig.

(3) Bei Stimmengleichheit in der engeren Wahl steht die Bezirksjägermeisterin oder der Bezirksjägermeister jenem
Wahlvorschlag zu, der bei der Wahl die größte Stimmenanzahl erhalten hat; wenn auch hier Stimmengleichheit ge-
geben ist, entscheidet das Los.

(4) Über die Durchführung der Wahl der Bezirksjägermeisterin oder des Bezirksjägermeisters und der Stellvertre-
tung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

17. Abschnitt
Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes

§ 118
Wahlkommission

(1) Zur Durchführung und Leitung der Wahlen, zur Entscheidung über das Wahlrecht und die Wählbarkeit sowie
zur Feststellung des Wahlergebnisses ist die gemäß § 151 Bgld. Jagdgesetz 2004 bestellte Wahlkommission berufen.

(2) Den zur Vornahme der in § 127 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004 angeführten Wahlen in den Landesjagdtag ent-
sendeten Delegierten sind Wahlort und Wahlzeit nachweislich mitzuteilen.

§ 119
Wahlhandlung

(1) Liegen bei den gemäß § 153 Bgld. Jagdgesetz 2004 durchzuführenden geheimen Abstimmungen mehrere Wahl-
vorschläge für alle Organe (Gesamtwahlvorschläge) und daneben Wahlvorschläge für einzelne Organe (Teilwahl-
vorschläge) vor, ist zuerst über die Gesamtwahlvorschläge und anschließend über jene Organe des siegreichen
Gesamtwahlvorschlages, für die Teilwahlvorschläge zugelassen wurden, abzustimmen.

(2) Bei den Abstimmungen sind die von der Wahlkommission vorbereiteten Stimmzettel zu verwenden. 
(3) Die Stimmzettel haben im Fall getrennter Wahlvorschläge

1. für alle Organe (Gesamtwahlvorschläge) die wahlwerbenden Gruppen,
2. für einzelne Organe (Teilwahlvorschläge) die Namen der Bewerberinnen und Bewerber
zu enthalten.
(4) Ein Stimmzettel ist gültig, wenn aus ihm eindeutig hervorgeht, dass der zur Abstimmung gebrachte Wahlvor-

schlag entweder die Zustimmung oder die Ablehnung der oder des Delegierten gefunden hat. 
(5) Über die Wahl ist eine Niederschrift unter sinngemäßer Anwendung des § 114 Abs. 6 aufzunehmen. 

18. Abschnitt
Jagdkataster und Jagdstatistik

§ 120
Inhalt des Jagdkatasters und der Jagdstatistik

(1) Der von den Bezirksverwaltungsbehörden gemäß § 180 Bgld. Jagdgesetz 2004 zu führende Jagdkataster hat
zu enthalten:
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1. den Feststellungsbescheid des Jagdgebiets;
2. das Flächenausmaß, getrennt nach Jagdflächen (§ 5 Abs. 5 Bgld. Jagdgesetz 2004) und sonstige Flächen;
3. den Jagdpachtvertrag;
4. die Daten über die Genehmigung oder die Kenntnisnahme der Verpachtung;
5. die Jagdschutzorgane;
6. bei Eigenjagden die jagdausübungsberechtigte Person.
(2) Weiters hat der Jagdkataster den Abschussplan und die Abschussliste sowie allfällige Abänderungen des Ab-

schussplanes zu enthalten. Die Abschusspläne und Abschusslisten sind während der gesamten Jagdperiode aufzu-
bewahren.

(3) Der Jagdkataster hat auch die im Jagdgebiet während jedes Jagdjahres bezahlten Wildschäden zu enthalten. 
(4) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben dem Jagdkataster jährlich eine Übersicht (Anlage 37 *) über den festge-

setzten und tatsächlichen Abschuss, die Anzahl der Jagdkarten und die Anzahl der Jagdprüfungen anzuschließen. Eine
Ausfertigung dieser Übersicht ist dem Landesjagdverband zur Erfüllung seiner Aufgaben (§ 125 Abs. 8 Bgld. Jagdgesetz
2004) zu übermitteln.

* Seite 173

19. Abschnitt
Verwendung der Jagdabgabe

§ 121
Verwendungszweck

Der Landesjagdverband hat die aus der Jagdabgabe stammenden Mittel zur Erhaltung und Verbesserung des Le-
bensraumes des Wildes, für Maßnahmen gegen den Straßentod des Wildes, zur Erhaltung eines gesunden Wildstandes
(ausgenommen Wildfütterung) und für die jagdliche und forstliche Weiterbildung der Jugend und der Jägerinnen
und Jäger zu verwenden. Diese Mittel sind Projekten des Lan desjagdverbandes selbst oder Vorhaben anderer Perso-
nen (Jagdpächterinnen und Jagdpächter, Grund eigentümerinnen und Grundeigentümer), die diesen Zwecken dienen,
zuzuführen.

§ 122
Inhalt der Maßnahmen

(1) Unter Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung des Lebensraumes fallen beispielsweise die Anlage oder
Erhaltung von Wasserstellen, Feuchtbiotopen, Uferbegleitgehölzen, Bodenschutzanlagen, Wieseneinschlüssen,
Daueräsungs flächen sowie Wald- und Strauchinseln.

(2) Zu Maßnahmen gegen den Straßentod des Wildes zählen beispielsweise die Aufstellung von Wildwarneinrich-
tungen, Information der Verkehrsteilnehmer zur Vermeidung von Unfällen mit Wild.

(3) Zur Erhaltung eines gesunden Wildstandes gehören beispielsweise die Untersuchung von Wildtieren, die Be-
kämpfung von Wildseuchen und Wildkrankheiten.

(4) Zu Maßnahmen für die jagdliche und forstliche Weiterbildung der Jugend und der Jägerinnen und Jäger zählen
wild- und waldpädagogische Führungen, Seminare, Schulungen und Informationsveranstaltungen.

§ 123
Fördervoraussetzungen

Antragstellerinnen und Antragsteller, die in Revieren Vorhaben nach § 122 planen, können mit Mitteln aus der
Jagdabgabe unterstützt werden, wenn die Vorhaben beim Landesjagdverband eingebracht, diese von einer vom Vor-
stand nominierten, im Jagdwesen ausgebildeten Person positiv beurteilt wurden und die Antragstellerin oder der An-
tragsteller mindestens 20 % der erforderlichen Kosten trägt. Die Beschlussfassung erfolgt durch den Vorstand. Bei
Projekten, die vom Vorstand wegen ihrer Bedeutung für die Jagd als Sonderprojekte anerkannt wurden, ist eine fi-
nanzielle Beteiligung der Antragstellerin oder des Antragstellers nicht erforderlich.

20. Abschnitt
Schlußbestimmungen

§ 124
In-Kraft-Treten; Außer Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. Feber 2005 in Kraft.



(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Burgenländische Jagdverordnung LGBl. Nr. 24/1989, zu-
letzt geändert durch die Verordnung  LGBl. Nr. 83/2002, außer Kraft.

(3) Die Änderungen der Verordnung in der Fassung der Novelle LGBl. Nr. 7/2007 treten mit 1. Februar 2007 in
Kraft.
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Anhang

Anlage 1

Gesamt*)-, Teil*)-Wahllliste
für die Wahl des Jagdausschusses

des Genossenschaftsjagdgebiets ........................................................................................................................................................

umfassend die

      Gemeinde(n) ...............................................................................................................................................................................
      
      Katastralgemeinde(n) .................................................................................................................................................................

      Teile der Katastralgemeinde(n) ..................................................................................................................................................

*) Nichtzutreffendes streichen

Wahlberechtigtes Mitglied der
Jagdgenossenschaft (bei physi-

schen Personen: deren Vor-
und Zuname sowie Wohnort;
bei Miteigentum:Vor- und Zu-
name sowie Wohnort sämtli-

cher Miteigentümer/innen; bei
juristischen Personen: genaue
Bezeichnung und Anschrift

derselben)

Größe der
der/dem Wahl-
berechtigten
gehörigen

Grundfläche
nach Hektaren

Anzahl der
hienach auf

die/den Wahl-
berechtigte(n)
entfallenden

Stimmen

Zur Ausübung des Wahlrechtes 
bevollmächtigte(r) bzw. gesetzlich beru-

fene(r) Vertreter/innen

Datum der 
ausgewiesenen 

Vollmacht

Anmerkung
Fortl.
Zahl

Vor- und Zuname
sowie Wohnort



Anlage 2

Abstimmungsverzeichnis
für die Wahl des Jagdausschusses

des Genossenschaftsjagdgebiets  .........................................................................................................................................................

Vor- und Zuname der/des Wähler/in/s bzw. der von Miteigen-
tümer/innen entsendeten oder von juristischen 

Personen bevollmächtigten Vertretung

Anzahl der abgegebenen
Stimmen

Fortlaufende
Zahl der 
Wahlliste

AnmerkungFortl.
Zahl
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Anlage 3

KUNDMACHUNG

Die Wählerliste für die Wahl des Jagdausschusses des Genossenschaftsjagdgebiets

........................................................................................................................................................................., umfassend die

Gemeinde(n) ...........................................................................................................................................................................,

die Katastralgemeinde(n) .......................................................................................................................................................,

Teile der Katastralgemeinde(n) ..............................................................................................................................................,

liegt auf die Dauer von 2 Wochen, und zwar vom  ..........................................................................................................  bis

einschließlich  ..................................................................................., während der Amtsstunden,  das ist an Arbeitstagen

von  . . . . . . .  Uhr bis  . . . . . . .  Uhr, 

im Gemeindeamt der Gemeinde ............................................................................................................. auf.

Jedes wahlberechtigte Mitglied der Jagdgenossenschaft kann während der vorangeführten Zeit in die Wahllisten Einsicht

nehmen und von ihr Abschriften sowie Vervielfältigungen herstellen.

Gegen die Wahlliste kann von jedem wahlberechtigten Mitglied der Jagdgenossenschaft bei dem/der Bürgermeister/in der

obbezeichneten Gemeinde innerhalb der Auflagefrist, das ist also vom  ..........................................  bis einschließlich

................................... wegen Aufnahme vermeintlich nicht Wahlberechtigter oder wegen Nichtaufnahme vermeintlich

Wahlberechtigter schriftlich oder mündlich Einspruch erhoben werden.

Jeder Einspruch darf nur gegen eine Einzelperson gerichtet sein und ist entsprechend zu begründen.

Der/Die Bürgermeister/in der Gemeinde  ........................................

............................................                       
Unterschrift
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Anlage 4

KUNDMACHUNG

über die Ausschreibung der Wahl des Jagdausschusses

Die Wahl des Jagdausschusses für das Genossenschaftsjagdgebiet ..................................................................................................,

umfassend die Gemeinde(n)  .............................................................................................................................................................,

die Katastralgemeinde(n)  .................................................................................................................................................................., 

Teile der Katastralgemeinde(n)  ........................................................................................................................................................, 

wird für  .................................................., den  .................................................. 20 ........ ausgeschrieben.

Die Stimmabgabe findet an diesem Tage in ..................................................................................................

im Hause  ........................................................................................ (Straße, Hausnummer) .........................

während der Zeit von ........... Uhr bis ........... Uhr statt.

In den Jagdausschuss sind ............... Mitglieder und ............. Ersatzmitglieder zu wählen.

Wahlvorschläge für die Jagdausschusswahl sind spätestens am achten Tage vor dem Wahltag, das ist also bis zum  ............... 20 ..,
bei dem/der unterzeichneten Bürgermeister/in schriftlich einzubringen. Verspätet oder vor Verlautbarung dieser Kundmachung
eingebrachte Wahlvorschläge bleiben unberücksichtigt. Jeder Wahlvorschlag muß die im § 17 Abs. 2 lit. b der Burgenländischen
Jagdverordnung angeführten Wahlwerber/innnen in der beantragten, mit arabischen Ziffern bezeichneten Reihenfolge unter Angabe
des Familien- und Vornamens, der Geburtsdaten und Anschrift jedes/jeder Wahlwerber/s/in enthalten.

Die für die Wahl des Jagdausschusses zugelassenen Wahlvorschläge werden während der letzten drei Tage vor Beginn der Wahl-
handlung, das ist vom ............... bis einschließlich .............. 20 .., während der Zeit von ........... Uhr bis ............ Uhr, in ................
im Hause ........................................  (Straße, Hausnummer) ................ zur Einsicht für die Wahlberechtigten aufgelegt werden.

Der/die Wähler/in kann eine Stimme gültig nur für einen der zugelassenen Wahlvorschläge abgeben, und zwar durch Angabe der
Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe oder durch Angabe eines oder mehrerer Wahlwerber/innen des gleichen Wahlvorschla-
ges.

Die Stimmabgabe und jedes weitere Wahlverfahren entfällt, wenn kein Wahlvorschlag eingereicht wird.

Die Verlautbarung dieser Kundmachung durch Anschlag an den Amtstafeln erfolgte am  ............... 20 ..

Der/Die Bürgermeister/in der Gemeinde  ...................................................

..................................................
Unterschrift
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Anlage 5

NIEDERSCHRIFT

über die Vorgänge bei der Wahl des Jagdausschusses 
für das Genossenschaftsjagdgebiet

..............................................................................................................................................................................................................

aufgenommen am ......................................  20 ..

Wahllokal:  ..........................................................................................................................................................................................

Beginn der Wahlhandlung um  .......... Uhr.

Anwesend sind:

als Vorsitzende/r der Wahlkommission: 
Bürgermeister/in  (Stellvertretung des/der 
Bürgermeister/s/in): ...........................................................................................................

als Mitglieder der Wahlkommission                 1.   ..........................................................................................................

                                                                          2.   ..........................................................................................................

                                                                          3.   ..........................................................................................................

                                                                          4.   ........................................................................................................

                                                                          5.   .........................................................................................................

                                                                          

als Wahlzeugen/innen für die wahlwerbende Gruppe: 1.   ...........................................................................................................

..................................................................................... 2.  ............................................................................................................

als Wahlzeugen/innen für die wahlwerbende Gruppe: 1.   ............................................................................................................

..................................................................................... 2.   ............................................................................................................

als Wahlzeugen/innen für die wahlwerbende Gruppe: 1  ..............................................................................................................

..................................................................................... 2.   ............................................................................................................
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Der/Die Vorsitzende der Wahlkommission eröffnet zu der oben angeführten Zeit die Wahlhandlung und  übergibt der Wahlkom-
mission die abgeschlossene Wahlliste, ein Abstimmungsverzeichnis, die Wahlkuverts sowie einen entsprechenden Vorrat an leeren
Stimmzetteln. .

Die Wahl kommission stellt fest, daß die Wahlurne leer ist.

Hierauf geben zunächst die Mitglieder der Wahlkommission, danach die Wahlzeugen/innen und sodann die Wähler/innen in der
Reihenfolge ihres Erscheinens ihre Stimme ab.

Nach Ablauf der in der Wahlkundmachung festgesetzten Zeit, d. i. um  ........ Uhr, erklärt die Wahlkom-mission die Stimmabgabe
für beendet. Das Wahllokal wird geschlossen, im Wahllokal verbleiben nur die Mitglieder der Wahlkommission - und deren Hilfs-
organe *) - und die Wahlzeugen/innen.

Die Wahlkommission mengt die in der Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründlich durcheinander und stellt nach Entleerung
der Wahlurne fest, dass .

*) die Anzahl der abgegebenen Wahlkuverts mit der im Abstimmungsverzeichnis vorgemerkten Gesamtzahl der Stimmen, die
den bei der Wahl erschienenen Wähler/innen zustanden, übereinstimmt,

*) die Anzahl der abgegebenen Wahlkuverts größer/kleiner ist, als die im Abstimmungsverzeichnis vorgemerkte Gesamtzahl der
Stimmen, die den bei Wahl erschienenen Wähler/innen zustanden.

Dieser Unterschied dürfte darauf zurückzuführen sein, dass ..............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Insgesamt wurden ...........................  Stimmen abgegeben.

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Die Wahlkommission öffnet sodann die Wahlkuverts, entnimmt die Stimmzettel, überprüft die Gültig-keit derselben und versieht
die ungültigen Stimmen mit fortlaufenden Zahlen. Mit Beschluss der Wahlkommission wurden folgende Stimmzettel als ungültig
erklärt:

fortlaufende Zahl 1. weil ....................................................................................................................................................................

fortlaufende Zahl 2. weil ....................................................................................................................................................................

fortlaufende Zahl 3. weil ....................................................................................................................................................................

fortlaufende Zahl 4. weil ....................................................................................................................................................................

fortlaufende Zahl 5. weil ....................................................................................................................................................................

fortlaufende Zahl 6. weil ....................................................................................................................................................................

Die Wahlkommission stellt sohin die Gesamtzahl der ungültigen Stimmen mit  ................  fest.

Sodann ordnet die Wahlkommission die gültigen Stimmzettel nach Wahlvorschlägen und stellt fest, dass von den abgegebenen
gültigen Stimmen lauten:

1. auf den Wahlvorschlag  ........................................................................................................................................ Stimmen,

2. auf den Wahlvorschlag  ........................................................................................................................................  Stimmen,

3. auf den Wahlvorschlag  ........................................................................................................................................  Stimmen,

4. auf den Wahlvorschlag  ........................................................................................................................................  Stimmen.

Gesamtsumme der abgegebenen gültigen Stimmen                                 .........................................................................................

Auf Grund der beiliegenden, gemäß den Bestimmungen des § 26 Abs. 3 und 4 der Burgenländischen Jagdverordnung, durchge-
führten Berechnung des Wahlergebnisses entfallen

auf den Wahlvorschlag  ......................................................................................................................................  Mitgliederstellen,

auf den Wahlvorschlag  ......................................................................................................................................  Mitgliederstellen,

auf den Wahlvorschlag  ......................................................................................................................................  Mitgliederstellen,

auf den Wahlvorschlag  ......................................................................................................................................  Mitgliederstellen,
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Die Wahlkommission erklärt daher gemäß § 18 Abs. 7 und § 19 Abs. 5 und 6 *) der Burgenländischen Jagdverordnung als gewählt

zu Mitgliedern des Jagdausschusses: zu Ersatzmitgliedern des Jagdausschusses :

1. ................................................................................. 1. ..................................................................................

2. ................................................................................. 2. ..................................................................................

3. .................................................................................. 3. ..................................................................................

4. ................................................................................. 4. ..................................................................................

5. ................................................................................. 5. ..................................................................................

6. ................................................................................ 6. ..................................................................................

7. ................................................................................ 7. ..................................................................................

Dieser Niederschrift sind als Beilagen angeschlossen: die Wahlkundmachung, Wahlliste, das Abstimmungsverzeichnis, die mit
fortlaufender Zahl versehenen ungültigen Stimmzettel, die nach Wahlvorschlägen geordneten und gesondert verpackten gültigen
Stimmzettel, die vorgelegten Vollmachten und die Berechnung des Wahlergebnisses. Die Niederschrift und sämtliche vorerwähnten
Beilagen wurden in Gegenwart der Wahlkommission in einen Umschlag gelegt und versiegelt und sodann von dem/der  Bürger-
meister/in in Verwahrung genommen.

Geschlossen und gefertigt:

Der/Die Vorsitzende der Wahl kommission:  .....................................................................................................
Bürgermeister/in (Bürgermeister/in/stellvertreter/in)

Die Mitglieder der Wahlkommission: 1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

*) Die Mitglieder der Wahlkommission: .......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................................................................................

verweigern die Unterfertigung dieser Niederschrift mit der Begründung, dass .........................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

*)  Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Anlage 6
KUNDMACHUNG

über das Ergebnis der Jagdausschusswahl

Da anlässlich der für ................................................ ausgeschriebenen Wahl des Jagdausschusses für das

Genossenschaftsjagdgebiet  ..............................................................................................................................................................,

umfassend die Gemeinde(n)  ............................................................................................................................................................,

die Katastralgemeinde(n)  ................................................................................................................................................................,

Teile der Katastralgemeinde(n) ......................................................................................................................................................,

nur ein Wahlvorschlag eingereicht worden ist, gelten gemäß § 18 Abs. 7 der  Burgenländischen Jagdverordnung als gewählt: *)

Bei der am .................... durchgeführten Wahl des Jagdausschusses für das 

Genossen schaftsjagdgebiet  ...............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................., umfassend 

die Gemeinde(n) ..............................................................................................................................................................................,

die Katastralgemeinde(n) ...............................................................................................................................................................,

Teile der Katastralgemeinde(n) ..........................................................................................................v..........,

wurden gewählt :*)

auf den Wahlvorschlag: als Jagdausschussmitglieder:        als Ersatzpersonen: 

................................................................. .....................................................     .........................................................

................................................................ .....................................................     .........................................................

                              .....................................................     .........................................................

                              .....................................................     .........................................................

auf den Wahlvorschlag:                                                                                          

................................................................ .....................................................     .........................................................

................................................................ .....................................................     .........................................................

                              .....................................................     .........................................................

                              ....................................................      .........................................................

Gegen dieses von der Wahlkommission festgestellte Wahlergebnis kann von der zustellungsbevollmächtigten Vertreterin oder dem
zustellungsbevollmächtigten Vertreter jedes Wahlvorschlages sowie von jedem wahlberechtigten Mitglied der Jagdgenossenschaft
sowohl wegen behaupteter Unrichtigkeit der Ermittlung, als auch wegen angeblich gesetzwidriger Vorgänge im Wahlverfahren,
die auf das Ergebnis von Einfluß waren, die Beschwerde innerhalb von zwei Wochen nach Verlautbarung dieser Kundmachung
bei dem/der unterzeichneten Bürgermeister/in schriftlich eingebracht werden. 
Die Verlautbarung dieser Kundmachung durch Anschlag an der Amtstafel erfolgte am ...................  20 .. 

Der/Die Bürgermeister/in der Gemeinde  ...................................................

..................................................
Unterschrift

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen
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Anlage 7

Versteigerungsbedingungen

1. Zur Verpachtung gelangt die Ausübung des Jagdrechtes in dem die Gemeinde(n) ...................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Teile der Gemeinde(n) ...............................................................................................................................................................

die Katastralgemeinde(n) .............................................................................................................................................................

Teile der Katastralgemeinde(n) ...................................................................................................................................................

umfassenden Genossenschaftsjagdgebiet mit dem von der Bezirkshauptmannschaft*) dem 

Magistrat der Freistadt*) ................................................................................................................................................................

mit Bescheid vom  ......................................... Zl. ................................................................festgestellten

Gesamtflächenausmaß von  ................ ha  ................  ar  ................ m2.

2. Als Schongebiet werden folgende zusammenhängende Teile des Genossenschaftsjagdgebietes im Ausmaß von 20 % ( ....... ha)
der Jagdfläche festgelegt:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Der Jagdausschuss behält sich vor, bis zum Beginn des vorletzten Jahres der Jagdperiode andere Teile des Genossenschafts-
jagdgebietes als Schongebiet festzulegen.

3. Die Verpachtung erfolgt auf die Dauer von 8 Jahren, das ist vom  ........................................................................................bis

einschließlich .............................................................................................

4. Der Ausrufpreis, der einen Jagdpachtbetrag darstellt, beträgt ................................................................................... Euro

(in Worten .......................................................................................................................................................................... Euro)

5. Jene Person, die das höchste Anbot stellt, gilt als Ersteher/in der Jagd, wobei jedoch Anbote solcher Bieter/innen, die nach den
Bestimmungen der §§ 34 bis 36 Jagdgesetz zur Pachtung einer Jagd nicht zugelassen sind, außer Betracht bleiben.

6. Vor Beginn der Versteigerung hat jeder/jede Pachtwerber/in ein Vadium (Leggeld) im Betrage von ................ Euro (in Worten
......................................................................................  Euro) in Bargeld oder durrch eine Sparurkunde (Einlagebuch) eines Geld-
institutes zu Handen des/der die Versteigerung leitenden Obmannes/Obfrau des Jagdausschusses zu erlegen.

Das Vadium haftet für den gerechten Ersatz der der Jagdgenossenschaft durch die Versteigerung erwachsenden Kosten sowie
für den fristgerechten Erlag des ersten Pachtbetrages.

Das Vadium wird jenen Bieter/innen, die die Jagd nicht erstanden haben, am Schlusse der Versteigerung zurückgestellt.

Nach fristgerechtem Ersatz der der Jagdgenossenschaft durch die Versteigerung erwachsenen Kosten und nach fristgerechtem
Erlag des ersten Pachtbetrages wird der Pächterin oder dem Pächter  das Vadium sofern es nicht auf diese Kosten beziehungs-
weise auf diesen Pachtbetrag verrechnet wird, zurückgestellt.
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7. Wenn infolge der endgültigen Entscheidung in einem etwa noch anhängigen Berufungsverfahren oder im Sinne sonstiger
Bestimmungen des Jagdgesetzes oder infolge Änderung der Gemeindegrenzen ein Zuwachs oder Abfall am Jagdgebiet
eintritt, so erfährt der bei der Versteigerung erzielte Pachtbetrag eine dem Flächenausmaße des Zuwachses oder Abfalles ent-
sprechende Erhöhung oder Verminderung.

8. Vereinbarungen, durch die das Genossenschaftsjagdgebiet zum Zwecke der Jagdausübung der Fläche nach aufgeteilt wird
oder durch die zu Gunsten eines oder mehrerer Mitbieter/innen vor oder bei der Versteigerung Begünstigungen versprochen
werden, die nicht in diesen Versteigerungsbedingungen aufgenommen sind, insbesondere solche, durch die auf den Jagd-
pachtbetrag oder auf den Ersatz des Jagd- und Wildschadens ganz oder teilweise verzichtet wird, sind verboten und rechts-
unwirksam.

9. Der/Die Pächter/in hat dem/der Verpächter/in binnen zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung die durch die
Verpachtung erwachsenden Kosten zu ersetzen. Der/die Pächter/in trägt auch alle Kosten, insbesondere die Stempel und Ge-
bühren aus dem  Pachtvertrag.

10. Der/die Pächter/in hat binnen zwei Wochen nach Abschluss des Pachtvertrages eine Kaution im Be trage eines Jahrespacht-
betrags bei der Bezirkshauptmannschaft*) dem Magistrat der Freistadt*) .................................................. zu erlegen.
Die Kaution ist durch eine Sparurkunde (Einlagebuch) eines Kreditinstitutes, das seinen Sitz in einem EU- oder EWR-Mit-
gliedstaat hat, mit der unwiderruflichen Erklärung zu erlegen, dass über dieses Guthaben allein die Bezirksverwaltungsbe-
hörde verfügungsberechtigt ist. An Stelle eines Einlagebuches gilt als Kaution auch die Bürgschaft eines solchen
Kreditinstitutes, in der es sich als Bürge und Zahler verpflichtet. Die Kaution gilt als erlegt, wenn die schriftliche Mitteilung
des Geld instituts über den Erlag der Kaution und die Zweckgebundenheit oder die Verpflichtungserklärung des Geldinstitutes
als Bürge und Zahler bei der Bezirksverwaltungsbehörde einlangt. Die Kaution haftet für Kosten, die anlässlich von Amts-
handlungen im Zusammenhang mit der Verpachtung der Genossenschaftsjagd aufgelaufen sind und zu deren Tragung die
Pächterin oder der Pächter verhalten ist, für Geldstrafen, zu denen die Jagdpächterin oder der Jagdpächter zufolge des beste-
henden Pachtverhältnisses verurteilt wurde, für den  Pachtbetrag und die Verzugszinsen bei einer verspäteten Entrichtung
des Pachtbetrages und für die Erfüllung aller sonstigen der Pächterin oder dem Pächter aus dem  Pachtvertrag oder aus diesem
Gesetz obliegenden Verbindlichkeiten. 
Sinkt die Kaution infolge ihrer Verwendung oder aus anderen Gründen, wie z.B. durch die Erhöhung des Pachtbetrags infolge
einer Wertsicherung, unter den Betrag des jährlichen Pachtbetrages, so hat sie der/die Pächter/in binnen zweier Wochen nach
Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die Höhe des jeweiligen Jahrespachtbetrags zu ergänzen. Vier  Wo-
chen nach Ablauf der Pachtzeit wird dem/der Pächter/in die Kaution, soweit sie nicht für die Zwecke, für die sie haftet, in An-
spruch genommen wird, zurückgestellt.

11. Der erste Pachtbetrag ist binnen zweier Wochen nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung und jeder folgende spätestens vier
Wochen vor Beginn des Jagdjahres beim Jagdausschuss zu erlegen. Ab dem Fälligkeitstag können Verzugszinsen verrechnet
werden, sofern nicht die Kaution in Anspruch genommen wird.

12. Die Unterverpachtung ist untersagt.*) Die – Unterverpachtung sowie die – *) Weiterverpachtung für die restliche Dauer der
Jagdperiode an einen gemäß § 35 beziehungsweise § 36 des Jagdgesetzes zur Pachtung zugelassenen und von dieser nicht
ausgeschlossene(n) Pächter/in - sind*) – ist*) – nur mit Zustimmung des Jagdausschusses zulässig. Sind – sind *) – ist*) der
Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

13. Der/die Pächter/in hat die Jagd in einer allgemein als weidgerecht anerkannten Weise und nach den Grundsätzen einer geordneten
Jagdwirtschaft sowie unter genauer Beobachtung der Vorschriften des Jagdgesetzes und der auf Grund desselben erlassenen
Verordnungen und behördlichen Verfügungen auszuüben. Er/Sie ist verpflichtet, bei Ablauf des Pachtverhältnisses das Jagdgebiet
mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand dem/der Verpächter/in (der Jagdgenossenschaft) zu übergeben
und darf daher in den beiden letzten Pachtjahren nicht mehr Wild abschießen, als dem Durchschnitt der Strecken in den vorher-
gehenden Pachtjahren entspricht. Insbesondere ist es ihm/ihr untersagt, im Schongebiet in den letzten beiden Jagdjahren Hasen,
Fasane und Rebhühner zu bejagen.

14. Der/die Pächter/in haftet nach den Vorschriften des Jagdgesetzes für den Ersatz der Jagd- und Wildschäden.
15. Nach dem Tod des/der Einzelpächter/s/in eines Genossenschaftsjagdgebietes wird das Pachtverhältnis mit dem ruhenden Nach-

lass und nach dessen Einantwortung mit den Erb/innen (Legatar/innen) fortgesetzt, wenn sich der Jagdausschuss nicht innerhalb
zweier Wochen nach Kenntnis der Einantwortung dagegen ausspricht. Das Pachtverhältnis erlischt auch, wenn der/die Vertre-
ter/in des Nachlasses innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des/der Pächter/s/in oder wenn die Erb/innen (Legatar/innen)
innerhalb von zwei Wochen nach der Einantwortung dem/der Obmann/Obfrau des Jagdausschusses erklären, das Pachtver-
hältnis nicht fortsetzen zu wollen. Ist mehreren Erb/innen die Besorgung und Verwaltung der Verlassenschaft überlassen oder
ist der Nachlass mehreren Erb/innen eingeantwortet worden, so erlischt das Pachtverhältnis gegenüber jenen, die erklärt haben,
das Pachtverhältnis nicht fortzusetzen.
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16. Das Pachtverhältnis ist von der Bezirksverwaltungsbehörde als aufgelöst zu erklären, wenn der/die Pächter/in
a) das Jagdausübungsrecht für eine andere Person gepachtet hat (Strohmann);
b) als Einzelpächter/in die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdkarte verloren hat (§ 67 Jagdgesetz);
c) die Fähigkeit zur Jagdpachtung verloren hat (§§ 35 und 36 Jagdgesetz);
d) die Kaution oder deren Ergänzung (§ 49 Jagdgesetz) oder den Pachtbetrag trotz wiederholter Aufforderung durch die Bezirks-

verwaltungsbehörde nicht oder nicht zur Gänze erlegt hat (§ 50 Jagdgesetz);
e) den Vorschriften über die Jagdaufsicht (§ 73 Jagdgesetz) ungeachtet wiederholter Aufforderung durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde nicht entsprochen hat;
f) trotz wiederholter behördlicher Abmahnung Jagdgäste einladet, die sich auf dem Jagdgebiet Übertretungen dieses Gesetzes

zuschulden kommen lassen;
g) trotz schriftlicher Mahnung durch den Geschädigten mit der Bezahlung des von der Schiedskommission rechtskräftig fest-

gestellten Wildschadens länger als drei Monate nach Fälligkeit in Verzug ist;
h) den Abschuss von Niederwild und die Überlassung von Ansitzen und Ständen entgegen § 101 Abs. 1 Z 17 Jagdgesetz gegen

Entgelt vergibt;
i) eine sonstige für die Interessen der Jagdgenossenschaft wesentliche Vereinbarung des Pachtvertrages nicht erfüllt hat.

17. Wird der Pachtvertrag aus einem Verschulden des/der Pächter/s/in aufgelöst, so haftet er/sie für die bis zur Neuverpachtung
auflaufenden Kosten sowie für den etwaigen Ausfall am Pachtbetrag. Der/die frühere Pächter/in haftet für den Ausfall am
Pachtbetrag dann nicht, wenn die Verpachtung auf die restliche Dauer der Jagdperiode im Wege des freien Übereinkommen
erfolgt.

18. Die Jagdpachtung beziehungsweise der hierüber gemäß § 55 Jagdgesetz abzuschließende Vertrag wird erst nach Bestätigung
durch die Bezirksverwaltungsbehörde wirksam.

**) ..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

…………………........................, am ................................

Der Obmann/Die Obfrau des Jagdausschusses

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
**) Raum für die Eintragung weiterer, nach den Verhältnissen des Einzelfalles erforderlich erscheinender Pachtbedingungen.
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Anlage 8

KUNDMACHUNG

Am ............................................20 .. findet um ............................ Uhr in  ......................................................................................... 

..................................  Straße ..........., Hausnummer ......., die Verpachtung der Ausübung des Jagd rechtes 

in dem die Gemeinde(n) ....................................................................................................................................................................

Teile der Gemeinde(n) .......................................................................................................................................................................

die Katastralgemeinde(n) ...................................................................................................................................................................

Teile der Katastralgemeinde(n) .........................................................................................................................................................

umfassenden Genossenschaftsjagdgebiete im Wege der öffentlichen Versteigerung statt.

Die Pachtbedingungen können bis zum Versteigerungstage beim Obmann/bei der Obfrau des Jagdausschusses in

........................................ Straße ........................................Hausnummer ..............., und vor Beginn der Versteigerung im Verstei-

gerungsraum eingesehen werden.

Die Verpachtung erfolgt auf die Dauer von 8 Jahren, das ist für die Zeit vom .................................................................................

bis einschließlich ................................................................................................................................................................................

Ausrufpreis: .......................................................................................................................................................................................

Zu erlegendes Vadium (Leggeld): .....................................................................................................................................................

Festgestelltes Gesamtflächenausmaß der Genossenschaftsjagd: ......................................................................................................

Ausmaß der vorhandenen Waldflächen: ...........................................................................................................................................

Ausmaß der vorhandenen Wasserflächen: ........................................................................................................................................

Vorhandene Wildarten und zwar:

a) .....................................................................................                            b) ...................................................................................

Durchschnittlicher Jahresabschuss der letzten Jagdperiode: .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Sonstige wesentliche Angaben: *) ......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  am  ..............................................

Der Obmann/Die Obfrau des Jagdausschusses

*) Z.B. über Geländeverhältnisse, über vorhandene Jagdhütten, Hochstände, Futterstellen und sonstige Jagdeinrichtungen, über Eisenbahn- und Autobusverbindungen, Unter-
kunftsmäglichkeiten usw.
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Anlage 9

Versteigerungsniederschrift

Aufgenommen am .................................. in ........................................................................................................................................
anläßlich der im Wege der öffentlichen Versteigerung vorgenommenen Verpachtung des Genossenschafts jagdgebiets
...............................................................................................................................................................................

Versteigerungsleiter/in: ......................................................................................................................................................................
in der Eigenschaft als Obmann/Obfrau des Jagdausschusses.

Schriftführer/in: .................................................................................................................................................................................
Ausrufer/in: .......................................................................................................................................................................................

Der/die Leiter/in der Versteigerung eröffnet die Versteigerung und stellt zunächst fest, daß die  Versteigerung mit Kundmachung
vom ............................................... auf den heutigen Tag um ........... Uhr in ..................................................................
Straße................................................  Hausnummer ................. anberaumt sowie unter Einhaltung der Vorschriften des § 39 Jagd-
gesetz ordnungsgemäß bekanntgemacht wurde und somit am festgesetzten Orte und zur festgesetzten Zeit stattfindet.

Der/die Leiter/in der Versteigerung stellt fest, daß folgende Bieter/innen zur Versteigerung des Jagdrechtes zugelassen werden:

1.  ........................................................................................................................................................................................................
    Bevollmächtigte(r):  ......................................................................................................................................................................
2.  ........................................................................................................................................................................................................
    Bevollmächtigte(r):  ......................................................................................................................................................................
3.  ........................................................................................................................................................................................................
    Bevollmächtigte(r):  ......................................................................................................................................................................

Der/die Leiter/in der Versteigerung stellt fest, daß folgende Personen (Jagdgesellschafter) als Bie ter/innen nicht zugelassen wer-
den:
1.  ........................................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................................

weil sie die folgenden im § 40 Abs. 2 Jagdgesetz für die Zulassung zur Versteigerung festgelegten Voraus setzungen nicht erfüllen:

zu 1.  ...................................................................................................................................................................................................
zu 2.  ...................................................................................................................................................................................................

Der/die Schriftführer/in verliest sodann über Aufforderung des/der Obmannes/Obfrau des Jagdausschusses die von dem Jagdaus-
schuss gestellten und von der Bezirksverwaltungsbehörde zur Kenntnis genommenen Versteigerungsbedingungen (Pachtbedingun-
gen). Die zur Verlesung gebrachte Ausfertigung der Versteigerungsbedingungen wird dieser Niederschrift angeschlossen und bildet
einen wesentlichen Bestandteil derselben.

Nach Ausruf des in den Pachtbedingungen bestimmten Ausrufpreises werden folgende Anbote gestellt:
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

a) Durch den Ruf des/der Ausrufers/in „zum dritten Male“ wird die Versteigerung zum Abschluß gebracht. Der/die Leiter/in der Ver-
steigerung gibt bekannt, daß das Jagdrecht vorbehaltlich der Bestätigung des Zuschla ges durch die Bezirksverwaltungsbehörde
um das Meistbot von ....................................  Euro     (in Worten  ...................................................................................Euro)
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dem(r)   .................................................................................................................................. zugeschlagen ist.*)

b) Es werden keine gültigen Anbote gestellt.*)

c) Es kann niemals als Bieter/in zugelassen werden. *)

Allfällige Einwendungen von Bieter/innen gegen die Versteigerungshandlung :*)

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................
Sonstige besondere Vorkommnisse während der Versteigerungshandlung: ....................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Nach Abschluß der Versteigerung werden die erlegten Vadien den Bieter/innen, mit Ausnahme des/der Ersteher/s/in, zurückgestellt.
Der Empfang des Vadiums wird von diesen Bieter/innen durch ihre Unterschrift bestätigt.
Das von dem/der Ersteher/in erlegte Vadium wird vom Obmann/von der Obfrau des Jagdausschusses übernommen.
Die Versteigerungsniederschrift wird vom/von der Schriftführer/in verlesen und sodann geschlossen und gefertigt.

...................................., am  .......................................

Der/Die Bieter/in: Der Obmann/Die Obfrau des Jagdausschusses:

................................................................................................     ................................................................................................

................................................................................................     Der/Die Schriftführer/in:

................................................................................................   ...........................................................................

*) Nichtzutreffendes streichen.
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Anlage 10

Vertragsmuster für den Abschluss von Pachtverträgen über die im Wege der öffentlichen Versteigerung - im Wege des freien Über-
einkommens - vorgenommene Verpachtung von Genossenschaftsjagden:

(Stempel1)

JAGDPACHTVERTRAG

der über die im Wege der öffentlichen Versteigerung - 2) im Wege des freien Übereinkommens - 2) vorgenommene Verpachtung
der Ausübung des Jagdrechtes in dem

die Gemeinde(n) .........................................................................................................................................

die Katastralgemeinde(n) ............................................................................................................................

Teile der Katastralgemeinde(n)...................................................................................................................
umfassenden Genossenschaftsjagdgebiete zwischen der Jagdgenossenschaft, vertreten durch die/den

Obfrau/Obmann des Jagdausschusses ........................................................................................................
(Vor- und Zuname, Wohnort)

und  das Jagdausschussmitglied ..................................................................................................................
(Vor- und Zuname, Wohnort)

als Verpächter/in einerseits und ..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname, Beruf und Wohnort des Pächters/der Pächterin) der Jagdgesellschaft 2), 

bestehend aus den Mitgliedern
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

diese vertreten durch die Jagdleiterin/den Jagdleiter 2) ..............................................................................
(Vor- und Zuname, Beruf)

............................................................................................................
(Wohnort)

Vollmacht vom ..........................................................................................................................................

als Pächter(in) andererseits abgeschlossen wurde, wie folgt:
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Pachtgegenstand

1. Die Jagdgenossenschaft verpachtet und

......................................................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname des Pächters/der Pächterin)

die Jagdgesellschaft2) pachtet die Ausübung des Jagdrechtes in dem oben bezeichneten und von der Bezirkshauptmannschaft2)

- dem Magistrat der Freistadt2) .................................................., mit Bescheid vom  .......................... Zahl  ................... mit dem
Gesamtausmaß von  ....... ha  ......ar ................ m2 festgestellten Genossenschaftsjagdgebiet.

2. Als Schongebiet werden folgende zusammenhängende Teile des Genossenschaftsjagdgebiets  im Aus maß von 20 % ( ........
ha) der Jagdfläche festgelegt:

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

Der Jagdausschuss behält sich vor, bis zum Beginn des vorletzten Jahres der Jagdperiode andere Teile des Genossenschafts-
jagdgebiets als Schongebiet festzulegen.

3. Die Verpachtung erfolgt auf die Dauer von 8 Jahren, das ist vom  ..............................................................................................

bis einschließlich .....................................................................................

4. Der jährliche Pachtbetrag beträgt .............  Euro  (in Worten ...................................................................................... Euro ).

Wenn infolge der endgültigen Entscheidung in einem etwa noch anhängigen Berufungsverfahren oder im Sinne sonstiger Be-
stimmungen des Jagdgesetzes oder infolge Änderung der Gemeindegrenzen ein Zuwachs oder Abfall am Jagdgebiete eintritt,
so erfährt der Pachtbetrag eine dem Flächen ausmaß des Zuwachses oder Abfalles entsprechende Erhöhung oder Verminde-
rung.

Verbotene Vereinbarung
5. Vereinbarungen, durch die das Genossenschaftsjagdgebiet zum Zwecke der Jagdausübung der Fläche nach aufgeteilt wird,

sind verboten und rechtsunwirksam. Ebenso sind Vereinbarungen verboten und rechtsunwirksam, durch die zugunsten der
Pächterin/des Pächters2) - eines/einer oder mehrerer Mitpächter/innen2) - vor oder bei der Versteigerung3) Begünstigungen ver-
sprochen wurden, die nicht in diesem Pachtvertrag aufgenommen sind, insbesondere solche, durch die auf den Jagdpachtbetrag
oder auf den Ersatz des Jagd- und Wildschadens ganz oder teilweise verzichtet wird.

Kosten
6. Der/die Pächter/in hat dem/der Verpächter/in binnen zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Anzeige der Verpachtung die

durch die Verpachtung erwachsenen Kosten zu ersetzen. Der/die Päch ter/in trägt auch alle Kosten, insbesondere die Stempel-
und Rechtsgebühren aus dem Pachtvertrag.

Kaution
7. Der/die Pächter/in hat bei der Bezirksverwaltungsbehörde eine Kaution in der Höhe eines Jahres pachtvertrages* spätestens in-

nerhalb von  zwei Wochen nach Beginn der Jagdperiode , wenn aber die Anzeige der Verpachtung später erfolgt ist, innerhalb
von zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Anzeige zu erlegen.
Die Kaution ist durch eine Sparurkunde (Einlagebuch) eines Kreditinstitutes zu erlegen, das einen Sitz in einem EU- oder EWR-
Mitgliedstaat hat. Gleichzeitig ist eine eigenhändig unterfertigte unwiderrufliche Erklärung vorzulegen,  in der die ausdrückliche
Zustimmung erteilt wird, dass über den Kautionsbetrag ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörde verfügen darf. Die Be-
zirksverwaltungsbehörde hat die Sparurkunde bei dem Kreditinstitut zu ihrer ausschließlichen Verwendung sperren zu lassen.
Der Sparurkunde ist eine Bürgschaft eines solchen Kreditinstitutes gleichzuhalten, in der es sich zur Haftung als Bürge und
Zahler verpflichtet. 
Die Kaution haftet für Kosten, die anläßlich von Amtshandlungen im Zusammenhang mit der verpachtung der Genossenschafts-
jagd aufgelaufen sind und zu deren Tragung die Pächterin oder der Pächter verhalten ist, für Geldstrafen, zu denen die Jagd-
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pächterin oder der Jagdpächter zufolge des bestehenden Pachtverhältnisses verurteilt wurde, für den Pachtbetrag und die Verzugs-
zinsen bei einer verspäteten Entrichtung des Pachtbetrages und für die Erfüllung aller sonstigen der Pächterin oder dem Pächter
aus dem Pachtvertrag oder dem Jagdgesetz obliegenden Verbindlichkeiten.
Sinkt die Kaution infolge ihrer Verwendung oder aus anderen Gründen, wie z.B. durch die Erhöhung des Pachtbetrages infolge
einer Wertsicherung, unter den Betrag von 95 % des jährlichen Pachtbetrages, so hat sie die Pächterin oder der Pächter binnen
zweier Wochen nach Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die Höhe des jeweiligen Jahrespachtbetrages zu
ergänzen.
Die Kaution ist der Pächterin oder dem Pächter vier Wochen nach Ablauf der Pachtzeit zurückzustellen, soweit sie nicht für
Zwecke, für die sie haftet, in Anspruch genommen wird.

* Anm.: Das Wort hätte richtig zu lauten: „Jahrespachtbetrages“

Erlag des Pachtbetrages
8. Der erste Pachtbetrag ist binnen zweier Wochen nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung und jeder folgende spätestens vier

Wochen vor Beginn des Jagdjahres beim Jagdausschuss zu erlegen. Ab dem Fälligkeitstag können Verzugszinsen berechnet
werden, sofern nicht die Kaution in Anspruch genommen wird.

Unter- und Weiterverpachtung
9. Die Unterverpachtung ist untersagt.2)

Die - Unterverpachtung sowie die - 2) Weiterverpachtung für die restliche Dauer der Jagdperiode an eine(n) gemäß §§ 35 und 36
Jagdgesetz zur Pachtung zugelassene(n) und von dieser nicht ausgeschlossene(n) Pächter/in - sind 2) - ist 2) - nur mit Zustimmung
des Jagdausschusses zulässig. Sie - sind 2) - ist 2) der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

Weidgerechte Ausübung der Jagd
10. Die Pächterin/der Pächter hat die Jagd in einer allgemein als weidgerecht anerkannten Weise und nach den Grund sätzen einer

geordneten Jagdwirtschaft sowie unter genauer Beobachtung der Vorschriften des Jagdgesetzes und der auf Grund desselben
erlassenen Verordnungen und behördlichen Verfügungen auszuüben. Sie/Er ist verpflichtet, bei Ablauf des Pachtverhältnisses
das Jagdgebiet mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand der Verpächterin/dem Verpächter (der Jagd-
genossenschaft) zu übergeben und darf daher in den beiden letzten Pachtjahren nicht mehr Wild abschießen, als dem Durch-
schnitt der Strecken in den vorhergehenden Pachtjahren entspricht. Insbesondere ist es ihr/ihm untersagt, im Schongebiet in
den letzten beiden Jagdjahren Hasen, Fasane und Rebhühner zu bejagen.

Jagd- und Wildschaden
11. Die Pächterin/der Pächter haftet nach den Vorschriften des Jagdgesetzes für den Ersatz der Jagd- und Wildschäden.

Pachtbeendigung
Auswirkung des Todes der Pächterin/des Pächters auf den Pachtvertrag

12. Nach dem Tode der Einzelpächterin/des Einzelpächters eines Genossenschaftsjagdgebiets wird das Pachtverhältnis mit dem
ruhenden Nachlaß und nach dessen Einantwortung mit den Erbinnen/Erben (Legatarinnen/Legataren) fortgesetzt, wenn sich
der Jagdausschuß nicht innerhalb zweier Wochen nach Kenntnis der Einantwortung dagegen ausspricht. Das Pachtverhältnis
erlischt auch, wenn die Vertretung des Nachlasses innerhalb von drei Monaten nach dem Tod der Pächterin/des Pächters oder
wenn die Erbinnen/Erben (Legatarinnen/Legatare) innerhalb von zwei Wochen nach der Einantwortung der Obfrau/dem Ob-
mann des Jagdausschusses erklären, das Pachtverhältnis nicht fortsetzen zu wollen. Ist mehreren Erbinnen/Erben die Besorgung
und Verwaltung der Verlassenschaft überlassen oder ist der Nachlaß mehreren Erbinnen/Erben eingeantwortet worden, so er-
lischt das Pachtverhältnis gegenüber jenen, die erklärt haben, das Pachtverhältnis nicht fortzusetzen.

Auflösung des Pachtvertrages durch die Bezirksverwaltungsbehörde
13. Das Pachtverhältnis ist von der Bezirksverwaltungsbehörde als aufgelöst zu erklären, wenn die Pächterin/der Pächter

a) das Jagdausübungsrecht für eine andere Person gepachtet hat („Strohmann“);
b) als Einzelpächter/in die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdkarte verloren hat (§ 67 Jagdgesetz); 
c) die Fähigkeit zur Jagdpachtung verloren hat (§§ 35 und 36 Jagdgesetz);
d) die Kaution oder deren Ergänzung (§ 49 Jagdgesetz) oder den Pachtbetrag trotz wiederholter Aufforderung durch die Be-

zirksverwaltungsbehörde nicht oder nicht zur Gänze erlegt hat (§ 50 Jagdgesetz);
e) den Vorschriften über die Jagdaufsicht (§ 73 Jagdgesetz) ungeachtet wiederholter Aufforderung durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde nicht entsprochen hat;
f) trotz wiederholter behördlicher Abmahnung Jagdgäste einladet, die sich auf dem Jagdgebiet Übertretungen des Jagdgesetzes

zuschulden kommen lassen;
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g) trotz schriftlicher Mahnung durch die geschädigte Person mit der Bezahlung des rechtskräftig festgestellten Wildschadens
länger als drei Monate nach Fälligkeit in Verzug ist;

h) den Abschuß von Niederwild und die Überlassung von Ansitzen und Ständen entgegen § 101 Abs. 1 Z 17 Jagdgesetz
gegen Entgelt vergibt;

i) eine sonstige für die Interessen der Jagdgenossenschaft wesentliche Vereinbarung des Pachtvertrages nicht erfüllt hat.

14. Wird der Pachtvertrag aus einem Verschulden der Pächterin/des Pächters aufgelöst, so haftet sie/er für die bis zur Neuver-
pachtung auflaufenden Kosten sowie für den etwaigen Ausfall am Pachtbetrag. Der/die frühere Pächter/in haftet für den Aus-
fall am Pachtbetrag dann nicht, wenn die Verpachtung auf die restliche Dauer der Jagdperiode im Wege des freien
Übereinkommens erfolgt.

Bestimmungen für Jagdgesellschaften 4) und juristische Personen 5)

15. Eine Ausfertigung des schriftlichen, zwischen den Mitgliedern der pachtenden Jagdgesellschaft abgeschlossenen Gesell-
schaftsvertrages ist diesem Pachtvertrage angeschlossen und bildet einen wesentlichen Bestandteil desselben.
Die Jagdgesellschaft bzw. die juristische Person als Pächterin ist verpflichtet, die Jagd unter einheitlicher Leitung auszuüben
und zu diesem Zwecke aus ihrer Mitte einen bevollmächtigten Jagdleiter zu bestellen, der die Eignung zur Pachtung einer
Genossenschaftsjagd gemäß § 35 Abs. 1 Jagdgesetz besitzt.

Im Falle des Wechsels in der Person der/des derzeit durch schriftliche Vollmacht ausgewiesenen Jagdleiterin/Jagdleiters
....................................................................................................................................................................................................
hat die Jagdgesellschaft bzw. die juristische Person binnen 14 Tagen den/die von ihr nunmehr bestellten und bevollmächtigten
Jagdleiter(in) der Bezirksverwaltungsbehörde und der Obfrau/dem Obmann des Jagdausschusses bekanntzugeben.
Die beabsichtigte Aufnahme einer/eines oder mehrerer Mitpächter/innen in die Jagdgesellschaft, durch welche eine Mitglie-
dervermehrung oder auch nur ein Wechsel in der Person eines oder mehrerer Mitglieder eintritt, ist an die Zustimmung des
Jagdausschusses gebunden. Danach ist dieser Pachtvertrag dementsprechend zu ergänzen und ist überdies der Bezirksver-
waltungsbehörde anzuzeigen.
Das Ausschluss einer Gesellschafterin/eines Gesellschafters aus der Jagdgesellschaft bedarf der Zustimmung des Jagdaus-
schusses und ist der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Wenn die Jagdleiterin oder der Jagdleiter ausscheidet und kein
anderes den Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 Jagdgesetz entsprechendes Mitglied zur Jagdleiterin oder zum Jagdleiter bestellt
wird, oder wenn die verbleibenden Mitglieder infolge des Ausscheidens eines oder mehrerer Mitglieder aus der Jagdgesell-
schaft den Voraussetzungen des § 35 Abs. 2 Jagdgesetz nicht mehr entsprechen, wird das Pachtverhältnis durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde aufgelöst. Mit Zustimmung des Jagdausschusses kann das Pachtverhältnis mit einem verbleibenden
Mitglied der Jagdgesellschaft bis zur Aufnahme eines oder mehrerer neuer Mitglieder drei Monate hindurch fortgesetzt wer-
den.
Die Mitglieder einer Jagdgesellschaft haften rücksichtlich aller während ihrer Mitgliedschaft aus der Jagdpachtung gegenüber
der Jagdgenossenschaft hervorgehenden Verbindlichkeiten, insbesondere auch für den Jagd- und Wildschaden, zur ungeteilten
Hand, und zwar auch dann, wenn eine Verminderung der Mitgliederzahl eingetreten ist. In gleicher Weise haften die Mitglieder
der Jagdgesellschaft auch für Geldstrafen, die die/dem Jagdleiter(in) wegen Nichterfüllung einer die Jagdgesellschaft als Jagd-
pächter(in) treffenden Handlungs- oder Unterlassungspflicht auferlegt wurden. Bei Auflösung des Pachtverhältnisses im Sinne
der Bestimmungen des letzten Satzes des § 36 Abs. 6 Jagdgesetz haften sämtliche ehemalige Jagdgesellschafter/innen, sofern
sie nicht mindestens ein Jahr vor der Auflösung der Gesellschaft ausgeschieden sind, für die bis zur Neuverpachtung auflau-
fenden Kosten sowie für den etwaigen Ausfall des Pachtbetrags. Die Mitglieder der pachtenden Jagdgesellschaft haben, soferne
der Jagdleiter nicht im Verwaltungsbezirk  ....................................... ...................................................................  seinen Haupt-
wohnsitz hat, eine(n) in diesem Verwaltungsbezirk oder in einem angrenzenden Verwaltungsbezirk wohnhafte(n)
gemeinsame(n) Vertreter(in) zu bestellen und diese(n) der Obfrau/dem Obmann des Jagdausschusses und der Bezirksverwal-
tungsbehörde bekannt zu geben.

Raum für zusätzliche Bestimmungen freihalten.6) 7)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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Schlussbestimmungen
Im übrigen sind für alle Vereinbarungen, die der freien Regelung durch die Vertragspartner/innen unterliegen, die Bestimmun-
gen des Jagdgesetzes sinngemäß anzuwenden, sofern nicht im Vertrag selbst bereits eine andere Regelung getroffen wurde.
Jede Abänderung oder Ergänzung dieses Vertrages muß schriftlich erfolgen und bedarf ausgenom-men Punkt 2 der Anzeige
bei der Bezirksverwaltungsbehörde.
Beide Vertragsteile verzichten auf das Rechtsmittel der Anfechtung dieses Vertrages wegen Verlet-zung über die Hälfte des
wahren Wertes.
Dieser Vertrag wurde in dreifacher Ausfertigungen errichtet. Eine Ausfertigung verbleibt in Verwahrung des Jagdausschusses,
die zweite wird der/dem Pächter(in) übergeben, die dritte bei der Bezirkshauptmannschaft 2) - dem Magistrat der Freistadt
2)............................................................... hinterlegt.

............................................,am ..............................

Verpächter(in): 
Obfrau/Obmann des Jagdausschusses

............................................................................ ...................................................................................
Pächter(in) 8) Mitglied des Jagdausschusses

Zahl ......................................................................

Die gemäß § 412), § 432) Jagdgesetz erfolgte Rechtswirksamkeit der Verpachtung wird bestätigt.

............................................,am ..............................

................................................................................

1) Hinsichtlich der Vergebührung wird auf die Bestimmungen des Gebührengesetzes 1957, BGBI. Nr. 267 in der derzeit geltenden Fassung ver wiesen.
2) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
3) In Fällen, in denen die Verpachtung im Wege der freien Vereinbarungen erfolgte, entfallen die Worte vor oder bei der Versteigerung.
4) Im Falle der Pachtung der Genossenschaftsjagd durch eine Jagdgesellschaft.
5) Im Falle der Pachtung der Genossenschaftsjagd durch eine juristische Person.
6) Raum für die Aufnahme weiterer, nach den Verhältnissen des Einzelfalles erforderlich erscheinender Vertragsbestimmungen.
7) Die Beifügung einer Wertsicherungsklausel ist zulässig.
8) Im Falle der Pachtung der Genossenschaftsjagd durch eine Jagdgesellschaft ist der Pachtvertrag von sämtlichen Mitgliedern der Jagdgesellschaft zu unterfertigen.
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Anlage 11

Vertragsmuster für die Abschließung von Pachtverträgen über die nach Zuerkennung eines Vorpachtrechtes vorgenommene Ver-
pachtung von Jagdeinschlüssen.

Stempel
JAGDPACHTVERTRAG

der über die nach Zuerkennung eines Vorpachtrechtes vorgenommene Verpachtung der Ausübung des Jagdrechtes in dem zu dem
Genossenschaftsjagdgebiete
umfassend die Gemeinde(n) ...............................................................................................................................................................
Teile der Gemeinde(n).........................................................................................................................................................................
die Katastralgemeinde(n) ....................................................................................................................................................................
Teile der  Katastralgemeinde(n) .........................................................................................................................................................
gehörigen, aus den Grundstücken  ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
bestehenden Jagdeinschluss zwischen der Jagdgenossenschaft, vertreten durch die Obfrau/den Obmann des Jagdausschusses
..............................................................................................................................................................................................................

(Vor- und Zuname)

..............................................................................................................................................................................................................
(Wohnort)

und das Jagdausschussmitglied ...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname, Wohnort)

als Verpächter/in einerseits und dem/der Eigentümer/in des umschließenden Eigenjagdgebietes  

..............................................................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname, sowie Wohnort der/des Eigenjagdberechtigten)

als Pächter/in andererseits abgeschlossen wurde, wie folgt:

Pachtgegenstand

1. Die Jagdgenossenschaft verpachtet und .........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
(Vor- und Zuname der/des Eigenjagdberechtigten)

pachtet die Ausübung des Jagdrechtes in dem oben bezeichneten und von der Bezirks  haupt mann schaft1) - dem Magistrat der Frei-

stadt 1) .......................................................................................................................................................

............................................................................................ mit Bescheid vom  ................................Zl. ........................................  

mit dem Gesamtausmaß von  .................. ha  .............  ar ................... m2 festgestellten Jageinschluss (§ 17 Jagdgesetz).

Pachtzeit
2. Die Verpachtung erfolgt auf die Dauer von ..............Jahren, das ist vom .....................................................................................

bis einschließlich ..................................................

Pachtbetrag
3. Der jährliche Pachtbetrag beträgt ................  Euro (in Worten ................................................................................. Euro).

Wenn infolge der endgültigen Entscheidung in einem etwa noch anhängigen Berufungsverfahren oder im Sinne sonstiger Be-
stimmungen des Jagdgesetzes oder infolge Änderung der Gemeindegrenzen ein Zuwachs oder Abfall an dem oben bezeichneten,
zu dem Genossenschaftsjagdgebiet gehörigen Jagdeinschluss eintritt, so erfährt der Pachtbetrag eine dem Flächenausmaß des
Zuwachses oder Abfalles entsprechende Erhöhung oder Verminderung.
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Verbot der Aufteilung des Jagdgebietes der Fläche nach
4. Vereinbarungen, durch die der Jagdeinschluss zum Zweck der Jagdausübung der Fläche nach aufgeteilt wird, sind verboten und

daher rechtsunwirksam.

Kosten
5. Der/die Pächter/in hat dem/der Verpächter/in binnen zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Anzeige der Verpachtung die

durch die Verpachtung erwachsenen Kosten zu ersetzen. Der/die Pächter/in  trägt auch alle Kosten, insbesondere die Stempel-
und Rechtsgebühren aus dem Pachtvertrag.

Kaution
6. Der/die Pächter/in hat bei der Bezirksverwaltungsbehörde eine Kaution in der Höhe eines Jahres pachtbetrages spätestens in-

nerhalb von zwei Wochen nach Beginn der Jagdperiode, wenn aber die Anzeige der Verpachtung später erfolgt, innerhalb von
zwei Wochen nach Rechtswirksamkeit der Anzeige zu erlegen.
Die Kaution ist durch eine Sparurkunde (Einlagebuch) eines Kreditinstitutes zu erlegen, das einen Sitz in einem EU- oder EWR-
Mitgliedstaat hat. Gleichzeitig ist eine eigenhändig unterfertigte unwiderrufliche Erklärung vorzulegen,  in der die ausdrückliche
Zustimmung erteilt wird, dass über den Kautionsbetrag ausschließlich die Bezirksverwaltungsbehörde verfügen darf. Die Be-
zirksverwaltungsbehörde hat die Sparurkunde bei dem Kreditinstitut zu ihrer ausschließlichen Verwendung sperren zu lassen.
Der Sparurkunde ist eine Bürgschaft eines solchen Kreditinstitutes gleichzuhalten, in der es sich zur Haftung als Bürge und
Zahler verpflichtet. 
Die Kaution haftet für Kosten, die anläßlich von Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Verpachtung der Genossenschafts-
jagd aufgelaufen sind und zu deren Tragung die Pächterin oder der Pächter verhalten ist, für Geldstrafen, zu denen die Jagd-
pächtering oder der Jagdpächter zufolge des bestehenden Pachtverhältnisses verurteilt wurde, für den Pachtbetrag und die
Verzugszinsen bei einer verspäteten Entrichtung des Pachtbetrages und fü die Erfüllung aller sonstigen der Pächterin oder dem
Pächter aus dem Pachtvertrag oder dem Jagdgesetz obliegenden Verbindlichkeiten.
Sinkt die Kaution infolge ihrer Verwendung oder aus anderen Gründen, wie z.B. durch die Erhöhung des Pachtbetrages infolge
einer Wertsicherung, unter den Betrag von 95 % des jährlichen Pachtbetrages, so hat sie der Pächter binnen zweier Wochen
nach Aufforderung durch die Bezirksverwaltungsbehörde auf die Höhe des jeweiligen Jahrespachtbetrages zu ergänzen.
Die Kaution ist der Pächterin oder dem Pächter vier Wochen nach Ablauf der Pachtzeit zurückzustellen, soweit sie nicht für Zwecke,
für die sie haftet, in Anspruch genommen wird.

Erlag des Pachtbetrages
7. Der erste Pachtbetrag ist binnen zweier Wochen nach Rechtswirksamkeit der Verpachtung und jeder folgende spätestens vier

Wochen vor Beginn des Jagdjahres beim Jagdausschuss zu erlegen. Ab dem Fälligkeitstag können Verzugszinsen berechnet
werden, sofern nicht die Kaution in Anspruch genommen wird.

Unter- und Weiterverpachtung
8. Die Unterverpachtung ist untersagt.1) Die - Unterverpachtung sowie die - 1) Weiterverpachtung für die restliche Dauer der Jagd-

periode an eine(n) gemäß §§ 35 und 36 Jagdgesetz zur Pachtung zugelassene(n) und von dieser nicht ausgeschlossene(n) Pächter/in
- sind 1) - ist 1) - nur mit Zustimmung des Jagdausschusses zulässig. Sie - sind 1) - ist 1) der Bezirksverwaltunsgbehörde anzuzei-
gen.

Weidgerechte Ausübung der Jagd
9. Der/die Pächter/in hat die Jagd in einer allgemein als weidgerecht anerkannten Weise und nach den Grund sätzen einer geordneten

Jagdwirtschaft sowie unter genauer Beobachtung der Vorschriften des Jagdgesetzes und der auf Grund desselben erlassenen
Verordnungen und behördlichen Verfügungen auszuüben. Er/sie ist verpflichtet, bei Ablauf des Pachtverhältnisses das Jagd-
gebiet mit einem den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Wildstand der Verpächterin oder dem Verpächter (der Jagdge-
nossenschaft) zu übergeben und darf daher in den beiden letzten Pachtjahren nicht mehr Wild abschießen, als dem Durchschnitt
der Strecken in den vorhergehenden Pachtjahren entspricht. 

Jagd- und Wildschäden
10. Der/die Pächter/in haftet nach den Vorschriften des Jagdgesetzes für den Ersatz der Jagd- und Wildschäden.

Pachtbeendigung und Haftung für den Ausfall am Pachtschilling 
11. Mit dem Tode des Pächters/der Pächterin oder einer aus sonstigem Anlass eintretenden Veränderung in der Person der- oder

desselben geht das Pachtverhältnis auf den/die neue(n) Eigentümer/in des umschließenden Gebietes über.
12. Das Pachtverhältnis ist von der Bezirksverwaltungsbehörde als aufgelöst zu erklären, wenn der/die Pächter/in

a) das Jagdausübungsrecht für eine andere Person gepachtet hat („Strohmann“);
b) als Einzelpächter/in  die Fähigkeit zur Erlangung einer Jagdkarte verloren hat (§ 67 Jagdgesetz); 
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c) die Fähigkeit zur Jagdpachtung verloren hat (§§ 35 und 36 Jagdgesetz);
d) die Kaution oder deren Ergänzung (§ 49 Jagdgesetz) oder den Pachtbetrag trotz wiederholter Auf forderung durch die Be-

zirksverwaltungsbehörde nicht oder nicht zur Gänze erlegt hat (§ 50 Jagdgesetz);
e) den Vorschriften über die Jagdaufsicht (§ 73 Jagdgesetz) ungeachtet wiederholter Aufforderung durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde nicht entsprochen hat;
f) trotz wiederholter behördlicher Abmahnung Jagdgäste einladet, die sich auf dem Jagdgebiet Übertretungen des Jagdgesetzes

zuschulden kommen lassen;
g) trotz schriftlicher Mahnung durch die geschädigte Person mit der Bezahlung des von der Schiedskommission rechtskräftig

festgestellten Wildschadens länger als drei Monate nach Fälligkeit in Verzug ist;
h) den Abschuss von Niederwild und die Überlassung von Ansitzen und Ständen entgegen § 101 Abs. 1 Z 17 Jagdgesetz gegen

Entgelt vergibt;
i) eine sonstige für die Interessen der Jagdgenossenschaft wesentliche Vereinbarung des Pachtvertrages nicht erfüllt hat.

13. Wenn infolge einer Auflösung des Pachtverhältnisses im Sinne der Ziffer 12 der Jagdeinschluss für die restliche Dauer der
Jagdperiode wieder dem Genossenschaftsjagdgebiet zufällt, haftet der/die  bisherige Pächter/in, sofern ihn/sie ein Verschulden
an der Auflösung des Pachtvertrages trifft, für einen etwaigen Ausfall am Pachtbetrag.
Die Haftung des Pächters/der Pächterin für den Ausfall am Pachtbetrag tritt nicht ein, wenn die Bezirksverwaltungsbehörde
die Auflösung des Pachtvertrages im Sinne des § 18 Jagdgesetz anzuordnen hat.

2) ................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Im übrigen sind für alle Vereinbarungen, die der freien Regelung durch die Vertragspartner/innen unterliegen, die Bestimmun-
gen des Jagdgesetzes sinngemäß anzuwenden, sofern nicht im Vertrag selbst bereits eine andere Regelung getroffen wurde.
Jede Abänderung oder Ergänzung dieses Vertrages muss schriftlich erfolgen und bedarf der Anzeige bei der Bezirksverwal-
tungsbehörde.
Beide Vertragsteile verzichten auf das Rechtsmittel der Anfechtung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte des
wahren Wertes.
Dieser Pachtvertrag wurde in dreifacher Ausfertigung errichtet. Eine Ausfertigung verbleibt in Verwahrung des Jagdausschus-
ses, die zweite wird dem/der Pächter/in übergeben, die dritte bei der Bezirkshauptmannschaft 1) - dem Magistrat der Freistadt
1) - hinterlegt.

.................................................................... ............................................................................
Pächter Verpächter

.....................................................................................................................................................................
Obfrau/Obmann des Jagdausschusses

.................................................................... ............................................................................
Mitglied des Jagdausschusses

Zahl: .........................................................

Die gemäß § 17 Abs. 10 Jagdgesetz erfolgte rechtskräftige Genehmigung der
Verpachtung wird bestätigt.

..................................., am ..........................................

........................................................................................................................................................................
(Fertigung der Bezirksverwaltungsbehörde)

1) Nichtzutreffendes ist zu streichen.
2) Raum für die Aufnahme weiterer, nach den Verhältnissen des Einzelfalles erforderlich erscheinender Vertragsbestimmungen. Die Beifügung einer Wertsicherungsklausel

ist zulässig.
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(weiße Farbe)

Außenseite

Landeswappen

JAGDKARTE

für das

BURGENLAND

Seite 1

Nr.: ..........................................................

Seite 2

Format 7,5 x 10,5
Schreibleinen

Seite 3

Behördliche Eintragungen:

Familienname:   ................................................
Vorname:   ........................................................
geboren:   ..........................................................

wohnhaft in    .............................................
.................................................................

Ausgestellt am:  .................................................
durch   ...............................................................

.................................................................
Fertigung der Ausstellungsbehörde

Seite 1

Seite 3 auf Seite 2 fußgeleimt

Seite 2

Innenseite

Seite 3

U
nt

er
sc

hr
ift

 d
er

In
ha

be
rin

/d
es

 In
ha

be
rs

Amtssiegel

Anlage 12
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Nr. .........................

Landes-
wappen

Jagdgastkarte

gültig für einen Zeitraum von

24 Stunden

Antragsteller(in)/Jagdausübungsberechtigte(r):

Name: .......................................................................................

..................................................................................................

Wohnort: .................................................................................

geboren:  ................................................................................

Ausgestellt am:  ................................

durch den Bgld. Landesjagdverband
Stampiglie

...........................................................................
Fertigung des/der Aussteller(s)/in

Von der/dem Jagdausübungsberechtigten auszufüllen:

Name des Jagdgastes:  ...................................................................

.......................................................................................................

Wohnort: .......................................................................................

......................................................................................................

geboren:  .....................................................................................

Der Jagdgast ist im Besitz einer gültigen Jagdkarte für

das Jagdjahr  ..................

ausgestellt von .............................................................................

unter der Nr.  ..................................  am ....................................

An den Jagdgast übergeben am

..........................................     ...........................................
Datum    Uhrzeit

...........................................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübungsberechtigten

.....................................................................................................
Unterschrift des Jagdgastes

Anlage 13

(grüne Farbe)

Vorderseite  Rückseite

143

010
JAGDVERORDNUNG



Anlage 14

(gelbe Farbe)

Vorderseite  Rückseite

Nr. .........................

Landes-
wappen

Jagdgastkarte

gültig für einen Zeitraum von

einem Monat

Antragsteller(in)/Jagdausübungsberechtigte(r):

Name: ..............................................................................................

...........................................................................................................

Wohnort: ........................................................................................

geboren:  ........................................................................................

Ausgestellt am:  ................................

durch den Bgld. Landesjagdverband
Stampiglie

................................................................
Fertigung des/der Aussteller(s)/in

Von der/dem Jagdausübungsberechtigten auszufüllen:

Name des Jagdgastes:  .......................................................................

...........................................................................................................

Wohnort: ...........................................................................................

...........................................................................................................

geboren:  ..........................................................................................

Der Jagdgast ist im Besitz einer gültigen Jagdkarte für

das Jagdjahr  ...............

ausgestellt von .................................................................................

unter der Nr.  ..........................................  am ................................

An den Jagdgast übergeben am  .....................................    
Datum    

.......................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübungsberechtigten

.......................................................................................
Unterschrift des Jagdgastes
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Anlage 15

(blaue Farbe)

Vorderseite  Rückseite

Nr. .........................

Landes-
wappen

Jagderlaubnisschein

gültig für einen Zeitraum

bis zu einer Woche

während des Jagdjahres ....................

für das Revier ..............................................................................................

Antragsteller(in)/Jagdausübungsberechtigte(r):

Name: ...............................................................................................

Wohnort: ...........................................................................................

............................................................................................................

geboren:  ...........................................................................................

Ausgestellt am:  ................................

durch   ...............................................
Amtssiegel

................................................................
Fertigung der Ausstellungsbehörde

Von der/dem Jagdausübungsberechtigten auszufüllen:

Name der/des Jagdausübenden:  .........................................................

............................................................................................................

Wohnort: ............................................................................................

............................................................................................................

geboren:  ............................................................................................

Der/Die Jagdausübende ist im Besitz einer gültigen Jagdkarte ausge-
stellt von

..........................................................................................................

unter der Nr.  .........................................  am ....................................

An die/den Jagdausübende(n)
übergeben am  ......................................................................    

Datum    

.......................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübungsberechtigten

.......................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübenden
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Anlage 16

(braune Farbe)

Vorderseite  Rückseite

Nr. .........................

Landes-
wappen

Jagderlaubnisschein

gültig für einen Zeitraum 

von mehr als einer Woche

während des Jagdjahres ....................

für das Revier .............................................................................................

Antragsteller(in)/Jagdausübungsberechtigte(r):

Name: ..............................................................................................

Wohnort: ............................................................................................

...........................................................................................................

geboren:  .............................................................................................

Ausgestellt am:  ................................

durch   ...............................................
Amtssiegel

................................................................
Fertigung der Ausstellungsbehörde

Von der/dem Jagdausübungsberechtigten auszufüllen:

Name der/des Jagdausübenden:  ..........................................................

.............................................................................................................

Wohnort: ............................................................................................

.............................................................................................................

geboren:  .............................................................................................

Der/Die Jagdausübende ist im Besitz einer gültigen Jagdkarte ausge-
stellt von

...........................................................................................................

unter der Nr.  ..........................................  am ....................................

An die/den Jagdausübende(n)
übergeben am  ...............................................................    

Datum    

.......................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübungsberechtigten

.......................................................................................
Unterschrift der/des Jagdausübenden
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Anlage 17

Familienname ............................................................................

Vorname  ...................................................................................

Strasse .......................................................................................

PLZ .....................  Ort   .............................................................

......................................., am  .......................

An die/den

Bezirkshauptmannschaft  ..........................................................

Magistrat  ..................................................................................

Ich ersuche um Zulassung zur Prüfung zum Nachweis der jagdlichen Eignung bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte.

..............................................................
Unterschrift

Beilagen:
a) Meldezettel
b) Geburtsurkunde
c) ärztliche Bescheinigung
d) Strafregisterbescheinigung
e) Bestätigung über den Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses
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Anlage 18

Bezirkshauptmannschaft  ..........................................................

Magistrat  ..................................................................................

Zahl: ..........................................................................................

.........................................................., am  .......................

Zeugnis

Herr/Frau  ........................................................................................................................................................................................

geboren am   .........................................................................................  in  ....................................................................................

wohnhaft in ..............................................  .....................................................................................................................................

hat die nach § 66 des Burgenländischen Jagdgesetzes  vorgeschriebene Prüfung über die jagdliche Eignung zur Erlangung der
Burgenländischen Jagdkarte

am  .........................................................

in  ...........................................................    mit Erfolg abgelegt.

Für die Prüfungskommission:
Der/die Vorsitzende:

L.S.
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Anlage 19

Name ...................................................................................

Vorname  .............................................................................

Strasse .................................................................................

PLZ ...........  Ort   ................................................................

......................................., am  .......................

An das
Amt der Bgld. Landesregierung
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt

Ich ersuche um Zulassung zur Prüfung zum Nachweis der Eignung für die Ausübung der Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd). Ich
bin im Besitz einer gültigen Jagdkarte für das Burgenland, Nr. ................... ausgestellt von der Bezirkshauptmannschaft (Magistrat)
......................................................, am ..............................

..............................................................
Unterschrift

Beilage:
Gültige Jagdkarte für das Burgenland
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Anlage 20

Amt der Bgld. Landesregierung

7000 EISENSTADT

Zahl: .............................. ....................................................................., am  .................................

Zeugnis

Herr/Frau  ........................................................................................................................................................................................

geboren am   ......................................................................  in  .......................................................................................................

wohnhaft in .....................................................................................................................................................................................

hat die nach § 70 des Burgenländischen Jagdgesetzes vorgeschriebene Prüfung zum Nachweis der Eignung zur Ausübung der
Jagd mit Greifvögeln (Beizjagd)

am  .......................................................

in  ........................................................    mit Erfolg abgelegt.

Für die Prüfungskommission:
Der/die Vorsitzende:

L.S.
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Anlage 21

Zeugnis

Herr/Frau  ........................................................................................................................................................................................

geb. am   ......................................................................  in  .............................................................................................................

wohnhaft in .....................................................................................................................................................................................

hat am .................................  die Jagdhüterprüfung vor der  bei der Bezirkshauptmannschaft (beim Magistrat)

.........................................................................................................................................................................................................

eingerichteten Prüfungskommission mit Erfolg abgelegt.

.................................................... , am .........................

Die Prüfungskommission:

....................................................................
Vorsitzende/r

........................................................... ...........................................................
Prüfungskommissär/in Prüfungskommissär/in
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Anlage 22

Zeugnis

Herr/Frau  ........................................................................................................................................................................................

geb. am   ......................................................................  in  .............................................................................................................

wohnhaft in .....................................................................................................................................................................................

hat am ..............................  die Revierjägerprüfung vor der  beim Amt der Burgenländischen Landesregierung eingerichteten

Prüfungskommission für die Revierjägerprüfung mit Erfolg abgelegt.

.................................................... , am .........................

Die Prüfungskommission:

....................................................................
Vorsitzende/r

........................................................... ...........................................................
Prüfungskommissär/in Prüfungskommissär/in

L.S.
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Anlage 23

GELÖBNISFORMEL

Ich gelobe, meine Pflichten als Jagdaufseher/in gewissenhaft zu erfüllen und das von mir zu betreuende Jagdgebiet sorgfältig zu
beaufsichtigen, die Einhaltung der Vorschriften zum Schutze von Wild und Jagd streng zu überwachen, ihre Übertretung ohne
persönliche Rücksicht anzuzeigen, das Wild zu betreuen, zu hegen und zu beschützen und über das mir anvertraute Gut jederzeit
gehörig Rechenschaft zu geben.
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Anlage 24
(graue Farbe)

.......................................................................................................
Ausstellende Behörde

AUSWEIS

für den Dienst als öffentliche Wache
zur Beaufsichtigung

und zum Schutze der Jagd

Amtssiegel    

Lichtbild
des Inhabers/der Inhaberin

Amtssiegel    

............................................................................
Eigenhändige Unterschrift  

Name, Geburtsdatum u. Wohnort
des/der Jagdaufsehers/in

..........................................................................................................

............................................................................................................

Personenbeschreibung

.........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Jagdgebiet:

............................................................................................................

Name und Wohnort des/der  Besteller/s/in:

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Amtssiegel
.........................................................

Fertigung  

Der/die Inhaber/in ist gemäß den bestehenden Vorschriften als
Jagdaufseher/in angelobt und zur Ausübung des Jagdschutzes in
den auf Seite 3 angeführten Jagdgebieten berufen.

Er/sie ist in Ausübung seines/ihres Dienstes, wenn er/sie das vorge -
schrie bene Dienstabzeichen sichtbar trägt, als Organ der öffentli-
chen Aufsicht anzusehen und genießt den besonderen Schutz, den
das Strafgesetzbuch Beamten (§ 74 Z 4 StGB) einräumt.
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Anlage 25

Verwaltungsbezirk: ........................................................ Hegering: ......................................................................

ABSCHUSSPLAN
für das Jagdjahr .........

Eigenjagdgebiet *)

Genossenschaftsjagdgebiet *) ..............................................................................................................................................................

Name und Anschrift der Jagdpächterin/des Jagdpächters *), Jagdleiterin/Jagdleiters (bei Jagdgesellschaften) *), oder der/des Zu-

stellungsbevollmächtigten (bei nicht ortsansässigen Jagdpächterinnen/Jagdpächtern) *):

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Jagdgebietsgröße lt. Feststellungsbescheid:  .................................................................  ha / davon Wald  ...................................  ha

Feld   ...................................  ha

Wasser ................................  ha

Anzahl der Mitglieder bei Jagdgesellschaften:

Jagdpachtbetrag: ................................................................

Name und Anschrift der Jagdaufseherin/des Jagdaufsehers (hauptberuflich/nebenberuflich):

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Angaben der im abgelaufenen Jagdjahr festgestellten Wildkrankheiten oder Wildseuchen:

..............................................................................................................................................................................................................

............................................. , am  ..................     ..........................................................................................
Unterschrift der Jagdpächterin/des Jagdpächters, 

Jagdleiterin/Jagdleiters,
oder der/des Zustellungsbevollmächtigten

*) Nichtzutreffendes durchstreichen!
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Name und Zwingername

Im Revier verwendete Jagdgebrauchshunde:

Bei Vorkommen von Sika- oder Gamswild ist ein entsprechender Anhang anzufügen.

Rotwild Rehwild

Hirsche

A   Durchgeführter Abschuss
     im letztvergangenen
     
     Jagdjahr  .........................
     einschließlich Fallwild

B   Beantragter Abschuss

     für das Jagdjahr  ................

C   Bewilligter Abschuss

     für das Jagdjahr  ...............

I II

1 2 3 4 5 6 7

III
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sg

es
am

t
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er

e

N
ac

hw
uc

hs
stü

ck
e

Su
m

m
e
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tw

ild

Rasse Geschlecht Wurfdatum

Als kleinste Planungseinheit gilt beim Rotwild der Hegering. Zur Erreichung eines richtigen Alters klassenaufbaues dürfen bei
Hirschen bei der Genehmigung des Abschussplanes in den einzelnen Klassen höchstens folgende Hundertsätze bewilligt wer-
den:
Altersklasse III: höchstens 50 v.H.
Altersklasse II: höchstens 20 v.H.
Altersklasse I: höchstens 30 v.H.
Bei der Abschussgliederung sind folgende Hundertsätze vorzusehen:
30 v.H. Hirsche 30 v.H. Tiere 40 v.H. Nachwuchsstücke
(Empfehlung für Abschuss im Geschlechterverhältnis 1:1)

Böcke

I II

8 9 10 11 12 13
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ÖHZB-Nr.
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Name und Anschrift der Hundeführerin/des HundeführersErfolgreich abgelegte Leistungsprüfungen, Ort, Datum

Damwild Muffelwild

Hirsche

I IIIII

In
sg

es
am

t
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er

e
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m

m
e

D
am

w
ild

Widder

I II

1615 1714 20 21 22 23 24 25 2618 19
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Zur Erreichung eines richtigen Altersklassenaufbaues beim Rehwild sind bei der Genehmigung des Abschussplanes in den ein-
zelnen Klassen folgende Hundertsätze einzuhalten:
Altersklasse II: mindestens 40 v.H.
Altersklasse I: höchstens 60 v.H.
Bei der Abschussgliederung sind folgende Hundertsätze vorzusehen:
33 v.H. Böcke 33 v.H. Geißen 34 v.H. Nachwuchsstücke
(Empfehlung für Abschuss im Geschlechterverhältnis 1:1)
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Der Abschussplan ist vom Jagdausübungsberechtigten alljährlich bis
spätestens 15. März der Bezirksverwaltungsbehörde in fünffacher
Ausfertigung vorzulegen.
Beim Ausfüllen der einzelnen Spalten ist folgendes zu beachten:

1. Zu A: Durchgeführter Abschuss im letztvergangenen Jagd-
jahr (einschließlich Fallwild)

Als Fallwild gilt alles im Jagdjahr gefallene und aufgefundene Wild,
das nicht bei der ordnungsgemäßen Jagdausübung einschließlich der
Nachsuche zur Strecke gekommen ist (zB Winterverluste, von Hun-
den gerissenes, durch Krankheit, durch Mähen oder im Straßenver-
kehr verendetes Wild, gewilderte Stücke usw.). 
Fallwild ist auf den bewilligten Abschuss anzurechnen   (§ 90 Abs. 2
Bgld. Jagdgesetz 2004).

2. Zu B: Beantragter Abschuss
In dieser Spalte ist der Abschuss einzutragen, den der Jagdausübungs-
berechtigte durchzuführen wünscht. 
Der Jagdausübungsberechtigte hat den von ihm gestellten Antrag in
Spalte 27 durch seine eigenhändige Unterschrift zu bestätigen.

3. Zu C: Bewilligter Abschuss
Diese Spalte ist vom Jagdausübungsberechtigten frei zu lassen und
wird von der Bezirksverwaltungsbehörde ausgefüllt.
Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den von ihr genehmigten Ab-
schuss zu fertigen und mit ihrem Dienstsiegel in Spalte 27 zu beschei-
nigen. 
Nur dieser genehmigte Abschuss darf tatsächlich durchgeführt wer-
den.

Klasseneinteilung
Rotwild

Altersklasse I:
Hirsche ab dem vollendeten 10. Lebensjahr
Altersklasse II:
Hirsche im 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Lebensjahr

Als Krone gilt jedes Geweih mit mehr als zwei Enden über dem Mit-
telspross, wobei die Endenanordnung gleichgültig ist.
Als Ende zählt jede Stangenabzweigung ab 4 cm Länge, gemessen vom
tiefsten Punkt der inneren Seitenlänge des jeweiligen Endes bis zu des-
sen Spitze.
Altersklasse III:
Hirsche im 2., 3. und 4. Lebensjahr

Rehwild
Altersklasse I:
Böcke ab dem vollendeten 2. Lebensjahr 
Altersklasse II:
Böcke im 2. Lebensjahr

Damwild
Altersklasse I:
Hirsche ab dem vollendeten 8. Lebensjahr 
Altersklasse II:
Hirsche im 5., 6., 7. und 8. Lebensjahr 
Altersklasse III:
Hirsche im 2.,3. und 4. Lebensjahr

Muffelwild
Altersklasse I:
Widder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr
Altersklasse II:
Widder im 2., 3. und 4. Lebensjahr, wobei nur Stücke erlegt werden sol-
len, die unter dem Durch schnitt des Lebensraumes liegen.

ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHUSSPLAN

Erlegt werden dürfen:
Kronenlose Hirsche, Einseitige Kronenhirsche
Nicht erlegt weden dürfen:
Beidseitige Kronenhirsche

Erlegt werden dürfen:
Schmalspießer mit einer Stangenlänge bis 1,5-facher Lauscherhöhe
(max. 35 cm), Spießer im 3. und 4. Lebensjahr, Augsprossengabler,
Sechser, Achter, kranke oder abnorme Stücke.
Nicht erlegt weden dürfen:
Kronenspießer, Schmalspießer mit einer Stangenlänge von mehr als
1,5-facher Lauscherhöhe (ab 35 cm), Endgabler und mehr als 8-en-
dige Hirsche.
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Anlage 26

Verwaltungsbezirk: .......................................................... Hegering: ........................................................................

ABSCHUSSLISTE
für das Jagdjahr .........

Eigenjagdgebiet *) Genossenschaftsjagdgebiet *) ...........................................................................................................................................

Name und Anschrift des Jagdpächters *),Jagdleiters (bei Jagdgesellschaften) *), oder Zustellungsbevollmächtigten (bei nicht ortsansässigen
Jagdpächtern) *):

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Erläuterungen:
Die Abschussliste dient einerseits dem Jagdausübungsberechtigten zur Verzeichnung jedes von ihm oder seinen Jagdaufsehern oder Jagdgästen
erlegten Wildstückes sowohl jener Wildart, die der Abschussplanung unterliegen, als auch aller anderen Wildarten, andererseits der Bezirks-
verwaltungsbehörde zur Überwachung der Einhaltung des Abschussplanes.
Jagdpächter, Jagdleiter oder Zustellungsbevollmächtigte haben in die Abschussliste sämtliche Abschüsse - Fallwild nach Auffinden - sofort
einzutragen. Niederwild einschließlich Fallwild ist unverzüglich in einem Abschussbuch zu verzeichnen, in der Abschussliste sind die Jahres-
summen einzutragen. 
Die auf Fallwild bezüglichen Ziffern sind durch Umrahmung mit Rotstift kenntlich zu machen; die Ursache, getrennt nach Straßentod oder
Sonstigem ist in die Spalte 30 einzutragen. Als Fallwild gilt alles im Jagdgebiet aufgefundene Wild, das nicht bei der ordnungsgemäßen Jagd-
ausübung einschließlich der Nachsuche zur Strecke gekommen ist (z.B. Winterverluste, von Hunden gerissenes, durch Krankheit, durch Mähen
oder im Straßenverkehr verendetes Wild, gewilderte Stücke usw.).
In der Spalte „Bemerkungen“ ist die Verwendung des erlegten Wildes bzw. des verwertbaren Fallwildes zu vermerken (z.B.: Eigenbedarf,
Verkauf an...); bei nicht verwertbarem Fallwild ist in der Spalte „Nicht verwertbar“ einzutragen, die Gewichtsangabe entfällt.
In der Zeile „Bewilligter Abschuss laut Abschussplan“ sind die entsprechenden Ziffern des genehmigten Abschussplanes einzutragen. In die
leeren Spalten auf der letzten Seite sind jene Wildstücke einzutragen, die aufgrund eines Bescheides gemäß § 82 Abs. 4 Bgld. Jagdgesetz 2004
erlegt wurden.
Wird mit einer Abschussliste nicht das Auslangen gefunden, so sind weitere Vordrucke anzuschließen und mit fortlaufenden Nummern zu be-
zeichnen.
Am Ende des Jagdjahres sind sämtliche Spalten der Abschussliste zu summieren (Gesamtsumme), wobei die Summen des erlegten Wildes,
des Straßentodes und des übrigen Fallwildes gesondert auszuweisen sind.
Zu den Spalten, die sich auf die Wild(fleisch)-Untersuchung beziehen, wird bemerkt:
Fleisch von Wildhuftieren oder Kleinwild für den Eigenverzehr unterliegt nicht der Untersuchung.
Bei Wildhuftieren sind sobald als möglich nach dem Erlegen die Tierkörperoberflächen, die eröffneten Leibeshöhlen, die Brust or gane sowie
die Leber und die Milz von Fleischuntersuchungsorganen oder von fachlich besonders geschulten kundigen Personen zu be sichtigen. Ergibt
die Besichtigung Anlass zu bedenken, so ist die Beurteilung durch einen Fleisch untersuchungstierarzt vorzunehmen.
Eine Abschrift der abgeschlossenen Abschussliste ist der Bezirksverwaltungsbehörde bis längstens 15. Feber des darauffolgenden Jahres
vom Jagdausübungsberechtigten in zweifacher Ausfertigung vorzulegen.
* Nichtzutreffendes ist zu streichen

               Ort                                  Datum                      Name des Einsichtnehmers                       Funktion Unterschrift
                                                                                                    

In die Abschussliste Einsicht genommen (§ 91 Jagdgesetz):
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Damwild *)

Hirsche

Rotwild *) Rehwild *) Muffelwild *)

Hirsche

Erlegtes Wild

Straßentod

übr. Fallwild

Erlegtes Wild

Straßentod
übriges Fallwild

bewilligter Abschuss
laut Abschussplan

Gesamtsumme
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Name und Anschrift
des Erlegers 
bzw. Finders

*) Klasseneinteilung des Rot-, Reh-,
Dam- und Muffelwildes sie he Erläute-
rungen zum Ab schuß plan!

Bezirk:

Jagdgebiet:

Verantwortlicher:

Unterschrift:

Summe:

G
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  Wildart                           erlegtes                 Straßentod                   übriges                    Gesamt-                                Bemerkungen
                                             Wild                                                         Fallwild                     summe                                             
Feldhase
Wildkaninchen
Dachs
Fuchs
Marder
Iltisse
Wiesel
Rebhuhn
Fasane
Wachtel
Wildtruthuhn
Wildtauben
Schnepfen
Wildgänse
Wildenten
Blesshuhn

Blässgans
Eichelhäher
Aaskrähen
Elstern

Der Abschussplan wurde aus nachstehenden Gründen hinsichtlich der Zahl/Gliederung unterschritten:

...........................................................................................................................................................................................

Anzahl der bezahlten Wildschäden ............................. Gesamtsumme Wildschäden .....................................

davon Waldschäden  ...................................

....................................., am ......................................... ...................................................................................
Ort Datum Unterschrift des Jagdpächters, Jagdleiters

Unterschrift des Untersuchungsorgans (Untersuchungstierarzt oder kundige Person) zur Bestätigung der Untersuchung(en):

                 Nr. der                                                                Name                                                                              Unterschrift des
         kundigen Person                                                                                                                                          Untersuchungsorgans

          Lfd. Nr.                                                                   Name                                                           Unterschrift des

                                                                                                                                                               Untersuchungstierarztes

                1

                2

                3
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Anlage 27

WILDSCHUTZGEBIET

VON: ................  BIS: ............

GZ: ..............  BH: ..................................

BITTE
WEGE

EINHALTEN

H
IN

W
EI

SE
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Anlage 28

Bestimmung der Standortsgüte mittels Alter und Oberhöhe
anhand der Fichte gemäß §§ 100 Abs. 5, 101a Abs. 4

und 103 Abs. 3

WA . . . . . Wuchsalter

Ertragstafel

STANDORTSGÜTE

           schlecht                                  mittel                                   gut

(Oberhöhe in Meter)

           bis 14,8                                 14,9 - 17,8                           ab 17,9

           bis 18,1                                 18,2 – 22,0                          ab 22,1

           bis 20,7                                 20,8 – 25,3                          ab 25,4

           bis 22,6                                 22,7 – 27,8                          ab 27,9

WA

40

50

60

70
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Anlage 29

Bestimmung der Standortsgüte mittels des fünfjährigen
Höhenzuwachses über Brusthöhe anhand der Fichte

gemäß §§ 100 Abs. 5, 101a Abs. 4 und 103 Abs. 3

6. Quirl

5. Quirl

4. Quirl

3. Quirl

2. Quirl

1. Quirl

1,3 m (BHD)

Standortsgüte

(5-jähriger Höhenzuwachs in cm)

                 

           schlecht                                    mittel                                 gut

           bis 115                                   116 - 311                            ab 312

5 - jähr5iger H
öhenzuw

achs 
über Brusthöhe
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Anlage 30

Grundwerte Verbissschaden – Schädigungsgrad schwach
gemäß § 101 Abs. 5 (Beträge in €)

                                    schlecht                        mittel                         gut
               
              1                      0,139                          0,158                       0,183

              2                      0,140                          0,160                       0,185

              3                      0,141                          0,162                       0,187

              4                      0,142                          0,163                       0,190

              5                      0,144                          0,165                       0,192

              6                      0,145                          0,167                       0,195

              7                      0,146                          0,169                       0,198

              8                      0,148                          0,171                       0,200

              9                      0,149                          0,173                       0,203

             10                     0,151                          0,175                       0,206

             11                     0,152                          0,177                       0,209

             12                     0,154                          0,180                       0,212

             13                     0,156                          0,182                       0,215

             14                     0,157                          0,184                       0,218

             15                     0,159                          0,186                       0,221

             16                     0,161                          0,189                       0,224

             17                     0,162                          0,191                       0,228

             18                     0,164                          0,194                       0,231

             19                     0,166                          0,196                       0,235

             20                     0,168                          0,199                       0,238
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Anlage 31

Grundwerte Verbissschaden – Schädigungsgrad mittel
gemäß § 101 Abs. 5 (Beträge in €)

                                    schlecht                        mittel                         gut

            1                        0,302                          0,351                       0,412

            2                        0,305                          0,355                       0,418

            3                        0,308                          0,359                       0,424

            4                        0,311                          0,364                       0,430

            5                        0,314                          0,368                       0,436

            6                        0,318                          0,373                       0,442

            7                        0,321                          0,378                       0,449

            8                        0,325                          0,383                       0,456

            9                        0,328                          0,388                       0,462

           10                       0,332                          0,393                       0,470

           11                       0,336                          0,398                       0,477

           12                       0,340                          0,404                       0,484

           13                       0,344                          0,409                       0,492

           14                       0,348                          0,415                       0,500

           15                       0,352                          0,421                       0,508

           16                       0,356                          0,427                       0,516

           17                       0,361                          0,433                       0,524

           18                       0,365                          0,439                       0,533

           19                       0,370                          0,446                       0,542

           20                       0,375                          0,453                       0,551
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Anlage 32

Grundwerte Verbissschaden – Schädigungsgrad stark
gemäß § 101 Abs. 5 (Beträge in €)

                                    schlecht                        mittel                         gut

            1                        0,097                          0,136                       0,185

            2                        0,197                          0,276                       0,376

            3                        0,300                          0,420                       0,570

            4                        0,405                          0,567                       0,770

            5                        0,512                          0,717                       0,975

            6                        0,622                          0,871                       1,185

            7                        0,735                          1,030                       1,400

            8                        0,851                          1,192                       1,620

            9                        0,970                          1,358                       1,846

           10                       1,092                          1,528                       2,078

           11                       1,216                          1,703                       2,315

           12                       1,344                          1,882                       2,559

           13                       1,475                          2,066                       2,808

           14                       1,610                          2,254                       3,064

           15                       1,747                          2,446                       3,326

           16                       1,888                          2,644                       3,595

           17                       2,033                          2,847                       3,870

           18                       2,181                          3,054                       4,152

           19                       2,333                          3,267                       4,442

           20                       2,489                          3,485                       4,738
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Anlage 33

Grundwerte Schadenersatz wegen ausbleibender Naturverjüngung
gemäß § 101a Abs. 4 (Beträge in € pro ha)

Standortsgüte
                 
           schlecht                                    mittel                                 gut

            291,00                                     408,00                              555,00
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Anlage 34

Schälschadensbewertung
maximal zu bewertende Stammzahl beim Nadelholz

gemäß § 103 Abs. 4

                  Oberhöhe (m)                            maximale Stammzahl/ha
                              

                             5                                                      2500

                             6                                                       2424

                             7                                                       2348

                             8                                                       2272

                             9                                                       2196

                            10                                                     2120

                            11                                                      2044

                            12                                                     1968

                            13                                                     1892

                            14                                                     1816

                            15                                                     1740

                            16                                                     1664

                            17                                                     1588

                            18                                                     1512

                            19                                                     1436

                            20                                                     1360

                            21                                                     1284

                            22                                                     1208

                            23                                                      1132

                            24                                                     1056

                            25                                                      980

                            26                                                      904

                            27                                                      828

                            28                                                      752

                            29                                                      676

                            30                                                       600
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Anlage 35

Schälschadensbewertung
maximal zu bewertende Stammzahl beim Laubholz

gemäß § 103 Abs. 3

                  Oberhöhe (m)                            maximale Stammzahl/ha
                              
                             5                                                       4000

                             6                                                       4000

                             7                                                       4000

                             8                                                       4000

                             9                                                       3782

                            10                                                     3565

                            11                                                      3347

                            12                                                     3129

                            13                                                     2912

                            14                                                     2694

                            15                                                     2476

                            16                                                     2259

                            17                                                     2041

                            18                                                     1824

                            19                                                     1606

                            20                                                     1388

                            21                                                      1171

                            22                                                      953

                            23                                                      735

                            24                                                      518

                            25                                                      300
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Anlage 36

Schälschadenswerte 
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: schlecht
Holzerlös: weniger als € 76,--/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2b

Ausscheidender Bestand
                                            
                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)
    
  15                  0,28

  20                  0,36

  25                  0,44

  30                  0,51

  35                  0,59

  40                  0,66

  45                  0,74

  50                  0,82

  55                  0,89

  60                  0,97

  65                  1,05

Endbestand

                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)

          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark

            15                      2,37           4,98            5,47

            20                      2,54           5,23            5,83

            25                      2,71           5,48            6,19

            30                      2,88           5,73            6,55

            35                      3,05           5,98            6,90

            40                      3,22           6,24            7,26

            45                      3,39           6,49            7,62

            50                      3,56           6,74            7,98

            55                      3,73           6,99            8,34

            60                      3,90           7,24            8,70

            65                      4,07           7,50            9,06
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Anlage 37

Schälschadenswerte
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: schlecht
Holzerlös: mehr als € 76,--/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2b)

Ausscheidender Bestand
                                            
                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)
  15                  0,28

  20                  0,36

  25                  0,44

  30                  0,51

  35                  0,59

  40                  0,66

  45                  0,74

  50                  0,82

  55                  0,89

  60                  0,97

  65                  1,05

Endbestand
                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)
          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark
            15                      2,48           5,30            6,23

            20                      2,65           5,57            6,64

            25                      2,83           5,84            7,05

            30                      3,00           6,11            7,45

            35                      3,17           6,38            7,86

            40                      3,34           6,65            8,27

            45                      3,52           6,92            8,68

            50                      3,69           7,18            9,09

            55                      3,86           7,45            9,50

            60                      4,04           7,72            9,90

            65                      4,21           7,99           10,31
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Anlage 38

Schälschadenswerte 
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: mittel
Holzerlös: weniger als € 76,--/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2b)

Ausscheidender Bestand

                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)

  15                  0,58

  20                  0,68

  25                  0,79

  30                  0,92

  35                  1,08

  40                  1,26

  45                  1,46

  50                  1,71

  55                  1,99

  60                  2,33

  65                  2,71

Endbestand
                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)
          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark
            15                      2,77           5,41            9,52

            20                      2,98           5,76           10,25

            25                      3,21           6,13           11,04

            30                      3,46           6,53           11,90

            35                      3,73           6,95           12,82

            40                      4,01           7,40           13,81

            45                      4,32           7,88           14,88

            50                      4,65           8,39           16,03

            55                      5,01           8,93           17,27

            60                      5,40           9,51           18,60

            65                      5,81          10,13          20,04
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Anlage 39

Schälschadenswerte 
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: mittel
Holzerlös: mehr als € 76,--/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2b)

Ausscheidender Bestand
                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)
                               
  15                  0,56

  20                  0,65

  25                  0,77

  30                  0,91

  35                  1,07

  40                  1,26

  45                  1,48

  50                  1,74

  55                  2,05

  60                  2,41

  65                  2,84             

Endbestand
                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)
          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark

            15                      2,86           5,70           10,88

            20                      3,08           6,07           11,72

            25                      3,31           6,47           12,62

            30                      3,56           6,89           13,60

            35                      3,83           7,34           14,65

            40                      4,12           7,82           14,65

            45                      4,44           8,33           17,00

            50                      4,77           8,88           18,31

            55                      5,13           9,46           19,73

            60                      5,52          10,08          21,25

            65                      5,94          10,74          22,89
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Anlage 40

Schälschadenswerte 
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: gut
Holzerlös: weniger als € 76,--/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2b)

Ausscheidender Bestand

                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)

  15                  0,59

  20                  0,81

  25                  1,08

  30                  1,41

  35                  1,79

  40                  2,22

  45                  2,70

  50                  3,24

  55                  3,84

  60                  4,49

  65                  5,19

Endbestand
                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)
          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark
             15                     3,04           5,60            11,36

            20                      3,35           6,12           12,57

            25                      3,69           6,69           13,90

            30                      4,07           7,31           15,38

            35                      4,49           7,98           17,01

            40                      4,95           8,72           18,82

            45                      5,45           9,53           20,82

            50                      6,01          10,42          23,03

            55                      6,63          11,38          25,47

            60                      7,30          12,44          28,18

            65                      8,05          13,59          31,17
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Anlage 41

Schälschadenswerte 
gemäß § 103 Abs. 7

Standortsgüte: gut
Holzerlös: mehr als 76,-- €/fm (Blochholz Fichte Güteklasse B, Stärkeklasse 2

Ausscheidender Bestand
                                            
                       Schäl-
Alter        schadenswerte
                pro Stamm (€)
  15                  0,56

  20                  0,79

  25                  1,08

  30                  1,43

  35                  1,85

  40                  2,33

  45                  2,87

  50                  3,47

  55                  4,14

  60                  4,86

  65                  5,66

Endbestand
                               Schälschadenswerte pro Stamm (€)
          Alter                            Schädigungsgrad

                                   schwach       mittel          stark
            15                      3,12           5,90           13,00

            20                      3,44           6,45           14,38

            25                      3,79           7,06           15,91

            30                      4,18           7,73           17,60

            35                      4,60           8,45           19,47

            40                      5,07           9,25           21,53

            45                      5,59          10,12          23,82

            50                      6,16          11,08          26,35

            55                      6,79          12,12          29,15

            60                      7,48          13,26          32,24

            65                      8,24          14,52          35,67
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Anlage 42

STIMMZETTEL

für die Wahl der Delegierten des Landesjagdverbandes

im Jagdbezirk  ...............................................................

am ..................................................................................

Liste 
Nr.

1

Für die gewählte wahl-
werbende Gruppee im
Kreis ein X einsetzen

Bezeichnung der wahlwerbenden Gruppe

2

3
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Anlage 43

Wahlkommission für die Wahl der Delegierten

im Jagdbezirk ...................................................

AUSWEIS

....................................................................................  geb. am  .................................................................

wohnhaft in  .................................................................... wurde bei der Delegiertenwahl im Jagdbezirk

............................................................................  am .................................................... zur/m Delegierten des Jagdbezirkes

............................................................... gewählt und ist als solche/r zur Teilnahme und Stimmabgabe am Landesjagdtag (Voll-

versammlung des Burgenländischen Landesjagdverbandes) berechtigt.

Der/die Vorsitzende der Wahlkommission:

....................................................................
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Anlage 44
Jagdstatistik für das Jagdjahr   .......

Verwaltungsbehörde: ..........................................................................................
Anzahl der Hegeringe: .....................        Anzahl der Reviere: ..........................

Gesamtfläche: ........................... ha           davon Wald:  ................................  ha

a) Haarwild

Anzahl der ausgestellten Jagdkarten: .................................................
Anzahl der abgelegten, bestandenen Jungjägerprüfungen: ................
Anzahl der abgelegten, bestandenen Jagdaufseherprüfungen: ..........
Anzahl der bezahlten Wildschäden: ..................................................  
Gesamtsumme Wildschäden .............................................................

davon Waldschäden ............................................................

....................................................... .......................................................
Ort, Datum Stampiglie und Unterschrift

Hirsche I
Hirsche II
Hirsche III
Tiere
Nachwuchsstücke männlich
Nachwuchsstücke weiblich
Gesamtsumme
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Schwarzwild männlich
Schwarzwild weiblich
Gesamtsumme

Sikawild
Gamswild

Feldhase
Wildkaninchen

Dachs
Fuchs
Marder
Iltisse
Wiesel

Rebhuhn
Fasane
Wachtel
Wildtruthuhn
Wildtauben
Schnepfen
Wildgänse
Wildenten
Blässhuhn

Blässgans
Eichelhäher
Aaskrähen
Elstern

Böcke I
Böcke II
Geißen
Nachwuchsstücke männlich
Nachwuchsstücke weiblich
Gesamtsumme

RE
H

W
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D

Widder I
Widder II
Schafe
Nachwuchsstücke männlich
Nachwuchsstücke weiblich
GesamtsummeM

U
FF

EL
W

IL
D

Hirsche I
Hirsche II
Hirsche III
Tiere
Nachwuchsstücke männlich
Nachwuchsstücke weiblich
Gesamtsumme

D
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M
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b) Federwild
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JAGDKARTENABGABE (015)

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 3. Dezember 2013, mit der die Höhe der Jagdkartenabgabe nach
dem Bgld. Jagdgesetz 2004 neu festgesetzt wird, LGBl. Nr. 74/2013 

Auf Grund des § 71 Abs. 1 des Bgld. Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 11/2005, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 10/2010,
wird verordnet: 

§ 1 
Die Höhe der Jagdkartenabgabe wird mit folgenden Beträgen festgesetzt: 
1. Jagdkarte   54,90 Euro 
2. Jagdgastkarte für 

a) einen Tag                          17,25 Euro 
b) einen Monat                      33,40 Euro 

3. Berechtigung zur Beizjagd   87,90 Euro 

§ 2 
Die Jagdkartenabgabe gilt für Jagdkarten (Berechtigung zur Beizjagd) des Jagdjahres 2014, das ist vom 1. Februar 2014 bis

31. Jänner 2015. 



HEGERING - VERORDNUNG EISENSTADT (016)
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 9. Juni 2009 betreffend die Bildung von Hegeringen in den Ver-

waltungsbezirken Eisenstadt-Umgebung sowie der Freistädte Eisenstadt und Rust, LGBl. Nr. 48/2009 

Auf Grund des § 104 des Gesetzes über die Regelung des Jagdwesens im Burgenland - Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. Nr.
11/2005, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 37/2008, wird verordnet: 

§ 1 
Die Jagdgebiete der Verwaltungsbezirke Eisenstadt-Umgebung sowie der Freistädte Eisenstadt und Rust werden zu fol-

genden Hegeringen zusammengefasst: 

Hegering I 
- Eigenjagd Agrargemeinschaft Mörbisch 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde St. Margarethen 
- Genossenschaftsjagd St. Margarethen 
- Eigenjagd Domänen Privatstiftung Trausdorf-Sulz 
- Genossenschaftsjagd Siegendorf 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Siegendorf I 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Siegendorf II 
- Eigenjagd Diözese Eisenstadt Diözesanwald Siegendorf 
- Genossenschaftsjagd Trausdorf 
- Eigenjagd Domänen Privatstiftung Trausdorferhof 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Klingenbach 
- Genossenschaftsjagd Klingenbach 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Zagersdorf 

Hegering II 
- Genossenschaftsjagd Zagersdorf 
- Genossenschaftsjagd Wulkaprodersdorf 
- Genossenschaftsjagd Zillingtal 
- Eigenjagd Domänen Privatstiftung Zillingtal-Pöttsching 
- Genossenschaftsjagd Steinbrunn 
- Genossenschaftsjagd Neufeld an der Leitha 

Hegering III 
- Genossenschaftsjagd Wimpassing 
- Genossenschaftsjagd Leithaprodersdorf 
- Genossenschaftsjagd Hornstein 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Hornstein-Meierhof 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Leithaberg 
- Genossenschaftsjagd Eisenstadt 
- Genossenschaftsjagd Kleinhöflein 
- Eigenjagdgebiet Kleinhöflein 
- Genossenschaftsjagdgebiet Loretto 
- Genossenschaftsjagd Stotzing 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Hornstein 
- Genossenschaftsjagd Großhöflein 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy Föllik 
- Genossenschaftsjagd Müllendorf 
- Genossenschaftsjagd St. Georgen 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Breitenbrunn 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Oggau 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Oslip 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Donnerskirchen 
- Eigenjagd Urbarialgemeinde Schützen 
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- Eigenjagd Urbarialgemeinde Purbach 
- Genossenschaftsjagd Donnerskirchen 
- Genossenschaftsjagd Purbach am See 
- Genossenschaftsjagd Breitenbrunn 

Hegering IV 
- Eigenjagd Domänen Privatstiftung Ovalremise 
- Genossenschaftsjagd Schützen am Gebirge 
- Genossenschaftsjagd Oslip 
- Genossenschaftsjagd Mörbisch am See 
- Eigenjagd Stadtgemeinde Rust 
- Genossenschaftsjagd Rust 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Oggau Nord 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Oggau Mitte 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Oggau Süd 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Steinriegel 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Seehof 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Wulkamündung 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Purbach Süd 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Purbach Nord 
- Eigenjagd F.E. Familien-Privatstiftung Eisenstadt Esterhazy I Breitenbrunn See 
- Genossenschaftsjagd Oggau am See 
- Eigenjagd Bistum Raab 

§ 2 
(1) Diese Verordnung tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.* 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Eisenstadt-Umgebung betreffend

die Bildung von Hegeringen im Verwaltungsbezirk Eisenstadt-Umgebung vom 24. Feber 1971, Zl.: IX-J-19/1-1970, außer Kraft. 
* Die Verordnung wurde am 23. Juni 2009 kundgemacht.

HEGERING - VERORDNUNG EISENSTADT§ 2
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FISCHEREIGESETZ 1949  (020)
Verordnung der burgenländischen Landesregierung vom 22. März 1949, betreffend die Wiederverlautbarung des

Fischereigesetzes, LGBl. Nr. 1/1949, 20/1958, 32/2001, 94/2002 (Art. II)

Artikel I
Auf Grund des Art. III. des Gesetzes vom 15. April 1947, wird in der Anlage der Text des Gesetzes, betreffend

das Fischereirecht (Fischereigesetz) LGBl. Nr. 28/1935 in der Fassung des Gesetzes, betreffend die Abänderung des
Fischereigesetzes LGBl. Nr. 41/1937 und des Art. I des Gesetzes vom 15. April 1947 LGBl. Nr. 2/1948 wiederver-
lautbart.

Artikel II
Das wiederverlautbarte Gesetz ist als Fischereigesetz 1949 zu bezeichnen.

I. FISCHEREIRECHTE.

§ 1
(1) Das Fischereirecht im Sinne dieses Gesetzes ist die ausschließliche Berechtigung, in jenem Wasser, auf wel-

ches sich das Recht räumlich erstreckt (Fischwasser), Fische, Krustentiere und Muscheln zu hegen, zu fangen und
sich anzueignen.

(2) Die für die Fische im allgemeinen geltenden Bestimmungen dieses Gesetzes sind sinngemäß auch für die an-
deren vorgenannten Wassertiere anzuwenden.

§ 2
(1) Das Fischereirecht steht, falls nicht einer der in den §§ 3 und 7 genannten Ausnahmefälle zutrifft, dem Ei-

gentümer des Bettes des Gewässers, in Gewässern aber, deren Bett öffentliches Gut ist, dem Lande zu, wenn das
Bett in kein Öffentliches Buch aufgenommen oder wenn darin kein anderer Eigentümer des Bettes eingetragen ist
(§ 12 allgem. Grundbuchanlegungsgesetz).

(2) Das Eigentum an den Ufergrundstücken und ein Wasserrecht bilden keinen Rechtstitel für das Fischereirecht.
Eine auf § 382 a.b.G.B. beruhende Befugnis zum freien Fischfang besteht nicht.

§ 3
(1) Wenn jemand ein Fischereirecht in einem Gewässer, dessen Bett nicht in seinem Eigentum steht, beansprucht,

hat er sein vermeintliches Recht bis 31. Dezember 1936 bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde an-
zumelden und gleichzeitig die zum Nachweis der tatsächlichen Behauptungen, auf die er den Erwerb des in Anspruch
genommenen Fischereirechtes gründet, dienlichen Beweismittel anzuführen. Wenn jemand in einem Gewässer, des-
sen Bett nicht in seinem Eigentum steht, das Fischereirecht 30 Jahre hindurch ohne Unterbrechung (§ 1497 a.b.G.B.)
bis zum Tage der Anmeldung auf die in den §§ 1463 und 1464 a.b.G.B. angeführte Art ausgeübt hat, spricht die Ver-
mutung dafür, daß ihm ein solches Fischereirecht zuerkannt worden ist.

(2) Wird eine solche Anmeldung innerhalb der genannten Frist unterlassen, so steht dem Eigentümer des Bettes
des Fischwassers oder dem Lande (§ 2, Abs. 1) das Fischereirecht ohne Verpflichtung zur Leistung einer Entschä-
digung zu. Das gleiche gilt, wenn eine Anmeldung zwar fristgerecht erstattet worden ist, die Behörde aber entscheidet,
daß das Fischereirecht keinem derjenigen, die das Recht gemäß Absatz 1 angemeldet haben, zusteht. Die Ausübung
des Fischereirechtes in der Zwischenzeit bis zur endgültigen Entscheidung hat die Bezirksverwaltungsbehörde mit
möglichster Rücksichtnahme auf die bisherige Art der Ausübung der Fischerei zu regeln.

§ 4
(1) Das gemäß § 3 Absatz 1 anerkannte Fischereirecht in Gewässern, deren Bett nicht im Eigentum des Fische-

reiberechtigten steht, ist als Grunddienstbarkeit zu behandeln, wenn es mit dem Eigentum einer Liegenschaft ver-
bunden ist.

(2) Wenn es mit dem Eigentum einer Liegenschaft nicht verbunden ist, ist es als unregelmäßige Dienstbarkeit (§
479 a.b.G.B.) zu behandeln, die mangels entgegenstehender Vereinbarung veräußerlich und ohne die im § 529
a.b.G.B. vorgesehene Einschränkung auf die ersten Erben vererblich ist. Jede Übertragung dieses Fischereirechtes
wird erst rechtswirksam,
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§§ 5 - 9 FISCHEREIGESETZ 1949

a) wenn sie im öffentlichen Buche in der Einlage, unter der das Bett des Gewässers vorgetragen ist, einge-
tragen wird, oder

b) wenn, falls das Bett des Gewässers in keinem Grundbuche aufgenommen ist, die über die Übertragung
des Fischereirechtes errichtete Urkunde oder der rechtskräftige Bescheid bei Gericht hinterlegt wird.

§ 5
Das mit dem Eigentum einer Liegenschaft verbundene Fischereirecht (§ 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1) kann von

dieser nicht abgesondert werden. Das dem Lande in Fischwässern, deren Bett zum öffentlichen Gute gehört, zu-
stehende Fischereirecht kann weder veräußert, noch ersessen werden. 

§ 6
(1) Im Sinne dieses Gesetzes sind unter künstlichen im Gegensatz zu natürlichen Gerinnen solche Anlagen

zu verstehen, in welchen das durch eine hiezu bestimmte ständige Vorrichtung (Teilungswerk, Wehr u. dgl.) von
seinem Laufe abgelenkte Wasser zu einem besonderen Benützungszwecke fortgeleitet wird.

(2) Unter künstlichen Wasseransammlungen sind im Gegensatze zu den natürlichen solche Anlagen zu ver-
stehen, in denen das Wasser aus den Niederschlägen oder Zuflüssen in einem hiezu hergestellten Behälter (Teich
u. dgl.) gesammelt wird. Hingegen ist weder das durch Regulierungsbauten befestigte oder in seiner Richtung
veränderte Gerinne eines natürlichen Wasserlaufes als ein künstliches Gerinne, noch ein an den Ufern reguliertes
natürliches Becken, noch eine Aufstauung des natürlichen Wasserlaufes im Sinne dieses Gesetzes als eine künst-
liche Wasseransammlung anzusehen.

§ 7
(1) In neu entstandenen natürlichen Wasseransammlungen, auch wenn es sich um Erweiterungen solcher An-

sammlungen handelt, steht das Fischereirecht dem Grundeigentümer, wenn der Grund zum öffentlichen Gute
gehört, dem Lande zu.

(2) Entsteht ein neuer Wasserlauf in einem natürlichen Gerinne durch die Eröffnung eines Durchstiches oder
infolge eines Durchbruches, so ist - sei der hiedurch entstehende Altarm zur Verlandung bestimmt oder nicht -
das Fischereirecht im Durchstiche oder Durchbruche denjenigen zuzuweisen, die im Altarme fischereiberechtigt
sind.

(3) Die Durchstichs- bzw. Durchbruchswasserfläche ist von der Bezirksverwaltungsbehörde im gleichen Flä-
chenverhältnisse und tunlichst in der gleichen Reihenfolge unter die Berechtigten zu verteilen, wie deren Fisch-
wässer im Altwasser untereinander stehen.

(4) Durch diese Zuweisung des neuen Fischwassers geht das Fischereirecht in dem etwa nicht zur Verlandung
bestimmten Altarme, soferne er mit dem Wasserlaufe wenigstens zeitweise noch in Verbindung steht, nicht ver-
loren. Wenn jedoch diese Verbindung nicht mehr besteht, geht das Fischereirecht im Altarme auf die Eigentümer
des Bettes, wenn dieses öffentliches Gut ist, auf das Land über.

(5) In gleicher Weise ist bei neuen künstlichen Gerinnen vorzugehen.
(6) Bei neuen künstlichen Wasseransammlungen (Teichen) steht dem Eigentümer der Anlage das Fischerei-

recht zu.

§ 8
(1) Die Fischereirechte dürfen nur mit Bewilligung der Landesregierung zerlegt werden.
(2) Diese Bewilligung darf nur dann erteilt werden, wenn aus der beabsichtigten Zerlegung ein Nachteil für

die Ertragsfähigkeit oder für die ordnungsgemäße Ausübung der Fischerei nicht zu besorgen ist.
(3) Sofern die so geschaffenen Teilreviere den Voraussetzungen des § 10 Absatz 2, nicht mehr entsprechen,

hat die Landesregierung aus ihnen Pachtreviere zu bilden oder sie mit den benachbarten Pachtrevieren zu ver-
einen.

§ 9
Alle Fischereirechte im Lande sind von den Bezirksverwaltungsbehörden in einem Fischereikataster vorzu-

merken. Nähere Weisungen erläßt die Landesregierung durch Verordnung.
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II. FISCHEREIBETRIEB

A. Revierbildung
a) Allgemeines

§ 10
(1) Die Landesregierung hat die Fischwässer, einschließlich der in deren Zuge befindlichen künstlichen Gerinne,

Altwässer und Ausstände, die mit den Fischwässern, wenn auch nur zeitweise in einer für einen Wechsel der Fische
geeigneten Verbindung stehen, nach Anhörung der Fischereiberechtigten in Fischereireviere (Eigen- und Pachtre-
viere) einzuteilen.

(2) Jedes Revier soll eine solche ununterbrochene Wasserstrecke samt den allfälligen Altwässern und Ausständen
umfassen, welche die nachhaltige Pflege eines der Beschaffenheit des Gewässers angemessenen Fischstandes und
eine ordentliche Bewirtschaftung des Reviers zuläßt. In einem fließenden Gewässer darf die Reviergrenze nur senk-
recht zur Flußrichtung verlaufen, es wäre denn, daß die Landesgrenze im Flußlaufe verläuft.

(3) Die Revierbildung kann für jene Gewässer unterbleiben, die nach ihrer ständigen Beschaffenheit für keinen
Zweig der Fischerei vom Belang sind.

(4) Künstliche Wasseransammlungen sind in die Revierbildung nicht einzubeziehen.

b) Eigenreviere
§ 11

(1) Fischwässer, für die nur ein einziges Fischereirecht besteht - mag es einer oder ungeteilt mehreren Personen
zustehen -,  die ferner den Erfordernissen des § 10 Absatz 2, entsprechen, sind auf die Dauer dieses Zustandes über
Antrag der Fischereiberechtigten als Eigenreviere, d. h. als solche Fischereireviere anzuerkennen, deren Betrieb den
Berechtigten unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften anheimsteht. Diese Bestimmung gilt auch für Fisch-
wässer, in denen die Fischereirechte dem Bunde, dem Lande oder einer Gemeinde zustehen.

(2) Die Landesregierung kann durch Verordnung den im Burgenlande liegenden Teil des Neusiedlersees zu einem
Eigenreviere unter einheitlicher Leitung erklären. Der Leitung stehen alle Rechte zu und obliegen alle Pflichten, die
sonst dem Fischereiberechtigten eines Eigenreviers zustehen. Wie die einzelnen Fischereiberechtigten an der Ver-
waltung und Nutzung des Fischereireviers teilnehmen, regeln Satzungen, die der Landesregierung zur Genehmigung
vorzulegen sind. Unterlassen die Fischereiberechtigten innerhalb einer von der Landesregierung zu bestimmenden
Frist die Vorlage der Satzungen, kann die Landesregierung solche erlassen.

§ 12
(1) Der Fischereiberechtigte eines Eigenrevieres ist verpflichtet, beim Fischereibetriebe den Erfordernissen einer

ordentlichen Bewirtschaftung zu entsprechen und jede fischereischädliche Verunreinigung des Fischwassers - un-
beschadet der Schadenersatzpflicht - zu vermeiden.

(2) Insbesondere sind die fischereipolizeilichen Vorschriften genau einzuhalten.

§ 13
(1) Wenn der Fischereiberechtigte eines Eigenrevieres den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere jenen des §

12, trotz wiederholter Aufforderung nicht entspricht, ist die Bezirksverwaltungsbehörde nach erfolgter Androhung
und nach Anhörung des Fischereirevierausschusses berechtigt, die Nutzung der zum Eigenreviere gehörenden Fisch-
wässer ganz oder zum Teile auf eine bestimmte Zeit dem Berechtigten zu entziehen und dritten Personen gegen ein
dem Berechtigten zu leistendes angemessenes Entgelt, zu übertragen. Die Höhe dieses Entgeltes setzt mit Ausschluß
des Rechtsweges die Bezirksverwaltungsbehörde fest.

(2) Unter denselben Voraussetzungen kann die Landesregierung nach erfolgter Androhung die Eigenschaft als
Eigenrevier auf eine bestimmte Zeit entziehen und die betreffenden Gewässer als Pachtrevier erklären, mit einem
benachbarten Pachtreviere vereinigen oder auf mehrere solche Pachtreviere aufteilen.

§ 14
(1) Wenn die Fischerei im Eigenreviere verpachtet wird, gelten die Vorschriften des § 12 auch für den Pächter.
(2) Das Eigenrevier darf ohne Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde nicht auf eine kürzere Zeit als auf 10

Jahre verpachtet werden.
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(3) Jede Verpachtung ist der Bezirksverwaltungsbehörde vor Inkrafttreten des Pachtvertrages anzuzeigen.
(4) Für Afterpachtungen finden die Vorschriften über Verpachtungen sinngemäß Anwendung.
(5) Als Pächter oder Afterpächter sind Personen, denen die Ausstellung einer Fischereikarte verweigert werden

kann, nicht zulassen.
(6) Das Eigenrevier einer Gebietskörperschaft darf nicht der freien Fischerei überlassen und muß auf 10 Jahre

unter den im § 17 angeführten Bedingungen verpachtet werden, widrigenfalls nach den Bestimmungen des § 13 vor-
gegangen werden kann.

(7) Ausnahmen von der im Absatz 6 festgesetzten Verpflichtung zur Verpachtung kann die Landesregierung dann
bewilligen, wenn eine bestimmte anderweitige Betriebsform nach den obwaltenden besonderen Verhältnissen im
überwiegenden Interesse der Gebietskörperschaft liegt.

§ 15
(1) Verpachtungen oder Afterverpachtungen, die den Bestimmungen des § 14 nicht entsprechen oder sich als

Umgehung dieser Bestimmungen erweisen, können von der Bezirksverwaltungsbehörde nach erfolgter Androhung
und nach Anhörung des Fischereiausschusses (§ 27) für aufgelöst erklärt werden.

(2) Dies gilt auch für den Fall, daß die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 auf den Pächter oder Afterpächter zu-
treffen.

(3) Zur Erzwingung der Auflösung solcher Verpachtungen oder Afterverpachtungen kann nach den Bestimmungen
des § 13 vorgegangen werden.

c) Pachtreviere

§ 16
(1) Aus den Fischwässern, die nicht zu Eigenrevieren erklärt werden, sind Pachtreviere derart zu bilden, daß

jedes solches Revier den Erfordernissen des § 10 Absatz 2 tunlichst entspricht.
(2) Ist dies bei einem Pachtreviere nicht möglich, kann es dem angrenzenden Eigenreviere zugeschlagen werden.

Mangels eines Über ein kommens ist der Pachtschilling vom Revierausschusse festzusetzen unter Berücksichtigung
des Ertrages des Fischwassers und der Pachtschillinge, die für Pachtreviere erzielt werden, die in der Nähe liegen.
Die Anerkennung des angrenzenden Eigenrevieres (§ 11) kann davon abhängig gemacht werden, daß der im Eigen-
reviere Fischereiberechtigte das Pachtrevier pachtet. Grenzen zwei Eigenreviere an ein solches Pachtrevier an, kann
jedem der beiden Eigenreviere ein entsprechender Teil des Pachtrevieres zugeschlagen werden.

§ 17
(1) Die Fischerei in den einzelnen so gebildeten Pachtrevieren ist durch den Fischereirevierausschuß (§ 27) in

öffentlicher Versteigerung an die Meistbietenden in der Regel ohne räumliche Unterteilung zu verpachten.
(2) Die Verpachtung bedarf der Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Genehmigung ist zu versa-

gen, wenn von dem Pächter anzunehmen ist, daß er den ihm vertraglich und gesetzlich obliegenden Verpflichtungen
nicht nachkommen wird.

(3) Die näheren Vorschriften über den Vorgang bei der Verpachtung werden durch Verordnung der Landesregierung
geregelt.

(4) Zur Pachtung sind jene Personen, denen die Ausstellung einer Fischereikarte verweigert werden kann, nicht zu-
zulassen.

(5) Ortsgemeinden und agrarische Gemeinschaften sind zur Pachtung nicht zuzulassen.
(6) Eine Mehrheit von Personen (Gesellschaft) kann zur Pachtung zugelassen werden, mit Ausschluß jener Per-

sonen, die von der Pachtung gemäß Absatz 2, 4 und 5 ausgeschlossen sind, vorausgesetzt, daß die Fischerei unter
einheitlicher Leitung eines Mitgliedes erfolgt. Die Höchstzahl der Mitglieder ist vom Revierausschusse (§ 27) fest-
zustellen. Die Namen der Mitglieder und des die Leitung ausübenden Mitgliedes sind vor Vertragsabschluß be-
kanntzugeben. Eine Neuaufnahme von Mitgliedern ist nur mit Bewilligung des Revierausschusses zulässig. Die
Mitglieder der Gesellschaft müssen mit einer Bestätigung versehen sein, mit der das zur Leitung der Fischerei be-
stimmte Mitglied die Mitgliedschaft zur Gesellschaft bescheinigt (§ 63 Abs. 1).

(7) Die Pachtdauer beträgt 10 Jahre; sie kann von der Bezirksverwaltungsbehörde nach Zustimmung des Fi-
schereiausschusses (§ 27) und der Fischereiberechtigten auf höchstens weitere 10 Jahre ohne neuerliche Verstei-
gerung verlängert werden, wenn der Pächter seinen Verpflichtungen zeitgerecht vollkommen nachgekommen ist,
sich keiner Übertretung dieses Gesetzes schuldig gemacht hat und mindestens den gleichen Pachtschilling wie
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bisher für die weitere Pachtperiode zu entrichten sich verpflichtet Das Begehren nach Pachtverlängerung kann vom
Pächter erst im letzten Pachtjahre gestellt werden und muß wenigstens 3 Monate vor Ablauf der Pachtzeit bei der
Bezirksverwaltungsbehörde einlangen.

(8) Im Falle eines Zuwachses oder Abfalles am Pachtreviere erfährt der Pachtschilling eine Ermäßigung oder Erhö-
hung, die mangels eines Über ein kommens zwischen dem Pächter und dem Revierausschusse (§ 27) von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit Ausschluß des Rechtsweges festzusetzen ist.

§ 18
(1) Für den Pächter eines Pachtrevieres finden die Vorschriften des § 12 sinngemäß Anwendung.
(2) Die Landesregierung hat Vorschriften über die Form der Pachtverträge und die darin aufzunehmenden Be-

dingungen durch Verordnung festzusetzen.

§ 19
Binnen zwei Wochen nach rechtskräftiger Genehmigung der Verpachtung durch die Bezirksverwaltungsbehörde

hat der Pächter als Sicherstellung für die Einhaltung der Pacht Bedingnisse, für den allfälligen Ersatz der Kosten und
des Ausfalles am Pachtschilling nach § 20 Absatz 2 für die Entrichtung des Revierbeitrages und allfälliger Geldstrafen
oder Schadenersätze den Betrag des einjährigen Pachtschillings bei der Bezirksverwaltungsbehörde zu erlegen. Die
Sicherstellung hat in Bargeld, in Staats- oder anderen für mündelsicher erklärten Wertpapieren, nach dem Börsenkurse
des Erlagstages berechnet, oder in Einlagebüchern inländischer Sparkassen oder Raiffeisenkassen, allenfalls in einer
geeigneten Bürgschaftserklärung zu bestehen. Zinsen fließen dem Pächter zu. Sinkt der Sicherstellungsbetrag infolge
seiner Verwendung oder aus anderen Gründen unter den einjährigen Pachtzins, hat ihn der Pächter binnen zwei Wochen
auf die ursprüngliche Höhe zu ergänzen. Vier Wochen nach Ablauf der Pachtzeit wird dem Pächter der Sicherstel-
lungsbetrag, soweit er nicht für die Zwecke, für die er haftet, in Anspruch genommen wird, zurückgestellt. Falls jedoch
der Pächter aus irgend einem Grunde das Pachtverhältnis vor Ablauf der Pachtdauer eigenmächtig lösen sollte, steht
es dem Revierausschusse (§ 27) frei, vorbehaltlich der Geltendmachung weiterer Ersatzansprüche, den Betrag für
verfallen zu erklären.

§ 20
(1) Die Verpachtung kann von der Bezirksverwaltungsbehörde aufgelöst werden:
a) wenn trotz ihrer Mahnung der Sicherstellungsbetrag oder seine Ergänzung oder der Pachtschilling innerhalb

der festgesetzten Frist nicht oder nicht ganz erlegt wurde;
b) wenn nachträglich Gründe bekannt werden oder eintreten, aus denen dem Pächter die Ausstellung einer Fi-

schereikarte verweigert werden kann;
c) wenn der Pächter trotz mehrfacher Aufforderung den Vorschriften des § 18 Absatz 1 nicht entspricht.
(2) Im Falle der Auflösung des Pachtvertrages durch die Behörde haftet der frühere Pächter für die zum Zwecke

der Neuverpachtung aufgelaufenen Kosten sowie für den allfälligen Ausfall am Pachtschilling.
(3) Die Verpachtung erlischt drei Monate nach dem Tode des Pächters, wenn nicht die Erben, insoweit sie nicht

gemäß § 17 Absatz 2, 4 und 5 von der Pachtung ausgeschlossen sind, vor Ablauf jener Frist beim Fischereirevier-
ausschuß erklären, die Pachtung fortsetzen zu wollen.

§ 21
(1) Der Pächter darf das Pachtrevier nur in seiner ganzen Ausdehnung für die ganze oder die noch erübrigende

Pachtzeit und nur für alle Fischereinutzungen ungetrennt in Afterpacht geben. Ausnahmen hievon sind nur mit Ge-
nehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde zulässig.

(2) Die Afterverpachtung bedarf der Genehmigung der Bezirksverwaltungsbehörde, die vorher den Fischereire-
vierausschuß (§ 27) zu hören hat.

(3) Durch die Afterverpachtung wird die im § 20 Absatz 2 festgesetzte Haftpflicht des Pächters nicht aufgeho-
ben.

(4) Im übrigen finden für Afterverpachtungen die für Verpachtungen geltenden Vorschriften sinngemäß Anwen-
dung.

§ 22
(1) Der Pachtschilling für das Pachtrevier fällt den Fischereiberechtigten des Revieres nach Maßgabe der Ausdeh-

nung ihrer in das Revier einbezogenen Fischwässer zu; wenn jedoch dieser Maßstab nach den obwaltenden Verhältnissen
nicht anwendbar oder nicht billig wäre, sind die einzelnen Anteile am Pachtschilling in anderer entsprechender Art zu
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bemessen.
(2) Die Bemessung der Pachtschillinganteile ist zunächst Sache der beteiligten Fischereiberechtigten. Die Be-

zirksverwaltungsbehörde hat ihnen eine angemessene Frist zur Herbeiführung und Vorlage des bezüglichen Über-
einkommens vorzuschreiben.

(3) Das vorgelegte Übereinkommen ist von der Bezirksverwaltungsbehörde dem Pächter und dem Fischereiaus-
schusse mitzuteilen. Der Pächter hat an den Fälligkeitsterminen die entsprechenden Quoten des Pachtschillings beim
Fischereirevierausschusse zu hinterlegen.

(4) Der Fischereirevierausschuß (§ 27) hat die Anteile der Pachtschillingquote den einzelnen Berechtigten aus-
zufolgen oder über Wunsch auf ihre Kosten und Gefahr zuzusenden.

§ 23
(1) Wenn die am Pachtrevier beteiligten Fischereiberechtigten innerhalb der gestellten Frist kein Übereinkommen

abschließen, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde eine Vereinbarung zu versuchen. Gelingt dies nicht, so hat der
Revierausschuß (§ 27) den Pachtschilling, soweit er durch den entstandenen Streit berührt wird, bis zur Entscheidung
dieses Streites bei dem nach der Lage des Revieres zuständigen Bezirksgerichte zu hinterlegen.

(2) Das Gericht hat zunächst im Verfahren außer Streitsachen nach Anhörung der Parteien die Fragen zu bezeich-
nen, welche vor der Ausfolgung des erlegten Geldes an die Berechtigten zu entscheiden sind, die Parteien zu be-
stimmen, welche in dem zu führenden Rechtsstreit als Kläger aufzutreten haben, und eine Frist für die Erhebung der
Klage festzusetzen. Bei Versäumnis der Frist zur Klage wird der erlegte Betrag dem Gegner ausgefolgt.

§ 24
Wenn die Verpachtung eines Pachtrevieres nicht oder nicht zeitgerecht erzielt werden kann, hat die Bezirksver-

waltungsbehörde nach Anhörung des Fischereirevierausschusses (§ 27) bis zur Verpachtung zur Ausübung der Fi-
scherei im Pachtreviere auf Rechnung der Fischereiberechtigten einen Sachverständigen zu bestellen; dieser hat die
Rechte und Pflichten eines Pächters.

B. Revierbeiträge

§ 25
(1) Jeder Fischereiberechtigte hat einen jährlichen Revierbeitrag zu entrichten.
(2) Als Grundlage für die Bemessung dieses Revierbeitrages dient bei Eigenrevieren der von der Bezirksverwal-

tungsbehörde festzustellende Reinertrag, den das Fischwasser bei gewöhnlicher Bewirtschaftung jährlich durch-
schnittlich zu geben vermag, bei Pachtrevieren der auf den Fischereiberechtigten entfallende Teil des jährlichen
Pachtschillings.

(3) Im Falle des § 24 ist die Bemessungsgrundlage des Revierbeitrages in gleicher Weise wie bei Eigenrevieren
festzustellen.

(4) Jeder Fischereiberechtigte und -pächter ist verpflichtet, der Bezirksverwaltungsbehörde die zur Ermittlung der
Bemessungsgrundlage erforderlichen Angaben wahrheitsgetreu und rechtzeitig zu liefern.

(5) Bei nachträglicher erheblicher Änderung der Verhältnisse hat die Bezirksverwaltungsbehörde über Antrag
eines Fischereiberechtigten oder des Fischereirevierausschusses (§ 27) eine neue Ermittlung der Bemessungsgrund-
lage vorzunehmen, die jedoch erst mit Beginn des der Neufestsetzung folgenden Kalenderjahres in Kraft tritt.

(6) Die jeweilige Höhe des Revierbeitrages für jedes Revier setzt die Landesregierung nach Anhörung des Fi-
schereirevierausschusses in Hundertstel der Bemessungsgrundlage fest. Die Vorschreibung des sonach von jedem
einzelnen Fichereiberechtigten zu entrichtenden Beitrages erfolgt durch den Fischereirevierausschuß.

§ 26
(1) Die Revierbeiträge sind alljährlich im Dezember für das ablaufende Kalenderjahr beim Fischereirevieraus-

schuße (§ 27) zu erlegen.
(2) Rückständige Revierbeiträge sind über Antrag des Fischereirevierausschusses im Verwaltungswege herein-

zubringen.
(3) Wenn trotz mehrfacher Aufforderung die Zahlung der Revierbeiträge wiederholt nicht oder nicht rechtzeitig

erfolgt, so kann nach erfolgter Androhung gegen den Säumigen nach den Bestimmungen des § 13 bzw. § 20 Absatz
1 c, vorgegangen werden.



189

020
§§ 27 - 31FISCHEREIGESETZ 1949

C. Fischereirevierausschuß

§ 27
(1) Zur Besorgung der aus dem Zusammenhange der Fischereireviere sich ergebenden gemeinsamen Geschäfte

und wirtschaftlichen Maßregeln sind Fischereirevierausschüsse, denen Rechtspersönlichkeit zukommt, zu bestellen.
(2) Die Landesregierung bestimmt durch Verordnung die Gebiete, für welche die einzelnen Fischererevieraus-

schüsse zu bestellen sind, sowie die Anzahl der Mitglieder und der Ersatzmänner; letztere werden bei Erledigung
von Ausschußstellen durch die Bezirksverwaltungsbehörde einberufen.

(3) Die burgenländische Landwirtschaftskammer kann in jeden Fi schereirevierausschuß einen Vertreter entsenden.
Diesem Vertreter stehen die gleichen Rechte und Pflichten wie den sonstigen Mitgliedern der Fischereirevieraus-
schüsse zu.

§ 28
(1) Die Ausschußmitglieder und die Ersatzmänner werden auf Grund eines von den Fischereiberechtigten erstatteten

Vorschlages von der Landesregierung ernannt. Die näheren Vorschriften erläßt die Landesregierung durch Verordnung.
(2) Solange Revierausschüsse nicht gebildet sind, hat die Landesregierung Fischereirevierverwalter zu bestellen,

denen alle dem Fischereirevierausschusse zukommenden Rechte und Pflichten obliegen. Das Gleiche gilt, wenn ein
Revierausschuß seine Aufgaben nicht ordnungsgemäß durchführt.

§ 29
(1) Die Ausschußmitglieder und deren Ersatzmänner haben keinen Anspruch auf Entlohnung ihrer Mühewaltung;

sie sind nur berechtigt, den Ersatz der mit ihrer Geschäftsführung etwa verbundenen baren Kosten aus den hiefür
bestimmten Mitteln des Fischereirevierausschusses anzusprechen. 

(2) Den Fischereirevierverwaltern kann die Landesregierung für ihre Tätigkeit eine angemessene Vergütung zu-
erkennen, welche aus den eingehobenen Revierbeiträgen zu bezahlen ist.

§ 30
(1) Dem Fischereirevierausschusse obliegt für sein Gebiet innerhalb seiner im § 27 bezeichneten allgemeinen

Aufgaben insbesondere:
a) die Anlegung und ständige Weiterführung eines Revierkatasters, in welchem sämtliche Eigen- und Pachtreviere

und die darin Fischereiberechtigten ersichtlich zu machen sind, ferner die Unterstützung der Bezirksverwaltungsbe-
hörden bei der Anlage des Fischereikatasters (§ 9);

b) die Verpachtung der Pachtreviere (§ 17), die Vormerkung bestehender Fischereirechte, der Pächter und After-
pächter, der Pachtschillinge für die Pachtreviere und der für Eigenreviere festgestellten Bemessungsgrundlage für
die Revierbeiträge;

c) die Empfangnahme und Verteilung der Pachtschillinge für Pachtreviere;
d) die Sorge für rechtzeitige Einzahlung und die Empfangnahme der Revierbeiträge;
e) die Verwaltung der aus den Revierbeiträgen und allfälligen anderen Zuflüssen sich ergebenden Mittel;
f) die Stellung von Anträgen auf Vertilgung der fischereischädlichen Tiere (§§ 49 und 50), die Anzeige an die zu-

ständigen Behörden im Falle einer fischereischädlichen Verunreinigung oder Benützung des Wassers, die Aussetzung
von Fischbrut oder Setzlingen (§ 31), die Herstellung von Schonstätten (§ 39) im gemeinsamen Interesse der Fi-
schereiberechtigten, ohne daß durch diese Aufgabe des Fischereirevierausschusses den einzelnen Fischereiberech-
tigten die selbständige Wahrung ihrer Interessen in den bezeichneten Richtungen benommen wird;

g) die Besichtigung der Fischwässer zur Ermittlung des Standes der Fischerei, der Hindernisse einer angemesse-
nen Entwicklung der Fischerei und der hienach erforderlichen gemeinsamen Maßnahmen, wobei die Fischereibe-
rechtigten oder Fischereipächter den Ausschuß und seine Organe nach Möglichkeit zu unterstützen haben;

h) die Erstattung von Auskünften in Fischereiangelegenheiten über Verlangen der Behörden und Unterstützung
der Behörden in allen Angelegenheiten der Fischerei.

(2) Der Fischereirevierausschuß hat auf Verlangen der burgenländischen Landwirtschaftskammer ihr jederzeit
volle Einsicht in die Geschäftsführung zu gewähren und über seine Tätigkeit Bericht zu erstatten.

§ 31 
Der Fischereirevierausschuß kann mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Aussetzung von Fischblut

und Setzlingen vornehmen. Die Bezirksverwaltungsbehörde  kann verfügen, daß dies auch gegen den Willen der Fi-
schereiberechtigten und Fischereipächter zu geschehen hat.



190

020
§§ 32 - 39 FISCHEREIGESETZ 1949

§ 32
(1) Der Aufwand des Fischereirevierausschusses und die Kosten seiner Maßnahmen sind aus den nach § 30 Punkt

e von ihm verwalteten Mitteln zu bestreiten.
(2) Bei der Verwendung der verfügbaren Mittel hat der Fischereirevierausschuß auf eine entsprechende Berück-

sichtigung der einzelnen Wasserstrecken bedacht zu sein.
(3) Der Jahresvoranschlag und die Jahresschlußrechnung sind der Landesregierung vorzulegen. Wenn sie innerhalb

einer Frist von einem Monat keine Einwendung erhebt, gilt der Voranschlag und die Schlußrechnung als genehmigt.
Die Beitragspflichtigen sind berechtigt, in den Jahresvoranschlag und in die Jahresschlußrechnung Einsicht zu neh-
men.

§ 33
(1) Die Landesregierung erläßt durch Verordnung Vorschriften über die Einrichtung und Ge schäfts führung des

Fischereirevierausschusses und die Bestellung seines Obmannes.
(2) Die auf Grund dieser Bestimmungen zu verfassende Geschäftsordnung und jede nachträgliche Änderung be-

dürfen der Genehmigung der Landesregierung.

D. Übergangsbestimmungen hinsichtlich der Revierbildung

§ 34
Der Vorgang bei der ersten Revierbildung und der Einteilung der Gewässer in Eigen- und Pachtreviere wird durch

Verordnung der Landesregierung geregelt. Die erstmalige Verpachtung der Pachtreviere auf Grund dieses Gesetzes
hat innerhalb einer durch Verordnung festzusetzenden Zeit zu erfolgen.

§ 35
Die Abgrenzung der Reviere ist in den von der Landesregierung bestimmten Zeitschriften und durch ortsübliche

Verlautbarung in den Ufergemeinden kundzumachen.

§ 36
Der Umstand, daß ein in ein Pachtrevier einzubeziehendes Fischwasser zur Zeit der ersten Revierbildung ver-

pachtet ist, verhindert dessen Einbeziehung nicht, unbeschadet der Ansprüche, die den Vertragsteilen auf Grund des
Pachtvertrages gegenseitig zustehen.

§ 37
Der erste Revierbeitrag ist in jenem Betrage zu entrichten, der dem seit der Kundmachung (§ 35) verflossenen

Zeitraume mit Außerachtlassung von Bruchteilen eines Monats entspricht.

E. In Fischereireviere nicht einbezogene Wasserstrecken.

§ 38
Die Einrichtung des Fischereibetriebes in den im Fischereireviere nicht einbezogenen Fischwässern (§ 10 Abs.

3 und 4) bleibt den dort Fischereiberechtigten unter Beobachtung der fischereipolizeilichen Vorschriften dieses Ge-
setzes anheimgestellt. 

F. Laichschonstätten und Winterlager der Fische

§ 39
Es ist Sache der in den betreffenden Fischwässern Fischereiberechtigten oder des Fischereirevierausschusses,

bei den Behörden dahin zu wirken, daß bestimmte Wasserstrecken oder Wasserflächen, welche zum Laichen der Fi-
sche oder zur Entwicklung der jungen Brut besonders geeignet sind, als Laichschonstätten und die zum Überwintern
der Fische besonders geeigneten Wasserstrecken oder Wasserflächen als Winterlager der Fische erklärt werden.
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§ 40
In den Laichschonstätten und Winterlagern ist - außer sonstigen einschränkenden Verfügungen, die auf dem Was-

serrechte oder auf anderen Gesetzen beruhen - während der von der Bezirksverwaltungsbehörde bestimmten Zeiten
jede Beunruhigung der Fische und des Wassers und jede Art des Fangens von Fischen und anderen Wassertieren
verboten.

§ 41
(1) Es ist Sache der Fischereiberechtigten und des Revierausschusses, dafür zu sorgen, daß die im  § 40 erwähnten

Einschränkungen und Verbote in der Ortsgemeinde kundgemacht werden und daß Laichschonstätten und Winterlager
durch Aufstellung von Zeichen (blaue Tafeln, von weißen Streifen in Kreuzform durchschnitten) und durch Auf-
schriften kennbar gemacht werden.

(2) Die Aufstellung solcher Zeichen und Anbringung von Aufschriften hat der Ufereigentümer zu dulden; diesem
ist der dadurch entstandene Schaden zu ersetzen.

§ 42
Wenn bei einer Verfügung der im § 40 gedachten Art den Antragstellern Entschädigungen für die Beeinträchtigung

des Fischereirechtes oder eines anderen Rechtes durch die Anlage einer Laichschonstätte oder eines Winterlagers
und durch die damit verbundenen Verbote auferlegt werden, können auch andere Fischereiberechtigte, die aus der
Errichtung der Laichschonstätten oder Winterlager wirtschaftlichen Nutzen ziehen, durch die Bezirksverwaltungs-
behörde zu einer entsprechenden Beitragsleistung verhalten werden.

III. BEZIEHUNGEN DER FISCHEREI ZU ANDEREN RECHTSVORSCHRIFTEN

A. Zum benachbarten Grundbesitze

§ 43
(1) Die Fischer, und zwar die Fischereiberechtigten, ihr Hilfspersonal und alle übrigen rechtmäßig den Fischfang

ausübenden Personen, dürfen fremde Ufergrundstücke nur insoweit betreten, als es zur Ausübung des Fischfanges
unvermeidlich ist; sie haben zur Vermeidung von Beschädigungen angemessene Vorsicht zu üben und den trotzdem
allenfalls zugefügten Schaden zu ersetzen.

(2) Das gleiche gilt für die Befestigung von Fanggeräten an fremden Grundstücken und für die Aufstellung von
Verbotstafeln (§ 41).

(3) Die gesetzliche Gestattung nach Absatz 1 und 2 erstreckt sich jedoch nicht auf Grundstücke, die als Zubehör
von Wohn-, Wirtschafts-, Fabriks- oder ähnlichen Gebäuden mit diesen eingefriedet sind, ferner nicht auf die sonstigen
Grundstücke, die dem Eintritte Fremder durch Mauer, Gitter oder andere ständige Vorrichtungen verschlossen sind.
Das Betreten solcher eingefriedeter Stellen ist den Fischern nur nach vorhergehender Anmeldung beim Besitzer oder
bei den Hausinsassen gestattet, denen das Recht gewahrt bleibt, bei der Ausübung der Fischerei, jedoch ohne deren
Beeinträchtigung, anwesend zu sein.

(4) Im Streitfalle entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde endgiltig.

§ 44
Bei Überflutungen steht dem Fischereiberechtigten der Fischfang auch außerhalb seines Fischwassers in den

längs desselben auf fremdem Grunde entstandenen Wasseransammlungen unter der zur Vermeidung von Beschädi-
gungen angemessenen Vorsicht und gegen Ersatz des allfälligen Schadens zu. Dagegen sind die Grundbesitzer be-
rechtigt, Fische, die nach Ablauf der Überflutung innerhalb ihres Grundes zurückbleiben, sich anzueignen.
Vorkehrungen, die die Rückkehr der Fische in das Wasserbett behindern, dürfen von den Grundbesitzern nicht an-
gebracht werden.

B. Zu anderen Wasserbenützungen
§ 45

Aufgabe des Fischereirevierausschusses und der Fischereiberechtigten ist es, bei den Wasserrechtsbehörden ein-
zuschreiten, damit bei Wasserbenützungen, die nach den das Wasserrecht regelnden Gesetzen keiner behördlichen
Bewilligung bedürfen, vermeidbare Beeinträchtigungen der Fischerei hintangehalten werden.
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§ 46
Zur Vertretung der Interessen der Fischerei aus Anlaß der Errichtung von Wasserbenützungsanlagen, für die nach

den bestehenden Gesetzen eine behördliche Bewilligung erforderlich ist, sowie aus Anlaß von Flußkorrektionen
oder Wasserbauten von öffentlichem Interesse ist außer den beteiligten Fischereiberechtigten auch der Fischereire-
vierausschuß befugt.

§ 47
(1) Jeder Fischereiberechtigte  oder Pächter ist verpflichtet, wahrgenommene Verunreinigungen des Fischwassers

sofort dem Revierausschusse (§ 27) anzuzeigen und Wasserproben ober- und unterhalb der Verunreinigungsstelle
zu entnehmen und der Anzeige anzuschließen.

(2) Der Revierausschuß (§ 27) hat bei den zuständigen Behörden dahin zu wirken, daß Verunreinigungen des Was-
sers, die der Fischerei schädlich sind, unterbleiben und daß bei neu zu errichtenden Wasserbenützungsanlagen  Fisch-
leitern (Fischpässe), Fischlöcher oder andere zweckentsprechende Vorrichtungen angebracht werden, sofern dies nicht
mit unverhältnismäßigen Mehrkosten verbunden ist.

§ 48
Bei der Trockenlegung von Gerinnen oder Ausleitungen darf der Fischereiberechtigte nicht verhindert werden,

über die in den abgelassenen Gewässern oder Gerinnen befindlichen Fische innerhalb einer angemessenen Frist zu
verfügen, die im Streitfalle die Bezirksverwaltungsbehörde festsetzt.

C. Zur Jagd

§ 49
Jagdbare dem Fischstande schädliche Tiere darf der Fischereiberechtigte nicht fangen oder töten, er kann jedoch

den Jagdberechtigten zum Abschuß dieser Tiere auffordern oder bei der Bezirksverwaltungsbehörde beantragen, daß
der Jagdberechtigte zum Abschusse oder Fange dieser Tiere verpflichtet werde.

D. Zum Vogel- und Naturschutz

§ 50
Eigentümer (Besitzer, Pächter, Nutznießer) von Fischbrutanlagen können bei diesen Anlagen den Eisvogel unter

Einhaltung der Vorschriften über den Vogelschutz fangen.

§ 51
Das auf Grund des Naturschutzgesetzes erlassene Verbot des Betretens und Befahrens des Schilfgürtels im Gebiete

des Neusiedlersees gilt auch bei Ausübung der Fischerei

IV. FISCHEREIPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN

A. Fangen und Feilhalten von Fischen

§ 52
(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung für die in den Gewässern des Landes vorkommenden (fischerei-

wirtschaftlich wichtigen Fischarten mit Rücksicht auf deren Laichperioden Schonzeiten festzustellen und festzusetzen,
welche Fischarten unter einem bestimmten Maße nicht gefangen werden dürfen.

(2) Fische, die während der Schonzeit oder unter dem Maße lebend in die Gewalt des Fischers gelangen, sind so-
fort mit der nötigen Vorsicht in das Wasser zurückzuversetzen.

§ 53
Die Landesregierung kann durch Verordnung feststellen, welche Fischarten zu bestimmten Zeiten oder unter

einem bestimmten Maße weder verkauft oder zum Verkauf feilgehalten, noch in Gasthäusern angeboten oder ver-
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abreicht werden dürfen. Das erlassene Verbot erstreckt sich auch auf jenen Vorrat von Fischen, den die Fischer,
Fischhändler und Gastwirte in oder bei ihren Betriebsstätten in Kaltern oder sonstigen Behältern halten.

§ 54
(1) Über Ansuchen der Fischereiberechtigten und nach Anhörung des Fischereirevierausschusses kann die Lan-

desregierung Ausnahmen von den in den §§ 52 und 53 aufgestellten Verboten gestatten, wenn es sich um den Fang
zu Zwecken der künstlichen Fischzucht, zu wissenschaftlichen Zwecken oder zum Futter für fischereiwirtschaftlich
wichtigere Fischgattungen handelt.

(2) Über die Verwendung der auf Grund einer solchen Bewilligung gefangenen Fische und der daraus erzeugten
Nachzucht hat sich der Fischereiberechtigte bei der von der Bezirksverwaltungsbehörde zu bestimmenden Stelle,
der die Aufsicht über diese Verwendung übertragen wird, auszuweisen.

§ 55
Die Landesregierung kann die festgesetzte Schonzeit oder das festgesetzte Mindestmaß für einzelne Fischwässer

oder Fischarten aufheben oder abändern, wenn diese Maßnahmen im Rahmen der für die Hebung der Fischzucht in
den betreffenden Fischwässern geltenden Grundsätzen begründet sind.

§ 56
Die vorstehenden Bestimmungen über Schonzeiten und Mindestmaße finden auf Teiche und sonstige Wasserbe-

hälter, die zum Zwecke der Fischzucht angelegt sind, keine Anwendung.

§ 57
(1) Dynamit und andere Sprengstoffe und betäubende Mittel dürfen zum Fischfange nicht verwendet werden.

Das Fischen mit Legangeln ist nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde gestattet, die diese Bewilligung
nach Anhörung des Revierausschusses (§ 27) erteilen darf, wenn diese Fangart fischereiwirtschaftlich erforderlich
ist. Auch ist das Fischstechen bei Tages- und Nachtzeit verboten. Beim Fischfange und beim Transporte der gefan-
genen lebenden Fische ist jede Tierquälerei nach Möglichkeit zu vermeiden. Die Landesregierung kann durch Ver-
ordnung bestimmte Vorschriften für den Fischtransport erlassen.

(2) Die Verwendung von Elektrogeräten oder elektrischen Einrichtungen zur Ausübung des Fischfanges bedarf
der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Bewilligung ist nach Anhörung der Landwirtschaftskammer
nur dann zu erteilen, wenn die nachhaltige Bewirtschaftung des Fischwassers sichergestellt und eine Beeinträchtigung
des Fischbestandes der Nachbarreviere nicht zu befürchten ist. Die näheren Bestimmungen werden durch Verordnung
der Landesregierung erlassen.

§ 58
In Wehrdurchlässen und Schleusen dürfen Reusen, Fischkörbe und andere Vorrichtungen zum Selbstfangen der

Fische auch dann nicht eingehängt werden, wenn die Besitzer dieser Wasseranlagen zugleich daselbst fischereibe-
rechtigt sind.

§ 59
(1) Das Anbringen ständiger Fangvorrichtungen (Fischwehre) im Zuge der fließenden Gewässer ist untersagt.
(2) Andere Fangvorrichtungen im Zuge der fließenden Gewässer oder an deren Mündung dürfen nicht über die

halbe Breite des Wasserlaufes, bei gewöhnlichem niederen  Wasserstande vom Ufer aus im rechten Winkel gemessen,
hinausreichen. 

(3) Diese Beschränkung gilt nicht für Fangvorrichtungen aus Netzen, die zur Absperrung einer zur Trockenlegung
bestimmten Wasserstrecke (§ 48) während der Abfischung aufgestellt werden.

(4) Weitere Verbote oder Beschränkungen von Fangarten, Fangmitteln oder Fangvorrichtungen, die den Fischstand
schädigen oder mit besonderen Qualen für den Fisch verbunden sind, kann die Landesregierung für ganze Wasser-
gebiete oder bestimmte Fischwässer durch Verordnung erlassen. Insbesondere kann die Landesregierung auch Vor-
schriften über die Maschenweite der Netze erlassen.

§ 60
Es ist verboten:
a) ohne im betreffenden Fischwasser zum Fischen befugt zu sein,  Fischereigeräte in und an Schiffen, Flößen

und anderen Wasserfahrzeugen mitzuführen oder solche Geräte in Badeanstalten oder Wasserkraftanlagen zu halten
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oder deren Mitnahme oder Halten durch Angehörige oder Angestellte zu dulden;
b) verbotene Fischereigeräte oder Verfolgungsmittel unbefugt mit sich zu führen.

B. Besatz von Fischwässern
§ 61

(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung festsetzen, welche Fischarten (Eier, Brut, Setzlinge und Mut-
terfische) von dem Fischereiberechtigten oder den Fischereiausschüssen nur nach eingeholter Bewilligung der Lan-
desregierung in die Fischwässer ausgesetzt werden dürfen.

(2) Die Landesregierung kann den Fischereiberechtigten vorschreiben, innerhalb einer zu bestimmenden Zeit
eine bestimmte Art und Menge von Fischbesatz auf eigene Kosten in ihre Fischwässer einzubringen.

(3) Gegen Fischereiberechtigte, welche diesem Auftrage nicht entsprechen, kann nach erfolgter Androhung nach
den Bestimmungen der §§ 13 und 20 vorgegangen werden

C. Vorkehrungen beim Auftreten ansteckender Krankheiten
§ 62

(1) Der Fischereiberechtigte (Pächter, zur Ausübung des Fischereirechtes bestellte Sachverständige), das Fische-
reischutzorgan, der Fischereirevierausschuß sind verpflichtet, von dem Ausbruche ansteckender Krankheiten unter
den Fischen und den anderen im § 1 Abs. 1 genannten Wassertieren der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
unverzüglich Anzeige zu erstatten. Gefangene Fische und aufgefundene Fischkadaver, die auf das Vorhandensein
einer ansteckenden Fischkrankheit schließen lassen, sind unter einer Verpackung, welche die Gefahr einer Verschlep-
pung der Krankheit zuverlässig hintanzuhalten geeignet ist, zur Untersuchung einer von der Landesregierung zu be-
stimmenden Anstalt einzusenden.

(2) Wenn ansteckende Krankheiten unter den Wassertie ren bedrohlich auftreten, kann die Landesregierung den
Fang der Tiere - auch während der Schonzeit - anordnen.

D. Ausweisurkunden der Fischer (Fischereikarten) und Kennzeichnen der Fischerzeuge
§ 63

(1) Personen, die vom Fischereiausübungsberechtigten (Fischereiberechtigter, Pächter, zur Ausübung des Fische-
reirechtes bestellter Sachverständiger) zum Fischfang in einem oder mehreren Fischwässern entgeltlich oder unent-
geltlich zugelassen werden, müssen außer mit einer Fischereikarte oder einer Fischereigastkarte auch noch mit einer
auf den Namen lautenden und die Personsbeschreibung enthaltenden Bestätigung versehen sein, die vom Fischerei-
ausübungsberechtigten ausgestellt ist. Eine solche Bestätigung müssen auch die Mitglieder von Fischereigesellschaften
(§ 17 Absatz 6) besitzen.

(2) Der Fischereiberechtigte (Pächter, zur Ausübung des Fischereirechtes bestellte Sachverständige) muß eine
Liste der von ihm ausgestellten Bestätigungen führen, in die die Behörde und der Fischereirevierausschuß jederzeit
Einsicht nehmen kann.

(3) Wenn die Anzahl der von den Fischereiberechtigten  erteilten Bestätigungen eine unwirtschaftliche Ausnützung
des betreffenden Fischwassers befürchten läßt, kann die Bezirksverwaltungsbehörde eine Höchstzahl festsetzen,
über die hinaus der Fischereiberechtigte solche Bescheinigungen nicht ausstellen darf.

(4) Wenn die Fischereiverhältnisse in einem Gewässer es notwendig oder zweckmäßig erscheinen lassen, hat die
Bezirksverwaltungsbehörde anzuordnen, daß die ohne Beisein des Fischers zum Fischfange ausliegenden Fischer-
zeuge derart gekennzeichnet sind, daß die Person des Fischers ermittelt werden kann.

§ 63a 
(1) Wer die Fischerei ausübt, hat eine auf seinen Namen lautende, mit Lichtbild versehene Fischereikarte oder

eine Fischereigastkarte mit sich zu führen und auf Verlangen den Organen der öffentlichen Sicherheit sowie den Fi-
schereischutzorganen vorzuweisen.

(2) Die Fischereikarte wird mit Giltigkeit für das gesamte Gebiet des Landes Burgenland und ohne Rücksicht
auf den Zeitpunkt ihrer Lösung für das laufende Kalenderjahr (Anlage 1) oder auf Begehren des Bewerbers für drei
aufeinanderfolgende Kalenderjahre (Anlage 2) ausgestellt.

(3) Die Fischereikarte ist nicht übertragbar. Sie gilt nur für jene Person, auf deren Namen sie lautet.
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(4) Die Fischereikarte wird von der Bezirksverwaltungsbehörde ausgestellt, in deren Bezirk der Antragsteller
seinen ständigen Wohnsitz hat. Hat der Antragsteller im Burgenland keinen ständigen Wohnsitz, so ist hiefür jede
Bezirksverwaltungsbehörde zuständig.

(5) Die Ausstellung der Fischereikarte ist zu verweigern:
a) Unmündigen und entmündigten Personen;
b) Minderjährigen, die ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ansuchen, soferne sie das 18. Lebensjahr

noch nicht vollendet haben;
c) Personen, die wegen eines Verbrechens gegen die Sicherheit der Person oder des Eigentums verurteilt worden

sind, für die Dauer von 5 Jahren, gerechnet von dem Tage, an dem die Strafe verbüßt oder nachgesehen worden ist
oder als verbüßt oder als erlassen gilt;

d) Personen, die wegen Übertretung des Betruges, des Diebstahles oder der Teilnehmung am Diebstahl oder wie-
derholt wegen Übertretung dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen verurteilt
worden sind, für längstens 3 Jahre, gerechnet von dem Tage an, an dem die Strafe verbüßt oder nachgesehen worden
ist oder als verbüßt oder als erlassen gilt.

(6) Wenn Tatsachen, derentwegen die Ausstellung einer Fischereikarte zu verweigern ist, erst nach Erteilung der
Fischereikarte eintreten oder der Behörde, welche die Fischereikarte ausgestellt hat, nachträglich bekannt werden,
ist die Behörde verpflichtet, die Fischereikarte für ungültig zu erklären und einzuziehen. Ein Anspruch auf Rücker-
stattung der Fischereikartenabgabe besteht nicht.

§ 63b 
(1) An Fischergäste können Fischereigastkarten (Anlage 3) ausgegeben werden. Die Fischereigastkarten werden

von den Bezirksverwaltungsbehörden an Fischereiausübungsberechtigte auf ihr Ansuchen unter Eintragung ihres
Namens und des Ausstellungstages ausgefertigt. Die Fischereiausübungsberechtigten dürfen die Fischereigastkarten
nur nach ordnungsmäßiger Ausfüllung und Unterfertigung an Fischergäste weitergeben, die sie vor Benützung zu
unterfertigen haben. Die Fischereigastkarten sind nur gültig bei ausländischen Fischergästen in Verbindung mit einem
Personalausweis, bei inländischen Fischergästen in Verbindung mit einer Fischereikarte eines Bundeslandes für das
laufende Kalenderjahr.

(2) Die Fischereiausübungsberechtigten können von den Fischereigastkarten nur während des laufenden Kalen-
derjahres Gebrauch machen. Die Fischereigastkarte gilt nur für einen Zeitraum von 14 Tagen, gerechnet vom Zeit-
punkt der Ausfertigung durch den Fischereiausübungsberechtigten. Sie berechtigt zum Fischfang innerhalb dieser
Frist in jedem Fischereirevier im Bundesland Burgenland, für das vom jeweiligen Fischereiausübungsberechtigten
eine Bestätigung erteilt wurde. 

(3) Die Bestimmungen des § 63 a Absatz 3 und 4 gelten auch für die Fischereigastkarte. 
(4) Der Fischereiausübungsberechtigte kann Fischereigastkarten in beliebiger Anzahl bei der zuständigen Be-

zirksverwaltungsbehörde lösen. Er hat hiefür die vorgeschriebenen Abgaben zu entrichten. Ist der Fischereiaus-
übungsberechtigte nicht in die Lage gekommen, die Fischerei gastkarten bis zum Ende des laufenden Jahres, für das
sie ausgestellt wurden, zu verwenden, so kann er innerhalb eines Monats nach Ablauf dieses Jahres bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde, welche die Gastkarten ausgestellt hat, den Rückersatz der hiefür erlegten Abgabe gegen Rück-
stellung der Gastkarten ansprechen. Bei Fristversäumnis findet kein Rückersatz statt. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Ausstellung von Fischerei gastkarten für einen angemessenen Zeitraum,
längstens jedoch für die Dauer von zwei Jahren zu verweigern oder bereits ausgestellte Fischereigastkarten ohne
Rückersatz der hiefür erlegten Abgaben einzuziehen, wenn der Fischereiausübungsberechtigte wegen Übertretung
der Vorschriften dieses Gesetzes hinsichtlich der Fischereigastkarte bestraft wurde.

§ 63c 
(1) Für die Ausstellung der Fischereikarten und Fischereigastkarten sind folgende Abgaben zu entrichten: 
a) für die für das laufende Kalenderjahr ausgestellte 

Fischereikarte                                                                   1,45 Euro , 
b) für die für drei aufeinanderfolgende Kalenderjahre 

ausgestellte Fischereikarte                                                3,60 Euro,   
und

c) für die Fischereigastkarte                                                     35 Cent .
(2) Für die Ausstellung eines Duplikates der Fischereikarte ist eine Abgabe von S 5.-- zu entrichten.
(3) Die Abgaben fließen dem Lande zu.
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E. Fischereischutz
§ 64

(1) Die Fischereiberechtigten sind befugt und auf Anordnung der Landesregierung verpflichtet, geeignete Wach-
organe für die Fischerei durch die Bezirksverwaltungsbehörde bestätigen und beeiden zu lassen.

(2) Die Fischereischutzorgane müssen die für Jagdhüter vorgeschriebenen Eigenschaften haben und die erfor-
derliche Befähigung nachweisen.

(3) Unter denselben Voraussetzungen können auch Fischereiberechtigte selbst als Aufsichtsorgane bestätigt und
beeidigt werden.

(4) Die näheren Bestimmungen über den Befähigungsnachweis und über den Wortlaut des Eides trifft die Lan-
desregierung durch Verordnung.

(5) Die beeideten Fischereischutzorgane sind verpflichtet, bei Ausübung ihres Wachdienstes das Dienstzeichen
in  der vorgeschriebenen Weise zu tragen. Personen, welche nicht als beeidete Fischereischutzorgane im Dienste
stehen, dürfen sich des für diese Organe vorgeschriebenen Dienstabzeichens in keinem Falle bedienen.

§ 65
(1) Das Fischereischutzorgan ist, wenn es in Ausübung seines Dienstes handelt und das vorgeschriebene Dienst-

zeichen trägt, als öffentliche Wache (§ 68 Str.G.) anzusehen.
(2) Dem Fischereischutzorgan stehen insbesondere das Recht und die Pflicht zu:
a) die Fischwässer seines Dienstsprengels zu beaufsichtigen;
b) die Fischerschiffe, Fischereigeräte und Fischbehälter zu untersuchen;
c) Verhaftungen vorzunehmen, wenn ihm die bei Verübung einer strafbaren Handlung an den Gegenständen

seiner Beaufsichtigung Betretenen unbekannt sind oder innerhalb der Ortsgemeinde oder der Ortsgemeinden, in
denen das Aufsichtsgebiet liegt, keinen festen Wohnsitz haben oder sich seiner dienstlichen Aufforderung widerset-
zen, es beschimpfen oder sich an ihm vergreifen oder mit besonderer Bosheit gehandelt haben oder wenn Unbekannte
in der Nähe der Fischwässer unter Umständen angetroffen werden, die den dringenden Verdacht erregen, daß sie
eine strafbare Handlung an den Gegenständen seiner Beaufsichtigung verüben oder zu verüben versucht haben;

d) Personen, die nach Punkt c) in Verwahrung genommen werden dürfen, sich dieser aber durch die Flucht ent-
ziehen, über das Aufsichtsgebiet hinaus zu verfolgen und dort festzunehmen;

e) den auf frischer Tat betretenen Personen, die von der strafbaren Handlung herrührenden und die zu ihrer Ver-
übung bestimmten Sachen, insbesondere verbotene Fanggeräte und Fangvorrichtungen, abzunehmen;

f) Personen, die dringend verdächtig erscheinen, eine strafbare Handlung an den Gegenständen seiner Beauf-
sichtigung verübt zu haben oder vorzubereiten, diejenigen Sachen abzunehmen, welche allem Anscheine nach von
der Verübung einer solchen strafbaren Handlung herrühren oder hiezu bestimmt sind, falls die Mitnahme dieser Ge-
genstände nicht gerechtfertigt wird;

g) die in Verwahrung genommenen Personen sofort den zu ihrer Übernahme berufenen Behörden zu übergeben;
h) die abgenommenen Sachen sofort dem Bürgermeister abzuliefern, beschlagnahmte lebende Fische, deren Fang

verboten ist, in das Fischwasser zurückzuversetzen,
i) beim Fischfang und Fischtransport wahrgenommene Tierquälereien abzustellen.

V. BURGENLÄNDISCHE LANDWIRTSCHAFTSKAMMER 
LANDESFISCHEREIBEIRAT

§ 66
Zur Wahrnehmung, Förderung und Vertretung der Interessen der Fischerei ist die burgenländische Landwirt-

schaftskammer berufen. Sie hat insbesondere auch die Tätigkeit der Revierausschüsse  zu überwachen  und kann,
wenn ein Revierausschuß seine Aufgabe nicht ordnungsgemäß durchführt, der Landesregierung vorschlagen, einen
Fischereirevierverwalter zu bestellen. (§ 28, Abs. 2).

§ 67
(1) Der bgld. Landwirtschaftskammer steht der Landesfischereibeirat zur Seite, der zu seinen Beratungen auf

Einladung der bgld. Landwirtschaftskammer zusammentritt. Die bgld. Landwirtschaftskammer kann Gutachten des
Landesfischereibeirates oder eines seiner Mitglieder auch im schriftlichen Wege einholen.

(2) Die Mitglieder des Landesfischereibeirates üben ihre Tätigkeit als Ehrenamt aus. Sie sind verpflichtet, bei
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der Abgabe ihrer Gutachten mit Gewissenhaftigkeit und voller Unparteilichkeit vorzugehen, sowie über die in Aus-
übung ihrer Aufgaben zu ihrer Kenntnis gelangenden Verhältnisse Stillschweigen zu bewahren.

(3) Das Amt der Landesregierung kann die Einberufung des Landesfischereibeirates begehren und ist berechtigt,
zu allen Beratungen des Landesfischereibeirates einen Vertreter zu entsenden.

(4) Die Zusammensetzung des Landesfischereibeirates wird durch Verordnung der Landesregierung bestimmt.

VI. BEHÖRDEN UND VERFAHREN
§ 68  

(1) Die Handhabung dieses Gesetzes ist, soweit die darin enthaltenen Bestimmungen nicht ausdrücklich eine andere
Zuständigkeit festsetzen, eine Angelegenheit der Verwaltungsbehörden. Insbesondere hat auch die Bezirksverwaltungsbe-
hörde mit Ausschluß des Rechtsweges festzustellen, wem Fischereirechte auf Grund der §§ 2 und 3 dieses Gesetzes zustehen.
Rechtskräftige Bescheide über das Bestehen oder Nichtbestehen solcher Fischereirechte haben die Eigenschaft eines ge-
richtlich vollziehbaren Ausspruches einer öffentlichen Behörde (§ 33 Abs. 1 des Allgemeinen Grundbuchsgesetzes). Ist aber
das Eigentum an dem Bette des Gewässers, über dessen Fischereirecht zu erkennen ist, strittig, so kann die Verwaltungsbe-
hörde gemäß § 38 AVG das Verfahren bis zur Entscheidung dieses Streitfalles aussetzen. Wenn verschiedene Personen be-
haupten, Rechtsnachfolger von Personen zu sein, denen eine Berechtigung auf Grund der bisher geltenden gesetzlichen
Bestimmungen zuerkannt worden ist, kann die Verwaltungsbehörde gleichfalls gemäß § 38 AVG das Verfahren bis zur Ent-
scheidung dieses gerichtlich auszutragenden Streitfalles aussetzen. Wenn die Verwaltungsbehörde gemäß § 3 ausgesprochen
hat, daß ein Fischereirecht dem Anmelder zusteht, sind zur Entscheidung von Streitigkeiten, die eine spätere Übertragung
oder sonstige Erwerbung dieses Rechtes oder dessen Beschränkung oder Aufhebung betreffen, nur die ordentlichen Gerichte
zuständig.

(2) Die Bürgermeister, die Organe der öffentlichen Sicherheit, der Revierausschuß (§ 27) und die Fischereischutzorgane
sind verpflichtet, die Beobachtung der Bestimmungen dieses Gesetzes zu überwachen und wahrgenommene Mißstände
und Übertretungen zur Kenntnis der Bezirksverwaltungsbehörde zu bringen.

(3) Die gleiche Verpflichtung obliegt insbesondere auch den Organen der Marktpolizei hinsichtlich der Einhaltung der
Vorschriften des § 53.

(4) Die Verwaltungsbehörden haben, wenn es sich um fachliche Fragen handelt, nach Anhörung der bgld. Landwirt-
schaftskammer vorzugehen.

§ 69
Wenn die Freistadt Eisenstadt oder Freistadt Rust in Fischereiangelegenheiten als Partei auftritt, geht die Zustän-

digkeit auf die Landesregierung über.

§ 70
(1) Der Revierausschuß (§ 27) ist Partei, soweit er nach den Bestimmungen dieses Gesetzes Anträge stellt oder

zu befragen ist, im Strafverfahren jedoch nur soweit er privatrechtliche Ansprüche erhoben hat, über die gemäß § 74
im Straferkenntnis zu entscheiden ist.

(2) Für die Erstattung der nach dem Gesetze einzuholenden Äußerungen des Fischereirevierausschusses kann
die Bezirksverwaltungsbehörde eine angemessene Frist vorschreiben.

(3) Zu allen nach diesem Gesetze stattfindenden mündlichen Behandlungen ist der Fischereirevierausschuß zu
laden.

§ 71
Gegen Bescheide der Bezirksverwaltungsbehörden steht die Berufung an die Landesregierung offen, woferne

nicht im Gesetze festgesetzt ist, daß die Bezirksverwaltungsbehörde endgiltig entscheidet.

§ 72
Die Landesregierung setzt durch Verordnung fest, für welche nach diesem Gesetze erfolgenden Amtshandlungen

besondere Verwaltungsabgaben auf Grund des Gesetzes vom 3. Juli 1929, LGBl. Nr. 60 *, einzuheben sind und wel-
che Tarifsätze hiebei zur Anwendung kommen.

* Gemäß  § 1 Rechtsbereinigungsgesetz LGBl. Nr. 64/1996, aufgehoben.
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VII. ÜBERTRETUNGEN UND STRAFEN

§ 73
(1)  Übertretungen dieses Gesetzes werden, soferne die Tat nicht nach anderen Gesetzen mit einer strengeren

Strafe bedroht ist, von der Bezirksverwaltungsbehörde als Verwaltungsübertretung mit einer Geldstrafe bis zu 220
Euro  oder Arrest bis zu 6 Wochen bestraft.

(2) Bei Übertretungen, die vom Fischereiberechtigten selbst beim Fischfange oder von Händlern und Wirten
durch unstatthafte Feilhaltung, Verabreichung oder Versendung von Fischen begangen werden, kann zugleich auf
den Verfall der wider die Vorschriften gefangenen, feilgehaltenen, verabreichten oder versendeten Fische erkannt
werden.

(3) Bei Übertretungen, die mit Anwendung verbotener Fischereigeräte oder Vertilgungsmittel begangen wurden,
kann auf deren Verfall erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Übertreter gehören oder nicht.

(4) Bei Übertretungen der Vorschriften des § 63 dieses Gesetzes kann auf den Verfall der gefangenen Fische und
der Fischereigeräte erkannt werden.

§ 74
(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben im Straferkenntnisse auch über die aus einer Übertretung dieses Ge-

setzes abgeleiteten privatrechtlichen Ansprüche zu entscheiden, soweit sie die Grundlagen dafür im Strafverfahren
gewonnen haben.

(2) Andernfalls sind diese Ansprüche auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.

VIII. WIRKSAMKEITSBEGINN UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN

§ 75
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Juli 1935 in Kraft. Die Landesregierung kann die Durchführungsverordnungen schon

vom Tage der Kundmachung dieses Gesetzes an erlassen. Sie treten frühestens zugleich mit dem Gesetze in Kraft.
Die Landesregierung kann ferner sofort nach Kundmachung des Gesetzes den Landesfischereibeirat bestellen und
Gutachten desselben einholen. Auch können sofort nach Verlautbarung der Durchführungsverordnungen Revieraus-
schüsse oder Fischereirevierverwalter bestellt werden.

(2) Der Gesetzartikel XIX vom Jahre 1888 über die Fischerei und die zu diesem Gesetze erlassenen Durchfüh-
rungsvorschriften treten am 1. Juli 1935 außer Wirksamkeit.

(3) Die Vorschriften des Gesetzes vom 28. Jänner 1926, LGBl. Nr. 16, betreffend die Jagd- und Fischereikarten
im Burgenlande, in der Fassung der Gesetze vom 14. Dezember 1933, LGBl. Nr. 21 aus 1934, und vom 25. April
1934, LGBl. Nr. 71, bleiben unberührt. 

.
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2. FISCHEREIVERORDNUNG (022)
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 8. Mai 1952, betreffend das Fischereirecht (2. Fische-

reiverordnung), LGBl. Nr.  9/1953, LGBl. Nr. 26/1973

Auf Grund des Fischereigesetzes 1949, LGBl. Nr. 1 aus 1949 wird verordnet:

§ 1
Anmeldung der Fischereirechte und Fischereikataster (§ 9 Fischereigesetz)

(1) Alle Fischereirechte, mit Ausnahme jener, die gemäß § 2, Abs. 1, des Fischereigesetzes dem Lande zustehen,
sind längstens binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzu-
melden. In der Anmeldung ist anzugeben 

a) welche Grundstücknummer das Gewässer im Kataster und im Grundbuche führt, 
b) ob und in welcher Einlagezahl des Grundbuches das Grundstück vorgetragen ist, 
c) in wessen bücherlichem Eigentume es steht, 
d) ob das Gewässer öffentliches Gut ist und ob es im Grundbuche als solches eingetragen ist, 
e) welche Größe das Fischwasser aufweist und ob es als Eigenrevier erklärt wurde.
(2) Für die Anmeldung ist das im Anhang 1 abgedruckte Formular zu verwenden, das bei den Gemeindeämtern

zum Selbstkostenpreis erhältlich ist.

§ 2
(1) Auf Grund der gemäß § 1 erstatteten Anmeldungen hat die Bezirksverwaltungsbehörde den Fischereikataster

anzulegen.
(2) Der Fischereikataster besteht aus nach Fischwässern, bei Wasserläufen in der Richtung des Wasserlaufes, ge-

ordneten Vormerkblättern (Kartei) und einer übersichtlichen Gewässerkarte. Die Vormerkblätter sind nach dem Mu-
ster im Anhang 2 anzulegen.

(3) In Streitfällen oder, wenn Zweifel über die Rechtsmäßigkeit angemeldeter Fischereirechte bestehen, sind die
widerstreitenden Fischereiberechtigten im Fischereikataster bis zur endgiltigen Entscheidung vorläufig vorzumer-
ken.

(4) Die losen Vormerkblätter sind mit fortlaufenden Zahlen zu versehen, die an den entsprechenden Stellen in
der Gewässerkarte einzutragen sind.

(5) Die Angaben des Katasters sind fortlaufend zu berichtigen. Nachträglich entstandene oder nachträglich anerkannte
Fischereirechte sind nach Rechtskraft des Bescheides im Fischereikataster einzutragen.

(6) Der Fischereikataster steht jedermann bei der Bezirksverwaltungsbehörde zur öffentlichen Einsicht offen.
Wer ein rechtliches Interesse darzutun vermag, ist berechtigt, wegen des Fehlens oder der Unrichtigkeit einer Vor-
merkung bei der Bezirksverwaltungsbehörde mündlich oder schriftlich Erinnerungen vorzubringen, welche diese
Behörde bescheidmäßig zu erledigen hat. Abschriften der Bescheide sind an die beteiligten Fischereirevierausschüsse
(Fischereiverwalter) zuzustellen.

§ 3
Verpachtung von Pachtrevieren (§§ 17 und 18 Fischereigesetz)

(1) Die Fischerei in den Pachtrevieren  ist im Wege der öffentlichen  Versteigerung  durch  den  Fischereirevier-
ausschuß zu verpachten. Die Versteigerung ist im Landesamtsblatte auszuschreiben. Die Versteigerungsbedingungen
sind in den Ortsgemeinden, in denen das Fischwasser liegt, 4 Wochen vor dem Tage der Versteigerung zur allgemei-
nen Einsicht aufzulegen. Der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden, wobei jedoch Anbote von Personen, denen
die Ausstellung einer Fischereikarte verweigert werden kann, und Anbote der im § 17 Abs. 5 des Fischereigesetzes
genannten Körperschaften außer Betracht zu bleiben haben.

(2) Die Pachtverträge sind schriftlich abzufassen. Die Verträge haben Bestimmungen über alle Verpflichtungen
der Pächter, insbesondere jene zur Einsetzung von Fischbrut und Setzlingen zu enthalten. Bei Verträgen, die mit
einer Gesellschaft geschlossen werden, sind die Namen aller Mitglieder und des die Leitung ausübenden Mitgliedes
anzuführen. Ein Muster eines Pachtvertrages ist im Anhang 3 abgedruckt.

§ 4
Fischereirevierausschüsse (§ 27 Fischereigesetz)

(1) Die Fischwässer des Landes werden in 7 Gebiete eingeteilt, für die je 1 Fischereirevierausschuß zu bestellen
ist.
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Diese Gebiete sind: 
I. Leitha samt Nebenflüssen und Seitenarmen (Kanälen); Neufelder See.
II. Neusiedlersee mit Zuflüssen außer der Wulka; Lacken im Seewinkel. 
III. Wulkabach mit Zuflüssen und Zeiselbach.
IV. Goldbach und Frauenbrunnbach; Nikitscherbach; Rabnitz mit Nebenflüssen; Güns mit Nebenflüssen.
V. Rechnitzbach, Pinka mit Nebenflüssen.
VI. Strem mit Nebenflüssen; Reinersdorferbach.
VII. Lafnitz mit Zuflüssen; Raab mit Zuflüssen; Klausenbach mit Lendavabach.
(2) Bis zur Bildung der Fischereirevierausschüsse werden für jedes der 7 Gebiete je ein Fischereirevierverwalter

und die erforderliche Anzahl von Vertretern bestellt.

§ 5
Schonzeiten und Ursprungsbescheinigung

(§§ 52 und 53 Fischereigesetz).
(1) Die im nachstehenden genannten Fische (Wassertiere) dürfen während der bei jeder Art festgesetzten Schonzeit

und unter dem bestimmten Maße nicht gefangen werden. Dieses Verbot bezieht sich nicht auf Teiche und sonstige
Wasserbehälter, die zum Zwecke der Fischzucht angelegt sind, ferner nicht auf den Neusiedlersee und die Lacken
im Seewinkel (Abs. 2).

                                                                                                                     

Fisch (Wassertier) Schonzeit Mindestmaß
                                                                                                                     

Bachforelle 16. Sept. - Ende Feber 20 cm
Regenbogenforelle 1. Feber - 30. April 24 cm
Aesche 1. März - 30. April 25 cm
Hecht 1. Feber - 31. März 30 cm
Schleie 16. Mai - 30. Juni 20 cm
Barbe 1. April - 15. Juni 30 cm
Wels 16. April - 30. Juni 50 cm
Karpfen 1. Mai - 30. Juni 25 cm
                                                                                                                   

männlicher Krebs 1. Aug. - 30. Juni 14 cm
                                                                                                                     

weiblicher Krebs ganzjährig

                                                                                                                     

(2) Im Neusiedlersee und in den Lacken des Seewinkels ist jeder Fischfang vom 16. Feber bis 31. Mai mit Stell-
und Zugnetzen untersagt. In diesen Gewässern wird die Schonzeit für Hechte für die Zeit vom 16. Feber bis 31. März
und für Karpfen für die Zeit vom 1. bis 31 Mai festgesetzt. Ablaichende Fische dürfen auch außerhalb der Schonzeit
nur für Zwecke der Laichentnahme und für wissenschaftliche Untersuchungen gefangen werden. Als Mindestmaß
wird für den Karpfen wird die Länge von 30 cm, für den Hecht die Länge von 35 cm festgesetzt. Die zustän di ge Be-
zirksverwaltungsbehörde kann nach Anhörung des Fischereirevierausschusses dem Fi scherei   aus übungsberechtigten
den Fang oder das Sammeln von Fischen auch in der Schonzeit und unter dem vor ge  schriebenen Mindestmaß an Stel-
len des Sees gestatten, wo das Wasser so weit gesunken ist, daß das Eingehen der zu rückgebliebenen Fische zu be-
fürchten wäre.

(3) Die Maße sind von der Kopfseite bis zum Ende der Schwanzflosse, bezw. bis zum Schwanzende zu nehmen.
(4) Fische und Krebse, die das im Absatz 1 angeführte Mindestmaß nicht erreichen, dürfen ohne Ursprungsbe-

scheinigung (§ 6) weder verkauft, noch zum Verkaufe feilgehalten, noch in Gasthäusern angeboten oder verabreicht
wer den. Das gleiche Verbot gilt für Fische und männliche Krebse in der Zeit von 2 Wochen nach Beginn bis zum
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Ende der Schonzeit.
(5) Wenn auf Grund der Bestimmungen des Abs. 2 oder auf Grund der Bestimmungen der §§ 48, 54, Abs. 1, 55,

62, Abs. 2 des Fischereigesetzes Ausnahmen von dem im Abs. 1 - 3 genannten Verbote gestattet wurden, ist dem Fi-
scher von der Bezirksverwaltungsbehörde ein Erlaubnisschein (Anhang 4) auszufolgen.

§ 6
(1) Mit jedem Erlaubnisschein ist dem Fischer - sofern eine der im § 5, Abs. 4 erwähnten Verwertungsarten der

Fische (Krebse) in Frage kommt - eine entsprechende, mit fortlaufenden Nummern versehene Anzahl von unausge-
füllten, im vorhinein ausgestellten (gefertigten) Ursprungsbescheinigungen (Anhang 5) in je zweifacher Ausfertigung
zuzusenden. Es können hiefür auch Juxtenhefte mit fortlaufend numerierten Seiten ausgegeben werden. Diese Ur-
sprungsbescheinigungen sind vom Fischer für jede Menge von Fischen (Krebsen), welche gesondert verkauft oder
zum Verkauf feilgeboten oder verabreicht oder versendet werden soll, auszufüllen und dem Übernehmer der Fische
auszufolgen. Von jeder Ursprungsbescheinigung hat der Fischer eine Durchschrift der hiefür bestimmten Drucksorte
herzustellen und zu Kontrollzwecken mindestens ein Jahr aufzubewahren.

(2) Wenn Fische aus dem Neusiedlersee oder aus den Lacken im Seewinkel (§ 5 Abs. 2) oder aus Teichen und Wasserbe-
hältern, die zum Zwecke der Fischzucht angelegt sind (§ 56 Fischereigesetz), während der im § 5 Abs. 2 genannten Zeit oder
unter dem festgesetzten Mindestmaße in einer der im § 5 Abs. 4, genannten Art verwertet werden sollen, hat der Fischer bei
der Bezirksverwaltungsbehörde Ursprungsbescheinigungen einzuholen, bei deren Ausgabe der im Abs. 1 vorgeschriebenen
Vorgang einzuhalten ist.

§ 7
Verbot von Fangarten und Fangvorrichtungen

(§ 59 Fischereigesetz)
(1) Das Erlegen von Fischen mit einer Schußwaffe ist verboten. Vorrichtungen zum Selbstfange der Fische, bei

denen der Eingang über den Wasserspiegel hervorragt (Volkstümlich „Kerte” genannt), dürfen außer im Neusiedlersee
in Fischwässern nicht angebracht werden.

§ 7a.
Die zum Fischfang aufgestellten Reusen und Netze sind täglich zu kontrollieren. Es dürfen von jedem Fische-

reiausübungsberechtigten nur soviele Reusen und Netze zum Fischfang aufgestellt werden, als täglich kontrolliert
werden können. Die nicht verwertbaren Fische sind bei jeder Kontrolle freizulassen.

§ 8
Besatz von Fischwässern (§ 61 Fischereigesetz)

(1) In fließenden Fischwässern dürfen Eier, Brut- und Mutterfische der Regenbogenforelle sowie von Fischen,
die im § 5 nicht genannt sind, nur nach eingeholter Bewilligung der Landesregierung ausgesetzt werden.

(2) Im Neusiedlersee, in dessen Zuflüssen mit Ausnahme der Wulka und in den Lacken des Seewinkel dürfen
ohne Bewilligung der Landesregierung nur Eier-, Brut- und Mutterfische des Karpfen und des Hechtes ausgesetzt
werden.

§ 9
Zulassung zum Fischfange durch den Fischereiberechtigten 

(§ 63 Fischereigesetz)
Für die auf Grund der Bestimmungen des § 63 Abs. 1 des Fischereigesetzes vom Fischereiberechtigten auszu-

stellenden Bestätigungen über die Zulassung zum Fischfange sind Vordrucke nach dem in Anhang 6 angeführten
Muster zu verwenden.

§ 10
Fischereischutzorgane (§ 64 Fischereigesetz)

(1) Als Fischereischutzorgane können nur bestellt werden solche Personen, die
a) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, 
b) das 21. Lebensjahr vollendet haben,
c) über die zur Ausübung des Dienstes erforderlichen geistigen, charakterlichen und körperlichen Eigenschaften

verfügen,
d) die Fähigkeit zur Erlangung einer Fischereikarte besitzen, 
e) durch Beantwortung der seitens eines von der Bezirksverwaltungsbehörde betrauten Organes zu stellenden



Fragen die Kenntnis der im Burgenland geltenden, die Fischerei und die Rechte und Pflichten des Fischereischutz-
personales regelnden Vorschriften nachweisen.

(2) Die Beeidigung des Fischereischutzorganes hat nach der im Anhang 7 angeführten Eidesformel zu erfolgen.
(3) Die schriftliche Bestätigung des geleisteten Eides ist in einem dem beeideten Fischereischutzorgan auszufol-

genden Ausweis einzutragen, in dem die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde die jeweils erfolgte Bestellung zur
Beaufsichtigung und zum Schutze der Fischerei in einem bestimmten Revier zu bescheinigen hat.

(4) Zur Ausfertigung des im Abs. 3 erwähnten Ausweises ist ausschließlich der von dem Amte der Landesregie-
rung aufgelegte, im Anhang 8 angeführte Vordruck zu verwenden.

(5) Die äußere Kennzeichnung der zur Beaufsichtigung und zum Schutze der Fischerei bestellten, von der Be-
zirksverwaltungsbehörde beeideten und bestätigten Fischereischutzorgane erfolgt durch ein Dienstabzeichen.

(6) Dieses ausschließlich von dem Amte der Landesregierung im Wege der Bezirksverwaltungsbehörde zur Aus-
gabe gelangende Dienstabzeichen besteht aus Tombak, ist von länglich runder Form   8 cm hoch und 6 cm breit; in
der Mitte befindet sich das burgenländische Landeswappen, darüber die Aufschrift „Burgenland,“ unten die Aufschrift
„Fischereischutz“ und auf beiden Seiten eine Verzierung aus Eichenlaub.

(7) Die beeideten und bestätigten Fischereischutzorgane sind verpflichtet, bei Ausübung ihres Dienstes das Dienst-
abzeichen auf dem äußeren Kleidungsstück an der linken Brustseite sichtbar zu tragen.

(8) Beeidete und bestätigte Fischereischutzorgane, die zur Beaufsichtigung und zum Schutze der Fischerei nicht
bestellt sind, sind verpflichtet, nach Auflösung des Dienstverhältnisses das Dienstabzeichen dem Besteller zwecks
Rückgabe an die Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich abzuliefern.

§ 11
Landesfischereibeirat (§ 67 Fischereigesetz)

(1) Der Landesfischereibeirat wird jeweils auf die Dauer von fünf Jahren bestellt. Er besteht aus fünf von der
Landesregierung zu ernennenden Mitgliedern und ebensoviel Ersatzmännern. Die Ernennung erfolgt nach Anhörung
der burgenländischen Landwirtschaftskammer und jene burgenländischen Fischereivereinigungen, die sich auf grö-
ßere Gebiete erstrecken oder auf Grund ihrer Mitgliederanzahl von Bedeutung sind. 

(2) In den Landesfischereibeirat können nur Personen berufen werden, die über besondere Kenntnisse auf dem
Gebiete der Fischerei verfügen und mit den örtlichen Verhältnissen des Landes vertraut sind.

§ 12
Schlußbestimmungen

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verlautbarung in Kraft. Gleichzeitig treten die in den Verwaltungsbe-
zirken Oberwart, Güssing und Jennersdorf noch geltenden Bestimmungen der Verordnung der burgenländischen
Landesregierung, betreffend das Fischereirecht (1. Fischereiverordnung) LGBl. Nr. 51 aus 1935 sowie der Verord-
nung der Burgenländischen Landesregierung, betreffend das Fischereirecht (2. Fischereiverordnung) LGBl. Nr. 7
aus 1938 für den Bereich der genannten Verwaltungsbezirke außer Kraft.
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Anhang 3

Fischereipachtvertrag.

Abgeschlossen zwischen dem Revierausschuß ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................... als Verpächter einerseits
und Herrn ....................................................................................................... als Pächter andererseits.

1.) Der Revierausschuß verpachtet die Fischerei im Fischereipachtrevier, .....................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
wie es mit Bescheid vom ..................................... Zl.: ................................... festgesetzt wurde, beginnend vom  .......................
bis .......................... in den Gemeinden  ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

in der beiläufigen Länge von ......................................................................................................................... für die Dauer von 10
Jahren und zwar für die Zeit vom  ............................. bis ................................................... um den jährlichen Pachtschilling von
S ........................... in Worten .................................................................................  

an  ..................................,..............................;...,..............................................................................................................................   

2.) *) Die Fischereigesellschaft besteht aus den Personen:  ............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

Mit der Leitung ist das Mitglied ................................................. betraut.
Eine Neuaufnahme von Mitgliedern ist nur mit Zustimmung des Revierausschusses zulässig. Die Betrauung eines anderen Mit-
gliedes mit der Leitung der Fischereigesellschaft ist gleichfalls von der Zustimmung dies Revierausschusses abhängig.
Alle Mitglieder der Gesellschaft sind für eine den Bestimmungen des Fischereigesetzes samt den hiezu  erlassenen Verordnungen
und diesem Vertrag entsprechende Ausübung der Fischerei verantwortlich.                                       

3.) Der Pächter hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Ausbeute.
Im Falle eines Zuwachses oder Abfalles am Pachtrevier erfährt der Pachtschilling eine Ermäßigung  oder Erhöhung (§ 17, Abs.
8 des Fischereigesetzes).
Wenn durch außerordentliche Zufälle, wie Senkung des Wasserspiegels, ein dauernder Fischereischaden entsteht, und in jenen
Fällen, in denen für Beieinträchtigung der Fischerei den Fischereiberechtigten nach Rechtsvorschriften eine Entschädigung zu-
kommt, hat der Pächter das Recht, eine Ermäßigung des Pachtschillings zu verlangen, die mangels eines Uebereinkommens zwi-
schen dem Pächter und dem Revierausschuß von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Ausschluß des Rechtsweges festzulegen
ist. Für andere Veränderungen des Pachtobjektes oder für Schäden durch Fischkrankheiten kommt der Verpächter nicht auf.

4.) Der Pachtschilling ist jährlich in ............................ gleichen Raten u. zw. am .....................................

am ...................   am ................................... am ....................... zu zahlen.

5.) Binnen 2 Wochen nach rechtskräftiger Genehmigung der Verpachtung durch die Bezirksverwaltungsbehörde hat der Pächter
als Sicherstellung für die Einhaltung der Pachtbedingnisse etc. den Betrag des einjährigen Pachtschillings bei der Bezirksver-
waltungsbehörde zu erlegen (§ 19 des Fischer eigesetzes).

6.) Der Pächter ist verpflichtet, die fischereipolizeilichen Vorschriften genau einzuhalten  (§ 18 des Fischereigesetzes)

7.) Der Pächter hat alljährlich in das Fischwasser geeignete Satzfische (Eier, Brut- und Mutterfische) auszusetzen u. zw. zumindest
...........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
In fließenden Fischwässern dürfen Eier, Brut- und Mutterfische der Regenbogenforelle, sowie von Fischen, die in § 5 der 2. Fi-
schereiverordnung nicht genannt sind, ohne vorher eingeholte Bewilligung der Landesregierung nicht ausgesetzt werden.
Im Neusiedlersee, in dessen Zuflüssen mit Ausnahme der Wulka und in den Lacken im Seewinkel dürfen ohne Bewilligung der
Landesregierung nur Eier, Brut- und Mutterfische des Karpfen und des Hechtes ausgesetzt werden (§ 8 der 2. Fischereiverord-
nung).
Der Pächter ist verpflichtet, jederzeit über Verlangen des Revierausschusses den Nachweis für die vorgenommene Aussetzung



zu erbringen.

8.) Der Pächter ist verpflichtet, ................. Personen als Fischereischutzorgane zu bestellen und sie der Bezirksverwaltungsbehörde
zwecks Beeidigung namhaft zu machen.

9.) Der Pächter ist verpflichtet, die vorgeschriebenen Revierbeiträge alljährlich im Dezember für das abgelaufene Kalenderjahr
beim Fischereirevierausschuß zu erlegen (§ 25 und 26 des Fischereigesetzes).

10.) Der Pachtvertrag kann von der Bezirksverwaltungsbehörde aus den im § 20 und 26 des Fischereigesetzes aufgezählten
Gründen aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung des Pachtvertrages durch die Behörde haftet der Pächter für die zum Zwecke
der Neuverpachtung aufgelaufenen Kosten sowie für den allfälligen Ausfall am Pachtschilling.

11.) Abänderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sind nur dann bindend, wenn sie schriftlich vereinbart werden.

12.) Der Pächter ist berechtigt, in den von ihm gepachteten Fischwasserstrecken bis höchstens .......... Erlaubnisscheine für den
Fischfang auszustellen.

13.) Beide Vertragsteile verzichten auf das Rechtsmittel der Anfechtung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte des
wahren Wertes.

14.) Stirbt der Pächter, so erlischt das Pachtverhältnis drei Monate nach dem Tode des Pächters, wenn nicht die Erben, insoweit
sie nicht gemäß § 17 Abs. 2, 4 und 5 des Fischereigesetzes von der Pachtung ausgeschlossen sind, vor Ablauf jener Frist beim
Fischereirevierausschuß erklären, die Pachtung fortsetzen zu wollen.

15.) Die mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten, Stempel und Gebühren trägt der Pächter.

Datum: ..................................................................

Der Fischereirevierausschuß:                          Der Pächter:

Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) ................................................................

Zl.: ....................................

Genehmigt:

am: ............................................

*) ist zu streichen, wenn keine Fischereigesellschaft in Betracht kommt.
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Anhang 4

Erlaubnisschein.

Womit Herrn ............................................................................... in ................................................................................................
.................................................:............„...............;.....................
*) auf Grund des Bescheides der Landesregierung (Bezirksverwaltungsbehörde  ........................................................................ ) 
vom .......................... Zl. ............................. die ausnahmsweise Bewilligung zum  Fischfange während der Schonzeit erteilt
wird, und zwar für folgende Fischarten *):
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
für Krebse *) und zwar:  ............................................................................................................................. in   (im)1)

....................................................................................................................................................   
während der Zeit vom ........................................ bis ........................................ *) da das Fischwasser soweit gesunken ist, daß
das Eingehen der Fische zu befürchten war. 
*) zu Zwecken der künstlichen Fischbrut 2 ) in   .............................................................................................................................. 
*) zum Uebersetzen in ein anderes Gewässer (Anzucht), und zwar 2) in  ......................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
*) zu wissenschaftlichen oder Heilzwecken  ...................................................................................................................................
*) zum Futter für wertvolle Fischarten ............................................................................................................................................  
in der beiläufigen             von               .......................................................................................................

Ursprungsbescheinigungen *) liegen bei.

Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) ....................:.............,...............................:.............                     

am ....................................................................... 195 ......

Diesen Erlaubnisschein hat der Inhaber auf Verlangen den Aufsichtsorganen vorzuweisen.

1) Nahere Bezeichnung der Gewässerstrecke und allenfalls der Oertlichkeit.
2) Angabe der Oertlichkeit, des Gewässers, wo die künstliche Zucht oder Anzucht erfolgen soll.
3) Die im einzelnen Falle nicht benötigten Angaben sind zu streichen.

Stück 
kg 

Anzahl 
Menge  
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Anhang 5

Ursprungsbescheinigung

Es wird hiemit dem Herrn  ......................................................................................................... 
in ............................................................................ bescheinigt, daß die
*) zum Verkaufe (zum Feilhalten)
*) zur Verabreichung (zum Feilbieten) in Gasthäusern bestimmten Fische, und zwar:
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................
Gattung .................................. Stück (kg) ........................  Gattung .................................. Stück (kg) ..........................

a) *) aus dem Neusiedlersee, den Lacken dies Seewinkels stammen,
b) *) aus dem zu Zwecken der Fischzucht angelegten Teiche (Wasserbehälter) in .........................................................

stammen,
c) *) auf Grund des von der Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) .................................................................................

am  ....................................   unter  Zl.   ........................
ausgestellten Erlaubnisscheines gefangen wurden, mit welchem dem Obgenannten die Erlaubnis zum Fange von 
ungefähr .............. Stück (kg) Fischen folgender Arten ................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
im Fischwasser ................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... erteilt wurde.

Bezirkshauptmannschaft, (Magistrat)   ....................................................................

am ................................................ 19 ............

Vom Fischer in zwei Ausfertigungen auszufüllen! 
Die Durchschrift hat der Fischer aufzubewahren!

*) Nichtzutreffendes streichen!
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Anhang 6

Bestätigung

über die Zulassung zum Fischfang im Fischwasser: ......................................................................................................................
Giltig für die Dauer von ....:................................bis   .........................................  für  ...................................................................  
wohnhaft in ............................................................ Fischereikarte *) (Bescheinigung) *), Zl. ........................................................
ausgestellt von der Bezirkshauptmannschaft (Magistrat) in ............................................................................................................

Personsbeschreibung: Geburtsjahr:  ........................................................................................................................
Gestalt: ................................................................................................................................
Gesicht: ...............................................................................................................................
Haar:     ...............................................................................................................................
Augen:  ................................................................................................................................
Mund:   ................................................................................................................................
Nase:     ...............................................................................................................................
Besondere Kennzeichen: .....................................................................................................
..............................................................................................................................................

Der Inhaber ist Mitglied der Fischereigesellschaft**) in   ...............................................................................................................

Unterschrift des Ausstellers:                     Unterschrift des Inhabers:
(Fischereiberechtigten, Pächters, zur Ausübung 
des Fischereirechtes bestellten Sachverständigen,
mit der Leitung der Fischerei bestimmten Mitglie-
des der Fischereigesellschaft *).

................................................................ ..........................................................................................

*) Unzutreffendes ist zu streichen.
**) Für den Fall, als die Fischerei von einer Fischereigesellschaft (§ 17 Abs. 6 des Fischereigesetzes) gepachtet ist.

__________________________________________________________________________________

Anhang 7

Eidesformel für Fischereischutzorgane.

„Ich schwöre, den mir jeweils übertragenen Schutz der Fischerei stets mit möglichster Sorgfalt und Treue auszuüben, alle die-
jenigen, welche die meinem Schutze anvertrauten Rechte und Gegenstände auf irgend eine Weise zu schädigen trachten oder
wirklich schädigen, ohne persönliche Rücksicht gewissenhaft anzuzeigen, nach Erfordernis in gesetzmäßiger Weise festzuneh-
men, keine unschuldigen falschlich anzuklagen oder zu verdächtigen, jeden Schaden möglichst hintanzuhalten und die verur-
sachten Beschädigungen nach meinem bestem Wissen und Gewissen anzugeben und abzuschätzen, sowie deren Abhilfe im
gesetzlichen Wege zu verlangen, mich den mir obliegenden Pflichten ohne Wissen und Genehmigung meiner Vorgesetzten oder
ohne unvermeidliche Verhinderung niemals zu entziehen und über das mir anvertraute Gut jederzeit Rechenschaft zu geben. So
wahr mir Gott helfe!“
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.....................................................................
Ausstellende Behörde

Ausweis

Für den Dienst als Fischereischutzorgan

...........................     ........................... 
Stempel                          Amtssiegel

Name und Wohnort des Fischereischutzor-
ganes

...............................................................................

..............................................................................

Personsbeschreibung

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

R e v i e r :  ...........................................................

.............................................................................

Name und Wohnort des Bestellers:  ..................

...........................................................................

Amtssiegel ............................................
Fertigung

Der Inhaber  ...........................................................

.............................................................................

............................................................................

............................................................................

Lichtbild
des

Inhabers

Amtssiegel

...................................................................... 
Eigenhändige Unterschrift

Seite 1

Seite 3 Seite 4

Seite 2
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TIERSCHUTZGESETZ (040)
Bundesgesetz über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz – TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, zuletzt geändert durch

BGBl. I Nr. 80/2013

A u s z u g :

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Hauptstück
Allgemeine Bestimmungen

§  1: Zielsetzung
§  2: Förderung des Tierschutzes
§  3: Geltungsbereich
§  4: Begriffsbestimmungen
§  5: Verbot der Tierquälerei
§  6: Verbot der Tötung
§  7: Verbot von Eingriffen an Tieren
§  8: Verbot der Weitergabe, Veräußerung und des Erwerbs bestimmter Tiere
§  9: Hilfeleistungspflicht
§ 10: Tierversuche
§ 11: Transport von Tieren

2. Hauptstück
Tierhaltung

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 12: Anforderungen an den Halter
§ 13: Grundsätze der Tierhaltung
§ 14: Betreuungspersonen
§ 15: Versorgung bei Krankheit oder Verletzung
§ 16: Bewegungsfreiheit
§ 17: Füttern und Tränken
§ 18: Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen
§ 19: Nicht in Gebäuden oder Unterkünften untergebrachte Tiere
§ 20: Kontrollen
§ 21: Aufzeichnungen
§ 22: Zuchtmethoden
§ 23: Bewilligungen

2. Abschnitt
Besondere Bestimmungen

§ 24: Tierhaltungsverordnung
§ 25: Wildtiere
§ 26: Haltung von Tieren in Zoos
§ 27: Haltung von Tieren in Zirkussen und ähnlichen Einrichtungen
§ 28: Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen
§ 29: Tierheime
§ 30: Entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde beschlagnahmte oder abge-   nommene

Tiere
§ 31: Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten oder zum Zwecke der Zucht und des Verkaufs
§ 32: Schlachtung oder Tötung
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3. Hauptstück
Vollziehung

§ 33: Behörden
§ 34: Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
§ 35: Behördliche Überwachung
§ 36: Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln
§ 37: Sofortiger Zwang

4. Hauptstück
Straf- und Schlussbestimmungen

§ 38: Strafbestimmungen
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§ 40: Verfall
§ 41: Tierschutzombudsmann
§ 41a Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht
§ 42: Tierschutzrat
§ 42a: Vollzugsbeirat
§ 43: Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen
§ 44: In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen
§ 45: Vorbereitung der Vollziehung
§ 46: Umsetzungshinweis
§ 47: Notifikation
§ 48: Vollziehungsklausel
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1. Hauptstück
Allgemeine Bestimmungen

Zielsetzung
§ 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der
besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.

Förderung des Tierschutzes
§ 2. Bund, Länder und Gemeinden sind verpflichtet, das Verständnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Jugend

für den Tierschutz zu wecken und zu vertiefen und haben nach Maßgabe budgetärer Möglichkeiten tierfreundliche
Haltungssysteme, wissenschaftliche Tierschutzforschung sowie Anliegen des Tierschutzes zu fördern.

Geltungsbereich
§ 3. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für alle Tiere.
(2) Die §§ 7 bis 11 und das 2. Hauptstück, mit Ausnahme des § 32, gelten nur für Wirbeltiere, Kopffüßer und

Zehnfußkrebse.
(3) Durch dieses Bundesgesetz werden andere bundesgesetzliche Bestimmungen zum Schutz von Tieren, insbe-

sondere
1. das Tierversuchsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 114/2012
2. das Tiertransportgesetz 2007, BGBl. I Nr. 54/2007,

in der jeweils geltenden Fassung nicht berührt.
(4) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für die Ausübung der Jagd und der Fischerei. Nicht als Ausübung der Jagd oder

der Fischerei gelten
1. die Haltung und Ausbildung von Tieren, die zur Unterstützung der Jagd oder der Fischerei eingesetzt werden,
2. die Haltung von Tieren in Gehegen zu anderen als jagdlichen Zwecken,
3. die Haltung von Fischen zu anderen Zwecken als der Fischerei.

Begriffsbestimmungen
§ 4. Die nachstehenden Begriffe haben in diesem Bundesgesetz jeweils folgende Bedeutung:

1. Halter: jene Person, die ständig oder vorübergehend für ein Tier verantwortlich ist oder ein Tier in ihrer Obhut hat;
2. Haustiere: domestizierte Tiere der Gattungen Rind, Schwein, Schaf, Ziege und Pferd, jeweils mit Ausnahme

exotischer Arten, sowie Großkamele, Kleinkamele, Wasserbüffel, Hauskaninchen, Haushunde, Hauskatzen,
Hausgeflügel und domestizierte Fische;

3. Heimtiere: Tiere, die als Gefährten oder aus Interesse am Tier im Haushalt gehalten werden, soweit es sich um
Haustiere oder domestizierte Tiere der Ordnungen der Fleischfresser, Nagetiere, Hasenartige, Papageienvögel,
Finkenvögel, Taubenvögel und der Klasse der Fische handelt;

4. Wildtiere: alle Tiere außer den Haus- und Heimtieren;
5. Schalenwild: Rotwild, Damwild, Sikahirsche, Davidshirsche, Muffelwild und Schwarzwild;
6. landwirtschaftliche Nutztiere: alle Haus- oder Wildtiere, die zur Gewinnung tierischer Erzeugnisse (z.B. Nah-

rungsmittel, Wolle, Häute, Felle, Leder) oder zu anderen land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken gehalten wer-
den;

7. Futtertiere: Fische, Hausgeflügel bis zu einem Alter von vier Wochen sowie Mäuse, Ratten, Hamster, Meerschwein-
chen und Kaninchen, die zum Zwecke der Verfütterung gehalten oder getötet werden;

8. Eingriff: eine Maßnahme, die zur Beschädigung oder dem Verlust eines empfindlichen Teils des Körpers oder
einer Veränderung der Knochenstruktur führt;

9. Tierheim: eine nicht auf Gewinn gerichtete Einrichtung, einschließlich Tierasyl oder Gnadenhof, die die Ver-
wahrung herrenloser oder fremder Tiere anbietet;

10. Zoos: dauerhafte Einrichtungen, in denen Wildtiere zwecks Zurschaustellung während eines Zeitraums von min-
destens sieben Tagen im Jahr gehalten werden, ausgenommen Zirkusse und Tierhandlungen;

11. Zirkus: eine Einrichtung mit Darbietungen, die unter anderem auf dem Gebiet der Reitkunst oder der Tierdressur
liegen und akrobatische Vorführungen, ernste und komische Schaunummern, Pantomimen sowie Tanz- und Mu-
siknummern einschließen können;

12. Varieté: eine Einrichtung mit Darbietungen, die im wesentlichen bloß auf Unterhaltung abzielt und bei der in
abwechselnder Programmnummernfolge deklamatorische oder musikalische Vorträge, artistische Vorführungen,
Schaunummern, kurze Possen, Singspiele, Burlesken oder Szenen veranstaltet werden;
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13. Schlachten: das Töten eines Tieres durch Blutentzug und nachfolgende Ausweidung zum Zweck der Fleischge-
winnung, 

14. Zucht: vom Menschen kontrollierte Fortpflanzung von Tieren durch gemeinsames Halten geschlechtsreifer Tiere
verschiedenen Geschlechts, gezielte Anpaarung oder das Heranziehen eines bestimmten Tieres zum Decken
oder durch Anwendung anderer Techniken der Reproduktionsmedizin.

Verbot der Tierquälerei
§ 5. (1) Es ist verboten, einem Tier ungerechtfertigt Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen oder es in schwere

Angst zu versetzen.
(2) Gegen Abs. 1 verstößt insbesondere, wer

1. Züchtungen vornimmt, bei denen vorhersehbar ist, dass sie für das Tier oder dessen Nachkommen mit Schmerzen,
Leiden, Schäden oder Angst verbunden sind (Qualzüchtungen), sodass in deren Folge im Zusammenhang mit
genetischen Anomalien insbesondere eines oder mehrere der folgenden klinischen Symptome bei den Nach-
kommen nicht nur vorübergehend mit wesentlichen Auswirkungen auf ihre Gesundheit auftreten oder physio-
logische Lebensläufe wesentlich beeinträchtigen oder eine erhöhte Verletzungsgefahr bedingen: 
a) Atemnot, 
b) Bewegungsanomalien, 
c) Lahmheiten, 
d) Entzündungen der Haut, 
e) Haarlosigkeit, 
f) Entzündungen der Lidbindehaut und/oder der Hornhaut, 
g) Blindheit, 
h) Exophthalmus, 
i) Taubheit, 
j) Neurologische Symptome, 
k) Fehlbildungen des Gebisses, 
l) Missbildungen der Schädeldecke, 
m) Körperformen bei denen mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden muss, dass natürliche Geburten

nicht möglich sind, oder Tiere mit Qualzuchtmerkmalen importiert, erwirbt, vermittelt, weitergibt oder ausstellt;
2. die Aggressivität und Kampfbereitschaft von Tieren durch einseitige Zuchtauswahl oder durch andere Maßnah-

men erhöht;
3. a) Stachelhalsbänder, Korallenhalsbänder oder elektrisierende oder chemische Dressurgeräte verwendet oder

b) technische Geräte, Hilfsmittel oder Vorrichtungen verwendet, die darauf abzielen, das Verhalten eines Tieres
durch Härte oder durch Strafreize zu beeinflussen;

4. ein Tier auf ein anderes Tier hetzt oder an einem anderen Tier auf Schärfe abrichtet;
5. Tierkämpfe organisiert oder durchführt;
6. Hunderennen auf Asphalt oder anderen harten Bodenbelägen veranstaltet;
7. einem Tier Reiz- oder Dopingmittel zur Steigerung der Leistung von Tieren, insbesondere bei sportlichen Wett-

kämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen, zuführt;
8. ein Tier zu einer Filmaufnahme, Werbung, Schaustellung oder ähnlichen Zwecken und Veranstaltungen heran-

zieht, sofern damit Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst für das Tier verbunden sind;
9. einem Tier Leistungen abverlangt, sofern damit offensichtlich Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst

für das Tier verbunden sind;
10. ein Tier Temperaturen, Witterungseinflüssen, Sauerstoffmangel oder einer Bewegungseinschränkung aussetzt

und ihm dadurch Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt;
11. einem Tier Nahrung oder Stoffe vorsetzt, mit deren Aufnahme für das Tier offensichtlich Schmerzen, Leiden,

Schäden oder schwere Angst verbunden sind; 
12. einem Tier durch Anwendung von Zwang Nahrung oder Stoffe einverleibt, sofern dies nicht aus veterinärmedi-

zinischen Gründen erforderlich ist;
13. die Unterbringung, Ernährung und Betreuung eines von ihm gehaltenen Tieres in einer Weise vernachlässigt,

dass für das Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden sind oder es in schwere Angst versetzt wird;
14. ein Heim- oder Haustier oder ein gehaltenes nicht heimisches Wildtier aussetzt oder verlässt, um sich seiner zu

entledigen;
15. lebenden Tieren Gliedmaßen abtrennt;
16. Fanggeräte so verwendet, dass sie nicht unversehrt fangen oder nicht sofort töten, 
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17. an oder mit einem Tier eine geschlechtliche Handlung vollzieht.
(3) Nicht gegen Abs. 1 verstoßen

1. Maßnahmen, die auf Grund einer veterinärmedizinischen Indikation erforderlich sind oder sonst zum Wohl des
Tieres vorgenommen werden,

2. Maßnahmen, die im Einklang mit veterinärrechtlichen Vorschriften vorgenommen werden,
3. Maßnahmen, die zur fachgerechten Schädlingsbekämpfung oder zur Bekämpfung von Seuchen unerlässlich sind,
4. Maßnahmen der Ausbildung von Diensthunden der Sicherheitsexekutive und des Bundesheeres, bei denen von

besonders geschulten Personen unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit Korallenhalsbänder angewendet werden.
Unter einem Korallenhalsband ist ein Metallgliederhalsband mit Kehlkopfschutz mit schräg nach innen gerich-
teten abgerundeten metallenen Fortsätzen mit einem Drahtdurchmesser von mindestens 3,5 mm zu verstehen.

(4) Das In-Verkehr-Bringen, der Erwerb und der Besitz von Gegenständen, die gemäß Abs. 2 Z 3 lit a nicht ver-
wendet werden dürfen, ist verboten. Ausgenommen sind der Erwerb und der Besitz von Korallenhalsbändern für
die in Abs. 3 Z 4 genannten Zwecke.

(5)  . . . . . . . . . . . . .
Verbot der Tötung

§ 6. (1) Es ist verboten, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten.
(2) Es ist verboten, Hunde oder Katzen zur Gewinnung von Nahrung oder anderen Produkten zu töten.
(3) Die Tötung von Tieren zum Zweck der Aus-, Fort- und Weiterbildung ist nur an wissenschaftlichen Einrich-

tungen und nur insoweit zulässig, als sie für den angestrebten Zweck unerlässlich ist und nicht durch alternative Me-
thoden ersetzt werden kann.

(4) Unbeschadet der Verbote nach Abs. 1 und 2 darf das wissentliche Töten von Wirbeltieren nur durch Tierärzte
erfolgen. Dies gilt nicht

1. für die fachgerechte Tötung von landwirtschaftlichen Nutztieren und von Futtertieren (§ 32),
2. für die fachgerechte Tötung von Tieren im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung gemäß Abs. 3,
3. für die fachgerechte Schädlingsbekämpfung,
4. in Fällen, in denen die rasche Tötung unbedingt erforderlich ist, um dem Tier nicht behebbare Qualen zu ersparen.

Verbot von Eingriffen an Tieren
§ 7. (1) Eingriffe, die nicht therapeutischen oder diagnostischen Zielen oder der fachgerechten Kennzeichnung

von Tieren in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften dienen, sind verboten, insbesondere
1. Eingriffe zur Veränderung des phänotypischen Erscheinungsbildes eines Tieres,
2. das Kupieren des Schwanzes,
3. das Kupieren der Ohren,
4. das Durchtrennen der Stimmbänder,
5. das Entfernen der Krallen und Zähne,
6. das Kupieren des Schnabels.
(2) Ausnahmen von diesen Verboten sind nur gestattet

1. zur Verhütung der Fortpflanzung oder
2. wenn der Eingriff für die vorgesehene Nutzung des Tieres, zu dessen Schutz oder zum Schutz anderer Tiere un-

erlässlich ist; diese Eingriffe sind in der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 festzulegen.
(3) Eingriffe, bei denen ein Tier erhebliche Schmerzen erleiden wird oder erleiden könnte, dürfen, soweit nicht

durch Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 anderes bestimmt ist, nur von einem Tierarzt und nur nach wirksamer Be-
täubung und mit postoperativer Schmerzbehandlung durchgeführt werden. Eingriffe, bei denen keine Betäubung er-
forderlich ist, können auch von einer sonstigen sachkundigen Person vorgenommen werden. Art und Nachweis der
Sachkunde sind in der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 zu regeln.

(4) Die Anwendung von Gummiringen, Ätzstiften und Ätzsalben ist verboten. 
(5) Das Ausstellen, der Import, der Erwerb, die Vermittlung und die Weitergabe von Hunden, die nach dem 1.

Jänner 2008 geboren und an deren Körperteilen Eingriffe vorgenommen wurden, die in Österreich verboten sind, ist
verboten. Das wissentliche Verbringen von in Österreich geborenen Hunden ins Ausland zum Zwecke der Vornahme
von Eingriffen, die in Österreich verboten sind, ist verboten.

Verbot der Weitergabe, der Veräußerung und des Erwerbs bestimmter Tiere
§ 8. Es ist verboten, ein Tier, für das ein Weiterleben mit nicht behebbaren Qualen verbunden ist, zu einem anderen

Zweck als zur unverzüglichen schmerzlosen Tötung weiterzugeben, zu veräußern oder zu erwerben. Der Erwerber
hat ein solches Tier unverzüglich schmerzlos zu töten oder töten zu lassen.
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Verkaufsverbot von Tieren 
§ 8a. (1) Das Feilbieten und das Verkaufen von Tieren auf öffentlich zugänglichen Plätzen, soweit dies nicht im

Rahmen einer Veranstaltung gemäß § 28 erfolgt, sowie das Feilbieten von Tieren im Umherziehen sind verboten. 
(2) Das öffentliche Feilbieten von Tieren ist nur im Rahmen einer gemäß § 31 Abs. 1 genehmigten gewerblichen

Haltung oder durch gemäß § 31 Abs. 4 gemeldete Züchter gestattet.

Hilfeleistungspflicht
§ 9. Wer ein Tier erkennbar verletzt oder in Gefahr gebracht hat, hat, soweit ihm dies zumutbar ist, dem Tier die

erforderliche Hilfe zu leisten oder, wenn das nicht möglich ist, eine solche Hilfeleistung zu veranlassen.

Tierversuche
§ 10.  . . . . . . . . . . . . .

Transport von Tieren
§ 11. (1) Soweit Transporte, einschließlich der Ver- und Entladung, nicht unter die Bestimmungen der Verordnung

(EG) Nr. 1/2005 über den Schutz von Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen sowie zur
Änderung der Richtlinien 64/432/EWG und 93/119/EG und der Verordnung (EG) Nr. 1255/97, ABl. Nr. L 3 S. 1,
oder sonst unter das Tiertransportgesetz 2007, BGBl. I Nr. 54/2007 fallen, gelten Art. 3 sowie der Anhang I Kapitel
I, II und III der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 sinngemäß. Beim Transport von Wassertieren ist darauf zu achten, dass
das Wasservolumen der Anzahl der beförderten Tiere angepasst ist, eine Erwärmung des Wassers und ein Absinken
des Sauerstoffgehaltes vermieden wird und eine Fütterung unterbleibt.

(2) Ist die aufrechte Stellung des Behältnisses, mit dem ein Tier transportiert werden soll, nicht ohne Weiteres von
außen erkennbar, so ist das Transportbehältnis mit einem Zeichen zu versehen, das die aufrechte Stellung des Be-
hältnisses anzeigt. Ist auf Grund der Beschaffenheit des Transportbehältnisses nicht ohne Weiteres von außen er-
kennbar, dass damit ein Tier transportiert wird, so ist auf dem Transportbehältnis ein Hinweis anzubringen, aus dem
hervorgeht, welches Tier transportiert wird.

(3)  . . . . . . . . . . . . .

2. Hauptstück
Tierhaltung

1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Anforderungen an den Halter
§ 12. (1) Zur Haltung von Tieren ist jeder berechtigt, der zur Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes

und der darauf gegründeten Verordnungen in der Lage ist, insbesondere auch über die erforderlichen Kenntnisse
und Fähigkeiten verfügt.

(2) Ist der Halter eines Tieres nicht in der Lage, für eine diesem Bundesgesetz entsprechende Haltung des Tieres
zu sorgen, so hat er es solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu übergeben, die Gewähr für eine diesem
Bundesgesetz entsprechende Haltung bieten.

(3) Ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten dürfen Tiere an Minderjährige, die das 14. Lebensjahr nicht
vollendet haben, nicht abgegeben werden.

Grundsätze der Tierhaltung
§ 13. (1) Tiere dürfen nur gehalten werden, wenn auf Grund ihres Genotyps und Phänotyps und nach Maßgabe

der folgenden Grundsätze davon ausgegangen werden kann, dass die Haltung nach dem anerkannten Stand der wis-
senschaftlichen Erkenntnisse ihr Wohlbefinden nicht beeinträchtigt.

(2) Wer ein Tier hält, hat dafür zu sorgen, dass das Platzangebot, die Bewegungsfreiheit, die Bodenbeschaffenheit,
die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und Haltungsvorrichtungen, das Klima, insbesondere Licht und Temperatur,
die Betreuung und Ernährung sowie die Möglichkeit zu Sozialkontakt unter Berücksichtigung der Art, des Alters
und des Grades der Entwicklung, Anpassung und Domestikation der Tiere ihren physiologischen und ethologischen
Bedürfnissen angemessen sind.

(3) Tiere sind so zu halten, dass ihre Körperfunktionen und ihr Verhalten nicht gestört werden und ihre Anpas-
sungsfähigkeit nicht überfordert wird.
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Betreuungspersonen
§ 14. Für die Betreuung der Tiere müssen genügend Betreuungspersonen vorhanden sein, die über die erforderliche

Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten verfügen. In den Verordnungen gemäß
§ 11, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29 und § 31 sind die Art und der Umfang sowie der Nachweis der erforderlichen
Sachkunde unter Berücksichtigung der Ziele und sonstigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der darauf
gegründeten Verordnungen zu regeln.

Versorgung bei Krankheit oder Verletzung
§ 15. Weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung auf, so muss es unverzüglich ordnungsgemäß ver-

sorgt werden, erforderlichenfalls unter Heranziehung eines Tierarztes. Kranke oder verletzte Tiere sind diesen be-
sonderen Ansprüchen angemessen und erforderlichenfalls gesondert unterzubringen.

Bewegungsfreiheit
§ 16. (1) Die Bewegungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, dass dem Tier Schmerzen, Leiden

oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird.
(2) Das Tier muss über einen Platz verfügen, der seinen physiologischen und ethologischen Bedürfnissen ange-

messen ist.
(3) Die dauernde Anbindehaltung ist verboten.
(4) Rindern sind geeignete Bewegungsmöglichkeiten oder geeigneter Auslauf oder Weidegang an mindestens 90

Tagen im Jahr zu gewähren, soweit dem nicht zwingende rechtliche oder technische Gründe entgegenstehen. Der Bun-
desminister für Gesundheit  hat im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft durch Verordnung festzulegen, welche Gegebenheiten als zwingende rechtliche oder technische
Gründe anzusehen sind.

(5) Hunde dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, an der Kette oder in sonst einem angebundenen Zustand
gehalten werden.

(6) Wildtiere dürfen keinesfalls, auch nicht vorübergehend, angebunden gehalten werden. Unberührt bleibt die
Ausbildung von Greifvögeln im Rahmen der Beizjagd.

Füttern und Tränken
§ 17. (1) Art, Beschaffenheit, Qualität und Menge des Futters müssen der Tierart, dem Alter und dem Bedarf der

Tiere entsprechen. Das Futter muss so beschaffen und zusammengesetzt sein, dass die Tiere ihr arteigenes mit dem
Fressen verbundenes Beschäftigungsbedürfnis befriedigen können.

(2) Die Verabreichung des Futters hat die Bedürfnisse der Tiere in Bezug auf das Nahrungsaufnahmeverhalten
und den Fressrhythmus zu berücksichtigen.

(3) Die Tiere müssen entsprechend ihrem Bedarf Zugang zu einer ausreichenden Menge Wasser von geeigneter
Qualität haben.

(4) Futter und Wasser müssen in hygienisch einwandfreier Form verabreicht werden.
(5) Die Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen sind sauber zu halten und müssen so gestaltet sein, dass eine artgemäße

Futter- und Wasseraufnahme möglich ist. Sie müssen so angeordnet sein und betrieben werden, dass alle Tiere ihren Bedarf
decken können.

Bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen
§ 18. (1) Das für die bauliche Ausstattung der Unterkünfte und die Haltungsvorrichtungen verwendete Material,

mit dem die Tiere in Berührung kommen können, muss für die Tiere ungefährlich sein und sich angemessen reinigen
lassen.

(2) Die Unterkünfte sowie die Vorrichtungen, mit denen die Tiere angebunden oder räumlich umschlossen werden,
sind so auszuführen und zu warten, dass die Tiere keine Verletzungen insbesondere durch scharfe Kanten oder Un-
ebenheiten erleiden können.

(3)  . . . . . . . . . . . . .
(3a) Für die Haltung von Kaninchen zur Fleischgewinnung gilt: 

1. Der Betrieb von Käfigen ist ab 1. Jänner 2012 verboten. 
2. Die Anforderungen an verbesserte Buchtensysteme betreffend erhöhte Flächen und sowie die Bodenbeschaffen-

heit sind in der Verordnung gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 festzulegen.
(4) Tiere dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch in künstlicher Dauerbeleuchtung ohne Unterbrechung durch

angemessene Dunkelphasen gehalten werden. Dies gilt nicht für die Kükenaufzucht. Reicht der natürliche Lichteinfall
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nicht aus, um die Bedürfnisse der Tiere zu decken, muss eine geeignete künstliche Beleuchtung vorgesehen werden.
Dabei ist auf den natürlichen Ruhe- und Aktivitätsrhythmus der Tiere Rücksicht zu nehmen.

(5) Die Luftzirkulation, der Staubgehalt der Luft, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und die Gaskon-
zentration – bei Wassertieren, die Temperatur, die Schadstoffkonzentration und der Sauerstoffgehalt des Wassers –
müssen in einem Bereich gehalten werden, der für die Tiere unschädlich ist. Hängt das Wohlbefinden der Tiere von
einer Lüftungsanlage ab, ist eine geeignete Ersatzvorrichtung vorzusehen, die bei Ausfall der Anlage einen für die
Erhaltung des Wohlbefindens der Tiere ausreichenden Luftaustausch gewährleistet; es ist ein Alarmsystem vorzuse-
hen, das den Ausfall der Lüftungsanlage meldet. Das Alarmsystem ist regelmäßig zu überprüfen.

(6)  . . . . . . . . . . . . .

Nicht in Unterkünften untergebrachte Tiere
§ 19. Tiere, die vorübergehend oder dauernd nicht in Unterkünften untergebracht sind, sind soweit erforderlich

vor widrigen Witterungsbedingungen und soweit möglich vor Raubtieren und sonstigen Gefahren für ihr Wohlbe-
finden zu schützen.

Kontrollen
§ 20. (1) Alle Tiere in Haltungssystemen, bei denen das Wohlbefinden der Tiere von regelmäßiger Versorgung durch

Menschen abhängig ist, müssen regelmäßig, im Falle von landwirtschaftlichen Tierhaltungen und Tierhaltungen gemäß
§ 25 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 mindestens einmal am Tag, kontrolliert werden.

(2) In anderen Systemen gezüchtete oder gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollieren, dass Schmer-
zen, Leiden, Schäden oder schwere Angst möglichst vermieden werden.

(3) Es muss eine geeignete (fest installierte oder bewegliche) Beleuchtung zur Verfügung stehen, die ausreicht, um
die Tiere jederzeit gründlich inspizieren zu können, soweit dies für die Versorgung und Beobachtung der Tiere uner-
lässlich ist, jedenfalls jedoch bei Haltung von landwirtschaftlichen Nutztieren.

(4) Alle automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von deren Funktionsfähigkeit das Wohlbefinden
der Tiere abhängt, sind regelmäßig, im Falle von landwirtschaftlichen Tierhaltungen und Tierhaltungen gemäß § 25
Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 mindestens einmal am Tag, zu inspizieren. Defekte sind unver-
züglich zu beheben; ist dies nicht möglich, so sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, um das Wohlbefinden der
Tiere zu schützen.

Aufzeichnungen
§ 21. (1) Der Halter hat Aufzeichnungen über alle medizinischen Behandlungen und, soweit es sich um Säugetiere,

Vögel oder Reptilien handelt, die Anzahl der toten Tiere zu führen, soweit eine landwirtschaftliche Tierhaltung oder
Tierhaltung gemäß § 6 Abs. 3, § 25 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26, 27, 29 und 31 vorliegt.

(2) Diese Aufzeichnungen sind, soweit in bundesgesetzlichen Vorschriften nicht längere Fristen vorgesehen sind,
für mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der Behörde anlässlich einer Kontrolle oder auf Anforderung zur Ver-
fügung zu stellen.

Zuchtmethoden
§ 22. (1) Natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, die das Wohlbefinden der Tiere länger oder dauerhaft beein-

trächtigen, sind verboten.
(2) Diese Bestimmung schließt nicht die Anwendung von Verfahren aus, die nur geringe oder vorübergehende Be-

einträchtigungen des Wohlbefindens verursachen.  . . . . . . . . . . . . .
.

Bewilligungen
§ 23. Für Bewilligungen gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, die folgenden Bestimmungen:

1. Die Behörde hat Bewilligungen nur auf Antrag zu erteilen. Örtlich zuständig für die Bewilligung ist die Behörde,
in deren Sprengel die bewilligungspflichtige Haltung, Mitwirkung oder Verwendung von Tieren stattfindet oder
stattfinden soll.

2. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die beantragte Tierhaltung den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und
der auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen sowie dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Er-
kenntnisse entspricht und kein Tierhaltungsverbot entgegensteht.

3. Bewilligungen können erforderlichenfalls befristet oder unter Auflagen oder unter Bedingungen erteilt werden.
4. Eine befristete Bewilligung ist auf Antrag des Bewilligungsinhabers zu verlängern, wenn der Antrag vor Ablauf

der Frist eingebracht wird und die Voraussetzungen für die Erteilung der Bewilligung weiterhin gegeben sind.
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Erforderlichenfalls sind die Bedingungen oder Auflagen (Z 3) abzuändern.
5. Stellt die Behörde fest, dass die Tierhaltung nicht mehr den Bewilligungsvoraussetzungen entspricht oder die vorge-

schriebenen Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten werden, hat sie mit Bescheid die zur Erreichung des recht-
mäßigen Zustandes notwendigen Maßnahmen vorzuschreiben und dem Bewilligungsinhaber den Entzug der
Bewilligung anzudrohen. Kommt der Bewilligungsinhaber innerhalb der im Bescheid festgesetzten Frist den Vor-
schreibungen nicht nach, hat die Behörde die Bewilligung zu entziehen. Die betroffenen Tiere sind abzunehmen und
solchen Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu übergeben, die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz ent-
sprechende Haltung bieten.

2. Abschnitt
Besondere Bestimmungen

Tierhaltungsverordnung
§ 24.  . . . . . . . . . . . . .

Kennzeichnung und Registrierung von Hunden 
§ 24a. (1) Der Bundesminister für Gesundheit, Familie und Jugend stellt zum Zwecke der Zurückführung entlau-

fener, ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde auf ihren Halter für die Registrierung und Verwaltung der in Abs.
2 angeführten Daten im Sinne einer überregionalen Zusammenarbeit eine länderübergreifende Datenbank zur Ver-
fügung. Er kann zu diesem Zweck bestehende elektronische Register heranziehen. Der Bundesminister für Gesund-
heit ist für diese Datenbank Auftraggeber gemäß § 4 Z 4 DSG 2000. 

(2) Zum Zwecke der Zurückführung entlaufener, ausgesetzter oder zurückgelassener Hunde auf ihren Halter sind
folgende Daten (Stammdaten) gemäß Abs. 4 und 6 zu melden und zu erfassen: 

1. personenbezogene Daten des Halters, ist dieser nicht mit dem Eigentümer des Tieres ident, ebenso die des Ei-
gentümers: 
a) Name, 
b) Art und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises, 
c) Zustelladresse, 
d) Kontaktdaten, 
e) Geburtsdatum; 
f) Datum der Aufnahme der Haltung 
g) Datum der Abgabe und neuer Halter (Name und Nummer eines amtlichen Lichtbildausweises) oder des Todes

des Tieres. 
2. tierbezogene Daten: 

a) Rasse, 
b) Geschlecht, 
c) Geburtsdatum (zumindest Jahr), 
d) Kennzeichnungsnummer (Microchipnummer), 
e) im Falle eines Hundes, an dessen Körperteilen aus veterinärmedizinischem Grund Eingriffe unternommen

wurden, Angabe des genauen Grundes und des Tierarztes, der den Eingriff vorgenommen hat bzw. Angabe
sonstiger Gründe (zB Beschlagnahme), 

f) Geburtsland, 
g) fakultativ: Nummer eines allfällig vorhandenen Heimtierausweises, 
h) fakultativ: Datum der letzten Tollwutimpfung unter Angabe des Impfstoffes, falls vorhanden. 
(3) Alle im Bundesgebiet gehaltenen Hunde sind mittels eines zifferncodierten, elektronisch ablesbaren Microchips

auf Kosten des Halters von einem Tierarzt kennzeichnen zu lassen. Welpen sind spätestens mit einem Alter von drei
Monaten, jedenfalls aber vor der ersten Weitergabe so zu kennzeichnen. Hunde, die in das Bundesgebiet eingebracht
werden, müssen entsprechend den veterinärrechtlichen Bestimmungen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung
gemäß dem ersten Satz kann unterbleiben, wenn der Hund bereits durch einen funktionsfähigen Microchip gekenn-
zeichnet wurde. 

(4) Jeder Halter von Hunden gemäß Abs. 3 ist verpflichtet sein Tier binnen eines Monats nach der Kennzeichnung,
Einreise oder Übernahme - jedenfalls aber vor einer Weitergabe - unter Angabe der Daten gemäß Abs. 2 Z 1 und Z 2
lit. a bis f zu melden. Weiters können die Daten gemäß Abs. 2 Z 2 lit. g und h gemeldet werden.“ Die Eingabe der
Meldung erfolgt über ein elektronisches Portal:
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1. vom Halter selbst oder 
2. nach Meldung der Daten durch den Halter an die Behörde durch diese oder 
3. im Auftrag des Halters durch den freiberuflich tätigen Tierarzt, der die Kennzeichnung oder Impfung vornimmt

oder durch eine sonstige Meldestelle. 
(5) Jedem Stammdatensatz ist eine Registrierungsnummer zuzuordnen. Diese ist dem Eingebenden von der Da-

tenbank mitzuteilen und gilt als Bestätigung für die erfolgreich durchgeführte Meldung. Im Falle, dass die Eingabe
von der Behörde oder im Auftrag des Tierhalters durch einen freiberuflichen Tierarzt oder einer sonstigen Meldestelle
vorgenommen wird, ist die Registrierungsnummer von diesen dem Halter mitzuteilen. 

(6) Jede Änderung ist vom Halter oder Eigentümer in der in Abs. 4 Z 1 bis 3 vorgesehenen Weise zu melden und
in die Datenbank einzugeben. Im Falle der Meldung und Eingabe eines Halter- oder Eigentümerwechsels ist von
der Datenbank eine neue Registrierungsnummer zu vergeben. Wird der Tod eines Tieres nicht vorschriftsgemäß ge-
meldet, erfolgt 20 Jahre nach dem Geburtsjahr des Hundes die automatische Löschung des gesamten Stammdaten-
satzes aus dem Register. 

(7) Jeder Halter und Eigentümer ist berechtigt, die von ihm eingegebenen Daten abzurufen und in Fällen des Abs.
6 zu ändern. Die Behörde gemäß § 33 Abs. 1 TSchG oder die Veterinärbehörde sowie die in Abs. 4 Z 3 genannten
Personen oder Stellen sind berechtigt, soweit es zur Erfüllung der Aufgaben im Rahmen dieses Bundesgesetzes oder
sonstiger veterinärrechtlicher Bestimmungen notwendig ist, in das Register kostenfrei einzusehen und Eintragungen
vorzunehmen. Der Bundesminister für Gesundheit ist ermächtigt, Organen von Gebietskörperschaften auf deren
Verlangen kostenfreie Abfragen in der Tierschutzdatenbank in der Weise zu eröffnen, dass sie, soweit dies zur Be-
sorgung einer gesetzlich übertragenen Aufgabe erforderlich ist, die Datensätze ermitteln können.

Anm.: Bezüglich des Inkrafttretens dieser Bestimmung s. § 44 Abs. 16 auf Seite 194

Wildtiere
§ 25. (1) Wildtiere, die - etwa im Hinblick auf Klima, Ernährung, Bewegungsbedürfnis oder Sozialverhalten - be-

sondere Ansprüche an die Haltung stellen, dürfen bei Erfüllung der vorgeschriebenen Voraussetzungen nur auf Grund
einer binnen zwei Wochen vorzunehmenden Anzeige der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten werden. In Ge-
hegen, in denen Schalenwild ausschließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, darf dieses bei Erfüllung der vor-
geschriebenen Voraussetzungen ebenfalls nur auf Grund einer Anzeige der Wildtierhaltung bei der Behörde gehalten
werden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift des Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere,
den Ort der Haltung und weitere Angaben zu enthalten, die zur Beurteilung durch die Behörde erforderlich sind; das
Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, in Bezug auf Gehege, in denen Schalenwild aus-
schließlich zur Fleischgewinnung gehalten wird, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Landund Forstwirt-
schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, zu regeln.

(2) Einer Anzeige nach Abs. 1 bedürfen nicht:
1. Einrichtungen, die dem Tierversuchsgesetz 2012, BGBl. I Nr. 114/2012, unterliegen,
2. Zoos,
3. Tierheime,
4. die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten.
(3)  . . . . . . . . . . . . .
(4)  . . . . . . . . . . . . .
(5) Die Haltung von Pelztieren zur Pelzgewinnung ist verboten. 

Haltung von Tieren in Zoos
§ 26. (1) Die Haltung von Tieren in Zoos bedarf einer Bewilligung nach § 23.
(2)  . . . . . . . . . . . . .
(3)  . . . . . . . . . . . . .

Haltung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen
§ 27. (1) In Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen dürfen keine Arten von Wildtieren gehalten oder zur

Mitwirkung verwendet werden.
(2)  . . . . . . . . . . . . .
(3) Die Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen, Varietés und ähnlichen Einrichtungen, insbesondere

auch die Erhöhung der Zahl der Tiere oder die Haltung anderer als der bewilligten Tiere, bedarf einer behördlichen
Bewilligung. Die Bewilligung gilt für das gesamte Bundesgebiet. Die Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 23 Z 5
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richtet sich nach dem jeweiligen Standort.
(4) Die Bewilligung ist nach Maßgabe des § 23 und nur dann zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass

1. die Haltung der Tiere den Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verordnungen ent-
spricht,

2. eine ausreichende tierärztliche Betreuung sichergestellt ist und
3. der Bewilligungswerber nachweislich über ein geeignetes Winterquartier verfügt, das den Anforderungen an die

Tierhaltung im Sinne dieses Gesetzes entspricht. Ausländische Unternehmer haben eine vergleichbare Bestäti-
gung ihres Heimatlandes beizubringen.

(5) Der Wechsel des Standortes ist der Behörde des nächsten Standortes rechtzeitig, jedenfalls aber vor Bezug des
neuen Standortes, anzuzeigen. In der Anzeige sind neben dem Standort auch die Art und die Zeit einer Veranstaltung
und die dabei gehaltenen Tiere anzugeben. Die Bewilligung ist der Anzeige im Original oder in Kopie anzuschließen.

(6) § 26 Abs. 3 gilt sinngemäß.

Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen
§ 28.(1) Die Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen sowie die Mitwirkung von Tieren bei Film-

und Fernsehaufnahmen bedarf einer behördlichen Bewilligung nach § 23, soweit 
1. nicht eine Bewilligung nach den veterinärrechtlichen Vorschriften erforderlich ist oder
2. die Veranstaltung nicht unter veterinärbehördlicher Aufsicht steht oder
3. es sich nicht um eine Präsentation der Ausbildung von Diensthunden oder Dienstpferden des Bundesheeres

oder von Diensthunden der Sicherheitsexekutive oder von Tieren von sozialen oder medizinischen Einrichtun-
gen, die im öffentlichen Interesse liegen, handelt oder

4. es sich nicht um Prüfungen von österreichischen Verbänden und Vereinen handelt.
Eine Bewilligung der Verwendung oder Mitwirkung kann von der Behörde, in deren Sprengel die Tiere gewöhnlich
gehalten werden, auch als Dauerbewilligung erteilt werden. In einem solchen Fall gilt die Bewilligung für das gesamte
Bundesgebiet und ist die jeweilige Verwendung oder Mitwirkung der jeweils örtlich zuständigen Behörde rechtzeitig,
spätestens jedoch zwei Wochen vor der Veranstaltung, anzuzeigen. Die Zuständigkeit für Maßnahmen nach § 23 Z
5 richtet sich nach dem jeweiligen Veranstaltungsort.

(2) Der Antrag auf Erteilung der Bewilligung muss mindestens vier Wochen vor dem Tag der geplanten Veranstaltung
bei der Behörde einlangen und hat eine Auflistung aller mitgeführten Tiere (Arten und Anzahl) zu enthalten und die
Haltung der Tiere sowie die Art ihrer Verwendung darzulegen.

(3)  . . . . . . . . . . . . .
(4) Bei Veranstaltungen nach Abs. 1 und der damit verbundenen Tierhaltung sind die in diesem Bundesgesetz und

in den darauf gegründeten Verordnungen festgelegten Mindestanforderungen sowie die allenfalls erteilten Bedin-
gungen und Auflagen einzuhalten.

Tierheime
§ 29. (1) Das Betreiben eines Tierheimes bedarf einer Bewilligung der Behörde nach § 23.
(2) Die Bewilligung ist nach Maßgabe des § 23 und nur dann zu erteilen, wenn

1. die regelmäßige veterinärmedizinische Betreuung der Tiere sichergestellt ist und
2. mindestens eine Person mit einschlägiger Fachausbildung ständig bei der Leitung des Tierheimes mitarbeitet.
(3) Die Leitung des Tierheimes hat ein Vormerkbuch zu führen, in dem unter laufender Zahl der Tag der Aufnahme,

wenn möglich Name und Wohnort des Eigentümers bzw. Überbringers, eine Beschreibung des äußeren Erschei-
nungsbildes sowie der Gesundheitszustand der aufgenommenen Tiere einzutragen sind. Beim Abgang der Tiere sind
Datum und Art des Abganges sowie, im Fall der Vergabe, Name und Wohnort des Übernehmers festzuhalten. Diese
Aufzeichnungen sind drei Jahre lang aufzubewahren und der Behörde auf Verlangen vorzulegen.

(4)  . . . . . . . . . . . . . 

Entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene 
sowie von der Behörde beschlagnahmte oder abgenommene Tiere

§ 30. (1) Die Behörde hat – soweit eine Übergabe an den Halter nicht in Betracht kommt – Vorsorge zu treffen,
dass entlaufene, ausgesetzte, zurückgelassene sowie von der Behörde beschlagnahmte oder abgenommene Tiere an
Personen, Institutionen und Vereinigungen übergeben werden, die eine Tierhaltung im Sinne dieses Bundesgesetzes
gewährleisten können. Diese Personen, Vereinigungen oder Institutionen (im Folgenden: Verwahrer) haben die Pflich-
ten eines Halters.

(2) Die vom Land und vom Verwahrer zu erbringenden Leistungen und das dafür zu entrichtende Entgelt sind ver-
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traglich zu regeln.
(3) Solange sich Tiere im Sinne des Abs. 1 in der Obhut der Behörde befinden, erfolgt die Unterbringung dieser

Tiere auf Kosten und Gefahr des Tierhalters.
(4) Verwahrer von Tieren im Sinne des Abs. 1 haben den Organen, die mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

beauftragt sind, jederzeitigen Zutritt zu den Tierhaltungseinrichtungen und jederzeitige Kontrolle des Gesundheits-
zustandes des Tieres zu gewähren und allen Anweisungen der Behörde Folge zu leisten.

(5) Für die Dauer der amtlichen Verwahrung trägt die Behörde die Pflichten des Tierhalters.
(6) Die Behörde hat die in ihrem örtlich zuständigen Wirkungsbereich aufgefundenen Tiere in geeigneter Form

kundzutun.
(7) Wird nicht innerhalb von einem Monat nach Bekanntgabe gemäß Abs. 6 eine Ausfolgung im Sinne des Abs. 8

begehrt, so kann das Eigentum am Tier auf Dritte übertragen werden. Sollte daraufhin innerhalb Jahresfrist der Ei-
gentümer sein Eigentumsrecht geltend machen, so ist ihm der gemeine Wert des Tieres abzüglich der angefallenen
Kosten zu ersetzen.

(8) Die Ausfolgung von Tieren im Sinne des Abs. 1 an Personen, die ein Eigentumsrecht an diesen Tieren geltend
machen, bedarf der Zustimmung der Behörde.

Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten 
oder zum Zwecke der Zucht und des Verkaufs

§ 31. (1) Die Haltung von Tieren im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit (§ 1 der Gewerbeordnung, BGBl. Nr.
194/1994) bedarf einer Bewilligung nach § 23.

(2) In jeder Betriebsstätte, in der Tiere im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit gehalten werden, muss eine ausrei-
chende Anzahl von Personen mit Kenntnissen über artgemäße Tierhaltung regelmäßig und dauernd tätig sein. In Tier-
handlungen sind diese Personen verpflichtet, Kunden über die tiergerechte Haltung und die erforderlichen Impfungen
der zum Verkauf angebotenen Tiere zu beraten sowie über allfällige Bewilligungspflichten zu informieren. Die Erfüllung
dieser Verpflichtung muss der Behörde, etwa in Form der Bereithaltung entsprechender Informationsangebote, glaubhaft
gemacht werden können. Bei der Abgabe von Hunden oder Katzen ist eine solche Information auch vom Züchter durch-
zuführen.

(3)  . . . . . . . . . . . . .
(4) Die Haltung von Tieren zum Zwecke der Zucht und des Verkaufs, ausgenommen von in § 24 Abs. 1 Z 1 ge-

nannten Tieren im Rahmen der Land-und Forstwirtschaft oder Tieren in Zoos oder Tieren in Zoofachhandlungen,
ist vom Halter der Behörde vor Aufnahme der Tätigkeit zu melden. Die Anzeige hat den Namen und die Anschrift
des Halters, die Art und Höchstzahl der gehaltenen Tiere, den Ort der Haltung zu enthalten. Nähere Bestimmungen
sowie Ausnahmen von der Meldepflicht sind durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit zu regeln. Die
Tierhaltung und das Vorliegen ausreichender Haltungsbedingungen für die Zucht oder den Verkauf sind innerhalb
von sechs Monaten nach erfolgter Meldung zu kontrollieren.

(5) Hunde und Katzen dürfen im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten gemäß Abs. 1 in Zoofachgeschäften und an-
deren gewerblichen Einrichtungen, in denen Tiere angeboten werden, zum Zwecke des Verkaufes nicht ausgestellt
werden. In Zoofachgeschäften dürfen Hunde und Katzen zum Zwecke des Verkaufes nur dann gehalten werden,
wenn dafür eine behördliche Bewilligung vorliegt. Voraussetzung für die Erteilung dieser Bewilligung ist, dass für
diese Zoofachhandlungen ein Betreuungsvertrag mit einem Tierarzt besteht. Dieser Tierarzt ist im Rahmen des Be-
willigungsverfahrens der Behörde namhaft zu machen und hat den in der Verordnung angeführten Kriterien zu ent-
sprechen. Nähere Anforderungen, die diese Zoofachhandlungen hinsichtlich der Haltung von Hunden und Katzen
zu erfüllen haben, besondere Aufzeichnungspflichten sowie die Aufgaben und Pflichten des Betreuungs tierarztes
sind durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit nach Einholung der Stellungnahme des Tierschutzrates
zu regeln. Jedenfalls ist die Verordnung bis 31. Dezember 2008 zu erlassen.

Schlachtung oder Tötung
§ 32. (1) Unbeschadet des Verbotes der Tötung nach § 6 darf die Tötung eines Tieres nur so erfolgen, dass jedes

ungerechtfertigte Zufügen von Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwerer Angst vermieden wird.
(2) Die Schlachtung, Tötung, Verbringung, Unterbringung, Ruhigstellung, Betäubung und Entblutung eines Tieres

darf nur durch Personen vorgenommen werden, die dazu die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen.
(3) Das Schlachten von Tieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug ist verboten. Ist eine Betäubung unter den gege-

benen Umständen, wie etwa bei einer Notschlachtung, nicht möglich oder stehen ihr zwingende religiöse Gebote oder
Verbote einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft entgegen (rituelle Schlachtung), so ist die Schlachtung so
vorzunehmen, dass dem Tier nicht unnötig Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zugefügt werden.
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(4) Rituelle Schlachtungen dürfen nur in einer dafür eingerichteten und von der Behörde dafür zugelassenen
Schlachtanlage durchgeführt werden.

(5) Rituelle Schlachtungen ohne vorausgehende Betäubung der Schlachttiere dürfen nur vorgenommen werden,
wenn dies auf Grund zwingender religiöser Gebote oder Verbote einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft
notwendig ist und die Behörde eine Bewilligung zur Schlachtung ohne Betäubung erteilt hat. Die Behörde hat die
Bewilligung zur Durchführung der rituellen Schlachtung nur dann zu erteilen, wenn sichergestellt ist, dass

1. die rituellen Schlachtungen von Personen vorgenommen werden, die über die dazu notwendigen Kenntnisse und
Fähigkeiten verfügen,

2. die rituellen Schlachtungen ausschließlich in Anwesenheit eines mit der Schlachttier- und Fleischuntersuchung
beauftragten Tierarztes erfolgen,

3. Einrichtungen vorhanden sind, die gewährleisten, dass die für die rituelle Schlachtung vorgesehenen Tiere so
rasch wie möglich in eine für die Schlachtung notwendige Position gebracht werden können,

4. die Schlachtung so erfolgt, dass die großen Blutgefäße im Halsbereich mit einem Schnitt eröffnet werden,
5. die Tiere unmittelbar nach dem Eröffnen der Blutgefäße wirksam betäubt werden,
6. sofort nach dem Schnitt die Betäubung wirksam wird und
7. die zur rituellen Schlachtung bestimmten Tiere erst dann in die dafür vorgesehene Position gebracht werden,

wenn der Betäuber zur Vornahme der Betäubung bereit ist.
(6)  . . . . . . . . . . . . .

3. Hauptstück
Vollziehung

Behörden
§ 33. (1) Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, ist Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes die Bezirks-

verwaltungsbehörde.
(2) (Aufgeh.)

Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes
§ 34. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollziehung des § 37 in Verbindung mit

§ 5, mit Ausnahme des Abs. 2 Z 1, 2 und 7, in Verbindung mit § 6 sowie mit § 8 durch
1. Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
2. Maßnahmen zur sofortigen Beendigung von Verwaltungsübertretungen,
3. Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind,
4. Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt im Zusammenhang mit § 36 und § 37 Abs. 1 
mitzuwirken.
(2) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben außerdem der nach diesem Bundesgesetz zuständigen

Behörde über deren Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Befugnisse gemäß §§ 35 bis 39 im Rahmen ihres ge-
setzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten.

Behördliche Überwachung
§ 35. (1) Die Überwachung der Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten

Verwaltungsakte obliegt der Behörde.
(2) Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen sowie Tierhaltungen gemäß § 25 Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, §§ 26,

27, 29 und 31 sind von der Behörde unter Vornahme einer Risikoanalyse in systematischen Stichproben an Ort und
Stelle auf die Einhaltung der Vorschriften dieses Bundesgesetzes und der darauf gegründeten Verwaltungsakte zu kon-
trollieren, wobei die Kontrollen nach Möglichkeit gemeinsam mit sonstigen aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen
durchzuführenden Kontrollen vorzunehmen sind.

(3)  . . . . . . . . . . . . .
(4) Die Behörde ist berechtigt, Tierhaltungen sowie die Einhaltung von Tierhaltungsverboten unter Wahrung der

Verhältnismäßigkeit jederzeit zu kontrollieren. Unbeschadet der Abs. 2 und 3 hat die Behörde die Haltung von Tieren
zu kontrollieren, wenn im Hinblick auf Verstöße gegen Tierschutzrechtsvorschriften, deretwegen eine gerichtliche
oder verwaltungsbehördliche Strafe verhängt worden ist, die Besorgnis weiterer Verstöße gegen Tierschutzrechts-
vorschriften besteht. Ebenso hat die Behörde eine Kontrolle durchzuführen, wenn der Verdacht eines solchen Ver-
stoßes besteht.
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(5) Die Behörde hat sich bei der Kontrolle solcher Personen zu bedienen, die über eine ausreichende fachliche
Qualifikation verfügen. Das Nähere ist durch Verordnung des Bundesministers für Gesundheit festzulegen.

(6) Stellt die Behörde bei einer Überwachungshandlung fest, dass Tiere nicht den Bestimmungen dieses Bundes-
gesetzes oder den darauf gegründeten Verordnungen oder Bescheiden entsprechend gehalten werden, sind dem Tier-
halter Änderungen der Haltungsform oder der Anlagen, in denen die Tiere gehalten werden, oder sonstige
Maßnahmen vorzuschreiben, mit denen innerhalb einer angemessenen Frist eine den Zielen und sonstigen Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes entsprechende Haltung erreicht werden kann.

(7) Das Bundes-Berichtspflichtengesetz, BGBl. I Nr. 65/2002, ist hinsichtlich der Kontrollen gemäß Abs. 2 bis 6
auch insoweit anzuwenden, als keine gemeinschaftsrechtlichen oder internationalen Aufzeichnungs-, Melde- oder
Berichtspflichten zu erfüllen sind, und zwar mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Landeshauptmannes die Lan-
desregierung zu treten hat.

Betreten von Liegenschaften, Räumen und Transportmitteln, Mitwirkungspflicht
§ 36. (1) Die Organe der mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes betrauten Behörden und die zugezogenen

Sachverständigen sowie die Veterinärsachverständigen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften haben
unter Einhaltung der erforderlichen veterinärpolizeilichen Vorkehrungen das Recht, Liegenschaften, Räume und
Transportmittel zum Zwecke der Kontrolle (§ 35) zu betreten und sich zu ihnen unter Wahrung der Verhältnismä-
ßigkeit der eingesetzten Mittel Zutritt zu verschaffen, wenn dieser nicht freiwillig gewährt wird. Dies gilt auch, wenn
sich der begründete Verdacht ergibt, dass eine Übertretung dieses Bundesgesetzes erfolgt ist. Dem für die Tierhaltung
Verantwortlichen ist, soweit die Erhebungszwecke nicht beeinträchtigt werden, Gelegenheit zu geben, bei der Kon-
trolle anwesend zu sein.

(2) Die über die betroffenen Liegenschaften, Räume und Transportmittel Verfügungsberechtigten haben die Aus-
übung der Befugnisse nach Abs. 1 zu dulden.

(3) Die mit der Tierhaltung befassten Personen haben auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die
Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften besteht nicht, sofern die genannten Personen dadurch sich selbst oder
eine der in § 38 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, genannten Personen der Gefahr der Strafverfolgung
aussetzen würden; derartige Gründe sind glaubhaft zu machen.

Sofortiger Zwang
§ 37. (1) Die Organe der Behörde sind verpflichtet,

1. wahrgenommene Verstöße gegen §§ 5 bis 7 durch unmittelbare behördliche Befehls- und Zwangsgewalt zu be-
enden;

2. ein Tier, das in einem Zustand vorgefunden wird, der erwarten lässt, dass das Tier ohne unverzügliche Abhilfe
Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst erleiden wird, dem Halter abzunehmen, wenn dieser nicht wil-
lens oder in der Lage ist, Abhilfe zu schaffen.

(2) Wenn dies für das Wohlbefinden des Tieres erforderlich ist, können Organe der Behörde Personen, die gegen
§§ 5 bis 7 verstoßen, das betreffende Tier abnehmen. Die Organe der Behörde sind berechtigt, bei Tieren, für die das
Weiterleben mit nicht behebbaren Qualen verbunden ist, für eine schmerzlose Tötung zu sorgen.

(2a) Organe der Behörde sind berechtigt, Personen, die gegen § 8a verstoßen, die feilgebotenen Tiere abzunehmen.
(3) Für abgenommene Tiere gilt § 30. Sind innerhalb von zwei Monaten nach Abnahme im Sinne des Abs. 2 die

Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Haltung des Tieres aller Voraussicht nach geschaffen, so ist es zurück-
zustellen. Andernfalls ist das Tier als verfallen anzusehen.

4. Hauptstück
Straf- und Schlussbestimmungen

Strafbestimmungen
§ 38. (1) Wer

1. einem Tier entgegen § 5 Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zufügt oder
2. ein Tier entgegen § 6 tötet oder
3. an einem Tier entgegen § 7 Eingriffe vornimmt oder
4. gegen § 8 verstößt,

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde mit einer Geldstrafe bis zu 7 500 Euro, im Wiederho-
lungsfall bis zu 15 000 Euro zu bestrafen.
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(2) In schweren Fällen der Tierquälerei ist eine Strafe von mindestens 2 000 Euro zu verhängen.
(3) Wer außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 gegen §§ 5, 8a, 9, 11 bis 32, 36 Abs. 2 oder 39 oder gegen auf diese

Bestimmungen gegründete Verwaltungsakte verstößt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Behörde
mit einer Geldstrafe bis zu 3 750 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 7 500 Euro zu bestrafen.

(4) Nach Maßgabe der Abs. 1 bis 3 ist auch zu bestrafen, wer es duldet, dass eine seiner Aufsicht oder Erziehung
unterstehende nicht deliktsfähige Person diesem Bundesgesetz oder den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen
Verordnungen oder den in Bescheiden enthaltenen Anordnungen zuwiderhandelt, obwohl er die Tat hätte verhindern
können.

(5) Der Versuch ist strafbar.
(6) Die Behörde hat bei Verwaltungsübertretungen gemäß Abs. 3, sofern sie nicht nach § 21 Abs. 1a des Verwal-

tungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, vorgeht, ohne weiteres Verfahren von der Verhängung einer Strafe abzusehen,
wenn das Verschulden des Beschuldigten geringfügig ist und die Folgen der Übertretung für das Wohlbefinden der
gehaltenen Tiere unbedeutend sind. Die Behörde hat den Beschuldigten unter Hinweis auf die Rechtswidrigkeit
seines Verhaltens mit Bescheid zu ermahnen, sofern dies erforderlich ist, um den Beschuldigten von weiteren straf-
baren Handlungen gleicher Art abzuhalten. Unter den in diesem Absatz angeführten Voraussetzungen können die
Kontrollorgane gemäß § 35 von der Erstattung einer Anzeige, erforderlichenfalls nach Herstellung des rechtmäßigen
Zustandes durch den Beanstandeten, absehen; sie haben den Täter in solchen Fällen in geeigneter Weise auf die
Rechtswidrigkeit seines Verhaltens aufmerksam zu machen.

(7) Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht vor, wenn eine in Abs. 1 bis 3 bezeichnete Tat den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.

(8) Abweichend von § 31 Abs. 2 erster Satz Verwaltungsstrafgesetz 1991 - VStG beträgt die Verjährungsfrist bei
Verwaltungsübertretungen nach diesem Budnesgesetz ein Jahr. 

Verbot der Tierhaltung
§ 39. (1) Die Behörde kann einer Person, die vom Gericht wegen Tierquälerei wenigstens einmal oder von der

Verwaltungsbehörde wegen Verstoßes gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 mehr als einmal rechtskräftig bestraft wurde, die
Haltung von Tieren aller oder bestimmter Arten für einen bestimmten Zeitraum oder auf Dauer verbieten, soweit
dies mit Rücksicht auf das bisherige Verhalten der betreffenden Person erforderlich ist, damit eine Tierquälerei oder
ein Verstoß gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 in Zukunft voraussichtlich verhindert wird. Dies gilt in gleicher Weise, wenn
die Bestrafung nur wegen Fehlens der Zurechnungsfähigkeit unterblieben oder die Staatsanwaltschaft auf Grund di-
versioneller Maßnahmen (§ 198 StPO) von der Strafverfolgung zurückgetreten ist.

(2) Die Behörde kann ein solches Verbot lediglich androhen, wenn dies voraussichtlich ausreicht, um die betref-
fende Person in Zukunft von einer Tierquälerei oder von einem Verstoß gegen die §§ 5, 6, 7 oder 8 abzuhalten.

(3) Wird ein Tier entgegen einem Verbot nach Abs. 1 gehalten, so hat es die Behörde ohne vorausgegangenes Ver-
fahren abzunehmen und für seine vorläufige Verwahrung und Betreuung zu sorgen. Sie hat überdies den Verfall des
Tieres auszusprechen.

(4) Die Gerichte haben die nach dem Wohnsitz des Täters örtlich zuständige Bezirksverwaltungsbehörde von
rechtskräftigen Verurteilungen gemäß § 222 StGB in Kenntnis zu setzen. Von der Einstellung eines Verfahrens wegen
Verdachtes des Verstoßes gegen § 222 StGB haben die Gerichte und die Staatsanwaltschaft die örtliche zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde dann in Kenntnis zu setzen, wenn

1. die Einstellung auf Grund diversioneller Erledigung erfolgt ist, oder
2. der Verdacht eines Verstoßes gegen verwaltungsrechtliche Tierschutzbestimmungen besteht.
(5) Tierhaltungsverbote gemäß Abs. 1 gelten für das gesamte Bundesgebiet. Die Behörde ist verpflichtet, Tierhal-

tungsverbote der zuständigen Landesregierung zu melden. Die Landesregierungen haben einander unverzüglich von
rechtskräftigen Bescheiden über Tierhaltungsverbote sowie deren allfällige Aufhebung in Kenntnis zu setzen.

Verfall
§ 40. (1) Unbeschadet des § 39 Abs. 3 sind Gegenstände, die zur Übertretung dieses Bundesgesetzes oder einer

auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Verordnung verwendet wurden, und Tiere, auf die sich das strafbare
Verhalten bezogen hat, für verfallen zu erklären, wenn zu erwarten ist, dass der Täter sein strafbares Verhalten fort-
setzen oder wiederholen wird.

(2) Ein für verfallen erklärtes Tier ist im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen in Freiheit zu setzen oder
an solche Vereinigungen, Institutionen oder Personen zu übergeben, die die Gewähr für eine diesem Bundesgesetz
entsprechende Haltung bieten. Ist all dies nicht möglich, kann das Tier schmerzlos getötet werden.

(3) Der bisherige Halter hat der Behörde die durch die vorläufige Verwahrung verbundenen Kosten sowie die Ko-
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sten der Tötung zu ersetzen. Einen erzielten Erlös hat die Behörde dem bisherigen Eigentümer unter Abzug der für
das Tier aufgewendeten Kosten auszufolgen.

Tierschutzombudsmann
§ 41. (1) Jedes Land hat gegenüber dem Bundesminister für Gesundheit einen Tier schutz ombudsmann zu bestel-

len.
(2) Zum Tierschutzombudsmann können nur Personen bestellt werden, die über ein abgeschlossenes Studium der

Veterinärmedizin, Zoologie oder Agrarwissenschaften oder eine vergleichbare Ausbildung und über eine Zusatzaus-
bildung im Bereich des Tierschutzes verfügen. Die Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes beträgt fünf
Jahre; eine Wiederbestellung ist zulässig.

(3) Der Tierschutzombudsmann hat die Aufgabe, die Interessen des Tierschutzes zu vertreten.
(4) Der Tierschutzombudsmann hat in Verwaltungsverfahren einschließlich Verwaltungsstrafverfahren nach diesem

Bundesgesetz Parteistellung. Er ist berechtigt, in alle Verfahrensakten Einsicht zu nehmen sowie alle einschlägigen
Auskünfte zu verlangen. Die Behörden haben den Tierschutzombudsmann bei der Ausübung seines Amtes zu unter-
stützen.

(4a) Der Tierschutzombudsmann ist berechtigt, gegen Bescheide in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes Be-
schwerde wegen Rechtswidrigkeit beim Verwaltungsgericht des Landes zu erheben. Er hat in Beschwerdeverfahren
beim Verwaltungsgericht des Landes in Angelegenheiten dieses Bundesgesetzes Parteistellung.

(5) (Verfassungsbestimmung) In Ausübung seines Amtes unterliegt der Tierschutzombudsmann keinen Weisungen.
(6) Der Tierschutzombudsmann hat der Landesregierung über seine Tätigkeit zu berichten.
(7) Der Tierschutzombudsmann darf während seiner Funktionsperiode keine Tätigkeiten ausüben, die mit seinen

Obliegenheiten unvereinbar oder geeignet sind, den Anschein der Befangenheit hervorzurufen.
(8) Die Funktionsperiode des Tierschutzombudsmannes endet durch Ablauf der Bestellungsdauer, durch Verzicht

oder durch begründete Abberufung.

Tierschutzkommission, Tierschutzarbeitsplan und Tierschutzbericht
§ 41a.  . . . . . . . . . . . . .

Tierschutzrat, Tierschutzbericht
§ 42.  . . . . . . . . . . . . .

Vollzugsbeirat
§ 42a. . . . . . . . . . . . . .

Verweisungen, personenbezogene Bezeichnungen
§ 43. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer Bundesgesetze verwiesen wird, ist dies als

Verweisung auf die jeweils geltende Fassung zu verstehen.
(2) Alle in diesem Bundesgesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Per-

sonen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen
§ 44. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages seiner Kundmachung

im Bundesgesetzblatt, in Kraft.
(2) Zugleich treten die auf dem Gebiet des Tierschutzes, mit Ausnahme der in § 3 Abs. 4 umschriebenen Angele-

genheiten, bestehenden landesgesetzlichen Bestimmungen außer Kraft.
(3) Zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs. 1) nach den früheren Vorschriften anhängige Verfahren sind von den bisher

zuständigen Behörden nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu Ende zu führen.
(4) Die Neuerrichtung von Anlagen oder Haltungseinrichtungen darf nur nach Maßgabe dieses Bundesgesetzes

und der darauf gegründeten Verordnungen erfolgen. Für bei In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes bestehende An-
lagen oder Haltungseinrichtungen gelten die Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf dessen Grundlage
erlassenen Verordnungen, soweit

1. deren Einhaltung ohne bauliche Maßnahmen, die über die Instandsetzung oder über die Ersetzung einzelner Ele-
mente hinausgehen, möglich ist oder

2. darüber hinausgehende bauliche Maßnahmen an von diesen Anforderungen betroffenen Teilen der Anlagen oder
Haltungseinrichtungen durchgeführt werden. 
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Soweit dies zur Durchführung von Rechtsakten im Rahmen der Europäischen Union erforderlich ist, sind in den
Verordnungen gemäß § 24 die notwendigen Regelungen zu treffen.

(5) Abweichend von Abs. 4 zweiter Satz gelten die Anforderungen dieses Bundesgesetzes und der auf dessen
Grundlage erlassenen Verordnungen für

1. Zoos (§ 26) jedenfalls ab 1. Jänner 2015;
2. Tierheime (§ 29) sowie die Haltung von Tieren im Rahmen gewerblicher Tätigkeiten (§ 31) jedenfalls ab 1.

Jänner 2010;
3. Tierhaltungen gemäß § 24 Abs. 1 Z 2, die nicht Zoos, Tierheime oder gewerbliche Tierhaltungen sind, jedenfalls

ab 1. Jänner 2006;
4. Anlagen und Haltungseinrichtungen zur Haltung

a) von Rindern sowie von Hausgeflügel, unbeschadet der Regelung für die Käfighaltung von Legehennen (§ 18
Abs. 3), jedenfalls ab 1. Jänner 2012,

b) von Schweinen jedenfalls ab 1. Jänner 2013,
c) von Pferden, Schafen, Ziegen, Lamas und Nutzfischen jedenfalls ab 1. Jänner 2020; 
d) von Kaninchen zur Fleischgewinnung, soweit diese zwischen dem 1. Jänner 2005 und dem 31. Dezember

2007 eingerichtet wurden, entsprechend lit. c.
soweit diese Anlagen und Haltungseinrichtungen jedoch zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs. 1) den Anforde-
rungen der Vereinbarung über den Schutz von Nutztieren in der Landwirtschaft oder den landesrechtlichen An-
forderungen entsprechen, jedenfalls mit 1. Jänner 2020;

5. Anlagen und Haltungseinrichtungen zur Haltung anderer Tiere gemäß § 24 Abs. 1 Z 1 nach Maßgabe der Ver-
ordnungen.

(5a) Soweit gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen nicht berührt werden, können in der Verordnung aufgrund
von § 24 Abs. 1 Z 1 nach Anhörung des Tierschutzrates Ausnahmen für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Tier-
schutzgesetzes bestehende Haltungsanlagen festgelegt werden, sofern die Abweichungen von den geforderten Maßen
und Werten nicht mehr als zehn Prozent betragen, das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere nicht eingeschränkt
ist und der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf unverhältnismäßig ist.

(6) Für zum In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt (Abs. 1) bestehende Anlagen oder Haltungseinrichtungen gelten die An-
forderungen des § 16 Abs. 4 zur Bewegungsmöglichkeit ab dem 1. Jänner 2010 hinsichtlich der Gewährung von
Weidegang und ab dem 1. Jänner 2012 hinsichtlich der Gewährung von geeignetem Auslauf.

(7) Für Bescheide, die aufgrund der bisherigen Regelungen erlassen wurden und rechtskräftig werden, gilt fol-
gendes:

1. Die Bescheide bleiben, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, aufrecht.
2. Wer durch einen Bescheid, der nicht den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes oder der auf dessen Grundlage

ergangenen Verordnungen entspricht, beschwert ist, kann bei der Behörde die Entscheidung nach der nunmeh-
rigen Rechtslage beantragen. Dies gilt nicht für Strafbescheide.

(8) Für Tiere, die nach den bisherigen Bestimmungen rechtmäßig gehalten wurden, deren Haltung jedoch nach
diesem Bundesgesetz verboten ist, kann die Behörde eine Bewilligung (§ 23) erteilen, wenn dies dem Wohl des
Tieres besser entspricht.

(9) Anträge auf Bewilligungen und Anzeigen, die nach diesem Bundesgesetz erforderlich sind, sind binnen einem
Jahr nach dem in Abs. 1 festgesetzten In-Kraft-Tretens-Zeitpunkt einzubringen. Wurde der Antrag oder die Anzeige
rechtzeitig eingebracht, so ist die Tätigkeit oder der Zustand, auf den sich die Bewilligungs- oder Anzeigepflicht be-
zieht, bis zu einer anders lautenden behördlichen Entscheidung rechtmäßig.

(10) Entsteht die Bewilligungs- oder Anzeigepflicht oder das Haltungsverbot (Abs. 8) durch eine Verordnung nach
diesem Bundesgesetz, so gelten die vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass an die Stelle des In-Kraft-
Tretens dieses Bundesgesetzes das In-Kraft-Treten der betreffenden Verordnung tritt.

(11) Die Betreuungspersonen bzw. sonstigen sachkundigen Personen in Tierhaltungen gemäß §§ 7 Abs. 3, 11, 25
Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 4, 26, 27, 28 und 29 müssen spätestens mit 1. Jänner 2008 und die Betreuungspersonen
bzw. sonstigen sachkundigen Personen in Tierhaltungen gemäß § 31 müssen mit spätestens 1. Juli 2008 über die er-
forderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten (§ 14) verfügen.

(12) Entf.
(13) § 3 Abs. 3, § 11 Abs. 1 und 3 sowie § 41 Abs. 4 Satz 1, in der Fassung von BGBl. I Nr. 54/2007, treten mit

dem ersten Tag des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. § 42 Abs. 2, 3, 4, 4a, 5 erster Satz, Abs. 6 und
7 Z 7 sowie § 48 Z 5 lit. d treten mit 1. Jänner 2008 in Kraft.

(14) Mitglieder und deren Stellvertreter, welche dem Tierschutzrat im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 54/2007, angehören, gelten als gemäß § 42 Abs. 3 bestellt. Die Amtsperiode dieser Mitglieder
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endet – sofern sie nicht gemäß § 42 Abs. 3 ihres Amtes enthoben werden – mit Ablauf des 31. Dezember 2009. Der
gemäß § 42 Abs. 4 TSchG, in der Fassung BGBl. I Nr. 118/2004, benannte Vorsitzende und dessen Stellvertreter
bleiben bis zu Bestellung eines Vorsitzenden und Stellvertreters gemäß § 42 Abs. 4 TSchG, in der Fassung BGBl. I
Nr. 54/2007, im Amt.

(15) . . . . . . . . . .
(16) § 24a tritt am 30. Juni 2008 in Kraft. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Bestimmung noch nicht ge-

kennzeichnete Hunde sind bis zum 31. Dezember 2009 zu kennzeichnen. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Bestimmung bereits gekennzeichnete Hunde sind bis spätestens 31. Dezember 2009 zu melden. 

(17) Bei bestehenden Tierrassen, bei denen Qualzuchtmerkmale auftreten, liegt ein Verstoß gegen    § 5 Abs. 2 Z
1 dann nicht vor, wenn durch eine laufende Dokumentation nachgewiesen werden kann, dass durch züchterische
Maßnahmen oder Maßnahmenprogramme die Einhaltung der Bestimmungen dieser Gesetzesstelle bis zum 1. Jänner
2018 gewährleistet werden kann. Die Dokumentation ist schriftlich zu führen und ist auf Verlangen der Behörde
oder eines Organes, das mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes beauftragt ist, zur Kontrolle vorzulegen. 

(18) § 31 Abs. 4, in der Fassung von BGBl. I Nr. 35/2008, tritt mit Kundmachung der Verordnung des Bundesmi-
nisters für Gesundheit zur Regelung näherer Bestimmungen sowie Ausnahmen von der Meldepflicht, spätestens je-
doch am 31. Juli 2008 in Kraft.

(19) Die §§ 5 Abs. 5, 23 Z 1, 24 Abs. 3, 24a Abs. 2 Z 1 lit. b, 24a Abs. 4, 28 Abs. 1, 39 Abs. 1, 4 und 5, 41a, 42,
42a, 46 Z 1, 2 und 7 sowie die Überschrift von § 31 in der Fassung des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 80/2010, treten
mit dem ersten Tag des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft, gleichzeitig erlischt die nach den bisherigen
Regelungen erfolgte Bestellung der Mitglieder des Tierschutzrates.

(20)  . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

Vorbereitung der Vollziehung
§ 45.  . . . . . . . . . . . . .

Umsetzungshinweis
§ 46.  . . . . . . . . . . . . .

Notifikation
§ 47.  . . . . . . . . . . . . .
.

Vollziehungsklausel
§ 48.  . . . . . . . . . . . . .
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2. TIERHALTUNGSVERORDNUNG (042)
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend über die Haltung von Wirbeltieren, die

nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen
und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung), BGBl.
II Nr. 486/2004, BGBl. II Nr. 26/2006, 384/2007, 57/2012

Aufgrund der §§ 24 Abs. 1 Z 2 und 25 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz-
TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004 Art. 2, wird verordnet:

A u s z u g :

Inhaltsverzeichnis

§  1: Geltungsbereich
§  2: Allgemeine Anforderungen an die Tierhaltung
§  3: Besondere Anforderungen an die Haltung von Säugetieren
§  4: Besondere Anforderungen an die Haltung von Vögeln
§  5: . . . . . . . . . .
§  6: . . . . . . . . . .
§  7: . . . . . . . . . .
§  8: Wildtiere mit besonderen Anforderungen an die Haltung
§  9: . . . . . . . . . .
§ 10: Personenbezogene Bezeichnungen
§ 11: In-Kraft-Treten

Anlage 1: Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren
1. Haltung von Hunden
2.  . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
4. Haltung von Frettchen
5. . . . . . . . . . .
6. . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . .

Anlage 2: Mindestanforderungen an die Haltung von Vögeln
1. . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
4. Haltung von Entenvögeln
5. Haltung von Hühnervögeln
6.  -  14.   . . . . . . . . . .

Anlage 3: Mindestanforderungen an die Haltung von Reptilien
. . . . . . . . . .

Anlage 4: Mindestanforderungen an die Haltung von Amphibien
. . . . . . . . . .

Anlage 5: Mindestanforderungen an die Haltung von Fischen
. . . . . . . .



1. TIERHALTUNGSVERORDNUNG (041)
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die Mindestanforderungen für die Haltung von

Pferden und Pferdeartigen, Schweinen, Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel,
Straußen und Nutzfischen (1. Tierhaltungsverordnung), BGBl. II Nr. 485/2004, BGBl. II Nr. 25/2006, BGBl. II. Nr.
530/2006, BGBl. II Nr. 219/2010, 61/2012

Auf Grund der §§ 7 Abs. 2 und 3, 14, 16 Abs. 4 und 24 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere
(Tierschutzgesetz - TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet:

Geltungsbereich
§ 1. Diese Verordnung regelt die Mindestanforderungen für die Haltung von Pferden und Pferdeartigen, Schweinen,

Rindern, Schafen, Ziegen, Schalenwild, Lamas, Kaninchen, Hausgeflügel, Straußen und Nutzfischen, die an diesen
Tieren zulässigen Eingriffe sowie Art und Nachweis der Sachkunde von Betreuungspersonen und sonstigen sach-
kundigen Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen.

Mindestanforderungen an die Haltung
§ 2. (1) Für die Haltung der in § 1 genannten Tierarten gelten die in den Anlagen 1 bis 11* festgelegten  Mindest-

anforderungen. Für Quarantäne- sowie für sonstige aufgrund von tierseuchenrechtlichen Bestimmungen vorgeschrie-
benen Schutz und Überwachungsmaßnahmen oder für die Behandlung erkrankter Tiere sind fachlich begründete
abweichende Haltungsbedingungen zulässig.

(2) . . . . . . . . -  (6) . . . . . . .

* Es wird nur die für Schalenwild geltende Anlage 8 abgedruckt (s. nächste Seite).

Betreuungspersonen
§ 3. Die erforderliche Eignung sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten zur Betreuung

von Tieren der Tierarten gemäß § 1 liegen jedenfalls dann vor, wenn 
1. die Betreuungsperson über eine einschlägige akademische oder schulische Ausbildung verfügt, oder 
2. die Betreuungsperson über eine Ausbildung als Tierpfleger verfügt, oder
3. die Betreuungsperson nachweislich über eine außerschulisch-praktische Ausbildung einschließlich Unterweisung

verfügt, oder
4. die Betreuungsperson im Bereich der Teichwirtschaft über eine Ausbildung zum Fischereifacharbeiter oder Fi-

schereimeister verfügt, oder
5. die Betreuungsperson auf Grund eines Staatsvertrages im Rahmen der europäischen Integration über eine als

gleichwertig anerkannte oder zu geltende Ausbildung verfügt, oder
6. sonst aus dem Werdegang oder der Tätigkeit der Betreuungsperson glaubhaft ist, dass sie die übliche erforderliche

Versorgung der gehaltenen Tiere sicherstellen und vornehmen kann.

Eingriffe 
§ 4. (1) Es dürfen nur die in den Anlagen 1 bis 11 festgelegten Eingriffe vorgenommen werden.
(2) Sonstige sachkundige Personen, die Eingriffe vornehmen dürfen, sind Betreuungspersonen oder Personen, die

nachweislich eine einschlägige Ausbildung insbesondere durch Kurse, Lehrgänge oder Praktika aufweisen, die die
grundsätzlichen Kenntnisse der Anatomie, die Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften und ethologischen
Grundsätze und die fachgerechte praktische Durchführung der Eingriffe beinhaltet.

Personenbezogene Bezeichnungen
§ 5. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Personen

sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

In-Kraft-Treten und Übergangsbestimmungen
§ 6. (1) Diese Verordnung tritt zugleich mit 1. Jänner 2005, jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages ihrer Kundma-

chung im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 
(2) Für die Anforderungen an Betreuungspersonen nach § 3 und an sonstige sachkundige Personen nach § 4 gilt

§ 44 Abs. 11 TSchG. 
(3) Für die bauliche Ausstattung und Haltungsvorrichtungen gelten nach Maßgabe des § 44 Abs. 4 und 5 TSchG

die in den Anlagen 1 bis 11 jeweils angeführten Übergangsbestimmungen.
(4) . . . . . . . .
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Anlage 8

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE HALTUNG VON ROT-, SIKA-, DAM-,
MUFFEL- UND SCHWARZWILD SOWIE DAVIDSHIRSCHEN

1. GRUNDSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN
Die Haltung muss in Gehegen erfolgen.
Eine Zuchtgruppe muss zumindest aus einem männlichen Zuchttier und 3 weiblichen Zuchttieren bestehen

2. GEHEGE
2.1. UMZÄUNUNG

Die Umzäunung muss so gestaltet sein, dass sich die Tiere nicht verletzen können. Die Zaunführung darf keine
spitzen Ecken aufweisen oder Trichter bilden. Der Einsatz von Stacheldraht ist unzulässig.

2.2. BODENBESCHAFFENHEIT
Der Gehegeboden für Muffelwild muss trocken sein und steinige Flächen aufweisen.
Für Rot- und Schwarzwild ist eine Suhle anzulegen.
Für Schwarzwild hat Streumaterial zur Verfügung zu stehen.

2.3. GEHEGEEINRICHTUNG
Ist die Gehegefläche nicht zu mindestens 5% mit Sträuchern oder Bäumen bewachsen oder beschirmt, muss
ein zusätzlicher Witterungsschutz zur Verfügung stehen.
Der zusätzliche Witterungsschutz muss aus mindestens zwei Seitenwänden und einer Überdachung bestehen
und allen Tieren auch gleichzeitig Unterstand bieten. Einrichtungen zur Vorratsfütterung (z.B. Heuraufen)
müssen überdacht sein.

3. BEWEGUNGSFREIHEIT
Durch die Wahl der Besatzdichte und die Zufütterung von Grund- und Kraftfutter ist die Erhaltung der Bo-
denvegetation sicherzustellen. Davon ausgenommen ist die Haltung in Zoos sowie die Haltung von Schwarz-
wild.
Die folgenden Maße sind einzuhalten:

1 2 Tiere bis 18 Monate entsprechen 1 erwachsenen Tier
2 3 Tiere bis 12 Monate entsprechen 1 erwachsenen Tier
3 Frischlinge bis 6 Monate sind bei der Besatzdichte nicht zu berücksichtigen;

2 Tiere von 6 bis 12 Monaten entsprechen 1 erwachsenen Tier

Bei Haltung in Zoos gelten folgende Maße:

1 2 Tiere bis 18 Monate entsprechen 1 erwachsenen Tier
2 3 Tiere bis 12 Monate entsprechen 1 erwachsenen Tier
3 Frischlinge bis 6 Monate sind bei der Besatzdichte nicht zu berücksichtigen;

2 Tiere von 6 bis 12 Monaten entsprechen 1 erwachsenen Tier

Tierart                               Mindestgehegegröße   maximale Besatzdichte          Mindestfläche
                                                                                                                            Witterungsschutz
Rotwild, Davidshirsche               2,00 ha                 10 adulte Tiere 1/ha       4,00 m2/adultes Tier 1

Damwild, Sikawild                     1,00 ha                  20 adulte Tiere 1/ha       2,00 m2/adultes Tier 1

Muffelwild                                  1,00 ha                  15 adulte Tiere 2/ha       1,50 m2/adultes Tier 2

Schwarzwild                                2,00 ha                   5 adulte Tiere 3/ha        5,00 m2/adultes Tier 3

Tierart                               Mindestgehegegröße   maximale Besatzdichte          Mindestfläche
                                                                                                                            Witterungsschutz
Rotwild, Davidshirsche             800,00 m2            80,00 m2/adultes Tier 3     4,00 m2/adultes Tier 1

Damwild, Sikawild                   500,00 m2             50,00 m2/adultes Tier 3    2,00 m2/adultes Tier 1

Muffelwild                                500,00 m2             50,00 m2/adultes Tier 3    1,50 m2/adultes Tier 2

Schwarzwild                             200,00 m2             40,00 m2/adultes Tier 3    5,00 m2/adultes Tier 3
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4. ERNÄHRUNG
Das Wild muss jederzeit ausreichend mit artgemäßer Nahrung und Wasser versorgt sein. Verfügt das Gehege
nicht über geeignete natürliche Fließgewässer, sind künstliche Tränkeeinrichtungen einzurichten.
Bei der Fütterung ist sicherzustellen, dass jedes einzelne Tier ausreichend Nahrung aufnehmen kann.
Werden die Tiere rationiert oder unter zeitlich begrenzter Futtervorlage gefüttert, muss sichergestellt sein, dass
alle Tiere gleichzeitig fressen können. 
Futterplätze für Schwarzwild müssen leicht zu reinigen sein und sind mit Betonboden, schweren Futtertrögen
und Frischlingsrechen auszustatten.

5. BETREUUNG
Über Zu- und Abgänge, Behandlungen, Befunde, Todesfälle und sonstige Vorfälle sind Aufzeichnungen in einem
Gehegebuch zu führen.
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2. TIERHALTUNGSVERORDNUNG (042)
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend über die Haltung von Wirbeltieren, die

nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung fallen, über Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen
und über Wildtierarten, deren Haltung aus Gründen des Tierschutzes verboten ist (2. Tierhaltungsverordnung), BGBl.
II Nr. 486/2004, BGBl. II Nr. 26/2006, 384/2007, 57/2012

Aufgrund der §§ 24 Abs. 1 Z 2 und 25 Abs. 3 des Bundesgesetzes über den Schutz der Tiere (Tierschutzgesetz-
TSchG), BGBl. I Nr. 118/2004 Art. 2, wird verordnet:

A u s z u g :
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. . . . . . . . . .

Anlage 4: Mindestanforderungen an die Haltung von Amphibien
. . . . . . . . . .

Anlage 5: Mindestanforderungen an die Haltung von Fischen
. . . . . . . .



18. Erg.
234

042
§§ 1 - 4 2. TIERHALTUNGSVERORDNUNG

Geltungsbereich und Zielsetzung
§ 1. (1) In der vorliegenden Verordnung werden Mindestanforderungen für Wirbeltiere, die zur Haltung in mensch-

licher Obhut geeignet sind, festgelegt sowie solche Wildtiere, die besondere Anforderungen an die Haltung stellen
und solche Wildtierarten, deren Haltung aus Tierschutzgründen verboten ist, bezeichnet.

(2) Diese Verordnung gilt für die Haltung von Wirbeltieren, die nicht unter die 1. Tierhaltungsverordnung, BGBl.
II Nr. 485/2004, fallen.

(3) Grundlegendes Ziel ist es, Tieren in Menschenobhut ein Maximum an artspezifischen Verhaltensweisen nicht
nur zu ermöglichen, sondern ein Maximum an artspezifischen Verhaltensweisen auch gezielt zu fördern.

Allgemeine Anforderungen an die Tierhaltung
§ 2. (1) Bei der Haltung der in der Verordnung genannten Tiere ist eine Überforderung der artspezifisch unter-

schiedlich vorhandenen Fähigkeiten der Anpassung verboten. Folgenden Kriterien ist hiebei Rechnung zu tragen:
1. den artspezifischen und individuellen Fähigkeiten der Anpassung an äußere Bedingungen, und
2. dem jeweiligen artspezifischen Sozialgefüge.
(2) Jede Veränderung der Haltungsbedingungen eines Tieres in Menschenobhut ist zu vermeiden, wenn die Gefahr

besteht, dass dem Tier Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden oder es in schwere Angst versetzt wird.
(3) Einflussnahmen beim Fang und bei Behandlungen sind fachgerecht durchzuführen und ohne Verzug abzuwik-

keln.
(4) Bei der Ausgestaltung eines Haltungssystems sind der Mindestraumbedarf des gehaltenen Tieres sowie die

biologisch sinnvolle Anordnung des Inventars, der Strukturelemente und deren Reizspektren zu beachten.
(5) Die gehaltenen Tiere müssen sich in arttypischen Ruhephasen in geeignete Rückzugmöglichkeiten zurückziehen

können und dürfen keiner Dauerbeleuchtung ausgesetzt sein. Bei dauerhafter Haltung unter Kunstlicht ist dafür zu
sorgen, dass die tägliche Lichtzeit entsprechend der Bedingungen im natürlichen Lebensraum jahreszeitlich verändert
wird.

(6) Die Bodenbeschaffenheit der Haltungseinrichtung muss dem artspezifischen Verhalten Rechnung tragen. Wer-
den Tiere in Stallungen gehalten, müssen diese, sofern in dieser Verordnung nicht anders vorgesehen, über eine ge-
eignete Einstreu verfügen. Gehegeabgrenzungen müssen so beschaffen sein, dass die Tiere sicher verwahrt sind und
Schäden an den gehaltenen Tieren durch die Begrenzung oder durch andere Tiere verhindert werden.

(7) Werden Tiere in Außenanlagen gehalten, muss allen Tieren gleichzeitig ein geeigneter Schutz gegenüber Wit-
terungseinflüssen zur Verfügung stehen, ferner ist in Außenanlagen ein Schutz vor Raubwild zu gewährleisten. Wird
Tieren, für die gemäß dieser Verordnung Bestimmungen über die Ausgestaltung einer Außenanlage vorgesehen sind,
keine Außenanlage angeboten, so muss die Fläche der bereit gestellten Innenanlage der Summe der Mindestflächen
der in der Verordnung angegebenen Außen- und Innenanlage entsprechen.

(8) Die gehaltenen Tiere sind gemäß § 20 TSchG auf Krankheitsanzeichen und Verletzungen zu kontrollieren. Ge-
gebenenfalls ist gemäß § 15 TSchG ein Tierarzt zu konsultieren. Für Quarantäne- sowie für sonstige aufgrund von
tierseuchenrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen Schutz- und Überwachungsmaßnahmen oder für die Be-
handlung erkrankter Tiere sind fachlich begründete abweichende Haltungsbedingungen zulässig.

Besondere Anforderungen an die Haltung von Säugetieren
§ 3. (1) Für die Haltung von Säugetieren gelten die in der Anlage 1 enthaltenen Mindestanforderungen.
(2) Pflanzenfressern sind Futter und Wasser dauernd und frei zugänglich anzubieten.
(3) Tiere müssen, sofern es ihren artspezifischen Bedürfnissen entspricht, jederzeit die Möglichkeit haben, Bereiche

aufzusuchen, die unterschiedliche Klimaparameter aufweisen.
(4) Entsprechend der Herkunft der spezifischen Tierarten und bezogen auf ihre natürlichen Lebensräume ist auf

eine Klimatisierung mit besonderer Berücksichtigung der tageszeitlichen und jahreszeitlichen Rhythmen zu achten.
(5) Sind gehaltene Tiere Einzelgänger oder bestehen individuelle Unverträglichkeiten zwischen einzelnen gehal-

tenen Tieren, sind entsprechende Trennungen erforderlich.
(6) Bei der Haltung von Primaten, die freien Zugang zu Innen- und Außenanlagen haben, sind mindestens zwei

offene Durchgänge erforderlich, wobei die Entstehung von Zugluft verhindert werden muss.
(7) Bei besonders kälteempfindlichen oder wärmeliebenden Tierarten ist neben einer Raumheizung bei Bedarf

Strahlungswärme anzubieten.

Besondere Anforderungen an die Haltung von Vögeln
§ 4. (1) Für die Haltung von Vögeln gelten die in der Anlage 2 enthaltenen Mindestanforderungen sowie die fol-

genden Absätze.



18. Erg.
235

042
§§ 5 - 92. TIERHALTUNGSVERORDNUNG

(2) Den unterschiedlichen Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen der Vögel, besonders dem Aggressionsverhalten
mancher Arten sowie der Geschlechter in unterschiedlichen Lebensphasen, ist durch eine spezifische oder trennende
Käfig-, Volieren- oder Gehegeausstattung Rechnung zu tragen.

(3) Ein geeigneter Schutz gegenüber allen Witterungseinflüssen muss allen Vögeln gleichzeitig zur Verfügung ste-
hen.

(4) In Räumen ist für einen ausreichenden Tageslichteinfall oder ein flimmerfreies Kunstlicht entsprechend dem
Lichtspektrum des natürlichen Sonnenlichtes zu sorgen. Die Beleuchtungsdauer richtet sich nach den spezifischen
Ansprüchen der Vogelart und der Jahreszeit. Ist eine künstliche Beleuchtung erforderlich, muss sie zwischen acht
Stunden (Minimum) und 14 Stunden (Maximum) pro Tag liegen. Der Tag-Nacht-Rhythmus ist einzuhalten. Den art-
spezifischen Anforderungen an das Klima ist Rechnung zu tragen. In geschlossenen Räumen ist für ein adäquates,
der jeweiligen Vogelart entsprechendes Raumklima zu sorgen.

(5) Jungvögel müssen so aufgezogen werden, dass sie artgeprägt sind. Handaufzuchten dürfen nur in begründeten
Ausnahmefällen erfolgen. Künstliche Handaufzuchten aus kommerziellen Gründen sind verboten.

(6) Die dauerhafte Einschränkung der Flugfähigkeit durch operative Eingriffe ist verboten. Das Einschränken der
Flugfähigkeit darf nur aus tier- oder artenschutzrelevanten Gründen durch regelmäßiges Kürzen der Schwungfedern
der Handschwingen erfolgen.

(7) Das Futter muss den ernährungsphysiologischen Bedarf der Vögel in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien
decken. Ferner muss auch die Darbietung des Futters dem artspezifischen Nahrungsaufnahmeverhalten entsprechen.

(8) Futter- und Wassergefäße sowie Badegelegenheiten sind so aufzustellen, dass die Verunreinigung durch Ex-
kremente hintangehalten wird.

Besondere Anforderungen an die Haltung von Reptilien
§ 5. . . . . . . .

Besondere Anforderungen an die Haltung von Amphibien
§ 6. . . . . . . .

Besondere Anforderungen an die Haltung von Fischen
§ 7. . . . . . . .

Wildtiere mit besonderen Anforderungen an die Haltung
§ 8. (1) Folgende Wildtierarten stellen besondere Ansprüche an Haltung und Pflege und dürfen gemäß § 25 TSchG

nur nach vorheriger Anzeige - unbeschadet anderer Pflichten nach dem Bundesgesetz über die Überwachung des
Handels mit Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten (Artenhandelsgesetz - Arthg) - BGBl. I Nr. 33/1998
sowie der Verordnung über die Kennzeichnung von Arten (Arten-Kennzeichnungsverordnung) - BGBl. II Nr.
321/1998 - an die Behörde gehalten werden:

1. alle Wildtierarten der Säugetiere (Mammalia), ausgenommen Schalenwild, Bison (Bison bison) und Streifen-
hörnchen (Tamias Subspezies),

2. alle Wildtierarten der Vögel (Aves), ausgenommen Arten der Unzertrennlichen (Agapornis spp.), der Platt-
schweifsittiche (Platycercidae), Wellensittiche (Melopsittacus undulatus), Nymphensittiche (Nymphicus hollan-
dicus), Prachtfinken (Estrilidae) und der Chinesische Sonnenvogel (Leiothrix lutea), die Chinesische
Zwergwachtel (Coturnix chinesis) sowie das Diamanttäubchen (Geopelia cuneata),

3. alle Arten der Reptilien (Reptilia),
4. alle Arten der Lurche (Amphibia),
5. Fische, die in Freiheit mehr als 1 m lang werden.
(2) Alle gehaltenen Vögel der Ordnung Eulen (Strigiformes) und Greifvögel (Falconiformes) sind mittels Beinring

oder Transponder identifizierbar zu kennzeichnen. Ebenfalls so zu kennzeichnen sind jene nicht domestizierten
Vögel der Ordnung Papageien (Psittaciformes), welche im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates
genannt sind. Anlässlich der Anzeige gemäß Abs. 1 ist der Behörde die Kennzeichnung zur Identifizierung mitzu-
teilen.

Verbot der Haltung bestimmter Wildtiere
§ 9. . . . . . .
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Personenbezogene Bezeichnungen
§ 10. Alle in dieser Verordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Per-

sonen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

In-Kraft-Treten
§ 11. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2005 jedoch nicht vor dem Ablauf des Tages ihrer Kundmachung

im Bundesgesetzblatt, in Kraft.
(2) Anlage 1 in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 57/2012 tritt mit 1. März 2012 in Kraft.

Übergangsbestimmungen
§ 12. Ensteht auf Grund dieser Verordnung eine Bewilligungs- oder Anzeigepflicht oder ein Haltungsverbot, so

findet § 44 Abs. 8 und 9 TSchG Anwendung.



18. Erg.
237

042
2. TIERHALTUNGSVERORDNUNG

Anlage 1

Mindestanforderungen an die Haltung von Säugetieren

1. Mindestanforderungen für die Haltung von Hunden
1.1. Allgemeine Anforderungen an das Halten von Hunden
(1) Hunden muss mindestens einmal täglich, ihrem Bewegungsbedürfnis entsprechend, ausreichend Gelegenheit

zum Auslauf gegeben werden.
(2) Hunden, die vorwiegend in geschlossenen Räumen, z.B. Wohnungen, gehalten werden, muss mehrmals täglich

die Möglichkeit zu Kot-und Harnabsatz im Freien ermöglicht werden.
(3) Hunden muss mindestens zwei Mal täglich Sozialkontakt mit Menschen gewährt werden.
(4) Wer mehrere Hunde hält, hat sie grundsätzlich in der Gruppe zu halten. Von der Gruppenhaltung darf nur dann

abgesehen werden, wenn es sich um unverträgliche Hunde handelt oder wenn dies aus veterinärmedizinischen Grün-
den erforderlich ist.

(5) Welpen dürfen erst ab einem Alter von über acht Wochen vom Muttertier getrennt werden; dies gilt nicht, wenn
die Trennung aus veterinärmedizinischen Gründen zum Schutz des Muttertieres oder zum Schutz der Welpen erfor-
derlich ist. Ist eine vorzeitige Trennung mehrerer Welpen vom Muttertier erforderlich, so sind diese bis zu einem
Alter von mindestens acht Wochen gemeinsam zu halten. Eine Ausnahme ist nur dann zulässig, wenn dies dem Wohl
der Tiere dient und die Personen, welche die Tiere in ihre Obhut nehmen, über die erforderlichen Möglichkeiten,
Kenntnisse und Fähigkeiten zur fachgerechten Aufzucht der Welpen verfügen.

(6) Maulkörbe müssen der Größe und Kopfform des Hundes angepasst und luftdurchlässig sein; sie müssen dem
Hund das Hecheln und die Wasseraufnahme ermöglichen.

1.2. Anforderungen an das Halten von Hunden im Freien
(1) Ein Hund darf nur dann im Freien gehalten werden, wenn sichergestellt ist, dass das Tier auf Grund seiner

Rasse, seines Alters und seines Gesundheitszustandes dazu befähigt ist und ihm Gelegenheit gegeben wurde, sich
an die Witterungsverhältnisse, die mit einer Haltung im Freien verbunden sind, anzupassen.

(2) Wer einen Hund im Freien hält, hat dafür zu sorgen, dass dem Hund eine Schutzhütte zur Verfügung steht, die
den Anforderungen nach Abs. 3 entspricht und außerhalb der Schutzhütte zusätzlich ein witterungsgeschützter, schat-
tiger, wärmegedämmter Liegeplatz zur Verfügung steht.

(3) Die Schutzhütte muss aus wärmedämmendem Material hergestellt und so beschaffen sein, dass der Hund sich
daran nicht verletzen und trocken liegen kann. Sie muss einen der Wetterseite abgewandten Zugang haben, über eine
für den Hund geeignete Unterlage verfügen, trocken und sauber gehalten werden und so bemessen sein, dass der
Hund

1. sich darin verhaltensgerecht bewegen und hinlegen kann und
2. den Innenraum mit seiner Körperwärme warm halten kann, sofern die Schutzhütte nicht beheizbar ist.
(4) Werden Hunde im Freien in Gruppen gehalten, so müssen die Hundehütten und Liegeplätze so dimensioniert

und in so großer Zahl vorhanden sein, dass alle Tiere der Gruppe sie gleichzeitig konfliktfrei nützen können.
1.3. Anforderungen an die Haltung von Hunden in Räumen
(1) Ein Hund darf nur in Räumen gehalten werden, bei denen der Einfall von natürlichem Tageslicht sichergestellt

ist. Die Flächen der Öffnungen für das Tageslicht müssen bei der Haltung in Räumen, die nach ihrer Zweckbestim-
mung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, grundsätzlich 12,5 % der Bodenfläche betragen; dies gilt nicht,
wenn dem Hund ständig ein Auslauf ins Freie zur Verfügung steht. Bei geringem Tageslichteinfall sind die Räume
entsprechend dem natürlichen Tag-/Nachtrhythmus zusätzlich zu beleuchten.

(2) In den Räumen muss eine ausreichende Frischluftversorgung sichergestellt sein.
(3) Ein Hund darf in Räumen, die nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen, nur

dann gehalten werden, wenn die benutzbare Bodenfläche den Anforderungen an die Zwingerhaltung entspricht.
(4) Ein Hund darf in nicht beheizbaren Räumen nur gehalten werden, wenn diese mit einer Schutzhütte gemäß

den Anforderungen an das Halten im Freien oder einem trockenen Liegeplatz, der ausreichend Schutz vor Zugluft
und Kälte bietet, ausgestattet sind.

1.4. Anforderungen an die Zwingerhaltung
(1) Eine dauernde Zwingerhaltung ist verboten. Hunden ist mindestens ein Mal täglich entsprechend ihrem Be-

wegungsbedürfnis die Möglichkeit zu geben, sich außerhalb des Zwingers zu bewegen.
(2) Jeder Zwinger muss über eine uneingeschränkt benutzbare Zwingerfläche von 15 m2 verfügen. In diese Fläche

ist der Platzbedarf für die Hundehütte nicht eingerechnet. Für jeden weiteren Hund sowie für jede Hündin mit Welpen
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bis zu einem Alter von acht Wochen muss eine zusätzliche uneingeschränkt benutzbare Grundfläche von 5 m2 zur
Verfügung stehen.

(3) Die Einfriedung des Zwingers muss so beschaffen sein, dass der Hund sie nicht zerstören, nicht überwinden
und sich nicht daran verletzten kann. Einfriedungen müssen mindestens 1,8 m hoch sein und ausreichend tief im
Boden verankert sein.

(4) An der Hauptwetterseite muss der Zwinger geschlossen ausgeführt sein. Die Zwingertüren sind an der Zwin-
gerinnenseite mit einem Drehknauf auszustatten. Die Türen sind so auszuführen, dass sie nach innen aufschwingen.

(5) Der Zwingerboden und alle Einrichtungen des Zwingers müssen so gewählt und gestaltet werden, dass die Ge-
sundheit der Hunde nicht beeinträchtigt wird und dass sie sich nicht verletzten können. Der Boden ist so auszuführen,
dass Flüssigkeit abfließen kann. Trennvorrichtungen müssen so beschaffen sein, dass sich die Hunde nicht gegenseitig
verletzten können. Mindestens eine Seite des Zwingers muss dem Hund freie Sicht nach außen ermöglichen. Au-
ßerhalb der Hundehütte muss eine Liegefläche aus wärmedämmendem Material bereitgestellt werden. Das Innere
des Zwingers muss sauber, ungezieferfrei und trocken gehalten werden.

(6) Der Zwinger muss ausreichend natürlich beleuchtet sein.
(7) In Zwingern sind bauliche Vorkehrungen derart zu treffen, dass für alle im Zwinger gehaltenen Hunde jederzeit

schattige Plätze zur Verfügung stehen.
(8) In einem Zwinger dürfen bis zu einer Höhe, die der aufgerichtete Hund mit den Vorderpfoten im Sprung errei-

chen kann, keine stromführenden Vorrichtungen, mit denen der Hund in Berührung kommen kann, oder Vorrichtun-
gen, die elektrische Impulse aussenden, angebracht sein.

(9) Werden mehrere Hunde auf einem Grundstück einzeln in einem Zwinger gehalten, so sind die Zwinger so an-
zuordnen, dass die Hunde Sichtkontakt zu anderen Hunden haben. Bei unverträglichen Hunden ist Sichtkontakt un-
tereinander zu verhindern.

1.5. Fütterung und Pflege
(1) Der Halter hat dafür zu sorgen, dass dem Hund in seinem gewohnten Aufenthaltsbereich jederzeit Wasser in

ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht.
(2) Der Halter hat den Hund mit geeignetem Futter in ausreichender Menge und Qualität zu versorgen.
(3) Der Halter hat

1. den Hund unter Berücksichtigung der Rasse regelmäßig zu pflegen und für seine Gesundheit Sorge zu tragen
und

2. für ausreichende Frischluft und angemessene Lufttemperatur zu sorgen, wenn der Hund ohne Aufsicht in einem
Fahrzeug verbleibt, und

3. den Aufenthaltsbereich des Hundes sauber und ungezieferfrei zu halten. Der Kot ist täglich zu entfernen.
1.6. (Entf.)

1.7. Hundesport
(1) Sportausübung ist nur mit Hunden zulässig, die hierfür physiologisch und psychologisch geeignet sind. Durch

die Sportausübung darf keine Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes des Tieres erfolgen.
(2) Schlittenhunde dürfen während des Trainings und der Wettkämpfe vorübergehend angebunden werden.
2. . . . . . . . .
3. . . . . . . . .
4. Mindestanforderungen für die Haltung von Frettchen (Mustela putorius furo)
4.1. Allgemeine Bestimmungen:
(1) Mit Ausnahme von permanenter Käfighaltung in Außengehegen muss Frettchen mindestens einmal täglich

und über mehrere Stunden die Möglichkeit zur freien Bewegung außerhalb des Käfigs geboten werden.
(2) Das Entfernen der Geruchsdrüsen ist, außer aus veterinärmedizinisch indizierten Gründen, verboten.
4.2. Käfighaltung in geschlossenen Räumen:



(1) Der Käfig muss stabil konstruiert sein und über einen festen Boden verfügen. Gitter- und Rostböden sind ver-
boten.

(2) Der Käfig muss für ein bis zwei Tiere über eine begeh- und nutzbare Grundfläche von mindestens 2 m2 verfü-
gen. Für jedes weitere Tier beträgt die zusätzliche Mindestgrundfläche 0,5 m2.

(4) Die begeh- und nutzbare Grundfläche soll über zwei, höchstens drei Etagen verteilt sein.
(5) Die Käfighöhe hat mindestens 60 cm zu betragen. Bei mehretagigen Käfigen hat die Käfighöhe je Etage min-

destens 60 cm zu betragen.
(6) Der Käfig ist mit Schlafkisten, Spiel-, Versteckmöglichkeiten auszustatten, die leicht reinigbar sind.
(7) Der Käfig ist mit einer Grabemöglichkeit mit einer Mindestfläche von 0,3 m2 auszustatten.
4.3. Permanente Käfighaltung in einem Außengehege:
(1) Die Grundfläche des Außengeheges hat für ein bis zwei Tiere mindestens 10 m2 zu betragen. Für jedes weitere

Tier beträgt die zusätzliche Mindestgrundfläche 2,5 m2.
(2) Das Außengehege muss teilweise überdacht und beschattet sein.
(3) Das Außengehege muss ausreichende Beschäftigungsmöglichkeiten, Klettermöglichkeiten, Versteckmöglich-

keiten und Grabemöglichkeiten aufweisen.
(4) Das Außengehege muss über eine ausreichende Anzahl gut isolierter und der Körpergröße der Tiere angepasster

Schlafboxen verfügen.

. . . . . . . . . . .
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Anlage 2

Mindestanforderungen an die Haltung von Vögeln
Die unter den Punkten 1 bis 4 der Anlage 2 beschriebenen Haltungsanforderungen gelten nicht für kranke oder

verletzte Vögel, sofern nach tierärztlichem Eremessen eine andere Haltung erforderlich ist.
Unter der Gesamtlänge eines Vogels ist die Länge von Kopf- bis Schwanzspitze zu vesrtehen.

1. . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . 
3. . . . . . . . .
4. Mindestanforderungen an die Haltung von Entenvögeln und Lappentauchern
(1) Die Mindestanforderungen gelten für Vögel der Ordnung Entenvögel (Anseriformes) mit den Familien Wehr-

vögel (Anhimidae) und Entenvögel (Anatidae) und der Ordnung der Lappentaucher (Podicipediformes)
(2) Die Haltung muss in Außenanlagen mit offenen Wasserflächen und angrenzendem Landteil erfolgen. Kleinere

Arten dürfen auch in Volieren gehalten werden, wenn ausreichend Wasserflächen vorhanden sind. Nordische Arten
und Arten aus den gemäßigten Breiten sind kälteunempfindlich und dürfen in der Freianlage auf eisfreiem Wasser
überwintern. Tropische Arten müssen in frostfreien Innenräumen überwintert werden, der Aufenthalt in geschlossenen
Räumen ist so kurz als möglich zu halten. Winterharte Enten tropischer Arten (z.B.Hottentottenenten, Rotschulte-
renten, Bahamaenten,..) dürfen bei Gewöhnung auch im Freien überwintern.

Voliere müssen pro adultem Paar folgende Mindestmaße an Fläche in m2 x  Höhe in m aufweisen
1. für kleine Arten (zB Stockente): 4 x 2
2. für größere Arten (zB Graugans): 8 x 4
(3) Entenvögel sind mindestens paarweise zu halten.
(4) Den Tieren sind pelletiertes handelsübliches Alleinfutter; Körnermischungen aus Weizen, Gerste, Mais und

Hirse; Grünfutter in Form von Gräsern und Kräutern; Salat, geschnittenes Gemüse; bei einigen Arten die Fütterung
von Fisch, Fleisch, Muscheln, Garnelen und Insekten anzubieten. Zur Aufzucht ist allen Arten auch tierisches Eiweiß
zu geben.

5. Mindestanforderungen an die Haltung von Hühnervögeln
(1) Die Mindestanforderungen gelten für Vögel der Ordnung Hühnervögel (Galliformes) mit der Familie Groß-

fußhühner (Megapodiidae), Hokkohühner (Cracidae), Truthühner (Meleagrididae), Rauhfußhühner (Tetraonidae),
Zahnwachteln (Odontophoridae), Glattfußhühner (Phasianidae) und Perlhühner (Numididae).

(2) Die Voliere müssen pro adultem Paar folgende Mindestmaße an Fläche in m2 x  Höhe in m aufweisen:
1. für sehr kleine Hühner (zB Wachteln) pro Paar 2 x 2
2. für kleine Hühner (zB Frankoline) pro Paar 4 x 2
3. für mittelgroße bis große Hühner (zB Fasane) pro Paar 18 x 2,5
4. für sehr große Hühner (z. B. Pfaue) pro Paar 18 x 3
(3) Hühnervögeln sind sehr große, dicht mit Büschen, Laubgehölzen oder Koniferen bepflanzte Volieren einzu-

richten. Für besonders schreckhafte Arten ist eine weiche Volierendeckenbespannung vorzusehen. Für die meisten
Arten sind Kletterbäume zum Aufbaumen einzurichten. An der Rückseite der Voliere muss ein Schutzraum und für
winterharte Arten ein dreiseitig geschlossener, nur zur Voliere hin offener, überdachter Bereich vorhanden sein. Der
Schutzraum oder überdachte Bereich muss ein Drittel des Mindestmaßes der Außenvoliere einnehmen. Bei anein-
andergereihten Zuchtvolieren muss das Trenngitter zur Vermeidung optischer Kontakte der territorialen Männchen
entlang der Längsseiten 60 - 80 cm hohe durchgehende Sichtblenden aufweisen.

(4) Die Tiere sind ihren sozial entsprechenden Bedürfnissen paarweise, in Gruppen oder außerhalb der Brutzeit
einzeln zu halten.

(5) Zur Ernährung sind grüne Pflanzenteile aller Art, Sämereien und Getreide wie Hafer, Weizen, Mais, Buchwei-
zen, Hirse, Geflügel-, Putenfertigfutter sowie Beeren und Früchte anzubieten. Tierisches Eiweiß in Form von Mehl-
käferlarven, Insekten und anderen Kleintieren sind vor allem während der Jungenaufzucht für alle Arten zwingend
notwendig. Rauhfußhühner sind im Winter Koniferennadeln zu füttern.

(6) Werden Fasane in einer größeren Anzahl als nur paarweise gehalten, so ist als Mindestmaß ab der 20. Woche
eine verfügbarer Fläche von 8 m2 pro Tier, bei Jungvögeln von der achten bis 12. Woche   1,5 m2 pro Tier, von der 12.
bis 16. Woche 3 m2 pro Tier, von der 16. bis 20. Woche 6 m2 einzuhalten. Für entsprechenden Bodenbewuchs in den
Volieren und ein den Bedürfnissen der Hühnervögel angepasstes Nahrungsangebot ist zu sorgen. Schnabelkürzen und
Schnabeldurchbohren bei Fasanen ist verboten.
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6. . . . . . . . . . .
7. . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . .

10. . . . . . . . . . .
11. Mindestanforderungen an die Haltung von Greifvögeln und Eulen
11.1. Allgemeines
(1) Die Mindestanforderungen gelten für Vögel der Ordnung Greifvögel (Falconiformes), mit den Familien der

Neuweltgeier (Cathartidae), Fischadler (Pandionidae), Habichtartige (Accipitridae), Sekretäre (Sagittariidae) und Fal-
ken (Falconidae) sowie der Ordnung Eulen (Strigiformes) einschließlich der Schleiereulen. Die am häufigsten gehal-
tenen Arten sind in den Tabellen 1 und 2 genannt.

(2) Die Haltung von Greifvögeln und Eulen erfordert Sachkunde. Verletzt oder pflegebedürftig aufgefundene Greif-
vögel oder Eulen sind bei einer behördlich genehmigten oder anerkannten Auffang- oder Pflegestation abzugeben.

(3) Ausfuhr, Handel und Besitz aller Greifvögel- und Eulenarten werden durch Artenschutz- und Veterinärbestim-
mungen geregelt. Zusätzlich gelten für einheimische Greifvogelarten auch die jeweiligen jagdrechtlichen Bestim-
mungen der Länder.

11.2. Spezielle Haltungsbedingungen
11.2.1. Haltung
(1) Greifvögel und Eulen dürfen nur in Volieren gehalten werden, die dauernde Anbindehaltung ist verboten. Kom-

merzielle Wanderschauhaltungen mit Greifvögeln oder Eulen sind verboten.
(2) Alle Einrichtungen für die Haltung von Greifvögeln und Eulen sind so zu gestalten, dass Schäden insbesondere

Gefiederschäden, ausgeschlossen sind. Netz- und Drahtbespannungen der Volieren sind regelmäßig auf ausreichende
Spannung zu kontrollieren und rechtzeitig so nachzuspannen, dass die Vögel nicht hängen bleiben können. Schutz
vor Witterungseinflüssen, insbesondere vor Niederschlag und starker Sonneneinstrahlung muss bei jeder Haltung ge-
geben sein. Auf artspezifische Temperaturansprüche ist zu achten.

(3) Es ist verboten Greifvögel und Eulen schädlichem Stress durch die Nähe des Menschen oder anderer Tiere aus-
zusetzen. Verhaltensgerechte Rückzugsmöglichkeiten sind zu gewährleisten. Greifvögel und Eulen in Schauhaltungen
müssen in ausreichend großem Abstand von den Betrachtern untergebracht werden. Absperrungen vor Gehegen sind
erforderlich, wenn die Maße der Volieren die Mindestanforderungen nicht um mindestens 50% überschreiten.

(4) Das Verabreichen lebender Wirbeltiere zur Ernährung ist verboten. Ausnahmen zur Verabreichung lebender Fut-
tertiere zum Beispiel bei der Vorbereitung auf die Auswilderung sind gesondert behördlich zu genehmigen.

(5) Das Futter muss den ernährungsphysiologischen Bedarf der Vögel in ihren verschiedenen Entwicklungsstadien
decken. Die Nahrung muss abwechslungsreich sein und neben dem Muskelfleisch, Knochen, Haare und Federn zur
Gewöllebildung enthalten. Nach Bedarf sind Vitamine und Mineralstoffe zuzufüttern.

(6) Den Tieren muss jederzeit einwandfreies Wasser in einem flachen Gefäß zum Trinken und Baden zur Verfügung
stehen.

(7) Die Tiere sind paarweise oder in Gruppen zu halten. Ausgenommen sind unverträgliche, bereits vorhandene,
nur auf Menschen geprägte, sowie kranke oder verletzte Vögel.

(8) Volieren müssen so gestaltet und ausgestattet sein, dass sie dem Verhalten der entsprechenden Vogelarten Rech-
nung tragen. Besonders das Flugverhalten der Greifvögel und Eulen ist für die Unterbringung in Volieren zu berück-
sichtigen:

1. Arten, die breite, lange, großflächige Flügel haben, relativ langsam beschleunigen und fliegen, wie z. B. Adler,
Bussarde, Milane, Geier und Eulen dürfen in Ganzdrahtvolieren untergebracht werden.

2. Arten, die lange, schmale Flügel haben, relativ langsam beschleunigen, wenig wendig sind, aber schnell fliegen,
wie z. B. Falken dürfen, sobald sie eingewöhnt sind, in Ganzdrahtvolieren untergebracht werden.

3. Arten, die kurze, runde Flügel und einen langen Schwanz haben, schnell beschleunigen und sehr wendig sind, z.
B. Habicht, Sperber eignen sich nicht für die Unterbringung in Ganzdrahtvolieren. Diese Tiere müssen in teilweise
geschlossenen Volieren mit geschlossenen Seitenwänden aus Holz, Mauerwerk oder Ähnlichem und einer oder
mehreren durchsichtigen Fronten oder in ganzseitig geschlossenen Volieren die von außen nicht einsehbar, aber
mit Licht- und Luftzutritt von oben versehen sind, gehalten werden.

(9) Die Größe der Voliere muss so gewählt sein, dass sie den Vögeln ausreichend Bewegungsmöglichkeit bietet,
gleichzeitig aber entsprechend dem Flugverhalten Verletzungen ausschließt. Besondere Aufmerksamkeit ist auf die
Gestaltung der Wände und Inneneinrichtung zu richten.

(10) Volieren müssen so eingerichtet sein, dass zielgerichtete und möglichst lange Flüge ausgeführt werden können.



Einrichtungsgegenstände dürfen die Flugaktivitäten nicht behindern. Sitzgelegenheiten müssen in den oberen Bereichen
der Voliere angebracht sein und unterschiedliche Oberflächenstrukturen aufweisen.

(11) Von außen einsehbare Volieren müssen Rückzugsmöglichkeiten bieten, von denen aus die Vögel die Umgebung
beobachten können.

(12) Es müssen leicht zu reinigende Fütterungseinrichtungen und ein Badebecken in einer Größe der Gesamtlänge
des Vogels vorhanden sein, die ebenso wie die Sitzstangen so anzubringen sind, dass ein Verschmutzen durch Exkre-
mente verhindert wird.

(13) Die Größenangaben der nachstehenden Tabelle beziehen sich auf die Haltung eines Paares, wobei auch bei
Einzelhaltung die jeweiligen Mindestmaße nicht unterschritten werden dürfen. Detaillierte Angaben zu Mindestmaßen
für häufig gehaltene Arten sowie zu deren Temperaturansprüchen sind der Anlage zu entnehmen.

11.2.2. Haltung von Greifvögel und Eulen zur Ausübung der Beizjagd
(1) Greifvögel zur Ausübung der Beizjagd dürfen nur von Personen gehalten werden, die im Besitz einer gültigen

Jagdkarte sind. Die Zahl der bei der Beizjagd verwendeten Greifvögel (Beizvögel) ist pro Falkner auf zwei Individuen
beschränkt.

(2) Die falknerische Haltung (Anbindehaltung) der Beizvögel ist nur bei Vögeln, die für den Freiflug trainiert sind
oder ausgebildet werden anzuwenden und auf die Jagdzeit beschränkt. Falknerisch gehaltenen Beizvögeln muss jeden
zweiten Tag Freiflug von mindestens einer Stunde gewährt werden.

(3) Außerhalb der Jagdzeiten müssen den Greifvögeln entsprechende Volieren mit den Mindestmaßen zur Verfügung
stehen.

(4) Auf den Schutz der Tiere vor Witterungseinflüssen ist bei der falknerischen Haltung besonders zu achten.
(5) Einrichtungen und Ausrüstungen für die falknerische Haltung müssen so gestaltet sein, dass an den Vögeln durch

Hängen bleiben oder durch andere Beutegreifer keine Schäden entstehen können.
(6) Zum Anbinden der Vögel dienen Lederriemchen oder Ledermanschetten, die an beiden Beinen angebracht wer-

den. Die Ledermanschetten sind ebenfalls mit kurzen Riemchen versehen. Diese sind, solange der Vogel angebunden
gehalten wird, mit einem Wirbel aus rostfreiem Material zu verknüpfen und damit vor Verdrehung zu schützen. An
der anderen Seite des Wirbels wird ein Lederriemen oder eine geflochtene Nylonschnur von 1 bis 2 Meter Länge an-
gebracht und der Vogel an der Sitzgelegenheit oder der Flugdrahtanlage befestigt. Das Anbinden der Vögel hat immer
an beiden Beinen zu erfolgen.

(7) Während des Freifluges dürfen die Riemchen nicht miteinander verbunden sein.
(8) Die Geschüre müssen so gefertigt sein und gewartet werden, dass der Vogel keine Schäden erleidet, sie nicht

zerreißen können und Knoten sich nicht von selbst lösen oder vom Vogel gelöst werden können sowie alle Teile, die
direkt mit der Haut in Berührung kommen aus ausreichend breitem, weichem wie zum Beispiel fettgegerbtem Natur-
leder bestehen.

(9) Für eine zeitweilige Abschirmung visueller Reize, insbesondere beim Transport, ist der Gebrauch individuell
angepasster Hauben zulässig.

(10) Als Sitzmöglichkeiten dienen Blöcke, Sprenkel und Recks.
(11) Die Oberfläche der Sitzmöglichkeiten muss aus weichem Naturholz bestehen oder mit Kork oder Kunstrasen

belegt sein, sofern sie nicht gepolstert und mit Leder, Stoff oder anderem geeignetem Material bezogen ist.
(12) Die Haltungsform des Vogels auf dem Reck ist nur in den ersten Tagen der Ausbildung ganztägig, sonst nur in

der Zeit des Freifluges während weniger Stunden oder in der Zeit der Nachtruhe statthaft. Das Unterfliegen des Recks
ist zu verhindern.
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                                                                                                                           Für jedes weitere
Tierart                       Mindestfläche m2            Mindesthöhe m                         Tier

                                                                                                                            Mindestfläche m2

. . . . . .

. . . . . .
Kleine Falken,  . . . .                          8                                      2                                      3
. . . . . . .
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11.3. Haltung pflegebedürftiger Vögel
11.3.1. Versorgung
(1) Kranke, verletzte oder vermeintlich elternlose, junge aufgefundene Greifvögel und Eulen sind in behördlich

genehmigten Auffang- oder Pflegestationen abzugeben.
(2) Die Haltung pflegebedürftiger Vögel muss in Volieren erfolgen. Verletzte oder kranke Vögel dürfen auch in

Boxen gehalten werden. Jungvögel sind in geeigneten Kunsthorsten zu halten.
(3) Im Falle kranker oder verletzter Vögel ist die vorübergehende Bewegungseinschränkung zulässig.
(4) Eingriffe sind nur durch Tierärzte/innen durchzuführen. Ziel der Pflege muss die erfolgreiche Auswilderung

sein. Eine Dauerhaltung ist nur zu rechtfertigen, wenn eine Auswilderung aus medizinischen Gründen nicht in Frage
kommt und langfristige Schmerzen oder Leiden nicht zu erwarten sind.

11.3.2. Nestjunge Vögel (Nestlinge)
(1) Bei der Aufzucht von Nestlingen ist die Prägung auf den Menschen zu vermeiden.
(2) Das Auswildern nicht ausreichend auf das Leben in freier Natur vorbereiteter Jungvögel ist verboten.
11.3.3. Adulte Greifvögel und Eulen
(1) Die Art der Unterbringung kranker oder verletzter Vögel ist von der Ursache der Hilflosigkeit und den Erfor-

dernissen der Behandlung und Pflege abhängig zu machen. Vögel, die nur kurze Zeit - bis zu etwa drei Wochen -
einer Behandlung bedürfen, dürfen in allseits geschlossenen Boxen untergebracht werden.

(2) Die Boxen müssen so beschaffen sein, dass sie nicht zu Verletzungen führen. Sitzgelegenheiten können je nach
Erkrankung oder Verletzung erforderlich sein.

(3) Tiere, bei denen eine längere Pflege erforderlich ist, sollen, sobald es der Zustand erlaubt, der Volierenhaltung
zugeführt werden.

(4) Das Auswildern von genesenen Pfleglingen darf erst erfolgen, wenn sie ausreichend auf das Leben in freier
Natur vorbereitet sind.

11.4. Räumliche Anforderungen und Tabellen
11.4.1. Kategorien der räumlichen Anforderungen und Mindestmaße für Greifvögel und Eulen pro Paar
Jungtiere bleiben unberücksichtigt, bis sie selbständig sind.
A. Außenvoliere: Fläche 5 m2, Höhe 2m,

für jedes weitere Tier: 1 m2 mehr, dazu Innenraum 1 m2.
bei ausschließlicher Haltung in geheizter Innenvoliere: Fläche 2 m2 , Höhe 1 m, Breite 1 m,
jedes weitere Tier: 1 m2 mehr;

B. Außenvoliere: Fläche 8 m2 ,Höhe 2 m,
für jedes weitere Tier: 3 m2 mehr,
dazu Innenraum, wenn erforderlich, 1,5 m2; Höhe 2 m

C. Außenvoliere: Fläche 10 m2, Höhe 2,5 m,
für jedes weitere Tier: 5 m2 mehr,
dazu Innenraum, wenn erforderlich, 2 m2 ; Höhe 2 m,

D. Außenvoliere: Fläche 30 m2, Höhe 2,5 m,
für jedes weitere Tier 10 m2 mehr
dazu Innenraum, wenn erforderlich, 4 m2; Höhe 2 m,

E. Außenvoliere: Fläche 60 m2, Höhe 3 m
für jedes weitere Tier: 15 m2 mehr
dazu Innenraum, wenn erforderlich, 4 m2; Höhe 2 m,

F. Außenvoliere: Fläche 100 m2

11.4.2. Kategorien der Temperaturanforderungen für Greifvögel und Eulen
I. Völlig winterhart, nur Regen- und Windschutz sind erforderlich
II. Gegen sehr starken Frost empfindlich, ein ungeheizter Schutzraum oder Schlafhöhle ist erforderlich
III. Nicht völlig frostunempfindlich, ein frostfreier und zugfreier Innenraum
IV. Frostempfindlich, geheizter Innenraum mit Temperaturen über + 10°C erforderlich



                                            Kategorie der                                     Kategorie der
Art                            Räumlichen Anforderungen                Temperaturanforderungen

                                                         nach 11.4.1.                                        nach 11.4.2.
Fischadler                                                     D                                                         II
Schwarzer Milan                                          D                                        I - II (je nach Herkunftsland)

Roter Milan                                                  D                                                          I
Europäischer Seeadler                                  E                                                          I
Rohrweihe                                                    C                                                         II
Kornweihe                                                    C                                                         I
Habicht                                                         C                                                          I
Sperber                                                         B                                                          I
Mäusebussard                                               C                                                          I
Rauhfußbussard                                            C                                                          I
Wespenbussard                                             C                                                        III
Steinadler                                                      E                                                          I
Kaiseradler                                                   E                                                          I
Lanner                                                          C                                        I - II (je nach Ursprungsland)

Saker, Würgfalke                                          C                                        I - II (je nach Ursprungsland)

Merlin                                                           B                                                          I
Wanderfalke                                                 C                                                          I
Gerfalke, Jagdfalke                                      C                                                          I
Turmfalke                                                     B                                                          I
Rotfußfalke                                                   B                                                        III
Schleiereule                                                  B                                        I - II (je nach Ursprungsland)

Sumpfohreule                                               B                                                          I                                                   weitgehend bodenlebend, braucht                                                      
                                                                            Deckung auf dem Boden
Waldohreule                                                 B                                                          I
Steinkauz                                                      B                                                          I
Uhu                                                               C                                                          I
Sperlingskauz                                               A                                                          I
Schnee-Eule                                                  C                                                          I                                                        weitgehend bodenlebend
Zwergohreule                                               A                                                        III
Waldkauz                                                      B                                                          I
Habichtskauz                                                C                                                          I
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Anlage 2 2. TIERHALTUNGSVERORDNUNG

11.4.3.und 11.4.4. Anforderungen an Volierengrößen und Temperaturen für häufig gehaltene Greifvögel
und Eulen *

*  Tabelle  auszugsweise mit den in unseren Breiten vorkommenden Greifvögeln und Eulen  (unter Entfall der Spalte „Familie“) dargestellt.
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LEBENSMITTELHYGIENE - DIREKTVERMARKTUNGSVERORDNUNG (060)
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit über Hygieneanforderungen bei der Direktvermarktung von  Le-

bensmitteln (Lebensmittelhygiene-Direktvermarktungsverordnung), BGBl. II Nr. 108/2006, BGBl. II Nr. 3/2007,
210/2012

Auf Grund des § 11 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes – LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006,
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 95/2010, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft verordnet:

Geltungsbereich
§ 1. Diese Verordnung regelt die Hygieneanforderungen bei der direkten Abgabe kleiner Mengen bestimmter Le-

bensmittel an den Endverbraucher oder an örtliche Einzelhandelsunternehmen, die diese direkt an den Endverbrau-
cher abgeben. 

Fische und pflanzliche Erzeugnisse
§ 2. Lebensmittelunternehmer, die geschlachtete (einschließlich Entbluten, Köpfen, Ausnehmen, Entfernen der

Flossen, Kühlung und Umhüllung für die Beförderung), wild lebende Fische oder Fische aus eigenen Aquakultur-
anlagen oder gesammelte, wild wachsende pflanzliche Erzeugnisse oder Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs aus
eigenem Anbau gemäß § 1 abgeben, haben folgende Vorschriften einzuhalten:

1. Es ist soweit das nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft möglich und nach der Verkehrsauffassung nicht
unzumutbar ist, sicherzustellen, dass die Primärerzeugnisse vor Kontaminationen geschützt werden. 

2. Die für die Abgabe und damit zusammenhängenden Vorgänge verwendeten Anlagen, Behälter, Trans portkisten,
Ausrüstungen und Fahrzeuge müssen bei ihrer Verwendung sauber sein. Mehrwegbehälter, Transportkisten, Aus-
rüstungen und Fahrzeuge sind nach jeder Verwendung zu reinigen und erforderlichenfalls in geeigneter Weise
zu desinfizieren. 

3. . . . . . .  . . . . . . . 

§ 3. . . . . . . . . . . . .

§ 4. . . . . . . . . . . . .

Frei lebendes Großwild
§ 5. Werden Tierkörper von Großwild direkt vom Jäger frisch, nicht tiefgekühlt, nicht gehäutet und im Ganzen

gemäß § 1 abgegeben, sind zusätzlich zu den Bestimmungen des § 2 Z 1 und 2 folgende Vorschriften einzuhalten: 
1. Nach dem Erlegen des frei lebenden Großwilds müssen Mägen und Gedärme so bald wie möglich entfernt wer-

den; erforderlichenfalls müssen die Tiere entblutet werden. Es müssen insbesondere Vorkehrungen getroffen
werden, um das Auslaufen von Magen und Darminhalt während des Ausnehmens zu verhindern. Dabei hat der
Jäger auf Merkmale zu achten, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch gesundheitlich bedenklich sein
könnte. 

2. Eine kundige Person gemäß § 27 Abs. 3 LMSVG * muss die Wildkörper und alle ausgenommenen Eingeweide
(außer Magen und Darm) auf Merkmale hin untersuchen, die darauf schließen lassen, dass das Fleisch gesund-
heitlich bedenklich sein könnte. Alle für Trichinose anfälligen Arten sind einer Trichinenuntersuchung nach einer
in der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 mit spezifischen Vorschriften für die amtlichen Fleischuntersuchungen
auf Trichinen, ABl. Nr. L 338/2005 vom 22. Dezember 2005, angeführten Methode zu unterziehen, wobei die
Befristung gemäß Art. 16 der genannten Verordnung nicht anzuwenden ist. Die Untersuchung muss so bald wie
möglich nach dem Erlegen stattfinden. Die Vermarktung darf erst erfolgen, wenn diese Untersuchung den Nach-
weis erbracht hat, dass das Fleisch keine Merkmale aufweist, die darauf schließen lassen, dass es gesundheitlich
bedenklich sein könnte. Steht keine kundige Person zur Verfügung, muss die Untersuchung von einem amtlichen
Tierarzt durchgeführt werden. 

3. Werden bei der Untersuchung gemäß Z 2 keine auffälligen Merkmale im Sinne des Anhangs I, Abschnitt IV,
Kapitel VIII der Verordnung (EG) Nr. 854/2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Über-
wachung von zum menschlichen Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs, ABl. Nr. L 139 vom
30. April 2004, berichtigt durch ABl. Nr. L 226 vom 25. Juni 2004 und geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
882/2004, ABl. Nr. L 165 vom 30. April 2004, berichtigt durch ABl. Nr. L 191 vom 28. Mai 2004, festgestellt,
und vor dem Erlegen keine Verhaltensstörungen beobachtet und besteht kein Verdacht auf Umweltkontamination,
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so muss die kundige Person dem Wildkörper eine mit einer Nummer ersehene Erklärung beigeben, in der dies
bescheinigt wird. In dieser Bescheinigung müssen auch das Datum, der Zeitpunkt und der Ort des Erlegens vom
Jäger aufgeführt werden. Diese Bescheinigung ist in Form eines Anhängers am Tierkörper anzubringen. Die
kundige Person hat über die gemäß Z 2 durchgeführten Untersuchungen Aufzeichnungen zu führen und dem
Landeshauptmann nach dessen Anweisungen Bericht zu erstatten. 

4. Werden bei der Untersuchung gemäß Z 2 abweichende Merkmale von der kundigen Person festgestellt, so muss
die kundige Person, die die Untersuchung vorgenommen hat, dem zuständigen amtlichen Tierarzt mitteilen, wel-
che auffälligen Merkmale, welche Verhaltensstörungen oder welcher Verdacht auf Umweltkontamination sie be-
wogen hatten, keine Bescheinigung gemäß Z 3 auszustellen, sofern der Tierkörper nicht unschädlich beseitigt
wird. 

5. Die Wildkörper insgesamt müssen nach dem Erlegen innerhalb einer angemessenen Zeitspanne auf nicht mehr
als +7°C abgekühlt werden, zum menschlichen Verzehr vorgesehene Eingeweide auf nicht mehr als +3°C. Soweit
es die klimatischen Verhältnisse erlauben, ist eine aktive Kühlung nicht erforderlich. 

6. Tierkörper dürfen nicht übereinander liegend gelagert oder so transportiert werden, dass sie hygienisch beein-
trächtigt werden. 

7. Die Vermarktung hat längstens binnen 7 Tagen nach dem Erlegen zu erfolgen. 
* Das ist ein vom Landeshauptmann für die Erstuntersuchung von in  freier Wildbahn erlegtem Wild herangezogener entsprechend ausgebildeter Jäger.

Frei lebendes Kleinwild 
§ 6. Werden Tierkörper von Kleinwild direkt vom Jäger frisch, nicht tiefgekühlt, nicht gehäutet und im Ganzen

gemäß § 1 abgegeben, sind zusätzlich zu den Bestimmungen des § 2 Z 1 und 2 folgende Vorschriften einzuhalten: 
1. Eine kundige Person gemäß § 27 Abs. 3 LMSVG muss die Wildkörper auf Merkmale hin untersuchen, die

darauf schließen lassen, dass das Fleisch gesundheitlich bedenklich sein könnte. Alle für Trichinose anfälligen
Arten sind einer Trichinenuntersuchung nach einer in der Verordnung (EG) Nr. 2075/2005 angeführten Methode
zu unterziehen, wobei die Befristung gemäß Art. 16 der genannten Verordnung nicht anzuwenden ist. Die Un-
tersuchung muss so bald wie möglich nach dem Erlegen stattfinden. Die Vermarktung darf erst erfolgen, wenn
diese Untersuchung den Nachweis erbracht hat, dass das Fleisch keine Merkmale aufweist, die darauf schließen
lassen, dass es gesundheitlich bedenklich sein könnte. Steht keine kundige Person zur Verfügung, muss die Un-
tersuchung von einem amtlichen Tierarzt durchgeführt werden. 

2. Werden bei der Untersuchung gemäß Z 1 auffällige Merkmale im Sinne des Anhangs I, IV, Kapitel VIII der
Verordnung (EG) Nr. 854/2004 festgestellt oder vor dem Erlegen Verhaltensstörungen beobachtet oder besteht
ein Verdacht auf Umweltkontamination, so muss die kundige Person den zuständigen amtlichen Tierarzt davon
unterrichten, sofern der Tierkörper nicht unschädlich beseitigt wird. Die kundige Person hat über die gemäß Z
1 durchgeführten Untersuchungen Aufzeichungen zu führen und dem Landeshauptmann nach dessen Anwei-
sungen Bericht zu erstatten. 

3. Die Wildkörper müssen nach dem Erlegen innerhalb einer angemessenen Zeitspanne auf nicht mehr als +4°C
abgekühlt werden. Soweit es die klimatischen Verhältnisse erlauben, ist eine aktive Kühlung nicht erforderlich.
Magen und Gedärme müssen sobald wie möglich entfernt werden. 

4.Tierkörper dürfen nicht übereinander liegend gelagert oder so transportiert werden, dass sie hygienisch beein-
trächtigt werden. 

5.Die Vermarktung hat binnen 7 Tagen nach dem Erlegen zu erfolgen. 

Zerlegtes Wild und Wildfleisch
§ 7. Wird zerlegtes Wildfleisch direkt vom Jäger gemäß § 1 vermarktet, sind zusätzlich zu den Bestimmungen der

§§ 5 und 6 folgende Vorschriften einzuhalten: 
1.Das Entbluten, Enthäuten oder Rupfen, Ausnehmen und weitere Zurichten muss ohne ungebührliche Verzögerung

so vorgenommen werden, dass jede Kontamination des Fleisches vermieden wird. Es müssen insbesondere Vor-
kehrungen getroffen werden, um das Auslaufen von Magen und Darminhalt während des Ausnehmens von Klein-
wild zu verhindern. 

2.Wildfleisch ist unter Berücksichtigung der Transportdauer, der Transportbedingungen und der eingesetzten Trans-
portmittel so zu befördern, dass die vorgeschriebenen Temperaturen des Fleisches nicht überschritten werden. 

3. Bei der Abgabe ist das Fleisch in geeigneter Weise mit dem Hinweis „Wildbret aus Direktvermarktung“ unter
Nennung des Jagdgebietes zu kennzeichnen.

§ 8.  . . . . . . . . . .
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PROTOKOLLFÜHRUNG - WILDHUFTIERE UND KLEINWILD (061) 
Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 9. Juli 2002, mit der Bestimmungen des Fleischunter-

suchungsgesetzes ausgeführt werden, LGBl. Nr. 84/2002
Auf Grund des § 45 Abs. 1 Fleischuntersuchungsgesetz, BGBl. Nr. 522/1982 1, zuletzt geändert mit Bundesgesetz,

BGBl. I Nr. 98/2001, wird verordnet:

§ 1
Zur Protokollführung über die Besichtigungen und Untersuchungen von Wildhuftieren und Kleinwild gemäß § 4

Abs. 2 und 4 Wildfleisch-Verordnung, BGBl. Nr. 400/1994, durch Fleischuntersuchungsorgane oder besonders ge-
schulte Hilfskräfte ist das Formular der Anlage 2 zu verwenden. Dieses Formular ist vom Jagdausübungsberechtigten
gemeinsam mit der Abschussliste der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen und im Anschluss drei Jahre hindurch
aufzubewahren.

§ 2
Die Anlage 27 3 der Burgenländischen Jagdverordnung, LGBl. Nr. 24/1989, zuletzt geändert mit Verordnung LGBl.

Nr. 59/2001, wird mit der Maßgabe auch Bestandteil der vorliegenden Verordnung, als nach der Spalte 30 die Anlage
2 zu der vorliegenden Verordnung angefügt wird.

1 Diese Bestimmung lautet:
Protokoll   

§ 45. (1) Jedes Untersuchungsorgan hat ein Protokollbuch zu führen und in dieses sämtliche zur Un-
tersuchung angemeldeten Tiere sowie die Ergebnisse der Untersuchungen vor und nach der Schlach-
tung, ferner die entsprechenden Angaben, was mit dem beanstandeten Fleisch geschehen ist, in jedem
Fall einzutragen. Die Pflicht zur Protokollführung besteht auch für alle sonstigen behördlichen Unter-
suchungen und Kontrollen nach diesem Bundesgesetz, insbesondere für Kontrolluntersuchungen gemäß
§ 17 und Rückstandsuntersuchungen gemäß § 26a. 

2 Diese Anlage ist in die Anlage 26  der Jagdverordnung, LGBl. Nr. 23/2005 eingearbeitet (s.S. 161)
3 Die Bgld. Jagdverordnnung, LGBl. Nr. 24/1989, wurde mit der Verordnung, LGBl. Nr. 23/2005, aufgehoben.

Der Anlage 27 entspricht nun mehr die Anlage 26 (Abschussliste).
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LEBENSMITTELKONTROLLGEBÜHRENGESETZ (062)

Gesetz vom 22. November 2007 über die Erhebung von Lebensmittelkontrollgebühren (Burgenländisches Lebens-
mittelkontrollgebührengesetz - Bgld. LMKGG), LGBl. Nr. 12/2008 

Der Landtag hat in Ausführung des § 64 Abs. 3 des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes
(LMSVG), BGBl. I Nr. 13/2006, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 24/2007, beschlossen: 

§ 1 
Gegenstand der Gebühr 

Für die Untersuchungen und Kontrollen nach dem LMSVG und nach § 5 Z 2 der Lebensmittel-Direktvermark-
tungsverordnung wird eine Gebühr erhoben. 

§ 2 
Höhe der Gebühr 

(1) Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe der Gebühren so festzusetzen, dass der ge-samte dem
Land durch die Vollziehung des § 64 Abs. 1 LMSVG entstehende Aufwand voll ersetzt wird. Die Festsetzung der
Gebührenhöhe gilt nicht für die in § 64 Abs. 4 LMSVG geregelten Großbetriebe. 

(2) . . . . . . . . . .  
(3) Die Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sind auch zu entrichten: 
1. in voller Höhe, wenn nur die Schlachttieruntersuchung ohne nachfolgende Fleischuntersuchung stattgefunden

hat; 
2. in der Höhe der Pauschalgebühr, wenn sich das Aufsichtsorgan aufgrund der Anmeldung zur Schlachtstätte

begeben hat, die Schlachttieruntersuchung aber nicht vornehmen kann, weil die oder der Verfügungsberechtigte
die beabsichtigte Schlachtung nicht oder erst zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen will. 

(4) In der Verordnung sind folgende Zuschläge zu den Gebühren vorzusehen: 
1. ein Zuschlag für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung (§ 53 LMSVG) und die Trichinenun-tersuchung

(§ 5 Z 2 der Lebensmittel-Direktvermarktungsverordnung, BGBl. II Nr. 108/2006, in der Fassung BGBl. II Nr.
3/2007), die an Samstagen, Sonn- und Feiertagen oder an anderen Ta- gen in der Zeit von 19 Uhr bis 6 Uhr
durchgeführt werden; 

2. ein Sonderzuschlag für eine zusätzliche Untersuchung gemäß § 9 Fleischuntersuchungsverord-nung 2006 -
FlUVO, BGBl. II Nr. 109/2006, in der Fassung BGBl. II Nr. 82/2007, einschließlich Probenentnahme, Ver-
packung, Versand und endgültige Beurteilung, wenn diese Untersuchung durch das Verschulden der oder des
Verfügungsberechtigten erforderlich geworden ist; 

3. . . . . . . . . . .  

§ 3 
Gebührenpflichtige oder Gebührenpflichtiger 

Zur Entrichtung der Gebühren ist die oder der über das Tier Verfügungsberechtigte verpflichtet. 

§ 4 
Gebührenerklärung, Entstehung des Gebührenanspruchs, Fälligkeit 

(1) Das Aufsichtsorgan hat unmittelbar nach Abschluss der Untersuchung oder Kontrolle der oder dem Gebühren-
pflichtigen einen Leistungsnachweis auszufolgen. Auf Basis dieses Leistungsnachweises gibt die Verrechnungskasse
die Höhe der zu entrichtenden Gebühr der oder dem Gebührenpflichtigen in Form einer Monatsaufstellung bekannt.
Diese Bekanntgabe gilt als Gebührenerklärung der oder des Gebührenpflichtigen, wenn diese oder dieser nicht in-
nerhalb von zwei Wochen ab der Bekanntgabe bei der Abgabenbehörde erster Instanz die Erlassung eines Gebüh-
renbescheids beantragt. 

(2) Der Gebührenanspruch entsteht mit Beginn der Untersuchung oder mit Eintreffen des Aufsichtsorgans am Un-
tersuchungsort für den Fall, dass die oder der über das Tier Verfügungsberechtigte die Schlachtung nicht oder erst
zu einem anderen Zeitpunkt vornehmen will. 

(3) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe der zu entrichtenden Gebühr gemäß Abs. 1 fällig, wenn
die oder der Gebührenpflichtige keinen Antrag auf Erlassung eines Bescheids stellt. Wird ein solcher Antrag gestellt,
werden die Gebühren einen Monat nach Erlassung des Bescheids fällig. 
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§ 5 
Abgabenbehörde 

. . . . . . . . . . 

§ 6 
Pflichten des Aufsichtsorgans 

. . . . . . . . . .  

§ 7 
Verwendung des Gebührenertrags 

. . . . . . . . . .  

§ 8 
Verrechnungskasse; Abrechnung 

. . . . . . . . . . 
§ 9 

Strafbestimmungen 
(1) Wenn die Tat nicht den Tatbestand einer strafbaren Handlung bildet, die in die Zuständigkeit der Gerichte fällt,

begeht eine Verwaltungsübertretung, wer 
1. Gebühren gemäß § 1 hinterzieht oder verkürzt; 
2. . . . . . . . . . .  
3. . . . . . . . . . .  

(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1 Z 1 sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis
zu 7 300 Euro zu bestrafen. 

(3) . . . . . . . . . . . 
(4) Der Versuch ist strafbar. 

§ 10 
Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt das Bgld. Fleischuntersuchungs-gebühren-
Gesetz, LGBl. Nr. 43/1995, außer Kraft. Gebühren, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ent-standen sind, sind nach
der bisherigen Rechtslage vorzuschreiben und einzubringen. 

(2) Die Bgld. Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung, LGBl. Nr. 74/1995, zuletzt geändert durch die Verord-
nung, LGBl. Nr. 26/2005, bleibt bis zur Erlassung einer Verordnung aufgrund dieses Landesgesetzes als Landesgesetz
in Kraft. 
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LEBENSMITTELKONTROLLGEBÜHRENVERORDNUNG (063)

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 21. Dezember 2010 über die Höhe der Lebensmittelkon-
trollgebühren (Burgenländische Lebensmittelkontrollgebühren-verordnung - Bgld. LMKG-VO), LGBl. Nr. 84/2010 

Auf Grund der §§ 2 und 7 des Burgenländischen Lebensmittelkontrollgebührengesetzes, LGBl. Nr. 12/2008, wird
verordnet: 

§ 1 
Die Höhe der Gebühren gemäß § 2 des Burgenländischen Lebensmittelkontrollgebührengesetzes - Bgld. LMKGG

sowie die Höhe der Zuschläge zu den Gebühren werden in der Anlage A festgesetzt. Die darin festgesetzte Mindest-
gebühr ist die jedenfalls vom Betrieb zu entrichtende Gebühr für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischun-
tersuchung, wenn die nach Anzahl der untersuchten Tiere berechnete Gebühr geringer wäre, oder die Gebühr, die je
angefangene halbe Stunde im Falle von seitens der oder des Verfügungsberechtigten verursachten Verzögerungen,
Wartezeiten oder dem gänzlichen Ausbleiben der Untersuchung zu entrichten ist. 

§ 2 
Die Höhe der Entschädigung gemäß § 7 Bgld. LMKGG, die den Aufsichtsorganen gebührt, wird in der Anlage B

festgesetzt. Die darin festgesetzte Mindestentschädigung ist die jedenfalls dem Aufsichtsorgan zustehende Entschä-
digung für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung in einem Betrieb, wenn die nach Anzahl
der untersuchten Tiere berechnete Entschädigung geringer wäre, oder die Entschädigung, die dem Aufsichtsorgan
je angefangene halbe Stunde im Falle von seitens der oder des Verfügungsberechtigten verursachten Verzögerungen,
Wartezeiten oder dem gänzlichen Ausbleiben der Untersuchung zusteht. 

§ 3 
Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und ist auf jene Leistun-gen anzuwenden,

die ab diesem Tag erbracht werden. Für bis zu diesem Zeitpunkt erbrachte Leistungen ist weiterhin die Bgld. Fleisch-
untersuchungsgebühren-Verordnung, LGBl. Nr. 74/1995, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 12/2008, anzuwen-
den. 
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ANLAGE A

Anlage

Grundgebühr
Zuschlag (gem. 
§ 2 Abs. 4 Z 3 

Bgld. LMKGG)
Gesamtgebühr

Schlachttier- und Fleischuntersuchung je Tier

Einhufer und Rinder über 65 kg Schlachtgewicht 7,15 1,01 8,16

Fohlen und Kälber bis 65 kg Schlachtgewicht 4,82 0,30 5,11
Schweine und Wildschweine über zwei Monate (bei we-
niger als 100 Stück/Schlachttag) 4,40 0,70 5,10

Schafe und Ziegen über zwei Monate 2,66 0,41 3,07

Lämmer, Kitze, Ferkel und Frischlinge bis zwei Mo. 1,13 0,41 1,53

Hühner 0,03 0,02 0,05

Puten 0,07 0,03 0,10

Sammeluntersuchungen von Wildgeflügel und Hasen 0,46 0,04 0,50

Wildwiederkäuer 4,82 0,30 5,11

Wildwiederkäuer aus Produktionsgattern 4,82 0,30 5,11

Hauskaninchen 0,51 0,20 0,70

Strausse 7,15 1,01 8,16

Trichinenuntersuchung

je Tier/Probe durch Kompression
(NUR Wildschwein, Dachs/Direktvermarktung!) 2,00 1,50 3,50

bis 10 Stück/Probe durch Verdauung 2,05 0,60 2,65

11-20 Stück/Probe durch Verdauung 1,65 0,40 2,05

über 21 Stück/Probe durch Verdauung 1,25 0,20 1,45

je Fleischware/Stück 2,45 0,60 3,05

Exportuntersuchung /angefangene 100 kg 0,61 1,94 2,55

Hygienekontrolle gem. § 54 LMSVG/angefangene 
Viertelstunde 23,54 4,10 27,64

Mindestgebühr 16,39

gesonderte Schlachttieruntersuchung/Partie 16,39

Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 1 Bgld. LMKGG (für 
Untersuchungen an Sa., So. Feiertagen sowie zwischen
19.00 bis 06.00 Uhr) 

+ 100 vH der Gesamtgebühr 

Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 2 Bgld. LMKGG (MFU-
mikrobiol. Fleischuntersuchung) 18,60

Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 2 Bgld. LMKGG (amtliche
Probennahme-Rückstandsprobe/-untersuchung) 13,00
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Grundentschädigung

Schlachttier- und Fleischuntersuchung je Tier

Einhufer und Rinder über 65 kg Schlachtgewicht 6,50

Fohlen und Kälber bis 65 kg Schlachtgewicht 4,38
Schweine und Wildschweine über zwei Monate (bei weniger als 100 Stück/Schlacht-
tag) 4,00

Schweine und Wildschweine über zwei Monate (bei mehr als 100 
Stück/Schlachttag) 2,79

Schafe und Ziegen über zwei Monate 2,42

Lämmer, Kitze, Ferkel und Frischlinge bis zwei Mo. 1,02

Hühner 0,02

Puten 0,07

Sammeluntersuchungen von Wildgeflügel und Hasen 0,42

Wildwiederkäuer 4,38

Wildwiederkäuer aus Produktionsgattern 4,38

Hauskaninchen 0,46

Strausse 6,50

Trichinenuntersuchung/-probenaufbereitung

bis 8 Tiere/Proben durch Kompression
(nur Wildschwein, Dachs/Direktvermarktung!) 14,90

ab9 Tiere/Proben durch Kompression
(nur Wildschwein/Direktvermarktung!) 1,85

je untersuchte Probe durch Verdauung 0,46

versandfertige Probenauf-/-nachbereitung je Tier/Probe 0,46

Exportuntersuchung /angefangene 100 kg 0,55

Hygienekontrolle gem. § 54 LMSVG/angefangene Viertelstunde 21,40

Mindestentschädigung 14,90

gesonderte Schlachttieruntersuchung/Partie 14,90

Reisekostenvergütung für Zeitaufwand, Reisekosten und sonstigen Aufwand für
jeden gefahrenen km 0,65

Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 1 Bgld. LMKGG (für Untersuchungen an Sa., So. Feierta-
gen sowie zwischen 19.00 bis 06.00 Uhr mit Ausnahme von Untersuchungen in
gem. § 64 Abs. 4 LMSVG geregelten Großbetrieben) 

+ 100 vH der Grund-
entschädigung 

Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 2 Bgld. LMKGG (MFU-mikrobiol. Fleischuntersuchung) 18,60
Zuschlag gem. § 2 Abs. 4 Z 2 Bgld. LMKGG (amtliche Probennahme-Rückstands-
probe/-untersuchung) 13,00
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TIERSEUCHENGESETZ - TSG (080)
Gesetz vom 6. August 1909, betreffend die Abwehr und Tilgung von Tierseuchen (Tierseuchengesetz - TSG), RGBl.

Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 36/2008, BGBl. I Nr. 3/2009, 50/2012

A u s z u g :

I. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

Gegenstand des Gesetzes.
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes finden Anwendung auf Haustiere sowie auf Tiere, die wie Haus-

tiere oder in Tiergärten oder in ähnlicher Weise gehalten werden.
(2) Auf Wild in freier Wildbahn findet dieses Bundesgesetz nach Maßgabe der Bestimmungen des Abs. 5 sowie

des § 41 Z 4 Anwendung.
(3) Seuchenverdächtig sind Tiere, an welchen sich Erscheinungen zeigen, die den Ausbruch einer Tierseuche be-

fürchten lassen. Ansteckungsverdächtig sind Tiere, bei denen sonst anzunehmen ist, daß sie als Träger von Keimen
einer Tierseuche anzusehen sind und diese weiterverbreiten können. Als verdächtige Tiere im Sinne dieses Bundes-
gesetzes gelten sowohl seuchenverdächtige als auch ansteckungsverdächtige Tiere.

(4) . . . . . . . . . .
(5) Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hat ferner, soweit dies nach dem Stande der Wissen-

schaft zur Verhinderung von Tierseuchen erforderlich ist, durch Verordnung festzusetzen, auf welche Arten von Wild
in freier Wildbahn und in welchem Umfang die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden sind.

(6) . . . . . . . . . .
Handhabung des Gesetzes, Eingreifen der Oberbehörden.

§ 2.  . . . . . . . . . .
§ 2a.  . . . . . . . . . .
§ 2b.  . . . . . . . . . .
§ 3. . . . . . . . .

II. Abschnitt.
Verhinderung der Einschleppung von Tierseuchen 

aus Ländern, die nicht zum Geltungsgebiete dieses Gesetzes gehören.

Einfuhr und Durchfuhr von Sendungen
§ 4. (1) Sendungen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind Tiere, tierische Rohstoffe und Produkte sowie Gegen-

stände, die Träger des Ansteckungsstoffes einer Tierseuche sein können.
(2) Sendungen dürfen nur ein- oder durchgeführt werden, wenn vom Absender und Empfänger die zur Verhinde-

rung der Einschleppung von Tierseuchen erforderlichen Maßnahmen getroffen werden. Derartige Maßnahmen hat
der Bundeskanzler durch Verordnung als Bedingungen und Auflagen für die Einfuhr und Durchfuhr unter Bedacht-
nahme auf die Art der Sendung und auf die Größe der Gefahr der Seucheneinschleppung festzulegen.  . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
Veterinärbehördliche Grenzkontrolle

§ 4a. (1) Ist die Einfuhr oder Durchfuhr von Sendungen einer Bewilligung oder Bedingungen und Auflagen un-
terworfen, so sind diese Sendungen an der Eintrittstelle einer Kontrolle zu unterziehen (veterinärbehördliche Grenz-
kontrolle). Die Kontrolle ist durch vom Bundeskanzler als Grenztierärzte bestellte Tierärzte auszuüben. Grenztierärzte
sind Organe des Bundes, sie haben bei ihrer dienstlichen Tätigkeit ein Dienstabzeichen sichtbar zu tragen.

(2) Sendungen, für die die erforderliche Bewilligung nicht vorliegt oder vorgeschriebene Bedingungen und Auf-
lagen nicht eingehalten werden, ferner seuchenkranke oder seuchenverdächtige oder verendete Tiere sowie tierische
Rohstoffe, Produkte und Gegenstände, die Träger des Ansteckungsstoffes von Tierseuchen sind oder als solche ver-
dächtig erkannt werden, sind vom Grenztierarzt zur Einfuhr und Durchfuhr nicht zuzulassen. Dies gilt nicht für Sen-
dungen, deren Durchfuhr der Nachbarstaat gestattet und für die der Bundeskanzler an diesen eine Zusicherung der
Übernahme unter der Bedingung, daß sich die Sendung beim Eintritt in den Nachbarstaat als seuchenfrei erwiesen
hat, abgegeben hat. In diesem Fall ist die Sendung ohne Rücksicht auf deren Zustand in veterinärpolizeilicher Hinsicht
zur Einfuhr oder Durchfuhr zuzulassen.

(3) Vom Einlangen einer kontrollpflichtigen Sendung in der Eintrittstelle hat im Straßenverkehr das Zollamt, sonst
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das Verkehrsunternehmen den Grenztierarzt zu verständigen.
(4) Der Anmelder im Sinne der zollrechtlichen Vorschriften ist über Verlangen des Grenztierarztes verpflichtet,

die Hilfe zu leisten, die erforderlich ist, damit der Grenztierarzt die Nämlichkeit der Sendung hinsichtlich der Angaben
im begleitenden Zeugnis feststellen und deren veterinärpolizeilichen Zustand beurteilen kann.

(5)  . . . . . . . . . .
(6)  . . . . . . . . . . 

Grenzkontrollgebühren
§ 4b. (1)  . . . . . . . . . .
(2) Die Grenzkontrollgebühr ist anläßlich der grenztierärztlichen Abfertigung vom Grenztierarzt nach der Verordnung

gemäß Abs. 1 festzusetzen und dem Anmelder (§ 4a Abs. 4) mit Bescheid vorzuschreiben.
(3)  . . . . . . . . . .
(4) Für andere als in Abs. 3 genannte Sendungen hat der Anmelder (Abs. 2) die Grenzkontrollgebühr beim Zollamt,

das der veterinärbehördlichen Grenzkontrollstelle örtlich zugeordnet ist, zu erlegen; erst dann darf die Sendung von
der Zollstelle überlassen werden.  . . . . . . . . . .

(5) Wenn die Grenzkontrollgebühr nicht der Sendung angelastet oder nicht sogleich beim Grenzeintritt erlegt wird,
so ist der Bescheid, mit dem die Gebühren vorgeschrieben werden, dem Empfänger der Sendung zuzustellen. Der
Absender und der Empfänger der Sendung haften als Gesamtschuldner für die Grenzkontrollgebühren. Für die Vor-
schreibung, Einhebung und die zwangsweise Einbringung sind das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz und das
Verwaltungsvollstreckungsgesetz anzuwenden.

(6)  . . . . . . . . . . 

Kosten der veterinärpolizeilichen Maßnahmen am Inlandsbestimmungsort
§ 4c. (1) Die Kosten der veterinärpolizeilichen Maßnahmen, die auf Grund einer Auflage gemäß § 4 Abs. 2 Z 3

getroffen werden, haben der Absender und der Empfänger als Gesamtschuldner der Gebietskörperschaft zu ersetzen,
der die Kosten erwachsen sind.

(2) Der Kostenersatz nach Abs. 1 ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, die für den Bestimmungsort zuständig
ist, dem Empfänger durch Bescheid vorzuschreiben. 

Ein- und Durchfuhrverbote und Beschränkungen.
§ 5.  . . . . . . . . . .

§ 6.  . . . . . . . . . .

§ 7.  . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.
Maßregeln zur Verhinderung der Weiterverbreitung

und zur Tilgung von Tierseuchen im Geltungsgebiete dieses Gesetzes.

A. Allgemeine Vorschriften.

Elektronisches Veterinärregister
§ 8. . . . . . . . . . .

§ 8a. . . . . . . . . .

§ 8b. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .



18. Erg.
255

080
§§ 14 - 16TIERSEUCHENGESETZ

§ 14.
Beseitigung von Kadavern; Verscharrungsplätze,Wasenmeistereien, 

Anlagen zur Verarbeitung und Bearbeitung von Tierkörpern und Tierkörperteilen.
Kadaver gefallener Tiere sind ohne Verzug durch hinreichend tiefe Verscharrung auf hiezu be stimmten Plätzen

oder auf thermischem oder chemischem Wege bei Seetransporten eventuell durch Versenkung unschädlich zu be-
seitigen.  

Die näheren Anordnungen sind von der politischen Behörde (Seeverwaltungsbehörde) zu erlassen.
Verscharrungsplätze, Wasenmeistereien sowie Anlagen zur thermischen oder chemischen Beseitigung, Verarbeitung

und Bearbeitung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Abfällen sind veterinärpolizeilich zu überwachen.
. . . . . . . . . .

§ 15.
Vorsichten betreffs der mit Tieren, Tierkadavern,

tierischen Abfällen und Produkten beschäftigten Personen.
Personen, welche vermöge ihrer Beschäftigung mit fremdem Vieh, mit Tierkadavern oder mit tierischen Abfällen

und Produkten vielfach in Berührung kommen, sind zur Hintanhaltung der Übertragung von Ansteckungsstoffen
rücksichtlich der Reinigung ihres Körpers und der von ihnen mitgeführten Gegenstände, sowie auch rücksichtlich
des Betretens von Gehöften und Stallungen den nötigen Vorsichten zu unterwerfen.

§ 15a. (1) Küchenabfälle oder Speisereste, die von internationalen Transportmitteln, wie Schiffen, Speisewagen
oder Flugzeugen, stammen, dürfen an Tiere nicht verfüttert werden.

(2) Die Verfütterung von Küchenabfällen und Speiseresten an Nutz- und Wildtiere ist verboten.
(3)  . . . . . . . . . .

B. Besondere Vorschriften für  anzeigepflichtige Tierseuchen.

Anzeigepflichtige Seuchen 
§ 16. Anzeigepflichtige Seuchen sind: 
1. Wutkrankheit; 
2. Maul-und Klauenseuche; 
3. Milzbrand, Rauschbrand, Wild-und Rinderseuche; 
4. Lungenseuche der Rinder; 
5. Rinderpest; 
6. Tuberkulose der Rinder; 
7. TSE bei Tieren (einschließlich BSE bei Rindern sowie Scrapie bei Schafen und Ziegen); 
8. Brucellose der Schafe und Ziegen; 
9. Pockenseuche der Schafe und Ziegen; 
10. Blauzungenkrankheit (Bluetongue); 
11. Rifttalfieber; 
12. Lumpy Skin Disease; 
13. Pest der kleinen Wiederkäuer; 
14. Klassische Schweinepest; 
15. Afrikanische Schweinepest; 
16. ansteckende Schweinelähmung; 
17. Brucellose der Schweine; 
18. Vesikuläre Virusseuche der Schweine; 
19. Aujeszky´sche Krankheit bei Hausschweinen; 
20. Rotz; 
21. Beschälseuche und Bläschenausschlag der Pferde; 
22. Räude der Pferde, der Esel, der Maultiere, der Maulesel, der Schafe und der Ziegen; 
23. alle Formen der Pferdeencephalomyelitis; 
24. Infektiöse Anämie; 
25. Pferdepest; 
26. Stomatitis vesikularis; 



18. Erg.
256

080
§§ 17 - 41 TIERSEUCHENGESETZ

27. Geflügelpest; 
28. Newcastle Disease; 
29. Geflügelcholera; 
30. Psittakose; 
31. VHS -virale hämorrhagische Septikämie; 
32. IHN -infektiöse hämatopoetische Nekrose; 
33. ISA -infektiöse Anämie der Salmoniden; 
34. Affenpocken; 
35. Ebola. 

Anzeige verdächtiger Erkrankungen, 
zu beobachtende Vorschriften, Anzeigeprämien

§ 17. (1) Bei Verdacht einer anzeigepflichtigen Tierseuche haben   
a) der zugezogene Tierarzt,
b) der Tierhalter,
c) die vom Tierhalter mit der Obhut und Aufsicht über die Tiere betraute Person,
d) jede Person, der zufolge ihres Berufes die Erkennung von Anzeichen des Verdachtes auf eine anzeige-

pflichtige Tierseuche zumutbar ist,
unverzüglich und auf dem kürzesten Wege die Anzeige beim örtlich zuständigen Bürgermeister oder bei der vom

Bürgermeister mit der Entgegennahme der Anzeige betrauten Person, sofern dies nicht möglich ist, bei der nächsten
Polizeidienststelle zu erstatten. Tierärzte haben überdies die Anzeige der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
zu erstatten.

(2) Die Anzeigepflicht der unter lit. c angeführten Personen besteht nur dann, wenn der Tierhalter der Verpflichtung
nicht nachkommen kann. Die Anzeigepflicht der unter lit. b und c angeführten Personen entfällt, sobald sie einen
Tierarzt zugezogen haben.

(3) (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. Nr. 746/1988.)
(4) Die nach Abs. 1 zur Entgegennahme der Anzeige berufenen Stellen sind verpflichtet, auch mündliche und te-

lefonische Anzeigen entgegenzunehmen.
(5) Der Bürgermeister hat die ihm erstattete Anzeige (Abs. 1) und die daraufhin von ihm getroffenen Verfügungen

unverzüglich und auf kürzestem Wege der Bezirksverwaltungsbehörde bekanntzugeben. Polizeidienststellen haben
die an sie erstatteten Anzeigen unverzüglich und auf kürzestem Wege sowohl an den Bürgermeister als auch an die
Bezirksverwaltungsbehörde weiterzuleiten.

. . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Abschnitt.
Besondere Bestimmungen für einzelne anzeigepflichtige Tierseuchen.

Maul- und Klauenseuche.

. . . . . . . . . . .

Wutkrankheit.
§ 41.

1. (Anm.: Aufgehoben durch BGBl. Nr. 220/1978.)
2. Tiere, bei welchen die Wutkrankheit ausgebrochen ist, sowie verdächtige Hunde und Katzen sind zu töten. Aus-

nahmsweise kann die auf Kosten des Besitzers des Tieres durchzuführende Absperrung und tierärztliche Be-
obachtung eines verdächtigen Hundes oder einer verdächtigen Katze dann gestattet werden, wenn angenommen
werden kann, dass die Absperrung und die tierärztliche Beobachtung mit genügender Sicherheit verlässlich
durchgeführt werden. Die Absperrung und tierärztliche Beobachtung von Hunden und Katzen kann auch an-
geordnet werden, wenn von einem solchen Tier Menschen verletzt worden sind.

   Andere Haustiere als Hunde und Katzen, rücksichtlich welcher der Verdacht der Seuche oder der Ansteckung
vorliegt, sind, wenn der Besitzer deren Tötung nicht vorzieht, auf Kosten des letzteren abzusondern, unter Auf-
sicht zu halten und tierärztlich zu beobachten.

3. Wenn die Gemeindebehörde von dem Herumschweifen eines wütenden oder wutverdächtigen Tieres Kenntnis
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erlangt, so hat sie sogleich die Tötung oder Einfangung desselben zu veranlassen und die benachbarten Ge-
meindebehörden sowie die politischen Bezirks-, beziehungsweise Polizeibehörden hievon zu verständigen.

4. Zur Vertilgung gewisser Gattungen von Tieren (Hunde, Katzen, Füchse, Wölfe u. dgl.), unter welchen die Wut-
krankheit herrscht, sollen von der politischen Bezirksbehörde Jagden und Streifungen angeordnet werden.

5. Das Schlachten wutkranker und verdächtiger Tiere, jeder Verbrauch oder Verkauf einzelner Teile derselben
oder ihrer Produkte ist verboten.

6. Die Kadaver der gefallenen oder wegen dieser Seuche getöteten wutkranken oder der Seuche verdächtigen
Tiere dürfen nicht abgehäutet werden und sind mit Haut und Haaren womöglich durch Verbrennen unschädlich
zu beseitigen. (§ 24, Punkt 8.)

7. Die Öffnung der Kadaver darf nur unter Leitung eines Tierarztes vorgenommen werden.
8. Das Fleisch von mit virus fixe zur Gewinnung von Wutschutzimpfstoff geimpften Tieren kann unter den durch

Verordnung vom Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
sterium für soziale Verwaltung festzulegenden Bedingungen zum Genuß für Menschen verwendet werden.  

§ 42.
In Gegenden, für welche die Gefahr des Ausbruches oder der Verbreitung der Wutkrankheit besteht, können

nachstehende Maßregeln einzeln oder in Verbindung miteinander getroffen werden:
a) die Evidenthaltung und Kennzeichnung der Hunde mittels an Halsbändern oder Brustgeschirren anzubringender

amtlicher Marken, insofern dies nicht schon auf Grund bestehender Gesetze vorgeschrieben ist;
b) die Anordnung, daß Hunde an die Kette zu legen sind;
c) die Anordnung, daß Hunde - eventuell nur die nicht an die Kette gelegten - mit einem sicheren Maulkorb zu ver-

sehen sind;
d) die Anordnung, daß Hunde, insofern sie nicht an die Kette gelegt sind - eventuell auch insofern sie nicht mit

einem sicheren Maulkorb versehen sind - an der Leine zu führen sind;
e) das Verbot des freien Herumlaufens der Katzen;
f) die Anordnung, daß entgegen den erlassenen Vorschriften betretene Hunde und Katzen zu töten sind;
g) die Anordnung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, daß alle Hunde eines bestimmten Gebietes

der Schutzimpfung gegen die Wutkrankheit zu unterziehen sind.   
Wenn die Tötung eines Hundes nicht sofort bei der Betretung erfolgt ist, kann von derselben in besonders berück-

sichtigungswürdigen Fällen ausnahmsweise unter der Bedingung abgesehen werden, daß das Tier auf Kosten des
Besitzers solange sicher und unschädlich verwahrt und beobachtet werde, als nicht die Gefahr des Seuchenausbruches
und der Seuchenverbreitung zuverlässig ausgeschlossen ist. Diese Möglichkeit gilt auch für Katzen.

Für die von der Gemeinde beizustellenden Hundemarken können Gebühren eingehoben werden, deren Höhe die
politische Bezirksbehörde bestimmt.

Für zur Jagd, zum Zuge und zur Wache notwendige Hunde sind entsprechende Ausnahmen von den auf Grund
dieses Gesetzes allenfalls erlassenen Vorschriften festzusetzen.

(5) Für die Tötung eines wutkranken oder verdächtigen Fuchses, Dachses oder Marders kann der Landeshauptmann
eine Prämie bis zum Höchstbetrage von 10,90 Euro gewähren.

. . . . . . . . . .

V. Abschnitt
. . . . . . . . .

VI. Abschnitt
. . . . . . . . . .

VII. Abschnitt
. . . . . . . . . . .
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VIII. Abschnitt.
Bestimmungen in betreff der Strafen und Berufungen.

Strafvorschriften.

§ 63. (1) Wer
a) es unterläßt, eine Anzeige zu erstatten, die ihm nach diesem Bundesgesetz oder nach den auf Grund dieses Bun-

desgesetzes erlassenen Anordnungen obliegt; oder
b) bei Ausstellung von Ursprungsbescheinigungen die Unwahrheit bezeugt; oder
c) den Vorschriften der §§ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 19, 20, 22, 24, 31a, 32 und 42 lit. a bis f oder den auf

Grund dieser Bestimmungen erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt; oder
d) den auf Grund dieses Bundesgesetzes erlassenen Anordnungen über Schutzimpfungen zuwiderhandelt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 4 360 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit

Arrest bis zu drei Wochen zu bestrafen.
(2) Wer die in Abs. 1 angeführten Verwaltungsübertretungen aus Fahrlässigkeit begeht, ist mit Geldstrafe bis zu 1

450 Euro, im Falle der Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu zehn Tagen zu bestrafen.

§ 64. Wer den sonstigen in diesem Bundesgesetz enthaltenen oder auf Grund desselben erlassenen Anordnungen
oder dem unmittelbar anwendbaren Recht der EU auf dem Gebiet des Veterinärwesens zuwiderhandelt, begeht eine
Verwaltungsübertretung und wird, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit Geldstrafe bis zu 4 360 Euro und
für den Fall der Uneinbringlichkeit mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen bestraft.
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Durchführungsverordnung zum Tierseuchengesetz 
zu § 41 Wutkrankheit. 

1. Als ansteckungsverdächtig sind jene Tiere anzusehen, welche mit wutkranken oder der Wut verdächtigen Tieren
in eine derartige Berührung gekommen sind, dass die Möglichkeit der stattgefundenen Ansteckung nicht ausge-
schlossen werden kann.

2. Von der Tötung eines verdächtigen Hundes ist nur in ganz besonders berücksichtigungswürdigen Fällen und
wenn keinerlei im öffentlichen Interesse dagegen sprechende Gründe vorliegen, abzusehen (§ 41, Punkt 2, Absatz
1 des Gesetzes).

   Zur Bedeckung der auflaufenden Kosten haben die Parteien einen entsprechenden Betrag in vorhinein zu erle-
gen.

3. Sind Menschen von einem Hunde oder einer Katze verletzt worden, so soll die Tötung des Tieres, auch wenn sie
zulässig wäre, wenn möglich vermieden, das Tier vielmehr, wenn dies ohne Gefahr geschehen kann, eingefangen,
sicher verwahrt und unter tierärztliche Beobachtung gestellt werden.

   Die Verwahrung eines solchen Tieres und die Vornahme der tierärztlichen Untersuchung und weiteren Beob-
achtung desselben ist von der Sicherheitsbehörde unverzüglich zu veranlassen. Sind solche Tiere getötet worden
oder während der Verwahrung und tierärztlichen Beobachtung verendet, so sind dieselben jedenfalls der Sektion
zu unterziehen.

4. Werden Menschen von einem wutkranken oder verdächtigen Tiere verletzt, so ist, wenn das Tier getötet wurde
oder verendet ist, in jedem Falle die Überprüfung der Diagnose durch Einsendung von Organen (Organteilen)
des Tieres an eine hierzu bestimmte Anstalt zu veranlassen.

5. Die Frist für die Absonderung (Beaufsichtigung) und tierärztliche Beobachtung (§ 41, Punkt 2 des Gesetzes) ist
in der Regel mit vier Monaten zu bemessen.

   Solange ansteckungsverdächtige Tiere - Hunde und Katzen ausgenommen - bei der tierärztlichen Untersuchung
gesund befunden werden und keine Veränderungen in ihrem Verhalten zeigen, welche den Verdacht der Wut-
krankheit begründen, dürfen sie innerhalb eines von der politischen Bezirksbehörde festzustellenden Gebietes
verwendet werden.

   Ein Wechsel des Standortes solcher Tiere während der Beobachtungsperiode ist verboten.
6. Das Schlachten von wutkranken und der Wut verdächtigen Tieren zum Zwecke des Fleischgenusses ist verboten.

Hingegen kann die Schlachtung ansteckungsverdächtiger Tiere zum Zwecke des Genusses dann gestattet werden,
wenn dies nach dem Gutachten des Tierarztes ohne Gefahr zulässig erscheint. Der Verbrauch oder Verkauf ein-
zelner Teile der unter tierärztlicher Aufsicht geschlachteten Tiere ist von dem Befunde des Tierarztes abhängig.

   Das Fleisch von mit virus fixe zur Gewinnung von Wutschutzimpfstoff geimpften Tieren kann unter folgenden
Bedingungen zum Genusse für Menschen verwendet werden:
a) Die Schlachtung der Tiere, eine allenfalls nach lit. c vorgeschriebene Entseuchung der zu einer weiteren Ver-

wertung bestimmten Teile und die unschädliche Beseitigung der zur Vernichtung bestimmten Teile hat in der
Impfstoffgewinnungsanstalt zu erfolgen. Für die hiezu erforderlichen Einrichtungen ist in der Anstalt vorzu-
sorgen.

b) Die Tiere sind vom zuständigen Amtstierarzt der Vieh- und Fleischbeschau zu unterziehen.
c) Die näheren Bestimmungen, welche Teile der zur Impfstoffgewinnung verwendeten Tiere zum menschlichen

Genusse oder zu anderen Zwecken verwendet werden können sowie ob und inwieweit diese vor der Freigabe
einem Entseuchungsverfahren zu unterziehen sind, werden vom Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung festgelegt.

7. Die Reinigung und Desinfektion der Lokalitäten, in welchen wütende oder wutverdächtige Tiere untergebracht
waren, ist auf das Genaueste vorzunehmen. Die bei wütenden und wutverdächtigen Hunden und Katzen während
der Dauer ihrer Krankheit in Gebrauch gewesenen Gegenstände sind je nach ihrer Beschaffenheit gründlich zu
reinigen und zu desinfizieren, oder falls dieselben schadhaft und wertlos sind, zu verbrennen.

8. Die im § 42 des Gesetzes vorgesehenen Schutzmaßregeln haben sich auf die im betreffenden Einzelfalle als ge-
fährdet zu betrachtenden Gebiete zu erstrecken.

   Bei besonderer Gefahr können die angeordneten Schutzmaßregeln auch auf größere Gebiete ausgedehnt werden.
Sie haben während eines Zeitraumes von wenigstens drei Monaten fortzubestehen.

   Wenn besondere Gründe hiefür vorliegen, kann verboten werden, dass Hunde ohne besondere Bewilligung aus
einem unter Kontumaz gestellten Gebiete zum Wechsel des ständigen Aufenthaltsortes entfernt werden. Aus-
nahmen für Jagd-, Zug- und Wachhunde sind nur für die Zeit, während welcher und für den Raum, in dem sie
ihrer Bestimmung entsprechend verwendet werden, festzusetzen.

   Von der Anordnung des § 42, lit. g, des Bundesgesetzes (Schutzimpfung) können Ausnahmen für Jagd-, Polizei-
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und Zollwachehunde, für Blinden-und Hirtenhunde sowie für Zug- und Wachhunde nicht zugestanden werden.
   Art und Weise der Durchführung der Wutschutzimpfung der Hunde werden vom Bundesministerium für Land-

und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für soziale Verwaltung geregelt.
9. Bezüglich der im § 42 (Abs. 2) des Gesetzes vorgesehenen Umgangnahme von der Tötung eines Hundes gelten

die Bestimmungen der Punkte 2 und 5 der Durchführungsvorschrift zu § 41, wobei auch darauf Bedacht zu neh-
men ist, ob durch die Außerachtlassung der Kontumazvorschriften eine Gefahr in veterinärpolizeilicher Bezie-
hung herbeigeführt worden ist.

10. Die Höhe der Gebühren für die von den Gemeinden beizustellenden Hundemarken soll dem An schaffungspreise
der Marken angemessen sein. Die Marken müssen von solcher Beschaffenheit sein, dass durch dieselben die
Identität der Hunde zweifellos festgestellt werden kann.
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TIERMATERIALIENVERORDNUNG (081)
Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 6. Juli 2004 über das Sammeln, Lagern, Befördern und

Beseitigen von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten und Materialien (Bgld.
Tiermaterialienverordnung), LGBl. Nr. 44/2004, 40/2013

Auf Grund des § 12 des Bundesgesetzes betreffend Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte und Materialien (Tiermaterialiengesetz - TMG), BGBl. I Nr. 141/2003, wird
verordnet:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für das Sammeln, Lagern, Befördern und Beseitigen von verendeten (Falltieren) und getö-
teten Tieren im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (ABl. Nr. L 300 vom 14.11.2009) und der Verordnung
(EU) Nr. 142/2011 (ABl. Nr. L 54 vom 26.02.2011), sofern sich diese nicht in einem Schlachthof befinden, und von
Siedlungsabfällen im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 - AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, in der Fassung
des Gesetzes BGBl. I Nr. 35/2012, im Burgenland.

§ 2
Anzeige- und Ablieferungspflicht

(1) Besitzerinnen oder Besitzer verendeter (Falltiere) oder getöteter Tiere im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
1069/2009 (ABl. Nr. L 300 vom 14.11.2009) und der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 (ABl. Nr. L 54 vom 26.02.2011)
sofern sich diese nicht in einem Schlachthof befinden, sind verpflichtet, der Gemeinde oder dem Betreiber eines
nach § 3 des Tiermaterialiengesetzes - TMG, BGBl. I Nr. 141/2003, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 23/2013
zugelassenen Betriebes (im Folgenden kurz als Betreiber bezeichnet) unverzüglich anzuzeigen, dass diese Tiere ab-
zuholen sind. Diese Anzeigepflicht trifft auch Personen, die solche Tiere in Obhut oder Verwahrung haben (Inha-
ber).

(2) Besitzerinnen oder Besitzer von Siedlungsabfällen im Sinne des AWG 2002 sind verpflichtet, diese Abfälle,
soweit sie in Kleinmengen anfallen, unverzüglich in die von der Gemeinde eingerichtete Kühlsammelstelle abzulie-
fern. Die Besitzerin oder der Besitzer hat die Gemeinde spätestens bei der Einbringung der Abfälle davon zu ver-
ständigen. Sofern die Gemeinde keine Kühlsammelstelle eingerichtet hat, sind die Abfälle bei einem Betreiber
abzuliefern.

(3) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 und 2 treffen bei herrenlosen Tieren oder Siedlungsabfällen die oder den über
den Fundort Verfügungsberechtigte(n).

(4) Eine Ablieferungspflicht für in den Abs. 1 und 2 angeführte tierische Nebenprodukte und Materialien besteht
nicht, wenn sie

1. ein Gesamtgewicht von nicht mehr als 30 kg aufweisen,
2. auf eigenem Grund - Heimtiere gemäß Art. 3 Z 8 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 auch auf einem Tier-

friedhof oder in einem Tierkrematorium - unschädlich beseitigt werden und

3. als nicht seuchenkrank oder seuchenverdächtig einzustufen sind.
(5) Die Gemeinde hat die bei ihr eingelangten Anzeigen unverzüglich an einen Betreiber weiterzuleiten. Sie hat

darüber hinaus für eine regelmäßige Abholung der in ihre Kühlsammelstelle eingebrachten Siedlungsabfälle durch
einen Betreiber zu sorgen.

§ 3
Aufbewahrung, Verbringen und Einsammeln tierischer Nebenprodukte und Materialien

(1) Ablieferungspflichtige Tiere (§ 2 Abs. 1) sind bis zur Abholung durch einen Betreiber zu verwahren.
(2) Das Verbringen von Siedlungsabfällen (§ 2 Abs. 2) in die Kühlsammelstelle der Gemeinde oder zu einem Be-

treiber hat in einem wasserdichten Behältnis zu erfolgen.
(3) Beim Verwahren (Abs. 1) und Verbringen (Abs. 2) ist dafür zu sorgen, dass die Entwendung, die Ausbreitung

von Krankheitserregern, das Berühren durch unbefugte Personen, der Kontakt mit Tieren, Lebens- und Futtermitteln,
unzumutbare Geruchsbelästigungen oder andere Umweltbeeinträchtigungen vermieden werden.

(4) Ist der Aufbewahrungsort ablieferungspflichtiger Tiere mit dem Sammelfahrzeug des Betreibers nicht erreich-
bar, so hat die Besitzerin oder der Besitzer bzw. die Inhaberin oder der Inhaber diese Tiere auf ihre bzw. seine Kosten
an den nächstgelegenen vom Sammelfahrzeug erreichbaren Ort zu bringen. Abs. 3 gilt sinngemäß.

(5) Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass die tierischen Nebenprodukte und Materialien so rasch wie möglich
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abgeholt werden. Die Abholung von Großtierkörpern hat möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Einlangen der
Anzeige zu erfolgen.

§ 4
Entgelte

(1) Für das Einsammeln, Befördern und die unschädliche Entsorgung von geäß § 2 Abs. 1 und 2 ablieferungs-
pflichtigen Tieren und Abfällen sind von den Gemeinden Entgelte zu entrichten. Die Höhe dieser Entgelte ergibt
sich aus der Anlage (Entgelttarif).

(2) Die auf die Gemeinden entfallenden Entgelte gemäß Z 1 des Entgelttarifes sind im Verhältnis der Volkszahl,
die Entgelte gemäß Z 2 nach dem Bestand an Haus- und Nutztieren nach dem Ergebnis der jeweils letzten Vollzählung
der Allgemeinen Viehzählung durch die Bundesanstalt Statistik Österreich für ein Kalenderjahr zu berechnen. Die
Volkszahl (Wohnbevölkerung) bestimmt sich nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich in der Statistik
des Bevölkerungsstands festgestellten Ergebnis zum Stichtag 31. Oktober, das auf der Internet-Homepage der Bun-
desanstalt Statistik Österreich bis zum November des dem Stichtag nächstfolgenden Kalenderjahres kundgemacht
wird, und wirkt mit dem Beginn des dem Stichtag folgenden übernächsten Kalenderjahres. Die Entgelte gemäß Z 1
sind in gleichen Teilbeträgen mit Ende der Monate März, Juni, September und Dezember, die Entgelte gemäß Z 2
jährlich im Nachhinein bis zum 31. Jänner des Folgejahres zu entrichten.

§ 5
Gebühren für Betriebszulassungen und Kontrollen

(1) Die Gebühr für eine Betriebszulassung gemäß § 3 des Tiermaterialiengesetzes wird
1. mit einem Grundbetrag von 100,00 Euro und
2. einem Zuschlag von jeweils 45,00 Euro für die nachstehenden Betriebskategorien festgesetzt:

a) Zwischenbehandlungsbetrieb;
b) Lagerbetrieb;
c) Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlage;
d) Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 1 und 2;
e) Verarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 3;
f) Fettverarbeitungsbetrieb für Material der Kategorie 2 und 3;
g) Biogasanlage;
h) Kompostieranlage;
i) Heimtierfutterbetrieb;
j) technische Anlagen.

(2) Die Gebühr für jede Kontrolle gemäß § 5 des Tiermaterialiengesetzes beträgt 45,00 Euro für jede angefangene
halbe Stunde und jedes Kontrollorgan.

§ 6
Strafbestimmungen

Übertretungen der §§ 2 und 3 werden nach § 14 Z 11 des Tiermaterialiengesetzes bestraft.

§ 7
Schlussbestimmung

(1) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Landeshauptmannes von Burgenland über
die Verwertung tierischer Abfälle (Tierkörperverwertungsverordnung), LGBl. Nr. 41/1999, zuletzt geändert durch
die Verordnung LGBl. Nr. 3/2003, außer Kraft.

(2) §§ 1, 2 Abs. 1, 2 und 4 Z 2 und § 4 Abs. 2 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 40/2013 treten mit dem
auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

Anlage
Entgelttarif

Für das Einsammeln, die Abfuhr, die Beseitigung und die unschädliche Entsorgung der gemäß § 2 ablieferungs-
pflichtigen tierischen Nebenprodukte und Materialien sind folgende Entgelte zu entrichten:

1. für jeden Einwohner der Gemeinde nach dem Ergebnis der jeweils letzten 
ordentlichen Volkszählung jährlich                                                       1,75 Euro

2. für den Bestand an Haus- und Nutztieren nach dem Ergebnis der jeweils 
letzten Vollerhebung der allgemeinen Viehzählung der Statistik Austria jährlich



a) für Pferde je Tier                                                                                58 Cent
b) für Rinder je Tier                                                                               58 Cent
c) für Schweine je Tier                                                                          29 Cent
d) für Schafe je Tier                                                                               29 Cent
e) für Ziegen je Tier                                                                               29 Cent
f) für Geflügel je Tier                                                                            1 Cent
g) für Zuchtwild je Tier                                                                         29 Cent
h) für Hunde je Tier                                                                               29 Cent

TIERMATERIALIENVERORDNUNG Anlage
081

262/1
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MAUL- UND KLAUENSEUCHE - VERORDNUNG (082)
Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit, Familie und Jugend über Maßnahmen zur Bekämpfung der

Maul- und Klauenseuche (MKS-Verordnung), BGBl. II 199/2008 
Auf Grund des § 1 Abs. 5 und 6, des § 2c, des § 23 Abs. 2, und der §§ 31, 31a und 32 des Tierseuchengesetzes

(TSG), RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 6/2007 und das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 36/2008, wird verordnet: 

Inhaltsverzeichnis
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Abschnitt 
Allgemeines

Anwendungsbereich 
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieser Verordnung sind anzuwenden, wenn bei Tieren der Verdacht auf Maul-und Klau-

enseuche (MKS) vorliegt oder ein MKS-Ausbruch festgestellt wird. 
(2) Die Maßnahmen dieser Verordnung betreffen Tiere empfänglicher Arten, einschließlich deren Sperma, Eizellen

und Embryonen, sowie Tiere nicht empfänglicher Arten, die Träger des MKS-Erregers sein könnten, und erstrecken
sich auf 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Tiere empfänglicher Arten in freier Wildbahn. 

Begriffsbestimmungen und Abkürzungen 
§ 2. (1) Im Sinne dieser Verordnung sind: 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23. Sperrgebiet: das vom Landeshauptmann bei Ausbrüchen von MKS bei Tieren empfänglicher Arten in freier
Wildbahn gemäß § 12 („Maßnahmen nach Bestätigung eines MKS-Ausbruchs bei Tieren empfänglicher Arten
in freier Wildbahn“) festzulegende Gebiet; 

24. Sperrzone: der Tierbestand (an Haustieren), das Gehöft, die Weidefläche, der geschlossene Gemeindeteil oder
das gesamte Gemeindegebiet, über die eine Sperre gemäß § 20 oder § 24 TSG verfügt wurde; 

25. Tiere empfänglicher Arten: Tiere der Unterordnungen Wiederkäuer (Ruminantia), Schweine (Suina) und Schwie-
lensohler (Tylopoda) der Ordnung Paarhufer (Artiodactyla); für besondere Maßnahmen, insbesondere im Sinne
von § 9 („Maßnahmen nach Bestätigung eines MKS-Ausbruchs in Tiergärten, Zoos, Schaugehegen, Labors, Be-
samungsanstalten, Versuchstiereinrichtungen und Einrichtungen zur Erhaltung seltener Arten“), können auch
Tiere der Nagetiere (Rodentia) oder Rüsseltiere (Proboscidea) als für MKS empfänglich angesehen werden; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Abschnitt 
Maßnahmen bei MKS-Verdacht 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Abschnitt 
Maßnahmen nach Bestätigung eines MKS-Ausbruchs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Maßnahmen nach Bestätigung eines MKS-Ausbruchs 
bei Tieren empfänglicher Arten in freier Wildbahn 

§ 12. (1) Im Falle von MKS-Ausbrüchen bei Tieren empfänglicher Arten in freier Wildbahn (Wildtieren) hat der
Landeshauptmann unverzüglich ein MKS-Sperrgebiet festzulegen und die Bundesministerin für Gesundheit, Familie
und Jugend davon zu unterrichten. 

(2) Die Sperre dieses Gebiets oder dieser Gebiete ist durch die Behörde(n) ortsüblich zu verkünden und überdies
durch Anschlag an der Amtstafel sowie an markanten Punkten der Begrenzung des Sperrgebiets bekanntzumachen;
Verkehrszeichen dürfen hiezu benutzt werden, sofern dieselben nicht verdeckt werden. 

(3) Der Landeshauptmann hat bei Ausbrüchen von MKS bei Wildtieren anzuordnen, dass im Sperrgebiet alle in
freier Wildbahn erlegten oder verendet aufgefundenen Tiere empfänglicher Arten unverzüglich der Behörde zu mel-
den und durch amtliche Tierärzte gem. § 24 LMSVG zu untersuchen sind. Im Zuge dieser Untersuchungen sind Pro-
ben zur virologischen und serologischen Untersuchung auf MKS zu nehmen und an das nationale Referenzlabor
einzusenden. 

(4) Für die Dauer der Auszeichnung des Gebietes als Sperrgebiet sind Hunde im Freien an der Leine zu führen
und Katzen in geschlossenen Räumen gesichert zu verwahren. 

(5) Die Jagdtrophäen aller im Sperrgebiet geschossenen Tiere empfänglicher Arten sind gemäß Anlage 7 („Be-
handlung von Erzeugnissen tierischen und nichttierischen Ursprungs zur wirksamen Inaktivierung des MKS-Erre-
gers“) unter amtlicher Aufsicht so zu behandeln, dass eine Verbreitung von MKS-Erregern ausgeschlossen werden
kann. Die Trophäen dürfen frühestens 24 Stunden nach abgeschlossener Behandlung und Desinfektion wieder aus-
gefolgt werden. 

(6) Die Körper toter bzw. verendet aufgefundener Tiere empfänglicher Arten in freier Wildbahn sind nach Unter-
suchung und Probennahme gemäß Abs. 3 unverzüglich unter amtlicher Aufsicht in seuchensicherer Weise entspre-
chend dem Tiermaterialiengesetz und der Verordnung (EG) 1774/2002 so zu behandeln, dass das Risiko einer
Ausbreitung des MKS-Erregers ausgeschlossen ist. 

Entschädigungen und Strafbestimmungen 
§ 46. (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(2) Für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Verordnung gelten die Vorschriften des VIII. Abschnittes des

TSG. 

7. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inkrafttreten 
§ 49. Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 2008, nicht aber vor Ablauf des Tages ihrer Kundmachung 
im Bundesgesetzblatt, in Kraft. 
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Anlage 7

Behandlung von Erzeugnissen tierischen und nichttierischen
Ursprungs zur wirksamen Inaktivierung des MKS-Erregers

Abschnitt A
Erzeugnisse tierischen Ursprungs

8. Jagdtrophäen von Huftieren, die zumindest einer der folgenden Behandlungen unterzogen wurden bzw. folgende
Bedingungen erfüllen:
a) Sie wurden zwecks Haltbarkeit bei Raumtemperatur einer vollständigen taxidermischen Behandlung unterzo-

gen; oder
b) sie müssen von Tieren aus einem Gebiet stammen, das keinerlei Beschränkungen wegen Ausbruchs einer Tier-

seuche unterliegt, für welche die betreffenden Tierarten empfänglich sind, oder
c) sie müssen, wenn sie von Tieren aus einem Gebiet stammen, das wegen Ausbruchs einer Tierseuche, für welche

die betreffenden Tierarten empfänglich sind, Beschränkungen unterliegt, alle Anforderungen gemäß lit. d oder
e erfüllen.

d) Jagdtrophäen, die ausschließlich aus Knochen, Hörnern, Hufen, Klauen, Geweihen und Zähnen bestehen, müs-
sen
aa) so lange in siedendes Wasser getaucht worden sein, bis die Knochen, Hörner, Hufe, Klauen, Ge weihe und

Zähne von Fremdstoffen jeder Art befreit waren;
bb) mit einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Mittel, im Falle von aus Knochen bestehenden Teilen

mit Wasserstoffperoxid, desinfiziert worden sein;
cc) Sie müssen unmittelbar nach der Behandlung einzeln in transparenten und - zur Vermeidung einer späteren

Kontamination - verschlossenen Packungen verpackt werden, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen
Ursprungs in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und

dd) von einem beiliegenden Dokument oder einer Bescheinigung begleitet sein, in dem bzw. der be stätigt wird,
dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt sind.

e) Jagdtrophäen, die ausschließlich aus Häuten bestehen, müssen
aa) entweder

aaa) getrocknet worden sein oder
bbb) vor ihrem Versand für mindestens 14 Tage trocken oder nass gesalzen worden sein oder
ccc) nach einem anderen von der zuständigen Behörde zugelassenen Verfahren als Gerben,   haltbar gemacht

worden sein;
bb) unmittelbar nach der Behandlung einzeln in transparenten und - zur Vermeidung einer späteren Kontami-

nation - verschlossenen Packungen verpackt werden, ohne mit anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs
in Berührung zu kommen, die sie kontaminieren könnten, und

cc) von einem beiliegenden Dokument oder einer Bescheinigung begleitet sein, in dem bzw. der bestätigt wird,
dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt sind.



FUCHS-TOLLWUTBEKÄMPFUNGSVERORDNUNG 2010
Verordnung des Bundesministers für Gesundheit zur Bekämpfung und Hintanhaltung der Weiterverbreitung der

Tollwut bei Füchsen in freier Wildbahn (Fuchs-Tollwutbekämpfungsverordnung 2010), BGBl. II Nr. 329/2010 

Auf Grund des § 1 Abs. 5, des § 23 zweiter Absatz, des § 25a und des § 42 Abs. 5 des Tierseuchengesetzes (TSG),
RGBl. Nr. 177/1909, zuletzt geändert durch die Bundesgesetze BGBl. I Nr. 36/2008 und die Novelle des Bundes-
ministeriengesetzes, BGBl. I Nr. 3/2009, wird verordnet: 

Anwendungsbereich 
§ 1. Diese Verordnung ist anzuwenden auf die Schutzimpfung und Untersuchung von Füchsen in freier Wildbahn

zum Zweck der Bekämpfung und Hintanhaltung der Weiterverbreitung der Tollwut bei Wildtieren. 

Begriffsbestimmungen 
§ 2. Im Sinne dieser Verordnung bedeuten: 
1. tollwutverseuchtes Gebiet: Gebiet, innerhalb dem in den letzten zwei Jahren ein Ausbruch der Tollwut bei

Wildtieren in Österreich amtlich festgestellt wurde und das gemäß § 3 als solches kundgemacht ist; 
2. tollwutgefährdetes Gebiet: Gebiet, welches gemäß § 3 als solches Gebiet kundgemacht ist und 

a) entweder an einen Nachbarstaat grenzt, in dem in unmittelbarer Nähe zur österreichischen Grenze Tollwut
in freier Wildbahn auftritt oder 

b) das an ein Gebiet gemäß Z 1 angrenzt; 
3. tollwutfreies Gebiet: Gebiet, in dem nach Abschluss der letzten oralen Immunisierung der Füchse gegen die

Tollwut diese Seuche bei Wildtieren nicht mehr amtlich festgestellt wurde und welches gemäß § 3 als solches
kundgemacht ist und nicht unter die Z 2 fällt; 

4. Impfgebiet: Gebiet, das Gebiete gemäß Z 1 und 2 beinhaltet und in dem gemäß § 3 zur Hintanhaltung der Ge-
fahr der Weiterverbreitung der Tollwut Schutzimpfungen angeordnet und kundgemacht wurden; 

5. Untersuchungsprogramm: Programm gemäß § 5, das in Gebieten gemäß Z 1 und 2 zum Zweck der Untersu-
chung der eingesandten Füchse auf Tollwut sowie zur stichprobenartigen Kontrolle des Erfolges der Impfkö-
deraufnahme nach den Vorgaben des Bundesministers für Gesundheit durchzuführen ist; 

6. Überwachungsprogramm: Programm gemäß § 6, das in Gebieten gemäß Z 3 zum Zweck der Erhaltung und
des Nachweises dieses Status nach den Vorgaben des Bundesministers für Gesundheit durchzuführen ist; 

7. verdächtige Füchse: Füchse, die verendet aufgefunden werden, sowie Füchse, die als krank, verhaltensgestört
oder anderweitig auffällig erlegt wurden. 

Kundmachung und Festlegung von Gebieten und Impfungen 
§ 3. (1) Gebiete, welche unter Berücksichtigung der Gefahr der Seuchenverbreitung bei Wildtieren im Hinblick

auf die topografischen Gegebenheiten tollwutverseucht oder tollwutgefährdet sind (§ 2 Z 1 und 2), werden vom
Bundesminister für Gesundheit festgelegt und durch Kundmachung in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ ver-
öffentlicht. 

(2) Die Anordnung gemäß § 25a Abs. 3 TSG von Schutzimpfungen von Füchsen in freier Wildbahn, wegen der
Gefahr der Weiterverbreitung der Wutkrankheit im Inland, wird vom Bundesminister für Gesundheit durch Kund-
machung der Impfgebiete in den „Amtlichen Veterinärnachrichten“ veröffentlicht. 

Dauer der Impfmaßnahmen 
§ 4. In tollwutverseuchten Gebieten muss die orale Immunisierung der Füchse gegen die Tollwut nach Bestätigung

des letzten Tollwutfalles durch das zuständige nationale Referenzlabor noch über einen Zeitraum von mindestens
zwei Jahren fortgeführt werden. 

Untersuchungsprogramm 
§ 5. (1) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, dass in Gebieten gemäß § 2 Z 1 und 2 verdächtige Füchse

dem Amtstierarzt der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden und - sofern dieser einen Seuchen-
verdacht äußert - an das nationale Referenzlabor für Tollwut, das ist das Institut für Veterinärmedizinische Untersu-
chungen Mödling der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES), zur
Untersuchung auf Tollwut eingesendet werden. 

(2) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, dass - nach den Vorgaben des Bundesministers für Gesundheit -
in Gebieten gemäß § 2 Z 1 und 2 unter Einbeziehung von Füchsen gemäß Abs. 1 acht erwachsene Füchse je 100
km2 pro Jahr durch Jagdausübungsberechtigte an das nationale Referenzlabor für Tollwut zur Untersuchung auf
Tollwut sowie zur stichprobenartigen Kontrolle des Erfolges der Impfköderaufnahme eingesendet werden, wobei
bei den zur Einsendung gelangenden Tieren vom Jagdausübungsberechtigten Proben zu entnehmen sind, die
eine serologische Untersuchung ermöglichen. 

(3) Für die Tötung und Einsendung der acht in Abs. 2 genannten Füchse hat der Landeshauptmann eine Prämie
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von 20,-- € (inklusive einer allfälligen Abschussprämie gemäß § 42 Abs. 5 TSG) je Fuchs sowie ein Entgelt für die
Mühewaltung der Probenahme von 50,--€ je Fuchs zu gewähren. 

Überwachungsprogramm 
§ 6. (1) Der Landeshauptmann hat dafür zu sorgen, dass - nach den Vorgaben des Bundesministers für Gesundheit

- in Gebieten gemäß § 2 Z 3 vier erwachsene Füchse je 100 km2 pro Jahr durch Jagdausübungsberechtigte an das
nationale Referenzlabor für Tollwut zur Untersuchung auf Tollwut eingesendet werden; weiters hat er dafür zu
sorgen, dass verdächtige Füchse dem Amtstierarzt der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet wer-
den und - sofern dieser einen Seuchenverdacht äußert - an das nationale Referenzlabor für Tollwut zur Untersuchung
auf Tollwut eingesendet werden. 

(2) Die Verteilung der Stichproben auf das betreffende Einzugsgebiet hat nach dem Zufallsprinzip zu erfolgen;
alle Gemeinden beziehungsweise Jagdgebiete sind flächenanteilig einzubeziehen. 

(3) Für die Tötung und Einsendung der vier Füchse gemäß Abs. 1 hat der Landeshauptmann ein Entgelt für Mü-
hewaltung von 20,-- € je Fuchs zu gewähren. 

Durchführung der Maßnahmen 
§ 7. Dem Landeshauptmann obliegen die Organisation und die Durchführung 
1. der oralen Immunisierung der Füchse gegen die Tollwut und 
2. der Untersuchungs- und Überwachungsprogramme gemäß §§ 5 und 6 nach den Vorgaben des Bundesministers

für Gesundheit. 
Die Durchführung der Untersuchungs- und Überwachungsprogramme gemäß §§ 5 und 6 kann unter Einbeziehung
der Bezirksverwaltungsbehörden erfolgen. 

Kosten 
§ 8. Der Bund trägt gemäß § 61 Abs. 1 lit. c, d, f und i TSG folgende Kosten: 
1. den Zweckaufwand der nach § 3 Abs. 2 angeordneten Schutzimpfungen, 
2. die Einsende- und Untersuchungskosten, die Entgelte für Mühewaltung gemäß § 5 und 
3. die Einsende- und Untersuchungskosten sowie die Entgelte für Mühewaltung gemäß § 6. 

Inkrafttreten 
§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. November 2010 in Kraft. 
(2) Die Verordnung des Bundesministers für soziale Sicherheit und Generationen über Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Tollwut bei Füchsen in freier Wildbahn, BGBl. II Nr. 75/2001, tritt mit Ablauf des 31. Oktober 2010 außer
Kraft. 

FUCHS-TOLLWUTBEKÄMPFUNGSVERORDNUNG§§ 6 - 9
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NATURSCHUTZ- UND LANDSCHAFTSPFLEGEGESETZ (100) 
Gesetz vom November 1990 über den Schutz und die Pflege der Natur und Landschaft im Burgenland (Burgen-

ländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991,  i.d.F. LGBl. Nr. 1/1994,
54/1995 (DFB), 66/1996, 31/2001, 32/2001, 54/2004 (Kdm.), 58/2004, 35//2008, 24/2009, 10/2010

A u s z u g :

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Zielsetzungen

(1) Dieses Gesetz dient dem Schutze und der Pflege der Natur und Landschaft in allen Erscheinungsformen und
erklärt in diesem Zusammenhang die Zielsetzungen der Richtlinie 92/43/EWG 1 und der Richtlinie 79/409/EWG 2

sowie die Verpflichtungen aus völkerrechtlichen Übereinkommen und Konventionen für verbindlich. Es werden ins-
besondere geschützt: 

a) die Vielfalt, Eigenart, Schönheit und der Erholungswert der Natur und Landschaft, 
b) das ungestörte Wirkungsgefüge des Lebenshaushaltes der Natur (Ablauf natürlicher Prozesse und Entwicklungen)

und 
c) der Artenreichtum der heimischen Tier- und Pflanzenwelt (Artenschutz) und deren natürliche Lebensräume sowie

Lebensgrundlagen (Biotopschutz).
(2) Dieses Gesetz dient darüberhinaus der notwendigen und verantwortungsbewußten Anpassung der wirtschaft-

lichen und sozialen Entwicklung an die vorhandenen unvermehrbaren natürlichen Erscheinungsformen.
1 OZ 1052 OZ 104

§ 2
Aufgaben

(1) Im Bewußtsein der notwendigen Erhaltung der Natur als Lebensgrundlage ist jeder Mensch verpflichtet, die
Natur nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu schützen und zu pflegen.

(2) Das Land und die Gemeinden haben 
a) im Rahmen der Besorgung der ihnen nach landesrechtlichen Vorschriften obliegenden Aufgaben auf den Schutz

und die Pflege der Natur Rücksicht zu nehmen und 
b) als Träger von Privatrechten den Schutz und die Pflege der Natur und die hiefür notwendige Forschung im Rah-

men ihrer Möglichkeiten zu fördern sowie das Bewußtsein in der Bevölkerung entsprechend den Zielen dieses
Gesetzes zu entwickeln.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

. . . . . . . . . . . .

II. Abschnitt
Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

§ 4
Naturraumerhebung und Schutzziele

. . . . . . . . . . . .

§ 5
Bewilligungspflichtige Vorhaben zum Schutze der freien Natur und Landschaft

Folgende Vorhaben bedürfen auf Flächen, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der Gemeinde nicht als
Wohn-, Dorf-, Geschäfts-, Industrie- und Betriebsgebiete, gemischte Baugebiete oder als Verkehrsflächen (§§ 14
Abs. 3 lit. a bis f, 15 Burgenländisches Raumplanungsgesetz, LGBl.Nr. 18/1969) ausgewiesen sind, einer Bewilli-
gung: 

a) die Errichtung und Erweiterung von
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1. Gebäuden und anderen hochbaulichen Anlagen mit Ausnahme mobiler Folientunnel  für Zwecke der pflanz-
lichen Produktion  im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebes, Baustelleneinrichtungen für eine be-
stimmte Zeit, Anlagen im Rahmen einer Veranstaltung für längstens 2 Wochen, Einrichtungen zur Wartung
oder Kontrolle behördlich genehmigter Anlagen, Hochständen und Ansitzen, die üblicherweise zur rechtmä-
ßigen Ausübung der Jagd erforderlich sind, künstlerisch wertvollen Skulpturen, historischen Denkmalen und
Kapellen;

2. Einfriedungen und Abgrenzungen aller Art; ausgenommen jedoch Einfriedungen von Hausgärten sowie Ein-
friedungen, die dem Schutze land- und forstwirtschaftlicher Kulturen oder der Nutztierhaltung im Rahmen
eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes dienen, soferne diese dem Charakter des betroffenen Land-
schaftsraumes (§ 6 Abs. 1 lit. c) angepasst sind und ein sachlicher oder funktioneller Zusammenhang zwischen
der Einfriedung und der Nutzung der Fläche für die Dauer des Bestehens der Einfriedung gegeben ist;

b) die Errichtung und Erweiterung von Anlagen zur Gewinnung von Steinen, Lehm, Sand, Kies, Schotter und Torf
sowie die Verfüllung solcher und bereits bestehender Anlagen;

c) die Errichtung und Erweiterung von Teichen und künstlichen Wasseransammlungen sowie Grabungen und An-
schüttungen in stehenden oder vorübergehend nicht wasserführenden Gewässern aller Art; ausgenommen sind
Anlagen in Vor-, Haus- und Obstgärten, die in einem Zusammenhang mit Wohngebäuden stehen;

d) der Aufstau oder die Ausleitung eines Gewässers, die Verfüllung, die Verrohrung, die Auspflasterung oder Ver-
legung eines Bachbettes sowie die Umgestaltung eines Uferbereiches, einschließlich von Altarmen; ausgenom-
men sind die Instandhaltung und Pflege solcher Uferbereiche;

e) die Errichtung von Freileitungen mit einer elektrischen Nennspannung von mehr als 30 Kilovolt (KV);
f) die Errichtung von Anlagen für Zwecke des Motocross- und Au to crosssportes oder ähnlicher Sportarten;
g) die Anlage von Flug-, Modellflug-, Golf- und Minigolfplätzen;
h) das Verfüllen oder sonstige Verändern von natürlichen Gräben oder Hohlwegen, ausgenommen geringfügige

flächenhafte Anschüttungen oder nicht ins Gewicht fallende andere Veränderungen.

§ 6
Voraussetzungen für Bewilligungen

(1) Bewilligungen im Sinne des § 5 sind zu erteilen, wenn durch das Vorhaben oder die Maßnahme einschließlich
des Verwendungszweckes nicht  

a) das Landschaftsbild nachteilig beeinflußt wird,  
b) das Gefüge des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum nachteilig beeinträchtigt wird oder dies zu er-

warten ist oder
c) der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachteilig beeinträchtigt wird.
(2) Eine nachteilige Beeinträchtigung des Gefüges des Haushaltes der Natur liegt vor, wenn durch eine Maßnahme

oder ein Vorhaben
a) ein wesentlicher Bestand seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten vernichtet wird oder
b) der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder

vernichtet wird oder
c) sonst eine wesentliche Störung für das Beziehungs- und Wirkungsgefüge der heimischen Tier- und Pflanzenwelt un-

tereinander und zu ihrer Umwelt in der Biosphäre oder in Teilen davon zu erwarten ist.
(3) Eine nachteilige Beeinträchtigung des Charakters des betroffenen Landschaftsraumes ist jedenfalls gegeben,

wenn durch eine Maßnahme oder ein Vorhaben 
a) eine Bebauung außerhalb der geschlossenen Ortschaft vorgenommen werden soll, für die keine Notwendigkeit

nach den Voraussetzungen des § 20 Abs. 4 und 5 des Bgld. Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, nach-
gewiesen werden kann (Zersiedelung) oder Einfriedungen und Ab grenzungen aller Art gemäß § 5 lit. a Z 2 er-
richtet werden sollen, für die keine sachlich oder funktionell begründete Notwendigkeit im Zusammenhang mit
der widmungsgemäßen Nutzung der Fläche gegeben ist,

b) eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen gekennzeichneten Landschaftsraumes eintreten wird,
c) der Eindruck der Naturbelassenheit eines Landschaftsraumes we sentlich gestört wird,
d) natürliche Oberflächenformen wie Flußterrassen, Flußablagerungen, naturnahe Fluß- oder Bachläufe, Hügel,

Hohlwege und dgl. oder landschaftstypische oder historisch gewachsene bauliche Strukturen und Anlagen we-
sentlich gestört werden oder

e) freie Gewässer durch Einbauten, Anschüttungen und ähnliche Maßnahmen wesentlich beeinträchtigt werden
oder die Ufervegetation von Gewässern wesentlich aufgesplittert wird.

(4) . . . . .
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(5) . . . . . 
(6) . . . . .

§ 7 
Schutz von Feuchtgebieten

(1) Gemäß der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogel-
arten und des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel, von
internationaler Bedeutung, BGBl.Nr. 225/1983, in der Fassung des Protokolles BGBl.Nr. 283/1993, hat die Landes-
regierung für die Umsetzung des Feuchtgebietsschutzes zu sorgen. Sie hat insbesondere in den international als be-
deutend eingestuften Feuchtgebieten für die Einrichtung eines Management-Planungssystems Sorge zu tragen.

(2) Unbeschadet der Sonderbestimmungen für den Neusiedler See (§ 13) ist auf Moor- und Sumpfflächen, auf
Feuchtwiesenflächen, in Schilf- und Röhrichtbeständen sowie in Auwäldern die Vornahme von Anschüttungen, Ent-
wässerungen, Grabungen und sonstigen Maßnahmen, die geeignet sind, einen Lebensraum für Tiere und Pflanzen
in diesem Bereich nachhaltig zu gefährden, verboten. Dies gilt auch für die nähere Umgebung, soferne die geplanten
Maßnahmen geeignet sind, den Schutz der Feuchtgebiete zu gefährden.

(3) Unter das Verbot des Abs. 2 fallen nur jene Feuchtwiesenflächen, die von der Landesregierung mit Bescheid
zu geschützten Feuchtgebieten erklärt worden sind. Für die Erklärung zum geschützten Feuchtgebiet finden die Be-
stimmungen der §§ 28, 29 und 34 lit. a sinngemäß Anwendung.

(4) Ausgenommen von der Regelung des Abs. 2 sind Maßnahmen im Zusammenhang mit der notwendigen In-
standhaltung und Wartung bestehender, behördlich genehmigter Anlagen, die notwendige Instandhaltung und Pflege
von Uferbereichen sowie Maßnahmen zur Wahrung und Verbesserung des Schutzzweckes.

(5) Der Landesregierung ist die geplante Maßnahme zeitgerecht anzuzeigen. Soferne nicht § 50 Abs. 4 Anwendung
findet, hat diese innerhalb einer Frist von 6 Wochen bescheidmäßig festzustellen, ob die Maßnahme im Sinne des
Abs. 2 verboten ist.

§ 8 
Sonderbestimmungen in Feuchtgebieten

(1) Ausnahmen von den Verboten des § 7 Abs. 2 können von der Landesregierung im Einzelfall unter Anwendung
des § 6 Abs. 5 und 6 sowie vom Verbot des § 13 Abs. 1 unter Anwendung des § 22 d Abs. 2 bis 6 oder für wissenschaft-
liche Zwecke oder Lehrzwecke bewilligt werden.

(2) Keiner Bewilligung bedarf der landwirtschaftliche oder gewerbliche Schilfschnitt in der Zeit vom 15. Juli bis
15. März.

§ 9
Änderung des Verwendungszweckes, Instandsetzung

(1) Einer Bewilligung der Behörde bedarf auch jede Änderung des Verwendungszweckes von bewilligungspflich-
tigen Anlagen im Sinne dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen.

(2) Die Instandsetzung von Anlagen, die im Sinne dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen bewilligt worden sind, ist vor Beginn der Instandsetzungsarbeiten der Behörde anzuzeigen.

§ 10 
Ausgleich ökologischer Nachteile

(1) Wird in den Fällen, in denen eine Bewilligung unter Heranziehung des § 6 Abs. 5  erteilt wird, durch die be -
willigte Maßnahme 

a) der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder
vernichtet oder 

b) die landschaftliche Eigenart, der Landschaftscharakter, die Schönheit oder der Erholungswert eines Landschafts-
teiles wesentlich und nachhaltig beeinträchtigt, 

so kann der Bewilligungswerberin oder dem Bewilligungswerber im Falle des lit. a die Bereitstellung eines ge-
eigneten Ersatzlebensraumes, im Falle des lit. b die Leistung einer Entschädigung für die Beeinträchtigung eines
Landschaftsteiles vorgeschrieben werden, soferne keine Vereinbarung mit der Bewilligungswerberin oder dem Be-
willigungswerber getroffen werden kann.

(2) . . . . . .
(3) . . . . . .
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III. Abschnitt
Verbote zum Schutz des Erholungsraumes

§ 11
Verbot der Verunstaltung der freien Landschaft

(1) Jede Verunstaltung der Landschaft
a) außerhalb des Ortsgebietes bzw. der Ortschaft und des Ortsrandes,
b) außerhalb eines gewerblichen Betriebsgeländes oder
c) außerhalb von Vor- und Hausgärten, die im Zusammenhang mit verstreut liegenden Wohnbauten, die im Sinne

des Burgenländischen Raumplanungsgesetzes, LGBl. Nr. 18/1969, als Bauland ausgewiesen sind, stehen,
ist verboten, sofern
d) eine solche Verunstaltung nicht bereits durch andere Rechtsvorschriften ausgeschlossen wird oder
e) es sich um eine behördlich bewilligte Anlage handelt.
(2) Eine solche Verunstaltung wird insbesondere herbeigeführt durch

a) die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von Werbeanlagen,
b) Anlagen zur Anbringung von Werbematerial sowie
c) (entf.)
d) (entf.)

(3) Unter Werbung sind alle Ankündigungen mit dem Ziel, das Interesse von Personen auf Waren, Veranstaltungen,
Leistungen oder Einrichtungen des privaten oder öffentlichen Lebens zu lenken, zu verstehen. Ausgenommen von
diesem Verbot sind:

a) amtliche Bekanntmachungen, Bezeichnungen, Hinweise,
b) Ankündigungen über Veranstaltungen von besonderem kulturellem Wert, die im Landesinteresse stehen, bis

längstens zwei Wochen nach Beendigung der Veranstaltung; Ankündigungen auf der Rückseite von Verkehrs-
zeichen oder anderen Einrichtungen zur Verhinderung von Falschfahrten im Zuge von Autobahnabfahrten im
Sinne des § 82 Abs. 3 lit. f Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 152/2006;

c) politische Werbung sowie Dankadressen jeweils im Zeitraum von zehn Wochen vor bis zwei Wochen nach dem
Wahltag oder dem Tag der Volksabstimmung;

d) die Aufstellung von Tafeln im Höchstausmaß von 1 m2 auf Flächen der landwirtschaftlichen Urproduktion (land-
wirtschaftlicher Vertragsanbau, Versuchsflächen in der landwirtschaftlichen Produktion) im Rahmen eines land-
wirtschaftlichen Betriebes für die Dauer von maximal 4 Monaten vor bis unmittelbar nach der Ernte.

§ 12
Campieren und Abstellen von Wohnwagen und Wohnmobilen

(1) In der freien Landschaft (§ 11) ist es verboten, außerhalb von behördlich bewilligten Camping- oder Mobil-
heimplätzen zu campieren oder Wohnwagen bzw. Wohnmobile abzustellen.

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für das kurzzeitige Abstellen von Wohnwagen oder Wohnmobilen auf Flächen,
die dem ruhenden Verkehr dienen sowie für Baustelleneinrichtungen und Zeltlager im Sinne des § 18 des Camping-
und Mobilheimplatzgesetzes, LGBl. Nr. 44/1982.

IV. Abschnitt
Schutz von Pflanzen und Tieren

§ 13
Sonderbestimmungen für den Neusiedler See

(1) Die Wasserfläche und der Schilfgürtel des Neusiedler Sees sind gemäß der Richtlinie 79/409/EWG, der Richt-
linie 92/43/EWG, des Übereinkommens über Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel,
von internationaler Bedeutung, BGBl. Nr. 225/1983 in der Fassung des Protokolls BGBl. Nr. 283/1993, als Bio-
sphären Reservat der UNESCO, als Europäisches Biogenetisches Reservat des Europarates geschützt. Jeder Eingriff,
der geeignet ist, einen Lebensraum für Tiere oder Pflanzen oder die Arten selbst im Sinne des § 22 c Abs. 2 zu be-
einträchtigen, ist verboten. Dies gilt auch für die nähere Umgebung. § 7 Abs. 5 findet sinngemäß Anwendung.

(2) Mit Wasserfahrzeugen dürfen nur die Hafenbereiche und die offenen Wasserflächen einschließlich der für Was -
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serfahrzeuge bestimmten Wasserstraßen im Schilfbereich befahren werden. Das Befahren anderer Gebiete, insbe-
sondere der Schilfbereiche, ist verboten. Aufenthalte dürfen den Interessen des Natur- und Landschaftsschutzes am
Neusiedler See nicht widersprechen; insbesondere ist außer in den Hafenbereichen das Verankern und Verwenden
von Booten aller Art ausschließlich zu Wohn- und Verkaufszwecken verboten.

(3) Vom Verbot des Abs. 2 sind ausgenommen:
1. Fahrzeuge der mit behördlichen Angelegenheiten der Schiffahrt, der Gewässeraufsicht, der Fischereiaufsicht

und des Naturschutzes, der mit Angelegenheiten der öffentlichen Wasserbauverwaltung, der Vermessung,
der Grenzmarkierung, der Hydrographie, der Meteorologie und Geodynamik befaßten Organe sowie Fahr-
zeuge der Biologischen Station Neusiedler See;

2. Fahrzeuge der Bundespolizei, der Zollwache und des Bundesheeres;
3. Fahrzeuge im Rahmen der zeitgemäßen, auf die naturräumlichen Voraussetzungen abgestimmten Nutzung

des Schilfes sowie im Rahmen der rechtmäßigen Ausübung der Berufsfischerei und der Jagd.
(4) Auf Grund anderer Rechtsbestimmungen erlassene Beschränkungen bleiben davon unberührt.

§ 14
Allgemeine Schutzbestimmungen

(1) Wildwachsende Pflanzen dürfen nicht mutwillig beschädigt oder vernichtet werden.
(2) Freilebende, nicht als Wild geltende und nicht dem Fischereirecht unterliegende Tiere samt allen ihren Ent-

wicklungsformen dürfen weder mutwillig beunruhigt, verfolgt, gefangen, verletzt, getötet, verwahrt, entnommen
noch geschädigt werden. Der Lebensraum solcher Tiere (Nist-, Brut- und Laichplätzen, Einstände) ist von mensch-
lichen Eingriffen möglichst unbeeinträchtigt zu belassen.

(3) Insoweit es zur Erhaltung des Lebensraumes der freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und zur
nachhaltigen Sicherung der bodenständigen Tier- und Pflanzenartenvielfalt erforderlich ist, hat die Landesregierung
durch Verordnung festzulegen, inwieweit im gesamten Landesgebiet oder in bestimmten Landesteilen für welchen
Zeitraum und in welchem Umfang

a) das Beseitigen oder sonstige Zerstören von Buschwerken, Hecken und Feldgehölzen 
b) das Abbrennen von Trockenrasen, Wiesen, Schilf- und Röhrichtbeständen, Böschungen und Feldrainen 
c) das Beseitigen oder sonstige Zerstören bzw. Verändern des Oberbodens und des Bodenlebens mit chemischen

Stoffen, ausgenommen chemische Stoffe, die für Zwecke der Schädlingsbekämpfung oder des Pflanzenschutzes
im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes erlaubt sind 

d) das Beseitigen der Bachbegleit- oder Ufervegetation 
e) das Sammeln von Pilzen 
f) das Beseitigen von Obstbäumen, insbesondere alten bodenständigen Sortengutes, im Rahmen eines der Erhaltung

dienenden Förderungsprogrammes 
verboten ist.

§ 15
Rote Liste

(1) Zur Vorbereitung von Maßnahmen des Arten- und Lebensraumschutzes hat die Landesregierung in geeigneten
Zeitabständen, mindestens jedoch alle fünf Jahre, den wissenschaftlichen Stand der Erkenntnisse über die vom Aus-
sterben bedrohten und gefährdeten heimischen Pflanzen- und Tierarten bekanntzugeben (Rote Liste Burgenland).

(2) Die Rote Liste gliedert sich in die Gefährdungskategorien 0 (ausgestorben, ausgerottet oder verschollen, sporadi-
sches Wiederauftreten möglich), 1 (vom Aussterben bedroht), 2 (stark gefährdet), 3 (gefährdet) und 4 (potentiell gefähr-
det).

§ 15 a
Besonderer Pflanzenartenschutz

(1) Die wildwachsenden Pflanzen der Roten Liste (§ 15) sowie der Anhänge II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG
und des Anhanges I der Berner Konvention sind geschützt. Die Rote Liste sowie die Anhänge der Richtlinie und der
Konvention sind beim Amt der Burgenländischen Landesregierung und bei allen Bezirksverwaltungsbehörden während
der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.

(2) Die Landesregierung kann in einer Verordnung für geschützte Pflanzenarten
a) Ausnahmen vom Geltungsbereich;
b) einen Zeitraum, für welchen die Pflanzenarten unter Schutz gestellt werden;
c) die Arten, deren oberirdische Teile entfernt werden dürfen oder
d) Maßnahmen, die zum Schutz des Lebensraumes der geschützten Pflanzen zu treffen sind, festlegen.
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(3) Maßnahmen im Sinne des Abs. 2 lit. d können von der Landesregierung im Einzelfall durch Mandatsbescheid
im Sinne des § 57 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), verfügt werden, wenn es zum Schutze
von Pflanzenarten im Sinne des Abs. 1 erforderlich ist.

(4) Geschützte Pflanzen dürfen weder ausgegraben, von ihrem Standort entfernt, beschädigt oder vernichtet, noch
in frischem oder getrocknetem Zustand erworben, verwahrt, weitergegeben, befördert oder feilgeboten werden. Auch
darf nicht die Bereitschaft zum Verkauf oder Erwerb solcher Pflanzen öffentlich angekündigt werden. Der Schutz be-
zieht sich auf sämtliche unter- und oberirdischen Pflanzenteile.

(5) Wer Pflanzen der geschützten Arten (Entwicklungsformen oder Teile) besitzt oder innehat, hat deren Herkunft
der Behörde auf Verlangen nachzuweisen.

§ 16
Besonderer Tierartenschutz

(1) Sofern sie nicht als Wild gelten oder dem Fischereirecht unterliegen, sind 
1. die wildlebenden Tiere der Roten Liste (§ 15) sowie des Anhangs I der Richtlinie 79/409/EWG 1, der Anhänge

II, IV und V der Richtlinie 92/43/EWG 2, der Anhänge II und III des Übereinkommens über die Erhaltung der euro-
päischen Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume („Berner Übereinkommen“), BGBl. Nr. 372/1983,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. III Nr. 82/1999, und die in den Anhängen I und II des Übereinkommens
zur Erhaltung der wandernden wild lebenden Tierarten („Bonner Übereinkommen“), BGBl. III Nr. 149/2005, auf-
gezählten Arten und 

2. unbeschadet Z 1 alle sonstigen wildlebenden Vogelarten 
geschützt. 
Eine konsolidierte Liste jener Arten gemäß Z 1, die in den Roten Listen sowie den Anhängen der dort genannten
Richtlinien und Übereinkommen angeführt sind, mit ihren (soweit vorhanden) deutschsprachigen Namen ist beim
Amt der Burgenländischen Landesregierung und bei allen Bezirksverwaltungsbehörden während der Amtsstunden
zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. 

(2) Geschützte Tiere dürfen in allen ihren Entwicklungsformen weder verfolgt, beunruhigt, gefangen, befördert,
gehalten, verletzt, getötet, verwahrt, entnommen, noch geschädigt werden. Die absichtliche Zerstörung oder Be-
schädigung von Nestern und Eiern, die Entfernung von Nestern sowie das Sammeln der Eier in der Natur und der
Besitz dieser Eier, auch in leerem Zustand, der Vogelarten des Abs. 1 ist verboten. Für jene Tierarten des Abs. 1, die
in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG angeführt sind, sind weiters jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme
von Eiern aus der Natur sowie jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verboten.
Das Feilbieten sowie der Erwerb und die Weitergabe geschützter Tiere oder von Teilen solcher Tiere ist ohne Rück-
sicht auf Zustand, Alter oder Entwicklungsform verboten. Auch darf nicht die Bereitschaft zum Verkauf oder Erwerb
solcher Tiere öffentlich angekündigt werden. 

(3) Die Landesregierung kann in einer Verordnung für geschützte Tiere unter Bedachtnahme auf die in Abs. 1 Z
1 angeführten Richtlinien Folgendes festlegen: 

a) Ausnahmen vom Geltungsbereich, 
b) jene Maßnahmen und Fangmethoden, die zum Zwecke des Schutzes des Bestands von Tieren verboten sind, 
c) Maßnahmen, die zum Schutze des Nachwuchses von geschützten Tieren zu setzen sind, 
d) jene Tierarten, zu deren Schutz in Ergänzung zu den Bestimmungen des Abs. 2 das Entfernen, Beeinträchtigen

oder Zerstören von Nestern und ihren Standorten, von Balzplätzen, Fortpflanzungs-, Rast- und Winterquartieren
verboten ist und 

e) jene Tierarten, für die der Schutz auf die unmittelbare Umgebung (50 m) ausgedehnt wird. 
(4) Maßnahmen im Sinne des Abs. 3 lit. c, d und e können von der Landesregierung im Einzelfall durch Mandats-

bescheid im Sinne des § 57 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), verfügt werden, wenn es zum
Schutze von Tierarten im Sinne des Abs. 1 erforderlich ist.

(5) Wer Tiere der geschützten Arten (auch in Teilen oder Entwicklungsformen) besitzt oder innehat, hat deren Her-
kunft der Behörde auf Verlangen nachzuweisen. Tot oder pflegebedürftig aufgefundene geschützte Tiere sind Ei-
gentum des Landes und sind unverzüglich der Behörde oder einer von dieser namhaft gemachten wissenschaftlichen
Institution zu übergeben.

(6) Die Bestimmungen des Abs. 5 finden auf tote Tiere der geschützten Art keine Anwendung, wenn diese vor
dem 1. März 1991 erworben worden sind. Der Nachweis ist von der Besitzerin oder dem Besitzer  zu erbringen.

1 OZ 1042 OZ 105
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§ 16a  
Artenschutz nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG

(1) Die Landesregierung hat eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flächengröße der Lebensräume der in
den Richtlinien 79/409/EWG 1 und 92/43/EWG2 genannten Arten sowie einen günstigen Erhaltungszustand zu sichern
oder wiederherzustellen. Dazu gehören insbesondere folgende Maßnahmen:

a) die Einrichtung von geschützten Gebieten (V. Abschnitt, §§ 7, 27 Abs. 1 lit. b, 22 a und 22 b) oder der Abschluß
von Vereinbarungen so wie die Gewährung von Förderungen (§ 75);

b) die Pflege und schutzorientierte Gestaltung der Lebensräume innerhalb und außerhalb der besonders geschützten
Gebiete;

c) die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume; 
d) die Neuschaffung von Lebensräumen;
e) die Aufrechterhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung jener ökologischen Prozesse, die die natürliche Ent-

wicklung von Lebensräumen bedingen.
(2) Die Landesregierung hat den Erhaltungszustand der in den Richtlinien (Abs. 1) genannten Arten zu überwachen

und zu dokumentieren.
(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung Untersuchungs-, Kontroll- oder Erhaltungsmaßnahmen festzulegen,

um sicherzustellen, daß der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine nachteiligen Auswirkungen
auf die geschützten Arten haben.

(4) Die Begriffsbestimmungen des Art. 1 der Richtlinie 92/43/EWG finden auf die Bestimmungen der §§16 a und
16 c Anwendung.

1 OZ 104 2 OZ 105 
§ 16 b 

Besonderer Schutz der Zugvögel
Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung der jeweiligen Schutzerfordernisse für die regelmäßig auftreten-

den Zugvogelarten besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Fortpflanzungs-, Mauser- und Überwinterungs-
gebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten und deren unmittelbarer Um gebung zu treffen. Zu diesem
Zweck ist dem Schutz von Feuchtgebieten, vor allem von international bedeutsamen Feuchtgebieten, besondere Be-
deutung beizumessen.

§ 16 c 
Arten- und Lebensraumschutzprogramme

(1)Zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Maßnahmen zur Erhaltung geschützter oder gefährdeter
wildlebender Pflanzen- und Tierarten sowie gefährdeter Lebensräume hat die Landesregierung die Ausarbeitung und
Durchführung von Arten- und Lebensraumschutzprogrammen zu gewährleisten. Bei der Auswahl der Schutzobjekte
ist von den Arten der Roten Liste bzw. von den natürlichen Lebensräumen und den Feuchtgebieten (§ 7) auszuge-
hen.

(2) Die Artenschutzprogramme haben insbesondere zu enthalten: 
a) die Erfassung, Darstellung und fortlaufende Dokumentation bedrohter Arten von landesweiter Bedeutung, ins-

besondere hinsichtlich ihrer aktuellen Verbreitung, der Bestandssituation, allenfalls erkennbarer Bestandstrends,
sowie der von ihnen bewohnten Lebensräume und der vorherrschenden Lebensbedingungen;

b) die Feststellung und Bewertung der wesentlichen Gefährdungsursachen, die nachhaltigen Einfluß auf die Ent-
wicklung der Populationen nehmen;

c) Vorschläge für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen, für populationslenkende und -verbessernde Maßnahmen
sowie zur Flächensicherung und zum Grunderwerb bestehender oder neuzuschaffender Lebensräume gefährdeter
Arten einschließlich von Pufferzonen; 

d) Richtlinien und Hinweise zur Durchführung von Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen zum Schutze der Lebens-
räume der Arten und von Maßnahmen der Überwachung ihrer Populationen sowie 

e) einen Zeit- und Finanzierungsplan.
(3) Die Landesregierung hat zur Erhaltung geschützter oder gefährdeter Arten und ihrer Lebensräume sowie zur

Erhaltung geschützter oder gefährdeter Lebensräume die Durchführung folgender Maßnahmen zu gewährleisten: 
a) die Durchführung umfassender Programme zur Förderung einzelner Arten oder Artengruppen sowie der natür-

lichen Lebensräume; 
b) den Abschluß von vertraglichen Vereinbarungen zur Förderung von Artenschutzprojekten (förderungswürdige

Projekte); 
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c) die Durchführung bzw. Förderung von Vorhaben zur Bestandsüberwachung und Kontrolle für gefährdete Arten
(Monitoring-Projekte) sowie 

d) sonstige Maßnahmen des Arten- und Lebensraumschutzes.
(4) Die Mittel für Maßnahmen nach Abs. 3 sind aus dem Landschaftspflegefonds (§ 75) bereitzustellen.

§ 17
Aussetzen von Pflanzen und Tieren

(1) Die Einbürgerung (Auspflanzen bzw. Aussetzen) sowie die künstliche Förderung nicht autoch tho ner Arten in
der freien Natur bedarf der Genehmigung der Landesregierung. Ausgenommen davon ist der Fasan.

(2) Die Wiederansiedlung (Wiedereinbürgerung) einer autochthonen Art in einem Gebiet, in dem sie ausgestorben
ist, sowie die künstliche Aufstockung eines Restbestandes einer autochthonen Art durch Aussetzen bedarf einer Ge-
nehmigung der Landesregierung.

(3) Autochthone Arten sind bodenständige (einheimische) Tiere und Pflanzen, die ein Gebiet unabhängig von Ein-
bürgerungsaktionen besiedeln.

(4) Die Landesregierung darf eine Genehmigung nach Abs. 1 nur erteilen, soferne eine Beeinträchtigung im Sinne
des § 6 Abs. 2 nicht gegeben ist.

(5) Bei einer Genehmigung nach Abs. 2 ist unabhängig von den Voraussetzungen des Abs. 4 sicherzustellen, daß
a) sich durch das Aussetzen ein Bestand entwickeln kann, der nach einer angemessenen Zeit ohne gezielte Hilfs-

maßnahmen (z.B. weiteres Aussetzen, ständige Fütterung, Bekämpfung von natürlichen Feinden oder Verminde-
rung natürlicher Verluste) langfristig überlebensfähig ist,

b) bei Bestandaufstockungen zusätzlich eine weitgehende Übereinstimmung mit dem noch vorhandenen Wildbestand
(ökologische, ethologische und taxonomische Eigenschaften) erreicht wird.

§ 18
Sonderbestimmungen zum Pflanzen- und Tierartenschutz

(1) Die §§ 14 Abs. 1 und 2, 15 a, 16 und 16 a Abs. 1 und die auf Grund dieser Bestimmungen erlassenen Verord-
nungen finden auf Maßnahmen, die mit der Herstellung, dem Betrieb, der Instandsetzung oder der Wartung einer
behördlich genehmigten Anlage notwendigerweise verbunden sind, keine Anwendung, soweit hiebei geschützte
Pflanzen oder geschützte Tiere nicht absichtlich beeinträchtigt werden und die nachteilige Wirkung möglichst gering
gehalten wird.

(2) In einer Verordnung gemäß § 14 Abs. 3 hat die Landesregierung Ausnahmen von den Verboten, die der Her-
stellung oder dem Betrieb einer behördlich genehmigten Anlage wirtschaftlich unzumutbar entgegenstehen, vorzu-
sehen.

(3) Die Landesregierung kann von den Bestimmungen der §§ 14 bis 16 a und den auf Grund dieser Bestimmungen
erlassenen Verordnungen im Einzelfall unter der Voraussetzung, daß der Erhaltungszustand der Populationen der
betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung günstig bleibt, Ausnahmebe-
willigungen erteilen:

a) zur notwendigen Pflege verletzter Tiere oder
b) für wissenschaftliche Zwecke oder Lehrzwecke oder
c) aus anderen öffentlichen Interessen (§ 6 Abs. 5), wenn der Nachweis erbracht wird, dass das öffentliche Interesse

unter Berücksichtigung der Gründe für die beantragte Ausnahmebewilligung nur bei Erteilung der Bewilligung
gewahrt werden kann oder die Voraussetzungen des Art. 16 der Richtlinie 92/43/EWG 1 des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L206
vom 22. Juli 1992, S. 7 zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/62/EG, ABl. 1997 Nr. L 305, S. 42, bzw. Art. 9
der Richtlinie 79/409/EWG 2 des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl.
Nr. L103 vom 25. April 1979, S. 1 zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG, ABl. 1997 Nr. L223, S. 9, bei
jenen Arten, die von diesen Regelungen umfasst sind, vorliegen.

(4) § 6 Abs. 6 gilt in jenen Fällen, in denen Bewilligungen im Sinne des Abs. 3 lit. c erteilt werden, sinngemäß.
1 OZ 1052 OZ 104

§ 19
Sonderbestimmungen für die Land- und Forstwirtschaft

(1) Unbeschadet besonderer Regelungen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen und Bescheide bleiben Maßnahmen im Zusammenhang mit einer zeitgemäßen und
nachhaltigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken im Rahmen eines land- und forstwirtschaft-
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lichen Betriebes durch die Bestimmungen der §§ 14, 15 a, 16 und 16 a und die auf Grund dieser Bestimmungen er-
lassenen Verordnungen mit Ausnahme der Regelung des §14 Abs. 3 grundsätzlich unberührt, soweit hiebei geschützte
Pflanzen und geschützte Tiere nicht absichtlich beeinträchtigt werden.

(2) Als zeitgemäß und nachhaltig gilt eine land- und forstwirtschaftliche Nutzung, wenn die Tätigkeiten in einem
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb der Hervorbringung oder Gewinnung pflanzlicher und tierischer Produkte
dienen und nach Verfahren organisiert sind, wie sie in einer bestimmten Gegend und zu einer bestimmten Zeit oder
auf Grund überlieferter Erfahrungen üblich sind und die auf naturräumliche Voraussetzungen abgestimmte Nutzung
in einem funktionierenden System dauerhaft Leistungen gewährleistet, ohne daß die Produktionsgrundlagen erschöpft
werden.

(3)  . . . . . . . . . . . .
(4)  . . . . . . . . . . . .

§ 20
Gewerbsmäßige Nutzung

(1) Das gewerbsmäßige Sammeln, Feilbieten oder Handeln mit nichtgeschützten wildwachsenden Pflanzen (Pflan-
zenteilen) oder freilebenden Tieren (Entwicklungsformen oder Teilen) sowie das Sammeln in Massen be darf unbe-
schadet der Bestimmungen der Gewerbeordnung einer Be willi gung der Landesregierung.

(2)  . . . . . . . . . . . .
(3)  . . . . . . . . . . . .
(4)  . . . . . . . . . . . .
(5) Die gewerbsmäßige Verarbeitung von einheimischen Schmetterlings-, Käfer- oder sonstigen Insektenarten als

Ganzes oder in Teilen ist verboten.

V. Abschnitt
Schutz besonderer Gebiete

§ 21
Naturschutzgebiete

(1) Gebiete, 
a) die sich durch völlige oder weitgehende Ursprünglichkeit auszeichnen und in denen der Ablauf einer natürlichen

Entwicklung gewährleistet ist (§ 1 Abs. 1 lit. b), 
b) die seltene oder gefährdete Tier- oder Pflanzenarten beherbergen oder die nach Ablauf natürlicher Entwicklungen

solche beherbergen können (§ 1 Abs. 1 lit. c), 
c) die seltene oder gefährdete Lebensgemeinschaften von Tieren oder Pflanzen aufweisen oder mit bzw. nach Ablauf

natürlicher Entwicklungen solche aufweisen können (§ 1 Abs. 1 lit. c) oder 
d) in denen seltene oder wissenschaftlich interessante Mineralien und Fossilien vorkommen (VIII. Abschnitt), 

können durch Verordnung der Landesregierung zu Naturschutzgebieten erklärt werden. In Naturschutzgebieten
sind von der Landesregierung langfristige ökologische Forschungen und Untersuchungen durchzuführen.

(2) Soweit die Umgebung von Gebieten im Sinne des Abs. 1 für deren Erscheinungsbild und deren Erhaltung
oder für die Sicherung des Schutzzweckes wesentliche Bedeutung hat, kann sie in das Schutzgebiet einbezogen wer-
den. Dies gilt auch für räumlich getrennte Gebiete, die als Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere ökologisch
zuordbar sind.

§ 21 a
Schutzbestimmungen

. . . . . . . . . . . .
§ 22 

Gebietsschutz nach den Richtlinien 92/43/EWG und 79/409/EWG
. . . . . . . . . . . .

§ 22a 
Geschützter Lebensraum

(1) Die Landesregierung hat zwecks Bewahrung, Entwicklung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs-
zustandes außerhalb und - gegebenenfalls - innerhalb von Europaschutzgebieten (§ 22b)

a) die im Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
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räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7 zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/62/EG, ABl. 1997 Nr. L305, S. 42, angeführten und im Burgenland gefährdeten, natürlichen
Lebensraumtypen von besonderem Interesse (Abs. 2) und

b) die in Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7 zuletzt geändert durch
die Richtlinie 97/62/EG, ABl. 1997 Nr. L 305, S. 42, angeführten Arten durch Ausweisung von geeigneten Le-
bensräumen (Abs. 3) 

zu schützen.
(2) Die in Abs. 1 lit. a genannten Lebensraumtypen umfassen: Salzwiesen, Salzseen, Salzlacken und ihre Uferzonen

(prioritäre Bedeutung), periodisch trocken fallende Fluss-, Altwasser- und Teichufer, Gewässer mit submersen Arm-
leuchteralgenbeständen, natürliche eutrophe Seen und kleine Stillgewässer mit ihren Wasserpflanzen, Fließgewässer der
Submontanstufe und der Ebene mit Unterwasservegetation, offene Sandbiotope (Dünen) im pannonischen Tiefland (prio-
ritäre Bedeutung), offene, lückige Vegetation, auf Felskuppen, Felsschutt und Felsbändern, Trespen-Schwingel-Kalk-
trockenrasen, pannonische Kalktrockenrasen und Trockenrasen auf Silikatuntergrund, geschlossene Borstgrasrasen
(prioritäre Bedeutung), Pfeifengraswiesen, feuchte Hochstaudenfluren, magere Flachland-Mähwiesen, kalkreiche Sümpfe
mit Schneidried-Röhrichten und Davall-Seggenrieden (prioritäre Bedeutung), kalkreiche Niedermoore (prioritäre Be-
deutung), trockene bis frische Kalkfelsen und Kalksteilwände sowie Silikatfelsen mit ihrer Felsspaltenvegetation, nicht
touristisch erschlossene Höhlen, Hainsimsen-Buchenwälder, Waldmeister - Buchenwälder, pannonische Eichen-Hain-
buchenwälder (prioritäre Bedeutung), Schlucht- und Hangmischwälder (prioritäre Bedeutung), Moorwälder (prioritäre
Bedeutung), Restbestände von Erlen-, Eschen- und Weidenauwäldern an Fließgewässern (prioritäre Bedeutung), Eichen-
Ulmen - Eschen - Auwälder.

(3) Die in Abs. 1 lit. b genannten Arten sind: Schlitzblatt-Beifuß (Artemisia laciniata) (prioritäre Be deu tung), Wald-
steppen-Beifuß (Artemisia pancicii) (prioritäre Bedeutung), Frauenschuh (Cypripedium calceolus) (prioritäre Bedeu-
tung), Glanzstendel (Liparis loeselii), Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Langflügelfledermaus (Miniopterus
schreibersi), Kleines Mausohr (Myotis blythi), Wimperfledermaus (Myotis emarginatus), Großes Mausohr (Myotis
myotis), Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum), Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), Fisch-
otter (Lutra lutra), Biber (Castor fiber), Ziesel (Spermophilus citellus), Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicu-
laris), Wiesenotter (Vipera ursinii), Rotbauchunke (Bombina bombina), Gelbbauchunke (Bombina variegata),
Alpen-Kammmolch (Triturus carnifex), Donau-Kammmolch (Triturus dobrogicus), Bachneunauge (Eudontomyzon
sp.), Rapfen (Aspius aspius), Weißflossengründling (Gobio albipinnatus), Bitterling (Rhodeus sericeus amarus), Stein-
beißer (Cobitis taenia), Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis), Goldsteinbeisser (Sabanejewia aurata), Schrätzer (Gym-
nocephalus schraetzer), Zingel (Zingel spp.), Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis), Grüne Keiljungfer
(Ophiogomphus cecilia), Eremit, Juchtenkäfer (Osmoderma eremita) (prioritäre Bedeutung), Scharlachkäfer (Cucujus
cinnaberinus), Heldbock, Großer Eichenbock (Cerambyx cerdo), Trauerbock (Morimus funereus), Großer Feuerfalter
(Lycaena dispar), Dunkler Wiesenknopf Ameisenbläuling (Maculinea nausithous), Heller Wiesenknopf Ameisenbläu-
ling (Maculinea telejus), Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria), Bauchige Windelschnecke (Vertigo mou-
linsiana), Gemeine Flussmuschel (Unio crassus cytherea).

(4) . . . . . . . . . . . .

§ 22 b 
Europaschutzgebiete

(1) Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, die zur Bewahrung, Entwicklung oder Wiederherstellung eines
günstigen Erhaltungszustandes

a) der in ihnen vorkommenden natürlichen Lebensraumtypen des Anhanges I oder der Pflanzen- und Tierarten des
Anhanges II der Richtlinie 92/43/EWG oder

b) der in ihnen vorkommenden Vogelarten des Anhanges I der Richtlinie 79/409/EWG 
geeignet sind, müssen unter Berücksichtigung der Kriterien des Anhanges III der Richtlinie 92/43/EWG durch Ver-
ordnung der Landesregierung zu Europaschutzgebieten erklärt werden. Europaschutzgebiete müssen von gemein-
schaftlichem Interesse und Bestandteile des europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ sein.

(2)   . . . . . . . . . . . .
(3)   . . . . . . . . . . . .

§ 22c
Schutz und Pflege von Europaschutzgebieten

. . . . . . . . . . . .
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§ 22 d 
Ausnahmen

. . . . . . . . . . . .

§ 22e
Naturverträglichkeitsprüfung (NVP)

. . . . . . . . . . . .

§ 23
Landschaftsschutzgebiete

(1) Gebiete, die sich durch besondere landschaftliche Vielfalt, Eigenart und Schönheit auszeichnen, die für die Er-
holung der Bevölkerung oder für den Tourismus besondere Bedeutung haben oder die historisch oder archäologisch
bedeutsame Landschaftsteile umfassen, können von der Landesregierung durch Verordnung zu Landschaftsschutz-
gebieten erklärt werden.

. . . . . . 
§ 24

Geschützter Landschaftsteil
(1) Kleinräumige, naturnah erhaltene Landschaftsteile oder Kulturlandschaften (historische Garten- und Parkanlagen

und dgl.), die das Landschafts- und Ortsbild besonders prägen, die zur Belebung oder Gliederung des Landschafts- und
Ortsbildes beitragen oder die für die Erholung der Bevölkerung bedeutsam sind, können von der Landesregierung durch
Verordnung zum geschützten Landschaftsteil erklärt werden.

. . . . . . .
§ 25 

Naturpark
(1) Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie geschützte Landschaftsteile (§§ 23 und 24) können von der Lan-

desregierung mit Verordnung zum Naturpark erklärt werden, wenn das Gebiet
a) zusammenhängend die Fläche von mindestens fünf Gemeinden umfasst,
b) für eine touristische Nutzung unter Wahrung des Schutzzweckes besonders geeignet ist und
c) durch eine zentrale organisatorische Verwaltung im Sinne der in Abs. 2 genannten Aufgaben betreut wird.
(2) . . . . . .
(3) . . . . . .
(4) . . . . . .
(5) Die Verwendung der Bezeichnung „Naturpark“ ist allen gestattet, soferne die zentrale organisatorische Ver-

waltung (Abs. 1 lit. c) zustimmt und diese Bezeichnung für Produkte oder Dienstleistungen einer bestimmten Na-
turparkgemeinde oder des gesamten Naturparks Verwendung findet. Die Verwendung ist von der Landesregierung
zu untersagen, wenn Interessen des Naturparks gefährdet werden.

§ 26
Verfahren und Rechtswirkung

(1) . . . . . .
(2) . . . . . .
(3) Vom Zeitpunkt der öffentlichen Kundmachung der Auflage der beabsichtigten Schutzmaßnahmen bis zur Er-

lassung der Verordnung haben sich die jeweiligen Eigentümer und Verfügungsberechtigten der betroffenen Liegen-
schaften sowie sonstige Berechtigte jeder Handlung, die die Schutzmaßnahmen beeinträchtigen könnte, zu enthalten.
Das Verbot gilt bis zur Erlassung der jeweiligen Verordnung, längstens je doch sechs Monate vom Zeitpunkt der Auf-
lage der Schutzmaßnahmen.

VI. Abschnitt
Schutz von Naturdenkmalen

§ 27
Naturdenkmale

(1) Zu Naturdenkmalen können durch Bescheid der Behörde erklärt werden:
a) Naturgebilde, die wegen ihrer Eigenart, Schönheit, Seltenheit, wegen ihres besonderen Gepräges, das sie der
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Landschaft verleihen oder wegen ihrer besonderen wissenschaftlichen oder kulturellen Bedeutung erhaltens-
würdig sind oder

b) kleinräumige Gebiete, die für den Lebenshaushalt der Natur, das Kleinklima oder als Lebensraum bestimmter
Tier- und Pflanzenarten besondere Bedeutung haben (Kleinbiotope) oder in denen seltene oder wissenschaftlich
interessante Mineralien oder Fossilien vorkommen.

(2) Soweit die Umgebung eines Naturgebildes oder Kleinbiotopes für dessen Erscheinungsbild oder dessen Er-
haltung mitbestimmende Bedeutung hat, kann diese in den Naturdenkmalschutz einbezogen werden.

§ 28
Verfahren

(1) Die Behörde hat die Eigentümerin oder den Eigentümer und die sonst über das Naturgebilde oder das klein-
räumige Gebiet Verfügungsberechtigten von der Einleitung des Verfahrens mit Bescheid zu verständigen. Diese
haben sich vom Zeitpunkt der Verständigung bis zur rechtskräftigen Erklärung jedes Eingriffes in das Naturgebilde,
in die zu schützende Umgebung oder in das Kleinbiotop, der die Eigenschaft des Naturgebildes oder des Kleinbiotops
beeinträchtigen könnte, zu enthalten. Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für die Rechtsnachfolgerin oder
den Rechtsnachfolger.

(2)   . . . . . . . . . . . .
(3)   . . . . . . . . . . . .

§ 29
Kundmachung

. . . . . . . . . . . .

§ 30
Naturdenkmalbuch

. . . . . . . . . . . .

§ 31
Schutzbestimmungen

(1) Niemand darf am Naturdenkmal Eingriffe oder Veränderungen vornehmen, welche den Bestand oder das
Erscheinungsbild, dessen Eigenart, dessen charakteristisches Gepräge oder dessen wissenschaftlichen oder kul-
turellen Wert beeinträchtigen können.

(2) Das Verbot nach Abs.1 bezieht sich auch auf Maßnahmen, die außerhalb des von der Unterschutzstellung
betroffenen Bereiches gesetzt werden, soweit von diesen substantielle Veränderungen im Sinne des Abs. 1 am
Naturdenkmal bewirkt werden.

(3) . . . . . .
(4) Die zur Verfügung über das Naturgebilde oder kleinräumige Gebiet Berechtigten haben für die Erhaltung des

Naturdenkmales zu sorgen. Sind hiefür erhebliche Aufwendungen erforderlich, muß vor der Erklärung zum Na-
turdenkmal die Deckung der Kosten durch das Land sichergestellt sein. In der Erklärung zum Naturdenkmal muß
in jedem Falle festgelegt werden, wer für die Kosten der Erhaltung des Naturdenkmales aufzukommen hat

§ 32
Eingriffe in ein Naturdenkmal

(1) . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . .
(3) Die über ein Naturdenkmal Verfügungsberechtigten haben jede Veränderung, Gefährdung oder Vernichtung

des Naturdenkmales sowie die Veräußerung, Verpachtung oder Vermietung der in Betracht kommenden Grund-
flächen der Behörde unverzüglich anzuzeigen.

. . . . . . . . . . . .
§ 33

Besichtigung
. . . . . . . . . . . .

§ 34
Widerruf

. . . . . . . . . . . .
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VII. Abschnitt
Schutz von Naturhöhlen

§ 35
Naturhöhlen

Unterirdische Hohlformen, die durch Naturvorgänge gebildet wurden und ganz oder überwiegend vom anstehenden
Gestein oder Erdreich umschlossen sind (Naturhöhlen), sind nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Abschnittes ge-
schützt.

§ 36
Allgemeine Schutzbestimmungen

(1) Jede Maßnahme, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung einer Naturhöhle geeignet ist, bedarf unbeschadet
strengerer Vorschriften auf Grund des § 39 vor ihrer Ausführung der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde.

(2) Einer Bewilligung im Sinne des Abs. 1 bedarf auch jede Beeinträchtigung der mit einer Naturhöhle in Zusam-
menhang stehenden Erscheinungen (Eingänge und ähnliches) sowie jede Beeinträchtigung oder Beseitigung des In-
haltes von Naturhöhlen (z.B. Flora und Fauna).

(3) Jeder, der Naturhöhlen oder Teile von solchen entdeckt, hat dies der Bezirksverwaltungsbehörde unverzüglich
zu melden.

§ 37
Sonderbestimmungen für Naturhöhlen

. . . . . . . . . . . .
§ 38

Besonderer Höhlenschutz
(1) Naturhöhlen oder Teile von solchen, die wegen ihres besonderen Gepräges, ihrer wissenschaftlichen oder kul-

turellen Bedeutung, ihrer Seltenheit, ihres Inhaltes oder aus ökologischen Gründen erhaltungswürdig sind, können
durch Verordnung der Landesregierung zu besonders geschützten Naturhöhlen erklärt werden.

(2) Soweit oberirdische Erscheinungen (Höhleneingänge) oder Naturgebilde im Inneren einer Naturhöhle für deren
Erhaltung mitbestimmende Bedeutung haben, können diese in den Naturhöhlenschutz einbezogen werden.

§ 39
Schutzbestimmungen

. . . . . . . . . . . .

§ 40
Höhleninhalt

(1) Das Aufsammeln des Inhaltes von Naturhöhlen und das Graben nach Einschlüssen in Naturhöhlen ist, unbe-
schadet strengerer Bestimmungen nach § 39, nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. Gegen-
stände, die dem Denkmalschutz unterliegen, bleiben hievon unberührt.

(2)   . . . . . . . . . . . .
(3) Die Bestimmungen der §§ 42 und 43 gelten für den Inhalt von Naturhöhlen sinngemäß.

VIII. Abschnitt
Schutz von Mineralien und Fossilien

§ 41
Allgemeine Schutzbestimmungen

Mineralien oder Fossilien dürfen nicht mutwillig zerstört oder beschädigt werden.

§ 42
Verbotene Sammelmethoden

(1) Das Sammeln von Mineralien und Fossilien ist, unbeschadet allfälliger strengerer Bestimmungen für Natur-
denkmale oder Naturschutzgebiete, unter Verwendung maschineller Einrichtungen, Spreng- oder Treibmittel oder
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sonstiger chemischer Hilfsmittel verboten; ausgenommen davon sind Maßnahmen im Zusammenhang mit einem
behördlich genehmigten Betrieb.

(2)   . . . . . . . . . . . .
(3)   . . . . . . . . . . . .

§ 43
Meldepflicht

(1) Mineralien- und Fossilienfunde, die auf Grund ihres Ausmaßes, ihrer Seltenheit, ihrer Zusammensetzung oder
sonstiger Fundumstände von besonderer Bedeutung sind, sind von der Finderin oder dem Finder  der Landesregierung
unverzüglich anzuzeigen.

(2) Vor der Weitergabe von Mineralien- oder Fossilienfunden im Sinne des Abs. 1 oder von Teilen davon an Dritte,
hat die Finderin oder der Finder  diese dem Land zum allfälligen Erwerb anzubieten.

IX. Abschnitt
Nationalpark

§ 44
(Verfassungsbestimmung)

Voraussetzungen
(1) Ein Gebiet, das

a) besonders eindrucksvolle und formenreiche, für Österreich charakteristische oder historisch bedeutsame Land-
schaftsteile umfaßt,

b) zum überwiegenden Teil vom Menschen in seiner völligen oder weitgehenden Ursprünglichkeit nicht oder nicht
nachhaltig beeinträchtigt wurde,

c) Ökosysteme von besonderer wissenschaftlicher oder ästhetischer Bedeutung beherbergt und
d) eine den Zielen (§ 45) entsprechende flächenmäßige Ausdehnung aufweist, 
kann durch Gesetz zum Nationalpark erklärt werden.
(2)   . . . . . . . . . . . .
(3)   . . . . . . . . . . . .

§ 45
(Verfassungsbestimmung)

Ziele
. . . . . . . . . . . .

X. Abschnitt
Pflege der Natur

§ 46
Pflege geschützter Gebiete

(1) Die Grundeigentümerin oder der Grundeigentümer und jede oder jeder sonst an einer Grundfläche Berechtigte
ist verpflichtet, vom Land vorgenommene oder angeordnete Maßnahmen zur Pflege, zum Schutz oder zur Kenn-
zeichnung von

a) nach diesem Gesetz besonders geschützten Gebieten (§ 13 Abs. 1 und V. Abschnitt)  oder einem Nationalpark
(IX. Abschnitt) und

b) Feuchtgebieten (§ 7), Naturdenkmalen (§ 27) oder Naturhöhlen (§ 35)
zu dulden.
(2) . . . . .
(3) . . . . . .

§ 47
Pflege beeinträchtigter Gebiete

(1) . . . . . .
(2) . . . . . .
(3) Bedurfte eine Maßnahme, die Beeinträchtigungen im Sinne des Abs. 1 hervorruft, zum Zeitpunkt ihrer Durch-

führung keiner Bewilligung nach diesem Gesetz oder den durch dieses Gesetz aufgehobenen Gesetzen, so ist die
Eigentümerin oder der Eigentümer der betroffenen Grundfläche und jede oder jeder sonst hierüber Verfügungsbe-
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rechtigte verpflichtet, allfällige vom Land durchgeführte oder veranlasste Pflegemaßnahmen zur Beseitigung oder
Beendigung von Beeinträchtigungen zu dulden.

(4) Die Landesregierung kann Eigentümer von Grundflächen oder sonstige hierüber Verfügungsberechtigte dazu
verpflichten, die Durchführung bestimmt zu bezeichnender, zur Vermeidung schwerer und nachhaltiger Verände-
rungen des Gefüges des Haushaltes der Natur notwendiger Maßnahmen zu dulden, wenn diese Grundfläche

a) ein für deren Bestand wichtiger Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Pflanzen oder Tiere ist,
b) durch Einwirkungen natürlicher Vorgänge, wie etwa durch Erosion, hinsichtlich ihrer für das Gefüge des Haus-

haltes der Natur sowie für den Bestand von Pflanzen und Tieren maßgeblichen Bodenbeschaffenheit gefährdet
ist oder

c) sonst ein im Interesse des Schutzes und der Pflege der Natur erhaltungswürdiges Gepräge aufweist.
(5) Die Landesregierung kann Eigentümerinnen oder  Eigentümer von Grundflächen oder sonstige hierüber Ver-

fügungsberechtigte, auf die zumindest einer der Tatbestände nach Abs. 4 lit. a und b zutrifft, mit Bescheid verpflich-
ten, bestimmt zu bezeichnende, zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung gehörende Maßnahmen auf diesen
Grundflächen zu unterlassen, soweit dies erforderlich ist, um

a) zu vermeiden, daß von diesen Grundstücken ausgehende Wirkungen auf andere Landschaftsteile dort nachhaltige
Schäden am Gefüge des Haushaltes der Natur oder am Bestand des für die Pflanzen- und Tierwelt erforderlichen
Lebensraumes verursachen oder um 

b) den Charakter des betroffenen Landschaftsraumes zu erhalten.
(6) . . . . . .

XI. Abschnitt
Entschädigung, Einlösung und Sicherheitsleistung

§ 48
Entschädigung und Einlösung

. . . . . . . . . . . .

§ 49
Sicherheitsleistung

. . . . . . . . . . . .

XII. Abschnitt
Verfahren

§ 50
Ansuchen

(1) Die Erteilung von Bewilligungen nach diesem Gesetz ist schriftlich zu beantragen.
(2) In einem Antrag sind Art, Lage, Umfang und Verwendung des Vor habens anzugeben. Das Eigentum am be-

troffenen Grundstück ist glaubhaft zu machen. Ist die Antragstellerin oder der Antragsteller nicht Grundeigentümerin
oder Grundeigentümer, ist die Zustimmung der Grundeigentümerin oder des Grundeigentümers zur beantragten
Maßnahme schriftlich nachzuweisen, es sei denn, dass auf Grund anderer gesetzlicher Regelungen für die beantragte
Maßnahme eine Enteignung oder eine Einräumung von Zwangsrechten möglich ist.

(3) Dem Antrag sind die zur Beurteilung des Vorhabens erforderlichen Unterlagen, insbesondere Pläne, Beschrei-
bungen, Skizzen und dgl. in dreifacher Ausfertigung  anzuschließen.

(4) Die Behörde kann die Vorlage von Unterlagen verlangen, die zur Beurteilung der voraussichtlichen Auswir-
kungen eines Vorhabens auf die Natur (§ 1) sowie zur Bewertung des öffentlichen Interesses an der beantragten
Maßnahme (§§ 6 Abs. 5, 8 Abs.1 lit. b,18 Abs. 3 lit. c)  erforderlich sind. Aufgabe der Beurteilung der Auswirkungen
auf die Natur ist es insbesondere, auf fachlicher Grundlage die Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen, auf Biotope
und Ökosysteme sowie auf die Landschaft zu identifizieren, zu beschreiben und zu bewerten.

(5) . . . . . . . . . . . .
(6)  . . . . . . . . . . . .

§ 51
Auflagen, Befristungen, Bedingungen

(1) . . . . . . . . . . . .
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(2) . . . . . . . . . . . .
(3) . . . . . . . . . . . .
(4) Ergibt sich nach Rechtskraft einer Bewilligung, daß die jeweils wahrzunehmenden Schutzziele oder das öf-

fentliche Interesse im Sinne des § 6 Abs. 5 oder die Voraussetzungen, die der Behörde als Grundlage für eine Aus-
nahmebewilligung gedient haben, durch die im Bewilligungsbescheid vorgeschriebenen Auflagen nicht hinreichend
geschützt sind, kann die Behörde andere oder zusätzliche Auflagen unter Berücksichtigung der für die Bewilligung
maßgeblichen Interessen vorschreiben.

§ 52 
Parteien

In Verfahren nach § 5 lit a bis g kommt den Gemeinden, in deren Gebiet das Vorhaben vorgesehen ist, zum
Schutz der öffentlichen Interessen im Sinne des § 1 die Stellung von Parteien zu (§ 8 Allgemeines Verwaltungs-
verfahrensgesetz 1991 (AVG). Die Gemeinde kann zum Schutz der angeführten öffentlichen Interessen gegen Be-
scheide der Landesregierung Beschwerde beim Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof erheben.  Dies gilt auch
für solche Verfahren in Landschaftsschutzgebieten (§ 23).

§ 53
Erlöschen von Bewilligungen

(1) Eine nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer nach diesem Gesetz erlassenen Verordnung erteilte
Bewilligung erlischt durch

a) den der Behörde zur Kenntnis gebrachten Verzicht der Berechtigten;
b) Unterlassung der tatsächlichen Inangriffnahme des Vorhabens binnen zwei Jahren ab Rechtskraft der Bewilligung;
c) Unterlassung der dem Bescheid entsprechenden Fertigstellung des Vorhabens innerhalb der im Bewilligungsbescheid

bestimmten Frist; ist eine derartige Frist nicht bestimmt, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft der Bewilligung.
Im Falle des § 51 Abs. 3 erlischt die Bewilligung für jene baulichen Anlagen, für die die Voraussetzungen nach Abs.1
lit. b nicht gegeben sind;

d) den Wegfall der Voraussetzungen (§ 6), die Grundlagen einer Bewilligung nach naturschutzrechtlichen Vorschriften
gewesen sind, und seit diesem Zeitpunkt nicht mehr als fünf Jahre vergangen sind. Die Nachweise sind von der
Bewilligungswerberin oder dem Bewilligungswerber zu erbringen.

(2) Die in Abs.1 genannten Fristen können aus triftigen Gründen verlängert werden, wenn darum vor Ablauf der
Frist angesucht wird und dies mit den Interessen des Schutzes und der Pflege der Natur vereinbar ist.

§ 54
Arbeitseinstellung

(1) Werden Handlungen oder Maßnahmen, die nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung oder eines Bescheides verboten oder bewilligungspflichtig sind, entgegen dem Verbot, ohne Bewilligung
oder abweichend von der Bewilligung ausgeführt, so hat die Behörde die Einstellung gegenüber den nach § 55 zur all-
fälligen Wiederherstellung Verpflichteten  zu verfügen.

(2) Stellen Naturschutzorgane (§ 61) an Ort und Stelle fest, daß die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind,
haben sie nach unverzüglicher Verständigung und über Anordnung der Behörde ohne weiteres Verfahren die Wei-
terführung der Arbeiten zu untersagen (vorläufige Ar beits einstellung). Diese Anordnung tritt außer Kraft, wenn die
Behörde nicht binnen einer Woche die Einstellung nach Abs. 1 verfügt. Einer Berufung kommt keine aufschiebende
Wirkung zu.

§ 55
Gefahr im Verzug und Wiederherstellung

(1) Wenn es nach Einleitung eines Verfahrens nach § 26 Abs. 1 zur sofortigen Hintanhaltung einer drohenden Zer-
störung oder von schädlichen Eingriffen in ein Naturschutzgebiet (§ 21), einen geschützten Landschaftsteil (§ 24)
oder in eine Naturhöhle (§ 38) erforderlich ist, kann mittels Mandatsbescheides im Sinne des § 57 Allgemeines Ver-
waltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG),  die Unterlassung von schädigenden Eingriffen gegenüber der Grundeigen-
tümerin oder  dem Grundeigentümer oder sonst hierüber Verfügungsberechtigten von der Landesregierung verfügt
werden. Dieser Bescheid tritt mit Wirksamkeit des § 26 Abs. 3, spätestens aber nach 6 Monaten, außer Kraft. 

. . . . . . . . . . . .
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XIII. Abschnitt
Organisation

§ 56 
Behörden

. . . . . . . . . . . .

§ 57
Naturschutzbeirat

. . . . . . . . . . . .

§ 58
Mitglieder

. . . . . . . . . . . .

§ 59 
Anhörungsrechte

. . . . . . . . . . . .

§ 60 
Naturschutzbeauftragte bzw. Naturschutzbeauftragter der Gemeinde

Zur Wahrung der Naturschutzinteressen in den Gemeinden kann vom Gemeinderat eine Naturschutzbeauftragte
bzw. ein Naturschutzbeauftragter bestellt werden. Die Naturschutzbeauftragte bzw. der Naturschutzbeauftragte muss
ihrer oder seiner Bestellung zustimmen. Aufgabe der Naturschutzbeauftragten oder des Naturschutzbeauftragten ist
es insbesondere, im Bereich der Gemeinde die Interessen des Naturschutzes zu vertreten, die Kontakte zu den Or-
ganen des Naturschutzes zu pflegen sowie die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger in Angelegenheiten des
Naturschutzes zu beraten.

§ 61
Naturschutzorgane

(1) Zur Mitwirkung an der Vollziehung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
sind Naturschutzorgane zu bestellen. Diese gelten als öffentliche Wachen (§ 74 Z. 4 Strafgesetzbuch - StGB,
BGBl.Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2007), wenn sie in Ausübung ihres
Dienstes handeln und das vorgeschriebene Dienstabzeichen tragen.

(2) Die Landesregierung hat Sorge zu tragen, daß zur Erfüllung der Aufgaben nach Abs. 1 eine entsprechende An-
zahl von Naturschutzorganen, im Bereich einer jeden Bezirkshauptmannschaft zumindest ein Naturschutzorgan,
hauptamtlich zur Verfügung steht.

§ 62
Voraussetzungen

. . . . . . . . . . . .

§ 63
Prüfung

. . . . . . . . . . . .

§ 64
Bestellung und Beeidigung

. . . . . . . . . . . .
§ 65

Aufgaben
(1) Die Naturschutzorgane haben an der Vollziehung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen

Verordnungen mitzuwirken. Sie sind insbesondere berechtigt und verpflichtet in ihrem dienstlichen Wirkungsbereich:
a) Personen, die im Verdacht einer Verwaltungsübertretung nach den Vorschriften dieses Gesetzes und der auf

Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen stehen, anzuhalten und ihre Person festzustellen;
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b) Pflanzen und Tiere, Teile und Exemplare derselben, für die die Bestimmungen dieses Gesetzes oder die auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen Anwendung finden, zur Sicherung des Verfalles (§ 78 Abs. 5) vor-
läufig zu beschlagnahmen sowie die zur Tat benützten Gegenstände abzunehmen. Die Beschlagnahme ist der zur
Strafverfolgung zuständigen Behörde ungesäumt anzuzeigen und die beschlag nahmten Tiere und Gegenstände an
die Behörde abzuliefern;

c) die von angehaltenen Personen mitgeführten Fahrzeuge und Be hältnisse nach solchen Gegenständen zu durch-
suchen;

d) eine vorläufige Arbeitseinstellung zu verfügen (§ 54 Abs. 2).
(2) Die Naturschutzorgane haben Übertretungen nach anderen landesrechtlichen Vorschriften, die sie im Rahmen

ihres Wirkungsbereiches wahrnehmen, der zuständigen Behörde anzuzeigen. Den Naturschutzorganen können durch
Gesetz weitere, die Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Lebensbedingungen für Menschen, Tiere
und Pflanzen betreffende über dieses Gesetz hinausgehende Aufgaben zugeordnet werden.

§ 66
Organisation der Naturschutzorgane

. . . . . . . . . . . .

§ 67
Widerruf der Bestellung

. . . . . . . . . . . .

§ 68
Kostenersatz

. . . . . . . . . . . .

§ 69
Sachverständige

. . . . . . . . . . . .

§ 70
Ausweis

Alle mit Agenden des Naturschutzes befaßten Personen (§§ 4 Abs. 1, 56, 60, 61, 69) sind mit einem mit Lichtbild
versehenen Ausweis auszustatten, aus dem ihre Befugnisse hervorgehen.

§ 71
Zutritt, Auskunftserteilung

(1) Den mit den Aufgaben des Schutzes und der Pflege der Natur befaßten behördlichen Personen (§§ 4 Abs. 1, 56,
60, 61, 69) ist zum Zwecke amtlicher Erhebungen in Vollziehung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen ungehinderter Zutritt zu den in Betracht kommenden Grundstücken und Objekten, ausge-
nommen Wohnungen sowie sonstige zum Hauswesen gehörige Räumlichkeiten, zu gewähren. Sie haben dabei allen-
falls bestehende Sicherheitsvorschriften für das betreffende Grundstück oder die betreffende Anlage zu beachten.

(2) Die nach Abs. 1 berechtigen Organe sind verpflichtet, sich auf Verlangen gegenüber der Grundstückseigentümerin
oder dem Grundstückseigentümer oder sonstigen über ein Grundstück Verfügungsberechtigten auszuweisen (§ 70)
und sind zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen verpflichtet.

(3) Alle sind  verpflichtet, den im Abs.1 genannten Organen auf deren Verlangen Auskünfte im Rahmen amtlicher
Erhebungen in Vollziehung dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen zu ertei-
len.

. . . . . . . . . . . .
XIV. Abschnitt

Schlußbestimmungen

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
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ALLGEMEINE NATURSCHUTZVERORDNUNG  (101)
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 11. März 1992 zur Erhaltung des Lebensraumes der

freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und zur nachhaltigen Sicherung der bodenständigen Tier- und
Pflanzenartenvielfalt (Allgemeine Naturschutzverordnung), LGBl. Nr. 24/1992

Auf Grund der Bestimmungen der §§ 14 Abs. 3 lit. a, b, d, 18 Abs. 2 und 19 Abs. 3 des Burgenländischen Natur-
schutz- und Landschaftspflegegesetzes (NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991, wird verordnet:

§ 1
Zielsetzung

Diese Verordnung dient der Erhaltung des Lebensraumes der freiliebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen
sowie der nachhaltigen Sicherung der bodenständigen Tier- und Pflanzenartenvielfalt.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung findet auf Grundflächen Anwendung, die im rechtswirksamen Flächenwidmungsplan der
Gemeinde als Grünfläche (§ 16 Bgld. Raumplanungsgesetz 1969 in der jeweils geltenden Fassung) ausgewiesen
sind sowie auf Uferbereiche von Gewässern aller Art.

(2) Ausgenommen sind Vor- und Hausgärten, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit Wohngebäuden ste-
hen, im Flächenwidmungsplan ausgewiesene Parkanlagen, Gärtnereien und Friedhöfe sowie Flächen, für die das
Forstgesetz 1975 in der Fassung BGBl. Nr. 576/1987 Anwendung findet.

§ 3
Verbote zum Schutze der freien Natur

Auf den in § 2 genannten Grundflächen ist unbeschadet sonstiger Bestimmungen des NG 1990 und der auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen verboten: 

a) das Beseitigen oder sonstige Zerstören von standortgerechten, einheimischen Buschwerken, Hecken und Feld-
gehölzen; 

b) das Abbrennen von Trockenrasen; 
c) das Abbrennen von Wiesen, Böschungen und Feldrainen in der Zeit vom 2. März bis 30. September sowie

von Schilf- und Röhrichtbeständen in der Zeit vom 2. März bis 30. November; 
d) das Beseitigen der standortgerechten, einheimischen Bachbegleit- und Ufervegetation.

§ 4
Pflegemaßnahmen

Vom Grundeigentümer oder sonst einem Berechtigten durchgeführte Maßnahmen zur Pflege von standortgerech-
ten, einheimischen Buschwerken, Hecken, Feldgehölzen und der Bachbegleit- und Ufervegetation, die weder den
Bestand noch die ökologische Funktion nachhaltig beeinträchtigen, Maßnahmen der Landschaftspflege (§ 4 Abs. 1
NG 1990), die notwendige Instandhaltung und Wartung von Anlagen gem. § 5 Abs. 1 sowie die Instandhaltung von
Uferbereichen sind von den Verboten des § 3 lit. a und d ausgenommen und nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 1.
März erlaubt.

§ 5
Sonderbestimmungen für Anlagen

(1) Sind bei der Errichtung, Änderung oder dem Betrieb einer Anlage Maßnahmen zu setzen, denen die Verbote des §
3 lit. a oder d entgegenstehen, so können diese Maßnahmen gesetzt werden, soferne die Einhaltung der Verbote wirtschaft-
lich unzumutbar ist.

(2) Wirtschaftlich unzumutbar im Sinne des Abs. 1 ist die Einhaltung der Verbote nach § 3 lit. a oder d, wenn da-
durch die Errichtung, Änderung oder der Betrieb der Anlage überhaupt nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem
Aufwand erreicht werden kann.

(3) Bei Geltendmachung der Voraussetzungen des Abs. 2 ist nach Möglichkeit zum geeigneten Zeitpunkt eine
Verpflanzung der betroffenen Buschwerke, Hecken oder Gehölze durchzuführen. Im Falle der Beseitigung ist der
Zeitraum vom 1. Oktober bis 1. März einzuhalten, soferne nicht zwingende Gründe dagegenstehen.
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§ 6
Sonderbestimmungen für die Landwirtschaft

(1) Sind für eine zeitgemäße und nachhaltige Nutzung von Grundflächen im Rahmen eines landwirtschaftlichen
Betriebes Maßnahmen erforderlich, denen das Verbot des § 3 lit. a entgegensteht, so können diese Maßnahmen
gesetzt werden, soferne die Einhaltung des Verbotes wirtschaftlich unzumutbar ist.

(2) Wirtschaftlich unzumutbar im Sinne des Abs. 1 ist die Einhaltung des Verbotes nach § 3 lit. a nur auf Grund-
flächen, die für den Anbau von Gemüse bzw. als Obst- oder Weingärten oder als Ackerland genutzt werden.

(3) Bei Geltendmachung der Voraussetzungen des Abs. 1 ist nach Möglichkeit zum gegebenen Zeitpunkt eine
Verpflanzung der betroffenen Buschwerke, Hecken oder Gehölze durchzuführen. Im Falle einer Beseitigung sind
die Maßnahmen gem. Abs. 1 jedenfalls in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. März durchzuführen.

§ 7
Verständigung der Behörde

(1) Die Behörde (§ 56 NG 1990) ist mindestens 3 Wochen vor Durchführung von den geplanten Maßnahmen
des Abbrennens von Schilf- und Röhrichtbeständen, von Maßnahmen der Landschaftspflege, der notwendigen In-
standhaltung und Wartung von Anlagen sowie von der Instandhaltung von Uferbereichen zu verständigen.

(2) Die Behörde kann die Durchführung der unter Abs. 1 angeführten Vorhaben untersagen oder Bedingungen
und Auflagen vorschreiben, soferne die Maßnahmen geeignet sind, die Zielsetzung des   § 1 zu gefährden.

§ 8
Außerkrafttreten von Bestimmungen

Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Bestimmung des § 6 der Verordnung der Burgenländischen Lan-
desregierung vom 6. Dezember 1961 zum Schutz der wildwachsenden Pflanzen und der freilebenden nichtjagdbaren
Tiere (1. Naturschutzverordnung), LGBl. Nr. 26/1961, außer Kraft.
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ARTENSCHUTZVERORDNUNG 2001  (102)
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 18. September 2001 über den besonderen Schutz von

Pflanzen- und Tierarten (Bgld. Artenschutzverordnung 2001), LGBl. Nr. 36/2001, 24/2008
Aufgrund der §§ 15a Abs. 2 und 16 Abs. 2 des Burgenländischen Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes -

NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, in der Fassung der Landesgesetze LGBl. Nr. 1/1994, 66/1996 und 31/2001 sowie der
Kundmachungen LGBl. Nr. 54/1995 und 86/1996 wird verordnet:

§ 1
Ausnahmen

Das Entfernen oberirdischer Teile von Pflanzen (Blüten, Blätter, Zweige) für den persönlichen Gebrauch (Hand-
strauß) oder für die Verwendung im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen ist in dem im § 5 Abs. 1 genannten
Bereich sowie bei den nachfolgend genannten Pflanzenarten erlaubt:

Frühlings-Knotenblume (Leucojum vernum)
Himmelschlüssel (Primula veris)
Maiglöckchen (Convallaria majalis)
Palmkätzchen (Salix), 
die Enden blütentragender Zweige traditionell genutzter Arten (zB Salweide/Palmweide, Aschweide/Grau- oder

Kugelweide)
Schneeglöckchen (Galanthus nivalis).

§ 2  
Besonderer Schutz von Nestern und Standorten 

(1) Die nachfolgend aufgelisteten Tierarten sind durch die Verbote des Abs. 2 zusätzlich zu den Bestimmungen
des § 16 Burgenländisches Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz - NG 1990, LGBl. Nr. 27/1991, geschützt: 
Bienenfresser (Merops apiaster) 
Blauracke (Coracias garrulus) 
Dohle (Corvus monedula) 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
Fledermäuse (Chiroptera), alle Arten 
Flussseeschwalbe (Sterna hirundo) 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 
Weißrückenspecht (Dendrocopos leucotos) 
Weißstorch (Ciconia ciconia) 
Wiedehopf (Upupa epops) 
Ziesel (Spermophilus citellus). 

(2) Zum besonderen Schutz der in Abs. 1 angeführten Arten ist es insbesondere verboten: 
1. Felsen, Steilwände oder Gehölze, die als Quartiere für die unter § 2 Abs. 1 angeführten Tiere dienen, zu ent-

fernen oder während der Fortpflanzungszeit zu erklettern, 
2. die Brutplätze der in Abs. 1 genannten Vogelarten in der Zeit zwischen 1. Feber und 31. August ohne Einver-

nehmen mit der Naturschutzbehörde in einer Entfernung von weniger als 50 m zu  beobachten, zu fotografieren
oder zu filmen, 

3. Höhlen, Stollen, nicht genutzte Erdkeller oder sonstige Winterquartiere von Fledermäusen in der  Zeit vom 1.
Oktober bis 31. März unbefugt aufzusuchen sowie 

4. Gebiete, in denen sich Kolonien des Ziesels befinden, durch Tätigkeiten, die geeignet sind, Tiere  zu beunru-
higen, zu vertreiben oder zu töten oder durch die Errichtung zerschneidend wirkender  Strukturen zu beein-
trächtigen.

§ 3
Verbote zum Schutz vor unbeabsichtigtem Fangen und Töten

Die Anwendung von Schädlingsbekämpfungs-, Fang- oder Sammelmethoden, die geeignet sind, auch geschützte
Tiere zu verletzen oder zu töten (nicht bewilligte Fangeisen, Schlingen, Lichtfallen und dgl.), ist verboten.



§ 4
Nachweis der Zucht oder künstlichen Vermehrung

(1) Diese Verordnung gilt nicht für geschützte Pflanzen gemäß § 15a NG 1990 und Tiere gemäß § 16 leg. cit.,
wenn vom Inhaber der Nachweis erbracht wird, dass sie künstlich vermehrt bzw. in Gefangenschaft gezüchtet wur-
den.

(2) Als Nachweis für die künstliche Vermehrung von Pflanzen bzw. für die Zucht von Tieren in Gefangenschaft
gemäß Abs. 1 gelten eindeutige Markierungen durch den Züchter (Privatpersonen oder gewerbsmäßig tätige Züchter)
oder geeignete schriftliche Unterlagen betreffend den Erwerb oder den Import.

§ 5
Der Schutz und die Pflege von Anlagen

(1) Unbeschadet der Bestimmung des § 18 Abs. 1 NG 1990 ist die Pflege von Grünflächen im Bereich von Wohn-
oder Betriebsgebäuden, Obstgärten und sonstigen Anlagen wie Straßen und Wegen jedenfalls erlaubt.

(2) Unbeschadet der Bestimmung des § 18 Abs. 1 NG 1990 sind im Bereich von Wohn- oder Betriebsgebäuden
dem Erfolg angepasste Maßnahmen zur Abwehr von Tieren erlaubt, soferne deren Anwesenheit für die Benützer
unzumutbar ist. Unzumutbar ist die Anwesenheit von Tieren insbesondere, wenn diese geeignet ist, die Wohn- oder
Nutzungsqualität zu beeinträchtigen oder Schäden an Sachwerten zu erwarten sind.

§ 6 
Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung ist nach Maßgabe des § 19 NG 1990 erlaubt.

§ 7  
Umsetzungshinweise 

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der europäischen Gemeinschaften umgesetzt: 
1. Richtlinie 79/409/EWG über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 103 vom  25. 04. 1979 S.

1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG zur Anpassung der Richtli-nien 73/239/EWG,
74/557/EWG und 2002/83/EG im Bereich der Umwelt anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumäniens,
ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 368 und 

2. Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen,
ABl. Nr. L 206 vom 22. 07. 1992 S. 7, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/105/EG zur Anpassung der
Richtlinien 73/239/EWG, 74/557/EWG und 2002/83/EG im Bereich der Umwelt anlässlich des Beitritts Bul-
gariens und Rumäniens, ABl. Nr. L 363 vom 20. 12. 2006 S. 368.

§ 8  
In-Kraft-Treten 

Die Neufassung des § 2 Abs. 1 und 2, die Änderung des § 6 sowie die Anfügung der §§ 7 und 8 durch die Novelle
LGBl. Nr. 24/2008 treten mit dem der Verlautbarung folgenden Monatsersten in Kraft.
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NATURSCHUTZ - VERORDNUNGEN (103)
Auf Grund des Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes sind besondere Gebiete mit Verordnung unter Schutz gestellt

worden (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturparks). In diesen Verordnungen werden der jeweilige Schutzge-
genstand und der Schutzzweck, die zur Erreichung des Zweckes notwendigen Gebote und Verbote sowie Art und Umfang der
Schutzbestimmungen, die für das jeweilige Schutzgebiet gelten, festgelegt. 

In den Schutzgebieten ist der Umfang des Rechtes auf Ausübung der Jagd (soweit sie nicht überhaupt untersagt ist) unter-
schiedlich geregelt; die folgende Aufstellung gibt hierüber einen Überblick. 

Vollnaturschutzgebiet Hackelsberg (KG Jois)

Vollnaturschutzgebiet Jun ger Berg (KG Jois)

Teilnaturschutzgebiet Zurndorfer Eichenwald
(KG Zurndorf)

Landschaftsschutz- und Teilnaturschutzgebiet
Siegendorf (KG Siegendorf)

Teilnaturschutzgebiet Rohr bacher Kogel (KG
Rohrbach, Loipersbach, Draßburg)

Vollnaturschutzgebiet Goldberg (KG Schützen
am Gebirge)

Teilnaturschutzgebiet Ried Frauen wiesen (KG
Leithaprodersdorf)

Teilnaturschutzgebiet Deutschkreutz (KG
Deutschkreutz)

Teilnaturschutzgebiet "Haidel" (KG Nickels-
dorf)

Vollnaturschutzgebiet 
„Gross bachgraben" (KG Hammerteich)

Teilnaturschutz- und Land schaftsschutzgebiet
Loipersbach - Rohrbach - Schattendorf (KG
Loipersbach, Rohrbach und Schattendorf)

Natur- und Landschaftsschutzverordnung Neu-
siedlersee (KG Mörbisch a.S., Rust a.S., Oggau,
Podersdorf a.S., Illmitz, Apetlon, Winden)

LGBl. Nr.
35/1965;
23/1971

36/1965

27/1969

31/1970

32/1973

49/1973

4/1976

28/1979

29/1979

45/1979

58/1979

22/1980

§
§ 3

§ 3

§ 3 (2)

§ 4

§ 3 (2)

§ 2

§ 4

§ 3 (2)

§ 3 (2)  

§ 3 (2)

§ 5

§ 4 (1)
und (2)

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist nur mit Zu-
stimmung der Landesregierung gestattet.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist nur mit Zu-
stimmung der Landesregierung gestattet.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist nur mit Zu-
stimmung der Landesregierung gestattet.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Ver-
ordnung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und die
Aufstellung von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist nur mit Zu-
stimmung der Landesregierung gestattet.

Es ist verboten, freilebenden Tieren nachzustellen,
sie zu beunruhigen, zu ihrem Fang geeignete Vorrich-
tungen anzubringen, sie zu fangen oder zu töten,
sowie Larven, Puppen, Eier oder Nester und sonstige
Brut- und Wohnstätten solcher Tiere aufzusuchen,
fortzunehmen oder zu beschädigen.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Ver-
ordnung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und die
Aufstellung von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese
Verordnung nicht berührt, doch ist die Er-richtung
von Futterständen verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese
Verordnung nicht berührt, doch ist das Aufstellen von
Hochständen verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese
Verordnung nicht berührt, die Anlage von Wildäk-
kern und das Aufstellen von Hochständen ist jedoch
verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Fischerei ist ge stattet.
Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist nur auf Wild-
gänse, Wildenten, Waldschnepfen, Bekassi-nen, Reb-
hühner, Fasane, Wildtauben, Trappe, Bleß huhn und
alle jagdbaren Säugetiere gestattet. 
Die rechtmäßige Ausübung der Jagd auf Wasservögel
(Schwimm-, Sumpf- und Watvögel) und Greifvögel ist
in dem im § 4 Abs. 3 der Verordnung be-zeichneten
Gebiet der KG Apetlon jedoch untersagt.

VERORDNUNG
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Teilnaturschutzgebiet "Galgenberg"
(KG Rechnitz)

Teilnaturschutzgebiet "Friedhofswie-
sen" (KG KG Jabing)

Teilnaturschutzgebiet "Fronwiesen"
und "Kuhlacke" (KG St. Georgen)

Vollnaturschutzgebiet "Pfarrwiesen"
(KG Illmitz)

Teilnaturschutzgebiet "Bubanj" (KG
Hornstein)

Vollnaturschutzgebiet "Hutweide" (KG
Mönchhof)

Teilnaturschutzgebiet "Zylinderteiche"
(KG Hornstein)

Vollnaturschutzgbeiet Hagensdorf -
Luising (KG Hagensdorf und KG Lui-
sing)

Landschaftsschutzgebiet "Beim
Trunk/Dolnji Trink" (KG Güttenbach)

Vollnaturschutzgebiet "Lafnitz Stöger-
bach - Auen" (KG Wolfau)

Teilnaturschutzgebiet "Bachaue Lug"
(KG Neuberg)

Teilnaturschutzgebiet Rechnitz (KG
Rechnitz)

Teilnaturschutzgebiet "Luka" (KG
Großmürbisch)

24/1987

25/1987

40/1987

41/1987

42/1987

11/1988

12/1988

21/1988

49/1989

49/1990

13/1991

16/1991

26/1991

§ 3 (2)

§ 3 (2) 

§ 3 (2)

§ 3 (2) 

§ 3 (2)

§ 3

§ 3 (2)

§ 3 (2)

§ 3 (2)

§ 3 (2)

§ 3 (2)

§ 3 (2)

§ 3 (2)

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, lediglich die Jagd  auf Wasserwild ist in der
Zeit vom 1. August bis 30. September eines jeden Jahres ver-
boten. Die Anlage von Wildäckern und das Aufstellen von
Hochständen ist untersagt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern, das Aufstellen
von Hochständen sowie die Errichtung von Entenbrutkästen ist
jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern, Futter-, Was-
ser- und Leckstellen, Futtervorratslager  und das Aufstellen
von  Hoch stän den ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei sowie die
notwendige Instandhaltung und Wartung behördlich genehmig-
ter Anlagen wird durch diese Verordnung nicht berührt; die An-
lage von Wildäckern, Futter-, Wasser- und Leckstellen,
Futtervorratslager  und das Aufstellen von Hochständen ist je-
doch nur mit Zustimmung der Landesregierung erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese Verord-
nung nicht berührt, die Anlage von Wildäckern und das Auf-
stellen von Hochständen ist jedoch verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die notwendige In-
standhaltung und Wartung behördlich genehmigter Anlagen
wird durch diese Verordnung nicht berührt,  die Anlage von
Wildäckern und das Aufstellen von Hochständen ist jedoch
verboten.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie wasserbautechnisch
notwendige Instandhaltungsarbeiten im Gerinne des Reiners-
dorfbaches werden  durch diese Verordnung nicht berührt, die
Anlage von Wildäckern und das Aufstellen von Hochständen
ist jedoch verboten.
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Landschaftsschutzverordnung Forch-
tenstein - Rosalia 

Landschaftsschutzgebiet "Kellerviertel
Heiligenbrunn" (KG Heiligenbrunn) 
Neue Bezeichnung: "Naturpark in der
Weinidylle"

Landschaftsschutzgebiet Bernstein -
Lockenhaus - Rechnitz (Naturpark Ge-
schriebenstein); Gemeinden Locken -
haus, Markt Neuhodis, Rech nitz,
Unterkohlstätten.

Landschaftsschutzgebiet "Südburgen-
ländisches Hügel- und Terassenland"
(„Naturpark in der Weinidylle");
Stadtgemeinde Güssing, Gemeinden
Eberau, Deutsch Schützen - Eisenberg,
Heiligenbrunn, Moschendorf, Strem.

Geschützter Landschaftsteil Lahnbach
(KG Deutsch Kaltenbrunn)

Naturschutzgebiet „Parndorfer Heide“
(KG Parndorf)

Naturschutzgebiet „Auwiesen - Zicken-
bachtal“ (KG. Eisenhüttl, KG. Heugra-
ben, KG. Rohr)

Landschaftsschutzgebiet und Natur-
park Raab (Gemeinden Jennersdorf,
Minihof-Liebau, Mogersdorf, Mühlgra-
ben, Neuhaus am Klausenbach, Sankt
Martin an der Raab, Weichselbaum)

Naturschutzgebiet „Batthány feld“
(KG. Kaiser steinbruch, Gr.St. Nr.
316/1)

Landschaftsschutzgebiet Landseer
Berge
Naturpark Landseer Berge
(Gemeinden Kobersdorf, Markt St.
Martin, Weingraben, Kaisersdorf,
Draßmarkt

Geschützter Lebensraum Rochus-Ka-
pelle und Hetscherlberg

Naturpark Neusiedler See - Leithage-
birge

Geschützter Lebensraum Stotzinger
Heide

Landschaftsschutzgebiet Rosalia - Ko-
gelberg und
Naturpark Rosalia - Kogelberg

17/1968

28/1969
(32/1999)

19/1972
42/1999

30/1974
32/1999

43/1979

22/1992

45/1993

68/1997

50/1998

73/2000

81/2005

4/2006

53/2006

54/2006

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 3

§ 6

§ 6

§ 7

§ 6 

§ 7

§ 6

§ 6

§ 8

§ 6

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei und der
Betrieb behördlich genehmigter Anlagen sowie Veränderungen,
die im Zuge der Herstellung einer behördlich genehmigten An-
lage unvermeidlich geworden sind, bleiben unberührt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei und der
Betrieb behördlich genehmigter Anlagen sowie Veränderungen,
die im Zuge der Herstellung einer behördlich genehmigten An-
lage unvermeidlich geworden sind, bleiben unberührt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei und der
Betrieb behördlich genehmigter Anlagen sowie Veränderungen,
die im Zuge der Herstellung einer behördlich genehmigten An-
lage unvermeidlich geworden sind, bleiben unberührt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der Fischerei und der
Betrieb behördlich genehmigter Anlagen sowie Veränderungen,
die im Zuge der Herstellung einer behördlich genehmigten An-
lage unvermeidlich geworden sind, bleiben unberührt.

Die Ausübung der Jagd und der Fischerei sind erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei ist nicht
eingeschränkt,

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist erlaubt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei ist nicht
eingeschränkt,

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd, sowie die notwendige In-
standhaltung und Wartung behördlich genehmigter Anlagen ist
gestattet.

Es sind keine Ausnahmebestimmungen vorgesehen.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd sowie die notwendige In-
standhaltung und Wartung behördlich genehmigter Anlagen ist
gestattet.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei ist nicht
eingeschränkt.
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Europaschutzgebiet Lafnitztal

Europaschutzgebiet 
Parndorfer Heide

Europaschutzgebiet
Auwiesen - Zickental

Europaschutzgebiet
Lange Leitn Neckenmarkt

Europaschutzgebiet
Puszta und Heide

Europaschutzgebiet 
Nickelsdorfer Haidel

Europaschutzgebiet
Waasen - Hanság

Europaschutzgebiet 
Zurndorfer Eichenwald und
Hutweide

Naturschutzgebiet Thenau

Geschützter Lebensraum Wehofer-
bachwiese

Geschützter Lebensraum „Weißes
Kreuz“

37/2007

33/2008

34/2008

41/2008

55/2008

56/2008

57/2008

58/2008

4/2009

37/2010

72/2010

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 4

§ 5

§ 4

§ 6

§ 6

§ 3
§ 5
§ 6

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fi-
scherei sind weiterhin zu lässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd sind wei-
terhin zu lässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fi-
scherei sind weiterhin zu lässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd sind wei-
terhin zu lässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd sind wei-
terhin zu lässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftli-
che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd sind wei-
terhin zu lässig.

Es ist verboten, Flächen abseits öffentlicher Wege zu begehen
oder zu befahren. Ausgenommen sind Grundeigentümerinnen
oder Grundeigentümer, Bewirtschafterinnen oder Bewirtschafter
bei der Ausübung land-, forst-, jagd- und fischereiwirtschaftli-
cher Tätigkeiten.

Die übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei sind
weiterhin zulässig.

Die bisher übliche und nachhaltige land- und forstwirtschaftliche
Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der Jagd sind weiterhin
zu lässig.

Die Anlegung von Wildäckern, Fütterungen sowie das Aufstellen
von mobilen oder die Errichtung von ortsfesten Hochständen ist
verboten. Das Befahren des Schutzgebiets ist für die Ausübung
der Jagd nur auf in der Anlage B der Verordnung dargestellten
Fahrwegen gestattet. Das Befahren sonstiger Wege ist nur zum
Bringen von erlegtem Wild zulässig. Das Betreten des Schutz-
gebiets für die Ausübung der Jagd ist gestattet.
Ansonsten wird die rechtmäßige Ausübung der Jagd nicht be-
rührt.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist gestattet.
Die notwendige Instandhaltung und Wartung behördlich geneh-
migter Anlagen ist gestattet; diese Maßnahmen sind der Landes-
regierung spätestens zwei Wochen vor deren Durchführung zu
melden, soferne sie nicht von der Naturschutzbehörde veranlasst
werden. 
Die Bestimmungen dieser Verordnung treten mit 1. Juli 2010 in
Kraft.

Die rechtmäßige Ausübung der Jagd ist gestattet.
Die notwendige Instandhaltung und Wartung behördlich geneh-
migter Anlagen ist gestattet; diese Maßnahmen sind der Landes-
regierung spätestens zwei Wochen vor deren Durchführung zu
melden, soferne sie nicht von der Naturschutzbehörde veranlasst
werden. 
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Europaschutzgebiet Neusiedler See - Nord östli -
ches Leithagebirge 25/2013 § 7

Die zeitgemäße und nachhaltige land- und forstwirt -
schaft li che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der
Jagd und Fischerei sind weiterhin zulässig.

Europaschutzgebiet Südburgenländisches Hü gel-
und Terrassenland 63/2013 § 7

Die zeitgemäße und nachhaltige land- und forst wirt -
schaft li che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der
Jagd und Fischerei sind weiterhin zulässig. 

Europaschutzgebiet Fronwiesen und Johannes-
bach 64/2013 § 7

Die zeitgemäße und nachhaltige land- und forstwirt -
schaftli che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der
Jagd und Fischerei sind weiterhin zulässig. 

Europaschutzgebiet Bernstein-Lockenhaus-
Rechnitz 65/2013 § 7

Die zeitgemäße und nachhaltige land- und forst wirt -
schaft li  che Nutzung und die rechtmäßige Ausübung der
Jagd und Fischerei sind weiterhin zulässig.

Landschaftsschutzgebiet Biri - Noplerberg Stoob 69/2013 § 7 Die rechtmäßige Ausübung der Jagd wird durch diese
Verordnung nicht eingeschränkt.
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VOGELSCHUTZRICHTLINIE (104)

RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 30. November 2009

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten
(kodifizierte Fassung)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses,
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,
in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten wurde
mehrfach und erheblich geändert. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit empfiehlt es sich, die genannte
Richtlinie zu kodifizieren.

(2) Der Beschluss Nr. 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das
sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft sieht Sonderaktionen für die biologische Vielfalt,
einschließlich des Vogelschutzes und des Schutzes der Lebensräume der Vögel vor.

(3) Bei vielen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden Vogelarten ist ein Rückgang der Bestände
festzustellen, der in bestimmten Fällen sehr rasch vonstatten geht. Dieser Rückgang bildet eine ernsthafte Gefahr
für die Erhaltung der natürlichen Umwelt, da durch diese Entwicklung insbesondere das biologische Gleichgewicht
bedroht wird.

(4) Bei den im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden Vogelarten handelt es sich zum großen Teil
um Zugvogelarten. Diese Arten stellen ein gemeinsames Erbe dar; daher ist der wirksame Schutz dieser Vogelarten
ein typisch grenzübergreifendes Umweltproblem, das gemeinsame Verantwortlichkeiten mit sich bringt.

(5) Die Erhaltung der im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten wildlebenden Vogelarten ist für die Verwirkli-
chung der Gemeinschaftsziele auf den Gebieten der Verbesserung der Lebensbedingungen und der nachhaltigen Ent-
wicklung erforderlich.

(6) Die zu treffenden Maßnahmen sollten sich auf die verschiedenen auf die Vogelbestände einwirkenden Faktoren
erstrecken, und zwar auf die nachteiligen Folgen der menschlichen Tätigkeiten wie insbesondere Zerstörung und
Verschmutzung der Lebensräume der Vögel, Fang und Ausrottung der Vögel durch den Menschen sowie den durch
diese Praktiken bewirkten Handel; der Umfang dieser Maßnahmen sollte daher im Rahmen einer Vogelschutzpolitik
der Situation der einzelnen Vogelarten angepasst werden.

(7) Bei der Erhaltung der Vogelarten geht es um den langfristigen Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen
Ressourcen als Bestandteil des gemeinsamen Erbes der europäischen Völker. Sie gestattet die Regulierung dieser
Ressourcen und regelt deren Nutzung auf der Grundlage von Maßnahmen, die für die Aufrechterhaltung und An-
passung des natürlichen Gleichgewichts der Arten innerhalb vertretbarer Grenzen erforderlich sind.

(8) Schutz, Pflege oder Wiederherstellung einer ausreichenden Vielfalt und einer ausreichenden Flächengröße der
Lebensräume ist für die Erhaltung aller Vogelarten unentbehrlich. Für einige Vogelarten sollten besondere Maßnah-
men zur Erhaltung ihres Lebensraums getroffen werden, um Fortbestand und Fortpflanzung dieser Arten in ihrem
Verbreitungsgebiet zu gewährleisten. Diese Maßnahmen sollten auch die Zugvogelarten berücksichtigen und im
Hinblick auf die Schaffung eines zusammenhängenden Netzes koordiniert werden. 

(9)Damit sich kommerzielle Interessen nicht negativ auf den Umfang der Entnahme auswirken können, sollte die
Vermarktung allgemein verboten werden und jedwede Ausnahmeregelung ausschließlich auf diejenigen Vogelarten
beschränkt werden, deren biologischer Status dies zulässt; hierbei sollte den besonderen Gegebenheiten in den ver-
schiedenen Gegenden Rechnung getragen werden.

(10) Einige Arten können aufgrund ihrer großen Bestände, ihrer geografischen Verbreitung und ihrer Vermeh-
rungsfähigkeit in der gesamten Gemeinschaft Gegenstand einer jagdlichen Nutzung sein; dies stellt eine zulässige
Nutzung dar, sofern bestimmte Grenzen gesetzt und eingehalten werden und diese Nutzung mit der Erhaltung der
Bestände dieser Arten auf ausreichendem Niveau vereinbar ist.

(11) Die Mittel, Einrichtungen und Methoden für den massiven oder wahllosen Fang oder das massive oder wahl-
lose Töten sowie die Verfolgung aus bestimmten Beförderungsmitteln heraus sollten wegen der übermäßigen Be-
standsminderung, die dadurch bei den betreffenden Vogelarten eintritt oder eintreten kann, untersagt werden.
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(12) Wegen der Bedeutung, die bestimmte besondere Situationen haben können, sollte die Möglichkeit einer Ab-
weichung von der Richtlinie unter bestimmten Bedingungen in Verbindung mit einer Überwachung durch die Kom-
mission vorgesehen werden.

(13) Die Erhaltung der Vögel, vor allem der Zugvögel, stellt noch immer Probleme, an deren Lösung wissen-
schaftlich gearbeitet werden muss. Aufgrund dieser Arbeiten wird es ferner möglich sein, die Wirksamkeit der ge-
troffenen Maßnahmen zu bewerten.

(14) Es ist im Benehmen mit der Kommission dafür Sorge zu tragen, dass durch das etwaige Ansiedeln von nor-
malerweise nicht wildlebenden Vogelarten in dem europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten nicht die örtliche Flora
und Fauna beeinträchtigt werden.

(15) Die Kommission erstellt alle drei Jahre einen zusammenfassenden Bericht auf der Grundlage der ihr von den
Mitgliedstaaten übermittelten Informationen über die Anwendung der gemäß dieser Richtlinie erlassenen einzel-
staatlichen Vorschriften und leitet diesen den Mitgliedstaaten zu.

(16) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse erlassen werden.

(17) Insbesondere sollte die Kommission die Befugnis erhalten, bestimmte Anhänge an den wissenschaftlichen
und technischen Fortschritt anzupassen. Da es sich hierbei um Maßnahmen von allgemeiner Tragweite handelt, die
eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richtlinie bewirken, sind diese Maßnahmen nach dem Re-
gelungsverfahren mit Kontrolle des Artikels 5a des Beschlusses 1999/468/EG zu erlassen.

(18) Diese Richtlinie sollte die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang VI Teil B genannten
Fristen für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht unberührt lassen -

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
(1) Diese Richtlinie betrifft die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten, die im europäischen Gebiet der

Mitgliedstaaten, auf welches der Vertrag Anwendung findet, heimisch sind. Sie hat den Schutz, die Bewirtschaftung
und die Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt die Nutzung dieser Arten.

(2) Sie gilt für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.

Artikel 2
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um die Bestände aller unter Artikel 1 fallenden Vo-

gelarten auf einem Stand zu halten oder auf einen Stand zu bringen, der insbesondere den ökologischen, wissen-
schaftlichen und kulturellen Erfordernissen entspricht, wobei den wirtschaftlichen und freizeitbedingten
Erfordernissen Rechnung getragen wird.

Artikel 3
(1) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der in Artikel 2 genannten Erfordernisse die erforderlichen

Maßnahmen, um für alle unter Artikel 1 fallenden Vogelarten eine ausreichende Vielfalt und eine ausreichende Flä-
chengröße der Lebensräume zu erhalten oder wieder herzustellen.

(2) Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensstätten und Lebensräume gehören insbesondere folgende
Maßnahmen:

a) Einrichtung von Schutzgebieten;
b) Pflege und ökologisch richtige Gestaltung der Lebensräume in und außerhalb von Schutzgebieten;
c) Wiederherstellung zerstörter Lebensstätten;
d) Neuschaffung von Lebensstätten.

Artikel 4
(1) Auf die in Anhang I aufgeführten Arten sind besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Lebensräume

anzuwenden, um ihr Überleben und ihre Vermehrung in ihrem Verbreitungsgebiet sicherzustellen.
In diesem Zusammenhang sind zu berücksichtigen:
a) vom Aussterben bedrohte Arten;
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b) gegen bestimmte Veränderungen ihrer Lebensräume empfindliche Arten;
c) Arten, die wegen ihres geringen Bestands oder ihrer beschränkten örtlichen Verbreitung als selten gelten;
d) andere Arten, die aufgrund des spezifischen Charakters ihres Lebensraums einer besonderen Aufmerksamkeit

bedürfen.
Bei den Bewertungen werden Tendenzen und Schwankungen der Bestände der Vogelarten berücksichtigt.
Die Mitgliedstaaten erklären insbesondere die für die Erhaltung dieser Arten zahlen- und flächenmäßig geeignet-

sten Gebiete zu Schutzgebieten, wobei die Erfordernisse des Schutzes dieser Arten in dem geografischen Meeres-
und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, zu berücksichtigen sind.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen unter Berücksichtigung der Schutzerfordernisse in dem geografischen Meeres-
und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, entsprechende Maßnahmen für die nicht in Anhang I
aufgeführten, regelmäßig auftretenden Zugvogelarten hinsichtlich ihrer Vermehrungs-, Mauser- und Überwinte-
rungsgebiete sowie der Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten. Zu diesem Zweck messen die Mitgliedstaaten dem
Schutz der Feuchtgebiete und ganz besonders der international bedeutsamen Feuchtgebiete besondere Bedeutung
bei.

(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle sachdienlichen Informationen, so dass diese geeignete
Initiativen im Hinblick auf die erforderliche Koordinierung ergreifen kann, damit die in Absatz 1 und die in Absatz 2
genannten Gebiete ein zusammenhängendes Netz darstellen, das den Erfordernissen des Schutzes der Arten in dem
geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem diese Richtlinie Anwendung findet, Rechnung trägt.

(4) Die Mitgliedstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebens-
räume sowie die Belästigung der Vögel, sofern sich diese auf die Zielsetzungen dieses Artikels erheblich auswirken,
in den Absätzen 1 und 2 genannten Schutzgebieten zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten bemühen sich ferner, auch
außerhalb dieser Schutzgebiete die Verschmutzung oder Beeinträchtigung der Lebensräume zu vermeiden.

Artikel 5
Unbeschadet der Artikel 7 und 9 erlassen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen zur Schaffung einer

allgemeinen Regelung zum Schutz aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten, insbesondere das Verbot
a) des absichtlichen Tötens oder Fangens, ungeachtet der angewandten Methode;
b) der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern und der Entfernung von Nestern;
c) des Sammelns der Eier in der Natur und des Besitzes dieser Eier, auch in leerem Zustand;
d) ihres absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit, sofern sich diese Störung auf

die Zielsetzung dieser Richtlinie erheblich auswirkt;
e) des Haltens von Vögeln der Arten, die nicht bejagt oder gefangen werden dürfen.

Artikel 6
(1) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 untersagen die Mitgliedstaaten für alle unter Artikel 1 fallenden Vogelarten

den Verkauf von lebenden und toten Vögeln und von deren ohne weiteres erkennbaren Teilen oder aus diesen Tieren
gewonnenen Erzeugnissen sowie deren Beförderung und Halten für den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf.

(2) Die Tätigkeiten nach Absatz 1 sind für die in Anhang III Teil A genannten Arten nicht untersagt, sofern die
Vögel rechtmäßig getötet oder gefangen oder sonst rechtmäßig erworben worden sind.

(3) Die Mitgliedstaaten können in ihrem Gebiet die Tätigkeiten nach Absatz 1 bei den in Anhang III Teil B auf-
geführten Vogelarten genehmigen und dabei Beschränkungen vorsehen, sofern die Vögel rechtmäßig getötet oder
gefangen oder sonst rechtmäßig erworben worden sind.

Die Mitgliedstaaten, die eine solche Genehmigung erteilen wollen, konsultieren vorher die Kommission, mit der
sie prüfen, ob durch eine Vermarktung von Vögeln der betreffenden Art aller Voraussicht nach die Populationsgröße,
die geografische Verbreitung oder die Vermehrungsfähigkeit dieser Arten in der gesamten Gemeinschaft gefährdet
würde oder gefährdet werden könnte. Ergibt diese Prüfung, dass die beabsichtigte Genehmigung nach Ansicht der
Kommission zu einer der oben genannten Gefährdungen führt oder führen kann, so richtet die Kommission an den
Mitgliedstaat eine begründete Empfehlung, mit der einer Vermarktung der betreffenden Art widersprochen wird.
Besteht eine solche Gefährdung nach Auffassung der Kommission nicht, so teilt sie dies dem Mitgliedstaat mit.

Die Empfehlung der Kommission wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Der Mitgliedstaat, der eine Genehmigung nach diesem Absatz erteilt, prüft in regelmäßigen Zeitabständen, ob die

Voraussetzungen für die Erteilung dieser Genehmigung noch vorliegen.
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Artikel 7
(1) Die in Anhang II aufgeführten Arten dürfen aufgrund ihrer Populationsgröße, ihrer geografischen Verbreitung

und ihrer Vermehrungsfähigkeit in der gesamten Gemeinschaft im Rahmen der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften
bejagt werden. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Jagd auf diese Vogelarten die Anstrengungen, die in ihrem
Verbreitungsgebiet zu ihrer Erhaltung unternommen werden, nicht zunichte macht.

(2) Die in Anhang II Teil A aufgeführten Arten dürfen in dem geografischen Meeres- und Landgebiet, in dem
diese Richtlinie Anwendung findet, bejagt werden.

(3) Die in Anhang II Teil B aufgeführten Arten dürfen nur in den Mitgliedstaaten, bei denen sie angegeben sind,
bejagt werden.

(4) Die Mitgliedstaaten vergewissern sich, dass bei der Jagdausübung - gegebenenfalls unter Einschluss der Falk-
nerei -, wie sie sich aus der Anwendung der geltenden einzelstaatlichen Vorschriften ergibt, die Grundsätze für eine
vernünftige Nutzung und eine ökologisch ausgewogene Regulierung der Bestände der betreffenden Vogelarten, ins-
besondere der Zugvogelarten, eingehalten werden und dass diese Jagdausübung hinsichtlich der Bestände dieser
Arten mit den Bestimmungen aufgrund von Artikel 2 vereinbar ist.

Sie sorgen insbesondere dafür, dass die Arten, auf die die Jagdvorschriften Anwendung finden, nicht während der
Nistzeit oder während der einzelnen Phasen der Brut- und Aufzuchtzeit bejagt werden.

Wenn es sich um Zugvögel handelt, sorgen sie insbesondere dafür, dass die Arten, für die die einzelstaatlichen
Jagdvorschriften gelten nicht während der Brut- und Aufzuchtzeit oder während ihres Rückzugs zu den Nistplätzen
bejagt werden.

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle zweckdienlichen Angaben über die praktische Anwendung
der Jagdgesetzgebung.

Artikel 8
(1) Was die Jagd, den Fang oder die Tötung von Vögeln im Rahmen dieser Richtlinie betrifft, so untersagen die

Mitgliedstaaten sämtliche Mittel, Einrichtungen oder Methoden, mit denen Vögel in Mengen oder wahllos gefangen
oder getötet werden oder die gebietsweise das Verschwinden einer Vogelart nach sich ziehen können, insbesondere
die in Anhang IV Buchstabe a aufgeführten Mittel, Einrichtungen und Methoden.

(2) Ferner untersagen die Mitgliedstaaten jegliche Verfolgung aus den in Anhang IV Buchstabe b aufgeführten
Beförderungsmitteln heraus und unter den dort genannten Bedingungen.

Artikel 9
(1) Die Mitgliedstaaten können, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt, aus den nachstehenden

Gründen von den Artikeln 5 bis 8 abweichen:
a) - im Interesse der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit,

-  im Interesse der Sicherheit der Luftfahrt,
- zur Abwendung erheblicher Schäden an Kulturen, Viehbeständen, Wäldern, Fischereigebieten und Gewässern,
- zum Schutz der Pflanzen- und Tierwelt;

b) zu Forschungs- und Unterrichtszwecken, zur Aufstockung der Bestände, zur Wiederansiedlung und zur Aufzucht
im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen;

c) um unter streng überwachten Bedingungen selektiv den Fang, die Haltung oder jede andere vernünftige Nutzung
bestimmter Vogelarten in geringen Mengen zu ermöglichen.

(2) In den in Absatz 1 genannten Abweichungen ist anzugeben,
a) für welche Vogelarten die Abweichungen gelten;
b) die zugelassenen Fang- oder Tötungsmittel, -einrichtungen und -methoden;
c) die Art der Risiken und die zeitlichen und örtlichen Umstände, unter denen diese Abweichungen getroffen

werden können;
d) die Stelle, die befugt ist zu erklären, dass die erforderlichen Voraussetzungen gegeben sind, und zu beschließen,

welche Mittel, Einrichtungen und Methoden in welchem Rahmen von wem angewandt werden können;
e) welche Kontrollen vorzunehmen sind.
(3) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich einen Bericht über die Anwendung der Absätze 1

und 2.
(4) Die Kommission achtet anhand der ihr vorliegenden Informationen, insbesondere der Informationen, die ihr

nach Absatz 3 mitgeteilt werden, ständig darauf, dass die Auswirkungen der in Absatz 1 genannten Abweichungen
mit dieser Richtlinie vereinbar sind. Sie trifft entsprechende Maßnahmen.
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Artikel 10
(1) Die Mitgliedstaaten fördern die zum Schutz, zur Regulierung und zur Nutzung der Bestände aller unter Artikel 1

fallenden Vogelarten notwendigen Forschungen und Arbeiten. Den Forschungen und Arbeiten betreffend die in Anhang
V aufgeführten Themen wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle notwendigen Informationen, damit sie entsprechende
Maßnahmen im Hinblick auf die Koordinierung der in Absatz 1 genannten Forschungen und Arbeiten ergreifen kann.

Artikel 11
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass sich die etwaige Ansiedlung wildlebender Vogelarten, die im europäischen

Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten nicht heimisch sind, nicht nachteilig auf die örtliche Tier- und Pflanzenwelt aus-
wirkt. Sie konsultieren dazu die Kommission.

Artikel 12
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle drei Jahre nach dem 7. April 1981 einen Bericht über

die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften.
(2) Die Kommission erstellt alle drei Jahre anhand der in Absatz 1 genannten Informationen einen zusammenfas-

senden Bericht. Der Teil des Entwurfs für diesen Bericht, der die von einem Mitgliedstaat übermittelten Informationen
betrifft, wird den Behörden dieses Mitgliedstaats zur Überprüfung vorgelegt. Die endgültige Fassung des Berichtes
wird den Mitgliedstaaten mitgeteilt.

Artikel 13
Die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen darf in Bezug auf die Erhaltung aller

unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen.

Artikel 14
Die Mitgliedstaaten können strengere Schutzmaßnahmen ergreifen, als sie in dieser Richtlinie vorgesehen sind.

Artikel 15
Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I und V an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt

erforderlich sind, werden erlassen. Diese Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Richt-
linie werden nach dem in Artikel 16 Absatz 2 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen.

Artikel 16
(1) Die Kommission wird von dem Ausschuss zur Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen Fort-

schritt unterstützt.
(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5a Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses

1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8.

Artikel 17
Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften,

die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 18
Die Richtlinie 79/409/EWG, in der Fassung der in Anhang VI Teil A aufgeführten Rechtsakte, wird unbeschadet

der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang VI Teil B genannten Fristen für die Umsetzung
der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind
nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang VII zu lesen.
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Artikel 19
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in

Kraft.

Artikel 20
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 30. November 2009. 
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STARE-VERORDNUNG (104 A)
Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 26. Juni 2012, mit der Maßnahmen zum Schutz von Weinbaukulturen

vor Schädigungen durch Stare angeordnet werden, LGBl. Nr. 48/20112 

Auf Grund des § 88 des Bgld. Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 11/2005, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 10/2010, wird
verordnet: 

§ 1 
Geltungsbereich 

Durch diese Verordnung werden abweichende Bestimmungen von Art. 5 der Richtlinie 2009/147/EG über die Erhaltung der
wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 20 vom 26.01.2010 S. 7, für den Star (Sturnus vulgaris) in Entsprechung des Art. 9 der
Richtlinie 2009/147/EG  erlassen. 

§ 2 
Maßnahmen bei Gefährdung von Weinbaukulturen 

(1) Zur Vermeidung erheblicher Schäden an Weinbaukulturen können, sofern keine andere zufrieden stellende Lösung, wie
zB Maßnahmen nach der Burgenländischen Stare-Vertreibungs-Verordnung, LGBl. Nr. 30/2012, ausreichende Wirkung zeitigt,
im unmittelbaren Bereich der Weinbaufluren eines Gemeindegebietes in folgenden Gemeinden Abschüsse von Staren zu Ver-
grämungszwecken angeordnet werden: 

Apetlon, Breitenbrunn am Neusiedler See, Deutschkreutz, Donnerskirchen, Eisenstadt, Gols, Halbturn, Horitschon, Illmitz,
Jois, Mönchhof, Mörbisch am See, Neckenmarkt, Neusiedl am See, Oggau am Neusiedler See, Oslip, Pamhagen, Podersdorf
am See, Pöttelsdorf, Purbach am Neusiedler See, Rust, Sankt Margarethen im Burgenland, Schützen am Gebirge, Siegendorf,
Weiden am See, Wulkaprodersdorf, Zemendorf-Stöttera. 

(2) Es dürfen nur selektiv einzelne Stare abgeschossen werden, soweit dies zum wirksamen Fernhalten des gesamten Schwar-
mes von den Weinbaukulturen erforderlich ist. 

(3) Der Abschuss mit anderen Waffen als Jagdwaffen, insbesondere Sprengstoffe und halbautomatische oder automatische
Waffen, deren Magazin mehr als zwei Patronen aufnehmen kann, ist nicht zulässig. 

(4) Die Maßnahmen sind zeitlich von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung begrenzt. 

§ 3 
Anordnung der Maßnahmen 

(1) Der Abschuss von Staren während der Brut- und Aufzuchtzeit ist verboten. Maßnahmen im Sinne des § 2 können von der
Gemeinde in den Jahren 2012 und 2013 frühestens ab dem 15. Juli, längstens bis 31. Oktober angeordnet werden. 

(2) Die Gemeinde kann mit den Maßnahmen beauftragen 
1. die Jagdausübungsberechtigten (§ 2 Abs. 2 Z 1 und Abs. 3 des Bgld. Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 11/2005, in der Fas-

sung des Gesetzes LGBl. Nr. 10/2010); 
2. die Jagdschutzorgane (§ 74 des Bgld. Jagdgesetzes 2004, LGBl. Nr. 11/2005, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.

10/2010); 
3. mit Zustimmung des Jagdausübungsberechtigten die Feldschutzorgane (§ 7 des Feldschutzge-setzes, LGBl. Nr. 15/1989,

in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 32/2001), wenn sie über die erforderliche waffenrechtliche Erlaubnis verfügen. 
(3) Die Beauftragung darf nur unter folgenden Voraussetzungen erfolgen: 

1. der Reifegrad der Weintrauben hat einen für den Star nutzbaren Status erreicht und 
2. andere Maßnahmen zeitigen keine ausreichende Wirkung, um erhebliche Schäden an den Weinbaukulturen abzuwenden. 

§ 4 
Vollziehung 

Die zur Durchführung von Maßnahmen gemäß § 2 beauftragten Personen haben über die Abschuss-zahlen Aufzeichnungen
zu führen. 

§ 5 
Kontrolle 

(1) Die beauftragten Personen haben der Gemeinde am Ende des angeordneten Abschusszeitraumes die Abschusszahlen zu
melden. 

(2) Die Gemeinde hat eine Zusammenfassung der in ihrem Bereich von den beauftragten Personen erstatteten Meldungen in
eine Liste, die die Nennung der übrigen durchgeführten Vergrämungsmaß-nahmen, das Meldedatum, den Meldezeitraum, die
Anzahl der gemeldeten Abschüsse und die Namen der Meldepflichtigen enthält, einzutragen und diese Zusammenfassung in
den Jahren 2012 und 2013 bis 31. Dezember des jeweiligen Jahres zu übermitteln. 
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§ 6 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung, mit der Maßnahmen zum Schutz von Weinbaukulturen vor

Schädigungen durch Stare angeordnet werden, LGBl. Nr. 42/2010, außer Kraft. 
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RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES (105)
vom 21. Mai 1992 

zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7) 

(kodifizierte Fassung)

FLORA-FAUNA-HABITAT  -  RICHTLINIE

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf  Artikel 130s, 
auf Vorschlag der Kommission, 
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, 
in Erwägung nachstehender Gründe: 

Wie in Artikel 130r des Vertrages festgestellt wird, sind Erhaltung, Schutz und Verbesserung der Qualität der Um-
welt wesentliches Ziel der Gemeinschaft und von allgemeinem Interesse; hierzu zählt auch der Schutz der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. 

Das Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften für den Umweltschutz (1987-1992) enthält Bestimmun-
gen hinsichtlich der Erhaltung der Natur und der natürlichen Ressourcen. Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Er-
haltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen
Anforderungen berücksichtigt werden sollen. Diese Richtlinie leis tet somit einen Beitrag zu dem allgemeinen Ziel
einer nachhaltigen Entwicklung. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen die Fortführung
oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern. 

Der Zustand der natürlichen Lebensräume im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten verschlechtert sich unauf-
hörlich. Die verschiedenen Arten wildlebender Tiere und Pflanzen sind in zunehmender Zahl ernstlich bedroht. Die
bedrohten Lebensräume und Arten sind Teil des Naturerbes der Gemeinschaft, und die Bedrohung, der sie ausgesetzt
sind, ist oft grenzübergreifend; daher sind zu ihrer Erhaltung Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene erforderlich. 

Bestimmte natürliche Lebensraumtypen und bestimmte Arten sind angesichts der Bedrohung, der sie ausgesetzt
sind, als prioritär einzustufen, damit Maßnahmen zu ihrer Erhaltung zügig durchgeführt werden können. 

Zur Wiederherstellung oder Wahrung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der
Arten von gemeinschaftlichem Interesse sind besondere Schutzgebiete auszuweisen, um nach einem genau festge-
legten Zeitplan ein zusammenhängendes europäisches ökologisches Netz zu schaffen. 

Alle ausgewiesenen Gebiete sind in das zusammenhängende europäische ökologische Netz einzugliedern, und
zwar einschließlich der nach der Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten derzeit oder künftig als besondere Schutzgebiete ausgewiesenen Gebiete. 

In jedem ausgewiesenen Gebiet sind entsprechend den einschlägigen Erhaltungszielen die erforderlichen Maß-
nahmen durchzuführen. 

Die Gebiete, die als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden könnten, werden von den Mitgliedstaaten vor-
geschlagen; außerdem ist jedoch ein Verfahren vorzusehen, wonach in Ausnahmefällen auch ohne Vorschlag eines
Mitgliedstaats die Ausweisung eines Gebiets möglich ist, wenn die Gemeinschaft dies für die Erhaltung eines prio-
ritären natürlichen Lebensraumstyps oder für das Überleben einer prioritären Art für unbedingt erforderlich hält. 

Pläne und Projekte, die sich auf die mit der Ausweisung eines Gebiets verfolgten Erhaltungsziele wesentlich aus-
wirken könnten, sind einer Prüfung zu unterziehen. 

Es wird anerkannt, daß die Einleitung von Maßnahmen zugunsten der Erhaltung prioritärer natürlicher Lebens-
räume und prioritärer Arten von gemeinschaftlichem Interesse eine gemeinsame Verantwortung aller Mitgliedstaaten
ist. Dies kann jedoch zu einer übermäßigen finanziellen Belastung mancher Mitgliedstaaten führen, da zum einen
derartige Lebensräume und Arten in der Gemeinschaft ungleich verteilt sind und zum anderen im besonderen Fall
der Erhaltung der Natur das Verursacherprinzip nur in begrenztem Umfang Anwendung finden kann. 

Es besteht deshalb Einvernehmen darüber, daß in diesem Ausnahmefall eine finanzielle Beteiligung der Gemein-
schaft im Rahmen der Mittel vorgesehen werden muß, die aufgrund der Beschlüsse der Gemeinschaft bereitgestellt
werden. 

Im Rahmen der Landnutzungs- und Entwicklungspolitik ist die Pflege von Landschaftselementen, die von aus-
schlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu fördern. 

Es sind Vorkehrungen zu treffen, durch die sich eine Überwachung des Erhaltungszustandes der in dieser Richtlinie
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genannten natürlichen Lebensräume und Arten sicherstellen läßt. 
Ergänzend zur Richtlinie 79/409/EWG ist ein allgemeines Schutzsystem für bestimmte Tier- und Pflanzenarten

vorzusehen. Für bestimmte Arten sind Regulierungsmaßnahmen vorzusehen, wenn dies aufgrund ihres Erhaltungs-
zustands gerechtfertigt ist; hierzu zählt auch das Verbot bestimmter Fang- und Tötungsmethoden, wobei unter ge-
wissen Voraussetzungen Abweichungen zulässig sein müssen. 

Zur Überwachung der Umsetzung dieser Richtlinie erstellt die Kommission in regelmäßigen Zeitabständen einen
zusammenfassenden Bericht, der insbesondere auf den Informationen beruht, die ihr die Mitgliedstaaten über die
Durchführung der aufgrund dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften übermitteln. 

Für die Durchführung dieser Richtlinie ist ein Ausbau der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse uner-
läßlich; daher gilt es, die hierzu erforderliche Forschung und wissenschaftliche Arbeit zu fördern. 

Aufgrund des technischen und wissenschaftlichen Fortschritts muß eine Anpassung der Anhänge möglich sein.
Es ist ein Verfahren für die Anpassung der Anhänge durch den Rat vorzusehen. 

Zur Unterstützung der Kommission bei der Durchführung dieser Richtlinie und insbesondere bei den Beschlüssen
über die gemeinschaftliche Mitfinanzierung ist ein Regelungsausschuß einzusetzen. 

Es sind ergänzende Maßnahmen zur Regelung der Wiederansiedlung bestimmter heimischer Tier- und Pflanzen-
arten sowie der eventuellen Ansiedlung nicht heimischer Arten vorzusehen. 

Für eine wirksame Durchführung dieser Richtlinie sind Aufklärungsmaßnahmen und eine allgemeine Unterrichtung
über die Ziele der Richtlinie unerläßlich - 

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

Begriffsbestimmungen

Artikel 1 
Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet: 

a) „Erhaltung“: alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um die natürlichen Lebensräume und die Populationen
wildlebender Tier- und Pflanzenarten in einem günstigen Erhaltungszustand im Sinne des Buchstabens e) oder
i) zu erhalten oder diesen wiederherzustellen. 

b) „Natürlicher Lebensraum“: durch geographische, abiotische und biotische Merkmale gekennzeichnete völlig
natürliche oder naturnahe terrestrische oder aquatische Gebiete. 

c) „Natürliche Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse“: diejenigen Lebensräume, die in dem in Artikel 2
erwähnten Gebiet 
i) im Bereich ihres natürlichen Vorkommens vom Verschwinden bedroht sind oder 
ii) infolge ihres Rückgangs oder aufgrund ihres an sich schon begrenzten Vorkommens ein geringes natürliches

Verbreitungsgebiet haben oder 
iii) typische Merkmale einer oder mehrerer der folgenden neun biogeografischen Regionen aufweisen: alpine,

atlantische, boreale, kontinentale, makaronesische, mediterrane, pannonische Region sowie Schwarzmeer-
und Steppenregion. 

Diese Lebensraumtypen sind in Anhang I aufgeführt bzw. können dort aufgeführt werden. 
d) „Prioritäre natürliche Lebensraumtypen“: die in dem in Artikel 2 genannten Gebiet vom Verschwinden bedrohten

natürlichen Lebensraumtypen, für deren Erhaltung der Gemeinschaft aufgrund der natürlichen Ausdehnung
dieser Lebensraumtypen im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwortung zukommt;
diese prioritären natürlichen Lebensraumtypen sind in Anhang I mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet; 

e) „Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums“: die Gesamtheit der Einwirkungen, die den betreffenden
Lebensraum und die darin vorkommenden charakteristischen Arten beeinflussen und die sich langfristig auf
seine natürliche Verbreitung, seine Struktur und seine Funktionen sowie das Überleben seiner charakteristischen
Arten in dem in Artikel 2 genannten Gebiet auswirken können. 
Der „Erhaltungszustand“ eines natürlichen Lebensraums wird als „günstig“ erachtet, wenn 
- sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig sind oder

sich ausdehnen und 
- die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen Funktionen bestehen und in ab-

sehbarer Zukunft wahrscheinlich weiterbestehen werden 
und 

- der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buchstabens i) günstig ist. 
f) „Habitat einer Art“: durch spezifische abiotische und biotische Faktoren bestimmter Lebensraum, in dem diese
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Art in einem der Stadien ihres Lebenskreislaufs vorkommt. 
g) „Arten von gemeinschaftlichem Interesse“: Arten, die in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet 

i) bedroht sind, außer denjenigen, deren natürliche Verbreitung sich nur auf Randzonen des vorgenannten Ge-
bietes erstreckt und die weder bedroht noch im Gebiet der westlichen Paläarktis potentiell bedroht sind, oder 

ii) potentiell bedroht sind, d. h., deren baldiger Übergang in die Kategorie der bedrohten Arten als wahrscheinlich
betrachtet wird, falls die ursächlichen Faktoren der Bedrohung fortdauern, 
oder 

iii) selten sind, d. h., deren Populationen klein und, wenn nicht unmittelbar, so doch mittelbar bedroht oder po-
tentiell bedroht sind. Diese Arten kommen entweder in begrenzten geographischen Regionen oder in einem
größeren Gebiet vereinzelt vor, 
oder 

iv) endemisch sind und infolge der besonderen Merkmale ihres Habitats und/oder der potentiellen Auswirkungen
ihrer Nutzung auf ihren Erhaltungszustand besondere Beachtung erfordern. 

Diese Arten sind in Anhang II und/oder Anhang IV oder Anhang V aufgeführt bzw. können dort aufgeführt werden.
h) „Prioritäre Arten“: die unter Buchstabe g) Ziffer i) genannten Arten, für deren Erhaltung der Gemeinschaft auf-

grund ihrer natürlichen Ausdehnung im Verhältnis zu dem in Artikel 2 genannten Gebiet besondere Verantwor-
tung zukommt; diese prioritären Arten sind in Anhang II mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. 

i) „Erhaltungszustand einer Art“: die Gesamtheit der Einflüsse, die sich langfristig auf die Verbreitung und die
Größe der Populationen der betreffenden Arten in dem in Artikel 2 bezeichneten Gebiet auswirken können. 
Der Erhaltungszustand wird als „günstig“ betrachtet, wenn 
- aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, daß diese Art ein lebensfähiges Ele-

ment des natürlichen Lebensraumes, dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 
- das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich abnehmen

wird und 
- ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin vorhanden sein wird, um lang-

fristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu sichern. 
j) „Gebiet“: ein geographisch definierter Bereich mit klar abgegrenzter Fläche. 
k) „Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung“: Gebiet, das in der oder den biogeographischen Region(en), zu wel-

chen es gehört, in signifikantem Maße dazu beiträgt, einen natürlichen Lebensraumtyp des Anhangs I oder eine
Art des Anhangs II in einem günstigen Erhaltungszustand zu bewahren oder einen solchen wiederherzustellen
und auch in signifikantem Maße zur Kohärenz des in Artikel 3 genannten Netzes „Natura 2000“ und/oder in si-
gnifikantem Maße zur biologischen Vielfalt in der biogeographischen Region beitragen kann. 
Bei Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, entsprechen die Gebiete von gemeinschaftlichem Interesse
den Orten im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Arten, welche die für ihr Leben und ihre Fortpflanzung aus-
schlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweisen. 

l) „Besonderes Schutzgebiet“: ein von den Mitgliedstaaten durch eine Rechts- oder Verwaltungsvorschrift und/oder
eine vertragliche Vereinbarung als ein von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewiesenes Gebiet, in dem die
Maßnahmen, die zur Wahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der natürlichen Le-
bensräume und/oder Populationen der Arten, für die das Gebiet bestimmt ist, erforderlich sind, durchgeführt
werden. 

m) „Exemplar“: jedes Tier oder jede Pflanze - lebend oder tot - der in Anhang IV und Anhang V aufgeführten
Arten, jedes Teil oder jedes aus dem Tier oder der Pflanze gewonnene Produkt sowie jede andere Ware, die auf-
grund eines Begleitdokuments, der Verpackung, eines Zeichens, eines Etiketts oder eines anderen Sachverhalts
als Teil oder Derivat von Tieren oder Pflanzen der erwähnten Arten identifiziert werden kann. 

n) „Ausschuß“: der aufgrund des Artikels 20 eingesetzte Ausschuß. 

Artikel 2 
(1) Diese Richtlinie hat zum Ziel, zur Sicherung der Artenvielfalt durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume

sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten, für das der Vertrag Geltung
hat, beizutragen. 

(2) Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen zielen darauf ab, einen günstigen Erhaltungszustand
der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse zu be-
wahren oder wiederherzustellen. 

(3) Die aufgrund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft
und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung. 
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Erhaltung der natürlichen Lebensräume
und der Habitate der Arten

Artikel 3 
(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung „Natura

2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die
Habitate der Arten des Anhang II umfassen, und muß den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung
eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen
Verbreitungsgebiet gewährleisten. 

Das Netz „Natura 2000“ umfaßt auch die von den Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausge-
wiesenen besonderen Schutzgebiete. 

(2) Jeder Staat trägt im Verhältnis der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen in Absatz 1 genannten natürlichen
Lebensraumtypen und Habitate der Arten zur Errichtung von Natura 2000 bei. Zu diesen Zweck weist er nach den
Bestimmungen des Artikels 4 Gebiete als besondere Schutzgebiete aus, wobei er den in Absatz 1 genannten Zielen
Rechnung trägt. 

(3) Die Mitgliedstaaten werden sich, wo sie dies für erforderlich halten, bemühen, die ökologische Kohärenz von
Natura 2000 durch die Erhaltung und gegebenenfalls die Schaffung der in Artikel 10 genannten Landschaftselemente,
die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind, zu verbessern. 

Artikel 4 
(1) Anhand der in Anhang III (Phase 1) festgelegten Kriterien und einschlägiger wissenschaftlicher Informationen

legt jeder Mitgliedstaat eine Liste von Gebieten vor, in der die in diesen Gebieten vorkommenden natürlichen Le-
bensraumtypen des Anhangs I und einheimischen Arten des Anhangs II aufgeführt sind. Bei Tierarten, die große Le-
bensräume beanspruchen, entsprechen diese Gebiete den Orten im natürlichen Verbreitungsgebiet dieser Arten,
welche die für ihr Leben und ihre Fortpflanzung ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufwei-
sen. Für im Wasser lebende Tierarten, die große Lebensräume beanspruchen, werden solche Gebiete nur vorgeschla-
gen, wenn sich ein Raum klar abgrenzen läßt, der die für das Leben und die Fortpflanzung dieser Arten
ausschlaggebenden physischen und biologischen Elemente aufweist. Die Mitgliedstaaten schlagen gegebenenfalls
die Anpassung dieser Liste im Lichte der Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwachung vor. 

Binnen drei Jahren nach der Bekanntgabe dieser Richtlinie wird der Kommission diese Liste gleichzeitig mit den
Informationen über die einzelnen Gebiete zugeleitet. Diese Informationen umfassen eine kartographische Darstellung
des Gebietes, seine Bezeichnung, seine geographische Lage, seine Größe sowie die Daten, die sich aus der Anwen-
dung der in Anhang III (Phase 1) genannten Kriterien ergeben, und werden anhand eines von der Kommission nach
dem Verfahren des Artikels 21 ausgearbeiteten Formulars übermittelt. 

(2) Auf der Grundlage der in Anhang III (Phase 2) festgelegten Kriterien und im Rahmen der neun in Artikel 1
Buchstabe c) Ziffer iii) erwähnten biogeographischen Regionen sowie des in Artikel 2 Absatz 1 genannten Gesamt-
gebietes erstellt die Kommission jeweils im Einvernehmen mit den Mitgliedstaaten aus den Listen der Mitgliedstaaten
den Entwurf einer Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung, in der die Gebiete mit einem oder mehreren
prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder mehreren prioritären Art(en) ausgewiesen sind. 

Die Mitgliedstaaten, bei denen Gebiete mit einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) und
einer oder mehreren prioritären Art(en) flächenmäßig mehr als 5 v. H. des Hoheitsgebiets ausmachen, können im
Einvernehmen mit der Kommission beantragen, daß die in Anhang III (Phase 2) angeführten Kriterien bei der Aus-
wahl aller in ihrem Hoheitsgebiet liegenden Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung flexibler angewandt werden. 

Die Liste der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt wurden und in der die Gebiete
mit einem oder mehreren prioritären natürlichen Lebensraumtyp(en) oder einer oder  mehreren prioritären Art(en)
ausgewiesen sind, wird von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 21 festgelegt. 

(3) Die in Absatz 2 erwähnte Liste wird binnen sechs Jahren nach Bekanntgabe dieser Richtlinie erstellt. 
(4) Ist ein Gebiet aufgrund des in Absatz 2 genannten Verfahrens als Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung

bezeichnet worden, so weist der betreffende Mitgliedstaat dieses Gebiet so schnell wie möglich - spätestens aber
binnen sechs Jahren - als besonderes Schutzgebiet aus und legt dabei die Prioritäten nach Maßgabe der Wichtigkeit
dieser Gebiete für die Wahrung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes eines natürlichen
Lebensraumtyps des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II und für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 sowie
danach fest, inwieweit diese Gebiete von Schädigung oder Zerstörung bedroht sind. 

(5) Sobald ein Gebiet in die Liste des Absatzes 2 Unterabsatz 3 aufgenommen ist, unterliegt es den Bestimmungen
des Artikels 6 Absätze 2, 3 und 4. 
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Artikel 5 
(1) In Ausnahmefällen, in denen die Kommission feststellt, daß ein Gebiet mit einem prioritären natürlichen Le-

bensraumtyp oder einer prioritären Art in einer nationalen Liste nach Artikel 4 Absatz 1 nicht aufgeführt ist, das
ihres Erachtens aufgrund von zuverlässigen einschlägigen wissenschaftlichen Daten für den Fortbestand dieses prio-
ritären natürlichen Lebensraumtyps oder das Überleben dieser prioritären Art unerläßlich ist, wird ein bilaterales
Konzertierungsverfahren zwischen diesem Mitgliedstaat und der Kommission zum Vergleich der auf beiden Seiten
verwendeten wissenschaftlichen Daten eingeleitet. 

(2) Herrschen nach einem Konzertierungszeitraum von höchstens sechs Monaten weiterhin Meinungsverschie-
denheiten, so übermittelt die Kommission dem Rat einen Vorschlag über die Auswahl des Gebietes als Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeutung. 

(3) Der Rat beschließt einstimmig innerhalb von drei Monaten ab dem Zeitpunkt, zu dem er mit diesem Vorschlag
befaßt worden ist. 

(4) Während der Konzertierungsphase und bis zur Beschlußfassung des Rates unterliegt das betreffende Gebiet
den Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 2. 

Artikel 6 
(1) Für die besonderen Schutzgebiete legen die Mitgliedstaaten die nötigen Erhaltungsmaßnahmen fest, die gege-

benenfalls geeignete, eigens für die Gebiete aufgestellte oder in andere Entwicklungspläne integrierte Bewirtschaf-
tungspläne und geeignete Maßnahmen rechtlicher, administrativer oder vertraglicher Art umfassen, die den
ökologischen Erfordernissen der natürlichen Lebensraumtypen nach Anhang I und der Arten nach Anhang II ent-
sprechen, die in diesen Gebieten vorkommen. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die geeigneten Maßnahmen, um in den besonderen Schutzgebieten die Verschlech-
terung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten sowie Störungen von Arten, für die die Gebiete aus-
gewiesen worden sind, zu vermeiden, sofern solche Störungen sich im Hinblick auf die Ziele dieser Richtlinie
erheblich auswirken könnten. 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung stehen oder hierfür
nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit  anderen Plänen und
Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet
festgelegten Erhaltungszielen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich
des Absatzes 4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn sie festge-
stellt haben, daß das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit
angehört haben. 

(4) Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffent-
lichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und
ist eine Alternativlösung nicht vorhanden, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um
sicherzustellen, daß die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kom-
mission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 

Ist das betreffende Gebiet ein Gebiet, das einen prioritären natürlichen Lebensraumtyp und/oder eine prioritäre
Art einschließt, so können nur Erwägungen im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen und der öffentli-
chen Sicherheit oder im Zusammenhang mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen für die Umwelt oder, nach Stel-
lungnahme der Kommission, andere zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses geltend gemacht
werden. 

Artikel 7 
Was die nach Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 79/409/EWG zu besonderen Schutzgebieten erklärten oder nach

Artikel 4 Absatz 2 derselben Richtlinie als solche anerkannten Gebiete anbelangt, so treten die Verpflichtungen nach
Artikel 6 Absätze 2, 3 und 4 der vorliegenden Richtlinie ab dem Datum für die Anwendung der vorliegenden Richt-
linie bzw. danach ab dem Datum, zu dem das betreffende Gebiet von einem Mitgliedstaat entsprechend der Richtlinie
79/409/EWG zum besonderen Schutzgebiet erklärt oder als solches anerkannt wird, an die Stelle der Pflichten, die
sich aus Artikel 4 Absatz 4 Satz 1 der Richtlinie 79/409/EWG ergeben. 

Artikel 8 
(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission zusammen mit ihren Vorschlägen für Gebiete, die als beson-

dere Schutzgebiete mit prioritäten natürlichen Lebensraumtypen und/oder prioritären Arten ausgewiesen werden
können, gegebenenfalls ihre Schätzungen bezüglich der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft, die ihres Erach-
tens für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 1 erforderlich ist. 
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(2) Die Kommission erarbeitet im Benehmen mit jedem betroffenen Mitgliedstaat für die Gebiete von gemein-
schaftlichem Interesse, für die eine finanzielle Beteilung beantragt wird, die Maßnahmen, die für die Wahrung oder
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustands der prioritären natürlichen Lebensraumtypen und der priori-
tären Arten in den betreffenden Gebieten wesentlich sind, und ermittelt die Gesamtkosten dieser Maßnahmen. 

(3) Die Kommission ermittelt im Benehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten die für die Durchführung der
Maßnahmen nach Absatz 2 erforderliche Finanzierung einschließlich der finanziellen Beteiligung der Gemeinschaft;
dabei berücksichtigt sie unter anderem die Konzentration der prioritären natürlichen Lebensraumtypen und/oder
prioritären Arten im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats und die Belastung jedes Mitgliedstaats durch die erforderlichen
Maßnahmen. 

(4) Entsprechend der Schätzung nach den Absätzen 2 und 3 legt die Kommission unter Berücksichtigung der nach
den einschlägigen Gemeinschaftsinstrumenten verfügbaren Finanzmittel gemäß dem Verfahren des Artikels 21 einen
prioritären Aktionsrahmen von Maßnahmen fest, die eine finanzielle Beteiligung umfassen und zu treffen sind, wenn
das Gebiet gemäß Artikel 4 Absatz 4 ausgewiesen worden ist. 

(5) Maßnahmen, die mangels ausreichender Mittel in dem vorgenannten Aktionsrahmen nicht berücksichtigt wor-
den sind bzw. in diesen Aktionsrahmen aufgenommen wurden, für die die erforderliche finanzielle Beteiligung jedoch
nicht oder nur teilweise vorgesehen wurde, werden nach dem Verfahren des Artikels 21 im Rahmen der alle zwei
Jahre erfolgenden Überprüfung des Aktionsrahmens erneut geprüft und können bis dahin von den Mitgliedstaaten
zurückgestellt werden. Bei dieser Überprüfung wird gegebenenfalls der neuen Situation in dem betreffenden Gebiet
Rechnung getragen. 

(6) In Gebieten, in denen von einer finanziellen Beteiligung abhängige Maßnahmen zurückgestellt werden, sehen
die Mitgliedstaaten von neuen Maßnahmen ab, die zu einer Verschlechterung des Zustands dieser Gebiete führen können.

Artikel 9 
Die Kommission beurteilt im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 21 in regelmäßigen Zeitabständen den Beitrag

von Natura 2000 zur Verwirklichung der in den Artikeln 2 und 3 genannten Ziele. In diesem Zusammenhang kann die
Aufhebung der Klassifizierung als besonderes Schutzgebiet in den Fällen erwogen werden, in denen die gemäß Artikel
11 beobachtete natürliche Entwicklung dies rechtfertigt.

Artikel 10 
Die Mitgliedstaaten werden sich dort, wo sie dies im Rahmen ihrer Landnutzungs- und Entwicklungspolitik, ins-

besondere zur Verbesserung der ökologischen Kohärenz von Natura 2000, für erforderlich halten, bemühen, die
Pflege von Landschaftselementen, die von ausschlaggebender Bedeutung für wildlebende Tiere und Pflanzen sind,
zu fördern. 

Hierbei handelt es sich um Landschaftselemente, die aufgrund ihrer linearen, fortlaufenden Struktur (z. B. Flüsse
mit ihren Ufern oder herkömmlichen Feldrainen) oder ihrer Vernetzungsfunktion (z. B. Teiche oder Gehölze) für
die Wanderung, die geographische Verbreitung und den genetischen Austausch wildlebender Arten wesentlich sind. 

Artikel 11 
Die Mitgliedstaaten überwachen den Erhaltungszustand der in Artikel 2 genannten Arten und Lebensräume, wobei

sie die prioritären natürlichen Lebensraumtypen und die prioritären Arten besonders berücksichtigen. 

Artenschutz

Artikel 12 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen, um ein strenges Schutzsystem für die in Anhang IV

Buchstabe a) genannten Tierarten in deren natürlichen Verbreitungsgebieten einzuführen; dieses verbietet: 
a) alle absichtlichen Formen des Fangs oder der Tötung von aus der Natur entnommenen Exemplaren dieser Arten; 
b) jede absichtliche Störung dieser Arten, insbesondere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Überwinterungs-

und Wanderungszeiten; 
c) jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur; 
d) jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten. 
(2) Für diese Arten verbieten die Mitgliedstaaten Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Ver-

kauf oder Austausch von aus der Natur entnommenen Exemplaren; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie
rechtmäßig entnommene Exemplare sind hiervon ausgenommen. 

(3) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) sowie nach Absatz 2 gelten für alle Lebensstadien der Tiere



307

105
Art. 13 - 16FLORA-FAUNA-HABITAT  -  RICHTLINIE

im Sinne dieses Artikels. 
(4) Die Mitgliedstaaten führen ein System zur fortlaufenden Überwachung des unbeabsichtigten Fangs oder Tötens

der in Anhang IV Buchstabe a) genannten Tierarten ein. Anhand der gesammelten Informationen leiten die Mitglied-
staaten diejenigen weiteren Untersuchungs- oder Erhaltungsmaßnahmen ein, die erforderlich sind, um sicherzustellen,
daß der unbeabsichtigte Fang oder das unbeabsichtigte Töten keine signifikanten negativen Auswirkungen auf die
betreffenden Arten haben. 

Artikel 13 
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um ein striktes Schutzsystem für die in Anhang

IV Buchstabe b) angegebenen Pflanzenarten aufzubauen, das folgendes verbietet: 
a) absichtliches Pflücken, Sammeln, Abschneiden, Ausgraben oder Vernichten von Exemplaren solcher Pflanzen

in deren Verbreitungsräumen in der Natur; 
b) Besitz, Transport, Handel oder Austausch und Angebot zum Verkauf oder zum Austausch von aus der Natur ent-

nommenen Exemplaren solcher Pflanzen; vor Beginn der Anwendbarkeit dieser Richtlinie rechtmäßig entnom-
mene Exemplare sind hiervon ausgenommen. 

(2) Die Verbote nach Absatz 1 Buchstaben a) und b) gelten für alle Lebensstadien der Pflanzen im Sinne dieses
Artikels. 

Artikel 14 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen, sofern sie es aufgrund der Überwachung gemäß Artikel 11 für erforderlich halten,

die notwendigen Maßnahmen, damit die Entnahme aus der Natur von Exemplaren der wildlebenden Tier- und Pflan-
zenarten des Anhangs V sowie deren Nutzung mit der Aufrechterhaltung eines günstigen Erhaltungszustands ver-
einbar sind. 

(2) Werden derartige Maßnahmen für erforderlich gehalten, so müssen sie die Fortsetzung der Überwachung gemäß
Artikel 11 beinhalten. Außerdem können sie insbesondere folgendes umfassen: 

- Vorschriften bezüglich des Zugangs zu bestimmten Bereichen; 
- das zeitlich oder örtlich begrenzte Verbot der Entnahme von Exemplaren aus der Natur und der Nutzung be-

stimmter Populationen; 
- die Regelung der Entnahmeperioden und/oder -formen; 
- die Einhaltung von dem Erhaltungsbedarf derartiger Populationen Rechnung tragenden waidmännischen oder

fischereilichen Regeln bei der Entnahme von Exemplaren; 
- die Einführung eines Systems von Genehmigungen für die Entnahme oder von Quoten; 
- die Regelung von Kauf, Verkauf, Feilhalten, Besitz oder Transport zwecks Verkauf der Exemplare; 
- das Züchten in Gefangenschaft von Tierarten sowie die künstliche Vermehrung von Pflanzenarten unter streng

kontrollierten Bedingungen, um die Entnahme von Exemplaren aus der Natur zu verringern; 
- die Beurteilung der Auswirkungen der ergriffenen Maßnahmen. 

Artikel 15 
In bezug auf den Fang oder das Töten der in Anhang V Buchstabe a) genannten wildlebenden Tierarten sowie in

den Fällen, in denen Ausnahmen gemäß Artikel 16 für die Entnahme, den Fang oder die Tötung der in Anhang IV
Buchstabe a) genannten Arten gemacht werden, verbieten die Mitgliedstaaten den Gebrauch aller nichtselektiven
Geräte, durch die das örtliche Verschwinden von Populationen dieser Tierarten hervorgerufen werden könnte oder
sie schwer gestört werden könnten, insbesondere 

a) den Gebrauch der in Anhang VI Buchstabe a) genannten Fang- und Tötungsgeräte; 
b) jede Form des Fangs oder Tötens mittels der in Anhang VI Buchstabe b) genannten Transportmittel. 

Artikel 16 
(1) Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, daß die Populationen

der betroffenen Art in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet trotz der Ausnahmeregelung ohne Beeinträchtigung in
einem günstigen Erhaltungszustand verweilen, können die Mitgliedstaaten von den Bestimmungen der Artikel 12,
13 und 14 sowie des Artikels 15 Buchstaben a) und b) im folgenden Sinne abweichen: 

a) zum Schutz der wildlebenden Tiere und Pflanzen und zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume; 
b) zur Verhütung ernster Schäden insbesondere an Kulturen und in der Tierhaltung sowie an Wäldern, Fischgründen

und Gewässern sowie an sonstigen Formen von Eigentum; 
c) im Interesse der Volksgesundheit und der öffentlichen Sicherheit oder aus anderen zwingenden Gründen des

überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art oder positiver
Folgen für die Umwelt; 
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d) zu Zwecken der Forschung und des Unterrichts, der Bestandsauffüllung und Wiederansiedlung und der für diese
Zwecke erforderlichen Aufzucht, einschließlich der künstlichen Vermehrung von Pflanzen; 

e) um unter strenger Kontrolle, selektiv und in beschränktem Ausmaß die Entnahme oder Haltung einer begrenzten
und von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden spezifizierten Anzahl von Exemplaren bestimmter Tier-
und Pflanzenarten des Anhangs IV zu erlauben. 

(2) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission alle zwei Jahre einen mit dem vom Ausschuß festgelegten Modell
übereinstimmenden Bericht über die nach Absatz 1 genehmigten Ausnahmen vor. Die Kommission nimmt zu diesen
Ausnahmen binnen zwölf Monaten nach Erhalt des Berichts Stellung und unterrichtet darüber den Ausschuß.  

(3) In den Berichten ist folgendes anzugeben: 
a) die Arten, für die die Ausnahmeregelung gilt, und der Grund der Ausnahme, einschließlich der Art der Risiken

sowie gegebenenfalls der verworfenen Alternativlösungen und der benutzten wissenschaftlichen Daten; 
b) die für Fang oder Tötung von Tieren zugelassenen Mittel, Einrichtungen oder Methoden und die Gründe für

ihren Gebrauch; 
c) die zeitlichen und örtlichen Umstände der Ausnahmegenehmigungen; 
d) die Behörde, die befugt ist, zu erklären, daß die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind, bzw. zu kontrollieren,

ob sie erfüllt sind, und die beschließen kann, welche Mittel, Einrichtungen oder Methoden innerhalb welcher
Grenzen und von welchen Stellen verwendet werden dürfen sowie welche Personen mit der Durchführung betraut
werden; 

e) die angewandten Kontrollmaßnahmen und die erzielten Ergebnisse. 

Information

Artikel 17 
(1) Alle sechs Jahre nach Ablauf der in Artikel 23 vorgesehenen Frist erstellen die Mitgliedstaaten einen Bericht

über die Durchführung der im Rahmen dieser Richtlinie durchgeführten Maßnahmen. Dieser Bericht enthält insbe-
sondere Informationen über die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Erhaltungsmaßnahmen sowie die Bewertung der Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf den Erhaltungszustand der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Arten des
Anhangs II sowie die wichtigsten Ergebnisse der in Artikel 11 genannten Überwachung. Dieser Bericht, dessen Form
mit dem vom Ausschuß aufgestellten Modell übereinstimmt, wird der Kommission übermittelt und der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. 

(2) Die Kommission arbeitet auf der Grundlage der in Absatz 1 erwähnten Berichte einen zusammenfassenden
Bericht aus. Dieser Bericht enthält eine zweckdienliche Bewertung der erzielten Fortschritte, insbesondere des Bei-
trags von Natura 2000 zur Verwirklichung der in Artikel 3 aufgeführten Ziele. Der Teil des Berichtsentwurfs, der
die von einem Mitgliedstaat übermittelten Informationen betrifft, wird den Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
zur Überprüfung unterbreitet. Die endgültige Fassung des Berichts wird zunächst dem Ausschuß unterbreitet und
wird spätestens zwei Jahre nach Vorlage der Berichte gemäß Absatz 1 sowie des Kommissionsberichts veröffentlicht
und den Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zugeleitet. 

(3) Die Mitgliedstaaten können die nach dieser Richtlinie ausgewiesenen Gebiete durch vom Ausschuß eigens
hierzu erarbeitete Gemeinschaftsschilder kennzeichnen. 

Forschung 

Artikel 18 
(1) Die Mitgliedstaaten und die Kommission fördern die erforderliche Forschung und die notwendigen wissen-

schaftlichen Arbeiten im Hinblick auf die Ziele nach Artikel 2 und die Verpflichtung nach Artikel 11. Sie tauschen
Informationen aus im Hinblick auf eine gute Koordinierung der Forschung auf den Ebenen der Mitgliedstaaten und
der Gemeinschaft. 

(2) Besondere Aufmerksamkeit wird den wissenschaftlichen Arbeiten gewidmet, die zur Durchführung der Artikel
4 und 10 erforderlich sind; die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Forschung wird gefördert. 

Verfahren zur Änderung der Anhänge

Artikel 19 
Die Änderungen, die zur Anpassung der Anhänge I, II, III, V und VI an den technischen und wissenschaftlichen

Fortschritt erforderlich sind, werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit beschlossen. 
Die Änderungen, die zur Anpassung des Anhangs IV an den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt erfor-

derlich sind, werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission einstimmig beschlossen. 
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Ausschuß

Artikel 20 
Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 

Artikel 21 
(1) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter

Beachtung von dessen Artikel 8. 
Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 
(2) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Ergänzende Bestimmungen

Artikel 22 
Bei der Ausführung der Bestimmungen dieser Richtlinie gehen die Mitgliedstaaten wie folgt vor: 

a) Sie prüfen die Zweckdienlichkeit einer Wiederansiedlung von in ihrem Hoheitsgebiet heimischen Arten des An-
hangs IV, wenn diese Maßnahme zu deren Erhaltung beitragen könnte, vorausgesetzt, eine Untersuchung hat
unter Berücksichtigung unter anderem der Erfahrungen der anderen Mitgliedstaaten oder anderer Betroffener
ergeben, daß eine solche Wiederansiedlung wirksam zur Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes
der betreffenden Arten beiträgt, und die Wiederansiedlung erfolgt erst nach entsprechender Konsultierung der
betroffenen Bevölkerungskreise; 

b) sie sorgen dafür, daß die absichtliche Ansiedlung in der Natur einer in ihrem Hoheitsgebiet nicht heimischen Art
so geregelt wird, daß weder die natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet noch die ein-
heimischen wildlebenden Tier- und Pflanzenarten geschädigt werden; falls sie es für notwendig erachten, ver-
bieten sie eine solche Ansiedlung. Die Ergebnisse der Bewertungsstudien werden dem Ausschuß zur
Unterrichtung mitgeteilt; 

c) sie fördern erzieherische Maßnahmen und die allgemeine Information in bezug auf die Notwendigkeit des Schut-
zes der wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und der Erhaltung ihrer Habitate sowie natürlichen Lebensräume. 

Schlußbestimmungen

Artikel 23 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bin-

nen zwei Jahren nach ihrer Bekanntgabe nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kennt-
nis. 

(2) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1 erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Ein-
zelheiten der Bezugnahme. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften
mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 24 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
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FELDSCHUTZGESETZ  (106)
Gesetz vom 24. November 1988 über den Schutz des Feldgutes in offener Flur (Feldschutzgesetz) LGBl. Nr.

15/1989, i.d.F. LGBl. Nr. 75/1998, 32/2001

I. Abschnitt
Feldgut und Feldschutz

§ 1
(1) Als Feldgut im Sinne dieses Gesetzes sind alle körperlichen Sachen zu verstehen, die in der Landwirtschaft

hervorgebracht oder unmittelbar oder mittelbar verwendet werden und sich in offener Flur befinden.
(2) Zum Feldgut gehören daher insbesondere landwirtschaftlich genutzte Grundstücke selbst, wie Äcker, Wiesen,

Weiden, Gärten, Weingärten, Obstgärten, Alleen; Einrichtungen zur Verarbeitung, Lagerung und Konservierung des
Erntegutes; Bienenstöcke, Feld- und Gerätehütten; Zäune, Hecken; Fischteiche, Fischbehälter und Anlagen für künst-
liche Fischzucht; Feldwege, Stege; alle noch nicht eingebrachten Früchte und Saaten, Heu-, Stroh-, Rohr- und Frucht-
schober; Weinstecken, Rebenbürdel; die auf dem Felde zurückgelassenen landwirtschaftlichen Maschinen, Geräte
und Werkzeuge, das Zug- und Weidevieh und der Dünger.

§ 2
(1) Die unbefugte Beschädigung von Feldgut und die unbefugte Verletzung von Rechten am Feldgut sind als Feld-

frevel verboten.
(2) Insbesondere ist Unbefugten verboten:

a) das ständige Gehen und das Lagern, Reiten, Fahren und Abstellen von Fahrzeugen jeder Art in Gärten und Wein-
gärten, auf bebauten oder zum Anbau vorbereiteten Äckern, auf Wiesen und Weiden zur Zeit des Graswuchses
sowie auf allen anderen landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und Privatwegen, sobald die beiden letztge-
nannten durch Einfriedung, Verbotstafeln oder sonstige Zeichen als abgesperrt gekennzeichnet sind;

b) das Beseitigen von Einfriedungen sowie das mutwillige Öffnen der Sperrvorrichtungen an denselben und das
Beseitigen oder Unkenntlichmachen der Verbotstafeln oder Warnungszeichen;

c) das Einackern, Umgraben oder sonstige Beschädigen der Feldwege oder Fußsteige, das Verrücken oder Beseitigen
der Grenzzeichen und das Abackern von fremdem Grund;

d) das Abbrechen oder Abschneiden von Stämmen, Ästen, Zweigen, Blüten oder Früchten sowie das Beschädigen
von Bäumen, Nutzungssträuchern und Baumpfählen;

e) das Abschneiden oder Abreißen von Getreideähren, Weinreben, Schoten oder Pflanzen jeder Art von bebauten
Äckern und das Abschneiden oder Abreißen des Grases auf Wiesen oder Feldrainen;

f) das Aufsammeln von Laub und abgefallenen reifen oder unreifen Früchten, von Dünger oder sonstigen Stoffen
in Gärten oder auf Äckern, Wiesen oder Weiden und das Graben von Früchten und Erde (Sand, Schotter, Steinen,
Lehm und dergleichen) auf fremden Grundstücken;

g) das Ablagern, Ausbringen oder Werfen von Steinen, Schutt und Abfallstoffen aller Art auf fremde Grundstücke
oder Wege;

h) der Gebrauch fremder Schuppen, Feldhütten oder auf dem Feld belassener Geräte oder Werkzeuge sowie das
Verstecken, Verschleppen oder Beschädigen dieser Gegenstände;

i) das Umwerfen oder Zerstreuen fremder Erd- und Düngerhaufen, Frucht- oder Streuhaufen, Heu-, Stroh- oder
Fruchtschober sowie das Beschädigen der am Feld befindlichen Vorrichtungen zum Trocknen des Futters; 

j) das Anmachen von Feuer auf fremdem Grund;
k) das Verunreinigen oder Beschädigen fremder Fischbehälter und Anlagen für künstliche Fischzucht sowie der

Feldbrunnen;
l) die Spiel- oder Sportausübung in einer solchen Weise, daß dadurch Feldgut beschädigt werden kann;
m) die Aneignung von Feldgut (wie Feld- und Baumfrüchten, Samen, Streu, Rasen, Erde, Torf, Sand, Schotter u.

dgl.);
n) das Verunreinigen oder Beschädigen fremder Bienenstöcke und Anlagen für die Bienenzucht.
(3) Jedermann ist ferner das Ablagern und Wegwerfen von Gegenständen, die vom Wind vertragen werden können

(z.B. Plastiksäcke und Verpackungsmaterial) verboten.

§ 3
(1) Außerhalb geschlossener oder sonst eingefriedeter Plätze darf kein Vieh ohne Aufsicht freigelassen werden.
(2) Der Gemeinderat hat jedoch Gebiete, in denen der unbeaufsichtigte Weidegang nach altem Herkommen üblich
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ist, von den Bestimmungen des Abs. 1 dann auszunehmen, wenn nicht erhebliche Bedenken aus Gründen der Si-
cherheit von Personen und Sachen entgegenstehen.

(3) Auf Grundstücken, die nicht von allen Seiten so eingeschlossen sind, daß dadurch das Austreten des Viehs ver-
hindert wird, ist jede unbeaufsichtigte Weide, mit Ausnahme der Strick- und Pflockweide, zur Nachtzeit verboten.

§ 4
Der Auftrieb des Viehs zur Weide und der Eintrieb von dieser darf nur bei Tageszeit stattfinden. Als Tageszeit ist

die Zeit eine Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang anzusehen.

§ 5
Die Nachlese in fremden Gärten, Obstanlagen, Weingärten oder auf Äckern ist nur mit Einwilligung des Grund-

eigentümers oder sonst Nutzungsberechtigten gestattet.

§ 6
(1) Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten haben ihre landwirtschaftlichen Grundstücke (§ 2 Abs. 1 des Bur-

genländischen Grundverkehrsgesetzes 1995, LGBl. Nr. 42/1996) in einem solchen Pflegezustand zu halten, daß eine
wesentliche Beeinträchtigung der benachbarten Grundstücke durch Unkrautsamen hintangehalten wird. 

(2) die Gemeinde kann durch Verordnung festlegen, daß die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten brachliegender
landwirtschaftlicher Grundflächen an diesen mindestens einmal jährlich innerhalb eines festzulegenden Zeitraumes
Pflegemaßnahmen (z. B. Mähen, Häckseln, Mulchen) durchzuführen haben. Bei Festlegung des Zeitraumes ist darauf
Bedacht zu nehmen, daß freilebende Tiere möglichst nicht zu Schaden kommen.

(3) Kommt der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte seiner Verpflichtung nach Abs. 2 nicht nach, hat die Ge-
meinde nach vorheriger schriftlicher Androhung auf Kosten des Verpflichteten die Pflegemaßnahmen durchzufüh-
ren.

(4) Wird eine Verordnung gemäß Abs. 2 nicht erlassen und kommt ein Eigentümer oder Nutzungsberechtigter
seiner Verpflichtung nach Abs. 1 nicht nach, hat die Gemeinde die erforderlichen Pflegemaßnahmen vorzuschrei-
ben.

II. Abschnitt

§ 7
Feldschutzorgane

(1) Zum Schutze des Feldgutes kann die Gemeinde Feldschutzorgane bestellen. Die Feldschutzorgane sind Organe
der Gemeinde.

(2) Als Feldschutzorgane dürfen nur österreichische Staatsbürger bestellt werden, die das einundzwanzigste Lebensjahr
vollendet haben und die erforderliche körperliche und geistige Eignung für die mit der Ausübung des Feldschutzes ver-
bundenen Aufgaben sowie die hiefür erforderliche Verläßlichkeit besitzen.

(3) Von der Bestellung als Feldschutzorgan ist insbesondere ausgeschlossen, wer wegen einer oder mehrerer mit
Vorsatz begangener gerichtlich strafbarer Handlungen von einem inländischen Gericht zu einer mehr als einjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt wurde.

(4) Forst-, Jagd- oder Fischereiaufsichtsorgane können auch als Feldschutzorgane bestellt werden.
(5) Die Gemeinde hat Personen, die als Feldschutzorgane bestellt werden sollen, vor der Bestellung mit den Be-

stimmungen dieses Gesetzes vertraut zu machen.
(6) Bestellte Feldschutzorgane sind vom Bürgermeister auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten anzugelo-

ben.
(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über alle Feldschutzorgane einen Vormerk zu führen. Zum Zwecke der

Evidenthaltung sind die Gemeinden verpflichtet, jede Bestellung und Angelobung von Feldschutzorganen und jede
Veränderung im Stand der Feldschutzorgane unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen.

(8) Wenn Umstände eintreten oder nachträglich bekannt werden, die einer Bestellung zum Feldschutzorgan ent-
gegengestanden wären, hat die Gemeinde, falls der Amtsverlust nicht schon kraft eines Urteils eingetreten ist, die
Bestellung unverzüglich zu widerrufen.

§ 8
(1) Nach der Angelobung ist den Feldschutzorganen von der Gemeinde ein amtlicher Ausweis auszustellen und

das Feldschutzabzeichen auszufolgen.
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(2) Die bestellten und angelobten Feldschutzorgane haben bei Ausübung ihres Dienstes den amtlichen Ausweis
mit sich zu führen und auf Verlangen vorzuweisen sowie das Feldschutzabzeichen deutlich sichtbar zu tragen. Die
Verpflichtung zur Tragung des Feldschutzabzeichens entfällt bei Feld schutz  organen, die auch als Forst-, Jagd- oder
Fischereiaufsichtsorgan bestellt sind und das entsprechende Dienstabzeichen deutlich sichtbar tragen.

(3) Das Nähere über Form und Inhalt des amtlichen Ausweises und über die äußere Form des Feldschutzabzeichens
ist durch Verordnung der Landesregierung zu bestimmen. Das Feldschutzabzeichen hat das Landeswappen und einen
Hinweis auf die Eigenschaft des Trägers zu enthalten.

(4) Der amtliche Ausweis und das Feldschutzabzeichen sind von der Gemeinde einzuziehen, wenn die Bestellung
zum Feldschutzorgan widerrufen wird oder die Funktion sonst endet.

§ 9
(1) Feldschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes befugt,

a) die zum Feldgut gehörigen Grundstücke und Anlagen (§ 1) zu betreten;
b) Personen, die einer unbefugten Beschädigung von Feldgut oder einer unbefugten Verletzung von Rechten am

Feldgut verdächtig erscheinen, zum Zwecke der Feststellung der Personalien anzuhalten und Anzeige zu erstat-
ten;

c) bei Gefahr im Verzuge Gegenstände, die im Zusammenhang mit einer unbefugten Beschädigung von Feldgut
oder einer unbefugten Verletzung von Rechten am Feldgut für verfallen erklärt werden können, vorläufig in Be-
schlag zu nehmen; das Feldschutzorgan hat gegebenenfalls dem Betroffenen hierüber sofort eine Bescheinigung
auszustellen; der Bürgermeister hat von der vorläufigen Beschlagnahme die zur Durchführung des Strafverfah-
rens zuständige Behörde ohne unnötigen Aufschub in Kenntnis zu setzen.

(2) Feldschutzorgane sind in Ausübung ihres Dienstes ferner befugt, Personen, die bei einer unbefugten Beschä-
digung von Feldgut oder einer unbefugten Verletzung von Rechten am Feldgut betreten werden, zum Zwecke ihrer
Vorführung vor die zur Durchführung des Strafverfahrens zuständige Behörde festzunehmen, wenn

a) der Betretene dem Feldschutzorgan unbekannt ist, sich nicht ausweist und seine Identität auch sonst nicht sofort
feststellbar ist oder

b) begründeter Verdacht besteht, daß er sich der Strafverfolgung zu entziehen suchen werde oder
c) der Betretene trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharrt oder sie zu wiederholen

sucht.

§ 10
Die Feldschutzorgane sind unbeschadet ihrer Aufgabe gemäß § 7 Abs. 1 und ihrer Befugnisse gemäß § 9 verpflich-

tet, bei Ausübung ihres Dienstes wahrgenommene Mißstände, die offensichtlich Maßnahmen im Rahmen des Um-
weltschutzes erfordern, ohne unnötigen Aufschub dem Bürgermeister anzuzeigen.

III. Abschnitt
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

§ 11
Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

IV. Abschnitt
Straf- und Schlußbestimmungen

§ 12
(1) Wer den Bestimmungen der §§ 2 - 6 zuwiderhandelt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen
mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld-
strafe bis zu 1.100 Euro zu bestrafen.

(2) Gegenstände, auf die sich die strafbare Handlung bezieht, oder der Erlös daraus sowie Werkzeuge, die der Be-
schuldigte bei Begehung der Verwaltungsübertretung bei sich hatte und die gewöhnlich zur Gewinnung von Feld-
früchten verwendet werden, können für verfallen erklärt werden.
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§ 13
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz vom 23. Juni 1933, LGBl. Nr. 65, betreffend den Schutz des

Feldgutes und den landwirtschaftlichen Betrieb, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 6/1955, LGBl. Nr. 10/1962,
LGBl. Nr. 23/1965 und der Kundmachung LGBl. Nr. 15/1987, außer Kraft. 



315

107

NATIONALPARKGESETZ (107)
Gesetz vom 12. November 1992, mit dem der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel errichtet wird (Gesetz

über den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel - NPG 1992), LGBl. Nr. 28/1993, i.d.F. LGBl. Nr. 82/1993,
32/2001, 44/2001

A u s z u g :

I. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Errichtung des Nationalparkes

Mit diesem Gesetz werden in Ausführung der Verfassungsbestimmungen der §§ 44 und 45 des Burgenländischen
Naturschutz- und Landschaftspflegegesetzes (NG 1990), LGBl. Nr. 27/1991, die in den §§ 6Abs. 1 und 7 Abs. 1 darge-
stellten Flächen zum „Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel”, erklärt.

§ 1a 
Zielsetzung

Dem Betrieb und der Erhaltung des Nationalparkes Neusiedler See - Seewinkel liegen folgende Ziele zugrunde:
1. den Bereich des Nationalparkes Neusiedler See - Seewinkel als natürliches und landschaftlich wertvolles Gebiet

von nationaler und internationaler Bedeutung zu fördern, zu erhalten und weiterzuentwickeln;
2. die für diesen Bereich repräsentativen Landschaftstypen sowie die Tier- und Pflanzenwelt ein schließlich ihrer

Lebensräume zu sichern;
3. den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel unter Bedachtnahme auf die Akzeptanz der Bevölkerung und unter

Einhaltung der Kriterien für die Kategorien II - Nationalpark der Weltnaturschutzunion (IUCN - International
Union for Conservation of Nature und Natural Resources) zu erhalten und weiterzuentwickeln;

4. die Weiterentwicklung des auf den vorhandenen naturräumlichen Gegebenheiten aufbauenden, grenzüberschrei-
tenden Nationalparkes Neusiedler See - Seewinkel mit der Republik Ungarn voranzutreiben;

5. die Möglichkeiten von Nutzungen des Gebietes für Bildung und Erholung und zu Zwecken der Wissenschaft
und Forschung, wahrzunehmen.

§ 2
Verpflichtungen

Das Land und die Nationalparkgemeinden (§ 10 Abs. 2) haben im Rahmen der Besorgung der ihnen nach lan-
desrechtlichen Vorschriften obliegenden Aufgaben und als Träger von Privatrechten

1. Maßnahmen zur Einrichtung, Erhaltung und zum Betrieb des Nationalparkes sowie die hiefür notwendige For-
schung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu fördern sowie

2. das Bewußtsein in der Bevölkerung entsprechend den Zielen dieses Gesetzes zu entwickeln.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diesem Gesetz unterliegen nicht
1. Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen

oder zur Abwehr von Katastrophen sowie zur unmittelbaren Beseitigung von Katastrophenfolgen, soferne das
Leben oder die Gesundheit von Menschen gefährdet sind;

2. Maßnahmen im Rahmen von Einsätzen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes und von Rettungsorga-
nisationen einschließlich der Maßnahmen zur Vorbereitung solcher Einsätze sowie Such- und Rettungsmaßnah-
men im Sinne des § 135 Luftfahrtgesetz, BGBl. Nr. 253/1957 in der Fassung BGBl. Nr. 238/1975;

3. Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des Bundesheeres in den Fällen des § 2 Abs. 1 lit. a bis c Wehrgesetz,
BGBl. Nr. 305/1990, ein schließlich der Vorbereitung solcher Einsätze;

4. notstandspolizeiliche Maßnahmen, verpflichtende Maßnahmen auf Grund des Vertrages zwischen der Republik
Österreich und der Republik Ungarn über die Regelung der wasserwirtschaftlichen Fragen im Grenzgebiet
(BGBl. Nr. 225/1959) sowie Maßnahmen nach dem Altlastensanierungsgesetz, BGBl. Nr. 299/1989 in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 151/1998;
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5. Einsätze mit Fahrzeugen und Maßnahmen, die mit amtlichen Angelegenheiten der Schiffahrt, der Gewässerauf-
sicht und des Naturschutzes, der mit Angelegenheiten der öffentlichen Wasserbauverwaltung, der Hydrographie,
der Meteorologie und Geodynamik befaßten Organe sowie Maßnahmen auf Grund des Staatsgrenzgesetzes,
BGBl. Nr: 9/1974, und des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Republik Ungarn zur Sichtba-
rerhaltung der gemeinsamen Staatsgrenze und Regelung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen, BGBl.
Nr. 72/1965.

II. Abschnitt
Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel

§ 4 
Nationalparkbereiche

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel besteht aus folgenden Nationalparkbereichen:
1.Sandeck - Neudegg, KG. Illmitz und KG. Apetlon (Anlage 1, Zonen A, B);
2. Illmitz - Hölle, KG. Illmitz (Anlage 1, Zonen C1, C2);
3. Zitzmannsdorfer Wiesen, KG. Neusiedl am See und KG. Weiden am See (Anlage 1, Zone D);
4. Waasen (Hanság), KG. Andau und KG. Tadten (Anlage 1, Zone E);
5. Apetlon - Lange Lacke, KG. Apetlon (Anlage 1, Zone F);
6. Podersdorf - Karmazik, KG. Podersdorf am See (Anlage 1, Zonen G1, G2).
Die Anlage 1 ist Bestandteil dieses Gesetzes.

§ 5
Einteilung der Nationalparkflächen

(1) Grundflächen der Nationalparkbereiche, die den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel bilden, sind Na-
tionalparkflächen. Nationalparkflächen sind als Naturzonen (§ 6) oder Bewahrungszonen (§ 7) auszuweisen.

(2) Nationalparkflächen können gegebenenfalls durch Randzonen gesichert werden. Randzonen sind Flächen,
die an Nationalparkflächen angrenzen und die der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel im Rahmen
ihrer Aufgabenerfüllung gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 und 3 Möglichkeiten eröffnen, eine Beeinträchtigung der angren-
zenden Nationalparkflächen durch geeignete Maßnahmen hintanzuhalten.

§ 6                          
Naturzonen

(1) Die in der Anlage 1 dargestellten Zonen A, C1 und G1 der KG. Illmitz, Apetlon und Podersdorf, die in ihrer
völligen oder weitgehenden Ursprünglichkeit mit möglichst ungestörtem Wirkungsgefüge des Naturhaushaltes (Ab-
lauf natürlicher Entwicklungen) erhalten werden sollen, werden zur Naturzone erklärt. Die Naturzone ist die Zone
des strengsten Schutzes.

(2) In der in Abs. 1 festgelegten Naturzone ist unbeschadet der Regelungen der §§ 8 Abs. 1 und 2 und 9 Abs. 4
und 5 und der in diesem Gesetz festgelegten Tätigkeiten der zuständigen Organe sowie der damit betrauten Personen
das Betreten, der Aufenthalt sowie jeder Eingriff verboten.

(3) Von der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel ist in Naturzonen der Schutz der Natur in ihrer
Gesamtheit möglichst unter Berücksichtigung des Ablaufes der natürlichen Entwicklungen und unter Ausschluß
jeder wirtschaftlichen Nutzung nach Maßgabe des Managementplanes (Abs. 4) zu gewährleisten. Sie hat in den
Naturzonen langfristig wissenschaftliche Forschungen, laufende Kontrollen (Monitoring) sowie eine Beweissiche-
rung durchzuführen.

(4) Im Managementplan sind die Ziele eines Naturmanagements für Naturzonen festzulegen. Die Richtlinien der
IUCN, die Richtlinien 79/409/EWG, über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten, ABl. Nr. L 103 vom 25.4.1979
S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/49/EG, ABl. Nr. L 223 vom 13.8.1997 S. 9, und 92/43/EWG, zur Er-
haltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22.7.1992 S.
7, in der Fassung der Richtlinie 97/62/EG, ABl. Nr. L 305 vom 8.11.1997 S. 42, sowie wissenschaftliche Erkenntnisse
sind bei der Erstellung zu berücksichtigen.

§ 7
Bewahrungszonen

(1) Die in der Anlage 1 dargestellten Zonen B, C2, D, E, F und G2 der KG. Apetlon, KG. Illmitz, KG. Neusiedl
am See, KG. Weiden am See, KG. Podersdorf am See, KG. Tadten und KG. Andau, in denen die charakteristische
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Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume und allenfalls vorhandene historisch bedeutsame Objekte
und historische oder charakteristische Landschaftsteile bewahrt werden sollen, werden zu Bewahrungszonen erklärt.

(2) In den in Abs. 1 festgelegten Bewahrungszonen ist unbeschadet der Regelungen der §§ 8 und 9 Abs. 4 und 6
und der in diesem Gesetz festgelegten Tätigkeiten der zuständigen Organe sowie der damit betrauten Personen jeder
Aufenthalt sowie jeder Eingriff, der geeignet ist, die in diesem Gesetz festgelegten Ziele der Bewahrungszonen zu
gefährden, verboten. Das Betreten der Bewahrungszonen ist grundsätzlich nur auf markierten Wegen gestattet.

(3) Von der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel ist in Bewahrungszonen der Schutz der cha-
rakteristischen Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume und allenfalls vorhandener historisch be-
deutsamer Objekte und historischer oder charakteristischer Landschaftsteile nach Maßgabe des Managementplanes
(Abs. 4) zu gewährleisten. Sie hat in den Bewahrungszonen langfristige wissenschaftliche Forschungen, laufende
Kontrollen (Monitoring) sowie eine Beweissicherung durchzuführen.

(4) Im Managementplan sind die Ziele eines Naturmanagements für Bewahrungszonen festzulegen. Die Richtlinien
der IUCN, die Richtlinien 79/409/EWG und 92/43/EWG sowie wissenschaftliche Erkenntnisse sind bei der Erstel-
lung zu berücksichtigen.

§ 8 
Sonderbestimmungen

. . . . . .
§ 9

Wildstands- und Fischbestandsregulierung
(1) Auf Flächen der Naturzone (Anlage 1, Zonen A, C1 und G1) sowie auf Flächen der Bewahrungszone (Anlage

1, Zone B) findet das Bgld. Jagdgesetz, LGBl. Nr. 11/1989, sowie das Fischereigesetz, LGBl. Nr. 1/1949, keine An-
wendung.

(2) Auf Flächen der übrigen Bewahrungszonen und solchen Flächen, die von der Bewahrungszone zur Gänze
umschlossen sind, ist das Jagen und Fischen mit Ausnahme der Wildstands- oder Fischbestandsregulierung nach
Maßgabe des Abs. 4 verboten.

(3) Die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel hat den auf den Flächen des Abs. 2 verursachten
Schaden (Wild- und Jagdschaden) zu ersetzen. Für die Ermittlung des Schadens und das Verfahren finden die Be-
stimmungen des Bgld. Jagdgesetzes, LGBl. Nr. 11/1989, in der jeweils geltenden Fassung Anwendung.

(4) Für die in Abs. 1 und 2 dargestellten Flächen hat die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel
nach den Richtlinien der IUCN für Nationalparke einen Managementplan für den Wildstand und Fischbestand fest-
zulegen, soferne Maßnahmen des Managements in diesen Gebieten erforderlich sind. Dieser Managementplan ist
bis längstens 15. Feber eines jeden Jahres auch der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen.

(5) Mit der Durchführung des Managementplanes in den in Abs. 1 genannten Flächen hat die Nationalparkge-
sellschaft Neusiedler See - Seewinkel Personen zu betrauen, die für die Ausübung der Jagd und Fischerei die  ge-
setzlichen Voraussetzungen im Burgenland erfüllen. Bei der Betrauung solcher Personen hat die
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel jene Gemeinden, in denen die Naturzone gelegen ist, zu
hören.

(6) Mit der Durchführung des Managementplanes in den in Abs. 2 genannten Flächen hat die Nationalparkge-
sellschaft Neusiedler See Seewinkel jeweils die Jagdausübungsberechtigten des betreffenden Genossenschafts-
jagdgebietes zu betrauen.

(7) Die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel hat dafür Sorge zu tragen, daß die Durchführung
des Managementplanes nur in Anwesenheit und unter Aufsicht einer von der Nationalparkgesellschaft Neusiedler
See - Seewinkel mit dieser Aufgabe betrauten Person erfolgt.

§ 10 
Die Nationalparkregion

. . . . . . .

III. Abschnitt
Organisation

§ 11
Die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel (NP-GES.)

(1) Zur Verwirklichung der Ziele dieses Gesetzes und zur Erfüllung der in diesem Gesetz festgelegten Aufgaben
wird die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel in Illmitz errichtet. Sie ist eine Körperschaft Öffent-
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lichen Rechtes.
(2) Das Informations- und Dokumentationszentrum sowie das Zentrum für die wissenschaftliche Betreuung

sind in Illmitz, die Führung der Verwaltungsgeschäfte erfolgt in Apetlon.
(3) Organe der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel sind der Vorstand, der Nationalparkdirektor

und der Wissenschaftliche Leiter.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

§ 22
Nationalparkkommission

(1) Unbeschadet der Rechte und Pflichten der Aufsichtsbehörde (§ 32) wird zur Wahrung der Zielsetzungen dieses
Gesetzes und zur Prüfung der Tätigkeit der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel eine Nationalpark-
kommission eingerichtet.

. . . . . . . . . . . .

§ 23
Nationalparkforum

(1) Zur Vertretung der Interessen der örtlichen Bevölkerung sowie der in diesem Gebiet maßgeblichen Interes-
sensträger gegenüber der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel wird ein Nationalparkforum einge-
richtet. Beschlüsse des Nationalparkforums sind Empfehlungen an die Nationalparkgesellschaft Neusiedler See -
Seewinkel.

(2) Das Nationalparkforum besteht aus je einem Vertreter des Bundes und des Landes, je einem Vertreter
der vom Nationalpark betroffenen Gemeinden, einem Vertreter der Kammer für Arbeiter und Angestellte für das
Burgenland, der Burgenländischen Landwirtschaftskammer, der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für das Bur-
genland, des Burgenländischen Landesjagdverbandes, des Burgenländischen Fischereiverbandes Reg.Gen.mbH.,
je einem Vertreter der Interessensgemeinschaften der Grundeigentümer bzw. Urbarialgemeinden, der UNESCO (Uni-
ted Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations), des österreichischen Naturschutzbundes, der Na-
turfreunde, des WWF (Welt Natur Fonds), des Wissenschaftlichen Beirates und des Landesverbandes „Burgenland
Tourismus“. Der Nationalparkdirektor und der Wissenschaftliche Leiter haben an den Sitzungen - mit beratender
Stimme - teilzunehmen.

(3) Zur konstituierenden Sitzung hat die Landesregierung einzuberufen. Dabei ist der für Nationalparke zuständige
Bundesminister  zu hören.

(4) Die Mitglieder werden von den entsendenden Stellen namhaft gemacht und von der Landesregierung im Ein-
vernehmen mit dem für Nationalparke zuständigen Bundesminister  bestellt und abberufen. Die Mitglieder des Na-
tionalparkforums wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden sowie einen Stellvertreter und beschließen in der
konstituierenden Sitzung eine Geschäftsordnung. Für die Tätigkeit im Nationalparkforum gebührt kein Entgelt.

(5) Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Auf
Verlangen des Landes Burgenland, des für Nationalparke zuständigen Bundesministers oder von mindestens einem
Drittel der in Abs. 2 genannten Mitglieder des Nationalparkforums ist eine Sitzung innerhalb von drei Wochen nach
Stellung des Begehrens einzuberufen. Die Beschlüsse bedürfen der Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder und einer
Mehrheit von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

(6) Die Verwaltungsgeschäfte des Nationalparkforums werden von der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See
- Seewinkel wahrgenommen.

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

§ 39 
Übergangsbestimmungen 

(1) Auf Flächen des § 7 einschließlich solcher Flächen, die von der Bewahrungszone zur Gänze umschlossen
sind, treten die für Bewahrungszonen in § 9 Abs. 2 bis 7 festgesetzten Regelungen erst mit Wirksamkeit einer Ver-
einbarung über die Entschädigung auf Grund des gänzlichen Verbotes des Jagens und Fischens, abgeschlossen zwi-
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schen der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See Seewinkel oder dem Land Burgenland einerseits und dem Grund-
eigentümer (Eigenjagd) oder dem Jagd ausschuß (Genossenschaftsjagd) oder dem Fischereiberechtigten andererseits
in Kraft. Ist in einem Jagdrevier ein ordnungsgemäßer Jagdbetrieb oder in einem Fischereirevier eine ordnungsge-
mäße Bewirtschaftung nach Wirksamkeit des § 9 Abs. 2 nicht mehr gegeben, sind auch diese Gebiete in der Verein-
barung zu berücksichtigen. Diese Entschädigung gilt als Pachtschilling im Sinne des § 52 Bgld. Jagdgesetz, LGBl.
Nr. 11/1989 in der jeweils geltenden Fassung. 

(2) Auf Flächen der Naturzone (Anlage 1, Zonen C1 und G1) tritt § 9 Abs. 1 erst mit Wirksamkeit einer Verein-
barung über das Jagen oder das Fischen, abgeschlossen zwischen der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - See-
winkel oder dem Land Burgenland einerseits und dem Grundeigentümer (Eigenjagd) oder dem Fischereiberechtigten
andererseits in Kraft.

(3) Bis zur Genehmigung von Managementplänen (§ 21) sind Maßnahmen des Naturmanagements im Einzelfall
von der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See - Seewinkel festzulegen. 
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VEREINBARUNG NATIONALPARK NEUSIEDLER SEE - SEEWINKEL (108)
Kundmachung des Landeshauptmannes von Burgenland vom 16. Mai 1999 betreffend die Vereinbarung gemäß Art.
15a B-VG zwischen dem Bund und dem Land Burgenland zur Erhaltung und Weiterentwicklung des Nationalparks
Neusiedler See-Seewinkel, LGBl. Nr. 31/1999

A u s z u g :

Artikel I
Gegenstand der Vereinbarung

Gegenstand der Vereinbarung ist die Erhaltung und Weiterentwicklung des Nationalparks Neusiedler See-Seewin-
kel.

Artikel II
Bereich des Nationalparks

. . . . . . . . . . . .

Artikel III
Grenzüberschreitender Nationalpark

. . . . . . . . . . . .

Artikel IV
Zielsetzung

. . . . . . . . . . . .

Artikel V
Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkeleirates;

. . . . . . . . . . . .

Artikel VI
Finanzierung

. . . . . . . . . . . .
Artikel VII

Nationalparkkommission
. . . . . . . . . . . .

Artikel VIII
Nationalparkforum

(1) Die Vertretung der Interessen der örtlichen Bevölkerung sowie der in diesem Gebiet maßgeblichen Interes-
sensträger gegenüber der Nationalparkgesellschaft Neusiedler See-Seewinkel obliegt dem National park forum, das
durch das Land Burgenland eingerichtet wurde.

(2) Das Nationalparkforum besteht aus je einem Vertreter der vom Nationalpark betroffenen Gemeinden,
einem Vertreter der Kammer für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland, der Burgenländischen Landwirtschafts-
kammer, der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für das Burgenland, des Burgenländischen Landesjagdver-
bandes, des Burgenländischen Fischereiverbandes reg.Gen.m.b.H., je einem Vertreter der lnteressengemeinschaften
der Grundeigentümer bzw. Urbarialgemeinden, der UNESCO (United Nations Edu cational, Scientific and Cultural
Organizations), des Österreichischen Naturschutzbundes, der Na tur freun de, des WWF (World-Wide Fund for Na-
ture), des Wissenschaftlichen Beirates, des Landes frem den ver kehrs verbandes und je einem Vertreter der beiden Ver-
tragsparteien. Der Direktor der Natio nal park ge sell schaft Neusiedler See-Seewinkel nimmt an den Sitzungen in
beratender Funktion teil. In das National park forum können weitere geeignete Personen aufgenommen werden.

(3) Die Mitglieder des Nationalparkforums werden von den in Abs. 2 genannten Stellen nominiert und vom Land
Burgenland im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie bestellt und abberufen. Sie
wählen aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter und geben sich eine Geschäftsordnung. Für die
Tätigkeit im Nationalparkforum gebührt kein Entgelt.

(4) Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Auf Ver-
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langen des Landes Burgenland, des Bundesministers für Umwelt, Jugend und Familie oder von mindestens einem Drittel
der in Abs. 2 genannten Mitglieder des Nationalparkforums ist eine Sitzung innerhalb von drei Wochen nach Stellung
des Begehrens einzuberufen. Die Beschlüsse bedürfen der Anwesenheit der Hälfte der Mitglieder und einer Mehrheit
von zwei Drittel der abgegebenen Stimmen.

Artikel IX
Wissenschaftlicher Beirat

. . . . . . . . . . . .
Artikel X

Schlichtungsverfahren
. . . . . . . . . . . .

Artikel XI
Inkrafttreten

. . . . . . . . . . . .

Artikel XII
Geltungsdauer, Kündigung

. . . . . . . . . . . .
Artikel XIII

Hinterlegung, Mitteilungen
. . . . . . . . . . . .

Der Burgenländische Landtag hat der Vereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Burgenland zur Er hal tung
und Weiterentwicklung des Nationalparks Neusiedler See-Seewinkel am 22. Oktober 1998 gemäß Art. 83 Abs. 2
L-VG zugestimmt.

Die Vereinbarung tritt gemäß Art. XI Abs. 1 mit 16. Mai 1999 in Kraft.

. . . . . . . . . . . .
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FORSTGESETZ (120)
Bundesgesetz vom 3. Juli 1975, mit dem das Forstwesen geregelt wird (Forstgesetz 1975), BGBl. Nr. 440/1975,
i.d.F. BGBl. Nr.   231/1977, 142/1978, 576/1987, 257/1993, 970/1993,  505/1994, 532/1995, 
419/1996, BGBl. I Nr. 108/2001, BGBl. I Nr.  59/2002, BGBl. I Nr.  65/2002, BGBl. I Nr. 78/2003, BGBl. I Nr.

83/2004, BGBl. I Nr. 87/2005, 55/2007, 104/2013, 189/2013
A u s z u g :

I. ABSCHNITT
WALD, ALLGEMEINES

Nachhaltigkeit
§ 1. (1) Der Wald mit seinen Wirkungen auf den Lebensraum für Menschen, Tiere und Pflanzen ist eine wesentliche

Grundlage für die ökologische, ökonomische und soziale Entwicklung Österreichs. Seine nachhaltige Bewirtschaf-
tung, Pflege und sein Schutz sind Grundlage zur Sicherung seiner multifunktionellen Wirkungen hinsichtlich Nut-
zung, Schutz, Wohlfahrt und Erholung.

(2) Ziel dieses Bundesgesetzes ist
1. die Erhaltung des Waldes und des Waldbodens,
2. die Sicherstellung einer Waldbehandlung, dass die Produktionskraft des Bodens erhalten und seine Wirkungen

im Sinne des § 6 Abs. 2 nachhaltig gesichert bleiben und
3. die Sicherstellung einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung.
(3) Nachhaltige Waldbewirtschaftung im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet die Pflege und Nutzung der Wälder

auf eine Art und in einem Umfang, dass deren biologische Vielfalt, Produktivität, Regenerationsvermögen, Vitalität
sowie Potenzial dauerhaft erhalten wird, um derzeit und in Zukunft ökologische, ökonomische und gesellschaftliche
Funktionen auf lokaler, nationaler und globaler Ebene, ohne andere Ökosysteme zu schädigen, zu erfüllen. Insbe-
sondere ist bei Nutzung des Waldes unter Berücksichtigung des langfristigen forstlichen Erzeugungszeitraumes und
allenfalls vorhandener Planungen vorzusorgen, dass Nutzungen entsprechend der forstlichen Zielsetzung den nach-
folgenden Generationen vorbehalten bleiben.

Begriffsbestimmungen
§ 1a. (1) Wald im Sinne dieses Bundesgesetzes sind mit Holzgewächsen der im Anhang angeführten Arten (forst-

licher Bewuchs) bestockte Grundflächen, soweit die Bestockung mindestens eine Fläche von 1 000 m2 und eine
durchschnittliche Breite von 10 m erreicht.
(2) Wald im Sinne des Abs. 1 sind auch Grundflächen, deren forstlicher Bewuchs infolge Nutzung oder aus sonsti-

gem Anlaß vorübergehend vermindert oder beseitigt ist.
(3) Unbeschadet ihrer besonderen Nutzung gelten als Wald im Sinne des Abs. 1 auch dauernd unbestockte Grund-

flächen, insoweit sie in einem unmittelbaren räumlichen und forstbetrieblichen Zusammenhang mit Wald stehen und
unmittelbar dessen Bewirtschaftung dienen (wie forstliche Bringungsanlagen, Holzlagerplätze, Waldschneisen).

(4) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten
a) unbeschadet anderer Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Grundflächen, die anders als forstlich genutzt werden

und deren Bewuchs mit einem Alter von wenigstens 60 Jahren eine Überschirmung von drei Zehntel nicht erreicht
hat,

b) bestockte Flächen, die infolge des parkmäßigen Aufbaues ihres Bewuchses überwiegend anderen als Zwecken
der Waldwirtschaft dienen,

c) forstlich nicht genutzte Strauchflächen mit Ausnahme solcher, die als Niederwald bewirtschaftet wurden oder
für welche die Schutzwaldeigenschaft festgestellt (§ 23) oder die Bannlegung ausgesprochen (§ 30) wurde,

d) Baumreihen, soweit es sich nicht um Windschutzanlagen (§ 2 Abs. 3) handelt,
e) bestockte Flächen, die dem unmittelbaren Betrieb einer im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes

bestehenden Eisenbahn dienen,
f) Grenzflächen im Sinne des § 1 Z 2 des Staatsgrenzgesetzes, BGBl. Nr. 9/1974, soweit sie auf Grund von Staats-

verträgen, die die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze regeln, von Bewuchs freizuhalten sind. 
Die Bestimmungen der §§ 43 bis 46 finden Anwendung.
(5) Nicht als Wald im Sinne des Abs. 1 gelten auch Flächen, die im Kurzumtrieb mit einer Umtriebszeit bis zu 30

Jahren genutzt werden, sowie Forstgärten, Forstsamenplantagen, Christbaumkulturen und
Plantagen von Holzgewächsen zum Zwecke der Gewinnung von Früchten wie Walnuß oder Edelkastanie, soweit
sie nicht auf Waldboden angelegt wurden und ihre Inhaber die beabsichtigte Betriebsform der Behörde binnen 10



324

120
§§ 2 - 5 FORSTGESETZ

Jahren nach Durchführung der Aufforstung oder Errichtung dieser Anlagen gemeldet hat. Erfolgt eine solche Meldung
nicht, findet § 4 Anwendung.
(6) Auf die im Abs. 5 erster Satz angeführten Anlagen finden die Bestimmungen der §§ 43 bis 45, auf Forstgärten

und Forstsamenplantagen überdies jene des Forstlichen Vermehrungsgutgesetzes Anwendung.
(7) Wald, dessen Bewuchs eine Überschirmung von weniger als drei Zehnteln aufweist, wird als Räumde, Wald-

boden ohne jeglichen Bewuchs als Kahlfläche bezeichnet.

Kampfzone des Waldes, Windschutzanlagen
§ 2. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes sind auch auf den forstlichen Bewuchs in der Kampfzone des

Waldes und auf Windschutzanlagen anzuwenden, ungeachtet der Benützungsart der Grundflächen und des flächen-
mäßigen Aufbaues des Bewuchses.

(2) Unter der Kampfzone des Waldes ist die Zone zwischen der natürlichen Baumgrenze und der tatsächlichen
Grenze des geschlossenen Baumbewuchses zu verstehen.
(3) Unter Windschutzanlagen sind Streifen oder Reihen von Bäumen oder Sträuchern zu verstehen, die vorwiegend

dem Schutz vor Windschäden, insbesondere für landwirtschaftliche Grundstücke, sowie der Schneebindung dienen.

§ 3.  . . . . . . . . . . . .
Neubewaldung

§ 4. (1) Grundflächen, die bisher nicht Wald waren, unterliegen den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes im Fall
1. der Aufforstung (Saat oder Pflanzung) nach Ablauf von zehn Jahren ab der Durchführung,
2. der Naturverjüngung nach Erreichen einer Überschirmung von fünf Zehnteln ihrer Fläche mit einem Bewuchs

von wenigstens 3 m Höhe.
Die Bestimmungen des IV. Abschnittes sind jedoch bereits ab dem Vorhandensein des Bewuchses anzuwenden.

(1a) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann nach Maßgabe forst-
fachlicher Erfordernisse für bestimmte Baumarten eine von Abs. 1 Z 2 abweichende Bewuchshöhe festlegen.

(2) Grundflächen, auf denen eine Ersatzaufforstung (§ 18 Abs. 2) durchgeführt wurde, gelten ab Sicherung der
Kultur im Sinne des § 13 Abs. 8 als Wald.

(3) Grundflächen, zu deren Aufforstung Förderungsmittel gemäß den Bestimmungen des X. Abschnittes gewährt
wurden, gelten mit dem Zeitpunkt der Auszahlung der Förderungsmittel als Waldboden, im Falle von Aufforstungen
in Hochlagen, das ist die Zone innerhalb von 500 Höhenmetern unterhalb der natürlichen Baumgrenze, gilt dies je-
doch erst ab Sicherung der Kultur im Sinne des § 13 Abs. 8.

Feststellungsverfahren
§ 5. (1) Bestehen Zweifel, ob
a) eine Grundfläche Wald ist oder
b) ein bestimmter Bewuchs in der Kampfzone des Waldes oder als Windschutzanlage den Bestimmungen dieses

Bundesgesetzes unterliegt,
so hat die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag eines gemäß § 19 Abs. 1 Berechtigten ein Feststellungsverfahren
durchzuführen. § 19 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden.
(2) Stellt die Behörde fest, dass die Grundfläche zum Zeitpunkt der Antragstellung oder innerhalb der vorangegan-

genen zehn Jahre Wald im Sinne dieses Bundesgesetzes war, so hat sie mit Bescheid auszusprechen, dass es sich bei
dieser Grundfläche um Wald im Sinne dieses Bundesgesetzes handelt. Weist der Antragsteller nach, dass

1. die Voraussetzungen des ersten Satzes nicht zutreffen oder
2. eine dauernde Rodungsbewilligung erteilt wurde, und ist inzwischen keine Neubewaldung erfolgt,

so hat die Behörde mit Bescheid auszusprechen, dass es sich bei dieser Grundfläche
nicht um Wald im Sinne dieses Bundesgesetzes handelt.

(2a) Bei Grundflächen, für die eine befristete Rodung im Sinne des § 18 Abs. 4 bewilligt wurde, ist die Dauer der
befristeten Rodung in den Zeitraum von zehn Jahren (Abs. 2 Z 1) nicht einzurechnen. Dies gilt auch, wenn die Dauer
der befristeten Rodung zehn Jahre übersteigt.
(3) Sind solche Grundflächen mit Weiderechten belastet, so ist vor der Entscheidung die Agrarbehörde zu hören.
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II. ABSCHNITT
FORSTLICHE RAUMPLANUNG

. . . . . . . . . 

III. ABSCHNITT
ERHALTUNG DES WALDES UND DER NACHHALTIGKEIT

SEINER WIRKUNGEN

A. Erhaltung des Waldes; Allgemeines

§ 12.  . . . . . . . . . .

Wiederbewaldung
§ 13. (1) Der Waldeigentümer hat Kahlflächen und Räumden, im Schutzwald nach Maßgabe des § 22 Abs. 3, mit stand-

ortstauglichem Vermehrungsgut forstlicher Holzgewächse rechtzeitig wiederzubewalden.
(2) Die Wiederbewaldung gilt als rechtzeitig, wenn die hiezu erforderlichen Maßnahmen (Saat oder Pflanzung) bis

längstens Ende des fünften, dem Entstehen der Kahlfläche oder Räumde nachfolgenden
Kalenderjahres ordnungsgemäß durchgeführt wurden.
(3) Die Wiederbewaldung soll durch Naturverjüngung erfolgen, wenn in einem Zeitraum von zehn Jahren eine Na-

turverjüngung durch Samen, Stock- oder Wurzelausschlag vorhanden ist, die eine volle Bestockung der Wiederbe-
waldungsfläche erwarten lässt.
(4) Bringt in Hochlagen die Naturverjüngung offensichtlich Vorteile gegenüber der Aufforstung, kann die Behörde

die gemäß Abs. 3 vorgeschriebene Frist um höchstens fünf Jahre verlängern, sofern gegen die Verlängerung keine
Bedenken aus den Gründen des § 82 Abs. 1 lit. a bestehen.

(5) Die Behörde hat die gemäß den Abs. 2 und 3 vorgeschriebenen Wiederbewaldungsfristen um höchstens zwei
Jahre zu verlängern, wenn erwiesen ist, daß der Waldeigentümer durch Krankheit oder eine Katastrophensituation
in seinem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (wie Brand oder Viehseuche) vorübergehend in eine Notlage geraten
ist. Diese Bestimmung gilt nicht für Wälder, auf die die  §§ 21, 25 Abs. 1 und 27 Abs. 1 Anwendung finden.

(6) Ist eine großflächige Schadenssituation, wie durch flächenhaften Windwurf, eingetreten, so beginnt für die
davon betroffene Fläche die Wiederbewaldungsfrist (Abs. 2) mit Beendigung der Schadholzaufarbeitung. Diese Frist
darf von der Behörde um höchstens fünf Jahre verlängert werden. Die Fristverlängerung ist zu bewilligen, wenn der
Waldeigentümer innerhalb des ersten Jahres der Wiederbewaldungsfrist einen Wiederbewaldungsplan vorgelegt hat,
der die Wiederbewaldung in der kürzestmöglichen Zeit, längstens jedoch innerhalb der verlängerten Frist, vorsieht.

(7) Die Verjüngung (durch Aufforstung erzielte Verjüngung oder Naturverjüngung) ist im Bedarfsfalle so lange
nachzubessern, bis sie gesichert ist.

(8) Eine Verjüngung gilt als gesichert, wenn sie durch mindestens drei Wachstumsperioden angewachsen ist, eine
nach forstwirtschaftlichen Erfordernissen ausreichende Pflanzenzahl aufweist und keine erkennbare Gefährdung der
weiteren Entwicklung vorliegt.
(9) Bestehen bei Kahlflächen oder Räumden, die zwecks Ausübung der Waldweide mit Einforstungs- oder Gemein-

degutnutzungsrechten belastet sind, Zweifel, ob die Ausübung dieser Rechte nach der Wiederbewaldung gewährleistet
ist, steht dem Waldeigentümer und dem Nutzungsberechtigten das Recht zu, bei der Behörde ein Feststellungsverfahren
zu beantragen. Die Behörde hat hierüber mit Bescheid zu entscheiden; vor dessen Erlassung hat sie das Einvernehmen
mit der Agrarbehörde herzustellen.
(10) Soweit der Bestand einer energiewirtschaftlichen Leitungsanlage die volle Entwicklung des Höhenwachstums

auf der Trasse ausschließt und eine Ausnahmebewilligung nach § 81 Abs. 1 lit. b erteilt wurde, hat der Leitungsbe-
rechtigte nach jeder Fällung für die rechtzeitige Wiederbewaldung der Trassenfläche zu sorgen.

§ 14.  . . . . . . . .

§ 15.  . . . . . . . .

Waldverwüstung
§ 16. (1) Jede Waldverwüstung ist verboten. Dieses Verbot richtet sich gegen jedermann.
(2) Eine Waldverwüstung liegt vor, wenn durch Handlungen oder Unterlassungen
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a) die Produktionskraft des Waldbodens wesentlich geschwächt oder gänzlich vernichtet,
b) der Waldboden einer offenbaren Rutsch- oder Abtragungsgefahr ausgesetzt,
c) die rechtzeitige Wiederbewaldung unmöglich gemacht oder
d) der Bewuchs offenbar einer flächenhaften Gefährdung, insbesondere durch Wind, Schnee, wildlebende Tiere mit

Ausnahme der jagdbaren, unsachgemäße Düngung, Immissionen aller Art, ausgenommen solche gemäß § 47, aus-
gesetzt wird oder Abfall (wie Müll, Gerümpel, Klärschlamm) abgelagert wird.

(3) Wurde eine Waldverwüstung festgestellt, so hat die Behörde die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung der
Waldverwüstung und zur Beseitigung der Folgen derselben vorzukehren. Insbesondere kann sie hiebei in den Fällen
des Abs. 2 eine bestimmte Nutzungsart vorschreiben, innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist jede
Fällung an eine behördliche Bewilligung binden oder anordnen, daß der Verursacher die Gefährdung und deren Fol-
gewirkungen in der Natur abzustellen oder zu beseitigen hat. Privatrechtliche Ansprüche des Waldeigentümers bleiben
unberührt.
(4) Wurde Abfall im Wald abgelagert (Abs. 2 lit. d) oder weggeworfen (§ 174 Abs. 3 lit. c), so hat die Behörde die

Person, die die Ablagerung des Abfalls vorgenommen hat oder die hiefür verantwortlich ist, festzustellen und ihr
die Entfernung des Abfalls aus dem Wald aufzutragen. Läßt sich eine solche Person nicht feststellen, so hat die Be-
hörde der Gemeinde, in deren örtlichem Bereich die Ablagerung des Abfalls im Wald erfolgt ist, die Entfernung des
Abfalls auf deren Kosten aufzutragen. Wird die Person nachträglich festgestellt, so hat ihr die Behörde den Ersatz
dieser Kosten vorzuschreiben. Die von der Gemeinde zu besorgende Aufgabe ist eine solche des eigenen Wirkungs-
bereiches.
(5) (Verfassungsbestimmung) Wurde eine durch jagdbare Tiere verursachte flächenhafte Gefährdung des Bewuchses

festgestellt, so sind durch das zuständige Organ des Forstaufsichtsdienstes ein Gutachten über Ursachen, Art und
Ausmaß der Gefährdung und Vorschläge zur Abstellung der Gefährdung an die Jagdbehörde und an den Leiter des
Forstaufsichtsdienstes beim Amt der Landesregierung zu erstatten. Diesem kommt in den landesgesetzlich vorgese-
henen Verfahren zum Schutz des Waldes gegen waldgefährdende Wildschäden Antragsrecht und Parteistellung zu.
(6) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat jährlich einen Bericht über

Art und Ausmaß der Waldverwüstungen und insbesondere der flächenhaften Gefährdungen des Bewuchses durch
Wild, die Gutachtertätigkeit der Forstbehörden und die Maßnahmen der Jagdbehörden sowie deren Erfolg, gegliedert
nach Bundesländern, im Internet zu veröffentlichen.

Rodung
§ 17. (1) Die Verwendung von Waldboden zu anderen Zwecken als für solche der Waldkultur (Rodung) ist verbo-

ten.
(2) Unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 1 kann die Behörde eine Bewilligung zur Rodung erteilen, wenn ein

besonderes öffentliches Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald nicht entgegensteht.
(3) Kann eine Bewilligung nach Abs. 2 nicht erteilt werden, kann die Behörde eine Bewilligung zur Rodung dann

erteilen, wenn ein öffentliches Interesse an einer anderen Verwendung der zur Rodung beantragten Fläche das öf-
fentliche Interesse an der Erhaltung dieser Fläche als Wald überwiegt.

(4) Öffentliche Interessen an einer anderen Verwendung im Sinne des Abs. 3 sind insbesondere begründet in der
umfassenden Landesverteidigung, im Eisenbahn-, Luft- oder öffentlichen Straßenverkehr, im Post- oder öffentlichen
Fernmeldewesen, im Bergbau, im Wasserbau, in der Energiewirtschaft, in der Agrarstrukturverbesserung, im Sied-
lungswesen oder im Naturschutz.
(5) Bei der Beurteilung des öffentlichen Interesses im Sinne des Abs. 2 oder bei der Abwägung der öffentlichen In-

teressen im Sinne des Abs. 3 hat die Behörde insbesondere auf eine die erforderlichen
Wirkungen des Waldes gewährleistende Waldausstattung Bedacht zu nehmen. Unter dieser Voraussetzung sind die
Zielsetzungen der Raumordnung zu berücksichtigen.

(6) In Gebieten, die dem Bundesheer ständig als militärisches Übungsgelände zur Verfügung stehen (Truppen-
übungsplätze), bedürfen Rodungen für Zwecke der militärischen Landesverteidigung keiner Bewilligung. Dies gilt
nicht für Schutzwälder oder Bannwälder. Der Bundesminister für Landesverteidigung hat zu Beginn jeden Jahres
dem Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft jene Flächen bekannt zu geben,
die im vorangegangenen Jahr gerodet wurden.

Anmeldepflichtige Rodung
§ 17a. (1) Einer Rodungsbewilligung bedarf es nicht, wenn
1. die Rodungsfläche ein Ausmaß von 1 000 m2 nicht übersteigt und
2. der Antragsberechtigte das Rodungsvorhaben unter Anschluss der in § 19 Abs. 2 genannten Unterlagen bei der
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Behörde anmeldet und
3. die Behörde dem Anmelder nicht innerhalb von sechs Wochen ab Einlangen der Anmeldung mitteilt, dass die Ro-

dung aus Rücksicht auf das öffentliche Interesse an der Walderhaltung ohne Erteilung einer Rodungsbewilligung
nach § 17 nicht durchgeführt werden darf. § 91 Abs. 2 gilt sinngemäß.

(2) In das Flächenausmaß einer angemeldeten Rodung einzurechnen sind alle an die zur Rodung angemeldete
Fläche unmittelbar angrenzenden und für den selben Zweck nach Abs. 1 durchgeführten Rodungen, sofern diese
nicht länger als zehn Jahre zurückliegen.
(3) Die Gültigkeit der Anmeldung erlischt, wenn die angemeldete Rodung nicht innerhalb eines Jahres ab Einlangen

der Anmeldung bei der Behörde durchgeführt wird.

Rodungsbewilligung; Vorschreibungen
§ 18. (1) Die Rodungsbewilligung ist erforderlichenfalls an Bedingungen, Fristen oder Auflagen zu binden, durch

welche gewährleistet ist, dass die Walderhaltung über das bewilligte Ausmaß hinaus nicht beeinträchtigt wird. Ins-
besondere sind danach

1. ein Zeitpunkt festzusetzen, zu dem die Rodungsbewilligung erlischt, wenn der Rodungszweck nicht erfüllt wurde,
2. die Gültigkeit der Bewilligung an die ausschließliche Verwendung der Fläche zum beantragten Zweck zu binden

oder
3. Maßnahmen vorzuschreiben, die

a) zur Hintanhaltung nachteiliger Wirkungen für die umliegenden Wälder oder
b) zum Ausgleich des Verlustes der Wirkungen des Waldes (Ersatzleistung)

geeignet sind.
(2) In der die Ersatzleistung betreffenden Vorschreibung ist der Rodungswerber im Interesse der Wiederherstellung der

durch die Rodung entfallenden Wirkungen des Waldes zur Aufforstung einer Nichtwaldfläche (Ersatzaufforstung) oder
zu Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustandes zu verpflichten. Die Vorschreibung kann auch dahin lauten, dass
der Rodungswerber die Ersatzaufforstung oder die Maßnahmen zur Verbesserung des Waldzustands auf Grundflächen
eines anderen Grundeigentümers in der näheren Umgebung der Rodungsfläche auf Grund einer nachweisbar getroffenen
Vereinbarung durchzuführen hat. Kann eine Vereinbarung zum Zeitpunkt der Erteilung der Rodungsbewilligung nicht
nachgewiesen werden, ist die Vorschreibung einer Ersatzleistung mit der Wirkung möglich, dass die bewilligte Rodung
erst durchgeführt werden darf, wenn der Inhaber der Rodungsbewilligung die schriftliche Vereinbarung mit dem Grund-
eigentümer über die Durchführung der Ersatzleistung der Behörde nachgewiesen hat.
(3) Ist eine Vorschreibung gemäß Abs. 2 nicht möglich oder nicht zumutbar, so hat der Rodungswerber einen Geld-

betrag zu entrichten, der den Kosten der Neuaufforstung der Rodungsfläche, wäre sie aufzuforsten, entspricht. Der
Geldbetrag ist von der Behörde unter sinngemäßer Anwendung der Kostenbestimmungen der Verwaltungsverfah-
rensgesetze vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine Einnahme des Bundes und ist für die Durchführung von
Neubewaldungen oder zur rascheren Wiederherstellung der Wirkungen des Waldes (§ 6 Abs. 2) nach Katastrophen-
fällen zu verwenden.
(4) Geht aus dem Antrag hervor, dass der beabsichtigte Zweck der Rodung nicht von unbegrenzter Dauer sein soll,

so ist im Bewilligungsbescheid die beantragte Verwendung ausdrücklich als vorübergehend zu erklären und entspre-
chend zu befristen (befristete Rodung). Ferner ist die Auflage zu erteilen, dass die befristete Rodungsfläche nach
Ablauf der festgesetzten Frist wieder zu bewalden ist.

(5) Abs. 1 Z 3 lit. b und Abs. 2 und 3 finden auf befristete Rodungen im Sinn des Abs. 4 keine Anwendung.
(6) Zur Sicherung

1. der Erfüllung einer im Sinne des Abs. 1 vorgeschriebenen Auflage oder
2. der Durchführung der Wiederbewaldung nach Ablauf der festgesetzten Frist im Sinne des Abs. 4

kann eine den Kosten dieser Maßnahmen angemessene Sicherheitsleistung vorgeschrieben werden. Vor deren Erlag
darf mit der Durchführung der Rodung nicht begonnen werden. Die Bestimmungen des § 89 Abs. 2 bis 4 finden
sinngemäß Anwendung.
(7) Es gelten
1. sämtliche Bestimmungen dieses Bundesgesetzes für befristete Rodungen ab dem Ablauf der Befristung,
2. die Bestimmungen des IV. Abschnittes und der §§ 172 und 174 für alle Rodungen bis zur Entfernung des Be-

wuchses.

Rodungsverfahren
§ 19. (1) Zur Einbringung eines Antrags auf Rodungsbewilligung

sind berechtigt:
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1. der Waldeigentümer,
2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich oder obligatorisch Berechtigte in Ausübung seines Rech-

tes unter Nachweis der Zustimmung des Waldeigentümers,
3. die zur Wahrnehmung der öffentlichen Interessen im Sinne des § 17 Abs. 3 Zuständigen,
4. in den Fällen des § 20 Abs. 2 auch die Agrarbehörde,
5. in den Fällen von Rodungen für Anlagen zur Erzeugung, Fortleitung, Verteilung und Speicherung von Energie-

trägern die Unternehmen, die solche Anlagen betreiben, soweit zu ihren Gunsten enteignet werden kann oder
Leitungsrechte begründet werden können, vorbehaltlich der Zustimmung des gemäß Z 3 Zuständigen,

6. in den Fällen von Rodungen für Eisenbahnzwecke die Inhaber von Konzessionen gemäß § 17 des Eisenbahngesetzes
1957, BGBl. Nr. 60, oder gemäß § 25 des Seilbahngesetzes 2003, BGBl. I Nr. 103.

(2) Der Antrag hat zu enthalten:
1. das Ausmaß der beantragten Rodungsfläche,
2. den Rodungszweck,
3. im Fall der Belastung der Rodungsfläche mit Einforstungsrechten oder Gemeindegutnutzungsrechten die daraus

Berechtigten und
4. die Eigentümer nachbarlich angrenzender Grundstücke (Anrainer).

Dem Antrag sind ein Grundbuchsauszug, der nicht älter als drei Monate sein darf und eine Lageskizze, die eine ein-
deutige Feststellung der zur Rodung beantragten Fläche in der Natur ermöglicht, anzu schließen. Die Lageskizze,
deren Maßstab nicht kleiner sein darf als der Maßstab der Katastralmappe, ist in dreifacher Ausfertigung, in den
Fällen des § 20 Abs. 1 in vierfacher Ausfertigung vorzulegen; von diesen Ausfertigungen hat die Behörde eine dem
Vermessungsamt, im Fall des § 20 Abs. 1 eine weitere der Agrarbehörde zu übermitteln.
(3) Anstelle von Grundbuchsauszügen kann auch ein Verzeichnis der zur Rodung beantragten Grundstücke - bein-

haltend deren Gesamtfläche und die beanspruchte Fläche sowie deren Eigentümer unter gleichzeitiger Anführung
von Rechten, die auf den zur Rodung beantragten Flächen lasten - treten. Dieses Verzeichnis ist von einer mit öf-
fentlichem Glauben versehenen Person zu bestätigen. Im Fall des § 20 Abs. 2 ist dieses Verzeichnis, in dem auch die
Weginteressenten anzuführen sind, von der Agrarbehörde zu bestätigen.

(4) Parteien im Sinne des § 8 AVG sind:
1. die Antragsberechtigten im Sinn des Abs. 1 im Umfang ihres Antragsrechtes,
2. der an der zur Rodung beantragten Waldfläche dinglich Berechtigte,
3. der Bergbauberechtigte, soweit er auf der zur Rodung beantragten Waldfläche nach den bergrechtlichen Vor-

schriften zum Aufsuchen oder Gewinnen bergfreier oder bundeseigener mineralischer Rohstoffe befugt ist,
4. der Eigentümer und der dinglich Berechtigte der an die zur Rodung beantragten Waldfläche angrenzenden Wald-

flächen, wobei § 14 Abs. 3 zweiter Halbsatz zu berücksichtigen ist, und
5. das zuständige Militärkommando, wenn sich das Verfahren auf Waldflächen bezieht, die der Sicherung der Ver-

teidigungswirkung von Anlagen der Landesverteidigung dienen.
(5) Im Rodungsverfahren sind
1. die Gemeinde, in der die zur Rodung beantragte Fläche liegt, zur Wahrnehmung von örtlichen öffentlichen In-

teressen und
2. die Behörden, die in diesem Verfahren zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher Interessen berufen sind,

zu hören.
(6) Das Recht auf Anhörung gemäß Abs. 5 Z 1 wird von den Gemeinden im eigenen Wirkungsbereich wahrgenom-

men.
(7) Werden im Verfahren zivilrechtliche Einwendungen erhoben, so hat die Behörde auf eine gütliche Einigung der

Parteien hinzuwirken. Kommt eine solche nicht zustande, so hat die Behörde in ihrer Entscheidung über den Ro-
dungsantrag die Parteien unter ausdrücklicher Anführung der durch den Bescheid nicht erledigten zivilrechtlichen
Einwendungen zur Austragung derselben auf den Zivilrechtsweg zu verweisen.
(8) Wird auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 Z 3, 5 oder 6 eine Rodungsbewilligung erteilt, so darf die Rodung

erst durchgeführt werden, wenn derjenige, zu dessen Gunsten die Rodungsbewilligung
erteilt worden ist, das Eigentumsrecht oder ein sonstiges dem Rodungszweck entsprechendes Verfügungsrecht an
der zur Rodung bewilligten Waldfläche erworben hat.

. . . . . . . . . .
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B. Wälder mit Sonderbehandlung
Schutzwald, Begriff

. . . . . . . . .

Wälder mit besonderem Lebensraum
§ 32a. (1) Als Wälder mit besonderem Lebensraum (Biotopschutzwälder) gelten Naturwaldreservate auf Grund pri-

vatrechtlicher Vereinbarungen, Waldflächen in Nationalparken oder Waldflächen, die in Naturschutzgebieten oder
durch Gesetz, Verordnung oder Bescheid festgelegten Schutzgebieten nach der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. Nr. L 206 vom 22. Juli
1992, S 7) oder der Richtlinie 79/409/EWG des Rates über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. Nr. L
103 vom 25. April 1979, S 1) liegen.

(2) Die Behörde kann auf Antrag des Waldeigentümers oder einer zur Wahrnehmung der mit den Wäldern nach
Abs. 1 verbundenen öffentlichen Interessen zuständigen Behörde mit Zustimmung des Waldeigentümers mit Bescheid
Ausnahmen von der Geltung einzelner Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, nämlich betreffend

1. die Wiederbewaldung nach § 13,
2. die Waldverwüstung nach § 16,
3. die Behandlung und Nutzung des Schutzwaldes nach § 22,
4. Maßnahmen bei Schädlingsbefall oder gefahrdrohender Schädlingsvermehrung nach §§ 44 und 45 und
5. den Schutz hiebsunreifer Bestände nach § 80 Abs. 1, anordnen, wenn öffentliche Interessen der Walderhaltung

nicht entgegenstehen.
(3) Bei Gefahr in Verzug oder bei Wegfall der Voraussetzungen hat die Behörde von Amts wegen oder auf Antrag

des Waldeigentümers einen nach Abs. 2 ergangenen Bescheid abzuändern oder aufzuheben und die nach Abs. 2 erteilte
Ausnahme zur Gänze oder teilweise zu widerrufen. Bei Gefahr in Verzug für einen nicht unter Abs. 1 fallenden Wald,
der an einen Wald im Sinne des Abs. 1 angrenzt, hat die Behörde auch auf Antrag des Eigentümers des gefährdeten
nachbarlichen Waldes zu entscheiden.

Benützung des Waldes zu Erholungszwecken
Arten der Benützung

§ 33. (1) Jedermann darf, unbeschadet der Bestimmungen der Abs. 2 und 3 und des § 34, Wald zu Erholungszwecken
betreten und sich dort aufhalten.

(2) Zu Erholungszwecken gemäß Abs. 1 dürfen nicht benützt werden:
a) Waldflächen, für die die Behörde ein Betretungsverbot aus den Gründen des § 28 Abs. 3 lit. d, § 41 Abs. 2 oder

§ 44 Abs. 7 verfügt hat,
b) Waldflächen mit forstbetrieblichen Einrichtungen, wie Forstgärten und Saatkämpe, Holzlager- und Holzausfor-

mungsplätze, Material- und Gerätelagerplätze, Gebäude, Betriebsstätten von Bringungsanlagen, ausgenommen
Forststraßen, einschließlich ihres Gefährdungsbereiches,

c) Wiederbewaldungsflächen sowie Neubewaldungsflächen, diese unbeschadet des § 4 Abs. 1, solange deren Be-
wuchs eine Höhe von drei Metern noch nicht erreicht hat.

(3) Eine über Abs. 1 hinausgehende Benutzung, wie Lagern bei Dunkelheit, Zelten, Befahren oder Reiten, ist nur
mit Zustimmung des Waldeigentümers, hinsichtlich der Forststraßen mit Zustimmung jener Person, der die Erhaltung
der Forststraße obliegt, zulässig. Das Abfahren mit Schiern im Wald ist im Bereich von Aufstiegshilfen nur auf mar-
kierten Pisten oder Schirouten gestattet. Schilanglaufen ohne Loipen ist unter Anwendung der nötigen Vorsicht ge-
stattet; eine darüber hinausgehende Benützung des Waldes, wie das Anlegen und die Benützung von Loipen, ist
jedoch nur mit Zustimmung des Waldeigentümers gestattet. Eine Zustimmung kann auf bestimmte Benützungsarten
oder -zeiten eingeschränkt werden. Sie gilt als erteilt, wenn die Zulässigkeit der Benützung und deren Umfang im
Sinne des § 34 Abs. 10 ersichtlich gemacht wurde.

(4) Soweit es die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der Wälder zuläßt, hat der Erhalter der Forststraße deren Be-
fahren durch Fahrzeuge im Rettungseinsatz oder zur Versorgung von über die Forststraße erreichbaren Schutzhütten
zu dulden; einer Ersichtlichmachung im Sinne des § 34 Abs. 10 bedarf es nicht. Ist die Forststraße abgesperrt, so ist
zwischen dem Erhalter der Forststraße und der für den Rettungseinsatz zuständigen Stelle eine für den Erhalter der
Forststraße zumutbare Vereinbarung über die Zugänglichmachung der Forststraße zu treffen. Der Erhalter der Forst-
straße hat gegenüber dem Inhaber der Schutzhütte Anspruch auf eine dem Umfang der Benützung der Forststraße
entsprechende Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile. Die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 dritter bis
sechster Satz sind sinngemäß anzuwenden.
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(5) Durch die Benutzung des Waldes zu Erholungszwecken tritt eine Ersitzung (§§ 1452 ff. ABGB) nicht ein.
(6) Die Sicherstellung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 3 darf von Organen des öffentlichen Sicher-

heitsdienstes wahrgenommen werden.

Benützungsbeschränkungen
§ 34. (1) Unbeschadet der Bestimmungen des § 33 Abs. 2 darf Wald von der Benutzung zu Erholungszwecken vom

Waldeigentümer befristet (Abs. 2) oder dauernd (Abs. 3) ausgenommen werden (Sperre).
(2) Befristete Sperren sind nur zulässig für folgende Flächen:
a) Baustellen von Bringungsanlagen und anderen forstbetrieblichen Hoch- und Tiefbauten;
b) Gefährdungsbereiche der Holzfällung und -bringung bis zur Abfuhrstelle auf die Dauer der Holz erntearbeiten;
c) Waldflächen, in denen durch atmosphärische Einwirkungen Stämme in größerer Anzahl geworfen oder gebrochen

wurden und noch nicht aufgearbeitet sind, bis zur Beendigung der Aufarbeitung;
d) Waldflächen, in denen Forstschädlinge bekämpft werden, solange es der Bekämpfungszweck erfordert;
e) Waldflächen, wenn und solange sie wissenschaftlichen Zwecken dienen und diese ohne Sperre nicht erreicht werden

können.
(3) Dauernde Sperren sind nur zulässig für Waldflächen, die
a) aus forstlichen Nebennutzungen entwickelten Sonderkulturen, wie der Christbaumzucht, gewidmet sind;
b) der Besichtigung von Tieren oder Pflanzen, wie Tiergärten oder Alpengärten, oder besonderen Erholungsein-

richtungen, ohne Rücksicht auf eine Eintrittsgebühr gewidmet sind;
c) der Waldeigentümer sich oder seinen Beschäftigten im engeren örtlichen Zusammenhang mit ihren Wohnhäusern

vorbehält und die insgesamt 5% von dessen Gesamtwaldfläche, höchstens aber 15 ha, nicht übersteigen; bei
einer Gesamtwaldfläche unter 10 ha dürfen bis zu 0,5 ha gesperrt werden.

(4) Beabsichtigt der Waldeigentümer eine befristete Sperre von Waldflächen, deren Dauer vier Monate übersteigt,
oder eine dauernde Sperre von Waldflächen, deren Ausmaß 5 ha übersteigt, so hat er hiefür bei der Behörde eine
Bewilligung zu beantragen. In diesem Antrag, dem eine Lageskizze anzuschließen ist, sind die Grundstücksnummer,
der Sperrgrund und die beabsichtigte Dauer der Sperre und gegebenenfalls die Größe der zu sperrenden Waldfläche
anzugeben. Dem Antrag ist stattzugeben, wenn dies zur Erreichung des Zweckes der Sperre unumgänglich ist.

(5) Wald, der von der Benützung zu Erholungszwecken ausgenommen wird, ist in den Fällen
a) des Abs. 1 und des § 33 Abs. 2 lit. b vom Waldeigentümer,
b) des § 33 Abs. 2 lit. a von der Behörde 

zu kennzeichnen. Flächen gemäß § 33 Abs. 2 lit. c sowie Flächen, hinsichtlich derer eine Kundmachung nach § 41
Abs. 3 erlassen worden ist, bedürfen keiner Kennzeichnung.
(6) Die Kennzeichnung gemäß Abs. 5 ist mittels Hinweistafeln an jenen Stellen, wo öffentliche Straßen und Wege,

markierte Wege, Güterwege und Forststraßen sowie markierte Schirouten, -pisten und -loipen in die zu kennzeich-
nende gesperrte Fläche führen oder an diese unmittelbar angrenzen, anzubringen.

(7) Ist die Benützung einer Waldfläche zu Erholungszwecken aus den in den Abs. 2 und 3 sowie im   § 33 Abs. 2
lit. a und b angeführten Gründen nicht zulässig, so erstreckt sich die Sperre

a) in den Fällen des Abs. 2 lit. a bis d sowie des § 33 Abs. 2 lit. a auch auf alle durch die Waldfläche führenden nichtöffentlichen
Wege,

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. e, des Abs. 3 sowie des § 33 Abs. 2 lit. b auf nichtöffentliche Wege, jedoch unbe-
schadet bestehender Benützungsrechte.

(8) Im Fall einer Sperre gemäß Abs. 3 hat der Waldeigentümer die Umgehung der gesperrten Fläche zu ermöglichen;
erforderlichenfalls hat er geeignete Umgehungswege anzulegen. Ist dies nach der Lage der gesperrten Waldfläche
nicht möglich, so hat er, im Falle die Sperre durch Beschilderung gekennzeichnet ist, die Möglichkeit der Benützung
der durch die gesperrte Waldfläche führenden Wege durch Hinweistafeln zu kennzeichnen, im Falle die Waldfläche
eingezäunt ist, diese Möglichkeit durch Überstiege oder Tore zu gewährleisten.

(9) Innerhalb von Waldflächen, die wegen einer Sperre gemäß Abs. 1 oder eines Betretungsverbotes gemäß § 33
Abs. 2 lit. c zu Erholungszwecken nicht benützt werden dürfen, dürfen Wege, soweit sie nicht bereits gemäß Abs. 7
in die Sperre miteinbezogen sind, nicht verlassen werden.

(10) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat durch Verordnung die
Arten der Kennzeichnung, Form und Wortlaut von Hinweistafeln sowie die Art der Ersichtlichmachung näher zu re-
geln. Bei befristeten Sperren ist auf oder unter der Hinweistafel Beginn und Ende der Sperre ersichtlich zu machen.
Wenn mit Gefahren durch Waldarbeit zu rechnen ist, ist auf den Hinweistafeln darauf besonders zu verweisen.

. . . . . . . .
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D. Wälder mit Nebennutzungen
Waldweide; Schneeflucht

. . . . . . . . . .

IV. ABSCHNITT
FORSTSCHUTZ

A. Schutz vor Waldbrand

Feuerentzünden im Wald
§ 40. (1) Im Wald, in der Kampfzone des Waldes und, soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines

Waldbrandes begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich), ist das Entzünden oder Unterhalten von Feuer
durch hiezu nicht befugte Personen und der unvorsichtige Umgang mit feuergefährlichen Gegenständen verboten.
Hiezu zählt auch das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen, wie insbesondere von Zündhöl-
zern und Rauchwaren.

(2) Zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde sind befugt:
a) der Waldeigentümer, seine Forst-, Forstschutz- und Jagdschutzorgane und Forstarbeiter,
b) sonstige Personen, sofern sie im Besitze einer schriftlichen Erlaubnis des Waldeigentümers sind, und
c) im Gefährdungsbereich der Grundeigentümer und seine Beauftragten.
(3) Ständige Zelt- oder Lagerplätze können vom Verbot des Abs. 1 erster Satz ausgenommen werden, sofern die

Behörde dies bewilligt. Ist der Waldeigentümer nicht selbst der Antragsteller, so ist dem Antrag dessen Zustim-
mungserklärung anzuschließen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn keine Gefährdung durch Feuer besteht. Erfor-
derlichenfalls ist die Bewilligung von Bedingungen und Auflagen zur Hintanhaltung einer Waldbrandgefahr abhängig
zu machen.
(4) Das Schlagbrennen oder sonstiges flächenweises Abbrennen von Pflanzenresten (Schlag- und Schwendabraum,

Fratten) ist nur zulässig, wenn damit nicht der Wald gefährdet, die Bodengüte beeinträchtigt oder die Gefahr eines
Waldbrandes herbeigeführt wird. Das beabsichtigte Anlegen solcher Feuer ist spätestens vor Beginn unter Angabe
des Ortes und des Zeitpunktes der Gemeinde zu melden.

(5) Die zum Feuerentzünden befugten Personen haben mit größter Vorsicht vorzugehen. Das Feuer ist zu beauf-
sichtigen und vor seinem Verlassen sorgfältig zu löschen.

. . . . . . . . . . . . .
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FORSTAUSFÜHRUNGSGESETZ  (121)
Gesetz vom 29. Juni 1987 betreffend Ausführungsbestimmungen zum Forstgesetz 1975 (Burgenländisches Forst-

ausführungsgesetz), LGBl. Nr. 56/1987, i.d.F. LGBl. Nr. 41/1991, 32/2001, 53/2009, 7/2010
Der Landtag hat in Ausführung der §§ 15 Abs. 2, 26 Abs. 2, 42 und 101 Abs. 8 des Forstgesetzes 1975, BGBl.

Nr. 440/1975, beschlossen:

A u s z u g :

1. Abschnitt
Waldteilung

§ 1
Die Teilung von Grundstücken, die zumindest teilweise die Benützungsart Wald aufweisen, ist nur gestattet, wenn

1. die Waldflächen durch die Teilung nicht betroffen sind oder für die durch die Teilung betroffenen Waldflächen
eine rechtskräftige unbe friste te Rodungsbewilligung (§§ 17 und 18 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 40, zuletzt ge-
ändert durch das Gesetz BGBl I Nr. 55/2007) vorliegt;

2. die Waldfläche auf den durch Teilung entstandenen Grundstücken ein Mindestmaß von 1 ha und eine durch-
schnittliche Mindestbreite von 50 m aufweisen.

. . . . . . . . . . . .
2. Abschnitt

Windschutzanlagen

§ 3
(1) Die Errichtung von Windschutzanlagen bedarf der Bewilligung der Behörde (Errichtungsbewilligung).  . . . .

. . .            

. . . . . . . . . . . . 

3. Abschnitt
Waldbrandbekämpfung

§ 12
Unter Waldbrand im Sinne dieses Gesetzes ist ein Feuer auf einer Grundfläche zu verstehen, die als Wald im

Sinne des Forstgesetzes 1975, als Windschutzanlage (§ 2 Abs. 3 Forstgesetz 1975), als Neubewaldungsfläche (§ 4
Forstgesetz 1975) oder als Gefährdungsbereich im Sinne des § 40 Abs. 1 Forstgesetz 1975 anzusehen ist, wenn das
Feuer seinen Herd verlassen hat und geeignet ist, Schäden an forstlichem Bewuchs oder Forstprodukten zu verursa-
chen. 

§ 13 
(1) Wer einen Waldbrand wahrnimmt, ist verpflichtet, ihn nach Kräften zu löschen. Ist das Löschen des Wald-

brandes nicht möglich, so ist der Brand sofort der nächsten Brandmeldestelle, an Orten, wo eine solche Brandmel-
destelle nicht besteht, dem Waldeigentümer oder dessen Forstpersonal, der nächsten Polizeidienststelle oder dem
nächsten Gemeindeamt zu melden.

(2) Ortsunkundige haben ortsvertraute Personen in der näheren Umgebung zu verständigen, die ihrerseits ver-
pflichtet sind, die Meldung an die im Abs. 1 genannten Stellen weiterzuleiten.

(3) Die gem. Abs. 1 verständigte Stelle hat den unverzüglichen Einsatz der zuständigen Feuerwehr zu veranlassen
und, soweit dies nicht bereits geschehen ist, die vom Waldbrand betroffene Gemeinde zu benachrichtigen.

. . . . . . . . . . . .
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AUFFORSTUNGSGESETZ  (122) 
Gesetz vom 24. November 1988 über die Aufforstung von Nichtwaldflächen, LGBl. Nr. 17/1989, 32/2001

A u s z u g :

§ 1
(1) Grundstücke, die nach ihrer Beschaffenheit oder der Art ihrer tatsächlichen Verwendung der landwirtschaft-

lichen Nutzung gewidmet sind, und Grundstücke, die an solche Grundstücke angrenzen, dürfen nur mit Bewilligung
der Bezirksverwaltungsbehörde aufgeforstet oder zur Anlage von Forstgärten, Forstsamenplantagen oder Christ-
baumkulturen verwendet werden. Ebenso bedarf die Duldung des natürlichen Anfluges (Naturverjüngung) auf diesen
Flächen einer Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde.

(2) Den Bestimmungen dieses Gesetzes unterliegen nicht Maßnahmen der Wiederbewaldung und die Errichtung
von Windschutzanlagen. 

. . . . . . .
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WAFFENGESETZ (140)
Bundesgesetz, mit dem das Waffengesetz 1996 erlassen und das Unterbringungsgesetz, das Strafgesetzbuch sowie

das Sicherheitspolizeigesetz geändert werden, BGBl. I Nr. 12/1997, i.d.F. BGBl. I Nr. 142/2000, BGBl. I Nr.  57/2001,
BGBl. I Nr.  98/2001, BGBl. I Nr. 134/2002, BGBl. I Nr. 136/2004, BGBl. I Nr. 4/2008, 43/2010, 35/2012, 50/2012,
63/2012, 87/2012, 115/2012, 161/2013      

A u s z u g :
Inhaltsverzeichnis

1. Abschnitt
Begriffsbestimmungen

§ 1    Waffen
§ 2    Schußwaffen
§ 3    Faustfeuerwaffen
§ 4    Munition
§ 5    . . . . . . . . . . . .
§ 6    Besitz
§ 7    Führen
§ 8    Verläßlichkeit
§ 9    EWR-Bürger, Schweiz und Liechtenstein

2. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 10   Ermessen
§ 11   Jugendliche
§ 12   Waffenverbot
§ 13   Vorläufiges Waffenverbot
§ 14   Schießstätten
§ 15   Überprüfung, Verlust und Entfremdung von Urkunden
§ 16   Ersatzdokumente
§ 16a Verwahrung von Schusswaffen

3. Abschnitt
Waffen der Kategorie A 

(Verbotene Waffen und Kriegsmaterial)
§ 17   . . . . . . . . . . . .   § 18  

4. Abschnitt
Schusswaffen der Kategorie B

§ 19   Definition
§ 20   Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen der Kategorie B
§ 21   Ausstellung von Waffenbesitzkarte und Waffenpaß
§ 22   Rechtfertigung und Bedarf
§ 23   Anzahl der erlaubten Waffen
§ 24   Munition für Faustfeuerwaffen
§ 25   Überprüfung der Verläßlichkeit
§ 26   entf.
§ 27   Einziehung von Urkunden
§ 28   Überlassen von Schusswaffen der Kategorie B
§ 29   Ausnahmebestimmungen

5. Abschnitt
Schusswaffen der Kategorien C und D

§ 30   Schusswaffen der Kategorie C
§ 31   Schusswaffen der Kategorie D
§ 32   Ermächtigung zur Registrierung
§ 33   Registrierungspflicht und Vornahme der Registrierung
§ 34   Überlassen und Besitz von Schusswaffen der Kategorien C und D
§ 35   Führen von Schusswaffen der Kategorien C und D

6. Abschnitt
Verkehr mit Schußwaffen innerhalb der Europäischen Union und
Einfuhr von Schußwaffen in das Bundesgebiet aus Drittstaaten

§ 36   Europäischer Feuerwaffenpaß
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§ 37   Verbringen von Schußwaffen und Munition innerhalb der Europäischen Union
§ 38   Mitbringen von Schußwaffen und Munition
§ 39   Einfuhr von Schusswaffen der Kategorie B
§ 40   Führen mitgebrachter oder eingeführter Schußwaffen

7. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

§ 41   Besondere Bestimmungen für die Verwahrung einer großen Anzahl von Schußwaffen
§ 41a Verlust und Diebstahl
§ 42   Finden von Waffen oder Kriegsmaterial
§ 42a  . . . . . . . . . . . .
§ 42b . . . . . . . . . . . .
§ 43   Erbschaft oder Vermächtnis
§ 44   Bestimmung von Schußwaffen

8. Abschnitt
Ausnahmebestimmungen für bestimmte Waffen, Zwecke und Personen

§ 45   Ausnahmebestimmungen für bestimmte Waffen
§ 46   Ausnahmebestimmungen für bestimmte Zwecke
§ 47   Ausnahmebestimmungen für bestimmte Personen

9. Abschnitt
Behörden und Verfahren

§ 48   Zuständigkeit
§ 49  Beschwerden

10. Abschnitt
Strafbestimmungen und Durchsuchungsermächtigung

§ 50   Gerichtlich strafbare Handlungen
§ 51   Verwaltungsübertretungen
§ 52   Verfall
§ 53   Durchsuchungsermächtigung

11. Abschnitt
Verwenden personenbezogener Daten im Rahmen der Waffenpolizei

§ 54   . . . . . . . . . . . .  § 56
12. Abschnitt

Übergangs- und Schlußbestimmungen
§ 57   . . . . . . . . . . . .  § 62
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1. Abschnitt
Begriffsbestimmungen

Waffen 
§ 1. Waffen sind Gegenstände, die ihrem Wesen nach dazu bestimmt sind,

1. die Angriffs- oder Abwehrfähigkeit von Menschen durch unmittelbare Einwirkung zu beseitigen oder herabzu-
setzen oder

2. bei der Jagd oder beim Schießsport zur Abgabe von Schüssen verwendet zu werden.

Schußwaffen 
§ 2. Schusswaffen sind Waffen, mit denen feste Körper (Geschosse) durch einen Lauf in eine bestimmbare Richtung

verschossen werden können; es sind dies Schusswaffen 
1. der Kategorie A (§§ 17 und 18); 
2. der Kategorie B (§§ 19 bis 23); 
3. der Kategorien C und D (§§ 30 bis 35).

(2) Die Bestimmungen über Schußwaffen gelten auch für Lauf, Trommel, Verschluß und andere diesen entspre-
chende Teile von Schußwaffen - auch wenn sie Bestandteil eines anderen Gegenstandes geworden sind -, sofern sie
verwendungsfähig und nicht Kriegsmaterial sind. Sie gelten jedoch nicht für Einsteckläufe mit Kaliber unter 5,7 mm.

(3) Schusswaffen, einschließlich der als Kriegsmaterial gemäß § 1 Art. I Z 1 lit. a und b der Verordnung der Bundes-
regierung vom 22. November 1977 betreffend Kriegsmaterial, BGBl. Nr. 624/1977, anzusehenden Schusswaffen, die
jeweils gemäß § 42b deaktiviert worden sind, sind keine Waffen im Sinne dieses Bundesgesetzes. 

Faustfeuerwaffen 
§ 3. Faustfeuerwaffen sind Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch Verbrennung eines Treibmittels ihren An-

trieb erhalten und die eine Gesamtlänge von höchstens 60 cm aufweisen.

Munition 
§ 4. Munition ist ein verwendungsfertiges Schießmittel, das seinem Wesen nach für den Gebrauch in Schußwaffen

bestimmt ist.

Kriegsmaterial
§ 5. . . . . . . .

Besitz 
§ 6. (1) Als Besitz von Waffen und Munition gilt auch deren Innehabung. 

(2) Nicht als Besitz gilt die Innehabung von Waffen anlässlich eines Verkaufsgesprächs im Geschäftslokal eines
Gewerbetreibenden gemäß § 47 Abs. 2. 

Führen 
§ 7. (1) Eine Waffe führt, wer sie bei sich hat.   

(2) Eine Waffe führt jedoch nicht, wer sie innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder eingefriedeten Liegen-
schaften mit Zustimmung des zu ihrer Benützung Berechtigten bei sich hat.

(3) Eine Waffe führt weiters nicht, wer sie - in den Fällen einer Schußwaffe ungeladen - in einem geschlossenen
Behältnis und lediglich zu dem Zweck, sie von einem Ort zu einem anderen zu bringen, bei sich hat (Transport).

Verläßlichkeit 
§ 8. (1) Ein Mensch ist verläßlich, wenn er voraussichtlich mit Waffen sachgemäß umgehen wird und keine Tat-

sachen die Annahme rechtfertigen, daß er
1. Waffen mißbräuchlich oder leichtfertig verwenden wird;
2. mit Waffen unvorsichtig umgehen oder diese nicht sorgfältig verwahren wird;
3. Waffen Menschen überlassen wird, die zum Besitz solcher Waffen nicht berechtigt sind.
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(2) Ein Mensch ist keinesfalls verläßlich, wenn er
1. alkohol- oder suchtkrank ist oder
2. psychisch krank oder geistesschwach ist oder
3. durch ein körperliches Gebrechen nicht in der Lage ist, mit Waffen sachgemäß umzugehen.
(3) Als nicht verläßlich gilt ein Mensch im Falle einer Verurteilung

1. wegen einer unter Anwendung oder Androhung von Gewalt begangenen oder mit Gemeingefahr verbundenen
vorsätzlichen strafbaren Handlung, wegen eines Angriffes gegen den Staat oder den      öffentlichen Frieden oder
wegen Zuhälterei, Menschenhandels, Schlepperei oder Tierquälerei zu einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei
Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen oder

2. wegen gewerbsmäßigen, bandenmäßigen oder bewaffneten Schmuggels  oder
3. wegen einer durch fahrlässigen Gebrauch von Waffen erfolgten Verletzung oder Gefährdung von Menschen oder
4. wegen einer in Z 1 genannten strafbaren Handlung, sofern er bereits zweimal wegen einer solchen verurteilt

worden ist.
(4) Eine gemäß Abs. 3 maßgebliche Verurteilung liegt nicht vor, wenn sie bereits getilgt ist. Trotz einer nicht ge-

tilgten Verurteilung im Sinne des Abs. 3 kann ein Mensch verläßlich sein, wenn das ordentliche Gericht vom Ausspruch
der Strafe abgesehen hat (§ 12 des Jugendgerichtsgesetzes 1988 - JGG, BGBl. Nr. 599); gleiches gilt, wenn das Gericht
sich den Ausspruch der Strafe vorbehalten hat (§ 13 JGG) oder die Strafe - außer bei Freiheitsstrafen von mehr als
sechs Monaten - ganz oder teilweise bedingt nachgesehen hat, sofern kein nachträglicher Strafausspruch oder kein
Widerruf der bedingten Strafnachsicht erfolgte.

(5) Weiters gilt ein Mensch als nicht verläßlich, der öfter als zweimal wegen einer im Zustand der Trunkenheit be-
gangenen schwerwiegenden Verwaltungsübertretung bestraft worden ist, sofern keine dieser Bestrafungen getilgt ist.

(6) Schließlich gilt ein Mensch als nicht verläßlich, wenn aus Gründen, die in seiner Person liegen, die Feststellung
des für die Verläßlichkeit maßgeblichen Sachverhaltes nicht möglich war. Als solcher Grund gilt jedenfalls, wenn der
Betroffene sich anläßlich der Überprüfung seiner Verläßlichkeit weigert, der Behörde

1. Waffen, die er nur auf Grund der nach diesem Bundesgesetz ausgestellten Urkunde besitzen darf, samt den zuge-
hörigen Urkunden vorzuweisen;

2. die sichere Verwahrung der in Z 1 genannten Waffen nachzuweisen, obwohl auf Grund bestimmter Tatsachen
Zweifel daran bestehen, daß er die Waffen sicher verwahrt.

(7) Bei erstmaliger Prüfung der Verläßlichkeit hat sich die Behörde davon zu überzeugen, ob Tatsachen die Annahme
mangelnder waffenrechtlicher Verläßlichkeit des Betroffenen aus einem der in Abs. 2 genannten Gründe rechtfertigen.
Antragsteller, die nicht Inhaber einer Jagdkarte sind, haben ein Gutachten darüber beizubringen, ob sie dazu neigen,
insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden. Der
Bundesminister für Inneres hat durch Verordnung geeignete Personen oder Einrichtungen zu bezeichnen, die in der
Lage sind, dem jeweiligen Stand der psychologischen Wissenschaft entsprechende Gutachten zu erstellen, sowie die
anzuwendenden Testverfahren und die dabei einzuhaltende Vorgangsweise festzulegen.

EWR-Bürger, Schweiz und Liechtenstein 
§ 9. (1) EWR-Bürger sind Staatsangehörige einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum (EWR-Abkommen). 
(2) Soweit dieses Bundesgesetz auf Mitgliedstaaten der Europäischen Union Bezug nimmt, gelten diese Bestim-

mungen auch für die Schweiz und Liechtenstein.

2. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Ermessen
§ 10. Bei der Anwendung der in diesem Bundesgesetz enthaltenen Ermessensbestimmungen sind private Rechte

und Interessen nur insoweit zu berücksichtigen, als dies ohne unverhältnismäßige Beeinträchtigung des öffentlichen
Interesses, das an der Abwehr der mit dem Gebrauch von Waffen verbundenen Gefahr besteht, möglich ist.

Jugendliche 
§ 11. (1) Der Besitz von Waffen, Munition und Knallpatronen ist Menschen unter 18 Jahren verboten.  
(2) Die Behörde kann auf Antrag des gesetzlichen Vertreters Menschen nach Vollendung des 16. Lebensjahres für
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Schusswaffen der Kategorie C oder D Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 für jagdliche oder sportliche Zwecke be-
willigen, wenn der Jugendliche verläßlich und reif genug ist, die mit dem Gebrauch von Waffen verbundenen Gefahren
einzusehen und sich dieser Einsicht gemäß zu verhalten.

(3) Abs. 1 gilt nicht, wenn und insoweit Waffen und Munition bei der beruflichen Ausbildung Jugendlicher im
Rahmen eines gesetzlich anerkannten Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses benötigt werden.

(4) Rechtsgeschäfte, die dem Verbot des Abs. 1 zuwiderlaufen, sind nichtig, soweit keine Ausnahme gemäß Abs.
2 bewilligt wurde.

(5) Sportliche Zwecke im Sinne des Abs. 2 umfassen auch die Mitgliedschaft in einer traditionellen Schützenverei-
nigung; eine Bewilligung gemäß Abs. 2 für ein Mitglied einer traditionellen Schützenvereinigung ist auf den in § 35
Abs. 2 Z 3 umschriebenen Umfang beschränkt.

Waffenverbot 
§ 12. (1) Die Behörde hat einem Menschen den Besitz von Waffen und Munition zu verbieten (Waffenverbot),

wenn bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß dieser Mensch durch mißbräuchliches Verwenden von
Waffen Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder fremdes Eigentum gefährden könnte.

(2) Die im Besitz des Menschen, gegen den ein Waffenverbot erlassen wurde, befindlichen
1. Waffen und Munition sowie
2. Urkunden (ausgenommen Jagdkarten), die nach diesem Bundesgesetz zum Erwerb, Besitz, Führen oder zur Einfuhr

von Waffen oder Munition berechtigen, 
sind unverzüglich sicherzustellen. Für die damit betrauten Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gilt § 50 des

Sicherheitspolizeigesetzes - SPG, BGBl. Nr. 566/1991.
(3) Eine Beschwerde gegen ein Waffenverbot hat keine aufschiebende Wirkung. Mit dem Eintritt der Rechtskraft

des Waffenverbotes gelten
1. die sichergestellten Waffen und Munition als verfallen;
2. die im Abs. 2 Z 2 angeführten Urkunden als entzogen.

(4) Die Behörde hat dem Betroffenen auf Antrag für die verfallenen Waffen und verfallene Munition, soweit er
deren rechtmäßigen Erwerb glaubhaft macht, mittels Bescheides eine angemessene Entschädigung zuzuerkennen. Ein
solcher Antrag ist binnen einem Jahr ab Eintritt der Rechtskraft des Verbotes nach Abs. 1 zu stellen.

(5) Die gemäß Abs. 2 sichergestellten Waffen und Munition gelten trotz eines rechtmäßig verhängten Waffenver-
botes nicht als verfallen,

1. wenn das Gericht, dem sie anläßlich eines Strafverfahrens vorgelegt worden sind, ihre Ausfolgung an deren Ei-
gentümer verfügt oder

2. wenn jemand anderer als der Betroffene binnen sechs Monaten, vom Zeitpunkt der Sicherstellung an gerechnet,
der Behörde das Eigentum an diesen Gegenständen glaubhaft macht und dieser Eigentümer die Gegenstände be-
sitzen darf.

(6) Erlangt die Behörde Kenntnis, dass sich ein Waffenverbot gegen den Inhaber einer Jagdkarte richtet, so ist der
Behörde, die die Jagdkarte ausgestellt hat, eine Abschrift des vollstreckbaren Verbotsbescheides zu übermitteln. Erlangt
die Behörde Kenntnis, dass sich ein Waffenverbot gegen jemanden richtet, dem auf Grund seines öffentlichen Amtes
oder Dienstes von seiner vorgesetzten österreichischen Behörde oder Dienststelle eine Dienstwaffe zugeteilt worden
ist, so ist eine Abschrift des vollstreckbaren Verbotsbescheides dieser Behörde oder Dienststelle zu übermitteln.

(7) Ein Waffenverbot ist von der Behörde, die dieses Verbot erlassen hat, auf Antrag oder von Amts wegen aufzu-
heben, wenn die Gründe für seine Erlassung weggefallen sind.

(8) Die örtliche Zuständigkeit für die Verhängung eines Waffenverbotes gegen Personen ohne Hauptwohnsitz oder
Wohnsitz in Österreich richtet sich nach dem Ort des Vorfalls, der dazu Anlass gibt, ein Verfahren zur Verhängung
eines Waffenverbots einzuleiten.

Vorläufiges Waffenverbot 
§ 13. (1) Die Organe der öffentlichen Aufsicht sind bei Gefahr im Verzug ermächtigt,

1. Waffen und Munition sowie
2. Urkunden (ausgenommen Jagdkarten), die nach diesem Bundesgesetz zum Erwerb, Besitz, Führen oder zur Einfuhr

von Waffen oder Munition berechtigen,
sicherzustellen, wenn sie Grund zur Annahme haben, daß deren Besitzer durch mißbräuchliches Verwenden von

Waffen Leben, Gesundheit oder Freiheit von Menschen oder fremdes Eigentum gefährden könnte. Die Organe haben
dem Betroffenen über die Sicherstellung sofort eine Bestätigung auszustellen.

(1a) Soweit die Befugnis gemäß Abs. 1 von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes wahrgenommen wird,
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gilt § 50 SPG. Weigert sich ein Betroffener im Falle der Sicherstellung durch ein anderes Organ der öffentlichen Auf-
sicht Waffen, Munition oder Urkunden dem Organ zu übergeben, hat dieses unverzüglich die nächste Sicherheits-
dienststelle zu verständigen.

(2) Die sichergestellten Waffen, Munition und Urkunden sind unverzüglich jener Behörde, in deren Sprengel die
Amtshandlung geführt wurde, vorzulegen; sie hat eine Vorprüfung vorzunehmen. Sind die Voraussetzungen für die
Erlassung eines Waffenverbotes offensichtlich nicht gegeben, so hat die Behörde die sichergestellten Gegenstände
dem Betroffenen sofort auszufolgen. Andernfalls hat sie das Verfahren zur Erlassung des Verbotes (§ 12) durchzufüh-
ren, sofern sich hierfür aus § 48 Abs. 2 nicht die Zuständigkeit einer anderen Behörde ergibt.

(3) Erweist sich in der Folge, daß die Voraussetzungen für das Waffenverbot doch nicht gegeben sind, so hat die
Behörde dem Betroffenen jene Waffen, Munition und Urkunden ehestens auszufolgen, die er weiterhin besitzen darf.

(4) Gegen den Betroffenen gilt ab der Sicherstellung ein mit vier Wochen befristetes vorläufiges Waffenverbot, es sei
denn, die sichergestellten Waffen, Munition oder Urkunden würden von der Behörde vorher ausgefolgt. Hierüber ist der
Betroffene anläßlich der Ausstellung der Bestätigung in Kenntnis zu setzen.

Schießstätten 
§ 14. Für die Benützung von Schußwaffen auf behördlich genehmigten Schießstätten sind die Bestimmungen über

das Überlassen, den Besitz und das Führen von Schußwaffen sowie die Bestimmungen über das Überlassen und den
Erwerb von Munition für Faustfeuerwaffen nicht anzuwenden. Waffenverbote (§§ 12 und 13) gelten auf solchen
Schießstätten jedoch.

Überprüfung, Verlust und Entfremdung von Urkunden 
§ 15. (1) Wer Waffen nur auf Grund der nach diesem Bundesgesetz ausgestellten Urkunden führen oder besitzen

darf, hat diese Urkunden bei sich zu tragen, wenn er die Waffe führt (§ 7 Abs. 1) oder transportiert (§ 7 Abs. 3) und
auf Verlangen den Organen der öffentlichen Aufsicht zur Überprüfung zu übergeben.

(2) Im Falle des Verlustes oder der Entfremdung einer solchen Urkunde hat die Sicherheitsbehörde oder die Si-
cherheitsdienststelle, bei der der Besitzer dies beantragt, diesem eine Bestätigung über die Erstattung der Anzeige
auszustellen. Diese Bestätigung ersetzt die Urkunde hinsichtlich der Berechtigung, Waffen zu führen und zu besitzen
für 14 Tage, gerechnet vom Tag der Anzeige an, im Falle der Einbringung eines Antrages auf Ausstellung eines Er-
satzdokumentes, bis zu dessen rechtskräftiger Erledigung.

(3) Von der Erstattung der Anzeige hat die Sicherheitsbehörde unverzüglich jene Behörde zu verständigen, die das
Dokument ausgestellt hat.

Ersatzdokumente
§ 16. (1) Auf Antrag hat die Behörde für verlorene, abgelieferte oder eingezogene waffenrechtliche Dokumente

Ersatzdokumente auszustellen.
(2) Für die Ausfertigung der Ersatzdokumente sind die für die Ausstellung der entsprechenden Urkunde vorge-

schriebenen Verwaltungsabgaben zu entrichten. Die Ersatzdokumente sind als solche zu kennzeichnen.

Verwahrung von Schusswaffen
§ 16a. Schusswaffen und Munition sind sicher zu verwahren. Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, durch

Verordnung nähere Bestimmungen über die Anforderungen an eine sichere Verwahrung zu erlassen, sodass Waffen
und Munition in zumutbarer Weise vor unberechtigtem Zugriff geschützt sind.

3. Abschnitt
Waffen der Kategorie A 

(Verbotene Waffen und Kriegsmaterial) 

. . . . . . .
4. Abschnitt

Schusswaffen der Kategorie B

Definition 
§ 19. (1) Schusswaffen der Kategorie B sind Faustfeuerwaffen, Repetierflinten und halbautomatische Schußwaffen,

die nicht Kriegsmaterial oder verbotene Waffen sind.
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(2) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, auf einvernehmlichen Antrag aller Landesjagdverbände Schuß-
waffen gemäß Abs. 1 einer bestimmten Marke und Type, sofern für diese jagdlicher Bedarf besteht, mit Verordnung
von der Genehmigungspflicht auszunehmen, sofern es sich dabei nicht um Faustfeuerwaffen handelt und die Schuß-
waffe nur mit einem Magazin oder Patronenlager verwendet werden kann, das nicht mehr als drei Patronen aufnimmt.

Erwerb, Besitz und Führen von Schusswaffen der Kategorie B
§ 20. (1) Der Erwerb, der Besitz und das Führen von Schusswaffen der Kategorie B ist nur auf Grund einer be-

hördlichen Bewilligung zulässig. Die Bewilligung zum Erwerb, Besitz und zum Führen dieser Waffen ist von der Be-
hörde durch die Ausstellung eines Waffenpasses, die Bewilligung zum Erwerb und zum Besitz dieser Waffen ist von
der Behörde durch die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte, zu erteilen.

(2) Die Gültigkeitsdauer solcher Waffenpässe und Waffenbesitzkarten (Abs. 1), die für EWR-Bürger ausgestellt
werden, ist unbefristet; hingegen ist die Gültigkeitsdauer der für andere ausgestellten Waffenpässe und Waffenbesitz-
karten angemessen zu befristen.   

(3) Wer den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zwar in der Europäischen Union aber nicht im Bundesgebiet hat,
darf eine Schusswaffe der Kategorie B darüber hinaus nur erwerben, wenn er hierfür die vorherige Einwilligung des
Wohnsitzstaates nachzuweisen vermag. Einer solchen Einwilligung bedarf es nicht, sofern er dem Veräußerer eine
schriftliche, begründete Erklärung übergibt, wonach er diese Waffe nur im Bundesgebiet zu besitzen beabsichtigt.

(4) Wer zwar in der Europäischen Union einen Wohnsitz, den Hauptwohnsitz aber nicht im Bundesgebiet hat, darf
die in dem für ihn ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpaß eingetragenen Waffen besitzen, sofern das Mitbringen
dieser Waffen von der zuständigen Behörde (§ 38 Abs. 2) bewilligt worden ist oder der Betroffene als Jäger oder
Sportschütze den Anlaß der Reise nachweist.

Ausstellung von Waffenbesitzkarte und Waffenpaß 
§ 21. (1) Die Behörde hat verläßlichen EWR-Bürgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und für den Besitz

einer Schusswaffe der Kategorie B eine Rechtfertigung anführen können, auf Antrag eine Waffenbesitzkarte auszu-
stellen. Die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte an andere verläßliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet
haben und für den Besitz einer solchen Waffe eine Rechtfertigung anführen können, liegt im Ermessen der Behörde;
ebenso die Ausstellung an Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sofern sie den Nachweis erbringen,
daß der Besitz einer solchen Waffe für die Ausübung ihres Berufes erforderlich ist.

(2) Die Behörde hat verläßlichen EWR-Bürgern, die das 21. Lebensjahr vollendet haben und einen Bedarf zum
Führen von Schusswaffen der Kategorie B nachweisen, einen Waffenpaß auszustellen. Die Ausstellung eines Waf-
fenpasses an andere verläßliche Menschen, die das 21. Lebensjahr vollendet haben, liegt im Ermessen der Behörde.

(3) Die Ausstellung von Waffenpässen an verläßliche Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und den
Nachweis erbringen, daß sie entweder beruflichen oder als Inhaber einer Jagdkarte jagdlichen Bedarf zum Führen von
Schusswaffen der Kategorie B haben, liegt im Ermessen der Behörde. Bezieht sich der Bedarf nur auf Repetierflinten
oder halbautomatische Schußwaffen, kann die Behörde die Befugnis zum Führen durch einen Vermerk im Waffenpaß
so beschränken, daß der Inhaber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres Faustfeuerwaffen nicht führen darf.

(4) Wird ein Waffenpaß nur im Hinblick auf die besonderen Gefahren ausgestellt, die bei der Ausübung einer be-
stimmten Tätigkeit auftreten, so hat die Behörde die Befugnis zum Führen durch einen Vermerk im Waffenpaß so zu
beschränken, daß die Befugnis zum Führen erlischt, sobald der Berechtigte diese Tätigkeit künftig nicht mehr ausüben
will oder darf. Tritt dies ein, so berechtigt ein solcher Waffenpaß nur mehr zum Besitz der Waffen im bisherigen Um-
fang; einer gesonderten Rechtfertigung bedarf es hierfür nicht.

(5) Die Waffenbesitzkarte und der Waffenpass haben Namen, Geburtsdatum und Lichtbild des Antragstellers, die
Anzahl der genehmigten Schusswaffen, die Bezeichnung der ausstellenden Behörde, das Datum der Ausstellung, die
Unterschrift des Inhabers, ein Feld für behördliche Eintragungen, sowie die Registernummer des Auftraggebers (§ 25
des Datenschutzgesetzes 2000 - DSG 2000, BGBl. I Nr. 165/1999) zu enthalten und entsprechende Sicherheitsmerk-
male aufzuweisen. Die nähere Gestaltung der Waffenbesitzkarte und des Waffenpasses wird durch Verordnung des
Bundesministers für Inneres bestimmt. 

(6) Für die drucktechnische und elektronische Einbringung der Daten in die Waffenbesitzkarte und den Waffenpass
bedienen sich die Behörden eines gemeinsamen Dienstleisters. Dieser hat die ihm überlassenen Daten zu löschen, so-
bald er diese nicht mehr benötigt, spätestens jedoch nach Ablauf von zwei Monaten nach Versendung der Waffenbe-
sitzkarte oder des Waffenpasses. Der Dienstleister hat die Versendung der Waffenbesitzkarte oder des Waffenpasses
entsprechend der Zustellverfügung der Behörde für diese zu veranlassen.
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Rechtfertigung und Bedarf 
§ 22. (1) Eine Rechtfertigung im Sinne des § 21 Abs. 1 ist jedenfalls als gegeben anzunehmen, wenn der Betroffene

glaubhaft macht, daß er die Schusswaffe der Kategorie B innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder seiner ein-
gefriedeten Liegenschaften zur Selbstverteidigung bereithalten will.

(2) Ein Bedarf im Sinne des § 21 Abs. 2 ist jedenfalls als gegeben anzunehmen, wenn der Betroffene glaubhaft
macht, daß er außerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder seiner eingefriedeten Liegenschaften besonderen Ge-
fahren ausgesetzt ist, denen am zweckmäßigsten mit Waffengewalt wirksam begegnet werden kann.

Anzahl der erlaubten Waffen 
§ 23. (1) Im Waffenpaß und in der Waffenbesitzkarte ist die Anzahl der Schusswaffen der Kategorie B, die der Be-

rechtigte besitzen darf, festzusetzen.
(2) Die Anzahl der Schusswaffen der Kategorie B, die der Berechtigte besitzen darf, ist grundsätzlich mit nicht

mehr als zwei festzusetzen. Eine größere Anzahl darf - außer in den Fällen des Abs. 3 - nur erlaubt werden, sofern
auch hierfür eine Rechtfertigung glaubhaft gemacht wird. Als solche Rechtfertigung gilt insbesondere die Ausübung
der Jagd oder des Schießsports. Das Sammeln von Schusswaffen der Kategorie B kommt nur insoweit als Rechtfer-
tigung in Betracht, als sich der Antragsteller mit dem Gegenstand der Sammlung und dem Umgang mit solchen Waffen
vertraut erweist, und außerdem nachweist, daß er für die sichere Verwahrung der Schußwaffen vorgesorgt hat.

(2a) Schusswaffen der Kategorie B, deren Modell vor 1871 entwickelt wurde, sind in die von der Behörde festgelegte
Anzahl nicht einzurechnen.

(2b) Beantragt der Inhaber einer Waffenbesitzkarte mehr Schusswaffen der Kategorie B besitzen zu dürfen, als ihm
bislang erlaubt war und liegt kein Grund vor, bereits gemäß Abs. 2 eine größere Anzahl zu bewilligen, so ist ihm für
die Ausübung des Schießsports eine um höchstens zwei größere aber insgesamt fünf nicht übersteigende Anzahl zu
bewilligen, wenn

1. seit der vorangegangenen Festsetzung der Anzahl mindestens fünf Jahre vergangen sind,
2. keine Übertretungen des Waffengesetzes vorliegen,
3. glaubhaft gemacht werden kann, dass für die sichere Verwahrung der größeren Anzahl an Schusswaffen Vorsorge

getroffen wurde.
(3) Für den Besitz von Teilen von Schusswaffen der Kategorie B, wie Trommel, Verschluß oder Lauf, muß keine

gesonderte Rechtfertigung glaubhaft gemacht werden, wenn sie Zubehör einer solchen Waffe des Betroffenen sind.
Eine dafür erteilte zusätzliche Bewilligung ist durch einen Vermerk im waffenrechtlichen Dokument zu kennzeichnen.
Diese erlischt, sobald der Teil kein Zubehör einer Schusswaffe der Kategorie B des Betroffenen mehr ist.

Munition für Faustfeuerwaffen
§ 24. (1) Munition für Faustfeuerwaffen mit Zentralfeuerzündung oder mit einem Kaliber von 6,35 mm und

darüber darf nur Inhabern eines Waffenpasses oder einer Waffenbesitzkarte (§ 20 Abs. 1) überlassen und nur von
diesen erworben und besessen werden.

(2) Munition gemäß Abs. 1 darf auch Inhabern einer Registrierungsbestätigung für eine Schusswaffe der Kategorie
C überlassen und von diesen erworben und besessen werden, wenn die Munition für die in der Registrierungsbestä-
tigung genannte Schusswaffe geeignet ist.

Überprüfung der Verläßlichkeit
§ 25. (1) Die Behörde hat die Verläßlichkeit des Inhabers eines Waffenpasses oder einer Waffenbesitzkarte zu

überprüfen, wenn seit der Ausstellung der Urkunde oder der letzten Überprüfung fünf Jahre vergangen sind.
(2) Die Behörde hat außerdem die Verläßlichkeit des Inhabers einer waffenrechtlichen Urkunde zu überprüfen,

wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß der Berechtigte nicht mehr verläßlich ist. Sofern sich diese Anhaltspunkte
auf einen der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe oder darauf beziehen, daß der Betroffene dazu neigen könnte, insbeson-
dere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, ist die Be-
hörde zu einem entsprechenden Vorgehen gemäß § 8 Abs. 7 ermächtigt.

(3) Ergibt sich, daß der Berechtigte nicht mehr verläßlich ist, so hat die Behörde waffenrechtliche Urkunden zu
entziehen. Von einer Entziehung auf Grund einer nicht sicheren Verwahrung ist abzusehen, wenn das Verschulden
des Berechtigten geringfügig ist, die Folgen unbedeutend sind und der ordnungsgemäße Zustand innerhalb einer von
der Behörde festgesetzten, zwei Wochen nicht unterschreitenden Frist hergestellt wird.

(4) Wem eine waffenrechtliche Urkunde, die zum Besitz von Schusswaffen der Kategorie B berechtigt, entzogen
wurde, der hat binnen zwei Wochen nach Eintritt der Rechtskraft des Entziehungsbescheides die Urkunden und die in
seinem Besitz befindlichen genehmigungspflichtigen Schußwaffen der Behörde abzuliefern; dies gilt für die Schußwaffen
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dann nicht, wenn der Betroffene nachweist, daß er diese einem zum Erwerb solcher Waffen Befugten überlassen hat.
(5) Die Behörde hat die im Besitz des Betroffenen befindlichen Urkunden gemäß Abs. 1 und Schusswaffen der

Kategorie B sicherzustellen, wenn
1. er sie nicht binnen zwei Wochen ab Eintritt der Rechtskraft des Entziehungsbescheides ab geliefert oder die Waffen

einem zum Erwerb solcher Waffen Befugten überlassen hat, oder
2. Gefahr im Verzug besteht (§ 57 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG, BGBl. Nr. 51/1991,

und § 13 Abs. 2 des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013).
(6) Abgelieferte Waffen (Abs. 4) und - nach Eintritt der Rechtskraft des Entziehungsbescheides - sichergestellte

Waffen (Abs. 5) sind von der Behörde der öffentlichen Versteigerung oder der Veräußerung durch eine zum Handel
mit Waffen befugten Person zuzuführen. Der Erlös ist dem früheren Besitzer der Waffen auszufolgen.

§ 26. (Entf.)
Einziehung von Urkunden

§ 27. (1) Der Inhaber eines Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte oder eines Europäischen Feuerwaffenpasses,
in dem

1. die behördlichen Eintragungen, Unterschriften oder Stempel unkenntlich geworden sind oder
2. das Lichtbild fehlt oder den Inhaber nicht mehr einwandfrei erkennen läßt,

ist verpflichtet, diese Dokumente unverzüglich der Behörde abzuliefern. Die Behörde hat ein solches Dokument
einzuziehen, wenn es nicht abgeliefert wird.

(2) Über die Ablieferung oder Einziehung solcher Dokumente stellt die Behörde eine Bestätigung aus, die das Do-
kument hinsichtlich der Berechtigung, Waffen zu besitzen und zu führen, für 14 Tage - gerechnet vom Tag der Anzeige
an - ersetzt, im Falle der Einbringung eines Antrages auf Ausstellung eines Ersatzdokumentes jedoch bis zu dessen
rechtskräftiger Erledigung.

Überlassen von Schusswaffen der Kategorie B 
§ 28. (1) Schusswaffen der Kategorie B dürfen nur dem Inhaber eines entsprechenden Waffenpasses oder einer entspre-

chenden Waffenbesitzkarte überlassen werden; einem Menschen, der den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen zwar in
der Europäischen Union aber nicht im Bundesgebiet hat, darüber hinaus nur dann, wenn er hierfür die vorherige Einwilligung
des Wohnsitzstaates nachzuweisen vermag. Einer solchen Einwilligung bedarf es nicht, wenn der Erwerber dem Veräußerer
eine schriftliche, begründete Erklärung übergibt, wonach er diese Waffen nur im Bundesgebiet zu besitzen beabsichtigt.

(2) Im Falle der Veräußerung haben der Überlasser und der Erwerber die Überlassung der Schusswaffe der Kategorie B
binnen sechs Wochen jener Behörde schriftlich anzuzeigen, die den Waffenpaß oder die Waffenbesitzkarte des Erwerbers
ausgestellt hat. In der Anzeige sind anzugeben: Art und Kaliber, Marke, Type und Herstellungsnummer der überlassenen
Waffen, sowie Name und Anschrift des Überlassers und des Erwerbers, die Nummern deren Waffenpässe oder Waffenbe-
sitzkarten sowie das Datum der Überlassung. Mit der Anzeige ist der Behörde gegebenenfalls auch die vorherige Einwilli-
gung des Wohnsitzstaates nachzuweisen oder die schriftliche Erklärung, die Waffe nur im Bundesgebiet besitzen zu wollen,
zu übermitteln. Die Behörde ist ermächtigt, die Veräußerung jener Behörde mitzuteilen, die den Waffenpaß oder die Waf-
fenbesitzkarte des Überlassers ausgestellt hat.

(3) Wird das für die Veräußerung maßgebliche Rechtsgeschäft mit einem im Bundesgebiet ansässigen Gewerbe-
treibenden abgeschlossen, so hat nur dieser die Überlassung anzuzeigen und zwar jener Behörde, die den Waffenpaß
oder die Waffenbesitzkarte des Zweitbeteiligten ausgestellt hat. Abs. 2 vorletzter Satz gilt. Gewerbetreibende, die
gemäß § 32 ermächtigt sind, Registrierungen vorzunehmen, haben die Anzeige im Wege des Datenfernverkehrs an
die Behörde zu richten.

(4) Erfolgte die Veräußerung durch Versteigerung, so gilt Abs. 3 mit der Maßgabe, daß die Pflichten des Veräußerers
das die Versteigerung durchführende Unternehmen oder Organ treffen.

(5) Wurde der Behörde eine Meldung gemäß Abs. 2 erstattet und hat der Erwerber den Mittelpunkt seiner Lebensbe-
ziehungen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, so hat die Behörde diesen Mitgliedstaat von dem Er-
werb in Kenntnis zu setzen, es sei denn, es läge eine Erklärung vor, die Waffe nur im Bundesgebiet besitzen zu wollen.

(6) Menschen mit Hauptwohnsitz in Österreich, die beabsichtigen, Schusswaffen der Kategorie B oder Munition
für Faustfeuerwaffen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu erwerben, kann die Behörde - bei
Vorliegen der entsprechenden waffenrechtlichen Bewilligungen - auf Antrag die vorherige Einwilligung zum Erwerb
dieser Waffen oder Munition erteilen. Die Erteilung der Bewilligung ist durch die Ausstellung einer Bescheinigung
mit einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Monaten zu beurkunden.

(7) Wer seinen Besitz an einer Schusswaffe der Kategorie B anders als durch Veräußerung aufgegeben hat, hat
dies der Behörde binnen sechs Wochen zu melden und einen Nachweis über den Verbleib dieser Waffe zu erbringen.  
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Ausnahmebestimmungen 
§ 29. Werden Schusswaffen der Kategorie B oder Munition für Faustfeuerwaffen unmittelbar in einen anderen

Staat verbracht und im Inland nicht ausgehändigt oder der Besitz daran einer Person abgetreten, die diese Gegenstände
ohne Waffenpaß oder Waffenbesitzkarte erwerben darf, liegt kein Überlassen im Sinne der §§ 24 und 28 vor.

5. Abschnitt
Schusswaffen der Kategorien C und D

Schusswaffen der Kategorie C 
§ 30. Schusswaffen der Kategorie C sind Schusswaffen mit gezogenem Lauf, die weder unter den 3, noch unter den

4. Abschnitt dieses Bundesgesetzes fallen. 
Schusswaffen der Kategorie D 

§ 31. Schusswaffen der Kategorie D sind alle Schusswaffen mit glattem Lauf, soweit es sich nicht um verbotene
Schusswaffen (§ 17) oder Kriegsmaterial oder Schusswaffen der Kategorie B handelt. 

Ermächtigung zur Registrierung 
§ 32. (1) Der Bundesminister für Inneres ist ermächtigt, auf Antrag jedem im Bundesgebiet niedergelassenen Ge-

werbetreibenden, der zum Handel mit nichtmilitärischen Schusswaffen berechtigt ist, die Ermächtigung zur Regi-
strierung im Wege des Datenfernverkehrs gemäß § 33 für die jeweils zuständige Waffenbehörde einzuräumen. 

(2) Gemäß Abs. 1 ermächtigte Gewerbetreibende sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Bundesgesetz
an die Weisungen des Bundesministers für Inneres gebunden; überdies setzt der Bundesminister für Inneres mit Ver-
ordnung fest, welche technischen Anforderungen und Datensicherheitsmaßnahmen, vom gemäß Abs. 1 ermächtigten
Gewerbetreibenden zu erfüllen sind, sowie die notwendigen Inhalte eines Antrags gemäß Abs. 1. 

(3) Die Sicherheitsbehörden sind verpflichtet, die nach dem Sitz oder Standort des Gewerbetreibenden zuständige
Gewerbebehörde unverzüglich von Verstößen in Kenntnis zu setzen, die sie bei Gewerbetreibenden gemäß Abs. 1 im
Zusammenhang mit den diesen obliegenden waffen- und sicherheitspolizeilichen Pflichten wahrgenommen haben. 

(4) Der Bundesminister für Inneres hat die Ermächtigung zur Registrierung gemäß Abs. 1 durch Bescheid zu ent-
ziehen, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die die Versagung der Ermächtigung rechtfertigen,
der Gewerbetreibende trotz Abmahnung Weisungen nicht befolgt oder von seiner Ermächtigung auf andere Weise
nicht rechtskonform Gebrauch macht. 

Registrierungspflicht und Vornahme der Registrierung * 
§ 33. (1) Schusswaffen der Kategorien C und D sind beim Erwerb durch Menschen mit Wohnsitz im Bundesgebiet

binnen sechs Wochen vom Erwerber (Registrierungspflichtigen) bei einem im Bundesgebiet niedergelassenen, dazu
ermächtigten Gewerbetreibenden, der zum Handel mit nichtmilitärischen Schusswaffen berechtigt ist, registrieren zu
lassen. Dieser hat darüber eine Bestätigung (Registrierungsbestätigung) auszustellen und dem Registrierungspflichtigen
zu übergeben. Die Registrierungspflicht ist erfüllt, sobald der Registrierungspflichtige die Bestätigung in Händen hat. 

(2) Der Registrierungspflichtige hat sich dem Gewerbetreibenden oder dessen Beauftragten mit einem amtlichen
Lichtbildausweis auszuweisen und Informationen über Kategorie, Marke, Type, Kaliber und Herstellungsnummer
und gegebenenfalls den Namen des Vorbesitzers der zu registrierenden Schusswaffe bekannt zu geben. Er hat außerdem
den Staat innerhalb der Europäischen Union glaubhaft zu machen, in dem er den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehun-
gen hat, oder glaubhaft zu machen, dass dieser außerhalb der Europäischen Union liegt. Liegt der Mittelpunkt der Le-
bensbeziehungen des Registrierungspflichtigen in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union, hat der
Gewerbetreibende die Behörde im Wege des Datenfernverkehrs davon in Kenntnis zu setzen. Die Behörde hat diesfalls
den Wohnsitzstaat des Betreffenden über die Registrierung der Waffe in Kenntnis zu setzen. 

(3) Anlässlich der Registrierung hat der Registrierungspflichtige eine Begründung für den Besitz von Schusswaffen
der Kategorien C oder D anzuführen. Eine Begründung ist insbesondere als gegeben anzunehmen, wenn der Betroffene
bekannt gibt, dass er sie innerhalb von Wohn- oder Betriebsräumen oder seiner eingefriedeten Liegenschaft zur Selbst-
verteidigung bereit halten will, sie zur Ausübung der Jagd, des Schießsports oder für eine Sammlung verwenden
möchte; allein der Wille die Schusswaffe besitzen zu wollen, ist keine zulässige Begründung. 

(4) Im Zuge der Registrierung hat der Gewerbetreibende im Wege des Datenfernverkehrs eine Anfrage an die Si-
cherheitsbehörden zu richten, ob gegen den Betroffenen ein Waffenverbot vorliegt. 

(5) Über die erfolgte Registrierung ist dem Betroffenen eine Bestätigung auszufolgen, die Auskunft über die Identität
des Registrierungspflichtigen, Informationen über den die Bestätigung ausstellenden Gewerbetreibenden sowie über
Kategorie, Marke, Type, Kaliber und Herstellungsnummer der zu registrierenden Waffe gibt; dem Gewerbetreibenden
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gebührt hierfür ein angemessenes Entgelt. Die nähere Gestaltung der Registrierungsbestätigung wird durch Verordnung
des Bundesministers für Inneres bestimmt. 

(6) Die Registrierung ist vom Gewerbetreibenden zu unterlassen, wenn 
1. der Betroffene die Informationen gemäß Abs. 2 nicht zur Verfügung stellt oder 
2. der Betroffene keine oder keine zulässige Begründung für den Besitz der Waffen bekannt gibt oder 
3. gegen den Betroffenen ein Waffenverbot besteht. 

Der Gewerbetreibende hat das Unterlassen der Registrierung dem Betroffenen mitzuteilen und ihn an seine zuständige
Waffenbehörde zu verweisen. Bei Bestehen eines Waffenverbots ist die zuständige Waffenbehörde zu verständigen. 

(7) Stehen der Registrierung keine Hindernisse entgegen, hat der Gewerbetreibende diese im Wege des Datenfern-
verkehrs vorzunehmen. 

(8) Wird mit dem Erwerb nicht auch Eigentum an der Waffe erworben, besteht dennoch die Registrierungspflicht
gemäß Abs. 1, wenn die Innehabung entweder gegen Entgelt oder länger als sechs Wochen eingeräumt wird. 

(9) Ist der Besitz an einer Schusswaffe im Ausland entstanden, so entsteht die Registrierungspflicht gemäß Abs. 1
oder Abs. 2 mit dem Verbringen oder der Einfuhr dieser Waffe ins Bundesgebiet. 

(10) Die Behörde hat auf Grund der in der Zentralen Informationssammlung (§ 55) enthaltenen Registrierungsdaten
auf Antrag zu bescheinigen, welche Schusswaffen aktuell und seit wann diese auf den Antragsteller registriert sind
(Waffenregisterbescheinigung). 

* Die Registrierungspflicht tritt mit 1. Oktober 2012 ein (§ 16 Abs. 4  der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung); S. auch § 58 Abs. 3!!

Überlassen und Besitz von Schusswaffen der Kategorien C und D 
§ 34. (1) Erfolgt der Erwerb einer Schusswaffe der Kategorie C oder D bei einem einschlägigen Gewerbetreibenden,

darf dieser die Waffe nach Abschluss des maßgeblichen Rechtsgeschäfts nur dann sofort überlassen, wenn der Erwerber 
1. Inhaber eines Waffenpasses, einer Waffenbesitzkarte oder einer Jagdkarte ist oder 
2. die unverzügliche Ausfuhr dieser Waffe, insbesondere durch einen Erlaubnisschein gemäß § 37, glaubhaft ma-

chen kann. 
(2) In allen anderen Fällen darf der Gewerbetreibende den Besitz solcher Waffen erst drei Werktage nach Abschluss

des maßgeblichen Rechtsgeschäftes einräumen. Der Gewerbetreibende hat den Erwerber nach Abschluss des Rechts-
geschäfts auf die ihn gemäß § 56 treffende Verpflichtung hinzuweisen. 

(3) Erfolgt der Erwerb bei einem Gewerbetreibenden und ergibt die Anfrage gemäß § 33 Abs. 4, dass gegen den
Betroffenen ein Waffenverbot besteht, wird das bezughabende Rechtsgeschäft nichtig. 

(4) Wer – ohne ein ermächtigter Gewerbetreibender gemäß § 32 Abs. 1 zu sein – einem anderen eine Schusswaffe
der Kategorie C oder D überlässt, sodass dieser der Registrierungspflicht unterliegt, hat dem Übernehmer der Waffe
die Registrierungsdaten in geeigneter Form bekannt zu geben. 

(5) Wer Schusswaffen der Kategorie C oder D besitzt, hat der Behörde auf Verlangen die Erfüllung der Registrie-
rungspflicht oder jene Tatsache nachzuweisen, aus der sich ergibt, dass die Frist für die Registrierung noch nicht ab-
gelaufen ist.

Führen von Schusswaffen der Kategorien C und D 
§ 35. (1) Das Führen von Schusswaffen der Kategorie C oder D ist Menschen mit Wohnsitz im Bundesgebiet nur

auf Grund eines hierfür von der Behörde ausgestellten Waffenpasses gestattet.
(2) Außerdem ist das Führen von Schusswaffen der Kategorie C oder D zulässig für Menschen, die

1. Inhaber eines für das Führen einer anderen Schußwaffe ausgestellten Waffenpasses sind;
2. im Besitz einer gültigen Jagdkarte sind, hinsichtlich des Führens von solchen Jagdwaffen;
3. als Angehörige einer traditionellen Schützenvereinigung mit ihren Gewehren aus feierlichem oder festlichem

Anlaß ausrücken; dies gilt auch für das Ausrücken zu den hiezu erforderlichen, vorbereitenden Übungen;
4. sich als Sportschützen mit ungeladenen Waffen auf dem Weg zur oder von der behördlich genehmigten Schießstätte

befinden.
(3) Die Behörde hat einen Waffenpaß auszustellen, wenn der Antragsteller verläßlich ist und einen Bedarf (§ 22

Abs. 2) zum Führen solcher Schußwaffen nachweist. Die §§ 25 bis 27 gelten; § 25 Abs. 4 jedoch mit der Maßgabe,
daß die Schusswaffen der Kategorie C oder D nach der Entziehung der Bewilligung zum Führen dieser Waffen beim
Besitzer verbleiben.
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6. Abschnitt
Verkehr mit Schußwaffen innerhalb der Europäischen Union und

Einfuhr von Schußwaffen in das Bundesgebiet aus Drittstaaten

Europäischer Feuerwaffenpaß 
§ 36. (1) Der Europäische Feuerwaffenpaß berechtigt Menschen mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen

Union zur Mitnahme der darin eingetragenen Schußwaffen in andere Mitgliedstaaten nach Maßgabe des die Richtlinie des
Rates vom 18. Juni 1991 über die Kontrolle des Erwerbes und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG) jeweils umsetzenden
nationalen Rechtes.

(2) In Österreich wird der Europäische Feuerwaffenpaß auf Antrag Menschen mit Wohnsitz im Bundesgebiet von
der Behörde ausgestellt. Seine Geltungsdauer beträgt fünf Jahre und ist einmal um den gleichen Zeitraum verlängerbar.

(3) Auf Antrag hat die Behörde in den Europäischen Feuerwaffenpaß jene Schußwaffen einzutragen, die der Be-
troffene besitzen darf. Der Europäische Feuerwaffenpaß ist in dem Ausmaß, in dem der Inhaber die eingetragenen
Schußwaffen nicht mehr besitzen darf, einzuschränken oder zu entziehen.

(4) Die nähere Gestaltung des Europäischen Feuerwaffenpasses wird durch Verordnung des Bundesministers für
Inneres bestimmt.

Verbringen von Schußwaffen und Munition innerhalb der Europäischen Union 
§ 37. (1) Für das Verbringen von Schußwaffen oder Munition aus dem Bundesgebiet in einen anderen Mitgliedstaat

der Europäischen Union stellt die Behörde auf Antrag einen Erlaubnisschein  aus. Sofern der Betroffene im Bundesgebiet
keinen Wohnsitz hat, stellt den Erlaubnisschein die nach seinem Aufenthalt zuständige Behörde aus. Er darf nur ausgestellt
werden, wenn der Inhaber der Schußwaffen oder Munition zu deren Besitz im Bundesgebiet berechtigt ist und wenn
eine allenfalls erforderliche vorherige Einwilligung des Empfängermitgliedstaates für das Verbringen vorliegt.

(2) Die Behörde kann auf Antrag einschlägig Gewerbetreibender das Verbringen von Schußwaffen und Munition
zu einem Gewerbetreibenden, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig ist, genehmigen.
Diese Genehmigung kann mit einer Gültigkeitsdauer von bis zu drei Jahren ausgestellt werden. Der Inhaber einer sol-
chen Genehmigung hat der Behörde jeden Transport mit einem Formular spätestens zwei Tage vorher anzuzeigen.

(3) Für das Verbringen von Schußwaffen oder Munition aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in das
Bundesgebiet stellt die Behörde oder - sofern der Betroffene keinen Wohnsitz im Bundesgebiet hat - die nach dem
beabsichtigten Verbringungsort zuständige Behörde, auf Antrag eine allenfalls notwendige Einwilligungserklärung
aus, wenn der Inhaber zum Besitz dieser Waffen oder Munition im Bundesgebiet berechtigt ist.

(4) . . . . . .
(5) Ein auf die erteilte Erlaubnis oder Einwilligung nach den Abs. 1 und 3 bezugnehmendes Dokument sowie eine

Gleichschrift (Ablichtung) der Anzeige an die Behörde gemäß Abs. 2 haben die Waffen oder die Munition bis zu ihrem Be-
stimmungsort zu begleiten und sind den Organen der öffentlichen Aufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.

(6) Die Behörde darf einen Erlaubnisschein gemäß Abs. 1 nur ausstellen oder die vorherige Einwilligungserklärung
gemäß Abs. 3 nur erteilen, wenn keine Tatsachen befürchten lassen, daß durch das Verbringen oder den jeweiligen
Inhaber der Waffen oder Munition die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gefährdet werden könnte.

(7) In den Fällen des Abs. 2 letzter Satz ist die Behörde ermächtigt, sich von der Richtigkeit der Anzeigen an Ort
und Stelle zu überzeugen. Hiezu ist sie befugt, jene Orte und Räumlichkeiten zu betreten, in denen die für den Transport
vorgesehenen Waffen gelagert werden, und vom Gewerbetreibenden und seinen Beschäftigten die erforderlichen Aus-
künfte zu verlangen. Überdies ist sie ermächtigt, Informationen über den beabsichtigten Transport, den Behörden des
Empfängermitgliedstaates zu übermitteln. 

(8) Die nähere Gestaltung des Erlaubnisscheines gemäß Abs. 1, der Anzeige eines Transportes gemäß Abs. 2 und
der Einwilligungserklärung gemäß Abs. 3 wird durch Verordnung des Bundesministers für Inneres bestimmt.

Mitbringen von Schußwaffen und Munition 
§ 38. (1) Mitbringen von Schußwaffen und Munition ist deren Verbringen durch persönlichen Transport im Rahmen

einer Reise.
(2) Schußwaffen und Munition für diese dürfen von Menschen mit Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der

Europäischen Union in das Bundesgebiet mitgebracht werden, sofern diese Waffen in einem dem Betroffenen ausge-
stellten Europäischen Feuerwaffenpaß eingetragen sind und deren Mitbringen von der nach dem Ort des beabsichtigten
Aufenthaltes oder, im Falle der Durchreise, des Grenz übertrittes im Bundesgebiet zuständigen Behörde bewilligt wor-
den ist. Der Antrag kann auch bei der für den Mittelpunkt der Lebensbeziehungen zuständigen österreichischen Ver-
tretungsbehörde eingebracht werden. Die Bewilligung kann für die Dauer von bis zu einem Jahr erteilt werden, wenn
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keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß das Mitbringen der Waffen durch den Feuerwaffenpaßinhaber die
öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit in Österreich gefährden könnte. Sie ist in den Europäischen Feuerwaffenpaß
einzutragen und kann mehrfach um jeweils ein Jahr verlängert werden.

(3) Einer Bewilligung nach Abs. 2 bedürfen nicht
1. Jäger für bis zu drei Schußwaffen, ausgenommen Faustfeuerwaffen, und dafür bestimmte Munition und
2. Sportschützen für bis zu drei Schußwaffen und dafür bestimmte Munition,
sofern diese Schußwaffen in einem von deren Wohnsitzstaat ausgestellten Europäischen Feuerwaffenpaß eingetragen

sind und der Betroffene als Anlaß seiner Reise je nachdem eine bestimmte Jagd- oder Sportausübung nachweist.   
(4) Wer Schußwaffen und die dafür bestimmte Munition auf Grund eines Europäischen Feuerwaffenpasses mitge-

bracht hat, muß diesen und - in den Fällen des Abs. 3 - den Nachweis für den Anlaß der Reise mit sich führen und
diese Dokumente den Organen der öffentlichen Aufsicht auf Verlangen zur Überprüfung übergeben.

(5) . . . . . . .
Einfuhr von Schusswaffen der Kategorie B 

§ 39. (1) Schusswaffen der Kategorie B und Munition für Faustfeuerwaffen (§ 24) dürfen nur auf Grund eines Waffen-
passes, einer Waffenbesitzkarte oder der in Abs. 2 bezeichneten Bescheinigung aus einem Drittstaat in das Bundesgebiet
eingeführt werden. Diese Urkunden bilden Unterlagen für die Überführung in ein Zollverfahren.   § 38 bleibt unberührt.

(2) Menschen, die im Bundesgebiet keinen Wohnsitz haben, kann die zuständige österreichische Vertretungsbehörde
auf Antrag die Bewilligung erteilen, die für ihren persönlichen Bedarf bestimmten Schusswaffen der Kategorie B
samt Munition bei der Einreise in das Bundesgebiet einzuführen, sofern die Betroffenen diese Schußwaffen in ihrem
Wohnsitzstaat besitzen dürfen und keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß durch die Einfuhr dieser Waffen
die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit gefährdet würde. Die Bewilligung ist zu versagen, wenn der Betroffene
nicht ausreichend an der Feststellung des Sachverhaltes mitwirkt. Die Erteilung der Bewilligung ist durch die Aus-
stellung einer Bescheinigung mit einer Gültigkeitsdauer bis zu drei Monaten zu beurkunden. 

(2a) . . . . . . .
(3) . . . . . . .
(4) Die gemäß Abs. 2 ausgestellten Bescheinigungen berechtigen während der Dauer ihrer Gültigkeit zum Besitz

der eingeführten Schusswaffen der Kategorie B. Die nach dem Aufenthaltsort des Berechtigten im Bundesgebiet zu-
ständige Behörde kann die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung gemäß Abs. 2 auf die voraussichtliche Dauer der Not-
wendigkeit des Waffenbesitzes, längstens jedoch auf zwei Jahre verlängern, wenn hierfür eine Rechtfertigung vorliegt. 

(5) . . . . . . . .

Führen mitgebrachter oder eingeführter Schußwaffen 
§ 40. (1) Die nach dem Aufenthaltsort im Bundesgebiet zuständige Behörde kann bei Nachweis eines Bedarfes

(§ 22 Abs. 2) auf einer Bescheinigung gemäß § 39 Abs. 2 das Führen der gemäß § 38 mitgebrachten oder § 39 einge-
führten Schußwaffen bewilligen.

(2) Bewilligungen zum Führen können für die Dauer des voraussichtlichen Bedarfes längstens für zwei Jahre erteilt
werden. Die Gültigkeitsdauer der Bewilligung zum Führen darf diejenige zum Besitz nicht überschreiten.

(3) . . . . . . .   

7. Abschnitt
Gemeinsame Bestimmungen

Besondere Bestimmungen für die Verwahrung einer großen Anzahl von Schußwaffen 
§ 41. (1) Wer - aus welchem Grunde immer - 20 oder mehr Schußwaffen in einem räumlichen Naheverhältnis zu-

einander oder Munition in großem Umfang verwahrt, hat darüber die für den Verwahrungsort zuständige Behörde in
Kenntnis zu setzen und ihr mitzuteilen, durch welche Maßnahmen für eine sichere Verwahrung und für Schutz vor
unberechtigtem Zugriff Sorge getragen ist. Eine weitere derartige Meldung ist erforderlich, wenn sich die Anzahl der
verwahrten Waffen seit der letzten Mitteilung an die Behörde verdoppelt hat.

(2) Sofern die gemäß Abs. 1 bekanntgegebenen Sicherungsmaßnahmen im Hinblick auf die Zahl der verwahrten
Waffen oder die Menge der verwahrten Munition nicht ausreichen, hat die Behörde die notwendigen Ergänzungen
mit Bescheid vorzuschreiben. Hierbei ist eine angemessene Frist vorzusehen, innerhalb der die Sicherungsmaßnahmen
zu verwirklichen sind.

(3) Werden die gemäß Abs. 2 vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen nicht fristgerecht gesetzt oder erhält die
Behörde nicht Zutritt zum Verwahrungsort, so kann sie nach den Umständen des Einzelfalles mit Ersatzvornahmen
vorgehen, eine Überprüfung gemäß § 25 Abs. 2 vornehmen oder dem Betroffenen mit Bescheid die Verwahrung von
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20 oder mehr Schußwaffen oder von Munition in großem Umfang an dieser Örtlichkeit untersagen; einer Beschwerde
gegen einen solchen Bescheid kommt keine aufschiebende Wirkung zu.

Verlust und Diebstahl 
§ 41a. Der Verlust oder Diebstahl von Schusswaffen sowie deren allfälliges Wiedererlangen sind unverzüglich der

nächsten Sicherheitsdienststelle oder Sicherheitsbehörde zu melden.

Finden von Waffen oder Kriegsmaterial 
§ 42. (1) Bestimmungen anderer Bundesgesetze über das Finden sind auf das Finden von Waffen oder Kriegsma-

terial nur insoweit anzuwenden, als sich aus den nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.
(2) Wer Schußwaffen oder verbotene Waffen findet, bei denen es sich nicht um Kriegsmaterial handelt, hat dies un-

verzüglich, spätestens aber binnen zwei Tagen, einer Sicherheitsbehörde oder Sicherheitsdienststelle anzuzeigen und ihr
den Fund abzuliefern. Der Besitz der gefundenen Waffe ist innerhalb dieser Frist ohne behördliche Bewilligung erlaubt.

(3) Läßt sich der Verlustträger einer Waffe gemäß Abs. 2 nicht ermitteln,
1. so darf die Behörde auch nach Ablauf der im § 395 ABGB vorgesehenen Jahresfrist die Waffe dem Finder oder

einer von diesem namhaft gemachten Person nur dann überlassen, wenn diese zu ihrem Besitz berechtigt sind;
2. so hat die Behörde, falls der Finder die Waffe nicht besitzen darf und keine andere Verfügung ge troffen hat, diese

der öffentlichen Versteigerung oder der Veräußerung durch eine zum Handel mit Waffen befugte Person zuzuführen
und den Erlös dem Finder auszufolgen.

(4) Wer wahrnimmt, dass sich Kriegsmaterial offenbar in niemandes Obhut befindet, hat dies ohne unnötigen Auf-
schub einer Sicherheits- oder Militärdienststelle zu melden.  . . . . . . .

(5)  . . . . . . . .
(5a)  . . . . . . .
(5b)  . . . . . . .
(6) Organe, die gemäß Abs. 5 einschreiten, dürfen zu den dort genannten Zwecken Grundstücke und Räume betreten.

Dabei gelten § 50 SPG und § 16 Militärbefugnisgesetz (MBG), BGBl. I Nr. 86/2000.
(7) War das verbliebene Kriegsmaterial nicht zu vernichten und keinem Berechtigten auszufolgen, so geht es nach

Ablauf von drei Jahren ab der Sicherstellung in das Eigentum des Bundes über.
(8) Den Finder von Schusswaffen der Kategorien C und D trifft die Registrierungspflicht gemäß § 33 mit dem

Erwerb des Eigentums (§ 395 ABGB).

Vernichten von Waffen oder Kriegsmaterial
§ 42a. . . . . . . .
§ 42b. . . . . . . . . .

Erbschaft oder Vermächtnis 
§ 43. (1) Befinden sich im Nachlaß eines Verstorbenen Schusswaffen der Kategorie B, Kriegsmaterial oder ver-

botene Waffen, so hat derjenige, in dessen Obhut sich die Gegenstände im Erbfall befinden, dies unverzüglich der
Behörde oder - sofern es sich um Kriegsmaterial handelt - der nächsten Militär- oder Sicherheitsdienststelle anzuzeigen.
Die Behörde hat gegebenenfalls die Sicherstellung oder vorläufige Beschlagnahme dieser Gegenstände zu veranlassen
oder die zur sicheren Verwahrung erforderlichen Anordnungen zu treffen.

(2) Gemäß Abs. 1 sichergestellte oder beschlagnahmte Gegenstände sind
1. an den Erben oder Vermächtnisnehmer, wenn dieser innerhalb von sechs Monaten, gerechnet ab dem Erwerb des

Eigentums, die erforderliche Berechtigung zum Besitz dieser Gegenstände nachzuweisen vermag oder
2. an eine andere vom Erben oder Vermächtnisnehmer namhaft gemachte Person, wenn diese zum Besitz dieser

Gegenstände berechtigt ist,
auszufolgen. Anzeige- und Meldepflichten gemäß § 28 treffen in diesen Fällen die ausfolgende Behörde.
(3) Sind Schusswaffen der Kategorie B, Kriegsmaterial oder verbotene Waffen keinem Berechtigten auszufolgen

oder war die Vernichtung des Kriegsmaterials erforderlich, geht das Eigentum daran auf den Bund über. Dem Erben
oder Vermächtnisnehmer ist eine angemessene Entschädigung zu gewähren, wenn es dieser binnen sechs Monaten ab
Eigentumsübergang verlangt und der Erblasser zum Besitz dieser Gegenstände befugt war. Für Kriegsmaterial leistet
diese Entschädigung der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport.

(4) Der Antrag eines Erben oder Vermächtnisnehmers auf Erteilung der Berechtigung oder auf Erweiterung einer
bestehenden Berechtigung, die für den Besitz eines gemäß Abs. 1 sichergestellten Gegenstandes erforderlich ist, bedarf
keiner weiteren Rechtfertigung, sofern es sich nicht um Kriegsmaterial oder verbotene Waffen handelt. Die Frist des
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Abs. 2 Z 1 läuft jedenfalls bis zur Entscheidung über diesen Antrag.
(5) Wurden die Gegenstände nicht sichergestellt oder vernichtet und dem Erben oder Vermächtnisnehmer keine

Bewilligung zum Besitz erteilt, hat er die noch in seiner Obhut befindlichen Gegenstände der Behörde binnen zwei
Wochen nach Eintritt der Rechtskraft der behördlichen Entscheidung spätestens binnen sechs Monaten abzuliefern
oder einem zum Erwerb solcher Waffen Befugten zu überlassen. Bis zum Ablauf dieser Frist ist der Besitz der Ge-
genstände in diesen Fällen erlaubt.

(6) Sind in Abs. 1 genannte Gegenstände im Erbfalle in der Obhut eines Menschen, der das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, trifft die Anzeigepflicht dessen gesetzlichen Vertreter. § 11 Abs. 2 gilt.

(7) Erben oder Vermächtnisnehmer einer Schusswaffe der Kategorie C oder D trifft die Registrierungspflicht gemäß
§ 33 mit dem Erwerb des Eigentums. Die Registrierung bedarf keiner weiteren Begründung.

Bestimmung von Schußwaffen
§ 44. Die Behörde stellt auf Antrag fest, welcher Kategorie eine bestimmte Schußwaffe zuzuordnen ist und gege-

benenfalls ob nur bestimmte Regelungen dieses Bundesgesetzes   (§ 45) auf sie anzuwenden sind. Im Falle von Schuss-
waffen, die Kriegsmaterial sind, trifft diese Feststellung der Bundesminister für Landesverteidigung und Sport.

8. Abschnitt
Ausnahmebestimmungen für bestimmte Waffen, Zwecke und Personen

Ausnahmebestimmung für bestimmte Waffen
§ 45. Auf

1. Schusswaffen mit Luntenschloss-, Radschloss- und Steinschlosszündung sowie einschüssige Schusswaffen mit
Perkussionszündung,

2. andere Schußwaffen, sofern sie vor dem Jahre 1871 erzeugt worden sind,
3. Schußwaffen, bei denen die Geschosse durch verdichtete Luft (Druckluftwaffen) oder unter Verwendung von

Kohlensäure entstandenen Gasdruck (CO2-Waffen) angetrieben werden, sofern      das Kaliber nicht 6 mm oder
mehr beträgt,

4. Zimmerstutzen und
5. andere Arten minderwirksamer Waffen, die der Bundesminister für Inneres durch Verordnung als solche bezeichnet,
sind lediglich die §§ 1, 2, 6 bis 17, 35 bis 38, 40, 44 bis 49, 50 Abs. 1 Z 2, 3, 5, Abs. 2 und 3, 51 mit Ausnahme von

Abs. 1 Z 2 und 4 bis 8 sowie 52 bis 55 und 57 dieses Bundesgesetzes anzuwenden.   

Ausnahmebestimmungen für bestimmte Zwecke    
§ 46. Dieses Bundesgesetz gilt nicht   
1. für die Benützung von Waffen zu szenischen Zwecken und mit diesen zusammenhängenden Tätigkeiten im Rah-

men des Bühnenbetriebs, soweit es sich jedoch um Schußwaffen handelt nur dann, wenn sie zur Abgabe eines
scharfen Schusses unbrauchbar gemacht worden sind;   

2. für die Beförderung oder Aufbewahrung von Waffen und Munition      
a) durch öffentliche Einrichtungen, denen die Beförderung oder Aufbewahrung von Gütern obliegt, und      
b) durch Unternehmungen, die nach den gewerberechtlichen Vorschriften zur Beförderung oder Aufbewahrung

von Gütern befugt sind. 

Ausnahmebestimmungen für bestimmte Personen    
§ 47. (1) Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden   
1. auf die Gebietskörperschaften;   
2. auf Menschen hinsichtlich jener Waffen und Munition,      

a) die ihnen auf Grund ihres öffentlichen Amtes oder Dienstes von ihrer vorgesetzten österreichischen Behörde
oder Dienststelle als Dienstwaffen zugeteilt worden sind oder 

b) die den Gegenstand ihrer öffentlichen Amtstätigkeit oder öffentlichen Dienstverrichtung bilden oder 
c) die sie auf Grund völkerrechtlicher Vereinbarungen oder anderer gesetzlicher Bestimmungen im Bundesgebiet

besitzen dürfen.   
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(2) . . . . . . .   
(3) . . . . . . . .  
(4) Auf Menschen, die nachweisen, dass ihnen im Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einer Gebietskörperschaft

von dieser Schusswaffen der Kategorie B als Dienstwaffen zugeteilt worden sind, oder denen im Rahmen einer völ-
kerrechtlichen Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung von Dokumenten gemäß Art. 12 Abs. 3 der Richtlinie
über die Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen (91/477/EWG), ABl. Nr. L 256 vom 13.09.1991       S 51,
ein waffenrechtliches Dokument ausgestellt worden ist, ist § 8 Abs. 7 nur anzuwenden, wenn Anhaltspunkte dafür vor-
liegen, der Berechtigte könnte aus einem der in § 8 Abs. 2 genannten Gründe nicht verlässlich sein oder insbesondere
unter psychischer Belastung dazu neigen, mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden.

(5) . . . . . . . 

9. Abschnitt 
Behörden und Verfahren

Zuständigkeit    
§ 48. (1) Behörde im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in Orten, für die eine Bun-

despolizeidirektion besteht, diese.   
(2) Die örtliche Zuständigkeit richtet sich, sofern nicht anderes bestimmt ist, nach dem Hauptwohnsitz des Betrof-

fenen, in Ermangelung eines Hauptwohnsitzes nach seinem Wohnsitz.
(3) Die örtliche Zuständigkeit für einschlägige Gewerbetreibende im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit richtet sich

nach dem Sitz oder in Ermangelung eines solchen nach dem Standort.

Beschwerden
§ 49. (1) Über Beschwerden gegen Bescheide des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport nach §§ 18

Abs. 2 und 44 und Bescheide des Bundesministers für Landesverteidigung und Sport oder des Bundesministers für
Inneres nach § 42b entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.

(2) Über alle anderen Beschwerden gegen Bescheide nach diesem Bundesgesetz entscheidet das Landesverwal-
tungsgericht.                               

10. Abschnitt
Strafbestimmungen und Durchsuchungsermächtigung

Gerichtlich strafbare Handlungen    
§ 50. (1) Wer, wenn auch nur fahrlässig,   
1. unbefugt Schusswaffen der Kategorie B besitzt oder führt;   
2. verbotene Waffen oder Munition (§ 17) unbefugt besitzt;   
3. Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß § 12 verboten ist;   
4. Kriegsmaterial (ausgenommen Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß) unbefugt erwirbt, besitzt oder führt;   
5. Schusswaffen der Kategorie B, verbotene Waffen oder Kriegsmaterial (ausgenommen Ge wehrpatronen mit Voll-

mantelgeschoß) einem Menschen überläßt, der zu deren Besitz nicht befugt ist, 
ist vom ordentlichen Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu

bestrafen.   
(1a) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren ist zu bestrafen, wer vorsätzlich eine oder mehrere der in Abs. 1 mit Strafe

bedrohten Handlungen in Bezug auf eine größere Zahl von Schusswaffen oder Kriegsmaterial begeht. Ebenso ist zu be-
strafen, wer die nach Abs. 1 Z 5 mit Strafe bedrohte Handlung in der Absicht begeht, sich durch die wiederkehrende Be-
gehung der Tat eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen.

(2) Abs. 1 ist auf den unbefugten Besitz von Teilen von Schußwaffen (§ 2 Abs. 2) nicht anzuwenden.   
(3) Nach Abs. 1 und Abs. 1a ist nicht zu bestrafen, wer freiwillig, bevor eine zur Strafverfolgung berufene Behörde

(§ 151 Abs. 3 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974) von seinem Verschulden erfahren hat, die Waffen oder son-
stigen Gegenstände der Behörde (§ 48) abliefert.   

(4) Gemäß Abs. 3 abgelieferte Waffen oder Gegenstände gelten als verfallen. Sie sind dem Betroffenen jedoch
wieder auszufolgen, sofern dieser innerhalb von sechs Monaten die Erlangung der für den Besitz dieser Waffen oder
Gegenstände erforderlichen behördlichen Bewilligung nachweist. § 43 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe, daß keine Ent-
schädigung gebührt, wenn sie dem zustehen würde, der das tatbestandmäßige Verhalten verwirklicht hat oder an



diesem beteiligt war.                             

Verwaltungsübertretungen    
§ 51. (1) Sofern das Verhalten nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden

strafbaren Handlung bildet, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3 600 Euro oder
mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen, wer entgegen diesem Bundesgesetz oder einer auf Grund dieses
Bundesgesetzes erlassenen Verordnung   

1. Schußwaffen führt;   
2. verbotene Waffen (§ 17), die er besitzen darf, führt;   
3. Waffen oder Munition besitzt, obwohl ihm dies gemäß § 13 Abs. 4 verboten ist;   
4. Waffen (ausgenommen Kriegsmaterial) einführt oder anderen Menschen überläßt;   
5. Munition anderen Menschen überläßt;   
6. gegen Auflagen verstößt, die gemäß §§ 17 Abs. 3 oder 18 Abs. 3 erteilt worden sind;   
7. eine gemäß § 33 erforderliche Registrierung unterlässt;   
8. eine gemäß § 41 Abs. 1 erforderliche Meldung unterlässt oder einem mit Bescheid erlassenen Verwahrungsverbot

(§ 41 Abs. 3) zuwiderhandelt;
9. Schusswaffen nicht gemäß § 16a sicher verwahrt; 

10. es unterlässt, eine Kennzeichnung gemäß § 58 Abs. 6 durchführen zu lassen,
11. entgegen einer gemäß § 42 Abs. 5a mit Verordnung getroffenen Anordnung einen Gefahrenbereich nicht verlässt

oder entgegen der Untersagung betritt.
Der Versuch ist strafbar.   
(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist mit einer Geldstrafe bis zu 360 Euro zu bestrafen, wer gegen dieses

Bundesgesetz verstößt, sofern das Verhalten nicht nach den §§ 50 oder 51 Abs. 1 zu ahnden oder § 32 Abs. 3 anzu-
wenden ist. 

Verfall   
§ 52. (1) Waffen, Munition und Knallpatronen, die den Gegenstand einer nach dem § 51 als Verwaltungsübertretung

strafbaren Handlung bilden, sind von der Behörde für verfallen zu erklären, wenn   
1. sie dem Täter oder einem Mitschuldigen gehören und die Verfallserklärung zur Abwehr von Gefahren, die mit

dem mißbräuchlichen oder leichtfertigen Gebrauch von Waffen oder unsicherer Verwahrung verbunden sind, ge-
boten erscheint, oder  

2. sie einem Menschen auszufolgen wären, der zu ihrem Besitz nicht berechtigt ist, oder   
3. ihre Herkunft nicht feststellbar ist.   
(2) Die verfallenen Gegenstände gehen in das Eigentum des Bundes über.  

Durchsuchungsermächtigung    
§ 53. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, eine Durchsuchung der Kleidung von Men-

schen und der von diesen mitgeführten Fahrzeuge und Behältnisse (Koffer, Taschen u. dgl.) an Orten vorzunehmen,
an denen auf Grund eines konkreten Hinweises oder sonstiger bestimmter Tatsachen der dringende Verdacht besteht,
daß einem Verbot der Einfuhr, der Ausfuhr, des Besitzes oder des Führens von Kriegsmaterial oder von Waffen und
Munition, die nicht Kriegsmaterial sind, nach diesem oder anderen Bundesgesetzen zuwidergehandelt wird. Die
§§ 50 SPG und 142 Abs. 1 der Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631, gelten.                                   

11. Abschnitt        
Verwenden personenbezogener Daten im Rahmen der Waffenpolizei 

. . . . . . . . . .                                 

12. Abschnitt                   
Übergangsbestimmungen

§ 58. (1) Der Bundesminister für Inneres legt durch Verordnung den Zeitpunkt fest, ab dem die Registrierungspflicht
gemäß § 33 eintritt. *
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(2) Menschen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 43/2010 bereits im Besitz von Schusswaffen der Kategorie C sind, haben diese Waffen bis zum 30. Juni 2014
gemäß § 32 registrieren zu lassen, wobei die Registrierungspflicht als erfüllt anzusehen ist, sobald die geforderten
Daten dem Gewerbetreibenden nachweislich bekannt gegeben wurden. Diese Registrierung kann auch mittels der
Bürgerkarte im Sinne des § 2 Z 10 des E- Government-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004, im elektronischen
Verkehr erfolgen. Jedenfalls gilt der bisherige Besitz als Begründung für den Besitz dieser Waffen.

(3) Menschen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 43/2010 be-
reits im Besitz einer Schusswaffe der Kategorie D sind, trifft die Registrierungspflicht gemäß § 33 nicht. Werden diese
Schusswaffen einem Dritten überlassen, ist der Erwerber verpflichtet, diese registrieren zu lassen; eine freiwillige Re-
gistrierung gemäß Abs. 2 ist zulässig.

(4) Waffenrechtliche Bewilligungen, die auf Grund der vor dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Geltung ge-
wesenen Bestimmungen erteilt worden sind, bleiben unberührt.

(5) Abweichend von § 42b Abs. 1 und 2 gilt eine Schusswaffe, die nicht Kriegsmaterial ist, und die vor Inkrafttreten
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2012 verwendungsunfähig gemacht worden ist, als gemäß § 42b deaktiviert, wenn
glaubhaft gemacht werden kann, dass ein Rückbau der Schusswaffe einen Aufwand bedeutet, der einer Neuanfertigung
entspricht.

(6) Menschen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2012 bereits im Besitz von
als Kriegsmaterial gemäß § 1 Art. I Z 1 lit. a und b der Verordnung betreffend Kriegsmaterial anzusehenden Schuss-
waffen sowie von Läufen und Verschlüssen gemäß § 1 Art. I Z 1 lit. c dieser Verordnung sind, die nach anderen Kri-
terien als nach den in § 42b genannten dauernd unbrauchbar gemacht wurden und denen keine Ausnahmebewilligung
nach § 18 Abs. 2 erteilt wurde, haben binnen 36 Monaten ab Inkrafttreten durch einen gemäß § 42b Abs. 3 ermächtigten
Gewerbetreibenden eine Kennzeichnung gemäß § 42b Abs. 1 vornehmen zu lassen.

(7) Erfüllt das gemäß Abs. 6 einem gemäß § 42b Abs. 3 ermächtigten Gewerbetreibenden vorgelegte Kriegsmaterial
nicht die Voraussetzungen für eine Kennzeichnung als deaktivierter Gegenstand, so hat der Besitzer binnen vier Wo-
chen ab Vorliegen des Prüfungsergebnisses entweder eine Deaktivierung gemäß § 42b vornehmen zu lassen oder
einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmebewilligung gemäß § 18 Abs. 2 zu stellen oder das Kriegsmaterial bei der
Behörde abzuliefern oder einem zum Besitz Berechtigten zu überlassen und dies jeweils dem Bundesminister für Lan-
desverteidigung und Sport nachzuweisen.

(8) Abweichend von § 18 Abs. 1 gilt der Besitz von Kriegsmaterial gemäß Abs. 6 bis zum Ablauf der jeweiligen
Fristen nach Abs. 6 und 7 oder bis zur erfolgten Kennzeichnung durch ermächtigte Gewerbetreibende oder Fachorgane
gemäß § 42b Abs. 3 oder bis zur rechtskräftigen Beendigung des Verfahrens zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung
als erlaubt, sofern dieser Besitz vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 63/2012
begründet wurde.

(9) Wird in den Fällen des Abs. 7 das betreffende Kriegsmaterial bei der Behörde abgeliefert, so geht das Eigentum
daran auf den Bund über. Dem ehemaligen Besitzer ist dabei vom Bundesminister für Landesverteidigung und Sport
eine angemessene Entschädigung zu leisten, wenn dies binnen sechs Monaten ab Eigentumsübergang verlangt wird. 

(10) Für die Aufhebung eines vor dem 1. Jänner 2014 erlassenen Waffenverbotes gemäß § 12 ist jene Behörde zu-
ständig, die das Waffenverbot in erster Instanz erlassen hat.

* Der Zeitpunkt gemäß § 58 Abs. 1, ab dem die Registrierungspflicht gemäß § 33 Abs. 1 eintritt, wurde mit 1. Oktober 2012 festgesetzt (§ 16 Abs. 4
der 2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung).

. . . . . . . . . .
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

§ 62 (1) . . . . . . .
(2) . . . . . .
. . . . . . .
(9) Die  . . . . . . . §§ 58 Abs. 2 bis 4 treten mit dem gemäß § 58 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt, spätestens jedoch am

1. Jänner 2015 in Kraft . . . . . . .
(10) . . . . . .
. . . . . . . . .
Anm.: Anlagen nach diesem Bundesgesetz werden aus Platzgründen nicht abgedruckt
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1. WAFFENGESETZ-DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG - 1. WAFFV (141)
Erste Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Waffengesetzes (1. Waffengesetz-

Durchführungsverordnung - 1. WaffV), BGBl. II Nr. 164/1997, BGBl. II Nr. 244/1997,      BGBl. II Nr. 313/1998,
BGBl. II Nr. 400/2001, 459/2003, 301/2012     

A u s z u g :

Auf Grund des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, wird verordnet:

Begutachtungsstellen
§ 1. (1) Gutachten darüber, ob ein Mensch dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen un-

vorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, werden vom Kuratorium für Verkehrssicherheit erstellt.
Voraussetzung hiefür ist, daß es sich dem Bundesminister für Inneres gegenüber zur Einhaltung der Bestimmungen
der §§ 3 und 4 verpflichtet.

(2) Der Bundesminister für Inneres führt ein Register jener Einrichtungen, die darüber hinaus geeignet sind, Gut-
achten gemäß Abs. 1 zu erstellen. Als Einrichtung gilt auch die vertraglich gesicherte Kooperation mehrerer Sachver-
ständiger.   

(3) Eine Liste der vom Kuratorium für Verkehrssicherheit herangezogenen Begutachtungsstellen sowie der im Re-
gister geführten Begutachtungsstellen ist bei den Waffenbehörden I. Instanz zur Einsicht bereitzuhalten.

(4) Neueintragungen und sonstige Änderungen der Liste sind der Sicherheitsdirektion des Landes mitzuteilen, in
der die Einrichtung ihren Sitz hat. Die Sicherheitsdirektion hat sie den ihr nachgeordneten Waffenbehörden I. Instanz
bekanntzugeben; diese haben die bei ihnen aufliegenden Listen entsprechend zu korrigieren.   

Anforderungen an die Begutachtungsstelle und Eintragung in die Liste
§ 2. . . . . . . .

Gutachten
§ 3. (1) Das Gutachten muß unter Bezeichnung des angewendeten Tests Aufschluß darüber geben, ob der Betrof-

fene dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung mit Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig
zu verwenden.

(2) Das Gutachten ist auf Grund eines Mehrfachwahltests, und zwar des ,,Minnesota Multiphasic Personality In-
ventory 2 - Basisskalen (MMPI-2, Basisskalen)'' samt Streßverarbeitungsfragebogens (S-V-F) oder des „Verläßlich-
keitsbezogenen Persönlichkeitstests - Version 3 (VPT.3)“ samt Fragebogen für Risikobereitschaftsfaktoren (F-R-F)
und einer allenfalls erforderlichen weitergehenderen Untersuchung des Betroffenen zu erstellen.

(2a) . . . . .
(3) Gelangt die Begutachtungsstelle bereits auf der Grundlage eines Tests gemäß Abs. 2 oder 2a zum Ergebnis,

daß keine Anzeichen dafür bestehen, daß der Betroffene dazu neigt, insbesondere unter psychischer Belastung mit
Waffen unvorsichtig umzugehen oder sie leichtfertig zu verwenden, ist das Gutachten auf Grund dieses Tests zu er-
stellen.

(4) Kann auf Grund des Tests eine Neigung des Betroffenen nicht ausgeschlossen werden, unter psychischer Be-
lastung mit Waffen unvorsichtig oder leichtfertig umzugehen, ist auf Verlangen des Betroffenen mit einer weiterge-
henderen Untersuchung nach den allgemein anerkannten Regeln und dem jeweiligen Stand der Wissenschaft
vorzugehen.

Kosten
§ 4. Für die Durchführung des Tests samt Erstellung eines Gutachtens gemäß § 3 Abs. 3 gebührt ein im Vorhinein

zu entrichtendes Entgelt in der Höhe von 236 € excl. USt.

Expansivmunition
§ 5. (1) Patronen für Faustfeuerwaffen mit Teilmantelgeschossen mit offenem oder geschlossenem Hohlspitz

sowie Geschosse für diese Patronen sind mit 1. Jänner 1998 verboten. Solche Munition ist der Behörde ohne Anspruch
auf Entschädigung abzuliefern.   

(2) Der Besitz der in Abs. 1 genannten Gegenstände ist, außer zum Zweck des alsbaldigen Verschießens oder des
Exportes, bereits mit 1. Oktober 1997 verboten.
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(3) Die Einfuhr von Gegenständen gemäß Abs. 1 ist bereits mit 1. Juli 1997 verboten; dasselbe gilt für den Erwerb
und das Überlassen dieser Gegenstände, außer zum Zweck des sofortigen Verschießens.

Sonstige verbotene Munition 
§ 6. Die Einfuhr und die entgeltliche Überlassung von Geschossen und Patronen mit Geschossen, die Explosivstoff

oder andere chemische Wirkstoffe (ausgenommen Leuchtsätze) enthalten, sind verboten.

Ausnahmen von der vorherigen Einwilligung
§ 7. Für das Verbringen von Schußwaffen (§ 37 WaffG) der Kategorien B, C und D sowie von Munition für diese

Schußwaffen aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in das Bundesgebiet benötigen Gewerbetreibende, die
zum Handel mit nichtmilitärischen Schußwaffen berechtigt sind, keine vorherige Einwilligungserklärung der zustän-
digen Behörde; für andere Menschen gilt dies nur hinsichtlich des Verbringens der in § 45 genannten Schußwaffen
sowie der Munition für diese Schußwaffen.

. . . . . . . . . .
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2. WAFFENGESETZ-DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG - 2. WAFFV (142)
Zweite Verordnung des Bundesministers für Inneres über die Durchführung des Waffengesetzes (2. Waffengesetz-

Durchführungsverordnung - 2. WaffV) StF: BGBl. II Nr. 313/1998, BGBl. II Nr. 301/2012 (Art. 2)   
Auf Grund des ersten, zweiten, vierten und elften Abschnittes des Waffengesetzes 1996, BGBl. I Nr. 12/1997, wird

verordnet:

A u s z u g :

Artikel I 
Informationsfluß 

§ 1. . . . . . . . .

Verständigungspflicht 
§ 2. . . . . . . . .

Sichere Verwahrung 
§ 3. (1) Eine Schußwaffe ist sicher verwahrt, wenn ihr Besitzer sie in zumutbarer Weise vor unberechtigtem - auf

Aneignung oder unbefugte Verwendung gerichteten - Zugriff schützt.
(2) Für die Beurteilung der Sicherheit der Verwahrung von Waffen und Munition sind insbesondere folgende Um-

stände maßgeblich:
1. Verwahrung der Waffe an einem mit der Rechtfertigung oder dem Bedarf in Zusammenhang stehenden Ort, in

davon nicht betroffenen Wohnräumen oder in Dritträumen (zB Banksafe);
2. Schutz vor fremdem Zugriff durch Gewalt gegen Sachen, insbesondere eine der Anzahl und der Ge fährlichkeit

von Waffen und Munition entsprechende Ein- oder Aufbruchsicherheit des Behältnisses oder der Räumlichkeit;
3. Schutz von Waffen und Munition vor dem Zugriff von Mitbewohnern, die zu deren Verwendung nicht befugt

sind;
4. Schutz von Waffen und Munition vor Zufallszugriffen rechtmäßig Anwesender.
(3) Verwahrt der Besitzer einer Schusswaffe der Kategorie B diese entsprechend der Information jenes Gewerbe-

treibenden, bei dem er die Waffe erworben hat, so ist ihm dies gegebenenfalls nur dann als seine Verläßlichkeit beein-
trächtigend anzulasten, wenn die Mangelhaftigkeit für einen um die sichere Verwahrung besorgten Waffenbesitzer
deutlich erkennbar ist.

Überprüfung der Verwahrung 
§ 4. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, den Inhaber einer Waffe, die nur auf

Grund einer nach dem Waffengesetz 1996 ausgestellten Urkunde besessen oder geführt werden darf, aufzufordern,
deren sichere Verwahrung darzutun, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen Zweifel daran bestehen, daß der Betroffene
die Waffe unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls (§ 3 Abs. 2) sicher verwahrt.

(2) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben von einem Verdacht nicht sicherer Verwahrung einer Waffe,
die nur auf Grund einer nach dem Waffengesetz 1996 ausgestellten Urkunde besessen oder geführt werden darf, die
Behörde zu verständigen.   

(3) Im Zuge der Prüfung der Verläßlichkeit (§ 25 WaffG) ist von der Behörde jedenfalls eine Überprüfung der si-
cheren Verwahrung des aktuellen Besitzstandes anzuordnen. Die Überprüfung ist von Organen des öffentlichen Si-
cherheitsdienstes vorzunehmen; diese haben dem Betroffenen die Anordnung der Behörde vorzuweisen.

(4) Die Überprüfung ist von den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes an einem Werktag (Montag bis
Samstag) zwischen 7 und 20 Uhr vorzunehmen. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Überprüfung nur zulässig, wenn ent-
weder die ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen vorliegt oder die Überprüfung anderenfalls aus in der Person
des Betroffenen gelegenen Gründen in absehbarer Zeit nicht möglich wäre. Die Überprüfung ist ohne jegliche nicht
unumgänglich nötige Belästigung oder Störung des Betroffenen vorzunehmen.

Sachgemäßer Umgang mit Waffen 
§ 5. (1) Im Verfahren zur Ausstellung einer waffenrechtlichen Urkunde hat sich die Behörde davon zu überzeugen,

ob der Antragsteller voraussichtlich mit Schußwaffen sachgemäß umgehen wird; dasselbe gilt anläßlich einer Über-
prüfung der Verläßlichkeit (§ 25 WaffG).
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(2) Als Beweismittel für die Befähigung zum sachgemäßen Umgang mit Waffen kommt neben dem Nachweis
ständigen Gebrauches als Dienst-, Jagd- oder Sportwaffe insbesondere die Bestätigung eines Gewerbetreibenden in
Betracht, der zum Handel mit nichtmilitärischen Waffen berechtigt ist, wonach der Betroffene auch im - praktischen
- Umgang mit (seinen) Waffen innerhalb des letzten halben Jahres geschult wurde.

Ermessen bei der Ausstellung von Waffenpässen 
§ 6. Das der Behörde in § 21 Abs. 2 WaffG eingeräumte Ermessen darf nur im Rahmen privater Interessen geübt

werden, die einem Bedarf (§ 22 Abs. 2 WaffG) nahekommen.

Verzicht auf genehmigungspflichtige Schußwaffen 
§ 7. (1) Übergibt der Eigentümer einer Schusswaffe der Kategorie B, deren Erwerb seinerzeit angezeigt wurde,

diese Waffe der Behörde und erklärt er schriftlich und unwiderruflich auf sein Eigentum zugunsten der Republik
Österreich zu verzichten, so hat die Behörde die Waffe zu übernehmen und hierüber dem bisherigen Eigentümer un-
verzüglich eine Bestätigung auszufolgen.

(2) Die Verzichtserklärung ist jener Behörde zur Kenntnis zu bringen, die den Waffenpaß oder die Waffenbesitzkarte
ausgestellt hat; dies gilt als Meldung gemäß § 28 Abs. 7 WaffG. 

. . . . . . . .

. . . . . . . . 

. . . . . . . .

Inkrafttreten
§ 16. (1) . . . . . .
(2) . . . . . . . . 
(3) . . . . . . . .
(4) Der Zeitpunkt gemäß 58 Abs. 1 WaffG, ab dem die Registrierungspflicht gemäß § 33 Abs. 1 WaffG eintritt, ist

der 1. Oktober 2012;  . . . . . . . . .
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AUSKUNFTSPFLICHT-, INFORMATIONSWEITERVERWENDUNGS- 
UND STATISTIKGESETZ  (160)

Gesetz vom 14. Dezember 2006 über die Auskunftspflicht, die Weiterverwendung von Informationen öffentlicher
Stellen sowie die Statistik des Landes Burgenland (Burgenländisches Auskunftspflicht-, Informationsweiterverwen-
dungs- und Statistikgesetz - Bgld. AISG), LGBl. Nr. 14/2007

Der Landtag hat - hinsichtlich des 1. Abschnitts in Ausführung des Auskunftspflicht-Grundsatzge-setzes, BGBl.
Nr. 286/1987, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 158/1998, - beschlossen: 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. Abschnitt 
Allgemeine Auskunftspflicht 

§   1  Auskunftspflicht 
§   2 Auskunftsbegehren 
§   3 Auskunftserteilung 
§   4 Auskunftsverweigerung 
§   5 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 
§   6 Befreiung von Verwaltungsabgaben 

2. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen

§   7 Ziel 
§   8 Sachlicher Geltungsbereich 
§   9 Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich 
§ 10 Persönlicher Geltungsbereich 
§ 11 Begriffsbestimmungen 
§ 12 Anträge auf Weiterverwendung und ihre Bearbeitung 
§ 13 Umfang der Bereitstellungspflicht 
§ 14 Entgelte und Abgabenbefreiung 
§ 15 Bedingungen für die Weiterverwendung 
§ 16 Transparenz und praktische Vorkehrungen 
§ 17 Diskriminierungsverbot 
§ 18 Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 
§ 19 Rechtsschutz bei ablehnenden Mitteilungen gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 und 4 
§ 20 Rechtsschutz bei Nutzungsverträgen gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 

3. Abschnitt 
Landesstatistik

§ 21 Einrichtung und Aufgaben der Landesstatistik 
§ 22 Grundsätze 
§ 23 Ermittlung und Verarbeitung von Daten 
§ 24 Umgang mit personenbezogenen Daten 
§ 25 Statistische Erhebungen 
§ 26 Verordnungsermächtigung 
§ 27 Auskunfts- und Duldungspflichten 
§ 28 Zähl-, Erhebungs- und Kontrollorgane 
§ 29 Veröffentlichung der Ergebnisse statistischer Erhebungen 
§ 30 Strafbestimmungen 
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4. Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 31 Verweise auf Landesgesetze 
§ 32 Umsetzungshinweis 
§ 33 Inkrafttretensbestimmung 
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1. Abschnitt 
Allgemeine Auskunftspflicht

§ 1 
Auskunftspflicht 

(1) Die Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz ge-regelten Selbst-
verwaltungskörper haben über Angelegenheiten ihres Wirkungsbereichs Auskünfte zu erteilen, soweit dem eine ge-
setzliche Verschwiegenheitspflicht nicht entgegensteht. 

(2) Jede Person hat das Recht, Auskünfte zu verlangen. 
(3) Auskünfte sind Wissenserklärungen über Angelegenheiten, die dem zur Auskunft verpflichteten Organ zum

Zeitpunkt der Einbringung des Auskunftsbegehrens bekannt sind. 
(4) Auskünfte sind nur insoweit zu erteilen, als dadurch die Besorgung der übrigen Aufgaben der Verwaltung nicht

wesentlich beeinträchtigt wird. Berufliche Vertretungen sind nur gegenüber den ihnen jeweils Zugehörigen aus-
kunftspflichtig und dies insoweit, als dadurch die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben nicht ver-
hindert wird. 

(5) Auskünfte sind nicht zu erteilen, wenn sie offenbar mutwillig verlangt werden, wenn umfangrei-che Ausarbei-
tungen erforderlich wären oder wenn die Informationen dem Auskunftswerber anders unmittelbar zugänglich sind. 

§ 2 
Auskunftsbegehren 

(1) Auskünfte können mündlich, telefonisch oder schriftlich verlangt werden, wobei für die Form der Einbringung
des Auskunftsbegehrens das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) anzu-wenden ist. 

(2) Die Auskunftswerberin oder der Auskunftswerber kann um schriftliche Ausführung eines mündlichen oder te-
lefonischen Auskunftsbegehrens sowie um Verbesserung eines unklaren schriftlichen Auskunftsbegehrens innerhalb
einer angemessenen mindestens zweiwöchigen Frist ersucht werden, wenn aus dem Begehren der Inhalt oder der
Umfang der gewünschten Auskunft nicht ausreichend klar hervorgeht. Wird einem solchen Auftrag nicht entsprochen,
gilt das Auskunftsbegehren als nicht eingebracht. 

§ 3 
Auskunftserteilung 

(1) Auskünfte sind, soweit möglich, mündlich oder telefonisch zu erteilen. 
(2) Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber binnen acht Wochen nach ihrem Ein-langen, zu er-

teilen. Kann diese Frist aus besonderen Gründen nicht eingehalten werden, ist der Auskunftswerber jedenfalls zu
verständigen. 

§ 4 
Auskunftsverweigerung 

Wird eine Auskunft nicht erteilt, ist auf Antrag der Auskunftswerberin oder des Auskunftswerbers hierüber ein
Bescheid zu erlassen. Für das Verfahren in solchen Angelegenheiten gilt das AVG. 

§ 5 
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde 

Die in diesem Abschnitt genannten Angelegenheiten sind, soweit sie von Organen der Gemeinden oder Gemein-
deverbände wahrzunehmen sind, solche des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde. 

§ 6 
Befreiung von Verwaltungsabgaben 

Auskunftsbegehren und Amtshandlungen nach diesem Abschnitt sind von Landes- und Gemeinde-verwaltungs-
abgaben befreit. 

2. Abschnitt 
Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen

§ 7 
Ziel 

Ziel dieses Abschnitts ist die Erleichterung der Weiterverwendung von Dokumenten öffentlicher Stellen, insbe-
sondere um dadurch die Erstellung neuer Informationsprodukte und Informationsdienste zu fördern. 
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§ 8 
Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt regelt den rechtlichen Rahmen für die kommerzielle und nicht kommerzielle Weiterverwen-
dung von im Besitz öffentlicher Stellen gemäß § 10 Abs. 1 befindlichen und in ihrem öffentlichen Auftrag erstellten
Dokumenten, sofern sie diese zur Weiterverwendung bereitstellen. 

(2) Rechtsvorschriften, die den Zugang zu Dokumenten öffentlicher Stellen regeln, werden durch diesen Abschnitt
nicht berührt. 

(3) Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 13/2005, des Burgenländischen Datenschutzgesetzes, LGBl. Nr. 87/2005, sowie gesetzliche Verschwie-
genheitspflichten werden durch diesen Abschnitt nicht berührt. 

§ 9 
Ausnahmen vom sachlichen Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt nicht für Dokumente, 
1. deren Erstellung nicht unter den öffentlichen Auftrag der betreffenden öffentlichen Stelle fällt; 
2. die, insbesondere aus Gründen der nationalen Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der öffent -

lichen Sicherheit oder weil sie Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse enthalten oder sonst der Vertraulichkeit
unterliegen, nicht zugänglich sind;

3. die nur bei Nachweis eines besonderen Interesses zugänglich sind; 
4. die geistiges Eigentum Dritter sind; 
5. die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden; 
6. die im Besitz öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten und ihrer Zweigstellen oder anderer Stellen und deren

Zweigstellen sind und der Wahrnehmung eines öffentlich-rechtlichen Sendeauftrags dienen;
7. die im Besitz von Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Schulen, Hochschulen, Archiven, Bi b   liotheken

und Forschungsinstituten sind und
8. die im Besitz kultureller Einrichtungen wie Museen, Bibliotheken, Archiven, Orchestern, Opern und Theatern

sind. 
(2) Für die Bearbeitung von Anträgen auf Weiterverwendung von in Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Do-kumenten ist

§ 12 Abs. 3 Z 2 und 4 sowie Abs. 4 bis 6 anzuwenden. 

§ 10 
Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Dieser Abschnitt gilt für folgende öffentliche Stellen: 
1.  das Land; 
2.  die Gemeinden; 
3.  landesgesetzlich eingerichtete Selbstverwaltungskörper; 
4. Einrichtungen auf landesrechtlicher Grundlage wie Stiftungen, Fonds und Anstalten sowie Kör-perschaften des

öffentlichen Rechts, die 
a) zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, die

nicht gewerblicher Art sind, und 
b) zumindest teilrechtsfähig sind und 
c) überwiegend vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrichtungen auf landesgesetzli-cher Grundlage

oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung
von Informationen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 31. 12. 2003 S. 90) finanziert werden oder
hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht durch diese unterliegen oder deren Verwaltungs-, Leitungs- oder Auf-
sichtsorgan mehrheitlich aus Mitgliedern besteht, die vom Land, von einer Gemeinde, von anderen Einrich-
tungen auf landes-gesetzlicher Grundlage oder von sonstigen öffentlichen Stellen (Art. 2 Z 1 der Richtlinie
2003/98/EG) ernannt worden sind und 

d) keine Unternehmungen im Sinne der Art. 127 Abs. 3 oder 127a Abs. 3 des Bundes-Ver fassungs ge setzes (B-
VG), BGBl. Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 121/2005, sind; 

5. Verbände, die sich überwiegend aus zwei oder mehreren öffentlichen Stellen gemäß Z 1 bis 4 zu sammen -
setzen. 

(2) Die Vollziehung dieses Abschnitts ist insoweit im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden und anderer Ein-
richtungen der Selbstverwaltung zu besorgen, als sie gesetzlich übertragene Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich
wahrnehmen. 
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§ 11 
Begriffsbestimmungen 

In diesem Abschnitt bedeuten die Begriffe 
1. „Dokument“: 

jeder Inhalt unabhängig von der Form des Datenträgers (auf Papier oder in elektronischer Form, Ton-, Bild-
oder audiovisuelles Material) ausgenommen Computerprogramme sowie einen belie-bigen Teil eines solchen
Inhalts; 

2. „Dokument, das sich im Besitz einer öffentlichen Stelle befindet“: 
ein Dokument, für das die öffentliche Stelle berechtigt ist, die Weiterverwendung zu genehmigen; 

3. „Weiterverwendung“: 
die Nutzung von Dokumenten, die im Besitz öffentlicher Stellen sind, durch Rechtsträger für kommerzielle
und nichtkommerzielle Zwecke, die sich von dem ursprünglichen Zweck des öffentlichen Auftrags, in dessen
Rahmen die Dokumente erstellt wurden, unterscheiden. Der Austausch von Dokumenten zwischen öffentlichen
Stellen im Sinne des Art. 2 Z 1 der Richtlinie 2003/98/EG ausschließlich im Rahmen der Erfüllung ihres öf-
fentlichen Auftrags stellt keine Weiterverwendung dar. 

§ 12 
Anträge auf Weiterverwendung und ihre Bearbeitung 

(1) Anträge auf Weiterverwendung von Dokumenten sind schriftlich bei der öffentlichen Stelle, in deren Besitz
sich das beantragte Dokument befindet, zu stellen, wobei für die Form der Einbringung des Antrags das AVG anzu-
wenden ist. 

(2) Geht aus einem Antrag gemäß Abs. 1 der Inhalt, der Umfang oder die Art und Weise der Weiter-verwendung
der beantragten Dokumente nicht ausreichend klar hervor, hat die öffentliche Stelle die Antragstellerin oder den An-
tragsteller unverzüglich aufzufordern, den Antrag innerhalb einer zwei Wochen nicht übersteigenden Frist schriftlich
zu präzisieren. Kommt die Antragstellerin oder der Antragsteller der Aufforderung zur Präzisierung fristgerecht nach,
beginnt die Frist gemäß Abs. 3 nach Einlangen erneut zu laufen. Andernfalls gilt der Antrag als nicht eingebracht. 

(3) Die öffentliche Stelle hat den Antrag in der Frist, die für die Bearbeitung von Anträgen und Be-gehren auf Zu-
gang zu Dokumenten nach den geltenden Zugangsregelungen einzuhalten ist, oder, wenn keine solche Frist festgelegt
ist, binnen vier Wochen nach Einlangen des Antrags zu bearbeiten und unter Hinweis auf die Rechtsschutzmöglich-
keiten gemäß §§ 19 und 20 

1. die beantragten Dokumente zur Gänze zur Weiterverwendung bereitzustellen oder 
2. die beantragten Dokumente teilweise zur Weiterverwendung bereitzustellen und der Antragstel-lerin oder dem

Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass seinem An-trag teilweise nicht entsprochen
wird oder 

3. ein endgültiges Vertragsangebot zu unterbreiten, falls für die Weiterverwendung der beantragten Dokumente
die Vereinbarung von Bedingungen gemäß § 15 Abs. 1 erforderlich ist oder 4. der Antragstellerin oder dem
Antragsteller schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen, dass seinem Antrag nicht entsprochen wird. 

(4) Stützt sich eine ablehnende Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 oder Z 4 darauf, dass das beantragte Dokument gei-
stiges Eigentum Dritter ist, hat die öffentliche Stelle auch auf die ihr bekannte Inhaberin oder auf den ihr bekannten
Inhaber der Rechte oder ersatzweise auf diejenige oder denjenigen zu verweisen, von der oder dem sie das betreffende
Material erhalten hat. 

(5) Bei umfangreichen und komplexen Anträgen kann die in Abs. 3 genannte Frist um vier Wochen verlängert
werden. In diesem Fall ist die Antragstellerin oder der Antragsteller von der Verlängerung der Frist sobald wie mög-
lich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach Einlangen des Antrags zu verständigen. 

(6) Für die Bearbeitung von Weiterverwendungsanträgen und die Bereitstellung der Dokumente zur Weiterver-
wendung haben sich die öffentlichen Stellen, soweit möglich und sinnvoll, elektronischer Mittel zu bedienen. 

§ 13 
Umfang der Bereitstellung 

(1) Soweit öffentliche Stellen die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente genehmigen,
haben sie diese in allen vorhandenen Formaten oder Sprachen, soweit möglich und sinnvoll in elektronischer Form,
bereitzustellen. Öffentliche Stellen sind jedoch nach diesem Abschnitt nicht verpflichtet, Dokumente neu zu erstellen,
anzupassen oder weiterzuentwickeln, um einem Begehren auf Weiterverwendung nachzukommen. 

(2) Werden Auszüge aus Dokumenten beantragt, müssen diese dann nicht bereitgestellt werden, wenn dies mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, der über eine einfache Handhabung hinausgeht. 
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(3) Öffentliche Stellen sind auf Grundlage dieses Abschnitts nicht verpflichtet, die Erstellung von Dokumenten
bestimmter Art im Hinblick auf die Weiterverwendung solcher Dokumente fortzusetzen. 

§ 14 
Entgelte und Abgabenbefreiung 

(1) Sofern öffentliche Stellen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindlichen Dokumente Entgelte ein-
heben, dürfen die Gesamteinnahmen aus der Bereitstellung von Dokumenten oder der Ge-nehmigung ihrer Weiter-
verwendung die Kosten ihrer Erfassung, Erstellung, Reproduktion und Verbreitung zuzüglich einer angemessenen
Gewinnspanne nicht übersteigen. Die Entgelte haben sich an den Kosten des entsprechenden Abrechnungszeitraumes
zu orientieren und sind unter Bedachtnahme auf die für die betreffenden öffentlichen Stellen geltenden Buchfüh-
rungsgrundsätze zu berechnen. 

(2) Unbeschadet des Abs. 1 sind in Angelegenheiten dieses Abschnitts keine landesgesetzlich geregelten Verwal-
tungsabgaben zu entrichten. 

§ 15 
Bedingungen für die Weiterverwendung 

(1) Öffentliche Stellen können Bedingungen für die Weiterverwendung der in ihrem Besitz befindli-chen Doku-
mente in einem Vertrag festlegen, in welchem die wesentlichen Fragen der Weiterverwendung geregelt werden. 

(2) Die Bedingungen gemäß Abs. 1 dürfen die Möglichkeiten der Weiterverwendung der beantragten Dokumente
nicht unnötig einschränken und keine Behinderung des Wettbewerbs bewirken. 

§ 16 
Transparenz und praktische Vorkehrungen 

(1) Die für die Weiterverwendung von Dokumenten geltenden Standardentgelte und Standardbedin-gungen sind
von den öffentlichen Stellen im Voraus festzulegen und in geeigneter Weise, soweit möglich und sinnvoll im Internet,
zu veröffentlichen. 

(2) Auf Anfrage haben die öffentlichen Stellen die Berechnungsgrundlage für die veröffentlichten Entgelte sowie
die Faktoren anzugeben, die bei der Berechnung der Entgelte in atypischen Fällen berücksichtigt werden. 

(3) Öffentliche Stellen haben praktische Vorkehrungen zur Erleichterung des Zugangs hinsichtlich jener Doku-
mente, die zur Weiterverwendung verfügbar sind, zu treffen, indem sie insbesondere 

1. Listen und Verzeichnisse über die wichtigsten in ihrem Besitz befindlichen, einer Weiterverwen-dung zugäng-
lichen Dokumente führen und diese in geeigneter Weise, nach Möglichkeit im Internet, veröffentlichen; 

2. Auskunftspersonen und Informationsstellen benennen. 

§ 17 
Diskriminierungsverbot 

(1) Die Entgelte und sonstigen Bedingungen für die Weiterverwendung von Dokumenten, die sich im Besitz von
öffentlichen Stellen befinden, dürfen für vergleichbare Kategorien der Weiterverwendung nicht diskriminierend sein. 

(2) Werden Dokumente, die sich im Besitz öffentlicher Stellen befinden, von diesen als Ausgangsmaterial für
eigene Geschäftstätigkeiten, die nicht unter ihren öffentlichen Auftrag fallen, weiterverwendet, gelten für die Be-
reitstellung der Dokumente für diese Tätigkeiten dieselben Entgelte und sonstigen Bedingungen wie für andere Nut-
zer. 

(3) Sind im Besitz von öffentlichen Stellen befindliche Dokumente zur Weiterverwendung verfügbar, haben diese
allen potenziellen Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmern offen zu stehen, selbst wenn diese Dokumente bereits
von einer Marktteilnehmerin oder einem Marktteilnehmer bzw. von mehreren Marktteilnehmerinnen oder Marktteil-
nehmern als Grundlage für Mehrwertprodukte genutzt werden. 

§ 18 
Verbot von Ausschließlichkeitsvereinbarungen 

(1) Verträge oder sonstige Vereinbarungen zwischen öffentlichen Stellen und Dritten, die ausschließ-liche Rechte
hinsichtlich der Weiterverwendung der in den Geltungsbereich dieses Abschnitts fallenden Dokumente festlegen
(Ausschließlichkeitsvereinbarungen), sind unzulässig. 

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn für die Bereitstellung eines Dienstes im öffentlichen Interesse die Einräu-mung eines
ausschließlichen Rechts erforderlich ist. Der Grund für eine solche Ausschließlichkeitsver-einbarung ist regelmäßig,
mindestens jedoch alle drei Jahre, zu überprüfen. In die Ausschließlichkeitsvereinbarung ist jedenfalls eine Bestim-
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mung aufzunehmen, die der öffentlichen Stelle dann ein besonderes Kündigungsrecht sichert, wenn die regelmäßige
Überprüfung ergibt, dass der die Ausschließlichkeitsvereinbarung rechtfertigende Grund nicht mehr vorliegt. Nach
dem 31. Dezember 2003 getroffene Ausschließlichkeitsvereinbarungen müssen transparent sein und sind in geeigneter
Weise, nach Möglichkeit im Internet, öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Bestehende Ausschließlichkeitsvereinbarungen, die nicht unter die Ausnahmen des Abs. 2 erster Satz fallen,
enden mit Vertragsablauf bzw. gelten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2008 als aufgelöst. 

§ 19 
Rechtsschutz bei ablehnenden Mitteilungen gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 und 4 

(1) Wurde der Antragstellerin oder dem Antragsteller gemäß § 12 Abs. 3 Z 2 oder 4 mitgeteilt, dass ihrem oder
seinem Begehren teilweise oder zur Gänze nicht entsprochen werden kann, hat die öffentliche Stelle, sofern sie zur
Erlassung von Bescheiden befugt ist, hierüber auf Antrag einen Bescheid zu erlassen. Der Antrag auf Erlassung eines
Bescheids ist von der Antragstellerin oder vom Antragsteller binnen zwei Wochen nach Zugang der ablehnenden
Mitteilung bei der öffentlichen Stelle schriftlich einzubringen. 

(2) Eine öffentliche Stelle, die zur Erlassung von Bescheiden nicht befugt ist, hat Anträge im Sinne des Abs. 1
samt dem betreffenden ursprünglichen Weiterverwendungsantrag sowie der ablehnenden Mitteilung ohne unnötigen
Aufschub an die für die Führung der Aufsicht zuständige Verwaltungsbehörde weiterzuleiten. Im diesbezüglichen
Verfahren vor der Aufsichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter Instanz ist die öffentliche Stelle Partei. Der
allfällige Instanzenzug richtet sich nach den für das Aufsichtsverfahren einschlägigen landesgesetzlichen Vorschriften.
Die öffentliche Stelle ist berechtigt, gegen Bescheide der Aufsichtsbehörde in Verfahren nach diesem Abschnitt nach
Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit an den Verwaltungsgerichtshof
und an den Verfassungsgerichtshof zu erheben. 

(3) Für Verfahren gemäß Abs. 1 und 2 gilt das AVG. 

§ 20 
Rechtsschutz bei Nutzungsverträgen gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 

(1) Meint die Antragstellerin oder der Antragsteller, dass einzelne Bestimmungen des unterbreiteten verbindlichen
Vertragsangebots gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 nicht den Vorschriften dieses Abschnitts entsprechen, hat sie oder er dies
der öffentlichen Stelle innerhalb der für die Annahme des Vertragsangebots bestimmten angemessenen Frist schrift-
lich mitzuteilen. Falls der Antragstellerin oder dem Antragsteller daraufhin nicht binnen acht Wochen ein in ihrem
oder seinem Sinn abgeänderter Nutzungsvertrag angeboten wird, kann sie oder er die Feststellung durch die Beru-
fungs- bzw. Aufsichtsbehörde beantragen, dass einzelne, genau zu bezeichnende Bestimmungen des verbindlichen
Vertragsangebots gegen Vorschriften dieses Abschnitts verstoßen haben. Ein solcher Antrag ist bei der öffentlichen
Stelle, die das betreffende Vertragsangebot gelegt hat, binnen weiterer zwei Wochen einzubringen und von dieser
ohne unnötigen Aufschub der zuständigen Berufungs- bzw. Aufsichtsbehörde vorzulegen. Im Verfahren vor der Auf-
sichtsbehörde erster und gegebenenfalls zweiter Instanz finden die Bestimmungen des § 19 Abs. 2 zweiter bis vierter
Satz Anwendung. 

(2) Ein Antrag gemäß Abs. 1 hat jedenfalls zu enthalten: 
1. die genaue Bezeichnung der öffentlichen Stelle, 
2. die genaue Bezeichnung der als rechtswidrig erachteten Bestimmungen des betreffenden Ver-tragsangebots, 
3. die bestimmte Bezeichnung des Rechts, in dem sich die Antragstellerin oder der Antragsteller als verletzt er-

achtet, 
4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
5. ein bestimmtes Begehren und 
6. die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags erforderlich sind. 

(3) Ein Antrag auf Feststellung gemäß Abs. 1 darf sich nur auf jene Bestimmungen beziehen, die von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller im Rahmen ihrer oder seiner vorangegangenen schriftlichen Mitteilung (Abs. 1
erster Satz) bemängelt wurden. 

(4) Die öffentliche Stelle hat die auf Grund eines Antrags gemäß Abs. 1 ergangene Entscheidung der Berufungs-
bzw. Aufsichtsbehörde bei ihren zukünftigen Vertragsangeboten gemäß § 12 Abs. 3 Z 3 zu berücksichtigen. 

(5) Für Verfahren nach den Abs. 1 bis 4 gilt das AVG. 
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3. Abschnitt 
Landesstatistik 

(§§ 21 - 30)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4. Abschnitt 
Gemeinsame Bestimmungen

§ 31 
Verweise auf Landesgesetze 

Soweit in diesem Gesetz auf Bestimmungen anderer Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils
geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 32 
Umsetzungshinweis 

Mit dem 2. Abschnitt dieses Gesetzes wird die Richtlinie 2003/98/EG über die Weiterverwendung von Informa-
tionen des öffentlichen Sektors, ABl. Nr. L 345 vom 31. 12. 2003 S. 90, umgesetzt. 

§ 33 
Inkrafttretensbestimmung 

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundmachung * folgenden Monatsersten in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Gesetz über die Auskunftspflicht der Organe des Landes, der

Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwal-tungskörper (Bgld. Aus-
kunftspflichtgesetz), LGBl. Nr. 3/1989, außer Kraft. 

(3) Nach dem Bgld. Auskunftspflichtgesetz, LGBl. Nr. 3/1989, anhängige Verfahren sind nach der bis zum In-
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Rechtslage zu Ende zu führen. 

* Das Gesetz wurde am 12. Feber 2007 kundgemacht.
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LANDES - POLIZEISTRAFGESETZ (161) 

Gesetz vom 12. März 1986, mit dem verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen erlassen werden (Bgld. Landes-
Polizeistrafgesetz - Bgld. PolStG), LGBl. Nr. 35/1986, 32/2001, 34/2001, 7/2010, 24/2013

A u s z u g :

I. ABSCHNITT
. . . . . . . . . . . .

II. ABSCHNITT
. . . . . . . . . . . .

III. ABSCHNITT

§ 7
Halten von Tieren

(1) Der Halter eines Tieres hat dieses in einer Wei se zu beaufsichtigen oder zu verwahren, daß durch das Tier
dritte Personen weder gefährdet noch über das zumutbare Maß hinaus belästigt wer den, noch darf er gegen die auf
Grund der Abs. 2 und 3 erlassenen behördlichen Anordnungen oder Verordnungen verstoßen. Als unzumutbare Be -
lästigung Dritter gilt insbesondere auch die Verunreinigung von Kinderspielplätzen und ähnlichen Flä chen.

(2) Die Gemeinde hat das Halten von Tieren in einer Wohnung einschließlich deren Nebenräumen wie Keller
und Dachbodenräume oder sonst in Ge bäuden, in einem Garten oder auf anderen Grundflächen unbeschadet der
hiefür sonst geltenden Rechtsvorschriften zu untersagen, wenn ihr be kannt wird, daß durch die Tierhaltung dritte
Personen gefährdet oder über das zumutbare Maß hinaus be lästigt werden. Wenn es zur sicheren Behebung der Ge-
fährdung oder Belästigung ausreichend erscheint, kann die Gemeinde anstelle einer solchen Untersagung auch be-
stimmte Anordnungen für das Halten der Tiere treffen.

(3) Die Gemeinde kann, wenn und soweit dies zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von Menschen oder Sachen
erforderlich ist, allgemein oder im Einzelfall anordnen, daß Hunde außerhalb von Ge bäuden und von ausreichend ein-
gefriedeten Grundflächen oder an bestimmten Orten an einer Lei ne geführt werden müssen, einen Maulkorb tragen
müssen oder an bestimmten Orten nicht mitgeführt werden dürfen. Ausgenommen von solchen Anordnungen sind
Hunde während des Einsatzes und während der Ausbildung für Zwecke, deren Verwirklichung die verhängte Maß-
nahme ihrer Natur nach aus schließt, wie für Zwecke der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Führung von Blin-
den, der Jagd und des Hilfs- und Rettungswesens. 

. . . . . . . . . . . .

IV. ABSCHNITT
. . . . . . . . . . . .

V. ABSCHNITT. . . . . . . . . . . .
§ 13

Strafbestimmungen
(1) Wenn hinsichtlich der §§ 1, 2 und 3 die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal-

lenden strafbaren Handlung bildet oder nach einer anderen Verwaltungsstrafbestimmung mit einer strengeren Strafe
bedroht ist, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich
der Bundespolizeidirektion Eisenstadt hinsichtlich der Verwaltungsübertretungen gemäß  der §§ 1, 2, 3, 4, 5 und 6
von dieser zu bestrafen, wer 

1.  . . . . . . . . . .
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2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . .
5. . . . . . . . . . .
6. entgegen § 7 Tiere hält oder gegen die auf Grund des § 7 Abs. 2 und 3 erlassenen behördlichen Anordnungen

oder Verordnungen verstößt; 
7. . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . .
9. . . . . . . . . . . 
(2) Die Strafe ist für Verwaltungsübertretungen
1. nach Abs. 1 Z. 1, 2, 6, 8 und 9 Geldstrafe bis zu  360 Euro ;
2. . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . .
im Falle der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu vier Wochen, bei Wiederholung Geldstrafe bis 14.500 Euro,

im Falle der Uneinbringlichkeit Freiheitsstrafe bis zu acht Wochen.
(3) Tiere, die den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung gemäß §§ 7 und 8 bilden, können für verfallen erklärt

werden, wenn durch sie dritte Personen ernsthaft gefährdet oder in unzumutbarem Maß belästigt werden und Abhilfe
nicht anders als durch Abnahme des Tieres erreicht werden kann. Solche Tiere sind nach Maßgabe der Umstände
des Einzelfalles in Freiheit zu setzen, tierfreundlichen Personen bzw. Einrichtungen zu übergeben oder schmerzlos
zu töten.

(4) . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
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HUNDEABGABEGESETZ  (162)
Gesetz vom 15. Dez. 1949 über die Gemeindeabgabe für das Halten von Hunden  LGBl. Nr. 5/1950, i.d. F. LGBl.

Nr. 2/1963 (§ 243 Z. 2), 41/1969, 48/1969 (DFB), 11/1982, 4/1994, 32/2001, 25/2004, 7/2010 

§ 1 
Abgabeberechtigung

(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die Gemeinden des Burgenlandes einschließlich der Freistädte
Eisenstadt und Rust, die für das Halten von Hunden auf Grund bundesgesetzlicher Ermächtigung eine Abgabe durch
Verordnung des Gemeinderates ausschreiben.

(2) Dem Gemeinderat steht es frei, innerhalb der bundesgesetzlichen Ermächtigung hinsichtlich des Abgabenge-
genstandes, der Entstehung der Abgabenschuld, des Abgabenschuldners, der Bemessungsgrundlage und der Fälligkeit
von diesem Gesetz abweichende Bestimmungen zu treffen.

(3) Die Gemeinden werden gem. § 8 Abs. 5 F.-VG. 1948, BGBl. Nr. 45, ermächtigt, durch Verordnung des Ge-
meinderates Abgaben für das Halten von Wachhunden und von Hunden, die in Ausübung eines Berufes oder Erwer-
bes gehalten werden (Nutzhunde), nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes zu erheben.

(4) Die Gemeinde hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben mit Ausnahme der Durchführung des Verwal-
tungsstrafverfahrens im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

§ 2
Höhe der Abgabe.

(1) Die Höhe der Abgabe setzt der Gemeinderat fest: sie darf für Nutzhunde nicht weniger als 7,20 Euro  und nicht
mehr als 14,50 Euro, für andere Hunde nicht weniger als 14,50 Euro  im Jahr betragen.

(2) Nutzhunde sind insbesondere Diensthunde des beeideten Jagdpersonals, der bestätigten Jagd aufseher, der be-
eideten Waldaufseher und Feldhüter, sowie Hunde, die in Ausübung eines anderen Berufes oder Erwerbs gehalten
werden.

(3) In einem Hause, in dem von mehreren Inwohnern Hunde zu Wachzwecken gehalten werden, kommt nur dem
Besitzer eines, und zwar des vom Hauseigentümer oder dessen Stellvertreter hiefür bezeichneten Hundes die Be-
günstigung als Wachhund zu.

(4) Im Gemeinderatsbeschluß über die Hundeabgabe kann festgesetzt werden, daß sich die Abgabe für einen
Hund, der in einem wenigstens einen halben Kilometer vom geschlossenen Ortsgebiet entfernten Anwesen zu Wach-
zwecken gehalten wird, auf die Hälfte er mäßigt.

(5) In der Abgabe ist der Betrag für die Hundemarke nicht enthalten.

§ 3
Befreiungen

Der Hundeabgabe unterliegen unbeschadet der Vorschriften des § 1 Abs. 2 nicht:
1. Hunde unter 6 Wochen,
2. Hunde, die nachweislich zur Führung Blinder und zum Schutz hilfloser Personen (Invalider) verwendet werden,
3. Diensthunde der Bundespolizei, Zollwache und des Bundesheeres,
4. Nutzhunde, die zur tiergestützten Therapie von Menschen verwendet werden und hiefür ausgebildet sind.

§ 4
Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist jeder, der einen nicht von der Abgabe be freiten (§ 3) Hund hält. Der Nach weis, daß ein
Befreiungsgrund nach § 3 vorliegt, obliegt dem Halter des Hundes.

(2) Als Halter aller in einem Haushalt oder in einem Betrieb gehaltenen Hunde gilt der Haushaltsvorstand oder
Betriebsinhaber.

(3) Wer einen Hund in Pflege oder auf Probe hält, hat die Hundeabgabe zu entrichten, wenn er nicht nachweist,
daß für den Hund bereits in einer anderen Gemeinde Österreichs oder in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäi-
schen Union eine Hundeabgabe entrichtet wird.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen Hund, so haften sie als Gesamtschuldner für die Abgabe.
Gesellschaften, Vereine oder Genossenschaften, die einen Hund halten, haben ein Mitglied zu bestimmen, das für
die Entrichtung der Abgabe verantwortlich ist.
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§ 5
Fälligkeit

(1) Die Hundeabgabe ist alljährlich im Laufe des Mo nates Jänner ohne weitere Aufforderung beim Gemeindeamt
(Magistrat) zu entrichten.

(2) Wird ein Hund erst während des Jahres erworben, so ist die Hundeabgabe von dem auf den Er werbungstag
folgenden Monatsersten an für die restliche Zeit des Jahres innerhalb von 30 Tagen zu entrichten. Dasselbe gilt bei
Wegfall eines der im  §  3 aufgezählten Befreiungsgründe. Auch ein zugelaufener Hund gilt als erworben, wenn er
nicht binnen einer Woche dem Eigentümer oder der Polizeibehörde übergeben wird.

(3) Wird ein Hund während des Jahres abgeschafft, ist er abhanden gekommen oder eingegangen, so erlischt die
Abgabepflicht mit Ablauf des Jahres. Die bereits entrichtete Abgabe wird nicht rückerstattet. Fällt der Hund bereits
im Laufe des Monates Jänner weg, so entsteht für das laufende Jahr keine Abgabepflicht.

(4) Wird an Stelle des weggefallenen Hundes ein an derer Hund gleicher Art (§ 2) angeschafft, so ist für diesen,
falls die Abgabe für den früheren Hund be reits in der Gemeinde entrichtet wurde, die Ab gabe nicht neuerlich zu ent-
richten.

§ 6
An- und Abmeldung

(1) Wer einen Hund, für den die Abgabe zu entrichten ist, erwirbt, einen zugelaufenen Hund be hält oder mit
einem Hund, für den die Abgabe zu entrichten ist, neu in die Gemeinde zuzieht, hat dies dem Gemeindeamt (Magi-
strat) binnen 2 Wo chen anzuzeigen. Dasselbe gilt, wenn ein Hund das Al ter von 6 Wochen erreicht.

(2) Ebenso muß binnen 2 Wochen jeder Hund, der abgeschafft worden, abhanden gekommen oder eingegangen
ist, beim Gemeindeamt (Magistrat) abgemeldet werden. Im Falle der Veräußerung ist Name und Wohnung des Er-
werbers anzugeben.

§ 7 
Hundestandsverzeichnis

Die Gemeinden sind verpflichtet, alle im Ge meindegebiet gehaltenen Hunde in einem Hundestandsverzeichnis zu
vermerken. Zum Zwecke der Ergänzung dieses Hundestandsverzeichnisses kann durch Verordnung des Gemeinderates
die Vorführung sämtlicher Hunde angeordnet werden.

§ 8
Auskunftspflicht und Kontrolle

(1) Jeder Grundstückseigentümer oder dessen Stellvertreter ist verpflichtet, dem Bürgermeister (Ma gistrat) oder
dem von ihm beauftragten, amtlich legitimierten Organ auf Befragen über die auf sei nem Grundstück gehaltenen
Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu geben. Ebenso hat jeder Haushaltungsvorstand (Betriebsin-
haber) und jeder Hundehalter die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Auskunft über die Hundehaltung im Haus halt oder
Betrieb.

(2) Bei Durchführung der Hundebestandsaufnahme sind die Grundstückseigentümer und ihre Stellvertreter sowie
die Haushaltungsvorstände (Be triebsinhaber) und deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der Nachwei-
sungen über die Hunde innerhalb der vorgeschriebenen Frist verpflichtet. Durch diese Eintragung wird die Verpflichtung
zur ordnungsgemäßen An- und Abmeldung (§ 6) nicht berührt.

§ 9
Hundemarken

(1) Für jeden Hund, für den nach den Bestimmungen dieses Gesetzes eine Abgabe zu entrichten ist, hat die Ge-
meinde dem Hundehalter eine Hundemarke  auszufolgen. Bei Verlust oder bei Be schädigung der Hundemarke, durch
die das Markenzeichen unleserlich wird, hat der Hundehalter binnen zwei Wochen die Ausfolgung einer Ersatzmarke
zu beantragen. Die Kosten für die Anschaffung der Hundemarke und der Ersatzmarke trägt der Hundehalter.

(2) Die Hunde müssen diese Hundemarken an einem nicht abstreifbaren Halsband oder Brustgeschirr in und außer-
halb des Hauses oder Hofes tragen. Hundemarken, deren Geltungsdauer abgelaufen ist, oder andere den amtlichen
Hundemarken ähnliche Marken dürfen den Hunden nicht angelegt werden. 

(3) Hunde, die auf der Straße, in nicht abschließbaren Höfen oder anderen öffentlich zugänglichen Orten ohne
giltige Hundemarke angetroffen werden, können durch Beauftragte der Gemeinde eingefangen werden. Meldet sich
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der Halter des Hundes auf öffentliche Bekanntmachung nicht innerhalb einer Woche oder unterläßt er es, den Hund
durch Zahlung einer vom Gemeinderat festzusetzenden Fang gebühr, einer Unkostenvergütung für die Aufbewahrung
des Hundes und der etwa rückständigen Hundeabgabe auszulösen, so kann die Gemeinde über den Hund frei verfü-
gen.

§ 10 
Strafen 

(1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Hundeabgabe ver  kürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wird,
insbesondere, wenn die im § 6 vorgeschriebene Meldung unterlassen wird, werden als Verwaltungsübertretungen
bis zum Zehnfachen des Betrages bestraft, um den die Abgabe ver kürzt oder der Verkürzung ausgesetzt wurde, min-
destens aber mit dem Zweifachen dieses Betrages. Läßt sich das Ausmaß der Abgabenverkürzung oder Gefährdung
nicht feststellen, so ist der Bemessung der Strafe der volle Abgabensatz zu Grunde zu legen. Im Falle der Unein-
bringlichkeit tritt an Stelle der Geldstrafe Arrest bis zu 3 Monaten. 

(2) Sonstige Übertretungen der Vorschriften dieses Gesetzes, oder der hiezu erlassenen Durchfüh rungs -
bestimmungen werden als Verwaltungsübertretungen mit Geld bis zu 145 Euro, im Falle der Un einbringlichkeit mit
Arrest bis zu 2 Wochen bestraft.
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BUNDESABGABENORDNUNG (163)
Bundesgesetz über allgemeine Bestimmungen und das Verfahren für die von den Abgabenbehörden

des Bundes, der Län der und Gemeinden verwalteten Abgaben (Bundesabgabenordnung - BAO), BGBl.
Nr. 194/1961, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 111/2010, 76/2011, 22/2012, 112/2012, 14/2013

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich des Gesetzes 
§ 1. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten in An gelegenheiten der öffentlichen  Abgaben (mit

Ausnahme der Ver waltungsabgaben des Bundes, der Länder und der Gemeinden)  so wie der auf Grund unmittelbar
wirksamer Rechtsvorschriften der Eu  ropäischen Union zu erhebenden öffentlichen Abgaben, in An     ge  legenheiten
der Eingangs- und Ausgangsabgaben jedoch  nur insoweit, als in den zollrechtlichen Vorschriften nicht anderes
be stimmt ist, soweit diese  Abgaben und Beiträge durch Abgabenbe hör den des Bundes, der Länder oder der Ge-
meinden zu  erheben sind.
(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes gelten überdies in Angelegenheiten der Beiträge  an öffentliche

Fonds oder an Körperschaften des öffentlichen Rechts, die nicht  Gebietskörperschaften sind, soweit diese Bei-
träge durch Abgabenbehörden des Bundes zu erheben  sind.

§ 2. . . . . . . . .

§ 3. (1) Abgaben im Sinn dieses Bundesgesetzes sind, wenn nicht anderes bestimmt ist, neben den im § 1
bezeichneten öffentlichen Abgaben und Beiträgen auch . . . . . . . . . . die in Angelegenheiten, auf die dieses
Bundesgesetz an zuwenden ist, anfallenden sonstigen Ansprüche auf Geldleistungen einschließlich der Neben-
ansprüche aller Art. 
(2) Zu den Nebenansprüchen gehören insbesondere 
a) die Abgabenerhöhungen, 
b) der Verspätungszuschlag, die Berufungszinsen und die Anspruchszinsen, 
c) die im Abgabenverfahren auflaufenden Kosten und die in diesem Verfahren festgesetzten Zwangs- und
Ordnungs- und Mutwillensstrafen Verwaltungskostenbeiträge sowie die Kosten der Ersatzvornahme,

d) die Nebengebühren der Abgaben, wie die Stundungszinsen, die Aussetzungszinsen, die Säumniszuschläge
und die Kosten (Gebühren und Auslagenersätze) des Vollstreckungs- und Sicherungsverfahrens. 

(3) . . . . . . . .
(4) . . . . . . . .
(5) . . . . . . . .
(6) Soweit sich die in diesem Bundesgesetz verwendeten Be zeich nungen auf natürliche Personen beziehen,

gilt die gewählte Form für beide Geschlechter. 

§ 3a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt ergänzend zu § 3 Folgendes: 
1. Mahngebühren (§ 227a) sind Nebengebühren (§ 3 Abs. 2 lit. d),
2. Nebenansprüche (§ 3 Abs. 1 und 2) sind Einnahmen der sie erhebenden Körperschaften öffentlichen
Rechts. 

A. Entstehung des Abgabenanspruches. 
§ 4. (1) Der Abgabenanspruch entsteht, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Ab-

gabepflicht knüpft. 
(2) . . . . . . . .
(3) In Abgabenvorschriften enthaltene Bestimmungen über den Zeitpunkt der Entstehung des Abgabenan-

spruches (der Steuerschuld) bleiben unberührt. 
(4) Der Zeitpunkt der Festsetzung und der Fälligkeit einer Ab gabe ist ohne Einfluß auf die Entstehung des

Abgabenanspruches. 
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§ 5. Soweit der Zeitpunkt des Todes einer Person nach den Abgabenvorschriften für die Entstehung, den
Umfang oder den Wegfall eines Abgabenanspruches von Bedeutung ist, gilt als Todestag 

a) im Fall der Todeserklärung der im gerichtlichen Beschluß als Tag des vermuteten Todes und 
b) im Fall der Beweisführung des Todes der im gerichtlichen Beschluß als bewiesener Todestag oder nicht
überlebter Tag angegebene Zeitpunkt. 

B. Gesamtschuld, Haftung und Rechtsnachfolge.
§ 6. (1) Personen, die nach Abgabenvorschriften dieselbe abga ben rechtliche Leistung schulden, sind Gesamt-

schuldner (Mitschuldner zur ungeteilten Hand, § 891 ABGB.). 
(2) Personen, die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, sind ebenfalls Gesamtschuldner; dies

gilt insbesondere auch für die Gesellschafter (Mitglieder) einer nach bürgerlichem Recht nicht rechtsfähigen
Personenvereinigung (Personengemeinschaft) hinsichtlich jener Abgaben, für die diese Personenvereinigung
(Personengemeinschaft) als solche abgabepflichtig ist. 

§ 7. (1) Personen, die nach Abgabenvorschriften für eine Abgabe haften, werden durch Geltendmachung
dieser Haftung (§ 224 Abs. 1) zu Gesamtschuldnern. 
(2) Persönliche Haftungen (Abs. 1) erstrecken sich auch auf Nebenansprüche (§ 3 Abs. 1 und 2). 

§ 8. . . . . . . . . 

§ 9. (1) Die in den §§ 80 ff. bezeichneten Vertreter haften neben den durch sie vertretenen Abgabepflichtigen
für die diese treffenden Abgaben insoweit, als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung der den Vertretern
auferlegten Pflichten nicht eingebracht werden können. 
(2) Notare, Rechtsanwälte und Wirtschaftstreuhänder haften wegen Handlungen, die sie in Ausübung ihres

Berufes bei der Beratung in Abgabensachen vorgenommen haben, gemäß Abs. 1 nur dann, wenn diese Hand-
lungen eine Verletzung ihrer Berufspflichten enthalten. Ob eine solche Verletzung der Berufspflichten vorliegt,
ist auf Anzeige der Abgabenbehörde im Disziplinarverfahren zu entscheiden. 

§ 9a.  . . . . . . . 

§ 10. (Entf.) 

§ 11. Bei . . . . . . . . vorsätzlicher Verletzung von Abgabenvorschriften der Länder und Gemeinden haften
rechts kräftig verurteilte Täter und andere an der Tat Beteiligte für den Betrag, um den die Abgaben verkürzt wur-
den.
. . . . . . . .

§ 19. (1) Bei Gesamtrechtsnachfolge gehen die sich aus Abgabenvorschriften ergebenden Rechte und Pflichten
des Rechtsvorgängers auf den Rechtsnachfolger über. Für den Umfang der Inanspruchnahme des Rechtsnach-
folgers gelten die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes.
(2) Mit der Beendigung von Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersön-

lichkeit gehen deren sich aus Abgabenvorschriften ergebende Rechte und Pflichten auf die zuletzt beteiligt ge-
wesenen Gesellschafter (Mitglieder) über. Hinsichtlich Art und Umfang der Inanspruchnahme der ehemaligen
Gesellschafter (Mitglieder) für Abgabenschulden der Personenvereinigung (Personengemeinschaft) tritt hie-
durch keine Änderung ein. 

C. Abgabenrechtliche Grundsätze 
und Begriffsbestimmungen. 

1. Ermessen. 
§ 20. Entscheidungen, die die Abgabenbehörden nach ihrem Er messen zu treffen haben (Ermessensent-

scheidungen), müssen sich in den Grenzen halten, die das Gesetz dem Ermessen zieht. Innerhalb dieser Grenzen
sind Ermessensentscheidungen nach Billigkeit und Zweckmäßigkeit unter Berücksichtigung aller in Be tracht
kommenden Umstände zu treffen. 
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2. Wirtschaftliche Betrachtungsweise.
§ 21. (1) Für die Beurteilung abgabenrechtlicher Fragen ist in wirtschaftlicher Betrachtungsweise der wahre

wirtschaftliche Gehalt und nicht die äußere Erscheinungsform des Sachverhaltes maßgebend. 
(2) Vom Abs. 1 abweichende Grundsätze der Abgabenvorschriften bleiben unberührt. 

§ 22. (1) Durch Mißbrauch von Formen und Gestaltungsmöglichkeiten des bürgerlichen Rechtes kann die
Abgabepflicht nicht umgangen oder gemindert werden. 
(2) Liegt ein Mißbrauch (Abs. 1) vor, so sind die Abgaben so zu erheben, wie sie bei einer den wirtschaft-

lichen Vorgängen, Tatsachen und Verhältnissen angemessenen rechtlichen Gestaltung zu erheben wären. 

3. Scheingeschäfte, Formmängel, Anfechtbarkeit.
§ 23. . . . . . . . .

4. Zurechnung. 
§ 24. . . . . . . . .

5. Angehörige.
§ 25. (1) Angehörige im Sinne der Abgabenvorschriften sind 
1. der Ehegatte; 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der Seiten-
linie, und zwar auch dann, wenn die Verwandtschaft auf einer unehelichen Geburt beruht; 

3. die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie, und
zwar auch in Fällen unehelicher Verwandtschaft; 

4. die Wahl-(Pflege-)Eltern und die Wahl-(Pflege-)Kinder; 
5. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser Per sonen
im Verhältnis zur anderen Person. 

(2) Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die
Ehe nicht mehr be steht. 

6. Wohnsitz, Aufenthalt, Sitz. 
§ 26. (1) Einen Wohnsitz im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er eine Wohnung innehat

unter Umständen, die da rauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibehalten und be nutzen wird. 
(2) Den gewöhnlichen Aufenthalt im Sinn der Abgabenvorschriften hat jemand dort, wo er sich unter Umständen

aufhält, die erkennen lassen, daß er an diesem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend verweilt. Wenn
Abgabenvorschriften die unbeschränkte Abgabepflicht an den gewöhnlichen Aufenthalt knüpfen, tritt diese jedoch
stets dann ein, wenn der Aufenthalt im Inland länger als sechs Monate dauert. In diesem Fall erstreckt sich die Ab-
gabepflicht auch auf die ersten sechs Monate.  . . . . . . . .
(3) In einem Dienstverhältnis zu einer Körperschaft des öffentlichen Rechtes stehende österreichische Staats-

bürger, die ihren Dienstort im Ausland haben (Auslandsbeamte), werden wie Personen behandelt, die ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt am Ort der die Dienstbezüge anweisenden Stelle haben. Das gleiche gilt für deren
Ehegatten, sofern die Eheleute in dauernder Haushaltsgemeinschaft leben, und für deren minderjährige Kinder,
die zu ihrem Haushalt gehören. 

. . . . . . . .
7. Gewerbebetrieb, Betriebsstätte, wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb, Vermögensverwaltung.
. . . . . . . .

8. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke.
. . . . . . . .
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E. Abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht. 
§ 48a. (1) Im Zusammenhang mit der Durchführung von Abgabenverfahren, . . . . . . . . besteht die Ver-

pflichtung zur abgabenrechtlichen Ge heim haltung. 
(2) Ein Beamter (§ 74 Abs. 1 Z 4 Strafgesetzbuch) oder ehemaliger Beamter verletzt diese Pflicht, wenn er 
a) der Öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder Umstände eines anderen, die ihm ausschließlich kraft
seines Amtes in einem Abgaben- . . . . . . . .verfahren . . . . . . . . anvertraut oder zugänglich geworden sind,

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- . . . . . . . .verfahrens . . . . . . . .
c) . . . . . . . .
unbefugt offen bart oder verwertet. 
(3) Jemand anderer als die im Abs. 2 genannten Personen verletzt die abgabenrechtliche Geheimhaltungs-

pflicht, wenn er der Öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder Umstände eines anderen, die ihm ausschließ-
lich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger oder als dessen Hilfskraft in einem Abgaben- . . . . . . . .ver-
fahren . . . . . . . .

b) aus Akten(inhalten) oder Abschriften (Ablichtungen) eines Abgaben-. . . . . . . .verfahrens . . . . . . . . oder 
c) durch seine Mitwirkung bei der Personenstands- und Be triebsaufnahme 
anvertraut oder zugänglich geworden sind, unbefugt offenbart oder verwertet. 
(4) Die Offenbarung oder Verwertung von Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 
a) wenn sie der Durchführung eines Abgaben- . . . . . . . .verfahrens . . . . . . . . dient, 
b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Verpflichtung erfolgt oder wenn sie im zwingenden öffentlichen
Interesse gelegen ist oder 

c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offensichtlich nicht vorliegt oder ihr diejenigen zustimmen, deren
Interessen an der Geheimhaltung verletzt werden könnten. 

§ 48b. . . . . . . . .

§ 48c. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. § 48a gilt auch für in einem abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahren anvertraute oder zugänglich
gewordene Verhältnisse oder Umstände sowie für den Inhalt von Akten eines abgabenrechtlichen Ver-
waltungsstrafverfahrens. Die Offenbarung oder Verwertung nach § 48a Abs. 4 ist weiters zulässig, wenn
sie der Durchführung eines abgabenrechtlichen Verwaltungsstrafverfahrens dient. 

2. . . . . . . . .

2. ABSCHNITT. 
Abgabenbehörden und Parteien. 

A. Abgabenbehörden. 

1. Allgemeine Bestimmungen. 
§ 49. (1) Abgabenbehörden sind die mit der Erhebung der im  § 1 bezeichneten öffentlichen Abgaben und

Beiträge betrauten Behörden der Abgabenverwaltung des Bundes (§ 52), der Länder und Gemeinden.
(2) Unter Erhebung im Sinn dieses Bundesgesetzes sind alle der Durchführung der Abgabenvorschriften

dienenden abgabenbehördlichen Maßnahmen zu verstehen. 

§ 50. (1) Die Abgabenbehörden haben ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts wegen wahrzu-
nehmen. Langen bei ihnen Anbringen ein, zu deren Behandlung sie nicht zuständig sind, so haben sie diese
ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr des Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder den Ein-
schreiter an diese zu weisen. 
(2) . . . . . . . .
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2. Sachliche Zuständigkeit und Amtsbereich
. . . . . . . .

3. Örtliche Zuständigkeit von Abgabenbehörden 
erster Instanz

. . . . . . . .

§ 70. Soweit über die örtliche Zuständigkeit der Abgabenbehörden nicht anderes bestimmt wird, richtet sich
diese 

1. in Sachen, die sich auf ein unbewegliches Gut beziehen: nach der Lage des Gutes; 
2. in Sachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit be-
ziehen: nach dem Ort, von dem aus das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt wird, worden
ist oder werden soll; 

3. in sonstigen Sachen: zunächst nach dem Wohnsitz (Sitz) des Abgabepflichtigen, dann nach seinem Auf-
enthalt, schließ lich nach seinem letzten Wohnsitz (Sitz) im Inland, wenn aber keiner dieser Zuständig-
keitsgründe in Betracht kommen kann oder Gefahr im Verzug ist, nach dem Anlaß zum Einschreiten.

. . . . . . . .

4. Befangenheit von Organen der Abgabenbehörden.
§ 76. (1) Organe der Abgabenbehörden haben sich der Ausübung ihres Amtes wegen Befangenheit zu ent-

halten und ihre Vertretung zu veranlassen, 
a) wenn es sich um ihre eigenen Abgabenangelegenheiten oder um jene eines ihrer Angehörigen (§ 25),
oder um jene eines ihrer Pflegebefohlenen handelt;

b) wenn sie als Vertreter einer Partei (§ 78) noch bestellt sind oder bestellt waren; 
c) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu
ziehen; 

d) im Rechtsmittelverfahren vor der Abgabenbehörde zweiter Instanz überdies, wenn sie an der Erlassung
des angefochtenen Bescheides oder der Berufungsvorentscheidung (§ 276 Abs. 1 und 5) mitgewirkt oder
eine Weisung im betreffenden Verfahren erteilt haben oder wenn eine der in lit. a ge nannten Personen dem
Rechtsmittelverfahren beigetreten ist. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein an deres Organ nicht sogleich bewirkt werden
kann, auch das be fangene Organ die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vor zu nehmen. 

B. Parteien und deren Vertretung. 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 77. (1) Abgabepflichtiger im Sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer nach den Abgabenvorschriften als Ab-
gabenschuldner in Be tracht kommt. 
(2) Die für die Abgabepflichtigen getroffenen Anordnungen gelten, soweit nicht anderes bestimmt ist, sinn-

gemäß auch für die kraft abgabenrechtlicher Vorschriften persönlich für eine Abgabe Haftenden. 

§ 78. (1) Partei im Abgabenverfahren ist der Abgabepflichtige  (§ 77), im Berufungsverfahren auch jeder, der
eine Berufung einbringt (Berufungswerber), einem Berufungsverfahren beigetreten ist (§§ 257 bis 259) oder, ohne
Berufungswerber zu sein, einen Vorlageantrag (§ 276 Abs. 2) gestellt hat.
(2) Parteien des Abgabenverfahrens sind ferner, 
a) wenn die Erlassung von Feststellungsbescheiden vorgesehen ist, diejenigen, an die diese Bescheide ergehen
(§ 191 Abs. 1 und 2);

b) . . . . . . . .
(3) Andere als die genannten Personen haben die Rechtsstellung einer Partei dann und insoweit, als sie auf

Grund abgabenrechtlicher Vorschriften die Tätigkeit einer Abgabenbehörde in An spruch nehmen oder als sich
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die Tätigkeit einer Abgabenbehörde auf sie bezieht. 

§ 79. Für die Rechts- und Handlungsfähigkeit gelten die Be stimmungen des bürgerlichen Rechtes. § 2 Zi-
vilprozeßordnung ist sinngemäß anzuwenden. 

2. Vertreter. 
§ 80. (1) Die zur Vertretung juristischer Personen berufenen Per  sonen und die gesetzlichen Vertreter natür-

licher Personen ha ben alle Pflichten zu erfüllen, die den von ihnen Vertretenen obliegen, und sind befugt, die
diesen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben insbesondere dafür zu sorgen, daß die Abgaben aus den
Mitteln, die sie verwalten, entrichtet werden. 
(2) . . . . . . . .
(3) . . . . . . . .

§ 81. (1) Abgabenrechtliche Pflichten einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechts-
persönlichkeit sind von den zur Führung der Geschäfte bestellten Personen und, wenn solche nicht vorhanden
sind, von den Gesellschaftern (Mitgliedern) zu erfüllen.
(2) Kommen zur Erfüllung der im Abs. 1 umschriebenen Pflichten mehrere Personen in Betracht, so haben

diese hiefür eine Person aus ihrer Mitte oder einen gemeinsamen Bevollmächtigten der Abgabenbehörde ge-
genüber als vertretungsbefugte Person nam haft zu machen; diese Person gilt solange als zur Empfangnahme
von Schriftstücken der Abgabenbehörde ermächtigt, als nicht ei ne andere Person als Zustellungsbevollmäch-
tigter namhaft ge macht wird. Solange und soweit eine Namhaftmachung im Sinn des ersten Satzes nicht erfolgt,
kann die Abgabenbehörde eine der zur Erfüllung der im Abs. 1 umschriebenen Pflichten in Betracht kommenden
mehreren Personen als Vertreter mit Wirkung für die Ge samtheit bestellen. Die übrigen Personen, die im Inland
Wohnsitz, Geschäftsleitung oder Sitz haben, sind hievon zu verständigen. 
(3) Sobald und soweit die Voraussetzungen für die Bestellung eines Vertreters durch die Abgabenbehörde

nachträglich weggefallen sind, ist die Bestellung zu widerrufen. Ein Widerruf hat auch dann zu erfolgen, wenn
aus wichtigen Gründen eine andere in Betracht kommende Person von der Abgabenbehörde als Vertreter bestellt
werden soll. 
(4) Für Personen, denen gemäß Abs. 1 oder 2 die Erfüllung abgabenrechtlicher Pflichten von Personenver-

einigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit obliegt, gilt § 80 Abs. 1 sinngemäß. 
(5) Die sich auf Grund der Abs. 1, 2 oder 4 ergebenden Pflichten und Befugnisse werden durch den Eintritt

eines neuen Gesellschafters (Mitglieds) in die Personenvereinigung (Personengemeinschaft) nicht berührt. 
(6) In den Fällen des § 19 Abs. 2 sind die Abs. 1, 2 und 4 auf die zuletzt beteiligt gewesenen Gesellschafter

(Mitglieder) sinngemäß anzuwenden. Die bei Beendigung der Personenvereinigung (Personengemeinschaft)
bestehende Vertretungsbefugnis bleibt, sofern dem nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen, insoweit
und solange aufrecht, als nicht von einem der zuletzt beteiligt gewesenen Gesellschafter (Mitglieder) oder der
vertretungsbefugten Person dagegen Widerspruch erhoben wird. 
(7) Werden an alle Gesellschafter (Mitglieder) einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne ei-

gene Rechtspersönlichkeit in dieser ihrer Eigenschaft schriftliche Ausfertigungen ei ner Abgabenbehörde gerich-
tet, so gilt der nach Abs. 1 bis 5 für die Personenvereinigung (Personengemeinschaft) Zu stellungsbevollmächtigte
auch als gemeinsamer Zustellungsbevollmächtigter der Gesellschafter (Mitglieder). Ergehen solche schriftliche
Ausfertigungen nach Beendigung einer Personenvereinigung (Personengemeinschaft) ohne eigene Rechtsper-
sönlichkeit, so gilt die nach Abs. 6 vertretungsbefugte Person auch als Zustellungsbevollmächtigter der ehema-
ligen Gesellschafter (Mitglieder), sofern ein solcher nicht eigens namhaft gemacht wurde. Die Bestimmung des
Abs. 6 über die Erhebung eines Widerspruches gilt sinngemäß. 
(8) Vertretungsbefugnisse nach den vorstehenden Absätzen bleiben auch für ausgeschiedene Gesellschafter

(Mitglieder) von Personenvereinigungen (Personengemeinschaften) ohne eigene Rechtspersönlichkeit hinsicht-
lich der vor dem Ausscheiden gelegene Zeiträume und Zeitpunkte betreffenden Maßnahmen bestehen, solange
dem nicht von Seiten des ausgeschiedenen Gesellschafters (Mitglieds) oder der vertretungsbefugten Person
widersprochen wird. 
(9) Die Abs. 1 bis 4 gelten sinngemäß für Vermögensmassen, die als solche der Besteuerung unterliegen. 

§ 82. (1) Soll gegen eine nicht voll handlungsfähige Person, die eines gesetzlichen Vertreters entbehrt, oder
gegen eine Person, deren Aufenthalt unbekannt ist, eine Amtshandlung vorgenommen werden, so kann die Ab-
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gabenbehörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es erfordert, auf Kosten des zu Vertretenden die Betrauung
einer Person mit der Obsorge oder die Bestellung eines Sachwalters oder Kurators beim zuständigen Gericht
(§ 109 Jurisdiktionsnorm) beantragen. 
(2) Ist zweifelhaft, wer zur Vertretung eines Nachlasses befugt ist, oder wer beim Wegfall einer juristischen

Person oder eines dieser ähnlichen Gebildes oder eines sonst verbleibenden Vermögens vertretungsbefugt ist,
gilt Abs. 1 sinngemäß. 

§ 83. (1) Die Parteien und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches Erscheinen
ausdrücklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natürliche Personen, juristische Personen oder eingetragene
Personengesellschaften vertreten lassen, die sich durch eine schriftliche Vollmacht auszuweisen haben. 
(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis des Bevollmächtigten richten sich nach der Vollmacht; hier-

über sowie über den Bestand der Vertretungsbefugnis auftauchende Zweifel sind nach den Vorschriften des
bürgerlichen Rechtes zu beurteilen. Die Abgabenbehörde hat die Behebung etwaiger Mängel unter sinngemäßer
Anwendung der Bestimmungen des § 85 Abs. 2 von Amts wegen zu veranlassen. 
(3) Vor der Abgabenbehörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden; hierüber ist eine Nieder-

schrift aufzunehmen. 
(4) Die Abgabenbehörde kann von einer ausdrücklichen Vollmacht absehen, wenn es sich um die Vertretung

durch amtsbekannteAngehörige (§ 25), Haushaltsangehörige oder Angestellte handelt und Zweifel über das
Bestehen und den Umfang der Vertretungsbefugnis nicht obwalten. 
(5) Die Bestellung eines Bevollmächtigten schließt nicht aus, daß sich die Abgabenbehörde unmittelbar an

den Vollmachtgeber selbst wendet oder daß der Vollmachtgeber im eigenen Namen Erklärungen abgibt. 

§ 84. (1) Die Abgabenbehörde hat solche Personen als Bevollmächtigte abzulehnen, die die Vertretung an-
derer geschäftsmäßig, wenn auch unentgeltlich betreiben, ohne hiezu befugt zu sein. Gleichzeitig ist der Voll-
machtgeber von der Ablehnung in Kenntnis zu setzen. 
(2) Das von einer abgelehnten Person in Sachen des Vollmachtgebers nach der Ablehnung schriftlich oder

mündlich Vorgebrachte ist ohne abgabenrechtliche Wirkung. 

3. ABSCHNITT. 
Verkehr zwischen Abgabenbehörden, Parteien 

und sonstigen Personen. 

A. Anbringen. 
§ 85. (1) Anbringen zur Geltendmachung von Rechten oder zur Erfüllung von Verpflichtungen (insbesondere

Erklärungen, Anträge, Beantwortungen von Bedenkenvorhalten, Rechtsmittel) sind vorbehaltlich der Bestim-
mungen des Abs. 3 schriftlich einzureichen (Eingaben). 
(2) Mängel von Eingaben (Formgebrechen, inhaltliche Mängel, Fehlen einer Unterschrift) berechtigen die

Abgabenbehörde nicht zur Zurückweisung; inhaltliche Mängel liegen nur dann vor, wenn in einer Eingabe ge-
setzlich geforderte inhaltliche Angaben fehlen. Sie hat dem Einschreiter die Behebung dieser Mängel mit dem
Hinweis aufzutragen, daß die Eingabe nach fruchtlosem Ab lauf einer gleichzeitig zu bestimmenden angemes-
senen Frist als zu rückgenommen gilt; werden die Mängel rechtzeitig behoben, gilt die Eingabe als ursprünglich
richtig eingebracht. 
(3) Die Abgabenbehörde hat mündliche Anbringen der im Abs. 1 bezeichneten Art entgegenzunehmen,
a) wenn dies die Abgabenvorschriften vorsehen, oder 
b) wenn dies für die Abwicklung des Abgabenverfahrens zweck mäßig ist, oder
c) wenn die Schriftform dem Einschreiter nach seinen persönlichen Verhältnissen nicht zugemutet werden
kann. 

Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen ist die Abgabenbehörde nur während der für den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden verpflichtet, die bei der Abgabenbehörde durch Anschlag kund zumachen sind. 
(4) Wird ein Anbringen (Abs. 1 oder 3) nicht vom Abgabepflichtigen selbst vorgebracht, ohne daß sich der

Einschreiter durch eine schriftliche Vollmacht ausweisen kann und ohne daß § 83 Abs. 4 Anwendung findet,
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gelten für die nachträgliche Beibringung der Vollmacht die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäß. 
(5) Der Einschreiter hat auf Verlangen der Abgabenbehörde eine beglaubigte Übersetzung einem Anbringen

(Abs. 1 oder 3) beigelegter Unterlagen beizubringen. 

§ 86. Anbringen, die nicht unter § 85 Abs. 1 fallen, können mündlich vorgebracht werden, soweit nicht die
Wichtigkeit oder der Umfang des Anbringens Schriftlichkeit erfordert, in welchem Fall § 85 Abs. 3 mit Aus-
nahme von lit. a und b sinngemäß anzuwenden ist. 

§ 86a. (1) . . . . . . . . Die für schriftliche Anbringen geltenden Bestimmungen sind auch in diesen Fällen mit
der Maßgabe anzuwenden, daß das Fehlen einer Unterschrift keinen Mangel darstellt. Die Abgabenbehörde
kann jedoch, wenn es die Wichtigkeit des Anbringens zweckmäßig erscheinen läßt, dem Einschreiter die un-
terschriebene Bestätigung des Anbringens mit dem Hinweis auftragen, daß dieses nach fruchtlosem Ablauf ei -
ner gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als zu rück genommen gilt. 
(2) . . . . . . . .

§ 86b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 86a Folgendes: 
Anbringen, für die Abgabenvorschriften Schriftlichkeit vorsehen oder gestatten, können in jeder technisch

möglichen Form eingebracht werden, mit E-Mail jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwi-
schen der Behörde und den Parteien (§ 78) nicht besondere Übermittlungsformen vorgesehen sind. Etwaige
technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen des elektronischen Verkehrs zwischen der
Behörde und den Parteien sind im Internet bekannt zu machen. 

B. Niederschriften. 
§ 87. (1) In den Fällen der unmittelbaren oder sinngemäßen Anwendung des § 85 Abs. 3 ist das Anbringen,

soweit nicht in Abgabenvorschriften anderes bestimmt ist, seinem wesentlichen Inhalt nach in einer Nieder-
schrift festzuhalten. 
(2) Niederschriften sind ferner über die Einvernahme von Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen

sowie über die Durchführung eines Augenscheines aufzunehmen. 
(3) Niederschriften sind derart abzufassen, daß bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf

und Inhalt der Amtshandlung richtig und verständlich wiedergegeben wird. Außerdem hat jede von einer Ab-
gabenbehörde aufgenommene Niederschrift zu enthalten: 

a) Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon frühere, darauf bezügliche Amtshandlun-
gen vorliegen, erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des dermaligen Standes der Sache; 

b) die Benennung der Abgabenbehörde und die Namen des Leiters der Amtshandlung und der sonst mit-
wirkenden amtlichen Organe, der anwesenden Parteien und ihrer Vertreter sowie der etwa vernommenen
Auskunftspersonen, Zeugen und Sachverständigen; 

c) die eigenhändige Unterschrift des die Amtshandlung leitenden Organs. 
(4) Jede Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen vorzulegen und von ihnen

durch Beisetzung ihrer eigenhändigen Unterschrift zu bestätigen. Kann eine Person nicht oder nur mittels Hand-
zeichen unterfertigen, hat sie die Un terfertigung verweigert oder sich vor Abschluß der Niederschrift oder des
ihre Aussage enthaltenden Teiles der Niederschrift entfernt, so ist unter Angabe des Grundes, aus dem die Un-
terfertigung nicht erfolgte, die Richtigkeit der schriftlichen Wiedergabe von dem die Amtshandlung leitenden
Organ ausdrücklich zu bestätigen. 
(5) In der Niederschrift darf nichts Erhebliches ausgelöscht, hinzugefügt oder verändert werden. Durchstri-

chene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen des Vernommenen wegen
behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen und
abgesondert zu bestätigen. 
(6) Die Behörde kann sich für die Abfassung der Niederschrift eines Schallträgers bedienen oder die Nieder-

schrift in Kurzschrift abfassen, wenn weder von der vernommenen noch von einer sonst beigezogenen Person
dagegen Einwand erhoben wird. Die Schallträgeraufnahme und die in Kurzschrift abgefaßte Niederschrift sind
nachträglich in Vollschrift zu übertragen. Die vernommene oder sonst beigezogene Person kann spätestens bei
Beendigung der betreffenden Amtshandlung die Zustellung einer Abschrift der Niederschrift, zu deren Abfassung
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sich die Behörde eines Schallträgers bedient hat, beantragen und innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Ein-
wendungen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Un richtigkeit der Übertragung der Schallträgeraufnahme
erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so darf die Schallträgeraufnahme frühestens einen Monat nach
Ablauf der Frist zur Erhebung von Einwendungen gelöscht werden; ansonsten darf sie frühestens einen Monat
nach erfolgter Übertragung gelöscht werden. 
(7) Niederschriften, die mittels automationsunterstützter Da ten verarbeitung, insbesondere unter Einsatz von

Textverarbeitungsprogrammen, erstellt worden sind, bedürfen nicht der Unterschrift des Leiters der Amtshand-
lung und der beigezogenen Personen, wenn sichergestellt ist, dass auf andere Weise festgestellt werden kann,
dass der Leiter der Amtshandlung den Inhalt der Niederschrift bestätigt hat. Die vernommene oder sonst bei-
gezogene Person kann spätestens bei Beendigung der Amtshandlung die Zustellung einer Abschrift einer sol-
chen Niederschrift beantragen und innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter
Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift erheben. 
(8) Von der gemäß Abs. 1 aufgenommenen Niederschrift ist der Partei, von der gemäß Abs. 2 aufgenom-

menen Niederschrift der vernommenen Person über Verlangen eine Abschrift auszufolgen. 

§ 88. Soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, liefert eine gemäß § 87 aufgenommene Niederschrift
über den Gegenstand und den Verlauf der betreffenden Amtshandlung Beweis. 

C. Aktenvermerke.
§ 89. (1) Amtliche Wahrnehmungen und Mitteilungen, die der Ab gabenbehörde telephonisch zugehen,

ferner mündliche Belehrungen, Aufforderungen und Anordnungen, über die keine schriftliche Ausfertigung
erlassen wird, schließlich Umstände, die nur für den inneren Dienst der Abgabenbehörde in Betracht kommen,
sind, wenn nicht anderes bestimmt und kein Anlaß zur Aufnahme ei ner Niederschrift gegeben ist, erforderli-
chenfalls in einem Ak ten vermerk kurz festzuhalten. 
(2) Der Inhalt des Aktenvermerkes ist vom Amtsorgan durch Beisetzung von Datum und Unterschrift zu

bestätigen. Vom Erfordernis der Unterschrift kann jedoch abgesehen werden, wenn sichergestellt ist, dass das
Amtsorgan auf andere Weise festgestellt werden kann. 

D. Akteneinsicht.
§ 90. (1) Die Abgabenbehörde hat den Parteien die Einsicht und Abschriftnahme der Akten oder Aktenteile

zu gestatten, deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer abgabenrechtlichen Interessen oder
zur Erfüllung abgabenrechtlicher Pflich ten erforderlich ist. Blinden oder hochgradig sehbehinderten Par teien,
die nicht durch Vertreter (§§ 80 ff) vertreten sind, ist auf Verlangen der Inhalt von Akten und Aktenteilen durch
Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur
Kenntnis zu bringen. 
(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungsentwürfe

und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer Behörden, Meldungen, Berichte und dergleichen), deren Ein-
sichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen dritter Personen herbeiführen würde. 
(3) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

§ 90a. . . . . . . . .

§ 90b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 90a Folgendes:
Nach Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten kann Akteneinsicht (§ 90) auch im Weg auto-

mationsunterstützter Datenverarbeitung gestattet werden.

E. Vorladungen.
§ 91. (1) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, Personen, deren Erscheinen nötig ist, vorzuladen. 
(2) In der Vorladung ist außer Ort und Zeit der Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegenstand der

Amtshandlung bildet, in welcher Eigenschaft der Vorgeladene vor der Abgabenbehörde erscheinen soll (Ab-
gabepflichtiger, Zeuge, Sachverständiger und so weiter) und welche Behelfe und Beweismittel mitzubringen
sind. In der Vorladung ist ferner bekanntzugeben, ob der Vorgeladene persönlich zu erscheinen hat oder ob die
Entsendung eines Vertreters genügt und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft sind. In der Vorladung von
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Zeugen ist weiters auf die gesetzlichen Be stimmungen über Zeugengebühren (§ 176) hinzuweisen; dies gilt
sinngemäß für die Vorladung von Auskunftspersonen, die ge mäß § 143 Abs. 4 Anspruch auf Zeugengebühren
haben. 
(3) Wer nicht durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder sonstige be gründete Hindernisse vom Erscheinen ab-

gehalten ist, hat die Verpflichtung, der Vorladung Folge zu leisten und kann zur Erfüllung dieser Pflicht durch
Zwangsstrafen verhalten werden. Die Verhängung dieser Zwangsstrafen ist nur zulässig, wenn sie in der Vor-
ladung angedroht und die Vorladung zu eigenen Handen zugestellt war. 
(4) Gegen die Vorladung ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

F. Erledigungen.
§ 92. (1) Erledigungen einer Abgabenbehörde sind als Bescheide zu erlassen, wenn sie für einzelne Personen 
a) Rechte oder Pflichten begründen, abändern oder aufheben, oder 
b) abgabenrechtlich bedeutsame Tatsachen feststellen, oder 
c) über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses absprechen. 
(2) Bescheide bedürfen der Schriftform, wenn nicht die Abgabenvorschriften die mündliche Form vorschrei-

ben oder gestatten. 

§ 93. (1) Für schriftliche Bescheide gelten außer den ihren Inhalt betreffenden besonderen Vorschriften die
Bestimmungen der Abs. 2 bis 6, wenn nicht nach gesetzlicher Anordnung die öffentliche Bekanntmachung oder
die Auflegung von Listen ge nügt. 
(2) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen, er hat den Spruch zu enthalten und in diesem

die Person (Personenvereinigung, Personengemeinschaft) zu nennen, an die er er geht. 
(3) Der Bescheid hat ferner zu enthalten 
a) eine Begründung, wenn ihm ein Anbringen (§ 85 Abs. 1 oder 3) zugrunde liegt, dem nicht vollinhaltlich
Rechnung getragen wird, oder wenn er von Amts wegen erlassen wird; 

b) eine Belehrung, ob ein Rechtsmittel zulässig ist, innerhalb welcher Frist und bei welcher Behörde das
Rechtsmittel einzubringen ist, ferner, daß das Rechtsmittel begründet werden muß und daß ihm eine auf-
schiebende Wirkung nicht zukommt (§ 254). 

(4) Enthält der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder keine Angabe über die Rechtsmittelfrist oder er-
klärt er zu Unrecht ein Rechtsmittel für unzulässig, so wird die Rechtsmittelfrist nicht in Lauf gesetzt. 
(5) Ist in dem Bescheid eine kürzere oder längere als die ge setzliche Frist angegeben, so gilt das innerhalb

der gesetzlichen oder der angegebenen längeren Frist eingebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig erhoben. 
(6) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Abgabenbehörde, bei welcher das

Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das Rechtsmittel richtig eingebracht, wenn es bei der Ab gabenbehörde,
die den Bescheid ausgefertigt hat, oder bei der angegebenen Abgabenbehörde eingebracht wurde. 

§ 94. Verfügungen, die nur das Verfahren betreffen, können schriftlich oder mündlich erlassen werden. 

§ 95. Sonstige Erledigungen einer Abgabenbehörde können mündlich ergehen, soweit nicht die Partei eine
schriftliche Erledigung verlangt. Der Inhalt mündlicher Erledigungen . . . . . . . . ist in Aktenvermerken festzu-
halten. 

§ 96.Alle schriftlichen Ausfertigungen der Abgabenbehörden müssen die Bezeichnung der Behörde enthalten
sowie mit Datum und mit der Unterschrift dessen versehen sein, der die Erledigung genehmigt hat. An die Stelle
der Unterschrift des Genehmigenden kann, soweit nicht in Abgabenvorschriften die eigenhändige Un ter fertigung
angeordnet ist, die Beglaubigung treten, daß die Ausfertigung mit der genehmigten Erledigung des betreffenden
Ge schäftsstückes über einstimmt und das Geschäftsstück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung aufweist.
Ausfertigungen, die mittels automationsunterstützter Datenverarbeitung erstellt werden, bedürfen weder einer
Unterschrift noch einer Beglaubigung und gelten, wenn sie weder eine Unterschrift noch eine Beglaubigung auf-
weisen, als durch den Leiter der auf der Ausfertigung bezeichneten Abgabenbehörde genehmigt.

§ 97. (1) Erledigungen werden dadurch wirksam, daß sie demjenigen bekanntgegeben werden, für den sie
ihrem Inhalt nach bestimmt sind. Die Bekanntgabe erfolgt 
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a) bei schriftlichen Erledigungen, wenn nicht in besonderen Vorschriften die öffentliche Bekanntmachung
oder die Auflegung von Listen vorgesehen ist, durch Zustellung; 

b) bei mündlichen Erledigungen durch deren Verkündung. 
(2) . . . . . . . .
(3) . . . . . . . .

§ 97a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt abweichend von § 97 Abs. 3 Folgendes: 
1. Schriftliche Erledigungen können im Weg automationsunterstützter Datenübertragung oder in jeder an-
deren technisch möglichen Weise dann übermittelt werden, wenn die Partei (§ 78) dieser Übermittlungs-
art ausdrücklich zugestimmt hat. Mit der Zustimmung übernimmt der Empfänger auch die
Verantwortung für die Datensicherheit des mitgeteilten Inhalts der Erledigung im Sinn des Datenschutz-
gesetzes 2000. § 96 letzter Satz gilt sinngemäß. 

2. Eine Übermittlung im Weg automationsunterstützter Da ten übertragung oder in jeder anderen technischen
Form ist weiters zulässig, wenn die Partei ein Anbringen in derselben Art eingebracht und dieser Über-
mittlungsart nicht ge genüber der Behörde ausdrücklich widersprochen hat, sofern die Übermittlung spä-
testens zwei Werktage nach Einlangen des Anbringens erfolgt. § 96 letzter Satz gilt sinngemäß. 

G. Zustellungen.
§ 98. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes be stimmt ist, sind Zustellungen nach dem Zustellgesetz,

BGBl. Nr. 200/1982, ausgenommen Abschnitt III (Elektronische Zustellung), vorzunehmen.
(2) Elektronisch zugestellte Dokumente gelten als zugestellt, so bald sie in den elektronischen Verfügungs-

bereich des Empfängers gelangt sind. Im Zweifel hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt des Einlan-
gens von Amts wegen festzustellen. Die Zu stellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger
wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte,
doch wird die Zu stellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam.

§ 98a. Für Landes- und Gemeindeabgaben ist abweichend von § 98 Abs. 1 für Zustellungen auch der 3.
Abschnitt des Zustellgesetzes (elektronische Zustellung) anzuwenden. 
. . . . . . . .

§ 101. (1) Ist eine schriftliche Ausfertigung an mehrere Personen gerichtet, die dieselbe abgabenrechtliche
Leistung schulden oder die gemeinsam zu einer Abgabe heranzuziehen sind, und haben diese der Abgabenbe-
hörde keinen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten bekanntgegeben, so gilt mit der Zustellung einer ein-
zigen Ausfertigung an eine dieser Personen die Zustellung an alle als vollzogen, wenn auf diese Rechtsfolge
in der Ausfertigung hingewiesen wird. 
. . . . . . . .

§ 103. (1) Ungeachtet einer Zustellungsbevollmächtigung sind Vorladungen (§ 91) dem Vorgeladenen zuzu-
stellen. Im Einhebungsverfahren ergehende Erledigungen können aus Gründen der Zweckmäßigkeit, insbeson-
dere zur Vereinfachung und Beschleunigung des Verfahrens, trotz Vorliegens einer Zustellungsbevollmächtigung
wirksam dem Vollmachtgeber unmittelbar zugestellt werden.
(2) Eine Zustellungsbevollmächtigung ist Abgabenbehörden gegenüber unwirksam, wenn sie 
a) ausdrücklich auf nur einige dem Vollmachtgeber zugedachte Erledigungen eingeschränkt ist, die im
Zuge eines Verfahrens ergehen, oder 

b). . . . . . . .
. . . . . . . .

§ 104. Abgabenbehörden erster Instanz gegenüber besteht die Verpflichtung zur Mitteilung im Sinne des §
8 Abs. 1 des Zustellgesetzes für Abgabepflichtige auch so lange, als von ihnen Abgaben, ausgenommen durch
Einbehaltung im Abzugswege zu entrichtende, wiederkehrend zu erheben sind. § 8 Abs. 2 des Zustellgesetzes
ist sinngemäß anzuwenden. 
. . . . . . . .
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H. Fristen.
§ 108. (1) Bei der Berechnung der Fristen, die nach Tagen be stimmt sind, wird der für den Beginn der Frist

maßgebende Tag nicht mitgerechnet. 
(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen enden mit dem Ablauf desjenigen Tages der

letzten Woche oder des letzten Monates, der durch seine Benennung oder Zahl dem für den Beginn der Frist
maßgebenden Tag entspricht. Fehlt dieser Tag in dem letzten Monat, so endet die Frist mit Ablauf des letzten
Tages dieses Monates. 
(3) Beginn und Lauf einer Frist werden durch Samstage, Sonntage oder Feiertage nicht behindert. Fällt das

Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezember, so ist der
nächste Tag, der nicht einer der vorgenannten Tage ist, als letzter Tag der Frist anzusehen. 
(4) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist nicht eingerechnet. 

§ 109.Wird der Lauf einer Frist durch eine behördliche Erledigung ausgelöst, so ist für den Beginn der Frist
der Tag maßgebend, an dem die Erledigung bekanntgegeben worden ist (§ 97 Abs. 1). 

§ 110. (1) Gesetzlich festgesetzte Fristen können, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, nicht ge-
ändert werden. 
(2) Von der Abgabenbehörde festgesetzte Fristen können verlängert werden. Die Verlängerung kann nach

Maßgabe der Abgabenvorschriften von Bedingungen, insbesondere von einer Sicherheitsleistung (§ 222), ab-
hängig gemacht werden.
(3) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf Verlängerung einer Frist ist ein abgesondertes Rechtsmittel

nicht zulässig. 

J. Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen
§ 111. (1) Die Abgabenbehörden sind berechtigt, die Befolgung ihrer auf Grund gesetzlicher Befugnisse

getroffenen Anordnungen zur Erbringung von Leistungen, die sich wegen ihrer besonderen Beschaffenheit
durch einen Dritten nicht bewerkstelligen lassen, durch Verhängung einer Zwangsstrafe zu erzwingen. Zu sol-
chen Leistungen gehört auch die elektronische Übermittlung von Anbringen und Unterlagen, wenn eine dies-
bezügliche Verpflichtung besteht. 
(2) Bevor eine Zwangsstrafe festgesetzt wird, muß der Verpflichtete unter Androhung der Zwangsstrafe mit

Setzung einer angemessenen Frist zur Erbringung der von ihm verlangten Leistung aufgefordert werden. Die
Aufforderung und die Androhung müssen schriftlich erfolgen, außer wenn Gefahr im Verzug ist. 
(3) Die einzelne Zwangsstrafe darf den Betrag von 5 000 Euro nicht übersteigen. 
(4) Gegen die Androhung einer Zwangsstrafe ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.

§ 112. (1) Das Organ einer Abgabenbehörde, das eine Amtshandlung leitet, hat für die Aufrechterhaltung
der Ordnung und für die Wahrung des Anstandes zu sorgen. 
(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen,

sind zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wort
entzogen, ihre Entfernung verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtigten aufgetragen oder gegen
sie eine Ordnungsstrafe bis 700 Euro verhängt werden. 
(3) Die gleiche Ordnungsstrafe kann die Abgabenbehörde ge gen Personen verhängen, die sich in schriftli-

chen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise bedienen. 
(4) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen derselben Hand-

lung nicht aus. 
(5) Gegen öffentliche Organe, die in Ausübung ihres Amtes als Vertreter einschreiten, und gegen Bevoll-

mächtigte, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind, ist, wenn sie einem Disziplinarrecht unter-
stehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern die Anzeige an die Disziplinarbehörde zu erstatten. 

§ 112a. Gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Abgabenbehörde in Anspruch nehmen
oder in der Absicht der Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann die Abgabenbe-
hörde eine Mutwillensstrafe bis 700 Euro verhängen. 
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K. Rechtsbelehrung.
§ 113. Die Abgabenbehörden haben den Parteien, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten

sind, auf Verlangen die zur Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen zu geben und sie über
die mit ihren Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren; diese An-
leitungen und Belehrungen können auch mündlich erteilt werden, worüber erforderlichenfalls ein Aktenvermerk
aufzunehmen ist. 

4. ABSCHNITT. 
Allgemeine Bestimmungen 

über die Erhebung der Abgaben. 

A. Grundsätzliche Anordnungen.
§ 114. (1) Die Abgabenbehörden haben darauf zu achten, daß alle Abgabepflichtigen nach den Abgaben-

vorschriften erfaßt und gleichmäßig behandelt werden, sowie darüber zu wachen, daß Ab ga beneinnahmen nicht
zu Unrecht verkürzt werden. Sie haben alles, was für die Bemessung der Abgaben wichtig ist, sorgfältig zu er-
heben und die Nachrichten darüber zu sammeln, fortlaufend zu ergänzen und auszutauschen. 
(2) Hiefür darf eine elektronische Dokumentation angelegt wer den (Dokumentationsregister). Diese Doku-

mentation hat insbesondere Daten betreffend die Identität des Abgabepflichtigen und die Klassifizierung seiner
Tätigkeit zu umfassen. 
(3) Die Abgabenbehörde kann Anbringen und andere das Verfahren betreffende Unterlagen mit automati-

onsunterstützter Datenverarbeitung erfassen. Diese Erfassung beeinträchtigt nicht die Beweiskraft, wenn si-
chergestellt ist, dass die so erfassten Unterlagen nachträglich nicht unbemerkbar verändert werden können. 

§ 115. (1) Die Abgabenbehörden haben die abgabepflichtigen Fälle zu erforschen und von Amts wegen die
tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse zu ermitteln, die für die Abgabepflicht und die Erhebung der Abgaben
wesentlich sind. 
(2) Den Parteien ist Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rech te und rechtlichen Interessen zu geben. 
(3) Die Abgabenbehörden haben Angaben der Abgabepflichtigen und amtsbekannte Umstände auch zugun-

sten der Abgabepflichtigen zu prüfen und zu würdigen. 
(4) Solange die Abgabenbehörde nicht entschieden hat, hat sie auch die nach Ablauf einer Frist vorgebrach-

ten Angaben über tatsächliche oder rechtliche Verhältnisse zu prüfen und zu würdigen. 

§ 116. (1) Sofern die Abgabenvorschriften nicht anderes be stimmen, sind die Abgabenbehörden berechtigt,
im Ermittlungsverfahren auftauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder
von den Gerichten zu entscheiden wären, nach der über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen
Anschauung zu beurteilen (§§ 21 und 22) und diese Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde zu legen. 
(2) Entscheidungen der Gerichte, durch die privatrechtliche Vor fragen als Hauptfragen entschieden wurden,

sind von der Ab ga benbehörde im Sinn des Abs. 1 zu beurteilen. Eine Bindung besteht nur insoweit, als in dem
gerichtlichen Verfahren, in dem die Entscheidung ergangen ist, bei der Ermittlung des Sachverhaltes von Amts
wegen vorzugehen war. 
. . . . . . . .

C. Obliegenheiten der Abgabepflichtigen. 
1. Offenlegungs- und Wahrheitspflicht. 

§ 119. (1) Die für den Bestand und Umfang einer Abgabepflicht oder für die Erlangung abgabenrechtlicher
Begünstigungen bedeutsamen Umstände sind vom Abgabepflichtigen nach Maßgabe der Abgabenvorschriften
offenzulegen. Die Offenlegung muß vollständig und wahrheitsgemäß erfolgen. 
(2) Der Offenlegung dienen insbesondere die Abgabenerklärungen, Anmeldungen, Anzeigen, Abrechnungen

und sonstige Anbringen des Abgabepflichtigen, welche die Grundlage für abgabenrechtliche Feststellungen,
für die Festsetzung der Abgaben, für die Freistellung von diesen oder für Begünstigungen bilden oder die Be-
rechnungsgrundlagen der nach einer Selbstberechnung des Abgabepflichtigen zu entrichtenden Abgaben be-
kanntgeben. 
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2. Schenkungsmeldung und andere Anzeigepflichten 
§ 120. (1) . . . . . . . .
(2) . . . . . . . .
(3) Weiters ist die Beseitigung einer im vorläufigen Bescheid ge nannten Ungewissheit (§ 200 Abs. 1) und ein

Eintritt eines im Be scheid angeführten, in Betracht kommenden rückwirkenden Er eig nisses (§ 295a) der für die
Erhebung der betreffenden Abgabe zuständigen Abgabenbehörde erster Instanz anzuzeigen.

§ 120a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
Die Abgabepflichtigen haben der Abgabenbehörde alle Um stän de anzuzeigen, die ihre  Abgabepflicht be-

gründen, ändern oder beendigen. Sie haben auch den Wegfall von Voraussetzungen für eine Befreiung von
einer Abgabe anzuzeigen. 

§ 121. Die Anzeigen gemäß den §§ 120 und 120a sind binnen einem Monat, gerechnet vom Eintritt des an-
meldungspflichtigen Ereignisses, zu erstatten. 

. . . . . . . .

§ 123. In Abgabenvorschriften enthaltene besondere Bestimmungen über die Anzeige von für die Abga-
benerhebung maßgebenden Tatsachen bleiben unberührt. 

3. Führung von Büchern und Aufzeichnungen.
§ 124. . . . . . . . .

4. Abgabenerklärungen. 
. . . . . . . .

5. Hilfeleistung bei Amtshandlungen.
§ 141. (1) Die Abgabepflichtigen haben den Organen der Ab ga benbehörde die Vornahme der zur Durch-

führung der Abgabengesetze notwendigen Amtshandlungen zu ermöglichen. Sie haben zu dulden, daß Organe
der Abgabenbehörde zu diesem Zweck ihre Grundstücke, Geschäfts- und Betriebsräume innerhalb der üblichen
Geschäfts- oder Arbeitszeit betreten, haben diesen Organen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und einen
zur Durchführung der Amtshandlungen geeigneten Raum sowie die notwendigen Hilfsmittel unentgeltlich bei-
zustellen. 
(2) Die im Abs. 1 geregelten Verpflichtungen treffen auch Personen, denen nach den Abgabenvorschriften als

Haftungspflichtigen die Entrichtung oder Einbehaltung von Abgaben obliegt sowie Personen die zur Zahlung
gegen Verrechnung mit der Abgabenbehörde verpflichtet sind.

§ 142. . . . . . . . .
D. Befugnisse der Abgabenbehörden. 
1. Allgemeine Aufsichtsmaßnahmen.

§ 143. (1) Zur Erfüllung der im § 114 bezeichneten Aufgaben ist die Abgabenbehörde berechtigt, Auskunft
über alle für die Erhebung von Abgaben maßgebenden Tatsachen zu verlangen. Die Auskunftspflicht trifft je-
dermann, auch wenn es sich nicht um seine persönliche Abgabepflicht handelt. 
(2) Die Auskunft ist wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Ge wissen zu erteilen. Die Verpflichtung zur

Auskunftserteilung schließt die Verbindlichkeit in sich, Urkunden und andere schriftliche Unterlagen, die für
die Feststellung von Abgabenansprüchen von Bedeutung sind, vorzulegen oder die Einsichtnahme in diese zu
gestatten. 
(3) Die Bestimmungen der §§ 170 bis 174 finden auf Auskunftspersonen (Abs. 1) sinngemäß Anwendung. 
(4) Die Bestimmungen über Zeugengebühren (§ 176) gelten auch für Auskunftspersonen, die nicht in einer

ihre persönliche Abgabepflicht betreffenden Angelegenheit herangezogen werden. 

. . . . . . . .
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2. Außenprüfungen
. . . . . . . .

3. Besondere Überwachungsmaßnahmen.
. . . . . . . .

E. Beistandspflicht.
§ 158. (1) Die Abgabenbehörden sind für Zwecke der Abgabenerhebung berechtigt, mit allen Dienststellen

der Körperschaften des öffentlichen Rechtes (soweit sie nicht als gesetzliche Berufsvertretungen tätig sind)
und mit der Oesterreichischen Nationalbank (in ihrer Eigenschaft als Überwachungsstelle für die Devisenbe-
wirtschaftung) unmittelbares Einvernehmen durch Ersuchschreiben zu pflegen. Derartigen Ersuchschreiben ist
mit möglichster Beschleunigung zu entsprechen oder es sind die entgegenstehenden Hindernisse sogleich be-
kanntzugeben; erforderlichenfalls ist Akteneinsicht zu gewähren. 
(2) Die Beantwortung von Ersuchschreiben gemäß Abs. 1 darf mit dem Hinweis auf gesetzliche Verpflich-

tungen zur Verschwiegenheit nur dann abgelehnt werden, wenn diese Verpflichtungen Abgabenbehörden ge-
genüber ausdrücklich auferlegt sind. 
(3) Die Dienststellen der Gebietskörperschaften sind ferner verpflichtet, den Abgabenbehörden jede zur

Durchführung der Abgabenerhebung dienliche Hilfe zu leisten. Insbesondere haben die Gerichte Abschriften
von abgabenrechtlich bedeutsamen Urteilen, Beschlüssen oder sonstigen Aktenstücken nach näherer An ord -
nung des Bundesministeriums für Justiz, die im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Finanzen zu
treffen ist, den zu stän digen Abgabenbehörden zu übermitteln. 
(4) Für Zwecke der Abgabenerhebung sind die Abgabenbehörden berechtigt, auf automationsunterstütztem

Weg Einsicht in das au tomationsunterstützt geführte Grundbuch, in das automationsunterstützt geführte Firmen-
buch, in das automationsunterstützt ge führte zentrale Melderegister, in das automationsunterstützt ge führte zentrale
Gewerberegister, in das automationsunterstützt ge führ te zentrale Vereinsregister, in das automationsunterstützt
ge führte zentrale Zulassungsregister für Kraftfahrzeuge gemäß § 47 Abs. 4 und  § 47 Abs. 4a des Kraftfahrgesetzes
1967 und in die au to ma tions un terstützt geführten KFZ Genehmigungs- und Informationsregister der Landesre-
gierungen oder der von den Landesregierungen beauftragten Stellen für Fahrzeuge gemäß §§ 28, 28a, 28b, 29, 31
bis 35 des Kraftfahrgesetzes 1967 zu nehmen. Die Berechtigung zur Einsicht in das Grundbuch umfasst auch die
Einsichtnahme in das Personenverzeichnis des Grundbuchs. Die Berechtigung zur Einsicht in das Firmenbuch
umfasst auch die bundesweite Su che nach im Zusammenhang mit den Rechtsträgern gespeicherten Per sonen. Die
Berechtigung zur Einsicht in das Zentrale Melderegister umfasst auch Verknüpfungsabfragen im Sinne des § 16a
Abs. 3 Meldegesetz 1991. Die Einsichtnahme in die KFZ Genehmigungs- und Informationsregister der Landes-
regierungen oder der von ihnen beauftragten Stellen umfasst auch eine automationsunterstützte Weitergabe der
Bescheiddaten (Name, Adresse, KFZ-Marke, Type, Fahrgestellnummer und Fahrzeug identifikationsnummer).
(4a) . . . . . . . .
(4b) . . . . . . . .
(4c) . . . . . . . .
(5) Die Vorschriften zum Schutz des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses bleiben unberührt. 

§ 159. § 158 Abs. 1 gilt auch für Ersuchschreiben an Notare, soweit sich das Ersuchen auf die Tätigkeit der
Notare im Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungskreises als Gerichtskommissäre oder auf Notariatsakte mit Aus-
nahme der noch nicht kundgemachten letztwilligen Anordnungen bezieht. Die Beantwortung solcher Ersuch-
schreiben darf nicht mit dem Hinweis auf gesetzliche Verpflichtungen zur Verschwiegenheit abgelehnt werden. 

§ 160. (1). . . . . . . .

5. ABSCHNITT. 
Ermittlung der Grundlagen für die Abgabenerhebung 

und Festsetzung der Abgaben. 

A. Ermittlungsverfahren. 
1. Prüfung der Abgabenerklärungen. 

. . . . . . . .
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2. Beweise. 
a) Allgemeine Bestimmungen.

§ 166. Als Beweismittel im Abgabenverfahren kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des maßge-
benden Sachverhaltes geeignet und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. 

§ 167. (1) Tatsachen, die bei der Abgabenbehörde offenkundig sind, und solche, für deren Vorhandensein
das Gesetz eine Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises. 
(2) Im übrigen hat die Abgabenbehörde unter sorgfältiger Be rücksichtigung der Ergebnisse des Abgaben-

verfahrens nach freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht. 

b) Urkunden. 
§ 168. Die Beweiskraft von öffentlichen und Privaturkunden ist von der Abgabenbehörde nach den Vor-

schriften der §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 der Zivilprozeßordnung zu beurteilen. Bezeugt der Aussteller
einer öffentlichen Urkunde die Übereinstimmung einer fotomechanischen Wiedergabe dieser Urkunde mit dem
Original, so kommt auch der Wiedergabe die Beweiskraft ei ner öffentlichen Urkunde zu. 

c) Zeugen.
§ 169. Soweit sich aus diesem Bundesgesetz nicht anderes ergibt, ist jedermann verpflichtet, vor den Abga-

benbehörden als Zeuge über alle ihm bekannten, für ein Abgabenverfahren maßgebenden Tatsachen auszusagen. 

§ 170. Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden 
1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen unfähig sind oder die zur Zeit, auf die sich ihre Aus-
sage beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu beweisenden Tatsache unfähig waren; 

2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit
zur Kenntnis gelangt ist; 

3. Organe des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaften, wenn sie durch ihre Aussage das ihnen ob-
liegende Amtsgeheimnis verletzen würden, insofern sie der Pflicht zur Geheimhaltung nicht entbunden
sind. 

§ 171. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden 
a) wenn er ein Angehöriger (§ 25) des Abgabepflichtigen ist; 
b) über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, seinen An ge hörigen (§ 25), einer mit seiner Obsorge
betrauten Person, seinem Sachwalter oder einem seiner Pflegebefohlenen die Gefahr einer strafgericht-
lichen, finanzstrafbehördlichen oder sonstigen abgabenstrafbehördlichen Verfolgung zuziehen würde; 

c) über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht
zur Verschwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs-
oder Geschäftsgeheimnis zu offenbaren. 

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen und ihre Angestellten können die Zeugen-
aussage auch darüber verweigern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei über diese zur Kenntnis
gelangt ist. 
(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung glaubhaft zu machen. 

§ 172. (1) Soweit jemand als Zeuge zur Aussage verpflichtet ist, hat er auf Verlangen der Abgabenbehörde
auch Schriftstücke, Urkunden und die einschlägigen Stellen seiner Geschäftsbücher zur Einsicht vorzulegen,
die sich auf bestimmt zu bezeichnende Tatsachen beziehen. 
(2) Wenn es zur Erforschung der Wahrheit unbedingt erforderlich oder wenn Gefahr im Verzug ist, hat der

Zeuge auch Wertsachen, die er für den Abgabepflichtigen verwahrt, vorzulegen und Einsicht in verschlossene
Behältnisse zu gewähren, die er dem Abgabepflichtigen zur Benützung überlassen hat. Die Abgabenbehörde
kann in einem solchen Fall verlangen, daß dem Abgabepflichtigen während einer angemessenen kurzen Frist
nur unter Zuziehung eines von der Abgabenbehörde zu bezeichnenden Organes Zutritt zum Behältnis gewährt
wird. 

§ 173. (1) Wenn die Abgabenbehörde das persönliche Erscheinen des Zeugen nicht für erforderlich erachtet,
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kann die Aussage des Zeugen auch schriftlich eingeholt und abgegeben werden. 
(2) Einem Zeugen, der einer Vorladung (§ 91) ohne genügende Entschuldigung nicht Folge leistet oder seinen

Verpflichtungen gemäß § 172 ohne Rechtfertigung nicht nachkommt, kann, abgesehen von Zwangsstrafen, die
Verpflichtung zum Ersatz aller durch seine Säumnis oder Weigerung verursachten Kosten bescheidmäßig auferlegt
werden. Durch die Verletzung einer Zeugenpflicht geht der Anspruch auf Zeugengebühren (§ 176) verloren; dies
gilt nicht, wenn die Pflichtverletzung entschuldbar oder geringfügig ist. 

§ 174. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Vernehmung über die für die Vernehmung maßgeblichen persönli-
chen Verhältnisse zu befragen, über die gesetzlichen Weigerungsgründe zu belehren und zu ermahnen, daß er
die Wahrheit anzugeben habe und nichts verschweigen dürfe; er ist auch auf die strafrechtlichen Folgen einer
falschen Aussage aufmerksam zu machen. Entsprechendes gilt, wenn die Vernehmung durch Einholung einer
Zeugenaussage auf schriftlichem Weg erfolgt. 

§ 175. Hält die Abgabenbehörde die eidliche Einvernahme eines Zeugen über bestimmte Tatsachen von be-
sonderer Tragweite für unbedingt erforderlich, so kann der Zeuge durch den Leiter der Abgabenbehörde oder
durch einen ihr zugewiesenen rechtskundigen Bediensteten unter Beiziehung eines Schriftführers eidlich ver-
nommen werden. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1868, RGBl. Nr. 33, zur Regelung des Verfahrens
bei den Eidesablegungen vor Gericht, finden sinngemäß Anwendung.

§ 176. (1) Zeugen haben Anspruch auf Zeugengebühren; letztere umfassen den Ersatz der notwendigen
Reise- und Aufenthaltskosten und die Entschädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen Voraussetzungen
und im gleichen Ausmaß, wie sie Zeugen im gerichtlichen Verfahren zustehen, sowie den Ersatz der notwen-
digen Barauslagen. 
(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei sonstigem Verlust binnen zwei Wochen nach der Vernehmung oder

dem Termin, zu welchem der Zeuge vorgeladen war, an welchem er aber ohne sein Verschulden nicht vernom-
men worden ist, mündlich oder schriftlich bei der Abgabenbehörde geltend zu machen, welche die Vernehmung
durchgeführt oder den Zeugen vorgeladen hat. Diese Ab ga benbehörde hat auch über den geltend gemachten
Anspruch zu ent scheiden.

d) Sachverständige. 
§ 177. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, so sind die für Gutachten

der erforderlichen Art öffentlich bestellten Sachverständigen beizuziehen. 
(2) Die Abgabenbehörde kann aber ausnahmsweise auch andere geeignete Personen als Sachverständige

heranziehen, wenn es mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles geboten erscheint. 
(3) Der Bestellung zum Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten der erfor-

derlichen Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder die Tätigkeit, deren Kenntnis die
Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt
oder ermächtigt ist. 

§ 178. (1) Aus den Gründen, welche einen Zeugen zur Verweigerung der Aussage berechtigen (§ 171), kann
die Enthebung von der Bestellung als Sachverständiger begehrt werden. 
(2) Öffentlich Bedienstete sind überdies auch dann als Sachverständige zu entheben oder nicht beizuziehen,

wenn ihnen die Tätigkeit als Sachverständige von ihren Vorgesetzten aus dienstlichen Gründen untersagt wird
oder wenn sie durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich als Sachverständige verwenden zu lassen, ent-
hoben sind. 

§ 179. (1) Die Vorschriften des § 76 finden auf die Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 
(2) Sachverständige können von den Parteien abgelehnt werden, wenn diese Umstände glaubhaft machen,

die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die Ablehnung kann vor der
Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft macht, daß sie
den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindlichen Hindernisses nicht
rechtzeitig geltend machen konnte. Gegen den über die Ablehnung ergehenden Be scheid der Abgabenbehörde
ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 
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§ 180. (1) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der erforderten Art im allgemeinen be-
eidet, so genügt die Erinnerung an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht vereidigt, so hat er, falls es die Abga-
benbehörde wegen der besonderen Tragweite des Falles für erforderlich hält, vor Beginn der Beweisaufnahme
den Sachverständigeneid zu leisten. 
(2) Die Vorschriften des § 175 finden auf die Sachverständigen sinngemäß Anwendung. 

§ 181. (1) Sachverständige haben Anspruch auf Sachverständigengebühren; letztere umfassen den Ersatz von
Reise- und Aufenthalts kosten, die notwendigen Barauslagen, die Entschädigung für Zeit versäumnis und die Ent-
lohnung ihrer Mühewaltung unter den gleichen Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß, wie sie Sachverstän-
digen im gerichtlichen Verfahren zustehen. 
(2) Der Anspruch (Abs. 1) ist bei sonstigem Verlust binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gutachtens

oder, wenn dieses entfällt, nach Entlassung des Sachverständigen mündlich oder schriftlich bei der Behörde
geltend zu machen, bei der der Sachverständige vernommen worden ist. Hierüber ist der Sachverständige zu
belehren. § 176 Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß. 

e) Augenschein. 
§ 182. (1) Zur Aufklärung der Sache kann die Abgabenbehörde auch einen Augenschein, nötigenfalls mit

Zuziehung von Sachverständigen, vornehmen. 
(2) Die Abgabenbehörde hat darüber zu wachen, daß der Augenschein nicht zur Verletzung eines Kunst-,

Betriebs-  oder Geschäftsgeheimnisses mißbraucht wird. 

f) Beweisaufnahme.
. . . . . . . .

3. Schätzung der Grundlagen für die Abgabenerhebung.
. . . . . . . .

B. Gesonderte Feststellungen. 
. . . . . . . .

C. Steuermeßbeträge. 
. . . . . . . .

D. Festsetzung der Abgaben.
§ 198. (1) Soweit in Abgabenvorschriften nicht anderes vorgeschrieben ist, hat die Abgabenbehörde die

Abgaben durch Abgabenbescheide festzusetzen. 
(2) Abgabenbescheide haben im Spruch die Art und Höhe der Abgaben, den Zeitpunkt ihrer Fälligkeit und

die Grundlagen der Ab ga ben festsetzung (Bemessungsgrundlagen) zu enthalten. Führen Ab      ga ben bescheide zu
keiner Nachforderung, so ist eine Angabe über die Fälligkeit der festgesetzten Abgabenschuldigkeiten entbehr-
lich. Ist die Fälligkeit einer Abgabenschuldigkeit bereits vor deren Festsetzung eingetreten, so erübrigt sich,
wenn auf diesen Umstand hingewiesen wird, eine nähere Angabe über den Zeitpunkt der Fälligkeit der festge-
setzten Abgabenschuldigkeit. 

§ 199. Sind zur Entrichtung einer Abgabe mehrere Personen als Gesamtschuldner verpflichtet, so kann
gegen sie ein einheitlicher Abgabenbescheid erlassen werden, und zwar auch dann, wenn nach dem zwischen
ihnen bestehenden Rechtsverhältnis die Abgabe nicht von allen Gesamtschuldnern zu tragen ist. 

§ 200. (1) Die Abgabenbehörde kann die Abgabe vorläufig festsetzen, wenn nach den Ergebnissen des Er-
mittlungsverfahrens die Abgabepflicht zwar noch ungewiß, aber wahrscheinlich oder wenn der Umfang der
Abgabepflicht noch ungewiß ist. Die Ersetzung eines vorläufigen durch einen anderen vorläufigen Bescheid
ist im Fall der teilweisen Beseitigung der Ungewißheit zulässig. 
(2) Wenn die Ungewißheit (Abs. 1) beseitigt ist, ist die vorläufige Abgabenfestsetzung durch eine endgültige

Festsetzung zu ersetzen. Gibt die Beseitigung der Ungewißheit zu einer Berichtigung der vorläufigen Festset-
zung keinen Anlaß, so ist ein Bescheid zu erlassen, der den vorläufigen zum endgültigen Abgabenbescheid er-
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klärt. 
(3) . . . . . . . .
(4) Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß für Bescheide, mit denen festgestellt wird, daß eine Veranlagung

unterbleibt, oder die aussprechen, daß eine Abgabe nicht festgesetzt wird. 

§ 201. (1) Ordnen die Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe durch den Abgabepflichtigen
an oder gestatten sie dies, so kann nach Maßgabe des Abs. 2 und muss nach Maßgabe des Abs. 3 auf Antrag
des Abgabepflichtigen oder von Amts wegen eine erstmalige Festsetzung der Abgabe mit Abgabenbescheid
erfolgen, wenn der Abgabepflichtige, obwohl er dazu verpflichtet ist, keinen selbst berechneten Betrag der Ab-
gabenbehörde bekannt gibt oder wenn sich die bekanntgegebene Selbstberechnung als nicht richtig erweist. 
(2) Die Festsetzung kann erfolgen, 
1. von Amts wegen innerhalb eines Jahres ab Bekanntgabe des selbstberechneten Betrages, 
2. wenn der Antrag auf Festsetzung spätestens ein Jahr ab Bekanntgabe des selbstberechneten Betrages
eingebracht ist, 

3. wenn kein selbstberechneter Betrag bekannt gegeben wird oder wenn bei sinngemäßer Anwendung des
§ 303 Abs. 4 die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme des Verfahrens von Amts wegen vorliegen
würden, 

4. (Entf.)
5. wenn bei sinngemäßer Anwendung des § 293b oder des § 295a die Voraussetzungen für eine Abänderung
vorliegen würden. 

(3) Die Festsetzung hat zu erfolgen, 
1. wenn der Antrag auf Festsetzung binnen einer Frist von ei nem Monat ab Bekanntgabe des selbst be-
rechneten Betrages eingebracht ist, 

2. wenn bei sinngemäßer Anwendung der §§ 303 bis 304 die Voraussetzungen für eine Wiederaufnahme
des Verfahrens auf Antrag der Partei vorliegen würden, 

3. wenn bei sinngemäßer Anwendung des § 295 die Voraussetzungen für eine Änderung vorliegen würden.
(4) Innerhalb derselben Abgabenart kann die Festsetzung mehrerer Abgaben desselben Kalenderjahres (Wirt-

schaftsjahres) in ei nem Bescheid zusammengefasst erfolgen. 
. . . . . . . .

Abstandnahme von der Abgabenfestsetzung
§ 206. (1) Die Abgabenbehörde kann von der Festsetzung von Abgaben ganz oder teilweise Abstand neh-

men, 
a) soweit Abgabepflichtige von den Folgen eines durch höhere Ge walt ausgelösten Notstandes betroffen
werden, vor allem soweit abgabepflichtige Vorgänge durch Katastrophenschäden (insbesondere Hoch-
wasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) veranlasst worden sind;

b) soweit im Einzelfall auf Grund der der Abgabenbehörde zur Verfügung stehenden Unterlagen und der
durchgeführten Erhebungen mit Bestimmtheit anzunehmen ist, dass der Ab gabenanspruch gegenüber
dem Abgabenschuldner nicht durchsetzbar sein wird;

c) wenn in einer Mehrheit von gleichgelagerten Fällen der be hördliche Verwaltungsaufwand außer Ver-
hältnis zur Hö he der festzusetzenden Abgabe steht. 

(2) Durch die Abstandnahme (Abs. 1) erlischt der Abgabenanspruch (§ 4) nicht. Die Abstandnahme berührt
nicht die Befugnis, diesbezügliche pesönliche Haftungen gegenüber Haftungspflichtigen geltend zu machen.

E. Verjährung. 
§ 207. (1) Das Recht, eine Abgabe festzusetzen, unterliegt nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen

der Verjährung. 
(2) Die Verjährungsfrist beträgt . . . . . . . . fünf Jahre. Soweit eine Abgabe hinterzogen ist, beträgt die Ver-

jährungsfrist zehn Jahre. Das Recht, einen Verspätungszuschlag, Anspruchszinsen, Säumniszuschläge oder
Abgabenerhöhungen festzusetzen, verjährt gleichzeitig mit dem Recht auf Festsetzung der Abgabe. 
(3) Das Recht zur Verhängung von Zwangs-, Ordnungs- und Mutwillensstrafen sowie zur Anforderung von

Kostenersätzen im Abgabenverfahren verjährt in einem Jahr. 
(4) Das Recht, den Ersatz zu Unrecht geleisteter oder die Rück  zahlung zu Unrecht bezogener Beihilfen zu

fordern, sowie das Recht auf Rückforderung zu Unrecht zuerkannter Erstattungen, Vergütungen oder Abgel-
tungen von Abgaben verjährt in fünf Jahren. Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß. 
(5) Abs. 2 zweiter Satz gilt sinngemäß für Abgaben, deren vorsätzliche Verkürzung nicht in den Anwen-

dungsbereich des Finanzstrafgesetzes fällt. 



19. Erg.
390

163
§§ 208 - 210 BUNDESABGABENORDNUNG

§ 208. (1) Die Verjährung beginnt 
a) in den Fällen des § 207 Abs. 2 mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Abgabenanspruch entstanden ist,
soweit nicht im Abs. 2 ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird; 

b) in den Fällen des § 207 Abs. 3 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Voraussetzung für die Verhängung
der genannten Strafen oder für die Anforderung der Kostenersätze entstanden ist; 

c) in den Fällen des § 207 Abs. 4 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die rückzufordernden Beihilfen, Er-
stattungen, Vergütungen oder Abgeltungen geleistet wurden; 

d) in den Fällen des § 200 mit dem Ablauf des Jahres, in dem die Ungewißheit beseitigt wurde; 
e) in den Fällen des Eintritts eines rückwirkenden Ereignisses im Sinn des § 295a mit Ablauf des Jahres,
in dem das Ereignis eingetreten ist.

(2) . . . . . . . .

§ 209. (1) Werden innerhalb der Verjährungsfrist (§ 207) nach außen erkennbare Amtshandlungen zur Gel-
tendmachung des Ab gabenanspruches oder zur Feststellung des Abgabepflichtigen (§ 77) von der Abgaben-
behörde unternommen, so verlängert sich die Verjährungsfrist um ein Jahr. Die Verjährungsfrist verlängert
sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn solche Amtshandlungen in einem Jahr unternommen werden, bis zu
dessen Ablauf die Verjährungsfrist verlängert ist. Verfolgungshandlungen (§ 14 Abs. 3 FinStrG, § 32 Abs. 3
VStG) gelten als solche Amtshandlungen. 

(2) Die Verjährung ist gehemmt, solange die Geltendmachung des Anspruches innerhalb der letzten sechs
Monate der Verjährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht möglich ist. 
(3) Das Recht auf Festsetzung einer Abgabe verjährt spätestens zehn Jahre nach Entstehung des Abgaben-

anspruches (§ 4) . . . . . . . . .
(4) Abweichend von Abs. 3 verjährt das Recht, eine gemäß § 200 Abs. 1 vorläufige Abgabenfestsetzung

wegen der Beseitigung einer Ungewissheit im Sinn des § 200 Abs. 1 durch eine endgültige Festsetzung zu er-
setzen, spätestens fünfzehn Jahre nach Entstehung des Abgabenanspruches

§ 209a. (1) Einer Abgabenfestsetzung, die in einer Berufungsentscheidung zu erfolgen hat, steht der Eintritt
der Verjährung nicht entgegen. 
(2) Hängt eine Abgabenfestsetzung unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung einer Berufung oder eines

in Abgabenvorschriften vorgesehenen Antrages (§ 85) ab, so steht der Abgabenfestsetzung der Eintritt der Ver-
jährung nicht entgegen, wenn die Berufung oder der Antrag vor diesem Zeitpunkt, wenn ein Antrag auf Auf-
hebung gemäß § 299 Abs. 1 vor Ablauf der Jahresfrist des § 302 Abs. 1 oder wenn ein Antrag auf
Wiederaufnahme des Verfahrens rechtzeitig im Sinn des § 304 eingebracht wurde. 
(3) Sofern nicht Abs. 1 oder 2 anzuwenden ist, darf in einem an die Stelle eines früheren Bescheides tretenden

Abgabenbescheid, soweit für einen Teil der festzusetzenden Abgabe bereits Verjährung eingetreten ist, vom
früheren Bescheid nicht abgewichen werden. 
(4) Abgabenerklärungen gelten als Anträge im Sinn des Abs. 2, wenn die nach Eintritt der Verjährung vor-

zunehmende Abgabenfestsetzung zu einer Gutschrift führen würde.

§ 209b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Soweit die Verjährung der Festsetzung einer
Abgabe in einem Be scheid nicht entgegenstehen würde, der durch die Aufsichtsbehörde in einer Entscheidung
über eine Vorstellung (Art. 119a Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz) aufgehoben wird, steht sie auch nicht der
Festsetzung im den aufgehobenen Bescheid ersetzenden Be scheid entgegen; § 209a gilt sinngemäß. 

6. ABSCHNITT. 
Einhebung der Abgaben. 

A. Fälligkeit, Entrichtung und Nebengebühren im 
Einhebungsverfahren. 

1. Fälligkeit und Entrichtung.
§ 210. (1) Abgaben werden unbeschadet der in Abgabenvorschriften getroffenen besonderen Regelungen

mit Ablauf eines Mo nates nach Bekanntgabe (§ 97) des Abgabenbescheides fällig. Wenn bei mündlicher Ver-
kündung eines Bescheides auch eine schriftliche Ausfertigung zuzustellen ist, wird die Monatsfrist erst mit der
Zustellung der schriftlichen Ausfertigung in Lauf gesetzt. 
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(2) Wird ein Bescheid, der eine sonstige Gutschrift (§ 213 Abs. 1) zur Folge hatte, ohne gleichzeitige Neufest-
setzung der Abgabe aufgehoben, so ist die sich hiedurch ergebende, dem Gegenstand des aufgehobenen Bescheides
zuzuordnende Abgabenschuldigkeit am Tag der Aufhebung fällig. Für die Entrichtung einer solchen Abgaben-
schuldigkeit steht jedoch eine Nachfrist von einem Monat zu.
(3) Werden Abgaben, ausgenommen Eingangs- oder Aus gangs abgaben, an einem Samstag, Sonntag, ge-

setzlichen Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezember fällig, so gilt als Fälligkeitstag der nächste Tag, der nicht
einer der vorgenannten Tage ist. 
(4) Werden Abgaben, ausgenommen Nebenansprüche, später als einen Monat vor ihrer Fälligkeit festgesetzt,

so steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung der Abgabennachforderung eine Nachfrist von einem Monat
ab der Bekanntgabe des maßgeblichen Bescheides zu. 
(5) . . . . . . . .
(6) . . . . . . . .

§ 211. (1) Abgaben gelten in nachstehend angeführten Fällen als entrichtet: 
a) bei Barzahlungen am Tag der Zahlung, bei Abnahme von Bargeld durch den Vollstrecker am Tag der
Abnahme; 

b) bei Einzahlungen mit Erlagschein am Tag, der sich aus dem Tagesstempel des Aufgabepostamtes ergibt; 
c) bei Einzahlung durch Postanweisung, 
1. wenn der eingezahlte Betrag der empfangsberechtigten Kasse bar ausgezahlt wird, am Tag der Aus-
zahlung, 

2. wenn der eingezahlte Betrag auf das Postscheckkonto der empfangsberechtigten Kasse überwiesen
wird, am Tag der Überweisung durch das Abgabepostamt; 

d) bei Überweisung auf das Postscheckkonto oder ein sonstiges Konto der empfangsberechtigten Kasse am
Tag der Gutschrift; 

e) bei Einziehung einer Abgabe durch Postauftrag am Tag der Einlösung; 
f) bei Zahlung mit Scheck an dem in lit. a oder lit. d bezeichneten Tag, je nachdem der Scheck bar oder im
Verrechnungsweg eingelöst wird; 

g)  . . . . . . . .
h)  . . . . . . . .
(2) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. c die Auszahlung oder Überweisung durch das Abgabepostamt oder

in den Fällen des Abs. 1 lit. d die Gutschrift auf dem Postscheckkonto oder dem sonstigen Konto der emp-
fangsberechtigten Kasse zwar verspätet, aber noch innerhalb von drei Tagen nach Ablauf der zur Entrichtung
einer Abgabe zustehenden Frist, so hat die Verspätung ohne Rechtsfolgen zu bleiben; in den Lauf der dreitägigen
Frist sind Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der Karfreitag und der 24. Dezember nicht einzurechnen. 
(3) Erfolgt in den Fällen des Abs. 1 lit. f die Gutschrift auf Grund eines Schecks im Verrechnungsweg, so gilt

Abs. 2 sinngemäß.
(4) Die Entrichtung von Abgaben durch Hingabe von Wechseln ist unzulässig. 

§ 212. (1) Auf Ansuchen des Abgabepflichtigen kann die Abgabenbehörde für Abgaben, hinsichtlich derer
ihm gegenüber auf Grund eines Rückstandsausweises (§ 229) Einbringungsmaßnahmen für den Fall des bereits
erfolgten oder späteren Eintrittes aller Voraussetzungen hiezu in Betracht kommen, den Zeitpunkt der Entrich-
tung der Abgaben hinausschieben (Stundung) oder die Entrichtung in Raten bewilligen, wenn die sofortige
oder die sofortige volle Entrichtung der Abgaben für den Abgabepflichtigen mit erheblichen Härten verbunden
wäre und die Einbringlichkeit der Abgaben durch den Aufschub nicht gefährdet wird. Eine vom Ansuchen ab-
weichende Bewilligung von Zahlungserleichterungen kann sich auch auf Abgaben, deren Gebarung mit jener
der den Gegenstand des Ansuchens bildenden Abgaben zusammengefaßt verbucht wird (§ 213), erstrecken. 
(2) Für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag von insgesamt [750 Euro] 1 übersteigen, sind, 
a) solange auf Grund eines Ansuchens um Zahlungserleichterungen, über das noch nicht entschieden wurde,
Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt werden dürfen (§ 230 Abs. 3) oder 

b) soweit infolge einer gemäß Abs. 1 erteilten Bewilligung von Zahlungserleichterungen ein Zahlungsauf-
schub eintritt,

Stundungszinsen in Höhe von [viereinhalb Prozent] 2 über dem je weils geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu ent-
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richten. Im Fall eines Terminverlustes gilt der Zahlungsaufschub im Sinn dieser Bestimmung erst im Zeitpunkt
der Ausstellung des Rückstandsausweises (§ 229) als beendet. Im Fall der nachträglichen Herabsetzung einer
Abgabenschuld hat auf Antrag des Abgabepflichtigen die Berechnung der Stundungszinsen unter rückwirkender
Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. [Stundungszinsen, die den Betrag von 50 Euro nicht
erreichen, sind nicht festzusetzen.] 3

(3) Wird die Bewilligung einer Zahlungserleichterung durch Abänderung oder Zurücknahme des Bescheides
widerrufen (§ 294), so steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung des noch aushaftenden Abgabenbetrages
eine Nachfrist von einem Monat ab Bekanntgabe des Widerrufsbescheides zu. Soweit einem vor Ablauf der für
die Entrichtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der Dauer eines diese Abgabe be-
treffenden Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz eingebrachten Ansuchen um Zahlungs-
erleichterungen nicht stattgegeben wird, steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von
einem Monat ab Bekanntgabe des das Ansuchen erledigenden Bescheides zu. Dies gilt - abgesehen von Fällen
des Abs. 4 - nicht für innerhalb der Nachfristen des ersten oder zweiten Satzes eingebrachte Ansuchen um Zah-
lungserleichterungen.
(4) Die für Ansuchen um Zahlungserleichterungen geltenden Vorschriften sind auf Berufungen gegen die

Abweisung derartiger Ansuchen und auf solche Berufungen betreffende Vorlageanträge (§ 276 Abs. 2) sinn-
gemäß anzuwenden. 

1 Gemäß § 212b Z 1 wird für Landes- und Gemeindeabgaben dieser Betrag auf 200 Euro begrenzt.
2 Gemäß § 212b Z 1 wird für Landes- und Gemeindeabgaben dieser Zinssatz auf sechs Prozent festgesetzt.
3 Gemäß § 212b Z 2 hat hinsichtlich der Landes- und Gemeindeabgaben im Fall der nachträglichen Herabsetzung einer Abgaben-
schuld die Berechnung der Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages von Amts wegen
zu erfolgen.

§ 212a.1 (1) Die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe unmittelbar oder mittelbar von der Erledigung einer
Berufung abhängt, ist auf Antrag des Abgabepflichtigen insoweit auszusetzen, als eine Nachforderung unmit-
telbar oder mittelbar auf einen Bescheid, der von einem Anbringen abweicht, oder auf einen Bescheid, dem
kein Anbringen zugrunde liegt, zurückzuführen ist, höchstens jedoch im Ausmaß der sich bei einer dem Be-
gehren des Abgabepflichtigen Rechnung tragenden Berufungserledigung ergebenden Herabsetzung der Abga-
benschuld. Dies gilt sinngemäß, wenn mit einer Berufung die Inanspruchnahme für eine Abgabe angefochten
wird. 
(2) Die Aussetzung der Einhebung ist nicht zu bewilligen, 
a) insoweit die Berufung nach Lage des Falles wenig erfolgversprechend erscheint, oder 
b) insoweit mit der Berufung ein Bescheid in Punkten angefochten wird, in denen er nicht von einem An-
bringen des Abgabepflichtigen abweicht, oder 

c) wenn das Verhalten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit der Abgabe gerichtet
ist. 

(3) Anträge auf Aussetzung der Einhebung können bis zur Entscheidung über die Berufung (Abs. 1) gestellt
werden. Sie sind zurückzuweisen, wenn sie nicht die Darstellung der Ermittlung des gemäß Abs. 1 für die Aus-
setzung in Betracht kommenden Abgabenbetrages enthalten. Weicht der vom Abgabepflichtigen ermittelte Ab-
gabenbetrag von dem sich aus Abs. 1 ergebenden nicht we sentlich ab, so steht dies der Bewilligung der Aussetzung
im beantragten Ausmaß nicht entgegen. 
(4) Die für Anträge auf Aussetzung der Einhebung geltenden Vorschriften sind auf Berufungen gegen die

Abweisung derartiger Anträge und auf solche Berufungen betreffende Vorlageanträge (§ 276 Abs. 2) sinngemäß
anzuwenden. 
(5) Die Wirkung einer Aussetzung der Einhebung besteht in einem Zahlungsaufschub. Dieser endet mit Ab-

lauf der Aussetzung oder ihrem Widerruf (§ 294). Der Ablauf der Aussetzung ist anläßlich einer über die Be-
rufung (Abs. 1) ergehenden 

a) Berufungsvorentscheidung oder 
b) Berufungsentscheidung oder 
c) anderen das Berufungsverfahren abschließenden Erledigung zu verfügen. Die Verfügung des Ablaufes
anläßlich des Ergehens einer Berufungsvorentscheidung schließt eine neuerliche Antragstellung im Fall
der Einbringung eines Vorlageantrages (§ 276 Abs. 2) nicht aus. 

Wurden dem Abgabepflichtigen für einen Abgabenbetrag sowohl Zahlungserleichterungen als auch eine Aus-
setzung der Einhebung be willigt, so tritt bis zum Ablauf der Aussetzung oder ihrem Wi der ruf der Zahlungs-
aufschub auf Grund der Aussetzung ein. 



19. Erg.
393

163
§§ 212b - 217BUNDESABGABENORDNUNG

(6) Wurde eine Abgabenschuldigkeit durch die Verwendung von sonstigen Gutschriften (§ 213 Abs. 1) oder
Guthaben (§ 215 Abs. 4) gänzlich oder teilweise getilgt, so sind, falls dies beantragt wurde, die getilgten Beträge
in die Bewilligung der Aussetzung der Einhebung einzubeziehen, wenn die Tilgung 

a) vor Fälligkeit der Abgabenschuldigkeit oder 
b) vor Ablauf einer sonst für ihre Entrichtung gemäß § 210 Abs. 2 zustehenden Frist oder 
c) bei später als einen Monat vor ihrer Fälligkeit festgesetzten Abgaben vor Ablauf eines Monats ab Be-
kanntgabe des maßgeblichen Bescheides oder 

d) nach Einbringen des Antrages auf Aussetzung oder 
e) innerhalb eines Monats vor Ablauf der Frist des Abs. 7 

erfolgte. 
(7) Für die Entrichtung einer Abgabe, deren Einhebung ausgesetzt wurde, steht dem Abgabepflichtigen eine

Frist bis zum Ab lauf eines Monats ab Bekanntgabe des Bescheides über den Ablauf der Aussetzung (Abs. 5)
oder eines die Aussetzung betreffenden Be scheides gemäß § 294 zu. Soweit einem vor Ablauf der für die Ent-
richtung einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der Dauer eines diese Abgabe betreffenden
Zahlungsaufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz eingebrachten Antrag auf Aussetzung der Einhebung
nicht stattgegeben wird, steht dem Abgabepflichtigen für die Entrichtung eine Nachfrist von einem Monat ab
Bekanntgabe des den Antrag erledigenden Be scheides zu. 
(8) Zur Entrichtung oder Tilgung von Abgabenschuldigkeiten, deren Einhebung ausgesetzt ist, dürfen Zah-

lungen, sonstige Gutschriften (§ 213 Abs. 1) sowie Guthaben (§ 215 Abs. 4) nur auf Verlangen des Abgabe-
pflichtigen verwendet werden. Hiebei ist § 214 Abs. 4 sinngemäß anzuwenden, wenn bei Bekanntgabe des
Verwendungszweckes auf den Umstand der Aussetzung der Einhebung der zu entrichtenden oder zu tilgenden
Abgabenschuldigkeit ausdrücklich hingewiesen wurde. 
(9) Für Abgabenschuldigkeiten sind 
a) solange auf Grund eines Antrages auf Aussetzung der Einhebung, über den noch nicht entschieden wurde,
Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet noch fortgesetzt werden (§ 230 Abs. 6) oder 

b) soweit infolge einer Aussetzung der Einhebung ein Zahlungsaufschub eintritt, 
Aussetzungszinsen in Höhe von [zwei Prozent] 2 über dem jeweils geltenden Basiszinssatz pro Jahr zu ent-
richten. Aussetzungszinsen, die den Betrag von [50 Euro] 3 nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Im Fall der
nachträglichen Herabsetzung einer Abgabenschuld hat die Berechnung der Aussetzungszinsen unter rückwir-
kender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen. Wird einem Antrag auf Aussetzung der Ein-
hebung nicht stattgegeben, so sind Aussetzungszinsen vor der Erlassung des diesen Antrag erledigenden
Bescheides nicht festzusetzen. Im Fall der Bewilligung der Aussetzung der Einhebung sind Aussetzungszinsen
vor der Verfügung des Ablaufes (Abs. 5) oder des Widerrufes der Aussetzung nicht festzusetzen. 

1 § 212a ist erstmals für nach dem 31. Dezember 2009 eingebrachte Anträge auf Aussetzung der Einhebung anzuwenden (§ 323a
Abs. 1 Z 7).

2 Gemäß § 212b Z 3 sind für Landes- und Gemeindeabgaben Aussetzungszinsen in Höhe von drei Prozent pro Jahr zu entrichten
3 Gemäß § 212b Z 4 sind Aussetzungszinsen, die den Betrag von zehn Euro nicht erreichen, nicht festzusetzen.

§ 212b. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Abweichend von § 212 Abs. 2 erster Satz sind Stundungszinsen für Abgabenschuldigkeiten, die den Betrag
von insgesamt 200 Euro übersteigen, in Höhe von sechs Prozent pro Jahr zu ent richten. Stundungszinsen,
die den Betrag von zehn Euro nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. 

2. Abweichend von § 212 Abs. 2 letzter Satz hat im Fall der nachträglichen Herabsetzung einer Abgaben-
schuld die Be rechnung der Stundungszinsen unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungs-
betrages von Amts wegen zu er folgen. 

3. Abweichend von § 212a Abs. 9 erster Satz sind Aussetzungszinsen in Höhe von drei Prozent pro Jahr zu
entrichten. 

4. Abweichend von § 212a Abs. 9 zweiter Satz sind Aussetzungszinsen, die den Betrag von zehn Euro nicht
erreichen, nicht festzusetzen. 

. . . . . . . .
2. Säumniszuschläge

§ 217. (1) Wird eine Abgabe, ausgenommen Nebengebühren  (§ 3 Abs. 2 lit. d), nicht spätestens am Fälligkeitstag
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entrichtet, so sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Säumniszuschläge 1 zu entrichten.
(2) Der erste Säumniszuschlag beträgt 2% des nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenbetrages. 
(3) . . . . . . . .
(4) Säumniszuschläge sind für Abgabenschuldigkeiten insoweit nicht zu entrichten, als 
a) ihre Einhebung gemäß § 212a ausgesetzt ist, 
b) ihre Einbringung gemäß § 230 Abs. 2, 3, 5 oder 6 gehemmt ist, 
c) ein Zahlungsaufschub im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz nicht durch Ausstellung eines Rückstands-
ausweises  (§ 229) als beendet gilt, 

d) ihre Einbringung gemäß § 231 ausgesetzt ist. 
(5) Die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages gemäß Abs. 2 entsteht nicht, soweit die

Säumnis nicht mehr als fünf Tage beträgt und der Abgabepflichtige innerhalb der letzten sechs Monate vor
dem Eintritt der Säumnis alle Abgabenschuldigkeiten, hinsichtlich derer die Gebarung gemäß § 213 mit jener
der nicht zeitgerecht entrichteten Abgabenschuldigkeit zusammengefasst verbucht wird, zeitgerecht entrichtet
hat. In den Lauf der fünftägigen Frist sind Samstage, Sonntage, gesetzliche Feiertage, der Karfreitag und der
24. Dezember nicht einzurechnen; sie beginnt in den Fällen des § 211 Abs. 2 und 3 erst mit dem Ablauf der
dort genannten Frist. 
(6) . . . . . . . .
(7) Auf Antrag des Abgabepflichtigen sind Säumniszuschläge insoweit herabzusetzen bzw. nicht festzuset-

zen, als ihn an der Säumnis kein grobes Verschulden trifft, insbesondere insoweit bei nach Abgabenvorschriften
selbst zu berechnenden Abgaben kein grobes Verschulden an der Unrichtigkeit der Selbstberechnung vorliegt. 
(8) Im Fall der nachträglichen Herabsetzung der Abgabenschuld hat die Berechnung der Säumniszuschläge

unter rückwirkender Berücksichtigung des Herabsetzungsbetrages zu erfolgen; dies gilt sinngemäß 
a) für bei Veranlagung durch Anrechnung von Vorauszahlungen entstehende Gutschriften und 
b) . . . . . . . .
(9) Im Fall der nachträglichen rückwirkenden Zuerkennung oder Verlängerung von Zahlungsfristen hat auf
Antrag des Abgabepflichtigen die Berechnung der Säumniszuschläge unter rückwirkender Berücksichti-
gung der zuerkannten oder verlängerten Zahlungsfrist zu erfolgen. 

(10) Säumniszuschläge, die den Betrag von [50 Euro] 2 nicht erreichen, sind nicht festzusetzen. Dies gilt
für Abgaben, deren Selbstberechnung nach Abgabenvorschriften angeordnet oder ge stattet ist, mit der Maßgabe,
dass die Summe der Säumniszuschläge für Nachforderungen gleichartiger, jeweils mit einem Ab gabenbescheid
oder Haftungsbescheid geltend gemachter Abgaben maßgebend ist.

1 Gem. § 217a Z 2 werden Säumniszuschläge im Zeitpunkt der Zustellung des sie festsetzenden Bescheides fällig. 
2 Gem. § 217a Z 3 sind Säumniszuschläge zu Landes- und Gemeindeabgaben, die den Betrag von fünf Euro nicht erreichen, nicht
festzusetzen.

§ 217a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. § 217 Abs. 3 ist nicht anzuwenden, 
2. Säumniszuschläge werden im Zeitpunkt der Zustellung des sie festsetzenden Bescheides fällig, 
3. abweichend von § 217 Abs. 10 erster Satz sind Säumniszuschläge, die den Betrag von fünf Euro nicht
erreichen, nicht festzusetzen. 

. . . . . . . .

B. Sicherheitsleistung und Geltendmachung von 
Haftungen. 

1. Sicherheitsleistung. 
§ 222. (1) Die Bestellung einer nach den Abgabenvorschriften zu leistenden oder vom Abgabepflichtigen

angebotenen Sicherheit erfolgt durch Erlag von Geld oder von inländischen Wertpapieren, die sich nach den
hierüber bestehenden Vorschriften zur Anlegung der Gelder von Minderjährigen eignen, und nur in Ermange-
lung solcher durch Erlag von anderen inländischen, an einer Börse no tierten Wertpapieren, die nach Ermessen
der Abgabenbehörde genügende Deckung bieten. Die Wertpapiere dürfen nicht außer Kurs gesetzt und müssen
mit den laufenden Zins- oder Gewinnanteilscheinen und Erneuerungsscheinen versehen sein. Sie sind nach
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dem Kurs des Erlagstages zu bewerten und bei der Abgabenbehörde zu hinterlegen. Diese kann auch Einlage-
bücher einer inländischen Kreditunternehmung als Sicherheits leistung zulassen. 
(2) Mit dem Erlag bei der Abgabenbehörde wird an dem Gegenstand des Erlages ein Pfandrecht für den

Anspruch begründet, in Ansehung dessen die Sicherheitsleistung erfolgt. 
(3) Die Abgabenbehörde kann, wenn der zur Sicherheitsleistung Verpflichtete eine Sicherheit nach Abs. 1

nicht oder nur schwer beschaffen kann, eine Sicherheitsleistung mittels einer ge setzliche Sicherheit bietenden
Hypothek an einem inländischen Grundstück, mittels einer Bankgarantie, durch zahlungsfähige in ländische
Bürgen (§ 1357 ABGB), durch Verpfändung von Bankdepots oder durch Abtretung von Forderungen gegen
zahlungsfähige inländische Schuldner zulassen. 
(4) In Abgabenvorschriften enthaltene besondere Bestimmungen über die Art der Sicherheitsleistung bleiben

unberührt. 

§ 223. (1) Wer Sicherheit geleistet hat, ist berechtigt, die Si cher heit oder einen Teil davon durch eine andere
den Vorschriften des § 222 entsprechende Sicherheit zu ersetzen. 
(2) Wird eine Sicherheit unzureichend, so ist sie zu ergänzen oder es ist eine anderweitige Sicherheit zu lei-

sten. 

2. Geltendmachung von Haftungen.
§ 224. (1) Die in Abgabenvorschriften geregelten persönlichen Haftungen werden durch Erlassung von Haf-

tungsbescheiden geltend gemacht. In diesen ist der Haftungspflichtige unter Hinweis auf die gesetzliche Vor-
schrift, die seine Haftungspflicht begründet, aufzufordern, die Abgabenschuld, für die er haftet, binnen einer
Frist von einem Monat zu entrichten. 
(2) . . . . . . . .
(3) Die erstmalige Geltendmachung eines Abgabenanspruches anläßlich der Erlassung eines Haftungsbe-

scheides gemäß Abs. 1 ist nach Eintritt der Verjährung des Rechtes zur Festsetzung der Ab ga be nicht mehr zu-
lässig. 

§ 225. . . . . . . . .

C. Vollstreckbarkeit.
§ 226. Abgabenschuldigkeiten, die nicht spätestens am Fälligkeitstag entrichtet werden, sind in dem von

der Abgabenbehörde festgesetzten Ausmaß vollstreckbar; solange die Voraussetzungen für die Selbstberech-
nung einer Abgabe durch den Abgabepflichtigen ohne abgabenbehördliche Festsetzung gegeben sind, tritt an
die Stelle des festgesetzten Betrages der selbst berechnete und der Abgabenbehörde bekanntgegebene Betrag.
Dies gilt sinngemäß, wenn nach den Abgabenvorschriften die Selbstberechnung einer Abgabe einem abgaben-
rechtlich Haftungspflichtigen obliegt. 

§ 227. (1) Vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeiten sind einzumahnen. 
(2) Die Mahnung wird durch Zustellung eines Mahnschreibens (Mahnerlagscheines) vollzogen, in dem der

Abgabepflichtige unter Hinweis auf die eingetretene Vollstreckbarkeit aufgefordert wird, die Abgabenschuld
binnen zwei Wochen, von der Zustellung an gerechnet, zu bezahlen (Mahnklausel). Ein Nachweis der Zustel-
lung des Mahnschreibens ist nicht erforderlich; bei Postversand wird die Zustellung des Mahnschreibens am
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post vermutet. 
(3) Bei Abgabenschuldigkeiten, die durch Postauftrag eingezogen werden sollen, gilt der Postauftrag als

Mahnung. 
(4) Eine Mahnung ist nicht erforderlich, 
a) wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine Woche vor dem Eintritt der Fälligkeit oder, wenn eine
Mahnung bis dahin nicht erfolgt sein sollte, spätestens eine Woche vor dem Ablauf einer gesetzlich zu-
stehenden oder durch Be scheid zuerkannten Zahlungsfrist eine Verständigung (Bu chungsmitteilung,
Lastschriftanzeige) zugesendet wur de, die ihn über Art, Höhe und Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung
unterrichtet oder der Abgabepflichtige auf elektronischem Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt
wurde, dass auf dem Abgabenkonto Buchungen erfolgt sind.

b) wenn eine vom Abgabepflichtigen oder von dem zur Einbehaltung und Abfuhr Verpflichteten selbst zu
berechnende Abgabe zum Fälligkeitstag nicht entrichtet wurde; 
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c) insoweit der Zeitpunkt der Entrichtung einer Abgabe durch Bewilligung einer Zahlungserleichterung
oder einer Aussetzung der Einhebung hinausgeschoben wurde; 

d) insoweit ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen oder ein Antrag auf Aussetzung der Einhebung ab-
gewiesen wurde; 

e) wenn die Voraussetzungen für die Erlassung eines Vollstreckungsbescheides gegeben sind (§ 230 Abs.
7); 

f) bei Nichteinhaltung einer gemäß §§ 212 Abs. 3, 212 a Abs. 7, 235 Abs. 3 oder 237 Abs. 2 zustehenden
Frist; 

g) bei Nebenansprüchen. 

§ 227a. Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: 
1. Im Falle einer Mahnung nach § 227 ist eine Mahngebühr von einem halben Prozent des eingemahnten
Abgabenbetrages, mindestens jedoch drei Euro und höchstens 30 Euro, zu entrichten. Die Mahngebühr
wird bei Zustellung des Mahnschreibens mit der Zustellung, bei Einziehung des Abgabenbetrages durch
Postauftrag mit der Vorweisung des Postauftrages fällig. 

2. Wird eine vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeit erstmals eingemahnt, ohne dass dies erforder-
lich gewesen wäre, so kann eine Mahngebühr festgesetzt werden; Z 1 gilt sinngemäß. 

§ 228. Auf Abgabenschuldigkeiten, die infolge einer Umbuchung gemäß § 214 Abs. 7, einer Rückzahlung
gemäß § 241 Abs. 1 oder deswegen wiederaufleben, weil eine unrichtige oder nachträglich unrichtig gewordene
Verbuchung der Gebarung rückgängig gemacht wird, ist § 227 mit Ausnahme des Abs. 4 anzuwenden. Eine
Mahnung ist jedoch nicht erforderlich, wenn dem Abgabepflichtigen spätestens eine Woche vor dem Ablauf der
Nachfrist ge mäß § 210 Abs. 5 eine Verständigung (Buchungsmitteilung, Lastschriftanzeige) zugesendet wurde,
die ihn über Art, Höhe und Zeitpunkt der Zahlungsverpflichtung unterrichtet oder der Abgabepflichtige auf elek-
tronischem Wege (§ 98 Abs. 2) davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass auf dem Abgabenkonto Buchungen erfolgt
sind.

D. Allgemeine Bestimmungen über die Einbringung und 
Sicherstellung. 

1. Rückstandsausweis. 
§ 229. Als Grundlage für die Einbringung ist über die vollstreckbar gewordenen Abgabenschuldigkeiten ein

Rückstandsausweis elektronisch oder in Papierform auszustellen.. Dieser hat Namen und Anschrift des Abgabe-
pflichtigen, den Betrag der Abgabenschuld, zergliedert nach Abgabenschuldigkeiten, und den Vermerk zu ent-
halten, daß die Abgabenschuld vollstreckbar geworden ist (Vollstreckbarkeitsklausel). Der Rückstandsausweis
ist Exekutionstitel für das finanzbehördliche und gerichtliche Voll streckungsverfahren.

§ 229a. . . . . . . . .

2. Hemmung der Einbringung.
§ 230. (1) Wenn eine vollstreckbar gewordene Abgabenschuldigkeit gemäß § 227 eingemahnt werden muß,

dürfen Einbringungsmaßnahmen erst nach ungenütztem Ablauf der Mahnfrist, bei Einziehung durch Postauftrag
erst zwei Wochen nach Absendung des Postauftrages oder bei früherem Rücklangen des nicht eingelösten Post-
auftrages eingeleitet werden. Ferner dürfen, wenn die Abgabenbehörde eine Abgabenschuldigkeit einmahnt,
ohne daß dies erforderlich gewesen wäre, innerhalb der Mahnfrist Einbringungsmaßnahmen weder eingeleitet
noch fortgesetzt werden. 
(2) Während einer gesetzlich zustehenden oder durch Bescheid zuerkannten Zahlungsfrist dürfen Einbrin-

gungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder fortgesetzt werden. 
(3) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen (§ 212 Abs. 1) vor dem Ablauf der für die Entrichtung

einer Abgabe zur Verfügung stehenden Frist oder während der Dauer eines diese Abgabe betreffenden Zahlungs-
aufschubes im Sinn des § 212 Abs. 2 zweiter Satz eingebracht, so dürfen Einbringungsmaßnahmen bis zur Erle-
digung des Ansuchens nicht eingeleitet werden; dies gilt nicht, wenn es sich bei der Zahlungsfrist um eine Nachfrist
gemäß § 212 Abs. 3 erster oder zweiter Satz handelt.
(4) Wurde ein Ansuchen um Zahlungserleichterungen nach dem im Abs. 3 bezeichneten Zeitpunkt einge-
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bracht, so kann die Abgabenbehörde dem Ansuchen aufschiebende Wirkung hinsichtlich der Maßnahmen zur
Einbringung zuerkennen; das gleiche gilt für einen Antrag gemäß § 214 Abs. 5. 
(5) Wurden Zahlungserleichterungen bewilligt, so dürfen Einbringungsmaßnahmen während der Dauer des

Zahlungsaufschubes weder eingeleitet noch fortgesetzt werden. Erlischt eine bewilligte Zahlungserleichterung
infolge Nichteinhaltung eines Zahlungstermines oder infolge Nichterfüllung einer in den Bewilligungsbescheid
auf genommenen Bedingung (Terminverlust), so sind Einbringungsmaßnahmen hinsichtlich der gesamten vom
Terminverlust betroffenen Abgabenschuld zulässig. Ist ein Terminverlust auf andere Gründe als die Nichteinhal-
tung eines in der Bewilligung von Zahlungserleichterungen vorgesehenen Zahlungstermines zu rückzuführen, so
darf ein Rückstandsausweis frühestens zwei Wochen nach Verständigung des Abgabepflichtigen vom Eintritt des
Terminverlustes ausgestellt werden.
(6) Wurde ein Antrag auf Aussetzung der Einhebung gestellt, so dürfen Einbringungsmaßnahmen hinsichtlich

der davon nach Maßgabe des  § 212 a Abs. 1, 2 lit. b und 3 letzter Satz betroffenen Abgaben bis zu seiner Erledigung
weder eingeleitet noch fortgesetzt werden.
(7) Kommen während der Zeit, in der gemäß Abs. 1 bis 6 Einbringungsmaßnahmen nicht eingeleitet oder

fortgesetzt werden dürfen, Umstände hervor, die die Einbringung einer Abgabe ge fährden oder zu erschweren
drohen, so dürfen Einbringungsmaßnahmen durchgeführt werden, wenn spätestens bei Vornahme der Voll-
streckungshandlung ein Bescheid zugestellt wird, der die Gründe der Gefährdung oder Erschwerung der Ein-
bringung anzugeben hat (Vollstreckungsbescheid). Mit der Zustellung dieses Bescheides treten bewilligte
Zahlungserleichterungen außer Kraft.

3. Aussetzung der Einbringung.
§ 231. (1) Die Einbringung fälliger Abgaben kann ausgesetzt werden, wenn Einbringungsmaßnahmen er-

folglos versucht worden sind oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst unterlassen werden, aber die Möglichkeit
besteht, daß sie zu einem späteren Zeitpunkt zum Erfolg führen können. Das gleiche gilt, wenn der für die Ein-
bringung erforderliche Verwaltungsaufwand außer Verhältnis zu dem einzubringenden Betrag stehen würde. 
(2) Wenn die Gründe, die zur Aussetzung der Einbringung geführt haben (Abs. 1), innerhalb der Verjäh-

rungsfrist (§ 238) wegfallen, ist die ausgesetzte Einbringung wieder aufzunehmen. 

4. Sicherstellung.
§ 232. (1) Die Abgabenbehörde kann, sobald der Tatbestand verwirklicht ist, an den die Abgabenvorschriften

die Abgabepflicht knüpfen, selbst bevor die Abgabenschuld dem Ausmaß nach feststeht, bis zum Eintritt der
Vollstreckbarkeit (§ 226) an den Abgabepflichtigen einen Sicherstellungsauftrag erlassen, um einer Ge fährdung
oder wesentlichen Erschwerung der Einbringung der Ab gabe zu begegnen. Der Abgabepflichtige kann durch
Erlag eines von der Abgabenbehörde zu bestimmenden Betrages erwirken, daß Maßnahmen zur Vollziehung
des Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits vollzogene Maßnahmen aufgehoben werden. 
(2) Der Sicherstellungsauftrag (Abs. 1) hat zu enthalten: 
a) die voraussichtliche Höhe der Abgabenschuld; 
b) die Gründe, aus denen sich die Gefährdung oder Erschwerung der Einbringung der Abgabe ergibt; 
c) den Vermerk, daß die Anordnung der Sicherstellung sofort in Vollzug gesetzt werden kann; 
d) die Bestimmung des Betrages, durch dessen Hinterlegung der Abgabepflichtige erwirken kann, daß Maß-
nahmen zur Vollziehung des Sicherstellungsauftrages unterbleiben und bereits vollzogene Maßnahmen
aufgehoben werden. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß ab der Anhängigkeit eines Strafverfahrens gegen einen der Begehung
eines vorsätzlichen Finanzvergehens oder einer vorsätzlichen Verletzung von Abgabenvorschriften der Länder
und Gemeinden Verdächtigen hinsichtlich jenes Betrages, um den die Abgaben voraussichtlich verkürzt wurden. 

§ 233. (1) Der Sicherstellungsauftrag ist Grundlage für das. . . . . . . . gerichtliche Sicherungsverfahren. 
(2) Auf Grund eines Sicherstellungsauftrages hat das Gericht auf Antrag der Abgabenbehörde ohne Be-

scheinigung der Gefahr und ohne Sicherheitsleistung die Exekution zur Sicherstellung des Abgabenbetrages
bis zu dessen Vollstreckbarkeit zu bewilligen. Der Sicherstellungsauftrag kann zusammen mit der Verständi-
gung von der gerichtlichen Exekutionsbewilligung zugestellt werden. 
. . . . . . . .



E. Abschreibung (Löschung und Nachsicht) und 
Entlassung aus der Gesamtschuld.

. . . . . . . .

F. Verjährung fälliger Abgaben.
§ 238. (1) Das Recht, eine fällige Abgabe einzuheben und zwangs weise einzubringen, verjährt binnen fünf

Jahren nach Ab lauf des Kalenderjahres, in welchem die Abgabe fällig geworden ist, keinesfalls jedoch früher als
das Recht zur Festsetzung der Ab gabe. § 209a gilt sinngemäß.
(2) Die Verjährung fälliger Abgaben wird durch jede zur Durch setzung des Anspruches unternommene, nach

außen erkennbare Amtshandlung, wie durch Mahnung, durch Vollstreckungsmaßnahmen, durch Bewilligung einer
Zahlungserleichterung oder durch Erlassung eines Haftungsbescheides unterbrochen. Mit Ab lauf des Jahres, in
welchem die Unterbrechung eingetreten ist, beginnt die Verjährungsfrist neu zu laufen.
(3) Die Verjährung ist gehemmt, solange 
a) die Einhebung oder zwangsweise Einbringung einer Abgabe innerhalb der letzten sechs Monate der Ver-
jährungsfrist wegen höherer Gewalt nicht möglich ist, oder 

b) die Einhebung einer Abgabe ausgesetzt ist, oder 
c) einer Beschwerde gemäß § 30 Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 oder § 85 Verfassungsgerichtshof-
gesetz 1953 aufschiebende Wirkung zuerkannt ist. 

(4) Wenn fällige Abgaben durch Handpfand gesichert sind, findet § 1483 ABGB. sinngemäß Anwendung.
Sind sie durch bücherliche Eintragung gesichert, so kann innerhalb von dreißig Jahren nach erfolgter Eintragung
gegen die Geltendmachung der durch das Pfandrecht gesicherten Forderung die seither eingetretene Verjährung
der Abgabe nicht eingewendet werden. 
(5) Wird ein Bescheid, mit dem eine Abgabenschuldigkeit gelöscht (§ 235) oder nachgesehen (§ 236) wird,

innerhalb von drei Jahren ab seiner Bekanntgabe (§ 97) abgeändert oder aufgehoben, so lebt dadurch der Ab-
gabenanspruch wieder auf und beginnt die Verjährungsfrist mit der Bekanntgabe des Abänderungs- oder Auf-
hebungsbescheides neu zu laufen.
(6) Die Abs. 1 bis 5 gelten auch für die Einhebung und zwangs weise Einbringung der im § 207 Abs. 4 be-

zeichneten gegen Ab gabepflichtige gerichteten Ansprüche.

G. Rückzahlung.
§ 239. . . . . . . . .

§ 239a. . . . . . . . .

§ 240. . . . . . . . .

§ 241. (1) Wurde eine Abgabe zu Unrecht zwangsweise eingebracht, so ist der zu Unrecht entrichtete Betrag
über Antrag zu rück zuzahlen. 
(2) . . . . . . . .
(3) Anträge nach Abs. 1 . . . . . . . . können bis zum Ablauf des dritten Kalenderjahres gestellt werden, das

auf das Jahr folgt, in dem der Betrag zu Unrecht entrichtet wurde.

H. Behandlung von Kleinbeträgen.
§ 242. Abgabenbeträge unter [20 Euro] * sind nicht zu vollstrecken. Dies gilt nicht für Abgaben, die in

Wertzeichen (Stempelmarken) zu entrichten sind, und für die zu diesen zu erhebenden Nebenansprüche.
* Landes- und Gemeindeabgabenbeträge unter fünf Euro sind gem. § 242a nicht zu vollstrecken. 

§ 242a. (1) Für Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Abweichend von § 242 erster Satz sind Abgabenbeträge
unter fünf Euro nicht zu vollstrecken. 
(2) Für Landes- und Gemeindeabgaben gilt Folgendes: Guthaben (§ 215) unter fünf Euro sind nicht zurück-

zuzahlen. Dies gilt sinngemäß für Rückzahlungen gemäß § 240 Abs. 3 und § 241.
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7. ABSCHNITT 
Rechtsschutz. 

A. Ordentliche Rechtsmittel. 
1. Berufung. 

§ 243. Gegen Bescheide, die Abgabenbehörden in erster In stanz erlassen, sind Berufungen zulässig, soweit
in Abgabenvorschriften nicht anderes bestimmt ist. 

§ 244. Gegen nur das Verfahren betreffende Verfügungen ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig.
Sie können erst in der Berufung gegen den die Angelegenheit abschließenden Be scheid an gefochten werden.

2. Einbringung.
§ 245. (1) Die Berufungsfrist beträgt einen Monat. Enthält ein Be scheid die Ankündigung, daß noch eine

Begründung zum Be scheid ergehen wird, so wird die Berufungsfrist nicht vor Bekanntgabe der fehlenden Be-
gründung oder der Mitteilung, daß die An kündigung als gegenstandslos zu betrachten ist, in Lauf gesetzt. 
(2) Durch einen Antrag auf Mitteilung der einem Bescheid ganz oder teilweise fehlenden Begründung (§ 93

Abs. 3 lit. a) wird der Lauf der Berufungsfrist gehemmt.
(3) Die Berufungsfrist kann aus berücksichtigungswürdigen Gründen, erforderlichenfalls auch wiederholt,

verlängert werden. Durch einen Antrag auf Fristverlängerung wird der Lauf der Berufungsfrist gehemmt. 
(4) Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt mit dem Tag der Einbringung des Antrages (Abs. 2 oder 3) und

endet mit dem Tag, an dem die Mitteilung (Abs. 2) oder die Entscheidung (Abs. 3) über den Antrag dem Antrag-
steller zugestellt wird. In den Fällen des Abs. 3 kann jedoch die Hemmung nicht dazu führen, daß die Berufungsfrist
erst nach dem Zeitpunkt, bis zu dem letztmals ihre Verlängerung beantragt wurde, abläuft. 

§ 246. (1) Zur Einbringung einer Berufung ist jeder befugt, an den der den Gegenstand der Anfechtung bil-
dende Bescheid ergangen ist. 
(2) . . . . . . . .
. . . . . . . .
§ 248.Der nach Abgabenvorschriften Haftungspflichtige kann unbeschadet der Einbringung einer Berufung

gegen seine Heranziehung zur Haftung (Haftungsbescheid, § 224, Abs. 1) innerhalb der für die Einbringung
der Berufung gegen den Haftungsbescheid offenstehenden Frist auch gegen den Bescheid über den Abgaben-
anspruch berufen. Beantragt der Haftungspflichtige die Mitteilung des ihm noch nicht zur Kenntnis gebrachten
Abgabenanspruches, so gilt § 245 Abs. 2 und 4 sinngemäß. 

§ 249. (1) Die Berufung ist bei der Abgabenbehörde einzubringen, die den angefochtenen Bescheid erlassen
hat. Die Berufung kann im Fall einer Änderung der Zuständigkeit jedoch auch bei der neu zuständigen Abga-
benbehörde eingebracht werden. Wird eine Berufung innerhalb der Frist gemäß § 245 bei der Abgabenbehörde
zweiter Instanz eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; die Abgabenbehörde zweiter Instanz hat
die bei ihr eingebrachte Berufung unverzu�glich an die Abgabenbehörde erster Instanz weiterzuleiten.
(2) In den Fällen des § 248 kann die Berufung gegen den Be scheid über den Abgabenanspruch auch bei der

Abgabenbehörde eingebracht werden, die den Haftungsbescheid erlassen hat. 

3. Inhalt und Wirkung.
§ 250. (1) Die Berufung muß enthalten: 
a) die Bezeichnung des Bescheides, gegen den sie sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid angefochten wird; 
c) die Erklärung, welche Änderungen beantragt werden; 
d) eine Begründung. 
(2) . . . . . . . .

§ 251. Bescheide, die an die Stelle eines früheren Bescheides treten, sind in vollem Umfang anfechtbar.
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Das gleiche gilt für endgültige Bescheide, die an die Stelle eines vorläufigen Bescheides (§ 200) treten und für
Bescheide, die einen vorläufigen zum endgültigen Bescheid erklären. 

§ 252. (1) Liegen einem Bescheid Entscheidungen zugrunde, die in einem Feststellungsbescheid getroffen
worden sind, so kann der Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, daß die im Feststellungs-
bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend sind. 
(2) . . . . . . . .
(3) Ist ein Bescheid gemäß § 295 Abs. 3 geändert oder aufgehoben worden, so kann der ändernde oder auf-

hebende Bescheid nicht mit der Begründung angefochten werden, daß die in dem zur Änderung oder Aufhebung
Anlaß gebenden Bescheid getroffenen Entscheidungen unzutreffend sind. 
(4) . . . . . . . .
. . . . . . . .

§ 254. Durch Einbringung einer Berufung wird die Wirksamkeit des angefochtenen Bescheides nicht ge-
hemmt, insbesondere die Einhebung und zwangsweise Einbringung einer Abgabe nicht aufgehalten. 

4. Verzicht und Zurücknahme. 
§ 255. (1) Auf die Einbringung einer Berufung kann verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich oder zur

Niederschrift (§ 87) zu erklären. 
(2) Vor Erlassung eines Bescheides kann ein Verzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, wenn aus der

Verzichtserklärung (Niederschrift) hervorgeht, daß dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer Abgabe der Inhalt
des zu erwartenden Bescheides, bei Abgabenbescheiden die Grundlagen der Abgabenfestsetzung, die Höhe
der Abgabe und die Abweichungen von den bisherigen Festsetzungen, bekannt waren. Eine Abschrift der Nie-
derschrift ist dem Ab gabepflichtigen auszufolgen. 
(3) Eine trotz Verzicht eingebrachte Berufung ist unzulässig (§ 273). Die Möglichkeit, den Bescheid hin-

sichtlich der Fälligkeit einer festgesetzten Abgabe anzufechten, bleibt unberührt. 

§ 256. (1) Berufungen können bis zur Bekanntgabe (§ 97) der Entscheidung über die Berufung zurückgenommen
werden. Die Zurücknahme ist schriftlich oder zur Niederschrift (§ 87) zu erklären. 
(2) Wurden Beitrittserklärungen abgegeben, ist die Zurücknahme der Berufung nur wirksam, wenn ihr alle

zustimmen, die der Berufung beigetreten sind. 
(3) Wurde eine Berufung zurückgenommen (Abs. 1), so hat die Abgabenbehörde die Berufung mit Bescheid

als gegenstandslos zu erklären. 

5. Beitritt zur Berufung. 
§ 257. (1) Einer Berufung, über die noch nicht rechtskräftig entschieden ist, kann beitreten, wer nach Abga-

benvorschriften für die den Gegenstand des angefochtenen Bescheides bildende Abgabe als Gesamtschuldner
oder als Haftungspflichtiger (§ 224 Abs. 1) in Betracht kommt.
(2) Wer einer Berufung beigetreten ist, kann die gleichen Rech te geltend machen, die dem Berufungswerber

zustehen.

§ 258. (1) Der Beitritt ist bei der Abgabenbehörde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, schriftlich zu
erklären. Die Abgabenbehörde hat die Beitrittserklärung der Vorlage der Berufung (§ 276 Abs. 6) anzuschließen
oder, falls diese schon vorgelegt ist, nachträglich vorzulegen.
(2) Die im Abs. 1 bezeichnete Abgabenbehörde hat eine Beitrittserklärung durch Bescheid zurückzuweisen, 
a) wenn im Zeitpunkt des Einlangens der Beitrittserklärung die Entscheidung über die Berufung bereits
rechtskräftig ist, 

b) wenn sie von jemandem abgegeben wurde, der zum Beitritt nicht befugt ist. In diesem Fall darf die Be-
rufungsentscheidung erst nach Rechtskraft des Zurückweisungsbescheides ergehen. 

. . . . . . . .
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6. Entscheidungsbefugnis. 
. . . . . . . .

7. Berufungsverfahren. 
. . . . . . . .

8. Berufungsentscheidung.
. . . . . . . .

B. Sonstige Maßnahmen. 
1. Abänderung, Zurücknahme und Aufhebung. 

§ 293. Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei (§ 78) oder von Amts wegen in einem Bescheid
unterlaufene Schreib- und Rechenfehler oder andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen beruhende tatsäch-
liche oder ausschließlich auf dem Einsatz einer automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beruhende
Unrichtigkeiten berichtigen.

§ 293a.Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei oder von Amts wegen einen unmittelbar auf einer
unrichtigen oder nachträglich unrichtig gewordenen Verbuchung der Gebarung beruhenden Nebengebühren-
bescheid aufheben oder ändern. 

§ 293b. Die Abgabenbehörde kann auf Antrag einer Partei (§ 78) oder von Amts wegen einen Bescheid inso-
weit berichtigen, als seine Rechtswidrigkeit auf der Übernahme offensichtlicher Unrichtigkeiten aus Abgabener-
klärungen beruht.

§ 293c. . . . . . . . 

§ 294. (1) Eine Änderung oder Zurücknahme eines Bescheides, der Begünstigungen, Berechtigungen oder
die Befreiung von Pflichten betrifft, durch die Abgabenbehörde ist - soweit nicht Wi der ruf oder Bedingungen
vorbehalten sind - nur zulässig, 

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erlassung des Bescheides maßgebend
gewesen sind, oder 

b) wenn das Vorhandensein dieser Verhältnisse auf Grund un richtiger oder irreführender Angaben zu Un-
recht angenommen worden ist.

(2) Die Änderung oder Zurücknahme kann ohne Zustimmung der betroffenen Parteien mit rückwirkender
Kraft nur ausgesprochen werden, wenn der Bescheid durch wissentlich unwahre Angaben oder durch eine straf-
bare Handlung herbeigeführt worden ist. 
(3) Die Bestimmungen der Abgabenvorschriften über die Än derung und den Widerruf von Bescheiden der

im Abs. 1 bezeichneten Art bleiben unberührt. 
. . . . . . . .

§ 299. (1) Die Abgabenbehörde erster Instanz kann auf Antrag der Partei oder von Amts wegen einen Bescheid
der Abgabenbehörde erster Instanz aufheben, wenn der Spruch des Bescheides sich als nicht richtig erweist. 
(2) Mit dem aufhebenden Bescheid ist der den aufgehobenen Bescheid ersetzende Bescheid zu verbinden.

Dies gilt nur, wenn dieselbe Abgabenbehörde zur Erlassung beider Bescheide zuständig ist. 
(3) Durch die Aufhebung des aufhebenden Bescheides (Abs. 1) tritt das Verfahren in die Lage zurück, in

der es sich vor der Aufhebung (Abs. 1) befunden hat. 

§ 300. (1) Abgabenbehörden können einen von ihnen selbst erlassenen, beim Verwaltungsgerichtshof oder
Verfassungsgerichtshof mit Beschwerde angefochtenen Bescheid aufheben, 

a) wegen Rechtswidrigkeit seines Inhaltes, oder 
b) wenn er von einer unzuständigen Behörde, von einem hiezu nicht berufenen Organ oder von einem nicht
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richtig zusammengesetzten Kollegialorgan einer Behörde erlassen wur de, oder 
c) wenn der dem Bescheid zugrunde liegende Sachverhalt in einem wesentlichen Punkt unrichtig festgestellt
oder aktenwidrig angenommen wurde, oder 

d) wenn Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen wurden, bei deren Einhaltung ein anders lautender
Bescheid hätte erlassen werden oder eine Bescheiderteilung hätte unterbleiben können. 

(2) Eine Aufhebung (Abs. 1) darf in jedem Abgabenverfahren nur einmal erfolgen. 
(3) Durch die Aufhebung eines Bescheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor Erlassung

des aufgehobenen Bescheides befunden hat. 
. . . . . . . .

§ 302. (1) Abänderungen, Zurücknahmen und Aufhebungen von Bescheiden sind, soweit nicht anderes be-
stimmt ist, bis zum Ablauf der Verjährungsfrist, Aufhebungen gemäß § 299 jedoch bis zum Ablauf eines Jahres
nach Bekanntgabe (§ 97) des Bescheides zulässig. 
(2) Darüber hinaus sind zulässig: 
a) Berichtigungen nach § 293 innerhalb eines Jahres ab Rechtskraft des zu berichtigenden Bescheides oder
wenn der Antrag auf Berichtigung innerhalb dieses Jahres eingebracht ist, auch nach Ablauf dieses Jahres; 

b) Aufhebungen nach § 299 auch dann, wenn der Antrag auf Aufhebung vor Ablauf der sich aus Abs. 1 er-
gebenden Jahresfrist eingebracht ist; 

c) (Entf.) 
d) Aufhebungen nach § 300 bis zum Ablauf von fünf Jahren ab Rechtskraft des angefochtenen Bescheides. 

2. Wiederaufnahme des Verfahrens. 
§ 303. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens

ist stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist und 
a) der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare
Tat herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist, oder 

b) Tatsachen oder Beweismittel neu hervorkommen, die im abgeschlossenen Verfahren ohne grobes Ver-
schulden der Partei nicht geltend gemacht werden konnten, oder 

c) der Bescheid von Vorfragen abhängig war und nachträglich über eine solche Vorfrage von der hiefür
zuständigen Behörde (Gericht) in wesentlichen Punkten anders entschieden wurde und die Kenntnis die-
ser Umstände allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch
anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme gemäß Abs. 1 ist binnen einer Frist von drei Monaten von dem Zeit-
punkt an, in dem der An tragsteller nachweislich von dem Wiederaufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei der
Abgabenbehörde einzubringen, die im ab ge schlossenen Verfahren den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. 
(3) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine an dere Abgabenbehörde übergegangen ist, kann

der Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens auch bei der Abgabenbehörde erster Instanz eingebracht wer-
den, die im Zeitpunkt der Antragstellung zur Abgabenerhebung zuständig ist. 
(4) Eine Wiederaufnahme des Verfahrens von Amts wegen ist unter den Voraussetzungen des Abs. 1 lit. a

und c und in allen Fällen zulässig, in denen Tatsachen oder Beweismittel neu hervorkommen, die im Verfahren
nicht geltend gemacht worden sind, und die Kenntnis dieser Umstände allein oder in Verbindung mit dem son-
stigen Ergebnis des Verfahrens einen im Spruch anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätte. 

§ 303a. Der Wiederaufnahmsantrag hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung des Verfahrens, dessen Wiederaufnahme beantragt wird; 
b) die Bezeichnung der Umstände (§ 303 Abs. 1), auf die der Antrag gestützt wird; 
c) die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags notwendig sind; 
d) bei einem auf § 303 Abs. 1 lit. b gestützten Antrag weiters Angaben, die zur Beurteilung des fehlenden
groben Verschuldens an der Nichtgeltendmachung im abgeschlossenen Verfahren notwendig sind. 

§ 304. Nach Eintritt der Verjährung ist eine Wiederaufnahme des Verfahrens ausgeschlossen, sofern ihr nicht ein
a) innerhalb des Zeitraumes, bis zu dessen Ablauf die Wiederaufnahme von Amts wegen unter der Annahme
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einer Verjährungsfrist (§§ 207 bis 209 Abs. 2) von sieben Jahren zulässig wäre, oder 
b) vor dem Ablauf einer Frist von fünf Jahren nach Eintritt der Rechtskraft des das Verfahren abschließenden
Bescheides eingebrachter Antrag gemäß § 303 Abs. 1 zugrunde liegt. 

§ 305. (1) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme des Ver  fahrens steht der Abgabenbehörde zu, die
den Bescheid in erster Instanz erlassen hat. Ist im abgeschlossenen Verfahren die Zu  ständigkeit gemäß § 311
Abs. 4 auf die Abgabenbehörde zweiter Instanz übergegangen, so steht die Entscheidung über die Wiederauf-
nahme des Verfahrens der Abgabenbehörde erster Instanz zu. 
(2) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen ist, steht

die Entscheidung über die Wiederaufnahme der zuletzt zuständig ge wordenen Abgabenbehörde zu. 

§ 306. (Entf.) 

§ 307. (1) Mit dem die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden Bescheid ist unter
gleichzeitiger Aufhebung des früheren Bescheides die das wiederaufgenommene Verfahren abschließende
Sachentscheidung zu verbinden. Dies gilt nur, wenn dieselbe Abgabenbehörde zur Erlassung beider Bescheide
zuständig ist. 
(2) (Aufgeh.) 
(3) Durch die Aufhebung des die Wiederaufnahme des Verfahrens bewilligenden oder verfügenden Be-

scheides tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor seiner Wiederaufnahme befunden hat. 

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 
§ 308. (1) Gegen die Versäumung einer Frist (§§ 108 bis 110) ist auf Antrag der Partei, die durch die Ver-

säumung einen Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn die
Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, die
Frist einzuhalten. Daß der Partei ein Verschulden an der Versäumung zur Last liegt, hindert die Bewilligung
der Wiedereinsetzung nicht, wenn es sich nur um einen minderen Grad des Versehens handelt. 
(2) (Aufgeh.) 
(3) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen einer Frist von drei Monaten nach Aufhören des Hinder-

nisses bei der Abgabenbehörde, bei der die Frist wahrzunehmen war, bei Versäumung einer Berufungsfrist
oder einer Frist zur Stellung eines Vorlageantrages (§ 276 Abs. 2) bei der Abgabenbehörde erster oder zweiter
Instanz eingebracht werden. Spätestens gleichzeitig mit dem Wiedereinsetzungsantrag hat der Antragsteller
die versäumte Handlung nachzuholen. 
(4) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen ist, kann

der Antrag unter gleichzeitiger Nachholung der versäumten Handlung auch bei der Abgabenbehörde erster In-
stanz eingebracht werden, die im Zeitpunkt der Antragstellung zur Abgabenerhebung zuständig ist. 
(5) (Aufgeh.) 

§ 309. Nach Ablauf von fünf Jahren, vom Ende der versäumten Frist an gerechnet, ist ein Antrag auf Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand nicht mehr zulässig. 

§ 309a. Der Wiedereinsetzungsantrag hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung der versäumten Frist; 
b) die Bezeichnung des unvorhergesehenen oder unabwendbaren Ereignisses (§ 308 Abs. 1); 
c) die Angaben, die zur Beurteilung des fehlenden groben Verschuldens an der Fristversäumung notwendig
sind; 

d) die Angaben, die zur Beurteilung der Rechtzeitigkeit des Antrags notwendig sind. 

§ 310. (1) Zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist die Abgabenbe-
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hörde, bei der die versäumte Handlung vorzunehmen war, bei Versäumung einer Berufungsfrist oder einer Frist
zur Stellung eines Vorlageantrages (§ 276 Abs. 2) die Abgabenbehörde erster Instanz berufen.
(2) Wenn die Zuständigkeit zur Abgabenerhebung auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen ist, steht

die Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde
zu. 
(3) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor

dem Eintritt der Versäumung befunden hat. Soweit die versäumte Handlung erst die Einleitung eines Verfahrens
zur Folge gehabt hätte, ist durch die Be willigung der Wiedereinsetzung die ursprünglich versäumte Handlung
als rechtzeitig vorgenommen anzusehen. 

C. Entscheidungspflicht.
§ 311. (1) Die Abgabenbehörden sind verpflichtet, über An bringen (§ 85) der Parteien ohne unnötigen Auf-

schub zu entscheiden. 
(2) Werden Bescheide der Abgabenbehörden erster Instanz der Partei nicht innerhalb von sechs Monaten

nach Einlangen der Anbringen oder nach dem Eintritt der Verpflichtung zu ihrer amtswegigen Erlassung be-
kanntgegeben (§ 97), so kann jede Partei, der gegenüber der Bescheid zu ergehen hat, den Übergang der Zu-
ständigkeit zur Entscheidung auf die Abgabenbehörde zweiter Instanz beantragen (Devolutionsantrag).
Devolutionsanträge sind bei der Abgabenbehörde zweiter Instanz einzubringen. 
(3) Die Abgabenbehörde zweiter Instanz hat der Abgabenbehörde erster Instanz aufzutragen, innerhalb einer

Frist bis zu drei Monaten ab Einlangen des Devolutionsantrages zu entscheiden und gegebenenfalls eine Ab-
schrift des Bescheides vorzulegen oder anzugeben, warum eine Verletzung der Entscheidungspflicht nicht oder
nicht mehr vorliegt. Die Frist kann einmal verlängert werden, wenn die Abgabenbehörde erster Instanz das
Vorliegen von in der Sache gelegenen Gründen nachzuweisen vermag, die eine fristgerechte Entscheidung un-
möglich machen. 
(4) Die Zuständigkeit zur Entscheidung geht erst dann auf die Ab gabenbehörde zweiter Instanz über, wenn

die Frist (Abs. 3) ab gelaufen ist oder wenn die Abgabenbehörde erster Instanz vor Ablauf der Frist mitteilt,
dass keine Verletzung der Entscheidungspflicht vorliegt. 
(5) Devolutionsanträge sind abzuweisen, wenn die Verspätung nicht auf ein überwiegendes Verschulden

der Abgabenbehörde erster Instanz zurückzuführen ist. 
(6) . . . . . . . .

§ 311a. (1) Der Devolutionsantrag hat zu enthalten: 
a) die Bezeichnung der säumigen Abgabenbehörde; 
b) die Darstellung des Inhaltes des unerledigten Antrages bzw. der Angelegenheit, in der eine Verpflichtung
zur amtswegigen Erlassung eines Bescheides besteht; 

c) die Angaben, die zur Beurteilung des Ablaufes der Frist des § 311 Abs. 2 notwendig sind. 
(2) Entspricht der Devolutionsantrag nicht den in Abs. 1 um schriebenen Erfordernissen, so hat die Abga-

benbehörde zweiter In stanz dem Antragsteller die Behebung dieser inhaltlichen Mängel mit dem Hinweis auf-
zutragen, dass der Antrag nach fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden angemessenen Frist als
zurückgenommen gilt. 
(3) Die Frist des § 311 Abs. 3 erster Satz wird durch den Auftrag (Abs. 2) gehemmt. Die Hemmung beginnt

mit dem Tag der Zu stellung des Auftrages und endet mit Ablauf der Mängelbehebungsfrist oder mit dem frü-
heren Tag des Einlangens der Mängelbehebung bei der Abgabenbehörde zweiter Instanz. 
(4) Ist wegen einer gleichen oder ähnlichen Rechtsfrage ein Antrag anhängig oder schwebt sonst vor einem

Gericht oder einer Verwaltungsbehörde ein Verfahren, dessen Ausgang von wesentlicher Bedeutung für die
Entscheidung in der Angelegenheit, in der der Devolutionsantrag gestellt wurde, ist, so kann die Abgabenbe-
hörde zweiter Instanz die Entscheidung über den Devolutionsantrag unter Mitteilung der hiefür maßgebenden
Gründe aussetzen, sofern nicht überwiegende Interessen der Partei (§ 78) entgegenstehen. Während der Zeit
der Wirksamkeit des Aussetzungsbescheides ist die Frist des § 311 Abs. 3 erster Satz gehemmt. Nach Beendi-
gung des Verfahrens, das Anlass zur Aussetzung gegeben hat, ist das ausgesetzte Verfahren von Amts wegen
fortzusetzen. 
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8. ABSCHNITT. 
Kosten. 

A. Allgemeine Bestimmungen. 

§ 312. Sofern sich aus diesem Bundesgesetz oder aus sonstigen gesetzlichen Vorschriften nicht anderes er-
gibt, sind die Kosten für die Tätigkeit der Abgabenbehörden von Amts wegen zu tragen. 

§ 313. Die Parteien haben die ihnen im Abgabenverfahren erwachsenden Kosten selbst zu bestreiten. 

§ 313a. Ist eine Partei gehörlos oder hörbehindert, so ist erforderlichenfalls ein Dolmetscher beizustellen.  § 181
gilt sinngemäß; die Gebühr für die Mühewaltung richtet sich nach § 54 Ge bührenanspruchsgesetz 1975.

. . . . . . . .

9. ABSCHNITT. 
Übergangs- und Schlußbestimmungen. 

. . . . . . . .
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LANDES - VERWALTUNGSABGABENVERORDNUNG (164) 

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 19. Juni 2012 über das Ausmaß der Verwaltungsabgaben
in den Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes und die Art der Entrichtung der Landes-
und Bundesverwaltungsabgaben bei den Behörden des Landes (Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2012 -
LVAV 2012), LGBl. Nr. 47/2012, 76/2012

Auf Grund der §§ 3 und 12 des Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. Nr. 20/1969, in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 28/2012, sowie des § 78 Abs. 5 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
1991, BGBl. Nr. 51, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 100/2011,  wird verordnet: 

§ 1 
Ausmaß der Verwaltungsabgaben 

(1) Die Parteien haben für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse
liegende Amtshandlungen der Behörde in Angelegenheiten des selbständigen Wirkungs-bereiches des Landes Ver-
waltungsabgaben gemäß dem dieser Verordnung angeschlossenen Tarif zu entrichten. 

(2) Der Tarif bleibt gültig, wenn zwar die Rechtsvorschriften über die Amtshandlungen, für die eine Verwaltungs-
abgabe auferlegt wird, nicht aber diese selbst ihrem Wesen und Inhalt nach geändert werden. 

(3) Treffen bei einer Amtshandlung mehrere Ansätze des Tarifes zu, ist die Verwaltungsabgabe nur einmal, und
zwar mit dem höchsten Satz einzuheben. Ein im allgemeinen Teil des Tarifes höherer Tarifansatz ist jedoch nicht
vorzuschreiben, wenn auf die betreffende Amtshandlung ein niedrigerer Ansatz des besonderen Teiles des Tarifes
zutrifft. 

§ 2 
Art der Entrichtung von Verwaltungsabgaben 

(1) Die dem Land zufließenden Verwaltungsabgaben können sowohl in den Angelegenheiten des selbständigen
Wirkungsbereiches des Landes als auch in den Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung bar oder unbar
entrichtet werden. 

Die über Barzahlung und mit Einzahlung mit Erlagschein hinausgehenden zulässigen Entrichtungsarten sind bei
der Behörde, bei der die gebührenpflichtigen Schriften oder Amtshandlungen anfallen, nach Maßgabe der technisch-
organisatorischen Voraussetzungen zu bestimmen und entsprechend bekannt zu machen. 

(2) Die Dienststellenleiter der Landesbehörden haben die vorschriftsmäßige Gebarung bezüglich der Verwaltungs-
abgaben unter ihrer dienstrechtlichen Verantwortung zu überwachen. 

§ 3 
Schlussbestimmungen 

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag  in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2002, LGBl. Nr. 1,

in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 58/2011, außer Kraft.

TARIF
über das Ausmaß der Landesverwaltungsabgaben

A. Allgemeiner Teil
                                                                                                                  Euro

1. Bescheide, durch die auf ein Parteiansuchen eine Berechtigung
verliehen oder eine Bewilligung erteilt wird                                        8,90

2. Sonstige Bescheide oder Amtshandlungen                                            8,90
3. Ausstellung von Bescheinigungen, Legitimationen, Zeugnissen und

sonstigen Bestätigungen (jedoch nicht einfache, kanzleimäßige Übernahmsbestätigungen) 4,40
4. Aufnahme von Niederschriften von mündlichen Anbringen, für jeden Bogen der Niederschrift 4,40
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Unter Bogen ist Papier zu verstehen, dessen Seitengröße das Ausmaß von DIN A3 nicht 
überschreitet. Als ein Bogen gelten auch zwei Halbbogen (zwei DIN A4-Blätter), wenn 
sie ihrem Inhalt nach als zusammengehörig anzusehen sind.

5. Herstellung von Abschriften (Fotokopien) und Duplikaten, wenn sie
von der Behörde ausgestellt werden, für jeden Bogen der Abschrift   4,40

6. Durchführung von Beglaubigungen und Überbeglaubigungen (Legalisierung) 4,40
7. Sichtvermerke (Vidierungen)                                                                 4,40

B. Besonderer Teil

I. Raumplanung

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. Fischereiwesen
(Fischereigesetz 1949, LGBl. Nr. 1, i.d.F. LGBl. Nr. 32/2001)

38. Anerkennung eines Fischereieigenreviers (§ 11 Abs. 1)                        123,80
39. Bewilligung oder Kenntnisnahme der Verpachtung oder Afterverpachtung eines 

Fischereieigenreviers (§ 14 Abs. 2, 3 und 4)
3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             23,00
höchstens                                                                                               618,20

40. Genehmigung der Verpachtung oder Afterverpachtung eines Fischereipachtreviers 
(§§ 77 Abs. 2, 21 Abs. 2) 
3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             23,00
höchstens                                                                                               618,20

41. Ausnahmebewilligung zum Fischfang während der Schonzeit (§ 54 Abs. 1) 23,00
42. Bewilligung der Verwendung von Elektrogeräten oder elektrischen Einrichtungen zur 

Ausübung des Fischfanges (§ 57 Abs. 2)                                              23,00
43. Ausfertigung von Fischereikarten, unbeschadet der gemäß § 63c einzuhebenden 

Fischereikartenabgabe
a) Fischereikarte (§ 63a Abs. 4) mit

aa) 1-jähriger Gültigkeitsdauer                                                          17,60
bb) 3-jähriger Gültigkeitsdauer                                                         35,40

b) Fischereigastkarte (§ 63b Abs. 3)                                                      12,40
44. Bestätigung und Beeidigung eines Fischereischutzorganes (§ 64 Abs. 1 und 3) 23,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. Jagdwesen
(Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. Nr. 11/2005)

52. Bewilligung eines Wildgeheges zur Gewinnung von Fleisch, Eiern oder Pelzen (§ 3 Abs. 3)
a) bis zu einem Hektar                                                                           53,10
b) über einen Hektar                                                                              106,10

53. a) Bewilligung eines Jagdgeheges (§ 11 Abs. 3)                                    618,20
b) Bewilligung eines Schaugeheges (§ 11 Abs. 5)                                309,70
c) Bewilligung eines Zuchtgeheges (§ 11 Abs. 6)                                 309,70

54. Feststellung eines Eigenjagdgebietes (§ 14 Abs. 4) 
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je begonnenes Hektar                                                                            0,40
höchstens                                                                                               618,20

55. Vereinigung von Genossenschaftsjagdgebieten (§ 16 Abs. 1) bzw. Zerlegung eines 
Genossenschaftsjagdgebietes (§ 16 Abs. 3) 
je begonnenes Hektar                                                                            0,20
höchstens                                                                                               618,20

56. Feststellung eines Vorpachtrechtes (§ 17 Abs. 1) 
je begonnenes Hektar                                                                           0,40
höchstens                                                                                               618,20

57. Abrundung von Jagdgebieten über Antrag eines Jagdausübungsberechtigten (§ 19 Abs. 2)
je begonnenes Hektar Arrondierungsgebiet                                           1,20
höchstens                                                                                               618,20

58. Verfügung des Ruhens der Jagd auf Antrag des Grundeigentümers (§ 21 Abs. 2) 12,40
59. Genehmigung der Aufnahme eines oder mehrerer Gesellschafter nach Genehmigung der 

Verpachtung (§ 36 Abs. 6) für jedes neue Mitglied                               23,00
60. Kenntnisnahme der im Wege der öffentlichen Versteigerung erfolgten Verpachtung einer 

Genossenschaftsjagd (§ 41 Abs. 1) 
3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             26,50
höchstens                                                                                               618,20

61. Kenntnisnahme der im Wege des freien Übereinkommens erfolgten Verpachtung einer 
Genossenschaftsjagd (§ 43 Abs. 1) 
3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             26,50
höchstens                                                                                               618,20

62. Kenntnisnahme derVerlängerung eines bestehenden Jagdpachtverhältnisses für die 
nächstfolgende Jagdperiode (§ 44) 
3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             26,50
höchstens                                                                                               618,20

63. Kenntnisnahme der Unter- oder Weiterverpachtung einer Genossenschaftsjagd (§ 54 Abs. 1)
3 % des Gesamtpachtentgeltes
für den Rest der Pachtperiode
mindestens                                                                                             26,50
höchstens                                                                                               618,20

64. Kenntnisnahme der Bestellung eines Genossenschaftsjagdverwalters (§ 46 Abs. 1) 44,20
65. Kenntnisnahme der Änderung des Jagdpachtvertrages (§ 56 Abs. 1)    23,00
66. Kenntnisnahme der Verpachtung einer Eigenjagd (§ 60 Abs. 1) 

3 % des Pachtentgeltes für die gesamte Pachtdauer
mindestens                                                                                             97,20
höchstens                                                                                               618,20

67. Kenntnisnahme der Unter- und Weiterverpachtung einer Eigenjagd (§ 60 Abs. 1) 
3 % des Gesamtpachtentgeltes für den Rest der Pachtperiode
mindestens                                                                                             97,20
höchstens                                                                                               618,20

68. Kenntnisnahme der Bestellung eines Eigenjagdverwalters (§ 61)         44,20
69. Ausfertigung einer Jagdkarte (§ 61 Abs. 3), unbeschadet der  

gemäß § 71 einzuhebenden Abgabe                                                      26,50
70. Prüfung bei erstmaliger Bewerbung um eine Jagdkarte (§ 64 Abs. 4) oder Berechtigung 

für die Beizjagd (§ 70 Abs. 1)                                                               15,90
71. Genehmigung der Bestellung gemeinsamer Jagdaufseher für aneinandergrenzende 

Jagdgebiete (§ 74 Abs. 4)                                                                      12,40
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72. Bestätigung und Beeidigung eines Jagdaufsehers (§ 76 Abs. 1 u. 3)     23,00
73. Prüfung für die Ausübung des Jagdschutzes (Jagdhüter) (§ 78 Abs. 3) 23,00
74. Bewilligung von Ausnahmen von den Schonvorschriften (§ 82 Abs. 4) 35,40
75. Bewilligung zum Fangen von Wild mit Fallen (§ 99 Abs. 3)                43,30
76. Anordnung der Verminderung einer Wildart über Antrag des Jagdausübungsberechtigten

(§ 108 Abs. 1) für ein Stück
a) des Rotwildes                                                                                    13,30
b) des Rehwildes                                                                                    10,60
c) jeder anderen Wildart                                                                        1,60

77. Bewilligung zum Aussetzen nicht heimischen Wildes (§ 109 Abs. 5)   44,20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXII. Tierschutz
(Bundesgesetz über den Schutz der Tiere, BGBl. I Nr. 118/2004)

151. Kenntnisnahme 
a. der Haltung von Wildtieren (§ 25 Abs. 1) je Stück                           12,20 
b. der gewerblichen Haltung von Tieren zu Zuchtzwecken (§ 31 Abs. 4) 85,20

152. Erteilung einer Bewilligung 
a. für die Haltung von Tieren in Zoos (§ 26 Abs. 1)                             182,60 
b. für die Haltung und Mitwirkung von Tieren in Zirkussen,               

Varietés und ähnlichen Einrichtungen (§ 27 Abs. 3)                         85,20
c. für die Verwendung von Tieren bei sonstigen Veranstaltungen sowie Mitwirkung

von Tieren bei Film- und Fernsehaufnahmen (§ 28 Abs. 1)            85,20
d. für den Betrieb eines Tierheimes (§ 29 Abs. 1)                                 85,20 
e. für die Haltung von Tieren im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit (§ 31 Abs. 1) 85,20
f. zur Durchführung einer rituellen Schlachtung (§ 32 Abs. 5)             121,70
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LANDES - KOMMISSIONSGEBÜHRENVERORDNUNG (165)

Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 17. Oktober 1990 über die Kommissionsgebühren bei
Amtshandlungen der Behörden des Landes und der Gemeinden (Landes-Kommissionsgebührenverordnung 1990 -
LKGV 1990), LGBl. Nr. 71/1990, i.d.F. LGBl. Nr. 77/1998, 3/2002, 21/2010, 64/2011

Auf Grund des § 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950, BGBl. Nr. 172, und des § 236 Abs. 2
der Landesabgabenordnung, LGBl. Nr. 2/1963, wird verordnet:

Auf Grund des § 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, wird verordnet: 

§ 1 
Die Kommissiongebühren, die gemäß den §§ 76 und 77 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes von den

Beteiligten für die von den Behörden des Landes und der Gemeinden außerhalb des Amtes vorgenommenen Amts-
handlungen (mündliche Verhandlung oder Augenschein) zu entrichten sind, werden in Bauschbeträgen nach den An-
sätzen des folgenden Tarifes festgesetzt:

a)2 für Amtshandlungen des Amtes der Landesregierung oder des Unabhängigen 
Verwaltungssenates für jede angefangene  halbe Stunde und für jedes notwendige 
Amtsorgan der  führenden Behörde € 16,40 

b) für Amtshandlungen einer Bezirkshauptmannschaft, einer Grundverkehrsbezirks-
kommission oder  einer Bezirksschiedskommission für Jagd- und Wildschäden  
für jede angefangene halbe Stunde und für jedes notwendige Amtsorgan der 
führenden Behörde € 16,40 

c) für Amtshandlungen des Magistrates einer Stadt mit eigenem Statut oder von Organen 
einer sonstigen Gemeinde für jede angefangene halbe Stunde und für jedes notwendige 

Amtsorgan der führenden Behörde      € 16,40 

§ 2
Der Berechnung der Kommissionsgebühren ist nur die  zur Vornahme der Amtshandlung selbst einschließlich

etwaiger Begehungen und Besichtigungen notwendig aufgewendete  Zeit,  nicht  aber der Zeitaufwand zugrunde zu
legen, der mit der Zurücklegung des Hin- und Rückweges zwischen dem Amte und dem Orte der Amtshandlung
verbunden ist.

§ 3
(1) Neben den tarifmäßigen Bauschbeträgen dürfen den Beteiligten Reisekosten oder sonstige den Amtsorganen

der die Amtshandlung vornehmenden Behörde aus diesem Anlaß zukommende Entschädigungen nicht aufgerechnet
werden.

(2) Für den Ersatz anderer Barauslagen, insbesondere der anderen Verwaltungsbehörden durch Entsendung von
Amtsorganen erwachsenen Kosten, und für die Entrichtung der Verwaltungsabgaben gelten die Vorschriften der § 76
und 78 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 und der darauf gegründeten Verordnungen. Sie sind
gleich wie die Stempel- und Rechtsgebühren des Bundes neben den Komrmssionsgebühren einzuheben.

§ 4
Trifft die Verpflichtung zur Tragung der Kommissionsgebühren mehrere Beteiligte, so ist der gemäß § 1 zu ent-

richtende Betrag auf die einzelnen Beteiligten angemessen zu verteilen. Jeder Beteiligte haftet in einem solchen Fall
nur für den ihm auferlegten Teil der Gebühren.

§ 5
(1) Für die Festsetzung der Kommissionsgebühren finden die Bestimmungen des § 9 des Landes- und Gemein-

deverwaltungsabgabengesetzes, LGBl. Nr. 20/l969, sinngemäß Anwendung.
(2) Die Kommissionsgebühren gemäß § 1 lit. b und c  können bei der Behörde auch bar entrichtet werden. 
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§ 6
(1) Die Kommissionsgebühren gemäß § 1 lit. a und b  bilden eine Einnahme des Landes. Die gemäß § 1 lit. c

eingehobenen Kommissionsgebühren fließen der Gemeinde zu, die die Amtshandlung vorgenommen hat.
(2) Ob und in welchem Ausmaß den einzelnen Amtsorganen für die Vornahme auswärtiger Dienstverrichtungen

Gebühren oder Entschädigungen zukommen, richtet sich nach den hiefür bestehenden Vorschriften.

§ 7
(1) Diese Verordnung tritt am 1.  Jänner 1991 in Kraft. Gleichzeitig wird  die  Landes-Kommissionsgebühren-

verordnung  1985, LGBl. Nr. 17/1985, aufgehoben.
(2) Für Amtshandlungen vor dem 1. Jänner 1991 sind die Kommissionsgebühren nach den bisher geltenden

Bauschbeträgen zu entrichten.
(3)  Die Promulgationsklausel, § 1, § 1 lit. a und § 3 Abs. 2 in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 21/2010

treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(4) § 1 lit. a, b und c in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 64/2011 treten mit dem auf die Kundmachung

folgenden Tag in Kraft.
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ALLGEMEINES BÜRGERLICHES GESETZBUCH - ABGB (180)
vom 1. Juni 1811, JGS Nr. 946, zuletzt geändert durch das BGBl. I Nr. 179/2013

A u s z u g :

Erster Teil.
Von dem Personen-Rechte.

Erstes Hauptstück.
Von den Rechten, welche sich auf persönliche Eigenschaften und

Verhältnisse beziehen.
Personen-Rechte.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Fünftes Hauptstück
Von der Sachwalterschaft, der sonstigen gesetzlichen Vertretung und der Vorsorgevollmacht

Voraussetzungen für die Bestellung eines Sachwalters oder Kurators
a) für behinderte Personen;

§ 268. (1) Vermag eine volljährige Person, die an einer psychischen Krankheit leidet oder geistigbehindert ist
(behinderte Person), alle oder einzelne ihrer Angelegenheiten nicht ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst zu
besorgen, so ist ihr auf ihren Antrag oder von Amts wegen dazu ein Sachwalter zu bestellen.

(2) Die Bestellung eines Sachwalters ist unzulässig, soweit Angelegenheiten der behinderten Person durch einen
anderen gesetzlichen Vertreter oder im Rahmen einer anderen Hilfe, besonders in der Familie, in Pflegeeinrichtungen,
in Einrichtungen der Behindertenhilfe oder im Rahmen sozialer oder psychosozialer Dienste, im erforderlichen Aus-
maß besorgt werden. Ein Sachwalter darf auch dann nicht bestellt werden, soweit durch eine Vollmacht, besonders
eine Vorsorgevollmacht, oder eine verbindliche Patientenverfügung für die Besorgung der Angelegenheiten der be-
hinderten Person im erforderlichen Ausmaß vorgesorgt ist. Ein Sachwalter darf nicht nur deshalb bestellt werden,
um einen Dritten vor der Verfolgung eines, wenn auch bloß vermeintlichen, Anspruchs zu schützen.

(3) Je nach Ausmaß der Behinderung sowie Art und Umfang der zu besorgenden Angelegenheiten ist der Sach-
walter zu betrauen

1. mit der Besorgung einzelner Angelegenheiten, etwa der Durchsetzung oder der Abwehr eines Anspruchs oder
der Eingehung und der Abwicklung eines Rechtsgeschäfts,

2. mit der Besorgung eines bestimmten Kreises von Angelegenheiten, etwa der Verwaltung eines Teiles oder des
gesamten Vermögens, oder,

3. soweit dies unvermeidlich ist, mit der Besorgung aller Angelegenheiten der behinderten Person.
(4) Sofern dadurch nicht das Wohl der behinderten Person gefährdet wird, kann das Gericht auch bestimmen,

dass die Verfügung oder Verpflichtung hinsichtlich bestimmter Sachen, des Einkommens oder eines bestimmten Tei-
les davon vom Wirkungsbereich des Sachwalters ausgenommen ist.

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Zweiter Teil des bürgerlichen Gesetzbuches.
Von dem Sachenrechte.

Von Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung.
Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne.

§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist, und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im rechtlichen
Sinne eine Sache genannt.    

§ 285a. Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vor-
schriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine abweichenden Regelungen bestehen. 
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§ 295. Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare Dinge, welche die Erde auf ihrer Oberfläche hervorbringt, bleiben
so lange ein unbewegliches Vermögen, als sie nicht von Grund und Boden abgesondert worden sind. Selbst die
Fische in einem Teiche, und das Wild in einem Walde werden erst dann ein bewegliches Gut, wenn der Teich gefi-
schet, und das Wild gefangen oder erlegt worden ist.

Drittes Hauptstück.
Von der Erwerbung des Eigentumes durch Zueignung.

Rechtliche Erfordernisse der Erwerbung.

§ 380. Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein Eigentum erlangt werden.

Titel und Art der unmittelbaren Erwerbung.
Die Zueignung.

§ 381. Bei freistehenden Sachen besteht der Titel in der angebornen Freiheit, sie in Besitz zu nehmen. Die Er-
werbsart ist die Zueignung, wodurch man sich einer freistehenden Sache bemächtigt, in der Absicht, sie als die
seinige zu behandeln.   

§ 382. Freistehende Sachen können von allen Mitgliedern des Staates durch die Zueignung erworben werden, in-
sofern dieses Befugnis nicht durch politische Gesetze eigeschränkt ist, oder einigen Mitgliedern das Vorrecht der
Zueignung zusteht.

1. Durch den Tierfang. 
§ 383. Dieses gilt insbesondere von dem Tierfange. Wem das Recht zu jagen oder zu fischen gebühre; wie der über-

mäßige Anwachs des Wildes gehemmet, und der vom Wilde verursachte Schade ersetzet werde; wie der Honigraub,
der durch fremde Bienen geschieht, zu verhindern sei; ist in den politischen Gesetzen festgesetzt. Wie Wilddiebe zu
bestrafen sein, wird in den Strafgesetzen bestimmt.

§ 384. Häusliche Bienenschwärme und andere zahme oder zahm gemachte Tiere sind kein Gegenstand des freien
Tierfanges, vielmehr hat der Eigentümer das Recht, sie auf fremdem Grunde zu verfolgen; doch soll er dem Grund-
besitzer den ihm etwa verursachten Schaden ersetzen. Im Falle, daß der Eigentümer des Mutterstockes den Schwarm
durch zwei Tage nicht verfolgt hat; oder, daß ein zahm gemachtes Tier durch zwei und vierzig Tage von selbst aus-
geblieben ist, kann sie auf gemeinem Grunde jedermann; auf dem seinigen der Grundeigentümer für sich nehmen,
und behalten.

. . . . . . . . . 
Dreißigstes Hauptstück.

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der Genugtuung.
Schade. 

§ 1293. Schade heißt jeder Nachteil, welcher jemanden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zugefügt worden
ist. Davon unterscheidet sich der Entgang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge zu
erwarten hat.   

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines Andern;

oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche Beschädigung wird entweder willkürlich, oder unwillkürlich zugefügt.
Die willkürliche Beschädigung aber gründet sich teils in einer bösen Absicht, wenn der Schade mit Wissen und Wil-
len; teils in einem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit, oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit,
oder des gehörigen Fleißes verursacht worden ist. Beides wird ein Verschulden genannt.   

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze:
1. von dem Schaden aus Verschulden,

§ 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Beschädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser ihm aus Ver-
schulden zugefügt hat, zu fordern; der Schade mag durch Übertretung einer Vertragspflicht oder ohne Beziehung
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auf einen Vertrag verursacht worden sein.   
       (2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür verant-
wortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des Rechtes offenbar
den Zweck hatte, den anderen zu schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermutung, daß ein Schade ohne Verschulden eines Andern entstanden sei.
§ 1297. Es wird aber auch vermutet, daß jeder den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen Grades des Fleißes

und der Aufmerksamkeit fähig sei, welcher bei gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet werden kann. Wer bei Hand-
lungen, woraus eine Verkürzung der Rechte eines Andern entsteht, diesen Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit
unterläßt, macht sich eines Versehens schuldig.    

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner vertragsmäßigen oder gesetzlichen Verbindlichkeit ohne sein
Verschulden verhindert worden sei, dem liegt der Beweis ob.  Soweit er auf Grund vertraglicher Vereinbarung nur
für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung fehlt.    

insbesondere a) der Sachverständigen;
. . . . . . .   

oder b) mehrere Teilnehmer;
. . . . . . .  

2) Aus dem Gebrauche des Rechtes; 
. . . . . . .   

3) aus einer schuldlosen oder unwillkührlichen Handlung; 
. . . . . . .   

4) durch Zufall. 
. . . . . . .  

5) durch fremde Handlungen;    
. . . . . . .   

6. Durch ein Bauwerk. 
. . . . . . .                         

6a. durch einen Weg;
. . . . . . .

7. Durch ein Tier
§ 1320. Wird jemand durch ein Tier beschädigt, so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu angetrieben, gereizt

oder zu verwahren vernachlässigt hat. Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn er nicht beweist, daß er
für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.

§ 1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes Vieh antrifft, ist deswegen noch nicht berechtiget, es zu töten.
Er kann es durch anpassende Gewalt verjagen; oder, wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das Recht der Privat-
Pfändung über so viele Stücke Viehes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreicht. Doch muß er binnen acht
Tagen sich mit dem Eigentümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter bringen; widrigensfalls aber das gepfän-
dete Vieh zurückstellen.    

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückgestellet werden, wenn der Eigentümer eine andere angemessene
Sicherheit leistet.   

Arten des Schadenersatzes. 
§ 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens zu leisten, muß alles in den vorigen Stand zurückversetzt, oder,

wenn dieses nicht tunlich ist, der Schätzungswert vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur den erlittenen Schaden, so
wird er eigentlich eine Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den entgangenen Gewinn, und die Tilgung der
verursachten Beleidigung erstreckt, volle Genugtuung genannt. 
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§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht, oder aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten Schadens; ist
der Beschädigte volle Genugtuung; in den übrigen Fällen aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern be-
rechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurteilen, wel-
che Art des Ersatzes zu leisten sei.

Insbesondere
1) bei Verletzungen an dem Körper;

§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzt, bestreitet die Heilungskosten des Verletzten, ersetzt ihm den
entgangenen, oder, wenn der Beschädigte zum Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden Verdienst; und
bezahlt ihm auf Verlangen über dieß ein den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzengeld.    

§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhandlung verunstaltet worden; so muß zumal, wenn sie weiblichen
Geschlechtes ist, insofern auf diesen Umstand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres Fortkommen dadurch
verhindert werden kann.    
§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern auch den Hin-

terbliebenen, für deren Unterhalt der Getötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ihnen dadurch entgangen
ist, ersetzt werden.   

Rechtsmittel der Entschädigung. 
§ 1338. Das Recht zum Schadensersatze muß in der Regel, wie jedes andere Privat-Recht, bei dem ordentlichen

Richter angebracht werden. Hat der Beschädiger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn auch die verhängte
Strafe. Die Verhandlung über den Schadensersatz aber gehört auch in diesem Falle, in sofernsie nicht durch die Straf-
gesetze dem Strafgerichte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu dem Civil-Gerichte.
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EISENBAHN-ENTEIGNUNGSENTSCHÄDIGUNGSGESETZ - EisbEG (181)
BGBl. Nr. 71/1954 (WV)  idF  BGBl. Nr. 20/1970, 137/1975,  91/1993, 297/1995, BGBl. I Nr. 156/1998 (VfGH),

BGBl. I Nr. 191/1999 (BG) (1. BRBG), BGBl. I Nr. 112/2003, 111/2010

§ 1. . . . . . . . . . . 
I. Gegenstand und Umfang der Enteignung. 

§ 2. . . . . . . . . . . 
§ 3. . . . . . . . . . . 

II. Gegenstand und Umfang der Entschädigung.

§ 4. (1) Das Eisenbahnunternehmen ist verpflichtet, den Enteigneten für alle durch die Enteignung verursachten
vermögensrechtlichen Nachteile gemäß § 365 ABGB. schadlos zu halten. 

(2) Als Enteigneter ist jeder anzusehen, dem der Gegenstand der Enteignung gehört, oder dem an einem Gegen-
stande der Enteignung ein mit dem Eigentume eines anderen Gegenstandes verbundenes dingliches Recht zusteht. 

§ 5. Bei der Ermittlung der Entschädigung ist auch auf die Nachteile Rücksicht zu nehmen, die Nutzungsberech-
tigte, Gebrauchsberechtigte oder Bestandnehmer durch die Enteignung erleiden, und deren Vergütung dem Enteig-
neten obliegt, sofern der als Ersatz für den Gegenstand der Enteignung zu leistende Betrag nicht zur Befriedigung
der gegen den Enteigneten zustehenden Entschädigungsansprüche zu dienen hat. 

§ 6. Wird nur ein Teil eines Grundbesitzes enteignet, so ist bei der Ermittlung der Entschädigung nicht nur auf den
Wert des abzutretenden Grundstückes, sondern auch auf die Verminderung des Wertes, die der zurückbleibende Teil
des Grundbesitzes erleidet, Rücksicht zu nehmen. 

§ 7. (1) Bei der Ermittlung der Entschädigung ist auf Verhältnisse keine Rücksicht zu nehmen, die ersichtlich in
der Absicht hervorgerufen worden sind, sie als Grundlage für die Erhöhung der  Ansprüche auf Entschädigung zu
benützen. 

(2) Der Wert der besonderen Vorliebe, dann eine Werterhöhung, die  der Gegenstand der Enteignung infolge der
Anlage der Eisenbahn erfährt, bleiben bei der Berechnung der Entschädigung außer Betracht. 

(3) . . . . . . . . . . 

§ 8. (1) Die Entschädigung ist in barem Gelde zu leisten. Sie geschieht bei dauernder Enteignung durch Zahlung
eines Kapitalsbetrages, bei vorübergehender Enteignung durch Zahlung einer Rente. 

(2) Wenn jedoch infolge einer vorübergehenden Enteignung eine bei der Bestimmung der Rente nicht berücksich-
tigte Wertverminderung eintritt, ist dafür nach dem Aufhören der vorübergehenden Enteignung durch Zahlung eines
Kapitalsbetrages Ersatz zu leisten. 

§ 9. (1) Insoweit ein zu leistender Kapitalsbetrag nicht vollständig ermittelt werden kann, weil der abzuschätzende
Nachteil sich nicht von vornherein bestimmen läßt, ist jede Partei berechtigt, in angemessenen Zeitabschnitten von
mindestens einem Jahre die Festsetzung der für die in der Zwischenzeit erkennbar gewordenen Nachteile gebühren-
den Entschädigung zu begehren. 

(2) Nach Ablauf eines Zeitraums von drei Jahren ab der Aufnahme des Betriebs der Eisenbahn oder nach dem
Aufhören einer vorübergehenden Enteignung kann die endgültige Festsetzung des zu leistenden Kapitalsbetrags be-
gehrt werden. 

§ 10. (1) Das Eisenbahnunternehmen hat für alle Entschädigungen, die es nach dem Vollzug einer Enteignung zu
leisten hat (§§ 8 und 9), auf Verlangen des zu Enteignenden Sicherheit zu leisten. 

(2) Der Bund, die Länder und Unternehmen, für die diese Körperschaften unmittelbar haften oder für die sie die
Kosten der Herstellung der Eisenbahn auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen zu tragen haben, sind von der Ver-
pflichtung zur Sicherheitsleistung befreit. 

(3) Der Antrag auf Leistung einer Sicherheit kann bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung über die Enteig-
nung gestellt werden. 

(4) Die Art und die Höhe der Sicherheit hat die Behörde (§ 11 Abs. 2) im Enteignungsbescheid festzusetzen. 
(5) Gegen die Entscheidung der Behörde über die Sicherheit ist eine Berufung unzulässig. Es steht beiden Streitteilen

frei, binnen drei Monaten nach der Zustellung des Enteignungsbescheides eine Entscheidung des Landesgerichts
(§ 18 Abs. 2) über die Sicherheit zu beantragen. Mit der Anrufung des Gerichtes tritt der ver wal tungs behördliche Be-
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scheid außer Kraft. Die §§ 22 bis 26 über das gerichtliche Verfahren über die Festsetzung der Entschädigung sind an-
zuwenden.

III. Enteignungsverfahren 
A. Verfahren vor der Verwaltungsbehörde 

. . . . . . . . . .

B. Festsetzung der Entschädigung durch das Gericht 
§ 22. (1) Sofern sich das Eisenbahnunternehmen und der Enteignete über die Entschädigung nicht einigen können,

hat diese das Gericht festzusetzen. 
(2) Als zulässig ist ein solches Übereinkommen nur dann anzusehen, wenn es an dritten Personen fehlt, denen ein

Anspruch auf Befriedigung aus der Entschädigung auf Grund ihrer dinglichen Rechte zusteht, oder wenn diese dritten
Personen ihre Zustimmung zu dem Übereinkommen in einer öffentlichen oder legalisierten Urkunde erklärt haben. 

(3) Die Notwendigkeit der Erklärung dieser Zustimmung entfällt, wenn es sich um die teilweise Abtretung eines
Grundbuchkörpers handelt und wenn ungeachtet der Abtretung eine Hypothek die dem § 1374 ABGB. entsprechende
gesetzliche Sicherheit behält, andere dingliche Rechte aber eine Gefährdung ihrer Sicherheit offenbar nicht erleiden
können. 

(4) Das Grundbuchsgericht ist berufen, auf Ansuchen einer Partei eine Bestätigung über den Bestand der erfor-
derlichen Sicherheit auf Grund der durch eine Untersuchung gewonnenen Überzeugung zu erteilen. 

§ 23. (1) Dem Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung ist eine Kopie des Enteignungsbescheides
anzuschließen. 

(2) Hat das Eisenbahnunternehmen die Entschädigung vorbehaltlos gezahlt, so gilt die im Bescheid festgesetzte
Entschädigung als von ihm anerkannt. 

(3) Der Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung kann ohne Zustimmung des Antragsgegners nicht
zurückgezogen werden. Bei Zurückziehung aller Anträge gilt die im Enteignungsbescheid festgelegte Entschädigung
als vereinbart. 

§ 24. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, richtet sich das gerichtliche Verfahren
nach den allgemeinen Bestimmungen des Außerstreitgesetzes. 

(2) Das Gericht hat über den Antrag mündlich zu verhandeln. 

§ 25. (1) Das Gericht hat dem Verfahren einen oder, wenn die besonderen Verhältnisse dies erfordern, auch mehrere
Sachverständige beizuziehen. 

(2) Erstreckt sich die an den Enteigneten zu leistende Entschädigung auch auf die Vergütung der Nachteile von
dritten Personen (§ 5), so ist der auf die Vergütung dieser Nachteile entfallende Betrag gesondert zu ermitteln. 

§ 26. Auf Begehren beider Parteien kann die Festsetzung der Entschädigung auf Objekte ausgedehnt werden, die
nicht den Gegenstand eines Enteignungsbescheides bilden, wenn beide Parteien einverstanden sind, diese Objekte
der Enteignung zu unterziehen. 

§ 27. Erachtet das Eisenbahnunternehmen, daß durch Ausführung einer oder der anderen Anlage, zu deren Her-
stellung es nicht verpflichtet ist, der Anspruch auf Entschädigung erheblich herabgemindert würde, so kann das Ei-
senbahnunternehmen sich die Auswahl unter mehreren Arten der Ausführung dieser Anlage vorbehalten und
begehren, daß die Entschädigung mit Rücksicht auf jede der von ihm bezeichneten Arten der Ausführung festgesetzt
werde. 

§ 29. (1) Wenn das Eisenbahnunternehmen und der Enteignete sich über die zu leistende Entschädigung einigen,
ist diese Vereinbarung, falls die im § 22 bezeichneten Voraussetzungen eines zulässigen Übereinkommens vorliegen,
zu Protokoll zu nehmen. 

(2) Liegen die im § 22 bezeichneten Voraussetzungen nicht vor, so kann die Vereinbarung nur dann protokolliert
werden, wenn der vereinbarte Betrag nicht hinter dem zurückbleibt, der von den Sachverständigen angegeben wird
oder der im Falle einer Verschiedenheit der Gutachten den Durchschnitt der angegebenen Beträge bildet. 

(3) Eine mit Beachtung der vorstehenden Bestimmungen protokollierte Vereinbarung hat die Wirkung eines ge-
richtlichen Vergleiches. 



411

181
§§ 30 - 32EISENBAHN-ENTEIGNUNGSENTSCHÄDIGUNGSGESETZ

§ 30. (1) Das Gericht hat die Entschädigung mit Beschluss unter Hinweis auf die Leistungsfrist (§ 33) festzusetzen.
Im Fall des § 25 Abs. 2 ist der auf die Vergütung der Nachteile dritter Personen entfallende Betrag gesondert zu be-
stimmen. 

(2) Zugleich hat das Gericht in seinem Beschluss die Kosten des gerichtlichen Verfahrens (§ 44) zu bestimmen
oder auszusprechen, dass die Kostenbestimmung einem gesonderten Beschluss nach Rechtskraft des Beschlusses
über die Entschädigung vorbehalten bleibt. 

(3) Die Frist für Rechtsmittel gegen den Beschluss über die Entschädigung und für deren Beantwortung beträgt
vier Wochen. 

§ 31. (1) Wenn eine Partei der Ansicht ist, daß die für die Festsetzung der Entschädigung maßgebenden tatsächli-
chen Verhältnisse nach den bisherigen Erhebungen nicht vollständig oder nicht richtig dargestellt worden seien, kann
sie vor dem Ablauf der für den Rekurs gegen die gerichtliche Entscheidung über die Entschädigung bestimmten
Frist bei dem Gericht, das diese Erhebungen angeordnet hat, um die Vornahme eines Augenscheines ansuchen. 

(2) Dem Gesuch ist, wenn darin die festzustellenden Tatsachen oder Zustände genau angegeben sind, stattzugeben. 
(3) Bei der Anordnung und Vornahme des Augenscheines ist nach den Bestimmungen der Zivilprozeßordnung be-

treffend die Sicherung von Beweisen vorzugehen. (§§ 384 bis 389 ZPO.) 
(4) Wird das Ansuchen vor Ablauf von acht Tagen nach der Zustellung der Entscheidung über die Entschädigung

eingebracht, so kann das Gericht auf Ansuchen dem Besitzer des in Augenschein zu nehmenden Gegenstandes auf-
tragen, sich jeder die Vornahme des Augenscheines erschwerenden Veränderung bis zu seiner Beendigung zu ent-
halten. 

(5) Ein gegen die Anordnung des Augenscheines oder gegen die Erteilung des oben erwähnten Auftrages ergriffener
Rekurs hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 32. (1) Macht das Eisenbahnunternehmen von dem ihm im § 27 vorbehaltenen Recht, die Ausführung einer An-
lage auf verschiedene Weise zu begehren, Gebrauch, so hat das Gericht über die Entschädigung mit Rücksicht auf
jede der vorgeschlagenen Arten der Ausführung zu entscheiden und dem Eisenbahnunternehmen die Auswahl vor-
zubehalten. Wenn das Eisenbahnunternehmen nicht binnen drei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung
bei Gericht die Erklärung abgibt, für welche Art der Ausführung es sich entscheidet, kann der Enteignete begehren,
daß dem Eisenbahnunternehmen gegenüber die Annahme gelte, daß es sich für die Art der Ausführung entschieden
habe, für die der höchste Entschädigungsbetrag ermittelt worden ist. 

(2) Das Gericht hat auf Ansuchen einer Partei das Ergebnis der Auswahl unter Angabe des zu leistenden Entschä-
digungsbetrages mit Beschluß auszusprechen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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STRAFGESETZBUCH (182)
Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafge setz buch -

StGB), BGBl. Nr. 60/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 134/2013

A u s z u g
(im Hinblick auf jagdrelevante und verfahrensrelevante Tatbestände)

Allgemeiner Teil
Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen
. . . . . . . . . . . . .

Rechtsirrtum
§ 9. (1) Wer das Unrecht der Tat wegen eines Rechtsirrtums nicht erkennt, handelt nicht schuldhaft, wenn ihm der

Irrtum nicht vorzuwerfen ist.
(2) Der Rechtsirrtum ist dann vorzuwerfen, wenn das Unrecht für den Täter wie für jedermann leicht erkennbar

war oder wenn sich der Täter mit den einschlägigen Vorschriften nicht bekannt gemacht hat, obwohl er seinem Beruf,
seiner Beschäftigung oder sonst den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre.

(3) Ist der Irrtum vorzuwerfen, so ist, wenn der Täter vorsätzlich handelt, die für die vorsätzliche Tat vorgesehene
Strafdrohung anzuwenden, wenn er fahrlässig handelt, die für die fahrlässige Tat.

. . . . . . . . . . . . .

Vierter Abschnitt
Strafbemessung

Allgemeine Grundsätze
§ 32. (1) Grundlage für die Bemessung der Strafe ist die Schuld des Täters.
(2) Bei Bemessung der Strafe hat das Gericht die Erschwerungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht

schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen und auch auf die Auswirkungen der Strafe und anderer
zu erwartender Folgen der Tat auf das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft Bedacht zu nehmen. Dabei ist
vor allem zu berücksichtigen, inwieweit die Tat auf eine gegenüber rechtlich geschützten Werten ablehnende oder
gleichgültige Einstellung des Täters und inwieweit sie auf äußere Umstände oder Beweggründe zurückzuführen ist,
durch die sie auch einem mit den rechtlich geschützten Werten verbundenen Menschen naheliegen könnte.

(3) Im allgemeinen ist die Strafe umso strenger zu bemessen, je größer die Schädigung oder Gefährdung ist, die
der Täter verschuldet hat oder die er zwar nicht herbeigeführt, aber auf die sich sein Verschulden erstreckt hat, je
mehr Pflichten er durch seine Handlung verletzt, je reiflicher er seine Tat überlegt, je sorgfältiger er sie vorbereitet
oder je rücksichtsloser er sie ausgeführt hat und je weniger Vorsicht gegen die Tat hat gebraucht werden können.

Besondere Erschwerungsgründe
§ 33. (1) Ein Erschwerungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter

1. mehrere strafbare Handlungen derselben oder verschiedener Art begangen oder die strafbare Handlung durch
längere Zeit fortgesetzt hat;

2. schon wegen einer auf der gleichen schädlichen Neigung beruhenden Tat verurteilt worden ist;
3. einen anderen zur strafbaren Handlung verführt hat;
4. der Urheber oder Anstifter einer von mehreren begangenen strafbaren Handlung oder an einer solchen Tat füh-

rend beteiligt gewesen ist;
5. aus rassistischen, fremdenfeindlichen oder anderen besonders verwerflichen Beweggründen gehandelt hat;
6. heimtückisch, grausam oder in einer für das Opfer qualvollen Weise gehandelt hat;
7. bei Begehung der Tat die Wehr- oder Hilflosigkeit eines anderen ausgenützt hat.
(2) Ein Erschwerungsgrund ist es außer in den Fällen des § 39a Abs. 1 auch, wenn ein volljähriger Täter die Tat

unter Anwendung von Gewalt oder gefährlicher Drohung gegen eine unmündige Person begangen hat.
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Besondere Milderungsgründe
§ 34. (1) Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter

1. die Tat nach Vollendung des achtzehnten, jedoch vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjahres oder
wenn er sie unter dem Einfluß eines abnormen Geisteszustands begangen hat, wenn er schwach an Verstand ist
oder wenn seine Erziehung sehr vernachlässigt worden ist;

2. bisher einen ordentlichen Lebenswandel geführt hat und die Tat mit seinem sonstigen Verhalten in auffallendem
Widerspruch steht;

3. die Tat aus achtenswerten Beweggründen begangen hat;
4. die Tat unter der Einwirkung eines Dritten oder aus Furcht oder Gehorsam verübt hat;
5. sich lediglich dadurch strafbar gemacht hat, daß er es in einem Fall, in dem das Gesetz die Herbeiführung eines

Erfolges mit Strafe bedroht, unterlassen hat, den Erfolg abzuwenden;
6. an einer von mehreren begangenen strafbaren Handlung nur in untergeordneter Weise beteiligt war;
7. die Tat nur aus Unbesonnenheit begangen hat;
8. sich in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung zur Tat hat hinreißen lassen;
9. die Tat mehr durch eine besonders verlockende Gelegenheit verleitet als mit vorgefaßter Absicht begangen hat;

10. durch eine nicht auf Arbeitsscheu zurückzuführende drückende Notlage zur Tat bestimmt worden ist;
11. die Tat unter Umständen begangen hat, die einem Schuldausschließungs- oder Rechtfertigungsgrund nahekom-

men;
12. die Tat in einem die Schuld nicht ausschließenden Rechtsirrtum (§ 9) begangen hat, insbesondere wenn er wegen

vorsätzlicher Begehung bestraft wird;
13. trotz Vollendung der Tat keinen Schaden herbeigeführt hat oder es beim Versuch geblieben ist;
14. sich der Zufügung eines größeren Schadens, obwohl ihm dazu die Gelegenheit offenstand, freiwillig enthalten hat

oder wenn der Schaden vom Täter oder von einem Dritten für ihn gutgemacht worden ist;
15. sich ernstlich bemüht hat, den verursachten Schaden gutzumachen oder weitere nachteilige Folgen zu verhindern;
16. sich selbst gestellt hat, obwohl er leicht hätte entfliehen können oder es wahrscheinlich war, daß er unentdeckt

bleiben werde;
17. ein reumütiges Geständnis abgelegt oder durch seine Aussage wesentlich zur Wahrheitsfindung beigetragen hat;
18. die Tat schon vor längerer Zeit begangen und sich seither wohlverhalten hat;
19. dadurch betroffen ist, daß er oder eine ihm persönlich nahestehende Person durch die Tat oder als deren Folge eine

beträchtliche Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung oder sonstige gewichtige tatsächliche oder rechtliche
Nachteile erlitten hat.

(2) Ein Milderungsgrund ist es auch, wenn das gegen den Täter geführte Verfahren aus einem nicht von ihm oder
seinem Verteidiger zu vertretenden Grund unverhältnismäßig lange gedauert hat.

Berauschung
§ 35. Hat der Täter in einem die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauschzustand gehandelt, so ist

dies nur insoweit mildernd, als die dadurch bedingte Herabsetzung der Zurechnungsfähigkeit nicht durch den Vorwurf
aufgewogen wird, den der Genuß oder Gebrauch des berauschenden Mittels den Umständen nach begründet.

. . . . . . . . . . . . . . .

§ 74. (1) Im Sinn dieses Bundesgesetzes ist
1. unmündig: wer das vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
2. . . . . . .
3. minderjährig: wer das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat;
4. Beamter: jeder, der bestellt ist, im Namen des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, ei ner Gemeinde

oder einer anderen Person des öffentlichen Rechtes, ausgenommen einer Kirche oder Religionsgesellschaft, als
deren Organ allein oder gemeinsam mit einem anderen Rechtshandlungen vorzunehmen, oder sonst mit Aufga-
ben der Bundes-, Landes- oder Gemeindeverwaltung betraut ist; als Beamter gilt auch, wer nach einem anderen
Bundesgesetz oder auf Grund einer zwischenstaatlichen Vereinbarung bei einem Einsatz im Inland einem öster-
reichischen Beamten gleichgestellt ist;

4a. . . . . . . .
4b. . . . . . . .
4c. . . . . . . .
5. gefährliche Drohung: eine Drohung mit einer Verletzung an Körper, Freiheit, Ehre oder Vermögen, die geeignet
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ist, dem Bedrohten mit Rücksicht auf die Verhältnisse und seine  persönliche Beschaffenheit oder die Wichtigkeit
des angedrohten Übels begründete Besorgnisse einzuflößen, ohne Unterschied, ob das angedrohte Übel gegen
den Bedrohten selbst, gegen dessen  Angehörige oder gegen andere unter seinen Schutz gestellte oder  ihm per-
sönlich nahestehende Personen gerichtet ist;

. . . . . . . . . . . . . . .

Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht
§ 137. Wer unter Verletzung fremden Jagd- oder Fischereirechts dem Wild nachstellt, fischt, Wild oder Fische tötet,

verletzt oder sich oder einem Dritten zueignet oder sonst eine Sache, die dem Jagd- oder Fischereirecht eines anderen
unterliegt, zerstört, beschädigt oder sich oder einem Dritten zueignet, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

Schwerer Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht
§ 138. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat
1. an Wild, an Fischen oder an anderen dem fremden Jagd- oder Fischereirecht unterliegenden Sachen in einem

3 000 Euro übersteigenden Wert,
2. in der Schonzeit oder unter Anwendung von Eisen, von Giftködern, einer elektrischen Fanganlage, eines Spreng-

stoffs, in einer den Wild- oder Fischbestand gefährdenden Weise oder an Wild unter Anwendung von Schlin-
gen,

3. in Begleitung eines Beteiligten (§ 12) begeht und dabei entweder selbst eine Schußwaffe bei sich führt oder
weiß, daß der Beteiligte eine Schußwaffe bei sich führt oder

4. gewerbsmäßig
begeht.

Verfolgungsvoraussetzung
§ 139. Begeht der Täter den Eingriff in fremdes Jagdrecht an einem Ort, wo er die Jagd, oder den Eingriff in fremdes

Fischereirecht an einem Ort, wo er die Fischerei in beschränktem Umfang ausüben darf, so ist er wegen der nach
den §§ 137 und 138 strafbaren Handlungen nur mit Ermächtigung des Jagd- oder Fischereiberechtigten zu verfol-
gen.

Gewaltanwendung eines Wilderers
§ 140. Wer, bei einem Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht auf frischer Tat betreten, Gewalt gegen eine

Person anwendet oder sie mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben (§ 89) bedroht, um sich oder einem
Dritten die Beute zu erhalten, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn die Gewaltanwen-
dung jedoch eine Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen (§ 85) oder den Tod eines Menschen zur Folge hat,
mit Freiheitsstrafe von fünf bis zu fünfzehn Jahren zu bestrafen.

Entwendung
§ 141. (1) Wer aus Not, aus Unbesonnenheit oder zur Befriedigung eines Gelüstes eine Sache geringen Wertes

einem anderen entzieht oder sich oder einem Dritten zueignet, ist, wenn die Tat sonst als Diebstahl, Entziehung von
Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernde Sachentziehung oder Eingriff in fremdes Jagdrecht oder Fische-
reirecht strafbar wäre und es sich nicht um einen der Fälle der
§§ 129, 131, 138 Z. 2 und 3 und 140 handelt, mit Freiheitsstrafe bis zu einem Monat oder mit Geldstrafe bis zu 60
Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des Verletzten zu verfolgen.
(3) Wer die Tat zum Nachteil seines Ehegatten, eines Verwandten in gerader Linie, seines Bruders oder seiner

Schwester oder zum Nachteil eines anderen Angehörigen begeht, sofern er mit diesem in Hausgemeinschaft lebt, ist
nicht zu bestrafen.
(4) Die rechtswidrige Aneignung von Bodenerzeugnissen oder Bodenbestandteilen (wie Baumfrüchte, Waldpro-

dukte, Klaubholz) geringen Wertes ist gerichtlich nicht strafbar.

. . . . . . . . . . . . . . .
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Tätige Reue
§ 167. (1) Die Strafbarkeit wegen Sachbeschädigung, Datenbeschädigung, Störung der Funktionsfähigkeit eines

Computersystems, Diebstahls, Entziehung von Energie, Veruntreuung, Unterschlagung, dauernder Sachentziehung,
Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht, Entwendung, Betrugs, betrügerischen Datenverarbeitungsmißbrauchs,
Erschleichung einer Leistung, Notbetrugs, Untreue, Geschenkannahme durch Machthaber, Förderungsmißbrauchs,
Wuchers, betrügerischer Krida, Schädigung fremder Gläubiger, Begünstigung eines Gläubigers, grob fahrlässiger Be-
einträchtigung von Gläubigerinteressen, Vollstreckungsvereitelung und Hehlerei wird durch tätige Reue aufgehoben.

(2) Dem Täter kommt tätige Reue zustatten, wenn er, bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden
erfahren hat, wenngleich auf Andringen des Verletzten, so doch ohne hiezu gezwungen zu sein,

1. den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden gutmacht oder
2. sich vertraglich verpflichtet, dem Verletzten binnen einer bestimmten Zeit solche Schadensgutmachung zu lei-

sten. In letzterem Fall lebt die Strafbarkeit wieder auf, wenn der Täter seine Verpflichtung nicht einhält.
(3) Der Täter ist auch nicht zu bestrafen, wenn er den ganzen aus seiner Tat entstandenen Schaden im Zug einer

Selbstanzeige, die der Behörde (§ 151 Abs. 3) sein Verschulden offenbart, durch Erlag bei dieser Behörde gutmacht.
(4) Der Täter, der sich um die Schadensgutmachung ernstlich bemüht hat, ist auch dann nicht zu bestrafen, wenn

ein Dritter in seinem Namen oder wenn ein anderer an der Tat Mitwirkender den ganzen aus der Tat entstandenen
Schaden unter den im Abs. 2 genannten Voraussetzungen gutmacht. 

. . . . . . . . . . . . . . .

Vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt 
§ 180. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag ein Gewässer, den  Boden oder

die Luft so verunreinigt oder sonst beeinträchtigt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) eines anderen  oder sonst für die

Gesundheit oder körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 
2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der  Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand oder sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem unter 

Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, 
entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit  andauernde Ver-
schlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft bewirkt oder ein  Beseitigungsaufwand oder
sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem unter Denkmalschutz  stehenden Gegenstand oder an einem
Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis
zu fünf Jahren zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten
Strafen zu verhängen.

Fahrlässige Beeinträchtigung der Umwelt 
§ 181. (1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine der im § 180 mit

Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. 

(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit andauernde Ver-
schlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft bewirkt oder ein Beseitigungsaufwand oder
sonst ein Schaden an einer fremden Sache, an einem unter Denkmalschutz stehenden Gegenstand oder an einem
Naturdenkmal, der 50 000 Euro übersteigt, herbeigeführt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind
die dort angedrohten Strafen zu verhängen.

Schwere Beeinträchtigung durch Lärm
§ 181a. Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag Lärm in einem solchen Ausmaß

oder unter solchen Umständen erzeugt, daß die Tat eine nachhaltige und schwere Beeinträchtigung des körperlichen
Befindens vieler Menschen nach sich zieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen.
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Vorsätzliches umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 
§ 181b. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag Abfälle so sammelt, befördert,

verwertet, beseitigt, diese Tätigkeiten betrieblich überwacht oder so kontrolliert, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) eines anderen oder sonst für die

Gesundheit oder körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 
2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 

entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu  bestrafen. 
(2) Wird durch die Tat der Tier-oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit Verschlechterung des

Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder einen Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt,
bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 ge-
nannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.

(3) . . . . . . . .

Fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und Verbringen von Abfällen 
§ 181c. (1) Wer fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine der im § 181b

mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360
Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit andauernde Ver-
schlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000
Euro übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu
verhängen.

(3) . . . . . . . .

Vorsätzliches umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 
§ 181d. (1) Wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine Anlage, in der eine gefähr-

liche Tätigkeit durchgeführt wird, so betreibt, dass dadurch 
1. eine Gefahr für das Leben oder einer schweren Körperverletzung (§ 84 Abs. 1) eines anderen oder sonst für die

Gesundheit oder körperliche Sicherheit einer größeren Zahl von Menschen, 
2. eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß, 
3. eine lange Zeit andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder 
4. ein Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, 

entstehen kann, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 
(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit andauernde Ver-

schlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000
Euro übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 169 Abs. 3 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu
verhängen..

Grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen 
§ 181e. (1) Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag die im § 181d

Abs. 1 mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit andauernde Ver-
schlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein Beseitigungsaufwand, der 50 000
Euro übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tages-
sätzen zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 170 Abs. 2 genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu
verhängen.
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Vorsätzliche Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
§ 181f. (1) Wer eine erhebliche Menge von Exemplaren einer geschützten wildlebenden Tierart entgegen einer

Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag tötet, besitzt oder deren Entwicklungsformen zerstört oder aus
der Natur entnimmt oder eine erhebliche Menge von Exemplaren einer geschützten wildlebenden Pflanzenart zerstört,
besitzt oder aus der Natur entnimmt und dadurch eine erhebliche Auswirkung auf den Erhaltungszustand der Art be-
wirkt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Geschützte wildlebende Tierarten sind die in Anhang IV lit. a) der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen oder des Anhangs I der Richtlinie 2009/147/EG
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten aufgezählten Arten; geschützte wildlebende Pflanzenarten sind die
in Anhang IV lit. b) der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen aufgezählten Arten. 

Grob fahrlässige Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes 
§ 181g. Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag eine der im § 181f

mit Strafe bedrohten Handlungen begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Ta-
gessätzen zu bestrafen. 

Vorsätzliche Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
§ 181h. (1) Wer  entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag einen Lebensraum innerhalb

eines geschützten Gebiets erheblich schädigt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu
360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) Lebensraum innerhalb eines geschützten Gebiets ist jeder Lebensraum einer Art, für die ein Gebiet durch Ge-
setz oder Verordnung zu einem Schutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG über
die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten erklärt wurde oder jeder natürliche Lebensraum oder Lebensraum einer
Art, für die ein Gebiet durch Gesetz oder Verordnung zu einem besonderen Schutzgebiet gemäß Art. 4 Abs. 4 der
Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen erklärt
wurde. 

Grob fahrlässige Schädigung von Lebensräumen in geschützten Gebieten 
§ 181i. Wer grob fahrlässig entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag die im § 181h mit

Strafe bedrohte Handlung begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen
zu bestrafen.

Andere Gefährdungen des Tier- oder Pflanzenbestandes
§ 182. (1) Wer eine Handlung begeht, die geeignet ist,
1. die Gefahr der Verbreitung einer Seuche unter Tieren herbeizuführen oder
2. die Gefahr der Verbreitung eines für den Tier- oder Pflanzenbestand gefährlichen Krankheitserregers oder Schäd-

lings herbeizuführen,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem behördlichen Auftrag auf andere als
die im § 180 bezeichnete Weise eine Gefahr für den Tier- oder Pflanzenbestand in erheblichem Ausmaß herbeiführt.

Fahrlässige Gefährdung des Tier- oder Pflanzenbestandes
§ 183. Wer eine der im § 182 mit Strafe bedrohten Handlungen fahrlässig begeht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu sechs

Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.

Irrtum über Rechtsvorschriften und behördliche Aufträge
§ 183a. (1) Hat sich der Täter in den Fällen der §§ 180, 181a, 181b, 181d, 181f, 181h und 182 mit einer Rechtsvor-

schrift oder einem behördlichen Auftrag nicht bekannt gemacht, obwohl er seinem Beruf, seiner Beschäftigung oder
sonst den Umständen nach dazu verpflichtet gewesen wäre, oder ist ihm ein Irrtum über die Rechtsvorschrift oder
den behördlichen Auftrag sonst vorzuwerfen, so ist er, wenn er im übrigen vorsätzlich handelt, gleichwohl nach
diesen Bestimmungen zu bestrafen.



(2) Abs. 1 gilt in den Fällen der §§ 181, 181c Abs. 1 und 2 und 183 entsprechend, wenn der Täter fahrlässig handelt,
in den Fällen der §§ 181c Abs. 3, 181e, 181g und 181i, wenn er grob fahrlässig handelt.

Tätige Reue
§ 183b. (1) Wegen einer der in den §§ 180, 181 und 181b bis 183 mit Strafe bedrohten Handlungen ist nicht zu be-

strafen, wer freiwillig und bevor die Behörde (§ 151 Abs. 3) von seinem Verschulden erfahren hat, die von ihm her-
beigeführten Gefahren, Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigungen beseitigt, sofern es nicht schon zu einer
Schädigung eines Menschen oder des Tier- oder Pflanzenbestandes gekommen ist.

(2) § 167 Abs. 4 ist dem Sinne nach anzuwenden.

. . . . . . . . . . . . . . .

Elfter Abschnitt
Tierquälerei

Tierquälerei
§ 222. (1) Wer ein Tier

1. roh misshandelt oder ihm unnötige Qualen zufügt,
2. aussetzt, obwohl es in der Freiheit zu leben unfähig ist, oder
3. mit dem Vorsatz, dass ein Tier Qualen erleide, auf ein anderes Tier hetzt,

ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Ebenso ist zu bestrafen, wer, wenn auch nur fahrlässig, im Zusammenhang mit der Beförderung mehrerer Tiere

diese dadurch, dass er Fütterung oder Tränke unterlässt, oder auf andere Weise längere Zeit hindurch einem qualvollen
Zustand aussetzt.

(3) Ebenso ist zu bestrafen, wer ein Wirbeltier mutwillig tötet.

. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

STRAFGESETZBUCH §§ 183b - 222
182
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STRAFPROZESSORDNUNG 1975 (183)

Strafprozeßordnung 1975, BGBl. Nr. 631/1975 (WV), zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 116/2013

A u s z u g:

1. Teil
. . . . . . . . . . . .

2. Teil
. . . . . . . . . . . .

8. Hauptstück
. . . . . . . . . . . . .

1. Abschnitt
. . . . . . . . . . . .

2. Abschnitt
Identitätsfeststellung, Durchsuchung von Orten und Gegenständen,

Durchsuchung von Personen, körperliche Untersuchung und
molekulargenetische Untersuchung

. . . . . . . . . . .

Durchsuchung von Orten und Gegenständen sowie von Personen

§ 117. Im Sinne dieses Gesetzes ist
1. . . . . . . . .
2. . . . . . . . .
3. „Durchsuchung einer Person“

a. die Durchsuchung der Bekleidung einer Person und der Gegenstände, die sie bei sich hat,
b. die Besichtigung des unbekleideten Körpers einer Person,

. . . . . . . . . . .

§ 121. (1) . . . . . . . . 
(2) . . . . . . . . . . . . .
(3) Bei der Durchführung sind Aufsehen, Belästigungen und Störungen auf das unvermeidbare Maß zu beschrän-

ken. Die Eigentums- und Persönlichkeitsrechte sämtlicher Betroffener sind soweit wie möglich zu wahren. Eine
Durchsuchung von Personen nach § 117 Z 3 lit. b ist stets von einer Person desselben Geschlechts oder von einem
Arzt unter Achtung der Würde der zu untersuchenden Person vorzunehmen.
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ALLGEMEINES VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ 1991 – AVG (184)
BGBl. Nr. 51/1991 (WV) i.d.F. BGBl. Nr. 866/1992, 686/1994 (VfGH), 471/1995, BGBl. I Nr. 158/1998, BGBl.

I Nr. 164/1998 (DFB), BGBl. I Nr. 164/1999, BGBl. I Nr. 191/1999, BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB), BGBl. I Nr.
29/2000, BGBl. I Nr. 126/2001 (VfGH), BGBl. I Nr. 137/2001, BGBl. I Nr.  65/2002, BGBl. I Nr. 117/2002, BGBl.
I Nr. 10/2004, BGBl. I Nr. 4/2008, BGBl. I Nr. 5/2008, 20/2009, 135/2009, 111/2010, 100/2011, 33/2013, 161/2013 

I. Teil: 
Allgemeine Bestimmungen                        

1. Abschnitt: Behörden
Zuständigkeit    

§ 1. Die sachliche und örtliche Zuständigkeit der Behörden richtet sich nach den Vorschriften über ihren Wir-
kungsbereich und nach den Verwaltungsvorschriften.    

§ 2. . . . . . . . .       
§ 3. . . . . . . . .      
§ 4. . . . . . . . .      

§ 5. (1) Über Zuständigkeitsstreite zwischen Behörden entscheidet die sachlich in Betracht kommende gemeinsame
Oberbehörde. § 4 Abs. 3 gilt auch in diesem Fall.      

§ 6. (1) Die Behörde hat ihre sachliche und örtliche Zuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen; langen bei ihr
Anbringen ein, zu deren Behandlung sie nicht zuständig ist, so hat sie diese ohne unnötigen Aufschub auf Gefahr
des Einschreiters an die zuständige Stelle weiterzuleiten oder den Einschreiter an diese zu weisen.   

(2) Durch Vereinbarung der Parteien kann die Zuständigkeit der Behörde weder begründet noch geändert werden.

Befangenheit von Verwaltungsorganen
§ 7. (1) Verwaltungsorgane haben sich der Ausübung ihres Amtes zu enthalten und ihre Vertretung zu veranlassen: 

1. in Sachen, an denen sie selbst, einer ihrer Angehörigen (§ 36a) oder einer ihrer Pflegebefohlenen  beteiligt sind; 
2. in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte einer Partei bestellt waren oder noch bestellt sind; 
3. wenn  sonstige wichtige Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle Unbefangenheit in  Zweifel zu ziehen; 
4. im  Berufungsverfahren, wenn sie an der Erlassung des angefochtenen Bescheides oder der  Berufungsvorent-

scheidung (§ 64a) mitgewirkt haben.  
(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Vertretung durch ein anderes Verwaltungsorgan nicht sogleich bewirkt

werden kann, auch das befangene Organ die unaufschiebbaren Amtshandlungen selbst vorzunehmen.

2. Abschnitt: Beteiligte und deren Vertreter

Beteiligte; Parteien      
§ 8. Personen, die eine Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder auf die sich die Tätigkeit der Behörde be-

zieht, sind Beteiligte und, insoweit sie an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses
beteiligt sind, Parteien.                   

Rechts- und Handlungsfähigkeit      
§ 9. Insoweit die persönliche Rechts- und Handlungsfähigkeit von Beteiligten in Frage kommt, ist sie von der Be-

hörde, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des bürgerlichen
Rechts zu beurteilen.                              

Vertreter      
§ 10. (1) Die Beteiligten und ihre gesetzlichen Vertreter können sich, sofern nicht ihr persönliches Erscheinen aus-

drücklich gefordert wird, durch eigenberechtigte natürliche Personen, juristische Personen oder eingetragene Perso-
nengesellschaften vertreten lassen. Bevollmächtigte haben sich durch eine schriftliche, auf Namen oder Firma
lautende Vollmacht auszuweisen. Vor der Behörde kann eine Vollmacht auch mündlich erteilt werden; zu ihrer Be-
urkundung genügt ein Aktenvermerk. Schreitet eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person ein, so
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ersetzt die Berufung auf die ihr erteilte Vollmacht deren urkundlichen Nachweis.   
(2) Inhalt und Umfang der Vertretungsbefugnis richten sich nach den Bestimmungen der Vollmacht; hierüber auf-

tauchende Zweifel sind nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts zu beurteilen. Die Behörde hat die Behebung
etwaiger Mängel unter sinngemäßer Anwendung des § 13 Abs. 3 von Amts wegen zu veranlassen.   

(3) Als Bevollmächtigte sind solche Personen nicht zuzulassen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbs-
zwecken betreiben.   

(4) Die Behörde kann von einer ausdrücklichen Vollmacht absehen, wenn es sich um die Vertretung durch amts-
bekannte Angehörige (§ 36a), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch amtsbekannte Funktionäre von berufli-
chen oder anderen Organisationen handelt und Zweifel über Bestand und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht
obwalten.   

(5) Die Beteiligten können sich eines Rechtsbeistandes bedienen und auch in seiner Begleitung vor der Behörde
erscheinen.   

(6) Die Bestellung eines Bevollmächtigten schließt nicht aus, daß der Vollmachtgeber im eigenen Namen Erklä-
rungen abgibt.     

§ 11. Soll von Amts wegen oder auf Antrag gegen einen handlungsunfähigen Beteiligten, der eines gesetzlichen
Vertreters entbehrt, oder gegen eine Person, deren Aufenthalt unbekannt ist, eine Amtshandlung vorgenommen wer-
den, so kann die Behörde, wenn die Wichtigkeit der Sache es erfordert, die Betrauung einer Person mit der Obsorge
oder die Bestellung eines Sachwalters oder Kurators beim zuständigen Gericht (§ 109 JN) veranlassen.     

§ 12. . . . . . . . .        

3. Abschnitt: Verkehr zwischen Behörden und Beteiligten

Anbringen
§ 13. (1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können Anträge, Gesuche, Anzeigen,

Beschwerden und sonstige Mitteilungen bei der Behörde schriftlich, mündlich oder telefonisch eingebracht werden.
Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist bestimmt wird, sind
schriftlich einzubringen. Erscheint die telefonische Einbringung eines Anbringens der Natur der Sache nach nicht
tunlich, so kann die Behörde dem Einschreiter auftragen, es innerhalb einer angemessenen Frist schriftlich oder
mündlich einzubringen. 

(2) Schriftliche Anbringen können der Behörde in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden, mit E-Mail
jedoch nur insoweit, als für den elektronischen Verkehr zwischen der Behörde und den Beteiligten nicht besondere
Übermittlungsformen vorgesehen sind. Etwaige technische Voraussetzungen oder organisatorische Beschränkungen
des elektronischen Verkehrs zwischen der Behörde und den Beteiligten sind im Internet bekanntzumachen. 

(3) Mängel schriftlicher Anbringen ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung. Die Behörde hat vielmehr
von Amts wegen unverzüglich deren Behebung zu veranlassen und kann dem Einschreiter die Behebung des Mangels
innerhalb einer angemessenen Frist mit der Wirkung auftragen, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf dieser
Frist zurückgewiesen wird. Wird der Mangel rechtzeitig behoben, so gilt das Anbringen als ursprünglich richtig ein-
gebracht. 

(4) Bei Zweifeln über die Identität des Einschreiters oder die Authentizität eines Anbringens gilt Abs. 3 mit der
Maßgabe sinngemäß, dass das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf der Frist als zurückgezogen gilt. 

(5) Die Behörde ist nur während der Amtsstunden verpflichtet, schriftliche Anbringen entgegenzunehmen oder
Empfangsgeräte empfangsbereit zu halten, und, außer bei Gefahr im Verzug, nur während der für den Parteienverkehr
bestimmten Zeit verpflichtet, mündliche oder telefonische Anbringen entgegenzunehmen. Die Amtsstunden und die
für den Parteienverkehr bestimmte Zeit sind im Internet und an der Amtstafel bekanntzumachen. Bei Anbringen, die
außerhalb der Amtsstunden eingebracht werden, beginnen behördliche Entscheidungsfristen erst mit Wiederbeginn
der Amtsstunden zu laufen. 

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen, die sich auf keine bestimmte Angelegenheit beziehen, in Be-
handlung zu nehmen.   

(7) Anbringen können in jeder Lage des Verfahrens zurückgezogen werden.   
(8) Der verfahrenseinleitende Antrag kann in jeder Lage des Verfahrens geändert werden. Durch die Antragsände-

rung darf die Sache ihrem Wesen nach nicht geändert und die sachliche und örtliche Zuständigkeit nicht berührt
werden.                             
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Rechtsbelehrung     
§ 13a. Die Behörde hat Personen, die nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter vertreten sind, die zur Vornahme

ihrer Verfahrenshandlungen nötigen Anleitungen in der Regel mündlich zu geben und sie über die mit diesen Hand-
lungen oder Unterlassungen unmittelbar verbundenen Rechtsfolgen zu belehren.                             

Niederschriften     
§ 14. (1) Mündliche Anbringen von Beteiligten sind erforderlichenfalls ihrem wesentlichen Inhalt nach in einer

Niederschrift festzuhalten. Niederschriften über Verhandlungen (Verhandlungsschriften) sind derart abzufassen, daß
bei Weglassung alles nicht zur Sache Gehörigen der Verlauf und Inhalt der Verhandlung richtig und verständlich
wiedergegeben wird.   

(2) Jede Niederschrift hat außerdem zu enthalten:   
1. Ort, Zeit und Gegenstand der Amtshandlung und, wenn schon  frühere darauf bezügliche Amtshandlungen vor-

liegen,  erforderlichenfalls eine kurze Darstellung des Standes der Sache;   
2. die Bezeichnung der Behörde und die Namen des Leiters der  Amtshandlung und der sonst mitwirkenden amt-

lichen Organe, der anwesenden Beteiligten und ihrer Vertreter sowie der etwa vernommenen Zeugen und Sach-
verständigen.      

(3) Die Niederschrift ist den vernommenen oder sonst beigezogenen Personen, wenn sie nicht darauf verzichten,
zur Durchsicht vorzulegen oder vorzulesen; wenn ein Schallträger verwendet (Abs. 7) oder die Niederschrift elek-
tronisch erstellt wird, kann ihr Inhalt auch auf andere Weise wiedergegeben werden. Der Leiter der Amtshandlung
kann auch ohne Verzicht von einer Wiedergabe absehen; die beigezogenen Personen können diesfalls bis zum Schluß
der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfertigung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendun-
gen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift erheben.   

(4) In dem einmal Niedergeschriebenen darf nichts Erhebliches ausgelöscht, zugesetzt oder verändert werden.
Durchgestrichene Stellen sollen noch lesbar bleiben. Erhebliche Zusätze oder Einwendungen der beigezogenen Per-
sonen wegen behaupteter Unvollständigkeit oder Unrichtigkeit der Niederschrift sind in einen Nachtrag aufzunehmen
und gesondert zu unterfertigen.   

(5) Die Niederschrift ist vom Leiter der Amtshandlung und den beigezogenen Personen zu unterschreiben; bei
Amtshandlungen, denen mehr als drei Beteiligte beigezogen wurden, genügt es jedoch, wenn die Niederschrift von
der Partei, die den verfahrenseinleitenden Antrag gestellt hat, und zwei weiteren Beteiligten, in Abwesenheit dieser
Partei von mindestens drei Beteiligten, sowie von den sonstigen beigezogenen Personen unterschrieben wird. Kann
dem nicht entsprochen werden, so sind die dafür maßgeblichen Gründe in der Niederschrift festzuhalten. Wird die
Niederschrift elektronisch erstellt, so kann an die Stelle der Unterschriften des Leiters der Amtshandlung und der
beigezogenen Personen ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-GovG) des Leiters der Amtshandlung
und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Niederschrift treten.  

(6) Den beigezogenen Personen ist auf Verlangen eine Ausfertigung der Niederschrift auszufolgen oder zuzustellen.   
(7) Die Niederschrift oder Teile davon können unter Verwendung eines Schallträgers oder in Kurzschrift aufge-

nommen werden. Die Angaben gemäß Abs. 2, die Feststellung, daß für die übrigen Teile der Niederschrift ein Schall-
träger verwendet wird, und die Tatsache der Verkündung eines mündlichen Bescheides sind in Vollschrift festzuhalten.
Die Aufzeichnung und die in Kurzschrift aufgenommenen Teile der Niederschrift sind unverzüglich in Vollschrift
zu übertragen. Die beigezogenen Personen können bis zum Schluß der Amtshandlung die Zustellung einer Ausfer-
tigung der Übertragung verlangen und binnen zwei Wochen ab Zustellung Einwendungen wegen behaupteter Un-
vollständigkeit oder Unrichtigkeit der Übertragung erheben. Wird eine solche Zustellung beantragt, so darf die
Aufzeichnung frühestens einen Monat nach Ablauf der Einwendungsfrist, ansonsten frühestens einen Monat nach
erfolgter Übertragung gelöscht werden.        

§ 15. Soweit nicht Einwendungen erhoben wurden, liefert eine gemäß  § 14 aufgenommene Niederschrift über
den Verlauf und den Gegenstand der betreffenden Amtshandlung vollen Beweis. Der Gegenbeweis der Unrichtigkeit
des bezeugten Vorganges bleibt zulässig.                            

Aktenvermerke 
§ 16. (1) Amtliche Wahrnehmungen, mündliche oder telefonische Anbringen oder sonstige Mitteilungen an die

Behörde, mündliche oder telefonische Belehrungen, Aufforderungen, Anordnungen und sonstige Äußerungen,
schließlich Umstände, die nur für den inneren Dienst der Behörde in Betracht kommen, sind, wenn nicht anderes
bestimmt ist und kein Anlass zur Aufnahme einer Niederschrift besteht, erforderlichenfalls in einem Aktenvermerk
kurz festzuhalten. 
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(2) Der Aktenvermerk ist vom Amtsorgan unter Beisetzung des Datums zu unterschreiben; wurde der Aktenvermerk
elektronisch erstellt, kann an die Stelle dieser Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität (§ 2 Z 1 E-
GovG) des Amtsorgans und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) des Aktenvermerks treten.                          

Akteneinsicht
§ 17.(1) Soweit in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die Parteien bei der Behörde

in die ihre Sache betreffenden Akten Einsicht nehmen und sich von Akten oder Aktenteilen an Ort und Stelle Ab-
schriften selbst anfertigen oder auf ihre Kosten Kopien oder Ausdrucke erstellen lassen. Soweit die Behörde die die
Sache betreffenden Akten elektronisch führt, kann der Partei auf Verlangen die Akteneinsicht in jeder technisch mög-
lichen Form gewährt werden.  

(2) Allen an einem Verfahren beteiligten Parteien muß auf Verlangen die Akteneinsicht in gleichem Umfang ge-
währt werden.   

(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestandteile ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme eine Schädigung
berechtigter Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbei-
führen oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.   

(4) Die Verweigerung der Akteneinsicht gegenüber der Partei eines anhängigen Verfahrens erfolgt durch Ver-
fahrensanordnung.

Blinde und hochgradig sehbehinderte Beteiligte
§ 17a. Blinden oder hochgradig sehbehinderten Beteiligten, die eines Vertreters entbehren, hat die Behörde auf

Verlangen den Inhalt von Akten oder Aktenteilen durch Verlesung oder nach Maßgabe der vorhandenen technischen
Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen.                           

Erledigungen 
§ 18. (1) Die Behörde hat die Sache möglichst zweckmäßig, rasch, einfach und kostensparend zu erledigen und

den wesentlichen Inhalt der Amtshandlung erforderlichenfalls in einer Niederschrift oder einem Aktenvermerk fest-
zuhalten. 

(2) Erledigungen haben jedenfalls schriftlich zu ergehen, wenn dies in den Verwaltungsvorschriften ausdrücklich
angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird. 

(3) Schriftliche Erledigungen sind vom Genehmigungsberechtigten mit seiner Unterschrift zu genehmigen; wurde
die Erledigung elektronisch erstellt, kann an die Stelle dieser Unterschrift ein Verfahren zum Nachweis der Identität
(§ 2 Z 1 E-GovG) des Genehmigenden und der Authentizität (§ 2 Z 5 E-GovG) der Erledigung treten. 

(4) Jede schriftliche Ausfertigung hat die Bezeichnung der Behörde, das Datum der Genehmigung und den Namen
des Genehmigenden zu enthalten. Ausfertigungen in Form von elektronischen Dokumenten müssen mit einer Amts-
signatur (§ 19 E-GovG) versehen sein; Ausfertigungen in Form von Ausdrucken von mit einer Amtssignatur verse-
henen elektronischen Dokumenten oder von Kopien solcher Ausdrucke brauchen keine weiteren Voraussetzungen
zu erfüllen. Sonstige Ausfertigungen haben die Unterschrift des Genehmigenden zu enthalten; an die Stelle dieser
Unterschrift kann die Beglaubigung der Kanzlei treten, dass die Ausfertigung mit der Erledigung übereinstimmt und
die Erledigung gemäß Abs. 3 genehmigt worden ist. Das Nähere über die Beglaubigung wird durch Verordnung ge-
regelt. 

(5) Für Bescheide gilt der III. Teil, für Ladungsbescheide überdies § 19.  

Ladungen     
§ 19. (1) Die Behörde ist berechtigt, Personen, die in ihrem Amtsbereich ihren Aufenthalt (Sitz) haben und deren

Erscheinen nötig ist, vorzuladen.    
(2) In der Ladung ist außer Ort und Zeit der Amtshandlung auch anzugeben, was den Gegenstand der Amtshandlung

bildet, in welcher Eigenschaft der Geladene vor der Behörde erscheinen soll (als Beteiligter, Zeuge usw.) und welche
Behelfe und Beweismittel mitzubringen sind. In der Ladung ist ferner bekanntzugeben, ob der Geladene persönlich
zu erscheinen hat oder ob die Entsendung eines Vertreters genügt und welche Folgen an ein Ausbleiben geknüpft
sind.   

(3) Wer nicht durch Krankheit, Behinderung oder sonstige begründete Hindernisse vom Erscheinen abgehalten
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ist, hat die Verpflichtung, der Ladung Folge zu leisten und kann zur Erfüllung dieser Pflicht durch Zwangsstrafen
verhalten oder vorgeführt werden. Die Anwendung dieser Zwangsmittel ist nur zulässig, wenn sie in der Ladung an-
gedroht waren und die Ladung zu eigenen Handen zugestellt war; sie obliegt den Vollstreckungsbehörden.  

(4) Eine einfache Ladung erfolgt durch Verfahrensanordnung. 

§ 20. Steht die zu ladende Person in einem öffentlichen Amt oder Dienst oder im Dienst eines dem öffentlichen
Verkehr dienenden Unternehmens und muß voraussichtlich zur Wahrung der Sicherheit oder anderer öffentlicher
Interessen eine Stellvertretung während der Verhinderung dieser Person eintreten, so ist gleichzeitig deren vorgesetzte
Stelle von der Ladung zu benachrichtigen.                     

4. Abschnitt:
Zustellungen

§ 21. Zustellungen sind nach dem Zustellgesetz vorzunehmen.     

§ 22. Wenn wichtige Gründe hiefür vorliegen, ist eine schriftliche Ausfertigung mit Zustellnachweis zuzustellen.
Bei Vorliegen besonders wichtiger Gründe oder wenn es gesetzlich vorgesehen ist, ist die Zustellung zu eigenen
Handen des Empfängers zu bewirken.     

§ 23.  . . . . . . . § 31  (entf.)   

5. Abschnitt:
Fristen

§ 32. (1) Bei der Berechnung von Fristen, die nach Tagen bestimmt sind, wird der Tag nicht mitgerechnet, in den
der Zeitpunkt oder das Ereignis fällt, wonach sich der Anfang der Frist richten soll.   

(2) Nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmte Fristen enden mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten
Woche oder des letzten Monats, der durch seine Benennung oder Zahl dem Tag entspricht, an dem die Frist begonnen
hat. Fehlt dieser Tag im letzten Monat, so endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses Monats. 

§ 33. (1) Beginn und Lauf einer Frist werden durch Samstage, Sonntage oder gesetzliche Feiertage nicht behindert. 
(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag, Karfreitag oder 24. Dezember,

so ist der nächste Tag, der nicht einer der vorgenannten Tage ist, als letzter Tag der Frist anzusehen. 
(3) Die Tage von der Übergabe an einen Zustelldienst im Sinne des § 2 Z 7 des Zustellgesetzes zur Übermittlung

an die Behörde bis zum Einlangen bei dieser (Postlauf) werden in die Frist nicht eingerechnet.   
(4) Durch Gesetz oder Verordnung festgesetzte Fristen können, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist,

nicht geändert werden.            

6. Abschnitt:
Ordnungs- und Mutwillensstrafen

Ordnungsstrafen
§ 34. (1) Das Verwaltungsorgan, das eine Verhandlung, Vernehmung, einen Augenschein oder eine Beweisauf-

nahme leitet, hat für die Aufrechterhaltung der Ordnung und für die Wahrung des Anstandes zu sorgen.   
(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder durch ungeziemendes Benehmen den Anstand verletzen, sind zu ermah-

nen; bleibt die Ermahnung erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung das Wort entzogen, ihre Entfernung
verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmächtigten aufgetragen werden oder gegen sie eine Ordnungsstrafe bis 726
Euro verhängt werden.

(3) Die gleichen Ordnungsstrafen können von der Behörde gegen Personen verhängt werden, die sich in schriftli-
chen Eingaben einer beleidigenden Schreibweise bedienen.  

(4) Gegen öffentliche Organe und gegen Bevollmächtigte, die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugt sind,
ist, wenn sie einem Disziplinarrecht unterstehen, keine Ordnungsstrafe zu verhängen, sondern lediglich die Anzeige
an die Disziplinarbehörde zu erstatten.   

(5) Die Verhängung einer Ordnungsstrafe schließt die strafgerichtliche Verfolgung wegen derselben Handlung
nicht aus.                         
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Mutwillensstrafen     
§ 35. Gegen Personen, die offenbar mutwillig die Tätigkeit der Behörde in Anspruch nehmen oder in der Absicht

einer Verschleppung der Angelegenheit unrichtige Angaben machen, kann die Behörde eine Mutwillensstrafe bis
726 Euro verhängen.      

Widmung und Vollzug der Ordnungs- und Mutwillensstrafen     
§ 36. Die Ordnungs- und Mutwillensstrafen fließen der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu

tragen hat. Die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes über den Strafvollzug sind sinngemäß anzuwenden.   

7. Abschnitt: Begriffsbestimmungen

Angehörige 
§ 36a. (1) Angehörige im Sinne dieses Bundesgesetzes sind 

1. der Ehegatte, 
2. die Verwandten in gerader Linie und die Verwandten zweiten, dritten und vierten Grades in der Seitenlinie, 
3. die Verschwägerten in gerader Linie und die Verschwägerten zweiten Grades in der Seitenlinie, 
4. die Wahleltern und Wahlkinder und die Pflegeeltern und Pflegekinder, 
5. Personen, die miteinander in Lebensgemeinschaft leben, sowie Kinder und Enkel einer dieser Personen im Ver-

hältnis zur anderen Person sowie
6. der eingetragene Partner
(2) Die durch eine Ehe begründete Eigenschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die Ehe

nicht mehr besteht.
(3) Abs. 1 Z 3 gilt für eingetragene Partner sinngemäß. Die durch eine eingetragene Partnerschaft begründete Ei-

genschaft einer Person als Angehöriger bleibt aufrecht, auch wenn die eingetragene Partnerschaft nicht mehr besteht.

II. Teil: Ermittlungsverfahren   

1. Abschnitt: Zweck und Gang des Ermittlungsverfahrens  

Allgemeine Grundsätze     
§ 37. Zweck des Ermittlungsverfahrens ist, den für die Erledigung einer Verwaltungssache maßgebenden Sach-

verhalt festzustellen und den Parteien Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Rechte und rechtlichen Interessen zu
geben. Nach einer Antragsänderung (§ 13 Abs. 8) hat die Behörde das Ermittlungsverfahren insoweit zu ergänzen,
als dies im Hinblick auf seinen Zweck notwendig ist.    

§ 38. Sofern die Gesetze nicht anderes bestimmen, ist die Behörde berechtigt, im Ermittlungsverfahren auf-
tauchende Vorfragen, die als Hauptfragen von anderen Verwaltungsbehörden oder von den Gerichten zu entscheiden
wären, nach der über die maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen Anschauung zu beurteilen und diese
Beurteilung ihrem Bescheid zugrunde zu legen. Sie kann aber auch das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entschei-
dung der Vorfrage aussetzen, wenn die Vorfrage schon den Gegenstand eines anhängigen Verfahrens bei der zuständi-
gen Verwaltungsbehörde bzw. beim zuständigen Gericht bildet oder ein solches Verfahren gleichzeitig anhängig
gemacht wird. 

§ 38a. (1) Hat die Behörde dem Gerichtshof der Europäischen Union eine Frage zur Vorabentscheidung nach Art.
267 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgelegt, so dürfen bis zum Einlangen der Vorab-
entscheidung nur solche Handlungen vorgenommen oder Entscheidungen und Verfügungen getroffen werden, die
durch die Vorabentscheidung nicht beeinflusst werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und kei-
nen Aufschub gestatten.   

(2) Erachtet die Behörde die noch nicht ergangene Vorabentscheidung für ihre Entscheidung in der Sache als nicht
mehr erforderlich, so hat sie ihren Antrag unverzüglich zurückzuziehen.     

§ 39. (1) Für die Durchführung des Ermittlungsverfahrens sind die Verwaltungsvorschriften maßgebend.   
(2) Soweit die Verwaltungsvorschriften hierüber keine Anordnungen enthalten, hat die Behörde von Amts wegen

vorzugehen und unter Beobachtung der in diesem Teil enthaltenen Vorschriften den Gang des Ermittlungsverfahrens
zu bestimmen. Sie kann insbesondere von Amts wegen oder auf Antrag eine mündliche Verhandlung durchführen
und mehrere Verwaltungssachen zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden oder sie wieder trennen.
Die Behörde hat sich bei allen diesen Verfahrensanordnungen von Rücksichten auf möglichste Zweckmäßigkeit,
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Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis leiten zu lassen.   
(2a) Sind nach den Verwaltungsvorschriften für ein Vorhaben mehrere Bewilligungen, Genehmigungen oder be-

scheidmäßige Feststellungen erforderlich und werden diese unter einem beantragt, so hat die Behörde die Verfahren
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung zu verbinden und mit den von anderen Behörden geführten Ver-
fahren zu koordinieren. Eine getrennte Verfahrensführung ist zulässig, wenn diese im Interesse der Zweckmäßigkeit,
Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist.   

(3) Wenn die Sache zur Entscheidung reif ist, kann die Behörde das Ermittlungsverfahren für geschlossen erklären.
Neue Tatsachen und Beweismittel sind von der Behörde nur zu berücksichtigen, wenn sie allein oder in Verbindung
mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens eine anderslautende Entscheidung der Sache herbeiführen könnten.                    

Dolmetscher und Übersetzer 
§ 39a. (1) Ist eine Partei oder eine zu vernehmende Person der deutschen Sprache nicht hinreichend kundig, stumm,

gehörlos oder hochgradig hörbehindert, so ist erforderlichenfalls der der Behörde beigegebene oder zur Verfügung
stehende Dolmetscher (Amtsdolmetscher) beizuziehen. Die  §§ 52 Abs. 2 bis 4 und 53 sind anzuwenden.   

(2) Als Dolmetscher im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch die Übersetzer.

Mündliche Verhandlung     
§ 40. (1) Mündliche Verhandlungen sind unter Zuziehung aller bekannten Beteiligten sowie der erforderlichen

Zeugen und Sachverständigen vorzunehmen und, sofern sie mit einem Augenschein verbunden sind, womöglich an
Ort und Stelle, sonst am Sitz der Behörde oder an dem Ort abzuhalten, der nach der Sachlage am zweckmäßigsten
erscheint. Bei der Auswahl des Verhandlungsortes ist, sofern die mündliche Verhandlung nicht mit einem Augen-
schein verbunden ist, darauf zu achten, daß dieser für körperbehinderte Beteiligte gefahrlos und tunlichst ohne fremde
Hilfe zugänglich ist. In verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) abzuhaltende mündliche Verhandlungen sind von der
Behörde tunlichst gemeinsam durchzuführen.   

(2) Die Behörde hat darüber zu wachen, daß die Vornahme eines Augenscheins nicht zur Verletzung eines Kunst-
, Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses mißbraucht werde.     

§ 41. (1) Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung hat durch persönliche Verständigung der bekannten
Beteiligten zu erfolgen. Wenn noch andere Personen als Beteiligte in Betracht kommen, ist die Verhandlung überdies
an der Amtstafel der Gemeinde, durch Verlautbarung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten
Zeitung oder durch Verlautbarung im elektronischen Amtsblatt der Behörde kundzumachen. 

(2) Die Verhandlung ist so anzuberaumen, daß die Teilnehmer rechtzeitig und vorbereitet erscheinen können. Die
Verständigung (Kundmachung) über die Anberaumung der Verhandlung hat die für Ladungen vorgeschriebenen An-
gaben einschließlich des Hinweises auf die gemäß  § 42 eintretenden Folgen zu enthalten. Falls für Zwecke der Ver-
handlung Pläne oder sonstige Behelfe zur Einsicht der Beteiligten aufzulegen sind, ist dies bei der Anberaumung
der Verhandlung unter Angabe von Zeit und Ort der Einsichtnahme bekanntzugeben.     

§ 42. (1) . . . . . . . .   
(1a) . . . . . . .
(2) . . . . . . . .  
(3) Eine Person, die glaubhaft macht, daß sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert

war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens
trifft, kann binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechts-
kräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als recht-
zeitig erhoben und sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist.   

(4) Versäumt derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung, so kann sie entweder
in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin verlegt werden.    

§ 43. (1) Das mit der Leitung der mündlichen Verhandlung betraute Organ (Verhandlungsleiter) hat sich von der
Identität der Erschienenen zu überzeugen und ihre Stellung als Parteien oder sonst Beteiligte und die etwaige Ver-
tretungsbefugnis zu prüfen.   

(2) Der Verhandlungsleiter eröffnet die Verhandlung und legt ihren Gegenstand dar. Er kann die Verhandlung in
Abschnitte gliedern und einen Zeitplan erstellen. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Beteiligten zu hören, die
Beweise aufzunehmen und die Ergebnisse früher aufgenommener Beweise oder Erhebungen vorzutragen und zu
erörtern sind. Er entscheidet über die Beweisanträge und hat offenbar unerhebliche Anträge zurückzuweisen. Ihm
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steht auch die Befugnis zu, die Verhandlung nach Bedarf zu unterbrechen oder zu vertagen und den Zeitpunkt für
die Fortsetzung der Verhandlung mündlich zu bestimmen.

(3) Der Verhandlungsleiter hat die Verhandlung unter steter Bedachtnahme auf ihren Zweck zügig so zu führen,
daß den Parteien das Recht auf Gehör gewahrt, anderen Beteiligten aber Gelegenheit geboten wird, bei der Feststel-
lung des Sachverhalts mitzuwirken. An der Sache nicht beteiligte Personen dürfen in der Verhandlung nicht das Wort
ergreifen.   

(4) Jeder Partei muß insbesondere Gelegenheit geboten werden, alle zur Sache gehörenden Gesichtspunkte vorzu-
bringen und unter Beweis zu stellen, Fragen an die anwesenden Zeugen und Sachverständigen zu stellen, sich über
die von anderen Beteiligten, den Zeugen und Sachverständigen vorgebrachten oder die als offenkundig behandelten
Tatsachen sowie über die von anderen gestellten Anträge und über das Ergebnis amtlicher Erhebungen zu äußern.   

(5) Stehen einander zwei oder mehrere Parteien mit einander widersprechenden Ansprüchen gegenüber, so hat der
Verhandlungsleiter auf das Zustandekommen eines Ausgleichs dieser Ansprüche mit den öffentlichen und den von
anderen Beteiligten geltend gemachten Interessen hinzuwirken.

§ 44. (1) Über jede mündliche Verhandlung ist eine Verhandlungsschrift nach den  §§ 14 und 15 aufzunehmen.   
(2) Schriftliche Äußerungen und Mitteilungen von Beteiligten, Niederschriften über Beweise, die bis zum Schluß

der mündlichen Verhandlung, aber außerhalb dieser aufgenommen wurden, Berichte und schriftliche Sachverstän-
digengutachten sind der Verhandlungsschrift anzuschließen. Dies ist in der Verhandlungsschrift zu vermerken. Teil-
nehmer an der mündlichen Verhandlung dürfen ihre Erklärungen jedoch nicht schriftlich abgeben.   

(3) Sobald die zulässigen Vorbringen aller Beteiligten aufgenommen sind und die Beweisaufnahme beendet ist,
hat der Verhandlungsleiter die Verhandlung, gegebenenfalls nach Wiedergabe der Verhandlungsschrift (§ 14 Abs. 3)
und nach mündlicher Verkündung des Bescheides (§ 62 Abs. 2), für geschlossen zu erklären.                              

Großverfahren    
§ 44a.  - § 44g  . . . . . . . . .                       

2. Abschnitt: Beweise 

Allgemeine Grundsätze über den Beweis 
§ 45. (1) Tatsachen, die bei der Behörde offenkundig sind, und solche, für deren Vorhandensein das Gesetz eine

Vermutung aufstellt, bedürfen keines Beweises.   
(2) Im übrigen hat die Behörde unter sorgfältiger Berücksichtigung der Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens nach

freier Überzeugung zu beurteilen, ob eine Tatsache als erwiesen anzunehmen ist oder nicht.
(3) Den Parteien ist Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu

nehmen.     

§ 46. Als Beweismittel kommt alles in Betracht, was zur Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes geeignet
und nach Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist. 

Urkunden     
§ 47. Die Beweiskraft von öffentlichen Urkunden und Privaturkunden ist von der Behörde nach den  §§ 292 bis

294, 296, 310 und 311 ZPO zu beurteilen. Dabei gilt  § 292 Abs. 1 erster Satz ZPO jedoch mit der Maßgabe, daß in-
ländische öffentliche Urkunden den Beweis auch über jene Tatsachen und Rechtsverhältnisse liefern, die die Vor-
aussetzung für ihre Ausstellung bildeten und in der Urkunde ausdrücklich genannt sind; wenn die Behörde im
Hinblick auf die besonderen Umstände des Einzelfalles dagegen Bedenken hat, daß die Urkunde diesen Beweis lie-
fert, so kann sie der Partei auftragen, den Beweis auf andere Weise zu führen.                               

Zeugen     
§ 48. Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden: 
1. Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahrnehmungen unfähig  sind oder die zur Zeit, auf die sich ihre Aussage

beziehen soll, zur Wahrnehmung der zu beweisenden  Tatsache unfähig waren;   
2. Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte oder sonst unter dem Siegel geistlicher Amtsverschwiegenheit  an-

vertraut wurde;   
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3. mit Aufgaben der Bundes-, Landes-und Gemeindeverwaltung betraute Organe sowie Organe anderer Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, wenn der Gegenstand ihrer Aussage der Amtsverschwiegenheit unterliegt und
sie von der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit nicht entbunden worden sind.    

§ 49. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen verweigert werden: 
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen, einem seiner Angehörigen (§ 36a), einer mit seiner Obsorge be-

trauten Person, seinem Sachwalter oder einem seiner Pflegebefohlenen einen unmittelbaren Vermögensnachteil
oder die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung zuziehen oder zur Unehre gereichen würde; 

2. über Fragen, die er nicht beantworten könnte, ohne eine ihm obliegende gesetzlich anerkannte Pflicht zur Ver-
schwiegenheit, von der er nicht gültig entbunden wurde, zu verletzen oder ein Kunst-, Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis zu offenbaren; 

3. über Fragen, wie er sein Wahl- oder Stimmrecht ausgeübt hat, wenn dessen Ausübung gesetzlich für geheim er-
klärt ist.   

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugten Personen können die Zeugenaussage auch darüber verwei-
gern, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter einer Partei von dieser anvertraut wurde.   

(3) Wegen der Gefahr eines Vermögensnachteils darf die Aussage über Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle
der in Abs. 1 Z 1 bezeichneten Personen nicht verweigert werden.  

(4) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, so hat er die Gründe seiner Weigerung glaubhaft zu machen.   
(5) Einem Zeugen, der einer Ladung (§§ 19 und 20) ohne genügende Entschuldigung nicht Folge leistet oder die

Aussage ohne Angabe von Gründen verweigert oder auf seiner Weigerung beharrt, obwohl die vorgebrachten Gründe
als nicht gerechtfertigt (Abs. 1 bis 3) erkannt wurden, kann die Verpflichtung zum Ersatz aller durch seine Säumnis
oder Weigerung verursachten Kosten auferlegt werden; im Fall der ungerechtfertigten Aussageverweigerung kann
über ihn eine Ordnungsstrafe (§ 34) verhängt werden.     

§ 50. Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Vernehmung über die für die Vernehmung maßgebenden persönlichen Ver-
hältnisse zu befragen und zu ermahnen, die Wahrheit anzugeben und nichts zu verschweigen. Er ist auch auf die ge-
setzlichen Gründe für die Verweigerung der Aussage, auf die Folgen einer ungerechtfertigten Verweigerung der
Aussage und die strafrechtlichen Folgen einer falschen Aussage aufmerksam zu machen. 

Vernehmung von Beteiligten     
§ 51. . . . . . . . .        

§ 51a. - § 51d. (Entf.)

Sachverständige     
§ 52. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises durch Sachverständige notwendig, so sind die der Behörde beigege-

benen oder zur Verfügung stehenden amtlichen Sachverständigen (Amtssachverständige) beizuziehen.   
(2) Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen oder es mit Rücksicht auf die Besonderheit des Falles

geboten ist, kann die Behörde aber ausnahmsweise andere geeignete Personen als Sachverständige (nichtamtliche
Sachverständige) heranziehen.  

(3) Liegen die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht vor, so kann die Behörde dennoch nichtamtliche Sachverständige
heranziehen, wenn davon eine wesentliche Beschleunigung des Verfahrens zu erwarten ist. Die Heranziehung ist je-
doch nur zulässig, wenn sie von demjenigen, über dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, angeregt wird
und die daraus entstehenden Kosten einen von dieser Partei bestimmten Betrag voraussichtlich nicht überschreiten.   

(4) Der Bestellung zum nichtamtlichen Sachverständigen hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gutachten
der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis
die Voraussetzung der geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich
angestellt oder ermächtigt ist. Nichtamtliche Sachverständige sind zu beeiden, wenn sie nicht schon für die Erstattung
von Gutachten der erforderten Art im allgemeinen beeidet sind. Die  § § 49 und 50 gelten auch für nichtamtliche
Sachverständige. 

§ 53. (1) Auf Amtssachverständige ist  § 7 anzuwenden. Andere Sachverständige sind ausgeschlossen, wenn einer
der Gründe des  § 7 Abs. 1 Z 1, 2 und 4 zutrifft; außerdem können sie von einer Partei abgelehnt werden, wenn diese
Umstände glaubhaft macht, die die Unbefangenheit oder Fachkunde des Sachverständigen in Zweifel stellen. Die
Ablehnung kann vor der Vernehmung des Sachverständigen, später aber nur dann erfolgen, wenn die Partei glaubhaft
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macht, daß sie den Ablehnungsgrund vorher nicht erfahren oder wegen eines für sie unüberwindbaren Hindernisses
nicht rechtzeitig geltend machen konnte.   

(2) Die Entscheidung über den Ablehnungsantrag erfolgt durch Verfahrens an ordnung.

Gebühren der nichtamtlichen Sachverständigen     
§ 53a. (1) Nichtamtliche Sachverständige haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf Gebühren nach den

§ § 24 bis 37 und 43 bis 51 des Gebühren anspruchs gesetzes 1975. Die Gebühr ist gemäß § 38 des Ge bühren an -
spruchs  gesetzes 1975 bei der Behörde geltend zu machen, die den Sachverständigen herangezogen hat.   

(2) Die Gebühr ist von der Behörde, die den Sachverständigen herangezogen hat, mit Bescheid zu bestimmen.
Vor der Gebührenbestimmung kann der Sachverständige aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die
Gebührenberechnung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestäti-
gungen vorzulegen. Die Gebührenbeträge sind auf volle 10 Cent aufzurunden. 

(3) Die Gebühr ist dem nichtamtlichen Sachverständigen kostenfrei zu zahlen. Bestimmt die Behörde eine höhere
Gebühr, als dem nichtamtlichen Sachverständigen gezahlt wurde, so ist der Mehrbetrag dem nichtamtlichen Sachver-
ständigen kostenfrei nachzuzahlen. Bestimmt die Behörde eine niedrigere Gebühr oder übersteigt der dem nich-
tamtlichen Sachverständigen gezahlte Vorschuss die von ihr bestimmte Gebühr, so ist der nichtamtliche
Sachverständige zur Rückzahlung des zu viel gezahlten Betrages zu verpflichten.

Gebühren der nichtamtlichen Dolmetscher     
§ 53b. Nichtamtliche Dolmetscher haben für ihre Tätigkeit im Verfahren Anspruch auf Gebühren, die durch Verord-

nung der Bundesregierung in Pauschalbeträgen (nach Tarifen) festzusetzen sind. Soweit keine solchen Pauschalbe-
träge (Tarife) festgesetzt sind, sind auf den Umfang der Gebühr die §§ 24 bis 34, 36 und 37 Abs. 2 des
Gebührenanspruchsgesetzes – GebAG, BGBl. Nr. 136/1975, mit den in § 53 Abs. 1 GebAG genannten Besonder-
heiten und § 54 GebAG sinn ge mäß anzuwenden. Unter nichtamtlichen Dolmetschern im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind auch die nichtamtlichen Übersetzer zu verstehen. § 53a Abs. 1 letzter Satz und Abs. 2 bis 4 ist sinngemäß
anzuwenden.

Augen schein     
§ 54. Zur Aufklärung der Sache kann die Behörde auf Antrag oder von Amts wegen auch einen Augenschein, nö-

tigenfalls mit Zuziehung von Sachverständigen, vornehmen. 

Mittelbare Beweisaufnahmen und Erhebungen     
§ 55. (1) Die Behörde kann Beweisaufnahmen auch durch ersuchte oder beauftragte Verwaltungsbehörden oder

einzelne dazu bestimmte amtliche Organe vornehmen lassen oder durch sonstige Erhebungen ersetzen oder ergänzen.
Insbesondere können Amtssachverständige außer dem Fall einer mündlichen Verhandlung mit der selbständigen
Vornahme eines Augenscheines betraut werden.   

(2) Die Gerichte dürfen um die Aufnahme von Beweisen nur in den gesetzlich besonders bestimmten Fällen ersucht
werden.                       

III. Teil: Bescheide 

Erlassung von Bescheiden     
§ 56. Der Erlassung eines Bescheides hat, wenn es sich nicht um eine Ladung (§ 19) oder einen Bescheid nach

§ 57 handelt, die Feststellung des maßgebenden Sachverhaltes, soweit er nicht von vornherein klar gegeben ist, nach
den  §§ 37 und 39 voranzugehen.     

§ 57. . . . . . . . .                   

Inhalt und Form der Bescheide     
§ 58. (1) Jeder Bescheid ist ausdrücklich als solcher zu bezeichnen und hat den Spruch und die Rechtsmittelbe-

lehrung zu enthalten.   
(2) Bescheide sind zu begründen, wenn dem Standpunkt der Partei nicht vollinhaltlich Rechnung getragen oder
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über Einwendungen oder Anträge von Beteiligten abgesprochen wird.  
(3) Im übrigen gilt auch für Bescheide  § 18 Abs. 4.

§ 58a. In verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) hat die Behörde über die nach den Verwaltungsvorschriften er-
forderlichen Bewilligungen oder Genehmigungen in einem Bescheid zu entscheiden. Der Spruch des Bescheides ist
nach den jeweils angewendeten Verwaltungsvorschriften in Spruchpunkte zu gliedern. Die Behörde kann über ein-
zelne oder mehrere Bewilligungen oder Genehmigungen gesondert absprechen, wenn dies zweckmäßig erscheint.     

§ 59. (1) Der Spruch hat die in Verhandlung stehende Angelegenheit und alle die Hauptfrage betreffenden Par-
teianträge, ferner die allfällige Kostenfrage in möglichst gedrängter, deutlicher Fassung und unter Anführung der
angewendeten Gesetzesbestimmungen, und zwar in der Regel zur Gänze, zu erledigen. Mit Erledi gung des verfah-
renseinleitenden Antrages gelten Einwendungen als miterledigt. Läßt der Gegenstand der Verhandlung eine Tren-
nung nach mehreren Punkten zu, so kann, wenn dies zweckmäßig erscheint, über jeden dieser Punkte, sobald er
spruchreif ist, gesondert abgesprochen werden.   

(2) Wird die Verbindlichkeit zu einer Leistung oder zur Herstellung eines bestimmten Zustandes ausgesprochen,
so ist im Spruch zugleich auch eine angemessene Frist zur Ausführung der Leistung oder Herstellung zu bestimmen.     

§ 60. In der Begründung sind die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens, die bei der Beweiswürdigung maßge-
benden Erwägungen und die darauf gestützte Beurteilung der Rechtsfrage klar und übersichtlich zusammenzufassen.     

§ 61. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat anzugeben, ob gegen den Bescheid ein Rechtsmittel erhoben werden kann,
bejahendenfalls welchen Inhalt und welche Form dieses Rechtsmittel haben muss und bei welcher Behörde und in-
nerhalb welcher Frist es einzubringen ist. 

(2) Enthält ein Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung oder fälschlich die Erklärung, daß kein Rechtsmittel zulässig
sei oder ist keine oder eine kürzere als die gesetzliche Rechtsmittelfrist angegeben, so gilt das Rechtsmittel als
rechtzeitig eingebracht, wenn es innerhalb der gesetzlichen Frist eingebracht wurde.   

(3) Ist in dem Bescheid eine längere als die gesetzliche Frist angegeben, so gilt das innerhalb der angegebenen
Frist eingebrachte Rechtsmittel als rechtzeitig.   

(4) Enthält der Bescheid keine oder eine unrichtige Angabe über die Behörde, bei der das Rechtsmittel einzubrin-
gen ist, so ist das Rechtsmittel auch dann richtig eingebracht, wenn es bei der Behörde, die den Bescheid erlassen
hat, oder bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde. 

(5) . . . . . . . . . .     

§ 61a. (Entf.) 

§ 62. (1) Wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können Bescheide sowohl schriftlich
als auch mündlich erlassen werden.   

(2) Der Inhalt und die Verkündung eines mündlichen Bescheides ist, wenn die Verkündung bei einer mündlichen
Verhandlung erfolgt, am Schluß der Verhandlungsschrift, in anderen Fällen in einer besonderen Niederschrift zu
beurkunden.   

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des mündlich verkündeten Bescheides ist den bei der Verkündung nicht anwe-
senden und jenen Parteien zuzustellen, die spätestens drei Tage nach der Verkündung eine Ausfertigung verlangen;
über dieses Recht ist die Partei bei Verkündung des mündlichen Bescheides zu belehren.   

(4) Schreib- und Rechenfehler oder diesen gleichzuhaltende, offenbar auf einem Versehen oder offenbar aus-
schließlich auf technisch mangelhaftem Betrieb einer automationsunterstützten Datenverarbeitungsanlage beru-
hende Unrichtigkeiten in Bescheiden kann die Behörde jederzeit von Amts wegen berichtigen.                      

IV. Teil: Rechtsschutz                      

1. Abschnitt: Berufung

§ 63. (1) Der Instanzenzug in den Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches der Gemeinde und das Recht
zur Erhebung der Berufung richten sich nach den Verwaltungsvorschriften. Gegen die Bewilligung oder die Verfü-
gung der Wiederaufnahme und gegen die Bewilligung der Wiedereinsetzung ist eine Berufung nicht zulässig.
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(2) Gegen Verfahrensanordnungen ist eine abgesonderte Berufung nicht zulässig. Sie können erst in der Berufung
gegen den die Sache erledigenden Bescheid angefochten werden.

(3) Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet, und einen begründeten Berufungs-
antrag zu enthalten.  

(4) Eine Berufung ist nicht mehr zulässig, wenn die Partei nach der Zustellung oder Verkündung des Bescheides
ausdrücklich auf die Berufung verzichtet hat.   

(5) Die Berufung ist von der Partei binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid in erster
Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt für jede Partei mit der an sie erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfer-
tigung des Bescheides, im Fall bloß mündlicher Verkündung mit dieser. Wird eine Berufung innerhalb dieser Frist
bei der Berufungsbehörde eingebracht, so gilt dies als rechtzeitige Einbringung; die Berufungsbehörde hat die bei
ihr eingebrachte Berufung unverzüglich an die Behörde erster Instanz weiterzuleiten.     

§ 64. (1) Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Berufung hat aufschiebende Wirkung.
(2) . . . . . . . .    

§ 64a. (1) Die Behörde kann die Berufung binnen zwei Monaten nach Einlangen bei der Behörde erster Instanz durch
Berufungsvorentscheidung erledigen. Sie kann die Berufung nach Vornahme notwendiger Ergänzungen des Ermitt-
lungsverfahrens als unzulässig oder verspätet zurückweisen, den Bescheid aufheben oder nach jeder Richtung abändern. 

(2) Die Behörde kann die aufschiebende Wirkung mit Bescheid ausschließen, wenn nach Abwägung der berührten
öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder
die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend
geboten ist. Ein solcher Ausspruch ist tunlichst schon in den über die Hauptsache ergehenden Bescheid aufzunehmen. 

(3) Mit Einlangen des Vorlageantrages tritt die Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Behörde hat die Par-
teien vom Außerkrafttreten der Berufungs vorentscheidung zu verständigen. Verspätete oder unzulässige Vorlage-
anträge sind von ihr zurückzuweisen.    

§ 65. Werden in einer Berufung neue Tatsachen oder Beweise, die der Behörde erheblich scheinen, vorgebracht,
so hat sie hievon unverzüglich den etwaigen Berufungsgegnern Mitteilung zu machen und ihnen Gelegenheit zu
geben, binnen angemessener, zwei Wochen nicht übersteigender Frist vom Inhalt der Berufung Kenntnis zu nehmen
und sich dazu zu äußern.     

§ 66. (1) Notwendige Ergänzungen des Ermittlungsverfahrens hat die Berufungsbehörde durch eine im Instan-
zenzug untergeordnete Behörde durchführen zu lassen oder selbst vorzunehmen.   

(2) Ist der der Berufungsbehörde vorliegende Sachverhalt so mangelhaft, daß die Durchführung oder Wiederho-
lung einer mündlichen Verhandlung unvermeidlich erscheint, so kann die Berufungsbehörde den angefochtenen
Bescheid beheben und die Angelegenheit zur neuerlichen Verhandlung und Erlassung eines neuen Bescheides an
eine im Instanzenzug untergeordnete Behörde zurückverweisen.   

(3) Die Berufungsbehörde kann jedoch die mündliche Verhandlung und unmittelbare Beweisaufnahme auch
selbst durchführen, wenn hiemit eine Ersparnis an Zeit und Kosten verbunden ist.   

(4) Außer dem in Abs. 2 erwähnten Fall hat die Berufungsbehörde, sofern die Berufung nicht als unzulässig oder
verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als
auch hinsichtlich der Begründung (§ 60) ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und dem-
gemäß den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 

§ 67. Der III. Teil gilt auch für die Bescheide der Berufungsbehörde, doch ist der Spruch auch dann zu begründen,
wenn dem Berufungsantrag stattgegeben wird. 

2. Abschnitt: Sonstige Abänderung von Bescheiden

Abänderung und Behebung von Amts wegen     
§ 68. (1) Anbringen von Beteiligten, die außer den Fällen der §§ 69 und 71 die Abänderung eines der Berufung

nicht oder nicht mehr unterliegenden Bescheides begehren, sind, wenn die Behörde nicht den Anlaß zu einer Verfü-
gung gemäß den Abs. 2 bis 4 findet, wegen entschiedener Sache zurückzuweisen.   

(2) . . . . . . . .   
(3) . . . . . . . .   
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(4) Außerdem können Bescheide von Amts wegen in Ausübung des Aufsichtsrechtes von der sachlich in Betracht
kommenden Oberbehörde als nichtig erklärt werden, wenn der Bescheid   

1. von einer unzuständigen Behörde oder von einer nicht  richtig zusammengesetzten Kollegialbehörde erlassen
wurde,   

2. einen strafgesetzwidrigen Erfolg herbeiführen würde, 
3. tatsächlich undurchführbar ist oder   
4. an einem durch gesetzliche Vorschrift ausdrücklich mit  Nichtigkeit bedrohten Fehler leidet.   
(5) Nach Ablauf von drei Jahren nach dem in  § 63 Abs. 5 bezeichneten Zeitpunkt ist eine Nichtigerklärung aus

den Gründen des Abs. 4 Z 1 nicht mehr zulässig.   
(6) Die der Behörde in den Verwaltungsvorschriften eingeräumten Befugnisse zur Zurücknahme oder Einschrän-

kung einer Berechtigung außerhalb eines Berufungsverfahrens bleiben unberührt.   
(7) Auf die Ausübung des der Behörde gemäß den Abs. 2 bis 4 zustehenden Abänderungs- und Behebungsrechts

steht niemandem ein Anspruch zu. Mutwillige Aufsichtsbeschwerden und Abänderungsanträge sind nach  § 35 zu
ahnden.                    

Wiederaufnahme des Verfahrens     
§ 69. (1) Dem Antrag einer Partei auf Wiederaufnahme eines durch Bescheid abgeschlossenen Verfahrens ist

stattzugeben, wenn ein Rechtsmittel gegen den Bescheid nicht oder nicht mehr zulässig ist und: 
1. der Bescheid durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere gerichtlich strafbare Handlung

herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist oder 
2. neue Tatsachen oder Beweismittel hervorkommen, die im Verfahren ohne Verschulden der Partei nicht geltend

gemacht werden konnten und allein oder in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des Verfahrens voraus-
sichtlich einen im Hauptinhalt des Spruches anders lautenden Bescheid herbeigeführt hätten, oder 

3. der Bescheid gemäß § 38 von Vorfragen abhängig war und nachträglich über eine solche Vorfrage von der
zuständigen Verwaltungsbehörde bzw. vom zuständigen Gericht in wesentlichen Punkten anders entschieden
wurde; 

4. nachträglich ein Bescheid oder eine gerichtliche Entscheidung bekannt wird, der bzw. die einer Aufhebung
oder Abänderung auf Antrag einer Partei nicht unterliegt und die im Verfahren die Einwendung der entschie -
de nen Sache begründet hätte.

(2) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen zwei Wochen bei der Behörde einzubringen, die den Bescheid in
erster Instanz erlassen hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antragsteller von dem Wiederaufnah-
megrund Kenntnis erlangt hat, wenn dies jedoch nach der Verkündung des mündlichen Bescheides und vor Zustellung
der schriftlichen Ausfertigung geschehen ist, erst mit diesem Zeitpunkt. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung
des Bescheides kann der Antrag auf Wiederaufnahme nicht mehr gestellt werden. Die Umstände, aus welchen sich
die Einhaltung der gesetzlichen Frist ergibt, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen.   

(3) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 kann die Wiederaufnahme des Verfahrens auch von Amts wegen verfügt
werden. Nach Ablauf von drei Jahren nach Erlassung des Bescheides kann die Wiederaufnahme auch von Amts
wegen nur mehr aus den Gründen des Abs. 1 Z 1 stattfinden.   

(4) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme steht der Behörde zu, die den Bescheid in letzter Instanz erlassen
hat. 

§ 70. (1) In dem die Wiederaufnahme bewilligenden oder verfügenden Bescheid ist, sofern nicht schon auf Grund
der vorliegenden Akten ein neuer Bescheid erlassen werden kann, auszusprechen, inwieweit und in welcher Instanz
das Verfahren wieder aufzunehmen ist.   

(2) Frühere Erhebungen und Beweisaufnahmen, die durch die Wiederauf nahmsgründe nicht betroffen werden,
sind keinesfalls zu wiederholen.  

(3) (Entf.)

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand     
§ 71. (1) Gegen die Versäumung einer Frist oder einer mündlichen Verhandlung ist auf Antrag der Partei, die durch

die Versäumung einen Rechtsnachteil erleidet, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu bewilligen, wenn:  
1. die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein  unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert  war,

die Frist einzuhalten oder zur Verhandlung zu erscheinen und sie kein Verschulden oder nur ein minderer  Grad
des Versehens trifft, oder   
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2. die Partei die Rechtsmittelfrist versäumt hat, weil der Bescheid keine Rechtsmittelbelehrung, keine Rechtsmit-
telfrist oder fälschlich die Angabe enthält, daß kein Rechtsmittel zulässig sei.  

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses oder nach
dem Zeitpunkt, in dem die Partei von der Zulässigkeit der Berufung Kenntnis erlangt hat, gestellt werden.   

(3) Im Fall der Versäumung einer Frist hat die Partei die versäumte Handlung gleichzeitig mit dem Wiedereinset-
zungsantrag nachzuholen.   

(4) Zur Entscheidung über den Antrag auf Wiedereinsetzung ist die Behörde berufen, bei der die versäumte Hand-
lung vorzunehmen war oder die die versäumte Verhandlung angeordnet oder die unrichtige Rechtsmittelbelehrung
erteilt hat.   

(5) Gegen die Versäumung der Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrages findet keine Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand statt.   

(6) Die Behörde kann dem Antrag auf Wiedereinsetzung aufschiebende Wirkung zuerkennen.    
(7) Der Wiedereinsetzungsantrag kann nicht auf Umstände gestützt werden, die die Behörde schon früher für un-

zureichend befunden hat, um die Verlängerung der versäumten Frist oder die Verlegung der versäumten Verhandlung
zu bewilligen.    

§ 72. (1) Durch die Bewilligung der Wiedereinsetzung tritt das Verfahren in die Lage zurück, in der es sich vor
dem Eintritt der Versäumung befunden hat.   

(2) Durch den Antrag auf Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der mündlichen Verhandlung wird die Frist
zur Anfechtung des infolge der Versäumung erlassenen Bescheides nicht verlängert.   

(3) Hat eine Partei Wiedereinsetzung gegen die Versäumung der mündlichen Verhandlung beantragt und gegen
den Bescheid Berufung eingelegt, so ist auf die Erledigung der Berufung erst einzugehen, wenn der Antrag auf Wie-
dereinsetzung abgewiesen worden ist.   

(4) (Entf.)

3. Abschnitt: Entscheidungspflicht 

§ 73. (1) Die Behörden sind verpflichtet, wenn in den Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist, über
Anträge von Parteien (§ 8) und Berufungen ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber sechs Monate nach deren
Einlangen den Bescheid zu erlassen. Sofern sich in verbundenen Verfahren (§ 39 Abs. 2a) aus den anzuwendenden
Rechtsvorschriften unterschiedliche Entscheidungsfristen ergeben, ist die zuletzt ablaufende maßgeblich.   

(2) Wird ein Bescheid, gegen den Berufung erhoben werden kann, nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen,
so geht auf schriftlichen Antrag der Partei die Zuständigkeit zur Entscheidung auf die Berufungsbehörde über
(Devolutions an trag). Der Devolutionsantrag ist bei der Berufungsbehörde einzubringen. Er ist abzuweisen, wenn
die Verzögerung nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. 

(3) Für die Berufungsbehörde beginnt die Entscheidungsfrist mit dem Tag des Einlangens des Devolutionsantrages
zu laufen.

V. Teil: Kosten 
Kosten der Beteiligten     

§ 74. (1) Jeder Beteiligte hat die ihm im Verwaltungsverfahren erwachsenden Kosten selbst zu bestreiten.   
(2) Inwiefern einem Beteiligten ein Kostenersatzanspruch gegen einen anderen Beteiligten zusteht, bestimmen die

Verwaltungsvorschriften. Der Kostenersatz anspruch ist so zeitgerecht zu stellen, daß der Ausspruch über die Kosten
in den Bescheid aufgenommen werden kann. Die Höhe der zu ersetzenden Kosten wird von der Behörde bestimmt
und kann von dieser auch in einem Pauschalbetrag festgesetzt werden.                        

Kosten der Behörden     
§ 75. . . . . . . . .     
§ 76. . . . . . . . .
§ 76a. (Entf.) 

§ 77. . . . . . . . .    
§ 78. . . . . . . . .    
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§ 78a. Von den Bundesverwaltungsabgaben befreit sind 
1. die Erteilung von Rechtsbelehrungen und die Erstellung von Kopien oder Ausdrucken von Akten oder Aktentei-

len, 
2. die Bestimmung der Gebühren der Zeugen, Beteiligten, nichtamtlichen Sachverständigen und nichtamtlichen

Dolmetscher und 
3. Amtshandlungen, die durch Katastrophenschäden (insbesondere Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und La-

winenschäden) veranlasst worden sind.     

§ 79. . . . . . . . .            

§ 79a. (Entf.)

VI. Teil: Schlußbestimmungen  
Verweisungen    

. . . . . . . . . . . .
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VERWALTUNGSSTRAFGESETZ 1991 - VStG (185)
BGBl. Nr. 52/1991 (WV), idF. BGBl. Nr. 755/1992 (VfGH), BGBl. Nr. 867/1992, BGBl. Nr.   666/1993, BGBl.

Nr. 799/1993, BGBl. Nr. 620/1995, BGBl. I Nr. 158/1998, BGBl. I Nr. 191/1999 (BG) (1. BRBG), BGBl. I Nr.
194/1999 (DFB), BGBl. I Nr.  26/2000, BGBl. I Nr. 138/2000, BGBl. I Nr. 137/2001, BGBl. I Nr.  65/2002, BGBl.
I Nr. 117/2002, 5/2008, 142/2008, 20/2009, 135/2009, 111/2010, 100/2011, 50/2012

I. Teil: 
Allgemeine Bestimmungen des Verwaltungsstrafrechts           

Allgemeine Voraussetzungen der Strafbarkeit
. . . . . . . . . . . . . 

II: Teil: Verwaltungsstrafverfahren    

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

. . . . . . . . . . . . .            

Strafbemessung    
§ 19. (1) Grundlage für die Bemessung der Strafe ist stets das Ausmaß der mit der Tat verbundenen Schädigung

oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat
sonst nachteilige Folgen nach sich gezogen hat.   

(2) Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kom-
menden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander
abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Ei-
genart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten des Beschuldigten sind bei der Bemessung von
Geldstrafen zu berücksichtigen. 

. . . . . . . . . . . . . 

2. Abschnitt: 
Sicherung des Strafverfahrens und des Strafvollzuges

Festnahme
§ 35.  . . . . . . . . . . . . . .   
§ 36.  . . . . . . . . . . . . . .                      

Sicherheitsleistung
§ 37.   . . . . . . . . . . . . . .    
§ 37a. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes ermächtigen, nach

Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen eine vorläufige Sicherheit bis zum Betrag von 180 Euro festzusetzen
und einzuheben. Besondere Ermächtigungen in anderen Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt. § 50 Abs. 1
letzter Satz, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 erster Satz sowie Abs. 8 sind sinngemäß anzuwenden.   

(2) Die Ermächtigung kann sich darauf beziehen, daß das Organ   
1. von der in § 35 Z 1 und 2 vorgesehenen Festnahme absieht, wenn der Betretene die vorläufige Sicherheit frei-

willig erlegt,   
2. von Personen, die auf frischer Tat betreten werden und bei denen eine Strafverfolgung oder der Strafvollzug of-

fenbar  unmöglich oder wesentlich erschwert sein wird, die vorläufige Sicherheit einhebt.   
(3) Leistet der Betretene im Fall des Abs. 2 Z 2 den festgesetzten Betrag nicht, so kann das Organ verwertbare Sa-

chen, die dem Anschein nach dem Betretenen gehören und deren Wert 180 Euro nicht übersteigen soll, als vorläufige
Sicherheit beschlagnahmen. Hiebei ist mit möglichster Schonung der Person vorzugehen.  

(4) Über den als vorläufige Sicherheit eingehobenen Betrag oder die Beschlagnahme ist sofort eine Bescheinigung
auszustellen. Die vorläufige Sicherheit ist der Behörde mit der Anzeige unverzüglich vorzulegen.   
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(5) Die vorläufige Sicherheit wird frei, wenn das Verfahren eingestellt wird oder die gegen den Beschuldigten ver-
hängte Strafe vollzogen ist oder wenn nicht binnen sechs Monaten gemäß § 37 Abs. 5 der Verfall ausgesprochen
wird. § 37 Abs. 4 letzter Satz gilt sinngemäß.                              

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .        
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ZUSTELLGESETZ (186)

Bundesgesetz über die Zustellung behördlicher Dokumente (Zustellgesetz - ZustG), BGBl. Nr. 200/1982 , zuletzt
geändert mit BGBl. I Nr. 33/2013

A u s z u g

1. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen

Anwendungsbereich
§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt die Zustellung der von Gerichten und Verwaltungsbehörden in Vollziehung der

Gesetze zu übermittelnden Dokumente sowie die durch sie vorzunehmende Zustellung von Dokumenten ausländis-
cher Behörden.

Begriffsbestimmungen
§ 2. Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe: 
1.„Empfänger“: die von der Behörde in der Zustellverfügung (§ 5) namentlich als solcher bezeichnete Person; 
2.„Dokument“: eine Aufzeichnung, unabhängig von ihrer technischen Form, insbesondere eine behördliche

schriftliche Erledigung; 
3.„Zustelladresse“: eine Abgabestelle (Z 4) oder elektronische Zustelladresse (Z 5); 
4.„Abgabestelle“: die Wohnung oder sonstige Unterkunft, die Betriebsstätte, der Sitz, der Geschäftsraum, die

Kanzlei oder auch der Arbeitsplatz des Empfängers, im Falle einer Zustellung anlässlich einer Amtshandlung
auch deren Ort, oder ein vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem laufenden Verfahren
angegebener Ort; 

5.„elektronische Zustelladresse“: eine vom Empfänger der Behörde für die Zustellung in einem anhängigen oder
gleichzeitig anhängig gemachten Verfahren angegebene elektronische Adresse; 

6.„Post“: die Österreichische Post AG (§ 3 Z 1 des Postmarktgesetzes – PMG, BGBl. I Nr. 123/2009); 
7.„Zustelldienst“: ein Universaldienstbetreiber (§ 3 Z 4 PMG); 
8.„Ermittlungs-und Zustelldienst“: der elektronische Zustelldienst, der die Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 zu er-

bringen hat; 
9.„Kunde“: Person, gegenüber der sich ein elektronischer Zustelldienst zur Zu stellung behördlicher Dokumente

verpflichtet hat. 

Durchführung der Zustellung
§ 3. Soweit die für das Verfahren geltenden Vorschriften nicht eine andere Form der Zustellung vorsehen, hat die

Zustellung durch einen Zustelldienst, durch Bedienstete der Behörde oder, wenn dies im Interesse der Zweck-
mäßigkeit, Einfachheit und Raschheit gelegen ist, durch Organe der Gemeinden zu erfolgen. 

Stellung des Zustellers
§ 4. Wer mit der Zustellung betraut ist (Zusteller), handelt hinsichtlich der Wahrung der Gesetzmäßigkeit der

Zustellung als Organ der Behörde, deren Dokument zugestellt werden soll. 

Zustellverfügung
§ 5.Die Zustellung ist von der Behörde zu verfügen, deren Dokument zugestellt werden soll. Die Zustellverfügung

hat den Empfänger möglichst eindeutig zu bezeichnen und die für die Zustellung erforderlichen sonstigen Angaben
zu enthalten. 

Mehrmalige Zustellung
§ 6. Ist ein Dokument zugestellt, so löst die neuerliche Zustellung des gleichen Dokuments keine Rechtswirkungen

aus. 
Heilung von Zustellmängeln

§ 7.Unterlaufen im Verfahren der Zustellung Mängel, so gilt die Zustellung als in dem Zeitpunkt dennoch bewirkt,
in dem das Dokument dem Empfänger tatsächlich zugekommen ist. 

Änderung der Abgabestelle
§ 8. (1) Eine Partei, die während eines Verfahrens, von dem sie Kenntnis hat, ihre bisherige Abgabestelle ändert,

hat dies der Behörde unverzüglich mitzuteilen. 



20. Erg.
442

186
§§ 9 - 12 ZUSTELLGESETZ

(2) Wird diese Mitteilung unterlassen, so ist, soweit die Verfahrensvorschriften nicht anderes vorsehen, die Zustel-
lung durch Hinterlegung ohne vorausgehenden Zustellversuch vorzunehmen, falls eine Abgabestelle nicht ohne
Schwierigkeiten festgestellt werden kann. 

Zustellungsbevollmächtigter 
§ 9. (1) Soweit in den Verfahrensvorschriften nicht anderes bestimmt ist, können die Parteien und Beteiligten an-

dere natürliche oder juristische Personen oder eingetragene Personengesellschaften gegenüber der Behörde zur Emp-
fangnahme von Dokumenten bevollmächtigen (Zustellungsvollmacht). 

(2) Einer natürlichen Person, die keinen Hauptwohnsitz im Inland hat, kann eine Zustellungsvollmacht nicht
wirksam erteilt werden. Gleiches gilt für eine juristische Person oder eingetragene Personengesellschaft, wenn diese
keinen zur Empfangnahme von Dokumenten befugten Vertreter mit Hauptwohnsitz im Inland hat. Das Erfordernis
des Hauptwohnsitzes im Inland gilt nicht für Staatsangehörige von EWR-Vertragsstaaten, falls Zustellungen durch
Staatsverträge mit dem Vertragsstaat des Wohnsitzes des Zustellungsbevollmächtigten oder auf andere Weise
sichergestellt sind. 

(3) Ist ein Zustellungsbevollmächtigter bestellt, so hat die Behörde, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist,
diesen als Empfänger zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, so gilt die Zustellung als in dem Zeitpunkt bewirkt, in
dem das Dokument dem Zustellungsbevollmächtigten tatsächlich zugekommen ist. 

(4) Haben mehrere Parteien oder Beteiligte einen gemeinsamen Zustellungsbevollmächtigten, so gilt mit der
Zustellung einer einzigen Ausfertigung des Dokumentes an ihn die Zustellung an alle Parteien oder Beteiligte als
bewirkt. Hat eine Partei oder hat ein Beteiligter mehrere Zustellungsbevollmächtigte, so gilt die Zustellung als be-
wirkt, sobald sie an einen von ihnen vorgenommen worden ist. 

(5) Wird ein Anbringen von mehreren Parteien oder Beteiligten gemeinsam eingebracht und kein Zustellungs-
bevollmächtigter namhaft gemacht, so gilt die an erster Stelle genannte Person als gemeinsamer Zustellungs-
bevollmächtigter. 

(6) § 8 ist auf den Zustellungsbevollmächtigten sinngemäß anzuwenden. 

Zustellungsbevollmächtigter; Zustellung durch Übersendung
§ 10. (1) Parteien und Beteiligten, die über keine inländische Abgabestelle verfügen, kann von der Behörde aufge-

tragen werden, innerhalb einer Frist von mindestens zwei Wochen für bestimmte oder für alle bei dieser Behörde
anhängigen oder anhängig zu machenden Verfahren einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft zu machen. Kommt
die Partei bzw. der Beteiligte diesem Auftrag nicht fristgerecht nach, kann die Zustellung ohne Zustellnachweis
durch Übersendung der Dokumente an eine der Behörde bekannte Zustelladresse erfolgen. Ein übersandtes Dokument
gilt zwei Wochen nach Übergabe an den Zustelldienst als zugestellt. Auf diese Rechtsfolge ist im Auftrag
hinzuweisen. 

(2) Eine Zustellung gemäß Abs. 1 ist nicht mehr zulässig, sobald die Partei bzw. der Beteiligte 
1. einen Zustellungsbevollmächtigten namhaft gemacht hat oder 
2. über eine inländische Abgabestelle verfügt und diese der Behörde bekannt gegeben hat. 

Besondere Fälle der Zustellung
§ 11. (1) Zustellungen im Ausland sind nach den bestehenden internationalen Vereinbarungen oder allenfalls auf

dem Weg, den die Gesetze oder sonstigen Rechtsvorschriften des Staates, in dem zugestellt werden soll, oderdie in-
ternationale Übung zulassen, erforderlichenfalls unter Mitwirkung der österreichischen Vertretungsbehörden,
vorzunehmen. 

(2) Zur Vornahme von Zustellungen an Ausländer oder internationale Organisationen, denen völkerrechtliche Priv-
ilegien und Immunitäten zustehen, ist unab hängig von ihrem Aufenthaltsort oder Sitz die Vermittlung des Bun -
desministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.

(3) Zustellungen an Personen, die nach den Vorschriften des Bundesverfassungsgesetzes über Kooperation und
Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in das Ausland (KSE-BVG), BGBl. I Nr. 38/1997,
in das Ausland entsendet wurden, sind im Wege des zuständigen Bundesministers, sofern aber diese Personen an-
lässlich ihrer Entsendung zu einer Einheit oder zu mehreren Einheiten zusammengefasst wurden, im Wege des Vorge-
setzten der Einheit vorzunehmen. 

Zustellung ausländischer Dokumente im Inland
§ 12. . . . . . . . . .
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2. Abschnitt 
Physische Zustellung 

Zustellung an den Empfänger
§ 13. (1) Das Dokument ist dem Empfänger an der Abgabestelle zuzustellen. Ist aber auf Grund einer Anordnung

einer Verwaltungsbehörde oder eines Gerichtes an eine andere Person als den Empfänger zuzustellen, so tritt diese
an die Stelle des Empfängers. 

(2) Bei Zustellungen durch Organe eines Zustelldienstes oder der Gemeinde darf auch an eine gegenüber dem
Zustelldienst oder der Gemeinde zur Empfangnahme solcher Dokumente bevollmächtigte Person zugestellt werden,
soweit dies nicht durch einen Vermerk auf dem Dokument ausgeschlossen ist. 

(3) Ist der Empfänger keine natürliche Person, so ist das Dokument einem zur Empfangnahme befugten Vertreter
zuzustellen. 

(4) Ist der Empfänger eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person, so ist das Dokument in deren
Kanzlei zuzustellen und darf an jeden dort anwesenden Angestellten des Parteienvertreters zugestellt werden; durch
Organe eines Zustelldienstes darf an bestimmte Angestellte nicht oder nur an bestimmte Angestellte zugestellt wer-
den, wenn der Parteienvertreter dies schriftlich beim Zustelldienst verlangt hat. Die Behörde hat Angestellte des
Parteienvertreters wegen ihres Interesses an der Sache oder auf Grund einer zuvor der Behörde schriftlich abgegebe-
nen Erklärung des Parteienvertreters durch einen Vermerk auf dem Dokument und dem Zustellnachweis von der
Zustellung auszuschließen; an sie darf nicht zugestellt werden. 

(5) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004) 
(6) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 10/2004) 

§ 14. Untersteht der Empfänger einer Anstaltsordnung und dürfen ihm auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
Dokumente nur durch den Leiter der Anstalt oder durch eine von diesem bestimmte Person oder durch den Unter-
suchungsrichter ausgehändigt werden, so ist das Dokument dem Leiter der Anstalt oder der von ihm bestimmten
Person vom Zusteller zur Vornahme der Zustellung zu übergeben. 

§ 15. (1) Zustellungen an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, sind durch das unmittelbar vorge-
setzte Kommando vorzunehmen. 

(2) Bei sonstigen Zustellungen in Kasernen oder auf anderen militärisch genutzten Liegenschaften ist das für
deren Verwaltung zuständige Kommando vorher davon in Kenntnis zu setzen. Auf Verlangen des Kommandos ist
ein von ihm zu bestimmender Soldat oder Bediensteter der Heeresverwaltung dem Zusteller beizugeben. 

Ersatzzustellung
§ 16. (1) Kann das Dokument nicht dem Empfänger zugestellt werden und ist an der Abgabestelle ein Er-

satzempfänger anwesend, so darf an diesen zugestellt werden (Ersatzzustellung), sofern der Zusteller Grund zur An-
nahme hat, daß sich der Empfänger oder ein Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der Abgabestelle
aufhält. 

(2) Ersatzempfänger kann jede erwachsene Person sein, die an derselben Abgabestelle wie der Empfänger wohnt
oder Arbeitnehmer oder Arbeitgeber des Empfängers ist und die - außer wenn sie mit dem Empfänger im gemein-
samen Haushalt lebt - zur Annahme bereit ist. 

(3) Durch Organe eines Zustelldienstes darf an bestimmte Ersatzempfänger nicht oder nur an bestimmte Er-
satzempfänger zugestellt werden, wenn der Empfänger dies schriftlich beim Zustelldienst verlangt hat. 

(4) Die Behörde hat Personen wegen ihres Interesses an der Sache oder auf Grund einer schriftlichen Erklärung
des Empfängers durch einen Vermerk auf dem Dokument und dem Zustellnachweis von der Ersatzzustellung
auszuschließen; an sie darf nicht zugestellt werden. 

(5) Eine Ersatzzustellung gilt als nicht bewirkt, wenn sich ergibt, daß der Em pfän ger oder dessen Vertreter im
Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom Zustellvorgang Kenntnis er-
langen konn te, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

Hinterlegung
§ 17. (1) Kann das Dokument an der Abgabestelle nicht zugestellt werden und hat der Zusteller Grund zur An-

nahme, daß sich der Empfänger oder ein Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 regelmäßig an der Abgabestelle aufhält,
so ist das Dokument im Falle der Zustellung durch den Zustelldienst bei seiner zuständigen Geschäftsstelle, in allen
anderen Fällen aber beim zuständigen Gemeindeamt oder bei der Behörde, wenn sie sich in derselben Gemeinde
befindet, zu hinterlegen. 
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(2) Von der Hinterlegung ist der Empfänger schriftlich zu verständigen. Die Verständigung ist in die für die Abgabestelle
bestimmte Abgabeeinrichtung (Briefkasten, Hausbrieffach oder Briefeinwurf) einzulegen, an der Abgabestelle zurückzu-
lassen oder, wenn dies nicht möglich ist, an der Eingangstüre (Wohnungs-, Haus-, Gartentüre) anzubringen. Sie hat den
Ort der Hinterlegung zu bezeichnen, den Beginn und die Dauer der Abholfrist anzugeben sowie auf die Wirkung der Hin-
terlegung hinzuweisen.

(3) Das hinterlegte Dokument ist mindestens zwei Wochen zur Abholung be reit  zuhalten. Der Lauf dieser Frist
beginnt mit dem Tag, an dem das Dokument erstmals zur Abholung bereitgehalten wird. Hinterlegte Dokumente
gelten mit dem ersten Tag dieser Frist als zugestellt. Sie gelten nicht als zugestellt, wenn sich ergibt, daß der
Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne des § 13 Abs. 3 wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig
vom Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung an dem der Rückkehr an die Abgabestelle
folgenden Tag innerhalb der Abholfrist wirksam, an dem das hinterlegte Dokument behoben werden könnte. 

(4) Die im Wege der Hinterlegung vorgenommene Zustellung ist auch dann gültig, wenn die im Abs. 2 genannte
Verständigung beschädigt oder entfernt wurde. 

Nachsendung 
§ 18. (1) Hält sich der Empfänger nicht regelmäßig (§ 17 Abs. 1) an der Abgabestelle auf, so ist das Dokument

an eine andere inländische Abgabestelle nachzusenden, wenn es 
1. durch Organe eines Zustelldienstes zugestellt werden soll und nach den für die Beförderung von Postsendungen

geltenden Vorschriften die Nachsendung vorgesehen ist; in diesem Fall ist die neue Anschrift des Empfängers
auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rückschein) zu vermerken; 

2. durch Organe der Behörde oder einer Gemeinde zugestellt werden soll, die neue Abgabestelle ohne
Schwierigkeit festgestellt werden kann und im örtlichen Wirkungsbereich der Behörde oder der Gemeinde
liegt. 

(2) Dokumente, deren Nachsendung durch einen auf ihnen angebrachten Vermerk ausgeschlossen ist, sind nicht
nachzusenden. 

Rücksendung, Weitersendung und Vernichtung 
§ 19. (1) Dokumente, die weder zugestellt werden können, noch nachzusenden sind oder die zwar durch Hinter-

legung zugestellt, aber nicht abgeholt worden sind, sind entweder an den Absender zurückzusenden, an eine vom
Absender zu diesem Zweck bekanntgegebene Stelle zu senden oder auf Anordnung des Absenders nachweislich zu
vernichten. 

(2) Auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rückschein) ist der Grund der Rücksendung, Weitersendung oder
Vernichtung zu vermerken. 

Verweigerung der Annahme 
§ 20. (1) Verweigert der Empfänger oder ein im gemeinsamen Haushalt mit dem Empfänger lebender Er-

satzempfänger die Annahme ohne Vorliegen eines gesetzlichen Grundes, so ist das Dokument an der Abgabestelle
zurückzulassen oder, wenn dies nicht möglich ist, nach § 17 ohne die dort vorgesehene schriftliche Verständigung
zu hinterlegen. 

(2) Zurückgelassene Dokumente gelten damit als zugestellt. 
(3) Wird dem Zusteller der Zugang zur Abgabestelle verwehrt, verleugnet der Empfänger seine Anwesenheit,

oder läßt er sich verleugnen, so gilt dies als Verweigerung der Annahme. 

Zustellung zu eigenen Handen 
§ 21. Dem Empfänger zu eigenen Handen zuzustellende Dokumente dürfen nicht an einen Ersatzempfänger

zugestellt werden. 

Zustellnachweis 
§ 22. (1) Die Zustellung ist vom Zusteller auf dem Zustellnachweis (Zustellschein, Rückschein) zu beurkunden. 
(2) Der Übernehmer des Dokuments hat die Übernahme auf dem Zustellnachweis durch seine Unterschrift unter

Beifügung des Datums und, wenn er nicht der Empfänger ist, seines Naheverhältnisses zu diesem zu bestätigen.
Verweigert er die Bestätigung, so hat der Zusteller die Tatsache der Verweigerung, das Datum und gegebenenfalls
das Naheverhältnis des Übernehmers zum Empfänger auf dem Zustellnachweis zu vermerken. Der Zustellnachweis
ist dem Absender unverzüglich zu übersenden. 

(3) An die Stelle der Übersendung des Zustellnachweises kann die elektro ni sche Übermittlung einer Kopie des
Zustellnachweises oder der sich daraus ergebenden Daten treten, wenn die Behörde dies nicht durch einen entsprechen-
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den Vermerk auf dem Zustellnachweis ausgeschlossen hat. Das Original des Zustellnachweises istmindestens fünf
Jahre nach Übermittlung aufzubewahren und der Behörde auf deren Verlangen unverzüglich zu übersenden. 

(4) Liegen die technischen Voraussetzungen dafür vor, so kann die Beurkundung der Zustellung auch elektronisch
erfolgen. In diesem Fall hat der Übernehmer auf einer technischen Vorrichtung zu unterschreiben; an die Stelle der
Unterschriftsleistung kann auch die Identifikation und Authentifizierung mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 des E-Gov-
ernment-Gesetzes – E-GovG, BGBl. I Nr. 10/2004) treten. Die die Beurkundung der Zustellung betreffenden Daten
sind dem Absender unverzüglich zu übermitteln. 

Hinterlegung ohne Zustellversuch 
§ 23. (1) Hat die Behörde auf Grund einer gesetzlichen Vorschrift angeordnet, daß ein Dokument ohne vorherge-

henden Zustellversuch zu hinterlegen ist, so ist dieses sofort bei der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes,
beim Gemeindeamt oder bei der Behörde selbst zur Abholung bereitzuhalten. 

(2) Die Hinterlegung ist von der zuständigen Geschäftsstelle des Zustelldienstes oder vom Gemeindeamt auf
dem Zustellnachweis, von der Behörde auch auf andere Weise zu beurkunden. 

(3) Soweit dies zweckmäßig ist, ist der Empfänger durch eine an die angegebene inländische Abgabestelle
zuzustellende schriftliche Verständigung oder durch mündliche Mitteilung an Personen, von denen der Zusteller an-
nehmen kann, daß sie mit dem Empfänger in Verbindung treten können, von der Hinterlegung zu unterrichten. 

(4) Das so hinterlegte Dokument gilt mit dem ersten Tag der Hinterlegung als zugestellt. 

Unmittelbare Ausfolgung 
§ 24. Dem Empfänger können 
1. versandbereite Dokumente unmittelbar bei der Behörde, 
2. Dokumente, die die Behörde an eine andere Dienststelle übermittelt hat, unmittelbar bei dieser ausgefolgt

werden. Die Ausfolgung ist von der Behörde bzw. von der Dienststelle zu beurkunden; § 22 Abs. 2 bis 4 ist
sinn gemäß anzuwenden. 

Zustellung am Ort des Antreffens 
§ 24a. Dem Empfänger kann an jedem Ort zugestellt werden, an dem er angetroffen wird, wenn er 
1. zur Annahme bereit ist oder 
2. über keine inländische Abgabestelle verfügt. 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
§ 25. . . . . . . .

Zustellung ohne Zustellnachweis 
§ 26. (1) Wurde die Zustellung ohne Zustellnachweis angeordnet, wird das Dokument zugestellt, indem es in die

für die Abgabestelle bestimmte Abgabeeinrichtung (§ 17 Abs. 2) eingelegt oder an der Abgabestelle zurückgelassen
wird. 

(2) Die Zustellung gilt als am dritten Werktag nach der Übergabe an das Zustellorgan bewirkt. Im Zweifel hat
die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt der Zustellung von Amts wegen festzustellen. Die Zustellung wird nicht
bewirkt, wenn sich ergibt, dass der Empfänger wegen Abwesenheit von der Abgabestelle nicht rechtzeitig vom
Zustellvorgang Kenntnis erlangen konnte, doch wird die Zustellung mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle fol-
genden Tag wirksam. 

Ausstattung der Dokumente; Zustellformulare; Zustellnachweise 
§ 27. . . . . . . . .

3. Abschnitt 
Elektronische Zustellung 

Anwendungsbereich
§ 28. (1) Soweit die für das Verfahren geltenden Vorschriften nicht anderes bestimmen, ist eine elektronische

Zustellung nach den Bestimmungen dieses Abschnitts vorzunehmen. 
(2) Die elektronische Zustellung der Gerichte richtet sich nach den §§ 89a ff des Gerichtsorganisationsgesetzes

– GOG, RGBl. Nr. 217/1896. 
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Leistungen der Zustelldienste 
§ 29. (1) Jeder Zustelldienst hat nach den näheren Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Zustellung be-

hördlicher Dokumente an seine Kunden vorzunehmen (Zustellleistung). Die Zustellleistung umfasst folgende, nach
dem jeweiligen Stand der Technik zu erbringende Leistungen: 

1. die unverzügliche Weiterleitung 
a) der Daten gemäß § 33 Abs. 1, 
b) einer vom Kunden bekanntgegebenen Änderung dieser Daten (§ 33 Abs. 2 erster Satz) sowie 
c) von Mitteilungen gemäß § 33 Abs. 2 zweiter Satz an den Ermittlungs- und Zustelldienst; 

2. die Schaffung der technischen Voraussetzungen für die Entgegennahme der zuzustellenden Dokumente (§ 34
Abs. 1); 

3. das Betreiben einer technischen Einrichtung für die sichere elektronische Bereithaltung der zuzustellenden
Dokumente; 

4. die Verständigung des Empfängers, dass auf der technischen Einrichtung ein Dokument für ihn zur Abholung
bereitliegt (§ 35 Abs. 1 und 2); 

5. die gegebenenfalls verschlüsselte (§ 33 Abs. 1 Z 7) Speicherung der zuzustellenden Dokumente; 
6. die Bereitstellung eines Verfahrens zur identifizierten und authentifizierten Abholung der bereitgehaltenen

Dokumente; 
7. die Protokollierung von Daten im Sinn des § 35 Abs. 3 vierter Satz und die Übermittlung dieser Daten an den

Absender; 
8. die unverzügliche Verständigung des Absenders, wenn ein Dokument nicht abgeholt wird; 
9. die Beratung des Empfängers, wenn bei der Abholung von Dokumenten technische Probleme auftreten; 

10. die Erstellung von Ausdrucken oder Kopien des zuzustellenden Dokuments auf Papier oder Kopien dieses
Dokuments auf Datenträgern sowie die Übermittlung dieser Ausdrucke und Datenträger an den Empfänger
auf dessen Verlangen; 

11. sofern der Zustelldienst diese Leistung anbietet, die Weiterleitung eines zuzustellenden Dokuments zur elek-
tronischen Übermittlung nach den       §§ 89a ff GOG auf Verlangen des Empfängers sowie die Mitteilung an
den Absender, wann das zuzustellende Dokument in den elektronischen Verfügungsbereich des Empfängers
(§ 89d GOG) gelangt ist. 

Die Behörde hat für die Erbringung der Leistungen gemäß Z 1 bis 9 ein Entgelt zu entrichten, dessen Höhe dem
Entgelt entspricht, das dem Zuschlagsempfänger gemäß § 32 Abs. 1 für die Erbringung dieser Leistungen zusteht.
Das Entgelt für die Erbringung der Leistung gemäß Z 10 ist vom Empfänger zu entrichten. 

(2) Einer der Zustelldienste hat außerdem folgende Leistungen zu erbringen: 
1. die Speicherung der gemäß Abs. 1 Z 1 weitergeleiteten Daten, 
2. die Leistungen gemäß § 34 Abs. 1 erster und zweiter Satz (Ermittlungs leistung) und 
3. die Weiterleitung des von den Behörden für eine Zustellung entrichteten Entgelts an jene Zustelldienste, die

die Zustellleistung erbracht haben, sowie die Verrechnung der weitergegebenen Entgelte mit den Behörden
(Verrechnungsleistung). 

Die Behörde hat für die Erbringung der Verrechnungsleistung ein Entgelt zu ent richten. 
(3) Zustelldienste können weitere Leistungen, wie insbesondere die nachweisliche Zusendung von Dokumenten

im Auftrag von Privaten, entgeltlich anbieten. Für die nachweisliche Zusendung von Dokumenten im Auftrag von
Privaten hat der Ermittlungs- und Zustelldienst die Ermittlungsleistung (Abs. 2 Z 2) zu denselben Bedingungen wie
bei der Zustellung behördlicher Dokumente zu erbringen. 

(4) Zustelldienste sind hinsichtlich der von ihnen für die Besorgung ihrer Aufgaben verwendeten Daten Auf-
traggeber im Sinne des § 4 Z 4 des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I Nr. 165/1999. Sie dürfen die ihnen zur Ken-
ntnis gelangten Daten über ihre Kunden - soweit keine besonderen vertraglichen Vereinbarungen mit diesen bestehen
- ausschließlich für den Zweck der Zustellung verwenden. Der Abschluss eines Vertrags über die Zustellleistung
sowie der Inhalt eines solchen Vertrags dürfen nicht von der Zustimmung zur Weitergabe von Daten an Dritte ab-
hängig gemacht werden; eine Weitergabe von Daten über Herkunft und Inhalt zuzustellender Dokumente an Dritte
darf nicht vereinbart werden. 

(5) Auf natürliche Personen, die an der Erbringung der Leistungen gemäß   Abs. 1 und 2 mitwirken, ist in Hinblick
auf Daten über Herkunft und Inhalt zu zu stellender behördlicher Dokumente § 46 Abs. 1 bis 4 des Beamten-Dienst -
rechts  gesetzes 1979, BGBl. Nr. 333, sinngemäß anzuwenden. Hinsichtlich der ab    ga benrechtlichen Geheimhal-
tungspflicht des § 48a der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, gelten diese Personen als Beamte im Sinne
des § 74 Z 4 des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974.

(6) Zustelldienste können in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen vorsehen, dass sie Zustellungen nur an



20. Erg.
447

186
§§ 30 - 33ZUSTELLGESETZ

bestimmte Personengruppen anbieten; Angehörige der betreffenden Personengruppe dürfen vom Abschluss eines
Vertrags über die Zustellleistung gemäß Abs. 1 nicht ausgeschlossen werden. Einschränkungen in Hinblick auf die
Herkunft der zuzustellenden behördlichen Dokumente dürfen nicht vorgesehen werden. 

(7) Die Zustellleistung (Abs. 1) ist so zu erbringen, dass für behinderte Menschen ein barrierefreier Zugang zu
dieser Leistung nach dem jeweiligen Stand der Technik gewährleistet ist. 

Zulassung als Zustelldienst 
§ 30. (1) Die Erbringung der Zustellleistung (§ 29 Abs. 1) bedarf einer Zulassung, deren Erteilung beim Bun-

deskanzler zu beantragen ist. Voraussetzungen für die Erteilung der Zulassung sind die für die ordnungsgemäße Er-
bringung der Zustellleistung erforderliche technische und organisatorische Leistungsfähigkeit sowie die rechtliche,
insbesondere datenschutzrechtliche Verlässlichkeit des Zustelldienstes. Mit dem Antrag auf Zulassung sind allge-
meine Geschäftsbedingungen vorzulegen, die den gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen haben und der ord-
nungsgemäßen Erbringung der Zustellleistung nicht entgegenstehen dürfen. 

(2) Der Zulassungsbescheid ist schriftlich zu erlassen; wenn es für die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit
und Verlässlichkeit erforderlich ist, sind darin Auflagen zu erteilen und Bedingungen vorzuschreiben. 

(3) Der Bundeskanzler hat eine Liste der zugelassenen Zustelldienste einschließlich der in den Zulassungsbeschei-
den erteilten Auflagen und vorgeschriebenen Bedingungen (Abs. 2) und der gemäß § 31 Abs. 2 zweiter Satz erteilten
Auflagen im Internet zu veröffentlichen. 

(4) Wenn eine Zulassungsvoraussetzung wegfällt oder ihr ursprünglicher Mangel nachträglich hervorkommt, hat
der Bundeskanzler die Behebung des Mangels innerhalb einer angemessenen Frist anzuordnen. Ist die Behebung
des Mangels nicht möglich oder erfolgt sie nicht innerhalb der gesetzten Frist, ist die Zulassung durch Bescheid zu
widerrufen. 

Aufsicht 
§ 31. (1) Die Zustelldienste unterliegen der Aufsicht durch den Bundeskanzler. Sie sind verpflichtet, dem Bun-

deskanzler jede Änderung der die Voraussetzung der Zulassung gemäß § 30 bildenden Umstände unverzüglich bekan-
ntzugeben. 

(2) Der Bundeskanzler hat die Aufsicht über die Zustelldienste dahin auszuüben, dass diese die Gesetze und
Verordnungen nicht verletzen, insbesondere ihren Aufgabenbereich nicht überschreiten und die ihnen gesetzlich
obliegenden Aufgaben erfüllen. Zu diesem Zweck ist der Bundeskanzler berechtigt, Auskünfte einzuholen und
gegebenenfalls Auflagen vorzuschreiben, wenn die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen sonst nicht
gewährleistet ist. Die Zustelldienste haben dem Bundeskanzler die geforderten Auskünfte unverzüglich, spätestens
jedoch binnen zwei Wochen zu erteilen. 

Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes 
§ 32. (1) Zur Bestimmung des Ermittlungs- und Zustelldienstes hat der Bundeskanzler die Leistungen gemäß §

29 Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 in einem gemeinsamen Vergabeverfahren im Sinne des Bundesvergabegesetzes 2006,
BGBl. I Nr. 17, auszuschreiben. Der Zuschlag darf nur einem zugelassenen Zu stell dienst erteilt werden. Der Bun-
deskanzler hat den Zuschlagsempfänger und die Höhe des diesem für die Erbringung der Leistungen gemäß § 29
Abs. 1 Z 1 bis 9 zustehenden Entgelts im Internet zu veröffentlichen. 

(2) In Zeiträumen, in denen die Leistungen gemäß § 29 Abs. 2 nicht von einem Ermittlungs- und Zustelldienst er-
bracht werden, sind sie durch einen beim Bundeskanzleramt eingerichteten Übergangszustelldienst zu erbringen. Der
Übergangszustelldienst kann auch Leistungen gemäß § 29 Abs. 1 erbringen und nachweisliche Zusendungen im Auftrag
von Privaten gemäß § 29 Abs. 3 vornehmen; er unterliegt nicht der Aufsicht gemäß § 31. Die Leistungen gemäß § 29
Abs. 1 Z 1 bis 9 und Abs. 2 sind unentgeltlich zu erbringen. 

An- und Abmeldung 
§ 33. (1) Die Anmeldung bei einem Zustelldienst kann nur unter Verwendung der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG)

erfolgen. Sofern es sich beim Kunden nicht um eine natürliche Person handelt, kann an die Stelle der Anmeldung
mit der Bürger karte auch die Übermittlung der Daten aus dem elektronischen Rechts verkehr (§§ 89a ff GOG) treten,
die zu seinem Anschriftcode gespeichert und zum Nachweis der eindeutigen Identität geeignet sind. Jeder Zustell-
dienst hat im Internet ein elektronisches Verfahren für die Anmeldung bereitzustellen. Bei der Anmeldung sind fol-
gende Daten zu speichern: 

1. Name bzw. Bezeichnung des Kunden, 
2. bei natürlichen Personen das Geburtsdatum, 



20. Erg.
448

186
§§ 34 - 35 ZUSTELLGESETZ

3. die zur eindeutigen Identifikation des Kunden im Bereich „Zustellwesen“ erforderlichen Daten: 
a) bei natürlichen Personen das bereichsspezifische Personenkennzeichen (§ 9 E-GovG), 
b) sonst die Stammzahl (§ 6 E-GovG), 

4. eine elektronische Adresse, an die die Verständigungen gemäß § 35 Abs. 1 und 2 erster Satz übermittelt werden
können, 

5. gegebenenfalls eine inländische Abgabestelle, an die die Verständigungen gemäß § 35 Abs. 2 übermittelt wer-
den können, 

6. Angaben des Kunden darüber, welche Formate die zuzustellenden Dokumente aufweisen müssen, damit er
zu ihrer Annahme bereit ist, und 

7. Angaben des Kunden, die für eine allfällige inhaltliche Verschlüsselung der zuzustellenden Dokumente er-
forderlich sind. 

Wurde als weitere Leistung im Sinne des § 29 Abs. 3 vereinbart, dass die Verständigungen gemäß § 35 an mehrere
elektronische Adressen oder mehrere Abgabestellen zu übermitteln sind, sind alle Adressen zu speichern. 

(2) Der Kunde hat Änderungen der in Abs. 1 genannten Daten dem Zustelldienst unverzüglich bekanntzugeben.
Darüber hinaus kann er dem Zustelldienst mitteilen, dass die Zustellung innerhalb bestimmter Zeiträume aus-
geschlossen sein soll. 

(3) Die Abmeldung von einem Zustelldienst kann unter Verwendung der Bürger karte (§ 2 Z 10 E-GovG) oder durch
eine vom Kunden unterschriebene schriftliche Erklärung erfolgen. Sie wird mit ihrem Einlangen beim Zustelldienst
wirksam.

Ermittlung des Zustelldienstes und 
Übermittlung des zuzustellenden Dokuments an diesen 

§ 34. (1) Soll die Zustellung durch einen Zustelldienst erfolgen, so hat die Behörde den Ermittlungs- und Zustell-
dienst zu beauftragen, zu ermitteln, ob der Empfänger 

1.bei einem Zustelldienst angemeldet ist und 
2.die Zustellung nicht gemäß § 33 Abs. 2 zweiter Satz ausgeschlossen hat. 

Liegen diese Voraussetzungen vor, so sind die Informationen gemäß § 33 Abs. 1 Z 6 und 7 sowie die Internetadresse
des Zustelldienstes, bei dem der Empfänger angemeldet ist, der Behörde zu übermitteln; andernfalls ist der Behörde
mitzuteilen, dass diese Voraussetzungen nicht vorliegen. Steht der Behörde ein vom Empfänger akzeptiertes Format
zur Verfügung, so hat sie das zuzustellende Dokument in diesem Format sowie gegebenenfalls in verschlüsselter
Form dem Zustelldienst zu übermitteln. 

(2) Eine Abfrage zur Ermittlung der in Abs. 1 angeführten Daten darf nur auf Grund eines Auftrags einer Behörde
nach Abs. 1 oder zum Zweck der nachweisli chen Zusendung von Dokumenten im Auftrag von Privaten (§ 29 Abs. 3)
vor ge nommen werden. Als Suchkriterien dürfen nur die Daten gemäß § 33 Abs. 1 Z 1 bis 5 verwendet werden.

(3) Bei der Auswahl zwischen mehreren in Betracht kommenden Zustelldiensten ist jenen der Vorzug zu geben,
gegenüber denen der Empfänger Angaben über die inhaltliche Verschlüsselung (§ 33 Abs. 1 Z 7) gemacht hat. 

Zustellung mit Zustellnachweis durch einen Zustelldienst
§ 35. (1) Der Zustelldienst hat den Empfänger unverzüglich davon zu verständigen, dass ein Dokument für ihn

zur Abholung bereitliegt. Diese elektronische Verständigung ist an die dem Zustelldienst bekanntgegebene elektro-
nische Adresse des Empfängers zu versenden. Hat der Empfänger dem Zustelldienst mehrere solcher Adressen bekan-
ntgegeben, so ist die elektronische Verständigung an alle Adressen zu versenden; für die Berechnung der Frist gemäß
Abs. 2 erster Satz ist der Zeitpunkt der frühesten Versendung maßgeblich. Die elektronische Verständigung hat je-
denfalls folgende Angaben zu enthalten: 

1. das Datum der Versendung, 
2. die Internetadresse, unter der das zuzustellende Dokument zur Abholung bereitliegt, 
3. das Ende der Abholfrist, 
4. einen Hinweis auf das Erfordernis einer Signierung bei der Abholung und 
5. einen Hinweis auf den Zeitpunkt, mit dem die Zustellung wirksam wird. 

Soweit dies erforderlich ist, hat die Bundesregierung durch Verordnung nähere Bestimmungen über die Verständi-
gungsformulare zu erlassen. 

(2) Wird das Dokument nicht innerhalb von 48 Stunden abgeholt, so hat eine zweite elektronische Verständigung
zu erfolgen; Abs. 1 dritter Satz ist sinngemäß anzuwenden. Wird das Dokument nicht innerhalb von weiteren 24
Stunden abgeholt und hat der Empfänger dem Zustelldienst eine Abgabestelle bekanntgegeben, so ist spätestens am
nächsten Werktag außer Samstag eine Verständigung an die dem Zustelldienst bekanntgegebene Abgabestelle zu
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versenden, es sei denn, das Dokument wurde vorher abgeholt; Abs. 1 dritter Satz erster Halbsatz ist sinngemäß
anzuwenden. 

(3) Der Zustelldienst hat sicherzustellen, dass zur Abholung bereitgehaltene Dokumente nur von Personen abge-
holt werden können, die zur Abholung be rechtigt sind und ihre Identität und die Authentizität der Kommunikation
mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) nachgewiesen haben. Zur Abholung berechtigt sind der Empfänger und,
soweit dies von der Behörde nicht ausgeschlossen worden ist, eine zur Empfangnahme bevollmächtigte Person.
Identifikation und Authentifizierung können auf Grund einer besonderen Vereinbarung des Empfängers mit dem
Zustelldienst auch durch eine an die Verwendung sicherer Technik gebundene automatisiert ausgelöste Signatur er-
folgen. Der Zustelldienst hat alle Daten über die Verständigungen gemäß Abs. 1 und 2 und die Abholung des Doku-
ments zu protokollieren und dem Absender unverzüglich zu übermitteln; die Gesamtheit dieser Daten bildet den
Zustellnachweis. 

(4) Der Zustelldienst hat das Dokument zwei Wochen zur Abholung bereit zu halten. Wird das Dokument innerhalb
dieser Frist nicht abgeholt, ist es zu löschen; andernfalls ist es nach Ablauf der Abholfrist (Abs. 1 Z 3) zwei weitere
Wochen bereitzuhalten und danach, wenn zwischen Empfänger und Zustelldienst nicht anderes vereinbart wurde,
zu löschen. 

(5) Ein zur Abholung bereitgehaltenes Dokument gilt spätestens mit seiner Abholung als zugestellt. 
(6) Hat der Empfänger dem Zustelldienst keine Abgabestelle bekanntgegeben, so gilt die Zustellung als am ersten

Werktag nach der Versendung der zweiten elektronischen Verständigung bewirkt. Sie gilt als nicht bewirkt, wenn
sich ergibt, dass die erste elektronische Verständigung im Zeitpunkt der Versendung der zweiten nicht beim
Empfänger eingelangt war, doch wird sie mit dem dem Einlangen einer der beiden elektronischen Verständigungen
folgenden Tag innerhalb der Abholfrist (Abs. 1 Z 3) wirksam. 

(7) Hat der Empfänger dem Zustelldienst eine Abgabestelle bekanntgegeben, so gilt die Zustellung als am dritten
Werktag nach der Versendung der Verständigung an die Abgabestelle bewirkt. Sie gilt als nicht bewirkt, wenn sich
ergibt, dass der Empfänger von den elektronischen Verständigungen keine Kenntnis hatte und wegen Abwesenheit
von der Abgabestelle vom Vorgang der Zustellung der Verständigung an der Abgabestelle nicht rechtzeitig Kenntnis
erlangen konnte, doch wird sie mit dem der Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag innerhalb der Abholfrist
(Abs. 1 Z 3) wirksam. 

(8) Wurde dieselbe elektronische Verständigung an mehrere elektronische Adressen oder dieselbe Verständigung
an mehrere Abgabestellen versendet, so sind die Zeitpunkte der frühesten Versendung bzw. des frühesten Einlangens
maßgeblich. Bei Zweifeln, ob oder wann eine elektronische Verständigung beim Empfänger eingelangt oder eine
Verständigung zugestellt worden ist, hat die Behörde die Tatsache und den Zeitpunkt des Einlangens bzw. der Zustel-
lung von Amts wegen festzustellen. 

(9) Leitet der Zustelldienst ein zuzustellendes Dokument zur elektronischen Über mittlung nach den §§ 89a ff
GOG weiter, ist die Zustellung nach diesen Be stimmun gen vorzunehmen. 

Zustellung ohne Zustellnachweis durch einen Zustelldienst 
§ 36. Für die Zustellung ohne Zustellnachweis durch einen Zustelldienst gilt § 35 mit Ausnahme des Abs. 2

zweiter Satz, des Abs. 7 und, soweit er sich auf die an einer Abgabestelle zuzustellende Verständigung bezieht, des
Abs. 8; dies mit folgenden Maßgaben: 

1. Die gemäß Abs. 3 letzter Satz übermittelten Daten gelten nicht als Zustellnachweis. 
2. Abs. 6 ist auch dann anzuwenden, wenn der Empfänger dem Zustelldienst eine Abgabestelle bekanntgegeben

hat. 

Zustellung an einer elektronischen Zustelladresse 
oder über das elektronische Kommunikationssystem der Behörde 

§ 37. (1) Zustellungen ohne Zustellnachweis können auch an einer elektroni schen Zustelladresse oder über das
elektronische Kommunikationssystem der Behörde erfolgen. Bei der Zustellung an einer elektronischen Zustel-
ladresse gilt das Dokument mit dem Zeitpunkt des Einlangens beim Empfänger als zugestellt. Bestehen Zweifel
darüber, ob bzw. wann das Dokument beim Empfänger eingelangt ist, hat die Behörde Tatsache und Zeitpunkt des
Einlangens von Amts wegen festzustellen. Bei der Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem der
Behörde gilt die Zustellung als am dritten Werktag nach dem erstmaligen Be reit halten des Dokuments als bewirkt. 

(2) Bevor eine Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem erfolgt, hat die Behörde einen Auftrag
gemäß § 34 Abs. 1 zu erteilen. Die Zustellung über das elektronische Kommunikationssystem ist unzulässig, wenn
sich ergibt, dass die Voraussetzungen für die Zustellung durch einen Zustelldienst vorliegen. 
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Unmittelbare elektronische Ausfolgung 
§ 37a. Versandbereite Dokumente können dem Empfänger unmittelbar elektronisch ausgefolgt werden, wenn

dieser bei der Antragstellung seine Identität und die Authentizität der Kommunikation nachgewiesen hat und die
Ausfolgung in einem so engen zeitlichen Zusammenhang mit der Antragstellung steht, dass sie von diesem Nachweis
umfasst ist. Wenn mit Zustellnachweis zuzustellen ist, sind die Identität und die Authentizität der Kommunikation
mit der Bürgerkarte (§ 2 Z 10 E-GovG) nachzuweisen. 

4. Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

. . . . . . . .

. . . . . . . .
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GEBÜHRENANSPRUCHSGESETZ 1975 (187)
Bundesgesetz vom 19. Feber 1975 über die Gebühren der Zeugen, Sachverständigen, Dolmetscher, Geschwornen

und Schöffen in gerichtlichen Verfahren und der Vertrauenspersonen (Gebührenanspruchsgesetz 1975 - GebAG
1975), BGBl. Nr. 136/1975, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009, 111/2010, 159/2013, 190/2013

A u s z u g :

I. ABSCHNITT
Anspruch

§ 1. (1) Natürliche Personen, die als Zeuginnen, Zeugen, Sachverständige, Dolmetscherinnen, Dolmetscher, Ge-
schworene, Schöffinnen und Schöffen in gerichtlichen Verfahren  und in einem Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft (§ 103 Abs. 2 StPO) tätig sind, haben Anspruch auf Gebühren nach diesem Bundesgesetz. . . . . . . . . .

(2) . . . . . . . . . . .

II. ABSCHNITT
Zeugen

Begriff, Anspruchsberechtigung
§ 2. (1) Als Zeuge im Sinn dieses Bundesgesetzes ist jede Person anzusehen, die innerhalb oder außerhalb eines

förmlichen gerichtlichen Beweisverfahrens zu Beweiszwecken, aber nicht als Sachverständiger, Partei oder Partei-
envertreter gerichtlich vernommen oder durch einen gerichtlich bestellten Sachverständigen der Befundaufnahme
beigezogen wird.

(2) Eine Begleitperson des Zeugen ist einem Zeugen gleichzuhalten, wenn der Zeuge wegen seines Alters oder
wegen eines Gebrechens der Begleitung bedurft hat; das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme
stattgefunden hat, hat die Notwendigkeit der Begleitperson zu bestätigen.

(3) Keinen Anspruch auf die Gebühr haben
1. der Zeuge, der die Aussage ungerechtfertigt verweigert,
2. im Strafverfahren der Privatbeteiligte, der statt des öffentlichen Anklägers einschreitet, und der Privatankläger.

Umfang der Gebühr
§ 3. (1) Die Gebühr des Zeugen umfaßt
1. den Ersatz der notwendigen Kosten, die durch die Reise an den Ort der Vernehmung, durch den Aufenthalt an

diesem Ort und durch die Rückreise verursacht werden;
2. die Entschädigung für Zeitversäumnis, soweit er durch die Befolgung der Zeugenpflicht einen Vermögensnachteil

erleidet.
(2) Zeugen, die im öffentlichen Dienst stehen, haben anstatt des Anspruchs nach Abs. 1 Z. 1 Anspruch auf eine

Gebühr, wie sie ihnen nach den für sie geltenden Reisegebührenvorschriften zustände, wenn sie über dienstliche
Wahrnehmungen vernommen worden sind; das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden
hat, hat diese Tatsache zu bestätigen. Sie haben keinen Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis.

Anspruchsvoraussetzungen
§ 4. (1) Der Anspruch auf die Gebühr steht dem Zeugen zu, der auf Grund einer Ladung vom Gericht vernommen

worden ist. Er kommt aber auch dem Zeugen zu, der ohne Ladung gekommen und vernommen worden oder der auf
Grund einer Ladung gekommen, dessen Vernehmung aber ohne sein Verschulden unterblieben ist; er hat jedoch im
ersten Fall, wenn er sonst im Weg der Rechtshilfe hätte vernommen werden können, nur den Anspruch, der ihm bei
einer Vernehmung vor dem Rechtshilfegericht zustände, sofern seine unmittelbare Vernehmung zur Aufklärung der
Sache nicht erforderlich gewesen ist; andernfalls hat das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme
stattgefunden hat, die Notwendigkeit der unmittelbaren Vernehmung zu bestätigen.

(2) Ist der auf der Ladung angegebene Zustellort vom Ort der Vernehmung des Zeugen weniger weit entfernt als
der Ort, von dem der Zeuge zureist, so steht dem Zeugen eine darauf gestützte höhere Gebühr nur zu, wenn er diesen
Umstand dem Gericht unverzüglich nach Erhalt der Ladung angezeigt und das Gericht trotzdem die Ladung nicht
rechtzeitig widerrufen hat oder wenn die unmittelbare Vernehmung des Zeugen vor diesem Gericht trotz Unterbleiben
der Anzeige zur Aufklärung der Sache erforderlich gewesen ist; dies hat das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die
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Beweisaufnahme stattgefunden hat, zu bestätigen. Auf die Anzeigepflicht ist der Zeuge in der Ladung aufmerksam
zu machen.

Gebührenvorschuß
§ 5. Dem Zeugen ist auf Antrag ein angemessener Vorschuß zu gewähren.

Reisekosten
§ 6. (1) Der Ersatz der notwendigen Reisekosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) umfaßt die Kosten der Beförderung des Zeugen

mit einem Massenbeförderungsmittel oder mit einem anderen Beförderungsmittel und die Entschädigung für zu Fuß
zurückgelegte Wegstrecken (Kilometergeld); er bezieht sich, vorbehaltlich des § 4, auf die Strecke zwischen dem
Ort der Vernehmung des Zeugen und seiner Wohnung oder Arbeitsstätte, je nachdem, wo der Zeuge die Reise antreten
oder beenden muß.

(2) Tritt in der Verhandlung eines Gerichtes eine längere Pause ein, so sind dem Zeugen, der sich in dieser Zeit
mit Erlaubnis des Gerichtes (des Vorsitzenden), vor dem die Beweisaufnahme stattfindet, in seine Wohnung oder an
seine Arbeitsstätte begibt, die Kosten der Heimreise und der neuerlichen Reise an den Ort der Vernehmung zu ver-
güten, soweit sie die Gebühr nicht übersteigen, die dem Zeugen bei seinem Verbleib am Ort der Vernehmung zu-
stände.

(3) Dem Zeugen, der aus dem Ausland geladen wird, sind auch die unvermeidlichen Nebenkosten, z. B. für die
Beschaffung von Reisepapieren, zu ersetzen.

Massenbeförderungsmittel
§ 7. (1) Massenbeförderungsmittel im Sinn des § 6 ist jedes Beförderungsmittel, das dem allgemeinen Verkehr

zur gleichzeitigen Beförderung mehrerer Personen dient, die es unabhängig voneinander gegen Entrichtung eines
allgemein festgesetzten Fahrpreises in Anspruch nehmen können.

(2) Führen verschiedene Massenbeförderungsmittel zum selben Ziel, so gebührt die Vergütung, soweit im fol-
genden nicht anderes bestimmt ist, für dasjenige, dessen Benützung den geringeren Zeitaufwand erfordert.

(3) Der Fahrpreis ist nach den jeweils geltenden Tarifen zu vergüten; hierbei sind allgemeine Tarif ermäßigungen
maßgebend. Für Strecken, auf denen der Zeuge für seine Person zur freien Fahrt mit dem benützten Massenbeför-
derungsmittel berechtigt ist, gebührt keine, für solche Strecken, auf denen er zur ermäßigten Fahrt berechtigt ist, nur
die Vergütung des ermäßigten Fahrpreises.

Fahrpreisklasse
§ 8. Dem Zeugen gebührt für Strecken, die er mit der Eisenbahn oder dem Schiff zurücklegt, die Vergütung für

den Fahrpreis der niedrigsten Klasse, einschließlich des Preises einer Platzkarte, für Strecken, die er mit dem Flugzeug
zurücklegt, die Vergütung für den Fahrpreis der Touristenklasse.

Andere als Massenbeförderungsmittel
§ 9. (1) Die Kosten für die Benützung eines Beförderungsmittels, das nicht Massenbeförderungsmittel ist, sind

dem Zeugen nur zu ersetzen,
1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht zur Verfügung steht oder nach der Lage der Verhältnisse nicht benützt

werden kann und die Zurücklegung der Wegstrecke zu Fuß nicht zumutbar ist,
2. wenn die Gebühr bei Benützung des anderen Beförderungsmittels nicht höher ist als bei Benützung eines Mas-

senbeförderungsmittels,
3. wenn die Rechtssache die sofortige Vernehmung des Zeugen erfordert, dieser aber bei Benützung eines Mas-

senbeförderungsmittels zur Vernehmung nicht mehr rechtzeitig kommen könnte, oder
4. wenn ihm wegen eines körperlichen Gebrechens die Benützung eines Massenbeförderungsmittels nicht zuge-

mutet werden kann.
(2) Kosten nach Abs. 1 sind die angemessenen, tatsächlich aufgelaufenen Kosten; benützen mehrere Personen

ein solches Beförderungsmittel gemeinsam, so gebührt dem Zeugen nur der entsprechende Teil dieser Kosten. Benützt
jedoch der Zeuge ein eigenes Kraftfahrzeug, so gebührt ihm die nach der Reisegebührenvorschrift für Bundesbeamte
hierfür vorgesehene Vergütung. Bei Benützung eines Fahrrades gelten die Bestimmungen über das Kilometergeld
(§ 12).

(3) Benützt der Zeuge ein anderes Berförderungsmittel als ein Massenbeförderungsmittel, ohne daß die Voraus-
setzungen nach Abs. 1 hierfür vorliegen, so gebührt ihm der Ersatz der Kosten, die er für die Benützung eines Mas-
senbeförderungsmittels hätte aufwenden müssen.
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Flugzeug
§ 10. . . . . . . . . .

Schlafwagen und Kabine
§ 11. . . . . . . . . .

Kilometergeld
§ 12. (1) Dem Zeugen gebührt für Wegstrecken, die er zu Fuß zurücklegen muß, ab dem zweiten Kilometer ein

Kilometergeld von 0,60 Euro für jeden angefangenen Kilometer,
1. wenn ein Massenbeförderungsmittel nicht vorhanden ist oder nach der Lage der Verhältnisse nicht benützt werden

kann und die Benützung eines anderen Verkehrsmittels nicht möglich ist oder nicht vergütet wird, oder
2. wenn durch Zurücklegung der Wegstrecke ohne Benützung eines Massenbeförderungsmittels die Dauer der

Reise wesentlich abgekürzt wird.
(2) Für die Ermittlung der Länge der Wegstrecken, für die das Kilometergeld gebührt, ist die kürzeste gangbare

Verbindung maßgebend. Ist die Länge der zurückgelegten Wegstrecken, für die das Kilometergeld gebührt, nicht
feststellbar, so ist für jede Viertelstunde der Bewegung eine Vergütung in der Höhe des Kilometergeldes für einen
Kilometer zu leisten.

(3) Hat der Zeuge größere An-oder Abstiege zu Fuß zu bewältigen, so entspricht ein Höhenunterschied von 75
m der Strecke von 1 km.

Aufenthaltskosten
§ 13. Die Aufenthaltskosten (§ 3 Abs. 1 Z. 1) umfassen
1. den Mehraufwand für die Verpflegung, wenn die Reise oder der Aufenthalt am Ort der Vernehmung den Zeugen

zwingt, das Frühstück, Mittag- oder Abendessen anderswo als an seinem gewöhnlichen Aufenthaltsort einzu-
nehmen, und

2. die Kosten für die unvermeidliche Nächtigung während der Reise und am Ort der Vernehmung.

Verpflegung
§ 14. (1) Dem Zeugen sind als Mehraufwand für die Verpflegung zu vergüten 
1. für das Frühstück ................................ 3,40 Euro 
2. für das Mittagessen .............................. 7,30 Euro 
3. für das Abendessen ............................... 7,30 Euro 
(2) Der Mehraufwand für das Frühstück ist zu vergüten, wenn der Zeuge die Reise vor 7 Uhr antreten, der Mehr-

aufwand für das Mittagessen, wenn er sie vor 11 Uhr antreten und nach 14 Uhr beenden hat müssen, derjenige für
das Abendessen, wenn er die Reise nach 19 Uhr beenden hat müssen.

Nächtigung
§ 15. (1) Dem Zeugen ist, sofern ihm nicht ein Anspruch auf Vergütung des Fahrpreises für einen Schlafwagen

oder eine Kabine zusteht, für jede unvermeidliche Nächtigung ein Betrag von 10,60 Euro zu vergüten. Als unver-
meidlich ist die Nächtigung auch dann anzusehen, wenn die Reise zur Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr) angetreten oder
beendet werden müßte.

(2) Bescheinigt der Zeuge, daß die Kosten für die in Anspruch genommene Nachtunterkunft den im Abs. 1 ange-
führten Betrag übersteigen, so sind ihm diese Kosten, jedoch nicht mehr als das Dreifache des im Abs. 1 genannten
Betrages, zu ersetzen.

Besondere Kosten von Zeugen aus dem Ausland
§ 16. . . . . . . . . .

Entschädigung für Zeitversäumnis
§ 17. Die Entschädigung für Zeitversäumnis (§ 3 Abs. 1 Z. 2) bezieht sich, vorbehaltlich des § 4, auf den Zeitraum,

den der Zeuge wegen seiner Vernehmung außerhalb seiner Wohnung bzw. Arbeitsstätte bis zur möglichen Wieder-
aufnahme der Arbeit verbringen muß.

Ausmaß der Entschädigung für Zeitversäumnis
§ 18. (1) Als Entschädigung für Zeitversäumnis gebühren dem Zeugen
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1. 12,10 Euro für jede, wenn auch nur begonnene Stunde, für die dem Zeugen eine Entschädigung für Zeitver-
säumnis zusteht,

2. anstatt der Entschädigung nach Z 1
a) beim unselbständig Erwerbstätigen der tatsächlich entgangene Verdienst,
b) beim selbständig Erwerbstätigen das tatsächlich entgangene Einkommen,
c) anstatt der Entschädigung nach den Buchstaben a) oder b) die angemessenen Kosten für einen notwendiger-

weise zu bestellenden Stellvertreter,
d) die angemessenen Kosten für eine notwendigerweise beizuziehende Haushaltshilfskraft.

(2) Im Falle des Abs. 1 Z 1 hat der Zeuge den Grund des Anspruches, im Falle des Abs. 1 Z 2 auch dessen Höhe
zu bescheinigen.

Geltendmachung der Gebühr
§ 19. (1) Der Zeuge hat den Anspruch auf seine Gebühr binnen 14 Tagen, im Fall des § 16 binnen vier Wochen

nach Abschluß seiner Vernehmung, oder nachdem er zu Gericht gekommen, aber nicht vernommen worden ist, bei
sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich bei dem Gericht, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder
stattfinden sollte, geltend zu machen. Dies gilt für die Beiziehung zur Befundaufnahme durch den Sachverständigen
(§ 2 Abs. 1) mit der Maßgabe sinngemäß, daß der Zeuge den Anspruch auf seine Gebühr bei dem Gericht geltend
zu machen hat, das den Sachverständigen bestellt hat.

(2) Soweit in diesem Abschnitt nicht anderes bestimmt ist und nicht feste Gebührensätze bestehen, hat der Zeuge
die Umstände, die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, besonders durch Vorlage einer Bestätigung über
den Verdienstentgang oder die Entlohnung eines Stellvertreters oder einer Hilfskraft, gegebenenfalls durch Vorlage
einer von der zuständigen Dienststelle ausgestellten Bestätigung über die Höhe der sonst zustehenden Reisegebühren
§ 3 Abs. 2), zu bescheinigen.

(3) Auf seine Ansprüche und die allfällige Notwendigkeit des Beweises oder der Bescheinigung ist der Zeuge
durch das Gericht in der Ladung aufmerksam zu machen. Dies gilt für den Sachverständigen bei dessen Einladung
eines Zeugen (§ 2 Abs. 1) sinngemäß.

Bestimmung der Gebühr
§ 20. (1) Die Gebühr ist im Justizverwaltungsweg vom Leiter des Gerichts zu bestimmen, vor dem die Beweis-

aufnahme stattgefunden hat oder stattfinden sollte. Dieser hat auch über die Gewährung eines Vorschusses zu ent-
scheiden. Soweit es sich nicht um einen aus dem Ausland geladenen Zeugen handelt, kann der Leiter des Gerichts
einen geeigneten Bediensteten des Gerichts mit der Durchführung des Verfahrens betrauen und ihn ermächtigen, in
seinem Namen zu entscheiden. Auch in diesem Fall kommt die Befugnis zur Erlassung einer Beschwerdevorent-
scheidung (§ 14 VwGVG) dem Leiter des Gerichts zu. Das entscheidende Organ hat auch über die Gewährung eines
Vorschusses zu entscheiden. Im Zivilprozeß entfallen die Bestimmung der Gebühr und ihre Entrichtung, wenn die
Parteien dem Zeugen die von ihm geltend gemachte Gebühr sogleich entrichten.

(2) Vor der Gebührenbestimmung kann der Zeuge aufgefordert werden, sich über Umstände, die für die Gebüh-
renbestimmung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimmten Frist, noch fehlende Bestätigungen
vorzulegen.

(3) Die Gebührenbeträge sind kaufmännisch auf volle 10 Cent zu runden.
(4) Soweit in diesem Bundesgesetz nichts anderes angeordnet ist, sind auf das Verfahren das AVG und die §§ 89a

bis 89i GOG anzuwenden.

Bekanntgabe der Gebühr, Zustellung
§ 21. (1) Die bestimmte Gebühr ist dem Zeugen mündlich bekanntzugeben; eine schriftliche Ausfertigung, binnen

einer Woche, hat an ihn nur zu ergehen, wenn es der Zeuge bei der mündlichen Bekanntgabe verlangt; über dieses
Recht ist der Zeuge bei der mündlichen Bekanntgabe zu belehren. Hat der Zeuge seine Gebühr schriftlich geltend ge-
macht oder kann über den Antrag nicht sofort entschieden werden, so entfällt die mündliche Bekanntgabe und es ist
dem Zeugen, binnen einer Woche nach dem Einlangen des Begehrens bzw. dem Abschluß der Ermittlungen, eine schrift-
liche Ausfertigung zuzustellen.

(2) Übersteigt die bestimmte Gebühr 100 Euro, so ist eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung über die
Gebührenbestimmung außerdem zuzustellen

1. in Zivilsachen
a) den Parteien und
b) dem Revisor, sofern diese Gebühr nicht ganz aus einem bereits erlegten Vorschuß gezahlt werden kann,



20. Erg.
455

187
§§ 22 - 25GEBÜHRENANSPRUCHSGESETZ

2. in Strafsachen
. . . . . . . . .

Rechtsmittel
§ 22. (1) Gegen die Entscheidung über die Gebühr können der Zeuge und unter den Voraussetzungen des § 21

Abs. 2 die dort genannten Personen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht erheben. Die Frist beginnt mit
der mündlichen Bekanntgabe der Entscheidung an den Zeugen, im Fall der schriftlichen Ausfertigung nach § 21
Abs. 1 oder Abs. 2 mit dem Tag nach der Zustellung der Entscheidung. 

(2) Eine Entscheidung, mit der ein Antrag auf Gewährung eines Vorschusses (§ 5) ganz oder teilweise abgewiesen
worden ist, ist dem Zeugen stets in schriftlicher Ausfertigung zuzustellen und kann nur von diesem angefochten
werden; Abs. 1 gilt sinngemäß. 

(3) Gegen die Entscheidung über die Beschwerde steht auch dem Revisor das Recht auf Erhebung einer Revision
an den Verwaltungsgerichtshof zu (Art. 133 Abs. 8 B-VG).

Zahlung der Gebühr. Zurückzahlung
§ 23. (1) Die Gebühr ist dem Zeugen aus den Amtsgeldern des Gerichtes, ist aber ein Kostenvorschuß erlegt wor-

den, aus diesem kostenfrei zu zahlen.
(2) Wird die zunächst bestimmte Gebühr durch eine Rechtsmittelentscheidung erhöht, so ist der Mehrbetrag dem

Zeugen kostenfrei nachzuzahlen.
(3) Wird die Gebühr durch eine Rechtsmittelentscheidung herabgesetzt oder übersteigt der dem Zeugen gezahlte

Vorschuß die rechtskräftig bestimmte Gebühr, so hat der Zeuge den zuviel gezahlten Betrag zurückzuzahlen. Hierzu
ist er unter Setzung einer Frist von 14 Tagen aufzufordern. Bei nicht rechtzeitiger Zurückzahlung ist der Betrag vom
Zeugen nach den für die Einbringung der gerichtlichen Gebühren und Kosten geltenden Vorschriften einzubringen.

III. Abschnitt
Sachverständige

Umfang der Gebühr
§ 24. Die Gebühr des Sachverständigen umfaßt
1. den Ersatz der notwendigen Kosten, die durch die Reise an den Ort der Befund- oder Beweisaufnahme, durch

den Aufenthalt an diesem Ort und durch die Rückreise verursacht werden;
2. den Ersatz der Kosten für die Beiziehung von Hilfskräften und der sonstigen durch seine Tätigkeit im gericht-

lichen Verfahren verursachten notwendigen Kosten;
3. die Entschädigung für Zeitversäumnis;
4. die Gebühr für Mühewaltung einschließlich der Gebühr für die Teilnahme an einer Verhandlung und der Gebühr

für Aktenstudium.

Anspruchsvoraussetzungen
§ 25. (1) Der Anspruch auf die Gebühr richtet sich nach dem dem Sachverständigen erteilten gerichtlichen Auftrag;

hat der Sachverständige Zweifel über den Umfang und Inhalt des gerichtlichen Auftrags, so hat er die Weisung des Ge-
richtes einzuholen. Ist der bekanntgegebene Zweck der Untersuchung erreicht, so hat der Sachverständige für darüber
hinaus erbrachte Leistungen keinen Gebühren an spruch. Ist zu erwarten oder stellt sich bei der Sachverständigentätigkeit
heraus, daß die tatsächlich entstehende Gebühr des Sachverständigen den Wert des Streitgegenstandes oder erheblich
die Höhe eines erlegten Kostenvorschusses übersteigen wird, so hat der Sachverständige das Gericht darauf hinzuweisen.
Unterläßt der Sachverständige dies, so hat er für seine Leistungen insoweit keinen Ge bühren anspruch.

(2) Werden zu einer Amtshandlung mehrerer Sachverständige zugezogen, so hat jeder von ihnen Anspruch auf
die volle Gebühr, sofern im folgenden nicht anderes bestimmt ist.

(3) Ist die Tätigkeit des Sachverständigen aus seinem Verschulden unvollendet geblieben, so hat er keinen, sonst nur
einen Anspruch auf die seiner unvollendeten Tätigkeit entsprechende Gebühr. Hat der Sachverständige aus seinem Ver-
schulden seine Tätigkeit nicht innerhalb der vom Gericht festgelegten Frist erbracht oder sein Gutachten so mangelhaft
abgefaßt, daß es nur deshalb einer Erörterung bedarf, so ist die Gebühr für Mühewaltung nach richterlichem Ermessen
unter Bedachtnahme auf das den Sachverständigen treffende Verschulden, die Dringlichkeit des Verfahrens, das Ausmaß
der Verzögerung und den Umfang der erforderlichen Erörterungen um insgesamt bis zu einem Viertel zu mindern.
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Gebührenvorschuß
§ 26. Dem Sachverständigen ist auf Antrag ein angemessener Vorschuß zu gewähren.

Reisekosten
§ 27. (1) Die §§ 6, 7 und 12 sind, soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, sinngemäß anzuwenden.

(2) Das gleiche gilt für den § 9, soweit es sich nicht um ein eigenes Kraftfahrzeug oder ein Fahrrad handelt.
(3) Das gleiche gilt für die §§ 10 und 11, doch entfällt die in § 10 Z 3 vorgesehene Bestätigung.

Fahrpreisklasse. Eigenes Kraftfahrzeug. Andere als
Massenbeförderungsmittel

§ 28. (1) Dem Sachverständigen gebührt für Strecken, die er mit der Eisenbahn oder dem Schiff zurücklegt, die
Vergütung für den Fahrpreis der höchsten Klasse einschließlich des Preises einer Platzkarte, wenn aber das vom
Sachverständigen benützte Beförderungsmittel diese Klasse nicht führt, der nächstniedrigen tatsächlich geführten
Klasse; für Strecken, die der Sachverständige mit dem Flugzeug zurücklegt, gebührt ihm die Vergütung für den Fahr-
preis der Touristenklasse.

(2) Die Kosten für die Benützung eines eigenen Kraftfahrzeugs sind stets zu ersetzen. Als Ersatz dieser Kosten
gebührt die nach der Reisegebührenvorschrift für Bundesbeamte hierfür vorgesehene Vergütung. Die Kosten für die
Benützung eines Fahrrades sind gleichfalls stets zu ersetzen.

(3) Die Kosten für die Benützung eines anderen Beförderungsmittels, das nicht Massenbeförderungsmittel ist, sind
dem Sachverständigen auch dann zu ersetzen, wenn Gewicht, Umfang oder Beschaffenheit der Werkzeuge, Geräte
oder sonstigen Gegenstände, die der Sachverständige zur Beweisaufnahme mitnehmen muß, dies rechtfertigt.

Aufenthaltskosten
§ 29. Die §§ 13 bis 15 sind sinngemäß anzuwenden.

Kosten für die Beziehung von Hilfskräften
§ 30. Dem Sachverständigen sind die Kosten für Hilfskräfte so weit zu ersetzen, als deren Beiziehung nach Art

und Umfang seiner Tätigkeit unumgänglich notwendig ist. Zu diesen Kosten zählen
1. die Kosten, die der Sachverständige für die Arbeitsleistung der Hilfskräfte aufwenden muß, soweit sie das

übliche Ausmaß nicht  übersteigen;
2. die Reise-und Aufenthaltskosten der Hilfskräfte unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen über die

Gebühr der Zeugen (§§ 6 bis 15).

Sonstige Kosten
§ 31. Dem Sachverständigen sind die sonst mit seiner Tätigkeit notwendigerweise verbundenen Kosten zu ersetzen.

Dazu zählen besonders
1. die Kosten für die Anfertigung von Lichtbildern, Ablichtungen, Lichtpausen, Zeichnungen und für Röntgenun-

tersuchungen;
2. die Kosten für die bei der Untersuchung verbrauchten Stoffe;
3. die Kosten für das Reinschreiben von Befund und Gutachten einschließlich der Beilagen hierzu und für die Bei-

stellung der Schreibmittel im Betrag von 1,70 Euro für jede Seite der Urschrift und von 0,50 Euro einer Durch-
schrift; der § 54 Abs. 3 ist hierbei anzuwenden;

4. die vom Sachverständigen zu entrichtenden Kosten für die Benützung der von ihm nicht selbst beigestellten
Werkzeuge und Geräte, die eine dauernde Verwendung zulassen;

5. die Stempel- und Postgebühren;
6. die von der Sachverständigengebühr zu entrichtende Umsatzsteuer; sie ist gesondert an- und zuzusprechen.

Entschädigung für Zeitversäumnis
§ 32. (1) Der Sachverständige hat für die Zeit, die er wegen seiner Tätigkeit im gerichtlichen Verfahren außerhalb

seiner Wohnung oder seiner gewöhnlichen Arbeitsstätte bis zur möglichen Wiederaufnahme der Arbeit besonders
aufwenden muß, Anspruch auf eine Entschädigung für Zeitversäumnis im Ausmaß von 19,40 Euro, handelt es sich
aber um eine Tätigkeit nach § 34 Abs. 3, von 13 Euro für jede, wenn auch nur begonnene Stunde.

(2) Der Anspruch auf Entschädigung für Zeitversäumnis besteht so weit nicht,
1. als der Sachverständige Anspruch auf eine Gebühr für Mühewaltung hat,
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2. als für die Nachtzeit (22 Uhr bis 6 Uhr),
a) dem Sachverständigen bei Benützung eines Massenbeförderungsmittels ein Anspruch auf Vergütung des Fahr-

preises für einen Schlafwagen oder eine Kabine zusteht, oder
b) er bei Benützung des eigenen Kraftfahrzeugs die Gebühr für die Nächtigung in Anspruch nimmt.

Erhöhung der Entschädigung für Zeitversäumnis. Aufteilung
§ 33. (1) Liegt der Ort, der für die Bestimmung der Reisekosten maßgebend ist (§§ 6 und 27 Abs. 1), mehr als 30

km vom Ort der Tätigkeit des Sachverständigen im gerichtlichen Verfahren entfernt, so erhöht sich die Entschädigung
für Zeitversäumnis auf 24,10 Euro, handelt es sich aber um eine Tätigkeit nach § 34 Abs. 3, auf 16,20 Euro.

(2) Nimmt ein Sachverständiger in zumindest annähernd zeitlichem und räumlichem Zusammenhang an einem
Tag an mehreren Verhandlungen oder Ermittlungen teil, so ist bei der Bestimmung der Entschädigung für Zeitver-
säumnis die insgesamt versäumte Zeit auf die mehreren Fälle zu gleichen Teilen aufzuteilen.

Gebühr für Mühewaltung
§ 34. (1) Die Gebühr für Mühewaltung steht dem Sachverständigen für die Aufnahme des Befundes und die Er-

stattung des Gutachtens zu. Soweit im folgenden nicht anderes bestimmt ist, ist die Gebühr nach richterlichem Er-
messen nach der aufgewendeten Zeit und Mühe und nach den Einkünften, die der Sachverständige für eine gleiche
oder ähnliche Tätigkeit im außergerichtlichen Erwerbsleben üblicherweise bezöge, zu bestimmen.

(2) . . . . . . . .
(3) . . . . . . . .
(4) Bezieht der Sachverständige für die gleichen oder ähnlichen außergerichtlichen Tätigkeiten sein Honorar nach

gesetzlich zulässigen Gebührenordnungen, solchen Richtlinien oder solchen Empfehlungen, so sind die darin enthaltenen
Sätze in der Regel als das anzusehen, was der Sachverständige im Sinn des Abs. 1 im außergerichtlichen Erwerbsleben
üblicherweise bezieht. Die im § 40 Abs. 1 Z 1 und 2 genannten Personen können etwas anderes nachweisen.

(5) Würde die Feststellung der für eine gleiche oder ähnliche außergerichtliche Tätigkeit vom Sachverständigen
üblicherweise bezogenen Einkünfte einen unverhältnismäßigen Verfahrensaufwand erfordern, so ist § 273 ZPO sinn-
gemäß anzuwenden.

Gebühr für die Teilnahme an einer Verhandlung
§ 35. (1) Für die Zeit der Teilnahme an einer Verhandlung, einem gerichtlichen Augenschein oder einer im Auftrag

des Gerichts durchgeführten Ermittlung hat der Sachverständige, soweit er für diese Zeit nicht eine Gebühr für Mü-
hewaltung nach Abs. 2 oder § 34 geltend macht, Anspruch auf eine besondere Gebühr für Mühewaltung für jede,
wenn auch nur begonnene Stunde in der Höhe von 28,90 Euro, handelt es sich aber um eine Tätigkeit nach § 34
Abs. 3, in der Höhe von 19,40 Euro; fällt die Teilnahme in die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr oder auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so erhöht sich die besondere Gebühr für Mühewaltung für jede, wenn auch nur
begonnene Stunde auf 44,90 Euro, handelt es sich aber um eine Tätigkeit nach § 34 Abs. 3, auf 32 Euro.

(2) Ergänzt der Sachverständige das schriftlich erstattete Gutachten in der Verhandlung oder gibt er darüber we-
sentliche Aufklärungen oder Erläuterungen, so hat er Anspruch auf eine weitere Gebühr für Mühewaltung; sie ist in
einem je nach der aufgewendeten Zeit und Mühe entsprechend niedrigeren Verhältnis zu der Gebühr für die Grund-
leistung nach richterlichem Ermessen zu bestimmen.

Gebühr für Aktenstudium
§ 36. Für das Studium des ersten Aktenbandes gebührt dem Sachverständigen je nach Schwierigkeit und Umfang

der Akten ein Betrag von 6,50 Euro bis 38,40 Euro, für das Studium jedes weiteren Aktenbandes jeweils bis zu 33,90
Euro mehr.

Höhere Gebühr
§ 37. . . . . . . . .

Geltendmachung der Gebühr
§ 38. (1) Der Sachverständige hat den Anspruch auf seine Gebühr binnen 14 Tagen nach Abschluß seiner Tätigkeit

bei sonstigem Verlust schriftlich oder mündlich, unter Aufgliederung der einzelnen Gebührenbestandteile, bei dem
Gericht, vor dem die Beweisaufnahme stattgefunden hat oder stattfinden sollte, geltend zu machen. Er hat hierbei
so viele weitere Ausfertigungen eines schriftlichen Antrags vorzulegen, daß jeder der im § 40 Abs. 1 Z 1 und 2 ge-
nannten Personen eine Ausfertigung zugestellt werden kann. Hierauf ist der Sachverständige in der Ladung auf-



20. Erg.
458

187
§§ 39 - 41 GEBÜHRENANSPRUCHSGESETZ

merksam zu machen. Schriftliche Anträge bedürfen nicht der Unterschrift eines Rechtsanwalts.
(2) Der Sachverständige hat die Umstände, die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, zu bescheinigen.

(3) Auf seine Ansprüche und die allfällige Notwendigkeit der Bescheinigung ist der Sachverständige in der Ladung
aufmerksam zu machen.

Bestimmung der Gebühr
§ 39. (1) Die Gebühr ist von dem Gericht (dem Vorsitzenden) zu bestimmen, vor dem die Beweisaufnahme statt-

gefunden hat oder stattfinden sollte. Das Gericht (der Vorsitzende) hat auch über die Gewährung eines Vorschusses
zu entscheiden. Vor der Gebührenbestimmung kann das Gericht (der Vorsitzende) den Sachverständigen auffordern,
sich über Umstände, die für die Gebührenbestimmung bedeutsam sind, zu äußern und, unter Setzung einer bestimm-
ten Frist, noch fehlende Bestätigungen über seine Kosten vorzulegen. 

(1a) Den Parteien (§ 40 Abs. 1) ist Gelegenheit zur Äußerung zum Gebührenantrag zu geben. Wird die Äuße-
rungsmöglichkeit schriftlich eingeräumt, so ist eine angemessene Frist von mindestens sieben, im Regelfall jedoch
14 Tagen festzusetzen

(2) Die Gebührenbeträge sind auf volle Euro abzurunden.
(3) Werden gegen die antragsgemäße Bestimmung der Gebühr keine Einwendungen erhoben oder verzichten die

nach Abs. 1a zu verständigenden Parteien auf Einwendungen, so kann das Gericht, wenn es keine Bedenken gegen
die Höhe der Gebühren hegt,

1. ohne Beschlussfassung die Auszahlung der verzeichneten Gebühren anordnen; oder
2. bei Beschlussfassung in antragsgemäßer Höhe zur Begründung des Beschlusses auf den diesen Parteien zuge-

stellten Gebührenantrag verweisen.
Soll eine Person zur endgültigen Tragung der nach Z 1 ausgezahlten Gebühren verpflichtet werden, die zuvor nicht
gemäß Abs. 1a gehört wurde und Einwendungen gegen die Gebühren erhebt, so sind die Gebühren nachträglich be-
schlussmäßig zu bestimmen.

(4) Hat der Sachverständige seine Gebühr nach § 34 Abs. 1 geltend gemacht und wird nachträglich hinsichtlich
dieser Sachverständigengebühr die Verfahrenshilfe bewilligt, so wird der zuvor abgegebene Verzicht des Sachver-
ständigen auf Zahlung seiner Gebühr aus Amtsgeldern unwirksam. Wurde bereits die Gebühr bestimmt und der Be-
schluß über die Verpflichtung zur Bezahlung dieser Gebühr nach § 42 Abs. 1 erster Satz gefaßt, so ist mit dem
Beschluß über die Bewilligung der Verfahrenshilfe auch auszusprechen, daß der Gebührenbestimmungsbeschluß
und der nach § 42 Abs. 1 erster Satz gefaßte Beschluß aufgehoben werden. Der Sachverständige ist vom Gericht
aufzufordern, binnen 14 Tagen seine Gebühr nach § 34 Abs. 2 oder 3 geltend zu machen. Das Gericht hat dann erneut
die Gebühr des Sachverständigen zu bestimmen.

Zustellung
§ 40. (1) Der Beschluss, mit dem die Gebühr bestimmt wird, ist den Parteien zuzustellen. Parteien sind folgende

Personen:
1. in Zivilsachen die Verfahrensparteien;
2. in Strafsachen die Anklagevertretung mit Ausnahme der Staatsanwaltschaft sowie jene Personen, gegen die sich

das Verfahren richtet;
3. in Zivil- und Strafsachen die Revisorinnen und Revisoren, es sei denn,

a. die Gebühr kann zur Gänze aus einem bereits erlegten Vorschuss bezahlt werden, oder
b. die Sachverständigen haben nach § 34 Abs. 1 oder § 37 Abs. 2 wirksam auf Auszahlung ausAmtsgeldern ver-

zichtet oder
c. der nach Abschluss der Tätigkeit verzeichnete Gebührbetrag übersteigt nicht 300 Euro;

4. die Sachverständigen.
(2) Der Beschluß über die Gewährung eines Vorschusses ist nur dem Sachverständigen zuzustellen.

Rechtsmittel
§ 41. (1) Gegen jeden Beschluß, mit dem eine Sachverständigengebühr bestimmt wird, können die im § 40 ge-

nannten Personen, dioe Revisorinnen und Revisoren aber nur dann, wenn der Betrag, dessen Anerkennung beantragt
wird, 50 Euro übersteigt, binnen 14 Tagen nach der Zustellung dieses Beschlusses an sie in Zivilsachen den Rekurs,
in Strafsachen die Beschwerde an den übergeordneten Gerichtshof erheben. Übersteigt die Gebühr, deren Zuspruch
oder Aberkennung beantragt wird, 300 Euro, so ist die Rechtsmittelschrift oder eine Abschrift des sie ersetzenden
Protokolls in Zivilsachen den in § 40 Abs. 1 Z 1 und 3 und in Strafsachen den in § 40 Abs. 1 Z 2 und 3 genannten
Personen zuzustellen. Diese Personen können binnen 14 Tagen nach Zustellung eine Rekurs- beziehungsweise Be-
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schwerdebeantwortung anbringen.
(2) Gegen den Beschluß, mit dem ein Antrag des Sachverständigen auf Gewährung eines Vorschusses ganz oder

teilweise abgewiesen worden ist, kann nur der Sachverständige das im Abs. 1 genannte Rechtsmittel erheben. Gegen
die Gewährung eines Vorschusses ist ein Rechtsmittel nicht zulässig.

(3) Parteien, die nicht durch einen Rechtsanwalt vertreten oder verteidigt sind, können Rechtsmittel oder Rechts-
mittelbeantwortungen auch mündlich zu Protokoll erklären; ihre schriftlichen Rechtsmittel oder Rechtsmittelbeant-
wortungen bedürfen nicht der Unterschrift eines Rechtsanwalts. Ein Kostenersatz findet nicht statt.

Zahlung. Zurückzahlung
§ 42. . . . . . . .

TARIFE
Ärzte

§ 43. . . . . . . . . .

Anthropologen
§ 44. . . . . . . . . .

Dentisten
§ 45. . . . . . . . . .

Tierärzte
§ 46. . . . . . . . . .

Sachverständige für chemische Untersuchungen
§ 47. . . . . . . . . .

Sachverständige für das Kraftfahrwesen
§ 48. . . . . . . . . .

IV. ABSCHNITT
Dolmetscher

Umfang. Geltendmachung und Bestimmung der Gebühr
§ 53. (1) Für den Umfang, die Geltendmachung und die Bestimmung der Gebühr der Dolmetscherinnen und Dol-

metscher gelten die §§ 24 bis 34, 36, 37 Abs. 2, 38 bis 42 und 52 mit folgenden Besonderheiten sinngemäß:
1. für die Zwecke des § 34 Abs. 3 Z 1 bis 3 sind für schriftliche Übersetzungen je nach konkret erforderlichem

Ausbildungsgrad Gebührenrahmen von 1,40 bis 1,60 Euro (Z 1), von 1,50 bis 1,70 Euro (Z 2) und von 1,60 bis
1,80 Euro je Zeile anzuwenden, wobei als Zeile 55 Anschläge (einschließlich Leerzeichen) der Übersetzung gel-
ten;

2. § 38 Abs. 1 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Gebühr für die Tätigkeit an einem Verhandlungs- oder
Vernehmungstag jeweils an dessen Ende geltend gemacht werden kann.

(2) Unter dem Dolmetscher im Sinn dieses Bundesgesetzes ist auch der Übersetzer zu verstehen.

Gebühr für Mühewaltung
§ 54. (1) Die Gebühr des Dolmetschers beträgt
1. bei schriftlicher Übersetzung

a) für jede volle Seite der Übersetzung                                                 13 Euro
b) wenn das zu übersetzende Schriftstück in anderen als lateinischen oder deutschen 

Schriftzeichen geschrieben ist, für die Übersetzung andere als lateinische oder 
deutsche Schriftzeichen zu verwenden sind oder wenn das zu übersetzende 
Schriftstück schwer lesbar ist, jeweils um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,40 Euro
mehr als die Grundgebühr
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c) wenn die Übersetzung wegen besonderer sprachlicher oder fachlicher 
Schwierigkeiten einen erhöhten Zeitaufwand erfordert oder wenn die 
Übersetzung auf Anordnung des Gerichts in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr 
oder an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag zu erfolgen hat, 
jeweils das Eineinhalbfache der Grundgebühr

2. für eine gesetzmäßige Beurkundung der genauen Übereinstimmung einer 
schriftlichen Übersetzung mit der Urschrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,70 Euro

3. für die Zuziehung zu einer gerichtlichen Vernehmung oder Verhandlung für die
erste, wenn auch nur begonnene halbe Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,90 Euro
für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,60 Euro
handelt es sich um eine besonders schwierige Dolmetschertätigkeit, so erhöhen 
sich diese Beträge auf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26,20 Euro
bzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13,20 Euro
fällt die Zuziehung in die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr oder auf einen Samstag, 
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, so beträgt die Gebühr insoweit das 
Eineinhalbfache dieser Beträge;

4. für jede während einer gerichtlichen Vernehmung oder Verhandlung 
übersetzte Seite eines Schriftstücks neben der Gebühr nach Z 3 die Gebühr 
für die Übersetzung eines Schriftstücks, sofern das zu übersetzende 
Schriftstück mehr als eine volle Seite umfaßt;

5. für die Überprüfung einer Übersetzung das Eineinhalbfache der für die 
Übersetzung festgesetzten Gebühr.

(2) Ist zur Vorbereitung für die Zuziehung zu einer gerichtlichen Vernehmung oder Verhandlung das Studium von
Akten auf Anordnung des Gerichtes erforderlich, so hat der Dolmetscher Anspruch auf die Gebühr nach § 36.

(3) Eine Seite im Sinn des Abs. 1 Z. 1 gilt als voll, wenn sie mindestens 25 Zeilen mit durchschnittlich mindestens
40 Schriftzeichen enthält. Bei geringerem Umfang ist die Gebühr für den entsprechenden Teil zu bestimmen. Sper-
rungen sind nur dort gestattet, wo sie auch in der Urschrift vorkommen. Bei Übersetzungen von Dokumenten gilt
eine Seite auch dann als voll, wenn sie einer Seite des zu übersetzenden Dokuments entspricht und zur Wahrung der
Übersichtlichkeit die Übersetzung auf einer eigenen Seite erforderlich ist.

VII. ABSCHNITT
. . . . . . . . .

VIII. ABSCHNITT

. . . . . . . . .

Fristen
§ 67. In die in diesem Bundesgesetz genannten Fristen sind die Tage des Postlaufs nicht einzurechnen, soweit sich

dies nicht schon aus anderen Vorschriften ergibt.

. . . . . . . . .
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VERORDNUNG ÜBER DIE FESTSETZUNG EINES ZUSCHLAGS ZU DEN IM GEBÜHRENAN-
SPRUCHSGESETZ 1975 ANGEFÜHRTEN FESTEN BETRÄGEN (187/1)

Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Festsetzung eines Zuschlags zu den im Gebührenanspruchs-
gesetz 1975 angeführten festen Beträgen, BGBL II Nr. 134/2007

Auf Grund des § 64 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 71/2004, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

§ 1. (1) Zu den im Gebührenanspruchsgesetz 1975 angeführten festen Beträgen in der Fassung des 1. Euro-Um-
stellungsgesetzes - Bund, BGBl. I Nr. 98/2001, wird – soweit in Abs. 2 nichts anderes bestimmt wird - ein Zuschlag
von 17 vH festgesetzt.

(2) . . . . . .  . . .
(3) Die sich hiernach ergebenden Gebühren werden in der einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden Anlage

festgestellt.

§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 2007 in Kraft. 
(2) Sie ist auf die Gebühren für jene Tätigkeiten anzuwenden, welche nach dem In-Kraft-Treten dieser Verordnung

begonnen worden sind.

Anlage

1. Das Kilometergeld nach § 12 Abs. 1 beträgt .................................................................................  0,70 €
2. Die Verpflegungsgebühr nach § 14 Abs. 1 beträgt 

1. für das Frühstück   ...................................................................................................................   4,00 € 
2. für das Mittagessen  ................................................................................................................    8,50 € 
3. für das Abendessen   ...............................................................................................................    8,50 € 

3. Die Nächtigungsgebühr nach § 15 Abs. 1 beträgt   .....................................................................    12,40 € 
4. Die Entschädigung für Zeitversäumnis nach § 18 Abs. 1 beträgt   .............................................    14,20 € 
5. Die zu ersetzenden Kosten nach § 31 Z 3 betragen 

für jede Seite der Urschrift   ......................................................................................................       2,00 € 
für jede Seite einer Durchschrift    ............................................................................................       0,60 € 

6. Die Entschädigung für Zeitversäumnis nach § 32 Abs. 1 beträgt 
1. im Allgemeinen .....................................................................................................................     22,70 € 
2. bei einer Tätigkeit nach § 34 Abs. 3 ......................................................................................    15,20 € 

7. Die erhöhte Entschädigung für Zeitversäumnis nach § 33 Abs. 1 beträgt 
1. im Allgemeinen .....................................................................................................................     28,20 € 
2. bei einer Tätigkeit nach § 34 Abs. 3 .....................................................................................     19,00 € 

8. Die Gebühr für Mühewaltung nach § 34 Abs. 3 beträgt ............................................................     19,00 € 
9. Die Gebühr für die Teilnahme an einer Verhandlung nach § 35 Abs. 1 beträgt 

1. a) im Allgemeinen ................................................................................................................      33,80 € 
b) bei einer Tätigkeit nach § 34 Abs. 3 ................................................................................      22,70 € 

2. Diese Gebühr erhöht sich für die Teilnahme an einer Verhandlung in der Zeit  
von 20 Uhr bis 6 Uhr oder an einem Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag 
auf 
a) im Allgemeinen .................................................................................................................   52,50 € 
b) bei einer Tätigkeit nach § 34 Abs. 3 .................................................................................    37,40 € 

10. Die Gebühr für Aktenstudium nach § 36 beträgt 
1. für den ersten Aktenband ........................................................................................................     7,60 € 

bis   ..........................................................................................................................................   44,90 € 
2. für jeden weiteren Aktenband bis zu ......................................................................................    39,70 €

100 bis 200 Stück insgesamt ...................................................................................................   93,50 € 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18. Die Gebühr für Dolmetscher nach § 54 Abs. 1 beträgt 
1. bei schriftlicher Übersetzung 

a) für jede volle Seite der Übersetzung ..................................................................................  15,20 € 
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b) wenn das zu übersetzende Schriftstück in anderen als lateinischen oder deutschen 
Schriftzeichen geschrieben ist, für die Übersetzung andere als  lateinische oder 
deutsche Schriftzeichen zu verwenden sind oder wenn das zu übersetzende Schriftstück 
schwer lesbar ist, jeweils um ..............................................................................................    4,00 € 
mehr als die Grundgebühr 

c) wenn die Übersetzung wegen besonderer sprachlicher oder fachlicher  Schwierigkeiten 
einen erhöhten Zeitaufwand erfordert oder wenn die Übersetzung auf Anordnung des 
Gerichts in der Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr oder an einem Samstag, Sonntag oder 
gesetzlichen Feiertag zu erfolgen hat, jeweils das Eineinhalbfache der Grundgebühr 

2. für eine gesetzmäßige Beurkundung der genauen Übereinstimmung einer schriftlichen 
Übersetzung mit der Urschrift ...............................................................................................     3,20 € 

3. für die Zuziehung zu einer gerichtlichen Vernehmung oder Verhandlung für 
die  erste, wenn auch nur begonnene halbe Stunde  ...............................................................   24,50 € 
für jede weitere, wenn auch nur begonnene halbe Stunde .....................................................   12,40 € 
handelt es sich um eine besonders schwierige Dolmetschtätigkeit, so erhöhen  
sich diese Beträge auf  ............................................................................................................   30,70 €  
bzw ..........................................................................................................................................  15,40 € 
fällt die Zuziehung in die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr oder auf einen Samstag,  Sonntag 
oder gesetzlichen Feiertag, so beträgt die Gebühr insoweit das Eineinhalbfache dieser
Beträge; 

4. für jede während einer gerichtlichen Vernehmung oder Verhandlung übersetzte Seite 
eines Schriftstücks neben der Gebühr nach Z 3 die Gebühr für die  Übersetzung eines 
Schriftstücks, sofern das zu übersetzende Schriftstück mehr  als eine volle Seite umfasst; 

5. für die Überprüfung einer Übersetzung das Eineinhalbfache der für die  Übersetzung 
festgesetzten Gebühr. 
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GEBÜHRENGESETZ (188)
Gebührengesetz 1957, BGBl. Nr.   267/1957 (WV), zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2012

A u s z u g :

I. Abschnitt.
Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Den Gebühren im Sinne dieses Bundesgesetzes unterliegen Schriften und Amtshandlungen nach Maßgabe
der Bestimmungen im II. Abschnitte sowie Rechtsgeschäfte nach Maßgabe der Bestimmungen im III. Abschnitte.

§ 2. Von der Entrichtung von Gebühren sind befreit:
1. . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . .
3. öffentlich-rechtliche Körperschaften, weiters alle Vereinigungen, die ausschließlich wissenschaftliche, Huma-

nitäts- oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, hinsichtlich ihres Schriftenverkehres mit den öffentlichen Behörden
und Ämtern;

4. . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. (1) Die Gebühren sind entweder feste Gebühren oder Hundertsatzgebühren.
(2) 1. Die festen Gebühren sind durch Barzahlung, durch Einzahlung mit Erlagschein, mittels Bankomat- oder

Kreditkarte oder durch andere bargeldlose elektronische Zahlungsformen zu entrichten. . . . . . . . . . . . . . .

§ 5. (1) Unter Papier ist jeder zur Ausfertigung stempelpflichtiger Schriften bestimmte oder verwendete Stoff zu
verstehen.

(2) Unter Bogen ist Papier zu verstehen, dessen Seitengröße das Ausmaß von zweimal 210 mm X 297 mm nach
einer oder nach beiden Richtungen nicht überschreitet. Für dieses Ausmaß überschreitende Papierblätter sind die fe-
sten Stempelgebühren im zweifachen Betrag zu entrichten. Bei inhaltlich fortlaufendem Text bleiben unbeschriebene
Seiten bei der Berechnung der Anzahl der Bogen außer Ansatz.

(3) Die in den Tarifbestimmungen "für jeden Bogen" festgesetzte Gebühr ist im vollen Betrage zu entrichten,
auch wenn zu der bezüglichen Schrift weniger als ein Bogen verwendet wird.

§ 6. . . . . . . . . . . . .

§ 7. Besteht zwischen zwei oder mehreren Personen eine solche Rechtsgemeinschaft, daß sie in bezug auf den
Gegenstand der Gebühr als eine Person anzusehen sind oder leiten sie ihren Anspruch oder ihre Verpflichtung aus
einem gemeinschaftlichen Rechtsgrund ab, so ist die Gebühr nur im einfachen Betrage zu entrichten.

§ 8. (1) Unter dem Ausdruck "Amtlicher Gebrauch" wird die Verwendung einer Schrift bei einer öffentlichen
Behörde, einem Gericht, einem Amt oder einer öffentlichen Kasse zu dem Zwecke, zu dem sie ausgestellt ist, ver-
standen, gleichgültig, ob sie in Urschrift oder in Abschrift beigebracht wird.

(2) Die Veranlassung einer amtlichen einfachen oder vidimierten Abschrift oder die Vidimierung einer von der
Partei selbst verfaßten Abschrift oder die Überreichung einer Schrift zur amtlichen Aufbewahrung ist kein amtlicher
Gebrauch im Sinne des Abs. 1.

§ 9. (1) Wird eine feste Gebühr, die nicht vorschriftsmäßig entrichtet wurde, mit Bescheid festgesetzt, so ist eine
Gebührenerhöhung im Ausmaß von 50 vH der verkürzten Gebühr zu erheben.

(2) Das Finanzamt kann zur Sicherung der Einhaltung der Gebührenvorschriften bei nicht ordnungsgemäßer Ent-
richtung oder nicht ordnungsgemäßer Gebührenanzeige bei den im Abs. 1 genannten Gebühren zusätzlich eine Er-
höhung bis zu 50 vH, bei den anderen Gebühren mit Ausnahme der Wettgebühren nach § 33 TP 17 Abs. 1 Z 1 eine
Erhöhung bis zum Ausmaß der verkürzten (gesetzmäßigen) Gebühr erheben. Bei Festsetzung dieser Gebührenerhö-
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hung ist insbesondere zu berücksichtigen, inwieweit dem Gebührenschuldner bei Beachtung dieses Bundesgesetzes
das Erkennen der Gebührenpflicht einer Schrift oder eines Rechtsgeschäftes zugemutet werden konnte, ob eine Ge-
bührenanzeige geringfügig oder beträchtlich verspätet erstattet wurde sowie, ob eine Verletzung der Gebührenbe-
stimmungen erstmalig oder wiederholt erfolgt ist.

II. Abschnitt.
Feste Stempelgebühren für Schriften und Amtshandlungen.

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

III. Abschnitt.
Gebühren für Rechtsgeschäfte.

§ 15. (1) Rechtsgeschäfte sind nur dann gebührenpflichtig, wenn über sie eine Urkunde errichtet wird, es sei denn,
daß in diesem Bundesgesetz etwas Abweichendes bestimmt ist.

(2) Als Urkunden gelten auch bei schriftlicher Annahme eines Vertragsanbotes das Annahmeschreiben. Wird die
mündliche Annahme eines Vertragsanbotes beurkundet, so gilt diese Schrift als Annahmeschreiben.

(3) . . . . . . . . . . . . . .

§ 16. (1) Die Gebührenschuld entsteht, wenn die Urkunde über das Rechtsgeschäft im Inland errichtet wird,
1. bei zweiseitig verbindlichen Rechtsgeschäften,
a) wenn die Urkunde von den Vertragsteilen unterzeichnet wird, im Zeitpunkte der Unterzeichnung;
b) wenn die Urkunde von einem Vertragsteil unterzeichnet wird, im Zeitpunkte der Aushändigung (Übersendung)

der Urkunde an den anderen Vertragsteil oder an dessen Vertreter oder an einen Dritten;
2. . . . . . . . . . . . . . .
(2) . . . . . . . . . . . . . .
(3) . . . . . . . . . . . . . .
(4) . . . . . . . . . . . . . .
(5) . . . . . . . . . . . . . .  
(6) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Genehmigung oder Bestätigung einer Behörde oder eines Dritten, so entsteht

die Gebührenschuld für das beurkundete Rechtsgeschäft erst im Zeitpunkte der Genehmigung oder Bestätigung.

§ 17. (1) Für die Festsetzung der Gebühren ist der Inhalt der über das Rechtsgeschäft errichteten Schrift (Urkunde)
maßgebend. Zum Urkundeninhalt zählt auch der Inhalt von Schriften, der durch Bezugnahme zum rechtsgeschäft-
lichen Inhalt gemacht wird.

(2) Wenn aus der Urkunde die Art oder Beschaffenheit eines Rechtsgeschäftes oder andere für die Festsetzung
der Gebühren bedeutsame Umstände nicht deutlich zu entnehmen sind, so wird bis zum Gegenbeweise der Tatbestand
vermutet, der die Gebührenschuld begründet oder die höhere Gebühr zur Folge hat.

(3) Der Umstand, daß die Urkunde nicht in der zu ihrer Beweiskraft erforderlichen Förmlichkeit errichtet wurde,
ist für die Gebührenpflicht ohne Belang.

(4) Auf die Entstehung der Gebührenschuld ist es ohne Einfluß, ob die Wirksamkeit eines Rechtsgeschäftes von
einer Bedingung oder von der Genehmigung eines der Beteiligten abhängt.

(5) Die Vernichtung der Urkunde, die Aufhebung des Rechtsgeschäftes oder das Unterbleiben seiner Ausführung
heben die entstandene Gebührenschuld nicht auf.

§ 18. (1) Der handschriftlichen Unterzeichnung durch den Aussteller steht die Unterschrift gleich, die von ihm
oder in seinem Auftrag, oder mit seinem Einverständnis mechanisch oder in jeder anderen technisch möglichen
Weise hergestellt oder mit Namenszeichnung vollzogen wird.

(2) Der Unterzeichnung steht auch eine Verhandlungsniederschrift gleich
1. über einen Vertrag, wenn die Niederschrift nur von einem Vertragsteil unterzeichnet wird,
2. über eine einseitige Erklärung, wenn die Niederschrift nur vom Erklärungsempfänger unterzeichnet wird.
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(3) . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Werden durch einen Zusatz oder Nachtrag zu einer bereits ausgefertigten Urkunde die darin beurkundeten

Rechte oder Verbindlichkeiten ihrer Art oder ihrem Umfang nach geändert oder wird die vereinbarte Geltungsdauer
des Rechtsgeschäftes verlängert, so ist dieser Zusatz oder Nachtrag im Umfang der vereinbarten Änderung oder Ver-
längerung als selbständiges Rechtsgeschäft gebühren pflich tig.

. . . . . . . . . . . . . .

§ 25.  (Aufgeh.)

. . . . . . . . . . . . . 

§ 28. (1) Zur Entrichtung der Gebühren sind verpflichtet:
1. Bei zweiseitig verbindlichen Rechtsgeschäften,
a) wenn die Urkunde von beiden Vertragsteilen unterfertigt ist, die Unterzeichner der Urkunde;
b) wenn die Urkunde nur von einem Vertragsteil unterfertigt ist und dem anderen Vertragsteil oder einem Dritten

ausgehändigt wird, beide Vertragsteile und der Dritte;
. . . . . . . . . . . . .

§ 29.  . . . . . . . . . . . . .

§ 30. Für die Gebühr haften neben den Gebührenschuldnern die übrigen am Rechtsgeschäft beteiligten Personen
sowie bei nicht ordnungsgemäßer Gebührenanzeige alle sonst gemäß § 31 Abs. 2 zur Gebührenanzeige verpflichteten
Personen.

§ 31.  . . . . . . . . . . . . .  

§ 33. Tarif der Gebühren für Rechtsgeschäfte.

Tarifpost 1 
Annahmeverträge

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
Tarifpost 5

Bestandverträge

(1) Bestandverträge (§§ 1090 ff. ABGB) und sonstige Verträge, wodurch jemand den Gebrauch einer unverbrauch-
baren Sache auf eine gewisse Zeit und gegen einen bestimmten Preis erhält, nach dem Wert

1. im allgemeinen ............................................  1 v.H.;
2. beim Jagdpachtvertrag .............................. 2 v.H.
(2) Einmalige oder wiederkehrende Leistungen die für die Überlassung des Gebrauches vereinbart werden, zählen

auch dann zum Wert, wenn sie unter vertraglich bestimmten Voraussetzungen auf andere Leistungen angerechnet
werden können.

(3) Bei unbestimmter Vertragsdauer sind die wiederkehrenden Leistungen mit dem Dreifachen des Jahreswertes
zu bewerten, bei bestimmter Vertragsdauer mit dem dieser Vertragsdauer entsprechend vervielfachten Jahreswert,
höchstens jedoch dem Achtzehnfachen des Jahreswertes. Ist die Vertragsdauer bestimmt, aber der Vorbehalt des
Rechtes einer früheren Aufkündigung gemacht, so bleibt dieser Vorbehalt für die Gebührenermittlung außer Betracht.
Abweichend vom ersten Satz sind bei Bestandverträgen über Gebäude oder Gebäudeteile, die überwiegend Wohn-
zwecken dienen, einschließlich sonstiger selbständiger Räume und anderer Teile der Liegenschaft (wie Keller- und
Dachbodenräume, Abstellplätze und Hausgärten, die typischerweise Wohnräumen zugeordnet sind) die wiederkeh-
renden Leistungen höchstens mit dem Dreifachen des Jahreswertes anzusetzen.

(4) Gebührenfrei sind
1.  . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . .
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3. Bestandverträge, bei denen der für die Gebührenbemessung maßgebliche Wert 150 Euro nicht übersteigt;
4. . . . . . . . . . . . . . .
(5) 1. Die Hundertsatzgebühr ist vom Bestandgeber, der im Inland einen Wohnsitz, den gewöhnlichen Aufenthalt,

seine Geschäftsleitung oder seinen Sitz hat oder eine inländische Betriebsstätte unterhält, selbst zu berechnen und
bis zum 15. Tag (Fälligkeitstag) des dem Entstehen der Gebührenschuld zweitfolgenden Monats an das Finanzamt
für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel zu entrichten.

2. . . . . . . . . . . . . . .
3. Der Bestandgeber hat dem Finanzamt über die in einem Kalendermonat abgeschlossenen Bestandverträge eine

Anmeldung unter Verwendung eines amtlichen Vordruckes bis zum Fälligkeitstag zu übermitteln, welche die für die
Gebührenberechnung erforderlichen Angaben zu enthalten hat; dies gilt als Gebührenanzeige gemäß § 31. Auf den
Urkunden ist ein Vermerk über die erfolgte Selbstberechnung anzubringen, der den berechneten Gebührenbetrag,
das Datum des Tages der Selbstberechnung und die Unterschrift des Bestandgebers enthält. Eine Anmeldung kann
unterbleiben, wenn die Gebührenschuld mit Verrechnungsweisung (§ 214 Abs. 4 BAO) im Wege von FinanzOnline
bis zum Fälligkeitstag entrichtet wird.

4.  . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .                          
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SATZUNGEN DES
BURGENLÄNDISCHEN LANDESJAGDVERBANDES (200)

Die Vollversammlung des Burgenländischen Landesjagdverbandes (Landesjagdtag) hat gemäß § 127 Abs. 3 Z 2
Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. 11/2005, in der Sitzung am 19. Juni 2005 nachstehende 

S a t z u n g e n

beschlossen: 
§ 1 

(1) Der Burgenländische Landesjagdverband, in der Folge Verband genannt, ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechtes und findet seine Rechtsgrundlage in den Bestimmungen der §§ 122 bis 178 des Burgenländischen Jagdge-
setzes 2004, LGBl. 11/2005, in der Folge JG genannt. Aufgrund dieser Bestimmungen regeln die Satzungen: 

a. Zweck, Rechtsstellung, Mitgliedschaft und Recht zur Führung des Landeswappens (§ 122 JG)
b. Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder (§ 123 JG) 
c. Aufgaben des Verbandes (§ 124 JG) 
d. Stellung des Verbandes zu den Behörden (§ 125 JG) 
e. Organe des Verbandes (§ 126 JG) 
f. Vollversammlung (Landesjagdtag) (§ 127 JG) 
g. Ausschuss (§ 128 JG) 
h. Vorstand (§ 129 JG) 
i. Verbandsvorsitz (Landesjägermeister) (§ 130 JG) 
j. Finanzkontrollausschuss (§ 131 JG) 
k. Bezirksjagdtag (§ 132 JG) 
l. Delegierte (§ 133 JG) 
m. Bezirksjägermeister (§ 134 JG) 
n. Hegeringleitung (§ 135 JG) 
o. Landesgeschäftsstelle; Bezirksgeschäftsstellen (§ 136 JG) 
p. Wahl der Organe des Verbandes im Jagdbezirk (§§ 137 bis 158 JG) 
q. Wahlordnung (Verordnung der Burgenländische Landesregierung vom 21. Feber 2005, LGBl.  23/2005,

Abschnitt 16) 
r. Disziplinarrecht (§§ 159 bis 162 JG) 
s. Ehrenrat (§§ 163 bis 168 JG) 
t. Ehrensenat (§§ 169 bis 172 JG) 
u. Beschwerdesenat (§§ 173 bis 178) 

(2) Der Verband hat seinen Sitz am Sitze der Landesregierung (§ 122 Abs. 1 JG). 
(3) Der Verband führt auf den verbandseigenen Grundstücken Nr. 4342/2 und Nr. 7962/6 in EZ 1723, Grundbuch

30108 Marz, eine wald- und jagdpädagogische Aus- und Weiterbildungsstätte, genannt „Werkstatt Natur“, mit dem
Ziel, 

a) Kindern, vor allem Schülern, die Möglichkeit zu bieten, heimische Tiere bei wald- und jagdpädagogischen Füh-
rungen und beim Basteln im Raum spielerisch kennen zu lernen; 

b) die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder durch theoretische und praktische Wissensvermittlung  zu fördern; 
c) den Gedanken der Jagd anderen Bevölkerungskreisen näher zu bringen. 
(4) Der Verband ist berechtigt, Jagdgastkartenwerbern, die im § 65 JG erforderliche Jagdhaftpflichtversicherung

anzubieten und die dafür anfallenden Kosten für die Jagdhaftpflichtversicherung vom Jagdgastkartenwerber bzw.
vom Jagdausübungsberechtigten einzuheben. 

§ 2 
Ordentliche Mitglieder 

Alle Inhaber einer gültigen burgenländischen Jagdkarte sind ordentliche Mitglieder des Verbandes  (§ 122 Abs. 3
JG). Die Mitgliedschaft beginnt mit der Ausstellung bzw. Verlängerung der Jagdkarte und erlischt 

a) drei Monate nach Ablauf der Gültigkeit der Jagdkarte 
b) durch Entzug der Jagdkarte (§ 68 JG) 
c) durch Tod 
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§ 3 
Ehrenmitglieder 

(1) Die Ehrenmitgliedschaft (§ 122 Abs. 4 JG) wird von der Vollversammlung (Landesjagdtag) an Personen verliehen,
die sich in hervorragender Weise um die Jagd im Burgenland verdient gemacht haben. Den Ehrenmitgliedern ist ein
Dekret über die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft zu überreichen.

(2) Ehrenmitgliedern erwachsen keine Pflichten gegenüber dem Verband. Es steht ihnen kein aktives Wahlrecht
zu. 

Sie haben das Recht, zu jeder Vollversammlung, zu jedem Bezirksjagdtag ihres Wohnbezirkes und zu jeder fest-
lichen Veranstaltung des Verbandes eingeladen zu werden. 

(3) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Verleihung einer Ehrenmitgliedschaft regelt die Ge-
schäftsordnung. 

§ 4 
Landeswappen 

Der Verband ist berechtigt, das Landeswappen zu führen (§ 122 Abs. 5 JG). 

§ 5 
Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder 

(1) Neben den in § 122 Abs. 1 und 2 JG aufgezählten Rechten und Pflichten ist das ordentliche Mitglied verpflichtet,
den von der Vollversammlung festgesetzten Verbandsbeitrag zu entrichten. Ferner sind die Verbandsmitglieder zur
Leistung außerordentlicher Umlagen in dem vom Landesjagdtag festgesetzten Ausmaß verpflichtet (§ 127 Abs. 3
Z 1 JG). 

(2) Der Verbandsbeitrag dient zur Deckung der Kosten der gesetzlichen und satzungsmäßigen Aufgaben des Ver-
bandes. Aus diesen Mitteln hat der Verband auch die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Haftpflichtversicherung
zu bestreiten. 

§ 6 
Verbandsabzeichen 

Das vom Verband aufgelegte Verbandsabzeichen darf nur von Verbandsmitgliedern getragen werden. 

§ 7 
Verbandsauszeichnungen 

(1) Der Verband ist gemäß § 124 Abs. 1 Z 3 JG berechtigt, Personen zu ehren, die sich um die Jagd im Burgenland
besondere Verdienste erworben haben. 

(2) a. Die Ehrung der ordentlichen Mitglieder erfolgt in nachstehender Rangordnung: 
1. Verleihung des Titels „Ehrenlandesjägermeister“ 
2. Verleihung des Titels „Ehrenbezirksjägermeister“ 
3. Verleihung des Verbandsabzeichens in Gold 
4. Verleihung des Verbandsabzeichens in Silber 
5. Verleihung des Verbandsabzeichens in Bronze 
6. Verleihung einer Ehrenurkunde 

b. Die Ehrungen sind mit folgenden Rechten verbunden: 
• „Ehrenlandesjägermeister“: 

Die Geehrten haben das Recht zum Führen des Ehrentitels und zur Teilnahme mit beraten-
der Stimme an sämtlichen Sitzungen und Veranstaltungen des Verbandes. 

• „Ehrenbezirksjägermeister“: 
Die Geehrten haben das Recht zum Führen des Ehrentitels und zur Teilnahme mit beratender Stimme am
Landesjagdtag und an sämtlichen Sitzungen und Veranstaltungen der Bezirksgeschäftsstelle  ihres Wohn-
bezirkes. 

• Verbandsabzeichen in Gold: 
Die Geehrten haben das Recht zum öffentlichen Tragen des Ehrenabzeichens und zur Teilnahme mit bera-
tender Stimme am Landesjagdtag und Bezirksjagdtag ihres Wohnbezirkes, sofern sie nicht ohnedies auf
Grund der aktiven Funktion bzw. Verbandsmitgliedschaft ein Stimmrecht besitzen. 

• Verbandsabzeichen in Silber oder Bronze: 
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Die Geehrten haben das Recht zum öffentlichen Tragen des Ehrenabzeichens und zur Teilnahme mit bera-
tender Stimme am Bezirksjagdtag ihres Wohnbezirkes, sofern sie nicht ohnedies auf Grund der aktiven
Funktion bzw. Verbandsmitgliedschaft ein Stimmrecht besitzen. 

• Ehrenurkunde: 
Die Geehrten haben das Recht zur Teilnahme mit beratender Stimme am Bezirksjagdtag ihres 
Wohnbezirkes, sofern sie nicht ohnedies als ordentliches Mitglied stimmberechtigt sind. 

Die Landesgeschäftsstelle bzw. die Bezirksgeschäftsstellen sind verpflichtet, die Geehrten zu den Sitzungen
einzuladen. 

c. Einem Geehrten ist seine Auszeichnung abzuerkennen: 
a. wenn Gründe für einen Ausschluss vom aktiven Wahlrecht zum Burgenländischen Landtag vorliegen 
b. bei Entzug der Jagdkarte. 
Die Aberkennung erfolgt durch jene Organe des Verbandes, die für die Verleihung zuständig sind. 

(3) Ferner ist der Verband berechtigt, Personen für 25-, 35- und 45-jährige Mitgliedschaft zum Verband durch Ver-
leihung eines Bruches, auf dem das Landeswappen und die Jahreszahl der Verbandszugehörigkeit angebracht ist, zu
ehren. Die Zahl 25 ist in Bronze, die Zahl 35 in Silber und die Zahl 45 in Gold auszuführen. Die Geehrten haben das
Recht zum öffentlichen Tragen des Bruches. 

(4) Personen, die keine Mitglieder bzw. Ehrenmitglieder des Verbandes sind, und sich um die Jagd im Burgenland
besondere Verdienste erworben haben, kann der Verband mit einem Abzeichen und einer Urkunde, in welcher der
Grund für die Ehrung angeführt ist, auszeichnen. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung von Ehrungen regelt die Geschäftsordnung. 

§ 8 
Verhältnis des Verbandes zu den Behörden 

Der Verband unterliegt gemäß § 125 JG der Aufsicht der Landesregierung. Die von den Behörden dem Verband
zur Verfügung gestellten Unterlagen im Sinne § 125 Abs. 8 JG dienen in erster Linie für den nach § 124 Abs. 2 JG
vorgeschriebenen jährlichen Jagdlichen Bericht und für die Zusammenstellung der erforderlichen Nachweise und
statistischen Übersichten, welche den Jagdbehörden jederzeit zur Verfügung zu stellen sind. 

§ 9 
Organe des Verbandes 

(1) Die Organe des Landesjagdverbandes sind: 
1. die Vollversammlung (Landesjagdtag) 
2. der Ausschuss 
3. der Vorstand 
4. der Verbandsvorsitzende, mit dem Titel Landesjägermeister 
5. der Finanzkontrollausschuss 
6. der Ehrenrat und die Vertretung der Anklage vor diesem (Verbandsanwalt) 
7. in den Jagdbezirken die Bezirksversammlung (Bezirksjagdtag), die Delegierten, der Bezirksjägermeister und

der Hegeringleiter 
(2) Die Tätigkeit der Organe des Verbandes ist ehrenamtlich, es können jedoch Reise- und Auf wands -

entschädigungen gewährt werden. 

§ 10 
Die Vollversammlung (Landesjagdtag) 

(1) Der Vollversammlung obliegt die Durchführung der ihr im § 127 JG übertragenen Aufgaben. 
(2) Die Vollversammlung wird vom Verbandsvorsitzenden oder bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter

einberufen (§ 127 Abs. 4 JG) und hat alljährlich mindestens einmal zusammen zu treten (§ 127 Abs. 5 JG). 
(3) Die Einladung hat schriftlich unter Angabe des Ortes, der Zeit und der Tagesordnung mindestens zwei Wochen

vorher zu erfolgen. 
Anträge zur Vollversammlung sind acht Tage vor der Vollversammlung bei der Landesgeschäftsstelle des Verbandes

schriftlich einzubringen. Später eingebrachte Anträge haben keinen Anspruch auf Behandlung. 
Eine Ergänzung der Tagesordnung durch Anträge in der Sitzung bedarf der Zustimmung sämtlicher stimmberech-

tigter Teilnehmer an der Vollversammlung. 
(4) Die Vollversammlung ist außerdem über Verlangen der Landesregierung oder über schriftlichen Antrag an den
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Verbandsvorsitz von mindestens einem Drittel der Delegierten oder zumindest drei Bezirksjägermeistern unter An-
gabe der Verhandlungsgegenstände einzuberufen. 

(5) Zu einem Beschluss der Vollversammlung ist die Anwesenheit der Hälfte der Delegierten und die einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 

(6) Die näheren Bestimmungen zur Durchführung der Vollversammlung sind in der Geschäftsordnung geregelt. 

§ 11 
Der Ausschuss

(1) Dem Ausschuss obliegt die Beratung und Beschlussfassung über die in § 128 Abs. 3 JG übertragenen Angele-
genheiten. 

(2) Der Ausschuss ist vom Verbandsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter schriftlich
unter Bekanntgabe der Verhandlungsgegenstände und unter Angabe von Zeit und Ort, mindestens zwei Wochen vor-
her einzuberufen. 

(3) Dringende Angelegenheiten können auch schriftlich im Umlaufweg der Beschlussfassung zugeführt werden.
Über diese Beschlussfassung ist jedoch bei der nächst folgenden Ausschusssitzung zu berichten und der Beschluss
in das Protokoll dieser Sitzung aufzunehmen. 

(4) Der Ausschuss ist mindestens zweimal im Jahr (§ 128 Abs. 4 JG) sowie dann einzuberufen, wenn dies von drei
Bezirksjägermeistern oder von drei Ausschussmitgliedern verlangt wird, wobei das Verlangen schriftlich an den Ver-
bandsvorsitzenden zu richten ist. 

(5) Der Ausschuss ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters und acht Ausschussmitgliedern
beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden (§ 128 Abs. 5 JG) 

(6) Der für die Funktionsperiode gewählte Ausschuss hat seine Tätigkeit bis zur erfolgten Neuwahl auszuüben. 
(7) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Ausschusssitzung sind in der Geschäftsordnung geregelt.

§ 12 
Der Vorstand 

(1) Dem Vorstand obliegt insbesondere die Durchführung der im § 129 Abs. 2 JG übertragenen Aufgaben. 
(2) Der Vorstand ist vom Verbandsvorsitzenden oder im Verhinderungsfall von dessen Stellvertreter unter Be-

kanntgabe der Verhandlungsgegenstände mindestens zwei Wochen vorher einzuberufen. Die Vorstandssitzungen
sind nach Bedarf oder über Verlangen von zwei stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern einzuberufen. 

(3) Dringende Angelegenheiten können auch im Umlaufweg der Beschlussfassung zugeführt werden. Über diese Be-
schlussfassung ist jedoch bei der nächst folgenden Vorstandssitzung zu berichten und der Beschluss in das Protokoll dieser
Sitzung aufzunehmen.

(4) Der Vorstand ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden und zweier stimmberechtigter Vorstandsmitglieder be-
schlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden (§ 129 Abs. 4 JG). 

(5) Der für eine Funktionsperiode gewählte Vorstand hat seine Tätigkeit bis zu erfolgten Neuwahl durchzuführen. 
(6) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Vorstandssitzung sind in der Geschäftsordnung geregelt. 

§ 13 
Verbandsvorsitz (Landesjägermeister) 

(1) Dem Verbandsvorsitzenden (Landesjägermeister) obliegt die Durchführung der im § 130 Abs. 1 und 3 JG über-
tragenen Obliegenheiten. 

(2) Der Verbandsvorsitzende ist Leiter der Landesgeschäftsstelle und trägt die Verantwortung dafür, dass im Ge-
schäftsbetrieb Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse und Weisungen beachtet werden. Er hat sich in seinem Tätigkeits-
bereich ausschließlich der Landesgeschäftsstelle zu bedienen. 

(3) Während der Dauer seiner zeitweiligen Verhinderung sind dessen Funktionen von seinem Stellvertreter, falls
auch dieser verhindert ist, von dem an Jahren ältesten Vorstandsmitglied auszuüben (§ 130 Abs. 2 JG). 

§ 14 
Finanzkontrollausschuss 

(1) Dem Finanzkontrollausschuss obliegt die Überprüfung der Finanzgebarung des Verbandes und seiner Einrich-
tungen (§ 131 Abs. 3 JG). 
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(2) Der Finanzkontrollausschuss tritt zu den ihm nach § 131 Abs. 3 JG übertragenen Aufgaben im Bedarfsfall oder
über Verlangen des Verbandsvorsitzenden zusammen. 

(3) Der Vorsitzende des Finanzkontrollausschusses oder dessen Stellvertreter hat unter Angabe von Zeit und Ort
den Finanzkontrollausschuss einzuberufen. 

(4) Zur Beschlussfassung des Finanzkontrollausschusses ist die Anwesenheit von drei Mitgliedern erforderlich.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

(5) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der Sitzung des Finanzkontrollausschusses sind in der Ge-
schäftsordnung geregelt. 

§ 15 
Finanzgebarung 

Die Finanzgebarung des Verbandes ist getrennt von der Gebarung der Jagdabgabe zu erstellen. 

§ 16 
Bezirksjagdtag, Delegierte, Bezirksjägermeister, Hegeringleitung 

Der Aufgabenbereich der Bezirksjagdtage, der Delegierten, der Bezirksjägermeister und der Hegeringleitung ist
in den Bestimmungen der §§ 132 bis 135 JG erschöpfend aufgezählt. 

§ 17 
Landesgeschäftsstelle des Verbandes 

Die Landesgeschäftsstelle besorgt die Geschäfte des Verbandes. Näheres regelt die Geschäftsordnung und die
Dienstordnung für die Bediensteten des Verbandes (§ 136 Abs. 1 JG). 

§ 18 
Bezirksgeschäftsstellen des Verbandes 

(1) Zur Unterstützung der Landesgeschäftsstelle ist vom Vorstand für den Bereich jedes Jagdbezirkes eine Bezirks-
geschäftsstelle zu errichten. Die Leitung obliegt dem Bezirksjägermeister (§ 136 Abs. 2 JG).

(2) Zu den Aufgaben des Bezirksjägermeisters gehören alle Belange, die die jagdlichen Interessen des Jagdbezirkes
berühren. 

§ 19 
Disziplinarrecht 

(1) Das Disziplinarrecht ist in den §§ 159 bis 178 JG geregelt. 
(2) Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse sind in einem beim Verband eingerichteten Standesausweis einzutragen.

Die Eintragung ist nach fünf Jahren ab Fällung des Disziplinarerkenntnisses zu löschen. Solange die Eintragung besteht,
ist die Abschrift des Disziplinarerkenntnisses (Fotokopie) aufzubewahren.

(3) Eingegangene Geldbußen (§ 176 Abs. 8 JG) sind für die Förderung der Jagdwirtschaft oder für Leistungen an
Mitglieder zu verwenden. 

(4) Die Vorsitzenden des Ehrenrates haben den Landesjägermeister von der Rechtskraft des Disziplinarerkennt-
nisses unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(5) Rechtskräftige Disziplinarerkenntnisse sind der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde bekannt zu geben. 
(6) Der Verband hat halbjährlich einen Bericht über die Anzahl der rechtskräftig verhängten Disziplinarerkenntnisse

und deren Verurteilungstatbestände im Info-Blatt zu verlautbaren. 

§ 20 
Referenten 

(1) Der Ausschuss kann zur Betreuung bestimmter Aufgaben im Rahmen der jagdlichen Verwaltung für einzelne
Sachgebiete Referenten bestellen (§ 128 Abs. 3 Z 10 JG) 

(2) Die Bestellung erfolgt auf die Dauer der Funktionsperiode. Mit Beginn der nächsten Funktionsperiode muss
die Bestellung neuerdings vorgenommen werden. 

(3) Für folgende Sachgebiete sind Referenten zu bestellen: 
a. Schalenwild 
b. Niederwild 
c. Jagdhundewesen 
d. Schießwesen 
e. Veterinärwesen 
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f. Natur- und Umweltschutz 
g. Öffentlichkeitsarbeit und Medien 
h. Schulungswesen (Vorbereitungskurse für Jungjäger und Jagdaufseher) 

(4) Im Bedarfsfall können noch für weitere Sachgebiete Referenten bestellt werden. Der Bestellung steht eine Zu-
gehörigkeit zu einem Verbandsorgan mit Ausnahme zum Finanzkontrollausschuss nicht im Weg. 

(5) Zur Unterstützung der Referenten bei der Erfüllung der ihnen vom Verband übertragenen Aufgaben können
die Bezirksjägermeister im Einvernehmen mit dem zuständigen Landesreferenten auch in den Bezirken für die er-
wähnten Sachgebiete Referenten bestellen. Auch diese Bestellung erfolgt auf die Dauer der Funktionsperiode. 

(6) Die Landesreferenten sind grundsätzlich zu jeder Vollversammlung, im Bedarfsfall auch zu den Vorstands-
und Ausschusssitzungen zu laden. 

Die Landesreferenten können Bezirksreferenten zu Besprechungen laden. Eine solche Besprechung bedarf, wenn
sie Kosten auslöst, der vorherigen Billigung durch den Landesjägermeister oder bei dessen Verhinderung durch
seinen Stellvertreter. 

(7) Die Tätigkeit der Referenten richtet sich, sofern sich diese nicht bereits aus dem Funktionstitel ergibt, nach der
Anleitung des Verbandsvorsitzes. Die Referenten haben jährlich über ihre Tätigkeit im Jagdlichen Bericht zu be-
richten (§ 124 Abs. 2) 

§ 21 
Auflösung des Verbandes 

Der Verband kann nur durch ein Gesetz aufgelöst werden. 

§ 22 
Gültigkeit der Satzungen 

Die Bestimmungen dieser Satzungen und etwaige Änderungen unterliegen der Beschlussfassung durch die Voll-
versammlung und der Genehmigung durch die Burgenländische Landesregierung. 



475

210

GESCHÄFTSORDNUNG DES
BURGENLÄNDISCHEN LANDESJAGDVERBANDES (210)

Auf Grund des § 127 Abs. 3 Z 2 Bgld. Jagdgesetz 2004, LGBl. 11/2005, des § 16 der Satzungen des Burgenlän-
dischen Landesjagdverbandes und des Beschlusses der Vollversammlung des Burgenländischen Landesjagdverbandes
(Landesjagdtag) vom 19. Juni 2005 wird nachstehende 

G e s c h ä f t s o r d n u n g

erlassen: 

§ 1 
Ordnungsvorschriften der Landesgeschäftsstelle 

Das Aufgabengebiet der Landesgeschäftsstelle umfasst alle in den Bereich des Burgenländischen Landesjagdver-
bandes, in Folge Verband genannt, fallenden Angelegenheiten, wie 

a.  Übernahme und Sichtung des einlaufenden Schriftverkehrs 
b.  Durchführung von Schreibarbeiten aller Art 
c.  Abfertigung der erledigten Schriftstücke 
d.  Ordnen und Heften der erledigten Schriftstücke 
e.  Evidenzhaltung der befristeten Schriftstücke 
f.  Führung der Mitgliederevidenz, der Standesausweise, der Jagdgebrauchshundeevidenz, 

Aufzeichnungen über Wildseuchen und Wildkrankheiten, sonstige Aufzeichnungen 
g.  Aufbewahrung der erledigten Geschäftsstücke (Ablage, Registratur, u.dgl.) 
h.  Vorbereitung von Seminaren und Veranstaltungen 
i.  Redaktion des Mitteilungsblattes des Verbandes 
j.  Buchhaltung 
k.  Führung eines Anlageverzeichnisses 

§ 2 
Leitung 

Die Landesgeschäftsstelle steht unter der Leitung des Verbandsvorsitzenden. Dieser hat einen Bediensteten der
Geschäftsstelle, in der Folge Geschäftsstellenleiter genannt, zu bestellen, der für die vorschriftsmäßige Geschäfts-
führung der Landesgeschäftsstelle zu sorgen hat. 

§ 3 
Arbeitsverteilung 

(1) Der Verbandsvorsitzende (Stellvertreter) hat in Zusammenarbeit mit dem Geschäftsstellenleiter aufgrund des
Geschäftsumfanges die Arbeitsverteilung unter den Bediensteten und Mitarbeitern vorzunehmen, wobei tunlichst
die einzelnen Fachgebiete von demselben Bearbeiter erledigt werden sollen. 

(2) Änderungen der festgelegten Arbeitseinteilung können vom Verbandsvorsitzenden (Stellvertreter) in Zusam-
menarbeit mit dem Geschäftsstellenleiter vorgenommen werden. 

§ 4 
Unterstützung der Referenten 

Die Landesgeschäftsstelle hat den mit der Bearbeitung spezieller Sachgebiete betrauten Referenten die erforderliche
Unterstützung zu leisten. 

§ 5 
Auskunft 

An Verbandsmitglieder oder sonstige Interessenten dürfen die Bediensteten und Mitarbeiter Auskünfte über ver-
trauliche Dienststücke nur darüber erteilen, ob und wann eine Eingabe überreicht wurde. Bei vertraulichen Dienst-
stücken ist der Auskunftssuchende an den Verbandsvorsitzenden zu verweisen. 
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§ 6 
Akteneinsicht 

Akteneinsicht darf Verbandsmitgliedern nur gewährt werden, wenn sie in einer Sache selbst betroffen sind. 
In Dienststücke, die keinen konkreten Fall behandeln, darf nur mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden oder

des Geschäftsstellenleiters Einsicht gewährt werden. 

§ 7 
Aktenausfolgung 

Die Ausfolgung von Geschäftsstücken, Akten oder Aktenteilen bedarf der Zustimmung des Verbandsvorsitzenden
oder des Geschäftsstellenleiters. 

§ 8 
Ausfolgung von Kopien und EDV-Ausdrucken 

Sinngemäß nach den Richtlinien in den § 5 bis 7 dürfen Kopien von Akten, Aktenteilen und Schriftstücken oder
EDV-Ausdrucke und Vormerkungen nur mit Zustimmung des Verbandsvorsitzenden oder des Geschäftsstellenleiters
ausgefolgt werden. Der Verbandsvorsitzende bestimmt die zu ersetzenden Kosten des Mehraufwandes, die der zu
tragen hat, der um die Kopien oder Ausdrucke angesucht hat. 

§ 9 
Aktenverwendung außerhalb der Kanzleiräume 

Akten, Aktenteile und Schriftstücke dürfen nur mit Genehmigung des Verbandsvorsitzenden oder des Geschäfts-
stellenleiters von Funktionären, Referenten und Bediensteten aus den Kanzleiräumen mitgenommen werden und sind
nach Erledigung oder bis zu der gestellten Frist zurück zu bringen. Eine entsprechende Vormerkung hat zu erfolgen. 

§ 10 
Kanzleibehelfe 

Der Landesgeschäftsstelle sind die erforderlichen Kanzleibehelfe zur Verfügung zu stellen; bei der Gebarung ist
größte Wirtschaftlichkeit zu beachten. 

§ 11 
Drucksorten 

Drucksorten sind, soweit sie erforderlich und eine Vereinfachung der Geschäftsführung darstellen, anzufertigen
bzw. anfertigen zu lassen, in Vorrat zu halten und nach Maßgabe des Bedarfes auszugeben bzw. zu verwenden. 

§ 12 
Behandlung und Bearbeitung der einlangenden Akten und Schriftstücke 

Die Landesgeschäftsstelle hat nach Einlangen der Schriftstücke diese zu öffnen und zu sammeln. Diese sind dem
Verbandsvorsitzenden vorzulegen und von ihm abzuzeichnen. Der Posteingang muss das Zeichen des Verbandsvor-
sitzenden tragen. Akten, an denen das Zeichen fehlt, sind nochmals vorzulegen. 

§ 13 
Schreiben Dritter an Angestellte oder Verbandsorgane 

Schreiben Dritter an Angestellte oder an Verbandsorgane sind, sofern diese Geschäftsstücke Verbandsangelegen-
heiten behandeln, nach Öffnung wie der übrige Posteingang zu behandeln. 

§ 14 
Eingangsstempel 

Die Landesgeschäftsstelle hat alle Geschäftstücke mit einem Eingangsstempel zu versehen. Dieser Eingangsstempel
hat die Bezeichnung „Burgenländischer Landesjagdverband“ sowie den Tag, den Monat und das Jahr des Einlangens
und die Zahl der Beilagen zu enthalten. Bei Eilsendungen aller Art ist neben dem Eingangsstempel auch die Stunde
der Übernahme vorzumerken. 

Dienststücken, welche Fristen in Gang setzen bzw. deren Einlauf innerhalb bestimmter Fristen erfolgen muss (etwa
Berufungen in Jagdabgabe-Sachen, Disziplinarangelegenheiten), sind die Briefumschläge anzuschließen. 

Dienststücke, die einen aktenmäßigen Vorläufer haben, sind mit der Vorakte zu koppeln. 
Dienststücke mit gleichem Gegenstand werden in Sammelakten zusammengefasst. 
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Die Übernahme von Geschäftsstücken ist nur auf Grund der bestehenden Vorschriften (Postvorschriften) oder aber
auf Verlangen des Überbringers zu bestätigen. Diese Bestätigung kann durch Versehen mit dem Eingangsstempel auf
einer vom Überbringer mitgebrachten Eingabe, durch die Ausfertigung einer Bestätigung oder in einem vom Über-
bringer mitgebrachten Zustellbuch erfolgen. 

§ 15 
Geld oder Wertsachen 

Schriftstücke, die Geld oder Wertsachen enthalten, sind nach dem Versehen mit dem Eingangsstempel dem Ver-
antwortlichen der Handkassa zu übergeben, der die sichere Verwahrung zu veranlassen und einen entsprechenden
Vermerk mit Namenszeichen anzufügen hat. 

§ 16 
Bearbeitung der Schriftstücke 

Fertige Schriftstücke werden dem Unterschriftsberechtigten vorgelegt und danach ordnungsgemäß abgefertigt. 

§ 17 
Ordnen und Heften der erledigten Schriftstücke 

Die Schriftstücke sind nach ihrer Erledigung in die betreffenden Akte, geordnet nach dem Datum laut Eingangs-
stempel, abzulegen. Dienststücke, die sich auf ein Jagdrevier beziehen, müssen nach ihrer Erledigung in den Jagd-
kataster eingelegt werden. 

§ 18 
Fristen 

Schriftstücke, die nicht endgültig erledigt sind, haben einen Fristenvermerk zu enthalten und sind in der Landes-
geschäftsstelle in einem für die Fristenablage vorgesehenen Ort bereit zu halten. Die Fristen ablage ist so einzurichten,
dass zum festgesetzten Zeitpunkt das Aktenstück weiter bearbeitet werden kann. 

§ 19 
Inventar der Landesgeschäftsstelle 

Für die entgeltlich erworbenen körperlichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens – mit Ausnahme der Wirt-
schaftsgüter, deren Anschaffungskosten EUR 400,00 nicht übersteigen (geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 13
EStG 1988) – hat die Landesgeschäftsstelle ein Anlagenverzeichnis zu erstellen, das den Erfordernissen des § 226
HGB (Handelsgesetzbuch) entspricht. Die Bewertung dieser Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gem. §§ 203 und 204 HGB. 

§ 20 
Kanzleiordnung der Bezirksgeschäftsstellen 

Die Bezirksgeschäftsstellen müssen kein eigenes Amtslokal unterhalten. Es bleibt dem Bezirksjägermeister vor-
behalten, Sprechtage abzuhalten. Zuschriften in dienstlichen Angelegenheiten werden vom Bezirksjägermeister über-
nommen und zeitgerecht beantwortet. Die erledigten Dienststücke werden nach Sachgebieten chronologisch geordnet
abgelegt. 

Für den dienstlichen Schriftverkehr ist das Briefpapier des Landesjagdverbandes mit der Aufschrift „Bezirksge-
schäftsstelle  . . . . . . . “ zu verwenden. 

Die schriftlichen Aussendungen der Bezirksgeschäftsstelle werden vom Bezirksjägermeister (Stellvertreter) un-
terfertigt. 

§ 21 
Inventar der Bezirksgeschäftsstellen 

Für die körperlichen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (mit Ausnahme der Wirtschaftsgüter, deren Anschaf-
fungswert EUR 400,00 im Sinne des § 13 EStG 1988 nicht übersteigen), die von der Landesgeschäftsstelle den Be-
zirksgeschäftsstellen zur Benützung überantwortet werden, hat die Landesgeschäftsstelle ein Anlagenverzeichnis
getrennt für jede Bezirksgeschäftsstelle im Sinne der Bestimmungen des § 19 der Geschäftsordnung zu erstellen. 

§ 22 
Aufbewahrung der Geschäftsstücke der Landes- und Bezirksgeschäftsstellen 

Die Geschäftsstücke sind nach Jahren geordnet abzulegen und 10 Jahre aufzubewahren. Schriftstücke von histo-
rischer Bedeutung sind dauernd aufzubewahren. 
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§ 23 
Finanzgebarung der Landesgeschäftsstelle 

Die Gestion der Finanzgebarung des Verbandes hat auf Grundlage des genehmigten Voranschlages nach den Grund-
sätzen der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit unter Beachtung der Beschlüsse der Vollversamm-
lung zu erfolgen. 

A. Lohnverrechnung
Die Landesgeschäftsstelle hat für jeden Dienstnehmer des Verbandes ein Lohnkonto zu führen, auf dem neben

den Angaben zur Person die monatlichen Bruttobezüge, die sonstigen Bezüge (Urlaubsgeld und Weihnachtsremu-
neration) sowie die vom Gehalt einbehaltenen Beiträge zur Sozialversicherung, die Lohnsteuer und die sonstigen
Abgaben ersichtlich sind. 

Die Landesgeschäftsstelle hat die lohn- und gehaltsabhängigen Abgaben und Pflichtbeiträge (Dienstgeber und
Dienstnehmeranteile) unter Einsatz einer adäquaten EDV-Software zu ermitteln und diese zum Fälligkeitstag an den
Fiskus, die Gebietskrankenkasse und Stadtkasse zu entrichten. 

Für jeden beschäftigten Dienstnehmer hat die Landesgeschäftsstelle nach Ablauf eines Geschäftsjahres bzw. nach
Ausscheiden eines Dienstnehmers einen Lohnzettel dem Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, 7001 Eisenstadt im
Wege der automationsunterstützten Datenübertragung in der abgabenrechtlich vorgesehenen Frist zu übermitteln. 

B. Reisekosten und Sitzungsgelder 
Entschädigungen für Reisekosten erfolgen nach den Bestimmungen des § 26 Z 4 EStG. 
Sitzungsgelder werden bei der jeweiligen Sitzung ausbezahlt. Auf Sitzungsgelder haben Anspruch: 

a) Delegierte, 
b) Mitglieder des Ausschusses, 
c) Mitglieder des Vorstandes, 
d) Bezirksjägermeister in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Ausschusses oder bei Reisen außerhalb des Bezir-

kes, 
e) Mitglieder des Finanzkontrollausschusses, 
f) Mitglieder des Ehrenrates, 
g) Verbandsanwalt, 
h) Referenten, 
i) Hegeringleiter bei Dienstreisen über Auftrag des Verbandes 
j) Verbandsmitglieder, wenn sie im Auftrag des Verbandes an Sitzungen teilnehmen oder eine Dienstreise ver-

richten. 
Der Vorstand ist ermächtigt, einen immer wiederkehrenden Reiseaufwand von Funktionären und  Angestellten zu

pauschalieren. 
In Erfüllung der abgabenrechtlichen Bestimmungen hat der Verband als Körperschaft öffentlichen Rechtes über

die Landesgeschäftsstelle eine Mitteilung gem. § 109a EStG beim Finanzamt Bruck Eisenstadt Oberwart, 7001 Ei-
senstadt im Wege der automationsunterstützten Datenübertragung über Leistungen (Sitzungsgelder) und Reiseko-
stenvergütungen für jede der oben genannten Personen einzubringen. Die Mitteilung kann unterbleiben, wenn das
einer Person im Kalenderjahr insgesamt geleistete Entgelt (Sitzungsgelder) einschließlich allfälliger Reisekostener-
sätze nicht mehr als EUR 900,00 und das Entgelt einschließlich allfälliger Reisekostenersätze für jede einzelne Lei-
stung nicht mehr als EUR 450,00 beträgt (BGBl II 2001/417). 

Der Verband hat im Sinne leg. cit. diesen Personen den Inhalt der Mitteilung bekannt zu geben (Abschrift). 

C. Buchhaltung
Für die Führung der Bücher des Verbandes hat die Landesgeschäftsstelle eine EDV-unterstützte  Buchhaltung nach

dem System der Doppik einzurichten, die von der Verbandskanzlei geführt wird. Das hierfür erstellte Softwarepro-
gramm muss den Erfordernissen des Verbandes entsprechen und den Vollausdruck der verarbeiteten Daten chrono-
logisch (Journal) sowie systematisch (Sachkonten) ermöglichen. Die Bestimmungen der §§ 190 ff. HGB sind
einzuhalten. Die Buchhaltung hat den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung zu entsprechen. 

D. Jahresabschluss
Aus der Buchhaltung des Verbandes hat der Vorstand zum Ende eines Geschäftsjahres, das mit dem  Jagdjahr ident

ist, bis spätestens 30.06. eines jeden Jahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss besteht aus der
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Bilanz zum Stichtag 31.01. sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.02. bis 31.01. 
Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind die Bestimmungen des § 198 (Inhalt der Bilanz), der §§ 201, 203

und 204 (Bewertungsvorschriften) sowie des § 224 (Gliederung der Bilanz) und des § 231 (Gliederung der Gewinn-
und Verlustrechnung) HGB sinngemäß anzuwenden, wobei auf die besonderen Erfordernisse des Verbandes Bedacht
zu nehmen ist. 

Der Jahresabschluss ist dem Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen und von der Vollversammlung zu beschlie-
ßen. 

E. Voranschlag 
Für die Finanzgebarung des jeweiligen nächsten Geschäftsjahres ist vom Vorstand bis spätestens 30.06. des laufenden

Jahres ein Voranschlag über die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenposten, lautend auf runde EUR 100,00 Beträge,
zu erstellen. Dem Voranschlag sind die Zahlen des Voranschlages des Vorjahres sowie die Zahlen der Gewinn- und
Verlustrechnung des Vorjahres gegenüber zu erstellen. Bei der Erstellung des Voranschlages ist die Gliederung der
Gewinn- und Verlustrechnung einzuhalten. 

Der Voranschlag ist dem Ausschuss zur Genehmigung vorzulegen und von der Vollversammlung zu  beschließen. 
Der Vorstand ist berechtigt, bei Vorliegen entsprechender Erfordernisse Virementes innerhalb der einzelnen Aus-

gabengruppen des Voranschlages – unbeschadet der nachträglichen Genehmigung durch die Vollversammlung –
vorzunehmen. 

§ 24 
Finanzgebarung Jagdabgabe 

Die Finanzgebarung der vom Verband im Sinne der Bestimmungen der §§ 188 bis 191 JG vorzuschreibenden und
einzuhebenden Jagdabgabe ist getrennt von der Finanzgebarung des Verbandes in einem eigenen Kontenkreis zu er-
fassen. 

Die Bestimmungen über Buchhaltung und Jahresabschluss im Sinne des § 23 der Geschäftsordnung sind sinngemäß
auch auf die Jagdabgabe anzuwenden, wobei auf die besonderen Erfordernisse der Jagd abgabe Bedacht zu nehmen
ist. 

§ 25 
Finanzielle Gebarung der Bezirksgeschäftsstellen 

Die Bezirksgeschäftsstellen haben über sämtliche Einnahmen und Ausgaben fortlaufende Aufzeichnungen zu füh-
ren (Kassabuch), die bis zum Ende des Jagdjahres abzuschließen sind. Die entsprechende Software stellt die Lan-
desgeschäftsstelle den Bezirksjägermeistern zur Verfügung. Die einzelnen Einnahmen- und Ausgabenposten sind
belegmäßig nachzuweisen. Über Verlangen des Landesjägermeis ters, dessen Stellvertreter oder des Finanzkontroll-
ausschusses hat der Bezirksjägermeister in die Aufzeichnungen Einsicht zu gewähren. 

Der Endsaldo des Geschäftsjahres (Jagdjahres) im Kassabuch ist auf neue Rechnung vorzutragen. 

§ 26 
Verbandsauszeichnungen 

(1) Voraussetzung für eine Verbandsauszeichnung und Ehrung nach § 7 der Satzungen ist: 
1. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 1 (Ehrenlandesjägermeister) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche

die Funktion eines Landesjägermeisters oder eines Landesjägermeister-Stellvertreters ausgeübt und diese Funk-
tion bereits zurückgelegt haben. 

2. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 2 (Ehrenbezirksjägermeister) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche
die Funktion eines Bezirksjägermeisters oder eines Bezirksjägermeister-Stellvertreters ausgeübt und diese Funk-
tion bereits zurückgelegt haben. 

3. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 3 (Verbandsabzeichen in Gold) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche
mehr als 10 Jahre als Vorstandsmitglied oder Bezirksjägermeister bzw. mehr als 15 Jahre als Ausschussmitglied,
im Ehrenrat, als Verbandsanwalt oder Referent gewirkt haben. 

4. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 4 (Verbandsabzeichen in Silber) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche
mehr als fünf Jahre als Vorstandsmitglied oder Bezirksjägermeister bzw. mehr als zehn Jahre als Bezirksjäger-
meister-Stellvertreter, Ausschussmitglied, im Ehrenrat, als Verbandsanwalt, Referent oder Hegeringleiter gewirkt
haben oder sonst besondere Leistungen in der jagdlichen Verwaltung oder in der Jagdwirtschaft erbracht haben. 

5. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 5 (Verbandsabzeichen in Bronze) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen,
welche mehrere Jahre hindurch eine Funktion bei der Landes- oder Bezirksgeschäftsstelle des Verbandes oder
im Landes- bzw. Bezirksjagdbeirat innegehabt haben bzw. sich als Delegierte der Vollversammlung, Jagdschutz-
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organe, Jagdausübungsberechtigte oder in anderer Eigenschaft in der Jagdwirtschaft besondere Verdienste er-
worben haben. 

6. Ein Ehrung nach § 7 Abs. 2 Z 6 (Ehrenurkunde) kann nur an Verbandsmitglieder erfolgen, welche in der Hege,
der Jagdkynologie, im jagdlichen Brauchtum und im Schießwesen besondere Leistungen erbracht haben bzw.
auf ein langjähriges, ehrenhaftes und erfolgreiches Wirken als Weidmann  zurückblicken können. 

7. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 3 (Bruch) erfolgt für langjährige Zugehörigkeit zum Verband (25, 35 und 45 Jahre) nach
Überprüfung durch den Landesjägermeister (Stellvertreter) oder Geschäftsstellenleiter. 

8. Eine Ehrung nach § 7 Abs. 4 kann an Personen, die keine Mitglieder oder Ehrenmitglieder des Verbandes sind, er-
folgen, welche sich um die Jagd im Burgenland besondere Verdienste erworben haben. 

(2) Eine Ehrenmitgliedschaft nach § 3 erhalten jene Personen, die von einem Vorstandsmitglied oder von einem
Bezirksjägermeister für die Ehrung vorgeschlagen wurden, und der Vorschlag vom Ausschuss befürwortet und von
der Vollversammlung beschlossen wurde. 

(3) Für die Antragstellung einer Ehrung nach Abs. 1 Z 1 (Ehrenlandesjägermeister) und 2 (Ehrenbezirksjägermei-
ster) ist der Ausschuss zuständig, für eine Ehrung nach Abs. 1 Z 3 bis 6 und 8 (Verbandsabzeichen und Ehrenurkunde)
ist der Vorstand zuständig. 

(4) Die Anträge nach Abs. 1 Z 1 bis 6 und 8 sowie Abs. 2 sind bei der Landesgeschäftsstelle einzubringen und
vom Verbandsanwalt zu prüfen. Der Verbandsanwalt hat das Ergebnis seiner Prüfung auf dem Antrag an das zustän-
dige Verbandsorgan mit einer Stellungnahme weiterzuleiten. Zuständig für die Verleihung einer Ehrung nach Abs.
1 Z 1 und 2 ist die Vollversammlung, nach Abs. 1 Z 3, 4, 5, 6 und 8 der Ausschuss. 

§ 27 
Der Vorstand 

(1) In der Sitzung des Vorstandes führt der Verbandsvorsitzende und im Falle seiner Verhinderung der Stellvertreter
den Vorsitz. 

Nach Eröffnung der Sitzung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen und im Protokoll festzuhalten.
Die Tagesordnung ist vom Vorsitzenden zu verlesen. Jedes Mitglied des Vorstandes ist ermächtigt, zusätzliche

Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen, sofern sein Antrag die einfache Mehrheit erlangt. 
(2) Wird der Antrag nicht angenommen, so ist dieser Tagesordnungspunkt bei der nächsten Sitzung des Vorstandes

ohne weitere Debatte und ohne neuerlichen Antrag in die Tagesordnung aufzunehmen, sofern der Antragsteller darauf
nicht verzichtet. 

(3) Nach Verlesen bzw. Ergänzung der Tagesordnung hat die Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
durch den Vorstand zu erfolgen. Im Fall der Beanstandung des Protokolls sind Versehen, die offenbar auf einem
Schreib- oder Rechenfehler beruhen, richtig zu stellen. Sind inhaltliche oder textliche Unrichtigkeiten aufgenommen
worden, so hat der Vorsitzende eine Übereinstimmung darüber anzustreben. Lässt sich diese Übereinstimmung nicht
erreichen, so sind die inhaltlichen oder textlichen Beanstandungen wörtlich unter Beifügung des die Änderung be-
antragenden Vorstandsmitglieds zu protokollieren. Der Vorstand hat sodann ohne weitere Debatte darüber abzustim-
men, welche Formulierung des Protokolls nunmehr verbindlich ist. 

(4) Der Vorsitzende hat weiters vor Eingehen in die Tagesordnung über alle jene dringenden Fälle, in welchen er
eine Entscheidung im Sinne des § 129 Abs. 2 Z 1 und 2 JG getroffen hat, zu berichten. 

(5) Der Vorsitzende hat bei der Behandlung der einzelnen Punkte der Tagesordnung vorerst die Sach- und eventuelle
Rechtslage vorzutragen. Er kann sich hierbei eines Berichterstatters (Referenten) oder eines Vorstandsmitgliedes be-
dienen. Dem Mitglied des Vorstandes, auf dessen Antrag der Punkt auf die Tagesordnung gesetzt wurde, ist als
Erstem das Wort zu erteilen. Zu jedem einzelnen Tagesordnungspunkt ist, wenn es von einem oder mehreren Mit-
gliedern begehrt wird, eine Debatte abzuführen. Nach Abschluss der Debatte ist über den Gegenstand des Tagesord-
nungspunktes abzustimmen. 

(6) Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, sich zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung zu Wort zu melden
und nach Erteilung des Wortes durch den Vorsitzenden zu diesen Punkten zu sprechen. Der Vorsitzende hat den Vor-
standsmitgliedern in der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort zu erteilen. Nach einer Debatte steht das Schluss-
wort jenem zu, auf dessen Antrag der Punkt auf die Tagesordnung gesetzt wurde. 

(7) Der Vorsitzende hat auf eine rasche, ordnungsgemäße und erschöpfende Erledigung hinzuwirken.  Wenn es
zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung geboten erscheint, ist der Vorsitzende berechtigt, einem Vorstands-
mitglied die Missbilligung seines Verhaltens auszusprechen. Der Vorsitzende kann weiters ein Mitglied des Vorstan-
des, das in seinen Ausführungen vom Thema des Tagesordnungspunktes weitgehend abweicht, ermahnen, beim
Thema des Tagesordnungspunktes zu bleiben. Hat der Vorsitzende in seiner Sitzung einen Redner bereits zweimal
ermahnt, so ist er berechtigt, dem Redner das Wort zu entziehen. 
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(8) Die Abstimmung erfolgt durch Handheben. Wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder eine geheime
Wahl begehren, so ist diese mittels Stimmzettel durchzuführen. Der Stimmzettel ist ungültig, wenn aus ihm nicht
hervorgeht, ob sich der Abstimmende für oder gegen den Antrag ausgesprochen hat. Über die Gültigkeit eines Stimm-
zettels entscheidet im Zweifelsfall der Vorsitzende. Die Übertragung des Stimmrechtes auf ein anderes Mitglied des
Vorstandes ist unzulässig. 

(9) Die Reihenfolge der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. Eine Abstimmung über Angelegenheiten, die
nicht Gegenstand der Tagesordnung sind, ist unzulässig. 

(10) Jeder Antrag ist vor der Abstimmung vom Vorsitzenden zu verlesen. Die Feststellung des Abstimmungser-
gebnisses obliegt dem Vorsitzenden. 

(11) Über jede Sitzung des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. Das Protokoll hat zu enthalten: 
1. den Ort, den Tag, die Zeit und die Dauer der Sitzung 
2. die Namen der Anwesenden 
3. die Namen der entschuldigten Mitglieder des Vorstandes 
4. die ursprüngliche Tagesordnung und, wenn diese abgeändert wurde, die endgültige 
5. den wesentlichen Inhalt des Berichtes des Vorsitzenden 
6. die Anträge 
7. die Beschlüsse 
8. das Ergebnis der Abstimmungen 
9. den wesentlichen Inhalt von wichtigen Debatten 

10. die Verfügungen des Vorsitzenden 
11. die zur Information der Vorstandsmitglieder gemachten Mitteilungen. 

(12) Der Vorstand kann beschließen, dass einzelne Beratungsgegenstände in Form eines abgesonderten Protokolls
festgehalten werden, sofern öffentliche, jagdliche oder private Interessen eine vertrauliche Behandlung notwendig
erscheinen lassen. Der Hinweis auf dieses Protokoll ist jedoch im Sitzungsprotokoll aufzunehmen. 

(13) Das Protokoll ist nach Ausfertigung mit der Unterschrift des Vorsitzenden, allen Vorstandsmitgliedern sowie
den allenfalls beigezogenen anderen Verbandsfunktionären zuzusenden. 

Das Protokoll wird der nächsten Vorstandssitzung zur Genehmigung vorgelegt, nach erfolgter Genehmigung ve-
rifiziert und sodann hinterlegt. 

(14) Die Vorstandsmitglieder haben während der Dienststunden der Landesgeschäftsstelle das Recht auf Einsicht
in die abgelegten Protokolle. 

Die Protokolle und sonstigen Aufzeichnungen der Sitzungen sind im Sinne der Geschäftsordnung und der Lan-
desgeschäftsstelle aufzubewahren. 

§ 28 
Der Ausschuss

(1) Sofern ein Bezirksjägermeister Vorstandsmitglied ist, ist er berechtigt, zu den Sitzungen des Ausschusses auch
seinen Stellvertreter zu entsenden. 

Die Bezirksjägermeister können auch bei Verhinderung ihre Stellvertreter zu den Ausschusssitzungen entsenden.
Diese haben im Ausschuss Sitz und Stimme. 

(2) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden. Die Bestimmungen des § 27 finden sinngemäß Anwendung für die Sitzungen des Ausschusses. 

§ 29 
Die Vollversammlung 

Die Beschlüsse der Vollversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit gilt
der Antrag als abgelehnt (§ 127 Abs. 7 JG). 

Die Bestimmungen des § 27 finden sinngemäß Anwendung. 

§ 30 
Der Finanzkontrollausschuss 

(1) Vor Beendigung der Sitzung des Finanzkontrollausschusses ist ein Protokoll aufzunehmen. 
Die Bestimmungen des § 27 finden sinngemäß Anwendung. 
(2) Das Protokoll ist von allen Mitgliedern des Finanzkontrollausschusses zu unterfertigen. Im Fall der Verweige-

rung der Unterschrift sind die Gründe für die Verweigerung anzugeben, die vom Vorsitzenden aktenkundig zu machen
sind. 
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§ 31 
Referenten 

(1) Die Referenten der einzelnen Sachgebiete werden vom Landesjägermeister über alle einschlägigen Anfragen,
Anregungen und auch Beschwerden, die ihr Sachgebiet betreffen, verständigt und um Stellungnahme bzw. allfällige
Vorschläge ersucht. 

(2) Die Referenten informieren den Landesjägermeister über ihre Arbeiten. Der Landesjägermeister berichtet hier-
über dem Vorstand. 

(3) Der Landesjägermeister kann Referenten zur Vorstandssitzung oder Ausschusssitzung einladen, wenn eine ihr
Sachgebiet berührende Frage auf der Tagesordnung steht. 

(4) Die Referenten haben alljährlich für die Verwertung im Jagdlichen Bericht über ihre Tätigkeit im abgelaufenen
Jagdjahr der Landesgeschäftsstelle einen schriftlichen Bericht vorzulegen. 

§ 32 
Jagdliches Schießwesen 

(1) Der Verband unterstützt die in den Bezirken von den Jagd- und Sportschützenvereinen unterhaltenen und be-
hördlich genehmigten verbandseigenen Schießstätten für Schrot-, Kugel- und Faustfeuerwaffen. 

Bei Auflösung dieser Vereine fällt das verbandseigene Vermögen an den Verband zurück. 
Diese Schießplätze stehen den Mitgliedern des Verbandes im Rahmen der von ihm veranstalteten Schießen und

für Übungszwecke zur Verfügung. 
Bei Benützung der Schießstätten außerhalb von Verbandsveranstaltungen hat das Mitglied jedoch sämtliche auf-

laufenden Kosten zu tragen. 
Weiters stehen diese Schießstätten im Rahmen der Ausbildungskurse für Jungjäger und Jagdschutzorgane zur Ver-

fügung. 
(2) Der Verband unterstützt die nicht verbandseigenen Schießstätten, wenn die Betreiber sich bereit erklären, ihre

Schießstätten Mitgliedern des Verbandes für die in Abs. 1 genannten Zwecke zur Verfügung zu stellen. 
(3) Der Verband veranstaltet jährlich über die Bezirksgeschäftsstellen Bezirksschießen und nach Abschluss dieser

ein Landesschießen. 
(4) Die Abwicklung der Bezirk- und Landesschießen erfolgt nach dem jeweils gültigen Reglement für jagliches

Schießen. 

§ 33 
Jagdliche Aus- und Weiterbildung 

(1) Im Sinne des § 124 JG obliegt dem Verband u.a. die Ausbildung der Jagdprüfungswerber und der  Jagdaufse-
heranwärter. 

Die Vorbereitungskurse zu diesen Prüfungen sind Veranstaltungen des Verbandes und werden vom zuständigen
Bezirksjägermeister nach den vom Ausschuss beschlossen Richtlinien organisiert. 

(2) In diesen Vorbereitungskursen sind die Prüfungskandidaten in allen Belangen der Jagd, ein schließlich der
grundlegenden Bestimmungen des Natur-, Tier- und Umweltschutzrechtes, sowie des Forstrechtes und Waffenrechtes
aus- bzw. weiterzubilden. 

(3) Des weiteren sind Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für die Verbandsmitglieder vorzusehen. 

§ 34 
Jagdhundewesen 

Der Verband hat das Jagdhundewesen nach Maßgabe seiner finanziellen Mittel zu fördern. Diese Förderung kann
gewährt werden für: Zuschüsse zur Anschaffung reinrassiger Hündinnen, Ortungsgeräte für Erdhunde, Entschädigung
für Bereichshundeführer, Abhaltung von Jagdhundeführerkursen, Abnahme von Leistungsprüfungen, usw. 

Grundsätzlich dürfen jedoch nur Jagdhunde gefördert werden, die den Bestimmungen des § 98 JG und §§ 91 und
92 JVO entsprechen. 

Der Vorstand hat Förderungsrichtlinien auszuarbeiten, die vom Ausschuss beschlossen werden. 

§ 35 
Wildkrankheiten und Wildseuchen 

Der Verband hat über die Bezirksgeschäftsstellen und Hegeringleiter Vorsorge zu treffen, dass Fallwild hinsichtlich
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der Krankheits- oder Todesursache untersucht wird und das Ergebnis der Bezirksverwaltungsbehörde gemäß § 100
JG angezeigt wird. 

Die Bezirksjägermeister, Hegeringleiter und Revierinhaber sind über die Entstehungsursache und eventuelle Über-
tragungsmöglichkeiten sowie notwendige Bekämpfungsmaßnahmen durch den Verband in Kenntnis zu setzen. 

§ 36 
Öffentlichkeitsarbeit und Medien 

(1) Der Verband hat über wichtige jagdliche Vorkommnisse die Medien zu informieren und die Öffentlichkeitsarbeit
zur Aufklärung der Jugend und der nichtjagenden Bevölkerung zu fördern. Dies kann besonders durch wild- und
waldpädagogische Führungen in der verbandseigenen „Werkstatt Natur“ und durch Revierausgänge erfolgen. 

(2) Der Verband hat ein Mitteilungsblatt für die Verbandsmitglieder herauszugeben, dessen inhaltliche Gestaltung
durch ein Redaktionskomitee, bestehend aus dem Vorsitzenden (Stellvertreter), dem Geschäftsstellenleiter und je
einem Vertreter der Bezirksgeschäftsstellen besteht. Bei Bedarf können weitere Mitarbeiter beigezogen werden. 

§ 37
Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des Verbandes entspricht dem Jagdjahr, somit vom 1. Februar bis 31. Januar des darauf folgenden
Jahres. 

§ 38 
Schlussbestimmungen 

Treten in den Bestimmungen in der Geschäftsordnung Unklarheiten auf oder sind einzelne Fragen nicht festgelegt,
so entscheidet im Zweifelsfall der Verbandsvorsitzende. 

§ 39 
Gültigkeit der Geschäftsordnung 

Die Bestimmungen dieser Geschäftsordnung und etwaige Änderungen unterliegen der Beschlussfassung durch
die Vollversammlung und der Genehmigung durch die Burgenländische Landesregierung. 

Alle in diesen Satzungen verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Personen so-
wohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.

DI Prandl eh.
Landesjägermeister 
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RESOLUTION 
DER VOLLVERSAMMLUNG

DES BURGENLÄNDISCHEN LANDESJAGDVERBANDES 
AM 11. SEPTEMBER 1993

(250)

Mit Gesetz vom 22.4.1993, LGBI. Nr. 59/93, wurde das Bgld. Jagdgesetz 1988 u.a. im Paragraph 99 dahingehend
geändert, daß die Verwendung von Totschlagfallen im Jagdbetrieb verboten ist. Dieses Verbot muß von der Jäger-
schaft trotz der im Gesetz vorgesehenen Ausnahmeregelung, die in der Praxis undurchführbar erscheint, aus folgenden
Gründen abgelehnt werden:

Nach dem Willen des Landesgesetzgebers ist die Jägerschaft verpflichtet, durch die Jagdausübung dafür zu sorgen,
daß ein der Größe und Beschaffenheit des Jagdgebietes unter Berücksichtigung eines ausgeglichenen Naturhaushaltes
und der Erfordernisse der Land- und Forstwirtschaft angepasster artenreicher und gesunder Wildstand erzielt und
erhalten wird.

Der derzeitige Zustand unserer verarmten Landschaft begünstigt, trotz intensiver Bemühungen der öffentlichen
Stellen und der Jägerschaft zur Verbesserung der Lebensräume, eindeutig die Räuber gegenüber den Beutetieren.
Das oft verwendete Wort vom ökologischen Gleichgewicht mit der Nahrungskette Beutetier-Räuber-Großräuber ist
durch das Fehlen der Großräuber (Bär, Luchs, Wolf, Adler, usw.) unterbrochen, wodurch der Mensch regulierend
eingreifen muß.

Das Burgenland ist ein ausgesprochenes Niederwildgebiet, weshalb die Kurzhaltung von Fuchs, Dachs, Marder
und lltis zum Schutze und zur Erhaltung des Niederwildes (Hase, Rebhuhn, Fasan, usw.) notwendig ist.

Es kann daher von der Jägerschaft nicht verlangt werden, daß sie zur Erhöhung der Population dieser Raubwildarten
aktiv beiträgt und damit das Niederwild noch mehr dezimiert wird.

Durch das Verbot des Verwendens von Totschlagfallen im Jagdbetrieb - im Wohngebiet kann jeder Private diese
Fallen weiterhin verwenden - wird es der Jägerschaft unmöglich gemacht, ihren gesetzlichen Auftrag, für einen aus-
gewogenen Wildstand zu sorgen, zu erfüllen.

Selbst das Tollwutzentrum der Weltgesundheitsorganisation und das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und
Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien erklären, daß neben der Schluckimpfung die Aufrechterhal-
tung der Fallenjagd als notwendige zusätzliche Maßnahme zur Bekämpfung der Tollwut unerlässlich ist.

Die Jägerschaft des Burgenlandes lehnt daher jede Verantwortung für ein eventuelles Überhandnehmen der Toll-
wutfalle und Erkrankungen durch Fuchsbandwürmer beim Menschen ab.

Die Jägerschaft ist jederzeit bereit, an behördlichen Maßnahmen zur Bekämpfung von Wildkrankheiten mitzuwir-
ken, wenn gewährleistet ist, daß durch diese Maßnahmen die Population des Raubwildes nicht überhandnimmt. Alle
darüber hinausgehenden Maßnahmen obliegen jedoch der Veterinär- bzw. Gesundheitsbehörde.

Die Bejagung der genannten Raubwildarten wird von der Jägerschaft im Rahmen der Bestimmungen des Jagdge-
setzes natürlich auch in Hinkunft erfolgen.
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RESOLUTION 
DER VOLLVERSAMMLUNG

DES BURGENLÄNDISCHEN LANDESJAGDVERBANDES
AM 11. SEPTEMBER 1993

(251)

Die Erhaltung der freilebenden Tierwelt stellt ein landeskulturelles Interesse dar. Zum Schutze dieser Tierwelt ist
die Jägerschaft gem. Paragraph 73 Bgld. Jagdgesetz 1988 im Rahmen des Jagdschutzes verpflichtet, wildernde
Hunde und streunende Katzen zu töten.

Vorfälle bei der Erlegung von Hunden und Katzen (z.B. Zuberbach) haben dem Ansehen der Jägerschaft in der
Öffentlichkeit sehr geschadet.

1. Die Jägerschaft wird daher aufgefordert, weder Hunde noch Katzen über Ersuchen der Tierbesitzer zu töten!
2. Ebenso wird die Jägerschaft aufgefordert, auf Flächen, auf denen die Jagd ruht, seuchenverdächtige Tiere nicht

zu töten!
Dies ist ausschließlich Aufgabe des Tierarztes.

3. Die Jägerschaft appelliert auch an die Besitzer von Hunden und Katzen, zu bedenken, daß der Besitz eines Tieres
auch eine Verwahrungs- und Aufsichtspflicht zum Schutze der freilebenden Tierwelt beinhaltet!
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RESOLUTION 
DER VOLLVERSAMMLUNG 

DES BURGENLÄNDISCHER LANDESJAGDVERBAND
AM 16. NOVEMBER 1997

(252)

Gemäß § 134 Burgenländisches Jagdgesetz 1988 hat der Landesjagdverband das jagdliche Brauchtum zu pflegen.
Das jagdliche Brauchtum ist ein wesentlicher Teil der weidgerechten Jagdausübung. Die Bräuche finden nicht nur
in der Kleidung und Sprache, sondern im besonderen im Handeln des Jägers ihren Ausdruck; dazu zählt somit auch
die Einhaltung der „Tage der Jagdruhe“!

Mehr als abträglich sind dem Ansehen der Jägerschaft Vorfalle, daß an diesen Tagen, an denen es verpönt ist zu
jagen, eifrig gejagt wird.

Als “Tage der Jagdruhe im Burgenland“ gelten:
Karfreitag

Ostersonntag 
Pfingstsonntag 
Allerheiligen 
Allerseelen 

Heiliger Abend 
Christtag

Die Nichteinhaltung dieser Resolution stellt eine gröbliche Verletzung des Ansehens der Jägerschaft dar und wird
vom Ehrenrat des Burgenländischen Landesjagdverbandes geahndet.
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BESTÄTIGUNG
DES JAGDLICHEN BEDARFES ZUR AUSSTELLUNG EINES WAFFENPASSES

(253)
Die Bestätigung, die für die Ausstellung eines Waffenpasses notwendig ist, stellt die Landesgeschäftsstelle des

BLJV aus. Wer diese „Bestätigung für die Verwendung einer genehmigungspflichtigen Schusswaffe“ ausgestellt be-
kommt, ist aus dem folgenden Muster der Bestätigung ersichtlich.

Herrn/Frau
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

B E S T Ä T I G U N G

für die Verwendung einer genehmigungspflichtigen Schusswaffe
unbeschränkt für die Zeit der Berechtigung zur Jagdausübung

(dient zur Vorlage bei der Waffenbehörde)

Der Burgenländische Landesjagdverband bestätigt nach Abwägung des von Ihnen vorgebrachten Sach-
verhaltes und Einsicht in die von Ihnen vorgelegten Unterlagen:
• Jagdpachtvertrag 
• Jagdgesellschaftsvertrag
• Jagdschutzorgan (Bestätigung)
• Abschussliste für Schalen- und Haarwild
• Schriftlicher Abschussvertrag auf mindestens 4 Jahre
• Jagderlaubnisschein mit 1-jähriger Gültigkeit
• Nachweis über Besitz und Führung eines Jagdgebrauchshundes mit Besitz einer gültigen Jagdkarte
• Ausübung der Jagd mit Fallen

dass Sie die Jagd als
• Jagdpächter (Schwarzwildjagd oder Fangschuss bei Straßenfallwild)
• Jagdschutzorgan (auf VII Hauptstück Jagdschutz und Jagdschutzorgane – §§ 73 ff Jagdgesetz 2004,

insbesondere § 81 JG idgF. wird hingewiesen)
• Abschussnehmer mit schriftlichem Abschussvertrag auf mind. 4 Jahre (Schwarzwildjagd oder Fang-

schuss bei Straßenfallwild)
• Inhaber eines Jagderlaubnisscheines mit 1-jähriger Gültigkeit (nur Schwarzwildjagd)
• Jagdhundeführer (Bereichshundeführer oder mit schriftlichem Nachsuchenbericht auf Schalenwild)
• Fallensteller auf Haarraubwild

ausüben, für deren zweckmäßige Durchführung eine genehmigungspflichtige Schusswaffe erforderlich
ist.
Um Kenntnisnahme wird ersucht.

Für den Bgld. Landesjagdverband:

Landesjägermeister
Nicht Zutreffendes ist zu streichen!
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BEWERTUNGSRICHTLINIEN 
FÜR TROPHÄEN VON ROT-, REH-, MUFFEL- UND DAMWILD

(270)

Gesetzliche Grundlagen:

In Ausführung des § 90 der Bgld. Jagdverordnung  werden nachfolgende Richtlinien erlassen:
„Die Bezirksverwaltungsbehörde hat zur Besprechung der jagdwirtschaftlichen Situation und zur Überprüfung

der getätigten Abschüsse von Amts wegen oder auf Antrag des Bgld. Landesjagdverbandes durch Verordnung die
Durchführung einer öffentlichen Hegeschau anzuordnen. Die Hegeschau ist vom Bgld. Landesjagdverband zu ver-
anstalten; zur Hegeschau sind die Pächterinnen und Pächter in geeigneter Form einzuladen. Die Hegeschau kann
den ganzen Verwaltungsbezirk oder auch nur Teile davon umfassen.

Die Erlegerinnen und Erleger trophäentragender Schalenwildstücke mit Ausnahme von Schwarzwild, Muffelschafe
und Gamskitzen haben die Trophäen, bei Rot- und Rehwild auch den linken Unterkieferast zur Hegeschau vorzule-
gen."

Bewertung:

Die Trophäen von erlegten und verendet aufgefundenen Rot-, Reh-, Muffel- und Damwild sind in ordnungsgemä-
ßen ausgekochten Zustand und unverfälscht und nicht montiert einer Bewertungskommission zur Bewertung vor-
zulegen. 

Hat der Erleger eines Wildstückes, dessen Trophäe vorlagepflichtig ist, keinen Wohnsitz im Inland und besteht
die Absicht, eine solche Trophäe ins Ausland zu verbringen, ist sie vorher dem Bezirksjägermeister oder der von
ihm nominierten Vertretung vorzulegen und zu beurteilen.

Ebenso sind Stopfpräparate vor der Präparierung dem Bezirksjägermeister oder der von ihm nominierten Person
zur Bewertung vorzulegen.

Jede zur Bewertung vorgelegte Trophäe ist ausschließlich mit einem vom Bgld. Landesjagdverband aufgelegten
Trophäenanhänger zu versehen.

Die Bewertungskommission setzt sich zusammen aus:
Bezirksjägermeister als Vorsitzender, Bezirksjägermeister-Stellvertreter und den vier Jagdbeiräten des Jagdbezirkes

oder deren Ersatzleute; die Hegeringleiter nehmen mit beratender Stimme an der Bewertung teil. Die Bewertungs-
kommission ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder anwesend sind.

Beschlüsse der Bewertungskommission bedürfen der einfachen Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.

Grundlage für die Bewertung ist die auf der Rückseite des Abschussplanes abgedruckte Klasseneinteilung für Rot-,
Reh-, Muffel- und Damwild. Zur Altersbestimmung sind in erster Linie der Unterkiefer der erlegten Stücke, bei Rotwild
auch der Oberkiefer, weiters die Stirnzapfen, die Stirnnaht, die Nasenscheidewand, die Massenverteilung der Trophäe
und weitere Merkmale heranzuziehen.

Die Bewertungskommission hat den Gesamtabschuss nach Geschlechtergruppen und Altersklassen sowohl in den
einzelnen Jagdgebieten als auch innerhalb des gesamtes Bereiches nach biologischen und jagdwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu beurteilen und insbesondere auch die Wildschadensituation zu besprechen.

Die vorgelegten Trophäen und Unterkieferäste sind dauerhaft zu kennzeichnen. Die Trophäe und der linke Unter-
kieferast sind im laufenden und dem darauffolgenden Jagdjahr aufzubewahren.

Bei der Bewertung ist auf dem Trophäenanhänger ein Fehlabschuss mit einem Rotpunkt, ein entschuldbarer Fehl-
abschuss mit einem Blaupunkt und ein richtiger Abschuss mit einem Grünpunkt zu bezeichnen, sowie das festgestellte
Alter einzutragen.

Bei Fehlabschüssen ist eine genaue Beschreibung der Trophäe, sowie das Alter und etwaige Besonderheiten
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(Krankheit, Abnormität etc.) von der Bewertungskommission schriftlich festzuhalten und ein Foto über die Trophäe
anzufertigen.

----------------------

„Alle in der Richtlinie verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Personen sowohl
weiblichen als auch männlichen Geschlechts."

----------------------

Diese Bewertungsrichtlinien wurden bei der Ausschusssitzung des Bgld. Landesjagdverbandes am 22. Jänner
2005 in Pilgersdorf beschlossen und treten mit 1. Feber 2005 in Kraft.

Eisenstadt, am 22. Jänner 2005

wHR DI Friedrich Prandl
Landesjägermeister
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PRÜFUNGSORDNUNG 
FÜR DIE BRAUCHBARKEITSPRÜFUNG (280)

Prüfungsordnung
für die Brauchbarkeitsprüfung von Jagdhunden

im Burgenland
gemäß § 93 Abs 5 der Verordnung der Burgenländischen Landesregierung 

vom 21. Februar 2005, LGBl. Nr. 23/2005. 

§ 1
Laut § 98 des Burgenländischen Jagdgesetzes vom 10. November 2004, LGBl. 11/2005, hat die oder der Jagdaus-

übungsberechtigte dafür zu sorgen, dass eine der Größe und Beschaffenheit des Reviers entsprechende Anzahl von
Jagdhunden gehalten wird, mindestens jedoch so viele, als gemäß § 74 für das betreffende Jagdgebiet Jagdaufsehe-
rinnen und Jagdaufseher zu bestellen sind. Die Jagdhunde kön-nen auch von den Jagdaufseherinnen und Jagdaufsehern,
die für das betreffende Jagdgebiet bestellt sind, gehalten werden. Die Jagdhunde müssen nach ihrer Rasse und Ge-
brauchsfähigkeit zur Verwendung im Jagdgebiete entsprechend den dort herrschenden Kultur- und Wildbestandsver-
hältnissen geeignet sein. Für Jagdgebiete bis 1500 ha ist mindestens ein auf Schweiß geprüfter Jagdhund und für
Jagdgebiete über 1500 ha sind mindestens zwei auf Schweiß geprüfte Jagdhunde zu halten. Ein und derselbe Jagdhund
ist in jedem Revier anzuerkennen, in dem die Hundebesitzerin oder der Hundebesitzer Eigentümerin oder Eigentümer,
Pächterin oder Pächter oder Jagdaufseherin oder Jagdaufseher ist.

§ 2 
(1) Gemäß §§ 92 und 93 der Verordnung der Burgenländischen Landesregierung vom 21. Februar 2005, LGBl.

23/2005, müssen Jagdhunde 
1. reinrassig sein; die Reinrassigkeit ist durch einen vom Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) oder vom

Federation Cynologique Internationale (FCI) anerkannten Abstammungsnachweis mit einer Eintragung in das
Österreichische Hundezuchtbuch zu belegen; 

2. einer der nachstehend angeführten Jagdhundegruppen angehören: 
a) Vorstehhunde 
b) Schweißhunde 
c) Stöberhunde 
d) Erdhunde 
e) Brackierhunde 
f) Apportierhunde; 

3. ein Mindestalter von 12 Monaten haben. Das Höchstalter wird durch die erforderliche Leistungsfähigkeit be-
grenzt. 

(2) Die Revierinhaberin oder der Revierinhaber hat den Tod oder den Verlust der Leistungsfähigkeit eines Hundes,
zu dessen Halten sie oder er gemäß § 98 Abs 1 Burgenländisches Jagdgesetz 2004 verpflichtet ist, der Bezirksver-
waltungsbehörde unverzüglich zu melden. 

(3) Jagdhunde müssen jene Eigenschaften besitzen, die erforderlich sind, um einen ordnungsgemäßen Jagdbetrieb,
soweit ein solcher nur unter Heranziehung von Jagdhunden gewährleistet ist, sicherzustellen. Sie müssen daher be-
fähigt sein, in Befolgung der Befehle ihrer Führerin oder ihres Führers das Wild sicher aufzuspüren und das kranke,
angeschweißte oder erlegte Wild rasch zustande zu bringen. Die für das jeweilige Revier gemeldeten Jagdhunde (§
98 Burgenländisches Jagdgesetz 2004) müssen jederzeit verfügbar sein. 

(4) Die Eigenschaften gemäß Abs. 3 sind durch eine einmalige Ablegung einer Brauchbarkeitsprüfung nachzu-
weisen. Diese Brauchbarkeitsprüfung muss durch fachlich geeignete Prüferinnen oder Prüfer abgenommen werden
und sich inhaltlich auf den Nachweis der Eignung erstrecken. 

(5) Erfolgreich abgelegte Brauchbarkeitsprüfungen, die vom Burgenländischen Landesjagdverband auf Grund
einer von ihm zu erlassenden Prüfungsordnung abgenommen werden, gelten als Nachweis der Eignung. Eine Eignung
ist trotz der Prüfung nicht mehr gegeben, wenn der Jagdhund durch Verletzung, Krankheit oder hohes Alter die Lei-
stungsfähigkeit auf Dauer verloren hat. 
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(6) Leistungsprüfungen, die vom Österreichischen Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV) oder von einem vom
ÖJGV anerkannten Zucht- oder Jagdhundeprüfungsverein abgenommen wurden, sind von der Bezirksverwaltungs-
behörde als Nachweis der Eignung anzuerkennen. 

Dabei sind folgende Mindesterfordernisse vorzuweisen: 

Vorstehhunde:   Feld-und/oder Wasserprüfung, als Teilprüfung für die jeweiligen Bereiche (Feld- und/oder Wasser)
                         Schweißsonderprüfung-(SSP, SSPoR) 
                         Schweißergänzungsprüfung (SEP) 
                         Vollgebrauchsprüfung (VGP) 
                         Alle mindestens im 3. Preis bewertet. 

Schweißhunde: Vorprüfung (bestanden) 
                         Schweißsonderprüfung (SSP, SSPoR),mindestens 3. Preis 
                         Schweißergänzungsprüfung (SEP),mindestens 3. Preis 
                         Hauptprüfung, mindestens 3. Preis 

Stöberhunde:     Anlagenprüfung B, erweiterte Anlagenprüfung, 
                         Schweißsonderprüfung (SSP, SSPoR) 
                         Schweißergänzungsprüfung (SEP) 
                         Vollgebrauchsprüfung (VGP) 
                         Alle mindestens im 3. Preis bewertet. 

Erdhunde:         Anlagenprüfung ober und unter der Erde 
                         Schweißsonderprüfung (SSP, SSPoR) 
                         Vollgebrauchsprüfung (VGP) 
                         Alle mindestens im 3. Preis bewertet. 

Brackierhunde: Gebrauchsprüfung 
                         Schweißprüfung des Brackenvereins 
                         Schweißsonderprüfung (SSP, SSPoR) 
                         Schweißergänzungsprüfung (SEP) 
                         Alle mindestens im 3. Preis bewertet. 

Apportierhunde: Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung 
                         Bringleistungsprüfung (BLP) als Teilprüfung für die jeweiligen Bereiche (Feld- und/oder Wasser) 
                         Schweißsonderprüfung (SSP, SSPoR) 
                         Schweißergänzungsprüfung (SEP) 
                         Vollgebrauchsprüfung (VGP) 
                         Alle mindestens im 3. Preis bewertet. 

Ergänzung: Eine fehlende Schussfestigkeitsprüfung ist bei der Brauchbarkeitsprüfung nachzuholen    (§ 6 Abs 1 f
der Prüfungsordnung für Brauchbarkeitsprüfung von Jagdhunden im Burgenland). 

§ 3 
(1) Die Ausschreibung der Brauchbarkeitsprüfung obliegt dem Bezirksjägermeister. Dieser kann auch eine mit

dem Jagdhundeprüfungswesen vertraute Person mit der Durchführung der Prüfung betrauen. 
(2) Über Anordnung des Bezirksjägermeisters haben die Jagdausübungsberechtigten ihre Hunde zur Brauchbar-

keitsprüfung vorzuführen. Die Nennung der Hunde hat durch den Jagdausübungsberechtigten mit einem Formular
(Anlage I) zu erfolgen. 

(3) Die Brauchbarkeitsprüfungen sind in einer Jahreszeit abzuhalten, in der durch die Prüfung keine Schäden am
Wildbesatz und in landwirtschaftlichen Kulturen zu befürchten ist. 

(4) Der Hundeführer ist verpflichtet, das für die Prüfung seines Hundes erforderliche Schlepp-und Apportierwild
mitzubringen. 

(5) Der Bezirksjägermeister bestimmt im Einvernehmen mit dem Jagdausübungsberechtigten das Jagdgebiet, in
welchem die Brauchbarkeitsprüfung stattfindet. 

(6) Zeit und Ort der stattfindenden Brauchbarkeitsprüfung sind dem Landesjagdverband eine Woche vorher be-
kannt zu geben. 
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(7) Als Prüfer fungieren: Der Sachbearbeiter für das Jagdhundewesen des betreffenden Bezirkes, vom Österrei-
chischen Jagdgebrauchshundeverband (ÖJGV) anerkannte Leistungsrichter und vom Burgenländischen Landesjagd-
verband bestellte Prüfer. Über die bestellten Prüfer ist vom Burgenländischen Landesjagdverband eine Liste
aufzustellen. Pro Gruppe müssen zwei Prüfer anwesend sein, wovon mindestens ein Prüfer ein anerkannter Lei-
stungsrichter des ÖJGV sein muss. 

(8) Bei einer Brauchbarkeitsprüfung hat eine der Zahl der gemeldeten Jagdhunde entsprechende Anzahl von Prü-
fern, jedoch mindestens zwei, tätig zu sein. 

(9) Es ist nicht zulässig, dass ein Prüfer seinen Hund bei einer Brauchbarkeitsprüfung führt bzw. führen lässt, bei
welcher er als Prüfer fungiert. 

(10) Der Führer des Hundes muss bei der Prüfung mit Gewehr, Patronen, und wenn der Hund auch in der Schweiß-
arbeit geprüft werden soll, mit einem Schweißriemen mit mindestens 6 Meter Länge ausgerüstet und im Besitze
einer gültigen burgenländischen Jagdkarte oder Jagdgastkarte sein. 

(11) Zur Brauchbarkeitsprüfung werden nur Jagdhunde mit vom Österreichischen Kynologenverband (ÖKV) aus-
gestellten bzw. anerkannten Abstammungsnachweis zugelassen. 

(12) Hitzige Hündinnen können zur Prüfung zugelassen werden. Der Führer ist jedoch verpflichtet, dies dem Prü-
fungsleiter vor Beginn der Prüfung mitzuteilen. Hitzige Hündinnen sind in einer eigenen Gruppe, abseits von den
Rüden, zu prüfen. Kranke Hunde sind von der Prüfung ausgeschlossen. 

(13) Die Reihenfolge, in der die Hunde vorzuführen sind, wird durch den Prüfungsleiter bestimmt. 

§ 4 
(1) Die Prüfungsfächer bestehen nur aus Pflichtfächern. 
(2) Die im § 6 dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Pflichtfächer muss ein für die Jagdausübung brauchbarer

Hund mit Erfolg ablegen. Bei der Prüfung des Hundes ist zu berücksichtigen, dass dieser den Erfordernissen des
Jagdgebietes, für das er gemeldet ist, auch rasse- und leistungsmäßig entspricht. 

(3) Jagdhunde, welche die Prüfung nicht bestanden haben, können neuerlich zur Prüfung antreten. 

§ 5 
(1) Die Beurteilung der Hunde auf Ihre jagdliche Eignung erfolgt durch die Prüfer am Prüfungsblatt (Anlage II)

mit dem Vermerk „bestanden“ oder „nicht bestanden“. 
(2) Eine Bescheinigung über die Brauchbarkeitsprüfung (Anlage III) wird nur für Hunde ausgestellt, welche die

Prüfung bestanden haben. 
(3) Schussscheue Hunde, Totengräber und Hunde, die das Schleppwild anschneiden, sind von der Prüfung auszu-

schließen. 
§ 6 

Die Brauchbarkeitsprüfung setzt sich zusammen aus: Feld-, Wasser-und Schweißprüfung. Jede Teilprüfung (Feld-
, Wasser-, Schweiß-) kann für die jagdliche Eignung des Hundes entsprechend den Jagdgebietsverhältnissen einzeln
anerkannt werden. 

1. Feldprüfung 
a) Absuchen einer Deckung 
b) Verlorenbringen von Federwild 
c) Federwildschleppe mit Rebhuhn, Fasan oder Ente (Wahlfach statt b) 
d) Haarwildschleppe mit Hase oder Kaninchen 
e) Führigkeit und Gehorsam 
f) Schussfestigkeit 
Erläuterung zur Feldprüfung: 
1a) Die Suche soll nicht rasend, aber flott, ausdauernd und planmäßig sein; sie ist um so besser zu bewerten, je

mehr sie erkennen lässt, dass sich der Hund Wind zu holen sucht und die Güte der Nase mit der Schnelligkeit
der Suche im Einklang steht. 

1b)Das Bringen von Federwild wird so geprüft, dass ein Stück Federwild ungesehen vom Hund ca. 30 Schritte
in eine Deckung geworfen wird. Der Hund muss auf Befehl des Führers die Deckung absuchen und das Wild
binnen 10 Minuten so zum Führer bringen, dass dieser es ergreifen kann. Der Führer hat außerhalb der Dek-
kung stehen zu bleiben. Sollte der Führer an Stelle „Verlorenbringen“ eine Federwildschleppe wünschen, gilt
hiefür die Anleitung 1c). 
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1c)Die Federwildschleppe wird mit einem Stück Federwild angelegt und hat eine Länge von 100 Schritten mit
einem stumpfwinkeligen Haken nach 50 Schritten. Das Schleppgelände soll niedrig bewachsenen Boden auf-
weisen. Ein Hund darf bis zu dreimal auf der Schleppe angelegt werden. Beim Anlegen darf der Führer den
Hund höchstens 20 Schritte begleiten. 

1d)Die Haarwildschleppe hat eine Länge von 150 Schritten mit einem stumpfwinkeligen Haken nach 100 Schritten.
Die Schleppe wird über bewachsenen Boden gezogen. Am Ende der Schleppe ist unbedingt das zur Schlep-
penziehung verwendete Wild abzulegen. Ein Prüfer hat unter Wind, so dass er vom Hund nicht eräugt wird,
das Verhalten des Hundes am Schleppwild zu beobachten. Ein Hund darf bis zu dreimal auf der Schleppe an-
gelegt werden. Beim Anlegen darf der Führer den Hund höchstens 20 Schritte begleiten. Bringt der Hund in-
nerhalb drei Anlegeversuche das Stück so zum Führer, dass dieser es ergreifen kann, gilt das Fach als bestanden.
Die Art der Abgebens wird nicht bewertet, ebenso gilt nicht als Fehler, wenn der Hund beim Bringen das Stück
ablegt, um seinen Griff zu verbessern. Befehle durch Wink, Zuruf und Pfiff sind gestattet. Starkes Quetschen
oder Anschneiden des Schleppwildes ist ein Ausschließungsgrund. 

1e)Unter dem Begriff „Führigkeit“ ist das Zusammenwirken zwischen Hund und Führer zu prüfen. Hierbei sind
zu beachten: Gehorsam, Arbeitsfreude und Leinenführigkeit. Längeres, mehr als 10 Minuten dauerndes un-
erlaubtes Entfernen von der zugewiesenen Arbeit (unerlaubtes Stöbern, Hasenhetzen, etc.) wodurch der Hund
zeigt, dass er sich gehorsammäßig nicht in der Hand des Führers befindet, kann den Hund als Jagdgebrauchs-
hund bis zur Unbrauchbarkeit entwerten. 

1f) Die Prüfung der Schussfestigkeit wird dadurch festgestellt, dass der Führer auf Anordnung der Prüfer während
der Suche des Hundes, wenn dieser etwa 30 Schritte vom Führer entfernt ist, zwei Schüsse abzugeben hat.
Auch für Jagdhunde, welche nur eine Schweißprüfung ablegen, ist das Bestehen der Schussprüfung erforder-
lich. Hunde, die sich nach den abgegebenen Schüssen hinter dem Führer verkriechen oder mit eingezogener
Rute weglaufen, sind schussscheu und von der Prüfung auszuschließen. Eine leichte Schussempfindlichkeit
wird toleriert. Die Schussfestigkeit wird anlässlich einer Brauchbarkeitsprüfung nur einmal geprüft. 

2. Wasserprüfung 
a) Bringen aus tiefem Wasser
b) Freiverloren aus Schilf
c) Führigkeit und Gehorsam
d) Schussfestigkeit
Erläuterung zur Wasserprüfung: 
2a) Bei Bringen aus tiefem Wasser wird eine tote Ente vor dem Hund ins tiefe Wasser geworfen; der Hund hat

diese auf Befehl des Führers so zu bringen, dass der Führer diese ergreifen kann. Zur Anfeuerung des Hundes
kann neben Wink- und Rufzeichen auch ein Schuss abgegeben werden. Das Wasser soll so tief sein, dass der
Hund einige Meter schwimmen muss. 

2b)Eine tote Ente wird rund 15 Meter vom Hund unbemerkt ins Schilf geworfen. Dem Hundeführer wird die
ungefähre Richtung angegeben und der Hund hat die geworfene Ente binnen 10 Minuten aus dem Schilf so
zu seinem Führer zu bringen, dass dieser die Ente ergreifen kann. Der Führer hat außerhalb der Deckung ste-
hen zu bleiben. 

2c) und 2d) - siehe Erläuterung zu 1e) und 1f). 
3. Schweißprüfung 

a) Riemenarbeit
b) Führigkeit und Gehorsam
c) Schussfestigkeit
Erläuterungen zur Schweißprüfung: 
3a) Die Schweißfährte hat eine Länge von 300 Schritten mit zwei stumpfwinkeligen Haken, wobei mindestens

1/3 der Fährtenlänge im Wald angelegt werden muss; sie ist unter Verwendung von 1/4 l Schalenwildschweiß
am Prüfungstag anzulegen und muss mindestens 3 Stunden alt sein. Am Ende der Schweißfährte ist ein auf-
gebrochenes und vernähtes Stück Schalenwild (zweckmäßigerweise Reh) oder eine Schalenwilddecke in
grünem Zustand abzulegen. 
Als bestanden gilt nur eine Schweißarbeit, bei welcher der Hund zum Stück findet. Der Hund hat selbst-
ständig am langen Schweißriemen (mindestens 6 m) zu arbeiten und darf nicht vom Führer nach sichtigen
Zeichen (Markierung der Schweißfährte an der Rückseite von Bäumen) zum Stück lanciert werden. Während
der Schweißarbeit darf der Hund bis zu dreimal von der Fährte abkommen, wobei er jedes Mal zurückge-
nommen und am Ort des Abkommens von der Fährte neu angelegt wird. Als erneutes Anlegen gilt nur das
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Zurücknehmen des abgekommenen Hundes über Aufforderung des Richters. Die Dauer der reinen Riemen-
arbeit darf 40 Minuten nicht überschreiten. 

3b) und 3c) - siehe Erläuterung zu 1e) und 1f). 

§ 7 
Die Kosten der Brauchbarkeitsprüfung werden durch Nenngelder, welche die Eigentümer der Hunde vor der Prü-

fung zu entrichten haben, gedeckt. Die Höhe des Nenngeldes wird vom Vorstand des Burgenländischen Landesjagd-
verbandes festgesetzt. 

Alle in dieser Prüfungsordnung verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten gleichermaßen für Per-
sonen sowohl weiblichen als auch männlichen Geschlechts.
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Anlage I

Burgenländischer Landesjagdverband

Bezirk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hegering: . . . . . . . . . . . . .  

NENNUNG

eines Jagdgebrauchshundes zur Brauchbarkeitsprüfung auf Grund der Verordnung der Burgenländi-
schen Landesregierung vom, 21. Februar 2005, LGBl. Nr. 23/2005, zur Brauchbarkeitsprüfung 

am . . . . . . . . . . . . . .     in  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) Name und Zwingername des Hundes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Rasse und Geschlecht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Wurfdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

d) ÖHZB-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Eigentümer des Hundes (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  

f) Führer des Hundes bei der Prüfung (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 

g) Genannt für  Feld-, Wasser-oder Schweißprüfung
(Nichtzutreffendes streichen) 

h) Jagdgebrauchshund für das Jagdgebiet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .   

Die Prüfungsordnung für die Brauchbarkeitsprüfung ist mir bekannt. Das Nenngeld habe ich spätestens
vor Beginn der Prüfung beim Leiter der Brauchbarkeitsprüfung einzuzahlen. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   am . . . . . . . . . . . . . .  
Ort Datum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Unterschrift des Hunde-

führers 
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Anlage II

Burgenländischer Landesjagdverband

Bezirk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hegering: . . . . . . . . . . . . .  

PRÜFUNGSBLATT

für die Brauchbarkeitsprüfung

a) Name und Zwingername des Hundes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b) Rasse und Geschlecht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Wurfdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) ÖHZB-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

e) Eigentümer des Hundes (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) Führer des Hundes bei der Prüfung (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Gemeldet zur  Feld -,  Wasser- oder Schweißprüfung
(Nichtzutreffendes streichen) 

Prüfungsfächer laut § 6 der Prüfungsordnung

1) Feldprüfung: bestanden (+)  / nicht bestanden (-) 
a) Absuchen einer Deckung _________ 
b) Verlorenbringen von Federwild _________ 
c) Federwildschleppe (Wahlfach zu b) _________ 
d) Haarwildschleppe _________ 
e) Führigkeit und Gehorsam _________ 
f) Schussfestigkeit _________ 

2) Wasserprüfung bestanden (+)  / nicht bestanden (-) 
a) Bringen aus tiefem Wassern _________ 
b) Freiverloren aus Schilf _________ 
c) Führigkeit und Gehorsam _________ 
d) Schussfestigkeit _________ 

3) Schweißprüfung: bestanden (+)  / nicht bestanden (-)
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a) Riemenarbeit _________
b) Führigkeit und Gehorsam _________
c) Schussfestigkeit _________ 

Das Ergebnis der Prüfung in den einzelnen Fächern ist so anzuführen, dass bei bestandener Prüfung ein + (plus)
und bei nicht bestandener Prüfung ein - (minus) vermerkt wird. 

Die gefertigten Prüfer erklären den geprüften Jagdhund als brauchbar / nicht brauchbar für Feld-, Wasser-, Schweiß-
arbeit. (Nichtzutreffendes streichen). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   am . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . .  
Prüfungsort Datum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prüfer Prüfer
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Anlage III

Burgenländischer Landesjagdverband

Bezirk: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hegering: . . . . . . . . . . . . .  

BESCHEINIGUNG

über die erfolgreich abgelegte Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde
gem. § 93 der Verordnung der Burgenländischen Landesregierung 

vom 21. Februar 2005, LGBl. Nr. 11/2005. 

a) Name und Zwingername des Hundes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

b) Rasse und Geschlecht: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) Wurfdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

d) ÖHZB-Nr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

e) Eigentümer des Hundes (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

f) Führer des Hundes bei der Prüfung (Name und Anschrift): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

g) Art der abgelegten Prüfung: Feld -,  Wasser- oder Schweißprüfung
(Nichtzutreffendes streichen) 

Die gefertigten Prüfer erklären den oben angeführten Jagdhund als jagdlich brauchbar 

für das Jagdgebiet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   am . . . . . . . . . . . . . .  
Prüfungsort Datum 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 
Prüfer Prüfer

Diese Bescheinigung verliert gem. § 93 Abs. 3 der Verordnung der Bgld. Landesregierung vom 21.
Februar 2005, LGBl. 23/2005, ihre Gültigkeit, wenn der Jagdhund durch Verletzung, Krankheit oder
hohes Alter die Leistungsfähigkeit auf Dauer verloren hat. 
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STICHWORTVERZEICHNIS

Die erste Zahl verweist auf die Rechtsnorm (Ordnungszahl), die dem Para-
graphenzeichen nachgestellte Zahl auf die Fundstelle des Begriffes.

Die Namen und Fundstellen der Gesetze, Verordnungen (Vereinbarungen)
und Richtlinien sind fett gedruckt.

Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form ange-
führt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

A

Abgaben 
- Fischereigastkarten 020 § 63b (4), § 63c
- Jagdkartenabgabe 001 § 71
- öffentliche 163 § 1

Abgabenschuldner 001 § 188
Abgabenanspruch 

- Bundesabgabenordnung 163 
- - Entstehung § 4
- - Verjährung § 238
- - Berufung § 243

Abgabenerklärung 163 § 119 (2)
ABGB  180 Seite 405
Abhalten des Wildes von Kulturflächen 001 § 110
Abrundung von Jagdgebieten 001 §§ 19, 20; 086 VIII Z 57
Abschussliste 
- Jagdgesetz 001 §§ 91, 125 (8), 134 (2), 135 (5)
- Jagdverordnung 010 §§ 89, 120 (2), Anlage 26

Abschussplan 
- Jagdgesetz 001 §§ 87, 90, 97 (3) Z 7, 184 (2) Z 17, 18
- Jagdverordnung 010 §§ 86, 87, 88, 120 (2), Anlage 25

Abstimmungsverfahren 
- Wahl des Jagdausschusses 001 § 28; 010 § 23
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jadbezirk 001 § 143
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 153

Abzugeisen 001 § 99 (3) (4) (5); 010 § 94
Afterverpachtungen (Fischereigesetz) 020 §§ 15, 21 (4)
Agrarische Gemeinschaften
- Jagdrecht 001 § 9
- Verwertung der Eigenjagd 001 § 62

Allgemeine Naturschutzverordnung 101 Seite 285
Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch 180 Seite 405
Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 184 Seite 421
Alter von Jagdhunden 010 § 92
Anfechtung
- Jagdausschusswahl 010 § 29; 010 § 29
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk 001 § 145; 010 § 115
- Wahl des Bezirksjägermeisters 001 § 148
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk 001 § 155 

Anzeige der Verpachtung 001 § 43
Apportierhunde  010 § 92 (1) Z 2
Artenschutz 001 § 99 (3); 010 § 79 (4); 042 Anlage 2 Z 11.1. (3); 100 § 1 (1) lit. c, § 16a; 055 Art. 12
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Artenschutzprogramme 100 § 16c
Artenschutzprojekte 100 § 16c (3) lit. b
Artenschutzverordnung 102 Seite 287
Aufforstungsgesetz 122 Seite 335
Auftreffenergie der Jagdmunition, Mindestwerte 001 § 101 (2);  010 § 95
Ausgleichskasse 063 § 5
Auskunftspflicht 

- Hundeabgabegesetz 162 § 8
- Jagdabgabe 001 § 190
- Bundesabgabenordnung 163 § 141

Auskunftspflicht- Informationsweiterverwendungs- und Statistikgesetz 160 Seite 357
Ausschuss

- Finanzkontrollausschuss 001 § 126 Z 5, § 131, 200 § 12; 210 § 25
- Fischereiausschuss 020 § 27
- Fischereirevierausschuss 020 § 13
- Jagdausschuss 001 § 23 ff
- Landesjagdverband 001 § 128

Aussetzen von Pflanzen und Tieren 100 § 17
Ausweisurkunden (Fischereigesetz) 020 § 63 ff
AVG 184 Seite 421

B

Begutachtungsstellen 141 § 1
Beizjagd 

- Haltung von Greifvögeln und Eulen zur Ausübung der B.  042 Anlage 1 Z 11.2.2.
- Jagdkartenabgabe 001 §71 (1) Z 3; 015 § 1 Z 3
- Prüfung 010 §§ 45, 47 (2), 48 (5)
- Strafbestimmungen 001  § 184 (1) Z 6
- Tierhaltungsverordnung 042 Ablage 2 Z 11.2.2.
- Tierschutzgesetz 040 § 16 (6)
- Verwaltungsabgabenverordnung 086 VIII Z 70
- Voraussetzungen 001 § 70 
- Zeugnis 010 Anlage 20
- Zulassung zur Prüfung 001 § 70 (2);  010 Anlage 19

Berechtigung zum Jagen  001 § 63 ff
Besatz von Fischwässern 020 § 61 ff; 022 § 8
Beschlussfassung, Jagdausschuss 001 § 42
Beschwerdesenat 001 § 173 f
Betreten von Ufergrundstücken (Fischereigesetz) 020 §  43
Bewertungsmethoden (für die Ermittlung von Wildschäden) 010 §§ 99 f 
-  Fegeschäden 010 § 104
-  forstliche Spezialkulturen 010 § 105 
-  Schälschäden 010, §§ 102, 103  
-  Verbissschäden 010 § 101

Bewertungsrichtlinien für Trophäen 
- Jagdverordnung 010 § 90
- Landesjagdverband 270 Seite 493

Bezirksgeschäftsstellen 001 § 136
Bezirksjagdtag 001 § 132
Bezirksjägermeister 
- Anhörungsrecht (Wildschutzgebiete) 001 § 102 (1)
- Aufgaben 001 § 134
- Beurteilung der Trophäe 001 § 92 (2), 134 (2)
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- Kontrolle der Jagdgebiete 001 § 134 (2)
- Mitglied 

- - Ausschuss (Landesjagdverband) 001 § 128 (1)
- - Prüfungskommission 001 § 66 (3), 78 (3)

- Organ des Landesjagdverbandes 001 § 126 Z 7
- Recht der Einsichtnahme in Abschussliste 001 § 91 (3), 134 (2)
- Wahl 001 § 147;  010 § 117

Bezirksschiedskommission 001 § 119
Brackierhunde  010 § 92 (1) Z 2
Brauchbarkeit von Jagdhunden 010 § 91
Brauchbarkeitsprüfung 

- Jagdverordnung 010 § 93
- Prüfungsordnung 280 

Bürgermeister 
- Feldschutzgesetz 106 § 7 (6), § 9 (1) lit. c, § 10
- Fischereigesetz 020 §§ 65 (2) lit. h, § 68 (2)
- Hundeabgabegesetz 162 § 8
- Jagdgesetz 001 §§ 23 (2); 25 (1); 26 (1), (4); 27 (1), (2); 29 (2); 31 (1) (5); 66 (3); 78 (3); 79 (2)
- Jagdverordnung 001 §§ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27,  29, 30, 31
- Tierhaltungsverordnung 041 Anlage 8 Z 3
- Tierseuchengesetz 080 § 17 (1)(5)

D

Damwild
- Abschussplan 010 § 86 (2)(3)
- Begriff 001 § 3 (1) Z 1
- Fleischgewinnung 010 §§ 2, 3, 6
- Mindestanforderungen für die Haltung 041 Anlage 8
- Mindestwerte für Auftreffenergie der Jagdmunition 010 § 95
- Schonzeiten 001 § 82 (1); 010 § 76 (1) Z 1 lit. c
- Tierschutzgesetz 040 § 4 Z 5

Delegierte 
- Anfechtung der Wahl  001 §§ 145, 155;  010 § 115
- Ermittlung der Anzahl 010 § 114
- Organe des Landesjagdverbandes 001 § 126
- Vollversammlung 001 § 127
- Wahl, Bezirksjagdtag 001 §§ 133, 137, 138, 144
- Wahlberechtigung 001 § 150
- Wahlvorschläge 010 § 110

Delegiertenausweis 001 § 146; 010 § 116
Dienstabzeichen 
- Feldschutzgesetz 106 § 8 (2)
- Fischereigesetz 020 § 64 (5 - 8) 
- Fischereiverordnung 022 § 10 (5)
- Jagdgesetz 001 §§ 76 (3), 77, 80 (1),184 (2) Z 12 
- Jagdverordnung 010 §§ 69, 70, 71
- Natur- und Landschaftspflegesetz 100 § 61 (1)
- Tierseuchengesetz 080 § 4a

Dienstausweis 
- Jagdgesetz 001 §§ 76 (3 - 5), 77
- Jagdverordnung  010 §§ 68, 71

Disziplinarerkenntnis 001 § 172
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Disziplinarrecht 001 § 159 ff
Disziplinarstrafen 001 § 160
Disziplinarverfahren 001 §§ 159 ff
Dolmetscher 

- AVG 184 §§ 39a, 53b
- Disziplinarverfahren 001 § 177
- Gebührenanspruchsgesetz 187 § 53 ff

Drucksorten 001 § 66 (9): 010 § 32; 210 §§ 12, 23
Durchbruchswasserfläche 020 § 7 (3)
Durchstichswasserfläche 020 § 7 (3)
Durchstreifen von Jagdgebieten (unbefugtes) 001 § 106
Dynamit (Fischereigesetz) 020 § 57

E

Ehrenrat 001 §§  126 Z 6, 159, 163, 168 - 170; 200 § 1 (1); 153
Ehrensenat, Verfahren 001 § 169
Eier von Federwild, Nachweis von Herkunft und Aufzuchtzweck 010 § 84
Eigenjagd 

- Ausübung des Jagdrechtes 001 § 2 (1)
- Befugnis des Eigentümers eines Jagdgeheges 001 § 11 (2)
- unverpachtet, Ausübung 001 § 61
- Verpachtung 001 § 60
- Verwertung 001 § 62

Eigenjagdgebiet
- Begriff 001 § 5
- Bestellung von Jagdschutzorganen 001 § 74
- Entstehung 001 § 8
- Feststellung 001 § 14 
- Jagdausübungsberechtigter 001 § 2 (2) Z 1
- Teilung 001 § 7
- Unterlassung der Verpachtung 001 § 184 (3) Z 4,5

Eigenjagdrecht 
- Begriff 001 § 5
- Entrichtung der Jagdabgabe 001 § 188 (2)
- Gemeinde 001 §§ 9, 181
- Vorpachtrecht 001 § 17 (2) 

Eigenreviere (Fischereigesetz) 020 §§ 11 - 15
Eingriff in fremdes Jagd- oder Fischereirecht 182 §§ 137, 138
Eingriffe an Tieren 040 § 7
Einspruchsverfahren (Jagdausschusswahl) 010 § 14
Einsprünge 001 §§ 95 (3), 101 (1) Z 10, 184 (3) Z 12
Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz 181 Seite 409
Elektrogeräte (Fischereigesetz) 020 § 57 (2)
Entenvögel, Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 2 Z 4
Erdhunde  010 § 92 (1) Z 2
Erkenntnis, Verkündung 001 § 170
Ermessen (Bundesabgabenordnung) 163 § 20
Jagd- und Wildschaden 
- Ermittlung 001 § 116
- Haftung 001 § 36 (10)
- verbotene Vereinbarung 001 § 38 Z 2

Ermittlungsverfahren 
- AVG 184 §§ 37 ff
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- Jagdausschusswahl 010 § 26
- Bundesabgabenordnung 163 §§ 166 ff
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk  010 § 114

Ermahnung (Disziplinarstrafe) 001 § 160
Ersatzzustellung 186 § 16
Eulen, Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 2 Z 11.
Europaschutzgebiete 100 § 22b
Expansivmunition 141 § 5

F

Fallensteller
- Kurse 001 § 99 (4)(7); 010 § 94
- Prüfung 010 § 94

Fangen von Wild 001 § 99
- Gebührenpflicht 086 Tarif  Z 75

Faustfeuerwaffen
- Begriff 140 § 3
- Bestätigung des Bedarfes  253 Seite 491

Federwild 
- Abnahme bei Verdacht des Wilddiebstahls § 73 (2) Z 1
- Ausnahme von Schonvorschriften § 82 (4) (6)
- Begriff 001 § 3 (1) Z 2
- Eier des Federwildes, Aneignung in Jagdruhegebieten § 21 (5)
- Künstliche Aufzuchtstation § 107 (3)
- Strafbestimmungen § 184 (3) Z 9
- Verkehrsbeschränkungen §  85 (6) (7)
- Wildfolge § 97 (1)

Fegeschäden 010 § 104
Feldfrevel 106 § 2
Feldgut 106 § 1 ff
Feldschutzgesetz 106 Seite 311
Feldschutzorgane 106 § 7 ff
Feuerentzünden im Wald 120 § 40
Feuerwaffenpaß, Europäischer 140 §  36
FFH-Richtlinie 105 Seite 301
Finanzkontrollausschuss 001 §§ 126 Z 5,  131, 152 (1) Z 5; 200 § 12; 210 § 32
Fischbestandsregulierung 107 § 9
Fischereigastkarten 020 § 63b
Fischereigesetz 020 Seite 183
Fischereikarten 020 §§ 63 - 63c
Fischereikataster 022 § 2
Fischereipolizeiliche Vorschriften 020 §§ 52 - 65
Fischereirecht
- Anmeldung 022 § 1
- Begriff 020 § 1 ff

Fischereirevierausschuß 020 §§ 27 - 33; 022 § 4 
Fischereischutz 020 § 64
Fischereischutzorgane 020 § 64 ff; 022 § 10
Fischereiverordnung 2., 022 Seite 199
Fischwasser, Begriff 020 § 1 (1)
Fischwehr (Fischereigesetz) 020 § 59
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Flächentausch 001 § 17 (4 - 6)(10), § 19 (2)
Fleischgewinnung, Halten von Wild zur F. 010 § 1

Fördervoraussetzungen (Jagdabgabe) 010 § 123
Forstausführungsgesetz 121 Seite 333
Forstgesetz 120 Seite 323
Freies Übereinkommen (Verpachtung der Genossenschaftsjagd)  001 § 42 ff
Frettchen, Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 1 Z 4.
Fristen (AVG) 184  § 32
Fuchs-Tollwutbekämpfungsverordnung 083Seite 266/1
Futtertiere, Begriff 040 § 4 Z 7

G
Ganzjährig geschontes Wild 010 § 77
Gebühren (Kosten)
- Disziplinarverfahren 001 § 177 
- Dolmetscher 001 § 177 (1); 187 
- Fleischuntersuchungsgebühren-Verordnung 063
- Gebührenanspruchsgesetz 187
- Grenzkontrollgebühren 080 § 4b
- Hundemarken 080 § 42,  080 DfVO zu § 41 Z 10
- Jagdpachtvertrag 188 § 33 TP 5
- Kommissionsgebühren-Verordnung 165
- Prüfungsgebühren 001 §§ 70 (2), 78 (3), 79 (3); 010 § 61 
- Reisegebühren 001 § 177 (1)
- Sachverständigengebühren 163 § 181
- Schiedskommission 001 § 121
- Zeugengebühren 163 § 176; 184 § 51a

Gebührenanspruchsgesetz 187 Seite 451
- Verordnung über die Festsetzung eines Zuschlages 187/1  Seite 461

Gebührengesetz 188 Seite 463
Gegenstände, Verfall 001 § 185
Gehege
- Abgrenzungen 042 § 2 (6)
- Aussengehege 042 Anlage 1 ZPkt 4.1., 3.
- Ausstattung 042 § 4 (2)
- Beschaffenheit 010 §  5
- Einfriedung 010 § 3
- Gebühr für die Bewilligung 086 Z 52, 53
- Isolierungsgehege 001 § 11 (6)
- Jagdgehege 001 § 11 (2)
- Mindestgehegegröße 041 Anlage 8 Z 2, 3
- Narkosewaffeneinsatz 010 § 96
- Schadenersatzpflicht 001 § 113
- Schaugehege 001 § 11 (5)
- Schonzeiten 001 § 82 (7)
- Schwarzwildgehege 010 § 3
- Strafbestimmungen 001 § 184 (1) Z 1
- Tierschutzgesetz 040 § 3 (4) Z 2, § 25 (1)
- Übergangsbestimmungen 001 § 193 (5)
- Wildgehege 001 § 11f
- Zuchtgehege 001 § 11 (4)
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Gehegebuch 001 § 11 (8); 041 Anlage 8 Z 5
Geldbuße (Disziplinarstrafe) 001 § 160
Geltendmachung der Jagd- und Wildschäden 001 § 118
Gemeinden

- eigener Wirkungsbereich 001 § 181
- Eigenjagd, Verwertung 001 § 62
- Fischereigesetz (zur Pachtung nicht zugelassen) 020 § 17 (5)
- Jagdrecht 001 § 9
- Massnahmen zum Schutz von Weinbaukulturen 001 § 88 (3)
- Nationalparkgemeinden 107 § 2
- Pachtung eines Jagdeinschlusses 001 § 35 (3)
- Ufergemeinden 020 § 35

Genossenschaftsjagd
- Art der Verwertung 001 § 33
- öffentliche Versteigerung  001 § 37; 010 § 33
- Verwaltung 001 § 22 ff
- Verwertung 001 § 33 ff
- Zulassung zur Pachtung  001 § 34

Genossenschaftsjagdgebiet
- Begriff 001 § 10
- Feststellung 001 §  14
- Vereinigung 001 § 16
- Zerlegung 001 § 16

Genossenschaftsjagdverwalter
- Bestellung 001 § 46
- Kosten 001 § 47

Genossenschaftsjagdverwaltung 001 § 45 ff
Geschäftsführung, Jagdausschuss 001 § 31
Geschäftsordnung (Landesjagdverband) 210
Geschützter Lebensraum 100 § 22a
Gift im Jagdbetrieb 001 § 99 (6)
Greifvögel

- Halten 001 § 86
- Kennzeichnung 001 § 86
- Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 2 Z 11.

Grenzkontrollgebühren 080 § 4b
Grundbuchsauszüge 001 § 14 (2) Z 2
Grunddienstbarkeit (Fischereirecht) 020 § 4
Grundflächen, jagdrechtlicher Zusammenhang 001 § 6
Grundstücksverzeichnis 001 § 14 (2) Z 1

H

Haarwild 
- Ausnahme von Schonvorschriften § 82 (4)
- Begriff 001 § 3 (1) Z 1; § 3 (2), (3)
- Fleischgewinnung 010 § 1
- ganzjährig geschontes Wild 010 § 77 (1) Z 1
- Schonzeiten 010 § 76 (1) Z 1
- Strafbestimmungen 001 § 184 (2) Z 1

Haftung für Jagd- und Wildschäden 001 § 111
Halter eines Tieres
- Anforderungen an den Halter 040 § 12 
- Begriff  040 § 4 Z 1
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- Verpflichtungen 161 § 7
Haltungsvorrichtungen 040 § 18 
Haustiere, Begriff 040 § 4 Z 2
Hege 001 § 4 (2), (3)
Hegeringe 001 § 104 ff
Hegeringleitung 001 §§ 105, 135
Hegering - Verordnung Eisenstadt 016 Seite 182/1
Hegeschau 001 § 92; 010 § 90 
Heimtiere, Begriff 040 § 4 Z 3
Hinterlegung 186 § 17
Hühnervögel, Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 2 Z 5.
Hunde
- Brauchbarkeit von Jagdhunden 010 § 91
- Herumstreifen 001 § 107 (1)
- Hirtenhunde 001 § 73 (2) Z 2
- Hundehaltung (Prüfungsgegenstand) 001 § 66 (4) Z 6, § 78 (5) Z 2; 010 § 43 (2) Z 6, § 53 Z 2
- Jagdhunde s. unter „Jagdhunde“ 
- Jagdhundeführung (Prüfungsgegenstand) 001 § 66 (4) Z 6, § 78 (5) Z  2; 010 § 43 (2) Z 6, § 53 Z 2
- Jagdhundezucht 001 § 124 (1) Z 4
- Jagdnotweg (Leinenzwang) 001 § 96
- Jagdschaden 001 § 111
- Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 1 Z 1.1.
- Polizeihunde 001 § 73 (2) Z 2
- Strafbestimmungen 001 § 184 (3) Z 13, 14
- Verbot des Jagens mit Hunden 001 § 109 (3)
- wildernde, 

- - Begriff 001 § 73 (1) 
- - Resolution des Landesjagdverbandes 251 Seite 487

Hundeabgabegesetz 162 Seite 367  
Hundeausbildung 042 Anlage 1 Z 1.6.
Hundemarken 162 § 9
Hunderennen 040 § 5 (2) Z 6 
Hundesport 042 Anlage 1 Z 1.7.

I

Interessen der Jagd, Schutz 010 § 4
Interessenvertretung der Jäger 001 § 122 ff

J

Jagd
- örtl. Beschränkung der Ausübung 001 § 103
- Ruhen 001 § 21

Jagd- und Wildschäden 
- Ermittlung 001 § 116
- Haftung 001 § 111
- Schadensverhütung 001 § 108 ff

Jagdabgabe 
- Begriff und Umfang 001 § 188 ff
- Verwendung 001 § 191; 010 § 121

Jagdaufseher
- Angelobung 
- Befugnisse 001 § 80
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- Voraussetzung für die Bestätigung 001 § 75
- Widerruf der Bestätigung 001 § 77

Jagdausschuss
- Aufgaben, Organisation 001 § 23
- Beschlussfassung 001 § 42
- Endigung der Funktion eines Mitgliedes 001 § 32
- Geschäftsführung 001 § 31
- Wahl 001 § 24

Jagdbeiräte 001 § 179
Jagdbetrieb, Grundsätze 001 § 4
Jagdbetriebsführung  001 § 87 ff
Jagdbewirtschaftung 001 § 93 ff
Jagdeinrichtungen 001 § 95
Jagdeinschluss 001 § 10 (3), § 17 (2) (3) (10) (12), § 35 (3), § 52 (2)
Jagderlaubnis 001 § 69
Jagdflächen 001 § 5 (5)
Jagdfremde Personen  001 § 106 ff
Jagdgastkarten 001 § 65
Jagdgebiet

- Abrundung 001 § 19
- -  Dauer der Wirksamkeit 001 § 20
- Vereinigung, Dauer der Wirksamkeit 001 § 20
- Zerlegung, Dauer der Wirksamkeit 001 § 20

Jagdgehege 
- Begriff , Umfang, Auflassung 001 § 11 (1 - 3)
- Jagdausübungsberechtigung 001 § 2 (2) Z 1
- Strafbestimmungen § 101 (1) Z 17

Jagdgenossenschaft 001 § 22
Jagdgesellschaft  001 § 36
Jagdgesetz 001 Seite 1
Jagdhaftpflichtversicherung 001 § 64 (1, 2 7), § 65 (1), § 71 (4); 010 § 36
Jagdhunde 
- Alter  010 § 92
- Brauchbarkeit  010 § 91 ff
- Brauchbarkeitsprüfung 010 § 93 (1)
- Hundegruppen 010 § 92 (1) Z 1
- Prüfungsgegenstand 001 § 66 (4) Z 6, § 78 (5) Z 2; 010 § 43 (2) Z 6, § 53 Z 2, § 62 Z 7
- Prüfungsordnung für die Brauchbarkeitsprüfung 280 Seite 495
- Prüfungsverein 010 § 93 (4)
- Referent für J. 200 § 18
- Reinrassigkeit 010 § 92
- Verpflichtung zur Haltung 001 § 98

Jagdhüter  Prüfung 001 § 78; 010 § 51
Jagdjahr 001 § 13 (2)
Jagdkarte 
- Abgabe 001 § 71
- Begriff 001 § 64
- Entziehung 001 § 68
- Verordnung 015 Seite 181
- Verweigerung 001 § 67
- Vordrucke 001 § 72

Jagdkataster 001 § 180; 010 § 120
Jagdleitung  001 § 36 (2) (12)
Jagdliche Beschränkung im Interesse der Landeskultur 001 § 109
Jagdliche Unfälle, lebensrettende Sofortmaßnahmen 010 §  72 ff
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Jagdmunition  001 § 66 (1) Z 1, § 78 (5) Z 3, § 101 (2); 010 § 53 Z 2,  § 54 (2)§ 95 (1)
s. auch unter  „Munition“ 

Jagdnotweg 001 § 96
Jagdpachtverhältnis, Verlängerung 001 § 44
Jagdperiode 001 § 13 (1)
Jagdprüfung 001 § 66
Jagdrecht 

- Abgabepflicht 001 § 188 (1)
- Abrundung von Jagdgebieten 001 § 19 (3)
- Agrarische Gemeinschaften 001 §  9
- Ausübung 001 § 1
- Begriff 001 § 2
- Eingriff in fremdes Jagdrecht 001 § 80 (2, 4); 182 § 137 - 139, 141
- Gemeinden 001 § 9
- Prüfungsstoff 010 § 43 (3) Z 1, § 62 Z 9
- Verletzungen des Jagdrechtes 001 § 187

Jagdruhe, Resolution des Landesjagdverbandes 252 Seite 489
Jagdschutz 001 § 73
Jagdschutzorgane 001 § 74
Jagdstatistik 001 § 180; 010 § 120
Jagdverordnung 010 Seite 77
Jagdwert 001 § 188 (3), § 189
Jagen, Voraussetzungen 001 § 63

K

Kadaver, Beseitigung 080 § 14
Katasterplan 001 § 14 (2) Z 3
Katzen, streunende, Resolution des Landesjagdverbandes 251 Seite 487 
Kaution 001 § 49, § 50, § 58 Z 4, § 94 (2)
Kennzeichnung von

- Greifvögeln 001 § 86; 010 § 79
- Tieren 080 § 8 

Kilometergeld (Gebührenanspruchsgesetz) 187 § 12
Kommissionsgebührenverodnung 165 Seite 403
Korallenhalsbänder 040 § 5 (2) Z 3
Kosten

- Bezirksschiedskommission 001 § 120
- Disziplinarverfahren  001 § 177

Kostenersatz (Verpachtung) 001 § 48
Krankheiten (Fische) 020 § 62 ff
Kulturen, Maßnahmen zum Schutz 001 § 108
Kulturflächen, Abhalten des Wildes 001 § 110
Künstliche Gerinne 020 § 6
Kupieren 040 § 7 (1) 

L

Laichschonstätten (Fischereigesetz) 020 §§ 39 - 42
Bundesabgabenordnung 163 Seite 371
Landesfischereibeirat 020 § 67; 022 § 11
Landesgeschäftsstelle 001 § 136
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Landesjagdtag 001 §§ 126 Z 1,  127
Landesjagdverband 001 § 122

- Aufgaben 001 § 124
- Ausschuss 001 § 128
- Geschäftsordnung 210 Seite 475
- Organe 001 § 126
- Satzungen 200 Seite 469
- Stellung zu den Behörden 001 § 125
- Vorstand 001 § 129

Landesjägermeister 
- Angelobung 001 § 157
- Aufgaben 
- - allgemein 001 § 130 (1)
- - Leitung der Landesgeschäftsstelle 001 § 136 (1)  
- - Verbandsvorsitz 001 § 129 (1)
- - Verlautbarung des Wahlergebnisses  001 § 156
- - Vorschreibung der Jagdabgabe 001 § 130 (3)

Landeskultur, jagdliche Beschränkung 001 § 109
Landschaftsschutzgebiete 100 § 23
Landschaftsteil, geschützter 100 § 24
Landwirtschaftskammer 020 § 66
Lappentaucher, Mindestanforderungen an die Haltung 042 Anlage 2 Z 4.
Lebendfangfallen 001 § 99 (2)
Lebensmittel - Direktvermarktungsverordnung 060 Seite 245
Lebensmittelkontrollgebührengesetz 062 Seite 249
Lebensmittelkontrollgebührenverordnung 063 Seite 251
Lebensraumschutzprogramme 100 § 16c
Legangel (Fischereigesetz) 020 § 57
Leggeld 001 § 39 (2)

M
Maul- und Klauenseuche - Verordnung  082 Seite 263
Maul- und Klauenseuche, anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z 1
Meldepflichten (Jagdhunde) 010 § 92
Milzbrand, anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z 2
Mindestversicherungssumme (Jagdhaftpflichtversicherung) 001 § 64 (2); 010 §  36
Mindestwerte für Auftreffenergie 001 § 101 (2); 010 § 95
Mitwirkung der Organe des öff. Sicherheitsdienstes 001 § 183
Muffelwild, Mindestanforderungen für die Haltung 041 Anlage 8
Munition
- Begriff 140 § 4
- Einfuhr 140 § 39
- Expansivmunition 141 § 5
- Faustfeuerwaffen 140 § 24
- Mitbringen in das Bundesgebiet 140 § 38
- Sicherheit der Verwahrung 142 § 3
- Verbringen aus dem Bundesgebiet 140 § 37
- Verbot des Besitzes 140 § 12, § 50 (1) Z 3, § 51 (1) Z 3
- Verfall 140 § 52
- Verwahrung 140 § 41

s. auch unter „Jagdmunition“
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N

Nachsendung 186 § 18
Narkosemittel, Verwendung 010 § 96
Narkosewaffen, Verwendung 010 § 96
Nationalpark 100 § 44
Nationalparkforum 107 § 23
Nationalparkgesetz 107 Seite 315
Naturdenkmale, Schutz 100 § 27
Naturhöhlen, Schutz 100 § 35 ff
Naturpark 100 § 25
Naturschutz- und Landschaftspflegegesetz 100 Seite 267
Naturschutzgebiete 100 § 21
Naturschutzverordnungen, Übersicht 103 Seite 289
Neubewaldung 120 § 4
Nutztiere, landwirtschaftliche, Begriff 040 § 4 Z 6

O

Obmann  des Jagdausschusses, Wahl 010 § 31
Öffentliche Wache 020 § 65
Organe des öff. Sicherheitsdienstes, Mitwirkung 001 § 183

P

Pachtbetrag
- Erlag 001 §§ 50, 51
- Verwendung 001 § 52

Pachtreviere
- Fischereigesetz 020 §§ 16 - 24
- Verpachtung 022 § 3

Pachtvertrag
- Änderung 001 § 56
- Auflösung 001 § 58
- Ausfertigung 001 § 55
- Formulare 010 § 35, Anlagen 10, 11

Parteien 
- Akteneinsicht 163 § 90, 184 § 17
- Anhörungsrecht 001 § 175 (1); 020 § 23 (2)
- AVG 184 § 8 ff, § 67b
- Disziplinarverfahren  001 § 164
- Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz 181 § 26 
- Forstgesetz 120 § 19 (4, 7)
- Ladung 001 § 170 (1)
- Bundesabgabenordnung 163 § 77 ff 
- Recht auf Stellung von Beweisanträgen 001 § 170 (6)
- Rechtsbelehrung 163 § 113
- Zustellungen an P. 001 § 167

Personalaufwand (Disziplinarverfahren) 001 § 178
Pflanzen, Schutz 100 § 13 ff
Pflanzenartenschutz 100 § 15a
Polizeistrafgesetz 161 Seite  365
Protokollführung über die Besichtigung u. Untersuchung v. Wildtieren, Verordnung  061 Seite 209
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Prüfungen
- Beizjagd 001 § 70 (2); 010 § 45
- erstmalige Bewerbung um eine Jagdkarte 001 § 64 (4); 010 § 39 ff
- Fallen 001 § 99 (7)
- Jagdhüter 001 § 78; 010 § 51 ff
- Kurse für Fallensteller 001 § 99 (7); 010 § 94 
- Revierjäger 001 § 79; 010 § 59 ff

Prüfungsordnung für die Brauchbarkeitsprüfung 280 Seite 495
Prüfungsstoff 

- Beizjagd 010 § 47 
- Jagdhüter 010 § 53
- Nachweis der jagdlichen Eignung 010 § 43
- Revierjäger 010 § 62 

Prügelfallen 001 § 99 (3)

R

Rauschbrand, anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z 2
Rechtsbeziehungen Fischerei -  

- zu anderen Wasserbenützungen (Fischereigesetz) 020 §  45
- zum benachbarten Grundbesitz (Fischereigesetz) 020 § 43
- zum Vogel- und Naturschutz (Fischereigesetz) 020 § 50
- zur Jagd (Fischereigesetz) 020 § 49

Rechtstitel für das Fischereirecht 020 § 2
Register (Greifvögel) 010 §  80
Reinrassigkeit von Jagdhunden 010 § 92
Resolution des Landesjagdverbandes
- Tage der Jagdruhe 252 Seite 489
- Totschlagfallen im Jagdbetrieb 250 Seite 485
- Wildernde Hunde und streunende Katzen 251 Seite 487

Reusen 022 § 7a
Revierbeiträge (Fischereigesetz) 020 §§ 25 - 26
Revierbildung (Fischereigesetz) 020 § 10 ff
Revierjäger  Prüfung 001 § 79; 010 § 59 ff
Ringgrößen (Greifvögel) 010 §  81
Rodung 120 § 17
Rote Liste 100 § 15
Rotwild, Mindestanforderungen für die Haltung 041 Anlage 8
Rotz, anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z  4
Rückgriffsrecht (Jagdschäden) 001 § 114
Ruhen der Jagd 001 § 21

S
Sachaufwand (Disziplinarverfahren) 001 § 178
Sachverständige (Gebührenanspruchsgesetz) 187 § 24 ff
Satzungen des Landesjagdverbandes 200 Seite 469
Schadenersatz (wegen ausbleibender Naturverjüngung) 010 § 101a
Schäden durch aus Gehegen ausgebrochenes Wild  001 § 113
Schäden durch Wechselwild 001 § 112
Schadenersatzpflicht  001 § 111 ff
Schädigungsgrad (Verbissschäden) 010 § 100 (4)
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Schalenwild
- Begriff 001 § 3 (1) Z 1; 040 § 4 Z 5
- Fleischgewinnung 040 § 25
- ganzjährig geschossenes Wild 010 § 77 (1) Z 1
- Haltung 041 § 2ff
- Referent für Sch. 200 § 18
- Tierhaltungsverordnung 041 § 1
- Wildfolge 001 § 97 (3) Z 2, 5

Schälschäden 010 § 102 ff
Schaugehege 001 § 11 (5)
Scherenfallen 001 § 99 (3)
Schießstätten 140 § 14; 210 § 34
Schlachten, Begriff 040 § 4 Z 13
Schlachtung von Tieren 040 § 32
Schlichtungsorgane  001 § 117; 010 § 106
Schnepfenstrich 001 § 89
Schongebiete 001 § 15
Schonvorschriften 010 § 76
Schonzeit

- Fischereigesetz 020 § 52 ff
- Umfang 001 § 82; 022 § 5
- Verkürzung 001 § 84
- Verlängerung 001 § 83

Schußwaffen
- Begriff 140 § 2
- Einfuhr 140 § 39
- genehmigungspflichtig 140 § 19
- Verbringen innerhalb der EU 140 §  37

Schutz der Interessen der Jagd 010 §  4
Schwarzwild, Mindestanforderungen für die Haltung 041 Anlage 8
Schweißhunde  010 § 92 (1) Z 2
Sikawild, Mindestanforderungen für die Haltung 041 Anlage 8
Sondervorschriften, Schadenersatz 001 § 187
Sprengstoffe (Fischereigesetz) 020 § 57
Stachelhalsbänder 040 § 5 (2) Z 3
Stare - Verordnung 104 A Seite 299
Standespflichten, Ahndung der Vergehen 001 § 159
Standortsgüte 010 § 100 (2) Z 4
Stimmzettel 

- Landesjagdverband 010 § 113
- Jagdausschuss 010 § 21
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk 001 § 143 (1)

Stöberhunde  010 § 92 (1) Z 2
Strafbemessung 001 § 161
Strafbestimmungen 001 § 184
Strafgesetzbuch 182 Seite 413
Strafprozessordnung 183 Seite 419

T

Tage der Jagdruhe, Resolution des Landesjagdverbandes 252 Seite 475
Tarife (Bezirksschiedskommission) 001 § 121
Teiche 020 § 7 (6)
Tierartenschutz 100 §§ 16, 18
Tierhaltung, allgemeine 
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- Anforderungen 042 § 2
- Bestimmungen 040 § 12 ff

Tierhaltungsverordnung (1.)  041  Seite 229
Tierhaltungsverordnung (2.)  042 Seite 233
Tierheim

- Begriff 040 § 4 Z 9
- Bewilligungspflicht 040 § 29

Tiermaterialienverordnung 081 Seite 261
Tierquälerei 040 § 5; 182 § 222
Tierschutzbericht 040 § 42
Tierschutzgesetz 040 Seite 211
Tierschutzombudsmann 040 § 41 (2)
Tierschutzrat 040 § 42
Tierseuchengesetz 080 Seite 253
Tierversuche 040 § 10
Tod des Pächters  001 § 57
Totschlagfallen im Jagdbetrieb, Resolution des Landesjagdverbandes 250 Seite 485
Tötung von Tieren 040 §§ 6, 32
Transport von Tieren 040 § 11
Trophäen, Bewertungsrichtlinien  270 Seite 493

U, Ü

Unregelmäßige Dienstbarkeit (Fischereirecht) 020 § 4 (2)
Unterverpachtung 001 § 54
Unvorhergesehene Ereignisse 010 § 25
Ursprungsbescheinigung 022 § 5
Übereinkommen, freies (Verpachtung der Genossenschaftsjagd) 001 § 42 ff

V

Vadium 001 § 39 (2)
Varieté
- Begriff 040 § 4 Z 12
- Tierhaltung 040 § 27

Verbandsanwalt  001 § 165
Verbandsmitglieder 

- Pflichten 001 § 123
- Rechte 001 § 123

Verbandsvorsitz 001 § 130
Verbissschäden 010 §§ 100, 101
Verbote sachlicher Art  001 § 101
Verbotene Vereinbarungen  001 § 38
Vereinbarung Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel 108 Seite 321
Vereinbarungen, verbotene 001 § 38
Verfahrensvorschriften (Schiedskommission) 001 § 121
Verfall 
- Tierschutzgesetz 040 §§ 39 (3), 40
- Verwaltungsstrafgesetz 185 § 37a (5)
- von Fischen 020 § 73 (2)
- von Gegenständen 001 § 185
- von Waffen 140 § 52
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Verhaftungen 020 § 65 (2)
Verkaufserlaubnisse (Wild) 001 § 85
Verkehr mit geschontem Wild 001 § 85
Verlängerung des Jagdpachtverhältnisses 001 § 43
Verläßlichkeit, Waffengesetz 140 §§ 8, 25
Verpachtung
- Anzeige 001 § 43
- Eigenjagd 001 § 60
- Fischereigesetz 020 § 14 f
- freies Übereinkommen 001 § 42 ff
- öffentliche Versteigerung 001 § 37 ff
- Pachtreviere 020 § 16ff; 022 § 3
- Unterverpachtung 001 § 54
- Verlängerung des Pachtverhältnisses 001 § 44
- Verwaltungsabgabe
- - Fischereieigenrevier 086 Tarif Z 39
- - Fischereipachtrevier 086 Tarif Z 40
- - Jagdpachtverhältnisse 086 Tarif Z 59, 60, 61, 66

- Vorpachtrecht 001 § 17
- Weiterverpachtung 001 § 54

Versteigerung
- Anzeige 001 § 41
- Fischerei 020 § 17; 022 § 3
- Genossenschaftsjagd 001 § 37 ff
- Jagdpachtvertrag 010 Anlage 10
- Kundmachung 001 § 39; 010 Anlage 8
- Niederschrift 010 Anlage 9
- Verbotene Vereinbarungen 001 § 38 Z 2
- Vorgang  001 § 40; 010 § 33 ff

Verteidigung (Disziplinarverfahren) 001 § 166
Vertreiben des Wildes von Kulturflächen  001 § 110
Verwaltungsabgabenverordnung 164 Seite 399
Verweigerung der Jagdkarte 001 § 67
Vogelschutzrichtlinie 104 Seite 293
Vollmacht 001 § 28 (2) Z 4, 5, (3), § 36 (4)  
Vollstreckung (Disziplinarstrafe) 001 § 176
Vollversammlung (Landesjagdtag) 001 § 127
Vorpachtrecht  001 §§ 17, 18
Vorstand Landesjagdverband 001 § 129
Vorstehhunde 010 § 92 (1) Z 2

W
Waffengebrauch 001 § 81
Waffengesetz 140 Seite 337 
Waffengesetz-Durchführungsverordnung (1.) 141 Seite 353
Waffengesetz-Durchführungsverordnung (2.) 142 Seite  355
Waffenverbot 140 § 12
Wahlanfechtung
- Bezirksjägermeister 001 § 148
- Jagdausschuss  001 § 29
- Wahl der Delegierten 001 § 145; 010 § 115
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 155

Wahlausschreibung  001 § 138; 010 §§ 16,  109 
Wahlberechtigung zum Jagdausschuss 010 §§ 8, 9
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Wahlergebnis
- Anfechtung 

- - Jagdausschusswahl 001 § 29; 010 § 29
- - Landesjagdtag 001 § 156
- - Wahl der Delegierten 001 § 145; 010 § 115
- - Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 155
- - Wahl des Bezirksjägermeisters 001 § 148

- Feststellung 001 §§ 144, 154
- Verlautbarung
- - Jagdausschusswahl 010 § 28
- - Landesjagdtag 001 § 156

Wahlkommission
- Jagdausschuss 001 § 25; 010 §§ 10 f
- Landesjagdtag 001 § 151
- Landesjagdverband 010 § 107 
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Bezirk 001 § 139; 010 § 107
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 151; 010 § 118
- Wahl des Bezirksjägermeisters 001 § 147; 010 § 117

Wahlkuverts 010 §§ 21, 113
Wahlliste
- Jagdausschuss 001 § 26; 010 §§ 12 f
- Landesjagdverband 010 § 108
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk  001 § 141; 010 § 108

Wahlordnung, Jagdausschuss 001 § 30
Wahlrecht

- Jagdausschuss 001 § 24; 010 § 22
- Landesjagdtag  001 § 150
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk  001 § 137
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 150; 010 § 119

Wahlvorschläge
- Jagdausschusswahl 001 § 27; 010 § 17 ff
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk 001 § 142; 010 § 110
- Wahl der übrigen Organe des Landesjagdverbandes 001 § 152

Wahlzeugen
- Jagdausschuss 001 § 27(5); 010 § 19
- Wahl der Organe des Landesjagdverbandes im Jagdbezirk  001 § 140; 010 § 111

Wald, Begriffsbestimmung 120 § 1a
Waldbrand 120 § 40 ff
Waldbrandbekämpfung 121 § 12
Waldteilung 121 § 1
Waldverwüstung 120 § 16
Wasenmeistereien 080 § 14
Washingtoner Artenschutzabkommen 010 § 79 (4)
Wasseransammlungen
- künstliche 020 § 6 (2)
- natürliche 020 § 7 (1)

Wechselwild, Schäden 001 § 112
Weinbaukulturen,  Schutz 001 § 88
Weiterverpachtung 001 § 54
Wiederaufnahme des Disziplinarverfahrens 001 § 175
Wiederbewaldung 120 § 13
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand  (Disziplinarverfahren) 001 § 175
Wild
- ABGB 180 § 295
- Ankirren 001 § 107 (6)
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- Aussetzen 001 § 109 (4)
- Begriff 001 § 3
- Beunruhigen, Fangen, Töten durch jagdfremde Personen 001 § 107
- Fangen 001 § 99
- Fleischgewinnung 010 §  1
- Halten (zur Fleischgewinnung) 010 § 1 ff
- keine Schonzeit 010 § 77
- krankgeschossenes 001 § 97 (3) Z 1
- Schadenersatzpflicht (aus Gehegen ausgebrochenes Wild) 001 § 113
- Schonzeiten 001 § 82;010 § 77
- Strafgesetzbuch 182 § 137 f
- Tierseuchengesetz 080 § 1 ff
- Verkehrsbeschränkungen (geschontes Wild) 001 § 85
- Zugvögel (Sonderbestimmungen) 001 § 89

Wilddichte 010 § 6
Wilderer 182 § 137
Wildfütterung 001 § 94
Wildernde Hunde 

- Jagdschutz 001 § 73 (2) Z 1
- Resolution des Landesjagdverbandes 151

Wildfolge 001 § 97
Wildfütterung 001 § 94
Wildgehege

- Auflassung 001 §§ 11, 12
- Begriff 001 § 11
- Strafbestimmungen 001 § 184 (1) Z 1

Wildkrankheiten Vorkehrungen 001 § 100
Wildschäden 

- an gartenmäßig bewirtschafteten Grundflächen 001 § 115
- im Wald 010 § 99 ff

Wildschutzgebiete 001 § 102; 010 § 97 ff
Wildseuche, anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z 2
Wildstandregulierung 107 § 9
Wildtiere

- Begriff 040 § 4 Z 4
- besondere Haltungsbedingungen 040 § 25

Windschutzanlagen 120 § 2;  121 § 3
Winterlager der Fische (Fischereigesetz) 020 §§ 39 - 42
Wutkrankheit
- anzeigepflichtige Seuche 080 § 16 Z 8, § 41 
- Durchführungsverordnung 080 Seite 259

Z

Zeitlohnindex 010 § 100 (2) Z 6
Zerlegung eines Fischereirechtes 020 § 8
Zirkus
- Begriff 040 § 4 / 11
- Tierhaltung 040 § 27

Zoos
- Begriff 040 § 4 Z 10
- Tierhaltung 040 § 26

Zuchtgehege 001 § 11 (1) (4) (6) (7) (8) (9), § 85 (1) Z 2, § 184 (2) Z 2
Zuchtmethoden 040 § 22



Zugvögel
- besonderer Schutz 100 § 16b
- Sonderbestimmungen  001 § 89

Zusammenhang von Grundflächen 001 § 6
Zustellgesetz 186 Seite 441
Zwingerhaltung 042 Anlage 1 Z 1.4.
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